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Sitzung  vom  3.  März  1883. 

Herr  Maurer  trug  vor: 

»Die    unächte  Geburt   nach   altnordischem 

Rechte**. 

Schon  vor  nahezu  30  Jahren  zog  die  eigenthümliche 

Stelliuig,  welche  die  nordgermanischen  Rechte  den  unehelich 
geborenen  Kindern  einräumen,  die  Aufmerksamkeit  W.  E. 

Wilda's  auf  sich.  Seine  Abhandlung  »von  den  unächten 
Kindern**  ")  erschöpft  indessen  den  Gegenstand  nicht,  so 
werthvoUe  Bemerkungen  sie  auch  über  denselben  bringt,  und 

Fr.  Rive's  um  nahezu  ein  Jahrzehnt  jüngere  Arbeit  »zur 
Lehre  von  der  Beurtheilung  der  ausserehelichen  Verwandt- 

schaft nach  deutschem  Recht**  *)  berührt  vollends  nur  in 
ihren  einleitenden  Bemerkungen  die  nordgermanischen  Rechte, 
während  sie  nur  das  im  engeren  Sinne  deutsche  Recht  einer 
eingehenderen  Erörterung  unterzieht.  So  mag  demnach  eine 

gesonderte  Darstellung  der  Lehre  nach  altnordischem  Rechte 

1)  Zeitschrift  für  deutsches  Recht  und  deutsche  Rechtswissen- 
schaft, Bd.  XV.  (1855),  S.  237-97.  Ich  benütze  einen  eigens  pagi- 

nirten  Separatabzug. 

2)  Zeitschrift  für  Rechtsgeschichte,  Bd.  III  (1864),  S.  210-87. 

1* 
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immerhin  noch  als  ein  Bedtirfniss  erscheinen,  wobei  sich  die 

Beschränkmig  auf  das  altnordische  Recht  im  engeren  Sinne, 

also  das  norwegisch-isländische  Recht,  wegen  der  grossen 
Selbstständigkeit  sowohl  als  Reichhaltigkeit  gerade  seines 

Quellenkreises  ganz  von  selbst  ergiebt. 

Ich  beginne  mit  einigen  Bemerkungen  über  die  Ter- 
minologie der  Quellen.  Das  ältere  norwegische  Recht 

unterschied  drei  verschiedene  Classen  von  unehelichen  Kin- 

dern, für  welche  es  die  Bezeichnungen  homüngr,  hrisüngr 

und  pyborinn  sonr,  sammt  den  ihnen  entsprechenden  Feminin- 

formen hoTfia ,  hrisa  und  pyborin  doitir  gebraucht.  ')  Die 

G|)L.  erklären  an  der  hier  zunächst  massgebenden  Stelle  *) 
diese  Bezeichnungen  dahin,  diiss  sie  unter  dem  hornüngr 
den  Sohn  eines  freien  Weibes  verstehen,  mit  welchem  der 

Kindsvater  in  einer  dauernden,  oflFenkundigen  Verbindung 

lebte,  ohne  doch  mit  demselben  rechtmässig  verehelicht  zu 

sein ;  unter  dem  hrisungr  den  Sohn  eines  freien  Weibes, 

welcher  mit  diesem  heimlich  erzeugt  war;  unter  dem  |)yborinn 
sonr  endlich  den  Sohn  einer  unfreien  Mutter,  welcher  von 

seinem  Vater  als  Sohn  anerkannt,  und  noch  vor  zurückge- 
legtem dritten  Lebensjahre  freigelassen  worden  war.  In 

gleichem  Sinne  setzt  dasselbe  Rechtsbuch  anderwärts*)  da« 

„launbam**  eines  Unfreien  dem  anderen  Kinde  entgegen, 
welches  erzeugt  wird  „ef  fnell  gengr  i  Ijose  i  hvilu  kono 

sinnar'',  und  spricht  dann  im  weiteren  Verlaufe  der  Stelle 

auch  noch  von  dem  „barn  fy boret'*  als  von  einem  Kinde, 
welches  ein  freier  Mann  mit  einem  unfreien  Weibe  gewinnt: 

1)  GI)L.  58,  104  und  129;  FrI)L.  Vffl,  8  und  X,  47. 
2)  §  104.  Sä  heitir  homongr,  er  frjalsar  kono  8unr  er,  ok  ei^i 

goldenn  mundr  vid,  ok  genget  i  Ijöse  i  hvilu  hennar.  En  sä  heitir 
riflungr  er  frjalsar  kono  sunr  er,  ok  getenn  ä  laun.  En  t)yborenn  sunr 
er  ambattar  sunr,  sä  er  fraelse  er  gevet  fyrr  en  hann  have  8.  netr 
hinar  helgu. 

3)  8  57. 
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ganz  dasselbe  ist  aber  auch  gemeint,  nur  freilich  ungleich 

drastischer  ausgedrückt,  wenn  die  FrpL.  sagend)  hrisungr 
heisse  der  Sohn,  welchen  freie  ztiltern  draussen  im  Walde 

mit  einander  gewinnen,  homungr  der  Sohn,  welchen  freie 

iEltern  daheim  im  Hause  erzeugen,  pyborinn  sonr  endlich 

der  vor  Ablauf  seines  dritten  Jahres  freigela**sene  Sohn  eines 

freien  Vaters  und  einer  unfreien  Mutter.  Auch  die  sprach- 
liche Grundbedeutung  der  betr.  Ausdrücke  passt  vollkommen 

wohl  zu  diesen  BegriflFsbestimmungen.  Von  pyr,  die  Sklavin, 

bildet  sich  die  Zusammensetzung  J)yborinn,  und  der  pyborinn 
sonr  ist  demnach  durch  diesen  seinen  Namen  als  der  Sohn 

einer  Sklavin  charakterisirt,  als  l)yjar  sonr*)  also  oder  ambattar 

sonr,')  wie  er  auch  wohl  bezeichnet  wird.  Damit  ist  richtig 
diejenige  Eigenschaft  hervorgehoben,  welche  ihn  von  den 
beiden  andern  Classen  der  unächteu  Söhne  unterschied,  und 

werden  diese  letzteren  denn  auch  in  der  That  ihm  gegen- 

über als  „frjälsra  kvinna  synir''  gelegentlieh  bezeichnet,^)  und 
wenn  zwar  allerdings  jene  Eigenschaft  nicht  die  allein  mass- 

gebende war,  so  begreift  sich  doch  leicht,  dass  und  warum 

man  über  diese  Ungenauigkeit  der  Bezeichnung  wegsehen 
kounte.  Kein  sprachlich  betrachtet  weist  der  Ausdruck 

pyborinn  sonr  allerdings  nur  auf  den  Stand  der  Mutter  hin, 
mid  würde  somit  an  sich  alle  Kinder  einer  unfreien  Mutter 

bezeichnen,  mögen  sie  nun  freigelassen  sein  oder  nicht,    und 

1)  Fr|>L.  X,  47;  En  et'  luadr  lejjz  med  frjalHri  kono  i  skogi, 
ok  getr  Sun  med  {)eirri  kono,  Jiti  lieitir  hu  risungr.  —  —  en  ef  hann 
legz  med  frjalHri  kono  heima  a  boe  i  hÜHum,  ok  getr  hann  sun  med 
l>eirri  kono.  |>ä  heitir  »a  homungr;   en  sunr  J)yborinn,  ef  Iioniim  er 
frelsi  getit  Ira  homi  ok  fra   nappi,    ok    eigi   eldra  en  f)revetriim,   ok 
tok  hann  hvarki  til  reips  ne  til  reko. 

2)  Fr|)L.  IX,  1.  Die  Schreibung  l)el>orinn  in  GjiL.  115  l)eruht 
wohl  nur  auf  einem  Schreibvers tosse. 

3)  GI)L.  104;  oben,  S.  4,  Anm.  2. 

4)  Fr|)L.  IX,  1. 
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möge  ihr  Vater  frei  oder  unfrei  sein;  es  begreift  sich  aber, 
dass  er  in  einem  engeren  Sinne  nur  für  die  Kinder  einer 
unfreien  Mutter  verwandt  werden  mochte,  deren  Vater  frei 

war,  da  bei  ihnen  eben  darum  der  unfreie  Stand  der  Mutter 

besonderer  Hervorhebung  bedurfte,  und  begreift  sich  auch, 
da^s  der  Ausdruck  auch  wohl  in  noch  engerem  Sinne  nur 
auf  das  Kind  einer  unfreien  Mutter  und  eines  freien  Vaters 

bezogen  wurde,  welches  von  dem  letzteren  in  frühester 
Jugend  freigelassen ,  und  dann  als  frei  aufgezogen  worden 

war.  Ein  solches  Kind  gewann  nämlich  durch  die  Frei- 

lassung die  Ebenbürtigkeit  mit  seinem  Vater,  ̂ )  oder  stand 
diesem  doch  in  der  Busse  nur  um  ein  Drittel  nach,')  und 
brauchte  überdiess ,  obwohl  einer  Freilassung  bedürftig, 
wenigstens  kein  „fnelsisöP  abzuhalten,  um  der  |)yrmslir  ledig 

zu  werden.*)  Nur  der  fyborinn  sonr  in  diesem  engsten 
Sinne  hat  eine  eigenthümliche  Stellung  im  Rechte,  während 
jeder  andere  Sohn  einer  Sklavin  zimächst  selbst  unfrei  wird 
wie  jeder  andere  Unfreie,  oder,  wenn  freigelassen,  jedem 
anderen  Freigelassenen  gleichsteht;  die  Beschränkung  der 
Bezeichnung  auf  ihn  kann  hiemach  nicht  auffallen.  Die 

Bezeichnung  htisünffr^  von  hrls,  d.  h.  Reis,  Buschwald  aus- 
gehend, mag  dagegen  ganz  wohl  den,  wie  die  Fr|)L.  sagen, 

„i  skogi**  erzeugten  Sohn  bedeuten;  da  aber  die  GfL.  die- 
selbe ausdrücklich  auf  jeden  „ä  laun",  d.  h.  heimlich  er- 

zeugten Sohn  einer  freien  Mutter  anwenden,  und  auch  in 

der  That  nicht  abzusehen  ist,  warum  gerade  auf  die  Er- 
zeugung im  Wald  ein  entscheidendes  Gewicht  gelegt  werden 

sollte,  darf  unbedenklich  angenommen  werden,  dass  die 
Nennung  des  Waldes  nur  die  Flüchtigkeit  und  Heimlichkeit 

1)  GpL.  57  und  104. 

2)  FrpL.  X,  47. 

3)  GpL.  61  ;  FrpL.  X,  47.  Vgl.  m e i n e  Abhandlung  über:  ̂ die 

Freigelassenen  nach  altnorwegischem  Rechte*,  S.  47— 5»S  und  63 — 64. 
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der  Begegnung  recht  deutlich  hervorheben  sollte.  Mit  dem 

Ausdrucke  rishöfpi^  welcher  in  schwedischen  Kechten  den 

Sohn  bezeichnet,  den  ein  geächteter  Mann  mit  seiner  eigenen 

Frau  gewinnt/)  hat  das  Wort  zwar  die  Abstanmiung,  aber 

nicht  die  Bedeutung  gemein;  höfpi,  an  welchem  Theil  der 

Zusammensetzung  Schlyter  Anstoss  nimmt,  ̂ )  mag  sich  ja  in 
derselben  Weise  von  hovoj  ableiten,  wie  im  Altnordischen 

höfdi  von  höfud,  und  wie  dieses  Landspitze  nicht  nur,  son- 
dern auch  Kopf  bedeuten,  so  dass  also  rishöf|)i  recht  wohl 

als  Buschkopf  oder  Buschmensch  gedeutet  werden  mag.  Wie 

sich  die  Ableitungen  und  Zusammensetzungen  hrisnir,  hris- 
grisnir,  hrisgrimnir  als  dichterische  Bezeichnungen  des 

Wolfes  nachweisen  lassen,')  so  mochte  ja  auch  der  gleich 

ihm  unstät  und  gehetzt  den  W^ald  durchirrende  itichter  nach 
dem  Busche  benannt  werden,  wie  er  ja  nachweisbar  als 

skögarmadr  sowohl  als  vargr,  also  als  Wolf  oder  Wald  mann 

bezeichnet  wurde,*)  und  mochte  diese  Bezeichnung  weiterhin 
auch  auf  den  von  ihm  erzeugten  Sohn  übertragen  werden ; 

das  schliesst  aber  natürlich  nicht  aus,  dass  der  ähnlich  ge- 
bildete Ausdruck  hrisüngr  auch  wieder  in  ganz  anderer 

Weise  an  den  Buschwald  anknüpfen  mochte,  indem  die  Er- 
zeugimg im  Walde  eben  nur  das  verstohlene  Zusammentreffen 

der  Aeltern  hervorheben  sollte,  welchem  der  Bastard  sein 

Dasein  verdankte.  Bezeichnet  doch  hrisüngr  im  Ynglinga- 

tale*)    auch    wohl    den    mit    Biuschwald    bewachsenen    Berg, 

1)  WGL.  IV,  cap.  2;  U  LL.  .4^] rf I)8eb.  21,  §1;  SML.  .Erf^teb. 
4,  pr.:   WML.  II,  .*:rfl)8eb.  16,  §  1;   Hels.L.,   ̂ :rf^«b.  13,  8  8. 

2)  Gl 088.,  h.  V. 

8)  Sveinbjörn  EgilsHon,  li.  v. 

4)  vgl.  z.  B.  Kgsbk.  115/206:  8vä  vida  vargr  riekr  ok  rekinn, 
.sein  menn  vidast  varga  reka:  femer  die  Ausdnicke:  vargr  i  veum, 

^dvargr,  gorvargr,  mordvargr,  hrennuvargr,  kasnavargher  u.  dergl.  m. 

5)  Ynglfnga  s.,  39/31. 
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und  rishof  J»i  in  einem  schwedischen  Rechlsbuche ')  einen 
widerrechtlich  errichteten  Zann,  gewissermassen  als  Keisig- 
haufen  gedacht!  Wenn  femer  für  den  homüngr  die  Fr|)L. 

die  Erzeugung  daheim  im  Hause,  die  G|>L.  aber  die  That- 
sache  als  charakteristisch  bezeichnen,  däss  dessen  Vater  .i 

Ijosi  1  hvilu**  seiner  Mutter  gegangen  sei,  wahrend  er  doch 
keinen  mundr  fGr  sie  1>ezahlt.  also  keine  rechtmassige  Ehe 

mit  ihr  eingegangen  habe,  so  wird  man  sich  daran  erinnern 
dürfen,  dass  einerseits  die  isländischen  Rechtsbücher  neben 

dem  Geben  des  mimdr  und  der  rechtmassigen  Verlobung, 
dann  der  Anwesenheit  einer  bestimmten  Anzahl  von  (Tanten 

bei  der  Hochzeit  filr  den  Abschluss  einer  rechtmässigen  Ehe 

auch  noch  fordern,  dass  der  Bräutigam  »gangi  i  Ijosi  i  sama 

sseing  kono**,*)  während  die  norwegischen  Rechte  wenigstens 
die  Anwesenheit  von  brudmenn  und  brudkonur  bei  der  Hoch- 

zeit fordern,')  was  doch  wohl  auch  wieder  mit  dem  Gebrauch 

einer  feierlichen  Bettbeschreitung  in  Begleitung  der  Hoch- 
zeitsgäste  zusammenhängt,  wie  solcher  durch  die  historischen 

und  mythologischen  Quellen  mehrfach  bezeugt  ist,*)  und 
dass  andererseits  dieselbe  Redewendung  nicht  nur  in  nor- 

wegischen Rechtsquellen   auch   auf  das  Zusammenleben    mit 

der  fridla,    d.  h.  der  Concubine,*)    oder   mit  der  birgiskona, • 

d.  h.  Helferin,')   angewandt  wird,    sondern    auch    in    einem 

1)  ÖGL.  Bygdab.  28,  §  4. 

2)  St.  58/66  und  171/204;  in  K.  118/222  unvollständig:  Belgs- 
dalsbök  49/241;  Skalholtsbök  13/30.  Ich  verdanke  die  Möglich- 

keit, diese  letztere  und  manche  andere  isländische  Rechtsquelle  zu 
benützen,  der  oft  bewährten  Güte  meines  verehrten  Freundes,  Dr.  Vi  1  h. 

Finsen,  welcher  mir  Abzüge  seiner  demnächst  erscheinenden  Aus- 
gabe derselben  zukommen  Hess. 
3)  G1)L.  51  und  124;  BjarkR.  ül,  132;  neuerer  Bl)krR.,  25. 

4)  vgl.  Lehmann,  Verlobung  und  Hochzeit,  S.  81 — 82. 
5)  G|>L.  125;  vgl.  Sverris  KrR.,  69,  wo  der  Ausdruck  aller- 
dings nicht  gebraucht  wird. 

(5)  BjarkR.  III,  129. 
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dänischen  Rechtsbuche*)  das  ,gangie  openbaerlik  maeth  at 
sova?*"  als  charakteristisch  fiir  das  VerhältnLss  des  Mannes  zu 

seiner  ̂ slcekfefrith*"  erscheint,  und  im  Grunde  auch  das 

•ganga  i  Ijose  i  hvihi  kono  sinnar*"  beim  Unfreien*)  nicht  viel 
Anderes  bedeuten  kann,  da  ja  eine  ächte  Ehe  des  Unfreien 

kaum  möglich  war.  Das  ganga  i  Ijose  i  stein  g  kono*^  be- 
zeichnet hiemach  ein  Verhältniss,  welches  offenkundig,  also 

entweder  Ehe  oder  Coneubinat  ist,  und  das  aus  einem  solchen 

Verhältnisse  entsprossene  Kind  kann  somit  nur  ein  Concu- 
binenkind  sein,  wenn  es  an  den  Erfordernissen  einer  rechten 

Ehe  fehlt.  Die  Bezeichnung  kommt  in  der  Zusammensetz- 
ung hornungsunu  im  Angelsächsischen ,  und  in  der  Form 

horniög  im  Friesischen  vor;  .iber  auch  die  früher  sogenannte 

Lex  romana  Utinensis ')  spricht  von  «naturales  filius*,  „id 

^t  de  concupina,  qui  nos  ornongus  dicimus",  und  l)ezeugt 
damit  den  Gebrauch  des  Wortes  auf  alamannischem  Boden. 

Ahzuleiten  ist  dasselbe,  wie  bereits  J.  Grimm  bemerkt  hat,*) 
von  hörn,  d.  h.  Winkel,  so  dass  also  das  Concubinenkind 

ganz  ebenso  als  Winkelkind  bezeichnet  wird,  wie  man  ja 

auch  das  Coneubinat  als  W^inkelehe  zu  bezeichnen  pHegt; 
wie  bei  der  Bezeichnung  hrisüngr  lässt  aber  auch  bei  der 

Bezeichnung  hornungr  die  prägnant  sinnliche  Bildung  des 
Aasdruckes  auf  ein  hohes  Alter  desselben  schliessen.  In  der 

That  wurde  schon  frühzeitig  die  richtige  Bedeutung  beider  Be- 

zeichnungen vergessen.  Darauf  zwar  ist  kein  Gewicht  zu 

legen,  dass  in  einem  Liede  der  älteren  Edda  Erpr  von  seinen 

Bnldem  Hamdir  und  Sörli  als  hornungr  bezeichnet  wird,-^) 
während  anderwärts  alle  drei  Brüder  eheliche  Söhne  K.  Jonakrs 

1)  Jydske  L.  I,  27. 
2)  G  \)  L.  57. 

'•i)  Epitome  S.  (.ialli,  IV,  (>   (Lex  Uoiuuna  Vini^othoruin.  uil. 
Hänel,  S.  111). 

4)  Deutsche  Kechtsalterthümer,  8.  475 — 76,  Anm. 
5)  Hamdismal,  14. 
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und  der  Gudrun  heiasen:^)  gerade  in  jenem  Liede  wird  Erpr 

als  «hinn  .sundmnjedri"  bezeichnet,*)  und  er  mochte  somit 
nach  einer  von  der  obigen  abweichenden  leberlieferung  recht 

wohl  von  dem  Könige  mit  einem  Kebsweibe  erzeugt  sein. 

Wenn  femer  nach  einer  mythischen  Sage  Hlödr  zugleich  als 

homüngr  und  als  fyjarbam  bezeichnet  wird,')  so  dürfte  auch 
diess  nicht  in  unlösbarem  Widerspruche  mit  dem  Sprach- 

gebrauche der  norwegischen  Rechtsbücher  stehen.  Wir  er- 

fahren nämlich,*)  dass  Hlödr  von  K.  Heidrekr  mit  einer 
gefangenen  Herzogstochter  erzeugt  war,  welche  dieser  eine 

Zeit  lang  als  Concubine  bei  sich  behalten,  dann  aber  ihrem 

Vater  zurückgeschickt  hatte;  bei  strengerer  Auffassung  mochte 

die  „hertekin  kona*  als  unfrei,  l)ei  milderer  als  frei  ange- 
sehen werden,  und  fehlt  es  auch  sonst  nicht  an  Zeugnissen 

für  den  schwankenden  Charakter  derartiger  Verhältnisse.^) 
Um  so  auiFälliger  erscheint  dagegen,  dass  isländische  Rechts- 

bücher den  Ausdrücken  homüngr  und  hrisüngr  eine  ganz 

andere  Bedeutung  beilegen  als  die  norwegischen,  indem  sie 
denselben  noch  eine  Reihe  weiterer  technischer  Bezeichnungen 

beifügen.  Die  Kgsbk.  sowohl  als  die  Stadarhlsbk.,  und  ihnen 

folgend  auch  noch  eine  jüngere  Papierhs.,  bezeichnen  über- 
einstimmend an  einer  von  der  Erbfähigkeit  handelnden 

Stelle  *)  als  hristing  den  Sohn,  dessen  Mutter  zur  Zeit  seiner 
Belebung  im  Mutterleibe  noch  unfrei  gewesen,  aber  bereits 

vor  seiner  Geburt  freigelassen  worden  war,  und  welcher 

darum  einer  Freilassung  bedarf,  um  frei  zu  werden,   obwohl 

1)  Gudrunarhvöt,  S.  31 J ;   Völsünga  s.,   39/182:  8kald- 
akaparmal,  42/366;  vgl.  368. 

2)  Hamdismal,  13. 

3)Hervarar8.  13/273—74. 
4)  ebenda,  7/228  und  8/229. 

5)  vgl.   A.   GjesHing,    Trseldom  i  Norge,    S.  59 — 63   (Annalcr 
for  nordisk  Oldkyndighed  og  Historie,  1862). 

6)  K.  118/224;  St.  59/68;  AM.  125,  A,  S.  413—14. 
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er  streng  genommen  freigeboren  ist;  als  homüngr  wird  ferner 
der  Sohn  bezeichnet,  welchen  eine  freie  Frau  von  ihrem 

eigenen  Sklaven  gewinnt,  den  sie  freigelassen  hat,  um  mit 
ihm  leben  zu  können;  boesingr  heisst  der  Sohn,  den  ein 
geachtetes  Weib  mit  seinem  eigenen  Mann,  und  vargdropi 
der  Sohn,  den  ein  geächteter  Mann  mit  seinem  eigenen 

Weibe  erzeugt,  und  welche  beide  sich  insofeme  den  unehe- 
lichen Kjndem  anreihen,  als  ja  die  Ausstossung  des  Geäch- 

teten aus  dem  Rechtsverbande  auch  dessen  Ehe  rechtlich 

auflöst.  Da  ist  nun  klar,  dass  die  Bezeichnung  vargdropi, 
d.  h.  Wolfstropfen,  welche  sich  anderwärts  auf  den  Sohn 

eines  Feindes  angewandt  findet,*)  von  einer  oben  schon  er- 
örterten Bedeutung  des  Wortes  vargr  ausgehend,  recht 

wohl  zur  Bezeichnung  des  Sohnes  eines  Friedlosen,  also  des 

rishöf  J)i  der  schwedischen  Rechte,  werden  konnte.  Anderer- 
seits leitet  sich  ba^singr  von  bäss  ab,  und  wenn  zwar  dieses 

letztere  Wort  regelmässig  den  Stand  einer  Kuh  in  ihrem 
Stalle  bezeichnet,  so  wurde  es  doch  auch  in  anderem  Sinne 

gebraucht,  wie  denn  z.  B.  bjambass  eine  Grube  zum  Fangen 

von  Bären  bezeichnet;')  im  gegebenen  Falle  wird  wohl  an 
das  Wohnen  der  friedlosen  Leute  in  Erd-  und  Felshöhlen 
zu  denken,  und  der  bassmgr  somit  als  Höhlensohn  aufzufassen 

sein.  Dagegen  will  es  nicht  gelingen,  die  Verwendung  der 
Ausdrücke  homüngr  und  hrisüngr  für  die  ganz  speciellen, 
und  sicherlich  nur  höchst  selten  vorkommenden  Fälle  zu 

erklären,  auf  welche  sie  die  isländischen  Rechtsbücher  an- 
wenden; man  möchte  fast  annehmen,  dass  deren  Verfasser 

die  einmal  überkommenen  Ausdrücke ,  deren  ursprüngliche 
technische  Bedeutung  ihnen  unklar  geworden  war,  eben  nur 
willkürlich  spielend    für   Modalitäten    der   unächten   Geburt 

1)  Sigrdrffumal,  35. 

2)  Landsl.    Landsleigub.    68;    Heimsikr.    Olufn   «.    Tr. 
42/156. 
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verwendeten,  welche  bisher  ohne  besondere  Bezeichnung  ge- 

blieben waren,  und  ihnen  doch  einer  solchen  bedürftig  er- 

schienen. Wirklich  zählt  ein  anderer  Text  ̂ )  zwar  ganz 
dieselben  Kategorien  nicht  erbfähiger  Leute  auf  wie  die  Kgsbk 

und  die  Stadarhlsbk,  aber  ohne  jene  technischen  Bezeich- 
nungen derselben  zu  nennen,  und  es  ist  demnach  wohl  recht 

leicht  möglich,  dass  diese  nur  durch  den  Unverstand  eines 
einzelnen  Bearbeiters  oder  Abschreibers  in  den  Text  der 

letzteren  beiden  Hss.  hineingekommen  sind,  oder  dass  sie 

umgekehrt,  durch  den  willkürlichen  Einfall  eines  einzelnen 

Juristen  in  den  Text  eingestellt,  hinterher  von  einem  späteren 

Bearbeiter  gestrichen  wurden,  welcher  deren  völlig  un- 
passende Verwendung  richtig  erkannte.  Den  Gewohnheiten 

der  isländischen  Schriftsteller  des  13.  Jahrhunderts  würde 

jedenfalls  ein  so  willkürliches  Verfahren  ganz  wohl  ent- 
sprechen, wie  diess  zumal  so  manche  Zusammenstellungen 

von  Wörtern  in  der  jüngeren  Edda  beweisen. 

(lewiss  ist  jedenfalls,  dass  die  älteren  isländischen  Kechts- 

bücher  die  Bezeichnung  laungetnir  metw,  und  dass  umge- 
kehrt die  späteren  norwegischen  sowohl  als  isländischen 

Gesetzbücher  die  Bezeichnung  frillubörn  aLs  gemeinsame 

Benennung  aller  und  jeder  uuächt  Geborenen  brauchen, 

während  doch  streng  genommen  jene  nur  für  die  hrisüngar, 

diese  nur  für  die  hornüngar  gebraucht  werden  sollte.  In 
den  isländischen  RechU^büchem  finde  ich  neben  der  bereits 

erwähnten  Bezeichnung  hin  und  wieder  auch  noch  den 

Ausdruck  lautibarfi^)  oder  laungetit  banr,^)  die  Zusammen- 
setzungen launsonr  und  laundottir  finde  ich  in  den  Kechts- 

quellen  ebensowenig  gebraucht  wie  die  Bezeichnung  launkona. 

1)  Belgsdalsbök,  47/239—40. 
2)  St.  «3/107;  165/194;  156/186  und  K.  156/50  und  15«/54. 

8)  St.  116/149  und  150,  dann  K.  143/25,  26  und  28:  St.  165/194 
und  173/207,  sowie  K.  122/232. 
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welche  in  einer  Sage  fremdländischer  Herkunft  einmal  für 

Concubinen  gebraucht  steht.*)  Als  eine  einheitliche  Classe 
werden  dabei  die  laungetnir  den  skirgetnir  oder  skirbomir 

menn  gegenübergestellt,  d.  h.  den  rein  oder  klar  geborenen 

Leuten,*)  und  gerade  dieser  (iegensatz  zeigt  deutlich,  dass 
die  erstere  Bezeichnung  die  sämmtlichen  unächt  Geborenen 

umfassen  will,  ohne  alle  Unterscheidung  verschiedener  Classen 
unter  denselben ;  es  ist  nur  ein  anderer  Ausdruck ,  wenn 

anderwärts  dem  laungetinu  mactr  der  arfgeiigr^^)  til  arfs  alinn^) 

oder  arfhorinn-')  gegenübergestellt  wird,  oder  wenn  umge- 
kehrt öskirhoritm  für  laungetinn  gebraucht  erscheint,*)  und 

als  eine  ganz  abnorme  Abweichung  vom  feststehenden  Sprach- 
}i;ebrauche  mag  bemerkt  werden,  dass  ein  einziges  Mal  in 

einer  einzigen  Hs.  skilgetinn  anstatt  skfrgetinn  zu  lesen  steht,  ̂ ) 
eine  Abweichung,    die    in    den    uns  vorliegenden  Texten  der 

1)  Parcevals  s.  2/5  (edd.  Kölbiug). 

2)  vgl.  z.  B.  St.  56/63  und  64,  dann  K.  118/218-20,  Belgs- 
'Ulsbk.,  45/238  und  AM.  173  D.  10,  460:  St.  66/85  und  K.  127/247; 
'^t.  7X/97:   in  K.  118/218-19  als  Referenz;   St.  80/102  und  111/142. 

3)  St.  56/63  und  64,  dann  K.  118/218,  Belgsdalsbk,  45/238—9 
«ndAM.  178,  D..  10/460;  St.  80/102;  St.  118/155,  vgl.  K.  144/29 
und  2o3/203  und  BelgHdalnbk ,  48/240,  wo  aber  der  Gegensatz 
fehlt;  8t.  297/334-  35.  dann  K.  94  167  und  1«^,  wogegen  in  Belgs- 
daUhrtk  56/244  der  Gegensatz  fehlt.  Vergl.  auch  arfgengr,  St. 
»12/145:  AM.  315  fol.  B.  6/229.  und  eigi  arfgeng,  St.  140/173;  doch 
*«t  letzterer  Ausdruck  mehrdeutig. 

4)  St.  145/177,  dann  K.  156/48  und  254/203,  wogegen  die  Belgs- 
tlalsbök,  51/242  skirgetinn  hat:  bemerkenswerth  die  Verbindung  til 
•irfBalm  skirborin,  Belgsdalsbk.,  45/238  und  AM.  173  D,  10/460. 
^>1.  auch  St.  57/64  und  K.  118/220;  St.  74/99  und  K.  127/249;  St. 
116/149  und  K.  143/24;  St.  297/336  und  K.  95/170,  sowie  Belgs- 
"alsbök,  56/244,  wo  zugleich  von  böm  skirgetin  und  sonu  til  arfs 
»Ina  (He  Kede  ist. 

5)  AM.  315,  fol.  B,  1/227, 

6)  St.  118/155. 

7)  Belgsdalsbk.  48/240. 
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geschichtlichen  Quellen  öfter  wiederkehrt,  und  sich  möglicher- 
weise aus  dem  gleich  zu  erwähnenden  Sprachgebrauche  der 

norwegischen  Quellen  erklaren  lasst.  £in  einziges  Mal  zeigt 
eines  der  älteren  Rechtsbücher  der  Insel  einen  Ausdruck, 

welcher  auf  eine  Scheidimg  verschiedener  Classen  von  un- 
ehelichen Kindern  hindeuten  könnte,  indem  im  Baugatal 

vom  «sonr  |)yborinn  eda  laimgetinn*  die  Rede  ist;  *)  aber 
selbst  an  dieser  einzigen  Stelle  dürfte  der  eigentlich  den 
Sohn  einer  unfreien  Mutter  bezeichnende  Ausdruck  doch  eher 

als  identisch  mit  jenem  anderen  gebraucht  sein  wollen, 
welcher  in  der  Quelle  bereits  alle  und  jede  unächte  Kinder 

ganz  gleichmässig  in  sich  begreift.  In  den  norwegischen, 
dann  den  späteren  isländischen  Rechtsquellen  konmit  dag^^n 

die  Bezeichnung  launbam^)  oder  laungetit  ham^)  nur  ganz 
vereinzelt  vor,  und  an  einer  Stelle  der  Jämsida  ersetzt 

laungetinn  das  ̂ frillusunr"  der  norw^ischen  Vorlage;*)  da- 
für finde  ich  aber  bereits  in  einer  augenscheinlich  erst  später 

eingeschobenen  Stelle  der  GfL.  die  Bezeichnung  fridludcetr^^) 
und  in  der  Wergeldstafel  des  Bjami  Mardarson  die  Bezeich- 

nung frillusonr  gebraucht,*)  hier  wie  dort  augenscheinlich 
als  gemeinsame  Bezeichnung  aller  unächt  Geborenen,  und  in 
demselben  Sinne  wird  in  den  FrpL.,  dann  in  der  Jämsida 

von  den  frillusvnir^)  und  frilludoettr  •)  gesprochen,  wie  denn 
auch  in  dem  gemeinen  Landrechte  und  Stadtrechte,  dann 
der  Jönsbok  derselbe  Sprachgebrauch  wiederkehrt,  während 
die   alten  Bezeichnungen   für   die  verschiedenen   Classen   der 

1)  K.  113,201. 

2)  G  1>  L.  57. 
a)  Bl)L.  II,  14:  in  III,  10  cornipt. 
4)  JarnHida  Erfdat.  7.  vj?l.  mit  FrI>L.  VIII,  ><. 
o)  Gt)L.  10:>. 
6)  ebenda  816—19. 
7)  Frl)L.  VIII,  8  und  15;  .lams.  Erfdat.  6  und  7. 
8)  .Hrnn.  Erfdat  7. 
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uiiäcbt  Geborenen  nunmehr  völlig  verschwunden  sind.  Im 
Gegensatze  zu  den  frillubornir  menn  brauchen  die  GJ)L.  für 
die  acht  Geborenen  noch  einmal  die  aus  dem  isländischen 

Rechte  bekannte  Bezeichnung  skirbomir;^)  aber  bereits  in 
der  in  sie  eingestellten  Thronfolgeordnung  des  K.  Magnus 

Erlingsson,*)  sowie  in  der  ihnen  angehängten  Wergeldstafel 
des  Bjarni  Marttarson,^)  tritt  dafür  die  Bezeichnung  skilgetinn 
ein,  welche  sodann  in  den  FrfL.  und  in  den  Gesetzbüchern 

aus  der  Zeit  des  K.  Magnus  lagaboetir  die  allein  herrschende 
bleibt.  Wie  auf  Island  die  skfrbornir  menn  den  laungetnir, 
so  treten  in  Norwegen  die  sldlgetnir  menn  den  frillusynir 

gegenüber,*)  und  die  späteren  isländischen  Gesetzbücher 
schliessen  sich  auch  ihrerseits  diesem  Sprachgebrauche  an;^) 

in  der  Thronfolgeordnung  von  1273,®)  dann  an  einer  weiteren 
Stelle  des  gemeinen  Landrechtes  ^)  wechseln  die  Lesarten  „eigi 

skilgetinn"  und  „fridluson",  und  die  Jonsbok  braucht  an 
einer  dem  älteren  Rechte  entlehnten  Stelle  ®)  den  Ausdruck 
frilluborinn,  wo  dieses  von  einem  barn  laungetit  gesprochen 
hatte.  Man  sieht  hieraus  deutlich  dass  frillusonr  sowohl  als 

laungetinn  madr  ihre  ursprünglich  engere  Bedeutung  hinter- 
her verloren  haben,  und  beiderseits  als  gemeinsame  Bezeich- 

nung  für   alle   unächten  Kinder   gebraucht  werden    mögen ; 

1)  GI)L.  237. 
2)f>{)L.  2. 
:3)  ebenda  816-19. 

4)  G1)L.  816-19;  Frl)L.  VIII,  s  und  15;  Landnl.  Erfdat. 
7.8  und  4,  dann  6,  11  und  23.  mit  den  entsprechenden  Stellen  des 
BjarkR. 

5)  Jarnnida,  Erfdat.  6  und  7;  .lönsbök,  Erfdat.  8.  4,  6, 
11   und  18. 

6)  Landsl.  Krb.  5.  S.  26,  Anm.  7:  BjarkR.  und  Jönsb. 
lesen:  eigi  skilgetinn. 

7)  Landsl.  Erfdat.  7,  S.  81,  Anm.  24;  BjarkR.  und  Jön.s- 
bök:  eigi  skilgetinn. 

8)  Jönsb.  Framfserzlubk.  6;  vgl.  K.  148/25  und  St.  116/149. 
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es  erklärt  sieh  von  hieraus,  dass  auch  die  Heimskringla  ein- 
mal den  Dänenkönig  Svein  tjügguskegg  als  frilluson  bezeichnen 

kann,  während  wir  doch  aus  der  Jornsvikingasaga  wissen, 
dass  derselbe  von  K.  Haraldr  Gormsson  mit  der  Saum-iEsa 

in  flüchtiger  Begegnung  erzeugt  war.*)  Eine  Abstumpfung 
des  Gefühls  für  die  innerhalb  der  unächten  Geburt  bestehen- 

den Verschiedenheiten  macht  sich  in  dieser  Verwahrlosung 

des  Sprachgebrauches  fühlbar,  welche  darauf  schliessen  lässt, 

dass  mit  der  Zeit  eine  gewisse  Ausgleichung  bezüglich  der 

rechtlichen  Behandlung  der  verschiedenen  Classen  von  un- 
ehelichen Kindern  eingetreten  sein  werde ,  auf  welche  ja 

wohl  die  Abneigung  der  Kirche  gegen  jedes  Concubinat  von 

bestimmendem  Einflüsse  gewesen  sein  mag.  Vielleicht  darf 
man  auch  den  Wechsel  im  Gebrauche  der  Ausdrücke  skir- 

getinn  und  skilgetinn  auf  denselben  Einfluss  zurückftihren : 
für  die  frühere  Zeit,  welche  das  Concubinat  nicht  nur  durch 

längeren  Zeitablauf  in  eine  rechtmässige  Ehe  übergehen 

Hess,*)  sondern  demselben  auch  für  die  Dauer  seines  Be- 

standes einen  förmlichen  Rechtsschutz  verlieh,*)  konnte  die 
Bezeichnung  öskilgetinn  für  den  unächt  Geborenen,  falls  er 
nur  frilluson r  war,  nicht  in  demselben  Masse  bezeichnend 

sein,  wie  für  die  spätere  Zeit,  in  welcher  die  Kirche  ein 

ausdrückliches  Verbot  des  Concubinates  durchgesetzt  hatte.*) 
Aber  allerdings  lässt  sich  über  diesen  Punkt  kein  bestimmtes 

Urtheil  gewinnen ,  solange  der  Sprachgebrauch  der  nicht- 
juristischen Quellen  nicht  festgestellt  ist.     In  der  Vatnsdsela 

1)  He  im  nkr.  Olafs  s.  Tr.  11/182:  vgl.  Jömsvikinga  8. 

17/52-55  (FMS.  XI).  Vgl.  übrigens  auch  Pa  11  Vi'dal  in.  Skyr- 
ingar,  s.  v.  frilla,  S.  184 — 86. 

2)  G|)L.  125;  vgl.  BJ»L.  H,  10. 

:i)  BjarkR.Ill,  129;  K  K.  Sverriw,  69:  vgl.  meine  .Studien 

über  daH  »ogenannte  Christ^nrecht  K.  Sverris*,  S.  50—53. 
4)  GJiL.  25;  Fr|)L.  111,  5  und  10;  BI>L.  11,  8;  vergl.  Ef)!.. 

1,  22. 
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z.  B.  wird  noch  der  Ausdruck  skirgetinu  gebraucht;*)  in 
der  Njala  dagegen  findet  sich  die  Bezeichnung  „eigi  skil- 

^etinn*,*)  und  in  der  Landnsinia  „öskilgetinn''  gebraucht') 
u.  dergl.  m.  Aber  einerseits  pflegen  spätere  Ueberarbeiter 

und  selbst  Abschreiber  gerne  die  Wortformen  ihrer  Zeit  in 

ihre  Vorlagen  hineinzutragen ,  andererseits  corrigiren  auch 

die  neueren  Herausgeber  gerne  ältere  Wortfornien  in  ihre 

Texte  hinein,  so  dass  schwer  zu  bestimmen  ist,  welclie  Aus- 

drücke im  einzelnen  Falle  die  ursprünglichen  sind.*)  Mag 
sein  auch,  da^s  der  Gebrauch  der  Bezeichnung  skilfengin 

kona  für  die  rechtmässige  Ehefrau'*)  auf  den  Wechsel  der 
Ausdrücke  nicht  ohne  Einfluss  geblieben  ist,  und  dass  damit 

die  wunderliche  Erscheinung  zusammenhängt,  dass  mehrfach 

der  Ausdruck  skilfengiini,  anstatt  skilgetinn,  für  den  ehelich 

(teljorenen,*)  oder  dass  umgekehrt  skilgetin,  anstatt  skil- 

fengin, für  die  Ehefrau  gebraucht  wird;')  eine  Verwirrung, 
die  sich  auch  ausserhalb  der  Kechtsquellen  bemerkbar  macht, 

wenn  z.  B.  die  Heimskringla  von  K.  Magnus  Erlingsson 

sagt:  ,m6dir  Magnus  konungs  er  konüngs  dottir  ok  drott- 

ningar  skilfengin**,  während  andere  Text^  dafür  les(»n:  „modir 

1)  VatnsdjBla,  l:V24:  42/67;  4>J/70. 

2)  Njala,  i*8/r»17. 
:^)  LandnÄma,  II,  2:.V131. 

4)  z.  B.  gibt  an  den  pammtliclirn  oben  an<fefnhrten  Stellen 

der  VatnHdsela  Sveinn  SkülaHon's  AuHgabe  skilj^etinn,  Werlautfs  Ans- 
jT'ibe  aber  wenigHtens  an  den  beiden  zuletzt  angeführten  Stellen. 

5j  Frt)L  III,  10  undKrK.  Sverris64:  Jarnnida,  Krfdat. 
16.  wo  die  G|)Ii.  58  mundi  keypt  haben. 

6)  Fr|)L.  VIII,  2  und  5;  Landsl.  Erfdab.  7,  nr.  0.  hier 
wechselnd  mit  skilgetinn  (not.  ̂ S  und  40),  wahrend  Bjarktt.  und 
.1  <5  n  H  b  k  skilfenginn  haben. 

7)  Fr|)L.  Vm,  5  und  7;  Landsl.  Erfdab.  1),  2.  75,  Anm.  17, 
wo  BJHfkR.  und  Jönsbk.  »kilfengin  lesen:  Landsl.  Erfdab.  7, 
nr.  1  die  Variante  in  not.  4,  und  BjarkR. ;  die  Variante  in  not.  7, 
wahrend  die  Jönsbk.  mit  den  anderen  Texten  richtig  skilfengin  liest. 

\\^XS.  Philos.-philol. bist. Cl.  1.]  2 
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Magnüj9  kondngs  er  kondngs  dottir  ok  drottningar  skil- 

fenginnar*,*)  welehe  sich  aber  auch  leicht  erklart,  wenu 
man  bedenkt.  da.ss  dprachlich  geta  zur  Noth  auch  auf  den 

Erwerb  einer  Frau,  und  fa  auf  den  Empfang  eines  Kindes 

angewandt  werden  konnte,  wenn  auch  der  letztere  Ausdruck 
eher  bei  Thieren  als  bei  Menschen  üblich  ist.  Im  Lebrigen 

bemerke  ich  nr>ch,  dass  in  den  norwegischen  Rechtsqnellen 
nicht  minder  als  in  den  islandischen  der  Ausdruck  arfgengr 

ebenfalls  wieder  als  Etezeichnung  des  ehelich  (leborenen  im 

(iegensatze  zum  unächt  Geborenen  gebraucht  wird,  gleich- 

viel übrigens  ob  dal>ei  dieses  letzteren  aasdrückliche  Erwähn- 

ung gethan  wird  oder  nicht,  ̂ )  oder  auch  Hl  arfs  iomtmi.') 
Wenn  dagegen  cetthorinn  ein  paarmal  im  Gegensatze  zu 

settleidingr  vorkommt,*)  so  Ist  dabei  nicht  an  den  Gegensatz 
des  acht  Geborenen  und  des  unächt  Geborenen  zu  denken, 

sondern  vielmehr  an  den  Eirwerb  der  Stellung  innerhalb  der 
Verwandtschaft  durch  die  Geburt  einerseits  und  durch  einen 

künstlichen  Einführungsact  andererseits.  Dazu  stimmt  denn 

auch,  dass  a;ttborinn  sonst  den  Gegensatz  zum  leysingi  und 

seinen  Kindeni  bezeichnet,^)  ganz  wie  ärborinn  an  anderen 

Stellen  gebraucht  wird,*)  mit  welchem  letzteren  Ausdrucke 
das  Wort  denn  auch  mehrfach  wechselt. 

Ehe  ich  mich  auf  die  Besprechung  der  Rechte  einhisse, 

welche  der  unehelichen  Verwandtschaft  zugestanden  waren, 

glaube  ich  noch  die  andere  Frage  erledigen  zu   müssen ,    ob 

1)  Heirnnkr.  Magnus  s.  Erlingssonar  21/706,  vergl.  mit 
FMS.  VII,  13/806. 

2)  GI)L.  51,  vgl.  25;  124,  125,  129;  Fr|)L.  IX,  1,  im  Gegen- 
Hatze  zu  tettleidfngr ;  V,\)h.  I,  22;  II,  18;  neuerer  Bl)KrR.  16  und 
(>l)KrIi.  24;  Landsl.  Er f dat.  19,  sammt  BjarkR.  und  .lön«bk. 

3)  Frl)L.  IX,  7;  Jdrns.  Erfdat.  20. 
4)  Fr{)L.  VIII,  1;  Jarns.  Erfdat.  1. 

5)  G|)L.  63,  71;  Frl)L.  IX,  12  und  16,  hier  mit  ärborinn  wech- 
Holnd  (Variante  in  not.  2),  wie  auch  X,  47;  BjarkR.  MI,  127  u.  166. 

6)  Frl>L.  IX,  11,  17  und  mtor. 
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die  ihr  zugestandeneu  Befiignisse,  gleichviel  welchen  Um- 
fanges  sie  seien,  ihr  nur  gegenüber  der  Verwandtschaft 

des  ausserehelichen  Vaters,  oder  nur  gegenüber  der 
Verwandtschaft  der  ausserehelichen  Mutter, 

oder  aber  gegenüber  der  Verwandtschaft  beider  iGl- 
tern  zugleich  zugekommen  seien.  Bei  Behandlung  dieser 

Vortrage  erscheint  mir  ferner  zweckmässig ,  das  isländische 
Recht  von  dem  norwegischen  getrennt  zu  halten ,  und  das 

erstere  als  das  weitaus  durchsichtigere  voranzustellen. 
Für  das  isländische  Recht  kann  zunächst  der 

iirundsatz  als  schlechthin  massgebend  bezeichnet  werden, 
dass  das  uneheliche  Kind  seiner  väterlichen  Verwandtschaft 

gegenüber  nur  unter  der  Voraussetzung  irgendwelche  Rechte 

anzusprechen  hatte,  dass  die  Vaterschaft  in  Bezug  auf  das- 

sellje  in  rechtsgültiger  Weise* festgestellt  war.  Für  die  An- 
stellung der  Paternitietsklage ,  welche  keiner  Verjährung 

unterlag,*)  galt  der  Ausdruck  „seekja  til  fademis'^  ;  für  die 
Feststellung  der  Paternitast  überhaupt  aber,  möge  dieselbe 

üun  auf  gerichtlichem  oder  aussergerichtlicheni  Wege  er- 
folgen ,  brauchte  man  die  weiter  reichenden  Ausdrücke : 

ffdra  mann  i  ceW^^  oder  „lera  mann  i  rcW^ ,  Die  beiden  letz- 
teren Bezeichnungen  sind  für  uns  zunächst  insoferne  von 

Bedeutung,  als  sie  zeigen,  dass  man  die  unächten  Kinder, 

^'ßnn  nur  erst  die  Paternitaßt  hinsichtlich  derselben  klarge- 
•"^tellt  war,  als  zum  Geschlechte  ihres  Vaters  gehörig  ansah; 
*'«»gegen  wird  man  aus  denselben  nicht,  wie  Vilhjalmur 

Winsen  in  seiner  vortrefflichen  Darstellung  des  isländischen 

l'amilienrechtes  nach  der  Graugans  thun  möchte,^)  auch 
"<K:h  den  weiteren  Schluss  ziehen  dürfen,  dass  diis  Kind 

durch   die    Feststellung    der    Paternitajt    überhaupt   erst    zu 

1)  St.  ir):V192;  vgl.  155/184—85;  vgl.  die  Referenz  in  Kgsbk. 

2)  Annaler  for  nordisk  Oldkyiidighcd  og  Historip,   1849,  S.  28G. 

2* 
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einem  Gesehlecfate  komme,  und  somit  zu  dem  Oeschlechte 

seiner  Mutter,  welchem  gegenüber  diese  Feststellung  ohne 

Bedeutung  ist,  in  gar  keiner  Beziehung  stehe.  Es  ist  viel- 
mehr recht  wohl  denkbar,  das«  man  gerade  imigekehrt  die 

Zugehörigkeit  des  Kindes  zum  Geschlechte  seiner  Mutter 
als  «ich  von  selbst  verstehend,  weil  von  keiner  voi^angigen 

Anerkennung  oder  Beweisführung  abhängig  betrachtete,  und 
das«  man  somit,  von  einem  faera  i  aett  sprechend,  lediglich 
an  das  Geschlecht  des  Vaters  dachte,  wie  denn  in  der  That 

an  einer  Stelle,  an  welcher  die  Kgsbk  von  einem  Manne 

spricht,  ,er  eigi  er  kominn  i  fett  at  lögum** ,  die  St.  sagt: 

^er  eigi  er  at  logum  kominn  i  födur  aett**.')  Zu  der  Zeit, 
aus  welcher  unsere  Rechtsbücher  stiimmen,  zählte  man  je<len- 
falls  die  unächten  Kinder  schlechthin  zu  dem  Geschlechte 

ihrer  Mutter.  Ausdrücklich  wird  demjenigen,  welcher  „eigi 

til  arfs  alinn*  ist,  die  Alimentationspflicht  ebensogut  seiner 

Mutter  wie  seinem  Vater  gegenüber  auferlegt,*)  und  Nie- 
mand wird  bestreiten  wollen,  dass  dabei,  wenn  auch  viel- 
leicht nicht  ausschliesslich,  so  doch  jedenfalls  mit,  und  in 

erster  Linie  an  die  unehelichen  Kinder  zu  denken  sei;  eine, 

wie  es  scheint  allerdings  erst  spätere  Bestimmung  vei'pflichtet 
die  unächt  Geborenen  sogar  neben  der  Alimentation  ihrer 
iKltem  auch  noch  zu  der  ihrer  Geschwister,  ohne  da.ss  dabei 

zwischen  der  Vaterseite  und  Mutterseite  unterschieden  würde.') 
Eine  Stelle  femer,  welche  einlässlich  das  Erbrecht  der  un- 

ächt Geborenen  ihren  Altern  und  Geschwistern  gegenüber 

bespricht,*)  lässt  diese  die  Mutter- sowohl  als  den  Vater  be- 

1)  vgl.  Kgsbk.  <.)4/169  mit  St.  341/367. 
2)  Kgsbk.  143/24;  St.  116/149. 

3)  St  73/97  und  111/142;  AM.  315,  fol.  B.,  1/227;  Belgs- 
dalsbk.  46/239  und  AM.  173  D,  11/460—61;  in  K.  118/218,  Zusatz, 
oino  bezügliche  Referenz. 

4)  K.  118/218—19;  St.  56/63  und  73/97,  wo  freilich  der  Muttor 
keine  Erwähnung  geschieht;  dann  BelgKdalsbk.  45/238  und  AM. 
173,  I),  10/460. 
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erbeu,  und  beriiil  überdiess  ausdrücklich  den  brodir  saui- 

nicectri  laiingetinn  und  die  systir  sanimaidra  laungetin  zur 

Erbfolge.  Nach  neuerem  Rechte  können  die  unächt  Ge- 

borenen unter  Umständen  auch  zur  Stellung  der  Blutklage 

um  einen  brodir  sammaedri  sowohl  als  samfedri  berufen  sein, ') 
dann  zur  Verlobung  einer  systir  sammajdra  oder  samfedra 

oder  zum  Bezüge  einer  Unzuchtsbusse  wegen  einer  solchen,*) 

während  der  Mann  der  systir  laungetin  sammtedra  wie  sam- 

fedra anstatt  .seiner  Frau  deren  Schwester  verlobt  oder  wegen, 

ihrer  die  Unzuchtsbusse  nimmt;  ja  unächte  Kinder  können 

unter  Umständen  sogar  um  ihrer  eigenen  Mutter  willen  zu 

einer  Unzuchtsbusse  berufen  werden.  ̂ )  Umgekehrt  hat 
wenigstens  in  dem  Falle,  da  die  Patemitaet  nicht  hergestellt 

ist,  die  mütterliche  Verwandtschaft  den  am  unächt  Geborenen 

begangenen  Todtschlag  zu  verfolgen,  und  dessen  Erbschaft 

zu  beziehen,*)  und  dass  dieselbe  diesem  gegenüber  unter  Um- 
sfönden  auch  alimentationspflichtig  war,  wird  sich  ebenfalls 

sofort  zeigen;  ganz  allgemein  werden  demnach  den  unächt 
Geborenen  der  mütterlichen  sowohl  wie  der  väterlichen  Ver- 

wandtschaft gegenüber  Rechte  eingeräumt  und  Pflichten  auf- 

erlegt, womit  denn  doch  genugsam  dargethau  ist,  dass  die- 

selben zu  dem  einen  Geschlechte  ganz  ebensogut  wie  zu  dem 

anderen  gerechnet  worden  sein  müssen.  Allerdings  wird 

dem  gegenüber  wiederholt  ausgasprochen,  ̂ )  dass  uneheliche 

Kinder  nach  erfolgter  Feststellung  der  Patemitaet  ausschliess- 

1)  K.  94/168;  femer  St.  73/97,  in  der  K.  118/218—19,  als  Re- 
ferenz  mvchgetra^en ;  dann  Belgsdalsbk.  46/239;  AM.  178,  D, 11/461. 

2)  St.  73/97,  in  der  K.  118/218-19,  als  Keferenz;  AM.  315 
fol.  B.,  1/227;  Belgsdalsbk.  46/239;  AM.  173,  D,  11/461. 

:3)  St.  173/207,  in  K.  122/232  als  Referenz. 

4)  Kgsbk.  94/169;  St.  341/367. 

5)  K.  142/23;  St.  104/135:  dann  83/107;  vergl.  K.  128/7;  St. 
«5/111. 
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lieh  von  ihrem  Vater,    und    eventuell  von  ihren    väterlichen 

Verwandten  verpflegt  werden  sollen,  bis  sie  ihr  Iti.  Lebens- 

jahr erreicht,    und  damit  die  Grenze  des  .omagaaldr'   über- 
schritten haben;    aber  indem  diese  Regel  die  ausschliessliche 

Alimentationspflicht    der   väterlichen  Verwandtschaft  auf  das 

noch  nicht  erreichte  Volljährigkeitsalter  des  unacht  Geborenen 

beschränkt ,   spricht  sie  denn  doch  zugleich  aus  ,   dass    nach 

Ueberschreitung  dieser  Altersgrenze,  also  für  den  Fall,    dass 

,  derselbe  aus  einem  anderen  Grunde  als  wegen  seines  jugend- 

lichen   Alters  unterstützungsbedürftig   wird,   die  Unterstütz- 

ungspflicht dem  unacht  Geborenen  gegenüber  die  Verwandt- 
schaft  ohne   principielle  Unterscheidung   der  Vaterseite    von 

der  Mutterseite  trifft,  und  überdiess  musste  die  Alimentations- 
pflicht denn  doch  trotz  jener  Regel  selbst  bei  jugendlicherem 

Alter   des   unacht  Geborenen   dessen   mütterliche  Verwandt- 

schaft dann  treffen,  wenn  alimentationsfahige  Verwandte  von 
der  Vaterseite   her  nicht  vorhanden  waren,    oder   wenn    die 

Patemitaet  nicht  festgestellt  war,    wie  ja  auch  die  Berufung 

der  mütterlichen  Verwandtschaft  zur  Erbfolge  und  zur  Blut- 

klage für  diesen  letzteren  Fall  ausdrücklich  anerkannt  war.*) 
Alle  diese  Thatsachen  setzen  aber  wieder  ganz  bestimmt  die 

Zugehörigkeit  des  unehelichen  Kindes  zum  Geschlechte  seiner 
Mutter  voraus,  und  jene  scheinbar  abweichende  Bestimmung 

ist  demnach  wohl  nur  auf  die  sehr  nahe  liegende  Erwägung 

zurückzuführen,    dass  bei  allen  Fleischesvergehen    der  Mann 

als  der  vorzugsweise  schuldige  Theil  zu  gelten  hat,  und  dass 
darum  auch  er,  und  subsidiär  seine  Verwandtschaft,  zunächst 

für  die  vermögensrechtlichen  Folgen   solcher  Vergehen    auf- 

kommen muss.     Dass  dabei  die  Vollendung  des  10.  Lebens- 

jahres des  Kindes  als  Endgrenze   für   diese   intensivere  Ver- 
pflichtung bezeichnet  wurde,  erklärt  sich  aber  einfach  daraus, 

dass  nur  bis  zu  diesem  Zeitpunkte  die  Last  der  Alimentation 

1)  K.  94/169;  St.  341/367. 
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und  Pflege  (eines  Vennögenslosen)  als  das  Uebenviegende 

galt,  wogegen  nach  zurückgelegter  „barnomegd'*  der  Geniiss 
der  verwandtschaftlichen  Rechte  über  die  Last  der  verwandt- 

schaftKchen  Pflichten  das  Uebergewicht  zu  behaupten  schien, 

sodass  von  hier  ab  eine  ausschliessliche  Berücksichtigung  der 

Vaterseite  nicht  mehr  den  Charakter  einer  Strafe,  sondern 

vielmehr  den  einer  Belohnung  für  das  Vergehen  getragen 

hätte.  —  lieber  die'Art,  wie  die  Paternitaet  hin- 
sichtlich eines  Kindes  festzustellen  ist,  spricht 

sich  aber  unser  jüngeres  Rechtsbuch  sehr  klar  und  er- 

schöpfend aas,  indem  es  sagt*):  Fjorir  eru  {)eir  hlutir,  er 
menn  berr  i  att  ä  landi  her.  Sa  er  einn  hlutr,  ef  madr  a 

konu,  {)ä  er  hann  hvilir  hja,  ok  skal  fat  bans  barn  vera, 

er  sü  kona  elr.  Sä  er  annsirr  hlutr,  ef  madr  handsalar  fad- 

enii  at  bame,  ok  vidtöku.  Sa  er  hinn  3<Ji  hlutr,  ef  skirsla 

er  gor,  ok  vinni  hün  mann  sannan  at  faderni  bams.  Sä  er  hinn 

tjordi  hlutr,  ef  kvidr  sannar  mann  at  faderni  bams.  At  {)eim 

hlut  nokkuruni  skal  madr  i  ätt  vera  at  lögum  vorum,  sem  nü  er 

talit,  en  öngum  ödrum.  Eigi  skal  heimiskvid  annan  at  henda, 

e(ta  illtyngdir.  Sü  sök  fymizt  alldrigi  at  saekja  til  fademis". 
Es  soll  also  nicht  genügen,  dass  etwa  unter  den  Nachbarn 

das  Gerede  geht,  dass  dieser  oder  jener  Mann  der  Vater 
eines  bestimmten  unehelichen  Kindes  sei ,  um  ihn  sofort 

rechtlich  als  solchen  erscheinen  zu  lassen;  vielmehr  wird, 

ganz  wie  andere  Stellen  zwischen  „kendr  nokorom  manne 

at  syne*  und  „kominn  i  sett  at  lÖgum"  unterscheiden,^)  oder 
bezüglich  des  Ehebruches  sagen:  „eigi  skolo  {)ar  kvittir 

rada*,')  zu  solchem  Behufe  ein  hoher  Grad  von  Gewissheit 
erfordert,  welcher  nur  auf  vier  bestimmt  bezeichneten  Wegen 
soll  erbracht  werden  können.   Fritzner  freilich  will  an  unserer 

1)  St.  163/192;  vgl.  AM.  125,  A,  S.  423. 
2)  K.  94/169;  St.  341/367. 
3)  St.  153/182;  vgl.  Ljösvctnfnga  8.  23/206:  at  ganga  eptir 

^tluni  övisra  manna. 
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Stelle  sowohl  als  einer  anderen ,  einem  Eddaliede  entiy)m- 
menen/)  den  heimiskvid  als  ein  förmliches  Nachbarzeugniss 
nehmen ,  und  Gudbrandr  Vigfüsson  in  demselben  ein  von 

den  Nachbarn  abgegebenes  Verdiet  erkennen;  aber  augen- 
scheinlich bezeichnet  das  Wort  hier  wie  dort  ganz  ebenso  wie 

in  einem  von  Fritziier  angefahrten  Bruchstücke  der  Fr{)L.,*) 
oder  im  älteren  Stadtrechte,  wo  es  mit  heimiliskvidr  wechselt,') 
lediglich  ein  in  der  Heimat  umlaufendes  Gerücht,  also  das- 

selbe was  anderwärts  das  Wort  heradsfleygt  bezeichnet,*) 
oder  doch  höchstens  noch  den  über  die  Existenz  eines  solchen 

Gerüchtes  geführten  Beweis.  Der  erste  der  vier  vorgesehenen 
Wege  ist  aber  der,  da  ein  Mann  ständig  mit  dem  Weibe 
lebt,  welches  das  Kind  geboren  hat.  Man  wird  dabei  nicht, 
mit  J)6rdr  Sveinbjömsson,  an  den  Ehestand  denken  dürfen, 

welcher  in  den  ganzen  Zusammenhang  der  Stelle  nicht  ge- 
hört, und  auf  welchen  auch  deren  Wortlaut  kaum  recht 

passen  würde ,  sondern  vielmehr  an  das  offenkundige  Zu- 
sammenleben mit  einer  Concubine  (fridla  oder  frilla,  fylgikona, 

birgiskona),  und  somit  die  Vorschrift  auf  den  frilluson  oder 
homüng  im  technischen  Sinne  des  Wortes  zu  beziehen 
haben.  Wie  bei  dem  ehelichen  Kinde  beseitigte  auch  bei 

ihm  die  Offenkundigkeit  der  zwischen  seinen  ̂ Eltern  be- 
stehenden Verbindung  jeden  Zweifel  an  der  Abkunft  des 

Kindes,  und  konnte  eben  darum  auch  in  diesem  Falle  von 

jeder  weiteren  Prüfung  des  Sachverhaltes  abgesehen  werden. 
Lag  nun  aber  keine  solche  Notorietät  vor,  so  stand  noch 
ein  dreifacher  Ausweg  offen ;  entweder  nämlich  konnte  sich 
der  Vater  gutwillig  zur  vertragsweisen  Anerkennung  seiner 
Vaterschaft  verstehen  (handselja  fademi  at  bami),  oder  es 

musste   gegen   ihn    eine  Klage   auf  Vaterschaft,   welche  wie 

1)  Sigrdrifumal  25. 
2)  Fr.  IT  zu  V,  22,  in  Norges  gamle  Love  II,  S.  505. 

8)  BjarkR.  II,  84—85;  92—94. 
4)  B{)L.  I,  17,  II,  26  und  lU,  28;  St.  883/859—60, 
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bereits  bemerkt  unverjährbar  war,  mit  Erfolg  durchgeführt 
werden,  was  hinwiederum  eine  Ueberftihrung  durch  den 
Wahrspruch  von  Geschworenen  (kvidr) ,  oder  durch  ein 
Gottesurtheil  (skirsla)  voraussetzte.  Aller  drei  Möglichkeiten 

wird  denn  auch  noch  an  einer  weiteren  Stelle  gedacht,') 
während  wieder  andere  Male  nur  des  Vergleichs*)  oder  um- 

gekehrt nur  des  Wahrspruches  und  Gottasurtheiles  Erwähn- 

ung gethan  wird.')  Als  regelmässiges  Beweismittel  werden 
in  Vaterschaftssachen  die  Geschworenen  gebraucht,  deren, 

wie  bei  anderen  Rechtssachen  von  nicht  allzu  grossem  Be- 

lange, regelmässig  fönf  verwandt  wurden,*)  wenn  nicht  etwa 
die  Verbindung  der  Vaterschaftsklage  mit  einer  Straf  klage  die 

Beiziehnng  von  neun  Geschworenen  nöthig  machte;^)  das 
Gottesurtheil  dagegen,  welches  vom  Manne  durch  das  Tragen 
des  glühenden  Eisens,  vom  Weibe  aber  durch  den  Kesselfang 

erbracht  wurde,*)  trug  lediglich  einen  subsidiären  Charakter, 
und  zwar  wurde  einerseits  dem  Manne  das  Recht  zugesprochen, 

zur  Eisenprobe  zu  greifen,')  wie  es  scheint,  um  dadurch 
einen  angebotenen  Beweis  abzuschneiden,  oder  auch  einen 
bereits  geführten  zu  entkräften,  andererseits  aber  auch  wohl 

vom  Weibe  der  Kesselfang  verlangt,®)  wenn  es  eine  Bett- 
lerin, oder  wie  wir  wohl  generalisirend  werden  sagen  dürfen, 

überhaupt  bescholten  war.  Dabei  dari*  nicht  übersehen 
werden,  dass  die  erwähnten  beiden  Gottesurtheile  auf  Island 

1)  St.  116,  149;  in  K.  Umh  fehlt,  offenbar  aus  Versehen,  der 

Uettchwomenspnich . 
2)  K.  142/28;  St.  104/l;)5. 
3)  St.  172/206. 

4)  K.  156/48—49  und  St.  14fl/17H,  sowie  etwa  Belgsdalsbök 
50/242;  femer  K.  156/49,  15«/58  und  54,  dann  St.  148/179,  155/185 
\md  156/186,  sowie  169/202. 

5)  vgl.  St.  106/198. 
6)  St.  172/206. 
7)  St.  153/182. 
8)  K.  156/49;  St.  146/178. 



^^  HUinmq  4^  fM^M.'fika^d,  fl^/s^,  ̂ rmi  -X  Jkf^rr  /■üSi. 

\htf4'M  kifi:Mu:\%fn%  Einümsn  tod  LMitorrhland  aii?^  a'^jer  Nor- 
w^^i  ̂ injfiffühn.  «ronkm  «d^r  naefa  diin  Reeht»bücherD  ledi^- 

li/;b  in  VstUftmchsifU^'  imd  L'nzochUfßllen  angewaDdt.  and  auch 
diif  (ßtimhUthim^tUflUfn  i^rwähnen  ihrer  fast  nor  Id  Bezog  auf 

difrariige  Falle/)  obwohl  «ie  die^Iben  allerdings»  aasnahms- 
weine  aiu;h  ein  paarmal  in  Diehf^tahLeKachen  gebraucht 

zeigen;*)  in  ihrer  Handhabung  verrath  sich  aber  hier  wie 
d/;rt  eine  WHtlwt  auffällige  Unincherheit.  Es  kann  vorkom- 
nu'U^  ilwm  dar  Prienter,  welcher  da«  Gottesurtheil  hatte  be- 
^fhen  lüHHiin ,  wegen  Heines  unsicheren  Erfolgen  dessen 

Wie^lerholung  fordert,*)  oder  dass  ein  Bischof  zuerst  dessen 

Krfolg  für  ganz  fiefriedigend  erklart,  und' sich  hinterher 

dennoi'Ji  zu  (JngunHt^.m  des  BeweisfQhrers  ausspricht;^)  ja  das 
(/hriMt«'nrecht  Npricht  dem  Bischof  sogar  ein  für  allemal  die 
KefugniHN  zu,  das  Gottesurtheil  in  Patemitaetssachen  so  oft 
er  will  wii^ierholen  zu  lassen,  wobei  dann  stets  der  Ausfall 

der  letztem  Probe  als  der  entscheidende  zu  gelten  hat.*) 
Derartige  VorkomniniHw^  sind  natürlich  mit  dem  das  Institut 

iM^herrw'lienden  (irundgedanken  schlechthin  unvereinbar,  und 
hiNMen  deutlich  erkeiuien,  wie  wenig  national  dieses  auf  der 

Inm^l  war;  welche  Beweismittel  aber  etwa  vor  der  Einführung 

jener  bei(h^n  (iottesurtheile  deren  Stelle  vertreten  haben 

m^^gen,  lässt  sich  bei  dem  Schweigen  der  Quellen  schlechter- 
dings nicht  bestimmen. 

l)  v^l.  uuMncn  AutHatK    über   „ibis  Gottesurtheil   im    altnordi- 
Nolion  Heelito*  in  der  (leriuania,  IW.  XIX,  S.  139 — 48. 

L»)  hjÖHvetninKa  s.,    2:^207—9;  Sturlünga,  III,   9/49  und 

lU  t,  H.  Sturlun^a,  Ul  4/42—48;  V,  9/142. 
A)  LjiUvet  ninira  h.,  ang.  O. 

m  K,  2tH216;  St,  48/58;  Skalboltsbök,  9/20;  Belgsdals- 
Uok»  a:  14«;  AM,  178»  l\  2/456. 
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Da«  norwegische  Recht  ferner  folgt  in  Bezug  auf 

auf  die  vorliegende  Frage  ganz  ähnlichen  Grundsätzen  wie 
das  isländische,  was  natürlich  nicht  ausschliesst ,  dass  im 

Einzelnen  hier  und  dort  Manches  verschieden  geordnet  war. 

Seine  eigenen  Regeln  hat  das  norwegische  Recht  zunächst 

in  Bezug  auf  die  Feststellung  der  Paternitaet,  und 

zwar  sind  dieselben  durch  die  eigenthümliche  Gestaltung  des 

Gerichtswesens  in  Norwegen  bedingt.  Den  FrpL.,  welche 

sich  über  die  Frage  am  Klarsten  aussprechen,^)  gilt  als 
oberster  Grundsatz  der,  dass  jedes  Kind  einen  Vater  habe, 

und  dass  als  Vater  derjenige  gelte,  welchen  die  Kindsmutter 

als  solchen  nenne,  sofeme  er  sich  nicht  von  der  Ansprache 

reinige;  diese  Reinigung  aber  soll,  gleichviel  ob  die  Kinds- 
nmtter  freien  oder  unfreien  Standes  ist,  sofort  am  ersten 

Gerichtstage  mittelst  eines  selbdritt  geschworenen  Eides  er- 
folgen. Ist  der  von  der  Kindsmutter  Benannte  verstorben 

Qder  landesabwesend ,  so  hat  sie  selbst  durch  ein  Gottes- 
urtheil  ihre  Angabe  zu  beweisen ;  ist  sie  aber  auch  ihrerseits 

inzwischen  gestorben,  so  mag  der  Erbe  des  Verstorbenen 

(oder  Abwesenden?),  den  sie  als  Vater  angegeben  hatte, 

seinerseits  ihrer  Behauptung  gegenüber  einen  Gegenbeweis 

führen,  und  zwar  nach  eigener  Wahl  durch  einen  Dreiereid 
oder  durch  ein  Gottesurtheil.  Stirbt  die  Kindsmutter  ohne 

den  Vater  genannt  zu  haben,  so  mag  zwar  deren  Geschlechts- 
vormund seinem  eigenen  Verdachte  folgend  klagen  gegen  wen 

er  will;  aber  der  Beklagte  kann  ganz  wie  im  obigen  ersten 

Falle  der  Klage  durch  einen  Dreiereid  entgehen.  Verweigert 

endlich  die  Kindsmutter  beharrlich  die  Nennung  des  Vaters, 

80  mag  des  Königs  Vogt  die  Sache  so  ansehen,  wie  wenn 
dieser  ein  Unfreier  wäre,  und  somit  von  dem  Weibe  selbst 

eine  Busse  von  3  Mark  eintreiben.  Wesentlich  gleiche  Be- 

stimmungen  kehren   auch   in    den  GJL.  wieder,*)  und   tritt 

1)  Frt)L.  II,  1;  vgl.  Sverris  KrR.  29. 

2)GJ)L.  57. 
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hier  nur  der  weitere,  übrigens  selbstverständliche  Satz  hinzu, 

da£8  fQr  den  Fall,  da  ein  Unfreier  als  Kindsvater  genannt 
wird,  dessen  Herr  für  ihn  zu  schwören  oder  zu  zahlen  hat, 

und  dass  für  den  anderen  Fall,  da  der  angebliche  Vater  mit 

der  Mutter  verwandt  ist,  der  Reinigimgseid  selbsechst  statt 

selbdritt  zu  schwören  ist;  letzteres  natürlich  eine  Bestim- 

mung, die  nicht  mit  der  Paternitaetsfrage  als  solcher,  sondern 
nur  mit  den  Strafen  des  Inceste^;  zusanmienhängt.  Wie  in 

derartigen  Fällen  der  Reinigungseid  zu  formuliren  sei,  sagt 
uns  weder  das  eine  noch  da«  andere  Rechtsbuch ;  dagegen 

hilft  nach  dieser  Seite  hin  das  ältere  Stadtrecht  aas,  *)  indem 
es  zeigt,  dass  man  vollkommen  richtig  zwischen  der  Ver- 

theidigung  gegen  die  Patemitsetsklage  und  der  Vertheidig- 
ung  gegen  die  Strafklage  wegen  des  ausserehelichen  Beilagers 

unterschied:  der  ersteren  gegenül)er  stabte  man  den  Eid  da- 

hin: ,at  hann  ä  ekki  {)at  bam,  er  honum  er  par  kent**,  wo- 
gegen er  der  letzteren  Klage  gegenüber  dahin  lautete :  „at 

hann  kom  aldrigi  f)ä  kostu  hja  henni,  at  pau  maetti  bam  geta/ 

Sehr  eigenthümlich  sind  aber  die  Bestimmungen  der  BpL. 

gestaltet.')  Sie  lassen,  wenn  die  Benennung  des  Vaters  durch 
die  Kindsmutter  während  der  Geburt  selbst  erfolgt  ist,  gegen 

dieselbe  nur  eine  hall>e  Vertheidigung  zu,  sofenie  der  Be- 

nannte zwar  einen  „hälfrettiseid'*  schwören  mag,')  aber 
dennoch  die  hall)e  Busse  zu  entrichten,  die  halben  ünter- 
haltskosten  für  das  Kind  während  seines  ersten  Lebensjahres 

zu  bezahlen,  und  dessen  halber  Vater  zu  heissen  hat.  Er- 
folgt die  Aussage  der  Mutter  dagegen  erst  nach  der  Geburt, 

aber   doch    noch    innerhalb  der  ersten  neun  Tage  nach  der- 

1)  BjarkH.  III,  126.     Die  Worte:  ,ok  kvedzk   ekki  i  eiga**  in 
Ci  |)  L.  57  können  allenfalls  ähnliche  Formulirung  andeuten. 

2)  Bt)L.  II,  14  und  III,  10.    Der  neuere  BpKrR.  3  hat  weit 
abliegende,  sehr  modemisirte  Vorschriften. 

3)  d.  h.   doch  wohl    einen  Sechsereid;   vgl.  B{)L.  I,    17,   II,  26 
und  III,  23, 
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selben,  so  bleibt  zwar  der  Eid  derselbe,  aber  die  Biisszahliing 

eniiässigt  sich  auf  12  Unzen,  welche  „at  tryggvakaupi**  zu 
erlegen  sind,  während  von  Unterhaltskosten  und  Vaterschaft 

nicht  mehr  die  Rede  ist.  Erfolgt  die  Aussage  erst  nach 

Ablauf  des  neunten  Tages,  aber  doch  noch  binnen  Monats- 
frist, so  fallt  jede  Zahlung  weg,  während  doch  auch  in 

diesem  Falle  der  gleiche  Eid  zu  schwören  ist.  Sagt  die 
KinA^mutter  endlich  nicht  einmal  binnnen  Monatsfrist  aus, 

so  gilt  ein  Unfreier  als  Vater,  und  das  Weib  verfällt  dem- 
zufolge einer  Busse  von  8  Mark,  und  der  Schuldhaft  auf 

«lern  Königshofe  bis  zu  deren  Entrichtung.  Die  ganze  Vor- 
schrift hat  etwas  sehr  Verwunderliches,  und  diesem  Um- 

stände mag  es  gutentheils  zuzuschreiben  sein,  dass  Fr.  Brandt 
sich  zu  einer  von  der  obigen  weit  abweichenden  Auslegung 

derselben  hat  bestimmen  lassen;*)  er  bezieht  nämlich  die 
Annahme  einer  halben  Vaterschaft  auf  den  Fall  „hvis 

Kvimlen  er  berygtet  for  Letfaerdighed**,  so  dass  dieselte  also 
"lit  der  sog.  exceptio  plurium  concumbentium  eine  gewisse 
Verwandtschaft  hätte.  Ich  kann  indessen  von  einer  der- 

artigen Voraussetzung  in  der  Stelle  keine  Spur  finden. 
Wahrscheinlich  hat  Brandt  die  Worte :  „en  ef  su  kona  er  f 

herade,  er  {)at  ordlag  hefir  fengit,  at  heldr  verdr  b(')t  at 
hennar  navist  en  annarra  kvenna,  |)ä  her  hon  |)ar  til  2.  manna 

vitni,  ok  heitir  bjargrygr"  so  verstanden,  als  wenn  sie  sich 
auf  Weiber  bezögen,  welche  Jedermann  zu  Willen  sind,  und 
^ag  sein,  dass  ihn  der  Gebrauch  der  Bezeichnung  birgiskona 

«Hier  byrgiskona  für  eine  Concubine,^)  byrgisskapr  für  das 

Beilager,')  byrgismenn  für  Zuhälter  männlichen  Geschlechts*) 

1)  Brudstykker  af  ForelseKninger  over  den  nor«ke  Retshistorie, 
S.  172—78 ;  Forelaesninger  over  den  nornke  Retshistorio,  l,  S.  182. 

2)BjarkR.  III,  129:  Homiliubök,  S.  210  (od.  Wisen); 
«rafn«  8.  Sveinbjarnarsonar,  14/668. 

8)  |).  af  HrömuniU  halta.  2/144—4:,. 
4)  Lucie  s..  2/484. 



30  Sitzung  der  philosrphilol.  Olasse  vom  3.  März  1883. 

dabei  bestimmte.  Aber  doch  wird  zimächst  der  Ausdruck 

bjargrygr  ganz  anders  zu  deuten  sein.  Von  ̂ bjarga*'  ab- 
geleitet, bezeichnet  er  das  helfende  Weib,  also  dem  Zusam- 

menhange nach  die  Hebamme,  wie  diess  auch  Fritzner  so- 
wohl als  Eirikr  Jönsson  bereit^  richtig  bemerkt  hal)en,  und 

diese  kann  an  einer  von  der  Geburt  handelnden  Stelle  denn 

auch  recht  wohl  als  eine  Person  bezeiclmet  werden,  deren 

Gegenwart  mehr  nützt,  als  die  Anwesenheit  anderer  Weiber. 

Wenn  ferner  unmittelbar  vor  dem  oben  mitgetheilten  Satze 

die  andere  Bestimmung  steht:  „ero  sva  konor  vattbaenar  um 

{)at  mal  sem  karlmenn**,  so  erhält  derselbe  einfach  den 
Sinn,  dass,  wie  in  auf  die  Geburt  bezüglichen  Fragen  aus 
nahe  liegenden  Gründen  die  Weiber  sogut  wie  die  Männer 

zum  Zeugnisse  zugelassen  werden  sollen,  das  Zeugniss  der 

Hebamme  doppelt  gelten  soll,  weil  sie  gewisserma*;sen  in 

dienstlicher  Function  anwesend,  und  darum  doppelt  glaub- 
würdig ist.  Ist  aber  der  von  Fr.  Brandt  ergriffene  Ausweg 

unzulässig,  so  wird  wohl  nach  dem  ganzen  Zusammenhange 

der  Stelle  deren  Erklänmg  nur  darin  gesucht  werden  dürfen, 

dass  die  Angabe  der  Kindsmutter  um  so  glaubhafter  er- 

scheint, je  früher  sie  abgegeben  wird,  und  dass  ihre  Glaub- 
würdigkeit, wenn  sie  unmittelbar  bei  der  Geburt  erfolgt 

war,  allzu  hoch  angeschlagen  wird,  als  dass  sie  durch  irgend 
einen  Reinigungseid  völlig  wiederlegt  und  in  Bezug  auf  alle 
ihre  Folgen  entkräftet  werden  könnte ;  eine  Anschauung,  aus 

welcher  sofort  freilich  sehr  barocke  Schlüsse  gezogen  werden, 
aber  doch  nicht  barockere  als  welche  auch  sonst  für  das 

ältere  Recht  belegt  sind.  Alles  in  Allem  genommen  zeigt 

übrigens  die  bisherige  Darstellung  die  Lehre  von  den  Pa- 
temitaetsklagen  im  norwegischen  Rechte  immerhin  principiell 

ebenso  geordnet  wie  im  isländischen,  nur  dass  anstatt  des 

auf  Island  üblichen  Geschworenenbeweises  die  in  Norwegen 

geltende  Eideshülfe  eintritt;  insbesondere  wird  auch  keinem 

Zweifel    unterliegen    können,    dass   auch    in  Norwegen    eine 
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vertragsweise  Anerkennung  der  Vaterschaft  jede  gerichtliche 
Verhandhing     und    Beweisführung     über     diese     tiberflüssig 

machen    miLsste/)    und    werden    wir    überdiess    getrost    an- 
nehmen dürfen,   dass    auch  hier  ein  oifenkundig  bestehender 

Concubinat    jeden    Zweifel    über   die   Paternitaet   von    vorn- 
herein beseitigt  haben  werde.     Wir  wissen    ja,   dass   solche 

CJoncubinate  in  Norwegen  nicht  nur  unbeanstandet  vorkamen, 

>*ondern    selbst   in    gewisser  Weise    rechtlich   anerkannt  und 

^^'^liützt  waren,  sofern  sich  nicht  nur  der  Concubinat  nach 
den  GJ)L.  durch  20  jährigen,  nach  den  B{)L.  durch  30jährigen 

vm gestörten  Bestand    in    eine    rechtmässige   Ehe   verwandeln 

lionnte,*)    sondern    auch   nach   dem    älteren  Stadtrechte  und 
dem  sogenannten  Christenrechte  K.  Sverrirs,  welches  iasoweit 

Tiiir    auf  einer   älteren  Redaction    der  Fr{)L.   benihen    kann, 

das  Recht  des  Mannes  auf  seine  Concubine  durch  einen  eigenen 

^ussbezug  geschützt  war.^)     Wir  wissen  femer,  da^s  gerade 
<las  norwegische  Recht  den  hornüng  sehr  bestinmit  von  den 
anderen   Arten   der    unächten   Kinder    unterschied,    und    so 

musste   ihm   doch    wohl    insbesondere    bezüglich   der   Vater- 
schaftsfrage eine  begünstigende  Praesumption  ganz  wie  nach 

isländischem   Rechte   zur   Seite   gestanden    sein.  —  Ist    nun 
aber  die  Vaterschaft   in  der  einen  oder  anderen  Weise  fest- 

gestellt, so  gehören  die  unächten  Kinder  auch  sofort  ihrem 
Vater    und    seinem    Geschlechte    an.      Das    drönter 

Recht   lässt    sie    solchen    Falls    ohne    Weiters    ihres   Vaters 

Kecht   nehmen,   d.  h.  dessen  Stand  theilen ,   wenn    nur   die 

Mutter   freien  Standes  war,    wogegen   der  Sohn  der  Sklavin 

allerdings   zunächst   dem   Stande    seiner  Mutter    folgt,    und 

>«elbst  dann,  wenn  ihm  bereits  in  frühester  Jugend  die  Frei- 

1)  vgl.  GpL.  57,  wo   dioss   dem  jiyborinn  sonr  gegonftber  auH- 
drilcklich  genagt  ist. 

2)  OpL.  125;  BjiL.  11,  10. 

3)  BjarkR.  TU,  lt:9;  KrU.  Sverris,  09;  vgl.  oben  S.  16. 
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heit  geschenkt  wird,  doch  nur  eine  um  ein  Drittel  geringere 

Busse  erhält  als  sein  Vater;*)  die  GJL.  aber  lassen  selbst 
den  pyborin  son,  wenn  er  nur  vor  vollendetem  dritten 

Lebensjahre  freigelassen  wurde,  das  volle  Recht  eines  Vaters 
nehmen,  und  halten  natürlich  bezüglich  aller  mit  freien 

Weibern  erzeugten  unächten  Kinder  an  derselben  Regel  um 

so  mehr  fest.*)  Umgekehrt  ist  aber  auch  klar,  dass,  wenn 
der  auf  Vaterschaft  Belangte  seinen  Reinigungsbeweis  führt, 
weder  ihm  selbst  noch  seinem  Geschlechte  gegenüber  von 

irgend  welcher  Verwandtschaft  mit  dem  unehelich  geborenen 

Kinde  die  Rede  sein  kann,*)  und  nicht  minder  klar,  dass 
dieses  Kind  solchenfalls  hinsichtlich  seiner  Alimentation 

lediglich  auf  seine  Mutter,*)  und  eventuell  doch  wohl 
auch  auf  deren  Verwandtschaft,  angewiesen  sein  kann ;  sogar 

dann  soll  das  Kind  der  Mutter  folgen,  wenn  sie  dasselbe  als 

freies  Weib  mit  einem  Unfreien  gewonnen  hat,'*)  und  es 
steht  hiemit  vollkommen  im  Einklänge,  dass  das  Kind  das 
Recht  seines  mütterlichen  Grossvaters  haben  soll,  wenn  die 

Mutter  keinen  Kindsvater  nachzuweisen  vermag.®)  Die  Sache 
stand  also,  ganz  wie  auf  Island,  so,  dass  das  Kind,  solange 
die  Pateniitaet  in  Bezug  auf  dasselbe  nicht  festgestellt  war, 
nur  zum  Geschlecht  seiner  Mutter  in  Beziehungen  stjuid, 

wogegen  sich  Beziehungen  auch  zimi  Geschlechte  des  Vaters 

knüpften,  sowie  erst  die  Vaterschaftsfrage  erledigt  war: 
letzterenfalls  tritt  dann  aber  auch  das  väterliche  Geschlecht 

sofoft  in  den  Vordergnmd,  und  nach  ihm  bemass  sich  fortan 

zumal  die  Standeszugehörigkeit  des  Kindes. 

1)  Fr[)L.  X,  47. 
2)  Gt)L.  57  und  104. 
3)  ebenda  57 :  {)ä  er  l)at  i  engum  abyrgdum  vid  hann,  ne  vid 

frsDndr  bans. 

4)  Fr[)L.  II,  1:  hyggi  sjalf  fyrir  barni. 
5)  ebenda:  enn  bam  »hal  mödor  fylgja;  vgl.  B[jL.  II,  14. 
6)  ebenda:  pa  take  liat  r^tt  eptir  mödurftedr  8inum. 
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Die  Rechte  und  Pflichten,  welche  der  itnächten 

Geburt  eingeräumt  und  auferlegt  wurden,  waren  nach  den 

verschiedenen  Rechten  sehr  verschieden  begrenzt,  und  zumal 

war  auch  die  Schranke  verschieden  gezogen,  innerhalb  deren 

dieselbe  überhaupt  noch  zur  Verwandtschaft  gerechnet  wurde. 

Das  isländische  Recht  hat  in  Bezug  auf  die  un- 
äehte Geburt  im  Verlaufe  der  Zeit  eine  Reihe  von  Wandel- 

ungen durchgemacht,  welche  zunächst  in  Bezug  auf  das 
Erbrecht  klar  erkennbar  sind,  und  auch  bereits  von  Vilh. 

Finnen  richtig  erkamit  wurden.*)  In  der  ältesten  Zeit 
scheinen  die  imehelich  Geborenen  überhaupt  nicht  erbfähig 

gewesen  zu  sein.  Ausdrücklich  wird  der  Satz  ausgesprochen, 

das8  der  Mann  nicht  erbfähig  {eiyi  arfgengr)  sei ,  dessen 

Sltem  nicht  rechtsgültig  miteinander  verheirathet  waren, '^) 
und  ganz  allgemein  werden  Ausdrücke  wie  arfgengr,  arf- 

borinn  oder  til  arfs  alinn ')  in  den  Rechtsbüchem  gebraucht, 
nm  die  ehelich  Geborenen  im  Gegensatze  zu  den  unächt 

Geborenen  zu  bezeichnen;  Beides  nur  unter  der  Voraussetz- 

ung verständlich,  dass  die  unäehte  Geburt  ursprünglich  vom 

Erbrechte  ganz  und  gar  aiLsgeschlossen  war.  Ein  paar 

weitere  Stellen  bastätigen  diese  Folgerung,  indem  sie  die- 

selbe allerdings  etwas  einschränken.  Auf  der  einen  Seite 

nämlich  wird  unzweideutig  ausgesprochen,  dass  der  unehelich 

Geborene  gleich  dem  ehelich  Geborenen  seine  eigenen  Kinder 

und  seinen  eigenen  Freigelassenen  beerbe,*)  und  wir  haben 
allen  Grund  anzunehmen,  dass  dieser  Satz  alten  Rechtens 

^i,  da  ja  die  unäehte  Geburt  einer  Person  selbst  bei  strengster 

Auffassung  doch  nur  zur  Folge  haben  konnte,  dass  deren  Be- 

ziehungen zu  ihren  Altern  und  ihrer  Verwandtschaft  ignorirt 

^rden,  aber  doch  kaum  dazu  führen  konnte,  dem  unächt  Ge- 

ll Annaler,  1849,  S.  295—96. 
2)  K.  118/222;  St.  58/66. 
3)  vgl.  oben  S.  13. 
4)  K.  127/247;  St.  66/85. 

[1883.  Phüo8.-philol.  bist.  Cl.  l.|  3 
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borenen  auch  die  Rechte  zu  verkümmern,  welche  ihm  durch  die 

Eingehung  einer  rechtmässigen  Ehe  steinen  ehelichen  Kindern, 
oder  durch  ein  Patronatsverhältniss  seinen  Freigelassenen 

gegenüber  erwuchsen.  Auf  der  anderen  Seite  war  aber  auch 

dem  Vater  verstattet,  seinem  natürlichen  Sohne  eine  Zuwend- 
ung bis  zum  Werthe  von  12  aurar  zukommen  zu  lassen,  ohne 

dass  er  dazu  der  Zustimmung  seiner  geborenen  Erben  be- 
durfte, vorausgesetzt  nur,  dass  jeder  der  gesetzlichen  Erben 

auf  seinen  Erbtheil  mindestens  ebensoviel  erhielt.')  Die  Er- 
zählung einer  geschichtlichen  Quelle  zeigt,  dass  diese  Be- 

stimmung althergebracht  war.*)  Nach  ihr  ging  der  alte 
Höskuldr  Dalakollsson  (f  um  985)  auf  seinem  Sterbebette 

seine  beiden  ehelichen  Söhne  an,  ihm  die  „arfleidmg*  seines 
unächten  Sohnes,  Ölafr  pa,  zu  gestatten,  und  diesem  damit 

den  Anspruch  auf  gleiche  Theilung  des  väterlichen  Nach- 
lasses mit  ihnen  einzuräumen.  Als  die  ächtgeborenen  Söhne 

hierauf  einzugehen  sich  weigerten,  forderte  sie  der  Vater 

auf,  ihm  wenigstens  zu  gestatten,  dass  er  von  seinem  Rechte 

Gebrauch  mache,  und  ihrem  unächten  Bruder  eine  Vergab- 
ung von  12  Unzen  Werth  zuwende;  nachdem  er  aber  hiezu 

die  Zustimmung  Beider  erhalten  hatte,  schenkte  er  dem  Olaf 
Kleinodien  im  Werthe  von  12  Unzen  Goldes.  Damit  war 

nun  freilich  recht  hinterlistig  gehandelt,  da  die  12  aurar  des 
des  Gesetzes  lögaurar,  und  nicht  Goldunzen  waren,  während 

das  Gold  achtmal  höher  im  Werthe  stand  als  Silber,*)  und 
da  die  Zustimmung  der  acht  geborenen  Söhne  sich  offenbar 

nur  auf  den  gesetzlich  vorgesehenen  Werth  bezogen  hatte; 

aber  immerhin  wird  durch  den  Vorgang  die  Existenz  der  ge- 
setzlichen Bestimmung  für  den  Schluss  des  10.  Jahrhunderts 

oder  doch  fQr  eine  ziemlich  weit  zurückliegende  Zeit  bezeugt, 

1)  K.  127/247;  St.  66/85. 

2)  LaxdsBla,  26/102—4. 
3)  K.  246/198. 
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und  in  der  That  dürfte  sie  ihre  Entstehung  einer  Zeit  ver- 
danken, welche  von  einem  gesetzlichen  Erbrecht  der  unehe- 

lichen Kinder  ihren  iEltem  gegenüber  noch  Nichts  wusste, 
wenn  sie  auch  in  der  späteren  Zeit  einem  blos  subsidiären 

gesetzlichen  Erbrechte  dei'selben  gegenüber  immer  noch  eine 
gewisse  Bedeutung  behielt.  Dem  gegenüber  beruft  nun  aber  die 

Erbschaftstafel  unserer  Rechtsbücher  ^)  unmittelbar  nach  den 
acht  geborenen  Söhnen  und  Töchtern,  Altern  und  Geschwistern 
auch  die  Kinder  und  Geschwister  von  unächter  Geburt,  und 
zwar  die  Geschwister  sowohl  von  väterlicher  als  mütterlicher 

Seite  her,  während  sie  zugleich  bestimmt  ausspricht,  dass  in 
den  entfernteren  Graden  nur  noch  die  eheliche  Geburt  be- 

rücksichtigt werde.  In  der  St.  findet  %ich  ferner  an  einem 

späteren  Orte  eine  weitere  Bestimmung  eingestellt,^)  welche 
nicht  nur  das  Erbrecht  der  unehelich  Geborenen  ganz  ebenso 
regelt,  sondern  sich  auch  auf  die  übrigen  verwandtschaftliehen 

Rechte  und  Pflichten  derselben  bezieht;  in  der  K.  ist  die- 
selbe Bestimmung  als  Referenz  zu  der  vorigen  am  Rande 

nachgetragen,')  und  auch  in  der  Belgsdalsbok  und  einigen 
weiteren  Hss.  finden  sich  Theile  derselben  ausgeschrieben.*) 
Vilh.  Finsen  bemerkt,^)  dass  eine  Randbemerkung,  welche 
die  St.  zwischen  diesem  und  dem  Schlüsse  des  vorhergehenden 

Paragraphen  bringt,  und  welche  die  eine  oder  andere  Bestim- 

mung als  „nymajli**  bezeichnet,  doch  woh  leher  auf  die  Schluss- 
worte des  vorhergehenden  Paragraphen  sich  beziehen  dürfte, 

und  da  diese  Schlussworte  die  Unverjährbarkeit  isländischer 

Ansprüche   auf   einen  in  Norwegen  liegenden  Nachlass  aus- 

1)  K.  118/218-19;  St.  56/63. 
2)  St.  73/97. 

3)  K.  118/218—19. 
4)  Belgsdalsbok,  45  und  46,  S.  238— 3i);  AM.  315,  B,  1/227; 

AM.  173,  D,  10  und  11,  S.  460—61. 
5)  Om  de  islandske  Love  i  Fristatstiden,  S.  227,  Anm.  (Aarböger 

for  nord.  Oldk.  og  HiHtorie,  1873)  und  Stadarhölsbök,  S.  96,  Anm.  3. 

3* 
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sprechen«  welcher  erst  durch  den  Untenrerfangsrairag  der 

Jahre  1262 — 64  gewährt  wurde.  ̂ )  halte  ich  diess  allerdings 
för  ncher:  damit  i«$t  indessen  aelbstrerstÄndlich  keineswegs 
aoflgeschloaBen.  dasB  aoch  in  der  hier  firaglichen  Bestimmnng 

eine  NoTelle  Torii^en  möge,  welche  über  das  Erbrecht  hin- 

aosgreifend.  die  ̂ mmtlichen  der  anächten  Geburt  zukommen- 
den Rechte  und  Pflichten  in  erweiterndem  Sinne  neu  ordnete. 

Mag  sein^,  das»  den  unehelich  Geborenen  anfanglich  nur  ein 

CTentuelles  gesetzliches  Erbrecht  ihren  Altern  und  Cre- 
schwistem  gegenüber  eingeräumt  worden  war,  und  dass  erst 

hinterher  die  Ausdehnung  ihrer  Berechtigung  auch  auf  andere 

Gebiete  des  yerwandtschaftlichen  Rechtes  erfolgte  — ,  mag 
sein  aber  auch,  dass  %ur  an  den  yerschiedenen  Stellen  imserer 

Rechtsbficher  Terschiedene  Vorlagen  benützt  wurden;  die 

zwiefache  Einstellung  der  betreffenden  Vorschrift  in  K.  und 

St. ,  sowie  die  eigenthümliche  Fassung  derselben  in  den 

übrigen  Hss.  würde  sich  aus  der  einen  wie  der  anderen  An- 
nahme recht  wohl  erklären.  Ungerechtfertigt  erscheint  mir 

dagegen  V.  Finsen's  Annahme,')  dass  zwischen  die  völlige 
Ausschliessung  der  unächten  Geburt  Ton  allem  Erbrechte 

und  deren  Zulassung  zu  demselben  in  dem  soeben  bezeich- 
neten Umfange  noch  ein  Uebergangsstadium  sich  in  die 

Mitte  geschoben  habe.  Wenn  nämlich  einmal  ausgesprochen 

wird,*)  dass  uneheliche  Kinder  ihre  ̂ Eltern  dann  beerben 
sollen,  ,,ef  engi  lifir  {)eirra  manna,  er  til  ar&  ero  taldir  at 

lögom*",  darf  man  die  letzteren  Worte  nicht  auf  das  Fehlen 
aller  und  jeder  erbberechtigten  Verwandten  beziehen,  sondern 

nur  auf  das  Fehlen  derjenigen  unter  ihnen,  welche  technisch 

als  „taldir  til  arfs  i  lögum*  bezeichnet  werden,  also  des 
ersten  Grades  der  Descendenz,  Ascendenz  imd  Seitenverwandt- 

1)  Diplom.  Island.,  I,  152/620,  §  4. 
2)  Annaler,  1849,  S.  295. 

S)  K.  U3/24;  St.  116/149. 
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Schaft;*)  so  verstanden  besagt  die  Stelle  aber  nicht,  wie 
Finsen  annimmt,  dass  nur  die  unächten  Kinder  ihren  iEltem 

g^enüber  erbberechtigt  sein  sollen,  und  selbst  diesen  gegen- 
über nur  för  den  Fall,  dass  überhaupt  keine  erbberechtigten 

Verwandten  von  ehelicher  Abkunft  vorhanden  sind,  sondern 
nur,  dass  uneheliche  Kinder  ihre  Altern  erst  dann  beerben, 
wenn  weder  eheliche  Kinder  noch  ̂ Eltern  oder  eheliche  Ge- 

schwister vorhanden  sind,  also  ganz  dasselbe,  was  auch  die 
vorhin  besprochenen  Stellen  besagen.  Dagegen  ist  allerdings 
richtig,  dass  die  St.  in  dem  ihren  erbrechtlichen  Abschnitt 

schliessenden  Paragraphen  ̂ )  eine  in  allen  anderen  Hss. 
fehlende  Satzung  enthält,  nach  welcher  in  Ermangelung 
ehelich  geborener  Personen,  welche  im  dritten  gleichen  Grade 
oder  näher  mit  dem  Erblasser  verwandt  sind,  dessen  unächt 

geborene  Verwandte  bis  zu  demselben  .Grade  zur  Erbfolge 
berufen  sein  sollen,  in  derselben  Reihenfolge,  wie  sie  für  die 
acht  Geborenen  vorgeschrieben  war.  Damit  war  also  auch 
entfernteren  Graden  der  unächten  Geburt,  wenigstens  auf 

erbrechtlichem  Gebiete,  eine  subsidiäre  Berechtigung  einge- 
räumt ;  da  aber  für  die  eheliche  Geburt  die  Grenze  des  Erb- 

rechtes erst  auf  den  fünften  gleichen  Grad  gesetzt  war,  blieb 

doch  auch  diese  Ausdehnung  der  den  unächt  Geborenen  zu- 

gestandenen Berechtigung  noch  weit  hinter  der  für  die  ehe- 
liche Verwandtschaft  geltenden  Grenze  zurück.  —  Bezüglich 

der  Altersvormundschaft  galt  sodann  die  Regel:  „sva 

skal  til  Harvard veizlu  taka,  sem  til  arfs*",')  welcher  Grund- 
satz so  consequent  durchgeführt  wurde,  dass  sogar  gleich 

nah  Berufene  sich  in  die  Vormundschaft  zu  theilen  hatten;*) 
Näheres  über  die  Handhabimg    der  Regel   in  Bezug  auf  die 

1)  Vgl.   meine  Schrift:   Island  von   seiner  ersten  Entdeckung 

Ws  zum  Untergange  des  Freistaats,  S.  329—32. 
2)  St.  80/102. 
3)  K.  122/230;  St.  64/78. 
4)  St  57/64;  in  K.  118/220  nur  als  Referenz. 
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UDächt  Geborenen  wird  jedoch  nicht  angegeben.  Hinsicht- 
lich der  Alimentationspflicht  werden  ferner  zunächst 

bezüglich  des  ersten  Grades  der  aufsteigenden,  absteigenden 
und  Seitenlinie  einige  besondere  und  theilweise  von  den 

Regeln  der  Erbfolge  abweichende  Vorschriften  gegeben; 
weiterhin  wird  aber  der  Satz  ausgesprochen,  dass,  den  Besitz 

genügenden  Vermögens  vorausgesetzt,  Jedermann  die  Per- 

sonen zu  alimentiren  habe,  deren  geborener  Erbe  er  sei,^) 
womit  denn  doch  auch  wieder  die  prinzipielle  Identität  der 

Reihenfolge  gesetzt  ist,  in  welcher  man  zur  Alimentations- 
pflicht und  zur  Erbfolge  berufen  wird,  und  neben  dieser  all- 

gemeinen Regel  finden  sich  auch  noch  besondere  Bestim- 
mungen, welche  speciell  in  Bezug  auf  die  den  unächt 

Geborenen  obliegende  Alimentationslast  diesen  Parallelismus 
noch  des  Näheren  ausführen.  Ob  die  unächt  Geborenen  zu 

irgend  einer  Zeit  von  jeder  Alimentationspflicht  ihren  iEltem 
und  ihrer  älterlichen  Verwandtschaft  gegenüber  völlig  frei 
waren,  wird  uns  nicht  gesagt,  und  lässt  sich  auch  kaum  mit 

voller  Bestimmtheit  aas  der  Analogie  des  Erbrechtes  er- 

schliessen;'')  dagegen  erfahren  wir,  dass  zu  der  Zeit,  in 
welcher  dieselben  ihre  iEltem  und  Geschwister  beerbten, 

falls  acht  geborene  Verwandte  des  ersten  Grades  fehlten, 

diesen  gegenüber  auch  die  Alimentationspflicht  ihnen  oblag, 
und  zwar  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  auf  Grund  derselben 

Novelle,  welche  ihnen  jene  Erbberechtigung  eingeräumt  hatte. 

Jetzt  galt  demnach  die  Regel,  ̂ )  dass  der  unehelich  Geborene 
nicht  nur  seine  eigenen  Kinder  ganz  ebenso  zu  alimentiren 
hatte  wie  der  acht  Geborene,  was  sich  wohl  unter  allen 
Umständen  von  selbst  verstand,  sondern  dass  er  auch  seine 

iEltern  und  Geschwister  zu  erhalten  schuldig  war,  falls  keine 

1)  K.  128/3;  St.  81/108. 

2)  vgl.  indessen  K.  143/24;  St.  116/149,   wo  ausschliesslich  der 

Alimentationspflicht  den  ̂ Eltern  gegenüber  gedacht  wird. 
8)  St.  111/142, 
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zur  Erbfolge  näher  berufene  Personen  vorhanden  waren,  und 

falls  sie  selber  ein  bestimmtes  Mass  von  Vermögen  besassen. 

Wie  ihr  Erbrecht,  so  war  demnach  auch  ihre  Alimentations- 
pflicht nur  eine  eventuelle,  und  diese  letztere  war  überdiess 

auch  noch  insofeme  eine  minder  drückende,  als  eheliche 

Kinder  für  ihre  iEltern  nöthigenfalls  sogar  in  Schuldhaft 
gehen ,  und  eheliche  Geschwister  für  einander  wenigstens 
noch  mit  ihrer  eigenen  Hände  Arbeit  einstehen  mussten, 
während  den  unächt  Geborenen  die  erstere  Verpflichtung 
überhaupt  nicht,  und  die  letztere  wenigstens  nur  unter  der 
Voraussetzung  oblag,  dass  sie  des  Alimentationsbedtirftigen 
nächste  Erben  waren.  Ausdrücklich  wird  dabei  bemerkt, 

dass  die  Alimentationspflicht  der  unächt  Geborenen  über  die 
ang^ebene  Grenze  nicht  hinausreiche,  und  es  ist  somit  für 
jene  Zeit  vollkommen  richtig,  wenn  eine  zweite  Bearbeitung 
der  betreflfenden  Novelle  den  Grundsatz  ausspricht:  „ok  skal 

8vä  fara  ömegd  sem  arfr'*,  und  „eptir  firnare  menn  ero  skir- 
getnir  menn  til  arfs  ok  ömegdar,  ef  eigi  taka  systkin*,^) 
oder  wenn  die  St.  anderwärts  noch  eine  Einschaltung  zeigt, 
welche  ebenfalls  wieder  die  Gleichheit  der  Begrenzung  der 
Alimentationspflicht  und  des  Erbrechtes  bei  der  unächten 

Geburt  ausspricht.^)  Endlich  dehnt  aber  auch  dasselbe 
Capitel  dieses  letzteren  Rechtsbuches,  welches  den  unächt 

Geborenen  ein  eventuelles  Erbrecht  bis  zum  dritten  gleichen 

Grade  einschliesslich  einräumt,  deren  eventuelle  Alimenta- 

tionspflicht ebensoweit  aus,')  so  dass  also  die  Alimentations- 
pflicht der  unächt  Geborenen  genau  denselben  Entwicklungs- 

gang nahm  wie  deren  Erbrecht.  Eine  völlig  andere  Frage 
als  die  nach  der  Alimentationspflicht  der  unächt  Geborenen 
ist   natürlich    die    nach    deren    Alimentationsberech- 

1)  St.  73/97;  Belgsdalsbk.  46/239;  AM.  173,  D,  11/460—61; 
AM.  315,  B,  1/227;  in  K.  118/218—19  nur  als  Referenz, 

2)  St.  56/62:  ok  til  ömegdar. 
3)  St.  80/102. 



40  Sitzung  der  phüos.-phüoL  Classe  vom  3,  März  1883. 

t  i  g  u  n  g ;  doch  mag  auch  sie  gleich  hier  besprochen  werden. 
Es  wurde  bereits  gelegentlich  erwähnt,  dass  uneheliche  Kinder, 

die  Feststellung  der  Paternität  vorausgesetzt,  bis  zum  zurück- 
gelegten IG.  Lebensjahre  von  ihrem  Vater  und  dessen  Ge- 
schlecht erhalten  werden  mussten ,  wogegen  nach  Ueber- 

schreitung  dieser  Altersgrenze  der  nächste  Verwandte  ohne 
Unterscheidung  des  väterlichen  und  mütterlichen  Geschlechtes 

zu  ihrer  Pflege  berufen  wurde;*)  indessen  ist  doch  jene  Ver- 
pflichtung der  väterlichen  Verwandtschaft  keine  unbeschränkte. 

Einmal  nämlich  braucht  die  Verwandtschaft  des  Kindsvaters 

nicht  mehr  als  vier  uneheliche  Kinder  desselben  zu  über- 

nehmen, und  zwar  so,  dass  je  zwei  derselben  auf  des  Kinds- 
vaters väterliches  und  mütterliches  Geschlecht  fallen,*)  was  sich 

indessen  nur  für  die  Dauer  der  „barnomegd**  versteht.  Zweitens 
brauchte  man  von  einem  Verwandten  nicht  mehr  als  zwei 

uneheliche  Kinder  zu  übernehmen,  denen  man  nicht  näher 
stand  als  im  vierten  Grade,  wenn  nicht  durch  Gastration  des 

Vaters  gegen  eine  weitere  Vermehrung  der  Zahl  seiner  Kinder 

volle  Sicherheit  geboten  ist.')  Endlich  brauchte  man  auch 
die  unehelichen  Kinder  eines  Mannes  nicht  zu  übernehmen, 
welchen  man  seinerzeit  selbst  mindestens  zur  Hälfte  alimentirt 

hatte,  falls  diess  nur  Kraft  einer  subsidiären,  nicht  primären 

Verpflichtung  geschehen  war.*)  Wer  die  Verpflegung  der- 
jenigen unächten  Kinder  zu  tibernehmen  hatte,  welche  diesen 

Regeln  gemäss  dem  väterlichen  Geschlechte  nicht  tiberbürdet 
werden  konnten,  wird  nicht  gesagt;  ich  möchte  indessen 

nicht,  mit  Vilh.  Finsen,^)  annehmen,  dass  dieselben  sofort  der 
Gemeinde   zur    Last   fielen,    welche   allerdings   eventuell   zur 

1)  K.  128/7  und  142/23;   St.  85/111  und  104/135,   dann  111/141 

und  83/107.     Wegen  dea  Vaters  vgl.  auch  St.  173/207. 
2)  K.  143/28;  St.  116/150. 
3)  K.  14.3/26;  St.  116/150. 
4)  K.  143/24;  St.  116/149. 

5)  Annaler,  18-50,  S.  171. 
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Armenpflege  herangezogen  wurde,   sondern    vermuthen,    dass 
noch  vor  ihr  die  mütterliche  Verwandtschaft  einzutreten  hatte, 

wie  sie  ja  auch  die  Verpflegung  des  mündig  gewordenen  un- 
ehelichen Kindes    vorkommendenfalls   zu   übemehmep    hatte, 

und  jedenfalls  werden  wir  annehme^  dürfen,  dass  diese  letztere 
dann  in  erster  Linie  haftbar  war,  wenn  die  Paternität  nicht 
feststand,    und    somit    kein    väterliches    Geschlecht    da    war« 

welches  hergenommen   werden   konnte.     AuflföUig   erscheint 
aber  allerdings,  dass  die  Alimentationspflicht  der  väterlichen 
Verwandtschaft   bis   zum  vierten   Grade ,  ja   über   denselben 

hinaus  erstreckt  wird,^)  während  doch  im  Uebrigen  die  Ver- 
bindung der  unächten  Geburt  mit  ihrem  Geschlechte  Anfangs 

auf  den  ersten,  und  selbst  später  noch  auf  den  dritten  gleichen 
Grad  beschränkt  war;    indessen    lässt  sich   diese  Abnormität 

immerhin  theils  aus  dem  halbwegs  delictmässigen  Ursprünge 

der  Verpflichtung  und  theils  aus  der  Rücksicht  auf  die  even- 
tuelle  Haftung   der   Gemeinde   erklären.    —    Bezüglich    des 

Verlobungsrechtes   gehen   unsere   verschiedenen  Texte 

auseinander.    Die  St.  beruft  an  der  dieses  Recht  speciell  be- 

handelnden Stelle*)  die  unächt  Geborenen  zu  demselben  inner- 
halb des  ersten  Grades  der  absteigenden  und  der  Seitenlinie, 

und  zwar  ganz  an  derselben  Stelle  und  in  derselben  Reihen- 
folge, in  welcher  sie  auch  zur  Erbfolge  berufen  werden,  nur 

mit    dem    Unterschiede,    dass   Weiber   das    Verlobungsrecht 
nicht  selbst   ausüben,   sondern  nur,   soferne   sie    verheirathet 

sind,  dessen  Ausübung  auf  ihre  Ehemänner  übertragen  können; 
für  die  entfernteren  Grade  der  Verwandtschaft  wird   sodann 

durch    die    Verweisung    auf   den    „nänästi    nidr   karlmanna 

arfgengra'*  jede  Berechtigung  der  unächten  Geburt  ausdrück- 
lich ausgeschlossen.    Dem  gegenüber  erwähnt  die  K.  an  der 

entsprechenden  Stelle  die   unächten  Kinder  und  Geschwister 

1)  siehe  Anm.  S  der  vorigen  Seite. 
2)  St.  118/155. 
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nicht,*)  und  da  auch  sie  nach  Besprechung  des  ersten  Grades 
der  Verwandtschaft  auf  den  «nänasti  nidr  karlmanna  arf- 

gengra*  Terweist,  sind  diese  von  jeder  Berufung  schlechthin 
ausgeschlossen ;  an  einer  späteren  Stelle,  an  welcher  die  Be- 

stimmung nochmals  wiederkehrt,  fehlt  freilich  das  Wort 

»arfgengra'*,')  aber  es  erscheint  doch  recht  zweifelhaft,  ob 
durch  dessen  Streichung  die  Miteinbeziehung  der  unachten 

Geburt  in  die  Berufung  zum  Verlobungsrechte  in  gleichem 

Umfange  wie  zur  Erbfolge  bewirkt  werden  wollte.  Ganz 

dieselbe  Verschiedenheit  der  Haltung  zeigen  beide  Rechts- 

bücher femer  auch  bezüglich  der  Berufung  zur  Unzuchts- 

klage. Die  K.  schweigt  auch  hier  wieder  gänzlich  von  der  un- 

achten Geburt,  und  verweist  an  einer  Stelle')  lediglich  auf  die 

Reihenfolge  der  Berufung  zum  Verlobungsrechte,  an  einer  zwei- 

ten aber  auf  die  Reihenfolge  der  Berufung  zur  Blutklage;*)  die 

St.  dagegen  beruft  wieder  nach  dem  ersten  Grade  der  ehe- 
lichen Verwandtschaft  den  unehelichen  Sohn  und  den  Ehe- 

mann der  unehelichen  Tochter,  und  wenn  sie  zwar  die  un- 
ehelichen Geschwister  nicht  ausdrücklich  erwähnt,  so  sind 

dieselben  doch  in  der  sofortigen  Verweisung  auf  die  Analogie 

des  Verlobungsrechtes  mit  inbegriffen,  welche  hier  neben  der 

Verweisung  auf  die  Analogie  der  Blutklage  steht.*)  In  Bezug 
auf  beide  Rechte  hilft  uns  aber  jene  andere  Stelle  der  St. 
weiter,  welche  auch  in  die  K.  als  Referenz  übergegangen 
ist,  und  welche  sich  mit  den  Rechten  der  unachten  Geburt 

überhaupt  beschäftigt;*)  sie  beruft  sowohl  den   brödir  laun- 

1)  K.  144/29. 
2)  K.  253/203. 

3)  K.  156/48. 
4)  K.  254/203. 

5)  St.  145/177;  bezäj?lich  der  unachten  Kinder  vgl.  auch  St. 
173/207.  Die  erstere  Stelle  findet  sich  auch  in  der  Belgsdalsbk. 
51/242. 

6)  St.  73/97;  vgl.  K.  118/218—19. 
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getinn  samfedri  und  sanimaedri,   als  auch  den  Ehemann  der 

systir    laungetin    samfedra    und    saminaidra    sowohl    zu    den 

festar  als.  zur  legordssök,   und  zwar   an  derselben  Stelle,   an 

welcher  sie  zur  Erbfolge   berufen   wären,    ein   paar   kleinere 

Hssfragmente  aber  wiederholen  dieselben  Sätze  in  ähnlichem 

Zusammenhange.  *)    Die  unehelichen  Kinder,  deren  nicht  aus- 
drückliche Erwähnung  in  der  Stelle  natürlich  ohne  aUe  Er- 
heblichkeit ist,  und  die  unehelichen  Geschwister  wurden  sicht- 

lich erst  durch  eine  Novelle  zu  jenen  beiden  Rechten  berufen, 

von  denen  sie  vordem  ausgeschlossen  gewesen  waren ;  dagegen 
findet  sich  von  einer  späteren  noch  weiteren  Ausdehnung  der 

Befugnisse  der  unächten  Geburt,  wie  solche  für  das  Erbrecht 

und  die  Alimentationspflicht  nachweisbar  ist,  auf  dem  Gebiete 

des  Verlobungsrechtes    und    der    Unzuchtsklage    kein    Beleg. 

Hinsichtlich  der  Benifung  zur  Blutklage  stellt  die  K.  die- 

selbe Reihenfolge  auf  wie  bezüglich  der  Berufung  zur  Erb- 
folge, nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Weiber  sowohl  als 

deren    etwaige   Ehemänner   von    der   Klagestellung    gänzlich 

aufgeschlossen   sind,    und    es    erscheinen    demnach    nur    der 

unächte  Sohn  und  Bruder,   gleich   nach    den   acht   gebornen 

Brüdern,  berufen,  wogegen  hinter  ihnen  wieder  nur  die  ent- 

ferntere eheliche  Verwandtschaft  zum  Zuge  kommt.*)    Dieselbe 

Bestimmimg  kehrt  auch  in  der  Belgsdalsbok  wieder,')  und  es 

liegt  sicherlich  nur  an  einer  ungeschickten  Kürzung  des  Aus- 

drucks,  wenn   die   St.,    im  üebrigen  confomi,  nur  den  un- 

ehelichen   Sohn    nennt    ohne    des    Bruders    zu    gedenken,*) 
welcher    sich   ja    aus   den   unmittelbar   vorhergehenden    Be- 
stinmiungen  über  die  ehelichen   Söhne  und  Brüder  ergänzen 

Hess;    an  jener   anderen   mehrerwähnten   Stelle,    welche   als 

1)  Belgsdalsbk.    46/239;    AM.    178,    D,    11/461;    AM.    315, 
B,  1/227. 

2)  K.  94/168. 
3)  Belgsdalsbk.  56/244. 
4)  St.  297/335. 
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Referenz  auch  in  die  K.  übergegangen  ist,  nennt  denn 
auch  die  St.  sowohl  aLs  eine  Reihe  kleinerer  Hss.  den 

brödir  sanifedri  und  sanunsedri  ausdrücklich  als  zur  vigsök 

berufen.*)  Es  ist  hiemach  nicht  völlig  richtig,  wenn  die  Be- 
rufimg zur  vigsök  an  ein  paar  bereits  angeführten  Stellen 

mit  der  Benifimg  zur  legordssök  als  gleichartig  zasammen- 

gesteUt  wird,^)  soferne  ja  bei  der  letzteren  die  Ehemänner 
verheiratheter  Weiber  berücksichtigt  werden,  bei  der  ersteren 

dagegen  nicht;  indessen  ist  diese,  wahrscheinlich  mit  rechte- 

geschichtlichen Veränderungen  zusanmienhängende,  üngenauig- 
keit  doch  allzu  unbedeutend,  um  ernstlich  in  Betracht  kommen 

zu  können.  Im  Baugatal  wird  der  »sonr  Jyborinn  eda  laun- 

getinn*  nur  unter  die  ̂ sakaukar*  gestellt,')  und  ihm  somit 
am  Wergeid  nur  ein  sehr  unbedeutender  imd  aasserordent- 
licher  Antheil  eingerämnt ;  von  dem  unächt  geborenen  Bruder 

aber  ist  in  der  Wergeidstafel  vollends  nicht  die  Rede.  Unter 
den  Personen  endlich,  welche  in  Unzuchtsfällen  Rache  zu 

nehmen  befugt  sind,  oder  welche  als  Richter,  Zeugen  imd 
Geschworene  recusirt  werden  können,  finden  sich  die 

unächt  Geborenen  überhaupt  nicht  genannt.  —  Alles  in  Allem 
genommen  haben  wir  hiemach  in  der  Geschichte  der  unächten 

Geburt  auf  Island  und  ihrer  Stellung  zur  Verwandtschaft 
drei  Stufen  zu  unterscheiden.  In  der  ersten  Periode  erscheint 

dieselbe  von  allen  verwandtschaftlichen  Rechten  und  Pflichten 

so  gut  wie  völlig  ausgeschlossen;  insbesondere  gelten  die  un- 
ehelich Geborenen,  soweit  nicht  etwa  die  Beerbung  ihrer 

eigenen  ehelichen  Kinder  und  ihrer  Freigelassenen,  dann  ihre 

Berücksichtigung  mittelst  besonderer  Zuwendimgen  in  Frage 

steht,    als   vollkommen   erbunfahig,    wogegen    sie    allerdings 

1)  St  73/97;  K.  118/218— 19;  Belgsdalsbk.  46/i39;  AM.  173. 
D,  11/461. 

2)  K.  254/203 ;  S  t.  145/177. 

3)  K.  113/201.   In  der  Njäla  106/552—65  bleibt  diese  Behand- 
lung des  unächten  Sohnes  unberücksichtigt. 
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Alimentationsansprüche  gegen  ihre  Eltern  bereits  gehabt 

haben  mögen.  In  der  zweiten  Periode  wurde  den  unehelichen 
Kindern  und  Geschwistern  ein  Antheil  an  den  verwandtschaft- 

lichen Rechten  und  Pflichten  eingeräumt,  jedoch  nur  hinter 
den  ehelichen  Kindern  und  Geschwistern  und  unter  Ausschluss 

aller  entfernteren  Grade  der  unächten  Geburt  von  aller  und 

jeder  Berechtigung.  Die  dritte  Periode  endlich  gewährte  den 

unacht  Geborenen  bis  zum  dritten  gleichen  Grade  einschliess- 

lich eine  eventuelle  Berechtigung  für  den  Fall  des  Nichtvor- 
handenseins irgend  welcher  ehelicher  Verwandter  innerhalb 

desselben  Grades,  wogegen  noch  entferntere  Grade  der  un- 
ächten Geburt  auch  jetzt  noch  unberücksichtigt  blieben.  Der 

erste  Blick  zeigt,  dass  dieser  allmälige  Fortschritt  in  der 

iusdehnung  der  den  unehelich  Geborenen  eingeräumten  Rechte 

mit  der  eigenthümlichen  Gliederung  der  Verwandtschaft  im 

altnordischen  Rechte  zusammenhängt.  Der  erste  Schjritt  ge- 
währt nur  denjenigen  laungetnir  menn ,  welche  dem  Grade 

nach  zum  engsten  Verwandtenkreise  gehören  würden.  Rechte 

und  Pflichten,  und  zwar  gleich  hinter  den  ehelich  geborenen 

Angehörigen  dieses  Kreises;  sie  gehören  fortan  mit  zu  den 

,taldir  menn  i  lögum**,')  von  denen  sie  früher  unterschieden 
worden  waren,*)  und  schlieasen  als  solche  die  dem  Grade  nach 
entferntere  Verwandtschaft  ehelicher  Abstammimg  aus.  Der 

zweite  Schritt  aber  gewährt,  wenn  anders  eine  anderwärts 

von  mir  ausgesprochene  Vermuthung  über  die  ursprüngliche 

Begrenzung  des  „bauggildi**  und  „nefgildi*"  auf  Island  stich- 
haltig ist,')  auch  denjenigen  unächt  Geborenen  verwandtschaft- 

liche Rechte  imd  Pflichten,  welche  ihrer  Gradesnähe  nach 

zu  einer  der  beiden  Kategorien  gehören  würden,  und  zwar 
wiederum  in  der  Art,  dass  sie  unmittelbar  nach  der  ehelichen 

1)  St  56/04;  in  K.  118/220  als  Referenz. 
2)  K.   143/24;  St  116/149. 

3)  Island  von    seiner   ersten  Entdeckung    bis    zum  Untergange 
üe»  IVeistaats,  S.  337. 
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Verwandtschaft  beider  Classen  als  eine  Masse  berufen  werden 

unter  sich  nach  derselben  Reihenfolge  geordnet,  welche  föi 

die  eheliche  Verwandtschaft  massgebend  war,  und  mit  Aus- 
schluss aller  entfernteren  Verwandten  von  ehelicher  Abkunft 

Allerdings  spricht  die  einzige  Stelle,  welche  der  Ausdehnung 
der  verwandtschaftlichen  Ansprüche  auf  den  dritten  gleicher 

Grad  gedenkt,  nur  vom  Erbrechte  und  von  der  Armenalimen- 
tation;  indessen  wird  man  hieraus  doch  kaum  schliesser 

dürfen,  dass  sich  die  Neuenmg  wirklich  nur  auf  diese  beider 

Gebiete  bezogen  habe.  Wir  haben  gesehen,  wie  zumal  die 

Textesgestaltung  der  K.  noch  vielfach  zwischen  dem  ersten 

und  zweiten  Stadiiun  der  Entwicklung  hin  und  her  schwankt, 
was  sich  doch  wohl  nur  durch  die  Annahme  erklären  lässt, 

dass  deren  Compilator  für  die  verschiedenen  Abschnitte  seinem 
Rechtsbuches  Vorlagen  verschiedenen  Alters  benützte,  und 

nicht  inmier  mit  genügender  Umsicht  das  neuere  Recht  in 

die  älteren  Texte  hineinzucorrigiren  wusste.  Es  fehlt  auch 

nicht  an  Belegen  für  die  Begehung  ähnlicher  Verstösse  aul 

anderen  Gebieten,  wie  denn  z.  B.  die  Novelle  über  die  ver- 
Ijotenen  Verwandtschaftsgrade  und  die  verwandtschaftliche 

Armenpflege  vom  Jahre  1217  in  demselben  Recht^buche 
zwar  am  Schlüsse  des  Christenrechtes  eingestellt  ist,  aber  sich 
hinterher  weder  im  Armenrechte  noch  im  Eherechte  berück- 

sichtigt zeigt;  da  besteht  denn  allerdings  auch  die  Möglich- 
keit, dass  der  Compilator  der  St.  eben  auch  von  jenem 

jüngeren  Gesetze  über  die  unächte  Geburt  zufallig  nur  aul 
anderen  Gebieten  als  denen  des  Erbrechtes  und  der  Armen- 

pflege Notiz  zu  nehmen  vergessen  haben  könnte.  Welcher 
Zeit  aber  die  beiden  hier  in  Betracht  konmienden  Neuerungen 

angehören,  lässt  sich  kaum  mit  einiger  Sicherheit  bestimmen. 
Da  das  letzte  Gesetz  nur  in  der  St.,  imd  auch  in  ihr  nur 

am  Schlüsse  des  erbrechtlichen  Abschnittes  berücksichtigt  ist, 
lässt  sich  allenfalls  vermuthen,  dass  dasselbe  erst  nach  dem 

Abschlüsse  der  K.,    also  etwa    in    den  Jahren   1260 — 70  er- 
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lassen  worden  sein  möge,    und  nicht  minder  dürften  Gründe 

dafür  sprechen,  auch  die  Entstehung  jenes  früheren  Gesetzes, 
welches  nur  die  unehelichen  Kinder  imd  Geschwister  zu  ver- 

wandtschaftlichen   Rechten    und    Pflichten    heranzog,    nicht 
höher  als  den  Schluss  des  12.  Jahrhunderts  hinaufzudatiren. 

Die  entsetzliche  Zerrüttung  der  geschlechtlichen  Verhältnisse, 

welche  die  Sturlüngenzeit  zeigt,    mochte   gerade    den    ange- 
seheneren Häusern  des  Landes  die  Nothwendigkeit  einer  ge- 

wissen Berücksichtigung   der   unächten  Geburt   nahe    legen; 

die  Ungleichförmigkeit  aber  der  Berücksichtigung  der  älteren 

Novelle  in  der  K.,  sowie  die  unbefangene  Verwerthung   der 

Ausdrücke  „arfgengr**,   „til  arfs  alinn**   zur  Bezeichnung  der 
ehelich  Geborenen  lasseu  darauf  schliessen,  dass  die  Zeit,  in 
welcher    die    unächte  Geburt    von    den   verwandtschaftlichen 

Rechten  überhaupt  und  vom  Erbrechte  insbesondere  völlig  aus- 
geschlossen gewesen  war,    noch    nicht    allzuweit    hinter  der 

Abfassungszeit  jenes    älteren    Rechtsbuches   zurücklag.      Als 

auffallig  mag  endlich    noch    bezeichnet  werden,   dass   unsere 
Kechtsbücher   zwischen  den   verschiedenen    Classen    von    un- 

ächten Kindern   nirgends    mehr   unterscheiden,    mit   einziger 

Ausnahme  der  Erleichterung,  welche  dem  frillubam  in  Bezug 

auf  die  Feststellung  der  Paternitaet  eingeräumt  ist ;   indessen 

steht  diese  Erscheinung  vollkommen  mit  der  oben  schon  be- 
sprochenen Thatsache  im  Einklang,  dass  man  zu  der  Zeit,  in 

welcher  diese  Rechtsbücher  aufgezeichnet  wurden,  auf  Island 

die   ursprüngliche   Bedeutung  der  Ausdrücke   hornungr   und 

hrisängr,  launböm  und  frillubcim    bereits    nicht  mehr  recht 
kannte. 

Weit  weniger  durchsichtig  ist  die  Geschichte  der  unächten 

Geburt  nach  norwegischem  Rechte,  aber  dafür  auch  um 
so  interessanter.  Es  wurde  bereits  bemerkt,  dass  nach  den 

Fr^L.  der  imächte  Sohn  freier  Aeltem  seines  Vaters  Recht 

nimmt,  sowie  nur  erst  die  Vaterschaft  festgestellt  ist,  wogegen 

der  Jyborinn  sonr  nur  eine   um  ein  Drittel   geringere  Busse 
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erhält,  wenn  er  auch  rechtzeitig  freigelassen  und  sodann  als 

Freier  aufgezogen  wurde,  *)  dass  aber  andererseits  das  unehe- 
liche Kind,  dessen  Vater  nicht  nachgewiesen  werden  kann, 

seiner  Mutter  folgen,  und  das  Recht  seines  mütterlichen  Gross- 

vaters erhalten  soll.^)  Nicht  minder  wurde  auch  bereits  er- 
wähnt, dass  nach  den  G|)L.  sogar  der  fyborinn  sonr  das  volle 

Recht  seines  Vaters  nimmt,  wenn  er  nur  in  frühester  Jugend 

freigelassen,  und  sodann  als  frei  behandelt  worden  war.')  Dass 
das  isländische  Recht  keine  entsprechende  Vorschrift  kennt, 
erklärt  sich  einfach  daraus,  dass  auf  Island  alle  freien  Leute 

gleiches  R^cht  nahmen,  und  kann  somit  keinen  Zweifel  be- 

zügUch  des  Alters  jener  Sätze  des  norwegischen  Rechts  be- 
gründen; dagegen  ist  wohl  zu  beachten,  dass  von  diesem 

zwischen  dem  hornüngr  und  hrisüngr  kein  Unterschied  hin- 
sichtlich der  Busse  gemacht  wird,  ja  dass  sogar  dem  pyborinn 

sonr  gegenüber  ein  solcher  nur  in  den  GpL.  hervortritt.  — 

Zur  Erbfolge  femer  berufen  die  6J)L.*)  zunächst  den  un- 
ehelichen Sohn  und  zwar  gleichviel  ob  er  hornüngr,  hrisüngr 

oder  |)yborinn  sonr  ist,  an  siebenter  Stelle,  d.  h.  unmittelbar 

nach  der  broedrasynir,  also  den  Geschwisterkindern  des  Manns- 
stammes; sie  alle  erben  dabei  das  Stammgut  ebensowohl  wie 

die  Fahrhabe,  und  der  Beisatz  „üleiddr  i  aett  efter  fadur  sinn* 
kann  nur  bedeuten  wollen,  dass  dabei  von  den  weiter  reichen- 

den Wirkungen  einer  förmlichen  Legitimation  ganz  abgesehen 

werde.  Demgemäss  werden  ferner  die  frilludoetr  unmittelbar 

nach  den  broedradoetr  berufen,^)  unter  welchen  wir  selbstver- 

ständlich uneheliche  Töchter  aller  drei  Kategorien  zusam- 

mengefasst  zu  denken  haben;  von  einem  Erbrechte  der  ent- 
fernteren   Grade    der    unächten    Geburt    weiss    dagegen    das 

1)  FrI)L.  X,  47. 
2)  Fl)L.  n,  1. 
3)  Gl)L.  57  und  104. 
4)  GI)L.  104. 
5)  GI)L.  105. 
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Rechtsbuch  Nichts.    An  derselben  Stelle  berufen  ferner  auch 

die  Fr|)L.    die    unächten   Söhne    aller    drei    Classen   neben 

einander,    nur  dass  sie  zwischen  ihnen  und  den  broidrasynir 

noch   die   Mutter  und  die  Vaterschwester  einschieben;*)    un- 

mittelbar hinter  den  unächten  Söhnen  scheint  aber  ursprüng- 

lich die  horna,    hrisa    und   pyborin   döttir   gefolgt    zu   sein, 
während  unser   Text  vor  diesen    letzteren    noch    den   brodir 

frilluson  einschiebt,  mit  der  Bemerkung,  dass  er  seinen  Bruder 

beerben   solle,    ehe  noch   die  Erbschaft  an  die  achte  Erben- 

classe,   d.  h.  den    dritten    gleichen  Grad    der    ächten  Geburt 

falle,  —  ein  Satz,  der  offenbar  ein  späteres  Einschiebsel,  imd 
irrthümlich  vor  statt  nach  den  auf  die  unächten  Töchter  be- 

züghchen   Worten    zu   stehen    gekommen   ist.      Daneben   ist 

noch  als  beachtenswerth  zu  verzeichnen,  dass  der  Vorzug  der 

Sehten  Geburt  vor  der  unächten  nach  den  FrpL.  auch  noch 

für  die   entfernteren  Beziehungen   des  Berufenen   zum  Erb- 
lasser in  Betracht  kommt.    Bei  Enkeln  sowohl  als  bei  Neffen 

wird  nämlich  neben  ihrer  eigenen  ächten  oder  unächten  Ge- 

burt auch   noch   die    ihres  Vaters    berücksichtigt,    und   geht 

demnach  der  acht   geborene  Enkel,    dessen  Vater  gleichfalls 

von  ächter  Geburt  war,  dem  anderen  vor,   dessen  Vater  im- 

ehehch  geboren  war ;  '^)   aber  auch  der  letztere  Enkel   geht, 
weil  selbst  acht  geboren,  dem  unächt  geborenen  Sohne  vor,  so 

dass  er  also  bei  der  Beerbuug  seines  Grossvaters  seinen  eigenen 
Vater   ausschliesst.      Man    wird    mit    dieser    Vorschrift    den 

anderen  Satz  desselben  Rechtsbuches  zusanunenzuhalten  haben, 

daas  der  acht  geborene  Sohn  des  pyborinn  sonr  dieselbe  Busse 

^e  sein  Grossvater  nehme,    während  seinem  Vater  nur  eine 

^  ein  Drittel  geringere  Busse  gebührt,  und  dass  er  darum 

auch  als  betrfedrungr  bezeichnet  werde, ')  mit  einem  Ausdrucke 

1)  FrI)L.  Vm,  8;  Fragm.  III,  S.  518—19. 

2)  FrI)L.  vm,  2  und  3;  Fragm.  II,  S.  508. 

3)  FrI)L.  X,  47. 
[1883.  Phüo8.-plulol.hist.(Jl.  1.] 
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also,  der  sonst  in  moralischem  Sinne  verwendet  wird,*)  wie 

fedrbetrungr;*)  für  die  beiden  anderen  Classen  der  unächten 
Söhne  triflFt  freilich  diese  Parallele  nicht  zu.  Dagegen  wird 

man  darauf  kein  Gewicht  legen  dürfet,  dass  an  zwei  Stellen, 

welche  das  Erbrecht  der  Mutter  ihrem  eigenen  Kinde  gegen- 
über besprechen ,  ihre  eigene  ächte  Geburt  berücksichtigt 

werden  zu  wollen  scheint;')  beide  Male  ist  näralicji  „skil- 

getin**  augenscheinlich  verschrieben  für  „skilfenginn'*,  so  dass 
also  nicht  die  ächte  Geburt  der  Mutter,  sondern  deren 

Eigenschaft  als  rechtmässige  Ehefrau  in  Betracht  gezogen 
werden  will.  Ich  bemerke  bei  dieser  Gelegenheit,  dass  es 

gleichermassen  nur  auf  einem  Schrei bverstosse  beruht,  wenn 

eines  unserer  isländischen  Rechtsbücher  einmal  die  Berechtig- 
ung des  Ehemanns  zur  Anstellung  der  ünzuchtsklage  seiner 

Frau  gegenüber  davon  abhängig  macht,  „ef  til  arfs  er  alinn*;*) 
eine  zweite  Stelle  desselben  Rechtsbuches  hat  dafür  nur  die 

Worte  „ef  er**,*)  ein  anderer  Text  nur  „ef  hann  er**,*)  und  ein 

dritter  hat  den  ganzen  Satz  getilgt,')  so  dass  deutlich  ersicht- 
lich ist,  dass  in  der  Vorlage  der  K.  nur  gestanden  haben 

kann  ,ef  er**  oder  ,ef  til  er**,  und  dass  der  Schreiber  nur 

durch  die  folgenden  Worte:  „|)ä  er  sonr  til  arfs  alinn**  zu 
einer  falschen  Ergänzung  sich  verleiten  liess.  Weiterhin  be- 

merken aber  die  FrpL.  noch,  dass  K.  Sigurdr  Jorsalafari 

mit  seinen  Brüdern  Eysteinn  und  Olafr  an  zwölfter  Stelle, 

also  hinter  dem  dritten  gleichen  Grade  der  ehelichen  Ver- 
wandtschaft,   noch   dem  unächt  geborenen  Vatersbruder  und 

1)  z.  B.  Fltbk.I,  44:3/.558;  Morkinsk.84  und  FMS.  VI,  286. 
2)  Grettla  32/75. 
8)  Frl)L.  Vm,  5  und  7;  v^l.  Fragm.  III,  S.  518  und  Järns. 

Erfdat.  4. 

4)  K.  156/48. 
5)  K.  254/203. 
6)  St.  145/177. 
7)  Belgsdalsbk.  51/242. 
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Bruderssohne  ein  Erbrecht  eingeräumt  habe,  und  zwar  beiden 

zunächst  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  samfe4ra,  also  von 
der  Vaterseite  her  verwandt  seien,  eventuell  aber  auch  unter 

der  anderen  Voraussetzung,  dass  sie  sammoedra,  also  von  der 

Mutterseite  her  verwandt  seien ;  *)  jeder  von  beiden  Gruppen 
sollen  sich  überdiess  auch  noch    die   gleich  nahe  verwandten 

Weiber  anschliessen,    und  soll   die  entferntere  eheliche  Ver- 
wandtschaft bis   zum    fünften  gleichen  Grade  erst  dann  zum 

Zuge  kommen,  wenn  von  ihnen  allen  Niemand  vorhanden  ist, 

von  irgend  welcher  Erbberechtigung  der  entfernteren  unächten 

Verwandtschaft  ist  dagegen  keine  Rede  mehr.     Es  ist  wenig 

wahrscheinlich,  dass  diese  Novelle  der  genannten  drei  Könige 
sich  nur  auf  die  Landschaft  Drontheim  beschränkte,  da  deren 

vielfach    besprochene  Verwilligungen   sich   im   Uebrigen    auf 

das  ganze  Reich  bezogen,  und  in  der  That  konnte  eine  ein- 

schlägige Bestimmung  recht   wohl   in   den   GpL.   da   einge- 
schaltet gewesen  sein,  wo  deren  Text  jetzt  eine  grössere  Lücke 

zeigt  (zwischen  §  150  und  151),   wie  ja   ein  paar  Novellen 

der  Könige  Mat^fnüs  godi  imd  Hakon  pörisföstri  wirklich  nur 
wenig  früher  (§  148)  eingeschaltet  sind.    Wir  gewinnen  aber 

unter  dieser  Voraussetzung  aus  dem  Bisherigen  für  das  Erb- 
recht   der    unächten     Geburt    folgende    Entwicklungsstufen. 

Zuerst  beschränkte  sich  dieses  auf  die  Kinder,  und  die  eigen- 
thQmliche  Art,  wie  die  FrpL.  den  unächt  geborenen  Bruder 

besprechen,  lässt  erkennen,  dass  dieser  erst  durch  eine  nach- 
tragliche Literpolation   in    deren  Text   hineingekommen   ist; 

eine  weitere  Ausdehnung  ihrer  Erbberechtigimg  aber  erlangte 

die  unächte  Gebiui  erst  zu  Anfang  des  zwölfken  Jahrhunderts 
und  zwar  reichte  diese  nur  bis   zum  ersten  und  zweiten  un- 

gleichen Grade.     Es  fehlt  nun  aber  auch  nicht  an  Anhalts- 
punkten für  die  Annahme,    dass   in  einer    noch   älteren  Zeit 

1)  FrI)L.  VIII,  §  15;  Fragm.  II,  S.  509  und  III,  S.  519, 

welche  beide  Fragmente  richtig  brödorsynir  anstatt  des  unrichtigen 
brcedtasynir  des  Haupttextes  lesen. 
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nicht  einmal  den  unehelichen  Kindern  ein  Erbrecht  zuge- 
standen hab^.  Bei  der  Erörterung  der  Frage,  unter  welchen 

Voraussetzungen  Brautkinder  gleich  den  ehelich  geborenen 

erbberechtigt  sein  sollen,  fügen  die  FrpL.  bei:*)  „en  f  engum 
stad  adrum  kcenir  madr  til  arfs,  nema  modir  se  mundi  keypt, 

eda  hann  se  med  lagum  f  aett  leiddr*',  und  bei  Besprechung 
der  aettleiding  stellen  sie  den  acht  gebomen  Sohn  als  den, 

der  „arfgengr",  d.  h.  erbfähig  ist,  dem  uuächt  geborenen 
gegenüber;*)  wie  im  isländischen  Rechte,  müssen  aber  auch 
im  norwegischen  solche  Sätze  und  Redewendungen  auf  eine 

Zeit  zurückgeführt  werden,  welche  noch  von  keinem  Erb- 
rechte der  unehelichen  Kinder  wusste.  Eben  dahin  deutet, 

dass  nach  den  GpL.  bei  der  aettleiding  sowohl  der  geborene 

Erbe  als  auch  der  nächste  Stammgutsfolger  dem  zu  legiti- 
mirenden  Kinde  ausdrücklich  das  Erbrecht  sowohl  als  die 

Stammgutsfolge  einräumen  mussten,  welche  dieses  also  vor 

erfolgter  Legitimation  nicht  anzusprechen  gehabt  haben 

konnte;')  sogar  der  Ausdruck  „til  arfs  gera**  wird  dabei 
gebraucht,  und  in  den  FrpL.  werden  genau  dieselben  Vor- 

aussetzungen der  aettleiding  erwähnt,  Avenn  auch  die  dabei 

gebrauchten  Ausdrücke  etwas  weniger  bezeichnend  sind.*) 
Endlich  kehrt  auch  die  Verweisung  der  unächt  geborenen 

Kinder  auf  Vergabungen,  welche  ihr  Vater  ihnen  zuwenden 

darf,  ohne  dabei  an  die  Zustimmung  seiner  geborenen  Erben 

gebunden  zu  sein,  in  den  norwegischen  Rechtsbüchern  ganz 
in  derselben  Weise  wieder  wie  in  den  isländischen.  Nach 

den  FrpL.  soll  der  Stammgutsbesitzer  seinem  pjborinn  sonr 

ebenso  wie  seinem  föstri,  d.  h.  Pflegesohn,  nicht  mehr  als 

12  Unzen  Silbers  ohne  Zustimmung  der  Erben  geben  dürfen, 

1)  FrI)L.  m,  13;  BjarkR.  HI,  68. 
2)  Fr{)L.  IX,  1 ;   andere  Belege  für  denselben  Sprachgebrauch 

siehe  oben  S.  18. 

8)  a|)L.  58. 
4)  Frt)L.  IX,  1. 



Maurer:  Die  unächte  Gehurt  tiach  altnordischem  Rechte.       53 

der  gemeinfreie  Mann  aber  nur  eine  Mark,  während  sich  je 

nach    der  Abstufung   der  Stände    auch    für  die  Angehörigen 

anderer  Claasen  die  Werthgrenze  zu  berechnen   hat;*)    nach 
den  G|)L.    aber    soll    der   Landherr    seinem    |)yborinn    sonr 

höchstens  6  Mark,  der  höldr  dem  seinigen  nicht  über  3  Mark, 

der   einfache  Bauer   aber   nur    12  Unzen   geben ,    und   diese 

Gaben  sollen    unanfechtbar   sein ,    falls   nur   keiner   der   ge- 

borenen Erben  einen  geringeren  Betrag  auf  seinen  Theil  er- 
halte, wobei  dann  noch  ausdrücklich  beigefügt  wird,  dass  man 

ebensoviel  wie   dem  pyborinn  sonr   auch  dem  hornüngr  und 

brisüngr    geben    dürfe.*)     Nun  wissen  wir,    dass    der    „sak- 

raetinn  eyrir*   am  Schlüsse  des  12.  Jahrhunderts  halb  so  viel 

galt  als  der  „silfrmetinn  eyrir**,')   und    somit    ist  klar,   dass 
die  Ansätze   für   den    höldr    in    beiden  Rechten  vollkommen 

gleich  sind,  während  andererseits  die  12  Unzen  des  einfachen 

Bauern  in  den  GJ)L.  genau  mit  dem  Betrage  übereinstimmen, 

welchen    das    isländische  Recht   als  Werthgrenze   setzt.      Zu 

beachten  ist  andererseits  auch,  dass  die  beiden  norwegischen 

Rechtsbücher   die  Bestimmung    im  Zusammenhange    mit  der 

Verzehntung   des   eigenen  Vermögens   zu  frommen  Zwecken 
Wprechen,   und  dass  dabei  die  GpL.  nicht   nur  von  der  im 

Jahre  1152  eingetretenen  Erweiterung  des  Verfügungsrechtes 

in  Bezug    auf  die  Vergabungen    dieser  letzteren  Art   keine 

Notiz  nehmen,  sondern  auch  die  „tiund**   in  einer  Weise  er- 
wähnen,  welche   auf   die  Zeit   vor  der  Einführung   des  Er- 

tragszehents    durch    K.    Sigurdr   Jorsalafari     zurückzuweisen 

scheint.*)    Man  möchte  aus  allen  diesen  Thatsachen  schliessen, 
iass  die  unehelichen  Kinder  ursprünglich  in  Norwegen  ganz 

ebenso  wie   auf  Island   von   allem   Erbrechte   völlig    ausge- 

1)  Fr|)L.  IX,  17. 
2)  (}\)L.  129. 
3)  Heimskr.  Magnus  s.  Erlingssonar  16/792. 
4)  vgl.    meine    Abhandlung    ,,über    den    Hauptzehent   einiger 

ßordgermanischer  Rechte",  S.  232—88. 
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schlössen  gewesen  seien;  indessen  fragt  sich  doch,  ob  ein 

solcher  Schluss  seinem  vollen  Umfange  nach  begründet  wäre. 

Nur  von  den  Vergabungen  an  den  t)^borinn  sonr  handeln 

die  FrpL.,  ohne  der  anderen  Arten  von  unehelichen  Kindern 

zu  gedenken,  und  auch  die  G|)L.  sprechen  zunächst  nur  von 

ihm,  um  erst  hinterher  beizufügen,  dass  der  hornungr  und 

hrlsüngr  mit  ihm  gleich  zu  behandeln  seien.  Die  settleiding 

wird  in  beiden  Bechtsbüchem  gleicherweise  in  erster  Linie 

nur  in  Bezug  auf  jenen  besprochen,  und  hinterher  erst  der 
beiden  letzteren  als  mit  ihm  gleich  zu  behandelnder  Leute 

gedacht.  Wir  dürfen  beifügen,  dass  die  GJ)L.  bei  Besprech- 
ung der  Alimentationspflichten,  welche  mit  dem  Nachlasse 

eines  Verstorbenen  auf  dessen  Erben  übergehen,  nur  die 

pybomir  nebfen  den  „körlum  ok  kerlingum**  nennen,*)  was 
doch  ebenfalls  wieder  darauf  hinweist,  dass  nur  diese  als 

von  der  Erbfolge  ausgeschlossen,  und  darum  einer  Alimen- 
tation bedürftig  galten,  gleich  den  abgelebten  Greisen.  Man 

wird  sich  ferner  daran  zu  erinnern  haben,  dass  die  Fr|)L., 

hierin  allerdings  von  den  GJ)L.  abweichend,  nur  dem  hornungr 

und  hrfsüngr  das  volle  Recht  seines  Vaters  einräumen,  da- 
gegen die  Busse  des  pyborinn  sonr  um  ein  Drittel  geringer 

ansetzen,  und  erst  den  ehelich  geborenen  Sohn  dieses  letz- 
teren in  das  volle  Recht  seines  Grossvaters  eintreten  lassen; 

ist  aber  der  Zusammenhang  begründet,  in  welchen  dieser 

Satz  mit  der  anderen  Vorschrift  desselben  Rechtsbuches  ge- 
bracht wurde ,  dass  der  eheliche  Sohn  eines  unehelichen 

Sohnes  bei  der  Beerbung  des  Grossvaters  seinen  eigenen 

Vater  aussch Hessen  soll,  so  kann  auch  diese  letztere  Vor- 

schrift ursprünglich  nicht  von  allen  unehelichen  Söhnen  und 

deren  Kindern ,  sondern  nur  von  den  pybornir  gegolten 
haben,  wie  denn  auch  nur  auf  diese  die  Parallele  passt, 

welche    die    Bevorzugung    des    leysmgjasonr    in    der    Buss^ 

1)  G[)L.  115. 
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gegenüber  dem  leysingi  selbst  bietet.*)    Alle  diese  Thatsacheii 
drangen  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  Ausschliessung  vom  Erb- 

rechte, und  überhaupt  jede  Zurücksetzung  der  ehelichen  Ge- 
burt gegenüber  ursprünglich  sich  nur  auf  den  J)yborinn  sonr 

beschrankt   haben    möge,   wogegen   der   homüngr    und,    die 

Feststellimg  der  Paternitjet  vorausgesetzt,  auch  der  hrisüngr, 

dem  acht  Geborenen  völlig  gleichstand,  und  dass  die  Gleich- 
stellimg   der    beiden   letzteren    mit   dem    pyborinn  sonr   erst 

einer  späteren  Zeit    angehört;*)    sehr   verstärkt    wird    aber 
dieser  Schluss  durch  die  Beobachtung,    dass  hinsichtlich  der 

Thronfolge    die    unächt    geborenen  Söhne  freier  Mütter  von 

Alters  her   als  vollkommen    gleichberechtigt  galten  mit  den 

acht  geborenen.    Wir  wissen,  dass  K.  Häkon  gödi  ein  Sohn 

der  J)6ra  Mostrstöng  war,   von  der  zwar  gesagt  wird :   „hon 

Tar  köllud   konüngs   ambätt**,*)    die  jedoch  einem  sehr  an- 
gesehenen Hause  angehörte ;  dennoch  aber  machte  er  seinem 

acht  und  vornehm   geborenen  Bruder  Eirikr  blodöx   gegen- 
über sein  Recht  auf  die  Thronfolge  mit  Erfolg  geltend,  Avie 

denn  auch  K.  Haralds  Thronfolgeordnung  dessen  sämmtlichen 

Söhnen  ein  Thronfolgerecht  einräumte,  obwohl  diese  von  ganz 
verschiedenen  Müttern,    und   sicherlich   nicht  alle  in  rechter 

Ehe  geboren  waren.     Wiederum  war   K.  Magnus   godi   ein 

unächter  Sohn  des  heiligen  Olafs ;  seine  Mutter,  Älfhildr,  war 

der  Königin   Waschfrau,*)    und   wurde    ebenfalls    „konüngs 

1)  vgl.  meine  Abhandlung  über  „die  Freigelassenen  nach  alt- 
norwegischem Rechte  %  S.  58—66. 

2)  Möglicherweise  deutet  auf  eine  derartige  Gestaltung  der  Ver- 
hältnisse der  unächten  Geburt  noch  hin,  dass  der  Zusatz:  ,um  börn 

Snorra  ok  »fital**,  welcher  sich  in  einigen  Hss.  der  Eyrbyggja  findet 
(S.  125  der  Ausgabe  von  Gudbrandr  Vigfüsson)  nur  zwischen  dessen 

»börn  frjdlsborin'*  und  „börn  J)y borin*  scheidet,  nicht  zwischen  ehe- 
^  tind  unehelich  geborenen  Kindern. 

3)  Heimskr.  Haralds,  s.  harfagra  40/78;  Fagrskinna 
21/13  und  öfter. 

4)  Legendarische  Olafs  s.  helga  46/34. 
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anibätt**  genannt,  obwohl  sie  von  guter  Abkunft  war.') 
Nur  wenige  Vertraute  des  Königs  wussten  um  seine  Vater- 

schaft, so  dass  Magnus  nur  als  ein  hrisüngr  gelten  konnte; 
dennoch  aber  folgte  er,  freilich  in  Ermangelung  ächter 
Söhne,  ohne  Anstand  seinem  Vater  auf  dem  Throne  nach. 

Ein  unächter  Sohn  K.  Olaf  kyrri's  war  K.  Magnus  ber- 
faettr,  und  zwar  war  derselbe  als  hornüngr  zu  betrachten, 

da  seine  Mutter,  mochte  sie  nun  |)6ra  Amadöttir  oder  J)6ra 

Joannsdöttir  heissen,  K.  Olafs  „frilla"  genannt  wird.*)  So 
waren  ferner  die  Brüder  Eysteinn,  Sigurdr  und  Olafr  un- 

eheliche Söhne  eben  dieses  K.  Magnus;  nur  von  der  Mutter 
des  letztgenannten,  der  Sigrfdr  Saxadottir,  wird  berichtet,  dass 

sie  von  angesehener  Herkunft  und  des  Königs  „fridla*  ge- 
wesen sei,')  wogegen  Eysteins  Mutter  nicht  einmal  genannt, 

sondern  nur  als  niedrigen  Standes  bezeichnet  wird.  Wiederum 

stützten  Haraldr  gilli,  dann  Sigurdr  slembidjäkn  ihre  An- 
sprüche auf  den  Thron  lediglich  auf  die  Behauptung,  dass 

sie  uneheliche  Söhne  desselben  K.  Magnus  berfsetti  seien, 
und  führte  der  erstere  in  Norwegen  durch  die  Eisenprobe 
den  Beweis  dieser  seiner  Behauptung,  während  der  letztere 

sich  nur  auf  ein  angeblich  im  Auslande  bestandenes  Gottes- 

urtheil  berief;*)  Magno»  blindi  aber  war  ein  von  K.  Sigurd 

Jorsalafari  mit  seiner  „frilla",  Borghildr  Ölafsdottir,  erzeugter 
Sohn.^)  Von  den  Söhnen  des  K.  Haraldr  gilli  war  nur 
Ingi  ehelich  erzeugt,  wogegen  Sigurdr  munnr  ein  Sohn  der 

|)öra  Gudormsdottir,  wie  es  scheint  einer  Concubive,')  Eysteinn 

1)  Heimskr.  Olafs,  s.  belga  131/365  u.  s.  w. 
2)  Fagrskinna  221/150;  Morkinnkinna  126. 

3)  Heimskr.  Magnus    s.  berfaetta  18/653--54;    vgl.   FUS.^ 
VII,  32/63;  Morkinskinna  174;  Fagrskinna  241/159. 

4)  Heimskr.    Sigurdar   s.    Jörsalafara   34/691 — 92,    undL 
Haralds  s.  gilla  14/718 — 19  u.  s.  w. 

5)  Heimskr.  Sigurdar  s.  Jörs.  24/680. 

6)  Heimskr.  Haralds  s.  gilla  1/704;    vgl.  17—18/722—2^- 
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aber  gar  ein  Sohn  der  Irliinderin  Bjadök  war,  welcher  ohne 

Eisenprobe,   blos  auf  das  Wort  des  gemeinsamen  Vaters  hin 

von  den  beiden  Brüdern   anerkannt  wurde;')    dennoch    aber 
succedirten    unbedenklich    alle    drei    Brüder    nebeneinander. 

Wiederum  war  K,  Häkon  herdibreidr  von  K.  Sigurdr  munnr 

mit  der  Dienstmagd  (verkakona)  eines  Bauern  in  flüchtigster 

Begegnung  erzeugt,^)  und  auch  K.  Sverrir  war  im  günstig- 
sten   Falle   ein    unehelicher   Sohn    desselben  Vaters.')     Erst 

die   Thronfolgeordnung    Magnus   Erlingsson's    änderte    diese 
Zustande,    indem    sie   sehr   bestimmt   die  Ausschliessung  der 

unächten  Söhne    durch    die    ehelich    geborenen   aussprach;*) 
doch  Hess  auch  sie,  indem  sie  für  den  Fall  des  Fehlens  ehe- 

licher Söhne  auf  das  gemeine  Erbrecht  verwies,  die  unächten 

wenigstens  an  einer  späteren  Stelle    erben,   und   thatsächlich 
blieb  Alles  ziemlich   beim  Alten.     Die  verschiedenen  Partei- 

könige  der    Baglar,    wie  Vikarr,    Sigurdr,    Ingi,   gaben  sich 

selbst   nur    für   unächte  Söhne  K.  Magnus  Erlingsson's  aus, 
nnd  andererseits  war  K.  Häkon  gamli  von  K.  Häkon  Sverr- 
isson  mit  der  Inga  ausserehelich  erzeugt  worden,    von  deren 

Verhältniss    zu    ihm    doch     nur    wenige    vertraute    Männer 

wussten.^)      Eben   dieser   K.   Häkon    sah    sich    freilich,    um 
zu  einer   kirchlichen  Krönung  gelangen   zu  können,    veran- 

lasst, sich    durch   P.   Innocenz  IV.    förmlich   legitimiren    zu 

lassen  (1240),^)  und  seine  Thronfolgeordnung  vom  Jahre  1260 
beruft  zwar  den  unächt  geborenen  Sohn  gleich  nach  dem  acht 

geborenen  Sohn  und  Enkel  zur  Thijonfolge,*')  aber  doch  nicht 
mehr  neben  diesem;    die  Thronfolgeordnung  des  K.  Magnus 

r 

1)  Heiraskr.  Inga  8.  Haraldssonar  13/737 — 38. 
2)  ebenda  18/740—41. 
3)  Sverrls  s.  5/4. 

4)  G  J)  L.  2. 
5)  Häkonar  s.  gamla  1/238. 

6)  Diplom,  norveg.,  I,  38/29—30. 
7)  neuerer  G[)K  rK.  5;  Järnsida,  Krb.  4. 
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lagaboetir  von  1273  volleuds  beruft  den  unächt  geborenen  Sohn 

erst  an  siebenter  Stelle,  hinter  den  acht  geborenen  brcedrungar.  *) 
Bis   in   das  13.  Jahrhundert  hinein    waren  demnach  die  un- 

ächten  Söhne  freier  Mütter,   wenn  man  von  der,  in  zweifel- 

hafter  Geltung    stehenden ,    Gesetzgebung  K.   Magnus    Erl- 

fngsson's   absieht,   den   ächten  in  Bezug  auf  die  Thronfolge 
gleichgestellt  gewesen,  sofeme  nur  die  Vaterschaft  bezüglich 
derselben,   sei  es  nun  zufolge  eines  offenkundig   bestehenden 
Concubinatsverhältnisses   unzweifelhaft,   oder   durch    die  An- 

erkennung Seitens   des  Vaters   oder  eine  gesetzliche  Beweis- 
führung sicher  gestellt  schien.   Zwischen  dem  homungr  und 

hnsungr  wurde  dabei  nachweisbar  kein  weiterer  Unterschied 

gemacht  als  der  bereits  angedeutete  hinsichtlich  der  Beweis- 
führung; dagegen  lässt  sich  für  die  Gleichstellung  des  J)yborinn 

sonr  mit  beiden,  oder  überhaupt  für  dessen  Berechtigung  zur 
Thronfolge   kein  Beweis   erbringen,    da   die  Nennung   einer 

,ykonungs  ambatf^   als  Eindsmutter  an  ein  paar  Stellen  nicht 
als   solcher    gelten    kann.     Ausdrücklich    wird    in    den    ein- 

schlägigen Fällen   die   angesehene  Herkunft,   oder   doch  die 
freie  Verwandtschaft  der  betreffenden  Weiber  hervoi^ehoben, 
so  dass  das  Dienstverhältniss.  in  welchem  sie  standen,   nicht 

das  von  Unfreien  gewesen   sein    kann ;    mag  sein,  dass  Joh. 
Fritzner   und  Gudbrandr  Vigfusson  Recht   haben,   wenn   sie 
unter  jener  Bezeichnung   einfach   des  Königs  Concubine  als 
solche   verstehen.     Man  wird   kaum   annehmen  dürfen,   dass 

die  Thronfolge,   bezüglich   deren    erst  in  der  zweiten  Hälfte 

des   12.  Jahrhunderts  der  Versuch   gewagt  wurde,   den   un- 
ächten    Sohn    auch    nur    hinter   den   ächten   zurückzustellen, 

sich  von  Anfang   an   in   einem   so  wesentlichen  Punkte  von 

der   gewöhnlichen   Erbfolge   unterschieden    habe;    will   man 
sich  aber  nicht  zu  dieser  bedenklichen  Annahme  entschliessen, 

1)  Landslög  Krb.  5;   neuerer  BjarkR.  4;   HirdskrÄ  2; 
Jönsbk.,  Konüngs   erfdir  4. 
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so  wird  man  sich  wiederum    auf  den  Satz  verwiesen    sehen, 

dass  ursprünglich  alle  Söhne  freier  Weiber  gleichmässig  erb- 

fähig gewesen  seien,  mochten  sie  nun  ehelicher  oder  unehe- 

licher Herkunft  sein,  falls  nur  die  Paternität  bezüglich  der- 
selben   festgestellt   war,   wogegen    der   pyborinn   sonr   nicht 

erbfähig   und  somit   auf  die  Zuwendungen    beschränkt  war, 
mit  welchen  ihn  sein  Vater   ohne  Rücksicht   auf  den  guten 

Willen    der   geborenen   Erben   bedenken    mochte,    also  auch 

nur  für  ihn  die  ajttleiding  nöthig  war,  um  ihm  ein  Erbrecht 
und  andere  verwandtschaftliche  Rechte  zu  verschaffen.    Man 

mag  allenfalls  einen  letzten  Ueberrest  eines  derartigen  Rechts- 

Eustandes   in    feiner  Bestimmung  der  FrpL.  finden,^)    welche 
demjenigen  den  Besitz  seiner  väterlichen  Erbschaft  zuspricht, 

welchem  sein  Gegner  zugesteht  „at  hann  ei*  Jess  sonr  er  hann 
segir,  ok  af  fsjaLsum  kvidi,  ok  til  arfs  kominn,  ok  er  innan 

landr  getinn",  sofeme  die  Worte  „ok  til  arfs  kominn",  welche 
man   allenfalls   auf   die   ächte  Geburt  beziehen  kann,   theils 

dorch    den  Zusammenhang   der  Stelle,    theils    auch    dadurch 

als  ein    späteres  Einschiebsel    sich    erweisen,   dass  in   deren 

weiterem    Verlaufe    von    einer  Beweisführung    nur   für    den 

Fall  gesprochen  wird,    da   die   behauptete  Vaterschaft,    oder 
der  freie  Stand    der  Mutter,    oder  die  Geburt  innerhalb  des 

Landes  bestritten  wird.    Jedenfalls  aber  entspricht  jener  Zu- 
stand völlig   dem  Charakter  der    älteren  Zeit,    welche  einer- 

seits  den    zwischen    den    Freien    und    Unfreien    bestehenden 

Standesunterschied    mit   aller    Schärfe   festhielt,    andererseits 
aber  sowohl    die  Vielweiberei    und   den  Concubinat   für   zu- 

feig  hielt,  als  auch  den  Weiberraub  als  eine  ganz  gewöhn- 

liche Erscheinung  kannte,  welche  zwar  in  das  Recht  der  Ver- 

wandtschaft der  Geraubten  gewaltsam  eingriff,  aber  doch  diese 

selbst  keineswegs  nothwendig  unfrei  machte.  Hält  man  nun  an 

1)  FrJ)L.IX,  7;  in  der  Jiirnsida,  Erfdat.  20  ist  die  Stelle 
gänzlich  umgestaltet. 



60  Sitzung  der  phüos.-phüoL  Clnsse  vom  S,  März  1883. 

diesem  Ausgangspunkte  für  die  Geschichte  der  unächten  Ge- 
burt fest,  so  muss  man  in  der  Gleichstellung  der  hornungar 

und  hrisüngar  mit  den  |)ybornir  synir,  wie  sie  zur  Zeit  der 

Entstehung  unserer  Rechtsbücher  auf  Island  völlig,  in  Nor- 
wegen aber  nahezu  völlig  durchgedrungen  war,  eine  spätere 

Neuerung  erkennen,  welche  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
auf  den  Einfluss  der  Kirche  zurückzuführen  sein  dürfte, 

welcher  ja,  wie  bereits  gelegentlich  bemerkt  wurde,  die 
Concubinenkinder  ebenso  widerwärtig  waren  wie  alle  übrigen 
unächten  Kinder.  Diese  Neuerung  erst  ermöglichte  den 
Gebrauch  der  Ausdrücke  laungetnir  menn  einerseits  und 
frillubornir  menn  andererseits  als  Gesammtbezeichnung  aller 
und  jeder  unehelichen  Kinder  ohne  Unterschied;  erst  nach 
ihrem  Eintritte  konnten  femer  selbst  die  Concubinenkinder 

zu  den  Personen  gerechnet  werden,  welche  nicht  ̂ arfgengir" 
im  Sinne  des  älteren  Rechtes  waren.*)  Während  für  den 
pyborinn  sonr  die  Einräumung  eines  subsidiären  Erbrechtes 
an  der  siebenten  Stelle  der  Erbentafel  eine  sehr  erhebliche 

Aufbesserung  seiner  früheren  völligen  Erbunlähigkeit  gegen- 
über gewesen  war,  niusste  für  den  hrisüngr  und  hornungr 

die  Beschränkung  auf  eben  dieses  Erbrecht  eine  erhebliche 

Verkürzung  ihrer  hergebrachten  Rechte  bedeuten;  anderer- 
seits liess  sich  fortan  auch  die  Bestimmung  über  das  Mass 

der  Vergabungen,  welche  einseitig  an  sie  gemacht  werden 

durften,  sowie  auch  die  tettleiding  nicht  mehr  auf  die  |)y- 
bomir  beschränken,  und  lag  ebensowenig  mehr  ein  Grund 
vor,  diese  hinsichtlich  des  Betrages  ihrer  Busse  den  unächten 
Söhnen  freier  Mütter  nachzusetzen,  so  dass  das  Festhalten 

dieser  Zurücksetzung  in  den  FrpL.  geradezu  als  ein  Ana- 
chronismus erscheint.  In  unseren  R^chtsbüchem  ziemlich 

müssig  dastehend,  war  die  Unterscheidung  der  drei  Classen 
der   unehelichen  Kinder   eben   nur   für   die   älteste  Zeit  von 

1)  vgl.  (il»L.  125;  Frl)L.  III,  13. 
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Erheblichkeit  gewesen.    Den  {)yborinn  sonr  trennte  von  den 
unächten  Söhnen  einer  freien  Mutter  eine  tiefe  Kluft,  welche 

beide    nahezu    als    Angehörige    verschiedener    Stände,    und 

darum    auch    der  Verwandtschaft   gegenüber   als  verschieden 

gestellt  erscheinen  liess ;  der  homüngr  aber  unterschied  sich 

vom  hrlsüngr,  mit  dem  er  im  Uebrigen  nach  gleichem  Rechte 
lebte,  immerhin  noch  sehr  wesentlich  dadurch,  dass  bei  ihm 
die  Vaterschaft   von  Vornherein    feststand,    was    zumal    vor 

dem   Aufkommen    der   Gottesurtheile   von    hoher   Bedeutung 

war.  —  Bezüglich   der  Alters  Vormundschaft,*)    dann 

auch  der  Alimentationspflicht,^)  galt  die  Regel,  dass 
der  nächste  Erbe  sie  zu  übernehmen  hat;    doch    fanden   bei 
der  letzteren  mancherlei  Besonderheiten   statt.     So  soll  nach 

des  Vaters    Tod    zunächst   die   Mutter   die  Alimentation    der 

gemeinsamen  Kinder  übernehmen,   obwohl   sie  zu  deren  Be- 

erbung  erst    nach   dem  väterlichen  Grossvater   und  den  Ge- 

schwistern vom  Vater  her  berufen  ist;')    wenn  ferner  beide 
Altern    verarmen,    sollen   auf  die  väterliche  Verwandtschaft 

zwei  Drittel,    auf  die    mütterliche    aber,  nur  ein  Drittel  der 

Kinder  treffen.*)    Doch  ist  letztere  Vorschrift  wohl  nur  eine 
Consequenz  der  anderen  Regel,   dass   bei  der  legalen  Güter- 

gemeinschaft    unter   Ehegatten    dieses    Verhältniss    für    den 

Antheil  der  Ehegatten  am  gemeinen  Gute  massgebend  war,^) 
'^nd  war  dieselbe  darum  wohl  auch  nur  insoweit  anwendbar, 

als  die  legale  Gütergemeinschaft  reichte,  wogegen  in  anderen 

Fällen  der  speciell  ausbedungene  Massstab  der  beiderseitigen 
Antheile  am  gemeinen  Gute  zu  entscheiden  hatte,   nach  der 

Regel  :•)   „pä  skal  sva  skuldum  gegna,  sun  felag  peirra  var ; 

1)  Gl)L.  115;  Fr{)L.  IX,  22. 
2)  GI)L.  115,  vgl.  127  und  130;  FrI)L.  IX,  25,  vgl.  XI,  5. 
3)  GI)L.  117,  vgl.  103. 
4)  GI)L.  118. 
5)  G  J)  L.  53,  vgl.  64. 
6)  GI)L.  115. 
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svä  skal  korlum  skipta  ok  kerlingum,  ok  ̂ ebomum,  sem 

ödram  skuldum,  ok  peirra  börnum''.  Auch  der  Anspruch 
auf  die  ünzuchtsbusse  wird,  nach  dem  Vater  und  dem 

Bruder,  dem  nächsten  geborenen  Erben  zugesprochen,^)  und 
bezüglich  des  Verlobungsrechtes,  soweit  ein  solches 
überhaupt  noch  in  der  Hand  der  Verwandschaft  besteht, 

wird  wohl  dasselbe  gelten  müssen,^)  obwohl  sich  die  Rechts- 
bücher bezüglich  seiner  minder  klar  aussprechen.  Die  Fr|>L. 

gewähren  dem  nächsten  Erben  einer  Jungfrau  sogar  die 
Busse  für  andere  Verletzungen,  welche  ihr  zugefugt 

wurden,')  und  sind  bei  allen  diesen  Bestimmungen  die  un- 
ächt  Geborenen  natürlich  insoweit  mit  inbegriffen,  als  sie 

eben  in  der  betreffenden  Zeit  zur  Erbfolge  zugelassen  waren. 

Am  W  e  r  g  e  1  d  e  endlich  nehmen  zimächst  nur  die  |)ybornir 

menn  Antheil,  und  zwar  nur  alssakaukar;  die  GpL.  berufen 

dabei  zunächst  nur  den  unächt  geborenen  Sohn  und  Bruder, 

und  in  zweiter  Linie  dann  auch  noch  den  unächt  geborener 

Oheim  und  Neffen,*)  während  die  FrpL.  vorerst  zwar  nui 
den  J)yborinn  sonr  ijnter  die  sakaukar  zählen,  jedoch  mil 

dem  Beifügen,  dass  die  Söhne  der  sakaukar  um  ein  DritteW^ 
weniger  als  ihr  Vater,  und  deren  Söhne  wieder  um  eiirzr 

Drittel  weniger   als  ihre  Väter  erhalten  sollen,    sodann  abei^v 

auch  noch  den  p^borinn  brödir  bedenken;^)  auch  in  der  AVer   
geldstafel   des  Bjami  Mardarson    endlich    bleibt   der    ausser   

ordentliche  Charakter  der  Berücksichtigung  noch  erkennbar* 
aber  anstatt  des  J)yborinn  sonr  ercheint  in  ihr  der  frilluson::^ 

bedacht,*)    worunter  selbstverständlich  alle  und  jede  unächt«i^ 
Kinder    zusammengefasst    zu    denken    sind.     Dass    aber    di 

1)  G])L.  197  und  201,  v^l.  51. 
2)  Fr^L.  XI,  2. 
3)  FrI)L.  X,  37. 

4)  GI)L.  236—37  und  246—48. 
5)  Fr{)L.  YI,  5  und  10. 
6)  G1)L.  316. 
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alteren  Wergeidstafeln  nur  des  fyborinn  sonr  gedenken, 

ohne  auf  den  homüngr  und  hrisüngr  irgend  welche  Rück- 
Srdeht  zu  nehmen,  weist  selbstverständlich  ebenfalls  wieder 

darauf  hin,  dass  diese  letzteren  vordem  den  ehelich  Ge- 
lx)renen  gleich  behandelt  worden  waren. 

Die   späteren   Gesetzbücher    enthalten    über    die 

Tinächte  Geburt  vergleichsweise  nur  wenige    und  wenig   be- 
<leutsanie  Bestimmungen.   Die  Feststellung  der  Pater- 

nitaet    zimächst   zeigt   sich    in   das  Christenrecht   hereinge- 
zogen, wie  diess  allerdings  auch  schon  bezüglich  der  FrJ)L. 

und    der   jüngeren  Recensionen   der    älteren   BpL.    der  Fall 

gewesen    war,    und    kirchliche  Einflüsse    machen   sich    denn 

auch  wohl  bezüglich  der  Gestaltung  der  einschlägigen  Rechts- 
rc^eln   geltend.     Nach  den   beiden   Christenrechten   das    K. 

Magnus    lagabcetir ')   soll    zunächst    derjenige   als  Kindsvater 
gelten,  welchen  die  Kindsmutter  als  solchen  benennt,    es  sei 

denn,    dass   er  sich  durch  einen  Dreiereid  reinige.     Ist   aber 

der  von  der  Mutter  Benannte  todt,  so  soll  die  blose  Aussage 

dieser   letzteren    vollen  Beweis   machen,    vorausgesetzt,    dass 

sie  bei  der  Geburt  des  Kindes  selbst   erfolgte,   dass  hierüber 

durch    die   eidliche  Aussage  von  bei  der  Geburt  anwesenden 
Weibern    Beweis   erbracht    wird,    endlich    dass   dieselbe   von 

der  Kindsmutter  selbst  hinterher  eidlich  bestätigt  wird,  ohne 

dass    dieselbe   jemals    eine    gegentheilige    Angabe    gemacht 

hatte.     Fehlt   es    an    einer    dieser   Voraussetzungen,    so   soll 

man    versuchen,    ob    sich    nicht    etwa    durch    anderweitige 

Zeugen  ein  geschlechtlicher  Verkehr  des  Benannten  mit  der 

Kindsmutter  für  einen  Zeitpunkt  erweisen  lasse,  der  einiger- 
massen   mit   der  Zeit   der  Geburt   des   Kindes   stimmt,    und 

sollen  verständige  Männer  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen 

hierüber   entscheiden;   gleicht  vollends  das  Kind  seinem  an- 
geblichen Vater  oder  dessen  Verwandten,  so  soll  die  Vater- 

1)  neuerer  B|)Krß.  3;  neuerer  G|)KrR.  11. 
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Schaft  sofort  als  erwiesen  gelten,  sowie  ein  geschlechtlicli 

Verkehr  des  angeblichen  Vaters  mit  der  Mutter  erwiesen  i 

und  wird  solchenfalls  der  genannte  Vater  nicht  einmal  zi 

Reinigungseid  zugelassen,  oder  wenn  er  ihn  bereits  geschwor 
hat  ehe  jene  beweisende  Ähnlichkeit  am  Kinde  entdec 

wird,  gilt  er  als  des  Meineides  schuldig,  hat  die  betreffen 

Busse  zu  bezahlen ,  för  die  bisherigen  auf  das  Kind  ̂  
wandten  Alimentationskosten  Ersatz  zu  leisten,  und  di« 

als  das  seinige  zu  sich  zu  nehmen.*)  Wesentlich  gleic 
artige  Bestinmiungen  finden  sich  auch  in  den  Christenrecht 

Erzb.  Jön's  imd  B.  Ami\s,*)  nur  dass  in  diesen  die  V< 
handlung  der  Sache  ausdrücklich  an  das  Gericht  des  Bische 

oder  seines  Vertreters  gewiesen,  und  diesen  ein  massgebend 

Einfluss  auf  die  Beweisauflage  eingeräumt  wird;  dass  feni 

hier  auch  der  Fall  vorgesehen  ist,  da  die  Kindsmutter  stii 

ohne  den  Vater  genannt  zu  haben,  indem  solchenfalls  d( 

Geschlechtsvormimde  anheimgegeben  wird  zu  klagen  geg 

wen  er  will,  jedoch  so,  dass  er  zunächst  den  geschlechtlich 

Verkehr  zu  beweisen  hat,  und  der  Beklagte  zur  Reinigu 

durch  einen  Dreiereid  nur  dann  zugelassen  wird,  wenn  di« 

Beweis  misslingt;  dass  endlich  auch  noch  der  Fall  berüc 

sichtigt  wird,  da  das  Weib  die  Nennung  des  Kindsvat 

verweigert,  welchenfaEs  sie  wie  nach  älterem  Recht  ei 

Busse  von  3  Mark  an  den  König  verwirkt,  das  Kind  al 

der  Mutter  folgt  und  das  Recht  seines  mütterlichen  Gro 

Vaters  nimmt.  —  Ueber  die  Rechte  und  Pflichte 

welche  der  unächten  Geburt  zustehen  und  obliegen,  sprecl: 
sich  dagegen  die  weltlichen  Gesetzbücher  aus.  Es  folgt  al 

zunächst   die  Järnsida   in  Bezug   auf  das  der  unächten  G 

\)  Auf  die  iEhnlichkeit  des  Kindes  mit  dem  muthmasslicl 

Vater  hatten  auch  schon  die  UjiL.  57  entscheidendes  Gewicht  [ 
le^,  jedoch  in  ganz  anderer  Richtung. 

2)  Jons  KrR.  4;  KrR.  Arna  2/14-18. 
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burt  zasiehende  Erbrecht  im  Wesentlichen  den  Vorscliriften 

der  Fr|»L./)  jedoch  ohne  verschiedene  Classen  der  nnächt  Ge- 
borenen zu  unterscheiden,  und  mit  einzehien  geringfiigigen 

Abweichungen.^)  Bezüglich  der  Altersvormundschaft  hält 
sie  an  dem  Satze  fest,  dass  die  Berufung  zu  derselben  den 

nämlichen  Kegeln  folge  wie  die  Berufimg  zur  Erbschaft,  nur 
mit  dem  Vorbehalte,  dass  der  Berufene  jetzt  Sicherheit  zu 

bestellen  hat,  und  ausgeschlossen  wird,  wenn  er  diess  nicht 

kann;')  ebenso  bezüglich  der  Alimentationspflicht,*)  und 
wenn  hinsichtlich  des  Verlobungsrechtes  auf  die  näclisten 

Verwandten,'*)  oder  bezüglich  der  Unzuchisbusse  auf  den- 
jenigen Verwandten  verwiesen  wird,  welcher  diese  gesetzlich 

zn  beziehen  habe,®)  so  will  damit  sicherlich  ganz  Dasselbe 
gesagt  sein.  Etwas  selbstständiger  stellen  sich  die  Vor- 

schriften des  gemeinen  Landrechtes,  des  gemeinen  Stadt- 

rechtes und  der  Jönsbok;  doch  sind  es  weniger  neue  Ge- 

sicht**punkte,  welche  sie  bezüglich  der  Behandlung  der  un- 
echten Geburt  aufstellen,  als  vielmehr  willkürliche  iEnder- 

^ngen,  oder  höchstens  noch  mit  pedantischem  Scharfsinn 

^inrchgeführte  Consequenzen  der  älteren  Gesichtspunkte.  So 
^1x1  denjenigen  unächten  Kindern  jetzt  alles  Erbrecht  ent- 

2^en,  welche  im  Ehebruch  oder  Incest  erzeugt  sind;')  eine 

^^^mmung    kirchlichen  LTrsprunges,    welche   übrigens,    was 

Ij  v^l.  JiirnK.  Erfdat.  2  mit  Ff)L.  VIIL  ̂ ]. 
^4  ,  ^       5. 
.  ß  ,  ^       7. 

15  ,  ,     15. 

2)  z.  B.  Ja  ms.  Erfdat.  fi:   ok    |)ö   fadir  heimar  se  frillo  Hun. 
.1)  Erfdat.  24. 
4)  ebenda  25. 
5)  Kvennagiptingar  1. 
6)  Mannhelgi  oG. 

7)  Lands  log  Erfdat.  7,  nr.   6;    BjarkK.  7,   nr.  G;    Jöns- 

{ 1«88.  PhiloH.-philol.  hiRt.  Cl.  1.]  5 
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die  adulterini  betrifft,  auch  schon  in  die  GJ)L.  Eingang 

funden  hatte.*)  Jetzt  erscheint  ferner  der  frilhisonr  ni 
nur  den  broedra  synir  und  broe<Tra  dcetr  nachgesetzt, 

diess  schon  nach  den  FrpL.  der  Fall  gewesen  war,  sond 

auch  den  systkinasynir  und  systkinadcetr,  dann  den  sysi 

synir  und  systradoetr,  welchen  er  früher  vorgegangen  wai 

die  frilludottir  aber  wird  jetzt  erst  weit  hinter  dem  fri 

sonr  berufen,')  was  theils  durch  die  Vorrückung  der  Na 
geschwisterkinder,  theils  aber  auch  durch  eine  viel  we 

als  früher  getriebene  Unterscheidung  der  mütterlichen  \ 

wandtschaft  von  der  väterlichen,  und  der  halbbürtigen  \' 
wandtschaft  von  der  voUbürtigen  bedingt  ist.  Hinter 
letzteren  werden  femer  die  entfernteren  unächten  Verwa 

ten  bis  zu  den  Geschwisterkindern  einschliesslich  berufei 

während  über  diesen  Grad  hinaus  die  unächte  Verwandtscl 

unberücksichtigt  bleibt;  ausserdem  zeigt  sich  aber  auch  v 

consequenter  und  spitzfindiger  als  früher  der  Umstand  berü 

sichtigt,  ob  die  Vorälteni  des  einzelnen  Verwandten  acht  o 

unächt  geboren  waren.'*)  Während  das  gemeine  Stadtre 
mit  dem  Land  rechte  völlig  übereinstimmt,  weicht  die  Jönsl 

in  einem  einzigen  Punkte  ab ;  während  nämlich  jene 
dreizehnter  Stelle  die  frilludottir,  und  hinter  ihr  die  une 
liehe  Seit^nverwandtschafk  bis  zu  den  Geschwisterkind 

berufen,  weiss  die  Jonsbok  von  einem  Erbrechte  der  i 

ächten  Tochter  Nichts,  und  beruft  an  der  betreffenden  St 

vielmehr  zunächst  die  unehelichen  Enkel,  dann  aber  die  i 
eheliche  Seiten  verwand  tschaft  bis  zu  den  Geschwisterkind 

einschliesslich,    jedoch    mit    ausführlicher    Aufzählung    i 

1)  G^L.  25. 
2)  Landfil.  Erfdat.  7,   nr.  6;   BjarkR.  7,   nr.  6;   Jönsb 

3)  Landsl.  Erfdat.  7,  nr.  l:^;  BjarkK.  7,  nr.  13. 
4)  ebenda. 
5)  Landsl.  Erfdat.  7,  nr.  2,   3,   4,  (>,  11;   BjarkR.  2,  3 

«,  11;  .lönsb.  2,  3,  4,  6.  11. 
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theilweise  auch  veränderter  Reihenfolge  der  einzelnen  Grade ;  *) 
hinter  den  unehelichen  Geschwisterkindern  wird  von  ihr  so- 

dann noch  der  vierte  gleiche  Grad  der  ehelichen  Verwandt- 
schaft,   und   weiterhin    die    unächte  Verwandtschaft    bis    zu 

demselben  Grade  berufen.    Bezüglich  der  Altersvormundschaft 

and  der  Alimentationspflicht  folgt  femer  das  gemeine  Land- 
recht   und  Stadtrecht   ganz  wie   das  ältere  Recht  der  Regel 

des  Erbrechtes,*)    während    die  Jonsbok   zwar  bezüglich  der 
Altersvormundschaft  den  gleichen  Weg  geht,  wenn  auch  in 

anderer  Wortfassung,')    aber    bezüglich   der   Alimentations- 
pflicht   zunächst   ausspricht,   dass   Jedermann,   gleichviel    ob 

ehelieh    oder  unehelich    geboren,    seine    eigenen  ̂ Eltern  und 

Kinder    ernähren    müsse,*)   dann    aber   die   entferntere    Ver- 
wandtschaft nach  Massgabe  des  Erbrechtes  heranzieht,   ohne 

der    unäohten  Geburt    mehr   besonders   zu   gedenken,    ausser 

etwa    in    Bezug    auf  die   miächten    Kinder   fremder  Gäste,  •'^) 
bezüglich    deren    das    ältere  Recht   einen,    übrigens   ziemlich 

frei   Ijenützten,  Anhaltspunkt   bot.®)     Bezüglich    des  Verlol)- 

ungsrechtes ')    und    der    Unzuchtsbusse®)    drücken    sich    die 
Oesetzbücher    für  Norwegen   um  Nichts    bestimmter    aus  als 

die  Järnsida,   während   die  Jonsbok   diese  letztere  ausdrück- 
lich dem  nächsten  geborenen  Erben   männlichen  Geschlechts 

x.uspricht.")     Endlich   mag   noch  bemerkt  werden,    djiss  eine 
Verordnung    vom    2.  Mai    1313     unmittelbar    hinter    dem 
iTTlUuson  der  Mutter  ein  Erbrecht   ihrem  unehelichen  Kinde 

1)  Jonsbok,  Erfdat.  13. 
2)  Limdsl.  Erfdat.  14;  BjarkK.  14. 
:3)  Jönsb.  Erfdat.  20. 

4)  ebenda,  Framfoersliib.  1. 

'})  ebenda  6. 

6)  K.  143/25;  St.  116/149—50. 
7)  Landsl.  Erfdat.  1;  BjarkR.  1;  Jönsb.  Kvennag.  1. 

5)  Landsl.  Mannh.  29;  BjarkK.  29. 
9)  .Tönnb.  Mannh.  31. 
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gegenüber  einräumt,  vorausgesetzt  nur,  da8s  dieses  weder 

aus  einem  Ehebruche  noch  aus  einem  Inceste  hervorgegangen 

ist;*)  natürlich  darf  aber  dabei  nicht,  wie  in  einzehien  Hss. 

steht,  gelesen  werden  ^modir  skilgeiin**,  sondern  „frillu- 
modir**  oder  „moder  oskilfengin"  wie  andere  bieten,  wie  denn 
auch  die  Jönsbok,  in  welche  die  betreffende  Vorschrift  auf 

Grund  einer  Verordnung  vom  14.  Juni  1314*)  eingeschaltet 

wurde,  der  letzteren  Lesart  folgt,'}  nur  dass  sie,  eben  wie 
diese  letztere  Verordnung,  auf  die  Mutter  auch  noch  die 

frilludottir  folgen  lässt.  Die  norwegische  Verordnung  aus 

dem  Jahre  1313  bemerkt  dabei  ausdrücklich,  dass  die  Erl^en- 

tafel  bisher  ein  Erbrecht  der  Mutter  gegenüber  ihrem  im- 
ehelichen  Kinde  nicht  erwähnt  gehabt  habe,  was  auch  ganz 

richtig  ist,  wenn  man  dabei  das  gemeine  Land-  und  Stadt- 
recht ins  Auge  fasst. 

Zum  Schlüsse  ist  endlich  noch  die  Legitimation 

unehelicher  Kinder  zu  besprechen.  Das  ältere  is-  - 
ländische  Recht  scheint  eine  solche  nicht  zu  kennen.— 

Die  Rechtsbticher  des  Freistaates  behandeln  nicht  nur  da«^ 

Kind  als  ein  unfreies,  dessen  Mutter  zur  Zeit  der  Empfang — 
niss  unfrei  war,  selbst  wenn  sie  vor  der  Geburt  freigelassei 

wurde,*)  sondern  auch  das  Kind  als  ein  uneheliches,  dessei 

iEltern  zwar  noch  vor  dessen  Geburt,  aber  doch  erst  nacH^ 

dessen  Empfängniss  einander  geheirathet  haben  ,^)  so  da 
also  die  von  der  Kirche  so  sehr  begünstigte  legitimatio  \y^\ 

subseijuens    matrimouium    dem  Rechte    des  Freistaates  vöUij 

fremd  war;    von    einem    „leida   til   arfs**    aber    thut  meinem s- 

1)  Norges  j<amle  Love  III,  nr.  36,  §  .S,  S.  100.  Einif^e  Yi^^^ 

«ehielten  die  Novelle  in  Landslö^  Er f dat.  7,  nr.  6,  ein,  S.  8"^^ 
not.  42. 

2)  Lovsaiuling  for  Island,  I.  S.  29,  §  14. 
.S)  Jönabk.  Erfdat.  6. 

4)  K.  118/224;  St.  59/68;  Belgsdalsb.  47/2:39. 
r>)  K.  142/23;  St.  104/1:^5. 
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Wissen«   nur    eine    einzige    Stelle    in    einer   Gesehichfc^quelle 
Erwähnung/)    von  welcher   sich    nicht  niit  voller  Sicherheit 
bestimmen  lässt,    ol)    sie  uns   einen    Ueljerrest   eines  auf  der 

In^^el  früh  erloschenen   Rechtsbrauches  aufbewahrt  hat,    oder 
ob   nicht   vielleicht  vielmehr    bereits    die  Bekanntschaft   mit 

dem    norwegischen    Rechte    auf    ihren   Bericht    über    ältere 

isländische   Vorgänge   störend    eingewirkt     habe.       Dagegen 

kennt  bereits  das    ältere    norwegische  Kecht  das  In- 

stitut der  Legitimation,  während  Adoption  sowohl  als  Arro- 

gation    auch    ihm   fremd  sind.     Die  kirchenrechtlichen  Vor- 
schriilen    über    die    Legitimation    sind    allerdings    auch    in 

Norwegen  nur  sehr  langsam  zur  Anwendung  gelangt.*)  Nach 
den  FrJ)L.  und  dem   älteren  Stadtrechte   sollten  Brautkinder 

uur  unter  der  V^oraussetzung  als  ehelich  geborene  gelten,  dass 
ihr  Vater  innerhalb  des  nächsten  Jahres  nach  der  Verlobung 

ge.storben  war,')  eine  Bestimmung,  welche  sich  aus  der  Vor- 
schrift erklärt,  dass  die  Hochzeit  binnen  Jahresfrist  der  Ver- 

lobung   folgen    solle;*)    da    bei    diaser    letzteren    Vorschrift 
j5owohl    ehehafte   Noth    als   gegentheilige    Verabredung   des 

ßräutigams    mit   dem  Verlober   der  Braut  ausdrücklich  vor- 
behalten ist,  wird  man  diesen  Vorbehalt  wohl  auch  für  jene 

erstere  Regel   als   stillschweigend   gemacht   betrachten,    und 

.somit  diese  Kegel  dahin  erweitern    dürfen,    dass  Brautkinder 

überhaupt  als  eheliche  gelten  sollen,  wenn  deren  Vater  unter 
Umständen  stirbt,  welche  erkennen  lassen,   dass  der  Vollzug 

1)  LaxdiBla,  26/102;  vgl.  oben,  «.84. 

2)  vgl.  Fr.  Brandt,  Brudwtykker  af  Forelaesninger  over  den 

iior«ke  Retshistorie,  S.  173—74,  und  dessen  Forelgosninger  over  den 
nornke  RetshiMtorie,  I,  S.  132 — 33,  gowie  meine  „Studien  über  das 

sogenannte?  Chriatenrecht  König  SverrirK"',  S.  75 — 77,  und  meinen 
Artikel  »Gulalnngslög"*,  in  der  Allgemeinen  Pmcyklopaedie  der  Wissen- 
«ehaften  und  Künste,  Seetion  1,  Bd.  97,  S.  42. 

:J)  Fr^L.  IIT,  13;  BjarkK.  IIL  68. 

4)  Fr{)L.  m,   12. 
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(U»r  Ehr  von  ihm  noch  bealwichtigt  war,  wie  denn  auch  niuc 
unter  dieser  Voraussetzung  sich  erklärt,  dass  sofort  beigetugi 
wird,    es  solle  Nichts  nützen,    wenn  Jemand  sich  mit  seines 

(Joncubine    verlobe,    um    ihre    Kinder    dadurch    erbfähig   zu 
machen,  oder  sonst  die  Hochzeit  verzögere,  indem  weder  ein 

Betrug   des   geborenen    Erben    noch    eine  Venmehrung    der 

Hochzeit  durch  die  Bestimmung    ermöglicht  werden  w^oUe.*) 
Nach   einer  weiteren  Vorschrift   der  Fr|>L.*)   soU  femer  die 
nachfolgende  Ehe  unter  Personen,   welche   bereits  vor  deren 

Eingehung  Kinder  miteinander  erzeugt  haben,  diesen  Kindern 

nur  unter  der  Voraussetzung   die  Rechte  von  ehelichen  ver- 
schaffen, dass  nach  eingegangener  Ehe  noch  weitere  Kinder 

von  ihnen  erzeugt  werden,   wobei  übrigens  die  blose  Geburt 

derartiger  Kinder  entscheidet,  ohne  dass  auf  deren  Fortleben 
Etwas  ankäme,  und  ttberdiess  dem  vorehelichen  Kinde,  welches 

aufgrund  dieser  Bestimmung  von  seinem  Vater  Etwas  geerbt 

hat,    sofort  auch    allen    übrigen  Verwandten  gegenüber  sein 

volles  Erbrecht  gesichert  ist.    Beide  Bestimmmigen  sind  ohne 
Zweifel    durch   den  Einfluss   der  Kirche  in    das   Rechtsbuch 

gekonnnen,  eni^pn^chen  aber  dennoch  keineswegs  völlig  deren 
Vorschriften.     Auf  der  einen  Seite  nämlich  lässt  die  Kirche 

(li(^  sponsalia   de  futuro   sich   durch   die  nachfolgende  copula 
carnalis  in  eine  vollgültige  Ehe  verwandeln,  ohne  dieserhalb 

irgendwelche    Zeitgrenzen    aufzustellen   oder    auf  des  Vaters 

Tod  Gewicht   zu    legen,')    auf  der   anderen  Seite  aber  lässt 
sie  die  unehelichen  Kindt»r  ilurch  die  nachfolgende  Ehe  ihrer 
iWltern  schlechthin  legitimiren,   ohne  dass  darauf  Etwas  an- 

käme,   ob   diese  ̂ l^]ltern   nach  Eingehung   der   Ehe   weitere 

1)  Fr^L.  111.  LS;  HjarkK.  III,  68. 

2)  Frl»L.  III,  11. 

3)  c.  15  (Alexander  lU,  1159— yll  und  c.:30  (Gregor  IX,  1227—41) 
X,  de  aponsal.  (IV,  1);  v.  12,  X,  qui  filii  sint  legitinii  (IV, 
17  j  Innocenz  111,  1198-1216), 
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Kinder   mit    einander   zeugen    oder  nicht,')   so  dass  also  der 
^Tfundsatz    unseres    Rechtsbuehes :     ,J>a   helga    J)au,   er   eptir 

Hrallaup   eru    fijedd,   hin    til   ari's,   er   fyrir   bnillaup    voro,** 
keineswegs  der  des  kanonischen  Rechts  ist.     Das  sogenannte 
Christenrecht  K.  Sverrirs    hält   zwar   die  Bestimmungen    der 

Fr{)L.  über  die  legitimatio  per  subsecpiens  matrimoniuni  un- 

verändert  fest;*)    aber   in    der  Bestimmung  über  die  Braut- 
kinder streicht  es  die  auf  die  Jahresfrist  bezüglichen  Worte,*) 

ohwohl  es  die  Vorschrift  l>eibehält,  dass  die  Hochzeit  binnen 

dieser  Frist  der  Verlobung  zu  folgen  habe,*)  und  es  gelangt 
rfamit   zu   der    dem    kanonischen    Rechte  vollkommen    ent- 

sprechenden Regel,   dass  Brautkinder  unter  allen  Umständen 
gleich  den  ehelich  gelx>renen  erben   sollen,   wenn    ihr  Vater 
^or  der  Hochzeit  verstorben  ist.     Auch  die  beiden  Christen- 

i^hte    des    K.    Magnus   lagabcetir^)   lassen   die   Brautkinder 

'^'hlechthin  erbfähig  werden  gleich  den  ehelichen,  auch  wenn 
die  Hochzeit  nicht  erfolgt,   und   sie  fordern  zu  solchem  Be- 

rufe nicht   einmal  den  Tod   des  Vaters;    da   sie   sich    dabei 

ausdrücklich  auf  das  gemeine  Recht  der  gesammten  Christen- 
heit beziehen,   ist  klar,   dass  sie  wie  dieses  durch  die  einge- 

^i*etene  copula  camalis  die  sponsalia  de  futuro  sich  in  spou- 
*5Hlia    de    prsesenti,   d.    h.    eine   vollgültige    Ehe   verwandeln 
Inasen.     Weiterhin   lassen    sie    aber   durch    die   Geburt   von 

Brautkindem    auch   solche    Kinder   legitimiren ,    welche   von 
Brautleuten   vor    ihrer   Verlobung    mit   einander    gewonnen 
Worden  waren,  und  sie  substituiren  demnach,  der  Consequenz 
de«  kanonischen   Rechtes   entsprechend,    den    Verlobungsact 
auch  hier  der  Hochzeit ;  aber  sie  weichen  doch  wieder  darin 
vom  kanonischen   Rechte  ab,   dass   sie   sich  nicht   mit   der 

1)  c.  6,  X,  qui  filii  8 int  legitimi  (Alexander  III). 
2)  KrR.  Sverris  65. 
v{)  ebenda  67. 
4)  ebenda  66. 

5)  neuerer  B})KrR.  16:  neuerer  GJiKrR.  24. 
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bloseii  Verlobung  l>egnügen,  sondern  daneben  noch  die  ( 
burt  nach  erfolgter  Verlobung  zur  Welt  kommender  Kin 
fordern.  Noch  weiter  geht  die  Järnsida/)  indem  sie  als 

ganzen  Lande  gesetzlich  eingeführt  die  Bestinmiung  bezeichi 
dass  eine  rechtsgültig  eingegangene  Verlobung  alle  Kinder  e 
fähig  mache,  welche  die  Brautleute  vor  eingegangener  V 
lobuug  mit  einander  erzeugt  haben,  oder  nach  dieser  erzeug 
dieser  Satz  ist  aber  in  ganz  derselben  Fassung  auch  in  das 

meine  Landrecht  und  Stadtrecht  übergegangen.^)  In  der  Jö 
bök  dagegen  hatte  er  Anfangs  keine  Stelle  gefunden,  wu 
jedoch  hinterher  auf  Grund  der  Verordnung  vom  14.  Juni  1^ 
§  13  in  dieselbe  mit  dem  Beisatze  eingestellt,  dass  die  V 
Schrift  auf  im  Ehebruch  erzeugte  Kinder  keine  Anwende 

finde;*)  es  ist  hiemach  ganz  verkehrt,  wenn  [)ördr  Svc 
bjömsson  unter  dem  in  der  Einschaltung  genannten  K.  Ha] 
den  Hakon  gamli  statt  Häkon  Magnüsson  verstehen  vi 
Das  Christenrecht  Erzb.  Jons  baut  auf  der  so  gel^ 
Orundlage  weiter,  die  Gesichtspunkte  des  kanonischen  Rec 
nur  noch  consequenter  durchführend.  Schon  die  Christ 

rechte  des  K.  Magnus  hatten  den  Grundsatz  ausgesprochei 
dass  eine  rechtsgültige  Verlobung  durch  hinzutretende  cop 
carnalis  sich  in  eine  vollgültige  Ehe  verwandle,  auch  wi 

keine  förmliche  Hochzeit  nachfolge,  und  dass  von  da  ab 
Ehe  nur  noch  wegen  Ehebruchs  getrennt  werden  kön 

jetzt  aber  wird  geradezu  die  Regel  aufgestellt:^)  ,nü  ef  hj 
skapr  er  fallkomin  med  Kkams  losta,  po  at  eigi  se  brudhL 

gjört,   |>a  mä  |>ann  engi  hlutr  skilja'' ;    weiterhin  aber  \i 

1)  Jarnsida,  Erfdat.  14. 

2)  Landslög,  Erfdat  7,  nr.  1,  fin.;  BjarkU.  ebenda. 

3j  Jons  bök,  Erfdat.  1;    vgl.  Lovsamling  for  l8lan( 
S.  28--29. 

4)  neuerer  Bl)KrR.  18;  neuerer  Gj)Krli.  26. 
b)  JönsKrR.  44. 
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auch    noch   iusbesondere    au8geH])rochen,  0   es  sei  allgeiiieines 
fiecht   der  Christenheit,    dass  Brantkiuder    in    allen    Bezieh- 

unj^en    als   eheliche    gelten,    auch  wenn   keine  Hochzeit   ge- 
halten worden  sei,  und  dass  die  Kinder,  welche  Jemand  mit 

seiner  Concubine    gewinnt,    eheliche  werden,    wenn    er    sich 
mit    dieser   hinterher  verlobt,   gleichviel   ob    beide   nach  der 
Verlobung  noch  andere  Kinder  mit  einander  gewinnen  oder 
uicht,    falls  nur  jene  nicht  im  Ehebruch  erzeugt   sind,    und 
auch   sonst   der  Eingehung    der  Ehe  durch  die  iEltem  kein 

inipedimeutum    dirimens   im  Wege   steht.     Dieselbe  Bestim- 
muDg    kehrt   auch    im    neueren    isländischen    Christenrechte 

wieder,  nur  in  etwas  anderer  Wortfassung;*)  einmal  näniUch 
fehlt   hier   der  Satz,    dass   auf  das  Geboren  werden   weiterer 

Kinder    nach    eingegangener    Verlobung   Nicht«    ankomme, 
Was  sich  leicht  begreift,   da   das   äftere  isländische  Recht  zu 
einer    solchen  Clausel  keine  Veranlassung   bot,    sodann   aber 

isst    der   auf  die  adulterini  bezügliche  Vorbehalt  so  weit  ge- 
tapst, d&ss  er  gleich  auch  die  Nichtexistenz  von  impedimenta 

dirimentia  in  sich  schliesst,  indem  er  lautet:    ̂ ^nema  nokkut 

Htandi  J>at  fyrir,    J)ä   er  {)au  hörn  vom  getin,   at  pau  mättu 

pa  med  ängu  möti  rettliga  eigaz**.    Dieselben  beiden  Christen- 
rechte lassen  femer  auch  den  Kindern  aus  einem  matrimonium 

putaÜTum   die  gleiche  Behandlung   wie   den  ehelichen  Kin- 
dern angedeihen,  vorausgesetzt  nur,  dass  die  ̂ ^Sltem  vor  Ein- 

l^ehuDg  der  Ehe  die  vorgeschriebene  Verkündigung  vornehmen 

liessen,    und   somit   das  Ihrige   gethan   haben,    um  etwa  be- 

stehende Ehehindemisse  rechtzeitig  in  Erfahrung  zu  bringen  ;*) 
diess  ein  Satz,  welcher,  im  kanonischen  Rechte  begründet,*) 

1)  JönsKrR.  46.  ̂ 

2)  Ärna   bps  KrR.  16/112-14. 

3)  JönsKrR.  42;  KrR.  Arna  16/114— U>. 

4)  c.  3,  X,   de   clandest.    despons.   (FV,  H),  und   c.  14,  X, 

'iui  filii  Mint  legit.  (IV,  17);  beide  Satzungen  von  Innocenz  IIl, 
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hinterher  auch  in  das  weltliche  Recht  übergegangen  ist, 
ferne  eine  Verordnung  vom  Jahre  1280  in  ihrem  §  6 

stimmt,^)  dass  die  Kinder  aus  einer  Ehe,  welche  wc 
hinterher  aufkommender  Ehehindernisse  getrennt  wei 
muss,  dennoch  als  eheliche  behandelt  werden  sollen,  w 

nur  die  Aufgebote  in  vorschriftsmässiger  Weise  ergan 
sind,  wobei  doch  wohl  der  gute  (Haube  der  Eheleute  an 
Kechtsbeständigkeit  ihrer  Ehe  vorausgesetzt  werden  m 
obwohl  die  Verordnung  dieser  Voraussetzung  allerdings  n 

gedenkt. 
Ganz    abgesehen   aber    von   diesen,    mehr   oder   mii 

getreu  dem  kanonischen  Rechte  entlehnten  Sätzen,  kennt 
norwegische  Recht  auch  noch  eine  nationale  Form  der  L 
timation,    für  welche   die  älteren  Quellen  die  technische 

Zeichnung  (ettleiding,    die   späteren   aber  auch  wohl  die 

Zeichnung    arfleiding    brauchen.*)      In    einem    kgl.    Erl 
vom    28.  März    1318,*)    sowie    in    einer    Urkunde    aus   ( 

Jahre  1338*)  wechseln   beide  Ausdrücke,   wogegen  ein  j 
Urkunden    aus    den   Jahren   1345    und   1373    nur    von 

arfleiding,*)   und   umgekehrt   einige   solche    aas  den  Jal 
1310,  1344  und  1400—10  nur  von  der  iettleiding  spreche 
andererseits  brauchen  isländische  Quellen  den  Ausdnick   ^L 

til  arfs**  sowohl  in  Bezug  auf  norwegische ')  als  isländiscl 
Vorgänge   aus    früherer  Zeit,   und   den  von    der   scttleic 
handelnden  Abschnitt   der  Järnsida   bezeichnen   die  Annj 

1)  Nordes  gamle  Love  III,  nr.  1,  S.  5. 

2)  Fr.  Brandt,  Brudatykker,  S,  28— :n ;  Forelsesninger  S. 
bis  155. 

8)  Norges  gamle  Love  III,  nr.  50,  S.  129—31. 

4)  Diplom,  norveg.  1,  253/202—3. 
5)  ebenda  II,  426/330  und  IV,  294/239-^  40. 
6)  ebenda  V,  169/131;  VI,  88/89-^90  und  374/409. 
7j  Eigia  57/125;  Njdla  2/6. 

8)  Laxdsela  26/102. 
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**^f^Arohl  als  die  Biographie  des  B.  Arni    als  das  Capitel  ̂ um 

^**fleidfng".*)     Eis   mögen    hiernach    beide  Ausdrücke   schon 

*^^tihzeitig   neben    einander   gebraucht  worden  sein,   und  nur 
^5^nun   der  Ausdruck   „arfleiding"   mit    der   Zeit   djis  Uel>er- 
5?^ wicht  erlangt  haben,    weil  in  der  That  die  erbrechtlichen 

^Virkungen    des   Actes   im    Verlaufe   der   Zeit   immer   mehr 

Q.T)erwogen.  —  Die  Form,   in    welcher   sich   die   Einfuhnmg 

den  Geschlechtsverband  vollzog,    wird    in  beiden  Provin- 

*ialrechten    ziemlich    übereinstimmend    geschildert,    und   ist 
fFenbar   uralten  Rechtens.*)     Zmneist   scheint   es  der  Vater 

^5ewesen  zu  sein,  der  sein  uneheliches  Kind  legitimirte,    und 

i«jidererseits   scheint    die    Legitimation    ursprünglich    nur   zu 

Cjlunsten   des   pyborinn    sonr    in    Anwendung   gekommen   zu 

a-*ein,  wogegen  unsere  Rechtsbücher  freilich  nach  beiden  Seiten 
23chon  weiter  gehen ;  sie  lassen  einerseits  die  a?ttleidfng  auch 
^iuf  den  hornüng  und  hrisüng  ebenso  gut  Anwendung  finden 

"%vie  auf  den  pyborinn  sonr,  und  gestatten  andererseits  auch, 
^ass  der  Bruder  den  Bruder,  der  Oheim  den  NeflFen,  ja  auch 

:iioch   entferntere  Verwandte   einander   legitimiren,    nur  dass 

^e  FrJ)L.  solche  Befugniss  auf  die  freigeborenen  (aettbomir) 
Verwandten  innerhalb  der  näheren  Grade  des  Mannsstammes 

(bauggildi)  beschränken,    und    überdiess   die  Regel  beifügen, 
dass   kein   Mann   durch    ein    Weib,    und    kein   Weib   durch 

einen    Mann    legitimirt   werden    dürfe,')    eine    Bestimmung, 
deren    Grund    nicht    abzusehen    ist,    welche    aber    in    dem 

anderen  Satze  der  FrfL.  eine  Parallele  findet,    dass  Weiber 

und  Männer  sich  gegenseitig   kein  Stammgut  zum  Vorkaufe 

anbieten  sollen.*)     Bemerkenswerth  ist  auch,   dass  die  G|)L. 

"  ausdrücklich   die  Legitimation  desjenigen  gestatten,   welchen 

1)  Arna  bp»  s.  9/688;  Annalar  a.  1271. 
2)  GI)L.  58;  Frl>L.  IX,  1. 
3)  FrI)L.  IX,  21. 
4)  ebenda  XU,  5. 
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sein  Vater  vor  erreichtem  15.  Lebensjahre  freigelassen  ha 

die  Vorschrift  scheint  nämlich  uns  einer  Zeit  zu  stamme 

welche  die  Legitimation  noch  auf  den  pyborinn  sonr  h 

schränkt  wusste  und  diese  Beschränkung  insoweit  milde 

wollte,  als  die  ursprünglich  nur  dem  innerhalb  seiner  erst 

drei  Lebensjahre  freigelassenen  Sohne  bestimmte  Wohlth 

nun  auch  noch  dem  etwas  später  freigelassenen  zugängli 

gemacht  wurde,  üebrigens  darf  der  Legitimirende,  wer 

auch  sei,  nicht  völlig  eigenmächtig  verfahren;  er  muss  vi< 
mehr,  wenn  die  Handhmg  rechiswirksam  sein  soll,  zu  de 

selben  die  Zustimmung  der  geborenen  Erben  erholen,  ül 

deren  Recht  ja  nur  sie  selber  verfügen  können.  Hat  dei 
nach  der  Vater  des  unehelichen  Kindes  bereits  acht  gebore 

Söhne,  so  ist  deren  Zustimmung  erforderlich ;  doch  soll  ( 

Einwilligung  der  volljährigen  Söhne  genügen,  und  soi 

auch  für  die  minderjährigen  oder  noch  ungeborenen  binde 
sein.  Fehlen  eheliche  Söhne,  oder  sind  die  vorhanden 

alle  minderjährig,  so  tritt  statt  ihrer  der  nächst  beruft 

Erbe  ein,  und  zwar,  wenn  die  Stammgutsfolge  von  der  { 

meinen  Erbfolge  abgeht,  sowohl  der  Stammgutsfolger 

der  Erbe  der  Fahrniss ;  die  GpL.  kennen  auch  eine  Betheil 

ung  der  entfernteren  Verwandten,  welche  indessen  eine  b 

formelle  gewesen  zu  sein  scheint,  wie  etwa  umgekehrt  die  Fr 

den  Vater  seine  unmündigen  Söhne  bei  der  Handlung  auf  d 

Arme  tragen  lassen,  um  auch  sie  zu  dieser  formell  herans 

ziehen.  Im  Uebrigen  war  vor  Allem  ein  gewisses  Quanti 

Bier  zu  einem  gemeinsamen  Gelage  zu  bereiten ;  dann  war  < 

dreijähriger  Ochse  zu  schlagen  und  musste  ihm  die  Haut  < 

rechten  Hinterfusses  vom  Kniegelenke  abwärts  (Fr|>L.),  o< 
auch  die  Klauenhaut  vom  rechten  Vorderfusse  (G|>L.) 

Ganzen  abgezogen  werden.  Als  hemingr  (FrpL.)  oder 

(G|)L.)  wird  diese  Haut  bezeichnet,  und  aus  ihr  wird  ein  Seh 

gemacht;   wurd<?  doch   noch  in  der  Schlacht  l^ei  Re  (11< 
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von  Sign rdr  jarl  der  fitskor  getragen,*)  doch  wohl  um  fef^ter 
iinf  (lern  Eise   stehen    zu    können.     Dieser  Schnh  wurde  bei 

dem  Bierfasse  nie<lergesetzt  und  sollte  nun  zuerst  der  Vater, 

der  seinen  Sohn  legitimiren  wollte,  in  ihn  steigen,  dann  der 

zu  legitimirende  Sohn  seltet,  und  weiterhin  der  nächste*  Erbe, 
■sowie  der  nächste  Staramgutsfolger,  nach  den  GJ>L.  überdiess 
auch  noch  die  entfernteren  Verwandten,  natürlich  doch  wohl 

mir  soweit   sie   gerade  anwesend   waren;    dabei    sollte   nach 

den  G|)L.  der  Legitimirende  folgende  Formel  sprechen:    „ek 

leidi  |)enna  mann  til  fjar  J)ess  er  ek  gef  honum,  ok  til  gjalds 

^k  til   gjafar,    ok   til   seas  ok  til  scetis,    ok   til    bota    ok    til 

'>auga,    ok    til  alLs  rettar,    svo   sem    modir  hans  vseri  mundi 

teypt*".     Die  volle  Gleichstellung    des  Legitimirten  mit  dem 
ehelich   Geborenen    in    allem    Recht   ist   damit   unzweideutig 

aii^esprochen ;  speciell  hervorgehoben  wird  die  Gleichstellung 

^n   Bezug  auf  Wergeid  und  Busse,  und  muss  die  Formel  so- 

'^it  älter    sein    als   die  Gleichstellung  iles  nicht  legitimirten 
byborinn  sonr  mit  seinem  Vater  bezüglich  der  Busse.    „Sitz 

^^nd  Sessel"*  mögen    sich    auf  die  Einräumung  eines  höheren 

l^latzes    bei  Gastereien   beziehen,    bei  welchen   mau  ja   nach 
Uang    und  Würde   (mannvirding)   zu   sitzen  pflegte;    „Gabe 

lind  Gegengabe**   auf  die  Sitte,    l)ei  festlichen  Gelegenheiten 
Geschenke  auszutauschen,  deren  Werth  gleichfalls  nach  dem 

fiange   bemessen  wurde.     Das   gegebene  Gut   endlich  dürfte 

auf  den    durch   eine    spätere  Urkunde    bestätigten  Gebrauch 

hinweisen,*)    gleich    bei    der  Legitimation    dem  Legitimirten 

eine  Gkibe  als  Wahrzeichen  zu  geben;  in  dem  „vollen  Recht**, 
welches   dem  Legitimirten    eingeräumt  wird,    ist   aber  vorab 

auch   das  Erbrecht   gleich    dem    ehelich   Geborenen    mit   in- 

1)  Heimakr.  Magnus  s.  Erlingssonur  18/790;  FMS.  VII, 

'»/2in :  F a g r s k i n n a  264/1 76.  Vgl.  auch  H e i ni s k r.  ()  I  a i'a  a.  h e  1  g a 
151/405—6;  FMS.  IV,  i:W^86  u.  s.  w. 

2}  Diplom,  norv.  I,  258/202—3  (188^). 
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begriflFen,  wie  denn  die  Fr{)L.  ausdrücklich/)  die  GJL.  aber 

wenigstens  mittelbar  eben  dieses  einräumen,  wenn  sie  das 

oben  besprochene  eventuelle  Erbrecht  der  unächteu  Kinder 

nur  für  den  Fall  eintreten  lassen,  dass  sie  ̂ üleiddir  i  aett* 
sind.*)  Die  FrpL.  theilen  die  zu  sprechende  Formel  nicht 
mit;  sie  sprechen  aber  von  einem  „leida  ä  rekka  skant  ok 

rygja",  was  doch  wohl  zu  übersetzen  ist  „in  den  Schooss 
von  Mann  und  Weib  führen*',  und  somit  auch  auf  die  Ver- 

setzung des  Legitimirten  in  die  Lage  eines  ehelich  Erzeugten 
und  Geborenen  hindeutet.  Für  die  sofort  sich  anschliessende 

Einräumung  der  Erb-  und  Stammgutsfolge  durch  den  ge- 
borenen Erben  und  Stammgutsfolger.  sowie  für  die  Erklärung 

der  entfernteren  Verwandten  wird  kehie  Formel  aufgestellt, 

dagegen  aber  aasgesprochen ,  da<s  alle  bei  dem  Acte  An- 
wesenden über  diesen  Zeugniss  geben  können,  wenn  dessen 

Vornahme  bestritten  werden  sollte,  und  zwar  Weiber 

Männer,  wobei  jedoch  als  weiteres  Wahrzeichen  der  be: 

demselben  gebrauchte  Schuh  vorzuweisen  ist;  nach  den  6J>L. 

welche  kein  Zeugniss  über  20  Jahre  hinaus  vorhalten  lassen 
muss  jedoch  alle  20  Jahre  eine  feierliche  Bekanntmachun 

der  aettleiding  erfolgen,  deren  Beweis  den  Beweis  des 

selbst  zu  ersetzen  hat,  und  wird  diese  Bekanntmachung  e 

von  dem  Momente  an  unnöthig,  da  der  Legitimirte  auf  Grün 

seiner  Legitimirung  Erbe  genommen  hat,  soferne  ihm  vo 

da  ab  der  Besitz  der  FJrbschaft  selbst  als  genügender  Aus^ — 

weis  für  das  Recht  des  Besitzes  dient.  —  Die  spätere  Ge — 

setzgebung  hat  im  Wesentlichen  auf  der  gegebenen  Grund^ 
läge  fortgel)aut,  wenn  sie  auch  im  Einzelnen  Mancherlei  am 
den  älteren  Rechtssätzen  verändert  hat.  Zunächst  wurde  di^ 

Form  der  aettleiding  umgestaltet.  Das  Trinkgelage,  Ochsen— 
schlachten    und  Schuhsteigen    beseitigte   schon   die  Jamsida« 

1)  Fr{>L.  III,  18:  VIII,  1;  BjarkR.  in,  6«. 
2)  G|)L.  104. 
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indem  sie  dafür  eine  halbwegs    kirchliche  Form   einführte.') 
Der  Legitimirende  vsoll  mit  dem,    der  legitimirt  werden  soll, 

s^)wie    mit   dem   nächsten  geborenen  Erben   und  Stammguts- 
folger    unter   gemeinsamer    Berühnmg    der    heiligen    Schrift 
vor  der  Kirchenthüre  die  entscheidende  ErkUinmg   abgeben, 

deren  Formel  noch  ganz  die  der  G|)L.  ist,  nur  dass  die  Be- 
zugnahme   auf   eine    sofort    zu    machende    Gabe    an    deren 

Spitze  nunmehr  weggefallen  ist.     An  der  Befugniss  der  ent- 
fernteren Verwandten,    die  Legitimation    vorzunehmen,    wird 

festgehalten,    dagegen    der    Satz    der   Fr|)L.   fallen   gelassen, 

dass  kein  Mann  ein  Weib  und  kein  Weib  einen  Mann  legi- 
timiren  dürfe.    Nach  wie  vor  soll  ferner  der  volljährige  Sohn 
durch    seine    Zustimmung    seine    minderjährigen    oder    noch 

iiiigeborenen    Brüder  verpflichten ,    und    muss    die   «ttleiding 

alle    20  Jahre  öffentlich  bekannt  gemacht  werden,   so   lange 
der  Legitimirte  nicht  auf  Grund  derselben  geerbt  hat.    Nach 

>vie  vor  ist  ferner  die  Bedeutung  des  Actes  dieselbe  geblieben. 
Und   beerbt  der  Legitimirte  demgemliss  seinen  Vater  zugleich 

itiit    dem    acht   geborenen  Sohne.*)     Das  gemeine  Landrecht 
•schliesst    sich    hinwie<lerum    eng    an    die   Vorschriften    der 
-Jämsida   an,    doch    nicht   ohne  sie  in  einzelnen  nicht  uner- 

heblichen Punkten    zu    verändern.')     Festgehalten   wird    vor 
Allem  die  neue,    halb    kirchliche  Form    der  tettleidmg,    und 

daraus  mag  sich  erklären,  dass  die  Kirche  diese  anerkannte,*) 

«>bvfohl   sie    die    »causae    natalium**    im   Bergener  Concordate 
(1273)*)   sowohl  als  im  Tünsberger  (1277)  •)   ihrer  eigenen 
•lurisdiction  vorbehielt;  doch  ist  die  bei  dem  Acte  zu  sj)rechende 

Formel  neuerdings  wieder  verändert,  und  dabei  einerseits  die 

1)  Jarnsfda,  Erfdat.  16. 
2)  ebenda  1. 

H)  LandslÖK,  Erfdat.  8. 
4)  JönsKrR.  46. 

4)  Diplom,  norv.  1,  04, a/54. 
6)  Norges  gamle  Love  II,  S.  464;  Tgl.  auch  KrR.  Jons  51, 
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Bezugnahme  auf  das  sofort  zu  gebende  Gut  wieder  aufgenom- 

men, andererseits  aber  die  Verweisung  auf  Busse  und  Wer- 
geid als  nunmehr  nicht  mehr  passend  beseitigt.  Der  Satz 

dass  die  Zustimmung  des  volljährigen  Sohnes  auch  desser 

ungeborene  und  minderjährige  Brüder  binde,  wird  jetzt  aus- 

drücklich aufgegeben,  und  dafür  die  umgekehrte  Regel  auf- 
gestellt, daÄS  der  Legitimirte  durch  die  Legitimation  nur  st 

viel  Recht  erhalte,  als  der  Consentirende  selber  anzusprecher 

hatte ;  ausserdem  wird  die  Wirkung  des  Actes  auch  insofern« 

abgeschwächt,  als  der  Legitimirte  jetzt  nicht  mehr  neber 

dem  acht  geborenen  Sohne,  scmdern  erst  hinter  diesem  unc 

seinem  acht  geborenen  Sohne  erben  soll.')  Genau  dieselbe! 

Vorschriften  enthält  das  gemeine  Stadtrecht,*)  sowie  aucl 

die  Jonsbok,')  nur  dass  diese  letztere  die  Frist  für  die  lysinj 
von  20  auf  10  Jahre  herabsetzt.  Durch  die  Verordnung 

vom  14.  Juni  1314  wurde  femer  für  Island  bestimmt,^)  das; 
Niemand  vor  zurückgelegtem  20.  Lebensjahre  auf  sein  Erb 
recht  verzichten  könne,  und  dass  der  eheliche  Sohn  eine 

Legitimirten  unmittelbar  hinter  seinem  Vater  zur  Erbfolge 
berufen  sein  solle,  wenn  dieser  zur  Zeit  des  Erlischaftsanfalle. 

bereits  gestorben  sei ;  Beides  Bestimmungen,  welche  auch  ii 

die  Jönsbok  eingerückt  wurden,  welche  sich  aber  im  Gnmdi 

von    selbst   verstanden,    da   die   erstere   nur    eine  Folge    de] 

Verschiebung   des  Volljährigkeitstermines    auf  das  vollendet« • 

20.  Lebenjahr  ist,  die  letztere  aber  nur  eine  analoge  An- 
wendung der  für  die  ehelich  geborenen  Söhne  und  Enkel 

geltenden  Regel  enthält.  Ein  Zusatz  femer,  welchen  eine 

Hs.  zu  K.  Eirfk  Magnusson's  Verordnung  von  1280  und 

eine    andere    zu    K.   Hiikon   Magniisson's    Verordnung    vom 

1)  Landslög,  Erfdat.  7,  nr.  2. 

2)  BjarkR.  Erfdat.  8  und  7,  nr.  2. 

:J)  Jönsbök,  Erfdat.  15  und  2. 

4)  Lovwaniling  for  Island  1,  S.  29.  §  15  und  16. 
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25.  November  1315  macht/)  bestimmt,  dass  der  älteste  von 
mehreren  unächten  Söhnen,  dessen  iEltern  sich  nach  seiner 

Geburt  mit  einander  verlobt  haben,  den  Haiipthof  des  Vaters 

erben  soll,  und  zwar  sogar  dann,  wenn  sein  Vater  inzwischen 

mit  einer  anderen  rechtmässigen  Ehefrau  ächte  Kinder  ge- 
wonnen und  erst  nach  dem  Tode  dieser  Frau  sich  mit  seiner 

früheren  Zuhälterin  verlobt  hat;  eine  Vorschrift,  welche  an 

(las  im  gemeinen  Land  rechte  ̂ )  dem  ältesten  Sohne  bezüg- 
lich des  Haupthofes  eingeräumte  Vorzugsrecht  anknüpft, 

und  lediglich  die  Frage  entscheiden  will,  ob  der  Altersvorzug 

des  per  subsequens  matriraonium  Legitimirten  sich  mit  Kück- 

^icht  auf  den  Zeitpunkt  seiner  Geburt  oder  aber  seiner  Legi- 
timation zu  bemessen  habe.  Derselbe  Zusatz  besagt  aber 

überdiess,  dass  der  durch  aettleiding  Legitimirte  von  seiner 
Mutter  seines  Vaters  Erbe,  oder  nach  anderer  Lesart  von 

seinem  Vater  seiner  Mutter^  Erbe  nehme,  wenn  näher  Be- 
rufene nicht  vorhanden  sind ;  diess  eine  ziemlich  unverständ- 

liche Vorschrift,  welche  doch  wohl  dahin  zu  berichtigen 

ist,  dass  der  Legitimirte  seines  Vaters  oder  seiner  Mutter 

Erbe  nehmen  soll,  jenachdem  diese  oder  jener  ihn  legitimirt 

hat.  Endlich  kommt  noch  ein  Urtheilsspruch  des  K.  Hakon 

Mafi^üsson  vom  28.  März  1318  in  Betracht,')  welcher  einen 
Streit  über  die  Auslegung  der  landrechtlichen  Bestimmung 

über  die  Legitimation  entschied.  Die  Lögmänner  waren 

Dämlich  darüber  nicht  einig,  ob  der  Legitimirte  nur  die 

Erbschaft  des  L^timirenden  zu  nehmen  berechtigt  sei,  oder 
aach  die  Erbschaft  der  säramtlichen  Verwandten  dieses  letz- 

teren, und  der  Konig  entscheidet  diese  Frage  dahin ,  dass 
<lerselbe  alle  anfallenden  Erbschaften  nehmen  solle,  wie  wenn 

^  der  rechtmässige  Sohn  des  Legitim  irenden  und  seiner  Ehe- 

1)  Norges  gamle  Love  IH,  S.  11  und  115. 

2)  Landslög,  Evfdat.  7,  nr.  1. 

'3)  Norges  gamle  Love  Ili,  S.  129- :n. 
f^öa-i.  Philos.-philol.  bist.  CJ.  l.J  »        6 
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frau  wäre,  wobei  natürlich  stillschweigend  vorausgesetzt,  wird, 
dass  die  cettleiding  vollkommen  rechtsgültig  erfolgt  sei,  und 

somit  auch    alle  Personen  ihr  zugestimmt  haben,   deren  Zu- 
stimmung   zu   derselben   gesetzlich    erforderlich    war.     Doch 

wird  der  Anspruch  des  Königs,   dass   der  Legitimirte  immer 

als    eheliches    Kind    des    Legitimirenden     zu    gelten    halie, 
einer   einschränkenden  Auslegimg   bedürfen.     Für   den  Fall, 

welcher  die  Entscheidung  veranlasst  hatte,  vollkommen  richtig, 

weil    in   diesem    ein   Vater    seine    eigenen    Kinder    legitimirt 

hatte,  würde  dersell)e  doch  für  diejenigen  Fälle  nicht  passen, 

in    welchen    die    Legitimation  von   entfernteren   Verwandten 

ausging.     Richtiger   wäre   somit  die  Regel    dahin  zu  tas«on, 

dass  die  aettleidtng  dem  Legitimirten  stets  die  Stellung  eines 

ehelichen    Sohnes    derjenigen  iEltern  verschafi'e,    welche  ibn 
ausserehelich    erzeugt    haben,    und    erklärt   sich    jene   nicht 

völlig    correcte  Fassung   sehr    einfach   daraus,    dass  wie  ini 

gegebenen  Falle,  so  gewiss  überhaupt  in  weitaus  den  meisten 

Fällen    wirklich    der    Vater    selbst   die    Legitimation    vorzu- 

nehmen pflegte,  und  somit  jene  an  und  für  sich  nicht  schlecht- 
hin zutreftende  Ausdrucksweise  zumeist  wirklich  richtig  war. 

—  In    der  damit  geschilderten  Gestalt   erhielt   sieh  nun  die 

aettleiding  das  ganze  Mittelalter  hindurch,  wofür  die  Urkun- 
den   aus    den  Jahren  1:UG,    1338,    1344,    1345,    1373  und 

1400 — 1410   als  Belege  dienen  mögen,   welche  oben  bereit« 
bei  Erörterung  des  Sprachgebrauches  der  Quellen  angeführt 
wurden ;    es    lässt    sich    aber    nicht  verkennen,    äass    bereit» 

durch   die  Gesetzgebung   des    K.  Magnus    lagabcetir   die  u^ 

sprüngliche  Gestalt  des  Institutes  in  zweifacher  Richtung  e^ 
heblich  verändert  worden  war.    Einmal  nämlich  hatte  die«» 

ursprünglich  zweifellos  eine  völlige  Gleichstellung  des  Legi- 
timirten mit  dem  ehelich  Geborenen  in  allen  verwandtschaft- 

lichen Rechten  und  Pflichten  bezweckt;  nach  dem  gemeinen 
Landrechte  dagegen  sollte  derselbe  erst  hinter  dem  ehelichen 

Sohne  untl  Enkel  zur  Erbfolge  gelangen.     Das  setzt  voraus, 
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da.^  der  Gesetzgeber  nicht  nur  jene  völlige  Gleichstellung 

nicht  mehr  durchgeführt  wissen  wollte,  sondern  das8  er  auch 

bei  der  Aufstellung  seiner  Erbentafel  nur  den  gewöhnlichen 

Fall  im  Auge  hatte,  da  da^  Erbrecht  des  Legitimirten  an 
dem  Nachlasse  seiner  ̂ Eltern  in  Frage  kam ;  wir  werden 

also  bezüglich  der  Beerbung  anderer  Verwandten  durch  den- 
selben der  Analogie  folgend  ergänzend  beizufügen  haben, 

dass  der  settleidingr  dem  skilborinn  madr  stets  um  einen 
Grad,  aber  auch  nur  um  einen,  nachstehe.  Zweitens  aber 

hatte  vordem  zur  Sicherung  des  Legitimirten  genügt,  wenn 

der  nächste  geborene  landrechtliche  Erbe  und  der  nächste 

Stammgutsfolger  in  die  Legitimation  einwilligte,  wobei  noch 

überdiess  die  minderjährigen  und  ungeborenen  unter  mehreren 

gleich  nahe  Verwandten  durch  die  Erklärung  der  volljährigen 

gebunden  waren;  das  gemeine  Lfindrecht  aber  hat  dafür  die 

entgegengesetzte  Regel  aufgestellt,  dass  die  Conseaserklärung 
immer  nur  den  CJonsentirenden  selbst,  und  wie  wir  werden 

])eifögen  dürfen,  dessen  Rechtsnachfolger  binde,  und  dass 

somit  der  Legitimirte  immer  nur  soviel  Recht  erwerbe,  als 
denen  zustand,  welche  consentirten.  Die  allseitige  Wirkung 

der  aettleiding  konnte  also  fortan  nicht  mehr  durch  die  blose 

Mitwirkung  des  nächsten  Erben  nach  Landrecht  und  Stamm- 

gutsrecht gesichert  werden,  sondern  sie  erforderte  die  Mit- 
wirkung aller  und  jeder  Erben  und  Stammgutsfolger,  nur 

etwa  mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  durch  einen  anderen 
bereits  vertreten  waren.  Wieder  in  einer  anderen  Gestalt 

tritt  uns  endlich  das  Institut  in  dem  Gesetzbuche  König 

Christians  IV.  entgegen.*)  In  diesem  wird  nämlich  bestimmt, 

dass  man  »etlede*  dürfe,  wenn  man  wolle,  wenn  nur  der 
hiezu  Erwählte  unbescholten  und  ehelich  geboren  sei;  auf 
die  unehelich  Geborenen,  für  welche  dasselbe  ursprünglich 

allein  bestimmt  gewesen  war,   konnte  das  Institut  also  nicht 

1)  Arvebolk  8. 

6' 
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mehr  Anwendung  finden,  und  aus  einer  L^timation 
dasselbe  nunmehr  zu  einer  Adoption  geworden.  Damit  häi 

denn  auch  zusammen,  dass  der  „etleding"  nunmehr  imn 
ak  Sohn  desjenigen  behandelt  werden  soll,  der  den  Act  v« 

genommen  hat,  welcher  Itegel  gegenüber  freilich  die  B 
behaltung  der  älteren  Vorschrift  keinen  Sinn  mehr  hat,  d 
ein  Bruder  den  andern  und  der  Oheim  den  NeflFen  «etlec 

dürfe,  sofern  ja  genau  dasselbe  auch  unter  Fremden  gt 

Die  Formalien  des  Actes  sind  dieselben  geblieben  wie 
gemeinen  Landrechte,  und  der  von  jedem  einzelnen  Elrl 

oder  Stammgutsfolger  erklärte  Consens  bindet  nach  wie  ̂ 
nur  ihn  selbst;  nur  wird  jetzt  noch  eine  nachfolgende  1 

klärung  am  Ding  und  deren  urkundliche  Fertigung  erfordt 

sowie  auch  die  Frist  für  das  ̂ liuse"  nunmehr  auf  10  Jal 
herabgesetzt  ist,  ganz  wie  diess  auch  schon  in  der  Jöusl 
geschehen  und  durch  spätere  Correctur  in  eine  Reihe  i 

Hss.  des  Land  rechts  hineingetragen  worden  war.  Die  Wii 

ung  des  Actes  ist  aber  insofern  noch  weiter  abgeschwäc 

worden,  als  der  „etleding**  niuunehr  erst  in  die  fünfte  Erlx 
classe  eingereiht,  und  erst  nach  den  Geschwisterkindern  z 

Erbfolge  }x»rufen  wird.*)  Damit  ist  derselbe  in  die  St^ 
eingerückt,  welche  das  gemeine  Landrecht  des  K.  Magn 
den  nicht  legitimirten  unächten  Kindern  angewiesen  hat 
und  von  seiner  ursprünglichen  Gleichstelhnig  mit  den  eheli 
Geborenen  ist  somit  die  letzte  Spur  verschwunden. 

Sieht  man  aber  von  dieser  letzten  Umgestaltung  c 
Institutes  ab  und  fasst  man  lediglich  dessen  Bedeutung 
älteren  Rechte  ins  Auge,  so  lallt  sofort  als  för  dasselbe 
hohem  Grade  charakteristisch  der  Umstand  auf,  dass  d 
Schwerpunkt  bei  demselben  ganz  und  gar  nicht,  wie  bei  i 
Legitimation,  Adoption  und  Arrogation  des  römischen  Recht 
auf  die  väterliche  Gewalt,  oder  überhaupt  auf  das  Verha 

1)  ArveboJk  7. 
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nm  de.<  Vaters  zu  .seinem  Kinde  fällt,  sondern  lediglieh  auf 
den  Geschlechtsverband  und  die  Stellung  des  Kindes  zu  seiner 

gesamraten  Verwandtschaft.  Von  der  „aett"  und  der  Ein- 
fuhrung in  dieselbe  ist  schon  die  Bezeichnung  der  aettleiding 

hergenommen,  und  es  ist  nur  eine  Consequenz  desselben  Stand- 
punktes, da&s  der  Act  von  entfernteren  Verwandten  des 

unacht  Geborenen  ebensogut  vorgenommen  werden  kann  wie 

von  dessen  eigenem  Vnter;  dass  derselbe  thatsächlich  aller- 
dings zumeist  gerade  von  diesem  vorgenommen  zu  werden 

pflegte,  und  dass  dieser  Fall  darum  auch  von  den  Quellen 

stets  in  erster  Linie  ins  Auge  gefasst  wird,  ist  lediglich 
darauf  zurückzuführen ,  dass  der  Vater  eben  das  nächste 

person liehe  Interesse  an  der  Legitimation  seines  Kindes  hatte, 

und  dass  zunächst  sein  Vermögen  und  die  Stellung  in 

seinem  Hause  es  war,  um  deren  Regelung  es  sich  bei  dieser 

handelte.  Es  stimmt  übrigens  diese  Behandlung  der  Legi- 
timation vollkonmien  mit  der  anderen  Thatsache  überein, 

dass  die  altnordische  Sprache  weder  für  den  Begriff  der 
Familie,  noch  für  den  der  väterlichen  Gewalt  eine  technische 

Bezeichnung  besitzt,  während  sie  an  die  ̂ gens**  bezeichnen- 
den Ausdrücken  sich  umgekehrt  ziemlich  reich  erweist ;  dass 

ferner  sogar  unter  Vater  und  Sohn  die  Anrede  „fraendi'*, 
d.  h.  Verwandter,  sich  gebraucht  zeigt,  zum  Beweise  dafür, 
dass  das  verwandtschaftliche  das  Faniiliengefühl  überwog. 

Zweitem^  aber  lassen  sich  auch  Spuren  eines  Zusammen- 

hange?, verfolgen,  welcher  ursprünglich  zwischen  der  aett- 

leiding und  der  Freilassung  bestanden  zu  haben  scheint, 
obwohl  diese  allerdings  in  den  uns  erhaltenen  Quellen  schon 
sehr  verdunkelt  sind.  Wir  wissen,  dass  nach  einigen  älteren 

ä^hwedischen  Provincialrechten,  nach  Westgötalagen  nämlich 

^i  Ostgötalagen,  ein  „aettleda**  sich  an  die  Freilassung  als 
solche  anschloss,  und  dass  man  darunter  die  Aufnahme  des 

freigelassenen  in  irgend  ein  freies  Geschlecht  verstand, 

welche  für  nothwendig   galt,    wenn   dieser    das  volle  Recht 
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eines  Freien  gewinnen  sollte.*)  Wir  wi&sen  femer,  d» 
auch  nach  dem  ältesten  dänischen  Rechtsbuche,  dem  schoi 

sehen  nämlich,  ein  ganz  ähnlich  benannter  Act,  das  ̂ tal 

man  i  aet  maej)  sae**,  zum  gleichen  Behufe  erforderlich  war. 
und  in  der  That  hat  es  bei  der  ebenso  tiefgreifenden  i 

umfassenden  Bedeutung  der  Verwandtschaft  im  ältesten  Recl 

nichts  AuifSilliges,  wenn  man  l>eim  Freigelassenen,  welch 
von  Haus  aus  keine  freie  Verwandtschaft  hatte,  einen  kün: 
liehen  Ersatz  ftir  dieselbe  zu  beschaflfen  suchte.  Da  nun  c 

aettleiding  in  Norwegen  ursprünglich  nur  för  den  Sohn  g 

bräuchlich  gewesen  zu  sein  scheint,  welchen  ein  freier  Mai 

mit  einem  unfreien  Weibe  gewann,  liegt  die  Vermuthui 

nahe ,  dass  dieselbe  auch  hier  mit  der  ursprünglich 

Unfreiheit  des  Kindes  zusammengehangen  haben  werc 
Unächte  Kinder  freier  Mütter  hatten  von  Vornherein  a 

Geschlechte  ihrer  Mutter  Antheil ,  und  erlangten  solch« 
überdiess  auch  am  Geschlechte  des  Vaters  durch  die  blo 

Feststellung  der  Patemitaet;  beim  Sohne  einer  unfrei 

Mutter  allein  miLsste  man,  wenn  man  dessen  Lage  verbesse 

wollte  (bceta  rad  sonar  sins)')  zu  jenem  Acte  greifen. 

1)  Aus  Klarsten   ÖGL.  .^Irfjjab.  20;   vgl.  25,  pr.    Siehe  ai; 
NordHtröm,  Bidrag  tili  den  svenKka  Hamhällsförfattningens  histo 
1,  S.  100,  Anm. :    Gj essin g,   Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed 

Historie,    1862,    S.  267—69;   Wilda,    Unächte    Kinder,    S.  25—: 
von  Amira,  Nordgermanisches  Obligationenrecht,  I,  S.  541. 

2)  Skäne  L.  123—24;  Andreas  Sunesen,  52  und  73. 
3)  GJ)L.  58. 

Historische  Classe. 

Hen-  Friedrich  v.  Bezold  hielt  einen  Vortrag: 
».Ueber  Kaiser  Rudolph  II.   und  die  heilige  Lig" 

Derselbe  wird  in  den  „Abhandlungen"*  veröffentlicht  werden 

Herr  v.  I)  ruf  fei  machte  Mittheilungen: 
^Ueber   die   ersten   Sessionen  des  Tridentinnmi 



Oeflfentliche  Sitzung  der  königl.  Akademie 
der  Wissenschaften 

zur  Feier  des  124.  Stifiungstages 

am  28.  März  1883. 

Der  Herr  Präsident   von   Döllinger  verkündete  Fol- 
gendes: 

Die  Akademie  der  Wissenschaften  hatte  im  Jahre  1881  - 

xnr  Bewerbung  um  den  von  Herrn  Christakis  Zographos 

in  Constantinopel  gestifteten  Preis  auf  Vorschlag  der  philos.- 
philol.  Classc  zwei  Aufgaben  gestellt,   durch  deren   eine  ge- 

fordert war: 

,  Eingehende  Untersuchung  über  den  Umfang,  den  In- 
halt und  den  Zweck  der  auf  Veranstaltung  des  Kaisers 

Constantinos  Vli.  Porphyrogennetos  gemachten  Samm- 
lungen von  Excerpten  aus  den  Werken  älterer  griechi- 

scher Schritlsteller;** 

'^'id  indem  mm  über  die  rechtzeitig  mit  dem  Motto 

„Oi'  roi  an    a^x^^*  nctvxa  Ö-eol  -d^vijTolg  vnedei^av^ 

alXa  xQOVij}  ̂ r^Tovvteg  ecpevQiayLovaiv  af.teivov'^ 
(Xenophanes) 

eingelaufene  Bearbeitung  dius  Urtheil  der  philos.-philol.  Classe 
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dahin  lautet/)  das»  durch  dieselbe  die  Aufgabe  in  streug 
wissenschaftlicher  Methode  gelöst  sei,  erkennt  die  Akademie 
dem  Verfasser  den  vollen  ausgesetzten  Preis  von  1500  Mark 
zu.  Der  Name  des  Verfassers  ist:  Carl  de  Boor,  Dr.  phiL, 
Assistent  an  der  kgl.  Bibliothek  zu  Berlin. 

Ferner  stellt  die  Akademie  auf  Vorschlag  der  genannten 

Classe  folgende  zwei  Aufgaben: 

1)  in  Wiederholung  des  zweiten  im  Jahre  1881  gegebenen 

Themas,  jetzt  mit  dem  unerstrecklichen  Einlieferungs- 
Termine  31.  December  1884: 

„Eine  kritische  Bearbeitung  der  Werke  der  griechi- 
schen Kriegsschriftsteller  —  mit  Ausnähme  des  neuerdings 

mehrfach  bearbeiteten  Taxtixov  VTvo^vrj^a  des  Aeneias  — 
nebst  Untersuchungen  über  das  Verhältniss  der  einzelnen 

Schriftsteller  und  Schriften  zu  einander.* 

1)  Der  Wortlaut  dies««  Urthoiles  ist  folgender:  ,Die  vorliegende 
Bearbeitung  des  iVeisthemas  hat  zwar  den  (Gegenstand  der  Aufgabe 
insoferne  in  engere  Gränzen  gezogen,  aU  sie  sieh  auf  die  historischen 
Excerpte,  allerdings  die  wichtigsten,  beschränkt;  allein  es  ist  dafOr 
die  nothwendige  und  hinreichende  Begnindung  nicht  unterlassen. 

Dagegen  hat  der  Verliwser  seiner  Untersuchung  einen  zweiten  um- 
fönglichen,  inhaltsreichen  und  wohl  angepassten  Theil  angeschlossen, 

welcher  das  Verhältniss  des  Suidas  zu  jener  historischen  Excerpten- 
Sammlung  zum  Gegenstände  hat;  eine  Untersuchung,  welche  mit 
ebensoviel  Fleiss  als  Geschick  und  Talent  geführt  zum  Ergebnisse 
gelangt,  dass  die  vollständige  Sammlung  der  Excerpte  des  Constantin 
der  Compilation  des  Lexikographen  mit  zur  Unterlage  seiner  Arbeit 
gedient  habe.  Die  Bearbeitung  als  (lanzes  wie  in  ihren  Theilen  zeugt 

von  ernstem  und  gewissenhaftem  Studium  und  nicht  gewöhnlicher  Ver- 
trautheit mit  dem  Gegenstande  in  seinen  verschiedenen  Beziehungen; 

dieselbe  verdient  gerechte  Anerkennung,  daher  die  Classe  den  Verfasser 

unter  besonderer  Betonung  der  streng  wissenschaftlichen  Methode  ̂ ä- 
seiner  Untersuchung  für  vollkommen  würdig  des  ausgesetzten  Preisen- 
erklärt/ 
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2)    als  neue  Aufgabe,   und  zwar  mit  dem  unerstreck liehen 
Einlieferungs-Termine  31.  December  1885: 

„Eine  Darstellung  der  Topographie  und  Geschichte 
der  Landschaft  Epirus  im  classischen  Alterthume  bis 

auf  Diocletian.** •       

Die  Bearbeitungen  dürfen  nur  entweder  in  deutscher  oder 

in  lateinischer  oder  in  griechischer  Sprache  geschrieben  sein 
und  müssen  an  Stelle  des  Namens  des  Verfassers  ein  Motto 

tragen,,  welches  an  der  Aussenseite  eines  mitfolgenden  den 
Namen  des  Verfassers  enthaltenden  verschlossenen  Couveris 
wiederkehrt. 

Der  Preis  beträgt  für  jede  der  beiden  Aufgaben  je 

20O0  Mark,  wovon  die  eine  Hälfte  sofort  nach  der  Zuer- 

kermung,  die  'andere  Hälfte  aber  erst  dann  zahlbar  ist,  wenn 
der  Verfasser  für  die  Druck-Veröffentlichxmg  seiner  Arbeit 
^^nügende  Sicherheit  geboten  hat. 

Femer  sprach  der  Herr  Präsident  von  Döllinger: 

Wir  haben  zunächst  der  Verluste  zu  gedenken,  welche 

*^Äx  verflossenen  Jahre  ungewöhnlich  zahlreich  und  schwer- 
^egend  unsere  Akademie  getroflFen ,  und  der  Wissenschaft 

^Hnche  Zierden  ersten  Ranges  entrissen  haben. 
Adolf  Julius  Freiherr  von  Niethammer  unser  Ehren- 

^Uitglied  starb  in  Adelholzen  am  23.  Juni.  Sein  Grossvater 
^ar  Pfarrer  zu  Beilstein  in  Württemberg,  sein  Vater  war 

^Urch  den  mit  ihm  befreundeten  Schiller,  den  Dichter,  Pro- 

^•essor  der  Theologie  in  Jena  geworden,  wo  er  in  Verbind- 
ung mit  Fichte  eine  philosophische  Zeitschrift  herausgab, 

^ng  dann  mit  Schelling  von  Jena  nach  Würzburg;  und 
Hat  dann  auf  das  höhere  bayerische  Schulwesen  in  seiner 

^Eagenschaft  als  Centralsehulrath  im  Ministerium  des  Innern 

lange  Zeit  einen  mächtig  bestimmenden  und  wohlthätigen 

£influfl8  ausgeübt,  wie  er  denn  auch  unserer  Akademie  von 

1808  an,  über  30  Jahre  lang  angehörte. 
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Die  Familie  Niethammer  ist  also,  gleich  andern,  d 

Namen  bei  uns  vom  besten  Klange  sind ,  aus  dem  ̂  

liehen  Nachbarlande  bei  uns  eingebürgert,  und  ich  erw 

hier  nur  die  Namen  Roth,  Schelling,  Hegel,  PfaflF,  F 

um  daran  zu  erinnern,  wie  das  geistig  so  gesegnete  Würt 

berg  den  fast  einzigen  glücklichen  Vorzug  wie  in  der 

gangenheit  so  auch  heute  noch  geniesst,  eine  Menge  » 
besten  Männer  an  andere  deutsche  Gaue  abzutreten  und 

stets  reich  zu  bleiben. 

Julius  Niethammer  erwuchs  in  einer  Umgebung 

unter  Eindrücken ,  wie  sie  kaum  günstiger  für  seine 

Wicklung  gedacht  werden  konnten.  Es  kam  ihm  trel 
zu  statten,  dass  er  der  Sohn  eines  Vaters,  dem  IJnterri 

wesen,  Erziehung  zum  Lebensberuf  geworden.  Frü 
hatte  er  schon  mit  26  Jahren  das  Amt  eines  Regien 

raths  errungen  ,  17  Jahre  blieb  er  in  diesem  Verwalti 

dienste ,  und  als  die  Verlegung  der  Universität  Lan( 
nach  München  den  Wunsch,  auch  im  höheren  Lehr 
sich  zu  versuchen,  erweckte,  übernahm  er  als  Prof.  1: 

rarius  Vorträge  über  staatswirthschaftliche  Fächer  an 

Hochschule,  und  lehrte  11  Jahre  lang  vorzüglich  Fir 
künde.  Er  war  indess,  durch  seinen  Vater  Besitzer 

grossen  Vermögens,  durch  den  Ankauf  eines  ausgedet 

Gtitercomplexes  Grossgrundbesitzer  geworden,  und  hatte 

mit  den  Grund  gelegt  zum  Eintritt  in  die  Kammer 

Reichsräthe,  welcher  im  Jahre  1837  erfolgte.  Damit 

sein  Licht  auf  den  rechten  Leuchter  gestellt.  Niei 

konnte  besser  geeignet  sein  für  diese  Versammlung  als  ] 

hammer.  Denn  kaum  würde  man  im  ganzen  Umfang 

Königreichs  einen  zweiten  Mann  aufzufinden  vermocht  hi 
der  in  so  hohem  Grade  alle  dazu  erforderlichen  Eigensch; 

und  Bedingungen  in  sich  vereinigt  hätte.  Ein  gründl: 

gebildeter  Jurist  hatte  er  zugleich  in  1 7  jähriger  Amtsth 

keit  sich  mit  allen  Zweigen  der  Landesverwaltung  voUkou 
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vertraut    gemacht.      Indem    er    die   Bewirthschaftung    seines 
grossen  Grundbesitzes   selbstständig   leitete   und    überwachte, 

kam   er   mit    allen  Klassen  des  Volks  in  Berühnmg,    besass 
ein  feines  Verstandniss  für  die  Bedürfnisse,    Vorurtheile  und 

Eigenheiten  der  Landesbevölkerung  sowohl  als  der  städtischen 
Mittelklassen.     Leutselig  und  sympathisch,  wie  er  war,    gab 

«nd  empfing  er  Vertrauen.    Drei  Könige  ehrten  in  ihm  den 

treuergebnen,    uneigennützigen,    einsichtsvollen    Staatsmann. 
Öenn  er  verstand  es  wie  wenige,  Hingebung  an  die  Monarchie 

'Äiit  energischer  Vertretung   ständischer  Rechte  auch  in  den 

«ohwierigsten  Lagen    und  ernsten  Conflikten  in  Einklang  zu 
erhalten.     In   der  Kammer  bewährte    er   sich    als    rastloser, 

^i^  Geschäfte  leicht  und  rasch  fordernder  Arbeiter,  in  seinen 

^^*ihlreichen  Berichterstattungen  Kürze  mit  Klarheit  verbindend. 

^^^Lj  schien  es  selbstversändlich ,    dass    er   als  erwählter  erster 

^^^kretar  in  das  Direktorium  der  Kammer  eintrat,  der  leitende 
^^^ist   desselben   wurde    und   bis    an   sein  Ende    blieb.     Alle 

-^^esetze   im    wirthschaftlichen    und    finanziellen  Gebiete   sind 
:iiter  seiner  Mitwirkung,    mit  seinen  Correcturen  zu  Stande 
«kommen.     Und    wohl  darf  sich  die  Anerkennung  einer  so 

^^►usdauemden,  mühevollen,  45  Jahre  lang  fortgesetzten  Thätig- 
*^eit,  muss  sich  wohl  zur  Bewunderung  steigern ,    wenn    wir 

^*rwägen,    dass    er   auch    noch    dem  Niederbayrischen  Land- 
^athe  angehörte,  und  dass  er  26  Jahre  lang  erster  Vorstand 
^es  landwirthschafUichen  Vereins  war.     Eis  war  das  für  ihn 

nicht    ein    geschäftsloser    Ehrenposten;     vielmehr    ward    er 
immer  wieder  erwählt,  weil  alle  wohl  erkannten;  dass  er  mit 

seinem  Schatz  von  Kenntnissen,   mit  seinen  Erfahrungen  als 

praktischer  Landwirth    und    seiner    hohen    gesellschaftlichen 

Stellung    für    die   Zwecke    des    Vereins    von    unschätzbarem 

"Werthe  sei,   und  Niemand  wirksamer  als  er  die  Vertretung 
der  Vereins-Interessen  an  majssgebender  Stelle  führen  könne. 

Ein  so  thatvoUes,  dem  öffentlichen  Wohle  mit  Aufopfer- 

ung sich  widmendes  Leben  pflegen  Männer,  welche  wie  Niet- 
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hammer  mit  der  Fülle  irdischer  Güter  und  Geniissmittel  aus — 

gestattet  sind,  nur  sehr  selten  darzustellen.  Um  so  gewisseic 
ist  es,  dass  alle,  die  ihn  kannten,  das  Andenken  dieses  ächteca 

Patrioten  stets  in  hohen  Ehren   halten    und   segnen  werden  - 

Der  Classensecretär  Herr   von   Giesebrecht   sprach 

„Im  Auftrage  des  verreisten  Secretärs  der  philosophisch— 

philologischen  Classe  Herrn  von  Prantl  habe  ich  de^- 
schmerzlichen  Verluste  zu  gedenken,  welche  diese  Classe  ivm 
Laufe  des  verflossenen  Jahres  erlitten  hat.  Es  starb  am  5.  01c: 

tober  1882  ein  hochverehrtes  ordentliches  Mitglied,  der  Directcz 

der  Hof-  und  Staatsbibliothek  Dr.  Carl  von  Halm, 
dessen  Ehren  heute  Herr  Universitötsprofessor  Dr.  Eduai 
Wölfflin,  ordentliches  Mitglied  unserer  Akademie,  ei 
Gedächtnissrede  halten  wird.  Erst  vor  kurzer  Zeit  hat 

Classe  noch  einen  anderen  Verlust  zu  beklagen  gehabt,  i 

dem  ihr  auswärtiges  Mitglied  Dr.  Adalbert  von  Kelle 
ord.  Professor  an  der  Universität  Tübingen,  ein  um  die  gi 
manische  und  romanische  Literatur  des  Mittelalters  sehr  ver- 

dienter Gelehrter,  am  13.  März  verschied.  Ein  Nekrolog  auf 

denselben  wird  in  den  Sitzungsberichten  veröffentlicht  werden  *. 

Dieser  von  dem  Secretäre  der  philosophisch-philologischen 
Classe  Herrn  von  Prantl  verfasste  Nekrolog  folgt  nun- 

mehr hiemit: 

Heinrich  Adalbert  von  Keller^  welcher  unserer  Aka- 

demie seit  dem  Jahre  1856  als  auswärtiges  Mitglied  ange- 
hörte, war  in  dem  gleichen  Orte,  wie  der  bekannte  Historiker 

Pfister,  nämlich  in  Pleidelsheim  (im  Oberamt  Marbach)  b 

Württemberg  am  5.  Juli  1812  geboren  und  erhielt  den- 
ersten  Unterricht  am  Pädagogium  zu  Esslingen,  worauf  er 
(1823)  an  das  Gymnasium  zu  Stuttgart  kam,  woselbst  er 
bereite   in   einem  jugendlichen   dichterischen  Versuche  seine 
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Begabung   bethätigte   (^Ein  Tag  auf  Hohenstaufen  oder  die 

schwäbischen  Pilger,    eine  dramatische  Skizze  fiir  Familien- 

Ireise").    Im  Jahre  1830  bezog  er  die  Universität  Tübingen 
als  Studirender  der  Theologie,   welches  Fach  er  jedoch  bald 

v'erliess,  indem  er  unter  Uhland's  Leitung  sich  mit  grösstem 
Eifer  mittelalterlichen  Sprach-  und  Literatur-Studien  hingab; 
Nachdem  er  1835  sich  als  Privatdocent  für  germanische  und 

romanische   Literatur   habilitirt   hatte,    begab   er   sich   nach 
Paris,  wo  er  hauptsächlich  das  Studium  des  Altfranzösischen 

betrieb,    aber   auch   das    Altspanische    in    den    Kreis    seines 

forschenden  Strebens  beizog.     Eine  erste  Frucht   dieses  ein- 

jährigen Aufenthaltes  war  die  VeröflFentlichung  von  „Li  ro- 

maiis  des  sept  sages**    (1836),    worin    er   ebenso   wie   durch 

die  bald  folgenden  2  Bände  „Altfranzösische  Sagen**  (1839  f., 
2.    Auflage    1870),    femer    durch    seine    Ausgabe    des    „Ro- 

mancero  del  Cid**  (1839),  sowie  „Zwei  Fabliaux"  (1840)  und 
nLii  romans  du  che  valier  au  leon**  (1841)  seinerseits  die  von 

f^r,  Chr.  Diez  ausgehenden  und  geleiteten  Bestrebungen  der 
'^inanischen    Philologie    unterstützte   und    förderte.      Hiebei 
lH>t  ihm    eine    im    Jahre    1840    unternommene    Reise    nach 

Italien    mittelst    Durchforschung    der   Marciana    in    Venedig 
^nd  der  Vaticana  in  ßom  reichlichstes  neues  Material ,    und 

^*V>erhaupt    hatte   sich    bei    ihm    bereits   um   diese  Zeit   jene 
Ajrt   und    Weise    wissenschaftlicher    Thätigkeit    festgestellt, 

"^^elcher   er   Zeit   seines   Lebens    stets    getreu   geblieben    ist. 
^^in  Streben  nämlich  war  nicht  so  fast  auf  abgerundete  oder 

Ji^^  systematische  Darstellung   des   von   ihm   gepflegten  Ge- 

l*Jctes  gerichtet,  sondern  es  handelte  sich  ihm  um  die  Hebung 

^^ilreicher  bis  dahin  verborgener  Schätze  der  Literatur,  wo- 

^j  er    in    voller   Beherrschung    des    weiten    Umkreises   des 

^^Unanischeu    und  des  Romanischen  mit  dem  hingehendsten 

**feiF«e   eine   seltene    Findigkeit   und    gewandten  Scharfblick 
^^Üglich  der  für  die   Wissenschaft    werthvoUen  Erzeugnisse 

Verband,    so    dass  ihm  hierin  seitens   der   Fachgenossen    der 
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bleibendste  Dank  gesichert  ist,  zu  welchem  gar  manche  der — 

selben  ihm  auch  persönlich  verpflichtet  sind,  da  er  in  U — 
terarischen  Angelegenheiten  stets  ein  bereitwilliger  Helfen 

und  liel)ens würdiger  Berather  war.  Und  sowie  er  deL_ 

Deutschen  verschiedene  Erscheinungen  ihrer  Literatur,  welchsi 

in  Vergessenheit  zu  gerathen  drohten  oder  bereits  gerathe^ 

waren ,  durch  kritische  neue  Ausgaben  wieder  in  das  lite=- 
rarische  Bewusstsein  zurückrief,  so  gieng  daneben  auch  ds^ 
Bestreben  her ,  wichtige  Schriften  aus  dem  Umkreise  dtr? 

Komanischen  durch  gelungene  Uebersetzimg  dem  deiitsch^ 

gebildeten  Publikum  näher  zu  bringen. 

Nachdem  Keller  noch  als  Privatdocent  (l837)  die  Stel 

eines  Unterbibliothekars  erhalten  hatte,  wurde  er  1841  zu  ̂  
ausserordentlichen  Professor  und  1844  auf  den  bis  dahin  u^ 

besetzt   gebliebenen  Lehrstuhl  Uhland's    zum  Ordinarius  b-   - 
fördert,     womit     gleichzeitig    die    Ernennung   zum    Oberbia 

bliothekar  erfolgte,  welch'  letztere  Stelle  er   aber   schon   ai 
Jahre    1850    wieder    niederlegte.      Als    Lehrer   sammelte 

stets  zahlreiche  Schüler  um  sich ,    auf  welche  er  auregenrS 

wirkte,  und  zugleich  spann  sich  seine  schriftstellerische  Tbäti  ̂  

keit  in  ununterbrochener  Reihenfolge  fort.    Er  veröfFentliclm  t 

nämlich    zunächst   gemeinschaftlich    mit  Notter   eine  Ueb^r* 

Setzung  de^  Cervantes  (12  Bände,    1838 — 42),    dann  selbst- 
ständig  eine  Uebersetzung   der  Gudrun  (1840)    und    alsbali 

hernach  gemeinsam  mit  Rapp  eine  Uebersetzung  Shakespeare's 
(1843  ff.),    sowie  gemeinschaftlich  mit  E.  v»  Seckendorff  in 

deutscher  Uebertragung  ,  Volkslieder  aus  der  Bretagne**  (1841). 
Daneben    und    in    den    nächstfolgenden    Jahren    erschienen: 

„Diocletian's  Leben  von  Bühel**  (1841),   „Gesta  Romanorum*^ 
(1842),   „Romvart,  Beiträge  zur  Kunde  mittelalterlicher  Dicht- 

ung aus  italienischen  Bibliotheken"  (1844),  „Des  vom  Wirtem- 

berk  puch**   (1845),   .Altdeutsche  Gedichte**   (7  Bände,  184« 

bis  1880),  .Alte  gute  Schwanke**  (1847,  2.  Auflage  1876), 

.Lieder  Heinrichs  von  Württemberg*"   (1849),   .Lieder  Guil- 
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'fcnis  von  Burgunden"   (1849).     Nachdem    Keller   nach    dem 
Tode  Fr.  v.  Kölle's  im  Jahre  1850  Prilsident  des  literarischen 

»ereines  in  Stuttgart  geworden    war,    wirkte»  er  in    umsich- 
^^ster  Weise  für  das  Gedeihen  des  Vereines    und    entfaltete 

^^i  Herausgabe  der  Publikationen  desselben  die  erfolgreichste 
-Thätigkeit.    Das  lebhafte  Interesse,  welclies  er  für  diese  be- 

'^unntlich    so    fnichtreiche  Gesellschaft  hegte ,    bethätigte   er 

^"iicht    nur    durch    zwei    auf   dieselbe    bezügliche    Schriften, 
^^slmlich    ̂ Zum    hundertsten    Bande    der  Bibliothek    das  lite- 

rarischen   Vereines  in  Stuttgart*   (1870)    imd    „Bericht  über 
tintstehung  und  Fortgjing  des  literarischen  Vereines  in  Stutt- 

5?art*  (1882),  sondern  auch  durch  zahlreiche  werthvolle  Bei- 

tiräge,    welche  er  zur  genannten   „ Bibliothek **   lieferte.     Dort 
nämlich    veröffentlichte    er:    , Proben    vom    Marienleben    des 

Wiilther  V.   Ilheinau"   (1849  und   1853),    .Meister  Altswert*^ 
^gemeinschaftlich  mit  W.  Holland  1850),  eine  Einleitung  zu 

Bechstein's  Ausgabe  vom  „Hing  des  Heinrich  Witten weiler** 

<1851),   „Fastnachts-Spiele  aus  dem  15.  Jahrhundert"  (1853), 
dann    eine    erste    kritische  Textausgabe  des  „Simplicissimus'* 
(4  Bände,   1854 — 62),   „Erzählungen  aus  altdeutschen  Hand- 

schriften gesammelt"  (1855),   „Martina  von  Hugo  v.  Langen- 

stein"   (185t>),    das  erste  Buch  des  „Amcidis"   (1857),    „Jak. 

Ayrer's  Dramen**   (5  Bände,    18()5) ,    „Das  deutsche  Helden- 
buch*'  (1867)    und    eine    Ausgabe    der    Schriften    des   Hans 

Sachs    (9   Bände,    1870    ff.).      Neben    diesen    Publikationen 
in    der    Bibliothek    des    Vereines    erschienen    während    des 

gleichen  Zeitraumes:   „Marcabrun,    ein  Lied**   (1849),  „Guil. 

V.  Bergnedan's  Lieder *"   (1849),   „Ein  Spil  von  einem  Keiser 
undeim  Apt"  (1850),  „Mittelniederländische  Gedichte"  (1851), 
^Italienischer  Novellenschatz  **   (ti  Bände,   1851 — 5()),    „Karl- 

rneinet**  (1858),   „Nie.  v.  Wyle  Translationen"  (18(31),   „Alt- 
deutsche   Handschriften    verzeichnet"    (6    Hefte    1804—72), 

^Cy    commence    un   miracle    de  nostre  dame"   (1805),    „Die 
altdeutsche    Erzählung    vom    rothen    Munde"    (1874),* „Das 
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Nibelungenlied  nach  der  Piaristen  Handschrift**  (1871 
Ausser  der  Thätigkeit,  welche  in  solcher  Weise  auf  V< 

öffentlichung  verschiedenartiger  Texte  gerichtet  war,  l 

schäftigte  sich  Keller  auch  mit  Dialekt-Forschung,  und 
dieser  Richtung  beabsichtigte  er,  ein  vollständiges  „Sch^ 

bisches  Wörterbuch''  herzustellen,  auf  welchen  Plan  sich  ei 
akademische  Gelegenheitsrede  „Anleitung  zur  Sammlung  < 

schwäbischen  Sprachschatzes**  (1855)  bezieht,  sowie  hiei 
die  bei  der  Philologen- Versammlung  im  Jahre  1877  vor} 
legten  „Thesen  über  die  Lautbezeichnung  nichtschriftmässi} 

Dialekte"  zusammenhängen.  Auch  stand  er  jenen  württe 
bergischen  Dichter  kreisen  nahe,  welche  sich  um  Uhland  [ 
schaart  hatten,  und  es  verstand  sich  hiemit  von  selbst,  d 

er  bei  dem  Uhland- Vereine  für  Gründung  eines  in  Tübing 
zu  errichtenden  Denkmales  sich  bethätigte;  wichtiger  a1 
ist,  dass  er  gemeinschaftlich  mit  Holland  und  Pfeiffer  „Uhlan 

Schriften  zur  Geschichte  der  Dichtung  und  Sage**  (8  Bän 
1865 — 72)  herausgab  und  selbstständig  unter  dem  Ti 

„Uhland  als  Dramatiker**  den  dramatischen  Nachlass  < 
Dichters  veröffentlichte  (1877).  Bei  Gelegenheit  der  al 

demischen  Schi  Her- Feier  im  Jahre  1850  gab  er  „Beitrs 

zur  Schiller-Literatur*"  heraus,  welche  eine  Fortsetzung  fanc 

durch  „Nachlese  zur  Schiller-Literatur**  (1860).  —  Nachd 
Keller  bereits  in  den  letzten  Jahren  viel  von  Krankheit 

leiden  gehabt  und  sich  öfters  zur  köri)erlichen  Erholung 

Baden-Bailen  oder  am  Bodensee  aufgehalten  hatte,  versch 
er  am  13.  März  1883. 
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Der   Clas8ensecretär   Herr   von    Giesebrecht   sprach 
ferner: 

„Die  hisix)rische  Chisse  hat  im  verflossenen  Jahre  zwei  aus- 

wärtige Mitglieder  durch  den  Tod  verloren.  Am  3.  Juni  1882 
starb  zu  Bremen  Dr.  Reinhold  Pauli,  ord.  Professor  der 

beschichte  an  der  Universität  (iöttingen,  ein  um  die  histo- 
rische Wissenschaft  hochverdienter  Gelehrter,  der  25  Jahre  lang 

niLserer  Akademie  angehört.e  und  bei  (ifteren  Besuchen  Mün- 

chens vielen  Mitgliedern  derselben  auch  persönlich  näher  ge- 
treten ist.  Am  24.  Februar  1883  starb  zu  Turin  Ercole 

Ricotti,  Präsident  der  dortigen  k.  Akademie  der  Wissen- 

J^'haften,  einer  der  angesehensten  Vertreter  der  italienischen 

Historiographie,  seit  1870  Mitglied  unserer  Akademie**. 
Sodann  wurde  vom  Classensecretär  auf  die  nachstehenden 

Nekrologe  verwiesen: 

Reinhold  Pauli   wurde  am  25.  Mai  1823  zu  Berlin, 

wo  sein  Vater  damals  Prediger  an  der  Werder 'sehen  Kirche 
Wiir,   geboren ,    kam   aber   schon    in    frühester  Kindheit    mit 

seinem  Vater  nach  Bremen.     Hier   erhielt   er   hauptsächlich 

seine  Schulbildung;   nur  die  letzten  (Tymnasialjahre  verlebte 

^r   wieder   in    Berlin,    wo  er    1842    auch   seine    üniversität^j- 

^tudien  begann.    Schon  früh  hatte  er  eine  besondere  Neigung 

f>lr  die  Geschichte  gezeigt  und  unter  dem  persönlichen  Ein- 

^^ii^  Ranke's  befestigte  sich  mehr  und  mehr  der  Entschluss 
dew  jungen  Studierenden,  sein  Leben  vorzugsweise  historischen 

'"Studien  zu  widmen.     Bereits   als  Knabe   mit   der  englischen 

'"Sprache  und  Literatur  vertraut,   fühlte  er  sich  bald  zur  Ge- 

^'hichte  Englands  besonders  hingezogen,  und  als  er  ein  Jahr 
^^Her    üniversitätsstudien   in    Bonn  verlebte,    waren    es   be- 

^^^niiers  die  Vorträge  Dahlmanns  über  die  englische  Revolution, 
^^lehe  auf  ihn    tiefen    Eindruck   machten.     Indessen  waren 

**^^Ue  ersten  eigenen  Forschungen  der  alten  Geschichte  zuge- 
[1^88.  Philos.-philol.  bist.  Cl.  1.]  7 
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wendet;  auf  Grund  seiner  Dissertation:  ,De  pace  Antalcidea" 
erhielt  er  1846  in  Berlin  den  Doctorgrad. 

Entscheidend  für  Paulis  Leben  wurde  es,  dass  ihm  nacl 

Beendigung  seiner  Universitätsstudien  alsbald  eine  Hauslehrer- 
steile  in  einer  schottischen  Familie  angeboten  wurde.  Ei 
nahm  sie  um  so  lieber  an,  als  sich  ihm  damit  die  Aussich 

eröffnete,  England  zu  sehen  und  tiefere  Studien  f&r  die  eng 
lische  Geschichte  zu  machen.  Da  er  sich  in  den  letzterei 

zu  sehr  behindert  fand ,  verliess  er  nach  kurzer  Zeit  di 

Hauslehrerstelle,  blieb  aber  in  England  und  gab  sich  nui 
mit  der  ganzen  ihm  eigenen  Lebhaftigkeit  der  Durchforschunj 
der  genuinen  Quellen  der  englischen  Geschichte  hin,  die  e 
grossentheils  erst  mühsam  in  den  Archiven  und  Bibliothekei 

aufsuchen  musste.  Ein  grosses  Glück  war  es  fQr  ihn,  das 
er  im  Sommer  1849  mit  Bunsen,  der  damals  preussische 
Gesandter  in  London  war,  in  nähere  Beziehungen  kam,  di 
schliesslich  dahin  führten,  dass  er  als  Privatsecretar  in  desse 

Haus  eintrat.  Mehrere  Jahre  hat  Pauli  in  dieser  Stellun; 

verharrt,  welche  ihm  Gelegenheit  bot,  nicht  nur  mit  hervor 
ragenden  Persönlichkeiten  bekannt  zu  werden,  sondern  aucl 
alle  politischen  und  socialen  Verhältnisse  Englands  gründlicl 
kennen  zu  lernen. 

In  dieser  Zeit  trat  auch  die  erste  Frucht  von  Pauli 

Studien  für  die  englische  Geschichte  unter  dem  Titel:  ̂  König 

Aelfred  und  seine  Stellung  in  der  Geschichte  Englands*  an 
das  Licht  (1851).  Obwohl  zunächst  ftlr  Deutschland  be- 

stimmt, fand  das  Werk  doch  auch  in  England  die  günstigste 

Aufnahme,  und  wurde  alsbald  in  zwei  Uebersetzungen  ver- 
breitet. Die  grösste  Anerkennung  gewann  jedoch  der  junge 

Autor  dadurch,  dass  Lappenberg,  als  er  durch  Krankheit  an 

der  Fortsetzung  der  Geschichte  Englands  in  der  Heeren- 

Ukertschen  Staatengeschichte  verhindert  war,  ihm  die  Durch- 
führung des  wichtigen  Werkes  überliess.  Dieser  Aufgabe 

hat  sich  dann  PauU   während  der   letzten  Jahre  seines  eng- 
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^hen   Aufenthalts   mit   der    vollsten   Hingebung   gewidmet 
und  in  drei  Bänden  Lappenbergs  Werk  bis  zum  Beginn  des 
16.  Jahrhunderts  fortgeführt.     Es   ist   allgemein    anerkannt, 

dass  Pauli   durch  sein   umfaesendes,  eindringliches   Quellen- 
stadium über  die  von  ihm  behandelte  Periode  ein  neues  Licht 

v^erbreitet  hat,  so  dass  alle  weiteren  Forschungen   über   die- 
selbe an  sein  Werk  anknüpfen  mussten. 

Als  Pauli  im  Sommer  1855    nach  Deutschland    zurück- 

kehrte,  brachte   er   bereits  den  Namen  eines  bewährten  6e- 
scliichtsforschers  mit,  und  er  durfte  erwarten,  in  der  Heimat 
ohne   Mühe   an    einer   Universität    einen  Wirkungskreis    zu 
firiden,  wie  er  ihn  sich  ersehnte.    Dennoch  gelangte  er  nicht 
^o   bald  an  das  Ziel  seiner  Wünsche.     Nachdem  er  ein  Jahr 

^^g  als  Privatdocent  Vorlesungen  in  Bonn  gehalten,    begab 

sich    im  Winter  1856/57,   einer   Einladung  König  Maxi- 
ilians  TL.  folgend,    nach  München,   und   die  hochherzigen 

-Bestrebungen  des  Königs  für  die  Förderung  der  Geschichts- 

^^^^ssenschaft  konnten  die  Hoffnung  erregen,    dass  Pauli   hier 
^ine   dauernde   Stellung    gewinnen   würde.      Diese  Hoffnung 
^^tfüllte  sich  nicht,  und  so  folgte  er  einem  Rufe  als  Professor 
^er  Geschichte  nach  Elostock.     Nur   zwei  Jahre  verlebte   er 

^^ier,  eine  Zeit  schwerer  häuslicher  Leiden,    so  dass  er  gern 
^^ach  Tübingen  übersiedelte,   als  ihm  dort  ein  Lehrstuhl  an- 
^^eboten  wurde.     Erst  hier  gelangte  er   zu  einer  fruchtbaren 

X:and  ihn  selbst  befriedigenden  akademischen  Wirksamkeit,  die 
Xeider  1866  jäh   unterbrochen  wurde,   als   es   die  Regierung 

^ingezeigt  fand,   ihn  in  Folge  eines  die   Verhältnisse  Würt- 
iiembergs  scharf  kritisirenden   Artikels    in    den   Preussischen 
Jahrbüchern  an   das  niedere  Seminar  zu  Schönthal   zu  ver- 

setzen.   Pauli  zog  es  vor,  den  württembergischen  Staatsdienst 
2u   verlassen,    wurde   aber   bald    wieder    dem    akademischen 

Lehrberuf  zugeführt;  1867  wurde  er  an  die  Universität  Mar- 
laurg  und   drei  Jahre  später  nach  Göttingen  berufen.     Hier 

liat  der  viel   umhergeworfene   und   immer  rastlos   fortarbei- 

k 
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tende  Gelehrte  endlich  eine  Stätte  dauernder  Ruhe  gewönne 

und  unter  den  günstigsten  Verhältnissen  ganz  seinen  Neip 
uugen  leben  können. 

Pauli  war  von  sehr  lebhaftem  Temperament  und  ergri 

mit  Eifer  die  verschiedenartigsten  Dinge,  die  in  seinen  G< 

sichtskreis  traten.  Die  mühsamsten  Quellenuntersuchungei 

Speculationen  über  den  Zusammenhang  der  historische 

Thatsachen,  literargeschichtliche  Forschungen,  die  politische) 
nationalökonomischen  und  socialen  Aufgaben  der  Gegenwa 

beschäftigten  in  gleicher  Weise  seinen  regsamen  Geist,  ur 
er  liebte  es  nicht  allein  über  Alles,  was  ihn  interessirte,  i 

Gespräch  zu  verhandeln,  sondern  auch  mit  seiner  Meinun 
in  der  Presse  hervorzutreten.  Die  Schriftstellerei  war  ih 

Bedürfniss,  und  er  fühlte  sich,  wie  er  mir  einst  sagte,  m 

glücklich,  wenn  er  mehrere  Bolzen  in  der  Esae  hätte.  Zah 

reiche  Beiträge  hat  er  zu  englischen  und  deutschen  Zei 

Schriften  geliefert,  und  auch  noch  zu  selbstständigen  gross 

ren  Publicationen  immer  Zeit  gefunden.  Unter  den  let 
teren  ist  besonders  bemerkenswerth  seine  für  die  HirAeVscl 

Sammlung  der  neuesten  Stjiatengeschichte  geschriebene:  „fi 

schichte  Englands  seit  den  Frieilensschlüssen  von  1814  un 

1815",  in  welcher  er  in  drei  Bänden  die  Darstellung  bis  zui 
Jahre  1852  fortgeführt  hat  (18(34—1875).  Die  unüberwind 
liehen  Schwierigkeiten  einer  Aufgabe,  wie  sie  ihm  hier  gesteil 

war,  hat  sich  Pauli  am  wenigsten  verhehlt  und  weit  ist  € 

von  dem  Anspruch  entfernt  gewesen,  Vollkommenes  geleisU 
zu  haben;  Niemand  wird  aber  verkennen,  dass  sein  Wer 

ein  überaus  dankenswerthes  ist,  wie  es  zur  Zeit  kein  anden 
deutscher  Gelehrter  hätte  ausführen  können.  Eine  sehr  be: 

fällige  Aufnahme  fanden  die  Bilder  aus  Alt-England ,  di 
zuerst  18(30,  dann  in  zweiter  verbesserter  Auflage  187C  ei 

schienen  und  in  gewisser  Weise  durch  die  1869  publicirte 

„Aufsätze  zur  englischen  Geschichte**  ergänzt  sind.  Rank( 
Doctoijubiläum  im  Jahre  1867  gab  Pauli  Veranlassung  zu 
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Vero£Fentlichung  der  werthvollen  Monographie:  „Simon  von 
Montfort,  Graf  von  Leicester,  der  Schöpfer  des  Hausas  der 

Gemeinen.** 
Wie  thätig  auch  Pauli  unablässig  für  die  englische  Ge- 

schichte war,  wurde  es  doch  überaus  schmerzlich  empfunden, 

dass    seine    Fortsetzung    des    Lappen berg'schen    Werkes    ins 
Stocken    gerathen    war.      Als   ich    die    Redaction    der   Euro- 

paischen Staatengeschichte  übernahm,   unterliess  ich  desshalb 

Nichts,  um  ihn  zur  Aufnahme  der  abgebrochenen  Arbeit  zu 

^<?i*iiiögen.     Leider  waren   alle    meine  Bemühungen  umsonst. 
'^^  erklärte  mir,  da&s  es  überhaupt  unmöglich  sei  das  Werk 

^^  der  begonnenen  Weise  durchzuführen,  vielmehr  eine  andere 

**^thode  eingeschlagen  werden    müsse,    bei    der    es  auf   eine 

'^^tr  oder  weniger   einsichisvolle    Compilation    aus   den   vor- 
^tidenen  Geschichts werken  hinauslaufe ;  einer  solchen  Arbeit 

^tine  er  sich  aber  nicht  unterziehen,   da  ihm  die  m(')glichst 

^^llständige    Erschöpfung    des    urkundlichen     Materials     zur 
^^bensaufgabe  geworden  sei;    längere  Zeit  habe  er  sich  mit 

^^m   Gedanken  getragen,  eine  Geschichte  Heinrichs  VIII.  zu 
abreiben,  aber  auch  dieser  Plan  sei  ihm  schon  zu  umfassend 

^^•scbienen    und   er  werde   sich   mit  Monographien   über    das 
Zeitalter    der    Tudors    begnügen.     In    der    That    tragen    die 

^leisten  Arbeiten,  welche  er  in  den  letzten  Jahren  veröffent- 
lichte, den  Charakter  von  Specialforschungen,  die  auf  neues 

urkundliches  Material    begründet   sind.     Eingehende  Studien 

tiber  die  Erwerbung  der  englischen  Krone    durch    das   Haus 

Hannover  gaben  ihm  Veranlassung  zu  einem  Vortrage,   den 

^r  noch  kurz  vor  seinem  Tode  in  der  Gesellschaft  für  Kirchen- 

irecbtswissenschaft  zu  Göttingen  hielt,    und    zu    der  Abhand- 

lung:   ,Die  Aussichten  des   Hauses  Hannover   auf   den    eng- 

lischen   Thron   i.   J.    171 1**,    welche    noch    kürzlich    als   ein 

Opus  posthumum  in  der  Deutschen  Rundschau  erschienen  ist. 

Die  Grenzen  dieses  Nekrologes  verbieten,   auf  alle   von 

Pauli  ausgeführten  Arbeiten  näher  einzugehen,  wie  auch  der 
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literarischen  Pläne  zu  gedenken,  mit  denen  er  sich  noch 

trug;  leider  ist  auch  ein  Werk  über  die  Geschichtsquellen 
Englands  im  Mittelalter,  für  welches  er  durch  viele  Jahre 
umfassende  Vorarbeiten  gemacht  hatte,  unvollendet  geblieben. 
Unerwähnt  darf  aber  die  Fördenmg  nicht  bleiben,  welche 
anderen  bedeutenden  Unternehmungen  aus  seinen  Studien  in 
den  Bibliotheken  und  Archiven  Englands  erwuchs.  Auf 
Veranlassung  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften 
machte  er  Abschrifcen  von  den  für  die  deutsche  Geschichte 

wichtigen  Urkunden  des  Towerarchivs,  welche  dann  grossen- 
theils  in  den  neueren  Quellenpublicationen  zur  Geschichte  der 
Hanse  veröflFentlicht  sind.  Vor  Allem  war  er  aber  sowohl 

bei  seinem  ersten  Aufenthalt  in  England,  wie  bei  späteren 
Besuchen  für  die  Monumenta  Germaniae  historica  thätig. 
Zahlreiche  Handschriften  hat  er  für  dieselben  untersucht  und 

verglichen,  Auszüge  aus  älteren  englischen  Annalen  im  13. 
Bande  der  Scriptores  herausgegeben,  und  auch  die  Fortsetzung 

unserer  grossen  Quellensammlung  wird  noch  mehrere  Arbei- 
ten von  ihm  bringen.  Bis  zu  seinem  Ende  war  er  bemfiht, 

das  grosse  nationale  Werk  nach  seinen  Kräften  zu  fördern. 

Für  die  Entwickelung  der  deutschen  Geschichtswissen- 
schaft ist  es  von  der  grössten  Bedeutung,  Männer  zu  besitzen, 

die  durch  ihre  Lebensschicksale  zu  einer  stets  lebendigen, 
wirksamen  Vermittelung  unserer  Literatur  mit  den  Literaturen 
anderer  Kulturvölker  befähigt  sind.  Eine  solche  Yermittelnng 
haben  wir  Decennien  hindurch  Pauli  zu  verdanken  gehabt 
und  sie  hat  sich  in  den  verschiedensten  Beziehungen  überaus 
fruchtbar  erwiesen ;  kaum  ein  anderer  hat  mehr  ab  er  durch 

lange  Zeit  die  historische  Literatur  Deutschlands  lind  Eng- 
lands in  Contact  erhalten.  Bei  den  vielen  Verbindungen, 

welche  zwischen  England  und  der  Hanse  im  Mittelalter  be- 

standen, musste  diese  vermittelnde  Thätigkeit  Paulis  beson- 
ders der  Geschichte  der  Hanse  zu  Gute  konunen,  zumal  ihn 

zu  dieser  noch  ein  ganz  persönliches  Interesse  hinzog. 



V.  Oiesebreeht:  Nekrolog  auf  Ercoie  Ricotti.  103 

Seit  der  Gründung  des  Vereins  für  hansische  Geschichte 

(1871)  war  Pauli  eines  seiner  eifrigsten  Mitglieder.  In  der 

Pfiugstzeit  des  Torigen  Jahres  wohnte  er  noch  der  Versamm- 
Ixmg  des  Vereines  zu  Hannover  bei,  und  Nichts  liess  damals 
bef&rchten,  dass  ihm  ein  so  nahes  Ende  beschieden  sei.  Von 
Hannover  reiste  er  zu  Verwandten  nach  Bremen ,  wo  ein 

Schlaganfall  am  3.  Juni  seinem  Leben  schnell  ein  Ziel  setzte. 

Mitten  aas  regster  Thatigkeit  wurde  er  abbenifen;  verschie- 
dene Arbeiten  waren  nach  seiner  Art  begonnen,  die  nicht 

mehr  zum  Abschluss  gelangten.  Sein  Tod  liess  in  den  Reihen 

der  deutschen  Historiker  eine  Lücke,  die  nicht  so  leicht  aus- 

gefüllt werden  wird.*) 

Ercoie  Ricotti  wurde  am  12.  Oktober  1816  als  der 

Sohn  eines  Arztes  in  Voghera  geboren,  empfing  den  ersten 
Unterricht  in  seiner  Vaterstadt  und  widmete  sich  dann  dea 

mathematischen  Studien  auf  der  Universität  zu  Turin.  Da- 

neben zog  ihn  schon  damals  die  Geschichtswissenschaft  be- 
sonders an,  und  so  jung  er  noch  war,  unternahm  er  die  Be- 

arbeitung einer  von  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften  zu 
Turin  gestellten  Preisaufgabe  über  die  Soldnerheere,  welche 
in  dem  spateren  Mittelalter  auf  die  Geschicke  Italiens  einen 
so  verderblichen  Einfluss  geübt  haben.  Ricottis  Arbeit  wurde 
1837  mit  dem  Preise  gekrönt  und  erschien  unter  dem  Titel: 

.Storia  delle  Compagnie  di  venture  in  Italia''  (4  Bände)  in 
sehr  erweiterter  Gestalt  1844  und  1845  im  Druck.  Dieses 

auf  gründlichen  Studien  beruhende,  höchst  verdienstliche  Werk 

erregte  nicht  geringes  Aufsehen  und  begründete  fest  den  Ruf 
des  Verfassers. 

1)  Benutzt  sind  der  von  Alfked  Stern  verfasste  Nekrolog  in  der 

Allgemeinen  Zeitung  1882,  Beilage  Nr.  288,  die  von  F.  Frensdorff  ge- 
haltene Gedächtnissrede,  abgedruckt  im  29.  Bande  der  Abhandlungen 

der  k.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen,  und  das  Bio- 
graphische Nachwort  desselben  Verfassers  in  Rodenbergs  Deutscher 

Rundschau,  9.  Jahrg.  6.  Heft. 
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Besonders  war  es  Cesare  Balbo  gewesen,  d(»r  das  wisse; 
schaftliche  Streben  Ricottis  gefördert  hatte.  Auf  Balbos  B 
trieb  war  Ricotti,  kaum  25  Jahre  alt,  in  die  Turiner  Ak 

demie  aufgenommen  worden,  und  ohne  Zweifel  geschah 
auch  unter  dem  Einflüsse  Balbos,  dass  Ricotti,  der  nach  v< 

lendeten  Studien  als  Ingenieur-Officier  in  die  piemontesise 
Armee  eingetreten  war,  184r)  die  neubegründete  Profess 
für  moderne  Geschichte  an  der  Universität  zu  Turin  übe 

tragen  wurde ;  der  neue  Professor  übernahm  zugleich  V( 

lesungen  über  Geographie  und  Statistik,  die  bisher  an  ii 

lienischen  Universitäten  nicht  üblich  waren.  Zugleich  g 

rieth  er  tief  in  die  politische  Bewegung.  Mit  Balbo  u 

Cavour  begründete  er  1847  die  epochemachende  Zeitschri 

II  Risorgimento.  Auch  bei  der  Einführung  der  coustituti 

nellen  Verfassung  in  Piemont  war  er  im  Verein  mit  Balbo  thät 
Ueberall  stand  er  an  der  Seite  dieses  seines  Gönners,  d( 

er  nach  dessen  Tode  in  der  Schrift:  Della  vita  e  degli  scri 

del  conte  Cesare  Balbo  (1856)  ein  dauerndes  Andenken  stifte 

Das  kriegerische  Jahr  1848  unterbrach  Ricottis  Lei 

thätigkeit;  er  nahm  wieder  die  Waffen,  nmsste  sie  aber  a 

bald  niederlegen.  Länger  fesselte  ihn  die  Politik:  in  d 

Jahren  1849 — 1853  war  er  Deputirter  zu  dem  sardinisch 
Parlament,  von  1802  an  Senator  des  Königreichs  Italie 
Aber  so  weit  er  es  vermochte,  lel)te  er  daneben  seinem  akad 
mischen  Amte  und  setzte  auch  seine  literarischen  Arbeit 

fort.  Im  Jahre  1848  veröffentlichte  er  eine  Reihe  seir 

Vorlesungen  imter  dem  Titel :  Corso  di  lezioni  sopra  la  Stoi 

d'Italia  dal  Basso  Impero  ai  Comuni,  1850  und  1851  ei 
Art  historischen  Leitfadens,  betitelt:  Breve  Storia  d'Euro 

e  specialmente  d'Italia.  Ein  grosses  Verdienst  erwarb  er  si 
dann  durch  die  Herausgabe  des  Liber  iurium  reipublic 
Genuensis,  welches  1854  und  1857  im  siebenten  und  ueunt 

Bande  der  Monumenta  historiae  patriae  erschien.  Nie 
minder  war  von  Literesse  seine  1857  publicirte  Schrift:  Dej 



r.  Giesebrecht:  Nekrohff  auf  Kreole  lUvntti.  105 

s^ritti  (ii    Emanuele  Filiberto,    in    welclier    t»r    Briefe    dieses 

Wiederlierstellers   der   juemontesischen    Macht   im    10.  Jahr- 
hundert mittheilte  und  welche  er  1880  durch  die  Veroifent- 

lichuiig  der   Briefe    des  Cardinais  Granvella   an    den  Herzog 

t^rgäiizte.     Durch    langjährige  Forschungen    bereitete   er   das 

umfassende  Werk  vor,  welches  18()l--lHi;9  unter  dem  Titel: 

^^mvL  della  M<marchia  pieniontese  in  (>  Bänden  erschien  und 

tJie  Geschichte  Piemonts  vom  Anfange  des   1().  Jahrhunderts 

^'s  zum  Jahre  1()75  fortführt,    eine  Arbeit    von    bleibendem 

»^^erthe   durch    die  Benützung   eines  sehr    reichhaltigen,  ur- 

'^'"ndhchen  Materials  und  lichtvolle  Darstellung.    Später  (1874) 
veröffentlichte  er  noch  zwei  Bände:  Della  Itivoluzione  prote- 

"^^iite  und   Storia  della  (-ostituzicme   inglese   unter   dem  Ge- 
•"^^^Uinttitel:  Corso  di  Storia  modema;  sie  sind  aus  seinen  an  der 
f^iiversität  zu  Turin  gehaltenen  Vorlesungen  hervorgegangen. 

Zahlreiche  kleinere  Schriften  Kicottis  sind  in  den  Publi- 

^'J*tionen  der  Turiner  Akademie  der  Wissenschaften  0  und  der 
l^*?putazione  di  Storia  Patria  an   den  Tag  getreten.     An  der 

spitze   dieser    beiden    gelehrten    Körperschaften    ist    er    auch 
^sic-h  seinem  Rücktritt  vom  Lehramt  noch  bis  an  sein  Lebens- 

^'i^de  tliätig  geblieben.     Nach    langer    und    schwerer  Krank- 
»^oit  starb  er  am  24.  Februar  dieses  Jahres  zu  Turin,     Durch 

^^iue  von  patriotischer  Begeisterung  beseelten,  auf  gründlicher 
^  c>rschung  beruhenden  Werke  hat  er  sich  für  alle  Zeiten  in  <ler 

*~I istoriographie  Italiens  einen  ehrenvollen  Namen  gesichert.*) 

1.)  Zwei  dieser  Schriften  beziehen  .sich  iuif  die  Gescliichte  Kiiiser 

^"^  i"ie<lrichH  I.  und  «ind  auch  boHonders  unter  folgenden  Titeln  erschienen: 
^~  *  J^fservazioni  «.Titiche  sopra  la  giierni  italianu  dell'anno  1 174 — 75  (Turino 
^  XTUi  und  Del  valore  ntorico  della  bataglia  <li  Lep^nano  (Turino  1H81). 

2)  Für  den  vorstehenden  Nekrolog  .sind  benutzt  die  Notizen  von 

-^xjg.  de  Oubematia  in  Dizionario  biografico  degli  acritt<)ri  contenipo- 

•"«^^nei,  zwei  Artikel  von  I*.  Pavesi  in  der  römischen  Zeitung  L'Opinione 

^  ̂̂ y.'^  Nr.  76  und  77,  wie  auch  Aufzeichnungen  von  Ferd.  (ilregoroviuH. 
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Von  dem  Geschichts-  und  ÄUerthumsfarschmden  Verein  des 
Osterlandes  in  ÄUenburg: 

Mittheiliingen.     Band  IX.     1882.    8^ 

Vom  historischen  Verein  für  Schwaben  und  Neuburg  in  Äugsbur> 

Zeitschrift     Jahrgang  IX.     1882.    S^. 

Von  der  k.  preussischen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Berü 

Politische  Oorreepondenz  Friedrich*s  des  Grossen.     1882.    8^ 

Von  dem  k.  sächsischen  ÄUerthumsverein  in  Dresden: 

Neues  Archiv  für  sächsische  Geschichte.    Band  III.    1882.   8 

Von  der  Gesellschaft  für  bildende  Kunst  und  vaterländische 
ÄUerlhümer  in  Emden: 

Jahrbach.     Band  V.     1882.    8^. 

Von  der  OberlausiUischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  u 
Gl^liJte: 

Neues  Lausitzisches  Magazin.     Band  58.     1882.    8^. 

V<m  der  Gesellschaft  für  Pomimerische  Geschichte  und  AUerthun 
künde  in  Grreifswdld: 

Nachtrag  zur  Geschichte  des  Cist.-Klosters  Eldena,  von  Theo< 

Pyl.     1883.  8». 
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Vom  Verein  für  Hamburgische  Geschichte  in  Hamburg: 

Mitiheilangen.     Jahrgang  V.     1888.    S^. 

Vom    Verein  für  Thüringische  Geschichte  und  AUerthumskunde 
in  Jena: 

Zeitschrift.     Neue  Folge.     Band  III.     1882.    8». 

Vom  Verein  für  Hessische  Geschichte  und  Landeskunde  in  Kassel: 

a>    Zeitschrift.     Neue  Folge.     VIII.  Supplement.     1882.    40. 

t>)  Denkmal  Johann  Winckelmann*s.  Eine  ungekrönte  Preis- 
schrift Johann  Gottfried  Herder^s,  herausgegeben  von  Al- 

bert Duncker.     1882.    8«. 

"Tm  der  Gesellschaft  für  Schteswig-Holstein-Lauenburgische 
Geschichte  in  Kiel: 

Zöit-schrift.     Band  XII.     1882.    8». 

^'f>9%  der  k.  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  Leipzig: 

^3  Berichte  über  die  Verhandlungen.     Philologisch-historische 
Classe.      1881.     I.  II. 

V>)  Abhandlangen.   Philologisch-historische  Classe.    Band  VIII. 
Nr.  4. 

Votn  historischen  Verein  für  den  Regierungsbezirk  Marienwerder 
in  Marienwerder: 

^itschrift.     Band  5.     1881—82.    8». 

Von  der  Academie  de  Metz: 

^^moires.     3.  Serie.     Annee  9.  1879—80.     1882.    80. 

^om  Westphälischen  Provinzial' Verein  für  Wissenschaft  und 
Kunst  in  Münster: 

*^-    Jahresbericht  pro  1881.     1882.    8». 
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Vom  germanischen  Museum  in  Nürnberg: 

ÄDzeiger    für  Kunde    der   deutschen    Vorzeit.     Jahrgang  188 

1882.     4". 

Vom   Verein  für  mccklenlntrgische  Geschichte  und  Alterthums 
künde  in  Schwerin: 

a)  Jahrbücher  und  Jahresbericht.     47.  Jahrgang.     1882. 
b)  Mecklenburgisches  Urkundenbuch.     Band  XII.     1882. 

Von  der  Sodet6  des  Sciences  de  In  Basse-Älsace  in  Strassbtm 

Bulletin  trimestriel.     Tom.  XVH.   1883.     1883.     8^ 

Vom  k.  statistisch-topographischen  Bureau  in  Stuttgart: 

Württembergische  Vierteljahrshefte  für  Landesgeschichte.    J« 

gang  V.      1882.     4«. 

Vom  Harz  verein  für  Geschichte  und  AlUrthumskunde  ir9^ 
Wernigerode: 

Zeitschrift.     Jahrgang  15,   1882    und    Register    über  Jahr^ 
1—12.     1882.     8^ 

Von  der  südslnvnschen  Akademie  der   Wissenscimften  in  A(f9' 

a)  Rad.     Band  LXII.      1882.     8^ 
b)  Djela.     Band  I.      1882.     8^ 

Von  der  Archäologischen  Gesellschuft  in  Agram: 

Viestnik.     Band  V.     1883.     8^ 

Vom  k.  höhmischen  3fuseum  in  Prag: 

Casopis.     1882.     Ro6nik  56.     1882.     8«. 

Von  der  k.  k.  Akademie  ^er  Wissenschaften  in  Wien: 

a)  Sitzungsberichte.      Philosophisch  -  historische   Classe.     ̂  
100.  101.     1882.    8^ 
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/>j  Archiv  für  österreichische  Geschichte.    Band  64.   1882.  8^ 

cj  Almanach   1882,     32.  Jahrgang.      1882.     8*». 

Von  der  Acadhnie  Roifale  des  Sciences  in  Brüssel: 

Anuuaire.     49.  aonöe  1882.      1883.     8». 

Von   der  Ifaaifsche  Genootschap  tot  verdediging  van  den  christe- 
lijken  Godsdienst  im  Haag: 

Werken.     5.  Reeks.      16  Deel.     Leiden   1883.    S^. 

Von  der  k.  Akademie  der   Wissenschaften  in  Kopenhagen: 

Regesta    diplomatica    Historiae    Danicae.       Ser.  II.       Tom.   1. 
1882.     40. 

Vopi  der  k.  CaroUnischen   Universität  in  Lund: 

ä)    Acta    universitatis  Lundensis.     XV  in  2  Heften   1878  bis 
1879.     XVI  in  2  Heften  1879^80.     XVII  in  3  Heften 
1880-81.     1878  —  79.     1880—81.     4". 

b)    Pestskrift  tili  kgl.  Universitetet  i  Köpenhamn.    1879.  4^ 
c>    Universitets-Biblioteks    Accessions -Katalog    1879.     1880. 

1881.     1880—82.     8«. 

Vom  Musec  Guimet  in  Lyon: 

^)    Annales.     Tom.  IV.     Paris  1882.     4«. 

^)    Revue  de  Thistoire  des  religions.  Tom.  V.  Paris  1882.  S^. 

Von  der  Academie  des  Sciences  in  MotitpeUier: 

^^moires  de  la  Section  des  lettres.     Tom.  VII.  •  1882.     4». 

Von  der  Acadhnie  de  Stanislas  in  Nancy: 

^^imoires.      1881.     4«.  Serie.     Tom.  14.     1882.    8". 

Von  der  Sodeti  des  Hudes  historiques  in  Paris: 

^'Investigateur.     Annöe  48.   1882.     1882.    8«. 
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Von  der  Äcademie  des  Sciences  in  Eouen: 

Pröcis    aoalitiqae    des    travaax    pendant    Tannöe     1880  — 
1882.     8«. 

Von  der  B.  Äccademia  dei  lAncei  in  flom: 

a)  Atti.     Serie  III.     Scienze  morali.     Vol.  7.  9.     1881. 

b)  Atti  Transunti.     Vol.  VII.     1882.    4». 

Von  der  Asiatic  Society  of  Bengcd  in  CoAcutta: 

Bibliotheca    Indica.     New  Series.     Nr.  484.  485.     1882. 

Von  John  Hopkins  UniversUy  in  BaUimore: 

Circulars.     Vol.  II.     Nr.   19  und  Nr.  20.     1882.    4^ 

Von   der  American  Academy  of  Arts  and  Sciences  in  Bosk 

Proceedings.     Vol.   17.     1882.    8»». 

Von  der  American  Phüological  Association  in  Cambridge  Ma 

Transactions.     Vol.  XIII.   1882.     1882.     8^ 

Von  der  American  Oriental  Society  in  New-Haven: 

Proceedings  at  New-York,  October  1882.     1882.     8*». 

Von  der  Astor  Library  in  New-York: 

34^»».  annual  Report  for  the  year  1882.      1883.    8«. 

Von  der  Bataviaasch  Genootschap  van  Künsten  en  Wetenschap 
in  Batavia: 

a)  Tydscbrifl.     Deal  XXVIII.     1882.    8'\ 
b)  Notulen.     Deel  XX.   1882.    8». 
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Von  Herrn  Ä.  BernoidU  in  SoMkum: 

Basler    Handschrift    der    Bepgauischen    oder    Sächsischen 
Weltchronik.     1882.     8«. 

Von  Herrn  Jtdio  Firmino  Judice  Biker  in  Lissabon: 

^  Colle^cäo  de  tratados  e  concertos  de  pazes  que  o  Estado 
da  India  Portugneza  fez  nas  partes  da  Asia  e  Africa 
Oriental.     Tomo  2.     1882.    8^. 

)    0  Marquez  de  Pombal,  algans  doeomentos  ineditios  1882.  8^, 

Ton  Herrn  Freiherr  Leopold  von  Borch  in  Innsbruck: 

itrftge  zur  Rechts-Geschichte  des  Mittelalters.     1881.    4^. 

Von  Herrn  Domenico  Carutti  in  Born: 

0   ̂ ella  Contessa  Adelaide,    di    Be  Ardoino  e   delle    origini 
Umbertine.     Firenze  1882.    8^. 

>)   La  croce  bianca  di  Savoja.     Roma  1882.    8^. 

Von  Herrn  Joseph  HMer  in  München: 

Spanische  Sprichwörter  and  sprichwörtliche  Redensarten  aus 
den  Zeiten  vor  Cervantes.  Th.  I.  Regensburg  1883.  gr.  8^. 
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Sitzungsberichte 
der 

'^'ßiiigl.  bayer.  Akademie  der  Wissenschaften. 

Philosophisch  -  philologische  Classe. 

Sitzung  vom  5.  Mai  1883. 

Der  Classensecretär  Herr  v.  P  r  a  n  1 1  hielt  einen  Vortrag : 

„Zur  Causalitäts-Frage.* 

Wenn  wir  finden,  dass  auf  die  Frage  „warum**  sowohl 
„weil**  als  auch   mit  „damit"  geantwortet  werden  kann 
das  entsprechend  Gleiche  ist  auch  im  Griechischen,  La- 

iischen  und    den  Töchtersprachen   dasseiben  der  Fall  — ) 
2eigt   sich    uns   alsbald,    dass   diese    Doppeltheit  sich   auf 

e  Fragen  des  Warum  beschränkt,  welche  irgend  ein  Thun 
reffen,  sei   es   der  Menschen   oder  der  Thiere.     Während 

T   so  das  „Warum"    im  Gebiete  des  Thuns   sowohl  dem 

^eil"*  als  auch  dem  „Damit**   die  Wege  offen  lässt,  wird  in 
em   gesammten  Umkreise   der  objectiven  Natur,   bei  wel- 
*m    wir   den    Begriff  des   Thims    nicht   anzuwenden    ver- 

'gen,  das  „Weil**   die  einzige  Antwort  des  „Warum**  sein; 
in  sowie  wir  z.  B.  nicht  sagen,  dass  es  blitze,  um  hernach 
donnern,  so  werden  wir  auch  z.  B.  auf  die  Frage,  warum 

.1883.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  2.]  8 
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unter  mehreren  gleich  situirten  Bäumen  gerade  dieser  rei< 

lieher  blühe,  sicher  keine  Antwort  geben,  welche  mit  ,,dam: 

anfängt,  und  so  wenig  wir  z.  B.  nach  dem  Zwecke  ein 

Aetna-Eruption  fragen,  ebenso  wenig  fordern  wir  eine  Au 
kunft,  wozu  es  diene,  dass  die  Axe  der  Erde  nicht  senl 
recht  auf  der  Bahn  derselben  steht;  noch  auch  werden  w: 

z.  B.  sagen,  dass  ein  Venusdurchgang  durch  die  Sonne  stati 
finde,  damit  die  astronomischen  Wissenschaften  gefönlei 

werden;  und  wenn  unsere  Kinder  fragen,  wozu  es  den 

auch  so  unangenehme  Geschöpfe  wie  Stechmücken  u.  derf 

gel>e,  werden  wir  kaum  die  von  den  Auflclärern  des  vorige 

Jahrhunderts  gegebene  Antwort  widerholen,  welche  laiiteU 

solch  Ungeziefer  existire,  damit  die  Menschen  nicht  za  über 
müthig  werden. 

Ist  sonach  das  ,Weil*  sowohl  dem  Umkreise  des  Thuusa] 
auch  dem  übrigen  objectiven  Sein  und  Geschehen  gemeinsaii 

so  enthält  eben  das  ̂ Weil"  seinerseits  abermals  eine  DoppeH 
heit,  insoferne  durch  ̂ Weil*^  sowohl  die  Ursache  als  auc 
der  Grund  eingeführt  werden  kann,  um  deren  nähere  Untei 
Scheidung  wir  uns  vielleicht  immerhin  noch  bemühen  dürfei 

wt»nn  auch  bereits  in  reicher  Ausdehnung  das  Causalitält: 

Problem  eingehendere  Besprechung  gefunden  hat.  *)    Es  kan 

1)  S.  die  betreffend  eil  Abschnitte  in  Trendelenbnrg's  Log 
sehen  Untersiichunj^eu,  in  den  Darstellungen  der  Logik  von  Mil 
Sigwart,  Lotze,Wundt,  bei  Rieh.  Shute,  A  discourse  on  trut 

bei  (.'asprfri,  Die  Grundprobleme  der  Erkenntnissthätigkeit,  Bd.  I 
bei  A.  Riehl,  Der  philosophische  Kriticisnius,  Bd.  II:  bei  A.  Spi 

Denken  und  Wirklichkeit,  sowie  die  Monogmphien :  L.  Strömpe  ! 

der  CausalitJltsljegrift*  (1871);  L.  Noire,  die  Doppelnatur  der  Ca 
salitilt  (1875);  J.  Brown,  Inquiry  into  the  relation  of  cauiie  a.: 
ettect  (1875) ;  U.  S  c  h  e  1 1  w  i  e  n ,  Das  (lesetz  der  Oausalität  in  t3 

Natur  (187fJ);  Ad.  B olliger,  Das  Problem  der  Oausalität  (187 > 
B.  Kohn,  Untersuchungen  über  das  Oausalitätflproblem  (18^ 

H.  Weber,  L'eber  Kausalität  in  den  Naturwissenschaften  (18>? 
Ad.  Fick,  Ursache  und  Wirkung  (1882) ;  Fr.  Raab,  Das  indl 
tive  und  ursächliche  Denien  (1882). 
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sich  dann  hieran,  sowie  an  (Ke  darauffolgende  Erörterung 

über  das  ̂   Damit"*  der  eine  oder  andere  grundsätzliche  Ge- 
danke knüpfen,  und  so  möge  der  unmassgebliche  Versuch 

gestattet  sein,  einige  auf  die  Causalitätsfrage  bezügliche 

Punkte  zur  Diskussion  ( —  nicht  etwa  zu  einer  endgiltigen 

Entscheidung  — )  zu  bringen,  wobei  der  kundige  Leser  aLs- 
Wd  erkennen  wird,  in  wieweit  etwa  einem  so  vielbespro- 

chenen Thema  neue  Betrachtungsseiten  abgewonnen  seien. 
Wenden  wir  uns  hiemit  zur  geforderten  Unterscheidung 

zwischen   „Grund**    und  „Ursache",   so  steht  der  Philosophie 
allerdings   gewiss   das  B^cht   zu,   die  Bedeutung  der  Worte, 

wo  es  nöthig  ist,  zu  moditiciren  oder  zu  schärfen  und  jeden- 

Ms,  dieselbe  zu  präcisiren,   aber   sie   darf  nicht   von  vorne- 
herein   den    Standpunkt    einnehmen,    dass    die    gewöhnliche 

I{«deweise  als  solche  in  jeder  Beziehung  eine  unrichtige  sei, 

"andern    es   kann    im  Gegentheile   sehr    wohl   eine   schlichte 
Beobachtung     des    richtigen     allgemeinen    Sprachgebrauches 

häufig  zur  Grundlage  speculativer  Erörterung  dienen.     Gewiss 
^  es  sachgemäss,  zu  sagen,  die  Sonne  sei  die  Ursache,  dass 
^   Eis  schmilzt,  dass  die  Pflanzen  gedeihlich  wachsen,  dass 

f'hlorsilber  geschwärzt  wird  u.  s.  f.,  die  Gründe  aber  dieser 

^^rgänge   liegen    nicht  nur  in  der  Sonne,    sondern  zugleich 
*ß    den  wesentlichen  Qualitäten    des  Eises,   der  Pflanzen  und 

^^  Chlorsilbers ;  ebenso  ist  der  Grund  des  Falles  die  Schwer- 

l^^^ft,   während   die  Ursache    in   der   Wegnahme   der  Stütze 

liegt;  oder  eine  Erkältung  ist  die  Ursache  einer  Erkrankung, 

^l^ren  Gründe    in  Störung  des  Blutumlaufes   zu  suchen  sind. 

I^ie  Ursache  des  Wachsthumes  der  Pflanzen  liegt  in  Feuchtig- 
l^eit  and   Wärme,    der   Grund    aber    ist  Vergrösserung    und 

Vermehrung    der  Zellen ;  die  Ursache,  dass  Wasser  gefriert, 

i^t  gewiss  das  Sinken    der  Temperatur,    die  V'orgänge  aber, 
welche   den  -Grund    des    Gefrierens    ausmachen,    sind    wohl 

ebenso    complicirt    wie    der    Grund     der    Erwärmung    eines 
Zimmers,  welche  sicherlich  durch  Einheizen  verursacht  wird. 

8» 
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Die  Ursache  des  Zerspringens  einer  Glasflasche  ist  das  G 
frieren  des  in  derselben  befindlichen  Wassers,  der  Grui 

aber  liegt  darin,  dass  das  Wasser  beim  Gefrieren  an  VoIudk 
zunimmt.  Gift  zu  nehmen  ist  Ursache  des  Todes,  der  Grni 

aber  ist  in  den  Eigenschaftien  der  betreffenden  Materie  ui 

des  thierischen  Organismus  nachzuweisen.  Wenn  man  saf 

das  Wasser  bahne  sich  selbst  den  Weg,  so  liegt  der  Grui 
in  der  Schwerkraft  und  der  Verschiebbarkeit  der  Thei 

die  Ursache  aber  in  einer  begonnenen  Bewegung.  Leid 

sinnige  Nachlässigkeit  kann  der  Grund  davon  werden,  di 
ein  entsetzliches  Unglück  durch  Iteissen  eines  Strickes  od 

Platzen  eines  Mörsers  oder  Annähenmg  einer  Flamme  t( 
ursacht  wird.  Das  Benehmen  eines  Nebenmenschen  ka 

Ursache  tiefer  Entrüstung  sein,  deren  Grund  in  den  sittUch 

Ideen  beruht;  durch  eine  Beleidigung  wird  ein  Duell  ven 
sacht,  dessen  Grund  in  weitverbreiteten  schiefen  Anschs 

ungen  liegt ;  ein  Kauf  kann  Ursache  einer  Ersitzung  werdi 
der  Grund  aber  hie  von  ist  im  ji  iristischen  Wesen  der  1 

Sitzung  aufzuweisen.  Jede  sprachliche  Kundgebung  entsprii 

aus  einer  psychologischen  Ursache,  der  Grund  aber  ei 

Urtheils  kann  häufig  ein  Ungrund  sein. 

Völlig  analog  verhält  es  sich  mit  den  Begriffen  ̂ W 

kung**     und    „Folge**,    deren    ersterer   mit    der    Ursae 
sowie  letzterer   mit   dem  Grunde  correspondirt.     Denn  z. 

die  Wirkung  eines  Erdbebens  oder  eines  Hagelwetters  ist 

den    nächsten  Stunden    sofort  sichtlich,   die  Folgen  aber 
strecken  sich  weit  in  menschliche  Lebensverhältnisse  und 

wirthschaftliche  Fragen  hinein  ;  oder  die  Wirkung  der  Tr 

kenheit   zeigt  sich   in  somatisch-psychischen  Vorgängen, 
Folgen  aber  gehören  dem  sittlichen  und  socialen  Leben 

die    Wirkung   ungebändigten    Zornes    kann    ein    Todtscl 

sein,  die  Folgen  jener  Leidenschaft  liegen  vielleicht  in  H 

derten    von    Lebensverhältnissen,    sowie  jedenfalls    im  Sti 

rechte;   die  Wirkung   der   homerischen  Poesie   wurde  du 
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die  Rhapsoden  bethätigt  und  wird  jetzt  von  uns  durch  Lesen 

hervorgerufen,  die  Folgen  aber  weisen  im  Alterthunie  auf 

die  Cvkiiker  und  so  mittelbar  auf  die  Tragiker  hinüber, 

sowie  sie  jetzt  für  uns  sich  in  die  Segiiimgen  humanistischer 

Bildung  verflechten.  Oder  wir  sagen  von  Jemanden,  dass 

er  in  Folge  seiner  Untahigkeit  vom  Amte  entfernt  wurde, 

dieselbe  aber  muHS  sich  vorher  in  mehrfachen  Wirkungen 

gezeigt  haben.  Allerdings  werden  wir  durch  die  zeitliche 

Bedeutung  des  Wortes  und  andererseits  durch  unsere  logische, 

auf  Schlussfolgerung  gerichtete  Neigung  gewohnheitsraässig 

dazu  verleitet,  von  , Folgen**  zu  sprechen,  wo  eigentlich  der 

Begriif  ̂ Wirkung**  am  Platze  wäre,  so  sagen  wir  z.  B., 
eine  plötzliche  Abkühlung  der  Atmosphäre  sei  Folge  eines 
Gewitters,  oder  das  Eintreten  eines  kalten  Nordoststromes 

im  Sommer  sei  Folge  des  Eisganges  im  nördlichen  Polar- 
nieere,  in  welch  beiden  Beispielen  ein  richtiger  Wortgebrauch 
anders  lauten  würde. 

Sinn  aber  und  Bedeutung  dieser  verschiedenen  Beispiele 

"tollen  uns  nicht  darin  li^en,  dass  etwa,  wie  im  vorigen 
Jahrhunderte  geschah,  causalitas  als  objectiv  und  ratio  suf- 

ficien»  ak  subjectiv  einander  gegenüber  gestellt  werden,  oder, 

^ie  jetzt  zuweilen  die  Formel  gewählt  wird,  Realgrund  und 

Krkenntnissgrund  derartig  geschieden  werden,  dass  ersterer 
ttuf  die  Wirklichkeit  und  letzterer  auf  das  Erkennen  sich 

'^ehe;  es  findet  sich  nämlich  in  neuester  Zeit  mehrfach 

die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  der  „Grund**  auf  den  Zu- 

s^menhang  von  Denkacten  abziele,  sowie  die  „Ursache** 
auf  den  Zusammenhang  von  Ereignissen,  ja  wir  begegnen 

'^ogar  der  Ausdrucks  weise,  dass  die  „Ursächlichkeit**  nur  eine 

Anwendung  des  „Satzes  vom  Grunde**,  d.  h.  der  „ratio  suf- 
ficiens*  auf  die  zeitliche  Veränderung  der  Erscheinungen  sei, 
welche  den  Inhalt  der  Erfahrung  ausmache.  Aber  wir 
glauben  nicht  zu  irren,  wenn  wir  sagen,  dass  es  mit  den 

*¥^annten    reinen    Thatsa^hen    der   Erfahrung    überhaupt 
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Nicht«  i.st,  da  1*8  ausschliesslich  nur  eriasste  Thatsachen  gil 
d.  h.  Thatsächliches,  welches  so  oder  so,  sei  es  richtig  oc 

unrichtig,  sei  es  vollstiindig  oder  lückenhaft,  u.  s.  f.  ai 

gefasst  wurde,  denn  Etwas,  was  nicht  irgend  erfasst  wk 
existirt  ftir  den  Menschen  überhaupt  nicht«  (Z.  B.  jer 

Oekritzel,  welches  wir  jetzt  nicht  mehr  als  Gekritzel,  sende 

als  Keilschrift  bezeichnen,  wurde  für  die  europäische  Kenn 

niss  erst  dadurch  zu  einer  Thatsache,  dass  im  Anfange  d 

17.  Jahrhunderts  in  den  Ruinen  vqu  Persepolis  ein  itali 
nischer  Reisender  seinen  Blick  dorthin  richtete,  und  alsba 

ergab  sich  der  Causalitätsschluss  auf  die  durch  Syllogism 

erfasste  Thatsache,  dass  die  frühereu  Bewohner  der  spät 

verfallenen  Stadt  sich  in  solcher  Schrift  bethätigten.)  Ui 
wenn  bekanntlichst  auch  die  Thiere  Causalitatsschlüsse  mache 

so  dürfte  wohl  Niemand  sich  zu  der  Annahme  emporschwi 

gen,  dass  auch  die  Thiere  eine  äussere  Anwendung  des  inn« 

lieh  in  ihnen  liegenden  „Satzes  vom  Grunde**  vornehmen.  E 
Gaasalzusammenhang  z.  B.  betreffs  des  Blitzes  und  des  Donn* 
oder  bezüglich  des  Aufschreies  eines  Verwundeten  wird  x 
mittelbar  erfasst,  aber  nicht  ausschliesslich  durch  die  aussei 

Gesichts-  und  Gehörseindrücke,  sondern  durch  die  Mitwirku 
einer  Auffassungs weise,  welche  den  Thieren  gleichsam 

embryonaler  Form  innewohnt,  beim  Menschen  aber  sich  zi 
menschlichen  Denken  gesteigert  entwickelt,  in  welchem 

völlig  einheitliche  Quelle  sowohl  der  „Ursache**  als  auch  < 

„Grundes**  liegt.  Ebenso  verhält  es  sich  bei  richtiger  1 
wägung  auch  mit  demjenigen,  was  Schopenhauer  in  obj 
tivem  Sinne  Seinsgrund  nannte.  Wir  dürfen  sonach  die  1 

griife  „Ursache**  und  „Grund**  nicht  dualistisch  auf  Obj 
und  Subject  vertheilen,  wenn  wir  uns  nicht  in  die  missli< 

sten  Schwierigkeiten  verwickeln  sollen. 

Gewiss  können  wir  die  objectiven  Diijge  und  Vorgäi 

als  objective  nicht  unmittelbar  wahrnehmen,  denn  ausserd 
könnte   es   z.  B.  einen  Unterschied  zwischen  wirklicher  v 
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scheinbarer  Grösse  nicht  geben;  wohl  hingegen  erfolgt  Wahr- 
nehmung mittelbar  durch  die  Sinne,   das  subjective  Moment 

aber,  welches  hierin  liegt,    können  wir  unmöglich  ohne  den 

Bestand  einer   Objectivität   denken.     Und    wenn  durch    eine 

mehrfach  vertretene  Strömung  des  Neukantianismus  in  Folge 

des  ursprünglichen  Irrthunts,  dass  Raum  und  Zeit  ausschliess- 
lich nur  subjectiv  seien,  alles  Objective  überhaupt  verflüchtigt 

werden  soll,    so  können  wir   einer  solchen  Richtung  ebenso 

^'f^     wenig  folgen,    als    wir    die  Schlüsse    zuzugeben    vermögen, 
welche  auf  Grund    der   physiologischen    Lehre    betreffs    der 

,specifischen  Sinnesenergien **  gezogen  werden.     Denn,  wenn 
wir  belehrt  werden  sollen,    es  sei   eine  Täuschung,  dass  die 

sinnlich  wahrgenommenen  Eigenschaften  den  Dingen  objectiv 

zukommen,  da   z.  B.   die  Empfindung  des  Rothen   lediglich 

eine  Erregung  bestimmter  Nervenfasern  sei,    welche  eben  so 

gut  ohne  VorhandeiLsein  eines  rothen  Gegenstandes  auf  andere 

"^eise  bewirkt  werden  kann,  so  mag  ja  letzteres  zugegeben 
^^rden,  sowie  wir  auch  die  Namen  der  Farben  gerne  preis- 

gt^ben  wollen,    aber   soweit   die  Empfindung  regelmässig  auf 
gWchartige  Gegenstände    zu  beziehen  ist,   dürfte  wohl  auch 

'^   diesen    objectiv    eine   specifische   Energie    liegen,     durch 
^®^che  die  betreffenden  bestimmten  Schwingungen  des  Aethers 

erfolgen,  mittelst  deren  jene  bestimmten  Nervenfiisern  erregt 
^^Jxien.     Kurz,  es  scheint  eben  doch  ein  wesenseinheitliches 

^u^animentreflFon  eines  Objectiven   und  eines  Subjectiven  den 

'^t^^;en   Stützpunkt    darbieten    zu  sollen,   und  so  ist  ja  z.  B. 

^^     menschliche    Wissen    durch    richtige    Ausnützung    der 
R^Wiss   subjectiven    scheinbaren    Grösse   der  Sonne  zur  Fest- 

^Uang   der    objectiv    wirklichen    Grösse   derselben   gelangt, 

^^Iche  allerdings  wieder  mit  menschlichen  Zahlwörtern  und 
^assausdrücken  ausgesprochen  wird.     Wir  müssen  dabei  be- 

**arren,  dass  es  Fimctionen  des  subjectiven  BewiLsstseins  sind, 
iurch  welche   ein   Massstab    objectiver  Welterkenntniss  ge- 

geben ist.     Wer  glaubt,  dass  das  Subjective   als  solches  un- 
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bedingt  objectiv  giltig  sei,  öflFiiet  die  Thüre  fttr  jede  boden 

lose  Täuschung,  und  wer  meint,  das  Subjective  habe  über- 

haupt keine  objective  Geltung,  verschliesst  jeder  wissenschaft- 
lichen Erkenntniss  die  Thüre.  Das  ist  es  eben,  dass  dd 

Mensch  zum  Bewusstsein  des  wesenseinheitlichen  Zusammen- 

treffens beider  gelangt,  denn  nur  er  vermag  es,  seine  Em- 
pfindung in  ein  subjectives  und  ein  objectives  Moment  n 

zerlegen,  was  bei  all  jener  ̂ AuflFassung**,  zu  welcher  aucl 
die  Thiere  befähigt  sind,  nie  der  Fall  ist.  Bolchen  Stand- 

punkt, dessen  nähere  Darlegung  und  Durchführung  zunacbs 

hier  nicht  gegeben  werden  kann,  bewahren  wir  auch  betreff 
des  Raumes  und  der  Zeit  und  ebenso  betreffs  der  Bewegunj 
und  der  Kraft,  welch  letzterer  BegriflF  wohl  dem  Worte  nad 

eine  Uebertragung  menschlichen  Selbstgefühles  ist,  abe 
der  Bedeutung  nach  aus  der  objectiven  Welt  erfasst  sie 

als  ein  Hilfsmittel  für  den  Causalzusammenhang  erweis* 
Bekanntlich  hat  noch  Niemand  je  eine  Kraft  gesehen  od( 
gehört  oder  empfunden,  sondern  Jeder  stets  nur  Wirkunge 

von  Kräfben  erlebt,  auf  welch  letztere  wir  vermöge  unser« 
Zeitsinnes  zurückschliessen. 

Da  nach  dem  Gesetze  der  Trägheit  alles  an  und  f 
sich  gleich  bleibt,  werden  wir  Verändening  überhaupt  n 
dadurch  erklären  können,  dass  zu  ihr  irgend  eine  Kral 
äusserung  den  Anstoss  gegeben  hat,  d.  h.  dass  eine  ürsac 
wirkte,  und  den  öfter  angeführten  Ausspruch  John  Mill 
dass  der  Causalnexus  möglicher  Weise  in  irgend  einer  Fi 
stemsphäre  aufhören  könne,  dürfen  wir  wohl  auf  sich  l 
ruhen  lassen,  da  ein  Zustand,  in  welchem  schlechterdir 
Nichts  vorgeht,  sich  der  menschlichen  Denkweise  entziel 
und  wenn  des  genannten  englischen  Philosophen  Annahr 
dass  Ursache  die  Summe  aller  Bedingungen  sei,  auch  in  t 
deutschen  philosophischen  Literatur  ihren  Widerhall  fai 
so  will  uns  dünken,  dass  eine  Summe  nur  den  gleicli 
Charakter  wie  ihre  Summanden  aufweisen  kann,  Bedingung 
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aber  an  sich    keine   Kraftäusserungen    sind.     Somit   werden 
wir  unter  Ursache   immerhin    ein  gewisses   Etwas  verstehen, 
welches  irgendwie   krafkbegabt  ist  und  diese  Kraft  wirklich 

äussert.     Ich   sage  „Etwas"  und    möchte  hiedurch  andeuten, 
dass  wir  uns   durch    die   Etymologie    des  Wortes   ,  Ursache** 
nicht  verfnhren   lassen    dürfen,    etwa  ausschliesslich    nur  an 

^genannte  „Sachen**    zu  denken,    sowie   wir   hier  auch    das 

Wort  , Kraft**  nicht  ausschliesslich  in  physikalischem   Sinne 
verstehen    werden;   denn    wenn   es   z.  B.   sicher   sachgemäss 
ausgedrückt   ist,   dass   so   oder  so   gesprochene  Worte  unter 

umstanden    Ursache   eines   Thränenergusses   oder   eines   (Ge- 
lächters der  Hörenden  sein  können,  so  werden  wir  die  Worte 

ioch  nicht    leicht  als  Sachen    oder  Dinge  bezeichnen,    noch 

auch   verneinen,     dass    den    gedankenhaltigen    Worten    eine 

^raftausserung  einwohnt.     Völlig  genau  gesprochen  handelt 

^  sich  bei  „Ursache**  überhaupt  nicht  um  sogenannte  Dinge 
ä«  solche,  sondern  nur  um  Thätigkeiten. 

Wenn    der   Begriff  „Ursache**    wesentlich   mit  dem  Be- 
piffe   der  „Veränderung**  zusammenhängt,    so  wird  da,    wo 
ööerhaupt   keinerlei  Vorgang    besteht,    kaum    von   einer  Ur- 
®*che  gesprochen  werden    können,  und  so  werden  wir  auch 

z-   B.  die   Gleichseitigkeit   eines  Dreieckes   nicht  als  Ursache 
fer    Winkelgleichheit   bezeichnen,    sondern    eher   als  (irund 

(während   zugleich    die   Winkelgleichheit  wieder    der  Grund 
der  Gleichseitigkeit  ist) ;    lösen  wir   aber  die  Sache  in  einen 

Vorgang  auf,  d.  h.  denken  wir  an  die  Aufgabe,  ein  gleich- 
seitiges Dreieck  zu  construiren,  so  mag  es  zulässig  erscheinen, 

^u  sagen,  dass  das  dreimalige  Auftragen  der  gleichen  Zirkel- 
offnung   die    Ursache   der   Entstehung    gleicher  Winkel  sei; 

oder  ebenso   wird,   während  z.  B.  die    Factoren  Gnuid   des 

Pwxlnctes  sind,  jeder  Rechnvmgsfehler  als  ürache  des  falschen 

Resultates  bezeichnet.     Dessgleichen,    wenn   z.  B.   von  zwei 

Bäumen  der  eine   darum  grösser  ist  als  der  andere,  weil  er 

früher  gepflanzt  wurde,  so  ist  durch  dieses   „weil**  nicht  die 
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Ursache,  sondern  der  Grund  angegeben,  denn  es  tn 
dem  einen  Baume  keine  Veriinderung  dadurch  ein,  d 

andere  gepflanzt  wurde.  Während  nun  in  dem  entäche 

Begriffe  der  Veränderung  zweifellos  eine  zeitliche 
oder  Succession  erfasst  wird,  ist  es  allbekannt,  dass 

Eines  nach  dem  Anderen  folgt,  darum  nicht  festgest 

dass  es  aus  ihm  folge,  und  Jedermann  weiss,  da^ 

nicht  „post  hoc,  ergo  propter  hoc"  schliessen  dür 
wenn  solches  allgemein  zulässig  wäre,  müsste  die  i 
allumfassendste  Causalität  sein ;  nun  aber  ist  es  n 

metaphorische  Redewendung  zu  sagen,  dass  z.  B.  ( 
den  Schmerz  heile  oder  die  Früchte  reife.  Ebenso  1 

ist  das  oft  angeführte  Beispiel,  dass  trotz  regelmässigs 

folge  die  Nacht  nicht  als  Ursache  des  Tages  bezeichn 

(die  hellenische  Mythenbildung  folgte  hierin  einer  \ 

Anschauung,  denn  Erebos  imd  Nyx  zeugten  die  1 

und  den  Aether,  Hes.  Theog.  v.  124  f.,  wobei  wir  dt 
menschlichen  heiteren  Idealismus  beachten,  womach  da* 

volle  als  Kind  des  Dunklen,  nicht  aber  umgekehrt, 

fasst  wurde).  Uebrigens  werden  wir  an  die  Grundansc 
MilPs,  welcher  schliesslich  sich  doch  nur  auf  die  z 

Abfolge  stützte,  dadurch  lebhaft  erinnei-t,  dass  in  i 

Zeit  sich  in  der  That  die  Ansicht  vernehmen  Hess  *), 
der  Begriff  einer  Causalfolge  überhaupt  getilgt  wen 

grundsätzlich  nur  der  Begriff  einer  Zeitfolge  übrig 

nämlich  jener  Zeitfolge,  in  welcher  die  Schwingung 

Weltäthers  eintreten,  auf  welche  das  gesammte  n 

Seiende  zurückgeführt  werden  könne.  Aber  währe 

hiebei  schon  an  der  nothwendigen  Folgerung  Anstoss  i 

müssen,  dtiss  alle  qualitative  Verschiedenheit  des  Sto: 

seitigt  werden   soll  und    sonach    von  einer  qualitative 

2)  G.  Helm  in  den  Annalen  der  Physik  und  Chemie,  '. 
(1881),  S.  149  mad  in  der  Vierteljahrsschrift  för  wissenschaftl 
1882,  Heft  4,  S.  433. 
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Wirkung  und  daiiernden  Mitwirkung  keine  Rede  mehr  sein 

kann,  so  würde  nach  der  uns  nothwendig  dünkenden  Unter- 
scheidung zwistrhen  Ursache  und  Grund  uns  jedenfalls  noch 

der  Standpunkt  übrig  bleiben,  dass  es  sich  um  eine  erst 

weiter  zu  bewährende  Hypothese  einas  letzten  , Gründers*' 
tändle  und  hieniit  bezüglich  der  einzelnen  aas  deuLselben 

folgenden  Vorgänge  inunerhin  noch  ein  wirklicher  Causal- 
zusammenhang  zu  erfassen  sei. 

Wenn   sonach    die   blasse    Succession    noch  bei  Weitem 

nicht  als  Ursächlichkeit  bezeichnet  werden  darf,  so  ist  zu  letz- 

terer ein   bestimmende??  Hinübergreifen    gefordert,    d.  h.  Ur- 

iüiclie  liegt  darin,  dass  ein  Nachfolgendes  oder  reliitiv  Gleich- 

zeitiges in  seiner  Entstehung  und  weiteren  Entwicklung  durch 

ein   Vorhergehendes  oder  relativ  Gleichzeitiges  mittelst  fort- 

<Javiemder  Einwirkung    bestimmt  ist,    und  zwar   dass  solches 

^'^erhältniss   in  jedem  betreffenden  Falle   gleichmässig  erfasst 
^'ird  (das  Erforderniss   öfterer  Wahrnehmung   besteht   auch 
^^i   den    von   Thieren    gemachten    (yausalitätsschlüssen).      In 

'^"bzterer  Beziehung  sagte  man  zuweilen,  Causalität  zwisclien 
*V    und  B   bestehe   dann,    wenn  sich  zeige,  dass  eine   Verän- 

it^rung    in  B    öfter  ofler   stets   eintrat,    naclidem    eine   V(»r- 
^iiderung  in  A  vorgegangen  war,  nie  aber  eintrat,  falls  in  A 

kt:*ine    Veränderung     vorgieng;     doch    die    letztere    negative 
Hälfte    dieses    Grundsatzes    gilt   bei    all  jenen    Verhältnissen 

'^icht,    bei  welchen    Eine   und   die  nämliche  Wirkung  durch 

'^»itjhrere  verschiedene  Ursachen  hervorgebracht  werden  kann. 

^''  genauer  Fassung  verstehen  wir  unter  Ursache  jenes  that- 

®»cU liehe    Moment,    welches    von    dem     Denken    auf   Grund 

fixerer    gleichmässiger    Erfahrung    als    jener    Punkt    erfasst 

^'**^,  an  welchem  da«  bestimmende  und  fortwirkende  Hinüljer- 

8'i'oifen   den   Hebel    ansetzt;     und    bei    dieser    Betonung   des 
^*^^\creten  Anstemmungspunktes   beabsichtigen  wir  ausdrück- 

*^lx  den  Begriff  „Ursache**    völlig  in  dem  Sinne  von   ,Ver- 

^^^^lassung**    zu  verstehen.     Wenn   aber  nicht   nur   bei  Ver- 
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ändeningen,  sondern  auch  bei  einer  Nicht-Veninderu 
d.  h.  beim  Verbleiben  eines  Zastaudes,  wo  Veränderung 

gönnen  hatte  oder  weitere  Veränderung  erwartet  wurde,  ̂ 
einer  wirkenden  Ursache  gesprochen  wird,  so  zeigt  sich 

genauerer  Erwägung,  dass  es  sich  eineraeits  in  vielen  Fäl 

auch  hier  dennoch  um  eine  Veränderung  handelt,  näml 

um  eine  Aendenmg  der  Veränderung,  z.  B.  wenn  die  Scha 

einer  gewöhnlichen  schwankenden  Wage  zu  einer  von 

an  bleibenden  Ruhe  des  Gleichgewichtes  gebracht  werd 
oder  wenn  in  einer  Taschenuhr  die  Feder  einen  Bruch 

fährt.  Andrerseits  aber  gibt  es  Fälle,  in  welchen  bezQgl 

einer  Nicht- Veränderung  weit  eher  um  einen  Grund  als  i 
eine  Ursache  gefragt  werden  soll ;  so  z.  B.  wenn  ein  Stfi 

Lackmuspapier,  welches  in  eine  Flüssigkeit  getaucht  wii 
sich  hiebei  nicht  röthet,  so  werden  wir  den  Umstand,  dj 

in  letzterer  sich  keine  freie  Säure  befindet,  wohl  kaum  ; 

Ursache  bezeichnen  dürfen,  sondern  mehr  in  die  Betrachtu 

der  (iründe  eintreten  müssen,  wie  sich  alsbald  (S.  129)  1 

Besprechung  der  Umstände  und  Bedingungen  zeigen  wird. 
Doch  wir  werden  hiebei  zu  der  etwas  schwierigeren  Frs 

geführt,  ob  überhaupt  negative  Ursachen  anzunehmen  sei 

d.  h.  ob  auch  ein  Nicht-Geschehen  oder  ein  Nicht- Vorga 
als  Ursache  gelten  könne.  Nemlich  manche  Fälle  könn 

den  Schein  erwecken,  dass  eine  hindernde  und  hiemit  nega 

wirkende  Ursache  gewaltet  habe,  während  in  der  That  s 
die  Sache  anders  verhält;  denn  wenn  z.  B.  eine  Ursache  i 

sucht  werden  soll,  warum  }>ei  einem  Hagelschlage  in  M: 

eines  grösseren  zerstörten  Umkreises  einige  Felder  unverse 
blieben,  so  ist  hier  wirklich  in  diesen  Feldern  keinerlei  I 

stemnmngspunkt  zu  entdecken,  an  welchen  der  Hebel  ei 
Veränderung  anzusetzen  wäre;  aber  in  der  Hagelwolke  n 

allerdings  durch  irgend  örtliche  Luftströmung  eine  vereinzel 

Aenderung  eingetreten  sein,  was  jedoch  sicher  als  eine  p< 

tive  Ursache  gelten  wird.     Ebenso  wird  z.  B.  ein  von  eii 
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Krankheit   Genesener   wohl    nicht   etwa   täglich    nach    einer 

hindernden  Ursache  fragen,  warum  er  nicht  wieder  erkranke; 

hingegen   die  Genesung   i-st  gewiss  durch  eine  positive  Ein- 
fl^irkung   auf  den  Krankheitsproceas  verursacht  worden.     In 

aijd«»ren  Fällen  aber  ist  auf  den  Sinn  der  negativen  Sprach- 

wrendung  zu  blicken,  wobei  sich  ergeben  kann,  dass  in  Wahr- 
heit ein  positiver  Gehalt   das  Entscheidende  ist;    wenn  man 

z.    B.  sagt,    dass   ein  Nichteintreten  des  Regens  die  Ursache 
eines  Misswachses  war,  so  ist  sofort  ersichtlich,  dass  es  sich 

iiiTi  die   stetig   gesteigerte   positive  Wirkung  trockener  Hitze 
hjvndelt.     Oder  z.  B.  der  Umstand,  dass  ein  Stoff  in  Wasser 

CMlcr  in  Alkohol  nicht  lösbar  ist,  darf  wohl  nicht  nach  seiner 

nogativen  Seite    als  Ursache  bezeichnet  werden,  sondern  auf 

fla^  hierin  liegende  positive  Verhalten  ddrfte  die  Untersuchung 
2^^^  richten  sein ;  oder  wenn  dadurch,  dass  ich  z.  B.  die  Fenster 

^^ einer  Wohnung    nicht   schloss,    oder  dass  ich  zu  einer  be- 

^immten  Zeit  zufällig  nicht  zu  Hause  war,  irgend  ein  Vor- 

*^onininiss  sich  ergab,  so  wird  in  richtiger  Weise  von  einem 
Offenstehen  der  Fenster   oder  von  einem  Geschäftsgänge  ge- 

*^prochen  werden,  woran  sich  ein  Oausalzusammenhang  knüpfte. 
*^^leichen,  wenn  z.  B.  gesagt  wird,  dass  eine  Wunde  oder 

^*ne  chiriu'gische  Operation    eine  schlimme  Wendung  nahm, 
^©il    sie  nicht   antiseptisch    behandelt    wurde,   so    liegt   eine 
*?ftHz  entschiedene  positive  Ursache  im  Zutritte  der  luift  vor. 

^och    kann    gerade    letzteres  Beispiel,    da  ja   die  Verschlim- 
merung durch   richtige  Behandlung  vermieden  worden  wäre, 

^^55   den  üebergang   zu  dem  Umkreise  des  Thuns  darbieten, 

^^    welchem  die  Annahme  negativer  Ursachen  kaum  zu  ver- 
meiden   sein    dürfte.      Wenn   z.  B.    ein   Vogelweibchen   das 

Geschäft  des  Brütens  zu  lange  unterbricht  oder  gänzlich  auf- 
J^ilit,   so  wird    hiedurch    eine  Vernichtung   der    Entwicklung 

^^r  Eier   verursacht,    und  wenn  ein  Gärtner  die  ihm  anver- 

^^aiuten  Pflanzen  nicht  begiesst,  so  liegt  in  ihm  die  negative 
^  rsache  des  Absterbens  derselben.     Und  sowie  es  auf  solche 



126  Sitzung  der  pUilos.-philol,  Classe  vom  5.  Mai  1883. 

Weise  ohne  Zweifel  sogenannte  Unterlassungssünden  i 

auch  Unterlassungsdeliete  gibt  *)  wie  z.  B.  wo  Anzeigepfli 
besteht  oder  wo  die  Pflicht,  Angehörige  zu  ernähren,  erfl 

werden  soll,  so  kann  auch  ohne  Entstehung  eines  sittlicl 

oder  rechtlichen  Verschuldens  gar  mancherlei  dadurch  ? 

ursacht  werden,  dass  eben  irgend  ein  Anderes  nicht  gesch 

wobei  ja  beispielsweise  nur  an  den  reichen  Umkreis  d 

jenigen  Vergessens  gedacht  zu  werden  braucht,  welches  ni 

als  Culpa  prästirt  wird.  Der  wirklich  negative  Charak 
s<ilcher  Causaliüiten,  welche  im  Gebiete  des  Thuns  auftret 

ist  darin  begründet,  djiss  eben  jener  Anknüpfungspunkt, 
welchen  der  Hebel  anzusetzen  gewesen  wäre,  durchaus  ni 

gegeben  ist.  Alle  Auffassung  aber  solch  negativer  Ursacl 

ist  überhaupt  nur  ermöglicht,  wenn  vorher  längst  in 

Denken  jene  Causalität  aufgenommen  ist,  welche  eingetre 

wäre,  wenn  keine  Unterlassung  stattgefunden  hätte,  und 
diesem  Sinne  reducirt  sich  die  nähere  Betrachtung  des  Ne 

tiven  Jiuf  die  positiven  Vorgänge. 

Bei  diesen  letzteren  aber  liegt  das  an  einem  concrt 

Angriffspunkte  thätige  Hinübergreifen  der  Ursache  stets  im 
halb  des  Verlaufes  einer  Zeit,  deren  einzelne  Theile  c 

Theilchen  wir  nicht  isolirt  von  den  je  vorhergehenden  c 

nachfolgenden  denken  dürfen,  wenn  wir  nicht  in  ei 

ürundirrthum  Herbart's  oder  des  Eleaten  Zeno  verfa 
sollen.  Die  Activität  der  Ursache,  welche  in  einem  bestir 

ten  Zeitpunkt»  beginnt,  wird  häufig  mit  dem  Worte  ̂ V 

kung*"  bezeichnet,  wodurch  leicht  Verwirrung  entstehen  ki 
da  dieses  Wort  auch  wieder  die  Bezeichnung  des  Bewirl 

i.st  und  in  letzterem  Sinne  mit  dem  Worte  „Effect" 
gleichbedeutend  zusammentrifft  (ein  Verhältniss,  wel( 
analog  bei  vielen  Substimtiven  gleicher  Endung  waltet,  z 

1)  .].  Ofiier,  Causalnexus  bei  UnterhiHHungen  (Wien  l< 
Siurni,  Die  CoinmiHsivdelicte  durch  UnterhiHSung  und  die  Omif 
delicte  (Cassel  1883). 
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bei  Erniedrigung,    Erhöhung,  Befestigung,  Begränzung,  Be- 
mahng  u.  s.  f.)     Zwischen  dem    Beginne   der  Wirkung  im 
ersteren  Sinne  und  der  vollendet   eingetretenen  Wirkung  im 
letzteren  Sinne  liegt  stets  ein,  wenn  auch  kleiner,  Zeitraum, 

und  so  müssen  wir  jeden  ganzen  Causalitütsvorgang  hei  näherer 

Betrachtung    in   Theilvorgange    zerlegen,    welche   siimmtlich 

einzelne   angehaltene  Anstemmungspunkte   des    an  sich  con- 

I       tinuirlichen    Actualitätwverlaufes    sind,    so   dass   zur    Ursache 
ebensosehr   eine    Vorursache    wie   zur   Wirkung  eine    Nuch- 

w'irkung   gehört  und,   je  verwickelter  eine  Sache  ist  oder  je 
genauer  sie  untersucht  wird,  desto  mehr  Streit  darüber  ent- 

^hen  kann,    welche  denn    eigentlich    die   sogenannte  causa 

proxima  sei.     Aus  diesem  Grunde   ist  es  auch  möglich,  da*ss 

^ö  irgend    einem  Gebiete   später  Ursachen  förmlich  entdeckt 
^^rden,  welche  früher  nicht  erfasst  worden  waren,  wie  z.  B. 

^^    der    medicinischcn    Wissenschaft    gegenwärtig   sich    eine 

Strömung  kund  gibt,  viele  Krankheiten   als  Infectionskrank- 
'^eiten  zu  erklären  und  sonach  auf  Causalitätsbacterien  zurück- 

z^ituhren.     Bezüglich    aber   des   zeitlichen    Vorganges   selbst 

^'heint    uns    in    einer     mehrfach     besprochenen    Frage    der 
^'hliessliche    Entscheid    dahin    gegeben    werden    zu    müssen, 

ijiss  wohl    die  Activität   der    Ursache   und    der  Beginn    der 

entstehenden    Wirkung   gleichzeitig   sind,    da   ausserdem   die 
^^nerlässliche    Conti nuität   dw  Zeit  und   des  Gaschehens  zer- 

rissen würde,    dass  aber   hingegen  Ursache  und  Effect  nicht 

^l^^ichzeitig   sind,    denn    es    verläuft   Zeit,    bis    das  Bewirkt*' 
auch  nur  das  kleinste  bemerkbare  Maaas  erreicht  hat. 

Die  veranhissende  Ursache,  welche  von  einem  Anstem- 

'niingspunkte  aus  in  einem  Thatbesbmde  durch  bestimmendes 

Hin(il)ergreifen  eine  Veränderung  bewirkt,  kann  hiebei  durch 

J^'iieii  Thatbestand  ebensosehr  gefördert  wie  geschwächt  oder 
^^^''hindert  werden,  und  darum  konmien  beim  Uausalnexus 
auch  sc»genannte  Umstände  oder  B^nlingungen  in  Frage, 
^^Iche  mit  der  wirkenden  Ursache  nicht  verwechselt  werden 



128  Sitzung  der  philos.-philol,  Glosse  vom  5,  Mai  1883, 

dürfen.  Bedingungen  sind  gewisse  Momente,  welche  in  einem 
Thatbestande  überhaupt  vorhanden  sein  müssen,  wenn  eine 

Verursachung  eintreten  soll;  so  ist  z.  B.  hochgradige  Er- 
hitzung des  Eisens  eine  Bedingung,  sicher  aber  nicht  eine 

Ursache  des  Schmiedens,  sowie  z.  B.  Fügsamkeit  eine  Be- 
dingung aller  erziehenden  Thätigkeit.  Umstände  aber  sind 

thatsächliche  Momente,  welche  in  bestimmten  Beziehungen 
und  in  bestimmten  Fällen  fördernd  oder  hindernd  wirken; 

z.  B.  die  Höhenlage  werden  wir  bezüglich  des  Siedepimktes 

des  Wassers  als  Umstand,  nicht  aber  als  Bedingung  und 

noch  weniger  als  Ursache  bezeichnen ;  oder  denken  wir  z.  B. 

an  den  strafrechtlichen  Begriff  „Körperverletzung  mit  nach- 

gefolgtem Tode",  so  liegt  das  spätere  Eintreten  oder  Nicht- 
eintreten des  Todes  des  Verletzten  in  dem  allgemeinen  Ge- 

sundheitszustande oder  etwa  speciell  in  der  Starke  der  Hirn- 
schale desselben,  kurz  in  Umständen,  welche  aber  der  Ver- 

letzende, obwohl  er  sie  nicht  in  seiner  Hand  hatte,  dennocl 

auf  Rechnung  seiner  Verantwortlichkeit  zu  nehmen  hat.*' 
Zu  den  Umständen  sind  auch  quantitative  Verhältnisse  r« 

rechnen,  denn  wenn  auch  z.  B.  der  Causalvorgang  des  Er: 

plodirens  an  sich  bei  grossen  (Quantitäten  Pulvers  der  gleich 

ist  wie  bei  den  kleinsten,  so  sind  die  Wirkungen  sehr  ver 
schieden,  oder  da-ss  z.  B.  Arsenik  unter  Umständen  nicb 

sofort  tödtlich  wirkt,  ist  durch  xlie  Unsitte,  Arsenik  zu  essen 
hinreichend  bewiesen.  Sowie  hiemit  veranlassende  Ursache 

erfolglos  sein  können,  sobald  hindernde  Umstände  entgegen 

treten,  so  gibt  es  auch  negative  Umstände.  Doch  die  einet 
derselben  können  ebensogut  durch  positive  Ausdrücke  be 

zeichnet  werden,  und  so  wird  das  oben  beispielsweise  e3 

wähnte  Nichtgesclilossensein,  d.  h.  Offenbleiben  des  Fenstec 

welches  Ursache  einer  Erkältung  sein  ka^^n,  für  die  Thäti^ 

4)  Siebe  L.  v.  Bar,  Die  Lehre  vom  OauMalziiHaminenhange  "i 
Rechte,  besonders  im  StrafVecht  (1871),  imd  M.  v.  Buri,  Ueber  Ck» 
äalität  und  deren  Verantwortung  (1878). 



V.  Prantl:  Zur  Causalitäts-Fraye.  129 

keit  eines  Diebes  als  begünstigender  Umstund  (nicht  al)er 

ak  Ursache)  gelten,  sowie  (his  Nichtzuhausesein,  d.  h.  ein 

Jiesoluiftsgang  eines  Inwohners  gleichfalls  einen  Diebstahl 
unterstützen  wird.  Hingegen,  dass  Jemand  nicht  schwinnnen 

gelernt  hat,  ist  ein  wahrhaft  negativer  Umstand,  welcher 

die  iu  einem  Schiifbruche  liegende  Ursache  des  Ertrinkens 

verstärkt;  oder  wenn  z.  B.  im  Kriege  an  einem  gefährdeten 

Punkt  kein  Posten  gestellt  wurde,  so  ist  diess  ein  Unter- 
lassmigsumstaud,  welcher  den  feindlichen  Ueberfall  bef()rdert. 

Die  Veniieidmig  aber  der  hindernden  und  negativen  Um- 
stände, sowie  die  Herstellung  der  Icirdernden  llnLstände  kann 

im  Umkreise  des  Thuns  vielfach  als  Bedingung  eines  zweck- 
mässigen Vorgehens  bezeichnet  werden. 

Gerade  letztere  Erwägung  aber  leitet  uns  zu  der  Ueber- 
zeupmg,  dass  die  im  Denken  erfolgende  Auffassung  der 

neben  der  Ursache  wirkenden  Umstände  und  Bedingungen 

weit  näher  zur  Untersuchung  der  „Gründe",  als  zur  Dar- 
le|(iing  der  Ursache  gehöre;  denn  die  Umstände  njiA  Be- 

dingungen führen  über  den  concreten  Anstemmungspunkt, 
m  welchen  die  veranlassende  llrsache  zu  verlegen  ist,  hinaus 

nnd  in  einen  weiteren  Zusammenhang  hinein,  welcher  schliess- 
lich ak  Gnmd  formulirt  werden  muss,  und  zwar  nicht  etwa 

bloss  als  logischer  oder  Erkenntnissgrund,  sondern  in  Folge 

•les  vordringenden  Erkennens'  als  wirklicher  Realgrund.  Viel- 
leicht war  aus  den  obigen  mehrfachen  Beispielen  bereits  er- 

"^ichtlich,  dass  der  Grund  (im  Unterschiede  von  Verursachung) 
jedenfalls  sowohl  in  dem  Wirkenden  als  auch  in  demjenigen, 

'»if  welches  gewirkt  wird,  liegen  müsse,  und  eben  hieran 

Knüpft  sich  die  Fordenmg,  dass  diess  Beides  njich  seint»m 

"esen,  seinen  Eigenschaften  und  Thätigkeiten  untersucht 

^erde,  da  nur  hiedurch  eine  sachgemässe  Erklärung  (z.  B. 

<'es  Gefriereas,  des  Erwärmens  u.  s.  f.)  ermöglicht  ist.  D(»s- 

gleichen  auch  gehen  die  „Folgen"  (im  Unterschiede  von 
"irkungen)  als  Ergebnisse  einer  manigfaltigen  Verflechtung 
[18^3.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  2.]  9 



130         Sitzung  der  philos.-phüol.  Clause  vom  5.  Mai  1883. 

hervor,  in  welcher  sowohl  das  Veranlassende  als  auch  da 

Veranlasste  nach  allen  zutreffenden  Beziehungen  umfa.* 
ist.  Bei  dieser  rückwärts  und  vorwärts  gehenden  Denkbe 

wegung  werden  auch  die  Gründe  gesucht,  aus  welchen  ein 

Ursache  unter  Umständen  erfolglos  ist,  sowie  die  Bedingwnge 

in  Betracht  kommen,  ohne  deren  Erfüllung  der  Causalnexr 

ruht.  Da  die  nächstliegenden  Gründe  wieder  irgendwie  bc 

gründet  sind  und  aus  den  Folgen  al)ermals  weitere  Folge 

sich  ergeben,  so  würde  die  im  vollsten  Sinne  geforderl 
causale  Darlegimg  eines  objectiven  Geschehens  oder  eim 

subjectiven  Thuns  sich  schliesslich  zu  dem  Umkreise  ein« 
grösseren  oder  kleineren  Zweiges  der  Wissenschaft  erweiten 

doch  solches  ist  in  den  gewöhnlichen  Verhältnissen  bei  A< 

Fnige  „wanmi"  und  der  auf  den  Grund  abzielenden  Autwo 

„weil"  nicht  gemeint,  sondern  es  genügt  in  der  Regel  zi 
nächst  das  Zurückgehen  in  die  Gründe  erster  Linie,  woni 

ja  befeits  über  das  concrete  Moment  der  Veranlassung  hinan 

geschritten  wird.  Darum  erscheint  uns  bereits  auch  eil 

poj)ulärere  Angabe  des  Gnmdes  im  Vergleiche  mit  der  Au 
fassung  der  Ursache  als  ein  höheres  Stadium,  zu  welche 

sich  die  Thiere  nicht  mehr  zu  erheben  vermögen,  da  d 

von  denselben  gemachten  Causalitätsschlüsse  sich  le<ligli< 
innerhalb  der  veranlassenden  Ursachen  l^wegen.  Geuaiii 

keit  aber  des  Sprachgebrauches  in  Unterscheidung  zwisch« 
Ursache  und  Grund  erscheint  als  wünschenswerth,  um  li 

thümer  hintanzuhalten,  welche  aus  Verwechlungen  erfoljf 

können.  So  scheint  es  z.  B.  ein  Fehlgriff  zu  sein,  wei 

gesagt  wurde,  durch  genauere  Forschimg  werde  der  Sa 

eingeschränkt,  dass  Eine  Wirkung  aus  mehreren  Ursach 

folgen  könne,  weil  gerade  der  causale  Vorgang  in  irge: 
einem  Mittelgliede  ein  Stadium  der  Gleichheit  enthalte  u 
hiemit  auf  Eine  Ursache  führe;  denn  während  z.  B.  d 

To<l  durch  Krankheit,  durch  Ertrinken,  durch  einen  Stii: 

durch  Mord   oder  Selbstmonl    verursacht    sein   könne,    zei 
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sich  schliesslich  eben  doch  nur  Eine  letzte  Ursiiche  des  Auf- 
horens  des  Lebens.  Da  aber  in  diesen  letzten  Worten 

eigentlich  .Ein  letzter  Gnind'*  statt  „Eine  letzte  Ursache*' 
hätte  gesagt  werden  sollen,  ist  die  ganze  Beweisführung  hiii- 
tallig  und  wir  meinen,  dass  sich  eine  Mehrheit  von  Ursachen 

sehr  wohl  mit  einer  Einheit  des  Grundes  verträgt  und  sonach 

all  der  bisherigen  AiL^icht  nichts  zu  ändern  ist. 

Möge  hiemit  von  den  zwei  Antworten,  wefche  auf  die 

Eingangs  erwähnte  Frage  des  .Warum"  gegeben  werden 
können,  die  eine,  nemlich  das  ̂ Weil*^,  nfich  den  zwei  in 
ihm  liegenden  Motiven  der  Ursache  und  des  Grandes  ihre 

Besprechung  gefunden  haben,  so  dürfen  wir  nun  auf  jene 

andere  Antwort,  welche  mit  „Damit**  beginnt,  unsere  Blicke 
richten.  Dieselbe  ist,  wie  schon  ]>emerkt,  auf  das  Gebiet 

dft<  niensc.hlichen  und  thierischen  Thuns  beschränkt;  denn, 

<lass  die  Thiere  in  ihrer  Weise  auf  ihrem  Lebensgebiete  Ab- 
sichten bethätigen,  ist  zweifellos  ersichtlich,  und  wir  werden 

z.  B.  auf  die  Frage,  warum  die  Feldmaus  in  ihr  Loch  eile, 

'^achgemäss   sowohl    antworten   können    „weil   sie  geängstigt. • 

i>t*,  als  auch  , damit  sie  sich  sicher  fühle *,  oder  z.  B.  auf 
<lie  Frage,  warum  die  Henne  plötzlich  ihre  Jungen  locke, 
kann  die  Antwort  sowohl  lauten  „weil  sie  Körner  gefunden 

hat",  als  auch  „damit  die  Jungen  genährt  werden.**  Dass 
•Ja-i  Thun,  welches  von  uns  Menschen  geübt  wird,  eben  für 

^•i  nach  allen  Seiten  unvergleichlich  wichtiger  ist,  als  das 
thierische,  bedarf  keines  näheren  Beweises,  aber  dieser  Unt^^r- 

'^hied  ändert  nichts  an  dem  Thatbestande,  dass  auch  die 

Thiere  allerwege  etwas  thuen,  was  sie  e])en  wollen. 
Im  Gesammtgebiete  des  Wollens  d.  h.  des  absichtlichen 

Thuns,  treffen  das  „Weil"  und  das  „Damit**  zusanmien,  in- 
^ferne  der  erfasste  Grund,  sobald  er  in  den  Willen  des 

Thuenden  aufgenommen  und  somit  zum  Motiv  geworden  ist, 
^ben  als  Zweck  bezeichnet  wird.  Hiemit  kaim  man  die 

^^eckbetrachtimg    gewiss    als    eine    rückläufige    Form    des 

9* 
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Caasalzusammenhanges  betrachten,  denn  wenn  wir  die  er 

wartete  Wirkung  mittelst  der  eine  Handlung  ])etreifende: 
Vorstellung  anticipiren,  erscheint  sie  als  Zweck  des  Handelo 

und  die  Ursache  der  Wirkung  als  Mittel.  Wahrend  z.  E 

auf  die  Frage  ,  Warum  schlägst  Du  das  KindV*  durch  di 

Antwort  ̂ Weil  es  eine  Ungezogenheit  }>eging*'  die  , Ursache 

angegeben  wird,  läge  sicher  die  Angabe  des  ̂ Grundes"  i 
der  Antwort  ^Weil  ich  es  erziehen  will**,  was  völlig  gleicl 

bedeutend  ist  mit  ̂ Damit  es  erzogen  werde."  Und  eben* 
wie  in  diesem  Beispiele  hat  in  allen  Fällen  das  ̂ üamii 

den  Sinn  von  „Weil  ausserdem  nicht,"  und  das  , Damit  nichl 

die  Geltung  von  „Weil  ausserdem"  ;  man  denke  z.  B.  an  d 
Antworten,  welche  ein  Gärtner  auf  die  Fragen  „Wani 

gräbst  Du  umV"  oder  ,Wanmi  schneidest  Du  die  Bäume: 
geben  wird  (wofenie  er  nemlich  nicht  etwa  l)h)ss  antwort' 

„Weil  es  an  der  Zeit  ist").  Triö't  sonach  bei  all  unser 
Zwecksetzung  der  Gedanke  des  , Zweckes**  mit  jenem  d 
„Grundes**  zasammen,  so  ist  bei  Thieren.  welchen  wir  wo 

kaum  die  Befäliigimg  zuschreiben,  „Gründe**  zu  erfasse 
das  Aufflammen  eines  absichtlichen  Motives  sofort  mit  de 

Erfassen  der  „Ursache''  gegeben;  sobald  z.  B.  ein  Himd  b 
merkt  hat,  wer  den  auf  ihn  geschleuderten  Stein  geworft 

hal)e,  richtet  er  seinen  absichtlichen  Vertheidigungsaiigr 
gegen  dieses  verursachende  Wesen. 

Der  Mensch  jedoch  zeigt  stets  die  Neigimg,  vermoj 
eines  gewissen  Einheitstriebes  auch  dA<  Geschehen  Überhang 

als  ein  Thun  aufzufassen,  so  dass  vermöge  einer  Uebertragnnj 
des  menschlichen  Handelns  auf  die  objective  Natur  Personifi 
cationen  entstanden,  woran  sich  manigfache  Mythenbildungei 
anknüpften.  Ja  sogar  in  der  philosoj)hischen  Speculatiöi 
wirkte  die  vom  Thun  auf  das  Sein  gemsichte  Metapher  j» 

mächtig,  dass  in  einer  „Welt  als  Wille"  sowohl  die  qiwH 
tates  occidtae  der  Dinge  als  auch  die  j)latoni8chen  Ideen  ̂  

Willensstufen  des  UniversuuLs  umgesetzt  wurden.     Und  ein« 
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andere  weitgreifende  Metapher  liegt  zu  Gninde,  wenn  so 

häufig  von  einer  sittlichen  Weltordnung  gesprochen  wird, 
wol)ei  man  sich  des  kühnen  Fhiges  wohl  kaum  bewusnt  ist, 
welchen  die  sittlichen  Ideen  des  Menschen  durch  den  un- 

endlichen Weltraum"  imternehmen  (auch  wenn  jener  phan- 
ta^ievolle  Begriff  in  einer  etwas  besonneneren  Weise  auf  eine 
sittliche  Menschenordnung  beschränkt  wird,  handelt  es  sich 
hikhstens  um  den  Wunsch  nach  einem  erst  herzastellenden 

Zustande).  Doch  e.s  wird  eine  unbefangene,  nüchterne  Philo- 
K)pliie  unweigerlich  daran  festhalten  müssen,  dass  lediglich 

Analogieschlüsse  es  sind,  welche  den  teleologischen  Anschau- 
luigeu  bezüglich  des  objectiveu  Seins  zu  Grunde  liegen. 
Dieselben  scheinen  sich  dem  Menschen  auch  wirklich  bei 

Auffassung  vcm  Vorgängen  zu  lohnen,  welche  schliesslich 
den  Eindnick  eines  erreichten  Zieles  hervorrufen,  wie  wenn 

z.  B.  ein  Baum  zum  Stadium  des  Tragens  reifer  Früchte 

gelangt  ist  o<ler  ein  Scluuetterlingsei  nach  mehreren  Phasen 

^ich  zu  einem  Schmetterlinge  entwickelt  hat;  aber  die  Tau- 
i^nde  von  Fällen  unerfüllter  Zwecke  bleiben  dabei  ausser 

Ausatz.  Man  spricht  so  gerne  davon,  wie  wenn  durch  prä- 
nieditirtes  Wohlwollen  zahlreiche  Thiere  mit  Waffen  und 

Rüstigen  Hilfsmitteln  der  Selbsterhaltung  ausgerüstet  seien, 

an  jene  Milliarden  aber  niederer  und  niederster  Thierchen 

^enkt  man  nicht,  welche  schutzlos  gleichsam  nur  dazu  da 

^"id,  um  jenem  Sell>sterhaltungstriel>e  anderer  Thiere  zum 
Opfer  zu  fallen.  Oder  soll  es  zw  eck  voll  sein,  dass  Insecten 

eifrigst  den  Lichtflaumien  zueilen,  in  welchen  sie  sicheren 

Untergang  finden?  wenn  grössere  werthvollere  Thiere  be- 
kanntlich lK»i  Feuersbrünsten  das  Gleiche  thun,  tritt  dem 

Meöschen  in  Folge  des  Interesses  der  Widerspruch  gegen 

den  Begriff  iiLstinctiver  Selbsterhaltung  deutlicher  vor  Augen, 
l^^^sgleichen,  wenn  z.  B.  ein  Baum  oder  sonst  manche  Pflanze 
Ta^wende  von  Samenkörnern  entwickelt,  welche,  auch  wenn 

^iv  ̂ «eiten8  menschlicher  Massnahmen  durchaus  keine  Störung 
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erfHlireii,  dennoch  nur  in  verschwindender  Anzahl  eine  ge- 
<leihliehe  Entwicklung  zu  seU)stständigen  Pflanzen  finden, 

so  muss  jener  Ifeichthuni  gcjnwlezu  als  zwecklas  cnler  zweck- 
widrig bezeichnet  werden.  Sagt  man  aber,  der  Zweckbegriff 

könne  bei  Naturlxjtruchtuug  doch  schliesslich  nicht  entbehrt 

werden,  so  darf  man  vor  keiner  Consequenz  der  üblichen 

Autfassung  dieses  Begriffes  zurückschrecken,  sondern  es  mu« 

die  teleologische  Frage  an  jeden  Thatbestand  und  jedes  Ge- 
schehen geknüpft  werden ;  aber  es  wäre  wahrlich  kein  Ende 

der  Beispiele  zu  finden,  an  welchen  sich  die  Uiizulässigkeit 
dieser  Frage  ebenso  zeigt,  wie  z.  B.  bezüglich  der  Zahl  der 

Planeten  und  der  Neben})laneten  oder  betreffs  der  Ixjkannt- 
lich  nicht  sehr  vollkonuuenen  Einrichtung  des  menschlichen 

Auges;  und  jedenfalls  dürfte  nicht,  wie  immer  beliebt  wird, 

eine  Auswahl  getroffen  werden,  iiLsoferne  man  nur  dasjenige, 

was  uns  erfreulich  (Hier  zweckdienlich  oder  wenigstens  nicht 

nachtheilig  ist,  tideologisch  erklärt,  abi»r  bei  entsetzlichen 
Naturereignissen  weislich  von  einem  Zwecke  schweigt.  Auch 

sollte  z.  B.  der  Botaniker  nicht  sagen,  dass  gewisse  Pflanzen 
darum  brillante  Blüthen  haben,  djuiiit  die  Insecten  hiedurcb 

augelockt  die  Geschlechtsfunction  der  männlichen  Organe 

unterstützen;  denn  abgesehen  von  der  vorwitzigen  Frage, 

warum  nicht  alle  Pflanzen  in  solcher  Weise  begnadigt  wurden, 

müsste  z.  B.  folgerichtig  der  Zoologe  sagen,  dass  die  Spinnen 

darum  ein  (angeblich)  so  grusliches  Aussehen  habe,  damit 

sie  nicht  von  den  Alles  verzehrenden  Menschen  gegessen 

werden.  Derlei  Dinge  sollten  in  der  Naturwissenschaft  nicht 

vorkonnnen  und  nicht  unrichtig  hat  bereits  Baco  (D.  augm. 

sc,  111,  5)  bezüglich  der  Erklärung  der  Natur  die  caua«? 

flnalt*s  mit  geweihten  Jungfrauen  verglichen,  welche  ebenso 
heilig  als  unfruchtbar  sind. 

Geradezu  lächerlich  ist  es,  wenn  gegen  eine  derartige 
Ansicht  wie<lerholt  der  grundsätzliche  Einwand  erhoben  wurdet 

daiw   in   Folge    der   Ablehnung  einer    teleologischen  Natur- 
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betrachtung  auch  für  jede  Ethik  der  B(xleii  unter  den  Füssen 

lunweggezogen  sei.  Denn  das  ist  es  eben,  dass  wir  im 

Unterscliiede  von  den  Naturdingen  und  Naturkräften  dem 
Mensehen,  und  zwar  ausschliesslich  nur  dem  Menschen  eine 

Begabung  zuschreiben,  venmige  seines  ihm  eigenthümlichen 

ZeiUimes  über  den  concreten  Augenblick  hinaus  sowohl  in 

die  Fülle  vergangener  Eindrücke  zurückzugreifen  als  auch 

in  Setzung  vim  Zwecken  in  die  Zukunft  vorzugreifen,  d.  h. 

einerseits  unterstützt  durch  Erinnerung  zu  „BegriflFen"  zu 
gelanjifeu,  in  welchen  die  Vorstellungen  bleibenden  allgemeinen 

Gehalt  gewinnen  und  ebenso  andererseits  durch  spontane 

Zweckabsiehten  ein  Gebiet  v<m  „Ideen"  oder  „idealen**  Im- 
pulseu  zu  begründen,  zu  deren  Verwirklichung  er  in  Familie, 

in  Sittlichkeit,  in  Recht,  in  Kuast,  in  Religion  und  in  Wissen- 

*^haft  seine  Kräfte  versucht.  Mag  es  mit  der  objectiven 
Xatur  stehen  wie  es  wolle,  der  Mensch  erfasst  sich  selbst- 

Wusst  als  das  Wesen,  welches  er  ist,  und  indem  er  den 

diesem  Wesen  einwohnenden  idealen  Sinn  bethätigt,  erfüllt 

^r  seine  Menschenpflicht  imd  gelangt  hiedurch  im  Gefühle 

des  eigenen  Werthes  zu  einem  besonnenen  Oj)timismus,  für 
Welchen  das  oft  entsetzliche  und  gleichsam  menschenfeind- 

liche Walten  der  Naturdinge  und  Naturkräfte  ausser  Ansatz 
Meibt.  So  werden  wir  unsererseits  gewiss  den  für  Pliilo- 

^phie  unentbehrlichen  Idealismus  aufrecht  halten,  wenn  wir 

iiueh  auf  eine  anthropomorph  gedachte  Naturteleologie  ver- 

zichten. Auch  will  uns  ein  leises  Bedenken  sich  aufdrängen, 

Wenn  man,  wie  öfters  geschieht,  den  Ausdnick  „mechanische 

Xatiirerklänmg*  ausschliesslich  in  dem  Sinne  versteht,  dass 
Wemit  der  strenge  Gegensatz  gegen  eine  teleologische  Auf- 

faj^nng  gemeint  sei;  deim  häufig  kann  eine  mechanische 

Erklärung  gerade  den  Zweck  des  Dinges  oder  des  Vorganges 

*»rlegen,  wie  ja  z.  B.  bei  jeder  Maschine  der  Mechaniker 
^^ker  über  den  Zweck  derselben  nachdenken  und  sprechen 

;    '^rf.    Es  dürfte  sich  daher  eher  empfehlen,  jene  Erklänmg, 
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welche  iiiif  teleoloffische  Amuihinen  verzichtet,  ah  eine  ab- 
stnict  nititlieiuatisclie  zu  be'/eichrien,  und  andrerseifc*  erwei* 
sich  hier  gelegentlich,  diiss  das  öfter  beliebte  (ileichniss  voi 

der  Ulir,  welche  jii  ein  zweck  voller  Mechanismus  ist,  uacl 

keiner  Seite  hin  glücklich  gewählt  ist,  sondern  in  hohen 

Grade  die  bekannte  Eigenschaft  aller  Gleichnisse  besitzt. 

Und  trotz  alledem  ist  vielleicht  eine  Auffaissung  möglid: 
welche  nicht  etwa  dazu  dienen  soll,  einen  faulen  Friede 

zwischen  widerspruchsvollen  Analogieen  und  ernster  Natiii 

Wissenschaft  zu  schliessen,  wohl  aber  einen  Standpunkt  vei 
treten  dürfte,  welcher  des  Universmns  imd  seiner  Theil 

nicht  unwürdig  wäre.  Wenn  im  Bisherigen  das  Gebiet  d« 

Geschehens  und  jenes  des  Thuns  stets  geschieden  wurde,  r 
ist  wahrlich  bei  letzterem  nicht  ausschliesslich  an  das  sittUei 

Thim  zu  denken,  welchem  das  Seinsollende  in  der  Gesti* 

des  Guten  als  Zweck  vorschwebt;  es  gibt  ja  auch  ein  reth 
liebes  Thun,  ein  künstlerisches  Thun  und  ein  intellectuell< 
wissenschaftliches  Thun,  d.  h.  ein  Thun  des  Denkens  nac 

Inhalt  und  Form,  sowie  auch  ein  religiöses  Thun  u.  s. 

Und  während  es  grundsätzlich  entschieden  abgelehnt  wenlt 
nuiss,  dass  der  Zweck  des  sittlichen  Handelns  einfach  meti 

j>horisch  auf  das  objective  Geschehen  angewendet  wenl 
könnte  eine  vom  Denken  erfasste  und  auf  das  Denken  Im: 

zügliche  Bedeutung  des  Zweckes  wohl  als  alhmifassend  fii 

sänuutliche  Denkobjecte,  sonach  für  das  Geschehen  und  zu- 
gleich für  das  Thun  zur  (Jeltung  kommen,  während  dwl 

der  Ge])rauch  des  Wortes  „damit"  auf  das  Handeln  besehrank 
bliebe.  Verstehen  wir  imter  Zweck  nicht  etwa  das  Ver 

hältniss,  dass  Etwa.s  auf  etwas  Andere^s  absichtlich  bezogei 

werde,  sondern  das  Verhiiltniss,  dass  ein  Manigfaltiges  einer 

Einen  untergeordnet  wird,  so  kann  sich  hiemit  auch  der  Kfinst 

ler  und  auch  der  Jurist  einverstanden  erklären,  sowie,  — wor» 

uns  liier  mehr  liegen  dürfte  — ,  desgleichen  auch  der  Vei 

treter  des  Wissens  als  solcher,  d.  h.  der  Philosoph  imd  A< 
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Logiker.  Und  wenn  wir  sa^en,  dass  in  allem  Thatbesbinde 

und  in  jedem  Geschehen  ein  Manif^faltiges  einem  Eineji 

nutergeonlnet  sei,  so  dürten  wir  unter  Ausschluss  des  , Damit" 
niit  ruhigem  wissenschaftlichen  (xewissen  im  Umkreise  der 

Grunde  verweilen,  deren  Erforschung  ja  das  Wesen  aller 

wissenschaftlichen  Impulse  ausmacht. 

Der  denkende  Mensch  venverthet  einen  schlwhterdings 

unveraieidlichen  Begriff,  wenn  er  bei  Erklärung  und  Be- 
gründung des  (leschehens  und  ThuiLs  schliesslich  auf  eine 

Kratlüussernng,  auf  Bethütigimg  vcm  Kräften  zurückgreift. 

Geniss  al)er  lässt  dieser  Begriff  verschiedene  Autt'assungen  zu, 
und  wenn  ims  diejenige,  welche  unt^^r  manigfachem  Beifalle 

in  der  sogenannten  mechanischen  Naturerklärung  ihre  Durch- 
fulining  findet,  zu  unlös])aren  Schwierigkeiten  zu  führen 

>*cheint,  so  m()ge  versuchsweise  vorgeschlagen  werden,  (hiss 

ini  )(esanmiten  Naturgebiete  von  vorneherein  ,<! u a  1  i  f  i  c ir t e 

Kräfte*  zu  Grunde  zu  legen  sein.  Es  sind  ja  z.  B.  die 

E^^J('heilumgen  der  Adhi'ision  bei  V(»rscliiedenen  Materien  ver- 
'^liieden,  was  sich  wohl  kauui  durch  Annahme  einer  nur 

abstract  mathematischen  Kraft  erklären  li'isst;  und  noch 

dfutlicher  sjiringt  Solches  bei  den  Ei*scheinungen  der  chemi- 

•'^heu  Aftinität  in  die  Angen.  So  sehr  auch  ferner  die 

fflnnijri'achen  Formen  der  Krystallisation  d(»m  (i(»l)iete  der 
Mathematik  angehören,  so  müssen  eben  doch  eigenartige 

Grunde  dahin  wirken,  dass  der  eine  Stoff  nur  in  di(»ser  un<l 

**in  anderer  nur  in  jener  Form  krystallisire,  —  eine  Er- 

w%ung,  welche  dazu  geleitet,  den  Begriff'  einer  physikalischen 
Dfterniimition,  also  einer  (^ualificaticm  der  Kräfte  für  uner- 
lässjicji  j5„  halten.  Vielleicht  endlich  dürfen  wir  eine  solclie 

'^wff'as.sung  auch  auf  die  Organismen  ausdehnen,  insoferne  die- 
•"^'^ii  in  ihrer  Weise  gleichfalls  durch  eine  massgebende  (piali- 
^^'rte  Kraft  getragen  sind.  Die  Unter^rdnimg  eines  Manig- 
^aitig^n  unter  ein  Eines  wäre  dann  in  den  erwähnten  Vor- 

^dn^^^j  und  Stufen  des  natürlichen  Geschehens  nur  graduell 
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verschieden,  dem  Wesen  nach  aber  das  j^ieichniassi^  übeni 

walkende  Motiv.  Auf  die  Function  (|ualificirter  Krätle  diirfU 
dann  auch  die  positiven  und  negjitiven  rnistände,  sowie  d 

Bedinf^unjijen,  d.  h.  sonach  die  verschied«»nen  Phasen  d< 
(i runde  zurückgeführt  werden.  Die  Entwicklung  der  reaU 

M()glichkeit  entfaltet  das,  was  Wreit^;  in  ihr  liegt,  zur  Acti 
alitiit  und  hiebei  ist  Eine  Intensität  das  Herrschende,  welchei 

Manigfaches  untergeordnet  wird.  Und  wenn  in  diesem  Sini 

die  Verwirklichung  allen  Geschehens  und  eines  jeilen  natuj 

liehen  Vorganges  als  zweckdienlich  bezeichnet  werden  kain 

so  liegt,  hierin  eben  die  Actualität  einer  Kraft,  welche  ̂  

nach  ihrer  l)estinnnten  Qualification  leist^'t,  was  sie  kan] 
und  in  solchem  Sinne  kann  man  selbst  sagen,  dass  auc 

jenes  weitgreifendst^»  Priucip  der  , Erhaltung  der  Kraft"  nicl 
<dine  Zweckanschauung  gefasst  wird.  E<  ist  sonach  jer 
specielle  Btnleutung  des  Zweckl)egrittes,  welche  densen)en  i 
sittlichen  Handeln  oder  im  künstlerischen  Schatten  charal 

terisirt,  völlig  ausgeschlossen,  und  untaugliche  Anah)gi* 

blei})en  vermieden.  Zugleich  auch  ist  ersichtlich,  dass  d 

so  gefius^te  Zweck  nicht  ül>er  die  Wesensentwicklung  inl 

über  das  betrett'ende  Wesen  hinausgerückt  und  folglich  au« 
nicht  in  ein  ausserhalb  stiebendes  Ziel  verlegt  wenlen  dar 
nur  unter  scdcher  Beschränkung  kami  die  Wissenschaft lid 

Erforschung  der  Gründe  sich  der  unerliUslichen  nüchtern« 
Besonnenheit  rühmen.  Erblicken  wir  hieuiit  eine  richti« 

Fassung  des  Zweck})egrilfea  darin,  dass  jeiles  einzelne  sul 

stjtntielle  Wesen  vermöge  qualiticirter  Krätt^j  die  Unt^^ror« 

nung  unter  die  einheitliche  Allgemeinheit  dieses  Wesens  z^ 

Erscheinung  bringt,  so  könnte  als  kurzer  WortiUisdruck  d  - 

B«»griif  „Zielstrebigkeit**  in  die  ]>hilosüphische  Termiiiolop? 
eingeführt  werden,  wolx»i  wir  uns  allerdings  nicht  verhehltr 
dass  der  hervorragende  Mann,  welcher  zuerst  dieses  Wo 

voi-scblug,  nemUch  K.  E.  v.  Bär  in  Petersburg,  in  phil 
Mophischer  Beziehung  doch  ganz  andere  Wege  gewandelt  i 
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auf  welchen  wir  unsrerseits  ihm  nicht  zn  folgen  verni()gen. 

Ma|,'  jedoch  diese  oder  eine  andere  Terminologie  gewählt 
werden,  die  Hauptsache  bleibt  immer,  wie  dieselbe  verstanden 

werde,  und  so  möge  zum  Schlüsse  unsere  Erörterung  der 

drei  Begriffe  „Gnmd,  Ursache,  Zweck**  (als  versuchsweise 
Antwort  auf  eine  Frage  der  Ontologie)  in  folgende  kurze, 

zusammenfassende  Fonn  gebracht  werden:  Tnter  ̂ ür^md'' 
ve^iehen  wir  die  vorangehenden  realen  Möglichkeiten,  welche 

yfir  betreits  eines  substantiellen  Wesens  gleichsam  vornehin 

denken  mdssen,  um  überhaupt  zu  dem  Wesensbegritfe  zu 

gelangen;  unter  „Ursache**  eines  Wesens  verstehen  wir  jenes 
thateächiiche  Moment  unter  den  realen  Möglichkeiten,  an 

welchem  die  das  wirkliche  Dasein  veranhussende  Kraft  gleich- 

!^m  den  Hebel  ansetzt  (sogenannte  ditferentia  specifica),  und 

unter  ̂ Zw^eck**  verstehen  wir,  djuss  Alles,  was  so  aus  der  Wirk- 
samkeit einer  formgebenden  Kraft  hervorgegangen  ist,  dem 

MiUsiantiellen  Wesen  entspreche. 
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Der  Classeiisecretär  Herr  v.  Prantl  lej^fce  eine  Abhand- 
lung lies  Herrn  U.  F.  Unger  vor: 

,Zur  Geschichte  der  Py thagoreier." 

Die  schon  im  Alterthiini  frühzeitig  verdunkelte  Ge- 
schichte des  Fythagoras  diirf  jetzt  Dank  den  eindringenden 

Untersucliungen  zweier  Forscher  der  Hauptsache  nai*h  filr 

aufgehellt  angesehen  wer(h»n,  drei  Ereignisse  insbesondre, 

welche  von  vielen  theils  zeitlich  vereinigt  theils  völlig  zii- 
sanunengeworfen  wurden:  das  Ende  seines  Aufenthaltes  in 

Kroton,  sein  Tod  und  die  grosse  Verbrenn ungskatiistroplie, 

treten  jetzt  deutlich  und  in  weiten,  ganze  Decennien  iH'tni- 
g(Miden  Intervallen  auseinander,  ebenso  ist  die  sclnvieri|?*? 

Frage  nach  der  Todeszeit  des  Pythagonis  im  Wesentlichen 

jetzt  gelöst:  Hohde,  die  Quellen  des  Jaml)lichos  in  seiner 

Biographie  des  Pythagoras,  Rhein.  Mus.  XXVI  5(58  ft*.  XXVII 

22  tt*.  zeigt,  dass  er  den  Untergang  von  Sybaris  geraume 
Zeit  überlebt  uiul  den  Anfang  des  fünften  Jahrhunderts  n«K'h 
erreicht  hat;  Zeller,  Philosophie  der  Griechen  I  271  S.  macht 

es  wahrscheinlich,  dass  er  im  ersten  Jahrzehnt  desselben  ge- 

storben ist:  schon  um  4H0  oder  470  erwähnt  Xenophane^ 

seiner  als  eines  Verstorbenen,  dassellw  thun  nicht  hinge  dar- 
nach Empedokles  und  Herakleitos.  Weniger  ist  tur  die  in 

ehunn  gewissen  Anbetracht,  wegen  ihrer  Znsanimenhiing*^ 

mit  den  politischen  Vorgängen,  wichtigere  Geschichte  dei 

von  ihm  gestifteten  Schule  geschehen,  liauptHächlicli  dess- 
wegen,  weil  der  einzige  zusanunenhängende  Bericht,  welchtf 
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auf  uns  gekommen  ist,  in  einer  wenig  Vertrauen  erweckenden 
l  m^'ebrjng  steht  und  iiuch  selber  durch  mehrere  Einzelheiten 
AnIjK<  zum  Misstrauen  gegeben  hat.  Letzteres,  wie  uns 
scheint,  ohne  ausreichenden  Grund:  der  Bericht,  wenn  auch 
önreh  mehrere  Hände  hindurchgegangen  und  dabei  nicht 
•mversehrt  geblieben,  stanmit  aus  guter  Quelle  und  gibt  uns 
üie  Mittel,  die  Schicksale  der  Pythagoreier  in  den  Zusammen- 

hang der  politischen  Geschichte  Grossgriechenlands  einzu- 
reihen und  lx?ide  gegenseitig  anseinander  zu  erläuteni.  Vor- 

hedingung  dazu  ist  die  Fixirung  der  Lebenszeit  des  Pytha- 
goras  auf  bestimmte  Jahre:  setzen  wir  die  von  Kohde  und 

Mer  gegebene  Bestimmung  derselben:  572—497  v.  Chr. 

mi  4  Jahre  herab,  wofür  gute,  ja  zwingende  Gründe  sprechen, 
50  wird  es  möglich,  sowohl  die  verschiedenen  Angaben  ü})er 
lie  Zahl  der  von  ihm  erreichten  Lebensjahre  (75  80  90  99 
i^M  117)  zu  erklären  als  auch  die  Zeit  ausKndig  zu  machen, 
n  welcher  die  Schule  durch  die  Verbrennung  ihrer  meisten 
ind  die  Flucht  der  übrigen  Mitglieder  auf  Jahrzehnte  hinaus 
'»m  Stillstand   gebracht  worden  ist. 

Die   Data    der    ächten    Ueberlieferung    von 

Pythagoras. 

In  dem  Zeitalter,  welchem  Pythagoras  angehört,  herrschte 
ereits  eine  lebhafte  literarische  Thätigkeit;  Zöglinge  von 
im  waren  die  Söhne  der  ersten  Familien  Grossgriechenlands, 

eiche  in  reiferen  Jahren  an  die  Spitze  der  Regierung  ihrer 
eimat  traten,  und  die  Geschichte  der  unteritalischen  Städte 

eht  sich  ein  Jahrhundert  hindurch  grossentheils  um  den 

ampf  zwischen  den  Anhängern  des  Pythagonis  und  ihren 

?mokratischen  (legnern ;  von  den  eigentlichen  Pythagoreiern 
nd  mit  der  Zeit  mehrere  als  Schriftsteller  aufgetreten  und 

e  mündlichen  Mittheilungen  des  letzten  von  ihnen,  des  in 
nem  Alter  von  105  Jahren  zu  Athen  verstorbenen  Xeno- 

Wlo8  verarbeitete  gegen  Kndo  des  vierten  Jahrhunderts  einer 
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der  })edeutendsten  Schüler  des  Aristoteles,  Aristoxenos  ai 

Tarent,  in  seiner  Geschichte  des  Pythagoras  und  der  Pythi 

goreier.  An  einer  ächten  Ueberlieferung  fehlte  es  also  iiiel 

und  Aristoxenos,  ihr  Hauptvertreter,  ist  von  den  sjiäten  Schrif 

stellern,  auf  die  wir  uns  angewiesen  sehen,  theils  uumittelbs 

theils  indirekt  benutzt  worden;  von  Zahlangaben  freilich  wi 

nur  eine  aus  ihm  angeführt,  die  von  40  Lebensjahren,  welcl 

Pythagoras  bei  der  (iründung  der  Schule  in  Unteritalien  f^ 

zählt  habe,  und  diese  ist  neuerdings  für  eine  Erfindung  e 

klärt  worden.  Dass  die  von  jeher  und  allenthallieu  übliel 

Anknüpfung  des  Höhepunktes  geistiger  Rdfe  an  das  40.  L 

bensjahr  zu  Inographischen  Erdichtungen  verwendet  word< 
ist,  hat  Diels  Khein.  Mus.  XXXI  1  ff.  an  mehreren  Frdle 

schlagend  erwiesen,  in  nicht  wenigen  jedoch  nach  imsert 

Ueberzeugiuig  acht  geschichtliche  Data  zu  mythischen  ge 

stempelt  und  dtuss  dies  auch  von  dem  des  Aristoxenos  gilt 

wird  sich  gleich  herausstellen:  die  ax«»J  des  Pythsigoras,  seil 

(*rstes  Auftreten  als  Meister  fällt  4  Jahre  vor  jenem  Er- 

eigniss.*) 
Die  Wanderung  von  Samos  nach  Italien,  zu  welchoi 

den  40  Jahre  alten  Philosophen  (yeyovora  hiov  teaGagd^ovia 

Aristoxenos  ])ei  Pori)hvrios  v.  Pvth.  0)  der  Druck  der  Herr- 

Schaft  des  Polykrati»s  veranhisste,  wird  von  Cicero  rep.  l 

15,28  und  Jamblichos  v.  Pyth.  r^o  in  die  02.  01ym])iade  >?' 
setzt;    dieselbe  Olympiade   nennen  Tatianus  adv.  GracH'os  4 

1)  Dio  in  xttKfi  Xeytrai  xaraar^itpai  von  Aristoxenos  hei  .Tam^' 
249  anHcheinend  ausfjeHprochcne  Un<i:owissheit  über  Ort  nnd  dam 
jiuih  Z<'it  ilfs  Todes  (»rklärt  sich  daraus,  diws  Nikomachos,  welche 
Jamblichos  den  Bericht  de8S(db(»n  entlehnt  hat,  filr  seine  Ver^ 

andt»ror  Ansicht  war;  zu  Xfyirui  ist  also  im  Sinne  des  Nikonuw'h 

vn'  \4{tiöroliiov  zu  <Tjränzen.  Wäre  es  anders,  so  wfirde  die  o^' 
.je»len  Schein  einer  Unsicherheit  ausf,'esprochene  Angabe  über  < 
40.  LelM»nsjahr  des  Pythat^oras  nur  um  so  vertniuenswürdiger 
scheinen  müssen. 
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nnd  andere  Kirchenväter,  um  sein  Namhaftwerden  zu  datiren, 

nnd  die  Neueren  setzen  sämmtlich  l)eide  Ereignisse  in  das 

erste  Jahr  dersel}>en,  532/1  v.  Chr.;  wodurch  seine  (jeburt 

in  572/1  oder  571/0,  sein  Tod  aber,  wenn  man  die  niedrigste 

und  schon  darum  wahrscheinlichst-e  Angabe  von  75  Lebens- 

jahren') annimmt,  um  497  zu  stehen  kommt.  Aber  die 
Wanderung  nach  Italien  setzt  kein  alter  Schriftsteller,  das 

Nanihaftwerden  nur  eine  Textvariante  der  zu  Datirung  blos 

in  sulysidiarischer  Weise  verwendbaren*)  Notizen  des  euseb- 

k-hen  Kanons  in  das  erste  Jahr  jener  Olympiade  und 
wa^  für  das  Todesjahr  497  spricht,  ist  wiederum  nur  eine 

solche  Variante.')  Ein  bestimmtes  Jahrdatum  für  die  Um- 
^^edlung  liefert  nur  Cicero  a.  a.  0.,  aber  es  ist  G2,  4.  529/8: 

quartnm  iam  annum  regnante  L.  Tarquinio  Suj)erbo  Sybarim 

etCrotonem  Pythagoras  venisse  dicitur:  olympias  enim  secunda 

et  sexagesima  eadem  Superbi  regni  initium  et  Pythagorae 

declurat  adventum;  wenn  sowohl  der  Anfang  als  das  4.  Jahr 

des  Snperbus  in  Ol.  G2  fallt,  st)  kann  jener  nur  auf  02,1, 

dieses  blos  auf  62,4  treffen,  vgl.  Rhein.  Mus.  XXXV  11  ff. 

Dazu  stimmt  Justinus  XX  4  cum  annos  XX  Crottme  egisset 

MetajKmtum  emigravit  ibique  decessit*)  insofern,   als  Pytha- 

1)  Synkellos  p.  469  Uv3-ay6(jas  6  (piX6ao(fog  lid^y^xi^v  ixtjäv  qS'' 
®'  ̂i  0^.  Hiezu  darf  man  die  au8  guten  Quellen  geflossene  Schrift 

des  falschen  Lucian  de  macrobiis  fügen,  welche  c.  18 — 22  unter  den 
ober  79  Jahre  alt  gewordenen  Gelehrten  zwar  einen  Pythagoreier 

'löd  den  Lehrer  des  Pythagoras,  nicht  aljer  diesen  selbst  aufführt. 

2)  Philologufl  XLl  621.  Die  armenische  Uebersetzung  gibt  Pytha- 
(?ora8— cognoscebatur  zwar  unter  Ol.  62,1,  während  die  Hdss.  des 

"ieronymus  zwischen  62,  ̂ 1  4.  63,  1.  2.  3  schwanken;  aber  die  Olyni- 
pwulenzählung  des  Armeniers  ist  überall  um  em  .Tahr  zu  niedrig, 

»•  Clinton  III  30.1  Philol.  Anzeiger  I  48.  VIl  405. 
3)  Der  Armenier  Ol.  70,  2  (soll  70,1);  die  lateinischen  Hdss.  70, 

•^•70,4.  71,  1. 
4)  Von  der  Betheiligung  des  Pythagoras  an  den  Händeln,  welche 

^it  dem  Fall  von  Sybaris  endigten,  schweigt  der  Auszug  des  Justinus, 
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^oras  nach  der  allgemeinen,  ohne  Zweifel  auf  A^i^^t(^xen^ 
zurückgehenden  Uel)erlieferung  Kroton  erst  nach  dem  Untei 

gang  von  Sy})aris  verlassen  hat,  Diodor  XII  9.  A}K>llonii 

von  Tyana  bei  .lanibl.  254.  Jambliclios  1*W,  d.  i.  Nikomachi 
von  (lerasa.  *)  Syharis  wurde  511  (nicht  510)  zerstört:  if 
erste  Wiederaufbau  im  J.  451^  geschah  fterd  vijy  xaiaaxaiptl 

raiEQOv  tiemv  oxra)  7tq6(;  toIc:  7r€VTii^xovia  Diod.  XI  (M) 

vaieQOv  i'cBaiv  otluo  7rQdg  roJg  /rcrrijjtoira  el)end.  XII  10 
wäre  der  Phih>soph  sclum  5:V2'1  nach  Kroton  gekonnnen,  .<c 
würde  seine  Auswanderung  noch  in  dem  Kriege  oder  voi 

demselben  stattgefunden  lial)en.  Die  Nachrichten  des  Trogib- 
Justinus  über  Pythagonis  stammen,  wie  Itohde  p.  43  zeigt 

aus  Timaios,  also  aus  guter  Quelle,  und  mittelbar  wohl  m 

Arist^)xenos:  diesem  eigenthümlich  ist  die  Meldimg,  das> 

Pythagoras  von  Kroton  nach  Metapont  gezogen  und  dort  ge- 
st^)rljen  ist  (Jambl.  249).  Dieser  Odiswechsel  fallt  demnaih 
in  509. 

Von  dem  Blüthenjahr  des  Pythagoras  gibt  es  ebenfait 

nur  eine  einzige  ])estinnnt^^  Angabe  und  auch  diese  lautet 

nicht  auf  ()2,   1:  Diodor.  X  i\   hi'   aQxorrog  l/i^i^vrfli  ©»,f 

weil  er,  ineiat  auf  Heraushelning  und  ausführliche  DarHt.elhmg  inter 

«'Msanter  I*arfcien  jjforichtot.  iiiit  anderen  f/frossen  Stücken  der  unter 
itaÜHchen  und  sicilischen  (xcMchichte  auch  den  Krieg  zwinchen  Syban 

und  Kroton  überspringt :  ahor  seine  Ausfllhrung  über  den  sitten-  uiK 
kr>ri)erstähl(»nden  Kinttuss,  welclien  jener  in  Kroton  Übt4?,  im  Zumdi 
nienhalt  mit  der  Erzähluntr  von  der  Niederlage  der  Krotoniaten  w 

Sagra,  nach  welcher  sie  erst  durch  l*ythagonus  zur  Wiederaufnahm' 
der  Wattenübungeu  gebracht  worden  seien,  lilsst  HchlieHsen,  da»«  Tro 

gus  den  Sieg  über  die  Sybariten  als  den  glänzendsten  Erfolg  seiw 

Wirksamkeit  behandelt  hatte.  Wenn  Herodot  V  44  des  Philoaoplw'' 
nicht  gfulenkt,  so  erklärt  sich  dies  daraus,  dass  er  auf  den  Krieg  b" 

wegen  dt»s  Dorieus  eingeht. 

1)  Hei  der  Zurückttihrung  der  Stellen  de«  Jambliclios  auf  ih' 

Quellen  folge  ich  ftbeiiiU,  wo  keine  Bemerkung  gegeben  ist,  derfo 

trefdichen  Analyse  Kohdti's. 
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«corra  ziqv  ̂ a  oXif-t/nada  IlvO^ayoQag  6  q^tXoaog'og 
to;  Therikles  amtirte  ()1,  4.  533/2,  Dionysios  v.  Hai. 

41.  Diodors  literargeschichtliche  Angaben  stammen 

llcxioros,  Philol.  XLI  C35.  Allgemeiner  gehalten  ist 

flie   Zeitbestimnnmg   als    der   Praedicatsausdruck    bei 

a.  a.  0.  yeyoviog  evQianeTai  7ieqi  ̂ ß'  und   Clemens 

302  yeviai^ai  "U-yeiai  ireqi  ttjv  f^r^ytoan]v  devtfQav 
Ja  xazd  UoXvTtQdtrjv  top  tvQavvov:  wie  von  Cicero 

von  Tatianus  und  Clemens  die  Chronik  des  Apollo- 
(m  Clemens  auch  <lie  seines  Bearl>eiters  und  Fort- 

^ionysios  viel  benutzt  und  der  Ausdruck  V»r  lebte  um 
scheint  gewählt  zu  sein,  um  das  Datum  der  dxfi/^ 

t  dem  der  zweiten,  berühmteren  Schulgründung  02,  4 

»n  zu  können.  Erst  Eusebios  praep.  evang.  X  11,21 
ich  heraus,  in  dem  Excerpt  aus  Tatianus  eigenmächtig 

i  die  Stelle  von  7teQi  zu  setzen,  und  wenn  Kyrillos 

anum  I  12  ebenso  bestimmt  f^rjycoat:^  devTtQi^  üh'f.t' 

vd^ayoQag  yev^ad-ai  Ityerai  schreibt,  so  gewinnt  man, 
1  chronologischer  Excurs  in  Wahrheit  nur  ein  Aus- 
dem  Kanon  des  Eusebios  ist,  daraus  weiter  nichts 

ewissheit,  dass  unter  den  oben  p.  143  Anm.  3  citirten 

n  eine  von  denjenigen  vorzuziehen  ist,  welche  für 

})rechen.     ApoUodoros  dachte  bei   der  ax^ij  des  Py- 
an  sein  Auftret-en  als  Lehrer  in  Samos.  Dort  hatte 

Schule  gehalten;  die  Stätte  derselben  und  eine  von 

besuchte  Höhle  wurde  noch  später  gezeigt,  dies  be- 
n  Zeitgenosse  und  Nebenbuhler  des  Sokrates,  der 

Antiphon  bei  Porphyr.  Pyth.  9;  dass  er  schon  in 

ich  einen  grossen  Namen  gemacht  hatte,  setzen  Hera- 
3ei  Diog.  VHI  (3  und  Herodotios  IV  95  Voraus,  s. 
283;  ausführliche  Nachrichten,  natürlich  mit  viel 

lückungen,  gibt  über  seine  Wirksamkeit  auf  Samos 
los  20  ff.  aus  Nikomachos.  Diese  hat  also  4  Jahre 

:  so  viele  nimmt  in  der  That  ApoUonios  von  Tyana 

PhiloH.-philol.  hist.  Cl.  2.)  10 
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bei  Jamblichos  19;  265  an,  wenn  er  die  Gründung  der  i 

mischen  Schule  in  sein  56.  Lebensjahr  setzt  und  ihn  na 

39 jähriger  Leitung  fast  100  (d.  i.  99  nach  Synkellos  p.  + 
und  Tzetzes  chiL  XI  93)  Jahre. alt  sterben  lässt.  Seiner  Ei 

decküng  der  Einheit  den  Morgen-  und  Abendstems  gibt  d 
jetzige  Text  des  Plinius  bist.  II  37  olympiade  circiter  XL 

(var.  XXXII)  qui  fuit  urbis  llomae  annus  CXLII  (var.  CXV 

CXI  II)  ein  unglaublich  hohes,  zu  keiner  auch  noch  so  frfih( 

Angabe  über  seine  Geburiiszeit  passendes  Datum:  wir  schreilx 
LXII  und  CCXXII.  Den  Zusatz  circiter  macht  Plinim«,  w 

das  bestimmte  Stadtjahr  lehrt,  nicht  weil  ihm  das  genai 

Olympiadendatum  unbekannt  ist,  sondern  um  die  durch  ihi 

Umständlichkeit  lilstige  Bezeichnung  desselben  abzukön« 

das  in  der  Reduction  auf  Stadtjahr  222  vorausgesetzte  mva 
aber,  wie  überall  wo  der  Monat  unbekannt  oder  nicht  herfiel 

sichtigt  ist,  aus  der  Gleichung  von  Stadtj.  1  =01.  6,3.  754. 

berechnet  werden.*)  Stadtjahr  222  ist  also  =  Ol.  61,4,  w( 

für  Plinius  umschreil)end  *um  Ol.  62'  gesagt  hat,  d.  i.  ni 
die  62.  Olympienfeier.  Dass  die  Zeit  jener  Entdeckung  de 

Späteren  so  genau  bekannt  gewesen  sei,  darf  füglich  bi 

zweifelt  werden:  sie  ist,  wie  wir  glauben,  in  das  Epochei 

jähr  seiner  wissenschaftlichen  Thätigkeit,  in  den^  Zeitpnnl 

seiner  ax/iij  gesetzt.  In  derselben  Weise  erklärt  sich  d< 
verwandte  Fall  Plin.  II  31  obliquitatem  (coeli,  die  Schie 

der  Ekliptik)  intellexisse  Anaximauder  traditur  primus  olyn 

piade  quinquagesima  octava:  ApoUodoros  setzt  den  Tod  d 
Thaies  imd  damit  die  Nachfolge  seines  Schülers  auf  de 
milesischen  Lehrstuhl  in  Ol.  58,2,  Philologus  XLI  622. 

Pythagoras,  529/8  in  einem  Alter  von  40  Jahren  stehen 

1)  So  wird  von  FliniuH  II  53  die  Sonnenfinfltemiss  des  Tb&l 

(•28.  Mai  585)  in  Ol.  48,4  und  Stadtjahr  120,  nicht  119  gesetxt,  vi 
Nepos  aber,  welchem  Stadtjahr  1  =  Ol.  7,2.  751/0  war,  die  Schiac 
bei  Marathon,  geschehen  Ol.  72,2.  490,  in  Stadtjahr  260  (Gellius  XV 
21),  nicht  261  gestellt. 
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war  um  568  (entweder  569/8  oder  568/7)  geboren  und  starb 
75  Jahre  alt  494  oder  wahrj^cheinlicher  493.  Dieselbe  Ge- 

burtszeit ist  auch  in  Nr.  2,  dieselbe  Todeszeik  in  Nr.  l  der 

(in  anderen  Punkten)  gefälschten  Data  vorausgesetzt,  die  39 
Jahre  der  Wirksamkeit  in  ünteritalien  bei  Apollonios  sind 

aus  Verwechslung  dieser  luit  der  gesammten  Lehrthätigkeit 

(4  in  Sama«*,  35  in  Italien)  hervorgegangen.  Von  den  An- 

gaben seiner  Lebensdauer  sind  ül>erhaupt  nur  die  zwei  nied- 
rigsten, 75  und  80  möglich,  weil  die  andern  seinen  Tod  in 

478  und  noch  weiter  herab  führen  würden  :  die  Zahl  80  ist 

aber  anerkannter  Massen  gefälscht,  während  die  andre  da- 
durch gestützt  wird,  dass  494  zu  Kroton  eine  mit  Austreibung 

der  Pythagoreier  verbundene  Umwälzung  stattgefunden  hat, 

welche  mit  dem  einige  Jahrzehnte  späteren  Feuertod  der- 
selben leicht  verwecliselt  werden  und  dadurch  den  Anstoss 

m  dem  im  Alterthum  weit  verbreiteten  Irrthum  geben  konnte, 

der  Tod  des  Pythagoras  sei  mit  der  Verbrennungskatastrophe 

verbunden  gewesen  oder  wenigstens,  was  die  ältere  von  bei- 
den Ansicliten  ist,  bald  darnach  erfolgt  und  mittelbar  durch 

sie  herbeigeführt  worden. 

Fälschungen   der  Ueberlieferung  von   Pythagoras. 

1.  In  582/1   oder  583/2  setzt  die  Geburt  des  Pythagoras- 

ein  sonst  nirgends  genannter  Schriftsteller  bei  Clemens  ström. 

I.  309  l^vTiXoxog   6  rovg   iarogag    ngay/üarei^ad^evog    OTto 

^^Uv^ayoQOv  '^Xmiag^)  hrl  Tiijv  ̂E/tixovqov  teXet^trjv  (127,2. 

1)  Bentley  Briefe  des  Phalaris  p.  117,  welchem  die  Neueren  meist 
folgen,  bezieht  ̂ Xixia  im  Sinne  von  ?/5»?  auf  das  20.  Lebensjahr;  aber 

«en  Eintritt  in  das  Mannesalter  und  damit  in  den  wehrhaften  BQrger- 
"^^d  hat  Niemand  zur  Epoche  eines  berühmten  Mannes  gemacht,  am 
«l^jrwenigsten  in  Betreff  eines  (ielehrtt»n,  und  Bentleys  eigene  Citate 

mengen  gegen  ihn,  z.  B.  Clemens  ström,  p.  386  dni  r^y  loXoßÄtSyToi 

^'»*«»',  d.  i.  wie  B.  selbst  bemerkt,  bis  zu  Salomos  Regierungsantritt 
in  seinem  2:3.  Le})ensjahr;   p.   :309   fifta   r^y  'Ofnigov  oder  390  furu 

10* 
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271/0)  yafurjXKoi'og  di  öeycdn]  yevo^iiviqv  trrj  q^sQei  ta  n€tvi\ 
XQKXTLoaia  dw(J«x«.  Von  582  bis  A\Y^  sind  bei  Einzähluii 

beider  Data  90  Jahre :  diese  Summe  fand  Diogenes  von  Laert 

in  der  Mehrzahl  seiner  (iuelien  vor,  VIII  44  lOf^  o\  nluatt 

tTtj  ßtovg  hVEvri'Aovta,  Er  kennt  weder  die  75  noch  die  8( 
Jahre,  welche  Synkellos  als  die  einzigen  ihm  bekannten  Le 

bensjahrsnnnnen  anführt,  hatte  also,  was  auch  aus  anderes 

Gründen  wahrscheinlich  ist,  nur  wenige  Quellen  zur  Ver- 
fiigung:  stimnitiMi  zwei  miteinander  in  90  gegen  die  80  des 

Herakleides  ziLsammen,  so  war  das  für  ihn  Grund  genug  oi 

jrXeTatoi  zu  sagen.  (Giengen  diese  von  derselben  Ansicht  aus 
wie  Antilochos,  so  hat  ihr  Urheber  das  ächte  Todesdatum 

beibehalten,  aber  die  Geburtszeit  zurückgeschoben:  die  Ur- 
sachen diefier  Fälschung  finden  wir  darin,  dass  die  Angabe 

des  Aristoxenos  über  den  Beweggrund  der  Auswandmmg 

des  Pythagoras  falsch  verstanden  und  die  Anfangsepcxihe  dw 
Polykrates  zwiefach  bestimmt  werden  konnte. 

Nicht  die  Erhebung  des  Polykrates  zum  Herrscher  son- 
dern die  Zunahme  des  Druckes  seiner  Regierung  hatte  den 

Philosophen  aus  Samos  vertrieben,  Aristoxenos  bei  Porphyr.  9 

üQiüvta  Tijv  Tov  llükvxQarorg  tvQavviöa,  avvtoviozi^v  üi^cr, 

üaie  yLokiog  i'xeiy  ekev^tQto  dvögi  Ttjv  fjiiötaalav  xe  %ai  ifß' 
7ioieictv  f-iiij  Vjioiiiveiv ,  ouTwg  dfij  rr^v  elg  ̂ IvaXLav  arca^i* 
noiriaaaUai,  Diese  Angabe  ist  von  den  Späteren  meist  da- 

hin miss verstanden  worden,  dass  die  Entstehung  der  Tyranni 

Ursache  seiner  Wanderung  nach  fremden   Ländern  gewordei 

iTif  AvxovQyov  riXixiuv.  In  all  diesen  Angaben  ist  ijAixm  mit  acta? 
Lebenszoit,  gloiclibedeutond  und  <lie  Epoche  derselben  je  nach  den 

ZiiHaninienhang  verschieden :  in  unsrem  Falle  geht  aus  der  den  Ar 

fangspunkt  mitnmt'assenden  Bedeutung  von  uno  («eit,  von — an)  m> 
dem  (Gegensatz  T^'ktviri  her\'or,  diiss  vom  Geburtsjahr  ab  gezählt  i» 
Deinarchos  g.  Demosth.  '-^^  rti  fiix(}6y  ngo  r^f  ̂ uetfQag  ijAiaeia;  ytytr^ 
ficytt  (die  Üctreiung  der  Kadmeia  um  Anfang  378)  meint  mit  /Mt^* 
offenbar  nicht  eine  Zwischenzeit  von  etwa  37  »ondem  die  von  unpS 
fähr  17  Jahren  bis  zu  seiner  Geburt. 
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sei:  Strab.  038  flv^ayoQav  löovza  fpvo/jivtjv  trjv  zvqavviöa 

itkiuh  TijV  noXiv;  A{K)llonios  b.  Jambi.  11  inoq^iOf.t6Pij(; 
a^i  trjg  noXvycQdxQvg  Tvqavvidog;  Apuleius  florid.  p.  18 

Polycrdte  commodum  dominari  orso;  Porphyr.  KJ  r^g  IloXv- 
x^ovg  tvqavviöog  JSdinov  xajaXaßovaijg.  Die  Chronologie 

des  Polykrates  ist  frühzeitig  dadurch  in  Verwirrung  gerathen, 

da&>  er  zweimal  Herrscher  geworden  war,  zuerst  über  den 
dritten  Theil  von  Samos  durch  den  Sturz  der  Republik,  später 

über  die  ganze  Insel  durch  den  Sturz  seiner  zwei  Genossen, 

Herod.  III  39  ta  /aiv  TTQWva  tQcxi  ̂ ccactfAevog  ttjv  noXiv 

tom  ddeXipeoiai  TlaviayvwTii)  xai  ̂ vXootJvxi  iveif^e ,  /lera  de 

%ov  /iev  avTiuv  ayioxreivag  tov  öi  vstoieqov  JSvXoawvTa  f^ela- 
oag  taxe  7iixoav  %r^v  JSd/40v.  Wie  lange  Zeit  zwischen  beiden 

Ereignissen  liegt,  ist  aus  dieser  Stelle  nicht  zu  ersehen:  bei 
Her.  VI  38  bezeichnet  /aerd  de  eine  Frist  von  mehr  als 

20  Jahren.  Nach  dem  Gewinn  der  Alleinherrschaft  wm-de, 
wieHerodot.  II I  39  fortfahrt,  Polykrates  in  Bälde  (ev  XQ^^H^ 

oUyoi  aiilxa)  mächtig  und  sein  Name  gross  in  ganz  lonien 

und  dem  übrigen  Hellas:  denn  wohin  immer  er  seine  Waffen 
richtete,  schlug  ihm  alles  zum  Glück  aus:  100  Fünfzigruderer 
kesass  er  und  1000  Schützen;  er  brandschatzte  alle  Welt, 

Freunde  wie  Feinde,  und  verpflichtete  sich  dann  jene  durch 

Herausgabe  des  Raubes;  viele  von  den  Inseln  überwältigte 
er  und  viele  Festlandstädte,  unter  andern  auch  die  Lesbier, 

die  in  einer  Seeschlacht  überwunden  wurden. '  Die  Periode 
der  Alleinherrschaft  und  hohen  Macht  des  Polykrates  fällt 

in  die  Zeit  des  Kambyses,  Thukyd.  I  13  TIoXvxQattjg  ̂ d^ov 

n^vwv  6711  Ka^ßvaou  raviimlt  laxviov  aXKag  te  nov  i'^atov 

^Tir^Qoig  s/ioiriaaTO  xal  ̂ FTjveiav  ekuiv  dviiytf^e  rui  IdnolXiovi 
tut  JriUiit^  und  muss,  weil  sein  Ende  schon  im  Jahre  Roms 

2-^0  (Plinius  hist.  XXXIH  227),  d.  i.  Ol.  63,  4.  525/4  statt- 
gefunden hat,  kurz  vor  oder  ziemlich  gleichzeitig  mit  der 

Regierung  des  Kambyses  begonnen  haben,  welcher  im  August 

530  den  Thron    bestieg,   s.  Kyaxares  und  Astyages  p.  286- 
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Den  rücksichtslos  gewaltthätigen  Sinn,  welchen  er  gegen  di 
eigenen  Brüder  nnd  befreundete  Staaten  zeigte,  wird  er  auc 
den  Samiem  gegenüber  nicht  lange  mehr  unterdrückt  habei 
gegen  welche  er  vorher,  so  lange  die  Brüder  ihm  die  Wag 
hielten,  sich  nothwendig  hatte  Mässigung  auferlegen  mdasei 
und  so  mag  denn  die  Zunahme  des  Druckes  seiner  Herrschaf 

welche  Pythagoras  nicht  ertragen  konnte,  gleich  nach  dei 
Sturz  der  zwei  Brüder  eingetreten  sein.  Es  ist  nur  ein 
Verwechslung  der  zwei  Herrschaftsepochen  des  Polykrafcö 
wenn  eine  Notiz  des  eusebischen  Kanons,  auf  welche  hii 

man  seit  lange  den  ersten  Anfang  desselben  mit  der  Aus- 

wanderung des  Pythagoras  in  gleiche  Zeit  zu  'setzen  pflegt, 
unter  Ol.  62  die  Herrschaft  der  Brüder  Polykrates,  Syloson 

und  Pantagnostos  anbringt;*)  denselben  Fehler  begeht  Ovidina 
metam.  XV  61  fugit  et  Samon  et  dominos;  ob  auch  Clemens 

(oben  p.  145),  ist  fraglich.  Den  umgekehrten  Fehler  finden 
wir  bei  Strabon,  welcher  p.  638  den  Polykrates  von  Anfang 
an  allein  regieren  lässt. 

Dass  Polykrates  wenigstens  noch  in  der  ersten  Zeit 
seiner  Alleinherrschaft  dem  Pythagoras  Wohlwollen  bewiesen 
hat,  lehrt  das  Zeugniss  des  Sophisten  Antiphon  bei  Diog.  V1II7 

und  Porphyr.  7,  dieser  sei  von  ihm  mit  einem  Empfehlungs- 
brief an  den  Aegypterkönig  Amasis  ausgestattet  worden;  da« 

mag  entweder  bei  oder  gleich  nach  dem  Abschluss  der  Ver- 
bindung mit  Amasis  geschehen  sein,  welchen  Herodot  111 31 

als  den  ersten  Regierungsakt  des  neuen  Alleinherrschers  voi 

Samos  anführt;  die  ägyptische  Reise*)  des  Philosophen  SÄ 

1)  Der  Armenier  in  demselben  Jahr  wie  den  Pythagoras;  di 

Udss.  des  lateinischen  Uebersetzers  Hieronymus  unter  Ol.  61,2. 4. 62,1.* 
2)  Sie  ist  auch  von  Isokrates  de  bigis  c.  11  und  vielen  ̂ tere 

Schriftstellern  bezeugt,  von  keinem  bestritten  oder  indirekt  au8g^ 
schlössen.  Gegen  die  Meldung  des  Eretriers  Diodoros  und  des  Arwfc* 

xenos  von  Pythagoras'  Verkehr  mit  dem  Chaldaier  Zaratos  bei  Hi 
polytos   philos.   1,2   oder  vielmehr   gegen   die  Glaubwürdigkeit  ̂  
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hienach  in  Ol.  02,3.  530/29.  Es  liegt  überhaupt  kein  An- 
leichen  vor,  dass  dieser  selbst  von  Polykrates  eine  schlimme 

Behandlung  erfahren  hatte,  nach  allem  hat  vielmehr  das 

tyrannische  Auftreten  gegen  die  Mitbürger  und  der  eigene 
Freiheitssinn  ihm  den  Aufenthalt  in  Samos  verleidet  und  die 

Angaben  der  Späteren,  dass  er  nach  der  Heimkehr  von  der 

Reise  die  Zusende  unleidlich  gefunden  hat,  sind  vollkommen 

wahrscheinlich.  Dass  aber  Polykrates  lange  vor  Kambyses 

Zeit  schon  (als  Theilfürst)  regiert  hat,  geht  zunächst  aus 

Herodot  III  131  hervor:  ÖBvxiQ^i  erei  xaXdvvov  u4lyivi\xaL 

iijlioolf]  fiio^evvtai  (den  Arzt  Demokedes)  •  tQUii>  di  IVei' 
A^vaioi  ixccTOv  fiviojv  *  rera^^)  di  i'iei  noXvytQdzrjg  dvciv 
lalaniüv,  ovttj  fiiv  d7cix€T0  ig  Trjv  ̂ d/dov.  Nicht  dem 

Peisistratos  also,  sondern  dem  attischen  Demos  hatte  Demoke- 

des gedient,  als  Polykrates  ihn  in  Sold  nahm,  d.  i.  zu  einer 

Zeit  als  Peisistratos  vertrieben  war;  das  letzte  Exil  des  atti- 

schen Tyrannen  ist  aber  spätestens  Ol.  (30,4.  536  zu  Ende 

gegangen. ')  Die  Erhebung  der  drei  Brüder  wurde  von 
lijgdamis  dem  Tyrannen  von  Naxos  unterstützt,  Polyaen  I  23; 
«e  geschah  also  nach  57,2.  551/0:  denn  in  diesem  Jahre 

begann  die  dritte  Regierung  des  Peisistratos,  welcher  nach 

ihrem  Anfang  und  vor  549  den  Lygdamis  in  Naxos  ein- 

*^tzte,  Herod.  l  (54.  Polykrates  war  58,3.  540/5  bereits 
Herrscher:  514  Jahre  zählt  Jamblichos  theologumena  arith- 

Dietices  p.  41  von  Euphorbos  Tod  bis  auf  Xenophanes,  die 

Zeiten  des  Anakreon  und  Polykrates  und  den  Krieg  des 

flarpagoe  gegen   die   ionischen   Städte.     Dass   die   samische 

letzteren  hinsichtlich  de8  Citats  trifft  zwar  der  ?on  Zeller  1  275  er- 

^Jobene  Einwand  nicht  zu:  denn  das  angebliche  Bohnenverbot  des 
^to8  und  Pythagoras  fahrt  er  auf  die  Vulgata  (Xiyftat)  zurück. 
Aber  eine  babylonische  Reise  lässt  sich  neben  der  ägyptischen  im 
J-  '530/29  nicht  unterbringen  und  der  Bericht  des  Porphyrios  7 — 9 
*bliei^  erstere  vollständig  aus. 

1)  Die  Regierungen  des  Peisistratos,  Fleckeisens  Jahrbb.  1883. 
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Tyrannis  58,2.  547/(3  begonnen  luit,  schliessen  wir  au8  Die 

11  2  l^TtüHodioQog  (prjoi  tut  devTeQt^  trei  T^g  rcervrjxoai 

oydütjg  dkv/47riaäog  iriov  elvai  (yiva^ifjiaväQOv)  e^tjxor 

teaaaQiüv  xai  fiez^okiyov  TekevTr^aai,  dx^daavtd  nrj  fjtdho' 
xara  UoXviiQdTtjv  top  ̂ d^ov  zvQavvov:^)  der  eigenthümlicl 
Zusatz  7t7j  fidkiara  scheint  anzudeuten,  da^  die  Blüthe  d 

J  Philosophen  eine  gewisse  Strecke  weit  der  Regierung  di 
Tyrannen  parallel  gelaufen  ist,  indem  sie  mit  dieser  anhol 

aber  lange  vor  ihr  aufhörte.  Bei  Suidas  i/rax^eoiv]  yiyoi 

'/.ata  lIokvxQdtfjv  tov  ̂ dfiov  tvqavvov  dXv^iniddt  vß*  ist  den 

nach  nicht  ̂ ß'  sondern  einer  häufigen  Vertaiischung  gern» 
vrj  zu  schreiben  und  man  erkennt  jetzt  auch ,  warum  i 
Lucians  Charon  7  der  Todtenfährmann  bei  seinem  Au«^ 

in  die  Oberwelt  unter  andern  in  der  58.  Olympiade  aufg« 
tretenen  Personen  auch  den  Polykrates  erblickt. 

Wer  den  Pythagoras  wegen  der  Erhebung  des  Polykrab 

zum  Tyrannen  Samos  verlassen  liess,  der  musste  wohl,  d 

der  eigentHche  Anfang  der  Tyrannis  der  58.  Olympiade  ai 

gehört,  in  diese  auch  seine  Wanderung  verlegen;  weil  ah 

die  Uebersiedlung  nach  Kroton  auf  62,4.  529/8  feststaiK 

während  die  frühere  Geschichte  des  Philosophen  gegen  seil 

italische  Wirksamkeit  bedeutend  in  den  Hintergrund  zurOcl 

tritt  und  von  ihr  überhaupt  wenig  bekannt  war,  so  fäll 
man  die  Zeit  von  547/6  bis  zur  italischen  Wanderung  n 
Reisen  in  andere  Lä^ider  aus.  So  fährt  z.  B.  Strabon  a. 

0.  fort:  xat  drteXd-eiv  eig  ̂ XyvTttov  xal  Baßvhüva  ffil 

fjuxd^eiag  x^Q^^y  hiaviovta  ö^eTLeiO-ev  oqüita  eti  av/Ä^ivovfh 

tifv  tvqavvida  nXevaavta   elg   ̂ ItaXiav    ixei    öiateXiaai  i» 

1)  Wohin  das  Vorurtheil.  die  r/x^if.  sei  den  alten  Chronolog 
an  daH  40.  Jahr  frebiinden  gewesen,  führt,  zeigt  das  Beispiel  v 
Diels,  welcher  die  Worte  axfiäau^ra — tv^awot^  allen  Ernstes  fÖr  c 
durch  Zufall  an  diese  iStelle  versprengtes  Stück  aus  der  BiograpI 
des  Pythagoras  erklärt;  freilich  glaubt  er,  ebenso  die  Andern,  »u 
n  ilem  Datum  des  Polykrates  einen  Fehler  zu  erkennen. 
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ßlov.  Nun  konnte  aber  die  Lehrthätigkeit  auf  SaiucKS  nicht 

mehr  auf  ihrem  Platze,  in  Ol.  <)1,4— 62,4  bleiben:  sie  masste 
znrfickgeschoben  werden  bis  hinter  den  Anfang  des  Polykrates, 

80  daäs  sie  in  57,2.  551/0-58,2.  547/<)  fiel.  Damit  ergab 
ich  denn  die  Nothwendigkeit,  auch  die  (ieburt  des  Pythagoras 
bwleutend  hinaufzurHcken :  denn  mit  17 — 18  Lebensjahren 
konnte  er  nicht  als  Meister  und  Lehrer  aufgetreten  sein. 
Dazu  gehorte  ein  Alter  von  mindestens  30  Jahren:  die  Wahl 

des  Jahres  war  frei ;  warum  aber  gerade  583  oder  582  ge- 
wählt worden  ist,  lässt  sich  nicht  ausmachen.  War  es  583, 

80  kann  der  Gnmd  bestinmiend  gewesen  sein,  dass  Pythagoras 
dann  bei  Eröflhung  der  Lehrthätigkeit  im  33.  Lebensjahre 

stand;  war  es  (wjis  wegen  a7id  wahrscheinlicher)  582,  so  be- 
4imnite  dazu  ein  bedeutsamer  Synchronismus  der  künstlich 

zurechtgemachten  Philosophengeschichte.  Die  auffallende  Zu- 
«inimenstelhmg  des  Pythagoras  und  Epikuros  als  Flügelmänner 
einer  Reihe  bei  Antilochos  ist  doch  wohl  mit  der  Eintheihmg 

der  gesammten  Pliilosophenmenge  in  zwei  lange,  einander 

parallel  gehende  Reihen  zusammenzuhalten,  welche  wir  l>ei 

Diogenes  113—15  finden:  nach  den  sieben  Weisen,  zu  welchen 

nwnche  (Hermippos  bei  Diog.  I  41,  vgl.  Clemens  ström.  1299) 

den  Pherekydes  zählten,  folgen  die  zwei  Philosophenlinieu : 

die  ionische'  von  Anaximandros  dem  Schüler  des  Weisen 
Thaies  bis  Kleit<miachos  (um  110  v.  Chr.),  welche  auch  die 

Akademiker*)    Peripatetiker    Kyniker  Stoiker   umfasst,    und 

1)  Der  Urheber  dieser  Anordnung  (wenigstens«  der  bei  Diogenes 

vorliegenden  Fassung)  scheint  ein  Akademiker  aus  der  Zeit  des  Po- 

»MJidonioH  gewesen  zu  sein :  während  von  Peripatetikern  nur  Aristoteles 
^^^  Theophraatos,  von  Stoikern  Zenon  Kleanthes  Chrysippos,  von 
Vkureiem  bloa  Epikuros  selbst  genannt  ist,  wird  die  alte,  mittlere 

und  neue  Akademie  unterschieden ,  aus  der  alten  Piaton  Speusippos 
«enokrates  Polemon  Krantor  Krates,  aus  der  mittleren  Arkcsilaos, 

^'^  der  neuen  Kameades  und  Kleitomachos  angeführt,  nicht  aber 
'öilon  (gest.  um  80  v.  Ohr.)  und  Antiochos,  welche  bei  Späteren  für 
^^®  Gründer  einer  vierten  und  fünften  Akademie  gelten. 
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die  ̂ itiilische'  mit  folgenden  Namen:  Pythagonis  (Schüler  d 
Weisen  Pherekydes)  Telauges  Xenophanes  Parmenides  Zew 

Leiikippos  Demokritos  Naii8ii)haneä  mit  Nausikydes,  endli< 
Epikuros.  An  den  pythischen  Spielen  49,3.  582  liess  mi 

die  sieben  Weisen  in  Delphoi  zusammentreffen,  dies  war  d 

Geburtsjahr  ihres  Ehrennamens,  Diog.  I  22  QaXijg  rtgioi 

aoq^og  lovo^tdoK^t]  aQxovtog  yidil^vr^ai  Ja^aaiov^  xaD^ov 

htva  aofpol  ixXijO-ijaav  ̂   wg  (pijoi  Ji]fii^vQiog  6  OcckrjQti 
es  war  ein  schönes  Zusammentreffen,  wenn  gerade  damt 
der  Stifter  der  einen  Reihe  das  Licht  der  Welt  erblickte. 

2.  Nach  Apollonios  von  Tyana  bei  Jambl.  11— l! 
265  verliess  Pythagoras  die  Heimat  im  18.  Lebensjahre  wegi 
des  Polykrates  und  begab  sich  zu  den  ionischen  Meister 
um  deren  Unterricht  zu  geniessen,  hielt  sich  dann  22  Jah 

lang  in  Aegypten  auf,  bis  er  von  Soldaten  des  Kambys 

gefangengenommen  w^urde;  dadurch  kam  er  mit  den  Magiei 
zusammen,  welche  er  zwölf  Jahre  lang  hörte;  im  56.  Leben 

jähr  nach  Samos  zurückgekehrt,  gründete  und  hielt  er  de 
eine  Schule;  dann  suchte  er  Italien  auf  und  starb  dasell 

nach  39jähriger  Wirksamkeit  fast  100  (d.  i.  99)  Jahre  a 

[n  diesen  Angaben  eine  Kette  unsinnigster  Unmöglichkeit 
zu  Knden  wird  Kohde  nur  dadurch  veranlasst,  dass  er  ( 

62,1.  532  für  das  von  Apollonios  vorausgesetzte  Datum  d 

Erhebung  des  Polykrates  ansieht ,  wodurch  die  *  Geburt  i 
Philosophen  in  549,  die  Wegführung  unter  Kambyses 

50<>,  der  Tod  in  450  zustehen  kommt.  Apollonios  hatkc 

Datum  angegel>en  und  wenn  er  sich  in  Sachen  des  Philosophc 
eines  Privatmannes,  noch  so  willkürlich  oder  unkundig  l 

wiesen  hätte,  an  der  Zeit  des  allbekannten  Kambyses  koni 
er  nicht  rütteln  oder  irre  werden:  die  zusammenhängen 

Keihe  der  iv^syrischen  medischen  j^ei-sischen  makedonisch 
l^und  römischen)  Itegenten  bildete  in  hellenistischer  Z< 

den  chronologischen  Leitfaden  der  Weltgeschichte,  welch 

tilr  jeden  Gebildeten  ein    für  allemal  feststand.     Legen  ̂  
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las  Jahr  der  Eroberung  Aegyptens  durch  Kamb/ses  63,3. 

)2H/r)  zu  Grunde,  so  ergibt  sich  folgende  im  wesentlichen 

jchon  von  llöth  Gesch.  d.  abendländ.  Philosophie  I  288  auf- 
gestellte Datirung:  568  Geburt  des  Pythagoras,  5ijl  im  18. 

Lebensjahr  Wanderung  nach  lonien,  547  Aufenthalt  in 

Aegypten  22  Jahre  lang,  525  Gefangennahme  und  Verkehr 

mit  den  Magiern  12  Jahre  lang,  513  Eröffnung  der  samischen 

Schule  im  56.  Lebensjahr,  500  italischer  Aufenthalt  39  Jahre 

lang,  470  Tod  im  99.  Lebensjahr.  Dass  diese  Rechnung 
wirklich  bestanden  hat,  erweist  Roth  aus  Solinus  11,31 

Pythagoras  offensus  fastu  tyrannico*)  relicta  domo  patria  Bruto 
coüswle  qui  reges  urbe  exegit  Italiam  advectus  est;  Bocchus, 

die  Quelle  Solins  hat  mit  Cornelius  Nepos  Roms  Griindung 

Ol.  7,2.  750  gesetzt  und  den  Königen  241  Jahre  gegeben, 
wodurch  Brutus  in  509  zu  stehen  kommt,  Rh.  Mus.  XXXV  18. 

Bocchus  schrieb  49  n.  Chr.  (Solinus  1,29),  war  also  ein 

rielleicht  älterer  Zeitgenoase  des  Apollonios,  welcher  unter 

Claudius  und  Nero  blühte:  jedenfalls  haben  beide  aus  einer 

älteren  Quelle  geschöpft :  denn  schon  im  Anfang  des  Tiberius 

schreibt  Henzens  capitolinische  Tafel  CTG.  (5855  dcp  ov 

^ttfißvat^g  ̂ Xyvmov  ycaT{eaTQiipato)  xat  TIvdayoQag  edXu) 

^^  ffi\  Jünger  indess  als  Nr.  1  scheint  diese  Interpolation 
der  Geschichte  des  Pythagoras  doch  zu  sein,  weil  das  beiden 
gemeinsame  Motiv  der  ersten  Wanderung  desselben  in  der 

Zeitrechnung  jener  seine  Erklärung  findet,  das  Datum  der 

Erhebung   des  Polykrates   aber   in    der  vorliegenden  Version 

1)  Dieses  Motiv  ist  durch  eine  ähnliche  Contamination  herein- 

i^^racht,  wie  sie  bei  Solinus  2,52  (Massilia  nach  dem  Harpagoskrieg 
^  doch  Ol.  45  gegründet)  und  27,44  (Kyrene  Ol.  45  und  unter 
öcub  Marcius  entstanden)  vorkommt.  Bei  Apollonios  ist  Samos  im 
509  frei  und  Pythagoras  geht,  weil  die  Thätigkeit  für  den  Staat 
^  in  den  Studien  stört ;  der  Urheber  dieser  Darstellung  konnte  z.  B. 

*  Herodot  wissen,  dass  Polykrates  unter  Kambyses  den  Tod  ge- 
^^en  hatte. 
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bereiis  entstellt  ist.  Die  Fälschung  schlägt  hier  den  entgi 

gengesetzten  Weg  ein:  sie  behält  das  ächte  (ieburtsdatui 

des  Pythagoras  bei,  rückt  aber  den  Tod  um  23 — 24  Jahi 
herab,  hat  also  f(ir  diesen  irgend  einen  falschen  Synchronisnn 

vorausgesetzt.  Die  Jahrsumnie  der  Lebensdauer  des  Phil< 

sophen  ist  nicht  gerade  ausgesucht,  um  eine  recht  hohe  Zal 

ein  ganzes  Jahrhundert  zu  gewinnen;  sonst  würde  es  schlechi 

weg  txavoy^  nicht  tyyvg  züv  i'AaTov  (Janibl.  2()r))  heiaseo 
wohl  aber  ist  anzunehmen,  dass  man  sie  durch  ein  runde 

tM,ai:6%'  ausgedrückt  haben  würde,  wenn  die  99  Jahre  (p.  140 
vollendet  gewesen  wären;  wir  setzen  sie  daher  98  voller 

gleich.  Der  Verfasser  wollte  den  Tod  des  Philosophen  auf  eir 

gewisses,  ihm  feststehendes  Datum  bringen,  auf  das  eine 

Hlreignisses,  mit  welchem  er  denselben  irrthümlich  verbunder 

glaubte.  Er  huldigte  dem  von  den  Meisten,  aber  in  vielfacl 

verschiedener  Weise  getheilten  Irrthum,  Pythagoras  sei  zui 

Zeit  der  grossen  Verbrennungskatastrophe  gestorben.  Dikai- 
archos,  der  Mitschüler  des  Aristoxenos,  sammt  seinen  Nach- 

tretern  (Porphyr.  56  Ji/.,  aal  oi  d'Aqißioieqoi)  Hess  jenei 
aus  dem  brennenden  Hause  entrinnen  und  nachdem  er  Ter 

gebens  an  verschiedenen  Orten  um  Einlass  gebeten,  in  Metapon 

Hungers  ster])en;  nach  anderen  bei  Porph.  57  bildeten  di< 
Schüler  mit  ihren  Leibern  eine  Brücke,  über  welche  er  ent 

kam,  aber  nur  um  in  Verzweiflung  über  seine  Vereinsaiuuni 

sich  den  Tod  zu  geben;  im  Auszug  des  Herakleides  Lembo 

aus  Satyros  (Diog.  VUI  40)  drückt  er  zur  Zeit  jenes  Blut 
bades  dem  sterbenden  Pherekydes  in  Delos  die  Augen  ar 

und  hungert  sich  nach  der  Rückkehr  zu  Metapont  aus 
manche  Hessen  ihn  auf  der  Flucht  aus  dem  Brande  eines  ge 

waltsamen  Todes  sterben  (Diog.  VIH  39),  andere  auch  ih* 
mitverbrennen  (Athenagonis  supplic.  31  u.  a.);  Apolloniu 

selbst  bei  Jambl.  254  ff.  lässt  die  Verbrennung  der  Schfilc 

zu  Kroton  gleich  nach  der  Auswandening  und  dem  Tode  d^ 

Meisters   vor   sich   gehen.     Das  Datum   der  grossen   Pyth« 
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g»)reierlietze  i.st  es  also,  auf  welches  der  Urheber  diaser  Dar- 

stellung den  Tod  des  l'ythagonis  bringen  wollte;  es  muss 
ihm  unimistiVsslieh  festgestanden  haben,  sonst  wäre  er  nicht 
auf  den  (lethinken  gekoinnien ,  dem  Le])en  iles  Meisters  am 

Ende  ein  Viertel  Jahrhundert  zuzulegen.  Es  war  ein  ausser- 

ordentliches, die  Mit-  und  Nachwelt  tief  ergreifendes,  zugleich 
aber,  weil  die  Häupter  der  grossgriechischen  Aristokratie 

davon  betroffen  wurden,  hoch|)olitisches  Ereigniss,  da«  man 

in  den  meisten  (-hroniken  dem  Jahre,  in  manchen  wohl  auch 

dem  Tage  nach  noch  sorgfältig  verzeichnet  fand:  Polybios 

II  lU^i  setzt  <las  Datum  als  l)ekannt  voraus,  das  Ereignisse 
bildete  <len  Anfang  der  im  Lande  unvergesslich  gebliebenen 

P^ihagoreierhändel,  750  Jahre  8pät<»r  schreibt  l^orjihyrios  56 

'taviaxov  eyivovto  f,ieyahxi  aidaeig  a^  in  xal  vvv  o\  neql 
loiv:  w/rm-g  /jfif/jorevovai  ze  xai  dif^yoiviai  Tag  f/it  tiov 

llii>ayoQeiiuv  xaXovvceg.  Data  der  politischen  Geschichte 

standen  ein  für  allemal  fest,  dagegen  die  Chronologie  der 

Philosophen  und  anderer  Privatleute  wimmelt  besonders  seit 

dem  Beginn  der  Alexandrinerzeit  von  Varianten,  hier  an  der 

L eberlief eruug  zu  rütteln  glaubte  Angesichts  so  vieler  schon 

gegebener  Beispiele  jedweder  sich  berechtigt.  In  470  winl 

also  die  Feuerkatastrophe  gefallen  sein  und  unten  hoffen  wir 
'las  auDähemd  zu  bestätigen. 

H.  Jamblichas  theol.  arithm.  p.  41  gibt  dem  Philosophen 

zur  Zeit  des  Harpagoskrieges  58,3.  545  ein  Alter  von  82 

Jahren,  eine  Zahl  welche  textkritisch  dadurch  gesichert  ist, 

das»  er  vom  Tode  des  Euphorbos  (dessen  Seele  später  die 

^68  Pythagoras  war)  im  letzten  Jahre  des  Troerkrieges  bis 

zur  Geburt  des  Philosophen  zwei  Seelen  Wanderungsperioden 

von  je  210  (dem  Kubus  der  Zahl  t),  welche  die  Beseelung 

•beutet)  nebst  82  .fahren  des  Pythagoras  rechnet  und  als 

^Qmuie  514  angibt.  Die  gesammte  Lebensdauer  desselben 

''^^Jrug  in  dieser  Darstellung  offenbar  weit  über  lOO  Jahre: 

^^nn  nach  den  Anlangen  des  Polykrates,  in  welche  a.  a.  0. 



158  Sitzung  der  phüosrphüol.  Classe  vom  5.  Mai  1883. 

jenes    82.    Jahr    gesetzt    wird,    folgte    mindestens   noch 
grösste   Theil    des    italischen    Aufenthalts.     Unter   den 

handenen  Lebensjahrsummen  passt  dazu  blos  die  höchste,  l 

bei  Galenos  de  remediis  parabilibus,  t.  XIV  657  Kühn  fßu 

elg  hiTaxaidixarov   xal   exoToarov   tzog  aqxiog   xai  ofi 

diaTeXiaag,     Fügen  wir  zu  den  82  Jahren  noch  die  35 

Thätigkeit  in  Italien,   so   ergiebt  sich  die  Summe  117: 

Schöpfer  dieser  Version  verlegte  also  die  orientalischen  He 

und  die  Lehrthätigkeit  auf  Samos    in  die  Zeit  vor  545, 

Geburt    des    Fythagoras    in    027    und    seinen    Tod    in  l 

Letzteres  Jahr  sah  den  Untergang  von  Sybaris  und  von 

irrthümlichen  Vermengung  seines  Todes  mit  der  Pythagore 
Verbrennung  ausgehend   konnte   man  auch  dieses  Datum 

den  Tod  gewinnen.     Beide  Ereignisse  werden  auch  mit  i 

frühesten,   gegen    Pythagoras   selbst   gerichteten  Angriff 

Demokraten  Krotons,   welchen  Kylon  wegen  der  Frage  C 

die  Behandlung  des  eroberten  Ge])ietes  von  Sybaris  einleit 

zusammengeworfen,  so  von  ApoUonios  bei  Jambl.  255  ff.  i 
ohne  Zweifel  auch  von  Nikomjichos,   da  er  (b.  Jambl.  2 

den    Feuertod    der  Pythagoreier   in    die   Zeit    der   Heise 

Meisters  zu    dem  sterbenden  Pherekydes  setzt,    welcher  n 

1)  Nicht  117  oder  mehr,  wie  in  der  Voraussetzung,  da«s  dieol 
bar  neupythagoreische  Quelle  ein   angeblich  von  Pythagoras  sc 
verfasstes  Buch  war,   angenoiniiien  wird.     Ein  solchen  ülwr  diel 
kräfte  der  Meerzwiebel  (von  welchen  Galenos  spricht)  existirte  in 
That  schon  zur  Zeit  des  Plinius,   welcher  XIX  94   verspricht  sp 

auf  den  Inhalt  desselben  einzugehen;   dies  thut  er  XX  97 — 101, 
ohne  diis  von  Pythagoras,  wie  Galenos  sagt,  erfundene  und  an 

selbst  erprobte  Lebeiiselixir  zu  erwähn(»n ;   dieses  Zaubermittel  sl 
also   nicht  darin.     Vielmehr  soll    die  jugendfrisch  erhaltende   fi 
desselben   bis   zum  Tod   dauern:   fiuKQoßiot,^  notti  tovg  rovio  hii 

yoyiag  Xid  rd  aXQa  a^ria  (vgl.  oben  tc(JTiog  StarfXiau^)  vndQX*^i  fi 
riXov^.   Die  bei  Galenos  benützte  Schrift  lautete  also  auf  den  Na 

eines  Pythagoreiers.     Das  geschichtliche  Obild  ihres  Verfassers 
XenophiloH,  welcher  105  Jahre  bei   frischen  Kräften  lebte,  Val.  3 
VIH  i:).3;  Plin.  VII  108. 
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uidas  Ol.  45.  (>00/59()  geboren  war  und  85  Jahre  alt  wurde, 

ne  schon  Herakleides  Lerabos  ihn  gleich  nach  der  Rück- 
ehr  von  Delos  sterben  liess:  auch  in  den  Auszügen  aus 

iristoxenos  (Jambl.  249)  und  Dikaiarchas  (Porph.  50)  ist 

ler  Tod  des  Pythagoras  so  unmittelbar  an  die  Unitriebe  des 

(ylon  angeknüpft,  dass  es  dem  Leser  scheinen  kann,  er  sei 
offleich  erfolgt. 

Den  Anstoss  zur  Bildung  diaser  Version  gab  das  Streben, 

lie  Periode  der  Seelen  Wanderung  nachzuweisen.  Nach  Hera- 

cWes  Pontikos  bei  Diog.  VHl  4  hatte  die  Seele  das  Eu- 
)horl)as,  ehe  sie  auf  Pythagorjis  überging,  zwei  Wandlungen 

liirchgeniacht,  in  der  Person  des  Hermotinios  von  Klazo- 
nenai  und  des  Pyrrhos  von  Delos;  er  berief  sich  auf  einen 

Ausspruch  des  Pythagoras  selbst,  dasselbe  thaten  aber  auch 
)ikaiarchos  und  Klearchos  bei  Gellius  IV  11,  nach  welchen 

8  drei,  danmter  zwei  weibliche  Personen  waren:  Pyrandros, 

iallikleia  und  Alko.  Jamblichas,  genauer  gesprochen  sein 
Gewährsmann  schliesst  sich  an  Herakleides  an.  Der  Nach- 

weis selbst  ist  kläglich  misslungen.  Um  das  Jahr  lOGO,  wo- 
lin  die  514  Jahre  von  540/5  zurückführen,  setzt  Isokrates 

lie  dorische  Wanderung,  während  das  späteste  aller  Data 

les  Falles  von  Troia  auf  1094  steht:  diese  zwei  Ereignisse 
ind  miteinander  verwechselt.  Ferner  musste  nicht  vom  Tode 

ondem  von  der  (freilich  ihrer  Zeit  nach  unbekannten)  üe- 

»urt  des  Euphorbos  bis  zu  der  des  Pythagonts  gerechnet 
werden,  wenn  sich  die  Zwischenzeit  mit  mehreren  Wander- 

iinggperioden  vollständig  decken  sollte:  wjis  sich  von  selbst 

versteht  und  auch  von  Diogenes  VIII  4  bezeugt  wird:  avxog 

^^  ̂ S  y^(pS  *)  (pfjOi  dia  htxd  xai  dn]xöauov  iziwv  i^  dideio 

^^yiytvrjotyai  ig  dvO^Qionovgf  wo  nicht  fxxa/Joca  sondern 

inxataidtKa  statt  fmd  zu  lesen  und  *alle  21()  Jahre*  zu  er- 

l)  Der  altpythapforei sehen  Schrift  xaräßaaic  «V  uAov,  Rohde  p.  557; 
^Wer  /  286. 
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klären  ist.  Der  Perioden  würden  aber  dann  drei;  nicht  zwi 

geworden  sein.  Jaiublichos  beruft  sicli  auf  die  AntoriÜ 

des  Aristoxenos,  Neanthes,  Hippobotos,  Androkydes  um 

Eubulides,  von  welchen  die  zwei  letzten  mit  Wahi-scheinlich' 
keit  für  Neu])ythag()reier  gehalten  werden ;  einer  von  diwei 
])eiden,  der  uns  unbekamite  jüngste  von  allen  ist  wohl  seiw 
(Quelle  für  das  Ganze:  die  andern  mögen  für  Einzelheit«! 

der  ganzen  Ausführung  citirt  gewesen  sein. 

Bei  Plinius  XXXVI  71  is  obeliscus,  quem  divos  Au 

gustus  in  circo  magno  statuit,  excisus  est  a  rege  Pseinetne 

j)herj)hreo,  *)  quo  regnante  Pythagoras  in  Aegypto  fuit  liey 
ein  Irrthum  vor:  der  Obelisk  zeigt  die  Namenschilde  desCli 

gestorbenen  Psammetich  I :  Ra  -  nah  -  ab  Psemtek  (Plathne 
Besehr.  der  Stadt  Rom  III  *M\2,  Zoega  de  obeliscis  p.  6121 

welche  nicht  zu  dem  von  Plinius  angegebenen  Namen  pas«D 

wie  auch  in  so  frühe  Zeit  schwerlich  Jemand  die  ägyptiwb 
Reise  verlegen  konnte.  E])enso  wenig  passen  die  Schilde  de 
letzten,  dritten  Psammetich:  Ra  auch  ka  n  Psemtek:  anc 

glaubte  wohl  Niemand,  dass  dieser  während  seiner  sech? 

monatlichen  Regierung,  deren  erste  Hälfte  der  unglücklich 

P'eldkrieg  ̂ e^en  Kambyses,  die  andere  seine  Einschliessun 
in  Memphis  ausfüllte,  sich  mit  Errichtung  eines  Obeliske 

befasst  habe.  Plinius  gibt  die  Namen  des  Psammetich  1 

wieder:  Ra  nefer  ab  Psemtek:  dieser  regierte  595 — 589  üb 
in  seine  Zeit  scheint  der  (lewährsmann  des  Janibliclios  de 

Anfang  des  ägyptischen  Aufenthalts  gesetzt  zu  haben  (niel 
als  den  Anfang  braucht  man  auch  bei  Plinius  nicht  zu  ve: 
stehen).  Um  die  hohe  Zahl  von  117  Jahren  zu  erreiche: 

musste  er  die  grös<sten  Zahlerhöhungen  seiner  Vorgänger  i 
Hülfe  nehmen:  die  22  Jahre  ägyptischen,  12  babylonisebe 
:^9  italischen  Aufenthalts  von  Nr.  2  und  die  9  der  samisch« 

1)  VerbesMeniii^  vonUrlichs;  cod.  bamb.  spcmetiiepserphreo,  d 
andern  semetneiwt'rte»),  Hcmenpserteo,  seniescrteo- und  ähnlich. 
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Schule  von  Nr.  4.  That  er  dies,  so  erhielt  er  folgende 

Data;  Pythagoras  in  Aegypten  593 — 571,  in  Babylon  571 
bis  559,  auf  Samos  559 — 550,  in  Unteritalien  550—511. 

Den  Unterricht  bei  Pherekydes  konnte  er  noch  vor  593  ge- 
nossen haben:  denn  manche  Hessen  jenen  schon  gegen  Ende 

des  siebenten  Jahrhunderts  wirken;  den  Fall  Messenes  im 

zweiten  messenischen  Krieg  soll  er  vorausgesagt  haben 
(Diog.  l  116). 

4.  Die  80  Jahre,   welche  Herakleides    Lenibos   auf  das 

Leben  des  Pythagoras  zählt,  sind,  wie  zuerst  Bentley  Phal.  131 

aus  dem  Zusatz   T^axa  xi(v   Idiav    vTtoyQaqiijv   rjXr/uiüv  (Diog. 
V11144)  erschlossen  hat,  der  Lehre  von  der  normalen  Dauer 

des  menschlichen    Lebens    angepasst.      Dieses  zerlegte  schon 

w  nach  Diog.  VII I  10  in  vier  Hauptabschnitte :  naig  eii^ooi 

*i^ca,   vetjvioxog   liyioaty   verjvirjg  eir.oai,   yegwv  eiiioai;  nach 
Diodor  X  5,    der  das  Richtige  gibt,  thaten  es  die  Pythago- 

fßier.     Hiezu  stimmt  es  merkwürdig,  dass  der  Meister  selbst 
^it  40  Lebensjahren  die  Schule   zu  Kroton  eröffnet  und  20 

•^aJire  lang  sie  geleitet  hat;  man  könnte  sich  versucht  fiihlen, 
^^ese  zwei  Angaben  trotz   ihrer  guten  Gewähr  auf  eine  aus 
Mer  Eintheilung  abgeleitete  Erfindung  zurückzuführen;  ein 

'**Ucher   würde   indess   auch,    was    Herakleides    oder   dessen 
'  orgänger  wirklich  gethan  hat,  die  Lebensdauer  auf  80  Jahre 
^höht   haben ;    auch  wissen  wir    nicht ,    ob  Pythagoras  sich 

'^^ch  dem  Abzug  aus  Kroton  in  den  Ruhestand  begeben  oder 

^ine  Lehrthätigkeit  in  Metapont  fortgesetzt   hat,    und  Aris- 

^icw,  der  älteste,  also  um  548  geborene  Schüler  des  Pytha- 
Joras,  hat  die  Schule  bis  470,   weit   über   sein  60.  Lebens- 

J^Hr  hinaus,   geleitet.     Ueberdies  ist  es  wahrscheinlich,    dass 

iie  5  Jahre   nicht   am  Ende   der  75   angesetzt   sind.     Nach 

Diog.  VIII  45  blühte  er  in  der  60.  Olympiade;  da  die  Mehr- 
^aU  seiner  Quellen  zu   dieser  Zeit,    wie  in  Nr.  1  vermuthet 

'^rt,  ihn  reisen  Hess,  so  bleibt  als  Gewährsmann  dieser  iso- 

lirten    Angabe   Herakleides    Lembos   übrig.     Die    Eröffnung 

[1883.  Phüo8.-philol.  hist.  Cl.  2.]  11 
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der  samischen  Schule,  an  welche  sich  die  E| 
Blüthe  knüpft,  ist  also  um  5  Jahre  zurück  in 

verlegt  worden,  so  dass  die  berühmteste  Thätigkei 

Aufenthalts  in  Italien,  auf  ihrer  ursprünglich« 
stehen  blieb,  mit  der  Wirksamkeit  auf  Samos  al 

früheren  Ereignisse  weiter  hinauf  rückten  und 
in  573  zu  stehen  kam. 

5.  Die  anonyme  Biographie  des  Pythagoras 

cod.  249,  ein  spätes  Machwerk,  gibt  ihm  eine 
von  104  Jahren,  5  mehr  als  Nr.  2  und  wohl  8 

Verbindung  mit  Nr.  4  abgeleitet,  indem  die  D 
mischen  Schule  von  4  auf  9  Jahre  erhöht  wi 

Geburt  fiel  dann  in  573,  der  Tod  470. 

6.  Dionysios  v.  Halik.  ant.  II  59  lässt  Pytl 

ganze  Generationen'  nach  Numas  Regierimgsai 
Ol.  IG.  714)  in  Italien  wirken,  ̂ evd  rtjv  7T€viif/, 
niada^  also  01.51.576/2;  ähnlich  schreibt  vor  i 

18,  jener  habe  über  100  Jahre  nach  Numas  Ai 

Servius  TuUius  (576—532)  dort  gelehrt.  Dion; 
ant.  I  74  den  Kanon  des  Eratosthenes  für  den 

benützt  in  seiner  Chronik  die  von  Apollodoros  g 

arbeitung  desselben  gebührender  Massen  (Synk< 

dagegen  hier  nimmt  er  keine  Notiz  davon,  dass 

doros  der  grobe  Anachronismus,  welchen  Erai 

gangen  hatte,  verbessert  war.  Dieser  verwechsel 

genes  VIII  47  bemerkt,  den  Philosophen  mit 

kämpfer  Pythagoras  aus  Samos,  welcher  588  in 

von  20  Jahren  (Bentley  Phal.  115)  zu  Olympia 

italische  Wanderung  mag  er  um  574  gesetzt  ha 

Die  Pythagoreier. 

Der  Auszug  aus  Aristoxenos,  welchen  Jam 

theilt,  den  er  aber,  wie  Rohde  zeigt,  zunächst 
machos  von  Gerasa  entlehnt  hat,   enthielt  nach 
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sieht  urspriinglich  auch  eine  Geschichte  der  Schule;  dass  wir 
nur  ihren  Anfang  vorfinden,  verschuldet  die  Lücke  des  §  251. 
Einen  freilich  mageren  Ersatz  bietet,   was  er  aus  Apollouios 
gibt.    Diesem  gehört  nicht  bloss   die   Geschichte    der    ersten 

Verfolgung  g  254 — 204  sondern,    wie    llohde    aus   dem  Zu- 
sammenhang   der   biographischen  Zahlangaben    über    Pytlia- 

goras  §  205  mit  den   in  §  11  if.    enthaltenen    erkannt   hat. 

auch  die  der  Succession  §  205 — 0.    Den  Schluss  der  Schrift, 
die  Schülerlfete  §  207  ebenfalls  dem  ApoUonios  zuzuweisen, 

wofür  die  Abweichungen   derselben  von    der    andern   Quelle 

des  Jamblichas  sprechen,    hat  Kohde  sich    dadurch   abhalten 

lassen,  dass  sie  sehr  beachtensweiih  und  in  mehreren  Punk- 

ten nachweislich   aus  Aristoxenos   abgeleitet,    für  ApoUonios 

also  Angesichts  des  geringen  Werthes  seiner  Pythagorasbio- 

graphie   zu    gut   scheint.     Für  ebenso  schlecht  wie  die  Bio- 
graphie,   für  unbrauchbar   vom  -Anfang   bis    zum  Ende  hält 

^r  den  Successionsbericht.     Wir   können  uns  diesem  Urtheil 

üicht  anschliessen.   Er  ist  nüchtern  und  einfach;  der  Haupt- 
gnmd  welcher   in   der  Biographie  zu  Entstellungen    geführt 

liat,  das  Streben  Pythagoras  zu   idealisiren   und    zum  Typus 

des  ApoUonios  selbst  zu  gestalten,    fiel    bei  den  Nachfolgern 

von  selbst  weg:  die  Einzelheiten  sind  grossentheils  des  Aristo- 
xenos nicht    unwürdig,   grobe  Verstösse  wenigstens  ihm  mit 

Unrecht  schuldgegeben  worden.      Auch   das   Ende   der   Bio- 

graphie, der  Verfolgungsbericht,    enthält   manche  werthvolh» 
Angaben    und    ist   nur   als    Ganzes    dess wegen    unbrauchbar, 

^eil  er,  nicht  ohne  den  Vorgang  anderer,  den  Angriff  Kylons 

auf  Pythagoras,   den  Tod  des  letzteren  und  die  Angriffe  der 
Kyloneier  auf  die  Schüler   in   ein  Jahr   zusammenwirft.     In 

der  Erzählung   des  ApoUonios   von   den    Nachfolgern    waren 

die  drei   letzten  ̂ Generationen'   gewiss   gerade  so    behandelt 
^*e  in  dem  jetzt  in  der  Lücke  verlorenen  Auszuge  des  Niko- 
Diachos  aus  Aristoxenos,   so  dass   Jamblichos   über   dieselben 

®it  einer  kunsen  Andeutung  hinweggehen  konnte:    während 

11* 
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vorher  eine  Generation  nach  der  andern  behandelt  ist,  werder 

hier  zwei  auf  einmal  erwähnt  und  die  letzte  ist  ganz  üb»- 
spnmgen.  Die  entgegengesetzte  Behandlung  der  frfiherei 
Successionsglieder  erklärt  sieh,  wenn  Nikomachos  dort  anden 

Berichte  dem  aristoxenischen  vorgezogen  und  diesen  dabei 
stark  verkürzt  hatte.  Jamblichos  hatte  eben  in  Apollonia 
und  Nikomachos  zwei  Gewährsmänner  vor  sich,  deren  jedei 

bald  andere  Quellen  (Apollonios  in  der  Biographie  auch  di« 
eigene  Phantasie)  bald  den  Aristoxenos,  diesen  aber  in  Ter 
schiedener  Weise  benutzt,  Nikomachos  ihn  hie  und  da  aucl 

citirt  hatte.  ̂ ) 
Auch  nach  dem  Abzüge  des  Pythagoras  aus  Kroton  (in 

J.  509),  schreibt  Aristoxenas  b.  Jambl.  249,  dauerten  di 
Angriffe  der  Kyloneier  fort,  aber  das  Volk  blieb  den  Pytha 

goreiem  gewogen  und  liess  ihnen  die  Verwaltung  der  Städte 

bis  endlich  von  jenen  die  Verbrennung  dei*selben  herbeige 
filhrt  wurde.  Uebergangen  ist  hier  sei  es  von  Aristoxenc 
selbst  oder  von  seinem  Ausztigler  Nikomachos  eine  vorübei 

gehende  Vertreibung  der  Pythagoreier,  d.i.  sowohl  der  in  di 

pythagoreischen  Schule  gebildeten,  ihren  Grundsätzen  trc 
gebliebenen  Aristokraten  als  auch  der  eigentlichen  Pytha 
goreier,  der  benifsmässigen  Nachfolger  und  Vertreter  A 
Lehre  und  Weise  des  Pythagoras.  Ein  Fragment  des  Dionj 
sios  V.  Halik.  (ant.  XIX  4)  aus  einer  in  die  Geschichte  d( 

Pyrrhoskrieges  eingeflochtenen  Digression  lautet :  *Kleinii 
von  Kroton  brachte  die  Städte  um  ihre  Freiheit,  indem  t 

allenthalben  Flüchtlinge  sammelte  und  Sclaven  befreite,  mi 
deren  Hülfe  er  seine  Herrschaft  begründete  und  die  ange 

sehensten  Krotoniaten  theils  tödtete  theils  verjagte;  Anaxil» 
aber   besetzte   die    Burg   von    Rhegion    und   behauptete  di 

1)  Vgl.  JamblichoB  254  über  das  Verhältnis«   <iee   apolloniscbei 

Verfolgungsberichtes  zu  dem  ariHtoxenisch-nikomachischen :  ̂ f^  ̂ •' 

yuty  nFQi  TovTUiy;  in  vielem  stimmten  sie  also  doch  überein. 
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Herrschaft  bis  zu  seinem  Tod,    so    dass  sein  Sohn  Leophron 
ihm  nachfolgen  konnte.      Und    dem    Beispiel    dieser  Männer 

folgend  erwarben  auch  viele  andere  in  den  Städten  die  Allein- 
herrschaft/ Die  Städte  sind  die  grossgriechischen,  von  welchen 

auch  das  nächste   Fragment   handelt;    ein   Widerspruch   mit 

der  aristoxenischen  Nachricht   liegt   insofern    nicht   vor,   als 

auch  nach  Dionysios  die  Mehrzahl  der  Bürgerschaft   an  den 
Bestrebungen  des  Kleinias   und   seiner    Genossen   sich   nicht 

betheiligt  hatte.     Anaxilas  wurde  494  Tyrann  (Diod.  XI  48), 

Kleinias  dem   Fragment   zufolge   entweder   gleichzeitig   oder 

unmittelbar  vor  jenem,    wahrscheinlich    also   auch    494;   die 

,    Vertreibung  und  Ermordung   der  'angesehensten*  Einwohner 
Krotons  traf  offenbar  die  Anhänger  und    die  Mitglieder  der 
pythagoreischen    Schule.      Entweder    in    diesem    oder,    was 

wahrscheinlicher,   im  nachfolgenden  Jahre   starb  Pythagoras 

zuMetapont  (p.  147);  daraus  erklärt  es  sich,  dass  die  spätere 

Verbrennnngskatastrophe   von    vielen    mit    seinem    Tode    in 

Verbindung  gebracht  worden    ist,   was   um   so   leichter   ge- 
schehen konnte,    wenn,   wie  aus  dem  umfassenden  Ausdruck 

die  Städte'  zu   schliessen,    damals  auch    Metapont   von   der 
Inisturzbewegung  ergriffen  worden  ist.     Längere   Zeit   hin- 

durch hat  sich  nur  die  Tyrannis  von  Rhegion  erhalten   und 

ans  der   Hervorhebung  des   Uebergangs   derselben    auf   den 
^bn  des  Anaxilas   ist  zu   schliessen,   dass  Kleinias   und   die 

.andern  Tyrannen  die  Herrschaft  nicht  bis  zu  ihrem  Tod  be- 

kanptet  sondern  bald  wieder  verloren  haben ;  auch  das  Schwei- 
gen des  aristoxenischen  Berichtes  spricht   dafür.     Durch  die 

^^ahme   von    Zankle   im   J.  490   (Rhein.  Mus.  XXXVII 

183)  verfeindete  sich  Anaxilas   mit   dem   mächtigen   Gelon? 

^^  Haupte  der  Tyrannen  Siciliens;   dieser  mag  die  Aristo- 

^ten    Grossgriechenlands    gegen    ihn    und    seine   Genossen 

«^nso  unterstüiizt  haben  wie  er  485  die  syrakusischen  gegen 

den   Demos    unterstützt   hat;    dass   er   auch   in  Unteritalien 

^^^biet  besessen  hat,  lehrt  die  Meldung  de?  Duris  b^i  Ath^n, 
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XIT  542  von  dem  Park,  welchen  er  bei  Hippouion  anlegt 

Nachweislich  besteht  476  die  Tyrannis  in  Kroton  nicht  mehi 
damals  riefen  die  8ybariten  von  Skidros  und  Laos  die  Hfd 

Hierons  gejjjen  ihre  Bedränger  die  Krotoniaten  an  und  wu 

den  von  iinn  gerettet,  Timaios  b.  Schol.  Pind.  ol.  2,2! 

Diodor.  XI  48  (aus  Ephoros,  Philologus  XLI  133).  h 

8ybariten  waren  der  Rest  des  511  geschlagenen  und  vc 

jagten  Demos  von  Sybaris,  welcher  die  Regierung  des  Tel 
anerkannt  hatte;  vielleicht  schon  G elon ,  jedenfalls  ab 
Hienm  hatte  die  dem  Tvrannenthum  widerstrebende  V( 

bindung  mit  der  Aristokratie  wieder  aufgegeben  und  so  ci 

spricht  es  nur  den  natürlichen  Verhältnissen,  wenn  wir  dies 

auf  der  Seite  der  Sybariten  und  als  Gegner  Krotons  finde 

Den  Feuertod  der  40  M  Pythagoreier  in  Kroton  und  i 
Sturz  ihrer  Genossen  in  den  andern  Städten  setzt  Zeller  1 3 

in  das  J.  440  oder  noch  später,  weil  Lysis,  welcher  i 

Archippos  aus  dem  brennenden  Hause  entkam,  als  Lehi 

des  Epameinondas  bekannt  ist,'^)  dieser  aber  nicht  vor  4 
oder  420  geboren  sein  könne:  noch  bei  Mantineia  na] 
er  am  Kampfe  theil  und  sein  Hervortreten  im  Staate 

einem  Alter  von  40  Jahren  (Plutarch  de  occulte  vivendc 

£14;  leaaaQay^oaTov  izog  ayvor^&elg  ovdiv  oivijae  Qrßak 
vazeQov  de  /riarevi^eii;  nai  ao^ag)  lässt  sich  nach  Zeller  ni 

früher   als  378,    nach    der   Befreiung   der  Kadmeia    denk 

1)  Hermippos  bei  Dio^'.  VIII  40  gibt  35,  vielleicht  richtig,  i 

mit   unrichtigen  Nebenangaben;    an  vierzig  (Tt^og  rotf  rfrra^'xo. 
andere   bei  Diog.    VIII  -V.};    ob    unter    den    40    den    Dikaiarcho8 
Porphyr.   57    die   zwei   Entkommenen   mitgerechnet  sind,   läaüt 
nicht  erkennen.     Bei  Justinus  XX  4,16  sexiiginta  ferme   interiere 
XL  zu  Hch reiben. 

2)  Die  anderen  Gründe  laHsen  sich  sowenig  auA*ecbt  erhalten 
dieser:   die  Verflechtung  des  Arehytas   in  die  Geschichte  der  Py 
goreierhetze  ist,   wie  Zeller  I  268  selbst  anerkennt,  ein  durch  T 
änderung  (W^/mTroi;  st.  W(>/ t/rot;)  zu  hebender  Anachronismus; 
die  Einfuhrungszeit  der  Achaiervcrfassung  s.  u. 
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Die  Betheiligung  des  Feldherrn  am  Kampfe  gibt  jedoch  kein 
sicheres  Altersmerkmal:  Antigonos  der  üiadoche  fand  81, 

sein  Nel)eubuhler  Lysimachos  80  Jahre  alt  den  Tod  in  der 
Schlacht.  Plutarch  denkt  sich  379  Epameinondas  schon  als 

einen  berühmten  Mann:  fttfyag  dvT^Q  ianv  ̂ E/i a^ieivo'ivdag 
heisst  es  de  genio  Socratis  1<>  und  ebend.  14  wird  vcm  einem 
grossen  Goldgeschenk  er/ählt,  welches  Jason  v(m  Pherai  ihm 

geschickt  hatte.  Er  und  Gorgidas  befehligten  nach  Phit. 

Pelop.  5;12  die  Bürger,  welche  sich  zur  Befreiung  der  Kad- 
meia  ziisammenschaarten.  Plutarch  hat  demnach  sein  40. 

Lebensjahr  früher  als  378  gesetzt;  dass  es  spätestens  387 
fiUt,  lehrt  die  Nachricht  des  Pausaniius  IX  13  von  seinem 

Auftreten  als  Botschafter  bei  den  Verhandlungen ,  welche 

dem  Abschluss  des  Antalkidasfriedens  vorausgiengen.  In  Athen 

war  für  Gesandte  ein  Alter  von  mehr  als  50  Jahren  vorge- 
schrieben; mag  in  Theben  bei  Epameinondas  die  Rücksicht 

auf  seine  Redegabe  miteingespielt  haben,  so  war  doch  je 

wichtiger  die  Angelegenheit  erschien  desto  mehr  die  Wahl 

«ner  namhaften,  zu  Hause  einflussreichen  und  in  den  Nach- 

barstaaten angesehenen  Persönlichkeit  schon  desswegen  nöthig, 
weil  der  Gesandte  leicht  in  den  Fall  kommen  konnte,  über 

seine  Instruction  hinauszugehen  und  vorläufige  Zusagen  zu 

roachea,  deren  Verwirklichung  von  dem  Masse  seines  Ein- 
flusses abhängig  war.  Jedenfalls  aber  setzt  die  hohe  Würde 

eines  Vertreters  der  Staatsgemeinde  voraus,  dass  er  schon 

im  Krieg  (dem  boiotisch-korinthischen)  und  Frieden  in  her- 
vorragender Stellung  gewirkt  hatte.  Seine  Geburt  setzen 

wir  daher  um  430,  spätestens  427 ,  so  dass  er  363  in  der 
Schlacht  von  Mantineia  04 — 70  Jahre  alt  war.  Die  Geburt 

^^  Lysis  mag  um  490  fallen:  ihm  und  seinem  Genossen 
^  die  Behendigkeit  der  Jugend  zur  Rettung,  Plut.  gen. 

äöcr.  13  viiov  opTiov  in  ̂ (Ofirj  xai  xov^porrjn  diwaafiivwv 

^0  Tii'Q^  wonach  bei  Aristoxenos  Jambl.  249  ovroi  yog 

'^dftcJrofTo«   orreg  xai   ev^oarcnaxoi  die^eTraiaavro  l'|w  ttw«; 
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statt  des  imyerständlichen  releiottitoi  (die  altersreifsten) 

schreiben  ist  ate  veiiiatoi  (Bentley  Phal.  137  will  te  vem 

voi).  Lysis  war  ein  mürrischer  Greis,  als  Epameinondas  sein 

Unterricht  genoss,  Nepos  XV  2  tristis  ac  severus  sene 

dieser  hatte  damals  noch  nicht  das  Ephebenalter  (Nepos  XV  2,^ 

welches  in  Athen  das  18.  und  19.  Lebensjahr  in  sich  b^rij 

Wenn  wir  annehmen,  dass  Lysis  um  415  in  einem  Alfc 
von  etwa  75  Jahren  Unterricht  ertheilte,  so  kann  dari 

Angesichts  zahlreicher  ähnlicher  Fälle  aus  der  Gelehrten^ 
schichte  des  Alterthunis  zumal  bei  einem  auf  Erwerbsthätigke 

angewiesenen  Ausgewanderten ,  dem  Mitglied  einer  auf  köi 
perliche  Abhärtung,  massiges  Leben  und  sittlichen  Wand 

hohen  Werth  legenden  Schule  nichts  Befremdliches  f(< 
funden  werden. 

Das  Blutbad    von  Kroton   ereignete   sich   nach   476  (] 

166)  und  vor  461.     Letzteres  schliessen  wir  aus  dem  Bericl 
des  Aristoxenos  bei  Jambl.  251.     Nachdem  die  Auswandenm 

des  Lysis  nach  Achaia  und  dann  Theben  erzählt  ist,  heu 

es:    Ol   de  Xomoi  tiov  nvd^ayoqeicjv   aniatrfiov  r^g  'IxaUii 

TtXfjv  l^QxvTOv  Tov  TaQavvivov.  d^QoiaO^evteg  de  elg  %6  'Pijy*' 
ixei  duTQißov  fiev^  dXkr^Xiov,  nQoiowog  de  tov  xQo^ov  xai  %i 
jioXitevfiatwv   hxl   xo    xBiqov   vrQoßaivovttov   **   tjdar   di 
aTtovdaioxavoi  (nämlich  der  letzten  Pythagoreier)  0dvnav 

xat  ̂ ExexQaTtjQ  xtA.     Wegen  des  Widerspruches,  in  weldw 
die  Verlassung  Italiens  mit  der  Niederlassung  in  Rhegion 
stehen  scheint,   und   der  Erwähnung   des  um  365  noch  { 

litisch  thätigen  Archytas  schreibt  Rohde   p.  566,    indem 

das  zweite  di  streicht  und  die  Lücke  durch  Einschiebung  ̂  

aTcioTrjaav  —  Tagarxirov  ausfüllt:  oi  di  h)inoi  twv  JTihuI 

yoQeiwv  äd^^ia^ivTeg   eig  ro  ̂ h^yiov   ixel  diivQißov  /ler'i 

X^XdJv,  TtQo'iovTog  di  tov  xqovov  nai  t(3i'  7tQXixBv^atiav  im 

XeiQOv  nQoßaivovTiov  djiiaTrjaav   Trjg  ̂haXiag   ttAijv  ̂ fxv^ 
TOV  TaQovTivov.   rjoav  di  Oaviwv  tltX.j   so  dass   die  Pytl 

goreier  einige  Menschenalter  hindurch  Rhegion  bewohnt  u 
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znletzt  Hella»   aufgesucht    hätten,    nach    Proton    aber    gar 
nicht  zurückgekehrt  wären.    Dies  widerstreitet  jedoch  allem, 
was  wir  über  ihre  weiteren  Schicksale  wissen.    Den  Zeugnissen 
Tenchieden^r   Schriftsteller    zufolge    sind   sie   aus    dem    Exil 

wieder  nach  Kroton  7Airückgekehrt  und  in  der  drittletzten  ̂ Ge- 
neration' nach  Herakleia,  Metapont  und  Tarent  gezogen;  in 

Italien  haben  nach  Aristoxenos  noch  die  Häupter  der  letzten 

^Generation'  gewirkt.    Die  Behauptung  des  Sotion  bei  Diog.  V 
86,  Herakleides  Pontikos  ha)>e  nach  348  in  Athen  die  Pytha- 
p)reier  gehört,  wird  durch  die  Unrichtigkeit  der  Angaben,  mit 

welchen  er  sie  verbindet  (jener  habe  nicht  Piaton  sondern  Speii- 
sippos  und  Aristoteles  gehört),  und  durch  Aristot.  de  coelo  H  13 

d  ?refi  ttjv  ̂ haliav  xalovfAevoi  di  Ilv^ayoQtioi  verdächtig. 
Archytas,  welcher  durch  die  von  Itohde  vorgeschlagene 

Textauderung  zum  Mitglied  der   letzten  Generation  gemacht 

vird,  gehört  nach  Diogenes  VIII  4()  *die  letzten  Pythagoreier, 
die  noch  Aristoxenos  gesehen  hat,  waren  Xenophilos  Phanton 

fiihekrates  Diokles  Polymnastos*  nicht  ihr  sondern  der  vor- 
'steten  (oder  drittletzten)  an.    Am  Text  ist  weiter  nichts  als 
^ftiTW  in  yi^iTtJcov  zu   ändern,    der  Ausdruck   äfciartjoav 

'5S  ̂ Itakiag  aber,    wie  es   der  Zusammenhang  erfordert,  aul 
"'e  Niederlassung  in  Rhegion  zu  beziehen;    durch  die  Lücke 
^   die  weitere  Geschichte  der  Schule  von  der  Heimkehr  aits 

'^'^egion  bis  zur  letzten  Generation  verloren  gegangen.    Unter 
^^^axilas  und  seinen  Söhnen,  welche  sich  bis  4<>1  behaupteten, 

^*tdete  Rhegion  mit  Zankle-Messana  zusammen  ein    halb   in 
^*^lien  halb  auf  Sicilien  gelegenes  Gebiet,    welches  politisch 
^oenso  dem  Sikeliotenreiche  Hierons  wie  den  Freistaaten  der 

^t^lioten  fernstand   und   sowohl   dasswegen  als  wegen    seiner 
L«^ge  am  äuinsersten  Rande  Italiens  und  Siciliens  in  uneigent- 

lioier    Weise    auch    für    ausserhalb    beider    gelegen    gelten 
toTinte.     So  schreibt  Diodor  (aus  Ephoros)  XI  08  unter  dem 

<»  &lir  4ö6  Ol  SvQcmovoioi  tag  aXXag  nohxdag  ekevO^eQuioavveg 
^^^OKatiarrfCav  laig  noleai   tag   drj(.i07tQaTiag   und  XI    72 
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unter  d.  J.  4(>.*^  /taaoiv  rtov  xara  riji»  ̂ ixeklav  Jiokeoiv  tjl 
d€QO)inir(oy,  ohne  Messana,    welches  nicht  mit  befreit  wur 

auszunehmen.      Diese    Sprechweise    war    von    4(>l    an   Di( 

mehr  möglich;  dsis  Blutbad  vtm  Kroton  und  die*Auswan4 
ung    der  Pythagoreier    ist    denmach    vor    diesem    Jahre  j 

scheheu.     In  llhegion  regierte  47(5 — 4(57  Mikythos  als  V( 
numd  der  Söhne  des  Anaxilas,  ein  edelgesinnter  Mann  wdcl 

4()7  freiwillig  abdankte:  472  war  er  der  Verbündete  der  ( 

mals  aristokratisch,  d.  i.  von  ehemaligen  Zöglingen  und  ? 

Freunden  der  pythagoreischen  Schule  regierten  Stadt  Tan 

im  Krieg  gegen  die  Japygen  gewesen,  stand  also  sicher  i 
einem  Theil  der  Auswanderer  in  freundscliaftlichen,  nut  all 

in   guten    Beziehungen ;    andrerseits    waren    diese ,    wenn 

llrossgriechenhind  nicht  ganz  verlassen  wollten,   auch  abj 

sehen  von  solchen  Beziehungen  lediglich  auf  Rhegion  an; 

wiesen :  denn  dies  war  in  Folge  des  Bestehens  der  Monarcl 

die  einzige  Stjidt,  in  welcher  es  dermalen,  weil  keine  aris 

kratisch-pythagoreische   Partei,    auch    keine  ̂ Kyloneier*  g 
Die    Zeitgrenzen    der   grossen    Katastrophe    lassen  s 

noch  enger  ziehen:  sie  ist  zwischen  472  und  4(51  vorge&ll 
Nach   Aristoxenos    (Jambl.    450    loyov   ovdeva   TVOitjoa^ii 

Tiüv   7i6lecov   neqi   rov   ovfAßdvzog  jrd&ovs)    und    Apolloi 

(Jambl.  2()1   fg.)  hat  es  den  Anschein,  als  sei  sie  auf  Kro 
beschränkt  geblieben,   wie  denn  nach  beiden   und  in  Wi 
lichkeit  die  Schule   nur   in  dieser  Stadt  ihren  Sitz   hat  i 

die  Geschicke  der  Pythagoreier   sich   hier  abspielen   bis 

drittletzten  Generation;    Xenophilos   der  Berichterstatter 

Aristoxenos  richtete  eben  sein  Augenmerk  vorherrschend 

die  Schule.     Andere,  unter  ihnen  Polybios,  dessen  Gewal 
mann    in    Sachen    Unteritaliens    und    Siciliens    Timaios 

(III  32.   Khein.  Mus.  XXXVII  1()2),   wissen,   dass   die 

wegung  weitere  Ausdehnung  gewonnen  hatte:    wie  die 
thagoreier    (im    weiteren,   politischen  Sinne  des  Wortes) 

allen   Italiotenstädten   auch  nach  Aristoxenos  das   B^m 
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gefiihrt  hatten,  so  wurden  sie  jetzt  überall  angegriffen,  sie 

zogen  im  Streit  mit  der  VolksparUu  den  sogenannten  Kylo- 

neieni  allenthallwn  den  Kürzeren  (l^lut.  gen.  Socr.  1»^),  ihre 
Synedrien  wurden  verbrannt,  sie?  selbst,  die  ersten  Männer 

in  den  Städfeu,  verfolgk  und  getödtet  (Polyb.  II  .S9.  Niko- 
machos  bei  Jambl.  252);  darin  diiss  nacli  Aristoxenos  (Jambl. 

249)  die  Städte  sich  gleiehgiltig  gegen  das  kroU)nischc  Blut- 
bad zeigten,  liegt  eine  Bestätigung  dieser  Nachrichten  wenigstens 

insofern,  als  hienach  zu  schliessen  überall  jetzt  die  Volks- 
partei das  R^iment  an  sich  gerissen  hatte.  Wie  konnte 

nun  aber  Archippos,  nachdem  er  aus  Kroton  mit  genauer 

Noth  entkonunen  war,  es  wagen  in  seine  Vaterstadt  Tarent 

zu  fliehen,  und  wie  erklärt  es  sich,  dass  er  dort  unbehelligt 

geblieben  ist  (Aristox.  b.  J.  250) V  Dies  ist  nur  begreiflich, 

wenn  die  Unruhen  der  Kyhmeier  sich  dorthin  nicht  fortge- 
pflanzt hatten,  und  dies  wieder  nur  dann,  wenn  dort  bereits 

die  472  eingeführten  Verhältnisse  bestanden.  Der  in  diesem 

Jahr  mit  den  Japygen  geführte  Krieg  hatte  mit  einer  schweren 

Niederlage  geendigt  (Herod.  VII  170.  Diod.  XI  52),  viele 

benorragende  Männer  waren  auf  dem  Schlachtfeld  geblieben 

und  in  Folge  dessen  war  die  Timokratie  (/roA/reia),  eine  Art 
der  Aristokratie  welche  zur  Zeit  der  Pythagoreierherrschaft 
in  den  Italiotenstädten  die  übliche  war,  in  eine  Demokratie 

umgewandelt  worden  (Aristot.  pol.  V  2,  G).  Bei  der  starken 

Verminderung,  welche  die  bis  dahin  herrschende  Partei  durch 

den  unglücklichen  Ausgang  des  Krieges  erlitten  hatte,  wird 
«8  wahrscheinlich,  da^  diese  Umwälzung  auf  friedlichem 

Wege  vor  sich  gegangen  ist;  überhaupt  sehen  wir  oft  nach 

einem  Kriegsunglück  die  herrschende  Partei  kampflos  von 

der  Regierung  abtreten,  weil  die  grosse  Masse  der  Unent- 
^hiedenen  sich  der  andern  zuwendet  und  die  Götter  selbst 

<lie  schützende  Hand  von  ihr  abgezogen  zu  haben  scheinen. 

So  konnte,  wenn  die  grosse  Pythagoreierhetze ,  wie  p.  157 

v^rmuthet  worden  ist,  470  stattgefunden  hat,  zwar  nicht  die 
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ganze  Masse  der  Verfolgten,  wohl  aber  ein  harml« 
zelner  es  wagen,  eine  Sfcidt,  in  welcher  die  Part 

schon  ausgetobt  hatten,  seine  Heimat  aufzusuchen  i 
die  bei  Beziehung  auf  alle  oder  die  meisten  Gemei 

richtige  Angabe  des  Aristoxenos  von  (blosser)  Gleich 

der  Städte  gegen  das  Blutbad  von  Kroton  begreift  siel 
wenn  man  erwägt,  dass  Lysis,  den  der  Zorn  übei 

(Aristox.  b.  J.  250  (.tioi^aag  Trjv  oXiyvjqlav  rwv  n6\ 
Italien  trieb,  eben  ein  Tarentiner  war.  Dennoch 

nach  dieser  Angabe  zu  schliessen,  noch  eine  oder  d 

Stadt  gegeben  haben,  in  welcher  die  mit  der  Feuerka 
verbundene  politische  Umwälzung  auf  unblutigem  \ 

sich  gegangen  ist,  und  so  bewährt  sich  auch  hier  de 
des  ApoUonios  als  ein  Ausfluss  des  aristoxenischen , 

meldet,  da.'^s  aus  Tareut,  Metapont  und  Kaulonia  ein 
gericht  berufen  wurde,  um  über  die  Vorgänge  ii 
Recht  zu  sprechen  (Jambl.  2(52);  in  dem  ungerechter 
welches  von  demselben  gefallt  wurde,  ist  die  von  Ar 

gerügte  oXiyioQia  tvjv  noXewv  zu  erkemien. 
Hat  die  Verbrennung  der  Pythagoreier  schon 

nur  zwei  Jahre  nach  der  Einführung  der  Demo 

Tarent  stattgefunden,  so  kommt  Zusammenhang  ii 

eignisse:  der  Sieg  der  Parteigenossen  in  jener  S 
muthigte  die  Demokraten  der  anderen  Gemeinden 
Versuch ,  auch  in  ihrer  Heimat  die  Herrschaft  an 

reissen.  Kylon  scheint  schon  494  nicht  mehr  u 
Lebenden  gewesen  zu  sein:  sonst  hätten  wir  in  ihi 
in  Kleinias  den  damals  emporgekommenen  Tyra 
suchen ;  sein  Name  blieb  Parteisymbol :  wie  die  ir 

thagoreischen  Schule  erzogenen  Politiker  Pythagoreie 
so  nannten  sich  ihre  Gegner  Kyloneier,  beide  Pai 
blieben,  so  lange  es  eine  pythagoreische  Schule 
Anfeindungen  der  Kyloneier,  schreibt  Aristoxeno 
249,  dauerten  fort  bis   in  die  Zeit   der  letzten  Pytl 
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Ihr  Führer    bei  der  Verbrennung  der  40  scheint  Ninon  ge- 
wesen zu  sein:   die  confaseu  Berichte,    welche  die  Auswan- 

derung des  Pythagoras   mit   seinem  Tod   und    beide  mit  der 

Terbrennungskatastrophe    zusammenwerfen,    machen    Ninon 

in  Folge  dessen   aus   einem  Kyloneier   weiteren  Sinnes   zum 

Genossen  Kylons;    aber  das  nach  der  Wiedereinsetzung  der 

Pjthagoreier  übliche  Sprichwort :  jetzt   sind  nicht  mehr  die 

Zoten  Ninons  (Apollon.    b.  J.  264   ro  XeyofAevov  7rQdg  tovq 

nofovofioivTag  Ov  tade  iatlv  hii  Nivwvog)  lehrt,  dass  er  an 

der  Spitze  der  Bewegung,  nicht  bloss  dem  Manne,  nach  dessen 
Namen   die  Partei   sich  nannte,   zur  Seite   gestanden  hatte; 

die  Ausschreitungen  aber ,   auf  welche  es  anspielt ,  sind  dem 

Zosanunenhang  der  Stelle  zufolge  die  mit  dem  Feuertod  der 

40  verbundenen  gewesen.     Wer  damals  der  pythagoreischen 

Schule  vorgestanden  hat,  ist  aus  dem  Successionsbericht  des 

ApoUonios    (Jambl.  265)    zu    erschliessen.     'Nachfolger    des 
vthagoras  wurde,  wie  alle  angeben,  der  Krotoniate  Aristaios 

*''**  Schulhaupt,    aber  auch  als  Gatte  seiner  Wittwe  Theano 
^d    ak   Nährvater   der  Kinder;    ihm    als   dem   besten    und 

^'testen  seiner  Schüler  hatte  Pythagoras  selbst  die  Nachfolge 

^beitragen.      Nach    ihm   leitete   Mnesarchos,    der   Sohn   des 

"ythagoras   die   Schule   und    dieser   übergab    sie    dann   dem 
oulagoras'.    Auffallend  ist,  dass  der  Bericht,  welcher  bei  jedem 
•^orstÄndswechsel  die  Art  desselben  angibt,  dies  bei  dem  Ueber- 
?^tig  von  Aristaios  auf  Mnesarchos  unterlässt.     Wir  schliessen 

"heraus,   dass  Aristaios  bis  zur  Feuerkatastrophe  Schulhaupt 

'^'^r  und  ihr  mit  zum  Opfer  fiel;  dies  musste  Apollonios  über- 
S^ben  oder  verwischen,   weil  er  das  Ereigniss  in  das  Todas- 

l^lwr  des  Pythagoras  setzt.     Dafür  spricht  auch  die  Nachricht 
Aes  Aristoxenos  Jambl.  250 ,   die   das   Blutbad   überlebenden 

Mitglieder  der  Schule  hätten  ihre  Thätigkeit  eingestellt  {rfjg 

^^^ifideiag  inaiaavxo)   theils    wegen    der  Saumseligkeit   der 

Städte  in  Verfolgung  der  Mörder  theils  wegen  des  Untergangs 
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der  zur  Leitung  geeignetsten  Männer*).  Aus  die 
folgt,  dass  sowohl  der  Vorstand  als  überhaupt  < 

Mitglieder  der  Schule  dem  Feuertod  erlegen  waren 

des  Pythagoras  aber,  der  durch  seine  Geburt  ( 
Anwartschaft  hatte,  noch  nicht  in  dem  zur  Vor 

geeigneten  Alter  stand .  d.  i.  noch  nicht  40  Jah 

(p.  162).  Aristaios  hatte  die  Leitung  der  »Schule,  was 
in  Folge  der  schon  erwähnten  Confusion  der  drei 

verkennt,  509  bei  der  Wanderung  des  Pythaj 

Metapont  übernommen,^)  493  heiratete  er  die  V 
selben  und  übernahm  die  Sorge  für  die  Kinder; 
der  ältere  Sohn  war  also  493  noch  unmündig 

unfähig,  die  dem  ältesten  Sohn  obliegende  Sor; 
Familie  auf  sich  zu  nehmen.  Sein  jüngei 
Mnesarchos  war  demnach  etwa  zwischen  509  ui 

boren  und  470  in  ein  Alter  von  28—39  Jahre 

woraus  wieder  hervorgeht,  dass  die  grosse  Katas 
nicht  unter  401  herabsetzen  lässt. 

Die  Nennung  des  Aristaios  als  zweiten  und 
als  dritten  Inhabers    des  Lehrstuhles,    noch    dazu 

rufung  auf  alle  Vorgänger   {7iQdg  7iavTwv  6f.toloy 
als   ein    Beweis    der  Nichtswürdigkeit   des  apollor 

1)  Die  Schule  stand  hüII,  es  wurden  keine  Zöglinji^e 

richtet   oder    angenommen.     Nicht  auf   die  Politik   sond 

Leitung    der    Schule    ist    rtHy    iqyt- fÄovixiuruTiav  <(y6Q(ay    : 
vgl.  255  ̂ yffAotfixuiiaiog  icJr  OTftaianuyrwy. 

2)  Ein  ReHt  der  ächten  üeberlieferung  sind  die  in 
nienhang,   in   welchem   sie   bei  Jamblichos  stehen,    unvt 

Worte  ̂ tti*  ttviof  Tor  Ili&((yo(.ay  yit'OfAiyog  loig  /(*oVotf : 
dasH  er  Hchon  zur  Zeit  des  Pythagonu»  Schulvorstand  zu 

fiir  ApoUonios'  Ansicht  sind  sie  sinnlos,   da   der   Mann, 
nach  dem  Tode  des  Meisters  als  ältester  Schüler  den  Lei 

nahm,   solbstvorstilndlich   ein  Zeitgenosse  des  Meisters   [ 
musste. 
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richte«  angesehen ,  da  die  andern  uns  bekannten  Angaben 

Telaiiges  als  unmittelbaren  Nachfolger  seines  Vaters  bezeichnen. 
Jenes  /r^c;  7iaviiov  beweist  eben  nur,  was  wjf  auch  bei 

anderen  Compilatoren  wahrnehmen,  dass  ApoUonios  nicht  so 

fiele  Quellen  eingesehen  hat  als  er  sich  den  Anschein  gibt; 
68  waren  aber  sicher  nicht  die  schlechtesten  und  Aristoxenos 

jedenfalls  unter  ihnen.  Die  entgegengesetzte  Meldung  lässt 
sich  nicht  froher  als  in  der  nach  100  v.  Chr.  entstandenen 

Zweitheilung  der  Philosophenschulen  nachweisen,  mit  welcher 

die  Fälschung  Nr.  2  zusammenhängt.  Den  Werth  derselben 

kann  man  daran  ermessen,  dass  sie  Xenophane.^  zum  Schüler 

des  Telauges  und  Lehrer  des  Pannenides  macht.  Zu  er- 
sterem  machte  man  ihn  vermuthlich  wegen  der  ehrenden 

Anrede,  welche  in  einem  seiner  Gedichte  stand:  TijAatycg 

^(i  /.oiQi  Qeavovg  IIvOayoQOv  ti  (Diog.  VIII  43).  Dieser 

Darstellung  folgt  Diogenes  auch  VIII  48  l\Xavyi^g  öieöiSato 

fov  Ttaii^a,  Vermittlungsversuche  geben  Eusebios  praep.  X 
U,  14,  wo  Theano  Telauges  Mnesarchos  nach  einander  die 

Schule  leiten,  und  der  Anonymus  des  Photios  438,  29  Jii'ij- 

^(f^j^og  iftg  Twv  vuov  avtov  Xiyevai  veiozsQog  televrijoai^^) 
^fi^vyrig  dt  o  txeqog  öieöi^ato.  Alle  diese  Darstellungen 
sind le(Uglich  aus  den  Familienverhältnissen  gefolgert;  dagegen 
^ie  Einschiebung  eines  Fremden  zwischen  Vater  und  Sohn 

und  die  Bevorzugung  des  jüngeren  Sohnes  vor  dem  älteren 
l^i  ApoUonios  konnte  man  nicht  aus  der  Luft  greifen.  Als 

Pythagoras  Kroton  verliess,  musste  er  einen  Fremden  zum 

Nachfolger  bestellen,  weil  er  erst  in  Kroton  geheiratet  hatte, 

also  (wenn  man  die  Nachricht  des  ApoUonios  über  die  Un- 
mündigkeit der  Söhne  bei  seinem  Tode  verwerfen  wollte)  im 

l^n  Fall   sein   ältester   Sohn    damals    19  Jahre   alt   war. 

1)  Damit  Hchtiint  vorauhgeHctzt,  dass  MnoMarcliOH  eigentlich  die 

«achfolge  hätte  bekommen  Hollen,  ein  MiHnverntilnchiis«  der  Nach- 

^^K  da88  er  nie  bekommen  hat,  welcher  die  andere  Versitm  von 
"'''ö  Vf.  vorgezogen  wird. 
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Unter  dem  Regiment  des  Aristaios  galt  natürlich  Tc 

als  der  geborene  Nachfolger  und  in  diesem  Sinne  kani 

da  will,  augh  den  Vers  des  Xenophanes  auffassen ;  wei 
nicht  ihn ,  sondern  Mnesarchos  als  wirklichen  Nacl 

vorfinden,  so  liegt  die  Erklärung  nahe  genug :  Teiaug 
entweder  vor  Aristaias  gestorben  oder  er  gehörte  zu  i 
Verbrannten.  In  den  Jahrbüchern  von  Samos  bei 

Duris  (um  200),  Arimnestos  der  Sohn  des  Pvthagora 

dem  Demokritos')  Unterricht  ertheilt  und  nach  der  RO 

aus  der  Verbannung  (/MTel&ovv'  ajto  r^g  ̂ wyjjg)  im  ] 
thum  der  Hera*)  ein  Weihgeschenk  gestiftet,  dessen  Aul 

mit  dem  Verse  Utd^ayogeco  q>ih)g  v\6q  l4Qi^vrflx6q 
x^rjxe  anfing.  Da  nach  der  älteren,  d.  h.  vor  den  New 

goreieni  vorhandenen  Ueberliefenmg ,  aus  welcher 

schöpft  (Rohde  Rh.  Mus.  XXXIII  205),  Pythagoras  i 

zwei  Söhne  Telauj^es  und  Mnesarchos  hatte,  so  ist 
Müller  fr.  bist.  II  482  Arimnestos  für  eine  Nebenfor 

Mnesarchos  zu  halten*),    ähnlich  wie  Hipparchos  bei 

1)  Er  verrieth  giite  Keniitniss  der  pytha^oreinchen  Lehrei 
wohl  auch  manche  (etwa  Mathematisches,  Zeller  l  764)  siel 

eignet:  denn  seit  Glaukos  seinem  jüngeren  Zeitgenosnen  bc 
sich  die  Litemrhistoriker ,  den  von  ihm  gehörten  Pythagore 
findig  zu  machen  (Diog.  IX  38).  Die  Meinung  des  Apollodc 
Kyzikos.  diess  sei  Philolaos  gewesen,  passt  nicht  gut  zu  den 
hältnissen,  besser  die  des  Duris :  denn  Demokritos  lebte  49^3 — * 

kann  auf  seinen  weiten  Reisen  sehr  wohl  nach  Unteritalien  gel 
sein ;  pythagoreische  Schriften  aber  hat  es  vor  Philolaos  nicht  g 

2)  Offenbar  der  krotonischen  am  Lakinion;  Duris  ist  nilcl 
doros  dem  Aspendier  der  älteste  nachweisliche  Zeuge  für  di 
kehr  der  Pythagoreier. 

8)  War  sein  eigentlicher  Name  Arimnestos,  so  ist  ¥1 
andere  Form  dem  seines  (irossvaters  zu  lieb  an  die  Stelle  d 
gesetzt  worden.  Vielleicht  hat  aber  Mnesarchos  l>ei  der  H 
seinen  Namen  geändert,  um  anzuzeigen,  dass  das  Hanpt  der 

goreier  die  'Gedanken  an  H(»rrschaft*  aufgegeben  habe. 
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iodoros   in  Phaed.  p.  8,   vielleicht   auch   bei  Stobaeus  flor. 
)8,81  statt  Archippos  genannt  wird. 

In  Kroton  wurden  g^en  die  geflüchteten  Pythagoreier 
)D  ihren  Gegnern ,  um  sie  ins  Unrecht  zu  setzen ,  falsche 
nklager  aufgestellt  und  ein  Schiedsgericht  aus  Bürgern  von 
arent,  Kaulonia  und  Metapont  zusammengesetzt,  welches 
ut  den  Aufzeichnungen  (vnofAvi^^aTä)  der  Krotoniaten  sich 

estechen  Hess  und  die  Angeklagten  zur  Verbannung  yer- 
rtheilte;  die  siegende  Partei  fügte  noch  die  Verbannung 
irer  Nachkommenschaft,  Vernichtung  der  Schuldbücher  und 

uftheilung  der  Grundstücke  hinzu.  So  der  Verfolgungs- 
iricht  des  Apollonios  §  262,  an  sich  wahrscheinlich  und 
ine  Anzeichen  einer  Fälschung.  Das  Schiedsgericht  für 
ne  Nachahmung  der  späteren  Vermittlungsversuche  bei 

dybios  II  39  zu  erklären,  liegt  um  so  weniger  Grund  vor, 
B  die  Aehnlichkeit  zwischen  beiden  gering  ist  und  jene 
enoche,  wie  es  auch  bei  den  damals  in  Italien  und  Sicilien 

in^henden  Zuständen  nicht  anders  erwartet  werden  kann, 

»n  den  östlichen  Griechenstädten  ausgegangen  sind.  In  den 
echnungsurkunden  von  Kroton  fand  man  später  vermuthlich 

Q«»hlungen  an  die  Schiedsrichter  aufgeführt,  welche  be- 
'big  gedeutet  werden  konnten:  von  den  Pythagoreiern 
urden  sie  als  Bestechung  aufgefasst,  von  der  andern  Partei 
3  Schadloshaltung  und  Dank  für  die  im  Interesse  eines 

freundeten  Staates  aufgewandten  Bemühungen  und  Aus- 
gen: schon  der  gewöhnliche  Richter  konnte  im  Alterthume 

▼iden  Fällen  unbedenklich  Geschenke  fttr  unentgeltliche 

echtsprechung  annehmen. 
Viele  Jahre,  fahrt  Apollonios  §  263  fort,  gingen  dahin, 

einarchos  und  sein  Anhang  fiel  in  einem  anderen  Kampfe, 

ich  Litages,  der  bedeutendste  Führer  der  feindlichen  Partei, 
^ed  aus  dem  Leben :  da  regte  sich  Mitleid  und  Reue,  man 

ÖMchte  die  übrig  Gebliebeneu  wieder  in  der  Heimat  zu 
'»en.  Botschafter  wurden  aus  Achaia  erbeten,  welchen  es 

i8«3.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  2.)  12 
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gelang   einen   Ausgleich   herbeizuführen,   eine  Urkunde  mit 

dem  Wortlaute  des  Versöhnungseides  ward  in  Delphoi  niede^ 

gelegt  (ist  also  später  dort  gelesen  worden).     Von  Deinarcho8 

hat  ApoUonios  vorher  nichts  gemeldet,  nur  Hippasos  Diodoros 

und  Theages  sind  ausser  Ninon    und   dem   nicht  hieher  ge- 
hörigen Kylon  als  Führer  der  Feinde  erwähnt,  statt  ̂ nayovg 

wird  mit  Wahrscheinlichkeit  Qedyovg  vermuthet.     Hat  Jam- 

blichos  den  Bericht  des  ApoUonios  nicht  ungebührlich  abge- 

kürzt,  so  liegt  auch   in  dem   fragmentarischen  Zustand  des- 
selben ein  Beweis,   dass  er   nicht  aus   freier  Erfindung  he^ 

vorgegangen   ist:    eine  solche  würde  einheitlichen  Charakt» 

aufzeigen.     Der   Inhalt  stimmt  zu   den  anderweitigen  Nach- 
richten.    Es  war  ein  Strassenkampf,  in  welchem  Deinarch« 

fiel:   rwi'   /teqt  Jeiva^ov    iv  exi^   xivdvvtif   TeXevvtjoavtw 

spielt  auf  den  früheren  ian,  in  welchem  Theages  den  Demo- 
kedes  getödtet  hatte,  §  261  nQari^aavTog  (sehr.  x^ari;^6Krog) 
avTOv  Tüv  Tiivdvvov  V7io  Qedyovg,     Der  Bürgerkrieg  wQthete 

seit  der  Austreibung  der  Pythagoreier  in  den  meisten  Städten, 

Polyb.  II  39  yevofASvov  xivrjjjacog  oloaxBQotg  negt  tag  /rait- 

Teiag  avvißi]  rag  xar'  ixeivoug  Tovg  TOjrovg  ̂ EiXtjVi^^dg  noim 
dyanXrjaD-rivai  q>6vov  '/,at  ataaeiog  xai  7Tavzoda7tf^g  ta(^ifi\ 
es    ging    abwärts    mit   den    grossgriechischen    Gemeinwesen, 

Aristoxenos  b.  J.  251  rvQoiovTog  tov   xqovov   xal  tüv  noU- 
tevfAatwv  Eni  ro  x^^^''  nQoßaivovvwv*.     Die  meisten  Staaten 
von  Hellas,   schreibt  Polybios,    boten  während    dieser  Zeiten 

ihre  guten  Dienste  an,  aber  nur  die  Vermittlung  der  Achaier 

wurde  schliesslich  von  den  Italioten  in  Anspruch  genommei- 
Der  Zeitpunkt  der  Aussöhnung  liegt  jedenfalls  vor  430 :  den» 

die  später  {fieta  tivag  xQovovg,  Polyb.)  geschehene  Annahine 
der  Achaierverfassung  ist  vor  417  zu  setzen  (s.  u.);  die  den 
Achaiercolonien  bedrohliche  Gründung  von  Thurioi  444  und 
die  Ausbreitung  der  Lucaner,  mit  welchen  die  Thurier  achoi 
unter   dem   445    verbannten    Spartiaten    Kleandridas    Krie} 
führen  müssen  (Polyaen  II  10),  scheint  nach  ihm  zu  liegen 
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denn  die  Achaierstädte  sind  unter  sich,  keine  Gefahr  von 

aussen,  nicht  das  mächtigere  Interesse  der  Selbsterhaltung 
halt  sie  ab,  ihre  häuslichen  Zwistigkeiten  auszufechten.  Die 

Dauer  dieser  Wirren  ist  wegen  des  von  ApoUonios  gebrauch- 
ten Ausdrucks  imyiypofiiviov  fcoiXäv  hwv  auf  mindestens 

10  Jahre  zu  veranschlagen;  auf  höchstens  20  dess wegen, 

weil  Deinarchos,  dessen  Tod  den  Anstoss  zu  dem  Versöhnungs- 
f^edanken  gab,  und  Litages  wahrscheinlich  schon  bei  der 

Austreibung  der  Pythagoreier  betheiligt  gewesen  waren.*) 
Hienach  setzen  wir  die  Aussöhnung  zwischen  460  und  450; 
nach  Zeller  wäre  sie  frühestens  419/414  geschehen. 

In  jene  Zeit  führt  in  der  That  eine  Angabe,  welche 
man  geradezu  als  ein  Zeugniss  über  das  Ende  dieser  Wirren 
behandeln  darf.  Eine  unscheinbare,  bloss  von  dem  armeni- 

schen üebersetzer  aufbewahrte  Notiz  des  eusebischen  Kanon 

zu  Ol.  81,3  (verschoben  statt  81,2.  455/4)  lautet:  Pythagorei 
bis  temporibus  erant.  Unter  gewöhnlichen  Umständen  sollte 

;  man  die  Erwähnung  der  Schüler  im  Todesjahr  des  Meisters 
\  oder  im  nächsten  erwarten,  wie  z.  B.  die  Notiz  Socratici 

clari  habentur,  jetzt  variirend  in  95,4.  96,3  u.  a.,  ursprüng- 
lich unter  95,2.  399/8,  gleich  nach  der  von  95,1.  400/399 

(jetzt  95,2.  96,2  u.  a.)  Socrates  venenum  bibit  stand.  Das 

Auftreten  der  Nachfolger  wird  in  unsrem  Falle  abweichend 
^on  dem    in   solchen    Fällen   üblichen  Verfahren    erst   viele i 

1)  Auch   die  ganze  Fassung  des  Berichts  macht  den   Eindruck, 
dass  nicht  eine  neue  Generation  an  die  Stelle  der  bei  der  Austreib- 
mg  bestehenden  getreten   sondern  die  Masse   der  Zurückgekehrten 

identisch   mit   dieser   ist:    tovg   naQaXeinofAByovg   avtaiy  ijfiovXijS'tiaay 
luaayfuf  heisst  es  §  263  bei  dem  Bcschluss  der  Krotoniaten   sie   zu- 
rfickzunifen,  femer  ngog  xovs  ixmnxtüxotfts  6uXv9fiatty,  noch   deut- 

licher 264  Tovs  avu^itnag.   Die  Mehrzahl  (60)  stand  noch  in  kräftigem 

Alter:  freilich  waren  fast  nur  die  jüngsten,   wegen  ihrer  Jugend  der 

Versammlung  im  Hause  Milons  ferngebliebenen  entkommen,  vgl.  261 

JilguMfi^flS    (nachher  getödtet)  /"«r«    rc5v   i(priß}av  tlq   ITkaxitag  an- 
fj^^^wfihr  und  oben  p.  174. 

12* 
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Jahre  nach  dem  Tode  des  Meisters  notirt,  offenbar  de&s^ 

weil  die  Schule  lange  Zeit  stille  gestanden  hatte:  sie 
unmittelbar  nach  dem  Blutbad  von  Kroton  eingestellt  w< 
(p.  173)  und  durfte  Vorsichts  halber  in  Rhegion  nicht  ii 
eröffnet  werden:  die  Pythagoreier  waren  dort  nur  ged 
und  mussten  den  Schein,  als  solle  mit  der  Wiederherste 

ihrer  Schule  auch  die  mit  ihr  verbunden  gewesene  polii 
Thätigkeit  erneuert  werden,  sorgfaltig  meiden.  Eine  P 
goreierschule  im  eigentlichen  Sinn  gab  es  also  erst  n 
seit  der  Rückkehr  in  die  Heimat  und  auf  ihre  mit  < 

verknüpfte  Erneuerung  bezieht  sich  die  Notiz  des  Eu8< 
wenn  er  den  Stillstand  über  die  lange  Zeit  von  40  Jj 
ausdehnt,  so  erklärt  sich  das  daraus,  dass  er  den  wei 

breiteten  Irrthum  theilt,  die  Pythagoreierhetze  sei  dem 
des  Meisters  gleichzeitig  gewesen.  Ein  nicht  bloss  best 
tes  sondern  auch  sicheres,  die  Ansicht  des  Eusebios 

drückendes  Datum  freilich  ist  bei  der  Verwimmg,  vt 
in  der  Einreihung  der  Notizen  besteht,  mit  diesem  Zeu 
noch  nicht  gewonnen,  sondern  nur  die  Gewissheit,  dass  < 

Notiz  um  Ol.  81,2  angebracht  hatte;  doch  glauben 
dass  sich  das  Datum  von  einer  anderen  Seite  her  genai 
stimmen  lässt. 

Im  Jahre  453  bauten  die  Nachkommen  der  511  a 

triebenen  Sybariten,  gesammelt  und  geführt  von,  Thet 
die  Stadt  ihrer  Väter  wieder  auf,  Diod.  XI  90.  XII  10. 
Krotoniaten  hatten  dieselbe  zerstört  und,  um  ihr  Wiec 
stehen  zu  verhindern,  den  Krathisfluss  über  die  Trü 

geleitet  (Strab.  263);  die  Ueberreste  der  Sybariten,  "^ 
in  ihren  Colonien  Skidros  und  Laos  Unterkunft  gefi 
hatten,  finden  wir  472  hart  von  den  Krotoniaten  bed 

und  nur  durch  die  mächtige  Hand  des  Tyrannen  von  S: 
vor  dem  Verderben  gerettet;  wenn  sie  jetzt  sich  in  S 
niederliessen,  so  müssen  zuvor  die  Krotoniaten  gutwillij 
gezwungen  auf  den  Besitz  der  grossen  und  fruchtbaren, 
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dem  Kri^srecht  in  ihr  Eigenthuin  übergegangenen  Stadt- 
maik  verzichtet  oder  wenigstens  jetzt  ruhig  zugesehen  haben, 
wie  die  Nachkommen  der  alten  Feinde  sich  dort  wieder 

häuslich  einrichteten.  Diodor  meldet  aber  von  keinem  Krieg, 

durch  dessen  glücklichen  Ausgang  Thettalos  in  den  Stand 
gekommen  sei,  die  Stadt  zu  erneuem,  das  Unternehmen  scheint 
Tielmehr  ungestört  von  Statten  gegangen  zu  sein;  ja  er 
schreibt  sogar,  dass  die  neue  Stadt  rasch  zu  einem  fröhlichen 
Gedeihen  gelangt  ist  (XI  90  raxv  talg  ovaiaig  iurjv^rjoav). 
Für  dieses  Gewährenlassen  von  Seiten  der  Krotoniat^n  finden 

wir  nur  eine  einzige  passende  Erklärung:  zu  den  Akten  der 
Aussöhnung,  welche  die  Achaiergesandten  in  und  zwischen  den 
Städten  herstellten,  gehörte  auch  die  Heimkehr  der  Sybariten. 

Die  Achaier  verdankten  die  Ehre ,  zur  Stiftung  des  Ver- 
«ihnungswerkes  berufen  zu  werden,  ofiFenbar  dem  Umstand, 
dass  die  meisten  Italiotenstädte  ihre  Colonien  waren:  ausser 

Kroton,  Metapont,  Terina,  Kaulonia  u.  a.  gehörte  aber  auch 

Sybaris  zu  diesen.  Sollte  ein  allgemeiner  Landfriede  Ein- 
gang finden,  so  musste  auch  ein  gutes  und  dauerhaftes  Ein- 

vernehmen zwischen  den  Sybariten  und  Krotoniaten  herge- 
bt werden  und  die  Achaier  des  Mutterlandes  sind  für  ihre 

« 

'^glückliche  Tochterstadt  Sybaris   sicher  ebenso  besorgt  ge- 

'«'esen  wie  für  die  andern.     In  dem    langen   blutigen  Hader 
War  wohl  mancher  Besitz   durch  den  Untergang  des  Eigen- 
Üiümers  herrenlos  geworden;  viele  Krotoniaten,  welche  jetzt 
Land  abtreten  mussten,   konnten  in  Skidros  und  Laos  dafür 

entschädigt  werden;    einen  grossen  Theil  der  Mark  von  Sy- 
baris hatten  jedenfalls  die  500  vor  Telys  nach   Kroton  ge- 

hobenen Aristokraten   im  J.  511  von   den   Siegern   zurück- 
irhalten,    nachher  aber    als    Genossen    der    pythagoreischen 

^artei  wieder  verloren.     In  das  J.  453  also   setzen   wir   die 
nasöhnung;   die   Auftheilung,   ohne  welche    der   Ausgleich 
icht  möglich  war,   w\irde  vermuthlich   durch   Anlehen   der 

Maaten  erleichtert;   aber  gleichwohl  konnten  nach  ihr  neue 
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Streitigkeiten  gerade  zwischen  Sybaris  und  Kroton  entstehen, 
weil  das  Besitzrecht  einzelner  Grundstücke  ersterer  Stadt 

nach  so  vielen  Wechseln  fraglich  geworden  war.  Hieraus 
ist  es  wohl  zu  erklären,  dass  fünf  (Diod.  XII  10)  oder  sechs 

Jahre  (Diod.  XI  90)  später  ein  Krieg  zwischen  beiden  Städten 

ausgebrochen  ist,  welcher  mit  dem  Untergang  des  neuen 

Sybaris  endigte. 

Der  heimgekehrten  Pythagoreier   waren    etwa   60  ohne 
die  älteren,  einige  von  ihnen   übten  die   Heilkunst   in  neuer 

Weise,  auf  diätetischem  Wege;  sie  besassen  wieder  das  Ver- 

trauen des  Volkes  {diaq>eQ6yTU)g   fraQa   rolg   noUjolg  bHüU' 
fioivreg)^  Jambl.  264.    Was  Apollonios  hiemit  nur  andeutet 

spricht   Plutarch  gen.  Socr.  13,   die  Angabe   desselben  von 

der    Rückkehr    nach    Kroton    bestätigend    und    sie    auf  die 
andern   Städte   ausdehnend,   imumwunden   aus:    sie   standen 

wieder    an    der    Spitze    der  Regierung   {^dfj  naXiv  dS^ilo' 

fiivovg  '/Ml  ytQotovvTag  nov  KvXtoveiiov);    die  Schule  wurde, 

wie   aus   Duris   hervorgeht,    von  Mnesarchos-Arimnestos  ge- 
leitet.   Ein  neuer  den  Katastrophen  von  494  und  470  gleich- 

kommender Schlag  traf  sie  unter  Bulagoras  dem  Nachfolger 
des  Mnesarchos:    bei   einem  JCinfall  der  Thurier   fanden  die 

Pythagoreier   sämmtlich   den  Tod    im  Kampfe    (Jambl.  26* 
im  Verfolgungsbericht);    dass   es   die  Stadt  Kroton  war,  iB 

welcher  sie  sich  niedergelassen  hatten,    wird   bei   dieser  Ge^ 
legenheit  von  ApoUonias   in   der  Geschichte   der  Nachfolget 

ausdrücklich  angegeben,  Jambl.  265  diaqrraadijvai  %iqv  Kqp^ 
Tcjviarojv  noXiv,     Schulhaupt   wurde,    durch   eine  Reise  vaf 
dem    Schicksal    seiner    Genossen    bewahrt ,    der    Krotoniat^ 

Gartydas,    aber  der  Gram    über  das  Unglück  der  Vaterstad*» 

(r^g  narqidog)  machte  seinem  Leben  vor  der  Zeit  ein  End^-« 

während  die  andern  gewöhnlich  erst  in  hohem  Alter  {yr^gai€^^ 
aq^dQo)    die    Fesseln    des    Leibes    abstreiften.      Nach    ein^- 

Zwischenzeit  trat  Aresas,  aus  Lucanien  *)  durch  6as^rean< 

1)  So  erklären  wir  «*  riuy  Attncaftty^  zu  verbinden  mit  cm^ir- 
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gerettet,  an  die  Spitze  der  Schule.  Den  Ausdruck  XQ^^V 

ms^v  (§  206)  dürfen  wir  auf  eine  längere,  nach  Jahren 
zählende  Zeit  deuten:  denn  dieses  Interregnum  ist  es,  wie 

UDs  .scheint,  aus  dessen  Dazwischentritt  sich  die  Doppel- 
zahlung der  letzten  Successionsglieder  bei  Aristoxenos  erklärt, 

Diog.  VIII  45  To  avüTTj^a  du^eive  ̂ ixQi  yevecov  *)  iwea  rj 
tai  dexa:  je  nach  Mitzählung  oder  üebergehung  der  Vor- 

stanA4ücke  waren  es  zehn  oder  neun:  Pythagoras,  Ari- 

staios,  Mnesarchos,  Bulagoras,  — ,  Gartydas, 
Aresas,  Philolaos,  Eurytos,  Xenophilos. 

In  die  Zeit  des  Interregnum,  als  in  den  Pythagoreiem 

die  bedeutendsten  Vertreter  der  Aristokratie  vernichtet,  die 

geschwächten  Krotoniaten  aber  auf  Stärkung  durch  ein  Btind- 
niss  angewiesen  waren,  passt  der  Abschlu&s  des  Bundes  mit 

Sybaris  und  Kaulonia,  bei  welchem  die  demokratische  Ver- 

fassung d«s  achäischen  Mutterlandes  in  den  drei  Städten  ein- 
geführt wurde,  geraume  Zeit  nach  dem  Aussöhnungswerke, 

Polyb.  II  39,  vgl.  Strab.  384.  Die  Sybariten  hatten,  durch  Zu- 
zug aus  Athen  verstärkt  und  gestützt  auf  die  Freundschaft  des 

mächtigen  Seestaates,  446  zum  zweiten  Mal  ihre  Stadt  wieder 

aufgebaut,  waren  aber,  als  sie  für  sich  zu  viel  Land  bean- 

spruchten oder  zu  beanspruchen  schienen,  von  den  neuen 

Mitbürgern  verjagt  worden  und  hatten  445  ein  neues  Sybaris 

wnTraeis  südöstlich  der  alten  Stadt  gegründet,  aus  welcher 

im  nächsten  Jahr  ihre  Vertreiber,  durch  neuen  Zuzug  aus 

allen  Gauen  von  Althellas  verstärkt,  auszogen,  um  am  Thuria- 
Wh  die  Colonie  Thurioi    anzulegen  (Diod.  XII  22;  1 1),   so 

(andere  halten,  *AQ(attv  ix  tujy  Aevxayöjy  zusammennehmend,  Aresas 
trotz  »eines  gutjpnechischen  Namens  fiir  einen  Lucaner);  er  war  viel- 

leicht in  der  Schlacht  gefangen  genommen  und  nach  Lucanien  ver- 
l»acht  worden,  vgl.  p.  186  (Plut.  gen.  13). 

2)  Von  Bentley  unrichtig  als  Zeitbegrüi'  (Menschenalter)  genom- 
n»efl;  Vorbild  des  Ausdrucks  ist  die  Bedeutung  Dynastieglied,  wie 
*•  B.  Herodot  I  7  von  22  ytytai  d.  i.  Königen  der  Lyderdynastie  mit 
öner  Dauer  von  505  Jahren  spricht. 
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dass  sich  jetzt  in  die  Mitte  der  alten,  meist  achäischen  An 
Siedlungen  eine  rein  ausländische  Niederlassung  wie  ein  Kd 

hineinschob.  Diesen  Eindringlingen  gegenüber  begreift  siel 
der  einhellige  Zusammenschluss  der  früher  miteinander  b 
deniden  Achaierstädte.  Auf  das  neue  Sybaris  am  Traeis  k 

die  Stelle  des  Polybios  schon  wegen  ihrer  Zeitangabe  zu  be 
ziehen:  der  Bund  wurde  lange  nach  der  Heimkehr  der  P) 

thagoreier  geschlossen;  da  Polybios  unter  ̂ era  xiva  junm 
I  6  eine  9jährige,  II  18  eine  6jährige  Frist  versteht  (Akac 
Sitzungsb.  1876  p.  544),  so  darf  man  für  lieva  riwag  xQom 
die  doppelte  oder  dreifache  Zahl  von  Jahren  seit  453  an 

nehmen;  das  neue  Sybaris  am  Krathis  hatte  aber  nur  45! 
bis  448  und  446 — 445  bestanden.  Jedenfalls  hat  die  Bin 

führung  der  demokratischen  Achaierverfassung  vor  417  statt 

gefunden:^)  denn  zu  Anfang  dieses  Jahres  wurde  in  Achai 
auf  Betreiben  Spartas  die  Aristokratie  eingerichtet  (Tbuk.  V  80 

und  sie  herrschte  dort,  getragen  von  dem  spartanischen  Blind 
niss,  bis  367  durch  Theben  die  Demokratie  wieder  zur  Hm 

Schaft  gelangte  (Xen.  Hell.  VII  1,33).  Mnesarchos  hat  eil 
hohes  Alter  erreicht:  denn  das  p.  182  erwähnte  Zeugniss toi 
dem  langen  Leben  der  Pythagoreier  gilt  in  erster  Linie  de 
(eines  natürlichen  Todes  gestorbenen)  Schulhäuptern  un 
dassel1)e  bewährt  sich  in  allen  Fällen,  über  welche  Nacl 

richten  vorhiinden  sind:  Pythagoras  wurde  75,  Aristaios  ud 
gefähr  80  oder  mehr  Jahre  alt  (p.  161).  Aehnliches  gilt  vo 
Aresas  (s.  u.).  Mnesarchos  mag  um  435  oder  430  gestorbei 
einige  Jahre  darnach  die  grosse  Niederlage  der  Krotoniate 
vorgefallen  sein:  hatten  die  Kämpfe  der  Thurier  mit  de 
Lucaneni,  wie  es  scheint,    in  den  ersten  Zeiten  ihrer  neue 

1)  Nicht  die  'Befestigung  und  Bewährung*  der  aus  Achaia  übe 
tragenen  Verfassung  sondern  ihr  Fortbestehen  ist  nach  Polybios  durc 

Dionysios  (reg.  405 — 367)  verhindert  worden  und  lässt  sich  daher  w 
seinen  Worten  auch  nicht  folgern,  dass  sie  erst  in  dessen  Zeit  od 
kurz  vorher  eingeführt  worden  ist. 
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Niederlassung  stattgefunden,  so  beschäftigte  sie  nachher  ein 
Krieg  mit  Tarent,  welcher  433  beendigt  wurde  (Diod.  XII  36. 

Sl;rab.  264);  erst  nach  diesem  konnten  sie  ihre  ganze  Kraft 
gegen  Eroton  wenden  und  die  Gefangenschaft  oder  Sclaverei 

des  Äresas  bei  den  Lucanem  lässt  wenigstens  die  Möglich- 
keit zu,  dass  diese  sei  es  säiumtlich  oder  zum  Theil  mit 

ihnen  verbündet  gewesen  sind.  Das  Bündniss  der  drei  Städte 
and  die  EinfCLhrung  der  Achaienrerfassung  dürfke  demnach 
um  425  stattgefunden  haben. 

Aresas   findet  sich  auch  ]>ei  Plutarch  gen.  Socr.   13  als 

Haupt  der   Schule   erwähnt:  *)   der  Sophist   Gorgias   meldet 
ihm  bei  der  Heimkehr  aus  Hellas,    dass  er    den   lange  ver- 
miasten  Lysis  in  Theben  gesehen;  Aresas,   durch  Alter   und 
Schwäche    an    der  Ausfühnmg   seines   sehnlichen    Wunsches 

ihn  aufzusuchen  verhindert,  gibt  den  ̂ Freunden*  den  Auftrag, 
jenen  lebend  oder,  wenn  er  schon  gestorben  sein  sollte,  seine 

Gebeine  nach  Italien  zu  bringen,  aber  Kriege  Unruhen  und 
das  Aufkommen  von  Gewaltherrschaften  treten  hindernd  da- 

zwischen und  erst  379  kommt  ein  Pythagoreier  zu  Epamei- 
nondas,   um  die  Reste  des  Lysis  zu  holen.     Diese  wie  über- 

haupt   alle    synchronistischen    Angaben    der    plutarchischen 

Schrift,  eines  fingirten  Dialogs  gleich  den  platonischen,  sind 
niit  derselben  Vorsicht   zu   benützen   wie   die    Piatons.     Hat 

Plutarch  sich  vielleicht  weniger  poetische  Freiheiten  erlaubt 
^  jener,  so  war  doch  die  Schwierigkeit,  die  Scenerie  eines 
^  das  fünfte  Jahrhundert  vor   der  Zeit   des  Verfassers   ver- 

'^[ten  Gesprächs  historisch  treu  zu  gestalten,  ungleich  grösser 
^^  Plutarch  besass   keineswegs  eine   so  lebendige   und   zu- 
V'^h.  so  umfassende  Geschichtskenntniss,   wie  sie   dazu   er- 

^^erlich  gewesen  wäre,  hat  auch  wohl  eine  solche  Absicht 

»*''     nicht    gehabt.     Schon    die  Meldung    des    Gorgias,    bei 
\)  Er  heiest  dort  Arkesoa,  ohne  Zweifel  in  Folge  eines  Textfehlers: 

^  Abschreiber  hat  ihn  mit  dem  c.  17  und  33  genannten  Thebaner 
''*^«08  verwechselt. 
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welcher  wohl  die  Heimkehr  von  der  Sendung  nach 

427  ins  Auge  gefasst  ist,  darf  als  Piötion  angesehen  ̂  

von  dem  anfänglichen  Aufenthalt  des  Lysis  in  Achais 

er  nichts ;  die  Verbrennung  der  Pythagoreier  wird  irrij 

Metapont  verlegt;  Jason  von  Pherai  ist  ihm  scho 

Bundesfeldherr  Thessaliens,  was  jener  erst  nach  375 

statt  Archippos  lässt  er  den  zwei  ganze  Menschenalter 

ren  Philolaos  mit  Lysis  aus  dem  Blutbad  entrinnen  im( 
aus  Lucanien  errettet,  zu  den  sich  wieder  sammelnd 

über  die  Kyloneier  siegenden  Genossen  zurückkomm 

wirft  also,  im  Zusammenhang  mit  der  Verwechslm 

zwei  Philosophen,  den  Untergang  der  Pythagoreier  im 
mit  dem  fast  ein  halbes  Jahrhundert  späteren  in  dem 
mit  den  Thuriem  zusammen:  mit  ig  ̂ evxavovg 

ineid'ev  iai6&i]  überträgt  er  irrig  auf  Philolaos,  wa 
ApoUonios  b.  J.  266  ex,  x&v  ̂ evnavdßv  aco&evra  von 

gilt.  Aus  der  Verfolgung  des  J.  470  konnte  sich  N 

zu  den  Lucanem  retten  oder  unter  sie  gerathen,  ̂  
damals  noch  kein  Lucanien  gegeben  hat. 

Grossen  Anstoss  hat  die  bei  ApoUonios  sich  anschli 

Angabe  erregt :  nQog  ov  (näml.  Ligioav)  dffixiaO^ai  Ji 

%6v  ̂Aonivöiov^  ov  TtaQaöex^^fjvai  äid  trjv  anaviv  nun 

avarrj/noTi,  ovrog^)  di  eig  tiJv  ̂ EHaöa  inavekd'wv  i 
tag  Ilvd-ayogeiiov  qxovdg.*)  ̂ t^kwidg  da  yQdq)Bi  yi 

TÜv  dvdQüßV  TCBQi  /niv  ̂ HodtiXetav  KXeiviav  xal  OiijoXi 
MeraTtovTu^  di  OecjQidrjv  %ai  Evqvtov,  iv  Tdqavri  äi 

tav;  sie  trägt  die  Hauptschuld  an  dem  imgünstigen 
über  seinen  Bericht.  Wie  konnte  zu  Aresas  ein 

kommen,  der  mit  dem  Musiker  Stratonikos  verkehrte  {i 

163),  wenn  dieser,  wie  seit  Bentley  Phal.  143  angen 

1)  Die  Worte  oixog — rHiv  gibt  bloss  der  Laurontianus  b^ 
de  arte  interpr.  73,  s.  Rohde  58. 

2)  Corrupt:  vgl.  unten  p.  190. 
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wird,  ein   Zeitgenosse   des  Ptoleniaios  I    von  Aegypten    war 
nnd   um   300    blühte?    Stratoniko.s ,    bekannt   durch   seinen 

beissenden  Witz,  sagte  zu  einem  König  Ptoleniaios,  der  sich 

einürtheil  über  Musik  herausnahm:  VxeQov  iavtv  w  ßaaiXev 

oxiiTn^v  tiEQOv  öi  /f  A^xt^ov,  Athen.  VIU  350.  Rohde  setzt 
die  Blüthe  des  Aresas  um  450,  die  des  Stratonikos  um  350, 

letztere  jedoch,  ohne  seine  Ansicht  zu   begründen  oder   über 
Ptolemaios   etwas   Bestimmteres    zu  bemerken.      Der  Lagide 

wurde  306  zum  ersten  Mal  als  König  begrüsst,  bald  darnach 

nahm  er  selbst  diesen  Titel  an,  Droysen  Diad.  2,140.    Stra- 
tonikos   dagegen   wird    um    300    bereits    vcm    Theophrastos, 

Klearchos  und  Phanias  erwähnt  (Athen.  VIII  348.  347.  352), 

ja  schon    von    Ephoros  (Athen.  352),    welcher   um   330   ge- 
storben   ist,    und    von    dem    attischen    Komiker    Philetairos 

(Athen.    IV    169)    dem    Sohn    des   berühmten    Aristophanes. 

Der  351  in  dem  Handel  zwischen  Demosthenes  (g.  Meid.  17) 

Qnd  Meidias    genannte,    um   330    von    der   Molosserregentin 

KJeopatra    durch    ehrenvolle  Bestattung  (Pausan.  I  44)  aus- 
gezeichnete   Flötenspieler    Telephanes,    welchem    Stratonikos 

rine  Bosheit  zurief  (Ath.  351),  war  ein  jüngerer  Zeitgenosse 

'desselben:    denn  Stratonikos    ärgerte  auch    den  Musiker  und 

Dichter  Polyeidos,  als  dieser  sich  mit  dem  Sieg  seines  Schü- 
lers Philotas  über  Timotheos  bril^tete,  ebenso  letzteren  selbst. 

öie  Blüthe  beider  Meister  setzt  Diodor  XIV  40  in  das  Jahr 

^98;   Timotheos   insbesondere    wirkte    schon    am  Hofe    des 

\rchelaos    von    Makedonien    (reg.    411 — 309),    Plut.    fortit. 
A^lex.  2,1 ;  ein  Vers  von  ihm  wurde  395  von  den  asiatischen 

Hellenen  auf  Agesilaos  angewendet,  Plut.  Ag.  14,  ein  Aus- 
druck desselben  von   dem  seit    387    thätigen  Komiker  Anti- 

phanes  citirt,    Athen.  X  433,    er   starb  357/6    (Marm.  Par.) 

m  emem  Alter  von  97  Jahren   (Suidas).      Der  Flötenspieler 

Chrysogonos,  dessen  Vater  wegen  einer  Aeusserung  des  Stolzes 

auf  seine  Sohne  von  Stratonikos  verspottet  wiu-de  (Athen.  350), 
^erherrhehte  408  den  Einzug  des  Alkibiades  in  Athen,  Duris 
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bei  Athen.  XII  535.     Jener  Ptolemaios   ist  also  ein 

König,    kein    anderer    als   Ptolemaios    der    Alorite,    ¥ 
368  —  365    Makedonien    beherrschte:    zwei    Anekdote 

Strafonikos  spielen  in  Pella,  Athen.  VIII  348;  352. 
Tod    fand    dieser   durch  Nikokles   den   Fürsten    von  S 

(Athen.  352),   welcher  374   seinem  Vater  Euagoras  n 
folgt  war,  351  aber  oder  bald  darnach,  als  Ochos  den 

gegen  die  Phoeniker  eröflfeete,   nicht  mehr  regierte:  < 

suchte  der  jüngere  Euagoras  mit  persischer  Hülfe  den 

pator  Pythagoras  zu  vertreiben  (Diod.  XVI  41.  46). 
Wenn  demnach   die  Blüthezeit   des   Stratonikos 

erste  Hälfte,  sein  Tod  in  die  Mitte  des  vierten  Jahrhi 

fallt,    so    kann    der  Aspendier   sehr  wohl  einerseits  m 

andrerseits  mit  Aresas  Verkehr  gepflogen  haben,  mit 
rem  um  so    mehr   als   er   zu   ihm   in    das  Verhältniss 

Schülers  getreten  ist.     Ihn  erwähnt  als  Zeitgenossen  i 

Stratos    von    Gela    (Ath.   IV    163),    der    unter   Diony 

und  II   lebte  (Holm  Gesch.  Sic.  II   456),   er    verspotte 

wegen    seiner    Nahrungsweise,     derselben    welche    voi 

Cynikem  bekannt  ist.   Auch  in  der  Tracht  und  dem  sck 
gen  Aeusseren   kamen  diese  mit  Diodoros  überein  (Sti 

kos  bei  Ath.  163),  er  aber  hatte  den  Vorgang  gemacl 
maias  b.  Ath.  163)  und  wenn  Spätere  Antisthenes  oder 

Schüler  für  die  Urheber  der  Neuerung   erklären,   so  i 

eine   leicht   erklärliche   Erfindung.     Unter   den  Cynib 

Diogenes  (geb.  um  400,  gest.  323)  der  erste,  von  welchei 

Lebensweise  mit  Sicherheit  bezeugt  wird;   auch   dies  s 

dafür,   dass    Diodoros   früher   aufgetreten    ist.      Dass 

Schrift  von  ihm  citirt  wird,  ist  bei  dem  Wenigen,    wj 

überhaupt  von  ihm  wissen,   kein  Gnmd   das  Citat   auj 

zu  verdächtigen.     Er  hat  offenbar   lange    nach  seinem 

enthalt   bei    Aresas   geschrieben,    als    bereits    dessen  S 

und  Enkelschüler  (zusammengefasst  in  der  Bezeichnung  ̂ tji 
wirkten   und    die  Schule,   schon    durch   die  E^inführun 
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cbaienrerfassung  in  Kroton  ihren  politischen  ElinfluHses 
rdsstentheils  beraubt,  nach  dem  Hingang  des  Aresas  auch 

iren  Muttersitz  aufgebend  sich  in  die  nordöstlichen  Italioten- 
idte  zurückgezogen  hatte.  Nach  der  unglücklichen  Schlacht 
n  Elleporos  389  schlössen  die  gegen  Dionysios  I  verbündeten 
fcadte  einen  Frieden,  welcher  ihnen  die  Autonomie  zusicherte; 

unals  wohl  löste  sich  die  enge  Verbindung  zwischen  Kroton, 

[eusybaris  und  Kaulonia:  die  letztgenannte  Stadt  wurde  ge- 
^hleift,  das  Gebiet  an  Lokroi  gegeben,  die  Einwohnerschaft 
ach  Syrakus  verpflanzt  (Diod.  XIV  105).  Das  Schicksal 

on  Kaulonia  theilten  Hipponion  und  Skylletion ;  am  schlimm- 
en fuhr  Rhegion,  welches  387  erobert  und  zerstört  ward. 

in  zweiter  Krieg  zwischen  Dionysios  und  den  Italioten 
räch  383  aus:  er  endigte  380  mit  der  Eroberung  von  Lokroi 
ad  Kroton,  die  andern  Städte,  unter  ihnen  Thurioi  (Strab. 

63),  unterwarfen  sich  theils  dem  Tyrannen  theils  den  Lu- 
wem,  Dion.  Hai.  ant.  XIX  5.  Justin  XX  5.  Tarent  war 

a  dem  ersten  Kriege  sicher,  am  zweiten  wahrscheinlich 

icht  betheiligt;  gewiss  ist,  dass  es  sich  ungeschwächt  er- 
ielt,  auch  zu  Dionysios  II  unter  Archytas  gute  Beziehungen 
nterhalten  hat.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  auch  seine 

olonie  Herakleia  (gegründet  433)  und,  wegen  der  Lage 
^hen  beiden,  Metapont  selbstständig  blieb;  von  einem 

öTch  Pythagoreier  vereitelten  Versuch  des  Dionysios  I,  diese 

'tadt  an  sich  zu  ziehen,  meldet  Polyaen  V  2,21.  Aus  diesen 

Verhältnissen  und  Vorgängen  erklärt  es  sich,  warum  die 
^agoreier  sich  in  den  Nordosten  Grossgriechenlands  zu- 
ückgezogen  haben;  in  Kroton  selbst  und  anderen  Städten 
eheinen  nach  Flut.  gen.  Socr.  13  schon  vorher  zu  Aresas 

*it,  begünstigt  durch  die  demokratische  Verfassimg,  Tyran- 
cö  aufgestanden  und  Bürgerkriege  ausgebrochen,  in  Tarent 

ägegen  die  den  Pythagoreiern  günstige  Aristokratie  wieder 
n  Ruder  gewesen  zu  sein. 

Der   nach    der    Zeitfolge    geordnete    Successionsbericht 
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endigt  mit  Aresas;  austatt  desselben  gibt  Jamblichoe  be 

den  nächsten  Gliedern  die  Mittheilung  ans  Diodoros,  wahr 

scheinlich  desswegen,  weil  er  bei  Ai)ollonio8  von  diesem  CSt« 

abgesehen  dassell>e  vorfand,  was  er  schon  bei  Nikomacbc 

gelesen  und  au«  ihm  mitgetheilt  hatte;  für  sein  Schwage 

über  die  letzte  ̂ Generation^  denselben  Gnmd  anzunehmei 
empfiehlt  der  Umstand,  dass  wir  den  Bericht  des  Nikomachc 
Ober  sie  noch  bei  ihm  lesen.  Aus  Diodoros  Aspendios  ei 
sehen  wir,  dass  Philolaos  der  nächsten  Generation  nac 

Aresas  angehört;  Plutarchs  Auslassung  über  ihn  setzt  m 

voraus,  dass  er  ein  Zeitgenosse  desselben  gewesen ,  aus  d( 

Behauptung  des  Kyzikeners  Apollodoros  bei  Diog.  IX  31 
Demokrit  sei  mit  ihm  in  Verkehr  getreten  (avyyeyovavai)^  las 

sich  entnehmen,  dass  der  Kyzikener  ihn  schon  vor  404  thäti 
gedacht  hat;  ähnlich  lässt  Piatons  Phaedo  61  d  die  Tb 
baner  Kebes  und  Simmias  seinen  Unterricht  vor  Sokrat 

Tod  geniessen.  Dass  dies,  wie  gewöhnlich  angenommen  wir 

in  Theben  geschehen  sei ,  wird  nirgends  gemeldet;  wah 
scheinlich  ist  nur,  dass  die  zwei  Thebaner  ihn  in  Herakle 

gehört  haben,  und  von  Simmias  weiss  Plutarch  gen.  Soor, 

zu  berichten,  (hu^  er  eine  grosse  Iteise  in  ferne  Länder  g 

macht  hatte ;  die  Verlegung  seiner  Heimkehr  in  das  Jahr  3' 
gehört  vermuthlich  zu  dem  poetischen  Aufputz  des  Dialog 
Philolaos  kann  noch  ]>ei  Lebzeiten  des  Aresas  als  Lehi 

aufgetreten  sein,  zumal  da  der  Ort  seiner  Thätigkeit  c 

anderer  gewesen  ist  als  Kroton.  Diese  hat  er  wohl  no 

in  den  ersten  Decennien  des  vierten  Jahrhunderts  ausgeül 

Diogenes  von  Laerte.  behandelt  ihn  (VIII  84)  nach  Arehyi 

(VIII  79)  und  der  corrupten  Stelle  elg  ttjV  'EUAda  iTtavel^ 
dieäcüKs  tag  UvO^ayogeicov  q^wvag  liegt  doch  wohl  der  Si 
zu  Grund,  djuss  durch  Diodoros  zuerst  die  Lehren  der  Pjth 

goreier  in  Hellas  bekannt  gemacht  worden  sind,  die  altes 

Schrift  eines  anerkannten  Pvthagoreiers  also,  die  des  Philola 

damals  noch   nicht  veröö'entlicht  war.      Nach  Diogenes  fa. 
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'den  Tod  wofna&elg  inid-ia&ai  rvQccwidi;  solcher,  bei  einem 
ythagoreier  nicht  zu  erwartenden  Bestrebungen  mag  ihn 
ie  kylonische  Partei  von  Herakleia  heuchlerischer  Weise 

ezichtigt  haben:')  aus  dem  Erfolg,  welchen  sie  damit  hatte, 
rklärt  es  sich,  dass  sein  Schüler,  was  Eurytos  nach  Jamb- 
chos  139  (d.  i.  Aristoxenos,  Rohde  p.  39)  gewesen  ist,  Meta- 
ont  zum  Wohnsitz  wählte. 

Eurytos  starb  lange  nach  Philolaos  (Jambl.  148);  beider 
chüler  waren  die  letzten  Pythagoreier ,  Aristoxenos  bei 
Hog.  VIII  45 ;  den  Verfall  der  Schule  bezeichnet  schon  der 

Imstand ,  dass  die  ftlnf  hervorragendsten  von  ihnen  keine 
;el)orenen  Italioten  waren.  Dass  Diodor  XV  76  ihrer  unter 

em  J.  366,  in  welchem  Archytas  noch  thätig  war,  gedenkt, 

ässt  um  so  weniger  einen  sicheren  Schluss  auf  ihre  BlQthe- 
•eit  zu,  als  er  ausser  Isokrates  und  den  fünf  berühmtesten 
Schülern  des  Sokrates  auch  Aristoteles  und  Anaximenes  mit 

hnen  verbindet.  Sie  mögen  um  360 — 340  gewirkt  haben, 
gl.  p.  169,  zur  Zeit,  da  uach  dem  Tode  des  Archytas,  der, 

«^der  das  Gesetz  siebenmal  zum  Strategen  gewählt,  die 
Streiter  von  Taren  t  stets  zum  Siege  geführt  hatte,  auch  diese 
etzte  Stütze  des  Pythagoreierthums  ins  Wanken  gerieth  und 

^  den  alten  Feinden  der  Stadt,  den  Messapiem  und  Peu- 
Wem  auch  die  mächtigen  Lucaner  gekommen  waren :  gegen • 

^e  wurde  346  Phalaikos  und,  als  dieser  nicht  kam,  Archi- 

l^os  gerufen,  der  338  in  einer  schweren  Niederlage  den 
od  fand.  Herbeigeführt  wurde  die  Auflösung,  wie  aus  Aristo- 
^öos  zu  schliessen  ist,  durch  den  Sieg  der  Kyloneier  in 
^tapont  und  Tarent.  Aristoxenos,  selbst  um  380  in  Tarent 

't>oren,  hatte  die  fünf  Philosophen  noch  kennen  gelernt, 
^   Xenophilos  aber,  welcher   die   andern    überlebte,    wahr- 

1)  Daaselbe  hatten  die  Kyloneier  von  Kroton  470  dem  Pytha- 

'^ier  gethan,  welcher  die  Epheben  fahrte,  Jambl.  261  aus  Apollo- 
^ :  ttiiiac'ttfifyoi  roy  Jfjfioxiidiiy  avyforaxiyai  lovg  yfutti^ovg  ini ^*yiit. 
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scheinlich  zu  Athen  gehört  (Suidas),  wo  schon  die  Gemein 
sanikeit  des  Miisikerberufes  beide  zusammenführen  durfte 

dann  hörte  jener  den  Aristoteles  zwischen  335  imd  328  un 

hielt  sich  auch  nach  dessen  Tod  daselbst  auf:  denn  er  mach* 
Anspruch  auf  die  Nachfolge  als  Haupt  der  peripatetisch«: 
Schule.  Die  Nachricht  von  der  langen  Lebensdauer  A 
Xenophilos  rührt  von  ihm  her  (Val.  Max.  VIII  13,3,  Lucit 
macr.  18);  der  letzte  Pythagoreier  ist  demnach  ein  paj 
Jahrzehnte  vor  300  gestorben  und  seine  Geburt  um  425  j 
setzen. 
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Herr   v.    Christ    legte    eine    Abhandlung    des    Herrn 
^-  Krumbacher  vor: 

»Eine  neue  Handschrift  der  Grammatik 

des  Dositheus  und  der  Interpretamenta 
Leidensia/ 

(Codex  Harleianua  5642) 

Mit  der  Ueberlieferang  der  Grammatik  des  Dositheus 

^**^  ea  nicht  allzu  günstig  bestellt.  Noch  vor  kurzem  war 
^^^f  ein  Codex  bekannt,  der  Saagallensis  902,  s.  X.^)  Dann 

^'nerkte  Rühl,*)  dass  der  kleine  Saramelcodex  Monacensis 
^^^1  nach  dem  Justin  auf  f.  59 — 82  auch  Dositheana  ent- 

•^Ite.  Gust.  Loewe  gab  nähere  Nachweise  und  zeigte  be- 

f>uder8^  dass  auch  grössere  Teile  der  Grammatik  des  Dositheus 

^  diesem  Codex  enthalten  seien.')  Hiernach  hat  Keil  in 
^^f  zweiten  Ausgabe  des  Dositheus  (Grammatici  Latini  VH, 

^66—436)  die  Münchener  Handschrift  verwertet. 

1)  So  Niebuh r   .ex  Sangallensi  codice  unico*  (Jahrb.  fiir  Phil. 
».   Päd.  n   (a.   1826),  H92);   ebenso    üsener   .   ich   wähle   die 
Passung  des  Dositheus  ....  und  gebe  sie  genau  nach  der  einzigen 

St.  Gallener  Handschrift*  (Rhein.  Mus.  XXIV  (a.  1869),  99)  und  noch 
^®ii  in  der  ersten  Ausgabe  des  Dositheus  .Dosithei  de  arte  gram- 
iiatica  über  latine  et  graece  scriptus  uno  codice  Sangallensi  902 
^'TJatus  est'  (Dos.  ars  gr.  Halae  1871.  p.  3). 

2)  .Textesquellen  des  Justin*  p.  14  (6.  Supplementband  der  Jahr- 
öcher  f.  Ph.  u.  P.  1872). 

3)  Prodromus  Ck)rp.  Gloss.  Lat.  1876.  p.  207  sqq. 

1S83.  Phüo8.-philol.  bist.  Cl.  2.]  13 
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Bei  diesem  Stande  der  Ueberlieferung  ist  jeder  Zuwact».^ 

von  Bedeutung,  und  ich  fand  daher  meine  Mühe  immerhäm 
reichlich  belolint,  als  ich  in  dem  codex  Harleianus  5042,  m  ̂  

welchem  ich  auf  Rühls  Notiz  hin*)  eine  neue  Version  '/^juj^ff«!^- 
flava  vermutete,  zwar  eine  solche  nur  teilweise  (s.  unten),  d  ̂ga 

für  aber  die  Grammatik  das  Dositheus,  mitten  in  die  ̂EQitr^ver  W 
fiaia  eingeschachtelt,  fand.  Mit  der  Handschrift,  von  welch^i^i 

mir  durch  Miiller-Strübing  eine  Beschreibung  besorgt  wun  ̂  
hat  es  des  näheren  folgende  Bewandtnis: 

Codex  Harleianus  5642,  ein  Quartba^^d  von  47  Bl=^ _ 
tern,  enthält: 

fol.  1'  -fol.  4*^  ein  alphabetisches  Glossar: 

Incipit  de  oratore 
TkA^eiiiieine ■*•'■*■  e  mauton memmne  ipssi 
K. .  pote etaliquando 
tria  biblia tres  libros 

tuto  prota horum  priores 
kalistos 

optime 
Ke  epimelos et  diligenter 
ermeneukota Interpretjitu 
allepideoro Se<l  qm  uideo 
eniusepenuntrt.s quosda  laudantes 
Ke  epithimuntas et  cupientes 
Rimata  anecta üerba  quae  pertinent 

1)  Loewe's  Prodromus  p.  207  ,Non  multa  autem  scio  de  ccni/ce 
Hiirleiano  5642  membr.  4®  saec.  X  (non  IX,  ut  falso  catalo^fiu'. 
Incipit : 

INCIPIT  DE  ORATORE 

Me"m»^n.  ineiniiiime  ipsu.  Inessc  Divi  Hadriani  sent^ntia«)  et  epi- 
stuhw,  et  librum  esse  ,eiu  griechisch-lateinisches  Lexikon  und  üel»er 

Hotzungsbuch'  Ruehlius  auctor  est.'  Auch  Rühl  selbst  wusste  mir 
auf  eine  schriftliche  Anfrage  nichts  Genaueres  über  den  Codex  «» 
berichten. 
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Proeteken Adartem 

Grauimatiken Grammaticam 

En  tuto  biblio In  hoc  libro 
Proseteka Adieci 

Apotii  prout a  prima 
Gramnmtoä Littera 

Me///riso iisque  o 
Prasse ago 
prassis.  ̂   sia agis  etc.  etc. 
V  Öchluss  des  (Jlossars: 

depraka  uendidi 

peprakasin  vendiderunt 
Fini  tarnen 

)ie8es  Glossar  hat  sehr  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem 

?n  Buche  der  Interpretamenta  Leidensia  (Cod.  Voss. 

V^  7,  fol.  3'  —  6',  ifQaaao  ago  —  lofioaav  iurauerunt) ; 
darauf  haben  wir  weiter  unten  zurückzukommen. 

'  (c.  3  u.  4):  Nomina  Masculina  prime  Declin  secun- 
dum  in  C  Desinentia.  KyQiog  (Hier  beginnt  nämlich 

der  Schreiber   das  Griechische  mit   griechischen  Buch- <^  ^^  »"-s 

staben  zu  schreiben)    Dns    y^yoyov    dni    kvqio   dno  — 

a/fo  y^yQiop  a  dno  etc.  etc   Da  similia')  TAaxaQiog 
beatus  etc.  etc.  yyve  mulier  yyvaicoc  mulieris  yyvaicr] 
mulieri  etc.  etc. 

id  genau  dieselben  grammatikalischen  Schulübungon, 

h  im  Sangall.  von  einer  schülerhaften  Hand  auf  p.  61 — G8 

•ieben  finden.*)     Sie  erstrecken  sich  bis  fol.  8''. 

'':  Incipit  grammatica  Dosithei  Texyt]  y^af^fdOTixt]  Ars 
grammatica  etc.  etc.  (Keil  376,1  sqq.) 

20"   De  verbo  Jloioiijg  Qrjftaxcjy  etc.  (Keil  406,1  etc.) 

ächulterminus ;  cf.  Wiener  Studien  1883,  159. 
p.  59  Bchliesst  mit:  in  multo  aere  (Bö.  25)  und  p.  60  ist  leer. 

13* 
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fol.  23'    7iaQ€ßi]   Ttjv  7ciaTiv   Excessit   fidem   Toriyg  (fika; 
Jiy.aiOv  iiÄiavev  Ins  amicitiae  uiolauit  (=  Keil  427,19). 

Mit  diesen  Worten  bricht  fol.  23''  in  der  Mitte  ab. 

fol.  24*^  aQovqa  seges 
Eiaöii;  spica  etc.  d.  h.  Schluss  von  c.  33  des  2.  Buches 

der  Interpr.  Leidens.;  hernach  folgt  c.  34 — 39. 

fol.  25""  Qav/naaTOv  eativ  nai  tnaiviTOv   

fol.  29'  c.  1  —  ftyd^ov  oQxoinai  ano  ehx(pov  fabiilam  incipiam 
de  ceruo  d.  h.    der  Anfang   des   sogen.    3.  Buches  der 

Interpret.  Leid.  (Böcking  p.  1 — 25,1). 
Zwei  leere  Zeilen;   dann: 

fol.  29'  c.  1,  1.  12  Jleqi  fAtjkiag  xaiyrjfMSQivrjg  ve  TTQoaiptXtatt.» 
De  sermone  cotidiano  Filiamantissime   

fol.  33"^  —  oväey  nihil.    Hier  schliesst  die  Homilie;  es  folgt: 

fol.  34',   c.  1  —    c.  2,   1.  9:    aifiio  eati    forma  e  Inlcttio 
/obKquae  —  ernxexa^/nevf]  Inflexa  |=  Keil  379,8  bis 

380,1);    der   Kest    der    zweiten  Kolumne   ist   ausgeschnitten 
und  die  Rückseite  des  Blattes  leer. 

fol.  35':  Verba  quae  passiua  tantum  eflferuntur.    Ex  quibos 
quaedam  etiam  actiua  sunt  primae  coniugationis  etc.  etc.; 

es  sind  die  Verbal  Verzeichnisse ,   welche   im  Sangallensis  der 

Grammatik  des  Dositheus  angehängt  sind  (Keil  430,1 — 436,U)« 

fol.  39"^  De officiis  MoaxvTo/4og  uictimarius  Mavzig  diuinos  ...• 

fol.  47'    —   xgeiLiPog   praeceps   xoiXed-tjg   valles;    es    ist  di» 

zweite  Buch  der *jEi?^jyv6i;iMara  Leidensia  von  der  Mitte 
des   4.  Kap.  bis   zur  Mitte   des   33.  Kap.;    die  erstea 

3  7«  Kapitel   fehlen  wie   im   Sangallensis   und    als  Titel  roa 

Kap.  4  ist  wie  im  Sang.  De  officiis  gesetzt  statt  des,  ao^ 

dem  Leidensis  bekannten,  richtigen  ilcpi  vawv  De  aedibns- 

Der  übrige  Teil  des  33.  Kap.  bis  zum  Schlüsse  des  Kapitel-' 

glossars  steht   im   Harl.   auf  fol.   24'— 25^  und  eben  die««" 

\ 
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Teil  (und  zwar   nur   dieser)  findet  sich  auch    im    Mouac. 

ioi,  foL  59'— er. 

oI.  47''   enthält    ein    griechisches    Gebet    ̂ Doxa    enipsistis 
theo*  etc.  *) 

Nach  dieser  kurzen,  auf  den  von  Mtiller-Striibing  mir 
ugesandten  Notizen  fussenden  Beschreibung  möge  das  Ver- 
laltnis  der  Handschrift  zum  cod.  Leidensis  Voss.  Gr. 

V^  7,  Sangallensis  902,  Monacensis  601  bestimmt 
i^erdeii. 

Wie  ich  in  der  Abhandlung  De  codicibus  quibus  Inter- 
retamenta  Pseudodositheana  nobis  tradita  sunt.  Monachii.  188»3 

.  36—40  nachgewiesen  habe,  ist  das  Verhältnis  dieser  3 
landschriften  unter  sich  folgendes: 

X 

0^  ^^o'  o ing.  902  Monac.  601  Leid.  Voss.  Gr.  IV»  7 

^x  X  enthielt  die  Grammatik  und  die  Interpretamenta 

ßidensia  vollständig;  in  y  wurde  die  ganze  Handschrift  x 

^ramm.  u.  ̂EQfJ.)  kopiert,  in  z  nur  die  ̂ EQ/urjvevfAaza^  welche 
i^us  vollständig  in  den  Leidensis  übergingen.  (Mit  Sicher- 

it  kann  übrigens  nur  von  den  ̂ EQfAijv.  gesagt  werden,  dass 
schon  in  x  standen;  die  Grammatik  könnte  auch  aus 

er  andern  Handschrift  in  y  aufgenommen  worden  sein). 
lex  y  erlitt  dann  verschiedenartige  Einbusse.  Es  ging 

^lich   zuerst   eine  Reihe   von   Blättern    (oder  Lagen)  ver- 

1)  Da  es  hier  nur  auf  die  Beschreibung  des  Codex  ankommt,  er- 
eint die  Emendation  der  mitgeteilten  Stellen  überflüssig. 
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loren;  aus  dem  so  verstümmelten  Codex  wurde  der  Sangd- 
lensis  abgeschrieben,  in  welchem  nun  das  an  die  Grammalil 
des  Dositheus  angehängte  Verbalverzeichnis  bei  litt,  d  (Kei 

430  =  p.  43,  c.  1  des  Codex)  aufhört  und  dann  die  '^^i,>a 
/iiara  mitten  im  4.  Kapitel  des  zweiten  Buches  beginnei 

E.S  war  also  in  y  ausgefallen  das  Verbalverzeichnis  litt,  d— s 

das  1.  Buch  der  ̂ EQfAVjveifAaTa  und  3^«  Kapitel  des  2.  Buche 
Dass  diese  Stücke  schon  in  y  fehlten  ,  zeigt  der  Umstaiu 
dass  die  Lücke  im  Sangallensis  durch  die  leer  gelassen 
untere  Hälfte  der  1.  Kolumne  von  p.  43  angedeutet  win 
und  dann  auf  der  zweiten  Kolumne  derselben  Seite  das  g( 

nannte  4.  Kapitel  des  2.  Buches  der  ̂ EQfitji'svfiaTa  b^nnt 
r  i  Auch  am  Schlüsse  wurde  cod.  v  verstümmelt;  denn  d( 

Sangallensis  bricht  mit  den  Worten  in  multo  aere'  (Bö.  25,12 

der  Harleianus  mit  ̂ de  ceruo*  (Bö.  25,1),  der  Monacens 
schon  mit  ̂ ut  celerius  uenias*  (Bö.  20,3)  plötzlich  ab. 

Nachdem  aus  der  so  zugerichteten  Handschrift  y  d< 

•Sangallensis  al)geschrieben  war,  geschah  derselben  weite 
Unl)ill.  Sie  wurde  nämlich  völlig  auseinandergerissen  ui 
in  einzelne  Lagen  und  Blätter  aufgelöst;  hieraus  floss  dar 
Harlei  anus  5()42  und.Monacensis  601  und  zwar8< 

dass  jetzt  diese  beiden  Handschriften  sich  fa: 
durchaus  ergänzen  und  aus  der  Vereinigun 

beider  sich  eine  fast  vollständige  Kopie  d( 
Codex  y  ergibt. 

1)  Dieser  Sachverlmlt  entkräftet  auch  den  wichtigsten  Firnkt 

der  Argumentation  Boucherie's ;  derselbe  erblickt  nämlich  in  der  u 
bcHchriebenen  halben  Kolumne  (er  sagt  übrigens  falsch  ,par  u 

lacune  d*une  demi-page*  Not.  et  Kxtr.  XXIII,  2,280)  einen  wichtig 
Beweis  dafilr,  dass  der  Schreiber  die  Grammatik  von  den  "K^/i^r*»/«« 
habe  trennen  wollen,  und  dass  letztere  als  selbständige«  Werk  (eii 
andern  Autors,  nämlich  des  Pollux)  zu  betrachten  seien.  Sein  ob« 
flächliches  Raisonnement  hat  auch  bei  Otto  Crusius,  dem  es  eben  9 

in  sein  Rüstzeug  passte,  unverdiente  Billigung  gefunden  ,ex  codier 

lacunis  aliisque  indiciis  recte  conclusit  Boucherie  etc.*  (.de  B»^ 
aetate*  in  den  Leipz.  Studien  II,  2.  238).  — 
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Was  vorerst  die  GmmiDatik  betrifft,  so  enthält  dtr 

arleianns  besonders  die  erste  Hälfle,  doch  auch  manches 

m  der  zweiten  (Keil  :i7(>,l — 427,19),  ausserdem  die  an 
e  Grammatik  angehängten  Verbal  Verzeichnisse  (Keil  430,1 

s  436) ,  der  Monacensis  dagegen  die  letzten  Partien 

?r  Grammatik ,  jedoch  ohne  die  Verbal  Verzeichnisse  (Keil 

)2,4— 428,14);  manches  findet  sich  in  dem  Monacensis  und 
arleianus  gemeinsam;  daraus  ist  wohl  auch  zu  schliessen, 
«  Monac.  und  Harleian.  an  einem  Orte  geschrieben 

urden,  da,  wenn  der  eine  o<ler  andere  Teil  der  auseinander- 
irissenen  Blätter  nach  einem  anderen  Orte  verschleppt 

Orden  wäre,  diese  gemeinsamen  Teile  unerklärlich  blieben. 
Wahrscheinlich  wurden  eben  auch  diese  beiden  Handschriften, 

ie  wohl  sicher  der  Sangallensis,  in  St.  Gallen  selbst  ge- 
hrieben.) 

Dass  einzelne  Fetzen  der  zerriasenen  Handschrift  y  den 

hreibem  des  Harl.  und  Monac.  gemeinsam  vorlagen,  winl 

sonders  durch  Folgendes  deutlich.  Fol.  2iV'  bricht  der  Har- 
anus  mit  den  Worten  ̂ ius  amicitiae  uiolauit  to  tfjg  (fiXlac: 
iaiov  ffiiavev  (Keil  427,19)  plötzlich  ab  (s.  p.  196)  und  es 

gt  dann  fol.  24'  der  Schluss  des  Kapitelglossars,  der  sich 
ch  im  Monacensis  tiiulet;  mit  denselben  Worten  ( —  uio- 

ut  i^iavey)  schliesst  aber  auch  der  Monacensis  fol.  70',  1.  2, 
d  es  folgt  dann  ein  anderer  Teil  der  Grammatik  ^Venit 

W  in  mentem  etc.*  (Keil  424,17). 
Der  Wert  des  Harleianus  für  die  Texteskonstitution  der 

"ammatik  liegt  besonders  darin  begründet,  dass  sein  Schrei- 
r  offenbar  gänzlich  ungebildet  war,  was  unter  anderem 

raus  hervorgeht,  daxs  er  bis  zum  4.  Blatte  das  Griechische 
ch  mit  lateinischen  Buchstaben  schreibt  und  erst  von  da 

den  ersten  Versuch  macht  griechisch  zu  schreiben,  dabei 
'f  mehrere  Buchstaben  fortwährend  verwechselt.  Denn 

ü  deshalb  ist  anzunehmen,  dass  er  seine  Vorlage  mit 

^vischer    Treue    wiedergibt.      Eis   wird   daher    bei    einer 
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künftigen  Ausgabe  der  Grammatik  des  Dodtheus  die  Lesung 
des  codex  y  aus  einer  doppelten  Quelle ,  nämlich  aus  den 

Sangallen  sis  902  und  aus  dem  kombinierten  Harleianüs-Hon»- 
censis  zu  erschliessen  sein. 

Ausser  der  Grammatik  des  Dositheus  enthielt  y  «idi 

die  pseudodositheanischen  ^EQfnp^evfiaTa  Leidensia;  auch  dieK 
wurden,  wie  erwähnt,  von  der  Verstümmelung  der  Handschrift 
mitbetroffen;  es  fielen  aus  vom  Anfange  des  Werkes  du 

1.  Buch  und  die  ersten  S^s  Kapitel  des  2.  Buches,  Tom 

Schlüsse  alles,  was  nach  den  Worten  Jn  multo  aere*  (Bö.  25) 
folgt:  diese  ausgefallenen  Teile  sind  also  nur  im  Leideub 
erhalten.  In  diesem  Zustande  befand  sich  die  Handschrift, 

als  der  Sangallensis  aus  ihr  kopiert  wurde.  Hernach  wurde . 
auch  dieser  Teil  des  Codex  auseinandergerissen  und  zwar, 
wie  es  scheint,  in  2  Teile  zertrennt ,  wovon  der  eine  c.  4 

bis  32^2,  der  andere  den  Rest  von  c.  33 — c.  39  und  dar- 
nach die  sent.  et  epist.  Adriani  etc.  enthielt.  Daher  haben 

wir  jetzt  sowohl  im  Harleianus  (fol.  24' — 29')  als  im  Moni- 

censis  (fol.  59'— 66')  den  Schluss  von  c.  33—39  und  da^ 
nach  die  sent.  et  ep.  Adr.  etc,  nur  dass  hier  der  Monaccnsu 

schon  mit  ̂ celerius  uenias'  (Bö.  20,2),  der  HArleianus  «r* 
mit  de  ceruo*  (Bö.  25,1)  aufhört.  Spater  aber  scheint 
der  Schreiber  des  Harleianus  das  andere  früher  ihm  nictt 

zugängliche  Stück,  welches  den  Schluss  von  c.  4 — c.  32*/t 
enthielt,  gefunden  zu  haben;  denn  dasselbe  wurde  von  ihm 

nachträglich  in  die  Handschrift  aufgenommen  (fol.  39'' — 47')- 
Aus  dem  eben  erwähnten  Umstände,  daas  der  MooiC- 

eher  abbricht  als  der  Harl.,  könnte  man  vielleicht  aoch 

schliessen ,  dass  cod.  Mon.  etwas  später  als  der  Harl.  g^ 
schrieben  worden  sei,  nachdem  nämlich  noch  die  leteto 

Blätter  des  erwähnten  Codexfragmentes  weggefallen  oder  w^" 
stört  waren. 

Der  Text   der   ̂ EQfirjvevfACtza   Leidensia   ist   also  icn»* 
stellen    aus  codex  Leidensis,    der   uns   den   codex  z   vriedew 
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gibt,  und  aus   den  codd.  Sangallei^sis-HarleiauuH-MonacensiH, 
die  uns  den  codex  y  repräsentieren. 

Ausserdem  enthält  der  Harleianus  fol.  4' — 8^  Deklina- 
tioDsübungen,  die  nich,  wie  schon  oben  erwähnt,  ebenso  im 

Sangallensis  p.  61 — 68  finden.  Doch  sind  hier  gewisse 
Differenzen  zu  bemerken,  die  wir,  da  der  Schreiber  des  Har- 

leianus gänzlich  unwissend  war,  vielleicht  als  redaktionelle  Aen- 
derungen  des  librarius  des  Sangallensis  auffassen  müssen.  So 

liert  Harl.  yyye  yyvaicog  etc.  Sang,  aber  yvvij  yvytjg  etc. 
G^en  die  etwaige  Annahme,  dass  Monac.  und  Harl. 

N8  dem  Sangall.  selbst  geflossen  seien ,  spricht  ausser  ähn- 

lichen Differenzen^),  wie  die  eben  erwähnte,  schon  der  Um- 
shnd,  dass  im  Sangallensis  alle  Blätter  und  Lagen  vollständig 

in  Ordnung  sind  und  nicht  die  geringste  Spur  einer  früheren 
Zen^issung  der  Handschrift  sich  findet. 

Was  die  Grammatik  des  Dositheus  und  die  ̂ EQfirjvevficna 
beiarifil,  liegt  also  das  Verhältnis  der  Handschritlen  klar, 

und  der  Mouacensis  ist  hiemit  überhaupt  erledigt.  Denn 

ausser  den  erwähnten  Teilen  der  ̂ EQfArjvevfiaTa  und  der 
Ununmatik  enthält  er  nichts  als  einige  Notizen  aus  Beda 

,de  arte  metrica*,  ̂ Euticii  Verba*  etc.  (v.  Keil  366)  und 
^ige  etymologisierende  Glossen  in  der  Weise  des  Isidor 

^  B.  ̂ Archippus  longitudo  operis,  Barnabas  filius  cpnso- 

lationis*;  vgl.  Actus  Apostol.  4,36  ̂ Barnabas  (quod  est  inter- 
pretatum  Filius  consolationis)'  ßoQvdßag  (o  eoxt  fAS^eQ- 
lirjHvofieyoy  Yiog  ftagaal^aeiog). 

Schwieriger  liegt  die  Sache  beim  Harleianus.  Derselbe 

enthält  nämlich  ausser  den  bis  jetzt  behandelten  Teilen  auch 

^^  alphabetisches  Glossar  und  ein  Gespräch.  Dass  das 

Glossar  nicht  aus  y  stammt,  lässt  sich  schon  daraus  schliessen, 

1)  N&here  Ausführungen  müsHen  der  AuHgabe  der  Interpretamen ta 

vorbehalten  bleiben.  Zur  Deklination  yvri^,  yvyrjf  etc.  cf.  Wiener 
^*»dien  1883,  161  (Z.  147—157). 
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da88  das  erste  Buch  der  Interpretatnenta ,  d.  h.  das 

betische  Glossar,  in  y,  noch  ehe  Sang.  Harl.  Mon.  I 
wurden,  ausgefallen  war.  Bestätigt  wird  dieser  £ 
durch  eine  Vergleichung  des  Harleianischen  Glossars  m 
1 .  Buche  der  Interpret.  Leidensia,  das  nur  mi  Vossianue 

Denn  bei  aller  Uebereinstimmung  im  aUgemeinen  ist 
nicht  zu  verkennen,  dass  2  verschiedene  Glossare  vorl 
ein  äusserlicher  Unterschied  besteht  schon  darin,  di 

Harleianischen  Glossare  das  lateinische  Alphabet  d 

aus,  im  Vossianus  aber  nur  von  litt,  a — d  mass) 
ist,  während  die  folgenden  Vokabeln  nach  dem  gri 

sehen  Alphabet  {e — w)  geordnet  sind. 
Ausser  diesem  Glossar  enthält  der  Harleianus  no« 

sonst  nirgends  überliefertes  antikes  Sei 

stück,  nämlich  das  Gespräch  fol.  29'— 33^  dassel 
von  allen  uns  bekannten  otiillai  xad^rjiieQivai  verscl 
doch  ist  es  seinem  Charakter  nach  am  nächsten  vei 

mit  dem  zweiten  Gespräche  des  Henricus  Stephanus 

duo'  etc.  col.  286—294). 
Wir    kennen    demnach    jetzt    folgende    5    pse 

dositheanische  Homilien: 

1)  Die  kleine  conuersatio  der  Interpretamenta  Lei 

Cod.  Voss.  Gr.  IV«  7  =  ed.  Bock.  89—95.  D 

etwas  vollständiger  bei  Henr.  Stephanus  gloss.  i\ 
col.  281—286. 

2)  Ein  zweites  Gespräch,  das  ebenfalls  Henr.  Ste] 

edierte  (Gloss.  duo  etc.  c.  286 — 294). 
3)  Das  Gespräch  des  Harleianus  5642. 

4)  Das  Gespräch  der  Int.  Montep.  cod.  Montep.  « 

Not.  et  extr.  XXIII,  2,309—328  und  M.  HaupVi 
cula  II,  443—450. 

5)  Das  Gespräch  der  Int.  Monacens.  Die  schlechte 

jüngere  Recension  ist  ediert  von  Boucherie,  Not.  e 

XXIII,  2,  478—494  u.  M.  Haupt,  op.  II,  508 
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die  bessere  und  vollständigere,  welche  in  4  Müncheiier 
Handschriften  (codd.  Monac.  Lat.  13002,  22201,  27317; 

cod.  Monac.  Graec.  323)  überliefert  ist,  wird  dem- 
nächst veröffentlicht  werden. 

Näher  unter  sich  verwandt  sind  No.  2  und  3,  4  und  5. 

Uebersicht  des  Inhaltes  der  3  besprochenen  Handschriften : 

Sangallensifl  902 
tiramm.  d.  Dositheun. 
Verbalverzeichnisse 

(Keil  480—436).  — 
Mitte  des  4.  c.  —  39.  c. 
de«  II.  Buches  der 

Interpr.  Leidensia. 
Adriani  sententiae  et 

epintolae.  — 
fabulae  Aesopiae 
~~  in  mnlto  aere 
(Bock.  25,12).  — 

^wm:   Deklination« - 

öbuHgen.  — 

Harleianus  5642 

Gramm.d.Dos.l  .Hälfte. 
Verbal  Verzeichnisse 

(Keil  430—436). 
Mitte  d.4.c.bi8  Mitte  d. 

33.  c.  d.  II.Buches  d. 

Interpr.  Leidensia; 
davon  getrennt:  Mitte 

d.  33.C.  — 39.C.— 

Adriani  s.  et  ep.  — 
Fab.  Aesop. —  de  ceruo 

(Böck.  25,1).  — 
Deklinationsübungen 

wie  im  Sang. 

Ausserdem:  Ein  alpha- 
betisches Glossar. — 

Ein  Gespräch.  — 

Monaco nsis  601 

Gramm,  d.  Dos.  2.  üällte 

(Keil  392,4-428,14). 

Mitte  des  33.  c.  —  39  c. 
d.  IL  B.  d.  I.  Leid. 

Adriani  s.  et  ep. 
—  celerius  ueni^is 

(Böck.  20,3).  — 

Ausserdem:  Exceri)te 
aus  Beda,   kirchliche 
Glossen  etc. 

Der  oben  gegebene  Stammbaum  ist  also  folgendermassen 
XU  ergänzen: 

0 
^R.902. 

O        "-0 
HarL5642.     Mon.601. 

o 
Leid.  V.  Gr.  IV  0  7. 
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•• 

ffc 

Herr   v.    Christ    legte    eine    Abhandlung    des   Herrn 
Ohlenschlager  vor: 

•Bedaium  und  die  Bedaius-Inschriften  aus 

Chieming*. 

Die  reizenden  Ufer  des  Chiemsees,   in  dessen  herrüdier 

Wasserfläche  sich  die  zackige  Kampenwand  abspiegelt,  fibtea 
schon  in  uralter  Zeit  ihre  anziehende  Kraft  auf  die  Mensche 

und  manche  Spur  von  Ansiedlem  aus  jenen   fernen  Tagea 

wird  den  zahlreichen  dortigen  Grabhügeln  entnommen,  beim 

Feldbau    gelegentlich   gefunden   oder    von    den   Wogen  des 

Sees  an 's  Ufer  geworfen.    Auch  die  Romer,  die  den  Anfang 
unserer   Geschichte    bezeichnen,    hielten    die  landschaftlich« 

Schönheit  nicht  für  ein  Hinderaiss  einer  Ansiedlung,  und  H^ 

Ufergelände  -des   Sees   und  dessen  Nachbarschaft    waren  i** 

den  Jahrhunderten,   wo  die  Imperatoren   über  jenen  Land^ 
strich  geboten,  vielleicht  nicht  viel  weniger  mit  Landhaiwei^ 
besetzt  als  heutiges  Tages. 

Die  grossen  Strassen,  welche  am  Nord-  und  Südraiid 

des  Sees  hinzogen,  mögen  nicht  wenig  zur  Belebung  des 
Verkehrs  beigetragen  haben. 

Die  nördliche  Strasse,  an  den  Strassenzug  von  Salzburg 

(Juvavum)  anschliessend,    ist  von  Erlstatt   an   vom   spateren 
Chausseebau  überdeckt,    bis  in  die  Nähe  von  Läng,    wo  ae 

nicht  wie  die  jetzige  Strasse  bis  zum  Seeufer  nach  Arlaching 

ging,    sondern    gleich   unterhalb  Ising   an  der  Höhe  hinzog 

um  sich  ca.  ̂ /i  Stunde  von  Seebnick  wieder  mit  der  jetzigen 
Strasse  zu  vereinigen  (s.  S.  206  Anm.  1). 

i 
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Die  Strasse  südlich  des  Chiemsees  ist  im  Westen  noch 

renig  erforscht,  aber  durch  die  römischen  Inschriften  von 
rrabenstatt,  Geiselbrechting  und  Bernau,  die  Münzfunde  von 
rrabenstatt  und  Prien  angedeutet,  und  von  der  Achenbrücke 
n  bis  in  die  Nähe  von  Traunstein  durch  die  Untersuch- 

ingen von  Vogel  und  durch  die  Aufnahmen  des  Sektions- 
ngenieurs  Hofreiter  festgestellt,  sowie  in  der  neuesten  Zeit 
n  Folge  des  nassen  Winters  im  Moos  wieder  zum  Vorschein 

gekommen.*) 
In  dem  „Itinerarium  Antonini**  werden  nun  auf  der 

Strasse  von  Salzburg  nach  Westen  an  drei  Stellen  die  nächst- 
gelegenen Stationen  in  folgender  gleichmässiger  Weise  auf- 

gexahlt: 
Jovavi 

XXXIll 
Bidaio 

XVIII 

Ponte  Aeui 
XX 

Isinisco  (a) 

XXXll 

Arabre 

während  die  tabula  Peutingeriana  folgende  Anordnung  zeigt: 
Ivavo 

XVI 
Ariobrige 

XVI 
Bedaio 

XIll 

Adenum 
XX 

IsunLsca  u.  s.  w. 

I)  Im  oberbayerischen  Archiv  XV.  S.  29 — 36. 
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Mit  Ausnahme  von  Juvavuin,  Salzburg,  ist  keiner  diese 
Orte  mit  unumstössl icher  Sicherheit  bestimmt,  dieselbei 

sind ,  falls  wir  die  von  Weisshaupt ')  untersuchte  Strass 
von  Augsburg  nach  Salzburg  für  die  im  Itinerar  ange 

deutete  Strasse  halten,  was  wegen  der  Meilensteine  Ton  See 
brück,  Sechtenau  und  Güuzlhofen  sehr  wahrscheinHch  isi 

bis  jetzt  nur  auf  Grund  der  in  den  Itinerarien  angegeboiei 

Entfernungen  etwa  folgendermassen  verteilt  worden:  Am 

briga  bei  Lauter,  zwischen  Teisendorf  und  Traunstein;') 
Bedaium  bei  Seebruck,  Ponte  Aeni  bei  Leonhardspfunsei 

und  Langenpfunzen  am  Inn; 
Isunisca  bei  Helfendorf. 

Keine  dieser  Oertlichkeiten  mit  Ausnahme  von  Juvavun 

ist  in  der  notitia  als  Standort  einer  Militärabtheilnng  be 

zeichnet,  obwohl  eine  Besetzung  der  Mitte  des  Landes,  wem 

sie  je  stattfand,  zur  Zeit  der  notitia  sicher  eben  so  nötig 

wenn  nicht  notwendiger  erschien,  als  zu  früherer  Zeit,  aocl 
findet  sich  auf  der  ganzen  Strecke  bis  zur  Isar  bei  Deisen 

hofen  keine  Lagerstelle,  welche  mit  voller  Gewissheit  al 

römisch  bezeichnet  werden  kann,  wiewohl  es  an  groeae: 

Verschanzungen ,  Burgställen  und  Burgkegeln  nicht  fehl 

Auch  der  übrige  Verlauf  der  Strasse  von  der  Isar  bis  Aug« 

bürg,  deren  militärische  Bedeutung  hoch  anzuschl^en  is 

zeigt  erst  wieder  beim  Würmübergang  bei  Gauting  (Buchei 

dorf)   und  am  Amperübergang  römische  Befestigimgsformei 

Ij  Weishaupt  iia  oberbayerischen  Archiv  III.  (1841)  S.  81  ui 
eigene  Beobachtung  des  Verfassers. 

2)  Wagner  im  oberbayerischen  Archiv  XV  S.  131  macht  d 
Versuch ,  nachzuweisen ,  dass  Artobriga  in  der  Verschanzung  i 
Hochberg  bei  Traunstein  zu  finden  sei,  allein  weder  die  Form  der  I 
festigung  des  fast  halbrunden  Zufluchtsortes  noch  irgend  ein  dort  | 
machter  Fund  berechtigen  dieselbe  den  Römern  zuzuschreiben,  o 
an  deren  römische  Abstammung  zu  denken,  abgesehen  von  der 
der  tabula  Peutinger  angegebenen  Entfernung,  welche  Wagner  g 
unberücksichtigt  lasst. 
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imd  auch   diese    nicht   in    solcher  Grösse,    d&ss   wir   sie  als 

Garnisonsplätze  (ciistni  stativa)  betrachten  dürften. 

Man  wird  also  bei. der  Bestimmung  der  Lage  von  Be- 

laium  zunächst  von  dem  Vorhandensein  eines  Lagers  ab- 
ehen  können ,  und  nur  zu  forschen  haben ,  ob  an  dem  er- 
^rähnten  nördlichen  Strassenzuge  «ich  in  der  angegebenen 
üntfemung  zwischen  32  und  33  römischen  Meilen  von 

Qvavum  solche  Reste  römischer  Bauten  finden,  dass  daraus 

uf  das  Dasein  einer  grö&seren  Niederlassung  geschlossen 

werden  kann,  und  als  solche  haben  wir  das  auch  bei  Ptole- 

iau8 11.  13  (14)  3  genannte  Bidaxov  uns  doch  vorzustellen. 

Er  verlegt  dasselbe  unter  den  40**  15'  nördlicher  Breite 

nd  34®  15'  östlicher  Länge  von  den  kanarischen  Inseln, 
erro,  aus  gerechnet. 

Chieming  liegt  nach  dem  top.  Atlas  47"  53'  nördlicher 
»reite  und  0"  56'  östlicher  Länge  von  München  (Sternwarte) 
Iso  30M0'  östlich  von  Ferro. 

Nun  finden,  oder  fanden  sich  Gebäudereste  römischer 

Lbkunfk  zu  Seebruck,  Ising  und  Chieming,  Erlstädt,  Trucht- 
iching  (römisch?),  Niesgau. 

An  keiner  dieser  Stellen  aber  sind  umfangreiche  Aus- 
[rabimgen  gemacht,  nirgends  über  die  zufallig  gemachten 

Ausgrabungen  wissenschaftlich  brauchbare  Aufnahmen  zu 

inden,  nirgends  der  Umfang  der  etwa  vorhandenen  Reste 
^ehiellt,  so  dass  man  bis  in  die  neueste  Zeit  denjenigen 

Jö  meisten  Recht  zu  geben  geneigt  war ,  welche  den  Ort 
ach  Seebruck  verlegten ,  einmal  weil  hier  die  Entfernimg 

ii  Salzburg  nahezu  mit  den  altüberlieferten  Angaben  von 
2  oder  33  römischen  Meilen  stimmte,  dann  weil  Seebruck 

I  der  wabracheinlichen  Strasse  von  Salzburg  nach  Augs- 

iig  lag  um} .  dort  ausser  Münzen  und  kleinen  Anticaglien 
ch  römische  Grundmauern  sich  fanden. 

Erst    durah    Weisluiupts    Untersuchungen    über    diesen 
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8tra&<«enzug  hatte  man  überhaupt  die  Möglichkeit  mit  eini 
Aussicht  auf  Erfolg  nach  den  an  demselben  liegen 
Stationen  zu  suchen,  denn  die  Fund-  oder  Aufbewahrur 
stellen  der  Inschriften,  in  welchen  der  Name  Bedaius  c 
Bedaium  vorkam,    mussten  die  Forscher  irreleiten. 

Unter    den    fünf    römischen    Denkmälern ,    welche 
Kloster  Seeon  aufbewahrt  wurden,    1>efand   sich    auch    e 
mit  der  Inschrift: 

BEDAIOAVG 
ETA  LO VN  IS 
5ACR 

GG^TIVS 
SECVNDIA 
NV5'IIV|R 
IhsAPANTONIN 
IIET5ACERDOT1COS         p.  C.  219. 

C.  J.  L.  III.  5581. 

Aventin,  der  «liesen  Stein  zuerst  erwähnt,  sagt  zwar, 

sei  in  einem  alten  Schloss  gefunden  worden ,  welches  jeiw 

Kloster  gehörte,  aber  da  auch  in  dem  '/i  Stunden  von  See 
gelegenen  Pietenhart  (oder  Bidenhart)  im  Dezember  18 
in  der  äusseren  Kirchenmauer  ein  römischer  Inschriflstein  s 

fand,  welcher  wiederum  den  Namen  des  Gottes  Bedaius  e 

hielt,  so  gab  man  die  früheren  Vermutungen  über  die  L 

von  Bedaium,  welches  Lapie  nach  Altenmarkt-Baumbn 
Reichard  nach  Poign  bei  Seeon,  wieder  andere  nach  Ba 
hausen  verlegt  hatten,  auf  und  setzte  dafür  Seeon  an  dei 
Stelle  oder  lieber  Bidenhart  in  dessen  Namen  man  eii 

Anklang  an  Bedaius  zu  finden  glaubte.  Die  Inschrift  v 
Bidenhart  lautet: 
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lEDAI^SA-^To rVbl  VVENIS_ 

ff  COS  LEG  II 

ITALANToNIh^J 

V-  S  •  L  •  M 

IDIBMAI  Sy^// 
wwmämmk 

llISACERDOTE  COS  p.  C.  719. 

C.  .1.  L.  III  .">r>80. 

Daun  lenkte  eine  dritte  im  Jahre  1813  zu  Chieiniug  bei 

bruch  der  dortigen  Peterskapelle  gefundene  Inschrift  die 
fmerksamkeit  wieder  nach  einer  anderen  Seite.  Dieselbe 

t  folgenden  Inhalt: 

BtDAlOAVC 
SACRALOVN 
AR  SETONI 
VS  MAXIM 
IANV5  ET 
FIRFIRMI 
NIANViTTViR PtuffTvoETCoRNtut  p    f;_  2:{7. 

C.  J.  L.  III  557J. 

Femer  wurde  im  Jahre  1814  an  der  Kapelle  des 

Johannes  bei  Stöttham  am  Cbieni.see,  eine  kleine  halbe 

ide  von  Chieming  eine  Kulkisteinplatte  gefunden  mit  der 
2hrift: 

**3.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  2.|  U 
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INHDDIOM 

A  RVBfT-5ANCTo 
BEDVI N  DVERS 
BFCOSLEGIflA 

PFSEVEK:EXV<f- 
POSID'NAAI5 
IMP'WTSEVE 
ROALEXN  DR? 
AVGII^rMIlci 
lO<?  l\   O  CO 3  p.  C.  226. 

C.  J.  L.  ITI  5575. 

Während  nun  weder  zu  Pietenhart  noch  zu  Seeon  andere 

Beste  römischer  Abkunft  gefunden  wurden,  und  bei  keinem 

der  dortigen  Steine  mit  Bestimmtheit  sich  nachweisen  lies», 
dass  sie  auch  dort  am  Platze  aufgefunden,  nicht  blos  doli 
aufbewahrt  seien,  wurden  in  Chieming  ab  und  zu  auch  andere 
römische  Ueberreste  gefunden. 

So  wurde  im  Jahre  1830   im  Garten   des  Wirtes  Ton 

Chieming  neben  vielen  Grundmauern  auch  ganz  weisse  Fuss- 
böden  entdeckt,  welche  beiläufig  2  Fuss  tief  unter  der  Erd- 

oberfläche lagen.     (Ber.   des   Forstamts  Marquartstein.    Akt 
im  Minist,  d.  Innern  vom  20.  Juni  1830).     Dann  wurde  ein 

grosser  Stein  ausgegraben,    welcher   eine  römische  Inschrift 
enthielt,   die   aber   nicht   mehr  zu   lesen  war;    (Bericht  des 
Forstamtes  Marquartstein,   ebenda  vom  17.  Dezember  1830) 
und  den  man,    wie   mir  im  Jahre  1874  erzählt  wurde,   im 

untern  Wirtshause   oder   im  Hause   des   Bösl   wieder   einge- 
mauert habe.     Auch   samische  Geschirr-   und    Glastrümmer, 

sowie  zwei  römische  Münzen,  eine  von  Trajan  und  eine  von 

Licinius  sind  mir  von  dort  zu  Gesicht  gekommen. 

Leider  war  bis  jetzt  in  Chieming  selbst  keine  Personlich« 

keit,  welche  den  dort  zu  Tage  kommenden  Eleinfunden  r^^- 
massige  Aufmerksamkeit  geschenkt  hätte,   und   so  ist  sicher 
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ioren  gegangen.  Das  Bmchstück  einer  Inschrift 
n  Pfarrhof;  dasselbe  ward  beim  Umbau  des  alten 

jetzt  Pfarrhofs,  unter  der  Stiege  gefunden  und  ent- 
Bruchstücke von  Wörtern : 

/     SEX 

V      ONMA 
^        ETIV 

\    ALEN ;  PRAE 

).  März  1882  aber  kam  beim  Abbruch  des  Hoch- 
ler Pfarrkirche  ein  Stein  zum  Vorschein  von  70  cm 

cm  Breite,  22  cm  Dicke  aus  Untersberger  Marmor 
ischrift : 

A/C 

PD0MITV5 
FIACCVS 

TCLVCRETI 
OPTATV5 

EIANO 
o  c  osc^ 

H* 
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d.  h.   Bedaio  Augusto  Publius  Domitius  Flaccus  et  C.    La- 
cretius  Optatus  duumviri  Pompeiano  et  ....  o  consulibus. 

Am  Schlüsse  scheint  ein   Blatt  als  Stellvertreter  eines 

Punktes  angebracht  zu  sein. 

Vor  dem  0  der  letzten  Zeile   ist   nur   für   höchstens  4 
Buchstaben  Platz. 

Consuln  des  Namens  Pompeianus  kommen  vor: 

ä  13().  L.CeioniusCommodusVerus.Sex.VetulenusGivicÄ 

Pompeianus ;   auf  Inschriften :   Commodo  et  Pom* 
peiano.  cos 

a  173.  Cn  Claudius  Severus  11.  Ti.  Claudius  Pompei- 
anus II.  auf  Inschriften:  Severo  et  Pompeiano  II 

C.  I.  L.  III.  3116. 

ä  176.  Claudius  Pompeianus  Quintianus;  der  MitcoasrOi 
ist  nicht  genannt.     Klein,  Fasti  consulares. 

ä  209.  (Ti  Claudius?)  Pompeianus  et   Avitiis. 

ä  231.  Claudius  Pompeianus  et  T.  Flavius  Paelignianiu 
auf  Inschriften :  Pompeiano  et  Paeligniano.  coa 

Die  Namen  der  Mitconsuln  Commodo  136,  Severo  173» 

Paeligniano  236  und  im  Jahre  241  Gordiano  sind  samini- 

lich  zu  lang  für  die  vorhandene  Lücke  nur  Avitus  der  Mi*- 
consul  des  Jahres  209  (s.  C.  J.  L.  IIL  1780)  könnte  neban 

dem  fehlenden  ET  oder  "E  noch  Platz  finden  auch  ist  der 
Rest  eines  oberen  Querstriches  vor  dem  O  in  der  lelateB 
Zeile  noch  vorhanden,  wesshalb  wir  unbedenklich  die  Inschrift 
in  dieses  Jahr  verweisen  können. 

Am  nämlichen  Tage  wie  der  vorige  Stein,  wurde  ini 
nördlichen  Seitenaltar  ein  zweiter  Denkslein  gefanden.  De^ 
selbe  ist  ein  grauer  Sandstein  und  hat  eine  Höhe  von  60, 
eine  Breite  von  31,  eine  Dicke  von  26  cm. 

Die  mit  schwer  leserlichen  Buchstaben  fast  kuraiT  g^ 
haltene  Inschrift  enthält  die  Worte: 
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^S  A  C  R  o  M.  o  v^ 

AR  VAAA  VC  A/o  ̂  
IVFNA  LISI  LVI  c|l 

^y  i  V  I  c  r  @  R  I  /s#» 

P  ̂   K  /V   O    C  O 

p.  C.  241, 

.  Sacro  Alounarum  Augusti  nostri  ?  Juvenalis  et  L.  Vic 

ius  Victorin(us)  Gordiauo  et  Pompeiano  coiisulibus  votum 
runt  libentes  laeti  nierito. 

Der  Zusatz  Augusti  oder  Augusti  nostri  findet  sich  nicht 
1  bei  Göttemamen,  z.  B.  auf  zwei  der  vorhergenannten 

iriften  dann  C.  I.  L.  III  4784  Hercules  et  Epona  Au- 
;  5531  Hercules  Augusti  nostri  u.  s.  w.  Die  übrige 

lg  ist  deutlich  auf  dem  Stein,  und  die  kleinen  Zusätze 

•fen  keiner  Rechtfertigung. 
Auch  von  einem  dritten  Denksteine  wurde  ein  Stück 

der  Mauer  hinter  dem  Hochaltar  genommen.*)  Das 
bstück  machte  vielleicht  den  vierten  Teil  des  Steines  aus 

ist  das  Sockelstück  eines  Altars,  von  dessen  Inschrift 

geringe  aber  unleserliche  Spuren  der  drittletzten  Zeile 

.)  Vorstehende  Fund-Notizen,  sowie  die  Zusendung  der  Abklatsche 
wchriften  verdanke  ich  der  Güte  des  Hm.  Pfarrer  Pfatrisch  in  Hart. 
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zu  sehen   sind,    während   die   beiden   letzten  Zeilen  in  ( 

durch  die  Güte  des  Hrn.  Pfarrer  Komtheur  in  Chieming 
haltenen  Abklatsch  zwar  mit  Mühe,   aber  ohne  Zweifel 

gende  Worte  erkennen  lassen: 

VIRICLABRIONEET 

HOMVLLO 

Wir  werden  auch  hier  nicht  irren,  wenn  wir  den  S 

als  den  Rest  eines  von  duumviri  einem  Gotte  geweihten 

tares  betrachten,  der  unter  dem  Consulat  des  M'.  Ac 
Glabrio  und  M.  Valerius  Homullus  also  im  Jahre  152  p. 

an  einer  heiligen  Stelle  am  Platze  des  jetzigen  Chieming 
richtet  wurde. 

Am  17.  April  wurde  noch  ein  vierter  Stein  gefimi 
Derselbe  besteht  aus  Untersberger  Marmor  und  trägt 

grossen  schönen  Buchstaben  die  Legende:     - 

.B  E  DA  imVc •R^LON 

StoANS 
Fvico 

,.  C.  225- 
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h.  Bedaio  Angusix)  sacnim  Alonis  Lucius  Cassius  LucuUus 

.  Caius  VindiuH  ConstaiLs  dumnviri  Fusco  et?  consulibas.^ 
Consuln  des  Namens  Fuscus  finden  sich: 

ä  118.  Cn  Pedanius  Fuscus  Salinaix)r  mit  Kaiser  Hadrian, 

ssen  Namen  aber  dann  sicher  vorausgestanden  hätte. 

ä  109  war  Cl.  Fuscus  Saxa  Uryntianus,  Consul.  Zur 

itbestinmiung  finden  sich  aber  aus  diesem  Jahre  immer 

?  Consuln  Priscus  et  Apollinaris  genannt;  endlich 

ä  225  Ti.  Manilius  Fuscus  II.  et  Ser.  Calpumius  Domitius 

'iter  auf  Inschriften  Fusco  II  et  Dextro  consulibus,  manchmal  , 
t  Auslassung  des  II  bei  Fusco  wie  C  I.  L.  III  1676  3903. 

s  Jahr  des  ersten  Consulats  des  Fuscus  ist  ims  bis  jetzt 
ht  bekannt  und  die  Auslassung  des  II  bei  seinem  Namen 

»tet  wohl  darauf  hin,  dass  er  beim  ersten  Consulat  nicht 

»nymas  gewesen  ist,  wesshalb  wir  einstweilen  die  Inschrift 
das  Jahr  225  ansetzen  können,  worauf  auch  die  Schriftart 
deutet.  Durch  diese  Inschriften  wird  die  Zahl  der  sicher  in 

ieming  gefundenen  im  Ganzen  auf  8,  der  noch  vorhandenen 

<)  gebracht,  von  denen  4  Altäre  sind,  während  2  un- 
?rliche  oder  unvollständige  Inschriften  enthielten. 

Dieses  Vorwiegen  der  Sacralinschriften,  die  alle  in  den 

den  Kirchen  gefunden  wurden,  nötigt  uns  fast  den  Ge- 
iken  auf,  die  Kirche  sei  an  der  Stelle  des  alten  Heiligtums 

>aiit  und  beim  Ausgraben  der  Fundamente  alle  diese  Altäre 
Kunden  und  in  die  Kirche  vermauert  worden,  denn  sonst 

den  unter  der  Gesammtzahl  der  gefundenen  Inschriften 
es  Platzes  die  Grabinschriften  die  Mehrzahl,  während  die 

igiösen  und  staatlichen  dagegen  zurücktreten,  eine  Be- 
achtung, die  besonders  bei  Regensburg  in  auffallender 

ise  vor  Augen  geführt  wird. 
Betrachten  wir  die  Inschriften  näher,  so  findet  sich,  dass 

sicher  zu  Chieming  gefundene  Altäre  dem  Bedaius  augustus 

'  Bedaius  sanctus  gewidmet  sind,  mit  den  Steinen  von 
tham,  Seeon  und  Pidenhart,  im  Ganzen  jetzt  6  Inschriften, 
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welche  diese  sonst  nirgends  genannte  und  unbekannte  Gott- 
heit nennen. 

Auf  vier  von  diesen  Steinen ,  dem  von  Seeon  und  drei 

Chieminger  Inschriften  erscheinen  neben  Bedaius  oder  Bedaium 

die  ebenfalls  sonst  nirgends  genannten  Alounae  (Alonae) 

und  ein  Chieniinger  Altar  ist  allein  den  Alounen  geweiht; 
während  auf  zwei  Steinen  neben  dem  ßedaius  sanctus  auch 

I.  0.  M.  Arubianus  zu  finden  ist.  Die  Bedeutung  dieser 

Alounen  ist  noch  nicht  sicher  gestellt,  nach  Glück.  Gel.  Am. 
1854  III.  Nr.  7.  S.  52  scheinen  sie  Wesen  zu  sein,  die  der 

Erde  Nahrung  zufiihrten,  sie  befruchteten. 

Der   Beiname    Arubianus,    den   Jupiter   von   der  Stadt 

Arubium  in  Niedermösien  a./D.,  (jetzt  Matschin  bei  Galatz), 

erhielt,    erscheint   noch   auf  den    Steinen  C.  I.  L.  III  5443 

und  5582  allein  und  5185  mit  Celeia  sancta,   die  Stelle  des 

alten  Arubium   selbst   hat  noch    keinen  Altar  dieses  Jupiter 

geliefert,  und  die  el)en  genannten  Inschriften  bieten  zur  Er- 
klänmg  unserer  vorliegenden  Inschriften  keinen  Beitrag,  wenn 
man  nicht  hieher  rechnen   will,    dass   im  C.  I.  L.  III  5185 

neben    dem  Jupiter  Anibianus   eine  Stadtgottheit  die  Celei* 

sancta  vorkonunt  und  wir  daraus  auch  die  Ermächtigung  ab- 

leiten in  unserem  Bedaius(m)  Sanctus(m)  ebenfalls  eine  OrtS" 

gottheit  zu  erblicken,  und  zwar  die  Gottheit  des  im  Itinerftt" 
und  der  tabula  genannten  Bedaiiun;  und  wie  sammtliche  der 

Ortsgottheit   Celeia  gewidmete   Steine    auf   dem   Boden  de»5 

alten  Celeia  gefunden  worden  sind ,   so  dürfen  wir  auch  ao' 
nehmen,  dass  die  Fundstelle  der  Bedaiussteine  uns  die  Stelle 
des  alten  Bedaiiun  anzeigt. 

Die  Widmung  der  datirten  Stinne  fallt  in  die  Jahre  152; 

219    (n.  5581);    15.   Mai   219    (n.    5580);   237    (n.   5572); 

15.  Mai  226.    (n.  5575);   209;   241;    225,    also   in  die  Be- 
gierungszeit der    Kaiser    Antoninus   Pius  bis   Grordian.     Zu 

beachten  ist  hiebei,  dass  die  Widmung  zweier  Steine  n.  5580 

V.  J.  219  und  5575  v.  J.  220  Idibus  Mais  vorgenommen  ist 
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Auch  diese  wahrscheinlich  nicht  zußllige  Gleichheit 

des  Datums  wird  auf  eine  örtliche  Veranlassung,  einen  Grön- 
dungstag,  Feiertag  zurückzuführen  sein,  doch  boten  weder  das 

allgemeine  Calendarium  noch  die  Regesten  der  Kaiser  Ca- 
racalla  und  Severus  Alexander  noch  die  Geschichte  der  II 

ital.  Legio,  der  beide  Widmer  angehören,  bis  jetzt  eine  Hand- 
habe zur  Deutung  der  Wahl  dieses  Tages. 
Sehen  wir  uns  die  Stifter  der  Steine  an,  so  finden  wir 

auch  hier  die  auffallende  Thatsache,  dass  es  lauter  Beamte 
sind  und  zwar 

ä  209.  P.  Domitius  Flaccus  et  C.  Lucret.  Optatus.  II.  viri. 

ä  219.  C.  Catius  Secundianus  II  vir  (n.  5581). 

ä  219.  (15.  Mai)  Tul.  Juvenis  benef.  consulis  leg.  II  ital. 
Antoninianae  (n.  5580). 

ä  225.  L.  Cassius  Lucullns  et  C.  Vindius  Constans  II  viri. 

a  226.  (15.  Mai)  Vind.  Verus  benef.  cos.  leg.  II.  ital. 
p.  f.  Sever.  (n.  5575). 

ä  237.  Setonius  Maximianus  et  Fir.  Firmianus  II  vir. 

(u.  5572). 

ü  241.  Juven*alis  et  L.  Victorius  Victorin.  (Ohne  Standes- 
angabe). 

Zwei  derselben,  es  sind  gerade  diejenigen,  welche  })eide 

*Jn     15.   Mai    und    beide   dem    Jupiter   Arubianns    gewidmet 
*^öd,    haben   beneficiarii   consulis    als    Stifter,    während    die 

^dem    alle   von   Duumviri    ohne   nähere  Bezeichnung    her- 
^mmen,  denn  obwohl  der  Stein  vom  Jahre  241  den  Zusatz 

H  vir.  nicht  erkennen  lässt,  so  kann  er  doch  auf  demselben 
gestanden   haben    und    die   Zwei  zahl    der  Namen    fordert   zu 

dieser  Ergänzung  auf.   Solche  duoviri  waren  aber  die  Ober- 
l>ehorde  in  den  römischen  Städten  mit  Colonialrecht  s.  Becker 

Karquardt:    Römische  Staats verwaltimg  V  (llömische  Alter- 
tttoer  4)  Bd.  I  S.  479. 

Welche  Colonie  ist  nun  hier  gemeint? 

Solange  diese  Steine  ganz  vereinzelt  waren,  dachte  mau 
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an  das  zunächst  gelegene  Juyavum,  und  Momnisen  hat  ii 
C.  J.  Bd.  III  S.  6G8  und  672  die  duoviri  sämmtlicher  Steii 

selbst  der  weiteren  Umgegend  auf  Juvavura  bergen ,  z.  I 

n.  5572  von  Kieming,  5578  (von  Kornburg  bei  Wasserburj 
5581  von  Seeon,  5587  von  Rabenden,  5597  von  Laufen. 

Unter  den  in  Salzburg  gefundenen  Steinen  befindet  m 
zufällig  nicht  einer,  auf  welchem  duoviri  genannt  wäre 
dagegen  erscheinen  in  sechs  auswärts  gefundenen  Inscbrüh 
Beamte  von  Juvavuni,  die  ausdrücklich  als  solche  bezeiclm 

werden,  nämlich  C.  J.  L.  III  5589  in  Burghausen:  decur 
civitatis  Juvavensium ;  5607  zu  Antering:  decurio  Ju?aY( 
5625  zu  Mondsee:  dec.  Juv.  II  J.  d.;  5527  in  Bischof 
hofen:  edilicius  civit.  Juvaves;  5591  zu  Tittlmoos:  dec.  ed 
c.  Juv.  Auch  bei  Celeia  und  Solva  erscheinen  auf  Steim 

ausserhalb  des  Stadtgebietes  die  Beamten  meist  mit  Beigal 
des  betreflfenden  Städtenamens.  Früher  konnte  man  bei  d( 

zahlreichen  Besitzveränderungen  des  Salzburger  Bistums  oi 
solange  nur  von  einzelnen  Steinen  die  Rede  war,  an  ei 

Verschleppung  der  Steine  denken. 
Jetzt  aber,  wo  für  eine  grössere  Anzahl  mit  Sicherb 

Chieming  als  Fundort  angenommen  werden  muss,  erschei 
es  auffällig,  dass  keiner  dieser  Steine  durch  einen  Namei 

Zusatz  die  darauf  genannten  Beamten  nach  Juvavum  vi 
weist,  und  ich  kann  mich  dem  Gedankens  nicht  verschliess« 

dass  (^e  duoviri  nicht  nach  Juvavum,  sondern  nach  Bedaii 
gehören  und  als  Einheimische  einen  Zusatz  des  Ortsname 

filr  tiberflüssig  hielten,  ist  ja  doch  Chieming  von  Salzbi 
fast  so  weit  als  München  von  Augsburg  oder  Landshut  « 
fernt.  Ist  diese  Annahme  sicher  oder  auch  nur  wahrscheinli« 

so  geht  weiter  daraus  hervor,  dass  Bedaiiun  Colonialei 

richtung  hatte  und  wir  in  Folge  dessen  eine  grössere  A 
Siedlung  und  weitläufige  Gebäudereste  an  diesem  Platze  < 
warten  dürfen,  um  so  mehr  als  der  Name  Bedaium  i 

Wahrscheinlichkeit  darauf  hinweist,  das3  die  Homer  dasell 
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bereits  ein  grösseres  Gemeinwesen  vorfanden,  an  welches  sie 
ihre  Station  anlehnten  ohne  den  alten  Namen  zu  ändern. 

Eine  Untersuchung  des  Bodens  von  Chieming  und  dessen 
Umgebungkann  uns  darüber  Gewissheit  verschaffen,  an  welchem 

Platze  alte  Gelände  standen  und  in  welcher  Ausdehnung  die- 
selben vorkommen,  kurz  welche  Lage  das  alte  Bedaium  hatte. 

Das  heutige  Chieming  liegt  so ,  dass  die  letzten  östlichen 

Häuser  etwa  V*  Stunde  von  der  römischen  Hauptstrasse  ent- 
fernt sind. 

Bis  jetzt  sind  mir  nur  zwei  Berichte  bekannt,  welche 

von  Auffindung  römischer  Mauern  in  Chieming  oder  in  dessen 

Nähe  reden,  einmal  dass  man  am  Platze  der  1812  abge- 
rissenen St.  Peterskirche  in  Pfaffing,  welches  östlich  an 

Chieming  anstösst,  als  man  dort  1828  nach  Tufstein  grub, 
auf  romische  Grundmauern  gestossen  sei ,  und  dabei  einige 
jetzt  wieder  vermauerte  Steine  mit  Inschriften  gefunden  habe. 
(Oberbair.  Archiv.  XXVIII  B.  1863  S.  157)  und  eine  Zu- 
^trift  des  Forstamts  Marquartstein  vom  23.  Juni  1820,  dass 

^  Garten  des  Wirtes  von  Chieming  1830  nebst  vielen  Grund- 

mauern auch  ganz  weisse  Fussböden  entdeckt  worden,  welche 
^^läufig  2  Fuss  tief  unter  der  Erdoberfläche  lagen.  Doch 

^^  man  die  Nachgrabungen  nicht  fortgesetzt. 
Das  hier  annähernd  angegebene  Mass  der  über  den 

'^udmauem  lagernden  Erde  mit  etwa  2  Fuss  erklärt  auch, 
***vim  man  nur  ausnahmsweise  auf  dieselben  stösst  und  dass 

^''  l)eim  Fundamentgraben,  Baumsetzen  und  ähnlichen  tiefer- 
*^enden  Arbeiten,  nicht  aber  beim  Feld-  oder  Gartenbau 

^  Spuren  sich  zeigen.  Diese  Lage  erklärt  auch,  wanmi  so 

'^g  Münzen  auf  Chieminger  Boden  gefimden  wurden  *)  und 
^^t  eine  grössere  Ausbeute  an  Anticaglien  u.  s.  w.  erwarten. 

1)  In  Chieming  sicher  gefundene  Münzen  Hind  mir  nur  zwei  be- 

'^"Xit,  eine  Erzmünze  de«  Licinius  mit  Jovi  conHcrvatori  früher  im 
■•»itz  des  dortigen  Pfarrers  und  eine  Erzmünzo  des  Trajan  in  der 
'txunlani^  des  Hm.  Apotheker  Pauer  in  Traunatein. 
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da  diese  nicht  wie  an  anderen  Orten  jährlich  bei  Bestelltin 

der  Felder  vom  Pfluge  getroffen  und  entweder  imbeachti 
ausgewühlt  oder  zerst()rt  wurden. 

Wenn  also  der  Berichterstatter  die  eifrige  DurchsuchuE 

jenes  Gebietes  als  eine  Notwendigkeit  bezeichnet  und  d 

dringende  Aufforderung  erlässt,  die  Aufdeckung  solcher  Stellf 

nicht  dem  Zufall  anheimzugeben,  sondern  thätig  die  vorhai 

denen  Spuren  zu  verfolgen,  so  lässt  er  sich  dabei  nicht  a^ 
schrecken  durch  die  Gleichgiltigkeit,  mit  welcher  bisher  d 

Behörden  und  Körperschaften,  zu  deren  Geschäftskreis  solcI 

Forschungen  gehören,  sich  ihnen  gegenüber  gezeigt  habe 

sondern  er  gibt  sich  der  Hoffnung  hin,  dass  fortgesetzte  Ai 

forderung  schliesslich  doch  noch  einige  Thätigkeit  der  betn 
fenden  Kreise  hervorrufen  wird,  sollte  es  auch  nur  sein,  u 

den  lästigen  Mahner  los  zu  werden. 

Die  drei  neu  aufgefundenen  Altäre  S.  211,  213  u: 

214  wurden  nach  gütiger  Mitteilung  des  Herrn  Pfarrer  Kor 
theur  in  der  Osiseite  der  neuen  Pfarrkirche  wieder  einj 
mauert;  die  S.  211  und  S.  214  erwähnten  Bruchstücke  si 
im  Pfarrhofe  aufbewahrt.  Auch  soll  im  Zuhause  des  Back 

Millkreiter  noch  ein  sehr  alter  Stein  eingemauert  sein,  dese 

Wiederauffindung  Herr  Pfarrer  Korntheur  für  wahrscheinli 
hält,  und  ferner  macht  er  darauf  aufmerksam,  dass  bei  I 

erdigungen  im  Grabe  bei  4  bis  5  Fuss  Tiefe  Mauerrc 

sich  zeigten,  welche  von  Gebäuden  am  Platze  der  jetzif 
Pfarrkirche  herrühren  müssen.  Die  Aufmerksamkeit,  weh 

der  hochwürdige  Herr  Pfarrer  den  neuen  Funden  zuj 

wendet  hat,  verschafft  uns  gleichzeitig  die  angenehme  ( 

wissheit,  dass  die  künftig  zum  Vorschein  kommenden  Alt 

tümer  nicht  spurlos  und  unbemerkt  verschwinden  werd 

sondern  zum  Nutzen  der  Wissenschaft  aufgezeichnet  n 
veröffentlicht  werden  können. 
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Herr   W.    Meyer   legte    eine    Abhandlung    des   Herrn 
Cl.  Hellmuth  vor: 

^Ueber  Bruchstücke  von  Ovids  Metamor- 
phosen in  Handschriften  zu  Leipzig  und 

München**. 

Seit  man   angefangen    hat   die  Handschriften    nicht   zu 

zählen  sondern  zu  wägen,  sind  Ovids  Metamorphosen  in  drei 

kritischen    Ausgaben  •  erschienen.      Merkel    benützte     drei 
Handschriften:    in  erster  Linie  den  Marcianus  (Floren- 

tin  n  s)  saec.  XI  exeuntis  (M),  in  zweiter  den  Laurentianus 
(Plorentinus)  saec.  XI  (A),  in  dritter  den  Erfurtanus 

«ec.  Xn  (c);  auf  alle  andern  Handschriften  glaubte  er  ver- 
nichten zu  können.    Dass  die  beiden  Florentiner  Handschriften 

ans  einem  gemeinsamen  Original  stammen ,   erkennt   er   und 
.  Shiuht  mit  leichter  Mühe  die  BeschaflFenheit  dieses  Originales 
^^geben  und  es  nach  saec.  X  verweisen  zu  können  (pag.  IV 
«er  Ausgabe  1873).  Riese  stimmt  im  Allgemeinen  Merkel  bei, 

'^ckt  aber  das  Original   um   wenigstens   eine  Zwischenstufe 
^^^  den  Florentinerhandschriften  ab  (pag.  VHI  der  Ausgabe 
^^72)  und   geht   für   die  Textesgestaltung  noch   ausschliess- 

licher als  jener  von  M  aus.    In  den  Lücken  von  M  folgt  er 
^uieni  Hamburgensis,  jetzt   Hauniensis  saec.  XIII  (h). 
^orn  (Berlin  1880)    führt   neu   ein    das   BrucLstück   einer 
Handschrift  im  britischen  Museum  (B)  saec.  X — XI,   das  er 

ebenfalls  auf  das  gemeinsame  Original  zurückführt.     Dieses 



222         Sitzung  der  phüos.-phüol.  Glosse  vom  5,  Mai  1883, 

Original  setzt  er  etwas  vor  das  IX.  Jahrhundert  und  hält 
für  seinen  besten  Vertreter  B,  für  den  zweitbesten  M;  die 

übrigen  bekannten  Handschriften  erklärt  er  als  indirekte, 
schwer  interpolierte  Nachkömmlinge  desselben  Archetypus 

(A)  und  glaubt  aus  ihnen  auswählen  zu  müssen :  Ä,  von  dem 
er  zuerst  eine  zuverlässige  CoUation  benützte,  e  und  h. 

Nun  enthält  eine  Handschrift  der  Leipziger 

Stadtbibliothek,  Rep.  I  nr.  74,  saec.  X,  beschrieben 
von  M.  Haupt  (Berichte  der  k.  sächsischen  Gesellschaft  der 
Wissenschaften  H,  1850  p.  1)  drei  kurze  Bruchstücke  aus 
Ovids  Dichtungen:  Am.  IH,  V;  A.  A.  HI,  249.  250;  Metam. 

ni,  131 — 252.  Bei  ihrer  vorübergehenden  Anwesenheit  in 
München  von  Wilh.  Meyer  auf  sie  aufmerksam  gemacht, 

habe  ich  die  einschlägigen  Stellen,  vor  allem  die  aus  den 
Metamorphosen  verglichen  und  zweifle  nicht,  dass  diese 
Handschrift,  wie  sie  allen  andern  an  Alter  voransteht,  » 

auch  alle  an  Treue  und  Verlässigkeit  übertrifft.*) 

Bezeichnend  für  dieses  Fragment  (L)  ist  die  häufige 
falsche  Trennung  der  Worte  z.  B.  III  156  gargaphyes  u^ 
ccinctus  acra  für  Gargaphie  succinctae  sacra,  174  ne  poscad 
medilata  für  nepos  Cadmi  dilata,  198  autono  eins  /ir 

Autonoeius,  230  ceteratur  bacoit  für  cetera  turba  coit.  Aehn- 
liche  Fehler  finden  sich  noch  etwa  10.  Hieraus  erhellt:  ein 

Schreiber,  der  eben  noch  lateinische  Wortformen  kannte, 

aber  nicht  entfernt  im  Stande  war  zu  verstehen ,  was  er 

schrieb,  —  ein  Umstand,  der  bei  den  in  den  Metamorphosen 
sehr  häufigen  Interpolationen  stark  in  Betracht  kommt,  ̂  
copierte  ein  ohne  Worttrennung  geschriebenes,  also  8|^teskeQi 
aus  der  Earolingerzeit  stammendes  Buch.     Dass  dieses  Buch 

1)  Citate  au8  den  Metamorphosen  nach  Kom's  Ausgabe  1880,  w«« 
zu  beachten  ist  vor  allem  in  Buch  VIII,  wo  von  596  an  die  ZaUfl» 
um  9  höher  sind  als  in  Rieses  Ausgabe,  und  Xu,  wo  sie  um  5  ni^ 
driger  sind  als  die  in  Merkels  Ausgabe. 
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i  nach  Korn  kurz  vor  das  9.  Jahrhundert  fallende  Original 

r  erhaltenen  Handschriften  war,  lässt  sich  nicht  nachweisen  — 

nn  dass  HI  136  die  Lucanscholien  ^hominis',  L  und  alle 

dem  genauer  bekannten  Handschriften  Ovids  *horaini  est 
ben,  beweist  höchstens  die  Ungenauigkeit  der  AnfQhrung, 

cht  den  gemeinsamen  Ursprung  der  Ovid-Handschriften  — 

hiesse  aber  auch  eine  alle  vernünftigen  Hoffnungen  über- 
iigende  Gunst  des  Zufalls  voraussetzen,  wollte  man  in  dem 

urzen  Abschnitte  von  120  Versen  eine  schlagende  Stelle 

warten;  wahrscheinlich  jedoch  wird  ein  gemeinsamer  Ur- 
•nrng  durch   die   in  L  und  sicher  in  M,    vermutlich   auch 
den  andern  Handschriften  sich  findenden,  ungewöhnlichen 

jhreibungen:  Ol  210  Archades,  239  quaerellis^  140  herili; 
if  eine  nähere  Verwandtschaft  mit  M  weist  dann  wohl  134 

itas  natosque  für  naios  natasqucy  195  cacumina  taures  L, 
icumina  aures  M  für  cacuminat  aures^  247  mdcri  für 

dere.  Allein,  wie  gesagt,  eine  einigermassen  sichere  Ver- 
lutung  lässt  sich  nicht  aufstellen.  Jedenfalls  al>er  lässt 

ch  für  L  eine  Superiorität  in  Anspruch  nehmen,  da  er  von 

nem  wenig  unterrichteten  Schreiber  aus  einem  dem  A 

indestens  gleichzeitigen  Original  abgeschrieben  ist,  während 

ir  för  B,  das  nur  HI  173,  und  für  M,  das  nur  an  der  er- 

ahnten Stelle  195  wegen  Worttrennung  schwankt,  entweder 

»ser  geschulte,  daher  auch  der  Interpolation  leichter  zu- 
ingliche  Schreiber  oder  eine  Zwischenstufe,  in  der  derartige 
ihler  verbessert  werden  konnten,  oder  beides  annehmen 

üasen.     Unwiderleglich   tritt  uns  diese  Ueberlegenheit  von 

entgegen  bei  einer  Betrachtung  der  griechischen  Hunde- 
imen,  deren  Form  wir  nach  der  Bedeutung  sicher  feststellen 
>nnen,  die  aber  unter  den  Händen  mittelalterlicher  Schreiber 
t^k  leicht  verändern  konnten  und  auch  vielfach  verändert 

il)en.    III  207  bietet  für  Ichnohates,    Spurtreter,  L  ichoh., 
hiffnoh.^  B  und  e  inob.^  X  hmob.;  232  für  Melanchaetes^ 

'hwarzniähne,  L  M  B  A  mplanchates ,   e  melacatifhes ;   215 
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für  Harpyia  L  arpya^  B  und  M  harpia^  X  harplera;  212 
für  Pterelas  L  und  l  plerelas^  B  lerelas^  M  und  e  phereka. 

Die  richtige  Form  hält  L  fest  210  Pamphagos^  Allfraas, 

222  Lachne^  Flaumhaar,  224  mit  B  und  M  Agriodos, 

während  B  und  M  pamphacus,  lamae^  l  und  e  hene^ 

€  acriados^  X  agricolos  an  den  betreffenden  Stellen  haben. 

Ebenso  sind  die  Namen  der  Begleiterinnen  der  Diana  171 

und  172  mannichfach  umgestaltet:  L  und  B,  die  ältesten 

Handschriften,  geben  sie  am  besten,  geringe  Veränderungen 

zeigt  M,  grössere  X  imd  e. 

Das  mag  genügen,    um  L  wenigstens  vor  einer  gering- 
schätzigen Behandlung,    wie   sie   das    Berner   Fragment  e^ 

fahren  hat  und  teilweise  auch  verdient,    zu   bewahren.    E^ 

kennt   mau   ihm   aber   auch  nur  die  Gleichberechtigung  m, 

so  müssen  ihm  unbedingt  alle  übrigen  Handschriften  weichen. 
HI  152  mmc  Fhoebus  titraqiie  Distal  idem  terra  hat  BenÜg 

meta  für  terra  vermutet,   aber   keiner  der  neueren  Heraoa- 
geber   dieser   Vermutung  Raum   gegeben;   nachdem  L  diese 

Lesart  zeigt,    wird  niemand  mehr  Bedenken  hegen   sie  auf- 
zunehmen.   20G  videre  canes  primumque  Melampus  Ichn^ 

batesque  .  .  .  signa    dedere   ist   die   Lesart    von   L    primiqiie 

statt  primttsque  und  primumque   der   übrigen  Handschriftoi 

evident    richtig.     213  Uylaeusque  ferox  nuper  percussus  d 

apro   haben    alle  Herausgeber  die  Emendation    von  Heinsio» 
fero  für  ferox  verworfen,  und  doch  ist  sie  richtig  und  branchtr 

nachdem    sie   in    L    handschriftliche    Bestätigung    gefundeDf 
keine  Empfehlung  mehr. 

Wenn  nun  gestützt  auf  diese  drei  Stellen  L  Ansprock 
erheben  darf  als  der  treueste  Vertreter  der  echten  Uebe^ 

lieferung  zu  gelten,  so  wird  seine  Autorität  hinreichen  an 
drei  weiteren  Stellen  den  aus  andern  Handschriften  öchoa 

bekannten  natürlichen  Lesarten  Geltung  zu  verschaffen  gegen 
die  gekünstelten ,  eines  Commentars  bedürfenden,  denen  nur 
das  Gewicht   von  M    zur    Aufnahme   verholfen   hat.     Es  tfk 
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it  L  zu  schreiben:  149  fortunaeque  dies  habuit  satis  für 
rtunam  M,  178  sicut  erant  nudae  viso  für  viso  nudae  M, 

')0  falsa  sub  imagine  cervi  für  falsi.  Weniger  evident, 
ler  deshalb    nicht   weniger   der    Aufnahme   wert   sind  249 
viscera  für  in  corpore.  Mergere  wird  zwar  mit  dem 

ofisen  Ablativ,  mit  in  oder  sub  mit  dem  Accusativ  oder 

blativ  construiert,  und  es  sind  daher  hier  beide  Lasarten  mög- 
ih.  Allein  mir  scheint  in  viscera  kräftiger  und  dem  Sprach- 
jbrauch  des  Ovid  angemessener,  der,  wo  lebende  Menschen 

rrissen  werden  wie  hier ,  dieses  Wort  mit  Vorliebe  ge- 

•aucht:  IV  424  laceranda  dare  viscera^  IV  457  viscera 
^aebebat  lanianda  und  an  vielen  andern  Stellen,    besonders 
Ibis.  Beide  Worte  nebeneinander  finden  sich  IV  112 

)strum  divellite  corpus  Et  scelerata  fero  consumite  viscera 
mu.  III  176  trahebani  für  ferebant.  Ersteres  scheint 

jr  Sprachgebrauch  des  Dichters  zu  fordern,  denn  es  findet 
ch  in  diesem  Zusammenhange  fast  überall ,  ferre  dagegen 
IT  hier.  Gerade  als  Versschluss ,  der  ja  sehr  leicht  sich 
npnigt  und  sich  von  selbst  dem  Dichter  wieder  bietet, 
idet  sich  fata  trahebani  Met.  VII  816,  Trist.  II  341,  III 

1 15,  Her.  VI  51,  XII  35,  so  dass  auch  hier  fast  mit  Ge- 
isaheit  das  gleiche  Wort  zu  vermuten  ist. 
Wenn  nun  die  übrigen  Handschriften ,  vor  allem  M  B 

ri  i  auf  das  gleiche  Original  wie  L  zurückgehen,  so  muss 
eses  in  der  Zeit,  die  zwischen  der  Herstellung  der  früheren 

id  der  "späteren  Abschriften  liegt,  vielfache  Correkturen  er- 
hren  und  Glosseme  wie  tara ,  ferebant ,  corpore  aufge- 
mmen  haben.  Waren  jedoch  die  Vorlagen  nicht  gleich, 
war  die  von  B  und  M  bedeutend  weniger  wert  als  die 
1  L.  Doch  das  sind  Vermutungen;  sicher  dagegen  ist, 
s  das  Leipziger  Fragment  geradezu  beschämend  wirkt. 

Q  vergleicht  einige  italienische  Handschriften,  findet  da- 
fcer  eine  verhältnismässig  gute,  kümmert  sich  dann  weiter 
it  einmal  darum,  dass  einzelne  Stücke  derselben  erst  aus 

883.  Philo8.-phüol.  bist.  Cl.  2.]  15 
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dem  XIV.  Jahrhundert  stammen  (vgl.  Ant.  Eunz:  De 
camine  faciei,  Wien  1881  p.  6),  begnügt  sich  mit  d< 
gefahren  Nachweis,  dass  andre  jüngere  Handschrift 
dieser  den  gleichen  Ursprung  teilen,  stützt  dann  au 
unsichere  Grundlage  die  ganze  Texteskritik,  ohne  sie 
weiterem  handschriftlichen  Material  umzusehen.  Als 

liehen  Fund  preist  man  ferner  die  Entdeckung  eines 
mentes  im  britischen  Museum;  dagegen  ein  Fragn 
Leipzig,  das  älter  ist  und  grössere  Ausbeute  liefert  tr 

ringeren  Umfanges,  bleibt  unbeachtet.*) 
Das  Leipziger  Fragment  zeigt  uns  dadurch,  das 

dem  kurzen  Abschnitt  von  120  Versen  an  nicht  v 

Stellen  zu  Aenderungen  zwingt,   wie   es  mit  dem  Te 

1)   Die   Wichtigkeit   der   Handschrift   L    veranlasst    mit 

sämtlichen   Varianten    (von    Kom's    Text)   hier  anzugeben: 
exilios.  134  natas  natosque.  185  iuvenis  . .  ultimas.  186  est  ow, 
rili.   145  utraquae.    148  Linam  addent . . .  femmqiie.    149   for 
150  croceris  aurora  roris  invecta.  152  terra:  meta«  158  8i8tit€ 

toUit  erina.  156  gargaphyes  ucccinctus  acra.    162  succmctos. 
biit  ex  sob.    169   crogales   parsos.    171    hialeque.    172  fiale. 
poscad   medilata  ex  mi.    176  lucum  ex  loc:  ...ferebant:  tri 
178   nude  viso.    182  omnis.    184—186  om.   188  vellit.    195  c 
taures.  196  mittat.  198  autono  eins.  200  undam.  204  et:  ad 

206  primique.    207  Ichobates.    208  gentem  elampus.    210  pai 
et  dorceos  et  orivasos  archades.  211  Nebropho  nosque  . . .  laela  i 
212  plerelas.    213  fero  nuper.   215  arpya.   216  sicyonns.    217 
trictaeque.   218  asbolos.    219  Aello:  aflio.   220  thoos  et  gr3rp 
licicus.  221  Et  medio  nigr.   222  harpalus  et  meleus.   224  agr 
hilacton.   232   melanchates.    233  thero  damas   ores  itrophos . 
236  Ceteratur   bacoit.   239  quaerellis.    242  at:  ad.    245  qus 
247  videri.  249  corpore:  viscera.  250  falsa.  252  far  et  ratae. 
geht,  nach  Art  der  Fehler  aus  einer  andern  Vorlage  abgesc 
Am.  III,  V.  Die  Abweichungen  von  Riese  sind:  1  submisit.  2  tei 
3  celeberrimus.  6  humida.  9  immixtis.  14  rclinquit.  16suS.. 
19  ferendi.  21  huic.  24  albentes.  25  reliquit.  27  Ut  quae.  30 
opem.  33  augur:  auctor.  34  excedens  . . .  sua.  38  compare.  40  ; 
42  biduo  ex  viduo  2  m.     Auf  Blatt  27  a  steht  A.  A.  III  249  i 
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Metamorphosen  noch  bestellt  ist,  und  wie  sehr  M  und  B 
überschätzt  wurden;  es  heisst  uns  die  Forderung  stellen, 
daas  nicht  nur  alle  Handschriften  bedeutenden  Umfangs, 

sondern  auch  alle  Fragmente  herangezogen,  auf  ihre  Her- 
kunft und  ihren  Wert  geprüft  werden  und  nach  Ergebnis 

dieser  Prüfung  auf  die  Textesgestaltung  Einfluss  erhalten. 

Dass  diese  Forderung  keine  all  zu  grosse  ist,  soll  an  Mün- 
chener Fragmenten  im  folgenden  gezeigt  werden.  Ihre 

Lesarten  alle  auszuschreiben,  dürfte  zu  weitläufig  sein  und 

sich  wegen  des  geringeren  allgemeinen  Interesses  kaimi  ver- 
lohnen ;  es  wird  in  dieser  Hinsicht  genügen ,  wenn  ich  die 

genaue  CoUation  jedem,  der  eine  Ausgabe  mit  kritischem 
Apparate  veranstalten  will,  zur  Verfügung  stelle,  und  mich 

an  dieser  Stelle  begnüge  die  Blätter  durch  eine  eingehendere 

Besprechung  der  Vergessenheit  zu  entreissen  und  die  Beacht- 

ung weiterer  Kreise  auf  sie  zu  lenken.^) 

Belanglos  sind  der  obere  und  untere  Streifen  eines 

Blattes  vom  Anfang  eines  Codex  saec.  XIH. ,  dessen  Mittel- 
streifen mit  den  interessantesten  Stellen  verloren  ist,  so  dass 

nur  1 1—12,  33—40,  41—52,  73—80  erhalten  sind.  Doch 
genügt  das  Erhaltene,  um  die  Zugehörigkeit  zur  Familie  der 
bekannten  Handschriften  nachzuweisen  (vgl.  I  50  utramque 

=  A)  und  über  den  Verlust  der  Handschrift  zu  trösten ; 
vgl.  Interpolationen  wie  I  8  in  eodem,  I  77  inter  cetera. 

Nicht  wichtiger  wäre  eine  Handschrift  saec.  XIIl/XIV, 
von  der  das  obere  Stück  vom  mittlem  Teil  eines  von  oben 

'^h  unten  zweimal  durchschnittenen  Blattes  mit  X  95 — 127, 

133—165,  und  die  untern  Teile  der  Randstreifen  mit  den 
«^  und    letzten    Buchstaben   von    127—132,    165—170 

1)  Die  meisten  derselben  wurden  in  den  letzten  Jahren  von 

"^'^dBchriftendeckeln  abgelöst  und  von  Wilh.  Meyer  mir  zur  Unter- 
«Dchung  überlassen. 

15* 
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noch  vorhanden  sind ;  denn  sie  schliesst  sich  häufig  nnd  so 

{i.uch  an  der  bezeichnenden  Stelle  X  158  mit  portet  —  terrae 

gegen  posset  —  ferre  au  die  interpolierten  Handschriften 
an,  so  djuss  es  nicht  ins  Gewicht  fallt,  dass  sie  mit  M  X  101 

den  häufigen  Fehler  hojwrata  für  onerata  teilt  und  X  120 

mit  M  zuerst  nitore  schreibt  und  sodann  vapore  als  Variante 

beifügt. 

Ausserordentlich  sorgfältig  geschrieben  sind  zwei  IX 

IG — 150  umfassende  B 1  ä 1 1 e r  einer  italienischen  Hand- 
schrift wohl  aus  dem  Ende  des  XII.  Jahrhunderts.  Da« 

auch  sie  auf  A  zurückzuführen  ist,  zeigt,  dass  sie  IX  74  die 

noch  nicht  richtig  gestellte  Lesart  domitamque  reduxi  mit 

den  andern  Handschriften  teilt.  Zwar  gibt  sie  IX  105  statt 

des  von  den  jüngeren  Handschriften  in  hebetii  verkehrten 
Eucni  mit  M  euckeni;  allein  noch  öfter  eignet  sie  sich  an, 

was  in  M  die  zweite  Hand  nachträgt,  wie  IX  17  nuwen  tur 
dominum,  28  matrc  für  nate;  und  in  wesentlichen  Diof^en 

stimmt  sie  mit  den  jüngeren  Handschriften  überein,  am 

meisten  mit  €,  mit  dem  sie  zwar  11()  und  128  richtiger 

als  M  und  X  giebt,  a]>er  auch  40  und  124  die  falsche  Stel- 

lung der  Worte,  58  die  allerdings  auch  sonst  häufige  Ver- 
wechselung perfore  für  corpore  und  mehrere  andere  Lesarten 

teilt.  Wir  würden  daher  der  erhaltenen  Handschrift  ihren 

Platz  unter  den  interpolierten  anweisen. 

Schon  des  Alters  wegen  wäre  wichtiger  eine  Pergament* 
handschrift  saec.  XII,  von  der  vier  Blätter  mit  III  732 

und  733,  IV  1—270  in  die  Papierhandschrift  Nr.  4409  ein- 
gebunden  sind.  Zwar  hatte  es  für  den  Text  selbst  gering« 

Bedeutung,  dass  IV  154,  101,  168,  212,  253  alle  Hand- 
schriften Fehler  haben ,  da  sie  leicht  zu  verbessern  waren  ; 

für  die  Textgeschichte  ist  interessant ,  dass  diese  Fehler  in 

unseren  Blättern  sich  nicht  finden ,    also    auch   der  Urhand- 
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Schrift  nicht  zuzuteilen  sind.  Die  Handschrift,  der  sie  an- 
gehörten, oder  deren  Vorlage  mag  für  manche  der  jüngeren 

Handschriften  (g)  Quelle  gewesen  sein.  IV  74  ist  das  aus- 
gebliebene nos  über  toto  ergänzt,  die  jüngeren  Handschriften 

haben  es  vor  toto;  sodann  ist  hier  manches  als  Variante 

gegeben ,  was  jene  in  den  Text  aufnehmen ;  so  IV  48 

Mis  und  darüber  tis  ̂   die  jüngeren  Handschriften  und  die 

Ausgaben  bis  auf  Merkels  zweite  altis;  127  tinguif^  darüber 

ri/,  i  tinxit,  231  speciem  vel  fadem  ̂   so  4aciem'  in  e  und 
andeni  und  in  den  Ausgaben  bis  auf  Korn,  .242  qua^  da- 

rüber 0,  quo  g  und  die  Ausgaben  bis  auf  Merkels  zweite, 

224  abripite  statt  eripite^  woraiLS  c  arripiie. 

Noch  mehr  als  der  Verlust  dieser  Handschrift  ist  zu 

bedauern,  dass  von  einem  Codex  saec.  XII/XIII  aus  St.  Ni- 
cola bei  Passau  nur  erhalten  sind  zwei  Blätter,  10  cm 

breit,  24  cm  jetzt  noch  hoch,  nachdem  der  untere  Rand 

Diit  2  Zeilen  abgeschnitten  ist,  umfassend  XI  894 — 457, 
460-517,  Xin  147—206,  209—260.  In  A  war  H  und  N 

schwer  zu  unterscheiden,  zweimal  in  wenig  Versen  irrt  M, 
XIII 189  und  191;  das  erste  Mal  haben  mit  ihm  alle  andern 

Handschriften  vutw  für  hunc,  das  2.  Mal  blos  Nie.  mit  ihm, 
<Ier  aber  sein  nunc  diesmal  in  nee  verändert.  Haben  wir 

ferner  XI  398  für  Psamathen  in  M  ipsam  mathen,  davon  i 

^öd  ein  m  durch  Punkte  getilgt,  in  allen  andern  Hand- 

«^chriften  starke  Aenderungen,  in  Nie,  psamanten^  in  M  und 

^<c.  XIII  200  parim,  XI  489  reguntur  für  geruntur  ̂   so 
^lochten  wir  versucht  sein.  Nie,  für  eine  Abschrift  von  M 

^^  halten ;  allein  M  hat  in  diesen  Abschnitten  markante  Irr- 

tümer; so  XI  437 — 438  die  Auslassung  der  beiden  Verse, 

^'II  221  die  Wiederholung  der  zweiten  Hälfte  von  220,  die 

^  diesem  Verse  selbst  nicht  unbedeutend  geändert  ist,  und 

^^le  falsche  Lesarten,  von  denen  sich  in  Nie,  keine  Spur 
^^et.     So   sind    wir   denn    auf  ein  weiter   zurückstehendes 
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gemeinsames  Original  als  Quelle  der  Uebereinstammungen 
hingewiesen,  dass  zwar  jene  Irrtümer  vermeidet,  andere  aber 
bereits  aufweist,  wie  XI  404  pariterqt$e  för  praeter^  464 
relicta  fiir  recurva ,  493  velitve  för  vetetve ,  499  verixi  fttr 
verrit^  die,  wie  wir  später  sehen  werden,  dem  A  noch  frand 

sind.  Aus  dessen  Varianten  mag  wohl  herrühren,  was  Hie 
mit  X  gemeinschaftlich  hat:  XI  400  aeacidis  für  aeaddaej 
412  obiectamina,  das  l  als  Variante  zu  ollectamina  anf&brt, 

453  die  immögliche  Umstellung  bis  luna^  473  alcianes  fflr 
alcianae^  490  a  für  e;  allein  diese  Uebereinstimmungen  M 
zu  unbedeutend,  als  dass  sich  darauf  Schlüsse  bauen  liessen; 

ebenso  die  mit  h:  XUI  163  die  Umstellung  natum  adk^ 
264  diducit  für  diduxit^  und  mit  e  XI  401  die  naheliegende 
Interpolation  ab  für  in,  XIII  146  und  147  die  Umstellong 
von  altera  und  addita. 

Wenn  XIII  235  Nie,  allein  repono  bewahrt  hat,  was 

nach  Bentley's  Emendation  in  den  Text  aufgenommen  wurde, 
und  hier  wie  XI  512  admisefat  alle  andern  HandschrifteD 

übertrifft,  so  werden  wir  ihm  nicht  die  letzte  Stelle  unter 

diesen  anweisen.  Zwar  erschüttern  Nachlässigkeiten  des 
Schreibers,  wie  XIII  193  orianda , ..  hastu  für  hortanda,.* 

astu^  willkürliche  Aenderungen,  wie  XI  415  eunetam  für  «r- 
tarn,  466  moros  für  notas,  XIII  202  sed  für  at,  496  mdwnm 

eursu  für  ventorum  ineursu^  die  bewusste  Interpolation  XH 
161  dieam  für  duear^  das  Vertrauen,  das  Nie.  einzufloesen 

im  Stande  wäre.  Nichts  desto  weniger  möchte  ich  zweifdn, 
ob  nicht  Nie.  mit  XI  452  vota  für  fata  und  XIII  223  egU 

für  fugit  auf  die  richtige  Fährte  weist ;  denn  einerseits  steh^ 
er  A,  wie  wir  gesehen,  nicht  femer  als  M,  kann  also  recM 

wohl  die  ältere  Ueberlieferung  bewahrt  haben,  anderenotfi 

entsprechen  diese  Lesarten  sehr  wohl  der  pointierten  Rede- 
weise Ovids  und  forderten,  weil  nicht  auf  den  ersten  Bfcl 

verständlich,  zu  den  abschwächenden  Aenderungen  aof. 
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Viel  umfangreicher  sind  Fragmente  einer  Handschrift, 
die  nach  den  ab  und  zu  am  Rand  sich  findenden  Worten 

atimt  Tegemsee  oder  Iste  Über  attinet  monasterio  Tegemsee 

dem  Kloster  Tegemsee  gehörte;  sie  sollen  daher  mit  T 
bezeichnet  werden.  Diesem  Kloster  wurde,  wie  ein  alter 

Katalog  in  der  Münchener  Handschrift,  No.  18541*  angibt, 
im  X — XI  Jahrhundert  eine  Handschrift  geschenkt ,  welche 
Ubrum  Ovidii  metamorphoseos  und  L.  Ovidii  de  remedio 
et  de  amore  enthielt.  Zu  dieser  Handschrift  gehörten  unsre 
Fragmente  nicht,  da  sie  erst  im  XII.  Jahrhundert  geschrieben 
sind.  Die  einzelnen  Blatter  sind  20  cm  hoch,  15  cm  breit, 

die  SchriftJcolumnen  sind  14,5  cm  hoch  und  enthalten  anfangs 

26-28,  später  31—34,  meist  32  Zeilen.  Die  Handschrift  be- 
stand wahrscheinlich  aus  25  Lagen,  durchweg  Quaternionen; 

die  letzten  10,  von  XI  754  bis  zum  Ende,  lassen  sich  genau 

bestimmen;  weniger  sicher  die  erste  Hälfte,  weil  zu  wenige 
Blatter  vorhanden  sind  und  Zufälligkeiten  die  Rechnung 

stören;  so  ist  beispielsweise  am  Schlüsse  von  IX  mehr  als 

eine  halbe  Seite  leer  gelassen,  während  in  der  Regel  die 
Lücke  zwischen  2  Büchern  nur  den  Raum  von  2  Zeilen 

einnimmt.  Das  erste  erhaltene,  zusammenhängende  Doppel- 
blatt enthält  I  135—189  und  295—350.  Dazwischen  ist 

i^Qsgefallen  das  vierte  Doppelblatt  mit  dreimal  26,  einmal 

27  =  105  Versen.  Voraus  gingen  im  Quatemio  2  Halb- 
blälter  mit  ebenfalls  105  Versen;  sonach  bleiben  30  Verse, 

die  nicht  im  Quatemio  Raum  finden.  Nun  bleiben  uns  zwei 
Möglichkeiten:  entweder  schlössen  sich  die  Metamorphosen 
ft^  der  nämlichen  Seite  an  ein  vorausgehendes  Werk  an, 

^^  Wenig  wahrscheinlich  ist;  oder  sie  begannen  mit  einer 
Denen  Seite  und,  da  diese  flir  30  Verse  nicht  reicht ,  mit 
einem  neuen  Blatte,  —  sei  es  nun,  dass  ein  andres  Ge- 

weht vorausging,  sei  es  dass  den  Metamorphosen  ein  Titel- 
blatt vorgebunden  war.  Auf  die  erste  Seite  dieses  Blattes 

**^en  nur  wenige  Verse,  so  dass  es  nicht  unwahrscheinlich 
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ist,    es  seien  wie    in   M   die  hiezu   bestimmten  8  Verse  aus 

den  Tristien  den  Metamorphasen  vorausgeschickt  gewesen. 

Im  ganzen  sind  nmd  2300  Verse  erhalten,  wovon  weit- 
aus die  grössere  Hälfte  auf  das  in  A  Verlorne,  ein  bedeu- 

tender Teil  auf  die  Lücke  in  M  fallt;  immerhin  bleiU 

genug  gemeinsam,  um  das  Verhältnis  der  Handschriften  klir 
zu  stellen.  Zur  Vergleichung  mit  dem  B  e  r  n  e  r  fragmeot 
saee.  VHl  bieten  sich  leider  nur  60  Verse. 

Die  Abweichungen  von  der  gewöhnlichen  Orthographie 
können  für  die  Zusammengehörigkeit  wenig  beweisen,  da  i 
den  3  ältesten  Handschriften  grossenteils  gemeinschafUich 
sind.  In  dieser  Handschrift  sind  sie  jedoch  so  zahlreich  and 
auffallend,  dass  sie  kurz  erwähnt  werden  müssen.  Schon  M 

und  Bern.  (Bernensis)  fanden  in  ihrem  Original  eine  ünie^ 
scheidmig  von  ae,  oe  und  e  nicht;  sonst  hätte  nicht  Bern.  II 10 
epona  tür  Aeyaeona^  M  XII  305  fncile  für  Äeacide  lesen 
können.  In  T  geht  nun  dieser  Wechsel  sehr  weit,  er  schreibt 
cecus^  celatus,  equor,  preceps,  cesar,  eneus^  grecia  etc.  /Iwittfi 
prelium^  phebus  etc.,  daneben  aber  die  richtigen  Formen  und 
sogar  foetus  und  laetum  (für  letum).  Beliebig  vertaoscht 
wird  i  und  y;  neben  licia,  Scilla^  stix  finden  sich  ytomy 

pyrithous,  tyberinus.  Die  Aspiration  wird  zugesetzt  oder 
weggelassen,  ähnlich  wie  in  A,  archadia^  ambrcLchius^  M^ 
marius,  iaphiyius^  sparthe^  thus,  learciis,  tyrrenia^  eretdi9t 
clamys;  oft  auch  eter^  corda^  os  für  Aos,  ostia  für  ho^iü^ 

esnrus  für  haesurus^  asta,  actenus.  Gemeinsam  sind  Schrab- 
ungen,  wie  hachm^  hrachium,  hiemps,  dampnumf  iupitef} 
genitrix;  doch  ist  in  T  auch  hierin  kein  System  und  finden 
sich  ebenso  häufig  die  richtigen  Formen.  Abweichend  von 
M  schrei])t  er  richtig  menihrum\  eigentümlich  scheint  ihffl 
zu  sein  conjux^  die  Verdopplung  von  u  in  fuluuus^  fluuüuiy 
uunxit  (?tc.,  ynatus  für  flatus;  für  letzteres  werden  sich 
Spuren  in  A  gefunden  haben;  darauf  deutet,  dass  sich  in 
den  Handschriften  öfter  yratus  für  natus  eingeschlichen  hat 
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n  der  Assimilation  der  Coiisonanten  in.  Zusumnien- 

en  hält  er  as  ähnlich  wie  M;  er  schreibt  acc,  äff, 

»er  adm^  ads,  inb,  inm,  inp^  sogar  inmago  und  inmitor 

go  und  imitor,  dagegen  immer  improbus,  immineo,  hie 

auch  impono.  Oh  er  auch  bezüglich  des  Folgenden 

«eines  gleichen  findet,  bezweifle  ich;  wenigstens  ist 

Angaben  der  Herausgeber  nichts  ersichtlich ;  zwischen 

t  vor  i  mit  folgenden  Vocal  ist  in  T  höchstens  der 

ihied,  diiss  c  sich  häufiger  findet,  cicius,  tercius,  tu- 
icium,  Laciutn^  racio,  vicium^  dagegen  audatia^  faties, 

r,  matieSy  sölatium.  Nun  sind  ja  wohl  c  und  t  in 

ihriften  schwer  zu  unterscheiden;  und,  dass  auch  T's 
J  nicht  übermässig  deutlich  geschrie])en  war,  zeigen 
!9  eandea  für  Zanclaea\  XI  74G  niclis  für  nidis^  XIV 

irüs  für  clai-us,  aber  dieser  Fehler  ist  so  häufig  und 
ich  zudem  nur  vor  i  und  einem  zweiten  Vocal,  dass  er 

auf  die  schlechte  Aussprache  eines  Schreibenden  oder 

enden  zurückgeführt  wird.  In  letzterem  Falle,  wenn 

r  Schreibende  die  Vorlage  nicht  vor  Augen  hatte,  er- 
sieh ungezwungen  eine  Reihe  von  Fehlern,  wie  I  300 

VIII  683  dabibus,  X  49  dardus,  X  52  vales  für 

XIII  198  internus  für  interrittis,  XIII  233  thersides, 

%theid€,  die  öfter  sich  findenden  inquid,  illut^  reliquid, 

Darauf  dass  der  Schreiber  zu  Papier  brachte,  was 

Ter  las,  deuten  aucli  Verschiebungen  von  Vokalen  1  177 
riOf  VIII  664  biculor,  676  puperetis.  V(m  diesem 

id  hauptsächlich  und  nur  zum  kleineren  Teil  von  zu- 
ihängender  Schrift  im  Originale  möchte  ich  herleiten 
Trennung  und  Verbindung  der  Worte,  wie  IX  766 

lir  ab  his,  XIII  194  tela  inofiius  für  Telamonius^  XI 

de  ploratus  für  indepl.^  XIV  750  avaxa  rethes  für 

retes^  und  Fehler  wie  XV  277  emissum  für  et  Mysum. 
würde  dann  stimmen  ausser  dem  Wechsel  von  ae  oe 

dass  häufig  in  dem  nämlichen  Verse  die  gewöhnhchsten 
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Endungen  ausgeschrieben  und  daneben  modo  mihi  deus  etc. 
durch  Compendien  gegeben  sind.  Dagegen  dürften  äck 
Fehler  wie  XIV  193  saevia  cura  für  saeviat  ira^  XV  624 

circumfluat  hihrutis  für  circumflua  Thyhridis  nur  ans 
mangelnder  Worttrennung  in  der  Vorlage  erklaren. 

Die  Abstammung  von  A  ergiebt  sich  zweifellos  aus  der 
Betrachtung  der  Lesarten.  Wo  B  (Brit.)  M  und  i  fibe^ 
einstimmen,  wo  also  allein  von  einer  Lesart  A  die  Rede  sein 

kann,  weist  T  die  gleiche  auf,  'mit  Ausnahme  weniger  Stellffl, 
die  später  besprochen  werden  sollen.  Auffallende  Aehnüek- 
keiten  hat  er  mit  M;  mit  diesem  teilt  er  orthographiaeiie 
Eigentümlichkeiten,  wie  holus,  Atlans,  haut,  velud ;  mit  ihn 

lässt  er  I  326  weg,  stellt  er  XIII  954  und  955  um;  mit 
ihm  teilt  er  die  meisten  irrtümlichen  Lesarten;  8elbstve^ 

ständlich  nicht  aUe,  vor  allem  solche  nicht,  die  M  aus  Nach- 

lässigkeit aufgenommen  hat;  so  ist  es  beispielsweise  be- 
zeichnend, dass  von  der  grossen  Anzahl  Irrtümer,  die  M  XIII 

560—600  aufweist,  T  keinen  einzigen  teilt,  während  die 
vorhergehenden  und  nachfolgenden  beiden  gemeinsam  sind. 
Lesarten,  die  nur  auf  die  Autorität  von  M  hin  aufgenommeo 

wurden,  finden  sich  auch  in  T,  wie  XIII  438  die  Weg- 
lassung  des  e ,  XIII  460  hatid  für  aut.  Manche  Fehler  in 
M  scheinen  davon  herzurühren,  dass  er  unlesbare  Vereeßde 
falsch  ergänzte ;  von  den  von  Riese  hiefür  angeführten  t0 

Beispielen  fallen  2  auf  das  in  T  erhaltene;  auch  T  ist  ib 

beiden  Fällen  in  der  Lage  zu  ergänzen  und  er^nzt  XIV  18 
mit  M  diynior  esse  für  dignus  amorem^X  363  dagegen  giett 
er  für  que  qualem  nicht  paternis  von  M,  sondern  quid  üf^ 

mit  A;  auch  XIV  630,  wo  lignum  für  virgam  in  beide» 

Eingang  gefunden  hat,  gehört  hieher.  Beide  möchten  n«ck 
manchen  Stellen  geradezu  aus  einem  Exemplare  ssu  stammen 
scheinen;  das  et^  das  M  unter  Missachtung  des  Metrums  YIH 

198  einscliiebt,  muss  im  Original  zwischen  den  Zeilen  odar 
am  Rande  gestanden   haben;   T   hat  es  ebenso  störend  19^ 
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X  315  war  von  maiiLS  a  ausgefallen ;  T  schreibt  mius ,  M 
minus.  XI  754  schreibt  T  fuit  über  progenies]  so  scheint 
schon  das  Original  gehabt  zu  haben,  da  M  fuit  in  den  Text 
nimmt  und  dafür  et  weg  lässt. 

Daneben  aber  finden  sich  zwar  nicht  viele,  aber  schwer 

wiegende  Anklänge  an  X.  Wenig  bedeutend  sind  IV  504 

Hncta  für  mixtay  521  sparsis  für  passis,  da  diese  Verwechs- 
longen  auch  an  andern  Stellen  und  in  andern  Handschriften 
lieh  finden ,  also  offenbar  in  A  beide  Worte  zur  Auswahl 

standen.  Ebenso  stammen  schon  aus  älterer  Zeit  die  Verderb- 

nisse IV  537,  wo  A  T  vom  Anfange  an,  M  erst  durch  einen 

Nachtrag  über  der  Zeile  mit  in  medio  für  in  dio  dem  Vers- 
mass  gerecht  zu  werden  suchen ;  VIII  075  wo  M  volentia, 
iT  olencia  für  redolentia  schreiben;  X  123  wo  für  ein 
noch  zu  eruierendes  Wort  M  sternebas^  X  T  tendebas  bieten. 

Dagegen  ist  von  grösserer  Wichtigkeit  IX  781  matrisque 
ftr  niunt4sque  und  die  gleichen  Ergänzungen  ausgefallener 
Versenden:  IX  778  comitesque  facesque  für  comitantiaque 
fl«ro;  IX  780  thalamo  quod  non  ego  ponor  für  quod  non 

^  puniar  ecce.  Doch  ist  auch  für  diese  Stellen  keine  ge- 
meinsame Zwischenstufe  anzunehmen,  sondern,  wie  IX  778 

«eher  das  Original  schon  die  Interpolation  enthielt,  da  ja 
uch  M  zuerst  darauf  verfällt,  so  dürfte  auch  an  den  andern 

Stellen  im  Original  die  Lesart  von  X  J  neben  dem  Richtigen 
gestanden  haben.  Darauf  deutet  auch,  dass  T  nicht  selten 

die  Lesart  sowohl  von  X  als  auch  von  M  kennt;  so  hatte  er 

'V493  tempora,  VIII  186  et  licet  armis  mit  X  geschrieben, 
▼wbessert  aber  mit  M  pectora  und  ibintus  illac;  VIII  033  ist 
fen  mit  M  geschriebenen  richtigen  fatendo  das  ferenda  von 

^beigefügt,  X  113  mit  M  und  X  das  interpolierte  demissa 
'W%eaommen,  aber  das  richtige  gemmata  wieder  hergestellt. 
80  mögen  auch  die  meisten  der  Interpolationen,  die  er  in 
"Cn  in  X  verlornen  Teilen  mit  den  jüngeren  Handschriften 
Wlt,  schon  einer   älteren  Zeit  angehören   und   im  Original 
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gestanden  haben :  wie  XIII  763  nostrique  für  validaque^  770  tu 
aequor  für  ad  Actnen^  906  ardet  für  haerei  und  viele  andere. 

Wenn  aber  auch  schon  1)eide  Lesarten  in  der  Vorlage 

sich  fanden,  .<o  ist  es  doch  fiir  die  Handschrift  nicht  em- 

pfehlend ,  dass  sie  so  manche  Interpolation  —  in  vielen 

Fällen  allein,  in  vielen  vor  dem  Richtigen  —  aufgenorameB 
hat.  Dazu  kommt  noch ,  dass  der  Schreiber  stellenweise 

recht  leichtsinnig  arbeitet  und  Grosses  leistet  in  Verschmb- 
ungen,  wie  VlII  183  dedadus  für  Daedalus^  XI  748  adodm 
für  Aeolus^  XFII  203  melelae  für  Menelae  etc.,  nicht  selten 

sehr  unaufmerksam  liest,  wie  VIII  669  erat  für  craUf, 

dessen  letzte  Silbe  durch  Compendiiun  gegeben  war,  182 

von  einer  Zeile  in  die  andre  corone  für  anguetnque  iefietdis. 

Schlimmer  noch  ist,  dass  er  Endungen  ändert,  um  ein  Woit 
ans  andre  anzu.sch Hessen,  wie  X  239  qua  Sfia  ira  für  qw 

sua  ira,  oder  es  mit  andern  in  Verbindung  zu  bringen,  wie 

VIII  671  parva  mora  est  epulis  für  epulaSy  XIV  396  iw- 
mina  restant  für  restat  etc. ,  dass  er ,  wo  sich  für  eine 

schwierigere  Lesart  eine  leichter  verständliche  darbot,  nack 

dieser  greift,  wie  XII  73  currus  stabat  Achillis  für  cum 

instabat  Achilles^  XIII  72  istam  für  ipse,  XIII  597  rft  to 
vos^  XIV  434  coloni  für  Camenae. 

Doch  wird  man  alle  dergleichen  Fehler  dem  Schreib« 

von  1^  gering  anrechnen,  wenn  man  bedenkt,  wie  viele  vsA 
wie  kühne  Interpolationen  M  in  den  gleichen  Abschnitten 

aufgenommen  hat ,  und  dass  diesen  meist  ein  Gedanke  m 

Grunde  liegt,  während  T  sich  das  Denken  meist  erspart 

Gerade  seine  Gedankenlosigkeit  ist  uns  von  V^Tichtigkeit. 

XV  42(5 — 30  z.  B.  sind  wegen  ihres  Inhalts  längst  verdächtigi 

aber  handschriftlich  beglaubigt,  höchstens,  dass  von  den  Hand- 
schriften, die  Heinsius  kannte,  eine  oder  die  andere  einen  od« 

den  andern  Vers  wegliess,  und  dass  ein  Codex  des  Heinsiix 
die  sämmtlichen  Verse  am  Kande  hatte.  T  hatte  mit  43 

Nunc  quoque  mit   grossem   roten  Buchstaben  die  neue  S«i 
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mgefangen.  Darüber  ist  von  späterer  Hand,  wie  es  scheint, 

jedenfalls  später  als  das  folgende,  wie  die  von  der  sonst 

sehr  sauberen  ,  sorgi^ältigen  Schrift  abstechende ,  durch  den 
grossen  Buchstaben  veranlasste  Krümmung  der  Linie  zeigt, 

der  Vers  430  quid  P.  r.  nachgetragen ;  die  Verse  427  und 
428  aber  stehen  zwischen  451 — 452  in  einem  fremden  Zu- 

sammenhang, ja  mitten  in  einen  Satz  ganz  sinnlos  einge- 

8chol>en.  Leider  ist  —  das  voraufgehende  Blatt  fehlt  — 
nicht  ersichtlich,  ob  T  42(>  und  429  gekannt  und  was  er 

mit  ihnen  angefangen  hat;  sicher  aber  hat  T  diese  Verse 

frisch  interpoliert  am  Kande  gefunden. 
Diese  Stelle    liegt  bereits  ausserhalb  des  Bereiches,   für 

den  M  Grundlage  des  Textes  ist,    und  enthebt  uns  des  ein- 
gehenden   Vergleiches   von    T   mit    e   und  h ,    welche    diese 

ni  entfernenden  Verse  in  richtiger  Ordnung    und    vollzählig 

haben,  da  sie  allein  uns  schon    zeigt,   dass  T  seinem  Alter 

entsprechend    nicht   so    tief  in  der  Interpolation  steckt,    wie 
diese.     Aber   auch    an    mancher  Stelle,    wo    nicht   nur   die 

«JÄteren    Handschriften    die    Wahrheit    verleugnen ,   sondern 
weh  M  in  die  Irre  führt,    weist   er  uns   auf  den   richtigen 

"eg.    I  155    giebt   er  richtig  wie  keine  andre  Handschrift 
9vijtrio   Feliofi    Ossae ;    I   IGG   hat  er  mit  M  und  X  animos 

Ueschrieben,  tilgt  aber  das  s  sorgfältig  wieder  aus  und  gibt  so 
^  Bernensis  die  Stelle,  wie  schon  Heinsius  sie  emendiert 

öÄt.  I  840  hat    er  receptxis  mit  Bern,    und    wenigen    ver- 

schollenen Handschriften,  die  Heinsius  benützt  hat,  gegen  A 
^Wssus,      Ebenso    sind    es    IV    168    nur   jetzt    unbekannte 
Handschriften,     nach     denen    Heinsius    Leucauoe    herstellt, 
während    von    den  bekannten  ausser  T  alle    Lcucothoe  sul)- 

stitnieren;    IV  498    ist   sein    animas  richtig,    nicht    animos 
Fon  A;   X  113  haben  alle  bekannten  geminata  unterdrückt, 

las  T  wenigstens  als  Variante  bietet.   XU  353  ist  Koscheres 
^ermntung   Therea  •  in    den    Text    genommen ;    alle   andern 
'^ancLschriften  bieten  Thesea^    T  allein  tJierrea;    wenige  Co- 
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diees  sind  es,  die  mit  ihm  X  126  vapore^  X  169  Ewroi 

X  227  AmaUmncas,  XI  700  perii,  XI  723  iam  iam, 

XII  350  Lfjcetum,  XIII  684  Hyleus,  XV  362  fluid 
XV  718  Antium  erhalten  haben.  Auf  seine  Autoriiat 

dürften  in  den  Text  zu  nehmen  sein:  XIII  291  norii^ 

Heinsius  in  Handschriften  fand,  gegen  vovit  (Riese,  Ko: 
ebenso  X  325  delicto  für  dileciu,  XI  697  temm  fuit  t 

tecum  für  mtdtum  f.  u,  L 

Als  Repräsentant  einer  A  vollständig  fremden  Ue 

lieferung  gilt  der  Bernensis  s.  VIII;  Riese  wagt  nicht  zu 
klären,  warum  A  und  Bern,  die  Inteq>olation  I  53  p(m 

aquae  levior  gemeinsam  haben ,  und  er  kann  es  auch  ni 
da  ja  für  ihn  M  etc.  und  der  Stammvater  A  nur  we 

Stufen  auseinander  stehen.  Korn,  der  den  Archetypus  sc 

höher  hinaufrtickt,  beschäftigt  sich  mit  Bern,  flberhi 

nicht.  Wenn  wir  das  Orignal  von  L  mindestens  in  die  K 

lingerzeit  setzen  mussten ,  so  sind  wir  damit  schon  in 

Zeit  vor  der  Abschrift  von  Bern,  gekonmien  und  wei 

uns  weniger  wundern ,  wenn  7\  der  sicher  von  A  stan 

Gemeinsamkeiten  mit  Bern,  aufweist.  Wenig  Gewicht  ist 

rauf  zu  legen,  dass  Bern,  und  7' von  den  andern  abweicl 
das  Richtige  geben  I  166  und  340,  wenig  darauf,  dass 

M  Bern.  T  terras  für  terra  haben;  merkwürdiger  a 
ist  es,  dass  I  142  A  prodier at^  Bern,  prod iderat ̂   T  p 
erat  mit  einer  liasur  zwischen  i  und  e  hat;  noch  wen 

zufällig  ist  es,  wenn  I  173  Bern,  hac  parte ^  A  a  fn 

7'  hac  fronte  aufweist.  Am  bedeutsamsten  aber  erecli 
Folgendes.     Die  Stelle  I  304  muss  unzweifelhaft  heissen 

Nat  lupus  inter  oves,  fülvos  vehit  unda  leones, 

unda  vehit  tigres^  nee  vires  fultnivis  apro^ 
crura  nee  ablato  prosunt  velocia  cervo. 

Allein  so   geben   erst  X  und    die   spätem   Handschrif 
die  Stelle,  Bern,  schreibt: 
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^<d  lupus  inier  oves  nee  vires  fulminis  apro 

unda  vehit  tigresy  fulvos  trahit  unda  leones  Crura  nee  etc. 

M  läsb-t  die  hier  zum  2.  Vers  zusammengeschweissten  Halb- 
'eree  weg  und  erst  im  16.  Jahrhundert  wurden  am  Rande 
lie  Verse  richtig  ergänzt.  T  giebt  die  Stelle  wie  M,  sehreibt 

in  den  Rand  mit  1.  Hand:  unda  vehit  tigres  nee  vires  ful- 
mis  apro  und  ergänzt  am  richtigen  Orte  mit  kleinerer 
khrift  über  der  Zeile  fulvos  vehit  unda  leones.  Ist  es  nun 
dn  Zufall,  dass  an  der  nämlichen  Stelle  alle  3  Handschriften 

m  dem  Geleise  geraten  sind  ?  Die  Frage  möchte  ich  ver- 
leben und  vielmehr  annehmen,  dass  in  dem  gemeinsamen 

3riginal,  das  dann  auch  die  oben  berührten  Interpolationen 

[  53,  189  enthielt,  die  Halbverse  fulvos  ....  tigres  am  Rande 
Mchgetr^en  waren,  so  dass  die  Abschreiber  je  nach  ihrer 
irt  die  Stelle  gestalteten.  Derjenige,  welcher  Bern,  oder 
ieasen  unmittelbares  Original  schrieb,  hat,  wie  er  überhaupt 
Ifichtig  und  rasch  arbeitete,  ohne  Ueberlegung,  was  er  am 
Rande  fand,  wie  es  sich  bot,  und  wo  es  stand,  in  den  Text 
angeschoben,  der  von  M  beachtet,  was  am  Rande  steht,  vor 

lern  Schreiben  nicht,  kommt  dann  auf  die  richtige  Fährte, 

and  schreibt  über  crura  nee  ablato^  was  an  die  Stelle  ge- 
liört  unda  veit  tigres  nee  uire^  gibt  aber  dann  die  weitere 
llfihe  auf  und  streicht  die  beiden  letzten  Worte  wieder.  T 

Hihrieb  zuerst  die  Stelle,  überlegte  sichs  dann  und  bringt 

las  Ausgelassene  an  die  richtige  Stelle;  A  liest  die  Randbe- 
merkung, die  er  überhaupt  gern  würdigt,  bevor  er  den  Text 

Jchreibt  und  stellt  dann  die  Ordnung  her;  die  Vorlagen  der 
leeren  Handschriften  geben  die  Stelle  entweder  wie  T 
^er  wie  A,  so  dass  sich  in  den  Abschriften  keine  Spur  jles 
Verderbnisses  mehr  findet. 

Ich  verkenne  nicht  die  Schwierigkeiten  dieser  Unter- 
ordnung von  Bern,  unter  einen  wieder  höher  aufgerückten 

A;  die  Verschiedenheiten  zwischen  Bern,  und  M  sind  stellen- 

weise sehr  gross;    allein  Bern,  ist  nachlässig  abgeschrieben 



240  Sitzuno  der  phUoa.'philol.  CiftAJte  rom  5.  Mai  1883. 

aas  einer  Vorlage  mit  ziLsammenhängender  Schrift,  wie  zeigt' 
I  82  quam  sat  usia  peto  für  gtiam  saius  Japeio^  I  150  (Mir 

€(i  für  Astraca.  Wie  geht  er  da  bei  der  Worttrenniing  \ 
Werke?  Er  iindert,  so  liald  er  nicht  auf  den  ersten  Blic 

den  Sinn  erkennt:  I  131  tuis  für  et  vis,  191  in  $e  för  m 

107  vivos  für  qui  vos ,  108  ftir  ferifate:  erit  ate  und  üb 
at  ein  w,  damit  das  Wort  fertig  ist.  II  (5  accelerai  f 

caelarnt;  III  43  erkennt  er  nachtraglich  den  Sinn  und  stel 

ihn  her,  allein  zuerst  hat  er  aus  Icves  erectus  gemacht  ,fc 

se  rechts'^  ;  46  51  velli  für  sive  Uli,  Wer  so  wenig  gewisse 
haft  copierte,  dem  dürfen  wir  wohl  auch  grossere  Aendfi 

ungen  zutniuen,  wo  es  die  Stelle  mit  sich  brachte.  Ni 

zeigt  uns  I  190,  wo  Bern,  corpus^  M  und  X  corpus  t 
vnlnus^  €  nur  vulnus  hat,  dtuss  wir  auch  für  diesen  hob 

gerückten  A  Varianten  annehmen  müssen;  was  ist  nun  n 

türlicher,  als  dass  ein  so  flüchtiger  Arbeiter,  wie  der  ti 

Bern,  gewesen  ist,  Randlx^merkungen  ohne  Bedenken  an 
nimmt  und  die  Wahrheit  unterdrückt?  Musste  auf  die 

Weise  nicht  ein  grosser  Unterschied  zwischen  Bern,  oi 

einer  gewissenhafter  gearbeiteten  Abschrift,  aus  der  dai 
M  etc.  stjimmen,  entstehen? 

Allein,  wie  gesagt,  diese  Aufstellung  ist  so  kühn,  di 

sie  «auf  das  jetzt  vorliegende  Material  mit  Sicherheit  ni« 

begründet  werden  kann;  aber  andrerseits  ist  die  Wahrschd 

lichkeit  doch  wieder  so  gross,  dass  sie  nicht  von  vomehen 
von  der  Hand  zu  weisen  ist.  Es  kommt  alles  darauf  f 

ob  sich  in  andern  Handschriften  weitere  Anzeichen  finde 

Daljei  ist  auf  das  Alter  der  Schrift  wenig  Gewicht  zu  lege 

Denn  wie  wenig  50 — 100  Jahre  —  abgesehen  von  der  nal 
liegenden  Möglichkeit  eines  Irrtums  bei  der  Schätzung  i 

Alters  —  für  den  Wert  einer  Handschrift  ausmachen,  wcrd' 
wir  sofort  an  einem  weitern  Bruchstück  sehen. 

1)  Riese  hat  in  seiner  CoUation  die«e  und  einige  der  folgend' 
Fehler  wej»;gelaH8en. 
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Die  Handschrift  No.  23612  der  Milnchener 

ibliothek  besteht  aus  5  Heften  zu  je  4  Doppelblättern 
II  19  cm  Höhe  1 1  cm  Breite ,  Yon  denen  nur  das  erste 

Jbblatt  fehlt.  Auf  der  Seite  genau  je  4(>  Verse  in  Schrift- 

iumnen  von  16  V«  resp.  6 — 7  cm  zählend  enthält  sie  X  283 
^  XIV  746.  DaBs  das  Pergament  in  weit  grosserm  Format 
hon  Yorher  gebraucht  war,  zeigt  sich  deutlich  in  Linien, 
e,  auf  einzelnen  Blättern  zu  tief  eingedrflckt,  nicht  zu  tilgen 
iren  und  zur  jetzigen  engen  Schrift  nicht  entfernt  j>as8en, 
wie  in  den  nicht  mehr  lesbaren  Resten  grosser  roter  und 
hwarzer  Buchstaben ,  die  auf  einigen  Blättern  über  die 

ander  reichen.  Die  Schrift  trägt  den  -Charakter  des  XHl. 
dirhonderts,  ist  sehr  klein,  aber  genau  und  sorgfältig;  mit 
Q8nahme  des  ersten  Blattes  hat  die  Deutlichkeit  weder  durch 

ässe  noch  sonstwie  gelitten. 

Die  Handschrift  gehört  zur  Familie  der  bekannten  — 
i  teilt  alle  Lesarten  von  A  mit  Ausnahme  you  Nachlässig- 

sten und  einigen  zu  besprechenden  Abweichungen  —  und 
hliesst  sich  aufs  engste  an  M  an.  Bezeichnend  sind  zu- 
icbst  wieder  die  Eigennamen,  weil  an  ihnen  sowohl  die 
reue  des  Abschreibers,  als  auch  die  Art  der  Vorlage  am 

Aereten  sich  zeigt.  Mo  —  so  soll  diese  Handschrift  Mona- 
usis  zum  Unterschied  Yon  M ,  dem  Marcianas ,  bezeichnet 

erden  —  hält  mit  M  die  richtige  Form  fest  in  X  598 
olanta  gegen  he  Athlanta^  XII  345  bienoris  gegen  6 
foworw,  h  bitanaris^  XIV  694  idalien  gegen  e  idaliam,  h 
Wtccfi.      Nur  wenig  oder  doch  weniger  als  andre  weichen 
wnd  Mo  vom  Rechten  ab  mit  XII  378  phlagreona  für 

^Uegraeon  gegen  e  plhagreon^  h  phegofi;  mit  XII  379 
TÜmum  fßr  Iphinoum  gegen  £  yphyonum^  h  hionum;  mit 
U  445  echecli  für  Echetli  gegen  e  ahecli,  h  anecli;  mit 

^U  455  pyramen  für  Pyracmon  gegen  e  pyragmum^  h 
framum;  mit  XII  532  tlipolemos  für  TIepolemos  gegen  e 
^iclemos^  h  iriptolemus.     Noch   deutlicher   zeigt   sich  die 
[1883.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  2.|  IC 
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Verwandtschaft,  wo  M  starker  vom  Richtigen  abweicht.  Mo. 

hat  in  diesen  Fällen  das  Nämliche  oder  etwas  ganz  Aelin- 
liches;  so  XI  642  M  und  Mo  panthosus  fOr  Fhaniam] 

XII  293  für  Etmgros  M  heuuagrus  —  ein  u  ausradiert,  — 
Mo  heuuagrus;  XII  431  M  und  Mo  pelecames  für  Pha»' 
comes;  XII  451  f(ir  Ämpyciden  M  arphiceten  Mo  anfieetm; 
XII  542  für  Deiphobutn  M  u.  Mo  det  phoebum;  XIU  257 
für  et  Alastoraque  Chramiumque  M  u.  Mo  auf  die  Linie 
genau  aietoraque  chranüque;  XIII  259  für  Ghersi  damen^ 
M  u.  Mo.  pherid.,  während  die  andern  Handschriften  ander« 
bieten,  in  letzterem  Falle  beispielsweise  e  cresid.^  h  rt»iL 
Schon  in  älteren  Zeiten  war  verderbt  worden  XI  763  ilfan- 

rhoe  Granico  nata:  dafür  M  u.  Mo  alixirfioe  gracili  comüa; 
XI  769  adspicit  Hesperien:  dafür  M  u.  Mo  aspexit  perim; 

XII  110  Eetimeas:  dafür  X  sicicmeas^  e  solus  eeA^omo«,  M 
sie  et  echinias,  Mo  sie  et  echionecis.  Bis  auf  die  VamDie 
erstreckt  sich  die  Oleichheit  XII  220,  wo  beide  für  Eitn^ 
schreiben  eurile  und  an  den  Rand  vel  eurine. 

Das  gleiche  Verhältnis  zeigt  sich  bei  ganz  äusseriichea 
Fehlem;  beide  stellen  die  Verse  um:  XIII  935,  934;  955, 

954;  bewahren  aber  die  Ordnung  956—959;   XI  314,  315; 
XIII  846,  847,  an  welchen  Stellen  die  übrigen  bekanntai 
Handschriften  sie  verkehren;  XH  333,  334  verwechseln  Muni 

Mo  die  Schlussworte  in  ganz  sinnloser  Weise.  Von  dar 

Unzahl  gleicher  Lesarten  können  nur  einige  dar  iof- 
fallendsten  hier  Platz  finden  und  zwar  solche,  bei  denen  Uf 
her  die  Autorität  von  M  allein  für  die  Aufnahme  in  den 

Text  entscheidend  war:  X  589  590  decorem  miraiur  magii 

et  gegen  decoris  mirator  magis  est ;  X  596  simulatiMS  infidü 
umbras  gegen  similem  dat  et  infidt  umbram ;  XI  697  multm 
fuit  utile  gegen  tecum  f,  u,  T  und  X,  fuit  hoc  f.,  u.  e,  fm 
ah  f.  u.  ̂ ;  XI  747  tunc  iacet  unda  maris  gq^n  ttme  vi 
tuta  maris;  XIU  184  erant  gegen  sunt;  XIII  383  repotvt 
gegen  tunc  oder  tum  p.;  XIII  681  transtulit  gegen  mtfera 
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[I  762  validaque  cupidine  gegen  nostrique  c;  XIII  770 
utam  . . ,  ad  Aetnen  gegen  Siculum  . . .  in  aequor.  Von 

ihlern,  die  beide  Handschriften  teilen,  sollen  nur  einige 
itz  finden,  die  schwerlich  zufällig  sind  und  die  ich  nur 
3  M  erwähnt  finde :  XII  370  Ic^cerum  pectus  für  taterum 

item,  XIII  694  per  inertia  vulnera  für  per  fartia  pectora. 
II  853  solido  . .  orbi  für  sali . .  orbis.  XIII  967  furens 

r  detitn,  XIV  553  linguae  für  Spinae,  Dass  keine  der 
kannten  Handschriften  M  näher  steht  als  Mo^  beweisen  XIV 

15  Omans  est  laesa  et  femina;   XIV  390  latis  ascendere; 
1  beiden  Stellen  stimmen  wohl  h  und  e  in  einem  und  dem 

idem  mit  M  überein,  Mo  aber  in  jedem  Buchstaben. 
Diese  Uebereinstimmung  der  beiden  Handschriften  rührt 

meiner  gemeinsamen  Vorlage  her.  An  undeutlich 
schriebenen  und  verdorbenen  Stellen  und  einzelnen  Buch 

aben  sehen  wir  beide  straucheln.  XI  683  steht  in  M  a 

m  altrici  über  einem  ausradierten  Buchstaben ,  in  Mo  ist 

i  aus  ultrici  hergestellt.  XIII  197  war  *visa  et  intrata  est* 
üesbar,  M  machte  daraus  nach  dem  ungefähren  Sinn  et 

vrto  esty  M  o  sieht  sich  die  Buchstaben  genauer  an  und  gibt 
m  toia^  über  o  setzt  er  noch  a,  XIII  274  wurde  arsuris 

cht  verstanden :  M  hat  assyriis,  M  o  ein  Mittelding  zwischen 

'9uris  und  arsyris.  XII  241  certatimque  omnes  uno  ore  arma 
"Mia  loquuntur  wies  das  Original  über  omnes  das  Glossem 
WttJ  auf:  M  und  Mo  nehmen  es  in  den  Text,  M  sorgt  für 
tt  Versmass  und  lässt  das  eine  arma  weg ,  M  o  schreibt 
les  unbekümmert  um  den  zu  langen  Vers;  XIV  24  findet 
AD  in  M  für  fineque  nil  eine  Lesart,  deren  Entstehung  an 
id  für  sich  unerklärlich  ist,  et  neque  nil:  Mo  schreibt 
terst  et  fine  nil,  verbessert  dies  dann,  indem  er  neque  über 
le  schreibt;  wenn  dies  so  im  Original  stand,  erklärt  sich 
r  Irrtum  von  M ;  Mo  erkennt  schliesslich  den  Sinn  der 

rrectur    und   schreibt   das    Richtige    an    den   Rand.     XII 

2  war    eruit  verdorben    und   allenfalls   heurit  geworden: 

16* 
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M  macht  daraus  Itauriit^  Mo  hauserat.  XII  199  stand 

Yon  uique  des  vorausgehenden  Verses  so  zwischen 
Zeilen,  dass  M  und  Mo  es  an  sitit  anschliessen ;  M  ra 

es  als  störend  weg,  Mo  lasst  es.  XIII  718  war  von  fi 
r  ausgefallen:  beide  lassen  es  bei  inita;  die  andern  H 
Schriften  bieten  impia.  XIII  132  lesen  beide  texit  för  U 
Der  Vers  XIV  202  stand  am  Rand:  M  stellt  ihn  vor 

Mo  Qbersieht  ihn  anfangs,  schiebt  ihn  dann  erst  nach 
ein.  Aus  der  Art,  wie  die  beiden  Schreiber  sich  übei 

hier  angeführten  Verlegenheiten  weghalfen,  lässt  sich  zug 
ein  Schluss  auf  die  Vertrauenswürdigkeit  ziehen.  D 
wird  nicht  zu  Ungunsten  von  M  o  ausfallen ;  denn  wäfa 
M  sich  durch  Aenderungen  hilft,  giebt  Mo  meist,  w£ 
findet,  mit  grösster  Gewissenhaftigkeit. 

Es  entsteht  nun  die  Frage,  ob  beide  Handschr 
unmittelbar  aus  einem  gemeinschaftlichen  Originale  a 

schrieben  sind.  Diese  Frage  ist  zu  verneinen;  denn  ' 
es  der  Fall ,  so  müsste  M  o  als  die  später  geschrieben' 
allen  Stellen ,  wo  M  das  Ursprüngliche  nicht  mehr  zu 

kennen  vermag,  ebenfalls  irren ,  und ,  von  Nachlässigki 
abgesehen ,  alle  grossem ,  auf  Verdunkelung  der  Wah; 
im  Original  beruhenden  Irrtümer  mit  M  teilen.  Die 
aber  keineswegs  der  Fall ,  es  finden  sich  in  M  eine  F 
schwerer  Verderbnisse  dieser  Art  wie,  um  einige  der  ̂  
tigsten  herzusetzen:  X  C53  summa  celeris  pendebai  c 
für  bummam  celeri  pede  libat  harenam.  X  660  audia 
gaudeat.  XI  045  populis  .  alii  plebique  per  herbam 

populos  alii  plebemque  pererrant.  XII  321  insertis  di 
telo  für  inserit  amento  digitos.  XIV  59  mediwnque  \ 
descendit  in  alvum  für  mediaqtie  tenus  descenderat  alvo^ 

allen  diesen  zeigt  M  o  keine  Spur ;  es  können  also  in  s 
Vorlage  diese  Verderbnisse  auch  in  ihren  Anfangen  ; 
vorhanden  gewesen  sein;  sonach  muss  das  Original  von 
abgeschrieben    worden    sein ,    bevor  jene   Fehler   entsta 
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ind,  also  geraume  Zeit  vor  der  Entstehung  von  M.  Dass 
orimals  noch  nicht  alle  Fehler  getilgt  waren ,  die  durch 

akche  Trennung  der  Wörter  bei  der  Abschrift  aus  der  zu- 
ammenhängenden  Schrift  von  A  leicht  entstehen  konnten  und 

uL  und  Bern,  so  zahlreich  sich  finden,  zeigt  z.B.  X-671  Mo 
aeiurae  tnorata  ftir  iactu  remorata;  zur  Zeit  von  M  war  die 

ichtige  Trennung  vollzogen. 

Diese  wohl  in  das  X.  Jahrhundert  zu  verlegende  Hand- 
«hrifk  enthielt   als   Correctur  oder  Variante   manches ,    was 

lann  in  A  und  Mo  in  den  Text  aufgenommen  wurde;  denn 
mr  auf  diese  Weise,    nicht  aber  durch  eine  A  nahestehende 

Zwischenstufe  lassen  sich  die  wenigen  Anklänge  von  Mo  an 

t  erklären ,    die  den  Abweichungen  beider  Handschriften  an 
iahl  und  Gewicht    bei    weitem    nicht  gleich   kommen.     ALs 
mfillig  betrachte  ich,  dass  in  X  und  Mo  XI  431  432  fortea 

ind  ventos  die  Stellen   tauschen.     Auf  Glossen   des    gemein- 
•amen  Originals  möchte  ich  zurückführen  X  399  placabimus 
rom  für  placabilis  ira^   XI  7<)  quaecnniqiie  für  ut  quaeque^ 
^I  543   quod   cuique   für    quodcunque.      Wenn    an    diesen 
Stellen  X  und  Mo   irren,   so    mögen   sie   an   andern  Stellen 
(egen  M  die   richtige  Ueberlieferung   bewahren.     Jedenfalls 
tanden  noch  und   schon  die  Verse  XII  230,  231,  die  jetzt, 
^eil  in  M  ausgelassen,  als  unächt  erklärt  werden,   im  Texte 
ind  zwar  230  mit  heros ,    wie  M  o  und  X  geben ,    nicht  mit 

*■«  wie  €  h.    Gewiss  auch  XII  175  nioventur^  nicht  feruntur 
t.    Sehr    wahrscheinlich   haben    M  o   und  X ,  nicht  M ,   die 

wprfingliche  Lesart  bewahrt  in  X  345  ultra  auteni  sperare^ 

Im  auch    T  hat,    gegen  M    ultra   aut   respectare^    XI  251 
•lo  und   X   gelido^   M    rigido^    XI  259   Mo   imd  X  panto^ 
4  saxo\   ich  wenigstens  würde  an  diesen  Stellen  auch  ohne 
4o  die  von  ihm  vertretene  Lesart  als  die  geschmackvollere,  der 
Mtuation  entsprechendere  aufgenommen  haben ;  von  seiner  Au- 
witat  bestärkt,  die  nach  den  obigen  Ausführungen  nicht  ge- 
"öger  ist  als  die  von  M,  würde  ich  mich  nicht  länger  besinnen. 
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An    diesen  Stellen    müssen   wir   annehmen,   dass  beid 

Lesarten   gleichsam    zur   Auswahl    in    der  Vorlage  sUndetf 
Es  mag  dies  sonderbar  erscheinen,   allein   wir   werden  noGJ 
öfter  zu  dieser  Annahme  genötigt  werden.     Dass  es  so  wai 
mögen  einstweilen  folgende  Stellen  beweisen.   XIII  235  zeig 
Mo  reposco  refundo  von  der  nämlichen  Hand  neben  einandc 
geschrieben,   als   ob  beide   in   den  Text  gehörten,    erst  ein 
zweite  Hand  setzt  hinter  reposco  Punkt   und   bezeichnet  n 

fundo  mit  tibergeschriebenem  vel  als  Variante.     Das  an  d: 

Stelle   gehörige  repono   hat  ebenfalls   noch   im  Original  gi 
standen,  woher  sollte  es  sonst  T  haben?  XI  386  war  düie 

nicht  verstanden   und   geändert   worden;   X  schreibt  dissiä 

und  verbessert  deiecit,   Mo  dissecat^  corrigiert  disicit  XI 
724  war  tribtts  weggeblieben:  obwohl  es  leicht  zu  erganu 
war,  versuchte  man  doch  auch  multis;   M   beachtet  die  E 

ganzungen  nicht  und  lässt  das  Wort  weg,    Mo  schreibt  r 
erst  multis^    dann  tribt^s  darüber.  Am  Schluss   dieses  Ver& 

stand  Unguis  und  pinnis  zur  Auswahl:  M  schreibt  beide,  li 

nur  -ersteres.    Umgekehrt  hat  XIV  553  M  nur  linguae^  k 
Spinae  und  linguae,  XIII 757  haben  M  und  Mo praesentior pra 
stantior^  jeder  das  eine  oder  andre  am  Rande,  aber  von  ersi 
Hand.  XIII  619  hat  M   voce  darüber  more^   Mo   blos  vo 
aber  an  Stelle  eines  ausradierten  Wortes.   XIU  914  war  c 

humeros  und  tegentem  im  Original  gemacht  humeris  gen 
tem:  dies  schreiben  M  und  Mo  zuerst;   Mo  aber  macht  a 

gerentem   tegentem,   schreibt   darüber   vel  terentem^   an  d 
Rand  setzt  er  humeros,  X  364  wurde  optet  für   einen  Ve 

stoss  gegen  die  Zeitenfolge  gehalten  und  geändert:  M  schreii 
optaret,  radiert  ar  wieder  weg,  Mo  vellet 

Doch  kann  an  letzterer  Stelle  die  Lesart  von  Mo  ai 

der  zwischen  dem  Original  und  Mo  notwendig  liegende 

Zwischenstufe  oder  vom  Schreiber  Mo 's  herrühren.  Di 
nämliche  Möglichkeit  der  Quelle  haben  wir  für  Lesarten,  di 
sich  sonst  nirgends  finden:  X  635  cofiubia  für  cubüia^  X  69 
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materque  paterque  für  populusque  paterque^  XI  9  sanguine 
f8r  vulnere^  11  retentus,  das  am  Schluss  für  das  weggelassene 
mtus  ergänzt  ist,  XI  261  fades  für  farmas^  XI  363  operta 
f&r  obsesaa^  XI  423  abire  für  a&e^^e. 

Andre  auffidlende  Abweichungen  fanden  auch  Heinsius 
und  Loehrs  in  den  Yon  ihnen  benützten  Handschriften;  sie 

mögen  also  älteren  Ursprungs  sein.  Als  solche  sind  zu 

nennen:  X  689  libido  für  cupido,  XI  297  tuendae  für  te- 
nendae,  XI  496  undarum  für  ventarum.  Allein  die  An- 

gaben über  die  Handschriften  sind  zu  lückenhaft,  daher  die 

Stellen  zu  wenig,  als  dass  sich  Schlüsse  ziehen  Hessen.  In 
l  manchen  Fällen  bildet  die  Lesart  Yon  M  o  die  Zwischenstufe 

\  zwischen  dem,  was  stehen  soll,  und  den  jungem  Handschriften. 
Statt  X  285  tractcdaque  pollice  mült<i8  hat  Mo  mit  ver- 

änderter Wortfolge  muUasque  pollice  tractata;  g  nehmen 
auf  das  Metrum  Bedacht  und  schreiben  tracta.  XI  555  hat 

statt  everterit  Mo  evertiret,  g  everteret.  XI  635  statt  ülic 
ftisquam  Mo  illo  quisquis^  daraus  visos,  am  Rande  vel 
jmas;  g  illo  iussos.  XIII  338  statt  conferat  Mo  comperat^ 
?cmpar€U.  XIV  286  statt  claudor  hara  Mo  ara,  darüber  in 

wlTa\  e  macht  daraus  durch  Umstellung  der  Worte  in  antra 
f^is.  XI  290  statt  Peleusqtte  Mo  et  peleus,  g  peleus  allein. 

Nun  ist  die  Handschrift  durchweg  corrigiert  und  zwar 

zmneist  von  dem,  der  sie  geschrieben  hat;  allenthalben  hat 

'■t-  Q*  Worte,  die  weniger  deutlich  geschrieben  waren,  am  Rande 
j.  ̂ederholt,  kleine  Verschreibungen,  undeutliche  Buchstaben 

^  über  der  Zeile  richtig  gestellt.  Allein  nicht  minder  oft  hat 
t  ̂   einer  Lesart  eine  andre  mit  vel  angefügt  oder  auch  die 

I  eine  getilgt  und  durch  eine  andre  ersetzt;  häufig  ist  dies 

I  anck  Ton  einer  zweiten,  der  ersten  sehr  ähnlichen  Hand  ge- 
schehen; selten  findet  sich  eine  dritte  spätere. .  Solche  Correc- 

taren,  vor  allem  die  von  anderer  Hand  als  der  des  Schreibers, 

®«Jgen  Verdacht,  da  durch  sie  ja  ursprünglich  die  Inter- 

polationen eingeführt  wurden.     Aber  nach  ihrer  ganzen  Art 
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ist  dieser  Verdacht  hier  nicht  am  Platze;  denn  sie  beschr 
sich   fast   ausschliesslich  auf  schon  bekannte  Lesarten, 

an    wenig   Stellen    geben    sie   eigene   Erfindung,    und 
wenigen  Stellen  sind  um  so  interessanter,    als   sie  ben 
dass  die  Correetoren,  wenigstens  der  erste,  also  der  Seh 

des  Buches,  und  der  zweite,  der  Zeit  nach  wenig  verschii 
nicht  nach   einer   fremden   Redaction   verbesserten ,   so 

nach  dem  Original,    aus  dem  die  Handschrift  abgesch; 
ist.     XII  583  war  uhi  has  iatn  iam  im  Original  schoi 
richtig,  und  die  ernte  Hand  hatte  geschrieben  übt  hast 
Von  anderen  Handschriften  lassen  h  has,  M  e  ein  iam 

aber   sie   kennen    doch  bereits  die  richtige  Trennung; 
dem  Corrector  eine  dieser  Handschriften  zu  Gebote  gesti 
so  wäre  es  ihm  nicht  schwer  geworden  das  Richtige  zu  1 
wie  er  auch  wenige  Verse  vorher  569  aus  hercules  (so  au 

orhodie  richtig    herculis  o  rhodiae   hergestellt   hat. 
hier  war  er  auf  seine  Erfindungsgabe  angewiesen  und 
durch  Umstellung  der  Worte  und  möglichste  Benützui 
vorhandenen   Buchstaben    zu    Stande   adhuc    dubitas. 

68ß    hatte   die    erste  Hand   zwar    richtig   geschrieben 
foret  illa^  allein  das  war  schwer  zu  verstehen ;  auch  n 

im  Original  nicht  recht  deutlich  gewesen   sein,    da   ai 
irrt  und  ferat  illae  schreibt;    wäre  durch  eine  andre 

Schrift   die   Lesart   bestätigt   worden,  —  von   keiner  f 

wird  eine  Abweichung  berichtet  —  so  hätten  sie  sich 
beruhigt;   so   aber    ändern   sie  quae  sit  fartuna.     Die 
spätere  Hand,   die  aber  ziemlich  selten  ist  und  mit  vi« 
versieht  mit  ziemlich   grossen  Buchstaben   und    daher 
am    untern    Rand    corrigiert,    hat    wahrscheinlich   ein 

jüngeren  Handschriften  zur  Quelle:  XII  192  hatte  die 
Hand  mit  M  die  aus  IX  10  genommene  Variante  muU^ 

que  fuit  spes  invidiosa  procorum  geschrieben,  aber  verl 
muUorum  frtistra   votis  optata  procorum;  die   dritte 
stellt  die  Lesart   von    M,    die    viele  jüngere   Handscb 
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teilen,  am  Kande  wieder  her.  XIII  333,  wo  offenbar  zu  zwei 

echten  Halbversen  einige  andere  hinzugedichtet  im  Originale 
am  Rande  standen ,  hat  die  erste  Hand  daraus  nur  einen 

Vers  genommen,  der  spätere  Corrector  setzt  auch  einen  zweiten 
an  den  Rand  und  zwar  mit  dem  schwächsten  interpolierten 

Halbvers,  den  weder  e  noch  h,  wohl  aber  einige  Hand- 
schriften von  Löhrs  kennen,  te  tarnen  aggrcdiar  nee  inultus 

ipero  relinquar,  XIII  906  war  zu  haeret  als  schwer  ver- 
ständlich, die  Erklärung  dubitat  getreten,  die  in  den  Vers 

natürlich  nicht  passt:  die  dritte  Hand  tilgt  haeret  und  setzt 
daf&r  mit  h  ardet ;  €  hat  ardens.  X  596  hat  dem  richtigen 
iimlatas  die  spätere  Hand  die  in  e  stehende  Interpolation 

simileni  dat  beigefügt.  X  691  hatte  die  ers-te  Hand  für 
Iwßums  mit  ähnlichem  Irrtum  wie  M  huminis  geschrieben, 
Mo  numinis;  daraus  ist  nach  X  e  liminis  hergestellt.  XI  315 
^nd  im  Original  am  Rande:  M  lässt  ihn  weg,  l  e  setzen 

ihn  vor  314,  Mo  hat  ihn  an  richtiger  Stelle,  die  spätere 
Hand  sucht  durch  Zeichen  am  Rande  die  Ordnung  wie  in 

i«  einzuführen.  Den  noch  nicht  geheilten  Vers  XI  714 
.  hatte  Mo  wie  M  gegeben:  quae  dum  tota  locis  reminiscitur 
oäa  fretumque;  über  der  Zeile  und  am  Rande  liest  man  von 
sjÄterer  Hand  nach  T  X  e:  dumque  notat  oculis  XII  167, 

322,  521  hatte  Mo  mit  M  ferrumque ^  waratus,  est  ge- 
schrieben: die  spätere  Hand  ändert  verumque  (X  veraque^ 

«  natrumque),  locufus  (h  e)  und  fuerat  (h  e).  XII  540  hat 
te  fide  di  gessit^  M  /irffe  digessit^  M  o  fide  igessit^  die  späte 
Hand  ersetzt  i  am  Rande  nach  h  e  durch  quoque.  XIII  805 
steht  zu  vellem  tibi  demere  possem  von  späterer  Hand  am 
ßande  nach  h  e  si  possem  demere  vellem;  XIV  187  zu  a 
^^fia  nach  h  e  ab  acerba. 

Von  diesem  späteren  Corrector,  dem  es  um  die  Ver- 
'^«»serung  des  Textes  zu  thun  war,  sind  die  beiden  ersten 
Correctoren  in  ihrer  Absicht  weit  verschieden;  sie  wollten 

V^^  Alles  geben,   was  sie   im  Originale   fanden.     Dies  zeigt 
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häufig  die  Sinnlosigkeit  der  Correetur.  Für  XII 1 18  gravem . . . 
ierram  hat  M  grave  . . .  ferrum^  Mo  schreibt  zuerst  gravm . . . 

ferrum^  setzt  über  die  ̂ eile  ve . .  terram.    Für  XIII  472  w- 
ditnat  ins.  . . .   septdchri  hat  M  redimatis   sepMinm^ 
M  o  schreibt  redimatis  . . .  sepulchri^  radiert  is  aus,  aelbi 
jus  an  die  Stelle,  über  das  jetzt  richtige  septdchri  aber  chrwn. 
An  beiden  Stellen  hat  der  Corrector  Yon  M  o  den  Sinn  o&i- 
bar  nicht  erkannt,  sondern  dem  Leser  die  Auswahl  fibeh 
lassen  wollen  zwischen  den  Lesarten,  die  er  vorfand.  Für 

XIII  614  pectora  lassant  hat  M  tempara  iacia$U^  Mo 
hat  pectora  über  einem  ausradierten  Worte,  neben  lasnä 

jactant.  Häufig  hat  er  das  Richtige  geschrieben,  kann  wk 
aber  nicht  entschliessen,  was  nebenan  steht,  zu  unterdrficken. 

So  hat  Mo  X  697  on  Stygia  unda  richtig  gegeben,  da  aber 
M  ad  Stygias  undas  hat,  steht  auch  in  Mo  Stygias  uHdm 

über  der  Zeile.  XIII  649  steht  neben  dem  richtigen  U- 
nentem  mit  M  teneret;  XIV  59  neben  mediaque  tefius  det 
cenderat  alvo  mit  Mh  medianique  tenus  descendü  inalvum; 
121  neben  cumea  mit  Mh  cumarum;  XIV  561  unter  utii 

si  qua  vehebat  achivos  mit  Mh  nisi  quae  veni^Mt  Ädwiii* 
Haben  hier  die  Correctoren  eine  spätere  Interpolatioo 

neben  der  Wahrheit  zu  Worte  kommen  lassen,  so  haben  w 

mit  der  nämlichen  Oewissenhaftigkeit  auch  der  WatuM 
zu  ihrem  Rechte  verholfen,  wo  sie  verdunkelt  worden  wtf 
und  der  Schreiber  sich  zum  Irrthum  hatte  verleiten  laann 

wie:  XIII  59,  wo  Danaum  (Teh)  in  Danaam^  XIV  92,  wo 
cecropidum  (he)  in  cecropum  verbessert  ist.  Sie  verbeflsen 
nicht  nur,  wo  der  Schreiber  eine  späte  Interpolation  ao^ 
nommen,  wie  X  418  commisso  für  reuelaio;  XI  48  obMruti 

für  obscura,  das  später  Geltung  gewonnen  hat;  sondeni  fl^ 
zeigen  uns  auch,  dass  M  nicht  selten  mit  der  FälachooK 

sich  begnügt  hat,  wo  ebenso  wohl  das  Wahre  noch  imOii* 
ginal  zu  finden  war.  An  mehr  als  40  Stellen  hat  Mo  <fo 

nämliche   Lesart    wie  M  geschrieben,   dann   aber   teib  ̂  
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Correctur  teik  als  Variante  mit  y  el  die  richtige  Lesart  an- 
gefUgt,  welche  im  Orig^inal  neben  der  von  M  angenommenen 
unrichtigen  gestanden  war.  Nur  einige  sollen  hier  Platz  finden ; 
n 57  haben  lAXobstitü:  ebenso  Mo,  daneben  os  petiL  XII  18 

hat  H  prodigus  auetOTj  Mo  macht  daraus  providus  augur; 
XII  236  M  9urgen$,  Mo  darüber  vastum;  XIII  19  M 
tm^mmis^  Mo  darüber  ceriaminis,  XIII  191  hat  M  wie 

ttter&lsch  gelesen  nunc  für  kunCf  ebenso  Mo,  darüber  aber 
tme»  XIII  838  hat  M  exime  und  darüber  tolle,  Mo  am 

Rande  auch  das  gewiss  nicht  verstandene  exere;  XIV  21  M 
teo,  Mo  darüber  auch  move;  XIV  28  M  videtUem,  Mo 

iurfiber  volentem;  XIV  700  M  ignibtAS,  Mo  darüber  vel 
mtims. 

Wozu  das  Alles?  Es  zeigt  uns,  wie  es  mit  der  ge- 
priesenen Treue  von  M  steht.  M  hat  so  gut  wie  Mo  in 

leiner  Vorlage  beide  Lesarten ;  er  nimmt  davon,  sei  es  aufs 
Geradewohl,  sei  es  mit  Ueberlegung,  die  eine  und  unterdrückt 
die  andere.  Geht  M  o  nicht  sorgfaltiger  zu  Werke  ?  Andre 
FiUe  lassen  dies  noch  klarer  erscheinen.  XII  561  stand  im 

Original  ziemlich  undeutlich  jungitur :  M  schreibt  fungitur, 
macht  aber  durch  Tilgung  einiger  Striche  das  dem  Sinne 

nach  ungefähr  passende  /i^t^ur  daraus ;  Mo  schreibt  ebenfalls 
fimgitur^  macht  daraus  ßngitur^  über  die  Zeile  aber  schreibt 

er  9d  jungitur.  In  den  Vers  XIII  563  immergitque  manus 
fi^iaque  sanguine  sontis  hatte  sich  das  Glossem  oculis 

ringeschlichen :  M  richtet  sich  den  Vers  zurecht,  lässt  san- 
fMe  w^  und  ändert  den  jetzt  sinnlosen  Genitiv;  Mo  nimmt 
^^citlis  ebenfalls  auf,  ändert  nichts  und  setzt  am  Schluss  über 

&  Zeile  das  weggelassene  sanguine.  XIII  940  stand  wohl 

fllr  duMogue  diu,  im  Original  dubioque  diu,  was  M  o  hat ; 
^  sinnlose  Ablativ  wurde  zum  Nominativ  dubiusque,  wie 

M  imd  M  o  über  ersterem  hat ;  M  geht  noch  einen  Schritt 

weiter  mit  dubiusque  fui,  XIII  660  und  XIV  369  könnte 
liMm  euolia  und  desertum  in  M  für  Versehen  halten ;   wenn 
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Mo  aber  euobia  und  am  Rande  euboea,  desertum  vd 

setur  hat,  so  sehen  wir,  dass  es  Correcturen  im  Ori 

waren,  die  M  mit  Unterdrückung  des  Richtigen  aufoi 
Wenn  XIV  381  und  443  Mo  mit  M  hnigeram  und  coi 
schreibt,  aber  Janigetiam  und  Caietam  verbessert,  so 
wohl  Niemand  zweifelhaft  sein,  wer  mehr  Vertrauen  ver 

Für  den  Bestand  des  Textes  bietet  diese  Hands 

nichts  Neues;  wohl  aber  dürfte  ihre  AutoriUit  hinn 

schon  bekannten,  aber  durch  das  überlegene  Gewich 
M  zurückgedrängten  Lesarten  zur  Geltung  zu  verl 
(nämlich  X  352,  353  petendo  concübiius  vetüos  geg 
jwtentis  coficubitu  vetito,  XI  83  porredaque  gegei 
missglückten  Versuche  aus  longos  quoque  (M^he) 
herauszufinden,  was  dem  Sinne  nur  annähernd  so  wob 

spräche  als  porredaque.  XII  452  occuhuit  gegen 
accubuit.  XIII  562  valeiitem  gegen  M  e  nocentem^  h  j 
fem) :  wie  sie  andern  längst  in  den  Text  aufgenomi 
Lesarten,  die  von  Seiten  der  bisher  zur  Textesgesta 
herangezogenen  Handschriften  eine  Gewähr  nicht  gefi 
haben,  eine  solche  verleiht;  es  sind  dies:  X  681  dit^ 

cui  gegen  A  digna  ncc  ut,     X  733   pluvio  gegen  A  ̂ 
XI  117  passet  gegen  Apossit.  XI  381  sua  gegen  MI 
6  sui,  XI  404  praeterque  gegen  A  pariterque,  da* 
ebenfalls  kennt,  aber  als  Variante  gibt.  XI  512  adm 
gegen  M  amiserat ,  A  e  commiserat.  XI  626  ae 
gegen    A    aequant,      XII    124    repulsa    gegen    A   re\ 
XII  427  arcuit  gegen  A  arguit.  XIII  130  poteremur  j 

A  potiremur,  261  quique  minus  gegen  M  quaeque  m 
€  quinque  nianus.  302  Ulis  gegen  A  Uli.  767  (aqua  \ 
A  aquam.  905  versis  . . .  membris  gegen  A  vestri 
silvis,  928  sedula  gegen  Mesemine.  XIV  329  Alma  { 

M  alo^  g  albo.  4(57  Ilios  gegen  A  lUott.  473  ref 
gegen  A  referam.  484  erroris  gegen  A  terroris.  64] 

terentur  gegen  A  potir,     724  tui  gegen  Mh/t6t,  e  mii 
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Es  bind  dies  zwar  meist  nur  Kleinigkeiten,  aber  nichts 
destoweniger  zeigen  sie,  dass  M  o  trotz  seines  jüngeren  Alters 
nicht  zurückzutreten  braucht  gegen  seine  altern  Genossen  M 

trnd  T.  Aber  gerade  das  ist  von  Wichtigkeit;  denn,  so  lange 
M  unbestritten  als  relativ  beste  und  im  allgemeinen  gute 

Quelle  gilt,  ist  nicht  zu  erwarten,  dass  die,  wie  L  gezeigt 
hat,  recht  wohl  mögliche  imd  nötige  Feststellung  des 
Textes  auf  neuer  breiterer  Grundlage  ins  Auge 
gefasst  werde. 

Es  soll  daher  hier  noch  durch  wenige  Stellen  die  Reihen- 
folge der  3  Handschriften  M,  M  o  und  T  nach  ihrem  Werte 

in  deutlicheres  Licht   gesetzt  werden.      D^iss   sie    alle   nicht 
nur  den  höher  als  in  das  VIII.  Jahrhundert  aufzurückenden 

A,  sondern  eine  spätere  Handschrift   als    gemeinsame  Quelle 
haben,   ist    offenbar,    weil  sie  Verse  verstellen,    die   in   den 
andern  Handsohriften  ihre  Stelle  bewahrt   haben.    XIII  954 

'i     stand  in  diesem  Origimil  am  Rande:  in  M  und  Mo  fand  er 
I     «einen  Platz  hinter  955,  in  T  vor   953;    ebenso  XIV  5:  M 

{     stellt  ihn   vor  4,   Mo  lässt  ihn  weg,   T  stellt   ihn   richtig, 
i    »iigt  aber  durch  an  den  Rand  gesetzte  Zeichen,  dass  er  der 
\     TOD  ihm  hergestellten  Ordnung  nicht   sicher   ist.    XIU  45G 
[    haben  alle  3  utque  für  inque^  M  und  Mo  ändern  aber  noch 
[     weiter  lumina  vuliu,  was  T  festhält,  zu  lumine  vultus.  XllI 

i     780  achreibt  T  noch  anstandslos  cyclops  mediusque  resedit; 
Mo  findet  den  Vers    schon   verdorben,    schreibt   cydopsque 
P^r  aestus  und   trägt  mediosque  am  Rande  nach ;    M   findet 

bweita  vor  cyclops  mediosque  per  aestus,   XIII  694  hat  T 
ooch  mit   leichtem   Fehler  demisso  per  fortia  pectora   telo^ 
Ho  hat  bereits  die  Interpolation  per  inertia  vulnera^  M  ebenso 
^d  noch  dimisso. 

Nach  diesen  Stelleu  möchte  es  scheinen,  als  wäre  T 

uober  zu  stellen  und  M  und  Mo  einander  näher  zu  rücken; 

allein  T  hat  nur,  wie  er  überhaupt  zwar  schön ,  aber  ohne 

»ersföndnis  und  Sorgfalt   schreibt,   die    Aendemngen   nicht 

i 
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beachtet,  die  er  sicherlich  auch  in  seiner  Vorlage  schon  ftnd 
und  anderweitig  gern  benützte.  XI  774  hat  Mo  noch  richtig 
celeremque  metu  celer  urget  amore,  M  hat  auget^  und  woU 
auch  amorem^  T  metus  celer  äuget  amarem.  XII  347  erkennt 
Mo  noch  prensaffiy  T  schreibt  sinnlos  pransam,  M  wohl 

nicht  ohne  bewusste  Aenderung  pressam,  XIII  678  schreiht 
Mo  richtig  anttquam  matrem  cognataque  iussit,  T  ohne 
alles  Verständnis  antiquam  cogtuique  menia  iussit^  M  oriinei 
besser  antiqua  cognataque  tnoenia;  dies  setzt  auch  die  2.  Haml 
in  Mo  an  den  Band.  XIII  748  schreibt  Mo  ohne  Bedenken 

die  Parenthese  sum  tibi  fida:  diese  wurde  später  nicht  e^ 
kannt,  und  man  versuchte  sie  in  den  Zusammenhang  n 
ziehen,  zunächst  durch  ein  vorangestelltes  si^  dieses  tragt  die 
zweite  Hand  in  Mo  nach;  T  hat  es  schon  im  Texte,  ändert 

aber  doloris  am  Schlüsse  nicht,  trägt  auch  das  zuerst  unter- 

drückte tibi  über  der  Zeile  nach;  M  hat  die  fertige  Inter- 
polation sie  sum  fida  sororit  XIII  721  liest  Mo  mit  leichtai 

Fehler  Butrotos  phrygio,  aber  die  nach  M  corrigierende 
Hand  schreibt  an  den  Rand  bruto  post  frigiOy  was  aus  dei 

Buchstaben  ohne  grosse  Aenderung  werden  kann;  dies  hit 
T;  M  aber  versucht  zuerst  Voto  post;  an  den  Rand  seilt 
dann  eine  der  ersten  ähnliche  Hand  Bruto  post.  XIV  21$ 
hatte  man  fnoriri  für  unlateinisch  gehalten  und  schon  in 

Original  aus  der  letzten  Silbe  que  gemacht:  M  schreibt  daher 
morique;  T  sieht,  dass  vor  dem  que  noch  mehr  gestanden 

hatte,  und  schreibt  sinnlos  morumque';  Mo  hat  von  enAer 
Hand  morique^  der  Corrector  sieht  sich  die  Sache  genauer 
an  und  trägt  über  der  Zeile  r»,  am  Rande  tri  nach.  XIV 

435.  436  hat  Mo  richtig  narrata  per  annum  visaque  ntd* 
T  hat  nur  visaque  in  multaque  geändert ;  M  und  die  jüngeren 

Handschriften  haben  mutata  per  aevum  multaque.  Ein  nn* 
zweifelhaft  feststehender,  aber  in  den  Handschriften  vielftek 
veränderter  Vers  ist  XIV  233  Inde  Lami  veterem  Laeslff 

gonis  inquit  in   urbem:    Mo    gibt  wohl  genau,    was  er  iB 
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riginal  fand,  inde  lami  veteris  (über  der  Zeile  em)  laetam 

lestrigonis  urbetn.  Unmittelbar  daran  stösst  die  Bemerkung 
Kot  Ton  der  Hand  des  ersten  Correctors,  was  wohl  besagen 

ill,  dasB  der  Vers  weg  gehört  und  dafür  zu  lesen  ist,  was 

meben  am  Rande  steht:  inde  iani  veterem  Ustrigonis  in- 
M  in  urbem;  am  untern  Rand  schreibt  mit  grossen  Buch- 
aben  eine  spätere  Hand  inde  Jani  vetereni  laeti  coffnos- 
\mus  urbetn.  T  kennt  noch  den  Eigennamen  Lami^  gibt 
ber  das  andre  veteris  laeti  cognoscimus  urbetn,  ähnlich  auch 
.  «.  M  geht  noch  weiter  mit  Inde  inias  veterum  laeti 
^ascitnus  urbetn. 

Wer  möchte  dem  gegenüber  noch  festhalten,  dass  M  die 
erhältnissmässig  beste  Ueberlieferung  sei;  wer  möchte  dem 

;egenüber,  dass  ein  wertvolles  Fragment  in  Leipzig  bis  jetzt 

Jibeachtet  geblieben  ist,  nicht  der  Hoffnung  Raum  geben, 
laas  noch  andre  die  jetzigen  übertreffende  Quellen  gefunden 
rerden?  Hat  Anton  Kunz  für  die  Medicaraina  faciei  es 

ler  Mühe  Wert  erachtet,  die  stattliche  Anzahl  aller  be- 
kannten Handschriften  heranzuziehen:  sollten  die  Meta- 

norphosen  weniger  gelten  und  die  Forderung  zu  weit 
(eben,  dass  endlich  einmal  für  eine  kritische  Ausgabe  alle 
michbaren  Handschriften  und  Bruchstücke  von  solchen 

herangezogen  werden?  Freilich  ist  es  schmerzlich  eine  sicher 
(eglaubte  Basis  aufzugeben,  und  es  erfordert  in  diesem  Falle 

ücht  geringen  Mut  sich  einzulassen  auf  eine  zunächst  noch 
mbegrenzte  Fülle  von  Handschriften,  die  meist  in  meiner  Zeit 
entstanden  sind,  in  welcher  Ovid  sozusagen  Modedichter  war, 
ffld  in  welcher  der  Text  interpoliert  wurde  von  Leuten,  die 

^vids  Dichtungen  auswendig  wussten  und  eine  nicht  zu 
iQt^schätzende  Yerskunst  Vnit  einigem  Geschmack  verbanden, 
leren  Aendemngen  und  Nachdichtungen  sich  also  nicht  auf 
en  ersten  Blick  verraten.  Aber  dass  der  codex  Marcianus 

berschatzt  wurde,  zeigt  sich  bei  der  Betrachtung  fast  jeder 

^u  herangezogenen  Handschrift;  man  wird  sich  daher  ent- 
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schliessen  müssen  der  hinsichtlich  seiner  Superiorii^  ge- 
hegten Selbsttäuschung  zu  entsagen;  man  wird  aber  auck 

schneller,  als  man  vielleicht  jetzt  vermutet,  aus  der  Flut  der 
erhaltenen  Handschriften  auf  einen  festen  Boden  gelangen 

auf  Grund  eingehender  Betrachtung  geeigneter  Stellen,  wie 
ich  sie  hier  versucht  habe. 

Historische  Classe. 

Sitzung  vom  5.  Mai  1883. 

Herr  Rockinger  hielt  einen  Vortrag: 

„lieber    Zeit    und    Ort    der    Abfassung  des 

sogenannten  Seh wabenspiegels*. 

Derselbe    wird    in    den    „Abhandlungen^    veröflFentlicM 
werden. 
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Philosophisch  -  philologische  Classe. 

Nachträglich  zur  Sitzung  vom  1.  Juli  1882. 

Herr  A.  Spengel  legte  vor: 

, Scenentitel  und  Scenenabtheilung  in  der 

lateinischen  Komödie". 

J.  Scenentitel. 

In  den  Ausgaben  des  Plautus  finden  wir  als  Scenen- 

erschriilb  nur  die  Namen  der  sprechenden  Personen  ver- 
chnet  z.  B.  Megaronides,  Stasimus,  wenn  ein  Dialog  dieser 

iden  folgt.  Die  Handschriften  bieten  theils  nur  diese, 

mL«  zugleich  auch  den  Charakter  der  Rollen  wie  Senex, 
lulescens,  Servos,  Ancilla  u.  a.,  theils  nur  den  letzteren 

ein.  Die  Beschränkung  auf  das  blosse  Appellati vuui  ist 
er  eine  Concession  an  die  Sitte  der  modernen  Bühnen- 

•htung,  die  sich  in  anderen  Verhältnissen  bewegt  und  auf 
rlerer  Gnmdlage  beruht.  Die  alte  Komödie  scheidet  die 

rsonen  nach  bestimmten  Rollentypen  und  von  ihrem  Stand- 
nkt  aus  ist  das  wichtigere  nicht,  dass  die  Sprechenden 

B.  Megaronides  und  Stasimus  heissen,  sondern  dass  ersterer 
I  Senex ,  letzterer  der  Servus  ist.  Zwar  hat  die  älteste 

andschrifl,  der  Ambrosianus,  wo  sie  überhaupt  die  Scenen- 
>eT8chriften  enthält,  nur  die  Personennamen,  aber  diese 

ecension  zeigt  sich  hierin  wie  in  mancher  anderen  Hinsicht 

«  eine  spätere,  und  geringere  gegenüber  den  Palatini,  nament- 
[1^83.  PhiloH.-philol.  hist.  Cl.  2.]  17 
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lieh  dem  Vetus  Camerarii  (B).  Zum  Beweise  hiefÜr  bn 

man  sich  nicht  auf  die  schlechtere  Schreibung  eins 
Personennamen  im  Ambrosianus  zu  berufen  wie  im 

nummus  Filto  (u.  II  4  Filta)  für  Philto^  es  folgt  vor  i 
aus  dem  gänzlichen  Fehlen  jener  wichtigen,  auf  die  äl 
Zeit  zurückgehenden  Unterscheidung  der  Scenen  in  Ca 
und  Diverbia  (C  und  DV) ,  welche  gerade  im  B  zahl 
erhalten  ist.  Der  Schreiber  des  A  oder  seiner  Quelle, 

überall  das  Appellativiun  und  nur  dieses  zu  geben  bes 

ist,  geräth  in  Verlegenheit,  wo  im  Stücke  selbst  eine  P< 
nicht  beim  Namen  genannt  ist.  So  verschweigt  Trin.  I 
der  Sycophant  seinen  wahren  Namen  (denn  Pcuc  V.  9 
nur  scherzhaft  gesagt) ,  imd  während  die  anderen  H 
Schriften  diese  Dialogscene  des  Sycophanten  und  Chan 

richtig  mit  Sycophanta.  Senex  überschreiben,  giebt  A  als' 
der  ganzen,  165  Verse  enthaltenden  Scene  nur  Chartn 

Anders,  wiewohl  nicht  besser,  verfährt  in. diesem 
der  Schreiber  des  Bembinus  im  Terentius.  Wenn  diese  H 
Schrift  im  Heautontimorumenos  in  der  Ueberschrift  zu  1 

Canthara  Anus  hat,  während  die  übrigen  nur  Nutrix  ̂  

oder  bloss  Nutrix  geben,  so  ist  die  Autorität  des  Beml 
eine  schlechte  Bürgschaft  für  das  Appellativum  CanÜ 
da  der  Name  dieser  Nebenrolle  im  ganzen  Stück  nicht 
nannt  ist;  vielmehr  ist  anzunehmen,  dass  der  Librarios 

kein  Appellativum  vorhanden  war,  selbst  ein  solches  en 
Wir  können  auch  nachweisen,  woher  er.  seine  Wei 

schöpfte.  In  den  Adelphi  nemlich  heisst  die  Nutrix  Cant 
und  daraus  übertrug  er  den  Namen  auf  jene  Komödie. 

Gesichtspunkt,  von  welchem  solche  Fragen  zu  betrac 
sein  werden,  ist  folgender.  Den  Leser  müssen  wir 
von  vorneherein  wegdenken.  Solche  Angaben  mussten 

weder  eine  Bedeutung  für  den  Zuschauer,  also  den  Hi 
haben  oder  für  den  Schauspieler.  Welchem  Zweck  » 

es  aber  dienen,  wenn  für  eine  ganz  unbedeutende  Nebeoi 
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der  Name  Canthara  beigesetzt  war,  den  der  Zuschauer  nicht 
erfiihr,  weil  er  nicht  ausgesprochen  wurde,  und  der  für  den 
Schauspieler  werthloe  war,  weil  er  den  Charakter  seiner 
Rolle  nicht  änderte?  Ein  noch  bezeichnenderes  Beispiel  ist 
Eonuchus  V,  5.  In  dieser  ohne  den  Monolog  des  Parmeno 

26  Verse  umfassenden  Scene  tritt  ein  Senex  auf,  dessen  Er- 
scheinen auf  diese  eine  Scene  beschränkt  bleibt  und  der  im 

Dialog  selbst  nicht  mit  Namen  genannt  ist.  Der  betreffende 
Scenentitel  lautet  nun  in  den  meisten  Handschriften:  Lackes 

8eMx.  Partneno  SeruuSy  dagegen  steht  im  Bembinus  statt 
dfei  ersteren  Namens  Demea  Senex.  Offenbar  sind  beide 

Namen,  sowohl  Ixiches  als  Demea,  müssige  Erfindungen  von 
Grammatikern  oder  Abschreibern ,  die  sich  mit  dem  ein- 
fcchen  Senex  nicht  begnügten  und  aus  Terentius  selbst  ein 
Appellativum  ergänzten.  Lackes  heisst  nemlich  ein  Senex 

in  der  Hecyra,  Demea  ein  Senex  in  den  Adelphi.  Ausdrück- 
lich sagt  Donatus  zu  der  Stelle:  Annotandum  quod  huius 

Knis  nomen  apud  Terentium  non  est .  apud  Menandrum  Simon 

iicitwr.  Auch  Adelph.  II,  1  hat  der  Bembinus  infolge  be- 
sonderer Offenbarung  den  Namen  der  Meretrix,  einer  stummen 

Person,  erfahren  und  nennt  sie  Bacckis  Meretrix,  Der 
Name  stammt  wieder  aus  anderen  Komödien  des  Terentius; 

sowohl  im  Heaut.  als  in  der  Hecyra  spielt  eine  Meretrix 
BacchLs.  Hec.  V,  2  wurde  der  Schreiber  des  Bembinus 
seinem  Grundsatz  untreu  und  schrieb: 

^  Phidippus       r  Laches       B  Bacchis       Nutrix 
Senes  II  Meretrix        Nutrix 

Er  setzte  also,  um  den  Platz  zu  füllen,  zweimal  Nutrix^ 
indem  er  doch  Anstand  nahm  alle  Nutrices  mit  dem  Namen 

Canthara  zu  belegen.  Auch  keine  andere  Handschrift  bietet 

Wer  ein  Appellativum.*) 

1)  Drei  Namen  stehen  auänahmsweiHe  Hec.  I,  1,  1  in  DC,  nem- 
Üch  Syra  Anu9  Lena  und  I,   2  in  B:  Syra  Lena  Anus,    Der  Bem- 

17* 
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Bisher  hatten  wir  Beispiele,  dass  einzelne  kleinere  Bollen 

in  der  Scenenüberschrift  nicht  mit  einem  Eigennamen  be* 
zeichnet  sein  konnten,  weil  ein  solcher  im  Stücke  selbit 
nicht  vorkam.  Es  lässt  sich  aber  wahrscheinlich  maches, 

dass  das  Original  überhaupt  keine  Eigennamen  als  Sceneih 
titel  enthielt  sondern  nur  den  Charakter  der  Rollen.  An 

vielen  Stellen  ist  nemlich  in  B  überhaupt  nur  dieser  Ob«- 
liefert,  und  gewiss  nicht  als  Zufall  wird  es  zu  betrachten 

sein,  dass  mit  Ausnahme  der  ersten  Hälfte  des  TmculeDtas*) 
die  Buchstaben  DV  und  C  nur  hinter  der  Bezeichnung  (b 

Kollenfachs,  nicht  hinter  den  Scenentiteln,  die  nur  den  Eigen* 
namen  enthalten,  überliefert  ist,  z.  B.  Poen.  III,  1:  Adnlet 

cefis.  Adiiocati,  C,  III,  2 :  Seriws  uilicus.  Adulescens.  Adm- 
cati,  C,  III,  3:  Leno.  Aduocati.  Vilicus,  DF,  V,  4  MerttrrM 
II.  Adulesceiis,   Poenus,  C,  Trin.  II,  2 :   Senex  Adulese,  C, 

III,  2:  Senes  II  DV  u.  a.  Von  Wichtigkeit  ist  femer  to 
häufig  vorkommende  Zahlwort  DVO  oder  II,  nameBÜick 
an  solchen  Stellen,  wo  eine  Verwechslung  mit  DV  (DiverhiH 
ausgeschlassen  ist  z.  B.  Epid.  II,  2 :  Epidicus  Seruus.  ApoeeUo 

Periphanes  Senes  duo.  C,  Hier  werden  Apoecides  und  Pen- 
phanes  als  zwei  Senes  bezeichnet.  Ist  aber  Senes  Appositioi 
zu  den  zwei  Eigennamen,  so  erscheint  die  BeifCigung  d« 
Zahlwortes    nicht   bloss   für  die  plautinische  Zeit  unmögfiebi 
B      ■  ■      ■  ■  ■         ■      •    — 

V)inus  und  die  übrigen  richtig  Syra  Anus.  Wie  sich  die  Rollen  dfli 
Aduleflcens  und  den  Senex  zu  einander  verhalten,  ebenno  die  der 
AnuH  zur  Ancilla;  vergl.  die  UeberHchrift  Syra  Anus  bei  Plwt 
Merc.  IV,  1  und  IV,  3. 

1)  In  der  ersten  Hälfte  des  Tmc.  scheint  der  Schreiber  die  tof^ 

am  Schluss  der  vorhergehenden  Scene,  mit  kleinen  Lettern  getxhflt 
benen  Eigennamen  von  der  letzten  Zeile  abgetrennt  und  als  nSM^ 
Scenenüberschrift  gesetzt,  den  wirklichen  Scenentitel  aber  ge^ 

und  davon  nur  die  Bezeichnung  D  V  fund  CJ  erhalten  su  haben*  «■ 
Verfahren,  das  er  in  der  zweiten  Hälfte  des  Stückes  wieder  aoftf»^' 

vergl.  dazu  die  Titel  von  III,  2  und  IV,  1  mit  dem  Schluss  der  «»^ 
hergehenden  Scenen  in  B. 
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era  überhaupt  mit  jeder  classischen  Latinität  unvereinbar, 

lönnte  nur  heiasen  Apoecides  Periphanes,  senes  Da- 

n  war  Senes  duo  richtig,  wenn  die  Eigennamen  ur- 
Dglich  fehlten.  Auch  die  häufig  wiederkehrende  falsche 

lung  der  Eigennamen  und  des  darauf  bezüglichen  Bollen- 
akters  scheint  einen  Fingerzeig  zu  geben,  dass  nicht 
!8  aus  gleicher  Zeit  stanmit.  Wenn  z.  B.  Poen.  II,  1 

(tarnen  der  zwei  Personen  des  Lycus^  eines  Leno^  und 
Afithanwtiides  ^  eines  Miles^  was  nach  der  richtigen 
tfolge  Lycus  Leno,  Anthamotiides  Miles  heiasen  müsste, 
lehr  Lycus  Anthamonides  Leno  Mihs  geordnet  sind,  so 
iese  falsche  Wortstellung  wohl  dadurch  entstanden,  dass 

Leno  Miles  ursprünglich  war  und  später  die  Eigen- 
en beigeschrieben  wurden,  und  zwar  zur  Seite,  indem 

I  Rairni  fehlte  lun  den  Namen  Anthamonides  an  richtiger 

B  zwischen  Leno  und  Miles  einzusetzen.^) 
Schon  diese  Betrachtungen  bieten  Anhaltspunkte  für  die 

.'heidung  einer  wichtigeren  Frage,  nemlich  der  verschie- 
1  Ueberlieferung  in  den  Personennamen  des  Stichus. 
beiden  Frauenrollen  dieses  Stückes  tragen  nemlich  in 
Jeberschrift  der  ersten  Scene  nach  den  Palatinischen 

Schriften  übereinstimmend  die  Namen  Panegyris  und 

rium^    im  Ambros.   dagegen  Philumena  und  Pamphila. 
verhalten  sich  die  Titel  der  anderen  Scenen,  in  denen 

'rauen  auftreten ,  in  folgender  Weise.  I,  2,  wo  der 
A.ntipho  hinzukommt,    trägt  in  A  die  üeberschrift  An- 
Mulieres^  während  BC  keine  neue  Scene  hat  {D  nur 

)/k>);  und  die  Scene  II,  2,  in  der  die  eine  der  Frauen, 

I  Zu  beachten  ist  auch,  dass  B,  wo  zwei  Sklaven  vorkommen, 
Öfter  durch  genauere  Bezeichnung  unterscheidet,  z.  B.  durch 
;u8  Truc.  III,  1,  Seruus  fugitiuus  Capt.  V,  2,  Seruus  uilicus, 

8  idem  und  dgl.  —  Ebenso  werden  die  Prologe  den  Eigennamen 
enthalten  haben,   (-ist.  I,  3,  1  hat  B^  nur  Prologus,  die  zweitf? 
ftlgt  bei  Äuxilii  dei. 
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der  Parasit  und  der  Sklave  Piiiaciiiin  anwesend  sind,  istii 

B  mit  Paneciris  überschrieben,  in  D  mit  Panegiris  Mtikr 
Gelasimus  Parasitus  Dinatium  Puer^  in  C  fehlen  die  Nama 

ganz,  in  Ä  war  Ritschi  Panegyris  lesbar.  Aus  die« 
verschiedenen  Ueberlieferung  .hat  mm  R i  t  s  c  h  1  praef.  S&L 

p.  X.  sq.  den  Schluss  gezogen,  dass  die  ursprünglichen  Namn 
Philumena  und  Pamphila  waren ,  wie  sie  der  Ambro»,  in 

der  ersten  Scenenüberschrift  giebt ,  und  dass  diese  erst  m- 
folge  einer  Ueberarbeitimg  des  Stückes  mit  Pttnegyris  und 
Pinacium  vertauscht   wurden.     Er  ersetzt  daher  auch  247: 

Quo  nunc  is?    Ad  te.    Quid  uenis?    Panegyris 

Rogare  iussit . . 
und  331: 

Respice  ad  me  et  linque^)  egentem  parasituni,  Panegyris, 
das  in  allen  Handschriften,  auch  dem  Ambro s.  fiber- 

lieferte Panegyris  durch  Philumena.  Ritschis  AjosoM 

hat  allgemeinen  Beifall  gefimden.  Nach  seinem  Vorganf 
änderte  nicht  nur  Fleckeisen  in  seiner  Ausgabe  Tef 
und  Scenenüberschriften  ab,  sondern  auch  die  Kritikei 

welche  gelegentlich  die  Sache  berühren,  äussern  sich  alle  v 
demselben  Sinn.  Ich  glaube  nicht,  dass  das  gewonnene  Re 
sultat  das  richtige  ist.  Untersuchen  wir  zuerst  die  Glaafa 
Würdigkeit  der  in  den  Palatini  gegebenen  Namen  Panegfri 

und  Pinacium.  Der  letztere,  Pinacium,  ist  nirgends  ii 
Text,  sondern  nur  im  Personenverzeichnis  der  ersten  Scmec 

Überschrift  bezeugt.  Er  ist  unzweifelhaft  falsch ;  denn  einei 

seits  ist  er  als  Name  einer  Matrona  überhaupt  impasMOi 
anderseits  können  unmöglich  zwei  Personen  desselben  Stücke 
den  nemlichen  Namen  tragen.  Pinacium  ist  nemlich  d^ 

auch  handschriftlich  vollkommen  sicher  gestellte  Name  ein* 
Puer  im  Stichus.  Anders  steht  es  mit  dem  zweiten  Naiii< 

Panegyris.     Dieser  ist   im  Text  selbst  zweimal  überliefe 

1)  Die  Handschrift  relinque.    In  obiger  W^ise  ist  der  Ten    i 
leichtesten  herzustellen. 
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47  und  331)  auch  vom  Ambros.  und  erscheint  auch  als 

enenüberschrift  zweimal  in  B,  einmal  in  A.  Die  Be- 

nnung  eignet  sich  femer  sehr  gut  für  eine  Matrona,  'die 

jpriesene*,  nicht  wegen  ihrer  Schönheit  Bondem  wegen 
rer  ehelichen  Treue.  Somit  ist  Panegyris  ebenso  wohl- 

zeugt und  passend  als  Pinacium  unpassend  imd  unver- 
irgt.  Halten  wir  nun  dagegen  die  Namen  Philumena  imd 

imphila  des  Ambrosianus.  Vor  allem  muss  ihre  Anwen- 

Bg  selbst  Bedenken  erregen.  Denn  die  von  q>iXAv  abge* 
teten  Benennungen  pflegen  in  der  Komödie  unverheiratheten 

ädchen^)  oder  Meretrices  beigelegt  zu  werden,  nicht  den 
atronae.  Nach  Ritschi  käme  noch  ein  dritter  von  q>iUlv 

bildeter  Name  Pamphilus  für  den  einen  Gatten  hinzu, 

ts  auch  mit  der  sonstigen  Abwechslung  und  Beichhaltig- 
it  der  Plautinischen  Namenbildung  sich  schwer  vereinigen 

sfc.  Analog  den  oben  aufgeführten  Fällen  ist  Pamphila 

chts  weiter  als  müssige  Erfindung  eines  Abschreibers.  Denn 

r  Name  wird  im  Stücke  selbst  nicht  genannt*),  die  ver- 
wehte Angabe  in  dieser  Scenenüberschrift  wäre  für  Zu- 

baaer  und  Schauspieler  vollständig  bedeutungslos  geblieben, 

ie  sich  also  von  Panegyris  und  Pinacium  der  Palatini 

iterer  Name  als  unhaltbar  erwies,  so  ist  auch  von  Philu- 

ma  und  Pamphila  des  Ambr.  der  letztere  als  werthlos  ab- 
werfen. Nun  stehen  sich  noch  Panegyris  der  Palatini 

d  Pkilu$nena  des  Ambr.  gegenüber.  Wenn  diese  beiden 

unen  bei  Plautus  mit  einander  concurriren,  ist  auch  ab- 

sehen von  dem  Bedenken,  das  oben  gegen  Philumena 

Itend  gemacht  wurde,   das  gewählte  Panegyris  dem  abge- 

1)  Die  Hecyra  des  Terentius  macht  eine  wohlbegründete  Aus- 
(une.  Hier  ist  Philumena  zwar  verheirathet,  aber  seit  der  Heirath 
>  ihrem  Manne  gemieden.  Um  den  Gewinn  ihrer  Liebe  dreht  sich 
'  ganze  Stück ;  darum  trägt  sie  mit  Recht  diesen  Namen. 
2)  Es  fehlt  auch  jede  Wahrscheinlichkeit,  dass  er  in  den  yei> 

^en  Theilen  <}es  Stückes  vorkam, 
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droschenen  Philiimena  weit  vorzuziehen.  Und  nun 

handschriftliche  Ueberlieferung!  Philuraena  stützt 

eine  einzige  Sceneniiberschrift  des  Ambr.  deren  zwei! 

wir  als  offenbar  gefälscht  erkannt  haben,  und  die« 

wie  oben  gesagt,  nicht  nur  ein  anderer  Scenentitel  d 

mit  Panegyris  gegenüber,  sondern  auch  ein  zw< 
Panegyris  im  Text  des  Ambr.  und  dazu  sowohl  Sc 

als  Text  der  palatinischeu  Handschriften.  Die  Gei 

Verderbnis  wird  folgende  gewesen  sein.  Der  urspr 
Scenentitel  zu  I,  1  lautete  nur  Mulieres  IL  Als  ma 

auch  die  Eigennamen  beisetzen  wollte,  ergänzte  dei 

typus  der  Palatini  den  ersteren  aus  dem  Text  rieht 

Panegyris,  als  zweiten  setzte  er  irrtümlich  Pinaciuu 

er  wahrscheinlich  in  II,  2,  wo  Panegyris  mit  dem 

Pinacium  längere  Zeit  im  Gespräche  ist,  diesen  Na 
den  der  Soror  hielt.  Der  Schreiber  des  Ambr.  od< 

Archetypus  erfand  als  zweiten  Namen  willkürlich  P 

wohl  in  Erinnerung  an  den  Gebrauch  dieses  Nai 
Terentius,  als  ersteren  setzte  er  Philumena  entwedei 

falls  aus  Terentius  oder  infolge  blosser  Verschreib 

Panegyris.  Ich  halte  letzteres  für  wahrscheinlicher, 

Text  des  A  selbst  der  Name  Panegyris  steht.  S< 
wir  also  auch  hier,  dass  A  für  die  Scenenüberschril 

geringere  Recension  vertritt  als  B.  Ueberhaupt  abei 
Gnmdsatz  durchzuführen:  wo  ein  Personenname  de 

mit  dem  einer  Scenenüberschrift  collidirt,  ist  die  See] 

Schrift  aus  dem  Text  zu  corrigiren,  nicht  umgeke 
sind  in  jB,  also  der  verhältnismässig  besten  Ueberl 
in  der  Scenenüberschrift  zu  Aul.  II,  4  unter  sechs  F 
namen  nicht  weniger  als  vier  ungenau  geschrieben, 
StAbolns,  statt  Strohilus,  Arethax  statt  Anthrax^  F 

statt  Phrugia  und  Exflesium  statt  Eleusium^  wäh 

Text  die  richtigen  Namen  stehen.  Diniarchus  ist 

des  Truculentus  mehrfach  richtig  erhalten,    in   den 
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überBchrifken  grosstentheils  in  Dinarchus  oder  Dimarchus 
Terderbt.  In  derselben  Komödie  konnte  der  Name  des  Sklaven 

Cyamus  aitö  dem  Text  hergestellt  werden  (vergl.  meine  Ausg. 
praef.  IV  f.),  während  der  Scenentitel  zu  II,  7  ihn  falschlich 
Geta  nennt. 

Mit  den  oben  besprochenen  Personennamen  des  Stichus 

skeht  eine  andere  Personenbezeichnung  desselben  Stückes  in 
80  nahem  Zasammenhang,  dass  sie  hier  nicht  zu  übergehen 

ist  Dem  einen  Adulescens,  gewöhnlich  Pamphilippus  ge- 
Dannt,  wird  von  Rit^chl  der  Name  Pamphilus  gegeben. 

In  dem  Gespräche  zwischen  Pauegyris  imd  Pinacium  liegt 

nemlich  verschiedene  Ueberlieferung  vor.  Die  Palat.  Hand- 
sehriften  geben  Vidistin  uirum  sororis  Pamphilippum.  non 
odest^  A  dagegen  im  zweiten  Theil  nach  Kitschi  Pamphilum 
Äw  Non  adesU  Von  letzterer  Lesart  ausgehend  stellt 
Ritsch  1  auch  in  den  Scenentiteln  IV,  1  und  IV,  2  und 

in  fünf  anderen  Versen,  in  welchen  Pamphilippus  überliefert 

ist,  Pamphilus  her,  theilweise  mit  sehr  gewaltsamen  Mitteln 

und  ohne  dadurch  lauter  Plautinische  Verse  zu  erzielen.^) 
Mit  Unrecht  hat  man  die  Namenbildung  Pamphilippus  an- 

gefochten. Sie  entspricht  dem  Plautinischen  Gebrauche.  Wie 

Stratippocles  gewisserraassen  aus  einer  Verbindung  von  Stra- 
tippus  und  tiippocles  gebildet  ist,  so  Pamphilippus  aus  Pam- 

philus und  Philippus.  Den  einfachen  Namen  Pamphilus 

scheint  Plautus  ebensosehr  gemieden  zu  haben  als  ihn  Teren- 
ti^  mit  Vorliebe  verwendet.  Pamphilippus  ist  im  Text 
nicht  weniger  als  sechsmal  in  den  Palatini  überliefert  393, 
582,  583,  596,  506,   527 ;   an  den   beiden   letzteren  Stellen 

1)  Die  unmögliche  Elision  der  zwei  Vocale  in  suo  durch  den 

knneii  Anfuigsvocal  des  nächsten  Wortes  582  Pdmphäum  cum  frätre 
/•w/  Epignomo  meidet  Ritschi  Opusc.  III  S.  311  durch  einen 
moderen  Vorschlag  Pamphilum  feccumj  cum  fr.  Ep.  —  V.  583  ist 
d«f  durch  Ritschis  Textänderung  entstehende  Versschluss  Pämphile^ 
P  9olüs  mea  nicht  haltbar. 
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ist  auch  der  Ambr.  lesbar  und  auch  er  giebi  diesell 
Dazu  kommen  die  zwei  Sceneninschriften  IV,  1  un 

erstere  wieder  durch  A  (ut  uidetur)  bestätigt.     Sol 

wichtigen   Zeugen   gegenüber   muss    die   vereinzelni 
des  A  in  obigem  Vers  393  Pamphüum  Non  Nan  a 
Bedeutung  verlieren,  zumal  ihre  Entstehung  sich  mi 
Wahrscheinlichkeit  nachweisen  lässt.      Die  Lesart  d 

tini  ist  nemlich  nicht,  wie  allgemein  geschah,    zwis 
Personen   Panegyris  und   Pinacium   zu   vertheilen, 
der  Vers  gehört  ganz  der  Panegyris:   Vidistin  uirufi 
Pamphilippum?   non  adest?     Zuerst  fragt  sie:    , 

den  Pamphilippus  nicht  auch  gesehen?*^    und   da   1 
eine  verneinende  Qeberde  macht,  sagt  sie  eilig  weit 

er  nicht  mitgekommen?^     Die   Antwort   auf  beide 
liegt  in  den  folgenden  Worten  des  Pinacium:  Imnu 
eum  aiebant,     Nuu  lag  es  aber  sehr  nahe,   dass  nu 
früh,  ähnlich  wie  die  späteren  Herausgeber  thaten, 
Pamphilippum    stehende    Non    als    vereinende    Antv 
Frage  Vidistin?  ansah,    wodurch  das  nächste  sinnlc 
und  erst  durch  Einschaltung  eines  zweiten  Non  ver 
zu  machen  war.    Diese  Lesart  liegt  uns  im  A  vor,  in 

zugleich  durch  Aenderung  des  Pamphilippum  in  Pai 
die   überzählige   Silbe   beseitigt  und    der  Vers    ven 
corrigirt,  thatsäehlich  aber   noch   mehr  verderbt  wo 

Wenn  wir  fragen,    welche  Personennamen    die 
titel  enthalten  müssen,  so  ist  zunächst  selbstverständl 
keine    Person,    die    in    einer    Scene    übe 

spricht  und  auf  der  Bühne  befindlich  ist 
fehlen  darf.     Auf  den  Umfang  der  Rolle  konmit 

an,  dieselbe  kann  sich  auf  wenige  Worte,  ja  auf  ein 
beschränken.     Es  ist  vielleicht   nur  Versehen  und  n 

sichtliche    Aenderung    des    neuesten    Herausgebers 
wenn  in  dessen  Ausgabe  des  Mercator  U,  2    der  Ni 

Lorarius,  der  Vers  11  nach  erhaltenem  Auftrag  dii 
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Ikquid  amplius?  spricht,  in  der  Scenenüberschrift  fehlt.  Die 
Handschriften  BCD  geben  ihn  ausdrücklich,  C  sogar  mit 
Lorarius  DV^  was  auf  alte  Ueberlieferung  hinweist.  Dass  Ä 
ihn  irrthümlich  ausläset,  ist  hier  ebenso  bedeutungslos  wie 
Psend.  I,  2,  wo  A  die  Lorarii  nicht  hat,  deren  einer  V.  26 

spricht.  Ritschis  eigene  Ausgabe  des  Merc.  bietet  das  rich- 
tige. Zu  vergleichen  sind  Men.  Y,  7,  wo  die  Lorarii,  die  nur 

26  Periimus  sagen,  im  Scenenverzeichnis  stehen,  Eun.  III,  2 
dieAndlla,  die  mxrltafaciam  51  spricht.  An  einer  anderen 
Stelle  Epid.  III,  3,  (s.  18)  ist  der  fehlende  Name  des  Seruos 

in  den  Ausgaben  bereits  ergänzt;  s.  auch  Merc.  lY,  4  (48). 

Spricht  aber  eine  Person,  ohne  die  Bühne  selbst  zu  be- 
treten, hinter  den  Coulissen,  so  geben  die  besten  Hand- 

äehriften  ihren  Namen  nicht  im  Personenverzeichnis  der 

Scoie.  So  ruft  Adelph.  III,  4,  40  die  gebärende  Pamphila 
innerhalb  des  Hauses:  Miseram  me!  differor  dolofibus.  Juno 

Incifia,  fer  opem,  serua  me  obsecro;  ihr  Name  fehlt  im 
Soenentitel  des  Bemb.  und  aller  Handschriften  ausser  D. 

Nach  diesem  Vorbilde  war  Andr.  III,  1,  wo  der  Bemb.  nicht 

erhalten  ist,  dessen  Scenentitel  herzustellen.  Der  Name  der 

gebarenden  Glycerium,  die  im  Hause  gleichfalls  ruft:  Juno 

I^na,  fer  opemy  serua  we,  obsecro,  konnte  im  Titel  nicht 
Terzeichnet  sein;  er  fehlt  auch  in  den  anderen  Handschriften 

ausser  CE.  Mag  es  sich  nun  auch  für  unsere  modernen 

Ausgaben  empfehlen  in  solchem  Fall  den  Namen  in  Klam- 
Joern  beizusetzen  öder  noch  besser  (nach  Vorgang  alter 
Handschriften  im  Texte  selbst)  durch  ein  beigesetztes  Intus 
^  bezeichnen,  das  Original  des  Dichters  enthielt  sicher  den 
Namen  nicht,  und  ihn,  wie  in  unseren  Ausgaben  üblich  ist, 

ohne  y eitere  Unterscheidung  den  auf  der  Bühne  selbst  han- 
delnden Personen  beizugesellen  hindert  den  Leser  ebensosehr 

^  der  klaren  üebersicht  der  Situation  wie  es  im  Alterthum 

«em  Schauspieler  zu  Missverstandnissen  Anlass  gegeben  hätte. 
Aaf  dieselbe  Weise  ist  zu  erklären,  warum  Hec.  III,  1  der 
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Name  der  Murrina  in  allen  Handschriften  fehlt,  welche  V.  38 

Tace^  obsecro,  mea  gnata  innerhalb  des  Hauses  spricht.  Daran 
reihen  sich  die  Worte  des  Paniphilus:  Matris  uox  unos^ 
Fhilumenae.  Ebenso  ist  Aul.  II,  8  aufzufassen.  Nach  einem 

Monolog  von  17  Versen  sagt  Euclio:  Sed  quid  ego  aperias 
aedis  nostras  conspicor?  Et  strepitust  intus,  numnam  e^ 

compilor  miser?  Die  nun  folgenden  Worte  des  Cocus: 
Aulam  maiorem  si  potes  uicinia  pete*  haec  est  parua,  capere 

non  quit  sind  innerhalb  des  Hauses  zu  einem  Gehalfen  ge- 
sprochen, daher  fehlt  sein  Name  im  Personen  Verzeichnis  der 

Scene.  Würde  er  die  Scene  betreten,  so  würde  mit  seinem 

Auftreten  390  eine  neue  Scene  beginnen.*) 
Personen,  welche  in  einer  Scene  nicht  sprechen,  soge- 

nannte stumme  Personen,  werden  in  der  Regel  nicht 

in  die  Scenentitel  aufgenommen.  Freigeborene  erscheinen 
meistens  in  Begleitung  ihrer  Sklaven ,  Matronae  mit  ihren 
Mägden,  wie  an  manchen  Stellen  durch  einzelne  Worte,  die 
sie  an  dieselben  richten,  zu  erkennen  ist.  Diese  Anordnungen 

richtig  zu  treffen,  war  Sache  des  Regisseurs.*)  Von  den 
ständigen  Begleitern  der  Freien  sind  diejenigen  Personen  m 

unterscheiden,  welche  aussergewöhulicherweise  auf  die  Bühne 
kommen.     Während    z.  B.  Hec.  V,   2    die   beiden   Ancillae, 

1)  Vergl.  auch  Per».  726,  wo  BCD  die  wenigen  Worte  de«  S*- 
turio  als  Intus  gesprochen  behandelt  —  er  spricht  sie  unter  der 
Thüre  oder  aus  derselben  hervorsehend  —  A  dagegen  anders. 

2)  Im  Scenentitel  nicht  verzeichnete  Sklaven  oder  Sklavinnen 
werden  angesprochen  Eun.  lU,  3  (32).  Hec.  V,  1  (s.  V,  2,  27),  Cure.  lO^ 
1  (20),  Mil.  I,  1  (78),  Truc.  ü,  8  (l  f.),  Stich.  XU,  1,  (17  und  4^V 

Epid.  III,  4  (1—3).  Eun.  IV,  7  ist  nur  Sanga  verzeichnet,  der  selb** 

spricht;  die  übrigen  Sklaven  fehlen  (2:  Simalio  Dotiax  Syritce  se- 
quimini),  Merc.  IV,  4,  2  sagt  der  Koch  zu  seinen  Gehülfen  «cgwW»»' 

(s.  auch  40),  und  doch  lautet  die  Ueberschrift  Cocus,  nicht  Cod  (!>»* 
gegen  Lorarii  Men.  V,  7,  Mil.  V,  1,  weil  sie  alle  gleich  stehen J 
Eun.  II,  2  ist  die  Sklavin,  die  mitgebracht  und  geschenkt  wird,  wcd.«' 
im  Bembinus  x^och  in  dep  anderen  Handschriften  aufgeffthrtr 
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V.  27  mit  me  sequimini  intro  huc  ambae  angesprochen 
rden,  nicht  verzeichnet  sind,  ist  in  derselben  Scene  die 

trix,   welcher  Phidippus  Aufträge  giebt,  genannt.     Auch 

Cocus  ist  kein  gewöhnlicher  B^leiter,  darum  Adelph. 

,  3  Cocus  Dromo  in  die  Ueberschrift  aufgenommen,^) 
hrend  ein  anderer  Sklave  Stephanio  (26)  fehlt.  Most.  V,  1 

i  die  Lorarü  (10(54  in  -4,  1041  in  den  übrigen  Hand- 
riften)  aufgeführt.     Ebenso   Bacch.  IV,    7   der  Lorarias, 

den  Chrvsalus  zu  binden  und  die  Thüre  zu  öffnen  hat. 

elph.  II,  1  hat  das  geraubte  Mädchen  eine  stumme  Rolle, 

r  Aeschinus  spricht  mit  ihr,  ihr  Erscheinen  ist  von  Be- 
tuug  für  die  ganze  Hcene  und  es   wird   um   ihren  Besitz 

der  Buhne  gestritten ,  darum  giebt  der  Bembinus  ihren 
Ben  im  Scenentitel.    Cure.  IV,  2  ist  Planesium,  die  V.  1 

34  f.  angesprochen  wird,  genannt;  sie  betheiligt  sich 

arch  an  der  Handlung,  dass  sie  laut  weint.  Von  Be- 
bang ist  namentlich  die  Scenenüberschrift  Pseud.  IV,  4, 

diiei  Meretrix  Phoenicium  verzeichnet  ist,  indem  B  giebt: 
Sicophanta  Seruos  Meretrix  DK,  also  in  unmittelbarer 

binduhg  mit  der  Bezeichnung  der  Vortragsweise  DV, 

jhe  das  hohe  Alter  der  Inschrift  verbürgt.  Aus  dieser 

immenstellung    ergiebt   sich ,    dass   man  Pseud.  I,  2,   wo 

Leno  lange  Zeit  mit  den  Sklavinnen  spricht,  diese  im 
lentitel  verzeichnet  zu  finden  erwartet.  Denn  es  sind 

it  die  gewöhnlichen  Ancillae,  die  eine  Matrona  begleiten, 
lern  Meretrices.  Schon  Ritschi  hat  Seruae  in  den  Scenen- 

l  eingesetzt.  Da  aber  dieser  in  B  lautet  Leno,  Larari  IV 
Idem  C  und  hiebei  die  Zahl  IV  unerklärt  bleibt,  ei^änze 

:  Lefw  Lorarii  [F.  Meretrices]  IV  et  Idem.  C,  Denn 

Sklaven  und  4  Meretrices  werden  in  der  Scene  ange- 
Kshen.*) 

1  \  Rü  koimnt  dazu,  üomh  Dromo  eine  handelnde  PerKon  des  Stücken 

wenn  auch  eine  ganz  untergeordnet«.  Er  spricht  in  der  6cene  V,  2. 
^)  in  Obigem   kam   es    darauf  an,   den  Grundsatz   festzustellen, 
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Besonders  hervorzuheben  ist  der  Fall,  wo  eine  Pen« 
in  einer  Scene,  in  der  sie  anwesend  ist,  nick 

spricht,  wohl  aber  in  der  folgenden  oder  Tor 
hergehenden.  Hier  setzen  die  Handschriften  mit  Rech 
den  Namen  bei«  Capt.  V,  1  ist  Stalagmus  gefesselt  an 
wesend,  er  ist  im  Scenentitel  genannt,  weil  er  V,  2  spricht 

Merc.  IV,  3  Syra  genannt,  weil  sie  IV,  4  spricht.  Addpb 
II,  3  ist  Sannio  noch  von  der  vorhergehenden  Scene  an 
wesend ,  tritt  aber  in  dieser  seitwärts  als  stamme  Penon 

Sein  Name  ist  vom  Bembinus  in  den  Scenentitel  aufgenomnieii 
von  den  übrigen  Handschriften  nicht.  Diess  ist  nicht  ohs 

Bedeutung  fiir  Adelph.  V,  6.  Von  den  zwei  Moglichkeitei 
nemlich,  dass  Syrus  mit  Schluss  der  vorhergehenden  Sceo 
ins  Haus  zurückkehrt  und  erst  V,  7  mit  Gtesipho  wied« 
herauskommt  oder  während  der  Scene  V,  6  als  stumm 
Person  auf  der  Bühne  bleibt,  hat  der  Bembinus,  da  er  de 

Namen  des  Syrus  nicht  im  Scenentitel  zu  V,  6  giebt,  di 
erstere  gewählt  und  wir  werden  ihm  darin  wohl  beistimme 
müssen.  Men.  V,  6  fehlt  in  der  Ueberschrift  der  Name  d< 

Menaechmus.  Derselbe  sagt  am  Schluss  von  V,  5:  Hkei 
usque^  ad  nociem  saltetn  credo  iniromittar  domum,  Eni 
weder  ist  anzunehmen,  dass  er  unmittelbar  vor  dem  Hau 
wartet,  dann  ist  sein  Name  mit  Ritschi  einzusetzen,  od 

er  geht  auf  und  ab,  vielleicht  in  den  nahen  Angiportos  oi 
ist  einige  Zeit  nicht  sichtbar,  dann  kann  sein  Name  fehle 

Bacch.  IV,  9,  1  giebt  B  den  Namen  des  Nicobulus  n 
Recht  im  Scenentitel,  weil  er  vor  seinem  Hause  anweeei 

ist.  Eine  Nöthigung  mit  Ritschi  IV,  9,  55  eine  ne 
Scene  zu  beginnen  ist  nicht  vorhanden. 

Ist  eine  Person  beim  Heraustreten  aus  eine 

Hause  mit  einer  anderen  im  Gespräch  begriffe 

nach  welchem  bei  Abfassung  dieser  Scenentitel  verfahren  worc 
Für  unsere  Ausgaben  dagegen  kann  als  praktisch  bezeichnet  werd 
die  Namen  der  stummen  Personen  in  Klammern  beizusetzen. 
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reiche  innerhalb  des  Hauses  bleibt,  wenn  auch  unter 
er  ThOre  sichtbar ,  so  steht  der  Name  der  letzteren  nicht 
m  Scenentitel.  So  Men.  III ,  2 ,  wo  Menaechmus  die  drei 

treten  Verse  zu  Erotium  ins  Haus  spricht,  Adelph.  III,  5  u.  a. 
Qeordnet  sind  die  Personennamen  in  den  Scenen- 

Ibenchriften  im  allgemeinen  nach  der  Reihenfolge,  wie  sie  ins 

jespräch  eingreifen.  Auf  ihren  Rang  wird  nicht  Rücksicht  ge- 
lommen.  Wenn  z.  B.  Herr  und  Sklave  zugleich  auftireten,  so 
teht  der  Name  des  Sklaven  voran ,  wenn  er  zuerst  spricht, 
find  schon  Personen  auf  der  Bühne  und  es  treten  neue  hinzu, 

0  stehen  zuerst  die  neu  auftretenden,  dann  die  schon  anwe- 
enden.  Ist  z.  B.  ein  Senex  und  ein  Adulescens  auf  der  Bühne 

ind  es  kommt  ein  zweiter  Senex  dazu,  so  ist  die  Reihenfolge 

ienex  Adulescens  Senex.  Nur  geringere  Handschriften  und 
agenthümlicherweise  der  Bembinus  des  Terentius  stellen  in 
liebem  Fall  die  beiden  Senes  zusanunen :  Senes  II  Adulescens. 

bezüglich  der  Reihenfolge,  in  welcher  bei  dem  Hinzutreten 
teuer  Personen  die  bereits  anwesenden  aufzuführen  sind,  stim- 
oen  die  besten  Handschriften  mit  einander  und  sogar  mit  sich 
elbst  nicht  immer  überein.  Dieser  Umstand  wird  in  folgender 
^eise  zu  erklaren  sein.  An  manchen  Stellen  des  Plautus  wie 

68  Terentius  ist  nemlich  neben  einem  oder  mehreren  Personen- 

Amen  EID£M  oder  IDEM  (auch  et  idem)  erhalten,  mehrmals 
^mittelbar  mit  den  Zeichen  DV  oder  C,  z.  B.  Pseud.  IV,  2 

hUio,  Idem.  (7,  wo  unter  Idem  Pseudolus  und  Simia  ver- 
bmden  sind.  Was  ist  natürlicher,  als  dass  man  diese  be- 

[iieme  Kürzung  in  alter  Zeit  ebenso  oft  gebrauchte  als  heut- 

^tage,  wo  man  für  die  bereits  Anwesenden  „die  Vorigen** 
«tzt?  Dieses  Eidem  lösten  nun  die  einen  Abschreiber  derart 

^f  f  dass  sie  nachsahen ,  wie  die  betreffenden  Personen  in 

Jtt  vorhergehenden  Scene  aufgeführt  waren  und  dieselbe 
Wnung  beibehielten,  während  andere  die  Reihenfolge  wählten, 

^le  sie  in  der  neuen  Scene  zum  Sprechen  kommen. 
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IL   Scenenabtheilung. 

Von  grösserer  Bedeutung  als  die  Scenenüberschriften  kt 
die  Eintheilung  der  Komödien  in  die  einzelnen  Soeoen. 
Während  die  alten  Ausgaben  sich  hierin  an  die  Handschrifteo 
halten  und  auch  offenbare  Fehler  der  Ueberlieferung  wi6de^ 

zugeben  pflegen,  wurde  eine  planmassige  Beform  in  Bothe*i 
Ausgabe  des  Plautus  durchgeführt,  die  noch  heutzut«^  die 

herrschende  ist.  Denn  auch  Ritschi  ^)  hat  Bothe^i 
Grundsätze  im  ganzen  und  grossen  angenommen  and  in 

seiner  Ausgabe  durchgeführt.  Hätte  er  nach  seiner  Ent- 
deckung ,  dass  die  beigeschriebenen  Buchstaben  C  und  Df 

Canticum  und  Diverbium  bedeuten,  die  Frage  nochmals  onttf- 
sucht,  es  wäre  imzweifelhaft  zu  theilweise  anderen  Resultate 

gekommen,  da  nur  das  Ergebnis  seiner  eigenen  Forschnog 
zu  verwerthen  war. 

Betrachten  wir  zunächst  das  Abtreten  der  Per- 

sonen. Hier  befolgen  die  neueren  Heraui^eber  den  Omnd- 
satz,  dass  keine  neue  Scene  anzusetzen  ist,  wenn  eine  oder 

mehrere  Personen  abgehen  und  der  oder  die  zarGckbleibenden 

zu  sprechen  fortfahren.^)  An  mid  für  sich  wäre  gegen 
diesen  Grundsatz  nichts  einzuwenden,  ebensowenig  als  wenn 
man  den  entgegengesetzten  durchführen  und  bei  dem  Abgang 

jeder  Person  eine  neue  Scene  beginnen  wollte.  Denn  anck 
die  Praxis  unserer  modernen  Bühnendichter  kennt  beide  Arten; 

die  einen  verbinden  die  Scenen,  wenn  sie  das  Abtreten  euer 

Person  durch  die  beigesetzten  Worte  "Geht  ab*  bezeichnet 
haben,  die  anderen  setzen  zugleich  eine  neue  Scene  an  1.6* 

*  Vorige  ohne  den  Wirth**  (Lessing,  Minna  v.  Bamh.)  Es  nixi 
sich  also  vor  allem  darum  handeln,  wie  sich  die  besten  Hand- 

1)  Ritsch  1  Opusc.  II,  S.  365-368  und  IH  S.  13  Anm.  16,  &<   | 

Anm.  7,  S.  9  Anm.  12.    (Proleg.  Trin.  p.  315  sq.).    Vergl.  auch  Dii- 
atzko  Phormio  Kinleit.  S.  24,  Adolph,  z.  V.  958. 

2)  Anders  Dziatzko  Einl.  z.  Phorm.  S.  24  Anm.  2. 
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hriften  zu  der  Frage  verhalten.  In  einer  sehr  grossen  An- 
M  von  Stellen  verbinden  sie  die  Scenen,  in  einer  anderen, 

eicbfalls  nicht  unbeträchtlichen ,  scheiden  sie  dieselben, 

urch  erstere  verfahrt  hat  man  letztere  als  dem  Princip 

idersprechend  abgeändert  und  sogar  manche  Scenenüber- 
hriften  getilgt,  für  deren  Echtheit  die  l>esten  Handi^chriften 
heilweise  sogar  beide  Recensionen,  des  Ambrosianus  und 

JT  Palatini)  sowie  die  Art  ihres  Wortlautes  und  vor  allem 

e  beigesetzten  Zeichen  C  oder  DV  Zeugnis  ablegen.  Den 
3faltisHel  zu  diesem  Räthsel  giebt  uns  die  metrische  Form 
Jr  Scenen.  Das  Abtreten  einer  Person  hat  keine  neue 

cene  zur  Folge,  wenn  das  Versmass  dasselbe  bleibt/) 

ährend  eine  neue  Scene  anzusetzen  ist,  wo  mit  dem  Ab- 
sheu einer  der  anwesenden  Personen  zugleich  auch  das 

[etnun  wechselt.  Und  wie  sollte  es  auch  anders  sein? 

^enn  z.B.  ein  Dialog  von  40  trochäischen  Septena- 
en  durch  C  als  Canticum  bezeichnet  ist,  und  es  schliesst 

ch,  nachdem  der  eine  der  Sprechenden  abgegangen  ist,  daran 
D  Monolog  des  Zurückbleibenden  in  20  iambischen 

enaren,  wflnlen  dann  bei  der  Verbindung  dieser  beiden 
»nen  nicht  auch  die  20  Senare  als  Canticum  bezeichnet 

in,  die  doch  kein  Canticum  sind?  Sobald  der  musikalische 

liarakter  dieses  Dialogs  als  (canticum  angegeben  war,  muaste 

ich  die  wechselnde  Vortragsweise  des  Monologs  bezeichnet 

erden  und  dies  geschah  eben  durch  das  Ansetzen  einer 

^uen  Scene  mit  beigefügtem  D  V,  Vergleichen  wir  damit 
e  handschriftliche  üeberlieferung  : 

Amph.  I,  2  schliesst  sich  an  den  Dialog  des  Mercurius 

id  Sosia,  der  aus  lyrischen  Versarten  und  trochäischen 

-ptenaren  besteht,  noch  ein  reflektirender  Monolog  des  zu- 
ickbleibenden  Mercurius  in  iambischen  Senaren,  darum  be- 
nnt  hier  mit  Ilecht  eine  neue  Scene.  Fleck  eisen  u.  a. 

iben  den  Scenentitel  getilgt. 

1)  Besondere  An8nahinMfalle  k.  uut^n. 

[1883.  Philoi.-philol.  hint.  Cl.  2.)  18 
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Aul.  IV,  5.  Euclio  und  Strobilus  sprechen  IV,  4  ie 
troch.  Septenaren.  Nachdem  Euclio  ins  Haus  gegangen,  und 

Strobilus  allein  zurückgeblieben,  geht  das  V^ersmass  in  iamb. 
Senare  über.  Es  sind  nur  sechs  Verse,  die  Strobilus  allero 

spricht  und  doch  geben  die  Handschrifben  eine  neue  Scene, 

wovon  Bothe  und  Wagner  mit  Unrecht  abg^^angen  sind. 
Bacch.  III,  4,  1  bleibt  von  den  drei  Personen  Lydos, 

Philoxenus  und  Mnesilochus,  deren  Unterredung  in  trocL 

Septenaren  gegeben  ist,  letzterer  allein  zurück  und  spricU 
in  iamb.  Senaren.  Beide  Recensionen,  die  Palatini  und  dff 

Ambrosianus,  beginnen  daher  richtig  eine  neue  Scene,  während 
Ritschi  und  Fleckeisen  die  30  Verse  des  Monolop 

noch  der  vorangehenden  Scene  anreihen.^) 
Gas.  II,  7,  1  bleibt  von  den  Sprechenden  der  vorl»- 

gehenden  Scene  der  Sklave  auf  der  Bühne  zurück  und  sprieU 

den  Monolog  in  iamb.  Senaren,  während  trochäische  Sq)te- 
nare  vorhergehen.  Geppert  setzt  keine  neue  Scene« 

und  auf  den  ersten  Blick  könnte  es  scheinen,  als  ob  J7  di- 
mit  übereinstimme ,  weil  keine  neue  Scenenüberschrift  enk* 

halten  ist.  Doch  sind  die  Spuren  des  richtigen  dann  un- 
verkennbar. Der  Anfangsbuchstabe  des  ersten  Wortes  m* 

als  grössere  Letter  geschrieben  (Sinunc)  wie  sonst  bei  Begins 
einer  neuen  Scene  und  auch  die  Ueberschrift  der  neuen  See« 

SERVVS  ist  mit  grossen  Lettern  und  rother  Farbe  gezeichnei) 
nur  statt  in  besonderer  Zeile  an  den  Schluss  der  vorlitff' 
gehenden  Scene  angefügt. 

eist.  I,  2,  1  beginnt  nach  der  Scene  der  troch.  OktoDin 

1)  Vergl.  Ritschl's  Bemerkung  Opusc.  II  S.  367  f.:  »Waroi 
hier  eine  neue  Scene  för  den  zurückbleibenden  Mnesilochai?  ^^ 

weil  es  hier  11  Verse  mehr  sind  als  in  11,  3?"  Abo  nicht  die  ZiU 
der  Verse  sondern  der  Umschlag  des  Metrums  ist  der  Qnind.  H^ 

115 — 133  dagegen,  wo  der  zurückbleibende  Chrysalus  in  SenW 

spricht,  wird  die  Versart  des  vorhergehenden  Dialog^  ohne  Üit** 
brcchung  fortgesetzt,  darum  keine  neue  Scene. 
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r  den  iambischen  Senaren  der  allein  zurückbleibenden  Lena 

leder  neue  Scene  und  B  giebt  mit  grossen,  rothgefarbten 
jttem  die  üeberschrift:  LENA  RESTITIT. 

Epid.  II,  3,  1 — 14  spricht  Epidicus  allein  zurückbleibend 
iambischen  Senaren,   nachdem  eine  Scene   in   troch.  Sep- 

naren  vorhergegangen.     Daher  die  handschriftlich  bezeugte 
bficheidung  einer  neuen  Scene  gerechtfertigt,  die  hier  auch 
oetz  angenommen  hat. 

Mil.  IV,  3,  L  Milphidippa  ist  abgegangen,  es  bleiben 
yigopolinices  und  Palaestrio.  Zugleich  mit  deren  Abgang 
echselt  das  Metrum,  die  iamb.  Septenare  gehen  in  Senare 

ber.  Ritschi  bemerkt:  'Nouam  scenam  praeter  rationem 
rdionter  libri*  und  verbindet  die  Scenen  mit  Bothe;  ebenso 
'leckeisen  und  Ribbeck,  während  Lorenz  den  Hand- 
^briften  folgt.  Dass  hier  die  neue  Scenenüberschrift  er- 

alten ist,  hat  um  so  mehr  Bedeutung,  weil  der  erste  Vers 

er  neuen  Scene  und  der  letzte  der  vorhergehenden  von  der- 
ilben  Person  Pyrgopolinices  gesprochen  wird,  nemlich: 

'frg.  lube   maturare   illam  exire  huc.    iam  istf   rei   prae- 
uortemur. 

Pyrgopolinices.    Palaestrio. 

yrg.  Quid  nunc  mi's  auctor  üt  faciam,  Palaestrio? 

Ganz  ebenso  Bacch.  IV,  5,  1.  Der  letzte  troch.  Septe- 

tf  lautet:  '^Mnes.  Eüge  eamus.  Chrys.  Vös  curate  uöstrum, 
jo  offiei^wi  memik'*  Darauf  gehen  Mnesilochus  und  Pisto- 
eroe  ab  und  Chrysalus,  der  die  vorhergehende  Scene  schloss, 
»rieht  noch  einen  neun  Senare  umfassenden  Monolog,  der 
B  durch  die  Scenenüberschrift  ChriscUas  Seruus  von  den 

och.  Septenaren  geschieden  ist.  Ritscbl  tilgt  den  Sce- 
entitel. 

Most.  II,  1  61  folgt  nach  Abgang  der  übrigen  Per- 
>&6n  auf  die  troch.  Septenare  ein  philosophirender  Monolog 
es  zurückbleibenden  Sklaven  Tranio  in  iamb.  Senaren.    Die 

18* 
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betreffende  Stelle  ist  verderbt  und  interpolirt ,  aber  «o  vi' 
halte  ich  für  sicher,  dass  im  Gegensatz  zu  den  moderne 

HeraiLsgebem  hier  mit  den  Handschriften  eine  neue  Sc« 

zu  beginnen  hat. 

Pers.  IV,  5,  1  ist  eine  neue  Scene  überUefert,  weil  fo 

den  vier  anrwesenden  Personen  eine,  der  Leno,  ins  Haas  gi 

gjingen  und  zugleich  das  Versmass  von  den  troch.  Sepb 
naren  sich  zu  den  iamb.  Senaren  wendet.  Ritschi  folj 

hier  den  Handschriften  und  bemerkt:  "^Novam  scenam  cm 
reliqui  libri  tum  A  ordiuntur.  quod  eisi  nuUa  neces:^itate  ( 
praeter  morem  fit,  tarnen  Ambrosiani  auctoritatem  deserei 

nolui.** 
Poen.  I,  3,  1  bleiben  Agorastocles  und  Milphio  auf  A 

Bühne,  nachdem  die  beiden  Mädchen  abgegangen.  Dasft 

sprach,  das  bisher  in  troch.  Septenaren  gefuhrt  wurde,  wir 

jetzt  in  iamb.  Senaren  fortgesetzt,  darum  ist  die  neae  Seen 
der  Handschriften  gerechtfertigt. 

Pseud.  1 ,  4,  1 .  Auch  hier  bieten  die  Handschrift« 

(auch  A)  neue  Scene,  wo  nach  dem  Abgang  des  Leno  od 
des  Adulescens  noch  Pseudolus  zurückbleibt  und  auf  di 

troch.  Septeuare  die  iamb.  Senare  folgen.  Ritschi,  Flecl 

eisen,  Lorenz  tilgen  den  Scenentitel.  B  hat  ausdrficli 
lieh  PSEVDOLVS  SERVVS  DV  d.  h.  die  musikalische  Bf 

gleitung  hört  jetzt  auf. 

Rud.  HI,  4,  73  ist  Trachalio  abgegangen ,  die  übrig« 

bleiben.  Vorher  troch.  Septenare,  jetzt  iamb.  Senare.  Di 

Handschritten,  auch  -4,  geben  die  neue  Scene.  Fleckeisf 
verbindet  sie  mit  der  vorhergehenden. 

Trin.  II,  3,  1  bleibt  Philto  allein  zurück,  vorher  trocl 

Septenare,  jetzt  Senare.  AGD  geben  die  neue  Scene,  norJ 

nicht.  DfOss  diese  Abweichung  das  B  nicht  absichtlich  i^ 

wie  Ritschi  Opusc.  HI  S.  13  Anm.  16  annimmt,  «jigpi 

die  hier  gesammelten  analogen  Fälle.  Die  Personenbeieici 

nung  Philto  gerieth  vielmehr  von  der  Mitte  der  Zeile  in  ̂  
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nfang  der  nächsten,    infolge  dessen    die  Scenen  verbunden 
wurden. 

Trin.  IV,  2,  15(5 — 165  ein  Monolog  des  zurückbleibenden 
krmides  in  iamb.  Senaren,  vorher  troch.  Septenare.  BCD 
[eben  neue  Seene  u.  zw.  JBC:  SENEX  DV. 

Truc.  II,  1,  1  bleibt  Astaphium,  nachdem  Diniarchus 

bgegangen,  allein.  Der  Dialog  hatte  aus  lyrischen  Metra 
Ad  einem  längeren  System  iambischer  Septenare  bestanden, 
ei  Beginn  des  Monologs  treten  zuerst  drei  bacchische  Verse 

in,  dann  iamb.  Oktoilare  und  Septenare  nebst  einigen  Se- 
aren.    Auch  Ä  hat  die  Spuren  der  Scenenscheidung  erhalten. 

Truc.  II,  8,  1  bleiben  Phronesuim  und  Stratophanes 

uf  der  Bühne,  nachdem  Cyaraus  abgegangen.  Zugleich  iamb. 

•enare  nach  den  troch.  Tetrametem  und  lyrischen  Versarten. 
)anim  neue  Scene.     C  setzt   der  Scenenüberschrift  DV  bei. 

Terent.  Heaut.  IV,  2,  1.  Nachdem  die  übrigen  Per- 
önen  abgegangen,  bleibt  Synis  allein  zurück.  Vorher  troch. 
•eptenare,  jetzt  iamb.  Oktonare.  Alle  Handschriften,  auch 

erBemb.  setzen  neue  Scene  an.  Fl  eck  eisen  und  Wäg- 
er verbinden  sie. 

Phorm.  V,  7,  1  bleibt  Phormio  zurück,  nachdem  Geta 

nd  Antipho  abgegangen.  Vorher  troch.  Septenare,  jetzt 
UDb.  Senare.  Nur  der  Beuib.  hat  hier  die  richtige  Scenen- 
Aeidung,  die  Dziatzko  und  Umpfenbach  annehmen, 

während  die  übrigen  Herausgeber,  auch  Fleckeise ii  und 
'^agner,  sie  mit  der  vorhergehenden  Scene  vereinigen. 

Hec.  II,  3,  1.  Soötrata  bleibt  allein;  troch.  Septenare 

ach  den  iamb.  Septenaren.  Alle  Handschriften,  auch  der 

•emb.  neue  Scene;  von  Fleckeisen  und  Wagner  nicht 
^genommen. 

Hec.  III,  3,  1.  Ganz  gleich  dem  vorhergehenden  Bei- 
«el.  Der  zurückbleibende  Pamphihis  spricht  in  troch.  Sep- 

naren,    während   die  vorhergehende  Scene   aus  iamb.  Sep- 
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ienaren  bestand.     Auch  der  Bemb.  bestätigt  die  Soei 

nung;  von  Fleck,  und  Wagner  nicht  angenomm« 

Hec.  V,  3,  18 — 42.  Monolog  der  allein  zurück 
den  Bacchis  in  iamb.  Septenaren,  die  vorhergehende 
scene  bestand  aus  troch.  Septenaren.  Hier  hat  nur  d( 
die  neue  Scene  erhalten. 

Wenn  bei  dem  Abgehen  einer  Person  da 
mass  dasselbe  bleibt,  so  wird,  wie  oben  bemeri 

neue  Scene  angesetzt.  Doch  werden  von  dieser  Re( 
Ausnahmen  gemacht.  Capt.  V,  1  sind  H^^,  Phi 
Philopolemus  und  der  Sklave  Stalagmus  anwesend, 
gefesselt  und  als  stumme  Person  zur  Seite  oder  im 
gründe.  Nachdem  Philopolemus  und  Philocrates  ) 

abgegangen,  bleiben  noch  Hegio  und  Stalagmus.  He 
nemlich  den  Stalagmus  jetzt  zu  sich  {Age  tu  illue 
hone  uir)  und  so  entwickelt  sich  der  Dialog  diesei 
der  einen  selbständigen  Abschnitt  bildet  und  in  dei 
Schriften  als  neue  Scene  behandelt  ist.  Zwar  bleibt  c 

mass,  troch.  Septenare,  dasselbe,  doch  ist  nicht  ausgesi 
dass  die  musikalische  Vortragsweise  dieser  Scene  ein 
war  als  die  der  vorhergehenden.  Jene  bestand  av 

lyrischen  Anfang,  nemlich  bacch.  Rhythmus  und  troc 
nare,  die  dann  in  Septenare  übergehen,  diese  nur  ai 
Septenaren.  Dass  dieser  Scenentitel  nicht  auf  einei 
zurückzuführen,  darum  nicht  mit  Fleckeisen  ui 

zu  tilgen  ist,  zeigen  andere  ähnliche  Stellen.  Von 

keit  ist  vor  allem  Pseud.  H,  3,  1.  Der  Ambros.  ̂  
diese  Scene  mit  der  vorhergehenden,  BCD  tren 

Vorher  geht  ein  Dialog  zwischen  Pseudolus  und  H 
troch.  Septenaren.  Nach  Abgang  des  Harpax  spric 
dolus  einen  Monolog  gleichfalls  in  troch.  Septena: 
in  B  die  üeberschrift  SERVOS .  C  trägt.  Nicht 
Buchstabe  C  beweist  uns  den  Werth  dieses  Scei 

sondern   auch   der  Umstand,   dass   derselbe   in  die  ] 
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Pseudolus  selbst  hineinfällt,  also  die  Personenbezeichnung 

Pseudolus  zweimal  hinter  einander  zu  stehen  kommt,  zeigt 

ieatlich,  dass  diese  Eintheilung  eine  absichtliche  ist.  Ritschi 

ind  Lorenz  folgen  A,  wir  werden  aber  die  beiden  Recensi- 
)nen  wieder  derart  zu  beurtheilen  haben,  dass  A  die  jüngere 

reriritt,  in  welcher  solche  Unterscheidungen  bereits  verwischt 

nnd,  BCD  die  ältere  und  sorgfältigere,  der  wir  uns  anzu- 

EOflchliessen  haben.  Wir  dürfen  mit'  Bestimmtheit  annehmen, 
Iabb  die  betreffenden  beiden  Scenen,  wenn  sie  auch  beide  in 

at)ch.  Septenaren  verfasst  sind  (die  erstere  hat  übrigens  auch 

rem  lyrischen  Anfang) ,  doch  verschiedene  musikalische  Be- 
gleitung hatten,  da  der  Charakter  der  dramatisch  lebhaften 

Dialogscene  von  dem  ruhigeren,  zum  Theil  philosophirenden 

Monolog  sehr  verschieden  ist.  —  Dieselbe  Verschiedenheit 
ler  beiden  Recensionen  treffen  wir  Pseud.  IV,  8,  1.  Die 

rorhergehende  Scene  IV,  7  bestand  nach  lyrischem  Anfang 

ios  troch.  Septenaren.  Nach  dem  Abgang  des  Ballio  und 

Barpax  folgt  ein  Monolog  des  zurückbleibenden  Simo  in 

icht  troch.  Septenaren ,  der  in  A  ohne  Zwischenraum  der 

vorhergehenden  Scene  angehängt,  in  BCD  als  besondere 
^eoe  davon  getrennt  ist.  Auch  hier  hat  eine  der  Palatinischen 

Handschriften,  nemlich  C,  als  Titel  SIMO  SENEX  •  C  •  somit 
weder  alte  Ueberlieferung.  Vergl.  auch  die  unten  besprochene 

rerscliiedene  Recension  Pseud.  I,  3,  1  (230).  —  Aul.  III,  4,  1 
)leibt  Euclio  allein ,  nachdem  der  Koch  abgegangen ,  und 
ipricht  noch  einen  Monolog  von  15  troch.  Septenaren ,  der 

D  ß/  als  besondere  Scene  von  den  Septenaren  des  vorher- 

jekenden  Dial(^  getrennt  ist,  während  D  die  Scenen  ver- 

bindet, was  Bot  he  und  Goetz  befolgen.^) 

1)  Capt.  IV,  3,  1  giebt  B  zwar  die  acht  troch.  Septenare  des  Mo- 
wlog«  vom  vorhergehenden  durch  die  Scenenüberschrift  Parasitus 
8*fa^imt,  aber  das  erste  Wort  der  Zeile  ist  nicht  wie  sonst  mit 

fS^^iftfsji  Lettern  geschrieben  sondern  illic  klein  und  zwei  Buchstaben 
öagwückt. 
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Als  Resultat  dieser  Untersuchung  ergiebt  sich  folge 
Wo. die  Handschriften  bei  gleichartigem  Versmass  einen  K 
log  von  einem  vorhergehenden  Wechselgespräche  sehe 
werden  wir  dies  anzunehmen  haben,  ohne  dass  wir  des 

berechtigt  sind  solche  Scenenscheidung  gegen  die  Ueberl 
ung  herzustellen.  Wohl  mag  an  manchen  Stellen  der  So 

titel  verloren  gegangen  sein,  aber  ob  in  den  einzelnen  I 
die  musikalische  Begleitung  des  Wechselgesprächs  im  Moi 
fortgesetzt  oder  geändert  wurde,  dafür  fehlen  uns  die  1 
Anhaltspunkte.  Können  wir  doch  nicht  einmal  mit  Besti 
heit  behaupten,  dass  die  blosse  Recitation  von  den  trochäii 

Septenaren  der  Monologe  ganz  aasgeschlossen  war. 
Weiter  fragt  es  sich  um  das  Auftreten  n« 

Personen.  Dass  im  allgemeinen  das  Hinzukommen 
neuen  Person  unabhängig  vom  Versmass  auch  den  Ai 
einer  neuen  Scene  mit  sich  bringt,  liegt  in  der  Natni 
Sache.  Doch  vermeiden  heutzutage  die  Bühnendichter  nai 

lieh  beim  Anfang  eines  neuen  Abschnittes  der  Handlunj 
allzuhäufige  Scenentrennung  dadurch,  dajss  sie  eine  < 
später  auftretende  Person  gleich  in  den  früheren  Scene 
mit  entsprechender  Bemerkung  aufnehmen  z.  B.  «DerC 

Bald  darauf  die  Gräfin*.  Ein  solcher  Zusatz,  der  di 

„Bald  darauf*  oder  „Später*  entspräche,  ist  in  den 
Scenenüberschriften  nicht  erhalten,  woraus  jedoch  nicht : 
dass  die  Dichter  von  der  Sache  keinen  Gebrauch  mac 

Die  Thätigkeit  des  Kegisseurs  konnte  dergleichen  leich 
setzen. 

Wenn  mit  dem  Hinzukommen  einer  neuen  Persoi 

gleich  auch  das  Versmass  wechselt,  so  sind  die  beiden  S< 
immer  geschieden.  So  z.  B.  Men.  HI,  1  zuerst  ein  Mo 

des  Peniculus  in  17  troch.  Septenaren;  mit  dem  Aufl 
des  Menaechmus  geht  das  Versmass  in  iamb.  Senare 
darum  neue  Scene.   Ebenso  Poen.  IV  2,  Trin.  IV  2  un 

Piese  Scenentrennung  findet  sich  auch   einmal,   v 
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[Imzilkoinmendeii  stumme  Personen  sind  und  das  Versmass 
leebaelt.  Die  Handschriften  scheiden  neurüich  die  Scene 

/spt.  in,  5  von  III,  4  und  Ji  giebt  als  Scenentitel  zu  III  5 : 

legio.  Lorarii.  Tpndarus.  Arisiophontes^  weil  mit  dem  Hinzu- 
ommen  der  Lorarii  die  troch.  Septenare  in  iamb.  Senare 

hergehen.^)  Mit  Unrecht  ist  der  Scenentitel  von  Fleck- 
igen und  Brix  getilgt  worden. 

Von  einer  Verbindung  zweier  Scenen  zu  einer 
ann  ako  nur  die  Rede  sein ,  wenn  bei  dem  Hinzukommen 

a  neuen  Person  das  Versmass  dasselbe  bleibt.  Gar  oft  liegt 

ine  solche  Zusammenziehung  sehr  nahe  und  finden  wir  doch, 
aas  davon  kein  Gebrauch  gemacht  ist;  z.  B.  Pers.  III,  2 
nd  III,  8,  wo  die  erstere  Scene  nur  fünf  Senare  enthält. 

ioerBt  spricht  der  Leno  für  sich  einige  Verse,  dann:  Sed 

K  cancrepuit  faris .  quisnam  egreditur  foras?  Mit  dem  Auf- 
reien  dieser  zweiten  Person    beginnen   sowohl  die  Palatini 

1)  In  der  Scene  der  iamb.  Senare  selbst  Rprechen  die  liorarii 
icht,  aber  am  Ende  der  vorhergehenden  Scene  giebt  auf  den  Ruf 
Wapfc«,  Chrdalio,  Corax,  ite  istinc  atque  ecferte  lora  einer  derselben 

in  B  durch  CO  bezeichnet)  die  Antwort  Num  ligatum  (die  Hand- 
chrift  lignatum)  mittimur?  Entweder  sind  die  letzteren  Worte  von 
^Lorarius  gesprochen,  während  er  noch  innerhalb  des  Hauses  ist, 
^  ist  das  Fehlen  des  Lorar.  im  Scenentitel  zu  III,  4  regelrecht 

L  oben)  und  beginnt  die  neue  Scene,  wie  sie  Qberliefert  ist,  vor  dem 
nten  Senar  (III,  5,  1);  oder  einer  der  Lorarii  spricht  Num  ligatum 
Mmur?  nachdem  dieselben  bereit«  die  Bühne  betreten  haben,  dann 

^t  der  Scenentitel  um  einen  halben  Vers  zu  versetzen,  nemlich : 
Ite  istinc  atque  ecferte  lora. 

Hegio.  Lorarii.  Tyndarus.  Aristophontes. 
Lor,  Num  ligatum  mittimur  V 

Heg,  Inicite  manicas  e.  q.  s. 
übrigens  lässt  sich  die  Lesart  Ite  istinc  atque  halten,  wenn  man 

n  Vers  als  iamb.  Oktonar  misst  und  denselben  als  von  den  tro- 
iiscben  Septenaren  zu  den  iamb.  Senaren  hinüberleitend  betrachtet, 
e  Ähnliches  einigemal  bei  Plautus,  öfter  noch  bei  Terentius  zu 
i^  ist. 
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als  der  Ambrosianus  eine  neue  Scene.  Pers.  IV,  1  spncU 
Toxilus  10  Verse,  ruft  dann  den  Sagaristio  heraus,  wonof 
mit  dessen  Erscheinen  eine  neue  Scene  beginnt.  Dieselbe 
Scenenscheidung  Kud.  I,  2,  1  nach  sechs  Senaren;  denn  m 
dieser  überlieferten  Eintheilung  abzugehen  ist  umso  weniger 

Grund  vorhanden,  als  nach  I,  1,  6  eine  kleine  Pause  em- 
treten  kann,  die  Scepamio  mit  dem  Ausbessem  des  Hanao 

ausfüllt.  Ebenso  Rud.  V,  1,  1-— 7  Monolog  des  Labraz  in 
sieben  iamb.  Septenaren.  Nach  dessen  Beendigung  neue 
Scene  (in  B  durch  die  Schreibung  VNCquam  fÖr  Nunqmm 
bei  Beginn  des  ersten  Verses  angezeigt).  Wir  haben  m 
also  zu  denken ,  dass  die  neu  ankommende  Person  Grijw 

erst  erscheint,  nachdem  Labrax  seinen  Monolog  volktadlf 

beendet  hat.  Die  Scenenscheidung  bot  jedenfalls  dem  Sclu»- 
Spieler  weit  grössere  Deutlichkeit  der  Auffassung  dar  ab 
wenn  wir,  wozu  jede  Berechtigung  fehlt,  mit  den  neoeRD 
Herausgebern  die  Scenen  verbinden  wollten.  Femer  Trin.  1,2,1 
nach  16  Senaren,  Poen.  V,  2,  1  nach  11  Senaren  u.  a. 

Wir  müssen  aber  auch  bedenken,  dass  die  Zusarnntt* 
ziehung  zweier  Scenen  oft  nur  scheinbar  ist.  Nicht  seHao 
werden  zwei  Personen  zusammen  in  einer  ScenenüberBcInift 

genannt,  von  denen  die  zweite  zwar  erst  nach  einem  Mono- 
log der  ersteren  zu  sprechen  beginnt,  aber  doch  schon  fiülM^ 

dem  Publikum  sichtbar  sein  kann.  Die  grosse  Breite  der 
antiken  Bühne  kann  mancher  Situation  die  ünwahrschott' 
lichkeit  nehmen ,  die  sie  nach  unserer  Aufihasung  haho 
könnte.  Dass  selbst  wo  das  Ankonunen  einer  Person  bx»^ 
drücklich  erwähnt  wird,  diese  nicht  immer  in  demselben 

Augenblick  auftreten  muss,  zeigt  unter  anderem  Trin.  II,  4, 31 

wo  Lesbonicus  sagt:  Estne  hie  Philto  gut  ciduenit?  tm^ 

doch  war  Philto  schon  von  Anfang  der  Scene  auf  der  Büia< 
und  machte  für  sich  Bemerkungen  zu  dem  Dialog  des  Les 
bonicus  und  Stasimus;  er  tritt  nur  in  diesem  Augenbliel  w 

Lesbonicus   vor.     Zuweilen  werden  jedoch  in  der  Thai  «wei 
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eraonen,  die  in  einem  Zwischenraum  hinter  einander  auf- 
eten,  im  Scenentitel  zusammengefasst.  So  Merc.  III,  4,  1. 
harinoB  beklagt  sich  in  einem  Monolog,  dase  Eutychus  so 
nge  ausbleibt;  nach  10  Versen  erblickt  er  ihn  und  sagt: 
fd  isnest  quem  currentem  uideo?  Hier  erfordert  die  Situation, 
m  Eutychus  nicht  früher  sichtbar  ist. 

Verschiedene  Auffassung  der  beiden  Recensionen  liegt 

)r  Baech.  III,  5,  1  bis  III,  6,  1.^  Pistoclerus  tritt  aus  dem 
AQse  der  Bacchis  und  spricht  zu  derselben  noch  4  troch. 
sptenare.  Er  schliesst  mit  Ibo  ut  uisatn  huc  od  eum  si 

ftesi  dami.  In  diesem  Augenblick  tritt  Mnesilochus  aus 
NU  Elause  und  mit  seinem  Erscheinen  beginnen  die  Palatini 
ne  neue  Scene ,  während  A  die  Scenen  verbindet  und  den 

lamen  des  Mnesilochus  schon  in  der  Ueberschrift  zu  III,  5 
ehabt  haben  muss.  Die  Recension  der  Palatini  war  wieder 

ir  den  Schauspieler  die  bequemere,  sie  sagte  ihm,  dass 
[nesilochus  erst  dann  aufzutreten  habe,  nachdem  Pistoclerus 

iinen  kurzen  Monolog  vollständig  beendet  hatte;  ich  trage 
»her  kein  Bedenken  ihr  den  Vorzug  zu  geben.  Aehnlich 
t  es  Pseud.  IV,  6,  1.  Am  Schluss  eines  Monologs  von 

1  Versen  sagt  Ballio,  er  wünsche,  dass  ihm  jetzt  Simo  be- 
Bgne.  Dieser  erscheint  im  nächsten  Vers  und  hier  beginnen 
W  eine  neue  Scene,  während  A  (C)  sie  mit  dem  Monolog 

isammenQehmen.  Der  Scenentitel  in  B  trägt  zu  sehr  den 
fcempel  der  Echtheit  und  Ursprünglichkeit,  als  dass  wir  ihn 
)  leichthin  entfernen  dürften,  nen4ich  S.  Simo  Senex. 

i.  Ei  dem.  DV.  Unter  Ei  dem  (=  idem)  ist  Ballio  ver- 
Änden.*) 

Uebrigens  sind  die  Fälle,  wo  bei  Plautus  zwei  Scenen 

1  eine  zusammengezogen    werden ,   selten    und   beschränken 

1)  Ohne  Beziehung  dazu  scheint  der  Umntand  zu  stehen,  dass  B 
^^  IV,  5,  1  die  Ueberschrift  aus  Versehen  auslässt.  Hier  wird  nur 

'6  Personenbezeichnung  des  Ballio  von  der  Mitte  der  Zeile  an  den 
'^^ög  de«  nächsten  Verses  gerathen  sein. 
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sich  meistens  auf  den  Abstand  einer  geringen  Anzahl  von 
Versen,  während  die  neueren  Herausgeber  diesem  Grundsata 

eine  unberechtigte  Ausdehnung  gaben  und  so  manchen  Scena- 
titel  eigenmächtig  tilgten.  Wenn  wir  bedenken,  dass  die 
Scenenüberschriften  in  den  Handschriften  meistens  Ton  ao- 
dereV  Hand  sind  als  der  Text,  dass  beim  Schreiben  zuerek 

nur  der  Platz  für  dieselben  frei  gelassen  wurde  und  in  ein- 
zelnen Komödien  (selbst  in  B)  unausgefiillt  blieb,  ja  zuweilen 

wie  z.  B.  an  vielen  Stellen  des  Rudens  auch  keine  Zeile 

leer  gelassen  ist,  so  werden  wir  begreiflich  finden,  dass  weit 

leichter  ein  und  der  andere  ursprünglich  vorhandene  SeeDea- 
titel  ausfallen  als  ein  neuer  vom  Abschreiber  eingeschwäni 
werden  konnte.  Der  Ausfall  war  am  leichtesten  möglich,  waa 

entweder  nur  eine  Person  in  der  neuen  Scene  sprach  - 
denn  wenn  dieser  Personenname  aus  der  Mitte  der  Zeile  in 

den  Anfang  der  nächsten  Zeile  gerieth,  war  damit  auch  die 

Scenenabtheilung  gefallen  —  oder  wenn  der  neue  Scenen- 
anfang  in  die  Mitte  einer  Zeile  fiel.  Wir  brauchen  \m 

nicht  zu  scheuen  auch  gegen  die  Handschriften  eine  neue 
Scene  anzusetzen,  wo  der  Verlauf  der  Handlung  und  der 
sonstige  Gebrauch  es  räthlich  erscheinen  lässt,  zumal  wenn 
äussere  Spuren  damit  übereinstimmen. 

So  erachte  ich  die  Schlussscene  des  Miles  für  eine  fahche 

Verbindung  zweier  getrennter  Bestandtheile.  In  allen  Aw 
gaben  ist  der  Sklave  Sceledrus  ins  Personenverzeichnis  wr 
V,  1  aufgenommen,  wiewohl  die  lebhafte  Handlung  »wirtchco 

Senex  Miles  Cocus  Lorarii  (V,  1 — 34)  einen  ganz  für  sich 
bestehenden  Theil  bildet  und  Sceledrus  erst  nach  34  trocb. 

Septenaren  auftritt,  womit  dann  die  zweite  Hälfte  de«  Schluaeß» 

nemlich  die  zweite  Demüthigung  des  Miles  beginnt.  Idi  tf" 
ganze  daher: 

Py^9'  Causam  hau  dico.  Pe.  Eamus  intro,  Cario.  Pt/rg»  Sem« 

(1427)  Eccos  uideo. 
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[Sceledrus.     Eidem.] 

Pyrg.  PhilocomaHium  iara  profectast?  die  mihi. 
:d,  lam  dadiiin. 

Die  handHchrifUiche  Bestätigung  dieser  Scencneintheilung 

?gt  darin,  iass  in  dem  Seenentitel  zu  V,  1  (vor  Vers  1394) 
?r  Name  des  Sceledrus  nicht  steht,  sondern  erst  aus  F  und 

?r  Editio  princeps  in  die  Ausgaben  herüber  genommen 
Tirde. 

Aehnliche  Verhältnisse  kehren  wieder  Pers.  IV,  6.  Hier 

rielt  sich  die  Handlung  zwischen  den  Personen  Dordalus 

agaristio  Toxilus  und  der  Virgo  ab  und  erst  nach  42  Versen 

ird  Saturio  von  Toxilus  mit  den  Worten  (725)  Heus,  Sa- 
iriOy  exi  etc.  aus  dem  Haus  gerufen  und  erscheint  sogleich : 

scce  im.  numquid  moror?  Unmöglich  können  diese  zwei 

•cenen,  wie  bei  Ritschi  u.  a.  geschieht,  mit  einander  ver- 

undeii  und  der  Name  des  Saturio  gleich  der  ersten  Scenen- 
berschrift  (683)  beigesetzt  sein,  sondern  mit  dem  Auftreten 

es  Saturio  muss  eine  neue  Scene  beginnen,  also : 

(726)  Inimicum  nlcisci. 

[Saturio.     Eidem. j 

Sat.  Ecce  me.  numquid  moror? 

Auch  hier  haben  sich  die  Spuren  der  richtigen  Ein- 
heilung in  den  Handschriften  selbst  erhalten,  in  B  dadurch, 

«83  der  Name  des  Saturio  im  Seenentitel  683  fehlt ,  in  -4, 

idem  vor  726  (also  vor  Inimicum  ulc)  eine  Zeile  leer  ge- 
issen  Ist,  was  den  Anfang  einer  neuen  Scene  bedeutet,  der 
bo  hier  nur  um  einen  halben  Vers  verschoben  ist.  Dass 

ie  zweite  Scene  nur  fünf  Verse  enthält,  ist  ohne  Belang 
tlr  die  Sache.  Denn  nur  wenn  zwei  Personen  in  kurzem 

•^henraum  hinter  einander  auftreten,  also  die  erstere 

^  beiden  Scenen    wenige  Verse   enthalten    würde,   können • 

'©  beiden    Scenen    zusammengezogen    werden ,    aber    nicht, 
^nn  auf  eine  umfangreiche  Scene  eine  kurze  folgt. 
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Epid.  III,  4  sprechen  zuerst  der  Miles  und  Peripluu 

von  433 — 472.  Dann  erst  saegt  Periphanes:  Heus  faraa  edm 
.  .  .  fidicinam.  Hier  tritt  die  Fidicina  aus  dem  Haus  \ 
doch  soll  ihr  Name  schon  40  Verse  vorher  im  Scenent 

stehen.  Ich  halte  dies  umso  weniger  für  denkbar,  als 
Fidicina  im  folgenden  am  Gespräch  wesentlichen  Antheil 
und  sie  durch  ihr  Erscheinen  dem  Miles  wie  durch  il 

Reden  dem  Senex  den  Irrthum  aufklärt.   Daher  ergänze  i< 

Ei  quae  accessere  tibi  dono  addam  gratiis. 

[Fidicina.     Ei  dem.] 

(475)  Per.  Age  accipe  hanc  sis.     Mil.  Quae  te  inte 

periae  tenei 
Die  Handschriften  selbst  bestätigen  uns  diese  Vermol 

ung.  Denn  in  A  ist  vor  475  eine  Zeile  leer  gelassen,  v 
den  Anfang  einer  neuen  Scene  bedeutet,  und  von  dem  Scenc 

titel,  welchen  B  vor  433  giebt,  nemlich :  Miles  Senex  P« 
phan0S  Fidicifia  Midier  ̂   ist  sicher  nichts  weiter  echt 
Mileß  Senex,  Das  Wort  Mulier  ist  ohnehin  von  zwei 

Hand  beigefügt  und  schon  darum  unrichtig,  weil  IV,  2  ( 
mit  die  Pbidippa  bezeichnet  ist,  aber  auch  Periphanes  Fi 

cindf  werden  durch  die  Stellung  des  Wortes  Periphanes,  ( 
vor  Senex  stehen  müsste,  als  späterer  Zusatz  verdächtigt. 

Ebensowenig  kann  ich  mich  mü  itaok  Scenentitel  e 
verstanden  erklären,  welchen  Ritschi  u.  a.  zu  Most.  E 

hergestellt  haben.  Zu  den  in  der  Ueberschrift  vor  348  a 
geführten  Personen  fügen  sie  noch  Ptier^  obwohl  dieser  € 
420,  also  72  Verse  später  auftritt  und  unterdessen  das  Ye 
mass  von  den  troch.  Septenaren  in  iamb.  Senare  übergii 
Die  Trochäen  schliessen  mit  407  ab,  wo  alle  ins  Haus  ( 

gangen  sind  und  nur  Tranio  zurückbleibt.  Entweder  h 
oder  beim  Heraustreten  des  Puer  muss  eine  neue  Soene  1 

ginnen.  Die  Handschriften  geben  sie  hier  beim  Weeb 
des  Versmasses  und  lassen  vor  348  mit  Recht  die  Bezeicbniu 
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W  w^.*)  Vergl.  auch  oben  S.  275  f.  Eine  andere  Stelle, 
binden  Ausgaben  von  Bothe,  Ritschi  und  anderen 

hon  corrigirt  ist,  erwähne  ich  nur,  weil  sieh  hier  die  Ent- 

ehang der  Verderbnis  nachweisen  lässt.  Trin.  V,  2,  1 — 5,1 
id  V,  2,  52 — 65  ist  nemlich  in  den  Handächriflen  zu  einer 
«ne  verbunden  und  der  Name  des  Lesbonicus  von  BC  in 

B  Scenenüberschrift  vor  V,  2,  1  aufgenommen,  wiewohl 
reelbe  erst  nach  50  Versen  herausgerufen  wird.  (2)  lässt 

n  Namen  weg.)  Wie  der  Fehler  entstanden,  davon  haben 
C  die  Spuren  erhalten.  B  setzt  nemlich  au  den  Schluss 

r  vorhergehenden  Scene:  Charmides  Callides  Lysitelis  Les- 
nicus  SENES  •  II  •  ADVLESCENS  •  II  •  C.  Sowohl  hier  als 
C,  der  die  Äppellativa  nicht  giebt,  heisst  es  Adulesceit« 

,  wovon  nur  die  Zahl  II  als  au  unrechter  Stelle  wieder- 
)lt  zu  tilgen  ist.  Man  kann  übrigens  aus  dieser  Stelle 
nen  weiteren  Beweis  dafür  entnehmen,  dass  die  Äppellativa 

"st  später  beigegeben  wurden. 
Eine  neue  Scene  schlage  ich  auch  vor  Truc.  V,  1,  22 

I  der  Mitte  des  Verses : 

Phron.     Accipe  hoc  atque  auferto  intro. 

[Strabax.     Eidem.] 

Strab,  Ubi  mea  amicast  gentium? 
Mit  dem  Erscheinen  des  Strabax  nimmt  nemlich  die 

cene  einen  ganz  anderen  Charakter  an  und  der  Ausfall  der 
euen  Scenenangabe  ist  umso  leichter  möglich,  weil  BC 
hnehin  in  den  letzten  Scenen  des  Stückes  statt  der  Personen- 

herschriften  nur  eine  leere  Zeile  giebt  (nur  D*  setzt  Namen 
ujein),  und  weil  eine  leere  Zeile  gerade  in  der  Mitte  des 
^rses  und  gegen  Ende  des  Stückes  leicht  übersehen  werden 

1)  Auch  der  Name  der  Philematium  ist  im  Scenentitel  vor  «'US 
'bt  überliefert.  Sie  ist  eine  stumme  Person,  darum  ihr  Name  in 
1^  Handschriften  nicht  verzeichnet.  Die  zustimmende  Antwort  Cura- 

'<r  401  gehört  dem  Philolaches. 
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konnte.^)  An  manchen  anderen  Stellen  ist  kein  Zwang  tot 
banden  von  der  überlieferten  Eintbeilung  der  Handschrifia 

abzugeben,  ja  bietet  dieselbe  grössere  Deutlichkeit  und  Be 
quemlicbkeit  als  die  vorgenommene  Neuerung.  So  ist  Bacd 
IV,  2,  1  der  neue  Scenenanfang  mitten  im  Vers  erhalte 
und  erscheint  es  weit  passender ,  wenn  mit  Erscheinen  (k 
Pistoclerus,  der  erst  nach  längerem,  stürmischem  Klopfe 
aus  dem  Haus  kommt,  eine  neue  Scene  anfangt,  als  da« 
sein  Name  schon  in  Scenentitel  vor  IV,  1  (573)  gegeben  M 

lil)^^  welche  hier  Adolescens  beifügen,  thun  dies  im  Widei 
Spruch  mit  ihrer  eigenen  Scenenscheidung.  —  Cist.  III,  1  lei 
binden  G ruter-Taubmann  imd  spätere  Herausgeber  mit  III,  S 
Zuerst  spricht  Melaenis  sechs  troch.  Septenare,  dann  heiast  a 
in  zwei  Versen  die  Halisca  anklopfen.  Da  tritt  Alcesimarchn 

aus  dem  Hause,  mit  dessen  Erscheinen  die  Stimmung  umscUiil 
und  passend  die  neue  Scene  beginnt.  Pareus  ist  mit  Reell 

B  gefolgt.  —  Cure.  H,  2  setzen  die  alten  Ausgaben  de 
Namen  des  Phaedromus  zu  der  Scenenüberschriil ,  weil  e 

gegen  Ende  der  Scene  einige  Worte  spricht.  Aber  Fleck 
eisen  hat  richtig  entdeckt,  dass  hinter  23  eine  Lücke  isi 
und  in  diese  fällt  der  neue  Scenentitel,  was  Goetz  in  seine 

Ausgabe  bereits  aufnahm.  —  Von  Bedeutung  ist  die  Ver 
schiedenheit  der  Ueberlieferung  zwischen  den  Palatini  ü» 

A  in  Most.  V,  1,  16  (1064).  Tranio  spricht  zuerst  einei 
Monolog  von  15  (nach  A  22)  Versen.  Gegen  Schluss  des 
selben  ist  das  Erscheinen  des  Senex  angekündigt :    Sed  j«m 

1)  Am  einfachsten  wäre  es,  wenn  auch  Truc.  III,  1,  19,  woAiti 

phium  spricht,  eine  neue  Scene  beginnen  würde,  wie  ich  es  in  meii'' 
Ausgabe  herstellte.  Doch  lässt  sich  die  Überlieferte  Eintbeilung  ̂  

leicht  damit  erklären,  dass  Astaphium  in  den  4  Versen  III,  1. 1^^ 
noch  unter  der  ThQre  stehend  gedacht  werden  kann,  so  dass  tue  &^ 

nach  22  die  Scene  betritt.  Schoell  giebt  als  Scenentitel  vor  Dil. ' 
nur  Strabax  ohne  mit  19  eine  neue  Scene  anzusetzen,  eia  ̂ ^ 
Spruch,  der  jedenfalls  auf  ein  Versehen  zurückzuführen  ist 
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hoc  est  quod  foris  concrepuit  proxuma  uicinia?  Ems  mcus 

hc  quidemst  etc.  Die  nun  folgende  Scene  ist  in  BCD  mit 

(lern  Monolog  in  ein  Ganzes  zusammengezogen  und  der  Name 
jes  Senex  und  die  Lorarii  in  jenen  Scenentitel  aufgenommen. 

In  A  sind  die  Scenen  richtig  geschieden.  (Vergl.  Pers.  80 

mit  der  folgenden  Scene.)  —  Ein  Fall,  wo  die  Handschriften 
ilen  Aeuderungen  der  Herausgeber  gegenüber  deutlich  Recht 
behalten,  ist  Cist.  H,  1,  1.  Die  Handschriften  geben  als 
Scenentitel  nur  Alceaimarchus  und  zwar  B:  Alchesimarchus 

Aiokscens,*  C  •  Da  nun  mit  V.  16  auch  Melaenis  zu  sprechen 
beginnt,  setzten  die  Herausgeber  noch  Melaenis  diesem  Titel 

bei  nfiit  der  Bedeutung:  Später  Melaenis.^)  Aber  dass  wir 
zwei  ganz  getrennte  Scenen  vor  uns  haben  und  zwischen 

II,  1,  15  und  n,  1,  It),  wo  Melaenis  zu  sprechen  beginnt, 
eine  grosse  Lücke  und  in  diese  der  neue  Scenentitel  fällt, 

hatBenoist  in  seiner  Ausgabe  erkannt  und  ist  durch 

Studemund  aus  dem  Ambrosianus  nachgewiesen  worden. 
Somit  ist  die  überlieferte  Scenenüberschrift ,  die  sich  auch 

lorch  den  Zusatz  C  als  alt  erweist,    glänzend  gerechtfertigt. 

Welch'  grosse  Bedeutung  der  Wechseides  Vortrags 
ind  der  musikalischen  Begleitung  für  die  Scenen- 

iintheilung  hat,  zeigt  uns  eine  Eigenthümlichkeit  der  Ueber- 
iefemng,  die  bisher  völlig  verkannt  worden  ist.  An  einer 
Anzahl  von  Stellen  finden  wir  nemlich,  ohne  dass  eine  neue 

^rson  hinzukommt  oder  eine  der  vorhandenen  abgeht,  schein- 

'»rganz  unmotivirt  einen  neuen,  an  sich  richtigen  Scenentitel. 
Während  man  dies  der  Gedankenlosigkeit  der  Abschreiber  zur 

f^t  legte  und  einen  Hauptbeweis  für  den  geringen  Werth 
^er  handschriftlichen  Sceneneintheilung  darin  finden  wollte, 

''^en  uns  hier  vielmehr  die  wichtigsten  Keste  der  ältesten,  ge- 
■^'^  auf  das  Bühnenexemplar  selbst  zurückgehenden  Scenen- 

i)  So  noch  Kits  Chi  Opiisc.  III  S.  9  Anm.  12. 

'^^^3.  PbiloH.-philol.  hiKt.  Cl.  2.)  19 
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Scheidung  vor.     Eine  nähere  Betrachtung  der  einschlägigen 
Stellen  wird  dies  erweisen. 

Der  Anfang  von  Capt.  II,  3  lautet  in  B  mit  dem  leisten 
Vers  der  vorhergehenden  Scene: 

Quae  ad  patrem  uis  nüntiari.  um  uoeem  huc  ad  te?  Tp.  Voca. 

HegioSenex.  Philocrates  Adolescens.  Tyndaru« 
S  e  r  u  u  s. 

Heg.     Quae  res  bene  uortat  mihi  meoque  fiHo 

Vobisque  etc. 

Die  neueren  Herausgeber  haben  den  Scenentitel  gestrichen 

und  schon  Lessing  sagt :  ̂  Ich  weiss  in  der  That  nicht,  wanim 
hier  ein  neuer  Auftritt  angehen  soll.  Tyndarus  war  ja  nicht 

abgegangen,  sondern  Hegio  hatte  ihn  nur  bei  Seite  geffihrt 

und  er  war  bloss  einige  Zeit  ohne  Handlung  geblieben*. 
In  der  That  sind  die  Personen  dieselben,  aber  mit  der  Be- 

ziehung des  bisher  seitwärts  gestandenen  Pseudo-Tyndarus  be- 

ginnt ein  selbständiger,  von  dem  vorhergehenden  sich  deui- 
lieh  absondernder  Theil  der  Scene  und  diese  Absondernog 

ist  auch  äasserlich  durch  den  Uebergang  der  trochäischen 

Septenare  in  die  iambischen  Senare  zum  Ausdruck  gebracht- 

Während  die  vorhergehende  Scene  mit  C  (=  Canticuw)  be- 
zeichnet sein  musste ,  trug  dieser  Theil  der  Scene  das  jebt 

nicht  mehr  erhaltene  Zeichen  DV  (=  Diverbium).') 
Ganz  ähnlich  ist  Most.  III,  2,  9H  in  B: 

Magni  sunt  oneris,  quicquid  inponas  uehunt. 

Tranio  Seruus.     Theuropides  Simo  Senes  IL 

Nunc  hünc  hauscio  an  conloquär.  congredfbor. 

Tranio   hat   soeben  den  Monolog  III,  2,  88—95  in  Senaren 

gesprochen    und    geht   nun    nach    der  anderen  Seite  zu  dein 

1)  Anders  Capt.  II,  3,  25,   wo   im  GeHpräche  mit  denselben 

sonen  und  jj^leich  bleibender  Situation  das  Versmass  von  SenareÄ  "M troch.  Septenare  überj^eht. 
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irtenden  Senex,  womit  nicht  nur  der  Monolog  in  den  Dia- 
y  sondern  auch  das  iarabische  Versmass  in  ein  umfang- 
cheres  bacchisches  System  mit  nachfolgenden  trochäischen 

ptenaren  Obergeht.  Das  Vorhergehende  war  ein  Diverbium, 
yii  beginnt  das  Canticum.  Interessant  ist  es,  dass  alle  drei 

Jatinischen  Handschriften  BCD  gemeinschaftlich  diese 
eneneintheilung  erhalten  haben ,  dagegen  A  die  Scenen 
rbindet,  wieder  ein  Beweis  von  der  geringeren  Bedeutung 
eser  Recension. 

Cure.  V,  2,  36  haben  nur  B  und  E  die  ursprüngliche 
ienenscheidung  bewahrt  und  zwar  E: 

ihil  est  quod  ille  dicit.  Phaed.  Fac  rae  certiorem,  te  öbaecro. 

EIDEM . 
go  dicam,  surge.  hanc  rem  ägite  atque  animum  aduörtite. 

5att  Eidem  giebt  B:  MILES,  wozu  noch  EIDEM  zu  setzen 

t.')  Hier  geht  also  das  Canticum  in  ein  Diverbium,  die 
och.  Septenare  in  iamb.  Senare  über.  Die  Personen  bleiben 
eselben,  aber  die  Scene  nimmt  einen  anderen  Charakter  an. 

egenüber  der  bisherigen  aufgeregten  Situation  tritt  jetzt 
nhe  ein  und  durch  einfache  Erzählung  des  Sachverhaltes 
ird  die  Verwicklung  gelöst,  was  durch  den  Umschlag  des 
hythmus  sehr  passend  zum  Ausdruck  gebracht  ist. 

Aul.  IV,  9  biy  IV,  10  finden  wir  in  den  Ausgaben  von 

othe,  Götz  u.  a.  folgende  Sceneneintheilung : 

Euclio. 

erii  interii,  occidi.  quo  curram  ?  quo  non  curram  ?  tene  tene. 

quem?  quis? 
''5)   meo  mälo  et  damno,  pati  nequeo. 

^)  Ebenso  giebt  B  zu  V,  3,  l  nur  CAPADOX,  während  auch  die 

'«'en  auf  der  Buhne  bleiben,  Auch  hier  ist  Eidem  beizufügen; 
•^-  die  üeberachrift  in  E. 
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L  y  c  o  II  i  d  e  s.     E  u  c  I  i  o. 

Lyc.     Quin  am  homo  hie  ante  aedis  nostras  eiiilans  couqueri" 
maerensr 

'Atque  hie   qiiidem  Eucliost  iit   opinor  .  oppido   ego  inter 

palamst  res Seit  peperisse  iani  üt  ego  opinor  filiam  siiam  .  nunc  mi 
certoms 

'Abeam    an    raaneam  an  ädeam  an  fugiam  .  qufd  ego  agi 
edepol  nescio.     (20 

Euch     Qufs    homo    hie    loquitiir?     Lyc.     'Ego    sum    mi 
Eucl.     Immo  ego  siim  et  miser  et  perditn« 

Ganz  anders  die  Handsehriften.  Sie  geben  gleich  anfa; 
die  Ueberschrift  Euclio  Senex.  Licanides  Adolescens^  sets 

vor  den  ersten  Versen  des  Lyconides  keine  neue  Seene,  < 

gegen  nach  edepol  nescio  nochmals  als  neuen  Scenentü 
Euclio  (Senex)  Liconides  (Ädolescens).  So  seltsam  d 

scheinen  mag ,  ist  es  doch  vollkommen  richtig.  Lyconic 
befindet  sich  schon  unter  der  Thttre ,  während  Euclio  no 

einen  Theil  seines  Monologes  spricht,  darum  steht  sein  Nai 
gleich  anfangs  neben  dem  des  Euclio.  Diese  Seene  wäl 

solange  als  beide  getrennt  in  rein  lyrischen  Metra  sprecht 
Euclio  in  Anapästen,  Lyconides  in  trochäischen  Oktonar 
die  durch  einen  Septenar  abgeschlossen  werden.  Wo 
zwei  Monologe  in  einen  Dialog  und  die  lyrischen  Meiara 

die  gleichn^issigen  troch.  Septenare  übergehen,  beginnt  i 
Recht  die  neue  Seene,  die  darum  den  nemlichen  Titel  hal 

muss  wie  die  vorhergehende.  Vergl.  die  untereinander  glei 
lautenden  Scenentitel  von  Aul.  IIT,  5  und  III,  6.  So  wird 

auch  nicht  ohne  Bedeutung  sein,  dass  Stich.  762  in  D  n 
nach  den  vorhandenen  Spuren  auch  in  C,  sowie  in  beid 
Handschriften  nach  768  neue  Seene  eintritt.  Die  ursprfir 
liehe  Bezeichnung  wird  nemlich  gewesen  sein: 

'Ubi  perpruriseämus  usque  ex  ünguiculis  .  inde  huc  aqat 
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EIDEM  •  DV. 

Tene  tii  hoc  .  educe,  dudum  haud  placuit  potio. 
Nunc  minus  grauate  iam  accipit.  tene  tu  .  Interim, 
Meus  öculus,  da  mihi  sauium  dum  iUic  bibit. 
Steph,     Prostibulist  autem  stanti  stantem  säuium 

Dare  amicum  amicae.     Sti,  Enge  enge,  sie  furi  datur. 
Sag.    Age  iam  infla  buccas .  nünciam  alic^uid  suauiter. 
Cedo  cantionem  ueteri  pro  uino  nouam. 

EIDEM .  [C  .] 

Sag.    Qui  lönicufit  cinaedicas  qui  hoc  tale  facere  pössit? 

Die  troch.  Septenare  schliessen  mit  dem  ersten  Verse  ab. 

Während  der  folgenden  sieben  Senare  hört  die  Musikbegleit- 
^g  auf,  wir  haben  gewissermassen  ein  Intermezzo  mit  der 
Anrede  des  Tibicen  vor  uns,  dessen  von  dem  vorhergehenden 
verschiedene  Vortragsweise  in  D  durch  EIDEM  II  •  bezeichnet 
ist.  Es  sind  aber  nicht  zwei  Personen  sondern  drei  und  mit 

dem  Tibicen  vier;  darum  ist  die  Zahl  II  ohne  Zweifel  aus 
DVO  und  dieses  wie  öfter  aus  DV  d.  h.  Diverbium  ent- 

standen. Nach  Schluss  der  Senare  folgt  der  Tanz  mit  iamb. 
Septenaren,  das  Wiedereintreten  der  Musik  musste  also  durch 

EIDEM  •  C  •  d.  h.  Canticum  angezeigt  sein.  Ich  habe  daher 
zn  dem  in  D  überlieferten  Eidem  noch  C  gesetzt. 

Die  Verschiedenheit  der  beiden  Recensionen,  des  A  und 

*^  Palatini,  tritt  wieder  zum  Vorschein  Pseud.  I,  3,  1  (230). 
^®  Scene  I,  2  enthält  eine  Ansprache  des  Ballio  an  seine 
«cretrices  und  Servi,  während  welcher  die  von  ihm  nicht 

'^^^rkten,  im  Hintergrunde  anwesenden  Personen  Calidorus 
^^  Pseudolus  unter  sich  einige  wenige  Worte  wechseln, 
^r^hiedene  Gründe  treffen  zusammen,  weshalb  die  Palatini, 
^^'^ohl  die  Personen  dieselben  bleiben,  mit  I,  3,  1  eine 
^^e  Scene  beginnen.  Erstens  ist  die  Rede  des  Ballio  für 
^^  ein  selbständiger  Bestandtheil,  zweitens  geht  das  Vers- 

^^^  mit  I,  3,  1    von   den  grössteutheils  trochäischen  Metra 
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der  vorigen  Scene  in  ein  anderes,  zunächst  anapastisches 

System  über,  femer  sind  jetzt  die  Meretriees  und  Serri,  mit 

denen  Ballio  bisher  gesprochen,  ins  Haus  gegangen,  zugleich 

aber  ist  zu  denken ,  dass  Calidorus  und  Pseudolua  jetat  vor- 
treten, wenn  sie  gleich  anfänglich  noch  unter  sich  sprechen 

und  erst  V.  15  Ballio  angeredet  wird.  Jedenfalls  giebt  diese 

Sceneneintheilung  der  Palatini,  welche  die  neueren  Herausgeber 
sämmtlich  fallen  Hessen,  wieder  die  ältere  Elecension,  A,  der 

die  Scenen  verbindet,  die  jüngere.^) 
Auch  sonst  ist  der  Einfliiss  des  wechselnden  Versmasjjes 

auf  die  Scenenscheidung  ersichtlich.  Rud.  IV,  5,  1—14 
spricht  Daeraones  einen  Monolog  in  iamb.  Senaren.  Dann 
nähert  er  sich  dem  Hause,  erblickt  hier  seine  Gattin,  die 

jedenfalls  unter  der  Thtire  sichtbar  ist ,  und  wo  er  sie  an- 

spricht, geht  das  Versmass  von  den  Jamben  in  troch.  Sepie- 
nare über.  Hier  sind  in  B  die  Zeichen  eines  neuen  Scenen- 

anfangs  gegeben,  nämlich: 

Uxor  conplöxa  coUo  retinet  filiam. 

Nimis  paene  inepta  atque  odiosa  eius  amatiost. 

lilQVANDO  osculando  meliust  uxor  pausam  fieri.   (15) 

Atc^ue  adoma  ut  rem  diuinam  faciam  cum  intro  aduenero. 

Wie  an  vielen  anderen  Stellen  des  Rudens  zeigt  B  die 

neue  8cene,  ohne  eine  Zeile  frei  zu  lassen,  nur  durch  grofise 

Lettern  des  ersten  Wortes  und  das  Fehlen  des  Anfangsbuch- 
staben (hier  Aliquando)  an.  Dieser  sollte  erst  durch  deD 

Rubricator  beigesetzt  werden.  Gleichwie  das  Abgehen  einet 
stummen  Person  bei  wechselndem  Versmass  eine  neue  Seen« 

bedingt,  ebenso  hier  das  Ansprechen  einer  stummen  Persoo 

innerhalb  des  Hauses.  Nach  fünf  troch.  Septenaren  taii* 

Trachalio   aus  dem  Hause  und   hier ,    wo  das  Versmass  da»-' 

1)  Vereinzelnter  Fehler  und  nicht  (mit  Ritschi  Opusc.lIIS.  1^ 
Anni.  16)  auf  principiellen  Gegensatz  verschiedener  Scenenabtheil«*^ 
zurückzuführen  ist  der  Scenentitel  in  CD  vor  Trin.  II,  2,  20  (301)- 
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bleibt  (tröch.  Septenare),  ist  kein  neuer  Scenenanfang, 

?rn  in  dem  Original  de«  B  niuss  der  Scenentitel  vor  V.  15 

itet  haben:  Daemones.  Trachalio  mit  der  Bedeutung:  Dä- 
s,  bald  darauf  Trachalio.  (8.  oben.)  Die  neueren  Heraus- 
r  haben  diese  Sceneneintheilung  eigenmächtig  durch  eine 

re  ersetzt.  Man  vergleiche  damit  Mil.  III,  2,  1.  Der 

)g  zwischen  Pleusicles  und  Palaestrio  in  troch.  Septenaren 

kein,  1,  217  mit  dem  Abgehen  des  ersteren.  Palaestrio 

t  allein  zurück,  spricht  ftiiif  Senare,  dann  erscheint  (statt 

gerufenen  Sceledrus)    der  Sklave  Lucrio    und  der  Dialog 

gleichfall«  in  Senaren  weiter  geführt.  Sollte  man  hier 

/  ebensogut  erwarten,  dass  mit  dem  Auftreten  des  Lucrio 

leue  Scene  beginne?  Der  Grund,  warum  sie  nicht  hier 

2,  6),  sondern  bei  dem  Monolog  des  Palaestrio  (III,  2,  1) 

lut,  ist  kein  anderer,  als  dass  mit  dem  Anfang  des  Mono- 
das  Versmass  wechselt,    mit   dem  Auftreten  des  Lucrio 
nicht. 

Anders  verhält  es  sich,  wenn  in  einer  Scene  von  anderem 

mass  ein  in  Senaren  abgefasster  Brief  verlesen  wird.    Hier 

natürlich  keine  neue  Scene  angesetzt.  So  Pers.  IV,  3, 

43  der  Brief  in  Senaren,  vorher  Anapäste,  nachher  Tro- 
1.  Charakter  der  Scene  und  Stellung  der  Personen  bleiben 

Iben.  Rud.  V,  2,  51 — 74  folgt  nach  iamb.  Septenaren 
Schwur,  den  Labrax  dem  Gripus  nachsagt,  in  Senaren. 

\  die  wenigen  Verse  nach  dem  Schwur  bis  zum  Schluss 

5cene  sind  in  Senaren  gegeben ,  indem  die  begonnene 
irt  beibehalten  wird.  Ganz  ähnlich  Pseud.  IV,  2,  41 

»7  nach  troch.  Septenaren  der  Brief  in  Senaren.  Auch 

venigen  Sätze,  welche  Simia  und  Ballio  zwischen  dem 
esen  des  Briefes  mit  einander  wechseln,  haben  natürlich 
Ibe  Versmass  der  iamb.  Senare  und  ebenso  die  zwei 

e  nach  dem  Brief.  Wo  dagegen  der  selbständige  Mono- 
les  Pseudolus  beginnt  IV,  3,  1,  geben  die  Handschriften 
Recht  eine  neue  Scene,    wiewohl    dieser    gleichfalls    aus 
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Senaren  besteht.  Da  der  Brief  als  Einlage  betrachtet  wird 
(die  beiden  angehängten  Verse  können  kaum  in  Rechnung 

kommen),  so  muss  jetzt  angegeben  sein,  ob  die  Handlung  in 
demselben  Versmass  wie  vor  der  Einlage  fortgeführt  wird 
oder  in  einem  anderen.  Zudem  tritt  Pseudolus,  der  sich  in 

der  ganzen  vorhergehenden  Scene  im  Hintergrund  versteckt 
hielt  (s.  IV,  2,  4)  jetzt  vor,  sein  Monolog  ist  also  gar  keine 
Fortsetzung  des  Dialogs,  d.  h.  es  sprechen  nicht  wie  sonst 
im  Dialog  die  Personen  A  und  B,  und  im  Monolog  entweder 
A  oder  B ,  sondern  im  Dialog  A  und  B ,  im  Monolog  C. 
Daher  fehlt  jede  Berechtigung  mit  Ritschi,  Pleckeisen, 
Lorenz  den  Scenentitel  vor  IV,  3,  1  zu  tilgen;  jB  giebt 

sogar  ausdrücklich  SERVOS  DV.  —  Bacch.  IV,  9,  74  gebt 
das  Versma-ss  mit  dem  Vorlesen  des  Briefes  von  den  Trochäen 

in  iambische  Senare  über.  Hiezu  bemerkt  R  i  t  s  c  h  1 :  *•  Nouam 
hinc  scenam  CD  ordiimtur,  uacuo  spatio  praemLsso  CDa^  cum 

hac  inscriptione  Nicobolus  Chrisalus  Dh."  Doch  scheint 
es,  dass  C  und  Da  keine  neue  Scene  beabsichtigten,  sondern 
nur  eine  Zeile  leer  Hessen,  in  welche  die  nemliche  richtige 
Ueberschrift  kommen  sollte  wie  sie  in  B  steht,  nemlich 

Epistola,  Aus  Missverständnis  setzte  die  zweite  Hand  in  d 
die  Personennamen  als  Scenen Überschrift. 

Endlich  fragt  es  sich  noch  um  das  Wiederauftreten 
derjenigen  Personen,  die  nur  für  kurze  Zeit  die 
Bühne  verlassen  und  in  ein  (auf  der  Scene  sichtbaitf) 

Haus  gehen ,  um  dort  einen  Auftrag  zu  ertheilen ,  Geld  xo 
holen  und  dergl.  und  dann  wenige  Verse  später  wieder  e^ 
scheinen.  Der  Grundsatz,  welchen  Ritschi  a.  0.  aufstellt, 
dass  bei  dem  Wiedererscheinen  solcher  Personen  keine  nenc 

Scene  zu  beginnen  hat,  ist  auf  Grund  der  handschriftliches 
Ueberliefennig  dahin  einzuschränken ,  dass  nur  dann  keine 

neue  Scene  beginnt,  wenn  bei  der  Wiederkehr  einer  solchen 

Person  die  Handlung  in  demselben  Versmass  weiter  gefth't 
wird   und   auch  in  der  Zahl  der  anwesenden  Personen  köD^ 
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eitere  Aendening  eintritt;  ändert  sich  aber  das  Versmasi^ 
od  ist  unterdessen  noch  eine  andere  Person  abgegangen  oder 
ommen  neue  hinzu,  so  wird  auch  eine  neue  Scene  angesetzt. 

Beispiele  der  ersten  Art  sind:  Epid.  V,  1,  28  geht  Stra- 
ppocies  ins  Haus,  holt  das  Geld  und  kommt  1 0  Verse  später 

ipder  heraus.  Das  Versmass,  troch.  Septenare,  bleibt  das- 
:lbe,  die  Situation  der  Personen  gleichfalls,  dämm  keine 
eue  Scene.  V,  2,  49  geht  Periphanes  ins  Haus,  erscheint 
Verse  später  wieder,  ohne  dass  das  Metrum  sich  ändert^ 

eine  neue  Scene.  Ebenso  Merc.  IV,  1,  11  — 15,  Mil.  11,3, 
2-42;  II,  5,  53—59;  II,  (>,  42—48;  5H-59:  Most.  I,  3, 
6  ff.  Bacch.  IV,  9,  129— 13(5;  IV,  4,  t)4- 74,  Rud.  V,  2,  71 
M  V,  3,  1  u.  a. 

Beispiele  der  zweiten  Art:  Mil.  II,  3,  74  geht  Palaestrio 
08  Haus  und  kommt  acht  Verse  später  II,  4,  1  wieder  zurtick. 

ür  bringt  die  Philocomasium  mit ,  zugleich  geht  das  Vers- 
Qass  von  den  trochäischen  Septenaren  in  iambische  Senare 

iber,  darum  neue  Scene.  —  Rud.  11,  4,  2t)  geht  Scepamio» 
wHaus  und  kommt  10  Verse  später  wieder  zurück.  Unter- 
essen  ist  aber  Ampelisca,  die  mit  ihm  auf  der  Bühne  war, 

bgegangen  und  sind  statt  der  troch.  Septenare  iamb.  Senare 
ingetreten,  darum  neue  Scene. 

Bacch.  IV,  7,  1  ist  Nicobulus  ins  Haus  gegangen  und 

ringt  einen  Lorarius  mit.  Zwar  ist  dieser  eine  stumme 

^erson  und  das  Versmass  bleibt  dasselbe,  aber  doch  ist  sein 
^scheinen  als  der  Grund  anzusehen,  weshalb  die  Handschriften 

icr  eine  neue  Scene  beginnen. 
Wenn  das  Abgehen  einer  bald  wieder  zurückkommenden 

crson  eine  neue  Scene  zur  Folge  hatte,  so  muss  auch  ber 
JVm  Wiederauftreten  eine  solche  beginnen  und  umgekehrt, 

^r».  IV,  5, 1  hat  das  Abgehen  des  Dordalus  mit  der  Aendenmg 
«  Versmasses  eine  neue  Scene  gebracht  (s.  oben) ,  daher 
'ch  seine  Wiederkehr  IV,  ti,  1.  An  innerem  Widerspruch 
det  Aul.  I,  2,  1.    Nach  dem  Dialog  zwischen  Enclio  und 
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Staphyla  geht  EucHo  in's  Haus  I,  1  27  und  bei  dem  nim 
folgenden  Monolog  der  Staphyla  I,  1,  28—39  beginnt  keine 
neue  Seene,  wohl  aber  bei  der  Wiederkehr  des  Euclio  I,  2,  1. 

Entweder  muss  auch  vor  I,  1,  28  eine  «olehe  angesetzt  werden 

mit  der  Ueberschrift  Staphyla  oder,  was  nach  obiger  Regel 
yAinächst  erwartet  wird ,  der  Scenentitel  vor  I,  2,  1  i?t  zo 

tilgen.  Für  letzteres  kann  auch  die  Ueberliefemng  de*  D 
sprechen ,  welcher  I,  1 ,  39  ohne  Zwischenraum  und  ohne 
Scenentitel  mit  I,  2,  1   verbindet. 

Mil  Unrecht  wurde  der  Scenentitel  getilgt  Aul.  III,  3, 1. 

Zwar  geht  Euclio  III,  2,  30  ins  Haus  und  kommt  fünf  Ven« 
.später  wieder  heraus,  aber  seine  Wiederkehr  ist  nicht  dnreh 

<lie  AuflForderung  ein  wenig  zu  warten,  er  werde  gleich  wieder- 
kommen und  dergl.  angekündigt,  sondern  der  Koch  soll  nichts 

davon  ahnen,  dass  Euclio  jetzt  den  Topf  aus  dem  Hanae  holt* 
Es  kommt  dazu,  dass  mit  Ausnahme  der  zwei  letzten  Verse, 

welche  wie  die  folgende  Scene  troch.  Septenare  sind,  die  gan» 

.Scene  III,  2,  1  —  32  ein  anderes  Versmass  hatte,  nemlich  den 
Versus  Reizianus. 

Ebensowenig  gehört  in  diese  Kategorie  Aul.  IV,  3,  1. 

wo  Bothe  und  Goetz  ohne  Grund  den  Scenentitel  tilgen. 
Euclio  ist  IV,  2,  8  abgegangen;  nunc  lauabo  ut  reni  dimnam 

faciam  sagt  er,  kann  also  nicht  sofort  wiederzukommen  be- 
absichtigen. Weil  er  aber  von  schlimmen  Vorzeichen  ge- 

Ängstigt  wird,  kehrt  er  acht  Verse  später  unerwartet  zorQfik, 

womit  eine  neue  Scene  beginnen  muss.  So  aach  die  Hand- 

schriften (^ausser  J), 
Wir  sehen  also,  dass  die  handschriftliche  Scenenabtheil- 

ung,  wenn  sie  auch  von  einzelnen  Verderbnissen  nicht  frei 

geblieben,  doch  durchaus  den  Geist  der  Ordnung  nnd  Ueber- 
legung  zeigt ,  dass  sie  nach  verschiedenen  Spuren  anf  die 
:älteste  Zeit  selbst  zurückgeht  und  darum  die  Geringsehätzonf^ 
nicht  verdient,  die  ihr  in  den  neueren  Au^^ben  zn  Theil 

geworden  ist. 
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Sitzung  vom  2.  Juni  1883, 

Herr  v.  Brunn  hielt  einen  Vortrag: 

„üeber  tektonischen  Styl  in  griechischer 

Plastik  und  Malerei." 

Die  kleinen  Thonreliefs,  welche  wir  nach  ihrem  häufigsten, 

'r  keineswegs  ausschliesslichen  Fundorte  als  ,,raelische*  zu 
zeichnen  uns  gewöhnt  haben,  treten  unter  den  verschiedenen 
liefgattungen  als  eine  in  sich  geschlossene  Gruppe  von 
r  bestimmter  Eigenthümlichkeit  hervor.  Allerdings  hat 

Schöne  in  den  Erörterungen ,  mit  denen  er  die  Aufzäh- 
Lg  des  ihm  bekannten  Materials  und  die  Publication  einiger 
her  unbekannten  Stücke  begleitet  (griech.  Reliefs  S.  59  flf.), 

k  Recht  darauf  hingewiesen,  dass  trotz  der  Einheitlichkeit 
I  Grundcharakters  doch  in  Styl  und  Durchführung  nicht 

Hige  Uebereinstimmung  herrsche,  dass  sich  vielmehr  deut- 
h  drei  Gruppen  scheiden  lassen ,  in  denen  ein  Fortschritt 

ö  alterthümlicher  Strenge  zu  grösserer  Freiheit  nicht  zu 
rkennen  sei.  Doch  bewegen  sich  die  Unterschiede  immer 
^h  innerhalb  ziemlich  enger  Grenzen,  und  auch  die  relativ 

iiesten  Darstellungen  lassen  hinlängliche  Spuren  einer  ge- 

[1883.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  3.]  20 



300         Sitzung  der  phUos.-phäol,  Classe  vom  2.  Juni  1883, 

wissen  Gebundenheit  der  Auffassung  erkennen.  Eine  Wür 

digung  diaser  Reliefe  wird  also  nicht  diese  feineren  Unter 

Scheidungen ,  sondern  das  Gemeinsame  und  Einheitliche  den 

Grundcharakters  zum  Ausgangspunkte  nehmen  müssen. 

Hier   drängt   sich  uns  zuerst  die  allgemeine  Frage  auf, 

welche  Stellung   wir   der  ganzen  Gattung,    sei   es   in  syste- 
matischer,  sei  es  in  kunsthistorischer  Beziehung  anzuweisen 

haben.    Um  darüber  Auskunft  zu  erhalten,  unterwerfen  wir 

die  beiden  zuerst  bekannt  gewordenen,  aber  auch  jetzt  noch 
lehrreichsten  Stücke  einer  aufmerksameren  Betrachtung.   & 

sind  dies  die  von  Millingen  (anc.  uned.  mon.  II,  2 — 3)  pubK- 
cirten  Darstellungen    des  Perseos,    der    mit   der  Harpe  nnd 

dem  Medusenhaupte  über  die  knieende  Medusa  hinw^reitet, 

aus  deren  Halse  Chrysaor  emporsteigt,  und  des  Bellerophon, 

der    ebenfalls  zu  Pferde   mit    gezücktem  Schwerte    über  die 

Chimaera  hinwegeilt.     Ueber  diese  beiden  Reliefs  oder  yiel- 

mehr    über  die   ganze  „alterthümlichste**    der  drei  Gruppen 
bemerkt  Schöne  (vS.  62):    „Diese  Reliefs   zeigen  eine  bis  w 

einer  gewissen  Feinheit    ausgebildete  Alterthümlichkeit ,  die 

sich  weniger  durch  Steifheit,  als  durch  übermässige  Schärfe 

der   Formen    und    durch    sehr    starke    Bewegungen    fahlbar 

macht."      AUenlings    gemahnt   manches   in   der  Behandlung 

der  Gewandfalten,  wie  in  der  Bildung  des  Gesichts  an  archai- 
schen Kunstcharakter,    und    die  Schlankheit  und  Sauberkdt 

der  Formen  kann  etwa  an  die  Kunstweise  des  Kaiamis,  seia^ 

XemoTv^g   und  xdqig   erinnern.     Doch    darf  nicht   übereeheo 

werden,  dass  in  den  Beispielen  entwickelteren  Styls,  in  deneii 

die  archaischen  Anklänge    in  der  Ausführung  des  EinzeheiJ 

mehr  und  mehr  verschwinden ,    gerade    in   den    Linien  dei 

Composition,  wie  in  den  Bewegungen  der  einzelnen  Fignrei 
sich  jene  Schärfe  und  Eckigkeit  in  auffälliger  Weise  erhaM 

Es  fragt  sich  daher,  ob  wir  die  Erklärimg  dieser  Eigenthött" 
lichkeiten  überhaupt  im  Archaismus   und   nicht  vielmehr 
einer  andern  principiellen  Ursache  zu  suchen  haben. 
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Für  die  Beantwortung  dieser  Frage  ist  die  Art  der 

Herstellung  und  die  Bestimmung  dieser  Reliefs  von  ent- 
scheidender Bedeutung.  Wie  schon  das  Vorkommen  genauer 

Repliken  beweist,  sind  die  einzelnen  Exemplare  nicht  frei 

modellirt,  sondern  aus  Formen  genommen,  und  eine  genauere 

Betrachtung  der  Technik,  namentlich  an  dem  Relief  der 
feinen  Gewandfalten  und  des  Haares,  deutet  darauf  hin,  dass 

diese  Formen  nicht  selbst  durch  Abdruck  oder  Abguss  von 

einem  Originalrelief  hergestellt,  sondern  vertieft,  als  Intaglio 
gearbeitet,  vielleicht  wie  imsere  Butterformen  aus  Holzstöcken 

aa*<gestochen  waren:  ein  Verfahren,  welches  sich  für  ein 
sehr  flach  behandeltes  Relief  als  besonders  geeignet  erweist. 

Eine  weitere  Eigenthümlichkeit  besteht  darin,  dass  besonders 

bei  der  älteren  Gattung  die  Grundfläche  an  den  Umrissen 

der  Figuren  vor  dem  Brennen  ganz  oder  zum  grössten  Theile 

weggeschnitten  ist  und  auf  diese  Weise  die  Figuren  selbst 

eine  Art  von  durchbrochenem  Gitter  bilden.  Bei  den  jüngeren 

Gruppen  beschränkt  sich  dieses  Wegschneiden  meist  auf  den 

äusseren  Umriss,  die  Silhouette  der  ganzen  Composition,  oder 

«  bleibt  auch  der  ganze  Grund  stehen.  Aber  auch  hier 

weisen  sorgfältig  hergestellte  Löcher  darauf  hin,  dass  diese 

Beliefe,  wie  Schöne  sagt,  »zum  Auflegen  oder  zur  Verklei- 

dung bestimmt  waren.*  Noch  genauer  und  principiell  rich- 
tiger sollte  es  vielleicht  heissen:  zur  Felderfüllung,  d.  h.  zur 

Füllung  von  Feldern,  die  zwischen  constructivem  Riegelwerk 

ohne  eigentlich  constructive  Bedeutung ,  also  der  Idee  nach 
^prünglich  leer  und  offen  zu  denken  sind,  und  daher  auch 

JUcht  förmlich  verschlossen,  sondern  nur  wie  durch  ein  Gitter 

ßiehr  oder  weniger  abgeschlossen  und  decorativ  gegliedert 
Genien  sollen. 

Sie  dienen   also   einem   tektonisch   decorativen   Zwecke, 

^^d  dieser  Zweck  ist  es,  der  für  die  ganze  künstlerische  Be- 
^dlung  maassgebend  wird.     Sogar  die  geistige  Auffassung 

^^  Composition  muss  sich  demselben  unterordnen.  Bellerophon 

20* 
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zückt  das  Schwert  gegen  die  Chimaera:  sie  müsste  ihm  8 

gegenüberstehen;  Perseiis  hat  das  Haupt  der  Medusa  her 

abgeschnitten  und  blickt  rückwärts :  wir  müssten  sie  i 
hinter  ihm  voraussetzen ;  und  doch  befindet  sich  der  ( 

wie  der  andere  Held  gerade  über  seiner  Gegnerin.  Wi 

eine  solche  Auffassung  bei  einer  vollkommen  freien  Kn 

Schöpfung  gerechtfertigt  sein?  Anders  verhält  es  sich, 

dem  Künstler  die  Aufgabe  zufällt,  einen  oder  mehrere  Rä 
oder  Felder  mit  bildlichem  Schmucke  auszuiiülen  und 

gliedern.  Hier  sind  in  erster  Linie  die  Forderungen 

Itaumes  zu  befriedigen,  und  je  mehr  der  Künstler  sich  il 
unterordnet,  um  so  mehr  tritt  die  Phantasie  des  Bescha 

ergänzend  ein ,  um  sich  die  einzelnen  Momente  der  Hs 

lung,  welche  der  Künstler  nach  dem  Zwange  des  Rau 

vertheilt,  nach  ihren  geistigen  Beziehungen  zurechtzulej 

so  dass  in  der  Darstellung  das,  was  der  Wahrheit  gerac 

widerspricht,  doch  künstlerisch  wahr  oder  wahrschein 
erscheint.  Wie  der  Künstler,  was  im  Räume  aufeinan 

folgen  sollte,  übereinander  ordnet,  so  vergessen  wir  auch 

zeitliche  Aufeinanderfolge  und  fassen  das  Ganze  in  ei 

einheitlichen  Gedanken ,  den  des  Sieges  der  beiden  Hei 
über  schreckliche  Ungeheuer,  zusammen. 

In  nicht  minder  hohem  Grade  als  den  Inhalt,  den 

danken,    beherrscht  das  tektonische  Princip  auch  die  küi 

lerische  Form.     In  den  beiden   als  Seitenstücke  gearbeifc 

Reliefs   tritt   es  uns  zuerst  und  am  deutlichsten  entgegei 

der  gesammten  Dis])osition  der  Massen.    Wie  die  Glieder 

des  römischen  Templum  in  strengster  Weise  auf  der  Kreuz 
des  Cardo  und  Decumanus  beruht,    so  haben  wir  auch 

in  der  vom  Scheitel   der  Reiter  ausgehenden  verticalen 

einen  Cardo,  in  der  horizontalen  der  gestreckten  Pferdekoi 

einen  Decumanus ;    und  leicht  empfinden  wir  jetzt ,    wie 
von  Schöne  hervorgehobene  Schärfe  der  Formen  und  Sü 

der  Bewegimgen  durch  ihre  Beziehung  auf  die  mathematis 
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Grundlage  des  Ganzen  ihre  einfachste  Erklärung  findet.  Bis 
in  das  Einzelne  hinein ,  in  den  Formen  der  Chimaera ,  an 

ihrer  Mähne,  an  den  Flügeln  der  Medusa,  in  den  Formen 

der  Pferde ,  besonders  an  ihren  Köpfen ,  macht  sich  dieser 

tektonisch  schematisirende  Charakter  geltend ;  .  ja  selbst  die 

Schlankheit  und  Magerkeit  der  menschliehen  Gestalten ,  die 

in  einigen  anderen  Compositionen ,  z.  B.  dem  Ringkampfe 

des  Peleus  und  der  Thetis  (Schöne  T.  34)  sich  bis  zum 

Extrem  steigert,  scheint  darauf  berechnet,  im  Gegensatze 

zu  plastischer  Rundung  und  malerischer  Rhythmik  recht 

augenfällig  die  Bedeutung  der  Linien  hervortreten  zu  lassen : 

manche  Figur,  manche  Composition  möchte  man  fast  nur 

als  ein  belebtes,  mit  den  Formen  organischer  Wesen  um- 
kleidetes Liniengewebe  bezeichnen. 

So  tritt  bei  näherer  Betrachtung  in  diesen  Arbeiten  die 

Bedeutung  des  Archaischen  immer  mehr  in  den  Hintergrund 

gegenüber   dem  die  Grundauffassung  und  Durchfühnmg  be- 
herrschenden tektonisch  decorativen  Principe.  Dass  man  dieses 

Verhältniss    nicht   schon    längst  erkannt   und  scharf  hervor- 
gehoben hat,    beruht   auf  den   engen  Beziehungen,    welche 

ursprünglich  archaische  und  tektonische  Kunstübuug  lange  Zeit 

hindurch  mit  einander  verbanden.    Dan  tektonische  Princip  ist 

eines  der  wichtigsten ,   ja    in  der  ältesten  Zeit  vielleicht  das 

^chtigste  Grundprincip  der  hellenischen  Kunst.    Es  herrscht 

in  den  ältesten  Kunsterzeugnissen,  dem  geometrischen  Deco- 
rationsstyl  der  Vasenmalerei,  im  homerischen  und  hesiodischen 

Schilde  u.  a. ;    und    wenn    überhaupt    die   älteste  decorative 

Kunst   bei   den  Hellenen   weniger  Ungeschick,  Laxheit   und 
Weheres  Tasten  verräth,  als  bei  anderen  Völkern,  so  liegt 

"fi'"  Grund  darin ,    dass   sie   sich   von  Anfang  an    auf  dieses 
'^ncip  stützt,  an  dieser  Stütze  sich  erzieht   und    zu  immer 
^'^"s^serer  Freiheit  fortschreitet.    Auch  die  monumentale  statu- 

^'^^lie  Kunst    nahm   einen  Theil  dieser  Grundlagen   in  sich 

®"^  ttnd  verarbeitete  ihn  für  ihre  Zwecke;  aber  je  mehr  sie 
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sich  der  vollen  Freiheit  näherte,  um  so  mehr  musste  sie  be- 

strebt sein,  das  schemabiseh  Mechanische  des  Archaismus  durch 

das  organisch  Rhythmische  immer  mehr  zu  überwinden:  irnd 

wenn    dabei  das  tekfonische  Princip    auch   seinen    regelnden 

Einfluss  als  früheres  Erziehungsmittel  nicht  einbüsst,  so  tritt 

es    doch   äusserlich    immer    mehr    in    den    Hintergrund  und 

wirkt  nur  noch  gewissermassen  unbewusst  und  im  Verborgenen. 

—  In  den  beiden  melischen  Reliefs  ist  es  wieder  zum  herr- 

schenden geworden ,  welches  den  gesammten  Kunstcharakter 

durchdringt.    Nach  der  längeren  Schwächung,  die  es  erfahren, 
nimmt  es  auf  dem  Gebiete  der  decorativen  Kunst  von  Neuem 

eine  .selbständige  Geltung  in  Anspruch,  aber  auf  der  Grund- 
lage der  fortgeschritteneren  Entwicklung,  welche  diese  selW 

durch  ihre  Verbindung  mit  der  monumentalen  erfahren  hatte. 

Denn  hier  wie  in  allen  diesen  Arbeiten  begegnen  wir  einem 

fortgeschritteneren  Empfinden ,    weniger   einem    freieren  Ar- 
chaismus,   als    einer  archaisirenden  Freiheit:    nicht  um  ein 

Festhalten,    ein  Wiederbeleben    unvollkommener,    überlebter 

Formen  handelt  as  sich,   sondern  um  eine  Verwerthung  der 

im  Archaismus  enthaltenen,    ursprünglich   dem  tektoniachen 

Princip  entlehnten,  und  für  die  neuen  Zwecke  noch  brauch- 

baren archaischen  Elemente.    Die  mehr  scheinbar,  als  wirk- 
lich archaischen  Formen  sind  nur  ein  Hülfsmittel,   um  deüJ 

tektonischen  Charakter  auch  äusserlich  mit  möglichster  Deut^ 
lichkeit  und  Bestimmtheit  zum  Ausdrucke  gelangen  zu  lassen - 

Eine  irgendwie  genauere  Zeitbestimmung   ist   durch  di^ 

bisherigen  Erörterungen  nicht  gegeben.    Nur  daran  ist  fesb^ 
zuhalten,    dass   die  archaische  Kunst  schon  zu  einem  festei* 

Abschluss  gekommen,  sich  in  ihrer  Selbständigkeit  ausgeleb* 
haben  musste,    ehe   von   einem  bewussten  Wiederaufnehme^ 

archaischer  Elemente   in    einem  vorgerückteren  Stadium  d^** 
Kunst  die  Rede   sein    konnte.     Allerdings    würde   nur  Qt^* 
geringe  Zwischenpause   anzunehmen  sein,    sofern   die  Ooiä' 

Positionen   gerade   des  Perseus-   und  des  Bellerophonreli^s: 
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vom  Throne  des  Asklepios  zu  Epidauros  entlehnt  sein  sollten, 

dessen  Künstler  Thrasymedes,  freilich  auch  nur  vennuthungs- 
weise,  mit  der  Sippschaft  des  Phidias  in  Verbindxing  gebracht 

wird.  Dass  die  Möglichkeit  eines  solchen  Zusanimenhanga^ 

zuzugeben  ist,  habe  ich  selbst  in  einer  früheren  Besprechung 
betont  (Sitzungsber.  1872,  S.  585).  Ob  es  indessen  dadurch 

ab  ausgeschlossen  zu  betrachten  ist,  dass  diese  Compositionen 

etwa  erst  bei  ihrer  späteren  Verwerthung  für  neue  Zwecke  eine 

theilweise  stylistische  Umbildung  im  Sinne  des  tektonischen 

Princips  erfahren  haben  dürften,  muss  vorläufig  als  eine  offene 

Frage  betrachtet  werden. 

Wie  dem  auch  sei,  so  werden  wir  doch  die  ganze  Gat- 

'Ung  nicht  auf  eine  kurze  Zeit  beschränken  oder  etwa  gar 
iur  als  einen  Nachklang  archaischer  Kunst  betrachten  dürfen, 

tt  der  Darstellung  einer  Scene  am  Grabe  Agamemnons  (Mon. 

.  Inst.  VI,  57,  1)  gehört  die  Verbindung  des  Eierstabes 
lit  der  Palmettenbekrönung  der  Grabstele  keineswegs  der 

eit  der  höchsten  Blüthe,  simdern  einer  von  der  Höhe  herab- 

^igenden  Entwicklung  an.  Stellung  und  Haltung  der  trau- 
mden  Elektra  weisen  (so  wenig  wie  bei  der  vaticanischen 

^enelope)  durchaus  nicht  auf  archaische  Kunstweise  hin,  der 
iuch  die  Bildung  des  Gesichts  in  Drei  viertel- Vorderansicht 
^derspricht.  Das  Motiv  des  auf  eine  Erhöhung  gesetzten 

Fuases  an  der  Figur  d^  Orestes  findet  sich  zwar  vereinzelt 

in  Reliefs  auch  schon  vor  Lysipp ,  kommt  aber  erst  durch 

^esen  Künstler  zu  allgemeinerer  Geltung.  Und  trotz  der 

^niühungen  Robertos  (Bild  und  Lied  S.  167  ff.)  als  poetische 
^clle  der  ganzen  Darstellung  Stesichoros  nachzuweisen,  wird 

"^  das  bedeutende  Hervortreten  der  Elektra,  so  wie  die 

^^renwart  der  Amme  immer  auf  eine  Ausbildung  der  Sage 

^ftihren,  wie  wir  sie  nach  den  vielfältigsten  Analogieen 

^  dem  Einflüsse  der  Tragödie  zuzuschreiben  vermögen. 

'fc^^t  die  Gesammtauffassung  des  Gegenstandes ,  die  uns 
^i|5er  eine  bewegte  Handlung  als  eine  Situation  vor  Augen 
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führt,  steht  iu  einem  gewissen  Gegensatze  zu  dein  erzählendeD 
Charakter   archaischer  Kunst.     Vielmehr    untersclieidet  sich 

das  Relief  im    Gedankeninhalt,  in  Haltung   und   StiramuDg 

nicht   wesentlich    von    der  Darstellung   derselben   Seene  auf 
einem   unteritalischen  Vasen  bilde    bei    Overbeck:    Gall.  her. 

Bildw.    28,  5.     Als    Arbeit    der   80.  Olympiade    würde  das 
Ganze  eine  nicht  zu  erklärende  Anomalie,  ein  Anachronismus 
sein.    Alles  weist  vielmehr  auf  die  Zeit  bald  nach  dem  Tode 
Alexanders  d.  Gr.  hin. 

Wenn  nun  damals  auch  auf  andern  Gebieten  der  Kunst 

eine  bewusste  Reaction  gegen  ein  üebermass  von  Freiheit 

sich  geltend  zu  machen  begann ,  so  werden  wir  uns  nicht 

wundem,  dass  auch  das  tektonische  Princip  da  und  dort  eine 

Verschärfung  erfuhr,  indem  man  die  archaischen  Elemente 

bis  zur  Uebertreibung  betonte,  wie  es  ofifenbar  in  dem  schon 

er>vähnten  Ringkampfe  des  I^eleus  und  der  Thetis  der  FaB 
war.  Andern  Theils  wird  in  Mitten  einer  völlig  freien  Kunst 

das  tektonische  Princip  nicht  Kraft  genug  besessen  haben, 

um  sich  seine  volle  Strenge  zu  bewahren,  und  so  gelangte 

man  zu  der  freieren  Behandlung,  wie  sie  in  der  dritten  der 

von  Schöne  aufgestellten  Gruppen,  z.  B.  in  dem  Orestesrelief: 
Mon.  d.  Inst.  VI,  57,  2  vorliegt. 

Auf   gleicher  Linie    mit   diesen    melischen    Terracotten 

stehen  einige  Holzreliefs  aus  der  Krim,  die  sich  als  Feldtf- 
füllung   hölzerner  Sarkophage   erhalten    haben :    Stephani  C 

R  18G9,    S.  177  If.     Dargestellt  sind  reissende  Thiere,  ins- 
besondere Greife  im  Kampfe  gegen  Hirsche,  Pferde  u.  a.,  in 

streng   architektonischer  Stylisirung   und  symmetrischer  An- 
ordnung.   Wir  erkennen  an  ihnen  recht  deutlich  den  tdrto- 

nischen  Zweck,  für  welchen  diese  ganze  Reliefgattung  ursprOng- 
lich  erfunden  war:    denn  auch  die  Terracottareliefs ,    die  in 

Formen  leicht  zu  vervielfältigen  waren,  sollten  offenbar  för 

den  Grabgebrauch  einen  billigen  Ersatz  für  die  in  Einxehi- 
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arbeit  kostspieliger  herzustellendeu  Holzreliefs  bieten.  Stephani 
setzt  diese  Arbeiten  in  das  vierte  Jahrhundert.  —  An  sie 
aber  schliessen  sich  wiederum  als  nahe  verwandten  Charak- 

ters zwei  Terracottareliefs  aus  Unteritalien  an ,  das  eine  in 

München,  zwei  Greife  darstellend,  die  ein  Pferd  zerreii^sen, 
das  andere  in  Berlin:  zwei  Löwen,  die  einen  Stier  zerfleischen, 

welche  eine  weitere  Bedeutung  dadurch  gewinnen,  dass  die 
b^den  Gompositionen  auf  den  Nebenseiten  eines  etruskischen 
Sarkophages  aus  Vulci  (Mon.  d.  Inst.  VIII,  18)  genau  copirt 

sind.  Nach  der  Arbeit  der  Vorder-  und  Rückseite  gehört 
aber  dieser  Sarkophag  einer  sehr  jungen  Stufe  der  etrus- 
cischen  Kunst  an,  und  er  zeigt  uns  daher,  dass  der  „tekto- 

nische*  Styl  der  den  nielischen  verwandten  Reliefgattungen 
sich  bis  zum  Ende  der  im  engeren  Sinne  griechischen  Kunst, 

etwa  bis  in  das  zweite  Jahrhundert  v.  Chr.  in  Uebung  er- 
halten hat. 

Von  hier  aus  dürfen  wir  uns  einer  anderen  Kategorie 

^on  Terracottareliefs  zuwenden,  die  uns  vielfach  das  gleiche 
tektonische  Princip,  aber  in  mannigfach  veränderter  Durch- 

bildung zur  Anschauung  bringt.  Es  sind  dies  die  Reliefs, 
we  sich  in  reichster,  freilich  noch  nicht  kritisch  gesichteter 

Zosanunenstellung  in  Campana's  antiche  opere  in  plastica 
vereinigt  finden,  lieber  ihre  Bestimmung  zu  architektonischen 
Verkleidungen  kann  kein  Zweifel  sein ,  so  sehr  auch  ihre 
'Verwendung  im  Einzelnen  noch  genauerer  Untersuchung  be- 
•^.  Ebenso  fehlen  noch  genauere  Zeitbestimmungen.  Doch 
^eist  uns  die  locale  Verbreitung  auf  italisch-römischem  Boden 
3nd  der  Kunstcharakter  auf  eine  Zeit,  in  welcher  die  Kunst 
n  Rom  durchaus  von  griechischem  Einfluss  beherrscht  war, 
ilso  im  Allgemeinen  auf  das  Jahrhundert  hin,  in  dem  sich 
er  üebergang  von  der  Republik  zur  festen  Begründung  der 
aiserherlrschafi  vollzieht.  Das  Verhältniss  der  älteren  6at- 

ng   zur  jüngeren   tritt  uns   am  augenfälligsten  entgegen, 
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wenn  wir  den  oben  erwähnten  etruscischen  Sarkophag  und 

die  beiden  Platten  bei  Campana  T.  82  mit  einander  vergleichen. 

Die  Grundraotive  der  Composition  sind,  abgesehen  da?on^ 
dass  an  die  Stelle  des  zerfleischten  Rosses  ein  Lowe  tritt, 

hier  und  dort  die  gleichen.  Aber  während  in  der  älteen 

Gattung  das  tektonische  Princip  nicht  nur  die  streng  abge- 
wogenen Hauptlinien  der  den  Raum  füllenden  Gruppen, 

sondern  auch  die  Durchbildung  aller  einzelnen  Körpertheile 

architektonisch  schematisirend  durchdringt,  sind  in  diesen 
Terracotten  die  Thiere  in  freier  Kunst  mehr  oder  minder  im 

Anschluss  an  die  Natur  gebildet,  und  das  strenge  System 

der  Linien  bildet  nur  die  feste  Unterlage  für  diese  freiere 
Behandlung. 

Wie  in  den  melischen  Reliefs,  so  finden  sich  aber  auch 
hier  sehr  verschiedene  Grade  der  Freiheit.  Kaum  merklich 

ist  sie  beschränkt  bei  friesartigen,  aus  mehreren  Platten  ge- 

bildeten Compasitionen  (z.  B.  T.  33  flf.),  in  denen  wir  höch- 
stens ein  allgemein  symmetrisches  Entsprechen  der  Massen 

erwarten.  Aber  auch  auf  einzelnen  Platten  entwickeln  sich 

zuweilen  die  Compositionen  frei,  wohl  im  Anschluss  oder  in 

Berücksichtigung  der  gegebenen  Bildfläche,  aber  ohne  be- 
stimmte Beziehung  auf  die  architektonische  Bedeutung  de^ 

selben  (z.  B.  T.  5;  57).  Dagegen  sind  schon  andere  Coro- 
Positionen,  wie  z.  B.  die  Darstellungen  einzelner  Thaten  de« 

Herakles  oder  des  Theseus  (T.  18;  64)  in  so  weit  durch  dö» 

Raum  bedingt,  dass  wir  empfinden,  wie  die  Figuren  neben 

ihrer  eigenen  Bedeutung  noch  die  Bestinmiung  haben,  den 

Raum  klar  und  übersichtlich  architektonisch  zu  gliedem. 

Insofern  aber  die  Figuren  für  sich  noch  ihre  freie  Selbstän- 
digkeit so  gut  wie  ganz  bewahren,  lässt  sich  hier  kanm 

schon  von  eigentlich  tektonischem  Style  sprechen.  —  Sehen 
fühlbarer  machen  sich  zuweilen  die  Principien  desselben  in 

der  Gegenüberstellung  zweier  aufeinander  bezüglicher  Figoicai, 

wenn  auch  die  Lebendigkeit  bewegter  Handlung  für  jede  d«r 
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estalten  ein  grösseres  Mass  von  Freiheit  in  den  einzelnen 

awegungen  zu  bedingen  scheint,  so  bei  dem  Satyr  und  der 
ikchantin,  welche  in  fröhlichem  Tanze  das  Dionysoskind 
einem  Korbe  herumschwingen :  T.  50.  Vgl.  das  tanzende 

wff  auf  T.  37 ;  die  kelternden  Satyrn  T.  40  ;  auch  den  Tanz 
ifT.  109. 

Wohl  aber  dürfen  wir  eine  andere  Reihe  von  Composi- 
men  dem  Begriffe  tektonischer  Stylisirung  völlig  unter- 
dnen:  so  T.  39  die  kauernden  Satyrn,  welche  in  ihrem 
5hiirz  Trauben  sammeln.  Die  einzelnen  Formen  des  Körpers, 

ir  Typus  der  Köpfe  zeigen  überall  den  Charakter  der  freiesten 
atwickelung  der  Kunst.  Auch  in  der  Haltung  ist  nichts, 
18  nicht  eben  so  in  der  Natur  beobachtet  werden  könnte, 

^enn  aber  schon  in  der  einzelnen  Gestalt  eine  gewisse 
i^kigkeit  der  Bewegung  auffallen  muss,  so  lehrt  die  genaue 

^iederkehr  derselben  Linien,  nur  von  der  Gegenseite,  in  der 
itsprechenden,  gegenüber  knieenden  Figur,  dass  hier  der 
hythmus  der  Linien  ein  absichtlich  gebundener,  d.  h.  durch 
e  streng  tektonische  Entsprechung  gebundener  ist.  Ja  das 

^ema  dieser  Gestalten  wiederholt  sich  sogar  fast  unver- 
idert  in  den  Silenen,  die  zu  beiden  Seiten  einer  Büste  des 

ionysoskindes  knieen,  bei  denen  der  lineare  Charakter  der 
Jmposition  durch  die  streng  senkrecht  gehaltenen  Thyrsen 
ir  noch  verstärkt  wird  (T.  51).  Nahe  verwandt  mit  dieser 

)mposition  ist  die  der  Satyrn  auf  T.  52,  bei  denen  äusser- 
en die  Haltung  der  Hände  und  Finger  nicht  übersehen  zu 

erden  verdient,  indem  sich  das  gesucht  Zierliche  jetzt  ein- 
ch  als  ein  Ausklingen  des  tektonischen  Princips  bis  in  die 
ngerspitzen  hinein  erklärt.  Gleiche  Strenge  zeigen  die 
imaspen  und  Greife  T.  79,  die  knieenden  Frauen  T.  110, 

!  stieropfemden  Niken  T.  84  -8ß,  die  Satyrn  T.  27 ;  wäh- 
id  in  den  sitzenden  Frauen  T.  13  tektouisches  Princip 
1  künstlerische  Freiheit  sich  in  das  vollkommenste  Gleich- 

dclit  gesetzt  haben. 
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Es  kann  scheinen ,  als  ob  die  Ruhe  des  Enieens  und 

Sitzens  das  Schematisirende  der  Linienfährung  besonders  be- 
güiLstige.  Andere  Beispiele  belehren  uns  jedoch,  dass  gewi« 
Arten  von  Bewegung  sogar  zu  einer  noch  grosseren  Strenge 
der  linearen  Auffassung  führen.  Auf  T.  42  recken  sich 

zwei  Satyrn  auf  den  Fussspitzen  empor,  uiu  von  dem  Nw 
eines  gefüllten  Kraters  zu  nippen:  Hessen  sich  die  beiden 

Gestalten  nicht  geradezu  tektonisch  als  Henkel  eines  Trink- 
bechers verwerthen?  Mit  welcher  Strenge  die  Korybanten 

auf  T.  1  den  Tanz  auf  ihren  Fussspitzen  ausfahren,  wird 

erst  recht  klar,  wenn  wir  ihre  immer  noch  in  sehr  regel- 

mässigem Tacte,  aber  in  weit  freierer  Haltung  sich  bewe- 
genden Geno&sen  auf  T.  2  vergleichen.  Es  mag  ja  sein,  da» 

der  menschliche  Körper  im  Stande  ist,  jene  Stellung  auf  den 

Spitzen  der  Füsse  auch  in  der  Wirklichkeit  genau  zu  wieder- 
holen; aber  es  wird  nur  möglich  sein  durch  eine  Schulung, 

welche  die  Entwickelung  des  im  Körper  ruhenden  math^ 

matischen  Gleichgewi chtsprincips  bis  auf  die  Spitze  tröW 

und  den  Körper  eigentlich  nur  als  Träger  dieses  Prindps 

verwerthet.  Ganz  dasselbe  gilt  von  den  tanzenden  soge- 
nannten Hierodnlen  auf  T.  4. 

In  den  zuletzt  angeführten  Beispielen  deckt  sich  ge- 
Wissermassen  das  Tektonische  der  Auffassung  mit  dem  Motire 

tactmlLssiger  Tanzbewegungen ,  die  ja  schon  an  sich  eine» 

mathematischen  Princip  untergeordnet  sind.  Vielleicht  da- 
durch veranlasst  suchte  man  von  letzterem  auch  da  Nut«» 

zu  ziehen,  wo  durch  die  Handlung  selbst  dazu  eigentlidi 
kein  Anlass  gegeben  war.  T.  118  stehen  sich  Theseos  und 
Periphetes,  T.  20  Herakles  und  Apollo  um  den  Dreifttf 
streitend,  einander  gegenüber,  zwar  nicht  wirklich  tanzend, 
aber  auf  den  Fussspitzen  tänzelnd  und  dadurch  ihre  Korper 
gewissermassen  balancirend.  Gerade  dadurch  aber  erscheint 

ihre  ganze  Haltung  nur  um  so  gebundener,  so  dass  wir,  be- 
sonders bei  dem  Dreiftisskampfe,  obwohl  die  Darstellung  im 
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izelnen  keine  archaischen  Elemente  enthält,  doch  lebhaft 

archaische  Compositionen  erinnert  werden.  Von  hier  bis 

•  Aufnahme  wirklich  archaisirender  Gestalten  und  ihre 
rwerthung  für  tektonische  Zwecke  ist  nur  ein  Schritt. 

n  dem  pasitelischen  Mangel  an  Rhythmik  in  dem  Jüng- 
g  auf  T.  14  gelangen  wir  zu  dem  ältesten  statuarischen 
lema  mit  geschlossenen  Beinen  und  enganliegenden  Armen 

der  Jünglingsgestalt  auf  T.  112,  während  der  Arimasp 

k  zwei  Greifen  auf  T.  81  trotz  freier  Modellirung  der  ein- 
nen  Formen  auf  ein  altasiatisches  Schema  zurückweist. 

I  den  Sirenen  T.  111  archaisirt  nur  die  Beinstellung,  an 

r  Flügelfrau  T.  87  die  ganze  Gestalt  nebst  der  Gewandung, 
i  den  Tänien  haltenden  Frauen  auf  T.  107  verbindet  sich 
ch  einmal  mit  dem  Archaisiren  der  Gestalt  das  Tänzelnde 

}  Schrittes,  während  an  den  Kanephoren  auf  T.  106  die 

erthümelnde  Starrheit  sich  bis  auf  die  enggeschlossenen 
ine  erstreckt.  Zwischen  den  tanzenden  Hierodulen  auf  T.  4 

ilich  ist  ein  archaisirendes  Bild  der  Athene  aufgestellt. 
So  führen  uns  diese  letzten  Darstellungen  wieder  auf 

n  Punkt  zurück ,  von  dem  wir  bei  der  Betrachtung  der 
JÜschen  Reliefe  ausgegangen  waren :  wir  erkennen,  dass  es 
i  allen  diesen  Arbeiten  keineswegs  beabsichtigt  war ,  den 
ndruck  der  Alterthümlichkeit  hervorzurufen,  sondern  dass 
}  Aufnahme  archaisirender  Elemente  durchaus  tektonischen 

wecken  untergeordnet  ist.  Es  tritt  dies  um  so  bestimmter 
r?or,  als  in  vielen  Compositionen  die  tektonische  Strenge 
r  Linieuftihrung  im  Ganzen  die  gleiche  bleibt ,  mag  nun 

'  Ausftihrung  im  Einzelnen  archaisiren  oder  sich  in  den 
nnen  der  durchaus  freien  Kunst  bewegen. 

Die  Terracottareliefs  als  eine  abgeschlossene,  tektonischen 
%ken  dienende  Kategorie  bieten  den  Vortheil,  dass  sich 

ihnen  die  Anwendung  de.<  Princips  durch  verschiedene 
tafungen   hindurch   bis  zu  einer  gewissen  systematischen 
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Vollständigkeit  verfolgen  lässt.  Doch  ist  die  Greltnng  des  .] 

Principes  selbst  keineswegs  auf  diese  Denkmälerklasse  be- 
schränkt. Man  wird  sich  z.  B.  leicht  an  den  Manuorihion 

des  Dionysospriesters  im  Theater  zu  Athen  erinnern:  die  in 
ihren  Motiven  asiatisirenden  und  arehaisirenden  Greife  vaA 

Arimaspen  unterhalb  des  Sitzes,  die  in  strenger  Haltung 

telamonenartig  stützenden,  aber  im  Einzelnen  frei  gezeichneten 

Satyrn  an  der  Kücklehne,  die  in  den  Raum  der  Seitenlehnen 

mit  aller  Strenge  und  doch  mit  höchster  Eleganz  hinein- 
componirten  knieenden  Eroten  ordnen  sich  bei  aller  Ve^ 

schiedenheit,  ja  Gegensätzlichkeit  der  stylistischen  AufTasBong 

jetzt  leicht  dem  allen  gemeinsamen  Princip  tektonischer  Be- 
handhmg  unter.  Dasselbe  gilt  von  dem  Relief  einer  attiscbes 

Marmorplatte,  wiederum  mit  Greifen  und  einem  Arimaifa 

und  der  Gruppe  eines  von  einem  Löwen  niedergeworfenen 

Hirsches  in  „asiatisirendem"  Styl  (Bull,  de  corresp.  helKn. 

V,  pl.  1),  in  dem  wir  freilich  jetzt  nicht  mehr  eine  archii- 
sirende  Stylvermischung  hadrianischer  Zeit  zu  erkennen  Te^ 

mögen.  Strengste  Linien fühnmg  verbindet  sich  mit  volWir 

Freiheit  der  Durchbildung  in  dem  schönen  yaticanidchea 

Trapezophor  (M.  PCI.  V,  10).  Vom  tektonischen  Princip 

beherrscht  sind  auch  die  zu  leichtem,  eleganten  Tanze  paar- 
weise geordneten  Korybanten  eines  vaticanischen  Marmoi* 

(ib.  IV,  9). 

Es  fragt  sich  aber  hiemach ,    ob  eine  ganze  Reihe  too 

Denkmälern,    die   wir  jetzt   allgemein   als  archaLsirend  im' 
zwar  als  hieratisch  archaisirend  zu  bezeichnen  pflegen,  anck 

in  der  Folge    noch   unter   dem   gleichen  G^ichtspunkte  be- 
trachtet werden  darf.    Nehmen  wir  das  bekannteste  Beispiel, 

ge Wissermassen  als  Repräsentanten  der  ganzen  Gattung,  die 
dresdener   Candelaberbasis:    dass    den  scheinbar  archaischen 

Gestalten  eine  durchaus  frei  behandelte,    die   des  ,Tempd- 

fegers '^    halb  misverständlich,    beigefügt   wäre,    würde   don 
hieratischen  Charakter    noch    nicht   geradezu   widersprechen. 
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)agegen  verträgt  sich  eine  Besonderheit,  die  wir  schon  an 

aehreren  Terracottareliefs  hervorgehoben  haben,  die  Stellung 

ler  Figuren  auf  den  Fussspitzen ,  durchaus  nicht  mit  dem 

Yesen  archaischer  Kunst,  an  der  sich  der  Mangel  rhyth- 
nischer  Freiheit  gerade  in  den  gleichmässig  platt  auf  den 

Wen  aufgesetzten  Sohlen  der  Füsse  oflFenbart.  Hier  wird 

imgekehrt  dieser  Tanzschritt,  die  ßdoig^  welche  nach  Pindar 

Pyth.  I,  4)  dem  Tone  der  Phorminx  lauscht,  zum  Ausgangs- 
»onkte  genommen,  um  die  archaische  Gebundenheit,  so  zu 
Bgen  in  tektonische  Rhythmik  umzusetzen  und  mit  ihr  die 

leeJÄlten  von  unten  bis  in  die  Spitzen  der  Finger  zu  durch- 
ringen, so  dass  selbst  diese  in  rhythmischem  Takte  sich  zu 

«wegen  scheinen  (vgl.  d.  Scholien:  ßaaiv  evioi  zov  ̂ &^6y 

Wi.  jfQog  Y^Q  '^^'^  ̂ vi^iiov  ij  ctQfÄOvia  twv  ^eXwv  diatv^ 

^mai  ....?)  ßdaig  6  ̂vd^fiog,  Tvaqa  %6  ßatveiv  elg  tov 
v^fiov  toig  xQOvovaiv  tiji'  y^v  toig  7Coaiv).  Dieses  besondere 
lotiv  der  Stellung  aber  erweist  sich  für  unsere  Betrachtung 

on  80  weitgreifender  Bedeutung ,  dass  sich  an  ihm  allein 

ine  systematische  Entwicklung  tanzartig  bewegter  Gestalten 

OD  archaisirender  Herbigkeit  bis  zu  höchster  Anmuth  ver- 

bigen lässt,  wobei  für  den  ersten  Anlauf  schon  ein  Durch- 

blättern von  Zoega's  Bassirilievi  und  Clarac's  Musee  de  scul- 
»tore  n  genügen  mag.  Gehen  wir  dabei  von  der  dresdener 
lasis  aus,  so  schliessen  sich  an  diese  an  als: 

^doarchaisch  in  strengerer  oder  gelockerterer  Durchbildung: 

vier  Götter  in  Procession,  Z.  100; 

die  bekannte  grössere  Götterprocession   der   albanischen 
Basis,  Z.  101 ; 

Dionysos  und  Hören,  Gl.  132; 
die  bekannten  Kitharödenreliefs,   Z.  99;  Gl.  120;  122; 

1  tektonisch  ohne  Archaismus: 

Hierodulen,  Z.  20;  21;  110;  GL  168; 

Niken,  Z.  111; 
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von  freiestem  Styl: 

Tänzerinnen,  Hören,  Bakchantinnen  und  Satyrn  ver8chi^ 

dener  Art,  Z.  5;  6;  9;  19;  83;  84;  86;  94;  Cl. 
138;  163. 

Wundersam  ist  das  Gemisch  verschiedener  Stylarten  in 
der  Marmorva^^e  des  Sosibios:  Cl.  126.  Und  doch  wird  darin 

niemand  eine  Ungeschicklichkeit  des  Künstlers  sehen  wollen^ 
sondern  es  ist  auch  hier  das  tektonische  Princip,  dem  die 

Figuren  durch  das  einheitliche  Motiv  der  Stellung  unter- 

geordnet sind,  welches  uns  die  stylistischen  Gegensätze  wenig- 

stens zum  Theil  wieder  vergessen  lässt  (vgl.  auch  Mülto^ 

Wieseler  D.  a.  K.'II,  44,  549). 

Hieran  mag  sich  noch  die  Betrachtung  einiger  Einaeln- 
figuren  anschliessen.  In  dem  kürzlich  publicirten  Relief  ans 

dem  Dionysostheater  in  Athen  (Ann.  d.  Inst.  1882,  t.  V) 

gehört  die  Gestalt  eines  tanzenden  Hermaphroditen  künstlerisek 

einer  Compositionsweise  an,  in  der  eine  starke  kreiselartige 

Drehung  des  auf  den  Fussspitzen  balancirenden  Körpers  d» 
bestimmende  Grundmotiv  bildet,  am  strengsten  in  der  Statoe 

des  Borghese'schen  Satyrs  (Mon.  d.  Inst.  III,  59),  bewegtar 
in  dem  sein  Schwänzchen  haschenden  Satyr  (Ann.  d.  Iffii 

1861,  t.  9)  und  sonst  in  verschiedenen  Abstufungen.  K« 

erste  Erfindung  wird  kaum  über  das  J.  300  zurückreichen. 

Wenn  nun  in  dem  Relief  dem  Hermaphroditen  ein  in  der 

steifsten  und  hölzernsten  Manier  stylisirtes  leichtes  shawl- 
artiges  Gewandstück  übergeworfen  ist,  so  muBs  sich  onstf 

Gefühl  sträuben ,  hier  irgend  eine  archaisirende  oder  gtf 

hieratische  Tendenz  anzuerkennen;  vielmehr  konnte  die  Ab- 
sicht nur  sein,  durch  das  künstlerisch  wie  ein  mechanischei 

Band  wirkende  Gewandstück  die  fast  entschwebende  GeBfcaÄ 

tektonisch  im  Räume  festzuhalten  und  an  den  Raum  n 

binden.  —  Nicht  geringere  Contraste  zeigen  «ich  an  te 
Gestalt  eines  Poseidon  in  einem  vaticanischen  Relief  (M.  PCL 
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[V,  32;  Braun,  Vorschule  z.  KM.  T.  20).  Die  in  freien 

Falten  wallenden  Massen  des  langen  Chiton,  der  noch  dazu 

in  gesuchter  Eleganz  von  der  rechten  Schulter  herabfällt, 

80  wie  der  Rhythmus  in  den  gekreuzten  Bewegungen  der 

Anne  und  Beine  liessen  sich  wohl  mit  der  Ansicht  vereinigen, 

das  der  Künstler  durch  das  Schreiten  auf  den  Fussspitzen 

ein  Hingleiten  über  die  Wogen  des  Meeres  habe  darstellen 

wollen.  Und  doch  wird  unser  Auge  gerade  von  der  leicht 

Bnd  elastisch  aufgesetzten  Spitze  des  rechten  Fusses  durch 

die  strenge  Linie  des  Schenkels  auf  einen  Kopf  hingeführt, 

der  durch  seinen  archaisirenden  Typus  sich  in  einen  be- 
wussten  Gegensatz  zu  der  ganzen  Gestalt  setzt,  während  die 

beiden  Enden  oder  Flügel  der  ober  den  Chiton  geschlungenen 

Schärpe  die  Figur  nach  vorwärts  und  rückwärts  wieder  in 

ähnlicher  Weise,  wie  bei  dem  tanzenden  Hermaphroditen, 
tektonißch  an  den  Kaum  binden  oder,  man  möchte  sagen, 
auf  die  Fläche  heften. 

Durch  solche  Beobachtungen  wird  es  immer  klarer,  wie 

tektonischer   und   archaisirender  Styl   keineswegs  untrennbar 

mit  einander  verbunden  sind    oder   gar  sich    völlig  decken. 

Wir  konnten  sogar  auf  eine  Gruppe  besonders  von  tanzenden 

Gestalten  hinweisen,  in  der  jede  Spur  von  Archaismus  völlig 

getilgt   ist    und    die    streng    metrische    Abgemessen  heit    der 

linearen  Anlage  nur  die  Grundlage  für  die  Entwickelung  des 

»nf  das   Feinste  abgewogenen  Rhythnms   der  Bewegimg  in 

Verbindung  mit  freiester  Durchbildung  des  Einzelnen  abgiebt. 

Aber   wenn   auch   in   den   strengsten    der   melischen  Reliefs 

Tektonisches  und  Archaisches  auf  das  Engste  bis  zu  gegen- 

seitiger Durchdringung  mit  einander  verwachsen  erschien,  so 
fehrt  doch    das   Auseinanderfallen    freier   und    archaistischer 

formen    in   den   zuletzt  betrachteten  Beisj)ielen,    dass    diese 

ßtzteren  hier  nur  die  formale  Bedeutung  haben ,   der  tekto- 
^hen  Gebundenheit  der  Gestalten    einen   verstärkten   Aus- 
Tick  zu  verleihen. 

[1883.  PhUoB.-philoL  bist.  Ol.  3.]  21 
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Dem  tektonischen  Gebiete  gehört  auch  ein  grosser  Tlidl 

der  maskenartigen  Bildungen  an.  So  bemerkte  ich  über  die 

Medusa  Rondanini  in  der  Beschreibung  der  Glyptothek  (N.  128). 

dass  ihre  Formen  nur  in  Verbindung  mit  der  Architektur  ihn 

volle  Berechtigung  finden.  Der  Sinn  dieser  Worte  kann  nich 
besser  veranschaulicht  werden,  als  durch  eine  unmittelbar 

Vergleichung  von  Rund-  und  Maskenbildungen,  wie  sie  z.  B 
durch  die  Zusammenstellung  einer  ̂   Maske  mit  mehrere; 

Köpfen  des  Ammon  auf  Taf.  8  des  0  verbeck 'sehen  Atlas  zu 
Kunstmythologie  ermöglicht  wird.  In  der  Maske  wie  in  de 
Köpfen  ist  der  Charakter  des  Gottes  vortrefiFlich  zum  Aas 

druck  gebracht.  Wie  aber  in  den  zu  Anfang  besprochene 

melischen  Terracotten  die  Momente  der  Handlung  ohne  Rücl 

sieht  auf  die  richtige  Zeitfolge  nach  den  Bedürfnissen  A 

Raumes  geordnet  waren,  so  tritt  bei  der  Maske  die  plastiÄl 

Rundung  des  Kopfes  in  den  Hintergrund:  die  natürlich« 

Flächen  müssen  sich  auseinanderlegen  und  von  Neuem  nebei 

einander  ordnen  nach  den  Bedingungen  der  eigenen  Gnm 
fläche,  welche  das  Ganze  l)eherrscht,  so  dass  also  die  Hönw 

die  bei  den  Köpfen  von  der  Stini  aus  sich  fast  im  recht 

Winkel  nach  rückwärts  biegen,  an  der  Maske  sich  nai 
beiden  Seiten  in  derselben  Ebene  ausbreiten. 

In  der  Rundplastik  begegnen  wir  einer  ähnlichen  Ve 

quickung  von  tektonischen  und  archaistischen  Elementen,  ̂  
in  den  verschiedenen  Reliefs,  besonders  da,  wo  kleinere  F 

guren  für  decorative  Zwecke  namentlich  an  allerlei  Bron« 

geräth,  als  Griffe  von  Spiegeln,  und  Pfannen,  aLs  Henke 

figuren  u.  a.  m.  zur  Verwendung  kommen.  Wenn  hier  o 
genug  die  Gebundenheit  des  Ganzen  mit  der  sauberen  tu 

freien  Ausfühnmg  des  Einzelnen  in  einem  inneren  Wide 

Spruche  zu  stehen  scheint,  so  liegt  auch  hier  die  Ldsn 
wieder  darin,  dass  diese  Gebundenheit  nicht  in  einer  ünfi 

heit   des  Wollens  oder  Könnens   ihren  Grund   hat,    sond* 
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ure  Berechtigung  in  einem  mit  vollem  Bewusstsein  erkannten 

nd  ausgesprochenen  Zwecke  findet. 
Auch  in  der  eigentlich  statuarischen  Kunst  fehlt  es 

acht  ganz  an  Belegen  für  einen  tektonischen  Styl.  Mögen 
rir  auch  die  Karyatiden  des  Erechtheion  nicht  als  solche 
(elten  lassen,  indem  sie  trotz  ihres  tektonischen  Zweckes 
loch  als  in  sich  vollkommen  freie  Schöpfungen  dastehen,  so 
rird  es  doch  jetzt  keines  weiteren  Beweises  bedürfen ,  dass 
5.  B.  in  den  Korbträgerinnen  der  Villa  Albani  (Clarac  438  F, 
507  A;  442,  807)  die  archaischen  Elemente  wieder  durchaus 

ler  architektonischen  Bestimmung  dieser  Figuren  unterge- 
)rdnet  sind.  Wie  weit  ausserdem  in  der  freien  Kunst  tek- 

tonische  Principien  auf  das  Einzelne  der  Linienführung  in 

Jecundarer  Weise  einen  Einfluss  ausgeübt  haben  mögen  — 
ich  denke  z.  B.  an  das  Geradlinige  und  Eckige  in  der  Dis- 

position der  Gewandpartien  an  der  schlafenden  Ariadne  des 

Vatican  oder  an  Statuen  wie  der  eines  Zeus  (Asklepios)  in 
Neapel  bei  Clarac  396  F,  678  D  —,  wird  sich  erst  beur- 
Üieilen  lassen ,  wenn  wir  einmal  in  die  historische  Stellung 
te  tektonischen  Styls  einen  klareren  Einblick  gewonnen 
liaben  werden. 

So  viel  zunächst  von  der  Plastik!  Es  darf  aber  fast 

als  selbstverständlich  betrachtet  werden ,  dass  ähnliche  Er- 

scheinungen wie  hier  auch  auf  dem  Gebiete  der  Malerei 
'riederkehren  müssen,  wo  diese  nicht  unabhängig  und  selb- 

ständig, sondern,  wie  auf  den  pompeianischen  Wandflächen, 
m  Dienste  der  Architektur  decorativ  verwendet  wird.  Wir 

ynmchen  hierbei  nur  an  die  nicht  seltenen  pseudoarchaischeu 

""iguren  oder  die  schlank  auf  den  Fussspitzen  balancirenden 
Gestalten  zu  erinnern,  deren  tektonische  Function  als  säulen- 
tiger  Trager  ohne  Weiteres  klar  wird,  während  die  mit 

(chster  Leichtigkeit  und  Eleganz  schwebenden  Einzeln- 
stalten, welche  bestimmt  sind,  die  Mitte  grösserer  Wand- 

21* 
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flächen  zu  zieren,  an  ihrem  Reize  nichts  verlieren,  wenn  wir 

jetzt  erkennen,  dass  zuletzt  auch  sie  nur  Verkörperungen 
eines  tektonischen  Gedankens  sind.  Es  leuchtet  auch  ein, 
dass  in  der  Malerei  neben  Linien  und  Formen  auch  die 

Farbe  eine  hervorragende  Geltung  beansprucht,  die  wir  nm 
so  höher  veranschlagen  müssen ,  wenn  wir  darauf  achten, 

dass  auf  diesem  Gebiete  schon  seit  längerer  Zeit  der  Unter- 
schied von  decorativer  und  malerischer  Farbe  nicht  nur  be- 

tont, sondern  auch  theoretisch  begründet  worden  ist  (vgl. 

W.  V.  Bezold  Farbenlehre,  Kap.  V).  Im  Hinblick  hierauf 

würde  es  gewiss  doppelt  lehrreich  sein,  zu  untersuchen ,  ob 

die  für  den  Untei'schied  der  Farben  festgestellten  Resultate 
nicht  auch  nach  den  Gesetzen  der  Analogie  eine  Uebertragung 

auf  das  Gebiet  von  Zeichnung  und  Form  gestatten,  durch 
welche  auch  das  theoretische  Verständniss  des  tektonischen 

Styls  in  der  Malerei  wie  in  der  Plastik  wesentlich  gefördert 

und  vertieft  werden  könnte.  Doch  liegen  derartige  Ausffik- 
rungen  meinen  gegenwärtigen  Absichten  fem. 

Wohl  aber  drängt  sich  mir  die  Frage  auf,    ob  und  in 

wie  weit  da,  wo  die  Ausschmückung  von  Gerathen  und  Ge- 
fässen    mit    Mitteln,    welche    mehr   der   Zeichnung   als  der 

Malerei  angehören,    durchgeführt  wird,    die  stylistische  Be- 
handlung durch  tektonische  Rücksichten  bedingt  wird.    Blit 

andern  Worten :    wie  verhält  es  sich  mit  der  Vasenmaler«? 

Gehen  wir  mitten  in  die  Sache  imd  lenken  unsere  Aufmerk- 

samkeit   auf  ein  Prachtstück  des  streng  rothfigurigen  Styb, 

die  agrigentiner  Vase  der  münchener  Sammlung,  auf  welcher 

der  Streit  des  Idas  mit  dem  Apollo  um  den  Besitz  der  Mar- 
pessa   dargestellt   ist    (N.  745;    Mon.   d.  Inst.   I,  20).    Die 

kunstvoll  in  Falten  gelegten  Gewänder  rufen  uns  unwiUküi^ 
lieh  die  Athene  des  äginetischen  Westgiebels  ins  Gedächtnis^ 
Wird  man  aber  wagen,  die  Vase  der  Zeit  ihrer  Ehitstehimg 
nach  auch    nur  in  die  Nähe  der  äginetischen  Sculpturen  xa 
rücken?     Schon    die    Gewandung    selbst    widerspricht   einer 
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olchen  Annahme.  Man  achte  nur  auf  die  aufgehobenen 
Schleppen  der  Artemis  und  der  Marpessa  im  Vergleiche  mit 
len  Akroterienfiguren  von  Aegina;  man  achte  auch  auf  die 
Wchnung  der  Chlamys  des  Hermes;  besonders  aber  verräth 
dch  in  der  Art,  wie  Apollo,  wie  Idas  die  Chlamys  um  die 
Schalter  geworfen ,  durchaus  nichts  mehr  von  archaischem 
Empfinden.  Gehen  wir  weiter,  so  ist  in  der  Stellung  der 
Posse,  im  Schreiten  die  für  den  echten  Archaismus  so 

jharakteristische  Gebundenheit  völlig  überwunden.  Die  Pro- 
wrtionen  der  Körper  sind  schlanker,  die  Köpfe  kleiner  ge- 

worden. Alle  Bewegimgen  aber  durchdringt  ein  freier,  ja 
jrossartiger  Rhythmus,  der  bei  allen  Figuren  mit  Ausnahme 
ler  scharf  zielenden  Bogenschützen  in  einer  weichen  Beugung 
les  Nackens  und  Neigung  des  Hauptes  ausklingt,  welche  in 
hrem  sentimentalen  Anhauch  selbst  über  das  Empfinden  etwa 

m  Parthenonfries  hinausgeht  und  mindestens  an  die  Eirene 
les  Kephisodot,  wohl  noch  richtiger  aber  an  den  sogenannten 
latokopf  in  Neapel  oder  den  Dionysos  der  Henkelgruppe 
finer  pränestinischen  Ciste  (Mon.  d.  Inst.  VI,  64)  erinnert. 

Allerdings  glaube  ich  schon  jetzt  den  trivialen  Einwurf 

'U  vernehmen ,  dass  ja  das  Kimsthandwerk  conservativ  sei, 
lass  also  die  Ausläufer  des  Archaismus  in  der  Vasenmalerei 
ich  recht  wohl  bis  in  die  Zeit  des  Phidias  haben  erhalten 

'önnen.  „Das  grossartige  Bild  zeigt  eine  auffallende  Sym- 
wtrie  in  der  Gruppirung,  wie  in  der  Bewegung  der  einzelnen 

^iguren;  man  beachte  nur  die  gleichmässige  Haltung  der 
^öpfe,  welche  bei  allen,  die  Kämpfenden  ausgenommen,  etwas 
eneigt  ist,  ganz  entsprechend  bei  den  Männern,  wie  bei  den 
nmen,  so  wie  die  Bewegimgen  der  Hände  und,  bei  den 
lireitenden  Figuren,  der  Füsse.  Eben  so  wenig  lässt  sich 
ae  gewisse  feierliche  Würde  verkennen,  welche  sich  in  den 

fwegungen  und  Geberden  kund  thut,  und  dem  lebendigen 

d  kraftigen  Ausdruck  der  Handlimg,  wie  er  sich  in  dem 

chtigen  Schreiten  der  Kämpfenden  fast  gewaltsam  äussert, 
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etwas  Gemessenes,  Pathetisches  beimischt.  Damit  vereinigt 

sich  ein  Streben  nach  Zierlichkeit,  das  sich  in  der  sorgsamen 

Anordnung  des  Haars,  dem  reichen  Schmuck  .  .  .  .,  den 

präclitigen,  in  viele  symmetrisch  gelegte  Falten  geordneten 
Gewändern  ausspricht.  Alles  das  sind  Züge  einer  Kunstübung, 

welche  noch  durch  eine  gewisse  Strenge  ihre  Freiheit  vor 

der  Willkür  zu  bewahren  strebte.**  So  mochte  allerdings 
Jahn  noch  vor  vierzig  Jahren  (in  den  Arch.  Aufeiltzen  S.  49) 

zu  schreiben  gestattet  sein.  Aber  leidet  nicht  seine  Schil- 
derung an  einer  Reihe  von  inneren  Widersprüchen?  Alle^ 

dings  ist  das  Handwerk  zuweilen  conservativ:  das  Archaische 

wird  dann  vertrocknen,  erstarren ;  oder  es  erfolgt  eine  lang- 

same Auflösung  und  Verflauung,  eine  Decadenz  des  Archais- 
mus. Dass  sich  der  äussere  Formalismus  des  Archaischen 

einerseits  in  den  „prächtigen**  symmetrischen  Falten  ve^oe^ 
liehen,  andererseits  mit  Grossartigkeit,  feierlicher  Würde  e^ 

füllen,  dass  sich  dem  Ausdrucke  der  Handlung  etwas  Ge- 
messenes, ja  Pathetisches  beimischen  soll,  das  widerspricht 

allen  Gesetzen  einer  naturgemässen  Entwickelung.  Auch  in 

archaischen  Formen  mag  ein  neuer  Geist  keimen,  wie  es 
etwa  in  der  Kunst  des  Kaiamis  der  Fall  gewesen  zu  sein 

scheint.  Erstarkt  aber  dieser  Geist,  so  sprengt  er  lmwide^ 
ruf  lieh  die  alten  Formen :  der  neue  Wein  lässt  sich  nicW 
auf  alte  Schläuche  füllen. 

So   hat  die   lineare   Strenge   der   münchener  Vase  mit 
ArchaismiLs  nichts  zu  thun:    sie  bietet  vielmehr  ein  he^o^ 

ragendes  Beispiel  tektonischer  Zeichnimg,  und  an  ihr  treten 

nun  auch  die  Bemerkungen,  die  ich  in  meinen  , Problemen  in 

der  Geschichte  der  Vasenmalerei**   S.  42  über  die  technische 
Ausfuhrung    dieser    ganzen   Vasengattung    machte ,    in   an 
durchaus   neues  Licht.     Ich   wies  darauf  hin,    dass   die  mü 

einer  wahrscheinlich  metallenen  Feder  gezogenen  Linien  und 

Umrisse   nicht  aus    freier  Hand    ausgeführt    seien,    sondern 
unter  Beihülfe  eines  mechanischen  Instrumentes,    einer  Ali 
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irvenlineals,  wie  es  wohl  noch  heute  bei  architektonischen 

lichnungeu  angewendet  wird.  Ich  bemerkte  weiter,  das« 

irch  dieses  Verfahren  eine  grosse  Sauberkeit,  Reinheit  und 
härte  der  einzelnen  Linien  erreicht  werde,  dass  in  deui 
athematischen  Elemente  des  Verfahrens  etwas  Conservatives 

ige,  was  vor  Ausartung,  Nachlässigkeit  und  unsicherem 

hwanken  bewahre ,  während  andererseits  gerade  in  Folge 

8  Scheniatischen ,  Typischen  der  Vortragsweise  der  Aus- 
Tick  eines  individuellen  Gefühles  und  Empfindens  nicht  zur 

ältuiig  zu  gelangen  vermöge.  Aeusserlich  betrachtet  wird 

jIi  auch  heute  noch  diesen  Bemerkungen  ihre  Richtigkeit 

cht  absprechen  lassen ;  aber  jede  einzelne  der  beobachteten 

rscheinungen  erhält  einen  anderen  Werth,  sobald  sie  als 

bell  eines  bewussten  Systems  betrachtet  wird,  als  Mittel  zur 

urchführung  eines  streng  tektonischen  Styls,  der  nur  inner- 
ilb  der  Bedingungen  gegebener  räumlicher  Verhältni&se 
istirt  und  von  dem  mathematischen  Princip  nicht  nur  im 

eusseren  der  Darstellung  bedingt,  sondern  seinem  inneren 
Wu  nach  bestimmt  und  beherrscht  wird. 

AUenlings  strebte  diese  Kunstübung  ̂ noch  durch  eine 

Jwigse  Strenge  ihre  Freiheit  vor  der  Willkür  zu  bewahren**; 
•er  vor  welcher  „Willkür**  ?  Etwa  vor  der  der  Zeit  des 
lidias  und  seines  Gleichen?  Hier  gilt  es,  die  historische 

eilung  dieser  Stylgattung  wenigstens  innerhalb  nicht  zu 

g  gezogener  Grenzen  zu  bestimmen. 
Für  diesen  Zweck  erhalten  wir  einen  merkwürdigen 

ngerzeig  durch  die  in  den  Mon.  d.  Inst.  VI,  70  publicirte 

kckische  Amphora  des  Museums  von  Perugia,  auf  deren 

)rzQge  von  mir  schon  in  meinen  „Problemen**  S.  134  hin- 
Hriesen  wurde.  Ohne  daher  hier  zu  wiederholen,  was  dort 

»r  die  hohe  Vortrefflichkeit  und  Vollendung  der  Zeich- 

ig  gesagt  wurde,  will  ich  hier  nur  nochmals  betonen, 

s  „die  Epheukränze  mit  feiner  Charakteristik  des  Blattes 

I  seiner  Stellung  behandelt**  sind,    und  ausserdem  hinzu- 
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fügen ,    da&s   anch    die   beiden  Banme    nicht  schablonenhaft 
stylisirt ,    sondern    in   engerem  Anschlüsse   an  die  Natur  ak 
sonst    bei    Vasen bildem    gezeichnet    sind.     Nun    aber  siebt 
mitten  unter  den  Figuren  imd  zwischen  diesen  beiden  Biranen 

ein  dritter ,    der    von   allem  Naturalismus  völlig  absieht  und 
uns  nur  die  abstracte  architektonL<«che  Formel  eine«  GewächMS 

darbietet.    Sollte  man  nicht  glauben,  dass  ein  so  augenfälliger, 
greller  Contrast  unerträglich  wirken  müsse?     Und  doch  bm 
ich  überzeugt ,    dass    die  Wenigsten  überhaupt  ihn  bis  jebt 

bemerkt,  geschweige  denn  an  ihm  Anstoss  genommen  haben. 
Wir   werden    uns   über  den  Grund  dieser  Erscheinung  klar 
werden,  wenn  wir  einmal  den  Versuch  machen,  im  Gedanken 

das  architektonische  Gebilde  in  einen  wirklichen  Baum  zoröck- 

zutibersetzen.     Das  ganze  Bild  wird  zu  malerisch,    zu  land- 
schaftlich erscheinen,  wird  sich  gewissermassen  loslösen  ran 

der  Fläche  des  Gef  ässes,  mit  dem  es  doch  seiner  Bestimmung 

nach  auf  das  Innigste  verwachsen  sein  soll. 

In    der   Zeit   der   aufsteigenden  Kunstentwickelung  war 

ein  unbefangenes  tektonisches  Empfinden,  wie  es  der  helleni- 
schen Kunst  von  Anfang  eigen  war,  genügend  gewesen,  um 

den   Bilderschmuck   der  Vasen    den  Formen   derselben  styl- 

gemäss  anzupassen.    Der  planimetrische  Charakter  der  Zeich- 
nung  kam   diesem   Bedürfniss    entgegen,    wenn    man   nicht 

vielmehr  sagen  will,  dass  das  Bedürfniss  ihn  hervorgemfeü. 
Als  nun  aber  in  der  Malerei  das  specifisch  malerische  Prindp 

sich  immer  mehr  Geltung  verschafiPbe,  als  eben  so  die  Plastik 
malerische  Elemente  in  sich  aufnahm,    da  konnte  es  nicht 

ausbleiben ,    dass    auch   die    lineare   Zeichnung    einen  mehr 
malerischen   Charakter   anstrebte.     Die   pemginer   Amphon 
hat    bereits   einen   bedeutenden  Schritt   vorwärts   auf  dieaei 

Bahn  gethan;    aber  der  Künstler   besinnt  sich  noch  einmil 
und  versucht  es,   das   frei  gewordene  Bild  diurch  EänfBgimg 
eines    tektonischen   Elementes    an   die   Fläche    des   Gefasm 

selbst  zu  binden,  gerade  wie  wir  oben  angenonuneii  haben. 
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dsflB  dem  peeudoarchaischen  Qewande  des  tanzenden  Hermo- 
phroditen  eine  ähnliche  yermittelnde  Bedeutung  zukomme. 
Von  diesem  Punkte  aus  giebt  as  überhaupt  nur  zwei  Wege : 

der  eine  ffthrt  direct  zum  »malerischen*  Styl,  wie  er  in  den 
Vasen  ünteritaUens  und  noch  feiner  in  denen  aus  Südruss- 

land uns  vorliegt.  Der  andere  wendet  sich  nach  rückwärts : 
indem  ein  strengeres  oder  feineres  Kunstempfinden  sich  dem 
Emdrucke  nicht  entziehen  kann,  dass  der  malerische  Styl 
gewisse  in  der  Natur  der  Gefässmalerei  liegende  stylistische 

Schranken  überschreitet,  gelangt  es  zu  einem  bewussten  Er- 
kennen der  Bedingungen  eines  im  engereu  Sinne  tektonischen 

Stjles,  für  dessen  Durchführung  es  das  äussere  Rüstzeug 
Siteren  Kunstweisen  entlehnen  muss.  Allerdings  sucht  liier 
die  Kunst  „durch  eine  gewis-se  Strenge  ihre  Freiheit  vor  der 
Willkür  zu  bewahren".  Aber  es  handelt  sich  hier  nicht 
um  ein  starres  Festhalten  am  Alten,  imi  eine  Reaction,  eine 

künstliche  Rückkehr,  die  dem  Geiste  Zwang  oder  Fesseln 

wdegt,  sondern  um  eine  freiwillige  Selbstbeschränkung,  die 

^m  freien  Gedanken  nicht  gestattet,  sich  von  den  Forde- 
nmgen  des  Raumes  loszulösen,  dafür  aber  die  strengeren 

Formen  einer  früheren  Kunst  als  Träger  des  tektonischen 
Princips  einer  freieren  geistigen  Auffassung  dienstbar  macht, 
gerade  so  wie  es  auf  dem  Gebiete  der  Plastik  in  den  besten 

der  melischen  Reliefs  geschehen  ist.  Von  diesem  Standpunkte 
»U8  muss  die  agrigentiner  Vase  der  münchener  Sammlung 
»b  ein  Musterstück  der  ganzen  Gattung  betrachtet  werden, 

ab  eine  Arbeit  aus  der  Zeit  der  „  Erfindung  *"  des  tektonischen 
3tjls,  d.  h.  aus  der  Zeit  eines  allerdings  nicht  mehr  naiven 
ind  unbewussten,  sondern  mit  vollem  Bewusstsein  entwickelten 

ItylgefQhls,  welches  scheinbar  entgegengesetzte  Elemente 
inem  einheitlichen  Principe  unterzuordnen  und  mit  einer 
[nheitiichen  Empfindung  zu  durchdringen  vermochte. 

Fflr    die    hier   dargelegte    Auffassung    des  tektonischen 

-y]»  auch  nach  der  historischen  S^ite   bietet   uns  eine  vor« 
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treflFliche  Bestiitigung  die  Darstellung  der  Eos  und  des 

Kephalos  auf  einem  Spiegel  (Gerhard  180),  die,  obwohl  in 

Flachrelief  ausgeführt,  doch  ohne  Bedenken  zur  Vergleichung 

mit  einer  Vasenzeichnung  herangezogen  werden  darf.  Wenn 

hier  die  schlanken  Körperformen  des  Kephalas  in  augenfäl- 
liger Weise  an  melische  Thonreliefs  erinnern ,  so  entfernt 

sich  die  Zeichnung  der  sauber  in  Falten  gelegten.  Gewandung 
in  keiner  Weise  von  derjenigen  der  münchener  Vase.  U 

nun  etwa  die  Arbeit  wirklich  archaisch  oder  wenigstens  ein 

Product  jenes  „conservativen"  Kunsthandwerkes  in  der  Zeit 
des  Phidias?  Hier  liefert  der  Strahlenkranz,  welcher  das 

Haupt  der  Eos  umgiebt,  den  sicheren  Beweis,  dass  die  Aus- 
führung nicht  vor  die  Zeit  Alexanders  d.  Gr.  gehört,  dass 

also  hier  in  keiner  Weise  von  einem  conservativen  Testhalten 

des  Archaismus  im  Handwerk  die  Hede  sein  kann,  sondern 

nur  von  einer  Verwerthung  archaisirender  Elemente  fiir  tek- 
tonische  Zwecke. 

Die  Kategorie ,    welcher  die  münchener  Vase  angehört, 

ist  in  allen  grösseren  Sammlungen  durch  zahlreiche  Beispiele, 
besonders  etruscischer  Herkimft  vertreten;    und   es   ist  dabei 

nur  natürlich ,    dass   innerhalb    der  Einheit  des  Priucips  der 

Auffjuvsung  sich  in  der  Ausführung  mancherlei  Abstufungen 

ergeben.    Doch  soll  nur  auf  einige  derselben  hier  kurz  hin- 
gewiesen  werden.     Auf  der   peniginer   Amphora   stand  ein 

tektonisches  Pflanzengebilde  noch  unvermittelt   zwischen  den 

Figuren:    auf  dem   figurenreichen  Bilde   eines   Ringkampfe» 
d«?H    Peleus    und   der    Thetis   (Mon.  d.  Inst.    I,    37)    tragen 
mehn^re  der  fliehenden  Nereiden  als  Attribute  Blumen  in  deo 

Händen,  aber  nicht  mehr  wirkliche  Blumen,    sondern  gan^ 

streng    stylisirte    Ranken-   und   Blattomamente.      Trotzden» 

pa88(»n    sie    unbedenklich    sehr    wohl    in    die    Hände    ihre«" 
Trägerinnen   und   beweisen   uns   vielmehr,    dass    auch  dieei^ 

selbst  trotz  ihrer  lebendigen  Bewegungen  nicht  frei  natürlict^ 
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idern  als  streng  tektonisch  stylisirte  Gestalten  gezeichnet 
d.  Wenn  hier  überhaupt  die  ganze  Composition  in  recht 
jenfälliger  Weise  durch  den  gegebenen  Kaum  bedingt,  aus 
1  eigentlich  herausgewachsen  ist,  so  bietet  uns  ausserdem 

Bild  eine  wahre  Musterkarte  von  Stylisinmgsproben  ver- 
iedener  Gewandstoife,  wie  sie  nie  au  einem  und  demselben 

Tke  aus  einem  einheitlichen  künstlerischen  Empfinden, 
dem  nur  aus  einer  bewussten  Unterordnung  unter  einen 

lammten  tektonischen  Stylbegriif  hervorwachsen  können, 
r  tektonische  Styl  ist  hier  zu  vollster  Routine  ausgebildet, 
bei  er  freilich  schon  einen  Theil  jener  Sauberkeit  und 
iheit  eingebüsat  hat,  die  uns  an  der  agrigentiner  Vase  in 

nchen  fesselte.  —  Ueberhaupt  liegt  in  dem  Mechanischen 

Verfahrens  bei  längerei*  üebung  eine  starke  Gefahr  der 
raosserlichung,  imd  in  der  That  fehlt  es  nicht  an  Proben 
er  derben ,  steifen  imd  stumpfen  Manierirtheit ,  die  jeder 

ividuellen  Empfindung  entbehrt.  Es  genügt  hier,  nament- 
i  auf  einige  Vasen  mit  rothen  Figuren  auf  der  einen  und 
Warzen  auf  der  andern  Seite  zu  verweisen,  über  die  ich 

«its  in  meinen  Problemen  S.  138  gehandelt  habe.  — 
ch  der  entgegengesetzten  Seite  weist  uns  eine  fragmentirte 
»  aus  Südrussland:  CR  1869,  T.  4,  14.  Weht  uns  nicht 

i  den  Bewegungen  und  Motiven   der  tanzenden  Gestalten, 
der  Charakterisirung  der  Gewandstoife ,    der  Anordnung 

Gewandmassen  derselbe  Geist  entgegen,  wie  in  der  Peleus- 
e?    Nur  mit  dem  einen  Unterschiede,    dass   die   Strenge 

Stylisirung  bei  der  Ausführung  in  jeder  einzelnen  Linie 
ockert,  gemildert  und  in  den  Charakter  freierer  Eleganz 
ertragen  ist.  In  einer  Boreasvase  bei  Gerhard  A.  V.  III, 

J,  1  finden  wir  wieder  die  stylisirten  Blumen  in  den 

Qden  der  Oreithyia ;  auch  das  System  tektonischer  Falten- 
►ang  ist  noch  deutlich  erkennbar;  aber  auch  hier  ist  die 
Aihnmg,  kaum  kann  man  sagen,  freier,  sondern  nur 

er  und  laxer.  —  Stylisirten  Pflanzen  begegnen  wir  noch- 
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rnals  an  einer  Vase  aus  der  Krim:  CR  1861,  T.  2. 

Darstellung  kämpfender  Thiere  darf  uns  wohl  an  die  ( 

besprochenen  Holzreliefs  eines  Sarkophags  erinnern,  nur 
auch  hier  die  Strenge  der  Stylisirung  einer  laxeren  Behi 
hing  gewichen  ist.  In  den  Malereien  des  Deckels  ist  dag< 
das  tektonische  Princip  durch  die  malerische  Freiheit  wc 
stens  äusserUch  schon  so  weit  zurückgedrängt,  dass  es 
noch  in  den  Gewandungen  zweier  Bakchantinnen,  und  i 
hier  nur  noch  mehr  in  der  Disposition  als  in  der  Ausfulu 
der  Falten  nachklingt. 

Indessen  beschränkt  sich  der  tektonische  Styl  nicht 
diese  eine  Kategorie  pseudoarchaischer  Vasenzeichnung.  S< 
bei  den  melischen  Reliefs  musste  auf  die  verschiedenen 

stufungen  grösserer  Strenge  oder  Freiheit  hingewiesen  wert 

und  noch  mehr  zeigte  sich  an  den  griechisch-römischen ' 
racotten,  sowie  an  einem  Theile  der  Marmorsculpturen, 

sich  der  Begriff  des  Tektonischen  mit  dem  des  Pseudoarc 
sehen  in  keiner  Weise  deckt,  sondern  dass  das  Tektoni 

nicht  selten  auch  in  der  höchsten  bis  auf  die  Spitze  gel 

benen  Eleganz  seinen  vollen  Ausdruck  findet.  Aehnlii 
lässt  sich  auch  in  der  Vasenmalerei  beobachten,  wo  wir 

des  Tektonischen  häufig  nur  deshalb  nicht  bewusst  wer 
weil  wir  die  bildlichen  Darstellungen  so  vielfach  nur  in 
bildungen  und  losgelöst  von  den  Formen  der  Gefässe,  we 
zu  schmücken  sie  in  erster  Linie  bestinmit  sind,  zu  betracl 

pflegen.  So  finden  wir  z.  B.  auf  einer  münchener  ^ 
(N.  345;  Mon.  d.  Inst.  I,  10—11)  die  Hauptbilder  der  be 
Seiten  in  durchaus  freiem  Styl  ausgeführt,  aber  gewi 
massen  eingerahmt  je  von  zwei  auf  den  Ranken  des  Heu 
Ornaments  stehenden  Eroten  von  strenger  Haltung,  aber  e 
Formen.  Besonders  lehrreich  sind  in  dieser  Beziehung 
schlanken  Amphoren,  meist  mit  gewundenen  Henkeln,  i 

Vor-  und  Rückseiten  nur  je  mit  einer  Figur  geschmücli 
sein  pflegen.     Da  haben  wir  z.  B,  auf  N.  9  der  münd 
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Sammlung  einen  Discobol,  der  zum  Wurf  Stellung  nimmt. 
Alles  scheint  hier  darauf  berechnet,  die  Haltung  der  Figur 
m  allen  ihren  Theilen  für  diesen  Zweck  fein  abzuwägen 

und  in  das  richtige  Gleichgewicht  zu  setzen,  bis  wir  uns  im 
Angesicht  der  Vase  selbst  überzeugen ,  dass  die  Axe  der 
Gestalt  genau  zusanmienfällt  mit  der  Axe  des  Gefässes  und 
der  erste  Zweck  des  Bildes  also  ist,  den  Körper  des  Gefässes 

lektonisch  zu  gliedern.  Aehnlich  bei  den  beiden  Athleten 
mit  Springgewichten  und  mit  dem  Diskus  auf  N.  1 .  Das 
Tektonische  liegt  also  hier  im  Innersten  der  Gestalt,  und  es 
kommt  nur  in  zweiter  Linie  in  Betracht,  ob  und  wie  weit 

es  der  Künstler  auch  äusserlich  im  Styl  der  Zeichnung  hervor- 
treten lassen  will,  was  durch  Rücksichten  verschiedener  Art 

bedingt  sein  kann.  Wenn  z.  B.  auf  N.  8  in  München  die 

Gewandung  des  langbekleideten  Citharöden  in  pseudoarchai- 
seher  streng  linearer  Zeichnung  durchgeführt,  der  Mantel  des 
Jünglings  auf  der  Rückseite  dagegen  ganz  frei  behandelt  ist, 
80  leuchtet  ein,  dass  der  verschiedene  Styl  der  Zeichnung 
nicht  Zweck  für  sich,  sondern  nur  Mittel  ist,  dass  nemlich 

fie  Strenge  und  Sorgfalt  der  Zeichnung  auf  der  einen  Seite 
diese  als  die  Hauptseite  der  andern  gegenüber  hervorheben 
soll,  obwohl  auch  diese  in  ihrer  grösseren  Einfachheit  und, 
man  mochte  sagen,  Unbefangenheit  ihre  Bestimmung,  der 
tektonischen  Raumgliederung  zu  dienen,  in  keiner  Weise 
▼erleugnet.  Aehnliche  Stylverschiedenheiten  sind  auch  ander- 

wärts bemerkt  worden.  Wir  werden  jetzt  den  Grund  nicht 
^hr  in  einer  Verschiedenheit  des  künstlerischen  Empfindens 

suchen,  sondern  uns  fragen,  ob  ein  Bild  an  der  Vorder-  oder 
fifickseite,  an  der  Aussen-  oder  Innenseite,  an  dem  Körper 
oder  dem  Halse,  überhaupt  unter  welchen  tektonischen  Be- 
düngangen  an  einem  Gefässe  angebracht  ist.  Wie  sogar  die 

Lioienföhrung  im  Einzelnen  durch  solche  Rücksichten  be- 
rümmt  werden  kann,  lässt  sich  z.  B.  an  der  Darstellung 
ines  Frauengelages  auf  einer  münchener  Vase  (N.  6)  erkennen. 
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Sie  findet  sich  auf  der  Schulterfläche  einer  Hydria,  und  die 

leise  Biegung  der  pseudoarchaischen  Gewandfalten  ist  hier 

nicht  sowohl  durch  die  Rundung  der  Körperformen,  als  da- 
durch bedingt,  dass  die  Grundlinie  des  Bildes  nicht  eine 

gerade  ist,  sondern  einen  Kreisausschnitt  bildet. 

Schwieriger  erscheint  es,  sich  darüber  klar  zu  werden, 

ob  auch  der  schwarzfigurige  Styl  nach  längerer  Unterbrechung 

in  späterer  Zeit  mit  bewusster  Absicht  für  tektonische  Zwecke 

wieder  aufgenommen  worden  ist.  Denn  es  wird  sich  in  dem 

einzelnen  Falle  leicht  die  Frage  aufwerfen  lassen,  ob  nicht 

der  tektonische  Charakter  dieser  herben  und  strengen  Stylsrt 

so  zu  sagen  angeboren  sei  und  sich  deshalb  auch  schon  in 

alter  Zeit  überall  geltend  machen  müsse.  Nehmen  wir  ein 

hervorragendfts  Beispiel,  die  Vase  des  Exekias  mit  dem  Würfel- 
spiel des  Achilleus  und  Aias  und  der  Rückkehr  der  Diosknren 

(Mon.  d.  Inst.  II,  22).  Hier  steht  die  tektonische  Strenge 

in  der  Composition  der  beiden  Würfelspieler  principiell  i» 

ziemlich  auf  gleicher  Linie  mit  der  Composition  der  knieenden 

Satyrn  und  Silene  der  Campana'schen  Reliefe  39  und  51; 
s.  oben  S.  309.  Hier  könnte  also  vielleicht  jemand  einwenden, 
dass  die  Strenge  des  Vasenbildes  nur  ein  Ausfluss  des  Prindp 

strenger  Symmetrie  sei,  welches  ja  gerade  in  der  archaischefi 

Kunst  eine  so  weitgreifende  Geltung  erlangt  habe.  Indesaen 

wird  die  Echtheit  des  Archaismus  wieder  verdächtigt  durch 

die  Inconsequenz  in  der  Stylisirung  der  Gewänder,  der  in 

Falten  geworfenen  des  Tyndareus  und  Kastor  und  der  bunt- 
gewebten oder  gestickten  der  Leda  und  des  Aias;  und  auch 

ausserdem  liessen  sich  leicht  in  der  stylistischen  Behandlno^ 

der  Vorder-  und  der  Rückseite  bestimmte  Widersprüche  nadf 
weisen ,  die  sich  nur  aus  bewussten  Absichten ,  niehi  atf 

einem  naiven  Kunstgefühl  erklären  lassen.  Auf  den  Hangel 
echt  archaischen  Empfindens  habe  ich  bereits  früher  (ProUeme 
S.    129)    hingewiesen.      Schliesslich    aber    verrath    sich  der 
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Künstler  an  einer  kleinen ,  jedoch  charakteristischen  Eigen- 
thümlichkeit ,  die  bisher  völlig  übersehen  worden  ist:  die 
breiten  Flächen  der  Oberschenkel  des  Aias  und  Achillens 

sind  nicht  durch  Angabe  der  Muskeln  gegliedert,  sondern  es 
and  in  dieselben  (und  wie  es  scheint,  auch  in  den  Oberarm 

des  Achilleus)  reine  Spirallinien  schematisch  eingravirt,  in 

denen  sich  der  decorativ  tektonische  Charakter  unleugbar 

ausspricht-  Und  diese  Eigenthümlichkeit  steht  nicht  etwa 

vereinzelt  da:  sie  kehrt  wieder  (um  mich  vorläufig  auf  die 

münchener  Sammlung  zu  beschränken)  auf  einer  zweiten  Vase 

des  Exekias,  der  Trinkschale  mit  dem  Kampfe  um  die  Leichen 
des  Achilleus  und  des  Patroklos :  N.  339 ;  femer  an  drei 

Wiederholungen  der  Würfelspieler:  N.  3;  375;  717;  sowie 

an  gerüsteten  Kriegern  verschiedener  anderer  Kampfscenen : 
N.  7;  53;  380;  407;  409;  1295. 

Hieran  knüpft  sich  die  weitere  Beobachtung,  dass  dieses 

Spiralomament   in   der   Mehrzahl    der   Fälle    in  Verbindung 

mit  einer  herl)eren  und  eckigeren  Stylgattung   auftritt ,    von 

der  ich  schon  früher  (Probleme  S.  130)  bemerkt  hatte,   „dass 

dieser  Styl   zwar  keineswegs  ausschliesslich,    aber   doch    be- 
sonders häufig  auf  Amphoren  vorkommt,  welche  in  dem  den 

ganzen  Körper  bedeckenden  schwarzen  Grunde  ein  viereckiges 

Feld  für   das  Bild   aussparen ,    während  umgekehrt  für  die- 

jenigen Amphoren,  welche  den  gelben  Grund  nur  durch  ein 

System  von  Ornamenten  gliedern  (§  22) ,    eine  freiere  Styl- 

Rattung,  etwa  in  der  Art  der  athenischen  Prothesisvasen  vor- 

legend in  Anwendung  kommt*".    Die  Scheidung  einer  her- 
Wen  und  einer  laxeren  Stylgattung   nach   den  Formen  der 
Gefässe    verhindert    an    eine    zeitliche    Aufeinanderfolge    zu 

denken   und   verträgt  sich   auch  schwerlich  mit  dem  naiven 
Empfinden  einer  wirklich  alten  Zeit.    Sie  weist  vielmehr  auf 

911  bewusstes  systematisches  Denken  hin  und  lässt  uils  daher 

ie   bildliche   Ausschmückung    als   eine   bewusst  tektonische 

"kennen,    welche  den  Charakter   der  Zeichnung  nicht   als 
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frei  gewählt,    sondern    als   dem  leichteren    oder  schwereren 
Charakter  des  Gefässes  selbst  untergeordnet  erscheinen  liast 

Die  einzelnen  Erscheinungen  in  der  Vasenmalerei,  ran 
die  es  sich  hier  handelte,  sind  zum  Theii  dieselben ,  auf  die 

ich  schon  in  meinen  Problemen  hingewiesen  hatte.  Sie  steilen 
sich  uns  aber  in  einem  veränderten  Lichte  dar,  weil  sie  ein» 

Theils  einem  neuen  Gesichtspunkte  untergeordnet,  andern 

Theils  in  Verbindung  gesetzt  sind  mit  analogen  Erschei- 
nungen auf  andern  Gebieten  der  Kunst,  namentlich  dem  der 

Plastik.  Sie  dürfen  fortan  nicht  mehr  als  Besonderheiten 

oder  gar  Anomalien  betrachtet  werden ,  die  etwa  auf  eine 

einzelne  Kunstgattung  beschränkt  bleiben ,  sondern  als  Au>- 
fluss  einer  Geistesrichtung,  welche  die  gesammte  griechische 

Kunst  in  gewissen  Zeiten  und  in  weitem  Umfange  beherrscht;. 

Es  gilt  daher  auch  von  ihnen,  dass  sie  nicht  mit  einem  Auf- 
leben oder  Absterben  des  Archaismus  in  Verbindung  gesetÄi 

werden  dürfen,  sondern  dass  sie  nur  in  einer  nach  länger*5r 

Unterbrechung  erfolgten  Wiederaufnahme  archaisirend^r 
Elemente  für  tektonische  Zwecke  ihre  Erklärung  finA«n 
können. 

Hiermit   breche   ich   ab.      Ich   glaube   nicht    zu   irren, 
wenn  ich  annehme,  dass  die  meisten  der  EinzelnbeobachtangeOf 

von  denen  ich  ausgegangen ,    durchaus  nicht  neu ,    viehnehr 
nur  zu  selbstverständlich,   wenn  nicht  gar  trivial  erscheinen 
werden ;  und  doch  bin  ich  überzeugt,  dass  sie  in  ihrer  Ve> 
einigung  zu  einer  geschlossenen  Kette  nach  manchen  Seiten 
fremdartig  berühren  und  Kopfschütteln  err^en  werden.   Es 
schien    mir    daher   angemessen ,    zunächst   den    principietten 

Standpunkt  einer  von  der  bisherigen  sehr  abweichenden  Be- 
trachtungsweise in  mehr  andeutender  und  aphoristischer,  aU 

ausgeführter  Behandlung  darzulegen,   und  dadurch  Gelegen- 
heit zu  bieten,  dieses  Princip  ohne  jede  NebenrQcksiefat  rein 



V.  Brunn :  lieber  tektonutchen  Styl  in  griech.  Plastik  u.  Malerei.    ̂ ^  l 

nach  inneren  Gründen  äes  küastlerischen  Charakters  zu 

prüfen.  Erst  dann,  wenn  bei  längerer  Gewöhnung  der  Ein- 

dnick  des  Fremdartigen  geschwunden  und  durch  eine  unbe- 
fimgene  Würdigung  die  künstlerische  Grundanschauung  als 
eine  berechtigte  anerkannt  sein  wird,  dürfte  es  an  der  Zeit 

«ein,  die  weiteren  Consequenzen  zu  entwickeln,  die  verfrüht 

ausgesprochen,  wahrscheinlich  nur  den  Anlass  bieten  würden, 

die  Kiehtigkeit  des  Principes  selbst  in  Abrede  zu  stellen. 

[1883.  Philos.-philol.  bist.  Cl.  3-1  22 
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Historische  Classe. 

Sitzung  vom  2.  Juni  1883. 

Herr  Hei  gel  hielt  einen  Vortrag: 

,, Kurfürst  Josef  Kleraens  von  Köln  und  das 

Projekt  einer  Abtretung  Bayerns  an  Oester- 

reich,  1712  —  1715." 

Durch  Kenntnissnahme  von  Schriftstücken,  welche  ach 

in  Privatbesitz  befinden*),  bin  ich  in  Stand  gesetzt,  über 
eine  bisher  noch  unbekannte  Episode ,  die  sich  während  dtf 

Friedensverhandlungen  zu  Utrecht  abspielte,  deren  Nach- 

wirkung aber  ein  halbes  Jahrhundert  später  weit  bedeutiing»" 

voller  hervortrat,  authentische  Aufklärung  zu  bieten.  Ennen*) 
konnte  Briefen  jüngeren  Datums  nur  Andeutungen  entnehmen. 

Der  anorryme  Verfasser  eines  1785  im  ̂ Deutschen  Museum* 
erschienenen  Aufsatzes  ^Historische  Erinnerungen  über  den 

Entwurf,  die  Niederlande  gegen  Bayern  zu  vertauschen ''I 
ist  auf  falscher  Fährte,  indem  er  die  darauf  bezüglichen  Vor- 

schläge von  der  französischen  Regierung  ausgehen  läss«t 

1)  Die  Papiere,  auH  dem  Nachlasa  des  Appellgerichtsraths  ton 

Hofstetten  in  Besitz  deH  Fferrn  Baron  Cstini  Übergegangen,  word«» 
von  diesem  in  liberalster  Weise  zur  Verfügung  gestellt. 

2)  Ennen,  der  spanische  Erbfolgekrieg  und  der  CburflQrst  J<»^ 
Clemens  von  Cöln,  153  ff. 

3)  Deutsches  Museum,  II,  484. 
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Nach  der  Schlacht  bei  Höchstädt  sahen  sich  Max  Ema- 

el  von  Bayern  und  sein  Bruder  Josef  Klemens,  Erzbischof 

d  Kurfllrst  von  Köln,  genöthigt,  ihre  Länder  zu  verlassen, 

IX  Emanuel  begab  sich  in  die  Niederlande,  um  den  Kampf 

Jen  die  Verbündeten  fortzusetzen,  der  Kirchenfürst  erbat 

nig  Ludwigs  Gastfreundschaft  und  hielt  sich  abwechselnd 

verschiedenen  kleinen  Städten  Frankreichs,  am  häufigsten 

Valenciennes  auf.  Beide  BWider  gaben  ihre  Sache  keines- 
f(s  verloren.  Aus  den  zwischen  ihnen  gewechselten,  jetzt 

k.  geheimen  Staatsarchiv  verwahrten  Briefen  erhellt,  wie 

^rmttdlich  sie  an  den  europäischen  Höfen,  insbesondere  in 
i  für  die  Politik  Frankreichs  massgebenden  Kreisen,  ihre 

len  spanneu,  um  das  Interesse  an  ihrer  Sache  wach  zu 
ten  und  vor  Allem  zu  verhüten,  dass  sie  bei  einem 

?densschliiS8  geopfert  würden.  Da  jedoch  das  Kriegsglück 

die  Feldzüge  in  Spanien  ausgenommen  —  den  Verbün- 
m  treu  blieb,  war  den  Fürsten  wenig  Aussicht  eröffnet, 

5  Verluste  ersetzt  zu  sehen.  * 
Da  wechselt  unerwartet  wie  auf  einen  Schlag  die  Scene. 

ser  Josef  L,  aus  politischen  und  persönlichen  Gründen 
erbitterter  Gegner  des  Hauses  Bourbon  und  der  Satelliten 

«er  Macht,  stirbt,  erst  33  Jahre  alt,  der  Erbe  seiner  weiten 

ehe  ist  eben  der  Erzherzog  Karl ,  um  dessen  Erhebung 

1  König  Spaniens  willen  sich  der  auf  allen  Betheiligten 

wer  lastende  Krieg  entsponnen  hatte. 
Am  27.  April  1711  erhielt  J(xsef  Klemens,  während  er 

ade  nach  Beendigimg  des  Hochamts  aus  der  Kathedrale 

Rheiias  herausschritt,  die  wichtige  Kunde  und  beeilte  sich, 

'h  dem  Bruder  „die  ohnerwartet  grösste  Zeitung,  so  immer 

1  kann**   zu  übermitt^^ln.*) 

4)  Bayr.  ̂ h.  Staatsarchiv.    Kiisten  schwarz  ̂ y     Korrespondenz 
ChurfilTHten   Maximilmn  Kmaniiel   in  Bayern    mit    seinem    Herrn 

fler  dem   Churfürsten  Joseph  Clemens   zu   Köln  1711.     Brief  des 
f  Klemens,  d.  d.  Rheims,  27.  April  1711. 

22* 



334  Sitzung  tier  histor.  Clasae  vom  2.  Juni  1883. 

Die  Brüder  lebten  bisher  im  Allgemeinen  in  gutem  Ein- 
vemehmen  und  suchten  sich  gegenseitig  in  ihren  Planen  za 

unterstützen,  nur  hie  und  da  kam  es  zu  etwas  gereizt  klin- 
genden Auseinandersetzungen  über  Verpflichtungen  gegen 

das  Kurhaus  und  Räthlichkeit  einzelner  Massnahmen.  In  den 

Briefen  spiegelt  sich  getreu  das  sanguinische  Temperament 
der  Brüder.  Namentlich  wechselt  in  der  Seele  des  Jüngeren 

rasch  und  unvermittelt  leidenschaftliche  Beweglichkeit  mit 

ebenso  ausschweifender  Lethargie  des  Willens,  heute  verliert 

er  sich  mit  phantastbicher  Zuversicht  in  HofiFnungstramne, 

morgen  giebt  er  Alles  verloren  und  tröstet  sich  re^ignirt  mit 
Sprüchen  des  Kohelet. 

Auf  eine  solche  Individualität  musste  die  Nachricht  von 

des  Kaisers  Tod,  der  unbedingt  einen  Systemwechsel  dar 

europäischen  Politik  zur  Folge  haben  würde,  berauschend 
wirken. 

„Nun  wollte  ich*',  frohlockt  er,  „dass  meine  stimm  neun- 
fach verdf)[)peln  kundte,  umb  dadurch  Euer  Liebden  zugleich 

die  Kayserliche  Cron    aufzusetzen,    dann    niemand   würdiger 

darzu   schätzen    thuete**.     Der   Tod    des  Kaisers    wiege  ffir 
Bayern    zehn    gewonnene    Schlachten    auf,    die    Seemächte 

würden  jetzt  rasch  zur  Besinnung  kommen;    auch  im  deat' 

sehen  Reich   sei    Alles   auf  den    Kopf  gestellt,    Alles  Ver^ 
lorene    werde   sich   wieder  gewinnen   und   auch  das  Höchste 

sich    erreichen    lassen.      Nur   jetzt    keine    Unterhandlungen« 

keine  Worte,  sondern  frischen  Muths  unternommene  Thaten  - 

^Man  ist  im  Reich  jezo  in  dem  Glauben",    schreibt  er  a»» 

29.  April •'^),     „Frankreich    habe   weder   Macht,    noch  Gefc,, 
muess   also   diesses  in  effectu  en  contraire   erwiesen  werden«» 

sonderbahr  auch  nachdeme  ganz  Europa  gesehen,  wie  schleckÄ-i 

man    uns   beyde  tractirt    und  mich  insonderheit  Hunger  h»t 

5)  Ebenda.   Brief  des  Josef  Kleinens,  d.  d.  Valenciennes,  29.  Apiü 
1711. 
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den  machen,  wie  noch  de  facto  geschieht,  und  disses  bis 

f  die  letzte  extremitaet ,  —  dass  Frankreich  uns  nun 
itenire  und  zeige ,  (dass) ,  was  geschehen ,  aus  universel 
ngel  und  nicht  aus  einer  nachlässigkeit  geschehen,  dahero 

le  anstand  Euer  Liebden  und  meine  trouppen  zu  comple- 

?n  seynd ,  und  dass  man  von  hier  ein  »gutes  detachement 
ich  hinauff  schicke,  welches  im  stand  ist,  alles  über  hautfen 

werffen,  so  Euer  Liebden  widerstreben  könnte.  Ach  was 

•ri  wartet  auf  Euer  Liebden  nun,  so  man  nur  nicht  durch 

1  negotiiren  sich  einschlaifem  lasst!*  Das  Horoskop  des 
aders  verheisse  für  den  Monat  Mai  reiche  Fülle  von  Gütern 

i  Ehren,  der  bayrische  Degen  werde  die  Sichel  sein,  um 

rbeer,  Scepter  und  Kronen  einzuernten.  Er  kann  das 

jdem  des  Bruders  nicht  begreifen,  jetzt  ̂ wo  vom  Marschall 

lars  bis  zum  letzten  Tambour**  Jedermann  darauf  warte, 
8  der  Kurfürst  an  den  Rhein  aufbrechen  und  für  sein 

ies  Recht  den  entscheidenden  Schlag  führen  werde.  Um 
Blutes  Christi  willen,  im  Namen  der  Prinzen,  im  Namen 

heiligen  Religion !  nur  jetzt  kein  Zögern,  nur  jetzt  keine 

tnselige  Bedächtigkeit!*^) 
Der  Bruder  fasste  die  Lage  nüchterner  auf.  Eine  Armee 

Rhein  zu  kommandiren,  sei  auch  sein  sehnliclister  Wunsch, 

idert  er ,  aber  schon  auf  sein  erstes  Begehren  habe  ihm 

cy,  der  Vertreter  des  Königs,  zu  verstehen  gegeben :  Nicht 

Bataillon !  und  weil  der  Herr  Bruder  gerade  auf  Villars 

sprechen  kam,  so  könne  er  mit  Bestimmtheit  versichern, 

5  just  dieser  hochmüthige  Marschall  zu  Gunsten  des  bayri- 

en  Hauses  nicht  einen  Finger  rühren  werde.') 
Noch    hält  aber  Josef  Klemens  seine  Auffassung  nicht 

widerlegt,    er   spiegelt   sich    alle  erdenklichen  günstigen 

6)  Ebenda.   Brief  des  Josef  Klemens,  d.  d.  Valenciennes,  4.  Mai 
1. 

7)  Ebenda.   Brief  Max  Emanuels,  d.  d.  Compiegne,  5.  Mai  1711. 
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Wendungen  vor,  setzt  abwechselnd  auf  Kurpfalz,  Wl 

temherg,  Brandenburg,  Holland,  den  Papst  seine  Hoffnr 
Auf  die  kahlen  Maximen  des  französischen  Hofes,  meint 

soll  man  gar  keine  Rücksicht  mehr  nehmen;  Frankr 

gleiche  einer  alten  Coquette,  die  vor  zwanzig  Jahren  ein 

hübsch  gewesen,  heute  aber  des  Freiens  nicht  mehr  werth 

Wie  nichtig  aber  die  Freundschaftsversicherungen, 

welche  Josef  sein  Vertrauen  gesetzt  hatte,  bewies  die  i 

nähme  des  Protestes  der  Wittelsbachischen  Brüder  gegen 

Ausschluss  der  Kurstimmen  Kölns  und  Bayerns  bei 

KaLserwahl.  Ihre  Klagen  und  Beschwerden  verhallten 

beachtet,   ihre  Memoranda  wurden  einfach  ad  acta  gelef 
Alle    Luftschlösser    sieht   Josef   zusammenbrechen, 

rächt  sich  durch  bittere  Sarkasmen    über   des  kurfürstlic 

Kollegiums  unerträglichen  mepris,  über  die  Falschheit  Bi 

denburgs,    über  die  Hinterlist  des  Pfälzers,   —  der  Ton 
Briefe  wird  aber  immer  kleinmüthiger  und  verzagter. 

Dagegen  setzte  Max  Emanuel,  über  den  ümschw 

der  öffentlichen  Meinung  in  England  und  Holland  treff 
unterrichtet ,  alle  Hebel  ein ,  um  für  die  EventuaUtät  e 

Friedens  zwischen  Frankreich  und  den  Seemächten  gesicl 

zu  sein.  Er  begab  sich  desshalb  im  Mai  1711  nach  Ha 

um  nochmals  an  die  Grossmuth  König  Ludwigs  zu  appelli 

und  äusserte  sich  auch  sehr  vergnügt  ob  der  Expressions, 

man  ihm  dort  bezeugte ;  der  König  versprach  auf's  Bestii 
teste,  keinen  Frieden  zu  schliessen,  ohne  Wiedereinsetz 
seiner  Freunde  in  alle  Würden  und  Ryechte  erwirkt  zu  hal 

Ein  glücklicher  und  mit  Rücksicht  auf  die  Lage  a 

wohl  entschuldbarer  Schachzug  war  es,  dass  sich  Max  Emai 

eine  Frau,  die  an  St«atsklugheit  den  gewiegtesten  Diploms 

ihrer  Zeit  ebenbürtig  war,  zur  Bundesgenossin  warb  ' 

deren  Int4?resse   mit   seinein   eigenen    zu   verflechten  was 

^)  Koneiu  14i\ 
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Die  Prinzessin  Maria  Anna  Orsini  hatte  sich,  obwohl  sie  nur 

die  Stellung  einer  camerera  major  der  Gemahlin  Philipps  V. 

einnahm,  zur  eigentlichen  Regentin  Spaniens  aufgeschwungen. 

Ihrer  Agitation  war  das  Unglaubliche  gelungen ,  die  Sache 

des  jungen  Königs  Philipp  in  Spanien  populär  zu  machen, 

sodass  das  Volk,  im  fasten  Glauben,  für  Religion  und  Vater- 
land zu  kämpfen,  seine  ganze  Kraft  für  Vertheidigung  des 

franz<)sischen  Prinzen  einsetzte.  Mit  dieser  herrschsüchtigen 

Dame,  die  gleichsam  die  spanische  Regierung  repräsentirte, 
trat  Max  Emariuel  in  Unterhandlungen ,  um  für  sich  eine 

definitive  Cession  der  spanischen  Niederlande  zu  erwirken, 

nnd  Hess  sich  gerne  gefallen ,  dass  auf  die  Hilfe  ein  Preis 
gesetzt  war.  Am  24.  November  1711  wurde  durch  den 

Minister  des  Kurfürsten,  Grafen  Moniisterol,  und  den  Ver- 

treter der  Prinzessin,  Marquis  d'Aubigny,  ein  Vertrag  ab- 
geschlossen ,  wodurch  sich  die  Prinzessin  zu  eifriger  Ver- 

tretung der  bayrischen  Interessen  am  spanischen  Hofe  ver- 

pflichtete; dagegen  versprach  Max  Emanuel  für  den  Fall, 
dass  er  in  Besitz  der  Niederlande  käme,  das  Fürstenthum 

I^rbny  oder  eine  andere  souveräne  Herrschaft  mit  einem 

Einkommen  von  30,000  Thalern  an  die  Orsini  abzutreten.^) 
Josef,  dessen  entzündliche  Ein])ildungskraft  noch  immer 

Entwürfe  auf  Entwürfe  häufte,  war  mit  dem  Verhalten  seines 

Bniders  gar  nicht  einverstanden.  Er  sah  mit  Unlust,  dass 

jener  „mit  tausend  falschen  negotiationen  amasiret  werde**. 
Frankreich  benehme  sich  ebenso  rücksichtslos  wie  feig. 

»Man  exponirt  uns  zwey  Churfüi^sten  immer  mit  protesta- 
*ioneu  etc.  zu  schreyen ,  und  darneben  lasst  man  den  Feind 

thuen,  was  immer  er  will.**^^)    Auch  den  Versicherungen  des 

9)  B.  St.  A.  Karten  Bchwarz  -„'^.  La  imncesse  des  ürsins,  Ka 
pretendue  ceHHion  de  la  souverainete  et  proprietd  de  la  ville,  chateau 
®t  cotntti  Durbuy  situde  entre  les  Pais-bas  etc.  1705 — 1714. 

4A 

10)  B.  St.  A.    K.  schw.  g^.    Brief  des  Josef  Klemens   an   Max 

Emanuel,  d.  d.  Valenciennes,  6.  September  1711. 
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Bruders,  dass  ihm  die  guten  Luxemburger  so  aufrichtig  ge- 

wogen seien  und  auch  die  Bärger  von  Namur  bereits  em- 

sähen,  wie  thöricht  sie  sich  gegen  ihn  benommen  hatfcen*'), 
schenkt  er  wenig  Vertrauen,  die  seit  einiger  Zeit  aufgetauch- 

ten Friedensgeriichte  hält  er  für  Enten.  ̂ •) 

In  dieser  Beziehung  wenigstens  konnte  ihn  Max  Enia- 
nuel  bald  eines  Besseren  belehren.  Am  23.  Oktober  1711 

berichtet  er  das  wichtige  Ereigniss:  England  hat  mit  den 

Königen  von  Frankreich  und  Spanien  Unterhandlungen  an- 

geknüpft, der  Friede  steht  bevor ! '  •)  lieber  seine  eigenen 
Aussichten  glaubt  der  Kurfürst  völlig  beruhigt  sein  zu  dürfen, 

und  in  der  That  liess  es  König  Ludwig,  wie  die  von  Lam- 

berty  mitgetheilten  Friedensvorschläge  beweisen,  an  energi- 
scher Verwendung  für  seine  Bundesgenossen  nicht  fehlen. 

Den  Wittelsbachischen  Brüdern ,  verlangte  er ,  sollten  ü« 
Länder  zurückerstattet  werden  und  überdies  dem  KurfÄKten 

von  Bayern  die  von  Spanien  abgetretenen  Niederlande  ver- 
bleiben; dagegen  wäre  den  Holländern  durch  einen  eigenen 

Barrierevertrag  die  Befugniss  einzuräumen,  in  bestimmten 

Städten  Besatzungen  zu  halten.  Elin  günstiger  HandelstraUat 
mit  den  Niederlanden  und  Frankreich  sollte  als  Lockspeise 

dienen.**) 

Auch  am  spanischen  Hofe  erzielten  die  berührten  Ein- 
flüsse glücklichen  Erfolg.  Am  2.  Januar  1712  trat  König 

Philipp  urkundlich  für  ewige  Zeiten  den  Anspruch  Spaniens 
auf  die  Niederlande  an  Max  Emanuel  ab  und  überwies  aocb 

11)  Ebenda.   Brief  Max  Emanuels,  d.  d.  Namur,  12.  September 
1711. 

12)  El>enda.  Brief  des  Josef  Klemens,  d.  d.  Valencienneß,  24.  Sep- 
tember 1711. 

13)  Ebenda.  Brief  Max  Emanuels,  d.d.  Namur,  23.0ktbl)tfl<ll- 

14)  Lamberty,   M^moires  pour  serrir  k  llustoire  du  18.  a^ 
VI,  698. 
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le  Rechte  und  Regalien  Spanien»  dem  neuen  Souverän.**) 
Is  bald  darauf  der  Congress  zu  Utrecht  eröffnet  wurde,  fuhr 
rankreich  fort,  auf  der  Restitution  seiner  Bundesgenossen 
i  beharren ;  die  XJeberlassung  der  Niederlande  sei  nur  ein 

irch  die  Billigkeit  gebotener  Ersatz,  da  Bayern  durch  die 

indliche  Okkupation  so  gut  wie  vernichtet  sei.**)  Jedoch 
le  Bemühungen  Ludwigs  scheiterten  am  Widerstand  Hol- 
nds,  das  einen  von  Frankreich  gänzlich  abhängigen  Fürsten 
icht  zum  Nachbar  haben  wollte;  auch  England,  das  sich 
Bim  Friedensschluas  vor  Allem  die  Herrschaft  über  die 

orisee  und  den  Kanal  sichern  wollte ,  war  nicht  geneigt, 
ie  günstigen  Stapelplätze  der  Niederlande  einem  nur  als 
katthalter  Frankreichs  regierenden  Fürsten  zu  überlassen. 

In  ein  neues  Stadium  traten  die  Unterhandlungen ,  als 

ch,  vorerst  nur  insgeheim,  eine  freundschaftliche  Annäherung 
88  g^.hteten  Kurfürsten  an  den  kaiserlichen  Hof  vollzog. 
[an  hatte  sich  in  Wien  daran  gewöhnt,  das  okkupirte 
•ayem  als  österreichische  Provinz  zu  betrachten ;  man 

'ünschte ,  sie  zu  behalten ,  konnte  aber  nicht  hoifen ,  dies 
urchzusetzen ,  solange  der  Kurfürst,  von  Frankreich  unter- 
lützt,  auf  Zurückgabe  drang.  Da  lag  es  nahe,  einmal  einen 
enjuch  zu  machen,  ob  nicht  der  Kurfürst  selbst  durch 

Kikende  Aussicht  auf  glänzenderen  Gewinn  zum  Verzicht  zu 

ewegen  wäre.  Ein  von  Würdinger  aus  der  sogen.  Töpfer- 
'ten  Sammlung  mitgetheiltes  Schriftstück  belehrt  uns,  auf 
eiche  Weise  die  Initiative  zu  diesem  Handel  ergriflFen 
Qrde;  die  Korrespondenz  der  beiden  Brüder  unterrichtet 
>er  weiteren  Verlauf  und  Abschlu&s. 

Jenes  merkwürdige  Aktenstück  enthält  eigenhändige 

^fzeichnungen  des  Kurltlrsten  über  eine  Unterredung,    die 

15)  A.  M.  duc  de  Noailles,    Mömoires   politiques   et  militaire», 
,   76. 

}6)  Ennen,  151. 
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er  mit  einem  Bevollmächtigten  des  Wiener  Hofes,  Graf 

Löwenstein,  der  bisher  im  Namen  des  Kaisers  die  bayrischen 

Lande  administrirt  hatte,  zn  Namur  am  23.  Mai  1712  hatie.*^) 
Der  Kaiser  selbst  hege  den  aufrichtigen  Wunsch,  —  so  e^ 
klärte  der  Gesandte,  —  den  Frieden  zwischen  den  durch 

Interesse  und  Tradition  auf'  einander  angewieseneu  Häusern 
Habsburg  und  Witteisbach  wieder  hergestellt  zu  sehen.  Der 

geeignetste  Weg  zur  Versöhnung  sei  eine  Heirat  des  Kur- 
prinzen mit  der  ältesten  Tochter  Kaiser  Josefs.  Diesem 

Prinzen ,  der  ja  ohnehin  in  Oesterreich  aufgewachsen  und 

erzogen  sei,  sollte  in  Allem  die  Stellung  eines  Erzherzogs 
eingeräumt  werden;  ihm  sollte  auch  der  Vater  den  Anspruch 

auf  Ober-  und  Niederbayem  abtreten ,  dagegen  werde  sich 
der  Kaiser  dafür  verwenden,  dass  der  Kurfürst  im  Besitz  der 

Niederlande  bleibe.  Zugleich  Hess  Graf  Löwenstein  en  passaot 

die  Bemerkung  fallen,  der  Kaiser  sei  zur  Zeit  noch  kinderlos, 

und  nach  den  habsburgischen  Hausgesetzen  stehe  Nicht?  im 

Wege,  dass  der  letzte  Fürst  männlichen  Stammes  zu  Gunsten 

der  Prinzessinen  seines  Hauses  die  Erbfolge  festsetze  u.  s.  w« 

Max  Emanuel  knüpft  an  die  Aufzeichnimg  über  diea« 

Anerbieten  seine  eigenen  Reflexionen  an.  Zur  Abiaretung 

Bayerns  an  seinen  Sohn  wäre  er  bereit,  falls  der  Kaötf 

schon  jetzt  die  Verlobung  mit  der  Erzherzogin  in's  Werk 
setze  und  zugleich  die  Braut  zur  Erbin  aller  seiner  Reick 

ernenne ;  für  sich  selbst  beansprucht  er  nicht  nur  die  Nieder- 
lande ,  sondern  auch  das  Königreich  Sicilien ,  überdies  nock 

Zasichening  anderer  Vortheile  für  seine  jüngeren  Sohne. 

Aus  der  Korrespondenz  der  beiden  Brüder  erhellt,  di* 
Max  Emanuel  diese  Offerten  und  Praktiken  vor  JedenniBB 

geheim  halten  wollte.     Dessenungeachtet  brachte  Joeef  l*» 

17)  Würdin^er,  lieber  die  Töpfer'schen  Materialien  zur  bftjren* 
sehen  Kriejfsgeschichte  des  IS.  Jahrhunderts,  in  den  Sitxun^beridi** 
der  k.  b.  Akad.  d.  W.,  Jahrg.  1878,  126.  Id^  eur  le  dißoounq« 

m'a  tenu  le  comte  de  Leuenstein  ä  Namur  le  28.  de  May  1712. 
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imng,   dass  eine  Art  Tauschgeschäft  geplant  werde, 

i  diesem  Augenblick  an   war   er  unermüdlich  thätig, 

Handel  zu  hintertreiben.    Mögen  auch  andere  Riick- 
nebenher  gehen,  vor  Allem  lebt  in  ihm  aufrichtiger 

>mus.    Die  Ehrlichkeit,  womit  er  sich  —  im  Gegen- 

damals  herrschenden  Anschauung  —  auch  der  vom 
gegen   das  Volk  übernommenen  Pflichten    erinnert, 

imsre  Achtung ,    und  die  Uneigen nützigkeit ,  womit 

ler   eigenen  Itestitution    kaum  noch  gedenkend ,    nur 

enis  Selbständigkeit  und  Integrität  eintritt,   verdient 
Dank. 

könne  sich,  heisst  as  in  einem  Briefe  vom  26.  Juni 

dem  ersten  der  mir  vorliegenden  v.  Uofstettenschen 

ng*®),  der  bangen  Besorgniss  nicht  entschlagen,  es 
nit  dem  armen  Baycrlaud  ein  Tausch  beabsichtigt, 
ider  habe  zwar  oftmals  mündlich  und  schriftlich  ver- 

1 ,  niemals  in  solchen  Handel  einzuwilligen ;  dessen- 
itet  dränge  eis  ihn ,  nochmals  im  Namen  des  Hauses 
j  Vaterlandes  warnend  zu  rufen:  lass  dich  durch 

den  Schein  nicht  verlocken!  „Dann  obzwarn  die 

inde  und  Sicilien  zwey  bis  dreimahl  considerabler  als 

nd  seynd  in  quantitate,  so  ist  doch  jederzeit  Bayer- 
qualitate  besser  wegen  seiner  avantageusen  Situation, 

allem  Krieg  entfernt  gelegen ,  über  das  ist  diesses 
k^atterland  und  Euer  Liebden  und  dero  Descendenten 

hes  Patrimonium."  Unter  stark  aufgetragene  Schmei- 
äicht  er  den  Ausdruck  der  Befürchtung  ein ,  gerade 

iider  werde  am  wenigsten  dem  Glanz  einer  Krone 
;hen  können ;  dass  er  selbst  in  dieser  für  die  Zukunft 
;  und  des  Hauses  Witteisbach  entscheidenden  Sache 

►rt  ergreife,  sei  gewiss  verzeihlich,  da  ja  leider  am 
w  Bruders  kein  anderer  Anwalt  für  das  arme  Vater- 

finden sei. 

Aobanff  Nr.  X.    ' 
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Die  Antwort  vom  28.  Juni**)  soll  den  Beängstigten  he- 
rtcli wichtigen.  Von  einem  Austausch  Bayerns  könne  keine 

Rede  sein,  nur  darum  handle  es  sich,  f8r  die  verlorene  ISjo- 
wiirde  und  die  Oberpfalz  etwa  in  Sicilien  Ersatz  zu  erhaltou 

,Der  eclat  der  Cron  gefallt  mir  auff  diese  weiss  und  nicht 

änderst,  und  wass  mich  freyte,  war.  Konig  und  zu  Mfinchen 
in  unsrer  residentz  zu  sein  und  in  unsrer  lieben  Frauee 

Khirchen  absteigen,  unsres  Churhauses  patronin  unib  disen 

grossen  avantage  zu  dancken  mitt  einem  Te  Deum,  welch« 

Euer  Liebden  intonireu  würden/  Allerdings  habe  einmal 

der  kaiserliche  Hof  ein  Anerbieten  gemacht,  die  Niederlande 

gegen  Bayern  auszuliefern,  aber  er  habe  den  Plan  auf  hon- 
dert  Meilen  Wegs  verworfen  und  zwar  so,  dass  man  wohl 

kaum  darauf  zurückkommen  werde.  ,Die  negotiationa 

khönnen  seyn,  wie  sie  wollen:  Dulcis  amor  patriae.'  Kar 
in  einem  Fall  könnte  von  Abtretung  Bayerns  die  Rede 

sein:  wenn  man  ihm  Sicilien  und  die  Niederlande  als  Tausch- 

objekt anböte.  ,I)a  fr^e  ich  Euer  Liebden  umb  Rath,  oh 

ich  bey  der  posteritaet  verantworten  khimte,  solche  zwej 

mächtige  Königreich,  wan  sie  beynander  sindt,  zu  refosirei 

wegen  der  eintzigen  praedilection  vor  mein  Vatterlandt,  du 
kheine  andre  ursach  khonte  ich  nicht  einwenden,  die  d< 

int^resse   oder  politique   überwindete ,    Baym  zu  preferim.' 
Noch  in  der  Nacht  nach  Eintreffen  dieses  Briefes  i« 

Rheims  entwarf  Josef  ein  drei  Bogen  umfassendes  Schreiben, 

(es  liegt  nur  eine  Uebertragung  in's  Französische  vor)**) 
worin  er  auf  alle  vom  Bruder  erörterten  Punkte  ausfÖhrW 

eingeht  und  mit  bewegten  Worten  seine  Warnung  wied«^ 

holt.  Auch  fttr  ihn  gebe  es  keinen  anmuthigeren  Ged»nh»f 
als  an  der  Seit**  des  Bruders  in  München  festlichen  Eirasf 
zu  halten  und  in  der  Frauenkirche  das  Te  Deum  anzustimiM 

Wn  Anhang  Nr.  2. 
20)  Anhang  Nr.  3. 
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.nkbarer  Rühning  ob  der  Festigkeit,  die  der  ange- 
lte Fürst  von  Bayern  für  die  Erhaltung  seines  Landes 

sen  habe.  Wenn  er  dabei  das  Haupt  des  hochverehrten 

frs  von  einer  Königskrone  geschmückt  sähe,  so  würde 

dies  zwiefache  Freude  sein ,  aber  diese  Auszeichnung 
nicht  erkauft  werden  um  einen  Preis,  der  nicht  mit 

i  zu  bezahlen  wäre.  Die  Pflichten  gegen  Gott  und 

weit  erheischten  unbedingt,  jeden  Ge<lanken  auch  nur 

e  Möglichkeit  einer  Abtretung  Bayerns  aus  dem  Herzen 

issen.  Schon  die  Rücksicht  auf  die  heilige  Religion 
e  dies  zum  Gebot;  er  werde  ihm  über  diesen  Punkt 

Gutachten  gelehrter  Rechtskenner  ü)>ermitteln.  Der 

»r  möge  sich  doch  nur  die  letzte  Stunde  seines  Lebens 
genwärtigen :  wie  würde  er,  mit  solcher  Schuld  belastet, 
en  Richterstuhl  Gottes  treten  können?  Als  Bruder,  wie 

irchenfürst  sei  er  zu  solchen  Vorstellungen  verpflichtet, 

in  Verräther  könnte  in  diesem  Augenblick  schweigen, 
werfe  mich  also  zu  den  Füssen  Eurer  Kurfürstlichen 

it  und  beschwöre  Sie  bei  dem  kostbaren  Blut  Jesu  Christi, 

en  zuerst  gefassteii  heroischen  Beschlüssen  zu  verharren 

)hne  Ausnahme  Alles,  was  man  etwa  tauschweise  gegen 

•n  anbieten  wird,  auszuschlagen."  Er  erinnert  an  den 
erm  Maximilian,  der  die  Kaiserkrone,  wie  die  Königs- 
B()hmens  zurückwies  und  dabei  jene  hochherzigen 

e  sprach,  die  im  Kaisersaal  der  Burg  zu  München  ver- 
seien :  Gloriae  fumum  spernit  magnanimitas ,  ambitio 

it.  Auch  ihr  Vater  habe  auf  gleiche  Weise  gehandelt, 
n  wie  blühendem  Zustand  habe  er  bei  seinem  Tode  die 

Jchen  Lande  hinterlassen!  ^Ich  kann  mir  nicht  denken, 

Eure  Hoheit  so  grausam  sein  könnte,  den  in  vollster 

le  stehenden  Stamm  des  Hauses  Bayern,  der  durch  Karl 
jirosseu  seit  dem  Jahr  800  auf  deutschem  Boden  feste 

sei  fasste,  zu  Fall  zu  bringen,  um  ihn  in  ein  fremdes 
zu  verpflanzen,  in  ein  Land,  dessen  König  seine  Krone 
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bestandig  wanken  sieht,  da  von  einem  Tag  zum  andeni 
Stürme  von  Innen  und  Aussen  sie  bedrohen,  wo  sicilianiache 

Vespern  den  traurigsten  Verlust  der  Herrschaft  nach  siel 

ziehen  können ,  wo  um  ein  paar  Aepfel ,  womit  die  Kinder 

spielen,  ein  elender  Fischer  Masaniello  ein  ganzes  Königreich 

in  Aufruhr  bringen  konnte,  und  wo,  um  von  den  alten  Ge- 
schichten zu  schweigen.  Eure  Hoheit  selbst  erblicken  musste, 

dass  Philipp  V.,  unser  Neffe,  zuerst  einen  Einzug  feierte, 

wie  ein  zweiter  Messias,  ein  paar  Jahre  später  aber  ohne 

Schwertstreich  sich  gezwungen  sah ,  vom  Thron  herabwi- 

steigen.*  Wenn  Bayern  gar  so  wenig  werth  sei,  wesshalb 
greife  dann  Oesterreich  lüstern  darnach  ?  „Ich  kann  nicht 

begreifen,  wie  man  Eurer  Hoheit  zu  einem  derartigen  Handel 
rathen  kann,  ohne  als  Verräther  zu  erscheinen,  der  als  solcher 

verdient,  um  einen  Kopf  kürzer  gemacht  zu  werden."  Möchte 
doch  der  Herr  Bruder,  der  nun  doch  schon  dem  fünfzigstem 

Lebensjahr  sich  nähere,  lieber  daran  denken,  in  der  anmo- 
thigen  Umgebung  von  Nymphenburg,  von  Schieissheim,  von 
Dachau  seine  Lebenstage  in  ungestörter  Ruhe  zu  geniessen, 
„Hier  werden  Eure  Hoheit  nicht  befürchten  müssen,  da* 

der  Vesuv  oder  der  Aetna  durch  ihre  Feuerströme  alle  Ban- 

werke  zerstören  oder  dass  häufige  Erdbeben  sie  unter  ihren 

eigenen  Ruinen  begraben."  „Die  jungen  Prinzen,  Ihre  Kinder, 
werden  Sie  dort  umringen :  filii  tui,  sicut  novellae  olivanim 

in  circuitu  mensae  tuae,  ja,  diese  grünen  Olivenzweige  sollen 
Sinnbilder  des  Friedens  und  der  Ruhe  sein,  die  Eurer  Hoheit 

beschieden  sein  werden !  Sie  werden  sprechen  können :  V« 

gaudium  meum ,  Vos  corima  mea !  und  diese  Ihre  jungen 
Söhne  werden  von  Dankbarkeit  durchglüht  sein  für  ihr» 

erhabenen  Vater,  und  auch  die  Nachwelt  wird  diese  Dank- 
barkeit bewahren :  erit  nonien  ejus  in  benedictione,  der  Name 

des  Mannes,  der  vor  Gott  und  der  Welt  gross  sein  wirf.' 
„Um  8  Uhr  Morgens**,  sagt  ein  Postskriptum,  , begann 

ich  den  Brief,  da  ich  die  ganze  Nacht  nicht  schlafen  konnte, 
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uält  von  Unruhe  über  das  Geschick  Eurer  Kurfürstlichen 

leit.  Jetzt  ist  es  6  Uhr,  ich  will  jetzt  meine  Eselsmilch 

ken  und  mich  dann  zu  Bett  begeben.** 

,Djis  grösste  Uebl*,  spottet  Max  Emanuel  in  seiner  am 
Juli  an  den  freundlich  geliebtesten  Herrn  Bruder  gerich- 

n  Antwort**),  „welches  der  be wüste  tausch  mit  denen 
lyn  Königreichen  verursachet  hatt  und  verursachen  wirdt, 
dass  Ew.  Liebden  biss  umb  6  Uhr  nicht  haben  schlaffen 

mnen  und  flardurch  die  Cur  ihrer  Eselmilch  mit  uhn- 

b^en  gedancken  alteriret  haben ,  dan  die  Sach  ist  nicht 

question  und  wirdt  auch  nicht  dahin  khommen ;  ich  aber 

)e  nur  Ew.  Liebden  disse  Frag  moniren  wollen,  umb  zu 

en,  wie  hoch  E.  L.  unsser  altes  Patrimonium  schätzen, 

b  desto  mehrer  ihre  a])probation  zu  vernemmen,  dass  ich 
»  verworffen  hab,  was  mir  von  einem  tausch  hat  khönnen 

»poniret  werden.**  Mit  dieser  beruhigenden  Versicherung 
ht  aber  in  grellem  Widerspruch ,  was  auf  die  einzelnen 

iwendungen  und  Vorstellungen  des  Bruders  erwidert  wird, 

n  einem  gelehrten  Gutachten  über  die  Zuliissigkeit  eines 

xmhes  möge  doch  ja  Umgang  genommen  werden ,  denn 

in  Theologe  der  Welt  werde  bestreiten  können,  dass  ein 

rat  seine  Länder  gegen  reichere  und  mächtigere  umtauschen 

rf,  wenn  es  ohne  Nachtheil  für  die  Religion  geschehen 
nn.  „Unser  Ahnherr  hat  die  Böhmische  Cron,  wie  E.  L. 

ilden,  refusieret,  er  wäre  ein  gar  zu  erleuchter  regent,  eine 
iron  von  der  rebellen  Handt  anzunemmen ,  und  er  hat 

)hl  vorsehen  miessen,  dass  er  ein  Winterkhönig  währ 

«den,  gleichwie  es  der  Pfaltzgraff  gewesen,  zu  schweigen, 

88  er  ersagte  Chron  nicht  mit  fueg  hätte  besitzen  khönnen. 

ideme  wahre  es  ein  religions  Krieg,  welchen  allein  die 

ion  zwischen  Oesterreich  und  Bayrn  tihr  die  Catholische 

lalten.*    Welcher  Lohn  sei  ihm  dann  zu  Theil  geworden, 

21)  Anhang  Nr.  4. 
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zcsL  Däzik  iAlßr.  «us^  ler  dreiang  Jahre  lang  fdr  Habeboig 

Kriei^  2i?fäbR  -jA  dnet^»a;  Milliooen  geopfert  hatte:  Die 
•JV^ry-tali.  .i>*  -k-Ls  aoefcr  ak  lotJjKK»  Golden  abwerfe.  Mt 
Sif^io^fbkniztK.  •:•>«•  Skiüen  s^dt  Ton  einer  weit  andoi 

iüLpC'TSazix  ̂ irA  w^ui  sie  aaeh  endegen«  so  vt  doch  eines  diie 
i£>i*ef*Hi«iec;e  S<iT.eT;k£BLitaiei  -ind  das  andere  ein  uhraltes  ab- 

v*!^:«^  'ziA  'Tizkui^jichf^  Köolsneich.'^  Da.<«s  die  Kaiderkraoe 

deoL  Ahuc^rm  azi^b4«eii  wnpie,  ?ei  ihm  nicht  bekanott 

.Ät*»r  wc-i  urL^em:  Herr  Vastem.  welchen  es  äein  Leben  lang 

:?ereTr?.  T^K^'^h^  nk-h*  aeciefidrec  in  haben,  80  Ew.  Laebdei 

TOli^ch:  nk'fc:  wissea  weplen  •  ich  aber  habe  seine  eigen- 

h-L-.iig**  cLic-.2<^-n$:<ca  3ize^es5«fl.  welche  ich  nach  aeinem  ableiba 

ia  5eirL<eQi  i^^^birjec  g^foüd^en,  der  Canzler  Schmidt")  an' 

Briel!i2;&vr^'l  w^mRi  »iartNer.  ak  ich  wiche  schriSten  anfif^ 
sGiev'hs.  *izti  w.e'iLIea  ich  damals  noch  in  der  admimstratioi 

Währe,  so  haH»  niihr  di«^  bevde  eingeraten ,  ans  sorg,  die 

'iii*5e{V^  der  Hercn?^  Hax^^^  m  lesen  bekhomete«  za  va^ 
br^ticec.  welche»  ich  aoch  in  ihivr  gegenwart  gethan.  Hu 

i!ac^  irrvtsH^  5irhiild:  dem  Graffen  Khurtzen,  wie  auch  ansRr 

ähnfr&'iea.  di^e  da>  in;enp!Sis%^  ihres  Ha«i?eä»  ihren  aignen  Gi- 
-.leni  TOT^:«>o?c.  nie  tracfaten.  die  unser  Herr  Vatter  nÄ 

Fra£>krvioh  n  Ze*::en  d^es  Grareb  gemacht,  gaben  dise 
iHvh  Tuhl  jtnviere  >sachea  in  erfchennen,  dise  habe  ick 

^le^eii  ucd  der  Ohasirtler  Schmidt  hatt  anihr»  wol  explidrti 
H.«\^n  sseW«  da&^  alle  dis^  sc^hrifiten.  so  in  dem  ArdÜT  siiA 

±:^  Kjk^fiur  5^*tL=üd  w:ftr  1<>T^  Camler  det  gehämeii  Bttki> 
SÜ:"^^r^?<  iWr  ihs  s^  Hri*^!,  djh«  Proj«^  eiaer  Wittelibttchitehtf 

HÄ:::3^'ir.::*r  'aztcr«  >ch«>evüi»*c^''^£L  iV^ekU«at.  im  den  Sitxongsberiditef 

:?>    K.vr^^ialia  P.-:-eI=si>r  w*r  1*>T9  lecfaeimer  Rathscfareiber  (t^ 

:^4    MAximiräin  r*::il'ip|>.    Hmmc   voa  BaTv^rn,   de«  Ktatb^ 
F,  :^i:::Jkt^i  Mir-j  BrjN> r.  r;-r:r  i .>ei  Ä  Mai  167»  bis  11.  M  I** 



iget:  Das  Projekt  einer  Ahtretun/j  Bayerns  an  Oesterreich.      347 

3  Kayserlichen  nicht  zu  München  gelesen  oder  weckge- 
mmen).  Diser  Cantzler  Schmidt  hat  mihr  auch  unsers 

Mm  Vattem  Sistema,  unseres  Hausses  wahres  interesse  be- 
jffent,  wohl  begreiffen  machen.  Dise  impression  ist  mir 

zeit  gebliben,  und  ist  es  uhndisputierlich ,  dass  in  vtihlen 

?ulis  khein  solcher  Minister,  als  wie  er  gewesen,  welcher 

lion  zu  Zeiten  unsres  ahnherrens  in  der  geheimben  Cantzley 

inen  anfang  gemacht  und  alle  Arcana  sider  selber  Zeit  ge- 
äst. In  meinen  jungen  jähren  seindt  mihr  disse  sachen 

ir  obenhin  durch  den  Khopf  gangen-  Nunmehr  rueiFe  ich 

eine  gedäc^htnus  zurück  und  erinnere  mich  von  allem,  auch 

wtehe  anietzo,  was  ich  damals  nicht  begriffen.**  „Auff  das 
igenwerttige  zu  khommen,  ist  nun  alles  in  mora,  aber  wie 

b  schon  gemeldet,  positive  khan  ich  Ew.  Liebden  noch 

chfcs  versichern.'* 
Solche  Worte  mussten  erst  recht  die  ernstesten  Beförch- 

ngen  wachrufen.  Da  sich  Max  Emanuel,  dessen  Autorität 

T  jüngere  Bruder ,  obwohl  selbst  Kurfürst  und  Souverän, 

derzeit  respektirte,  ziemlich  unverblümt  weitere  Auseinander- 
tznngen  verbeten  hatte ,  nahm  Josef  zu  einem  gewagten 

üttel  seine  Zuflucht:  er  setzte  die  französische  Regierung 

Ml  den  geheimen  Unterhandlungen  seines  Bruders  mit  dem 
liseriichen  Kabinet  in  Kenntniss.  In  vertraulicher  Weise 

andte  er  sich  an  den  Minister  Torcy,  der  während  der 

nterhandlungen  in  Utrecht  den  auf  Frankreichs  Beistand 

igewiesenen  Fürsten  gegenüber  die  Rolle  eines  Schutzpatrons 

Helte,  und  erbat  sich  Frankreichs  Mitwirkung,  um  das  ge- 
lante  Tauschgeschäft  zu  hintertreiben. 

Der  erste  Brief  des  Kurfürsten  von  Köln  an  Torcy 

ar  mir  nicht 'erreichbar,  wohl  aber  die  Antwort  des  Mi- 
•»iers.  Er  halte  zur  Zeit  den  Plan  eines  Austausches  Bayerns 
ßgen  Neapel  und  Sicilien  für  aussichtslos;  er  für  seine 

eison  sei  der  Ansicht,  dass  die  Erhaltung  der  altererbten 

iÄDUnlande  für  das  Kurhaus  weit  wichtiger,  als  jede  ander- 

Il«8:i  PhiloH.-pliilol.  bist.  Cl.  8.|  23 
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weitige  Erhöhung,  um  so  wichtiger,  da  das  Erzhaus  dm 

Erlöschen  nahe  und  der  Kurfürst  von  Bayern  der  einnge 

deutsche  Fürst,  der  nach  der  Kaiserkrone  greifen  könne.") 
Darauf  erwiderte  Josef,  er  fühle  sich  für  die  Erklärung 

Torcy's  zu  wärmstem  Danke  verpflichtet,  könne  aber  die 
Lage  nicht  als  gefahrlos  ansehen.*^)  Sein  Bruder  verstecke 
sich  beständig  hinter  zweideutigen  Behauptungen  und  Ve^ 

Sicherungen.  „Ich  kenne  aber  nur  zu  gut  seine  Gemüthsait, 
imi  nicht  zu  befürchten ,  dass  er  auf  die  eine  oder  andere 

Weise  unterliege,  da  ihm  von  jeher  sein  Geburtsland  gleich- 
gültig war,  die  Niederlande  aber  oder  andere  Staaten,  die 

ihm  eine  Königskrone  brächten ,  von  höchster  Wichtigkeik, 

—  eine  Königskrone  kann  in  seinem  Herzen  jede  andre  h- 
wägung  verdrängen/  Um  diese  seine  Worte  zu  rechtfertig« 

brauche  man  nur  ein  getreues  Bild  von  dem  Hofe  seinei 

Bruders  zu  geben :  Sage  mir,  mit  wem  du  umgehst,  und  ick 
sage  dir,  wer  du  bist!  In  der  unmittelbaren  Umgebung 
seines  Bruders  seien  fast  ohne  Ausnahme  Leute,  die  keinen 

andren  Wunsch  hegten,  als  dass  der  Hof  immer  in  Brüssel 

bleibe.  Sogar  geborene  Bayern  seien  von  solcher  Gesinnung 

angesteckt,  hauptsächlich  wegen  der  grossen  pekuniären  Vor- 
theile,  die  ihnen  der  Aufenthalt  in  den  Niederlanden  bringe. 
Die  Kammerdiener,  die  in  Bavem  nur  ein  Einkommen  tob 

800  Gulden  haben ,  nehmen  in  jenem  Lande  1000  Thaltf 

ein.  „Findet  sich  je  einmal  Einer,  der  sein  Vaterland  lieW 
und  dahin  zurückzukehren  wünscht,  ist  er  der  GegensfauJ 

allgemeiner  Verachtung  und  Verfolgung,  man  hört  nicht  »rf 
ihn  oder  schiebt  ihn  bei  Seite,  auch  der  beste  Rath,  den  er 

geben  mag,  bleibt  unl)eachtet.*  »Das  grosse  Wort  fahr» 
heutzutage  gleichsam  als  die  ersten  Räthe  fles  Fürsten  & 

Kammerdiener,    und   namentlich   mischt   sich    in  Alles  nnl 

25)  V.  Hofstetten'scho  Sammlung.    Schreiben  Torcy's  an  Jo* 
Klemens  d.  d.  Marly,  4.  Juli  1712. 

26)  Anhang  Nr.  5. 
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es  ein  italienischer  ThQrhüter,  Namens  Josef  *^),  gegen 
man  sich  nicht  auflehnen  kann,  weil  er  sich  auf  eine 

risse  Persönlichkeit,  die  ich  nicht  nennen  wilP^),  stützen 
in.  Alle  diese  kleinen  Leute  schmeicheln  seinen  Lieb- 

»ereien,  wenn  sie  dabei  ihren  Vortheil  finden,  und  sind 

ar  eingeweiht  in  wichtige  Geschäfte  und  geheime  Ver- 
idlungen.  Ich  weiss,  dass  zur  Zeit  einer  seiner  Kammer- 

ler,  der  Neffe  eines  gewissen  Du  Lac*^),  mit  einem  ge- 
men  Handel  betraut  ist,  ohne  dass  man  bestimmt  weiss, 

bin  er  gereist  wäre;  einige  sagen,  er  wäre  an  den  savoyi- 
en  Hof  gegangen ,  aber  Zuverlässiges  kann  man  darüber 
bt  erfahren/ 

Was  nun  die  Minister  des  Kurfürsten  betreffe,  so 
me  dem  Baron  Zindt  nur  das  höchste  Lob  zuerkannt 

rden ,  aber  dieser  hochverdiente ,  für  die  Interessen  seines 

rsten,  wie  seines  Vaterlandes  begeisterte  Mann  finde  gar 

n    Gehör    und    sei    ohne    jeglichen    Einfluss.  *®)      Baron 

27)  In  den  HofzahlamiMrcchnungen  aus  dem  Jahr  1712  (Kreia- 
biy  München)  kommt  ein  Kammerdiener  Josef  Diati  vor,  in  den 

:hnangen  von  16^)0 — 1703  ein  Josef  Manien,  der  zu  verschiedenen 
nsten  verwendet  wurde,    als  Läufer,  Kammerknecht,  Portier  etc. 
einer   von   den   beiden   mit  dem  oben  erwähnten  huissier  italien 

atisch,  ist  nicht  festzustellen. 

28)  Vermuthlich  ist  auf  die  Gräfin  Arko,  damals  Gunstdame  des 
forsten,  angespielt. 

29)  Ein  Claudi  Dulac,  genannt  l'ilet,  war  1692  Kammerdiener, 
3  Vorstand  der  Kameraldeputation ,  1715  llath,  1724  geheimer 
Imeister,  1731  Schatzmeister,  1 1741.  Ein  Philipp  Jakob  Mauritius 

ac.  vermutlich  der  Nette  des  Vorgenannten,  war  1715  Kammer- 
ler,  t  1760. 
30)  Kaspar  Marquard  Zündt  (später  Herr  von  Menzing)  wurde 

t  kurfftrstlicher  Truchsess ,  1674  Kämmerer  und  Hofrath,  1678 
indter  am  kursächsischen  Hofe,  1701  Bevollmächtigter  Bayerns 

dem  Reichstag  zu  Regensburg,  auf  dem  Direktorialtag  des  frän- 
ben  KreiseH  zu  Ueilbronn,  dann  wieder  zu  Regensburg,  bis  er  am 

iogiwt  1704  durch  eine  kaiserliche  Ordonnanz  ausgewiesen  wurde. 

23* 
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Malknecht**)  dagegen  ist  ein  Schmeichler,  der  sich  so  recW 
nach  Hofschranzenart  allen  Neigungen  seines  Gebieter»  an- 

bequemt. Sein  Privatinteresse  erheischt,  dass  man  solange 

als  möglich  in  den  Niederlanden  bleibe,  wo  er  über  All» 

verfügen  kann,  aus  Allem  Yortheil  zieht  und  als  Schlaakopt 

und  grosser  Staatsmann  angesehen  ist,  was  in  Bayern  nieU 

möglich  wäre,  da  seine  Geburt  nichts  weniger  als  glänzed 

und  seine  Geistesgaben  nur  höchst  mittelmässig  sind ;  er  gieU 
sich  auch  selbst  darüber  keinem  Zweifel  hin ,  dies  beweü 

ein  Ausspruch ,  der  ihm  entschlüpfte ,  er  ziehe  vor,  jetzt  »• 
gleich  zu  sterben,  als  länger  zu  leben,  aber  den  Rest  seiner 

Tage  in  Bayern  zubringen  zu  müssen.** 
Graf  Monasterol '*)  sei  zwar  ein  Mann  von  Geist  nni 

Verdienst,  der  sich  auch  am  Hofe  hohe  Achtung  zu  sieben 

im  Stande  wäre,  sei  aber  immer  anderwärts  beschäftigt  rai 

1702  wirklicher  geheimer  Rath  (Personalakten  etc.  in  den  Kreisarchivei 
zu  München  und  Nürnberg. 

31)  Aloys  Johann  Malknecht  von  Mühlegg  wurde  1682  korftw*' 
licher  Truchsess,  1696  Hofrath,  geheimer  Referendar  und  introductflf 

des  ambassadeurs,  1 702  Minister  der  auswärtigen  Geschäfte  and  Ge- 
sandter am  französischen  Hofe,  1713  Bevollmächtigter  des  Karfünta 

beim  Friedenskongress  zu  Utrecht,  1714  zu  Baden,  dann  Gesandto 

zu  Paris,  1715  zu  Wien,  erhielt  1715  „wegen  seiner  grossen  Verdinf'' 

in  auswärtigen  Verrichtungen*  als  wirklicher  geheimer  Rath  ein* 
ausserordentlichen  Jahresgehalt  von  5000  Gulden,  t  1733.  Sein*, 

„unter  Brüdern  auf  36,000  fl.  geschätzte"  Gemäldesammlung  wurde 
1733  von  Kurfürst  Karl  Albert  um  12,000  6.  angekauft.  (Personil- 
akten  im  K.  A.  München.) 

32)  Ferdinand  Solar  Graf  von  Monasterol,  seither  OenerMf 

tant  des  Kurfürsten,  wurde  1693  zum  Obersten,  1698  zum  GeiMW' 
Wachtmeister  ernannt.  1701  übernahm  er  eine  diploniatiBche  SendiiV 
an  den  spanischen,  1713  an  den  französischen  Hof  (als  Ottif^ 
lieutenant),  1717  nach  Stockholm.  1724  trat  er  aus  bayeri*** 

Diensten  und  scheint  sich  nach  Turin  zurückgezogen  su  habeo;  *• 
hier  aus  erhob  ein  Sohn  des  Genannten  1752  eine  Nachfordenuig  • 
den  bayerischen  Hof  (K.  A.  München). 
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berdies  den  Bayern  nicht  sympathisch,  die  nun  einmal  nur 

ire  eigenen  Landsleute  lieben  und  allen  Fremden  von  vorn 

i^n  abgeneigt  sind. 

Allmächtig  am  Hofe  des  Bruders  sei  Baron  Ferdi- 

and  Simeoni.  **)  ,,  Dieser  Mann  beherrscht  meinen  Bruder 
anz  und  gar,  er  thut,  was  er  mag,  und  hat  so  fest  Anker 

)efasst,  dass  er  in  gleicher  Weise  über  den  Geist,  wie  über 

en  Geldbeutel  seines  Fürsten  gebietet.**  Gerade  Simeoni 
ber  sei  ein  geschworener  Feind  des  bayrischen  Volkes,  da 

im  der  bayrische  Adel,  über  den  Hochmuth  und  das  anmas- 
ende  Betragen  des  Mannes  entrüstet,  seine  niedrige  Geburt 
nf  demüthigende  Weise  empfinden  Hess.  Eines  Tages  habe 

ich  Simeoni  nicht  entblödet,  als  gerade  die  Rede  auf  den 

frieden  kam,  spöttisch  zu  äussern,  der  Kurfürst  werde,  falls 
r  wieder  nach  Bayern  zurückkehrte,  dort  ja  doch  nichts  als 
ludeln  finden ,  während  ihm  in  Brüssel  feines  Backwerk 
eichlich  zu  Gebote  stehe. 

„Alle  diese  Umstände,  mein  Herr,  gewähren  mir,  wie 

getagt,  eine  traurige  Bereclitigung ,  der  Furcht  Raum  zu 
;eben,  dass  mein  Bruder,  der  ähnliche  Gesinnung  hegt  und 

ftr  Alles ,  was  er  thut ,  Beifall  finden  will ,  am  Ende  doch 

chlimmen  Einflüstenmgen  Gehör  giebt.**  Nur  er  selbst  sage 
lern  Bnider  die  Wahrheit,  desshalb  sei  er  aber  von  de&sen 

(anzer  Umgebung  gehasst  und  verlästert.    Für  Bayern  müsse 

33j  Ferdinand  Baron  Simeoni,  der  Sohn  des  1667  geadelten 
«ibarztcH  der  Kurtürstin  Adelaide,  Stephan  Simeoni,  wurde  1669  als 
nichKesa  aufgenommen,  1687  zum  Hofrath,  1690  zum  Kämmerer  und 

^ofköchenmeiMter  ernannt.  1690  ging  er  als  Gesandter  an  den  spani- 
'hen  Hof,  1602  nach  Brüssel.  1698  wurde  er  zum  Trabantenhaupt- 
'Ann  ernannt  und  als  ausserordentlicher  Botschafter  an  den  engli- 

'Jien  Hof  gesendet.  1703  ging  er  nach  Madrid,  1704  wieder  nach 
OQdon;  1712  erscheint  er  in  den  Rechnungen  als  Hofkammerpräsi- 
^t  und  wirklicher  geheimer  Rath,  1715  wird  ihm  wegen  der  Ad- 
uüstration  der  Finanzen  in  den  Niederlanden  Decharge  ertheilt. 
^-  A.  München.) 
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man  um  so  mehr  das  Schlimmste  befürchten,  da  gen^ 

Baron  Simeoni  als  Bevollmächtigter  des  Kurfürsten  nach 

Utrecht  gehen  werde.  Dieser  Gesandte  sei  der  Intimus  4f» 
kaiserKchen  Ministers  Grafen  von  SintzendorflF  imd  dieser 

habe  noch  dazu  ein  persönliches  Interesse  daran,  dass  Bayein 
dem  Erzhause  verbleibe,  da  er  nur  in  diesem  Falle  die  ihm 

geschenkte  Pflege  Schärding  behalten  könnte. 

Bei  solchem  Sachverhalt  bleibe  nur  die  Hoffiiung  übrig, 

dass  die  Rücksicht  auf  den  allerchristlichsten  König  des 

Bnider  abhalten  werde,  sich  auf  Geschäfte,  die  gewiss  nifW 

den  königlichen  Intentionen  entsprechen  würden,  einzulassen. 

Möge  Torcy  seinen  ganzen  Einfluss  aufbieten,  damit  die 
schlechten  Freunde  und  Diener  des  Kurfürsten  nicht  ihr  Ziel 

erreichten ;  auch  er  werde  wachsam  und  thätig  bleiben  uiii 
die  Ehre  und  den  Vortheil  des  Bruders ,  sowie  der  nur  iflf 

seine  Hilfe  angewiesenen  jungen  Neffen  unverrOckt  im  AugB 
behalten.  Schliesslich  })ittet  er  noch,  über  seine  Enthüllnng 

unverbrüchliches  Stillschweigen  zu  beobachten,  denn  wenn 
der  Bruder  davon  Kenntniss  bekäme,  würde  ihm  dies  ̂ nTe^ 
söhnlichen  Hass  einflössen. 

Auch  auf  diese  vertraulichen  Mittheilungen  begnügte 

sich  Torcy,  in  Kürze  zu  erwidern,  der  Kurfürst  von  Bayern 

habe  so  viele  Feinde,  dass  er  gar  nicht  in  die  Lage  komniei 

werde,  sich  für  oder  wider  einen  Austausch  Bayerns  zu  ent- 
scheiden.**) 

In  der  That  Hessen  die  in  Utrecht  versammelten  Ver- 

treter der  verbündeten  Mächte  wenig  Geneigtheit  erkennen, 

dem  Bundesgenossen  Frankreichs  ausreichende  Entschädigung 

für  seine  Verluste  zuzu'wenden.  AJs  König  Ludwig  ffir  ita 
Zurückgabe  Bayerns  und  als  Ersatz  für  die  Oberpfab  ond 

die  ebenfalls  an  Kurpfalz  übergegangene  erste  Stelle  im  h"^ 

fürstlichen  Direktorium    wenigstens  einen  Theil  der  IIiede^ 

34)  V.  Hotst.  S.     Schreiben  Torcy *8  an  Josef  v.  10.  August  I'^^ 
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inde  beanspruchte,  verhielten  sieh  die  ßeneralstaaten  ab- 

Jmend*^),  und  als  statt  der  Niederlande  Sicilien  und  der 
[önigstitel  gefordert  wurden ,  widerstrebte  im  Interesse  des 

[erzog»  von  Savoyen  England.'^)  Endlich  einigten  sich 

'raukreich  und  England  dahin,  dass  der  Kurfürst  gegen  Ab- 
•etimg  aller  Ansprüche  auf  die  Niederlande  das  Königreich 
ardinien  erhalten  sollte ,  und  diese  Bestimmung  wurde  in 

m  am  11.  April  1713  unterzeichneten,  die  spanische  Erb- 

"age  und  alle  damit  zusammenhängenden  Punkte  regelnden 
riedenstraktat  aufgenommen .  *  ̂) 

Allein  Karl  VI.  konnte  sich  nicht  entschliessen ,  diese 

)n  der  französisch-englischen  Diplomatie  mit  souveräner 
igenmächtigkeit  beliebten  Verfügungen  anzuerkennen,  und 

1  folgte  ein  kurzes  Nachspiel  des  Krieges.  Erst  als  Prinz 
agen  selbst  dem  Kaiser  offen  erklärte,  dass  er  unmöglich 
^n  den  übermächtigen  Gegner  die  Rheinlinie  zu  behaupten 
rmoge,  andrerseits  in  Paris  der  Finanzminister  und  Frau 

>n  Maintenon  den  König  bestürmten,  endlich  dem  erholungs- 
dfirftigen  Lande  den  Frieden  zu  geben ,  wurden  im  No- 
mber  1713  zu  Rastatt  zwischen  Prinz  Eugen  und  Marschall 

illars  neue  Unterhandlungen  angeknüpft. 
Eine  der  schwierigsten  Aufgaben  war  die  Lösimg  der 

►Inisch-bayerischen  Frage.  Die  nach  Paris  geschickten  Minister 
alknecht  und  Monasterol,  wie  der  von  Josef  Klemens  ab- 

ordnete Kanzler  Baron  Karg  von  Beben  bürg  waren,  eifrig 
aiaht,  die  Interessen  der  kurfürstlichen  Brüder  nach  dem 

»«»  der  ehedem  vom  König  gegebenen  Verheissungen  an- 
empfehlen, aber  nur  Torcy  unterstützte  ihre  Vorstellungen, 

le  übrigen  Minister  mit  Frau  von  Maintenon  waren  der 
isicht,  der  Kurfürst  von  Bayern  könne  wohl  damit  zufrieden 
n,  überhaupt  sein  Land  wieder  zurückzubekommen,    und 

35)  Ennen,  158. 
36)  (Colbert  marquis  de)  Torcy,  M^moires,  II,  192, 

37)  Theatrum  Europacum,  XIX,  408. 
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auch  der  Kölner  könne  sich  wohl  um  solchen  Preis  ri 

unbequeme  BeHtimmungeu  bezüglich  der  Festungen  gefi 

lassen.*®)  Um  nicht  also  doch  der  durch  den  ütrei 
Frieden  eingeniumten  Erhöhung  verlustig  zu  geben, 
Max  Eraanuel  selbst  nach  Versailles  und  erklärte  dem  K 

er  wolle ,  wenn  man  ihm  für  seine  schweren  Opfer  ii 

weiter  als  Restitution  in  Land,  Rang  und  Dignitäten,  n 

sie  schon  früher  innegehabt,  vergönnen  werde,  gegen  sol 
Frieden  feierlich  protestiren,  zu  Gunsten  des  Kurprinzei 

danken  und  sich  gänzlich  aus  dem  öffentlichen  Leben  zuj 

ziehen.  König  Ludwig  sah  sich  durch  solche  Mahnan 

früher  übernommene  Verpflichtungen  in  peinliche  Verl( 
heit  gesetzt.  Zuerst  dachte  er  an  eine  Geldentschadi^ 

stiess  aber  dabei  auf  entschiedensten  Widerspruch  s 
Kabinets.  Nun  liess  er ,  da  ihm  bekannt  war ,  das? 

wenig  Werth  auf  Erwerbung  der  Niederlande  und  des 

dinischen  Königstitels  lege,  durch  Torcy  den  KirchenfQ 
einladen,  nach  Paris  zu  kommen  und  den  Bruder  von  se 

Lieblingsplan  einer  Erwerbung  ausserbayrischer  Besitza 

abzubringen.  Josef  besorgte  jedoch,  dass  hinter  solcher 

ladung  noch  andre  Pläne  versteckt  sein  möchten,  und 

vor,  v(m  Valenciennes  aus  unabliissig  bei  König  Ludwig 
Villars  auf  vollständige  Restitution  als  Friedensbedin 

sine  qua  non  zu  dringen.*^)  EndKch  gab  auch  der  l 
insofern  nach,  als  er  den  Marschall  anwies.  Zurückgab 

Staaten  und  Dignitäten  der  geächteten  Kurfürsten  zu 

langen,  mit  dem  Vorbehalt,  dass  weitere  Prätensionen,  ü 
faktionen  und  Schadloshaltmig  später  auf  dem  W^  de 

Reich  üblichen  Rechte  bereinigt  würden.  Zugleich  wollte 

der  König  zur  Erklärung  verstehen,  er  werde  sich,  falls 

Kurfürst  von  Bayern   für  gut   befände,    eine   Vertauscl 

38)  Ennen,  167. 
39)  Ennen,  Anhang,  CI,  CIV. 
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einiger   seiner    Staaten    gegen    andere    zu    treffen,    solchem 

Geschäft  nicht  widersetzen.  *°) 
Dieser  Zusatz  rief  nun  sofort  in  Josef  Klemens  die  alten 

BefiEirchtnngen,  aber  auch  die  alte  Energie  wach.  Es  war  ihm 
bereits  durch  seinen  Vertrauten,  den  Grafen  St.  Maurice,  der 

mit  Graf  Perl  in  Korrespondenz  stand ,  binterbracht ,  dass 
neuerdings  zwischen  Max  Emanuel  und  dem  Wiener  Hof 

über  Abtretung  eines  Theiles  von  Bayern  gegen  die  Nieder- 
lande oder  Sardinien  in^eheim  verhandelt  werde.  Die  Heirat 

des  Kurprinzen  mit  der  ältesten  Erzherzogin  sollte  die  neue 

Freundschaft  besiegeln.*') 
Unverzüglich  wies  Josef  seinen  Kanzler  an,  gegen  diese 

Mine  in  Paris  eine  Contremine  zu  eröfl&ien  und  Alles  aufzu- 

wenden, um  das  allzu  nachgiebige  französische  Kabinet  über 
Frankreichs  und  Bayerns  wahre  Interessen  aufzuklären.    Das 

Heiratsprojekt  sei  nur  ein  schlau  ersonnener  Köder,  um  zu- 
öHt  einen  Theil  Bayerns   und   dann    das  Ganze   an   sich  zu 

'eiasen.     Sei  ja   doch   noch   keineswegs  erwiesen,    dass   der 
Kaiser  kinderlos  bleiben  werde;    allein   auch  wenn  dies  der 

'all  wäre,  so  könnten  dennoch  aus  den  habsburgischen  Haua- 
jesetzen  gegen  die  Nachfolge  des  bayrischen  Prinzen  tausend 
^udemisse  erwachsen.    Warum  also  um  einer  blossen  HoflF- 

^^ng  auf  künftigen  Voriheil  willen    den   gegenwärtigen  aus 
lör  Hand  lassen?     ,Und   wann   das   Churhaus  Bayern    zer- 
-liedert  und  geschwächt,    wie  wird  es  im  Stand  seyn,    das 
^^ne  zugewachsene  Recht  gegen   die   sich  vielleicht  hervor- 

^ende    mächtige    Widersager    zu    verfechten?***)      „Mein 

40)  Theatrmii  Europäern,  XX,  4. 
41)  V.  Hofst.  S.  Brief  des  Josef  Klemens  an  seinen  Kanzler  Karg 

•    d.  Valenciennes,  14.  Jänner  1714. 

42)  P.'nnen,  Anhang,  CVIII.  „Weilen  aber  der  Heirath  zwischen 
^m  Chnrprinz  und  der  Erzherzogin  noch  so  ungewiss,  als  wenig  man 
^xauf  bauen  kann ,   dass  der  jetzige  Kayser ,   uneracht  alles  dessen, 

man  seiner  vermeynten  ünvennögenheit  halber  ausstreut,  keine 
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Bruder*,  scJireibt  er  ein  andermal,  »hat  allzu  grosse  a^ 
wider  in  Baym  zu  wohnen ,  dahero  umb  eine  schei: 
Niderlandt  er  eine  statt  in  Baym  cedireri  würde,  un 
ausser  landts  verbleiben  zu  können/  Himmel  und  Ei 

Karg  in  Bewegung  setzen ,  um  die  geplante  Schwi 
Bayerns  zu  hintertreiben,  Frankreich  müsse  die  ebeui 
dischen,  wie  pemiciosen  Projekte  durchkreuzen.  Wen 
nicht  fruchtet,  will  er  selbst  nach  Paris  gehen,  denn 
ist  ihm  ohnehin  nicht  mehr  vergönnt  und  er  dar 
nicht  Aufsehen  zu  erregen,  nicht  einmal  seine  Unruh 

zeigen.*') 
Fast  jeden  Tag  schrieb  er  in  dieser  Angelegen] 

den  Kanzler.  Als  das  Gerücht  von  den  geheimen  Mi 
tionen  des  Wiener  Hofes  in  einer  holländischen  Zeitur 

tauchte  und  im  Haag  grosses  Aufsehen  erregte,  ver 
sich  Josef  gegen  den  Verdacht,  als  sei  die  Nachricht 

seine  Indiskretion  in  die  OefTentlichkeit  gedrungen,  al 
Thatsache  war  ihm  nicht  unlieb,  denn  die  Hollander,  c 

selbst  das  ungeschmälerte  Regiment  in  seinen  Hoch 
nicht  gönnen  wollten,  waren  in  dieser  Frage  seine  I: 

genossen. 
Karg  erlaubte  sich  einzuwenden,  ihm  könne  nie 

vorneherein  jede  Art  von  Tausch  verwerflich  ersci 

,Es  seynd  freylich  mehr  gedachte  Niederlanden  dem  I 
Oesterreich    anständiger   als   dem   Churhaus   Bayern: 

Erben  bekommen  werde,  und  auch  die  frag  entstehen  möchte, 
nicht  der  Kayserinn  und  deren  Zuhaben  nicht  eben  dasjenige 
vorschlagen  dörtilte.  welche??  vormahlen  von  deme  bekannten  M 
(Kapuzinerpater  Gabriel  aus  Klausen  in  Tirol)  der  verwittibte 
ginn  in  Spanien  (Maria  Anna,  Tochter  des  Pfalzgrafen  Phili] 
heim,  1690  mit  Karl  II.  von  Spanien  vermählt)  l>ei  Lebzeite 
Königs  angetragen  worden,  so  seheint  nicht  rathsamb  zu  sei 
man  wegen  einer  blossen  Hoihiung  des  künftigen  den  gegenw 
y ortheil  aus  Händen  lasse/ 

4:^)  Ennen,  Anhang,  CXIV. 
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ftber  das  erste  sich  mit  Braunau  und  den  oben  angezogenen 
wenigen  Landen  (jenseits  des  Innstroms)  befriedigen  und  so 
fiel  herrliche  provinzen  dargegen  abtretten  wollte ,  wäre  zu 
fiberlegen,  ob  das  Churhauss  Bayern  solche  nicht  dargegen 

annehmen  sollte."**)  Das  sei  ein  ganz  vernünftiges  Wort, 
erwidert  der  Kurfürst,  aber  darauf  müsse  er  doch  beharren, 

da«  jede  Zergliederung  Bayerns  für  das  Kurhaus  „nicht  an- 

ständig.* Ganz  unwahrscheinlich  sei  es,  dass  Oesterreich 
sich  mit  so  geringfügiger  Abtretung  begnügen  werde.  Und 
wenn  es  wirklich  der  Fall,  so  Hesse  sich  dafür  keine  andre 

Erklärung  finden,  als  dass  Oesterreich  selbst  nicht  das  Ver- 
trauen hege,  die  Niederlande  behaupten  zu  können.  Wie 

würde  aber  erst  ein  minder  mächtiger  Fürst  eine  jedem 
Sturm  und  Wetter  preisgegebene  Position  vertheidigen 
können!*  5) 

Der  Ton  der  Briefe,  der  von  Tag  zu  Tag  heftiger  und 

bitterer  wird,  lässt  erkennen,  wie  peinlich  den  gut  bayrischen 

Patrioten  die  Haltung  des  Familienoberhauptes  berührte.    Er 
'fast  jede  Rücksicht  schwinden ,  in  England ,  wie  in  Frank- 

'«ich  agitirt  er  gegen  den  Bruder.    Nicht  bloss  das  Kurhaus, 
^tet  er  in   einem  Briefe  an  Karg   ausführlich  auseinander, . 

'^erde  durch  eine  Zergliedenmg  Bayerns  beschimpft  und  ge- 
^hädigt ;  durch  die  habsburgischen  Pläne  sei  auch  die  Reichs- 
▼örfassung,    wie    nicht    minder    das    Interesse    Frankreichs 
grfährdet.     Die   Niederlande    könnten    nicht    einen   eigenen 
Souverän   in  Pracht  und  Glanz   erhalten.     An  Sardinien    zu 

denken,  sei  noch  lächerlicher,  da  es  mit  Bayern  nur  gerade 
soviel  Zusammenhang  habe,  als  der  Himmel  mit  der  Hölle. 
Und  80  viel  Schwierigkeiten  und  Gefahren    sollten   nur   um 

^er  einzigen  puren  personellen  Affektion  seines  Bruders  willen 

44)  V.  Hofet.  S.    Schreiben  Karg'8  an  JoHef  d.  d.  Paris,  17.  Jän- ner 1714. 

45)  V.  Hoüeit.  St    Schreiben  Josefs  ap  Karg  d.  d.  Valenciennes, 
'^-  Janfter  17}4, 
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heraufbeschworen,  Millionen  Seelen  desshalb  in  Ketzerei 

ewige  Verdammniss  gestürzt  werden?  Da  sei  der  Fluch 
nahe  gelegt:  ,,Vae  homini,  melius  illi  erat,  si  natas  Don 

fuisßet.****)  Auch  als  Karg  berichtete,  Torey  habe  aofs 
Bündigste  versichert,  der  König  werde  zu  keinem  Tausch 

seine  Einwilligung  geben*'),  war  Jasef  noch  nicht  beruhigt, 
sondern  verlangte,  es  möge  ein  eigener,  die  Untrennbarkdi 

der  bayrischen  Lande  fordernder  Artikel  in  den  Friedeos- 
vertrag aufgenommen  werden ;  sonst  sei  immer  noch  zu  be- 

fürchten, dass  der  Bruder  nach  erfolgtem  Friedensschluss  erst 

recht  dem  Erzhaus  zu  Gefallen  operire.*®) 
Dazu  wollte  sich  aber  König  Ludwig  nicht  verstehen. 

Intimere  Verbindung  des  Kurfürsten  mit  dem  Haase  Habs- 

burg könne  ja  auch  er  weder  wünschen,  noch  billigen,  er- 
widerte er  auf  die  Vorstellungen  des  kölnischen  Kande», 

aber  er  werde  ein  für  allemal  nicht  gegen  Bayern  auftreten* 
um  so  weniger,  da  er  nicht  im  Stande  sei,  die  weitgehenden 
und  bis  zu  einem  gewissen  Grad  berechtigten  Forderungen 

des  Kurfürsten  zu  befriedigen  und  —  fügte  er  hinzu  —  weil 

er  ohnehin  nicht  glaube,  dass  sich  die  Generalstaaten  der- 
artige Abmachungen  gefallen  lassen  würden.*^) 

Diese  ablehnende  Haltung  des  Königs  glaubte  Josef  nu^ 
auf  egoistische  Motive  zurückführen  zu  dürfen.    Es  sei  klar* 

schreibt  er   an   Karg,    man   hege   nun  einmal  in  Versaille'^ 
keinen  andren  Wunsch,    als   das   gegenwärtig    EJrreichte  i 

Sicherheit  zu  bringen  und  rasch  Frieden  zu  schliessen,  oha 

46)  V.  Hofst.  S.    Schreiben  Josefs  an  Karg  d.  d.  Valenciennes^? 
22.  Jänner  1714. 

47)  V.  Hofst.  S.    Schreiben  Karges  an  Josef  d.  d.  Paria,  24.  J»n- 
ner  1714. 

48)  V.  Hofst.  S.     Schreiben  Josefs  an  Karg  d.  d.  ValencieiaiÄ 
27.  Jänner  1714. 

49)  V.  Hofst.  S.    Schreiben  Karg's  an  Josef  d.  d.  Pari»,  30.  Jäb* ner  1714. 
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ich  um  die  Zukunft  zu  kümmern,  um  das  Wohl  der  Bundes- 

[enossen  habe  sich  ja  Frankreich  niemals  gekümmert,  wenn 

s  die  eigene  Vergrösserung  erreichen  konnte  und  Gelej^en- 
leit  behielt ,  sich  in  deutsche  Angelegenheiten  einzumischen 

md  neue  Bürgerkriege  auf  deutschem  Boden  anzufachen. ^°) 
Bekanntlich  drohten  sich  die  in  Rastatt  zwischen  Prinz 

äugen  und  Marsehall  Villars  geführten  Friedensunterhand- 
ungen  mehr  denn  einmal  zu  zerschlagen.  Eifrig  waren 

igenten  des  Herzogs  von  Marlborough  und  der  Whigs  be- 
näht, den  Prinzen  von  Savoyen  durch  Hinweis  auf  den  nahe 

»vorstehenden  Tod  der  Königin  von  England  zum  Abbruch 

ler  Unterhandlungen  und  zur  Fortsetzung  des  Krieges  zu  be- 

legen, während  auch  in  Versailles  eine  einflussreiche  Kriegs- 
►artei  schon  um  der  Opposition  gegen  Frau  von  Maintenon 

'iUen  allzu  grosse  Nachgiebigkeit  als  Aufmunterung  des 
eindes  und  desshalb  höchste  Gefahr  für  Frankreich  dar- 

ellte.  Doch  die  Drohung  einzelner  Reichsstände,  bei  län- 
-rem  Zaudern  ohne  den  Kaiser  Frieden  zu  schliessen,  machte 

if  Prinz  Eugen  tieferen  Eindruck  als  jene  Einflüsterungen, 
id  ebenso  siegte  am  französischen  Hofe  der  entschiedene 
iderstand  des  Finanzministers  über  das  Kriegsgelüste  der 
iHn vinisten:  am  7.  März  wurde  zu  Rastatt  der  Friedens- 

tktat  unterzeichnet.^^)  Im  Wesentlichen  waren  die  Ut- 
-hter  Bestimmungen  zu  Grunde  gelegt.  Trotz  energischen 
otestes  des  bayerischen  Gesandten,  Baron  Malknecht,  waren 

*  beiden  Brüder  nur  als  ̂ Herr  Josef  Klemens,  Erzbischof 

n  Köln**  und  ̂ Herr  Max  Emanuel  von  Bayern**  aufge- 

hrt;  nur  „aus  Bewegnissen  des  allgemeinen  Ruhestands** 
k-lie  der  Kaiser  eingewilligt,  dass  ihnen  ihre  Länder  und 

tirden,  die  sie  vor  dem  Kriege  innegehabt  hatten,  zurück- 

50)  V.  Hofst.  S.    Schreiben  Josefö  an  Karg  d.  d.  Valenciennes, 
Februar  1714. 

51)  Theatrum  Pluropaeum,  XX,  394. 
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erstattet  würden.  Dagegen  gab  Frankreich  seine  Zustim- 

mung, dass  der  Kaiser  von  den  spanischen  Niederknden  Be- 
sitz nehme  und  die  schon  okkupirten ,  ehedem  spanischen 

Gebiete  in  Italien  behalte.  Die  im  ütrechter  Frieden  slipa- 

lirte  Entschädigung  für  Max  Emanuel  war  demnach  fidlen 

gelassen,  während  der  Artikel,  der  die  Zustimmimg  Prank- 

reichs zu  einem  vom  Hause  Bayern  beliebten  Austausch  ge- 
währleistete, auch  im  neuen  Vertrag  Aufnahme  fand. 

Obwohl  demnach  die  Haltung  des  Kaisers  bei  dem 
Friedensschlu&s  durchaus  nicht  auf  freundliches  Einvernehmen 

mit  Max  Emanuel  folgern  Hess,  schöpfte  Josef  aus  der  Be- 

stätigung des  anstössigen  Artikels  aufs  Neue  Verdacht.") 
Er  Hess  nun  doch  von  einem  seiner  gelehrten  Rathe  ein 
Memorandum  ausarbeiten  und  theilte  dasselbe  sowohl  seinem 

Bruder,  als  auch  seinem  Vertrauensmann  Torcy  mit.*^')  Ein- 
gehend wird  darin  nachzuweisen  gesucht,  welche  Nachtheile 

aus  dem  geplanten  Geschäft  für  das  Haus  Bayern,  das  Reich, 

die  katholische  Religion  und  endlich  auch  fiir  Frankreich 
erwachsen  mtissten.  Im  Wesentlichen  sind  die  schon  bisher 

vom  Kurfürsten  erhobenen  Einwendungen  wiederholt.  Gerade 
weil  die  beste  Aussicht  geboten  sei,  dass  dem  Hause  Bayern 

früher  oder  später  die  Kaiserkrone  zufaHe,  dürfe  es  sich  am 

allerwenigsten  eine  Verminderung  seines  rein  deutschen  Ge- 
biets gefallen  lassen;  die  ganzen  Niederlande  könnten  nicht 

den  Werth  des  kleinen  Landstrichs  jenseits  der  Donau  und 

des  Inns  aufwiegen.  Die  Niederlande  seien  aber  überhaupt 

nur  ein  Danaergeschenk ,  denn  um  die  von  allen  Nachbarn 
mit  begehrlichen  Blicken  verfolgten  Seeplätze  zu  behaupten, 
bedürfe  es  ganz  andrer  Geldmittel  und  Streitkräile,  als  sie 

einem  Kurfürsten  von  Bayern  zur  Verfügung  ständen.  Eine 

Schwächung  Bayerns   gefährde   femer  zugleich  den  Bestand 

.^2)  V.  Hol'Ht.  S.    Schreiben  Josefs  an  Torcy  d.  d.  Valenciennes. 
17.  April  1714. 

53)  Anhang  Nr.  «. 
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Reichs  und  den  Vortheil  der  katholischen  Kirche;  denn 
1  Oesterreiehs  Herrscherhaus  erlöschen  sollte  und  das 

ische  durch  Gebietsabtretung  seine  Bedeutung  im  Reich 
jbösst  hätte,  welche  katholische  Dynastie  könnte  dann 

Sieg  der  protestantischen  Mächte  verhindern  ?  Der  west- 
che  Friede  habe  ja  ohnehin  den  deutschen  Protestanten 

len  Zuwachs  an  Gebiet  und  Einfluas  gebracht,  dass  die 

leren  katholischen  Staaten  und  zumal  die  geistlichen 

tenthümer  kaum  noch  ihre  Unabhängigkeit  zu  wahren 
lochten.  Schon  sei  das  Erzstift  Köln  durch  die  Ueber- 

it  Brandenburgs  ernstlich  bedroht,  ebenso  Mainz,  Wörz- 
und  Bamberg  durch  Sachsen ,  Trier  durch  Hessen, 

?sheim,  Osnabrück  und  Paderborn  durch  Hannover,  Lüt- 
imd  Münster  durch  die  Generalstaateu.  Wenn  erst  diese 

3r  ein  Raub  der  Nachbarn  geworden,  sollten  dann  etwa 

paar  süddeutschen  Bischöfe  die  Erhebung  eines  Prote- 

en zum  Kaiser,  die  Ausbreitung  der  Lehre  Luther's  und 

in's  Ober  ganz  Deutschland  aufhalten'?  —  Und  auch 
''rankreich  bedeute  ein  Uebergewicht  des  Protestantismus 
eutschen  Reich  ernste  (iefahr:  rasch  werde  im  eigenen 

e  die  kaum  unterdrückte  Sekte  Calvin 's  ihr  Haupt  er- 
q;  wo  sollte  dann  noch  ein  Retter  erstehen  für  die 

(e  Sache?  —  Sogar  durch  die  Heirat  des  Kurprinzen 
einer   Erzherzogin    sei   nicht   allem  Unheil    vorgebeugt, 

alle  möglichen  Zwischenfälle  könnten  den  daraus  er- 
m  Aufschwung  Bayerns  zu  nichte  machen.  Abgesehen 
h  von  allen  Gründen  für  und  wider  sei  es  keinem 

fei  unterworfen,  dass  eine  Abtretung  bayrischen  Gebiets 

Sustinmiung  nicht  bloss  aller  Söhne  des  Kurfürsten  von 

m ,  sondern  aller  Agnaten ,  also  des  Kurfürsten  von 

,  des  Hauses  Wartenberg  und  der  ganzen  Rudolfinischen 

von  der  kurpfälzischen  FamiKe  bis  herab  zu  den  Grafen 

Liowenstein  bedürfe.  Ohne  einen  Gesammtbeschla»<s  de« 

n    Hauses  wäre  ein  derartiges  Abkommen  jederzeit  für 
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null  und  nichtig  zu  erklären.  Statt  also  einen  Schritt  xa 

wagen ,  den  er  vor  Vaterland  und  Nachkommen  nicht  ver- 
antworten könnte,  möge  der  Kurfürst  lieber  auf  andre  Ißtfcd 

und  Wege  sinnen,  um  Macht  und  Glanz  des  Hauses  za  ̂o^ 

dem ,  und  ohne  Zweifel  werde  die  Vermählung  des  Ku^ 

prinzen  hiezu  günstige  Gelegenheiten  bieten. 

Die  Vorwürfe,  erwiderte  Max  Emanuel  am  26.  April, 

die  das  kölnische  Memorandum  wenigstens  mittelbar  gegen 

seine  Politik  erhebe ,  seien  durch  das  einzige  Wort  zu  eni- 
kräften :  er  habe  nie  um  eines  Austausches  willen  ernsükk 

unterhandelt  und  wisse  gar  nicht,  w^esshalb  der  Kaiser  auf 
Einflechtung  des  18.  Artikels  in  den  Friedenstraktat  ge- 

drungen habe.  Im  Uebrigen  könne  er  den  Behauptangm 
des  Bruders  durchaus  nicht  beistimmen ;  er  habe  desshalb  ia 

einem  Contrememoire  seine  eigenen  Gedanken  niedergel^.") 
Dieses  Schriftstück  ist  uns  nicht  erhalten,  wohl  aber 

die  Antwort  Josefs.  Daraus  wird  ersichtlich,  dass  sich  Mtf 

Emanuel  hauptsächlich  gegen  die  Verpflichtung  verwahrt 

hatte,  von  „Verträgen  und  Anordnungen**  jederzeit  srine 
Agnaten  in  Kenntniss  zu  setzen.  Solche  Auffassimg,  meint 
Josef,  werde  schwerlich  ein  Jurist  vertreten  wollen.  .& 

}>esteht  zu  Recht  und  ist  eine  ausgemachte  Sache ,  da»*  ein 

altes  liehen  sogar  mit  Einwilligung  des  Lehensherrn  niekt 
veräussert  werden  darf  ohne  Wissen  und  Zustimmung  der 

Agnaten,  denen  es  eines  Tages  zufallen  könnte.**) 

Torcy  knüpfte  an  den  Dank  für  Mittheilung  des  Memo" 

54)  V.  Hofst.  S.  Tniduction  de  la  lettre  de  l'electeur  de  Bavih« 
a  «.  A.  E.  de  Colone,  d.  d.  St.  Cloud,  26  avr.  1714.  (Das  Conbr 
memoire  ist  nicht  vorhanden.) 

55)  V.  Hofst.  S.  K^ponse  de  S.  A.  E.  de  Cologne  a  relectear 
de  Baviere,  d.  d.  ValencienneH,  28.  avr.  1714.  Er  citirt  dasiu  Feodör- 
lib.  2,  titul.  39,  De  alienatione  patemi  feudi:  Alienatio  paterni fco* 
non  valet  ctiam  doiuini  voluntate,  nisi  agnatis  consentientibus.  ** 

quos  beneticium  quandoque  sit  reversunim.' 
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udumn  die  bekannten  beruhigenden  Versicherungen.  Für 

1  sei  es  auch  eine  ausgemachte  Sache ,  dass  ein  Projekt, 

e  das  l)e8prochene ,  nicht  ohne  Wissen  und  Willen  der 

ehsten  Blutsverwandten  in's  Leben  genifen  werden  könnte.**^) 
Allein  Josef  Hess  sieh  den  einmal  erwachten  Argwohn 

:ht  ausreden.  Er  sei  schon  so  oft  vom  Bruder  getäuscht 

rden,  schrieb  er  an  Torcy,  dass  er  ihm  überhaupt  kein 

rtrauen  mehr  schenken  könne.'*')  Wort  und  That,  ruft 
erbittert  aus,  sind  bei  „diesem  Fürsten"  zweierlei!  Feier- 
li  hat  er  mir  versprochen,  er  werde  niemals  den  Versuch 

«hen,  mir  einen  Coadjutor  aufzudrängen,  —  und  doch 
k  zu  gleicher  Zeit  Malknecht  im  Auftrag  seines  Herrn  für 

eben  Handel  agitirt!  Wer  steht  nun  gut  dafür,  djtös 

:ht  Max  Emanuel  auch  jetzt  ableugnet,  was  er  insgeheim 

»trebt?  Hat  er  ja  doch  versichert,  er  habe  noch  niemals 
t  dem  kaiserlichen  Hof  unterhandelt,  und  doch  habe  ich 

ur  die  Beweise  in  Händen !  War  ich  damals  der  Betro- 

le,  so  ist's  verzeihlich,  wenn  ich  jetzt  mein  Misstrauen  nicht 
ege,  denn:  „Wenn  schon  einmal  der  Fisch  durch  trügende 

j^el. verwundet,  Sieht  er  in  jeglicher  Speis'  nur  das  tödt- 
leFlrz!*"  Der  18.  Artikel  ist  einmal  da,  somit  mein  Arg- 
hn  gerechtfertigt.  Ich  kenne  meinen  Mann  und  kenne 

le  LL<ten.  Er  liebt  es,  sich  auf  gut  Glück  auf  Pläne  ein- 

aasen;  haben  sie  Erfolg,  gut!  sieht  er,  d.iss  sie  fehl- 
lagen, so  stellt  er  Alles  in  Abre<le;  die  Händel,  in  welche 

mit  Euren  Marschällen  von  Frankreich,  mit  Villeroy,  mit 

lars,  verwickelt  war  und  ist,  sind  hinlänglich  überzeugende 
veise.  Wenn  icli  so  hart  von  einem  Bruder  rede,  so  be- 

rt  es  am  peinlichsten  mich  selbst,  aber  nicht  um  ihn  zu 
rathen,  decke  ich  seine  Blosse  auf;  um  ihn  zu  heilen, 

is  man  dem  Arzt  das  gefährliche  Uebel ,    einen   Ehrgeiz, 

56)  V.  Hofst.  S.    Si!hrei])en  Torey's  an  Josef  d.  d.  Marly,  2H.  April L 

57)  Anhang  Nr.  7. 

>^'^,  PhiloH.-philol.  hint.  Cl.  S).  24 
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der  gegen  jede  Rücksicht  und  Gefahr  blind  macht,  aufdecken! 

In  Bayern  hat  das  Bekanntwerden  Jenas  Artikels  die  größte 

Bestürzung  hervorgenifen  ;  nun  hat  zwar  freilich  der  Kur- 
fürst seiner  Tochter  geschrieben,  er  werde  unverzügUch  sein« 

Architekten  zur  Fertigstellung  seiner  Schlösser  nach  Bayern 
senden ;  es  soll  dies  dem  Volke  den  Beweis  liefern ,  daas  er 

an  Nichts  weniger  denke,  als  Bayern  aufzugeben.  Abertaraoe 

Jemand  solchen  Versicherungen  !  Gleichzeitig  wird  in  Namur, 

damit  nur  ja  das  Volk  nicht  in  Zweifel  ziehe,  dass  der  Ku^ 

fürst  in  jenen  Landen  bleiben  werde,  eine  grosse  Summe 

Geldes  mit  dem  Wappen  des  Fürsten  als  Herrn  der  Niede^ 

lande  geprägt,  und  man  vertheilt  bereits  die  Statthalte^ 

Schäften ,  Luxemburg  an  Graf  Arko,  Mons  an  Graf  Seefeld, 

Namur  an  Marquis  Maffei,  Brüssel  an  den  Fürsten  Ton  Beig! 

Man  will  also  hier  und  dort  das  Volk  glauben  machen,  im 

ihm  der  Landesherr  erhalten  bleibe!** 

Auch  auf  diese  Mittheilungen,  deren  auffällige  Vertran- 
lichkeit  sich  nur  aus  hoch  gesteigertem  XJnmuth  erklar« 

lässt,  erwiderte  Torcy  nur  in  Kürze,  der  Artikel  18  scheine 
ihm  durchaas  keine  Gefahr  für  das  bayrische  Haus  w 

bedeuten;  gerade  jetzt  zeige  der  Kaiser  gar  wenig  Neiff- 
ung ,  den  eigenen  Anspruch  auf  die  Niederlande  fallen  n 

lassen.'^*) 
Der  dargelegte  Streit  über  Berechtigung  und  Oppw*- 

tunität  des  TaiLschprojekts  hatte  eine  dauernde  Entfremdung 

der  Brüder  zur  Folge.  Aus  den  nächsten  Jahren  liegen  nnr 

Briefe  vor,  worin  kurz  und  förmlich  unwichtige  Angel^en- 
neiten  erörtert  sind,  politische  Fragen  kommen  nicht  mdir 

zur  Sprache.  Dass  Josef  auch  nach  dem  endgiltigen  Friedens- 
schluss  seine  Besorgniss  nicht  ablegte,  erhellt  aus  einem  Briefe 

an  den  Poststallmeister   Franz  von  Hieber   vom    23.  Augost 

1714. 
58)  V.  Hofst.  S.    Schreiben  Torc/s  an  Josef  d.  d.  MarJy,  H^ 
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.^•)  Er  beschwert  sich  darin,  dass  alle  Briefe,  die  ihm 
rar  Zeit  in  Wien  weilende  Kurprinz  von  Bayern  ge- 

lben habe,  entweder  gar  verloren  gingen  oder  ihm  auf- 
gehen zugeschickt  wurden.  «Ich  kan  zwahr  woll  mir 

Iden,  woher  das  Misstrauen  ahnseitten  Churbayrn  wider 

komet,  ich  merckhe  den  Heden  schon  lang  ligen,  man 

tet,  ich  werde  dem  Churprinzen  solche  sentiment  ein- 
en, das  solcher  nimermehr  wirdt  coasentiren  in  einen 

b  mit  Bayni  gegen  2  Königreich,  als  Neapel  und  Sici- 
allein  diessfahls  ist  mir  nicht  pang,  dan  von  seiner 

len  eignen  Vemunfft  gewertig  bin,  das  sye  ein  sicheres 

es  landt,  so  das  einzige  pure  Chatolische  ist  in  ganz 

^hlaudt,  gleich  Bayrlandt,  umb  solche  Königreich  nicht 

iischeTi  wollen,  welche  in  24  stunden  (wie  man's  izo 
nit  ̂ icilien)  wekschnappen  man  kan  und  hernach  mit 
Hindern  auif  dem  boden  siezet  zwischen  2  stüelleu. 

Wichtigkeit  diser  sach  würdt  Euch  von  Euch  selbst 
Precaution   ahudictim,    das  as  nicht  auskome,    das  ich 

dise  Materi  geschriben.  Ich  mischte  mich  sicher  nicht 

darein,  so  nicht  das  uhralten  Churbayrischeu  stammen 
mitinteressirt  were,    welche   zu    schmahlern    zu   sehen 

den  Todt,  als  solches  aussstehen  wolte." 

Wenn  nun  aber  auch  Max  Emanuel,  wie  die  oben  er- 

ten  Aufzeichnungen  beweisen,  das  Projekt  einer  Ab- 
ig  Bayerns  nicht  von  vorneherein  verwerflich  fand  und 

;ine  Zeit  lang  in  Unterhandlungen  einliess,  so  scheint 
ch  nach  Abschluss  des  Rastatter  Friedens,  der  ihm  die 

(kgabe  Bayerns  sicherte ,  weitere  Abmachungen  mit 
rreich  nicht  getrojffen    und    dem  Bruder  wohl  mur,  um 

>9)  Anhang  Nr.  8.  Das  Schreiben  int  entnonuneu  dem  im  k.  geh. 
ari'hiv  verwahrten  Akt :  Differenz  zwisclicn  Chiir-Cölln  und  denen 
vi  Staaten  wegen  Besetzung  dieser  Stadt  mit  fremden  Völckern 

aren  Evacuirung.  1715  et  1716  (K.  schwarz  w.}. 

24* 
i 
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Recht  zu  behalten,  widersprochen  zu  haben.  Wenigstens  ist 

in  der  Korrespondenz  des  Kurfürsten  mit  dem  Minister  Baron 

Malknecht,  den  doch  Josef  als  den  gefährlichsten  Zwischen- 

händler betrachtete,  von  ähnlichen  Plänen  nicht  die  Rede.") 
Wir  erfahren  aus  diesen  Briefen,  dass  der  Kaiser  an 

dem  noch  lange  über  den  Friedensschluss  ausgedehnten  Auf- 
enthalt Max  EmanuePs  am  französischen  Hofe  Anstoss  nahm. 

Schon  im  Sommer  1714  wurde  in  Wien  dem  Wunsche  Aos- 

druck  verliehen,  der  Kurfürst  von  Bayern  möge  doch  endlich, 

da  er  sein  Land  zurtlckerhalteu  habe ,  auch  dahin  zurück- 
kehren, wohin  er  als  Fürst  des  deutschen  Reichs  gehöre. 

Max  Emanuel  trug  indessen  Bedenken,  den  franzosiscben 

Hof  zu  verlassen ,  ehe  er  Auszahlung  der  Summen,  die  ihm 

Frankreich  vertragsmässig  schuldete ,  und  Auslösung  der  in 

Holland  verpfändeten  Juwelen  und  Kleinodien  erwiijst  hatte. 
Einer  intimen  Allianz  mit  dem  Erzhause  auf  Grundlage  einer 

Vermählung  des  Kurprinzen  sei  er  nicht  abgeneigt,  aber  der 

Wiener  Hof  möge  auch  einmal  wirkliche  Zugeständnis» 

machen,  nicht,  wie  bisher,  bloss  Hoffnungen  oder  eigentbch 

uur  den  Schinuner  von  Hoffnungen  gewähren.^*) 
Um  für  diese  Wünsche  in  Wien  den  Boden  ebnen  «> 

lassen,  entsandte  er  dahin  den  Kanzler  Unertl.  Dieser  konnte 

auch  bald  berichten ,  dass  einflussreiche  Persönlichkeiten  <ie» 

Hofes,  insbesondere  Stahremberg  und  Seillem,  die  Vermak- 
lung  des  Kurprinzen  mit  einer  Tochter  Josefs  I.  begünstigt«»- 
Doch  gab  es  auch  andre  Freier,  deren  Jeder  sich  der  Fö^ 

spräche  angesehener  (lönner  erfreute.  Prinz  Eugen  sucltP 

die  „gute  Parthie**  seinem  nächsten  Verwandten,  dem  Priiutf 
von  Piemont ,   zuzuwenden  ,  der  Papst  betrieb  die  Wahl  des 

60)  B.  St.  A.  K.  ftchw.  ̂ ".    Lettre«  du  baron  de  MalknecitJ'l' —1720. 

61)  Ebenda.    Schreiben  Max  Emanuel*s  an  Malknecbt  d.  d.  ̂t 
Cloud,  16.  Juni  1714. 
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irprinzen  von  Saclisen ,  der  pfälzische  Hof  suchte  den 

inzen  Karl  als  passendsten  Bewerber  zu  empfehlen.  Ffir 
m  sich  der  Kaiser  entscheiden  werde,  Hess  sich  vorerst 

cht  erkennen ;  man  konnte  aber  auf  bayrischer  Seite  als 
lustiges  Zeichen  auffassen,  dass  Karl  den  Wunsch  äusserte, 

SS  die  bayrischen  Prinzen,  die  bisher  in  Graz  als  Gefangene 

jtgehalten  waren,  vor  der  Heimkehr  zimi  Besuch  des  kaiser- 
hen  Hofes  nach  Wien  kommen  sollten.  Gleichzeitig  wurde 

•er  die  Mahnung  wiederholt,  der  Kurfürst  möge  endlich 

•ankreich  verlassen  und  nach  Bayern  zurückkehren.^^) 
Hiezu  erklärte  sich  Max  Emanuel  endlich  bereit,  aber  er 

ftubte  verlangen  zu  dürfen,  dass  auch  gegen  ihn  der  Kaiser 
ehr  Courtoisie  und  Billigkeit  walten  lassen  möchte.  Denn 

gen  Zurückgabe  der  früheren  Reichstadt  Donauwörth  an 

lyem  wurden  von  den  kaiserlichen  Kommissären  Bedenken 

loben,  Araberg  war  noch  immer  von  österreichischen 

uppen  besetzt,  die  Auslieferung  der  Grafschaft  Cham  wurde 

ffällig  verzögert.^') 
Missmuthig  beschwert  sich  der  Kurfürst  in  den  Briefen 

Malknecht  über  diese  Plackereien.  Er  wolle  einmal  reinen 

ein  eingeschenkt  bekonmaen  und  sicher  wissen ,  welche 

sinnung  der  Kaiser  hege.  Der  spreche  immer  so ,  als  ob 

nnr  einer  gnädigen  Stinunung  folgend  Bayern  zurückge- 

ben habe,  während  er  ja  doch  nur  den  klar  aasgespro- 
enen  Friedensbedingungen  sich  unwillig  fügte.  Man  täusche 

h  in  Wien,  wenn  man  glaube,  ihn  durch  das  einzige  Wort 

leiraf*  gefügig  zu  machen;  er  verlange  zunächst  dasjenige, 
ts  ihm  sein  gutes  Ilecht  zu  verlangen  gestatte.  Malknecht 

b«t  möge  desshalb  nach  Wien  gehen  imd  vor  Allem  volle 

«titation  begehren ;    ehe   nicht   alle   gerechten    Ansprüche 

62)  Ebenda.  Schreiben  Max  Einanuern  an  Malknecht  d.  d.  St. 
«d,  9.  Dezember  1714. 

63)  Ebenda.  Schreiben  Mtix  EnianueFH  an  Malknecht  d.  d.  St. 
nd,  16.  Jänner  I7ir). 
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befriedigt,    könne    von  Versöhnung  und  Freundschaft 

Rede  sein.®*) 

Im  Februar  1715  begab  sich  demnach  Malknecht 
Wien.  Er  fand  die  ehrenvollste  und  freundlichste  Aufio 

und  konnte  bald  dem  Kurfürsten  und  der  Kurfürsti 

beruhigendsten  Versicherungen  geben.  Der  Kaiser  las» 
zwar  noch  hie  und  da  ein  bitteres  Wort  über  die  I 

Kurbayems  entschlüpfen,  aber  Harrach,  Sintzendorif,  j 

Minister  seien  als  Freunde  und  Bimdesgenossen  des 
sehen  Hauses  anzusehen,  die  Väter  der  Gesellschaft  Je? 

trachteten  die  Aussöhnung  der  beiden  ersten  kathol 

Familien  Deutschlands  als  ihre  wichtigste  Aufgabe,  ur 

Allen  am  Eifrigsten  wirke  jetzt  Prinz  Eugen  für  eine 

Verbindung  der  beiden  Häuser.®^) 

Von  Abtretung  bayrischen  Gebiets  oder  Tauschprq 
ist   in   diesen  Instruktionen  und  Berichten   nicht   die 

Trotzdem    lässt    sich    gegen    Josef  Klemens    nicl 

Vorwurf  erheben,  dass  er  in  übertriebener  Besorgniss 

Aufnahme  jenes  Artikel  18   in   den   Rastatter  Trakta 

Gefahr  für  Dynastie  und  Land  erblickt  habe. 

Als  sich  sechzig  Jahre  später  Kurfürst  Karl  Tl 

geneigt  zeigte,  das  ihm  durch  Erlöschen  der  Lndovic 

Linie  zugefallene  bayrische  Erbe  gegen  die  Österreich 
Niederlande  an  das  Haiis  Habsburg  abzutreten,  er 

plötzlich  jene  unscheinbare  Bestimmung  des  Utrechtei 

trags  wichtige  Bedeutimg.  Ohne  Zweifel  verlangte  4 

teresse  Frankreichs,  dass  die  von  Kaiser  Josef  IL  angefi 

Vergrössenmg  Oesterreichs  verhindert  werde,  und  der 

rath  war  denn  auch  gesonnen,  in  diesem  Sinne  zu  ha 

G4)  Ebenda.    Schreiben  Max  Emanuers  an  Malknecht  d. 
Cloud,  26.  Jänner  1715. 

65)  Ebenda.    Schreiben  Malknecht*8   an  den  Kurfürsten 
Wien,  19.  Februar  17X5. 



Eeigel:  Das  Projekt  einer  Abtretung  Bayerns  an  Oesterreich.      369 

Da  konnte  Königin  Maria  Antoinette^*)  an  das  durch  den 

Rastatter  Traktat  sanktionirte  Versprechen  Ludwig's  XIV. 
erinnern  und  damit  von  ihrem  Gatten  eine  Neutralität«- 

erklärong  erwirken,  die  den  Kaiser  ermuthigte,  um  den 
Kampi^reis  Bayern  mit  Preussen  in  die  Schranken  zu  treten. 

Anhang. 

Nr.  1. 

Raimes  den  26.  Junii  1712. 

Durchleuchtigster  Churfürst^  freuntlich 
hereliehster  Herr  Bruder! 

Wa«  ist  das  ?  dass  Euer  Liebden  und  ich  in  der  harangue 

fe  Königin    in   Engellaud   gänzlich   vergessen   worden,   ja 
sogar  von  Euer  Liebden  landen  und  Churwürde  darin  in  favor 

des  ChurfÜrstens  zu  Pfalz  disponirt  wird,  ohnedass  ich  sehe, 
^e  anderwertig,  ja  sogar  mit  denen  spanischen  Niederlanden 
Ewer  Liebden  indemnisirt  seynd,   welche  man  dem  Erzhauss 

Oesterreich  zuleget,  imd  die  Barriere  denen  Holländern.  Wann 
Dicht  nun  wäre,    dass   der  article  von  Sicilien  nicht  genug- 

samb  explicirt  ist,  (welcher  mir  einen  trost  gibt,  dass  viel- 
facht dardurch    Euer  Liebden   indemnisirt  werden  können,) 

^  bekenne  ich,    so  möchte  ich  verzweiflen.     Von  der  Ver- 

jessenheit  meiner  rede  ich  nichts,  dann  meine  gewisse  Ver- 
*^Ung   nach  so  hartem  und  langanhaltenden  üblem  tracta- 
'^önto  von   Frankreich   nicht   anders   erwarten   kan,    ergibe 
•^ch  also  gänzlich  in  den  willen  Gottes  und  erwarte  sicher 

66)  Marie  Antoinette.  Correspondan9e  secrete  entre  Marie-Th^rese 

^  le  comte  de  Mercy-Argenteau,  publice  par  A.  d'Ameth  et  Geffroy, 
'^*    171.    Historische  Krinnerungen  etc.,  500. 
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kein  zeitliches  Glück    mehr    für    mich  zu  sehen ,    aber  Ea€f 

Liebden  liegen  mir  im  Herzen  sarabt  dero  Prinzen,  ffir  wekb* 
immer  besorge ,    es   komme  gegen  einem  frembden  iand  rin 

tausch  mit  dem  armen  Bayerland  hervor,  welches  ja  nimmehfi 

nach  Euer  Liebden  mir  so  vielfältigen  mündlich  alss  schrift- 

lichen Versicherungen    diesselbe  eingehen  wenden,    daDO  ob- 
zwani   die   Niderlande   und   Sicilien    2   bis  3  mahl  consjide- 

rabler  alss  Bayerland  seyiid  in  quantitate,  so  ist  doch  jeder- 
zeit Bayerland  in  qualitate  besser  wegen  seiner  avantageasen 

Situation ,    so    von  allem  Krieg  entfernet  gelegen ,    über  das 
ist   diesses    Unser   Vatterland    und    Euer   Liebden    und  dero 

Descendenten   natürliches  Patrimonium.      Nun    obzwar  mir 

ninmiermehr  einfallen  könnte,  dass  Euer  Liebden  einen  taiuch 

in    diessem    zur   ewigen    reproche   dero    Kindern    und  deren 

nachfolger  eingehen  werden  ,   so  werden  doch  Euer  Liebden 

mir  verzeihen,    dass  ich  mit  allem  erdenklichen  respect  und 

Submission    ihnen    disfalls    eine   gehorsamste  erinnerung  im 
nahmen  dero  Prinzen  und  Vatterland  erweisse,  welche 

warhaflPbig   ausser   Euer  Liebden    selbsten   nunmehr  an  dero 
Hof  wenig  Protectores  und  Advocaten  haben,  die  für  solche 

reden ,   ja  leyder !    vielmehrers   feind    dort  finden ,    die  Euer 

Liebden    und    mir   von   selbst   wohl    bekannt  seynd,  dahero 

niemand    nicht   durch    diesse  redliche  erklärung    zu  schaden 

gedencke,   sondern  diesses  allein  darumb  melde,   damit  viel- 
leicht der  eclat  einer  Cron  und  die  persuasion  diesser  landfcj^ 

feinden  Euer  Liebden  grossmüthigkeit  nicht  verblenden  mögen, 

dann  obzwarn  solche  über  alles  menschliches  emporscheinet, 

so    werden    doch   Euer    Liebden    ihnen    selbst    gerechtigkeü 

hierinnen  erweissen,  dass  Sie  so  gut  alss  ich  und  alle  anderen 

Menschen  denen  anfechtungen  solcher  zeitlichen  scheiuehren 

underworffen,  dahero  wohl  mit  eyflFer  Gott  insijändigst  anxn- 
flehen  nun  ist,    damit   Er   in    diesser   allerwichtigsten  sich, 

(^welche   für   ewig    nun   zum  vor-  oder  nachtheil  des  ChQ^ 

haussos    ausssi*hlagen    kan,)     Euer    Liebden    also   erleacbi? 
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und  stäreke,  damit  dieselbe  eine  so  gloriose,  als  venifliiftige 

rwolution  hierin  nehmen  mögen,  wie  ich  gänzlich  solche 

?on  dem  allergerechtestem  herzen  erwarte :  werde  zu  diessem 
Ziel  und  Eud  so  wohl  selbst,  als  durch  die  Meinige  Gott 

inständigst  in  dem  heyligen  Messopfer  und  gebett  deswegen 
mflehen,  damit  Er  alles  diesses  zu  unsterblichem  rühm  Euer 

Liebden  möge  mildigst  verleihen.  Im  übrigen  so  diesse  meine 

dlergehorsamste  respectuose  erinnerung  vielleicht  von  meinen 

m  Euer  Liebden  hof  habenden  feinden  sollte  ohngleich  zu 

Deinem  nachtheil  aussgedenket  werden ,  will  ich  gar  gern 

Hesse  Verfolgung  und  zwar  lieber  aussstehen,  als  mir  zu 

•eprochiren  haben,  meine  treumeynende  zum  Churhauss  er- 
priesliche  Vorstellungen  verschwiegen  zu  haben,  welches 

Deine  gegen  Euer  Liebden  jederzeit  erwiessene  redlichkeit 

limmerraehr  zulassen  würde:  getröste  mich  aber  von  dero 

[uten  brüderlichen  Herzen  jener  gerechtigkeit ,  die  jederzeit 
oeine  biss  in  tod  für  Euer  Liebden  tragende  brüderliche 
iebe  verdienet  und  in  welcher  ich  zu  ersterben  ebenfalls 

[edencke  alss 
Euer  Liebden 

treugehorsamster  Diener  und  Bruder 

Joseph  Clement,   Churfürst. 

(Kopie.) 

Nr.  2. 

Naniur  28.  Juni  1712. 

DurcMeuchtigister  Churfürst^  Freunilich 

gdiehtester  Herr  bruder! 

Ich  bin  von  Hertzen  fro,  dass  ich  Euer  Liebden  schreiben 

'cht  erwartet,  sie  auss  inquietude  zu  setzen,  damitt  sie  er- 
'^ennen ,  dass  ich  von  niihr  selbst  die  schuldige  attention 
^t  sie  habe   und   nichts   auslasse ,    wiuss   deraselben   meiner 
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wahren  brüderlichen  Lieb  und  Vertrauens   khan   Zeigschaffi 
geben.    Dero  werteste  Zeilen  zu  beantworten  khan  ich  nicht 

besser,  al&s  mich  auff  mein  vorgehendes  schreiben  beziehen. 

Allein   will   ich   nur  beyKegen,    dass   E.  L.  satisfaction  und 

restitution  umb  desto  sicherer  ist,  weilen  die  Königin  in  ihrer 

harangue  von  ihnen  nichts  gemeldet,  sie  hatt  nur  ihrer  ali- 
irten  avantage  angezogen  imd  wo  sie  nichts  wider  ihre  freundt 

sagen  khann,    hatt   sie   still   geschwigen.     Dessen  prob   ist^ 

dass  sie  nicht  aussgelassen,  zu  erklären,  dass  ich  meine  Chur 
und  die  obere  Pfaltz  verlieren  werde ,    auch   uhneracht   der 

cession  der  Niderlande,  so  mihr  Spanien  gethan,   sein  solle 
Oesterreich  destiniret.    E.  L.  haben  auch  aus  meinem  schreiben 

ersehen,    dass   es   khein    question  ist  von  einem  Tausch  mit 

Baym,  und  wan  Sicilien  vor  mich  solle  auff  den  tapis  khomen, 

dass  es  ein  compensation  ist   vor   meinen  rang   und  digiiitat 

als  Churfürst,  und  das  Königreich  vor  die  Pfaltz.     Wan  auf 
solches  auff  allzeit  ein  tausch  währe ,   meine   ich ,    wirde   es 

dem  Hauss  glorios  und  nüzlich  sein,    noch    mehr   aber  wan 
neben  Sicilien  die  Chur  und  die  Pfaltz  nach  dess  Churflirsten 

von  Pfaltz  Todt   sollen    zurftkkhomen.     Der  eclat   der  Cron 

gefalt  mir  auff  dise  weiss  und  nicht  änderst,  und  wass  mich 

freyte,  währ,  König  und  zu  München  in  unsrer  residentz  zu 

sein  und  mitt  E.  L.  auff  diesem  fuss  den  einzug  halten  und 

in   unser  Lieben  Frauen  khirchen    absteigen ,    unsres  Chur- 
hauses  patronin    umb    disen   grossen  avantage  dancken    mitt 
einem  Te  Deum ,   welches  E.  L.  intoniren  würden.     Daniitt 

ich  E.  L.  nichts  verhaltte,  so  vernachrichte  ich  ihnen,  aber 

in  aller  höchsten  vertrauen ,   dass  schon  wirklich  von  denen 

Kayserlichen   mihr  der  Tausch   mitt   denen  Niderlande   mitt 

Baym  proponiret  worden,  welches  ich  auflf  hundert  meil  ver- 
worflFen    und   auflf  solche   weiss,    dass   man   nimermehr   von 

solcher  sach  reden  wirdt.     Die   negotiationes   khönnen   sein, 

wie  sie  wollen:   Dulcis  amor  Patriae.     Diss  empfinde  ich  in 

mihr  und  seyn  leit,   wie  sie  wollen,    werden   solche  nichts 
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gewinnen,  wan  e»  mein  uhraltes  Patrimonium  zu  verlieren 
angehet,  dessen  leben  £.  L.  ohne  sorg.  Es  khunte  noch 
sein,  obwohlen  ich  es  nicht  glaube,  noch  ursach,  solches  zu 
consecriren  habe,  doss  man  von  seitten  Oesterreich  den 

Tausch  mitt  Neapolis  gegen  Baym  proponirte,  wan  sie  sehen 
werden,  dass  sie  Sicilien  nicht  erhalten  khönnen,  da  frage 
ich  E.  L.  umb  Rath,  ob  ich  bey  der  posteritaet  verantworten 
khunte,  solche  zwej  mächtige  Königreich,  wan  sie  beynander 
sindt,  zu  refusiren  wegen  der  eintzigen  praedilection  vor 
mein  Vatterlandt,  dann  kheine  andre  ursach  khonte  ich  nicht 

einwenden,  die  das  interesse  oder  politique  überwindete,  Baym 
am  preferiren.  Gewiss  ist  es,  dass  allerhandt  propositiones 
khomen  werden,  aber  Baym  zu  vertauschen ,  höre  ich  nicht 
an  und  widerhole  meine  Versicherung  gegen  E.  L.,  dass  ich 

in  einer  dess  Churhauses  so  wichtigen  sach  nicht  decidiren 
werd,  ohne  dero  Rath  und  meinung,  Sie  erkhennen  also, 
dass  ich  mich  mitt  grosser  warheit  nenne 

E.  L. 

dienstwilligisten  und  getreuesten 
bmder  biss  in  Todt 

Max  Emanuel,  Churfürst,  ni.  p. 

(Eigenhändig  vom  Kurfürsten  geschriebenen  Original.) 

Ifr.  3. 

(Traduction  d'une  lettre  allemande  ecrite   de  main  propre  par  S.  A. 
E.  de  Cologne  h  S.  A.  E.  de  Bavi^rc.) 

Monsieur  mon  tres  eher  frere! 

S'il  etoit  possible  de  jouir  ici  bas  d'une  joye  partaite, 

eile  m'auroit  ̂ te  causee  par  la  lettre,  que  V.  A.  E.  m'a  foit 
]*honneur  de  m^^rire  en  date  du  28.  de  ce  mois,  puisque 

J*ay  appris  par  lä  ä  ma  grande  consolation  qu^Elle  continue 
4e    r^fos^  avec  une  fenaete  heroique  Techange,   qui  lui  a 



374  Sitzung  der  hisiar,  Glosse  vom  2.  Juni  1883, 

ete  propose  de  faire  de  Son  elecfcorat  de  Baviere  contre  les 

pais  bas  Espagiiols,  et  cela  d'une  maniere  si  forte,  qn'il  y  i 
eu  lieu  de  croire,  qu'on  ne  lui  en  parlera  jamais  plus. 

Ma  joye  est  aiigmentee  par  Tidee  flatteuse,  que  V.  A.  E. 

veut  bien  me  represeuter,  que  je  pourray  avoir  le  plaiär 

d'assister  ä  l'entree,  qu'Elle  espere  de  faire  bientöt  ä  Munique, 
pour  y  chanter  le  Te  Deum  dans  Teglise  dediee  ä  la  patrone 

de  Baviere.  J'asseure  V.  A.  E.,  que  je  le  chanteray  de  boa 

coeur  et  qu'il  surpassera  de  beaucoup  tous  ceux ,  que  j'aj 
deja  entonez  pour  tant  de  victoires,  qu'EUe  a  remportees, 
puisque  ce  sera  pour  remercier  le  Seigneur  de  la  fermefce, 

que  V.  A.  E.  aura  teraoignee  pour  la  conservation  de  sod 

ancieii  patrimoine ,  et  sur  tout ,  si  j'y  puis  voir  la  tete  de 
V.  A.  E.,  qui  est  deja  conronnee  de  tant  de  lauriers,  ornee 

de  la  couronne  de  Sicile,  et  c'est  a  ces  couditions,  que  je 

lui  eonseillerois  d'aspirer  a  la  royaute,  et  je  seray  content 
quand  je  verray  son  throne  eleve  su  a  Munique  ou  ä  Bruxelles: 
mais  conime  je  viens  de  dire  au  commencement  de  cette  letbe, 

que  s'il  etoit  possible  de  jouir  d'une  joye  parfaite  dang  ce 

monde ,  que  je  la  ressentirois  par  la  conservation  de  la  Ba- 

viere, ainsy  je  dois  aussi  avouer  presentement,  que  cette  im- 

poösibilite  n'est  que  trop  veritable  ä  mon  egard.  En  effet 
la  üu  de  la  susdite  lettre  de  V.  A.  E.  nie  Ta  fait  eprouver, 

ma  joye  ayant  ete  beaucoup  diminuee  par  la  question,  qu'Elle 

m'y  fait  avec  la  derniere  eonfiance,  scavoir:  si  je  suis  d'opi- 
nion,  que  V.  A.  E.  se  poiurroit  justifier  envers  la  posterite, 
quand  pour  la  Baviere ,  le  haut  Palatinat  et  les  pais  to 

Espagiiols,  qui  lui  ont  ete  cedez,  Elle  accepteroit  les  royaume^ 

de  Naples  et  de  Sicile ,  en  cas  qu'ils  lui  fusseut  oflferts  par 

la  maison  d'Autriche,  qu'il  lui  sembloit,  que  ces  deux  puisäans 

royaiimej*  ne  seroieut  pas  a  refuser  par  la  seule  raison  d'iw^ 
predilection  ,*  que  Ton  a  ordinairement  pour  sa  patrie,  pni^ 

qu'il  n  y  en  avoit  point  d'autre ,  soit  d'interet ,  soit  d'etat» 
que  celle-la,    pour  faire  preferer  la  Baviere  a  ces  royanmcs. 
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II  est  vray,  que  ce  ii'est  qa'ime  question,  que  V.  A.  E. 

e  fait,  raais  eile  ue  laisse  pas  de  m'allarmer  extremement, 

irceqne  je  m'a|)per(;*oi8  que  trop  par  lä,  que  V.  A.  E.  a 
5U  de  fideles  conseillers  a  Tentour  d'Elle,  qui  ayent  soin  de 

n  yeritable  interet ;  aii-ssi  ii'est-ee  pas  sans  fondement,  qiiand 

ay  ose  avancer,  qu'il  y  avoit  fort  peu  d'avocats  a  la  cour 
i  V.  A.  E.,  qui  plaidassent  la  cause  de  la  Baviere.  II  est 

contestable,  que  V.  A.  E.,  qui  est  aussi  bon  general,  qu'EUe 
t  habile  politique,  ne  trouvera  jamais  de  raeilleur  conseiller, 

tt'Elle  meme :  raais  Elle  ne  i>ourra  pas  disconvenir  en  meine 

ms,  que  de  tous  les  monarques  ou  princes,  il  n'y  a  en  a 

icun,  qui  refusera  absolument  le  conseil  d'im  autre,  car 

est  pour  cela,  qu'iLs  entretiennent  tant  de  ministres  et  con- 

illers:  plus  enini  vident  oculi,  quam  oculus,  suivant  l'an- 
enne  maxime  d'etat.  Je  doi  donc  apprehender  avec  raison, 
le  les  ennemis  de  la  Baviere ,  par  un  subtil  poison ,  ne  se 

ient  glissez  dans  le  bon  coeur  de  V.  A.  E. ,  puisqu'ils  ne 

J  tronvent  plus  des  raisoas  ni  d'interet,  ni  d'^tat,  par  les- 

lelles  iLs  puissent  faire  voir  li  V.  A.  E.,  qu'il  convient 
Jaucüup  mieux  preferer  la  Baviere  ä  ces  deux  grands  roy- 
•nies:  mais  il  nie  sera  facile  de  prouver  le  contraire  et  de 

ntenir,  qu'il  n'y  en  a  pas  de  süffisantes  a  persuader  V.  A.  Ew 
eonsentir  ä  un  semblable  echange  a  moins  que  je  ne 

fülle  m'attirer  le  blame  d'etre  traitre  a  mon  propre  frere. 

Je  Ten  convaincroy  par  la  question  meme,  qu'Elle  m'a 
^ ,  (question  laquelle  fait  encore  voir  la  lx)nte  de  son 

ur)  Elle  me  deniande  donc,  si  Elle  pourroit  se  justilier 

ers  la  posterite  en  accept^nt  cet  echange,  et  je  lui  prou- 

aj  par  lä  meme,  qu'EUe  est  obligee  envers  Dieu  et  la 
terite  et  en  conscience  de  rejetter  absolument  cet  echange 

ses  paifs  heredibiires ,  en  quoi  je  ne  me  serviray  que  des 

lieres,  que  le  Seigneur  m'a  bien  voulu  accorder,  saus 
iloir  m'eriger  en  theologien  ou  j)olitique,  me  reservaut  de 
faire  voir  clairement,    comme   le  jour,    par   un  memoire, 
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qoe  je  feraj  dresser  aa  premier  joar  par  des  hommes  docie» 

et  Yernez  dans  les  droits.  Apres  quoi  je  defieray  td  eon- 

fesHear.  qiie  ce  poLsse  etre,  qui  pourroit  sans  sa  propre  dam- 
nation  alwoudre  V.  A.  E. ,  si  jamais  fUie  donnoit  les  man» 

ä  un  semblable  echange,  paisqu'on  prouvera  eTidemment  pir 

ce  memoire ,  qu'füle  feroit  par  la  im  tort  irreparable  a  h 
religion,  ä  Tempire,  ä  ses  alliez  (particalierement  a  la  Franee, 

qui  est  pre^entement  de  ce  nombre,)  et  a  la  posterite.  V.  A.  E. 

si;ait,  que  len  pechez,  qui  se  fönt  cum  damno  proximi.  ̂  

appelez  par  les  theologiens  peccata  caudata,  desquels  on  ne 

peut  pa8  etre  absous  sans  une  reparation  prealable  du  tori 

qui  a  ete  fait:  que  V.  A.  E.  se  represeute  donc  ce  demw 

moment  de  sa  vie,  apres  lequel  Elle  paroitra  devant  le  Sdg- 
neur,  pr)ur  rendre  compte  de  toutes  ses  actions.  (je  soohaite, 
que  ce  moment  soit  encore  recule  au  de  la  de  cinquante  eMt 

je  dis ,  que  V.  A.  E.  se  represente  ce  terrible  moment  d 

les  angoisses,  qu'Elle  aura  ä  souffrir  alors,  ou  les  moindr» 
pechez  nous  paroitront  comme  de  grandes  montagnes.  Jen 

pourrois  dire  d'avantage  sur  ce  chapitre:  mais  je  UurieewT 

parier  le  memoire,  dans  lequel  j'espere,  que  V.  A.  E.  trou- 
vera  une  entiere  satisfaction  et  tranquillite  de  conscience, 

puisque  j'ose  attendre  de  la  bonte  du  ciel,  que  le  St.  esprit 

inspirera  ceux,  qui  le  feront,  auxquels  j'ay  bien  recommande 
le  secret  et  la  diligence ,  pour  le  pouvoir  bientot  envoier  ü 

V.  A.  E.  Qu'Elle  imprime  cependant  dans  son  coeur  cette 
8entence  Evangelique :  quid  prodest  homini ,  si  universom 

mundum  lucretur,  animae  vero  detrimentum  patiatur.  D  n« 

faut  pas  ici  se  flatter,  le  tems  de  la  mort  ne  manquera  pa^ 

de  venir,  et  le  roi  egalement  comme  le  paisan  sera  alon 

oblige  de  rendre  compte  de  ses  actions  devant  le  throne  (k 

Dieu,  de  sorte  qu'il  est  presentement  tems  de  diminuer  plntÄ 

que  d 'augmenter  le  fardeau  de  notre  conscience»  pmsqo'oD 
y  fera  un  decompte  bien  exact  et  rigoureux.  Que  V.  A.  R 

me  pardonne,  si  j'ose  lui  parier  si  sincerement,  je  m'y  faw^ 
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fcant  oblige  par  l'amoiir  fraternel,  que  par  le  devoir  de 
)ii  etat  ecclesiastique,  V\m  et  Taiitre  me  contraignant,  menie 
Teffusioii  de  mon  sang,  de  lui  faire  ees  remontranees, 

autant  plus,  qu'ElIe  a  bien  voulii  me  faire  la  grace  de 
imauder  mon  coiiseil  daiis  mie  aÜaire  de  cette  importance, 
ns  quoi  je  me  serois  eiicore  tenu.  Je  me  jette  donc  aux 

edfi  de  V.  A.  E.  et  la  supplie  par  le  preeieux  sang  de  Jesus 

brist,  de  perseverer  dans  ses  preniiers  sentimeiis  heroiques,  et 

j  rejetter  san«  aucuue  exception  tout  echange,  que  Ton  pourra 

"oposer  contre  la  Baviere.  V.  A.  E.  n'a  jasqu'ici  cede  en 
^n  ä  ses  illnstras  ancetres ,  soit  par  la  gloire ,  soit  par  le 

urage,  mais  Elle  las  a  plutot  surpasses  J'espere  donc, 

i'EUe  n'aura  p&s  moins  de  magnaninüte,  que  notre  glorieux 
eul  Maximilien ,    qui  a  scu  refuser   la    couronne  imperiale 

la  royale  de  Boheme,  laissant  a  la  posterite  ces  belles 

roles  marquees  dans  la  sale  appellee  de  Tempereur  a  Munique : 

)riae  fumnm  spemit  magnanimitas,  ambitio  quaerit.  Notre 

'enissime  pere  n'a  pas  fait  moins,  puisqu'il  a  refuse  la 

uronne  imperiale,    et  cela  n'a  pas  emi)eche,  qu'ä  sa  mort 
au  commeneement  de  la  regenee  de  V.  A.  E.  il  n'ait 

isse  ses  etats  dans  Tetat  le  plus  florissant  du  monde,  jus- 

le-la,  que  V.  A.  E.  en  a  ete  agreablement  surprise  EUe- 
eme.  Ces  deux  grands  electeurs  cependant  ne  se  sont  fait 

icnne  idee  de  quelque  blame,  qu'ils  pourroient  meriter 
ivers  la  posterite,  pour  avoir  refuse  ces  deux  couronnes, 

li  Burpassent  intiniment  les  deux  autres ;  mais  bien  au  con- 
tre se  sont  attirez  par  la  une  estime  generale,  la  Baviere 

*ayant  pas  laisse,  sans  titre  imperial  ou  royal,  d'etre  toujours 
gale  ä  ces  royaumes,  soit  en  puissance,  soit  en  honneur  et 

plendeur.  Je  ne  puis  pas  m'imaginer ,  que  V.  A.  E.  sera 
^«ez  cmelle,  que  de  vouloir  deruiner  la  tige  fleurissante  de 
a  maison  de  Baviere  enracinee  dans  le  terroir  (VAllemagne 

l*w:  Charlemagne  dez  Tannee  800,  pour  la  transplanter  dans 

®e  terre  etrangere,  dont  le  roi  ne  doit  s'attendre  qu'a  porter 
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une  couronne  chancellante  par  les  emotions  continaelles,  qw 

y  arrivent  de  jour  ä  autre ,  tant  au  dedans  qu'au  dehon: 
oü  des  vepres  Siciliennes  peuvent  etre  suivies  des  trist» 

complies  de  la  perte  du  royaume,  oü  pour  quelques  pommes, 
avec  lesquelles  des  eufans  jouoient,  un  miserable  pescheor 

Masaniello  a  pu  faire  revolter  tout  un  royaume,  et  oü,  saiw 

fouiller  d'avantage  dans  les  histoires  anciennes,  V.  A.  E.  a 
du  voir  dans  ses  propres  jours,  que  Philippe  V.,  nötre  neveo, 

apres  y  avoir  fait  son  entree  comme  un  autre  Messie ,  en  a 

ete  depossede  quelques  annees  ensuite,  pour  ainsy  dire,  sm» 

coup  ferir:  mais  la  plus  forte  raison,  ce  me  semble,  qoi  doit 

persuader  V.  A.  E.,  que  la  Baviere  est  plus  estimable,  qoe 

ces  autres  royaumes,  c'est  Texemple  des  Autrichiens  meraes. 

qui  par  la  convoitise ,  qu'ils  ont  pour  la  Baviere ,  fönt  od 
aveu  public  de  la  bonte  du  pais,  pour  lequel  ils  oflfrent  deux 

royaumes.  Je  ne  scaurois  donc  coraprendre ,  commeiit  ob 

peut  conseiller  a  V.  A.  E.,  de  s'entendre  a  cet  echange,  saw 

passer  pour  traitre,  et  saus  meriter,  comme  tel,  d'avoir  U 
tete  coupee.  On  en  trouvera  sans  doute,  qui  gagnez  ptf 

argent  auront  moins  a  coeur  le  veritable  interet  de  lenr 

maitre,  que  le  leur  propre,  mais  il  n'est  pas  croiable,  qw 
ce  sera  en  ceux-cy,  que  V.  A.  E.  aura  sa  confianee,  ear  c« 
eimemis  des  Bavarois  sont  autant  connus  a  V.  A.  E.,  qu» 

moi  et  il  toute  sa  cour.  Si  Elle  peut  avoir  la  Sicile  ou  Itf 

Fa'is  bas  Espagnols  comme  roi  de  Baviere,  qu'Elle  les  accepte 
au  nom  de  Dieu ,  et  apres  avoir  fait  de  tems  en  tems  des 
voiages  de  }>laisir  et  quelque  sejour  dans  se^  nouveaux  etats 

qu'Elle  revienne  avec  des  millions  d'argent  dans  sa  dure 
Baviere,  pour  y  pouvoir  eutretenir  40  ä  50  mille  hominöi 

a  fin  de  conserver  un  equilibre  en  Allemagne  contre  la  trop 

grande  puissance  de  la  maison  d'Autriche,  qu'Elle  fasse  gamtf 
de  plus  ses  frontieres  par  de  bonnes  forteresses,  pour  y  passer 
le  reste  de  ses  jours,  qui  approchent  deja  la  50.  annee,  dasa 

un  doux  repos,  faisant  batir  les  agreables  endroits  de  Nünphen- 
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ourg,  de  Schleissheimb ,  de  Dachau,  de  Starremberg  et 

Offienhoven,  c'est  lä,  oü  V.  A.  E.  n'aura  pas  sn jet  d'appre- 
endre,  que  !e  Vesuve  on  le  raont  Aetna  consnment  tous  les 
itimens  par  leurs  feux,  ni  que  les  frequen.s  tremblemens  de 
rre  les  eusevelissent  sous  leur  propre  niine.  Les  jeunes 

inces,  ses  enfans,  seront  lä  ä  Tentour  d'Elle :  filii  tui,  sicut 
»vellae  olivaruui  in  circuitu  raensae  tuae,  oni,  ces  jeunas 

anches  d'olivier  seront  des  signes  evidens  de  paix  et  de 
po8  pour  V.  A.  E. ,  laquelle  pourra  dire :  Vos  gaudium 
jum,  Vos  Corona  mea,  ce  qui  excitera  ces  jeunes  princes 
ane  veritable  reconnoissance  envers  leur  serenissime  pere, 
luelle  ils  conserveront  eternellement  avec  la  posterite,  aupres 
laquelle  son  nom  sera  en  benediction:  erit  memoria  ejus 
benedictione ,  qui  sera  toujours  grand  devant  Dien  et  le 

►nde.  Que  V.  A.  E.  me  pardonne  de  ce,  que  je  lui  ecris 

amplement  sur  cette  matiere:  comme  il  n'y  a  persoune, 
i  parle  sincerement  pour  ses  interets,  mon  amour  fraternel 

ßngage  ä  le  faire:  aussi  veux-je  esperer,  qu'EUe  ne  le 
u?era  pas  mauvais,  mais  qu'Elle  reconnoitra  encore  dans 
te  occasion  mon  coeur  desinteresse  et  entierement  devoue 

V^.  A.  E.  et  ä  la  serenissime  maisonr  electorale  de  Baviere. 
le  conserveray  tel  jusqu'au  tombeau,  etant 

de  V.  A. 

tres  humble  et  tres  fidel  frere 
et  serviteur 

Josef  Clemens. 

Raimes  le  liO.  juin  1712,  a  3  heure«  du  matin,  n*ayant  pu 
rmir  toute  la  nuit  a  caiiKo  de  Tinquietude,  ou  j'etoia  pour  V.  A.  R. 
est  preftentement  ß  heuros  du  matin,  que  je  preiw  le  lait  d'ancHse 
me  remctfl  au  lit. 

18^3.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  3.1  25 
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Nr.  4. 

Namur,  2.  Juli  1712. 

,      Dur chleüehtig ister  Churfürst,  freunilich 

geliehtester  Herr  bruder! 

Alis  Ew.  Liebden  wertesten  Zeilen  vom  30.  Junii  habe 

ich  mit  sonderbarer  freidt  ersehen,  dass  mein  lezter» 

schreiben  E.  L.  einige  Vergniegung  verursachet,  und  ist  mir 

nuhr  leidt,  dass  ich  widerumb  neye  ühnruehe  durch  meine 

gethane  frag  gegeben.  Das  grösste  Übl ,  welches  der  be- 
wüste  tausch  mit  denen  zweyn  Königreichen  verursaciei 
hatt  und  verursachen  wirdt,  ist,  dass  E.  L.  biss  umb  6  Uhr 
nicht  haben  schlaffen  khönnen  und  dardurch  die  Cur  ikiw 

Eielmilch  mit  unruehigen  gedancken  alteriret  haben,  dan  die 

sach  ist  nicht  en  question  und  wirdt  auch  nicht  dahin  kbo* 
raen ;  ich  aber  habe  nur  E.  L.  disse  Frag  moniren  wollen, 

umb  zu  sehen,  wie  hoch  E.  L.  unsser  altes  Patrimonium 

schätzen,  umb  desto  mehrer  ihre  approbation  zu  vememmen, 
dass  ich  alias  verworffen  hab,  was  mihr  von  einem  taiwcli 

hatt  khönnen  proponirt  worden.  E.  L.  haben  aus  meinem 
schreiben  wol  abnemen  khönnen,  dass  ich  expresse  gemeldet 

dass  der  tausch  mit  Neapoli  und  Sicilien  nicht  wirdt  pr^ 

poniret  werden.  Ich  wolte  E.  L.  noch  mehrere  Ursachen 

vorstellen,  als  sie  mihr  gesagt,  kheinen  Tausch  einzugehes. 

aber  es  ist  uhnnötig ,  davon  zu  reden ,  bitte  derentwegen 
E.  L.  aus  diser  sach  nichts  zu  machen  und  also  desswegeo 

kheine  schriffl  noch  consulta  verfassen  zu  lassen  ̂   weilen  e* 

uhnmöglich  würde  verschwigen  bleiben ,  und  zudeme  ist  » 

gantz  und  gar  uhnnötig ,  verhoffe  also ,  E.  L.  werden  di* 

Verfassung  diser  schrifft  völlig  einstellen.  Gewissen  hiJhtf 

glaube  ich  nicht,  dass  ein  Teologus  in  der  weit  behaubte« 

khan ,  dass  ein  Fürst  seine  länder  nicht  umb  grössere  nun 
mächtigere  vertauschen  khönne,  wan  es  justo  titulo  gescM» • 

und  die  Religion  nicht  interessiret  ist,  absonderlich  wan  em 



igel:  Das  Projekt  einer  Abtretung  Bayerns  an  Oesterreich.      381 

Icher  tausch  zwischen  zweyen  Catholischen  Häusern  sich 

eignete,  bin  nichts  desto  weniger  höchstens  consoliret,  (huss 

L.  sich  so  eiffrig  und  affectionniret  pro  Patria  und  meine 

inden  erzeigen.  E.  L.  rathen  mir  ein,  Sicilien  oder  die 

Iderlanden   z  u  Baym  anzunemen ;    disser  Rath  ist  leichter 

folgen ,  als  einen  so  grossen  avantage  zu  erhalten ;  ich 
beite  24  Jahr,  die  Niderlanden  zu  bekhommen,  also  werde 

li  mich  nicht  lang  besinnen,  wan  es  zu  dem  erwintschten 

fect  khommen  solte  oder  an  statt  derselben  das  Königreich 

cilien,  eine  solliche  aquisition  hatt  kheiner  von  unserm 

aus,  sider  dass  Otto  von  Wittlspach  Bayrn  erhalten,  be- 

lonmien,  obwolen  von  etlichen  grosse  Victorien  seindt  er- 
Jten  und  glickliche  Krieg  gefiert  worden.     Wan  ich  dises 

fierung  eines  uhnglicklicheu  khriegs  überkhomme,  was 

urde  dann  geschehen  sein,  wan  meine  erste  glickliche  pro- 
essen    continuirt   und    Gott   Frankreich    und   ims    nit    mit 

vühlen  widerwertigen  streichen  heimbgesuecht  hätte.  Also 

lan  meine  posteritaet  mich  niemahls  beschuldigen,  eine  üble 

irtie  genommen  zu  haben.  Unser  Ahnherr  hatt  die  Böhpi- 

'he  Chron ,  wie  E.  L.  melden,  refusieret ,  er  wäre  ein  gar 
i  erleichter  regent,  eine  Chron  von  der  rebellen  handt  an- 
inemmen,  und  er  hatt  wohl  vorsehen  miessen,  dass  er  ein 

'interkhönig  währ  worden,  gleichwie  es  der  PfaltzgrafF  ge- 
esen,  zu  schweigen,  dass  er  ersagte  Chron  nicht  mit  flieg 

itte  besitzen  khönnen.  Zu  deme  wahre  es  ein  religious 

rieg,  welchen  allein  die  union  zwischen  Oesterreich  und 

aym  fibr  die  Catholische  erhalten.  Entlich  nacli  30jährigem, 
hwährem  Krieg  und  darschiessung  30  Millionen  bahren 

ilte  hatt  er  die  Obere  Pfaltz  (welche  nicht  mer  als  150,000 

otsche  fl.  eintraget)  an  sich  gebracht.  Die  Niderlanden 

ler  Sicilien  seindt  von  einer  weit  andern  importanz,  und 

An  sie  auch  entlegen,  so  ist  doch  eines  eine  independente 
oaverainetaet  und  das  andere  ein  uhraltes  absolutes  und 

ntraghches  Königreich.    Die  Kayserliche  Chron  ist  unserm 

25» 
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Anherrn  niehmals  angetragen  worden,  aber  wol  unserra  Herrn 

Vattem ,    welchen  es  sein  Leben  lang  gereyet ,    solche  nicht 
acceptiret  zu  haben,  so  E.  L.  villeieht  nicht  wissen  werdeü, 

ich  aber  habe  seine  eigenhändige  Manuscripta  gelessen,  welche 

ich  nach  seinem  ableiben    in  seinem  Cabinet  gefunden,  der 

Canzler  Schmidt  und  Brielmajr  waren  darbey,  als  ich  solche 
schrififten  auffgesuecht   und    weillen  ich   damals  noch  in  der 

administration  wahre,  so  haben  mihr  dise  beyde  eingerateo, 
aus  sorg,  dass  dieselbe  der  Hertzog  Max  zu  lesen  bekhomete, 

zu  verbrennen,  welches  ich  auch  in  ihrer  gegenwart  gethan. 
Man    gäbe  grosse  schuldt  dem  Graffen  Ehurtzen ,    wie  anch 

unserer  anfrauen,  die  das  interesse  ihres  Hanse^^  ihren  aignen 

Kindern  vorgezogen.     Die  tractaten,    die  unser  Herr  Vatter 

mit  Franckreich  zu  Zeiten  des  Gravels  gemacht ,  gaben  dwe 
und  noch  vühl  andere  Sachen  zu  erkhennen,   dise    habe  ich 

alle  gelesen    und  der  Chantzler  Schmidt  hatt  mihrs  wol  ei- 
pliciret  (Gott  gebe,  dass  alle  dise  schrieben,  so  in  dem  Archiv 

sindt,  die  Kayserlichen  nicht  zu  München  gelesen  oder  weck- 
genommen).    Diser  Cantzler  Schmidt  hatt  mihr  auch  unser« 

Herrn  Vattern  Sistema,  unseres  Hausses  wahres  interesse  be- 
treffent ,    wohl   begreifFen   machen.     Dise  impression  ist  mir 

allzeit  gebliben ,  und  ist  es  uhndisputierlich ,  dass  in  vühlen  1 

seculis  khein  solcher  Minister ,  als  wie  er  gewesen ,  welcher 
schon  zu  Zeiten  unsers  anherrens  in  der  geheimben  Canixi^ 

seinen    anfang    gemacht   und   alle    Arcana   sider  selber  Zeit 
gewust.     In  meinen  jungen  jähren  seindt   mihr   ̂ ise  sacken 

nur  obenhin  durch  den  Khopf  gangen.    Nunmehr  raeffe  ich 

meine  gedächtnus  zurück  und  erinnere  mich  von  allem,  ancb 

verstehe  anietzo,   was  ich  damals  nicht  begrififen.     Auff  (ta* 

gegen werttige  zu  khommen,  ist  nun  alles  in  Mora,  abar  wie 

ich  schon  gemeldet,   positive   khan   ich   E.  L,    noch  nicht» 
versichern.     Wan   die  Sachen  in  standt  sein  werden,  werde 

ich  nicht  ermangeln,  E.  L.  darvon  parte  zu  geben.   Bedaab 

mich  wegen  der  einladung  zu  dem  Freyschiessen,  weite  W 
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selbst  das  Glieck  nicht  haben  khan ,  darbey  zu  erscheinen, 

Hb  schicke  ich  meinen  Capitaine  des  guardes,  den  Baron 

von  Muggeuthal,  meine  stelle  zu  vertretten.  Ich  habe  ge- 

sehen aus  deme,  was  E.  L.  ihme  geschikt,  wie  alles  einge- 
richtf  ist  mir  hertzlich  leidt,  dass  ich  von  diser  occa*<ion  nicht 
profitiren  khan,  E.  L.  in  Person  zu  versichern,  dass  ich  von 
gantzem  Hertzen  bin 

Euer  Liebden 

dienstwilligister  und  getre wester 
bruder  bis  in  Todt 

Max  Emanuel,  Churfürst,  m.  p. 

(Eigenhändig  \öm  Kurfürsten  gesehricbeneK  Original.) 

Nr.  5. 

Valencienncs  le  9.  juillct  1712. 

»  mr.  le  marquis 
de  Torcy. 

Monsieur, 

Votre  lettre  de  4  de  ce  mois  m'a  tire  fort  agreablement 

äe  plus  affreuse  inquietude,  oü  j'aye  ete  de  ma  vie,  et  ni'a 
inspire  ä  la  place  une  joye,  que  je  ne  s^aurois  vous  bien  re- 
presenter,  voyant  que  vous  etes  de  mon  sentiment  touchant 
Iä  Baviere  et  les  conveniances  de  ma  maison,  dont  Tinteret, 

»mme  vous  dites,  fort  bien  est,  de  demeurer  toujours  membre 

le  Tempire,  quelque  avantage,  qu'on  lui  i)uisse  propose 
1  wlleurs.  II  est  vray,  monsieur,  que  mr.  I'electeur,  mon  tres 
-her  frere,  dit  par  une  lettre,  qu'il  m'a  ecrite  le  2.  de  ce  raois 

st  dont  je  vous  communiqne  ici  un  extrait,  qu'il  n'est  pas 
juestion  d'echanger  les  etats  hereditaires  de  notre  maison, 

■^s  au  contraire  de  lui  acquerir  les  Pa*is-ba««  ou  la  Sicile, 

^*i8  il  est  aise  de  voir,  qu'il  balance  furieusement,  puisqu'il 
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avoue,  qu'on  a  lui  deja  fait  faire  des  propositions,  qu'il » 
rejettees,  et  qu'il  ajoute,  que,  si  on  lui  oflFroit  les  royamnes 
de  Naples  et  de  Sieile  a  la  place  de  la  Baviere,  cela  meri- 

teroit  bien,  qu'on  y  fit  serieuse  reflexion.  Pour  moi,  je  crains 
toujours  de  Thumeur,  dont  je  le  connois,  que  de  maniere  on 

d'autre  il  ne  succombe  ä  la  tentation,  par  rindiflFerence  na- 

turelle, qu'il  a  toujours  eue  pour  son  pai's  natal,  et  par 
Taffection  particuliere,  qu'il  eonserve  pour  les  Pais-bas  on 

pour  d'autres  etats,  qui  pourroient  lui  apporter  la  couronne 

royale,  que  dans  son  coeur  il  prefereroit  ä  tout  autre  con- 

sideration.  Ce  n'est  pas  sans  sujet,  que  j'ay  cette  appre- 
hension,  et  puisque  vous  voulez  bien,  que  je  vous  parle  en 
toute  confiance,  vous  me  permettrez,  de  vous  faire  ici  un  po^ 

trait  fidele  de  toute  sa  cour  et  des  partialitez,  qui  y  regncnt, 

par-oü  vous  jugerez  ce  que  Ton  doit  attendre  de  gens,  qui 

pour  la  plüpart  ne  songent,  qu'a  leur  propre  interet  et  i 
flatter  aveuglement  les  passions  de  leur  maitre. 

Je  vous  diray  donc,  monsieur,  que  presque  tous  ceux, 

qui  ont  suivi  mr.  mon  tres  eher  frere,  et  meme  plusieuis 

Bavarois  souhaitent,  qu'il  denieure  toujours  dans  les  Pais-bas. 

par  les  gros  avantages,  qu'ils  y  trouvent,  puisque  leiu^  ap* 
pointemens  sorit  augmentez  ä  tel  point,  que  cela  n'est  ptf 
concevable.  On  peut  facilement  juger  du  rest  par  le  senl 

exemple  de  ses  valets  de  chambre,  qui  n'ont  en  Baviere  q« • 

800  fl.  des  gages  pour  toutes  choses  et  qui  dans  ces  pais-ö 

ont  jusqu'ä  niilles  ecus  tous  les  ans.  S'il  se  trouve  dan* 
sa  cour  des  gens,  qui  aiment  leur  patrie  et  qui  souhaitent 

d'y  retoumer,  ils  sont  hais  et  meprisez,  on  ne  veut  pas  seufe* 
nient  les  entendre  ou  les  eoarte,  et  leurs  conseils,  quelqo* 

bons  qu'il  soient,  ne  sont  jamais  suivis.  Ceux  qui  parlent  fc 

plus  haut  presentenient  et  qui  sont  oomme  ses  premiers  con- 

seillers,  ce  sont  les  valets  de  chambre,  et  il  n'y  a  pas  jiwqn« 

un  huissier  italien  nonime  Joseph,  qui  ne  veuille  s'ingerer « 

tout,  sans  qu'on  y  trouve  a  redire,    parcequ'il  est  appure^ 
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protege  par  certaine  personne,  que  je  ne  nomme  pas.  Toutes 

ces  petites  gens  secondent  admirablement  bien  ses  incb'nations, 
qnand  ils  y  trouvent  leur  profit,  et  sont  meme  employez  en 
des  affaires  importantes  et  dans  des  negociations  Recretes; 

etant  informe,  qii'un  de  ses  valets  de  chambre,  neveu  d'un 
nomme  Du  Lac,  est  actuellement  en  commission  quelque  part, 

Sans  qu^on  scache  directement,  oü  il  est  alle.  Quelques  uns 

disent,  que  c'est  a  la  cour  de  Savoye,  raais  on  ne  peut  Tas- 
seurer  positivement. 

Quant  a  ses  ministres,  le  baron  de  Zind  est  un  homme 

de  merite,  d'experienee  et  de  probite,  fort  zele  pour  son 
prince,  pour  les  interets  de  notre  maison  et  pour  le  bien  de 

sa  patrie,  mais  bien  loin  d'etre  ecoute,  on  ne  Timploye  ä  rien 
d'essenciel,  et  on  ne  lui  donne  aucune  occasion,  de  signaler 
:don  zele  et  ses  talens. 

Le  Baron  de  Malknecht  est  un  flatteur,  qui  s'est  toujours 
confornie  en  adroit  courtisan  aux  inclinations  de  son  maitre. 

Son  interet  particulier  est  de  demeurer  tant,  qu'il  pourra, 
aux  Pais-bas,  oü  il  fait  tout,  profite  de  tout  et  tranche  de 

rhabil  homme  et  du  grand  ministre,  au  lieu  qu'on  ne  le  re- 
garderoit  pas  en  Baviere  tant  par  sa  naissance,  qui  est  fort 

basse,  que  par  sa  capacite,  qui  est  fort  mediocre,  et  il  re- 

connoit  si  bien  lui  meme  ce,  que  j'avoue  ici,  qu'il  n'a  pü 
s'empecher  de  dire,  qu'il  aimeroit  mieux  mourir  des  a  present, 
que  de  vivre  longtemps  et  d'etre  oblige  de  passer  le  reste  de 
ses  jours  en  Baviere. 

Pour  le  comte  de  Monasterol,  il  a  de  la  politesse,  du 

merite  et  de  Tesprit,  et  je  ne  doute  pas,  qu'il  n'eut  un  fort 
grand  credit  ä  la  cour  de  mr.  Telecteur,  mon  tres  eher  frere, 

s'il  etoit  toujours  avec  lui,  mais  il  en  est  eloigne,  et  d'ailleurs 
il  faut  avouer,  que  le«  Bavarois  naturellement  n'aiment  que 
le:<  gens  de  leur  nation  et  ont  une  violente  antipathie  pour 
les  etrangeru;  ainsi  tous  les  conseils,  que  i)Ourroit  donner  le 
comte  de  Monasterol,  ne  seroient  pas  ecoutez. 
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Le  seul,  qui  est  tout  puissant  pres  de  mr.  mon  tres  eher 

frere,  c'est  le  barou  Ferdinand  de  SimeonL  Celui-ci  le  goo- 

veme  absolument,  il  fait  tout  ce,  qu'il  veut,  et  s^est  si  \m 

ancre  aupres  de  lui,  qu'il  est  egalement  maitre  de  son  esprü 
et  de  ses  finances.  Cependant,  a  vous  parier  confidemmeni, 

cet  homme  est  eunemi  jure  de  la  nation  Bavaroise,  dont  ü 

a  rebute  Tancienne  noblesse  par  sa  fierte  et  par  ses  maniera 

hautaines,  jusques  lä,  que  des  personnes  de  distinction,  qnine 

pouvoient  supporter  son  orgueil  et  sa  presomption,  lui  ont 

reproche  hautement  la  bassesse  de  son  origine^  dont  il  eit 

si  pique  encore  aujourd'hui,  qu'il  fait,  quand  il  en  tsrouTe 

Toccasion,  tout  le  mal,  qu'il  peut,  ä  la  Baviere  et  aux  Bt- 

varois.  11  s'est  meme  emaneipe  de  dire  discourant  un  joar 
ä  Bruxelles  avec  nioi  au  sujet  de  la  paix,  que,  si  mr.  Telectear 

mon  tres  eher  frere  retoumoit  dans  ses  etats ,  il  n'y  tro«- 
veroit  plus  que  des  noudels,  espece  de  patisserie,  que  Ton  y 

mange  en  grande  quantite. 

Tout  cela,  monsieur,  me  donne  un  triste  sujet,  comine 

j'ay  deja  dit,  de  craindre,  que  mr.  mon  tres  eher  frere,  qoi 

donne  assez  dans  des  pareils  sentimens  et  qui  veut,  qu'oD 
Tapplaudisse  en  tout  ce  qu'il  fait,  ne  se  laisse  ä  la  fin  en- 
trainer  aux  mauvais  conseils  des  flatteurs,  qui  renyiroimeDii 

n'y  ayant  personne  aupres  de  lui,  pour  leur  contredire  et  b 

ecarter.  II  n'y  a  que  moi,  qui  m'oppose  quelquefois  aleo» 

desseins,  lorsque  j'en  suis  averti,  mais  j'ay  le  malheur,  d'etre 
eloigne,  aussi  bien  que  le  comte  de  Monasterol,  outre  qo« 

je  n'ay  pas  grand  pouvoir  et  que  tous  ces  courtisans  flatteoK 

ou  interessez  me  hai'ssent  mortuellement,  sfachants  que  j^ 
parle  toujours  pour  la  gloire  de  mr.  mon  tres  eher  frere  «* 

pour  le  l)ien  de  notre  patrie,  ä  laquelle  j'^pprehende  d'autaot 

plus,  qu'on  ne  fasse  un  tort  considerable,  que  le  baroD  « 

Simeoni  est  nomme  pour  aller  au  congres  d'ütrecht  en  qoJw 

de  plenipotentiaire.  On  sfait,  qu*il  est  ainsi  intime  du  comte 
de  SinzendorfF  et  que  celui-ci  a  interet,   que  la  Bariere  i^ 
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Ire  a  la  maisou  d'Autriche,  afin  de  pouvoir  toüjours  garder 

laillage  de  Seharding,  qu'on  lui  a  donne.  U  iie  manquera 

3ans  doute,  d'ofFrir  ä  Tautre  de  Targent,  et  de  quoi  ne 

1;  pas  capable  les  personnes,  que  Tinteret  gouveme !  J'espere 
rfcanfc,  que  mr.  mon  tres  eher  frere  tiendra  bon,  suppose 

m  liii  propose  cet  echange,  et  qu^il  n'aura  garde,  d'y 
Der  les  mains,  tant  que  S.  M.  T.  C.  et  vous,  monsieur, 

z  d'un  sentiment  contraire  aussi  bien  que  moi,  puisqu^il 
Qoitra  ä  la  fin,  que  nous  ne  parlons  que  pour  son  avan- 
)  et  pour  celui  des  princes  mes  neveux. 

Enfin  je  mets   toute    ma    confiance    en  vous   aussi    bien 

ces  j.eune8  princes,  qui  recounoitront  par  la  suite  les 

gations,  dont  ils  vous  seront  redevables,  si  jamais  la  for- 
?,  ou  pour  mieux  dire,  la  divine  providence  vouloit  reparer 

malheurs  et  les  disgraees,  qu'ils  out  essuyez  jusqu'ici. 

Je  joins  ici  la  traduction  de  la  longue  lettre,  que  j'ay 
te  ä  ce  sujet  a  mr.  Telecteur,  mon  tres  eher  frere,  et 

iqu'il  me  marque,  qu'il  n'est  pas  necessaire  de  eonsulter 

theologiens,  ni  jurisperites  la  dessus,  puisqu'il  ne  s'agit 

)re  de  rien,  je  ne  laisseray  pas  de  faire  travailler  d'habiles 
s  sur  cette  matiere  pour  en  cas  de  necessite  avoir  leur 

1  tout  pret  a  opposer  ä  celui   des  ses  mauvais  conseillers. 

Je  vous  prie  tres  instamment  de  vouloir  bien  garder  un 
er  secret  sur  tout  ceci:  car  si  jamais  la  chose  venoit  ä 

connaissance  de  nu*.  mon  tres  eher  frere,  cela  suflFiroit, 
ir  lui  inspirer  une  haine  irreconciliable  contre  moi.  On 

noissoit  en  France  ses  interets  beaucoup  mieux,  que  lui 

me,  quand  on  lui  conseilla  en  1708,  de  percer  dans  la 

riere  ä  la  tete  de  quatre  vingt  mille  hommes,  au  lieu  que 

•  Tavis  contraire  de  ses  flatteurs  ou  das  gens  peut-etre 

piez  il  s'amusa  du  cote  de  la  Moselle,  ce  qui  attira  le 
nee  Eugene  en  ces  quartiers  et  est  cause  en  partie  de 

tes  les  pertes,  qu'on  y  a  faites  du  depuis. 
Je   vous    recommande   encore    les   princes,   mes  neveux, 
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qui  n'ont  point  d^autre  appui  que  raoi  dans  une  conjonctore 
aussi  delicate  pour  eux,  que  celle-ci,  et  je  voas  recomraande 
en  meme  temps  la  gloire  de  leiir  pere  et  Tavantage  de  notre 

maisrm,  et  ne  doutant  pas,  que  vous  ne  rne  secondirez  de 

tout  votre  pouvoir  ä  empecher  le  prejudice,  que  des  offres 
eblouissantes  a  Tabord,  mais  peu  reelles  dans  Teffet  poomrient 

leur  faire  par  la  suite,  je  demeure  avec  tous  les  sentimeiK 

d'estime  et  de  reconnoissance,  que  je  dois,  monsieur,  etc.  etc. 
(Koncept.) 

Nr.  6. 

Memoire. 

S.  A.  E.  de  Cologne  ayaut  vü  par  le  18.  article  da 

traite  de  paix  conclu  a  Rastatt,  qu'on  y  a  insere  ces  propra 
mots:  Si  la  maison  de  Baviere  apres  son  retablis- 

sement  total  trouve,  qu'il  lui  convienne  de  faire 

quelques  changements  de  ses  etats  contre  d'autre», 
sa  majeste  tres  chretieune  ne  s'y  opposerapas« 
Elle  ne  doute  point,  que  monseigneur  Telecteur  son  tres  chef 

frere  n'ait  eu  de  puissantes  raisons  pour  consentir,  que  cet 
article  füt  dresse  de  cette  maniere ,  scachant  le  zele  et  Ta^ 

tachement,  qu'il  a  toujours  eu  pour  tout  ce,  qui  regarde  1» 
veritables    interets    et   Taggrandissement    de    sa    serenissiB« • 

maison,  qui  a  ete  de  tout  temps  son  unique  objet  et  ä  qtwi 
il  travaille  depuis  plus  de  22  ans  avec  toute  rappücatk» 

imaginable,  Elle  est  entierement  persuadee,  qu'il  continnö» 
toujours  dans  de  si  louables  sentimens.  Mais  comme  ̂  

pareille  rencontre  on  ne  sfauroit  etre  trop  attentif  ä  ce»  q^i 

peut  le  plus  contribuer  ä  cette  fin,  S.  A.  S.  E.  prend  * 

liberte  de  remontrer  a  monseigneur  Telecteur  de  Baviere,  «* 

tres  eher  frere ,  les  trois  i>oints  suivants ,  afin  qu'il  se  coo- 

tirme  d'autant  plus  dans  la  ferme  resolution  de  ne  conscnör 
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in,  qui  puisse  apj>orter  le  moindre  prejudice  tant  a  lui, 
8&S  successeurs. 

Premierement,  on  doit  considerer  le  dommage  irre- 
ble,  qui  resulteroit  ä  la  maiaon  electorale  de  Baviere,  si 

eme^broit  la  moindre  partie  des  terres  de  sa  dependance. 

ondement  le  desavantage,  que  Tempire  et  la  religioii 

olique  en  recevroient.  Et  troisiemement  eelui,  qui 

eviendroit  meme  ä  la  France,  laquelle  a  jusqu'ä  present 
[je  si  fortement  les  libertez  et  la  conservation  de  Tun  et 
autre. 

Quant  a  ce  premier  article ,  il  est  constant  et  c^est 
chose,  dont  tout  le  monde  conviendra,  que  le  veritable 

et  de  cette  maison  est,  que  la  Baviere  demeure  dans  son 

T   et    qu'elle   songe  plutöt  ä  s'aggrandir   en  Allemagne, 
s'y  affoiblir  en  aucutre  maniere,  que  ce  puisse  etre,  soit 
la  maison  d' Antriebe  vienne  a  manquer,  ou  non,  parce- 
est  apparent  et  presque  indubitable,  que  cette  maison 

orale  de  Baviere  parviendra  tot  ou  tard  ä  la  couronne 

iriale:  car  si  la  maison  d' Antriebe  vient  ä  s'eteindre, 

j  d'heretiers  mäles,  cette  meme  couronne  ne  peut  tomber 

i'autre  tete,  que  sur  celle  d'un  electeiur  de  Baviere,  n'y 
t  dans  tout  Tempire  aucune  autre  maison  catholique,  qui 

assez  puissante,  pour  pouvoir  soutenir,  comme  il  faut,  le 

s  d'une  si  haute  dignite.  Si  au  contraire  la  maison  d'Au- 
le  se  soutient  encore  long  temps  par  la  naissance  de 

ques  princes,  il  semble,  que  pour  le  bien  commun  il 

it  de  Tinteret  de  tout  Tempire,  de  chercher  les  moyens 

terrompre  de  tems  en  tems  le  long  cours  de  la  couronne 

Briale  dans  cette  maison ,  de  crainte ,  qu'ä  la  fin  on  ne 
int  ä  Yj  rendre  hereditaire,  et  de  prendre  de  justes  me- 
s,  pour  que  la  dignite  imperiale  soit  toujours  elective, 
me  eile  le  doit  etre. 

Arrivant  donc  le  cas,  que  pour  Tinteret  de  tous  les 

teurs,    princes   et   etats  de  Tempire  on  trouvät  a  propos, 
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comme  on  vient  de  dire,   de  faire  passer  le  sceptre  imp^  . 

de  la  maison  d'Autriche  en  celle  de  Baviere,  comment  ceU^"'^ 

se  trouvant  affoiblie  par  quelque  deraembrement  de  ses  et^*^ 
pourroit-elle  se  soutenir  contre  Tautre ,  laquelle  ne  manqf^^ 
roit  pas  de  le  lui  disputer  de  toutes  ses  forces  ?    II  est  tt^i 

que  le  moindre  demembrement  de  la  Baviere   feroit  un  \ott 
irreparable   aux  princes  de  cette  maison,    que   quand  meme 

eile  pourroit   avoir   tous   les  Pais-bas  Espagnols  en  echange 

du  peil  de  terrain,  qu'elle  occupe  de  Tautre  cote  du  Danube 
et  de  rinn,  il  lui  seroit  plus  avantageux  de  conserver  ce  peo 

de  terrain,  que  d'accepter  ä  cette  condition  les  Pais-bas  dan^ 
Tetat,   oü  ils  sont  ä  present.     Comme  le  roi  de  France,  le 

roi  de  Prusse   et  les  etats  generaux  en  possedent  une  bonne 

partie,    et  que  nieme  TAngleterre  en  demande  quelque  pc»* 

tion,  comme  Ostende   ou   quelque '  autre   place  maritime,  le 
reste  ne  seroit  pas  süffisant    pour   faire   subsister   le  prince, 
qui    Tauroit    en  souverainete  avec  toute  la  splendeur  et  W 

Teclat,   qui  conviendroit  ä  son  rang,    et  il  ne  pourroit  non 

plus  pourvoir  toutes  ses  forteresses   des  munitions   de  goene 

et  de  bouche  necessaire,  ni  entretenir  les  troupes,  qu'il  &o- 

droit,    pour  les  deffendre  en  cas  d'attaque,    sans  un  secoon 

etranger ,  de  sorte  que  ce  prince ,  s'il  vouloit  tirer  tout  oeb 
de  la  Baviere,  la  ruineroit  entierement. 

Pour  venir  a  la  deuxieme  raison,  s^avoir,  que  lede* 
membrement  de  la  Baviere  seroit  egalement  prejudiciable  * 

Tempire  et  a  la  religion  catholique ,  personne  n'ignore ,  qw 
les  protestans  se  rendent  tous  les  joiu^  plus  puissans  et  piv 

redoutables  en  Allemagne  et  que  les  catholiques  au  contnire 

s'y  affoiblissent  de  plus  en  plus.  II  n'y  a  presentement  q* 
deux  maisons  catholiques ,  qui  y  seroient  considerables  «■ 

puissance  et  en  forces,  celle  d'Autriche^t  celle  de  BaTicre. 
On  ne  parle  point  ici  de  la  maison  electorale  Palatine  et  v 

celle  de  Bade ,  dont  la  premiere  est  sur  sa  decadence,  ̂  

Tautre  n'est  rien  en  comparaison  des  deux  maisons ,  dost  il 
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l^^tion.  Or  si  la  maison  d'Autriche  venoit  ä  manquer 
1^^  Celle  de  Baviere  se  trouvät  trop  affoiblie  en  AUe- 

5^^^  par  des  demembrements ,  qiii  seroit  en  etat  d'y  sou- 
^  la  religion?  Seroit-ce  les  electeurs  et  priiices  ecelesi- 

ques?  Bien  loin  qu'ils  pnissent  le  faire,  les  protestans 
accableroient  et  s'empareroient  facilement  de  toiis  leiirs 

J,  pour  s'y  engraisser  et  faire  toniber  la  couronne  imperiale 

la  tete  de  quelqu'un  de  leur  coramunion.  Corainent  les 

ices  protestans  se  sont-ils  si  fort  aggrandis  ?  C'est  ete  par 
«ix  de  Westphalie,  oü  on  a  ete  oblige  de  leur  ceder 

d'archevechez ,  d'evechez  et  d'autres  benefices  ecclesi- 

[ues,  qu'ils  ont  acquis  et  secularisez  et  qui  les  rendent 
urd'hui  si  puissans  et  si  formidables.  L'archeveche  de 

gne  courroit  grand  risque,  cela  etant  d'etre  englouti  par 
laison  de  Brandebourg,  ä  qui  les  duehez  de  Juliers  et  de 

(  doivent  un  jour  appartenir. 

L'archeveche  de  Maience  avec  les  echevez  de  Bamberg 
e  Wirtzbourg  pourroit  tomber  au  pouvoir  de  celle  de 

!.  Celui  de  Treves  seroit  aisement  envahi  par  la  maison 

lesse.  Les  evechez  de  Hildesheim,  d'Osnabruc  et  de 

»rbom  par  celle  d'Hannover,  et  les  etats  generaux  des 

inces  unies  profiteroient  de  Toccasion,  pour  s'emparer 
evechez  de  Liege  et  de  Munster,  qui  sont  si  fort  a  leur 
seance. 

Apres  cela ,  que  pourroient  faire  Tarcheveque  de  äaltz- 

'g,  les  eveques  de  Frisingue,  de  Ratisbonne,  de  Passau 

es  autres?  Ils  ne  pourroient  jamais  empecher,  qu'un 

ce  Protestant  ne  se  iit  empereur  et  ne  tachät  d'affoiblir 

)rinces  catholiques  par  l'assistance  de  ceux,  qui  professent 
dogmes  de  Calvin  et  de  Luther,  lesquels  ne  manqueroient 

de  lui  foumir  pour  Texecution  de  son  dessein,  des  hörn- 

et de  l'argent,  afin  de  bannir  entierement  notre  sainte 

fion  d'Allemagne,  ainsi  qu'elle  Test  aujourd'hui  de  toute 
[fände  Bretagne. 
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C'est,  siir  quoi  pour  venir  ä  la  t  r  o  i  s  i  e  m  e  raison,  dont 
on  a  parle  ci-dessus,  la  France  doit  pareilleraent  soiiger  da 
a  present  a  ce,  qui  pourroit  arriver  en  cas,  que  les  premiew 

puissancea  d' Allemagne  goiivemees  par  un  chef  protestant « 
declarassent  un  jour  contre  le  petit  reste  des  princes  ecdea* 
astiqnes  et  autres  catholiques.  Comraent  Sa  Majeste  Tra 

Chretienne  pourroit  eile  les  tirer  du  demier  danger :  eile  qai 

doit  apprehender,  qu'alors  les  premieres  ne  suscitassent  ix» 
son  royaume  les  religionaires  cachez  ou  convertis  en  appi- 

rence,  qui  couvent  toujours  quelque  inauvais  dessein  et  entre- 

tiennent  un  feu,  d'autant  plus  dangereux,  qu'il  seinble  eteint 
sous  la  cendreV 

Suppose  donc,  qu'un  jour  les  protestans  ea^«ent  U: 
superiorite  en  Allemagne  et  que  conjointement  avec  les  autrtt 

puissances  de  leur  communion  ils  voulussent  par  les  religi" 
onnaires  susciter  des  troubles  en  France:  quelle  puissancf; 

dans  toute  TEurope  seroit  alors  en  etat  de  soutenir  la  refr 

gion  eatholique  ?  II  n'y  auroit  que  Tltalie  et  TEspagne,  q« 
le  devroient  faire :  mais  c'est  une  chose  claire  et  une  veritf 

eonnue,  que  ce  ne  pourroit  etre  avec  assez  de  forces,  pourj 
reussir  avec  tout  le  succes  necessaire.  On  laisse  ä  S.  A.  £ 

de  Baviere  a  faire  ses  reflexions  lä-dessus,  et  Ton  se  pereuade, 

que  par  ses  grandes  lumieres  et  par  le  zele,  qu'il  a  toujooff 

eu  pour  sa  gloire  particuliere  et  pour  Tavantage  de  la  ««• 
gion,  de  la  liberte  de  Tempire  et  de  sa  maison,  il  prend» 

de  lui  merae  le  parti  le  plus  convenable  ä  Tun  et  ä  Taub«' 

d'autant  plus  que  ces  remontrances  ne  parteut  que  fo> 
eoeur  desinteres.se  et  inviolablement  attache  par  devoir  et  f^ 

inclination  a  tous  ses  interets.  On  ajoute  a  tout  ce,  q* 

dessus,  qu'un  de  plus  forts  argumens,  dont  les  etats  genenwH 

se  servoient  pour  s'opposer  ä  ce,  que  Monseigneur  Telectetf 

de  Baviere  ne  deraeurä  pas  souverain  de  tous  les  Patf-I* 

Espagnols,  est,  qu'il  y  falloit  un  prince,  qui  füt  assez  puia«» 
pour  les  defendre  et  les  preserver  contre  les  entreprises,  q* 
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irroient  faire  contre  eiix  les  piiissances  voisines,  et  c'est 

r  cette  unique  raison,  qu'ils  ont  insiste,  que  ces  meines 

lis-bas  restassent  tonjoiirs  a  la  maison  d'Autriche,  qui  est 
08  en  etat,  disent-ils,  de  les  maintenir,  pour  servir  en  tont 
ms  de  barriere  a  leurs  provinces. 

On  peut  repondre  a  cela,  que  le  manage  du  prinee 
ectoral  de  Baviere  avec  Tarchiduchesse  raccomoderoit  toutes 

loses  et  mettroit  sa  maison  dans  un  plus  grand  lustre  que 

mm,  On  en  demeure  d'accord :  mais  cette  princ^sse  pour- 
it  mourir ,  Tenipereur  pourroit  avoir  des  enfans ,  et  les 

thiduchesses  pourroient  se  marier  a  des  princes  assez  am- 

tieux  pour  s'opposer  ä  son  aggrandissement  et  rompre  toutes 
3  ijiesures,  qu'on  auroit  prises. 

D'ailleurs  qu'on  regarde  la  Situation  de  la  Baviere  et 
lle  des  Pais-bas.  La  Baviere  n'a  poiut  a  craindre  les  cala- 
itez  de  la  guerre  et  est  prasque  asseuree  de  jouir  en  tout 

mps  des  agreables  douceurs  de  la  paix.  Les  Pais-bas  au 

•ntraire  ont  toujours  et^  la  theatre  de  la  guerre  et  sont 
ivirronez  de  toutes  parts  des  plus  formidables  puLssanees  de 

Surope,  qui  venant  a  s'entrechoquer  pourroient  les  eeraser 
i  niilieu. 

Outre  plus  s'il  s'agissoit  de  faire  cet  echange  et  de  ceder 
Baviere,  qui  fut  le  partage  et  Tappanage  de  Louis  de 
iviere,  chef  de  la  brauche  Guillelmine,  il  faudroit,  pour 

ire  valoir  cette  cession,  que  tous  ceux  de  la  brauche  Ro- 
Iphine,  qui  est  Tainee,  y  intervinssent  et  y  donnassent  leur 
nsentement,  de  sorte  que  non  seulement  apres  celui  de 

onseigneur  Telecteur  de  Baviere  il  faudroit  avoir  le  con- 
ntement  de  tous  les  princes  ses  fils,  de  S.  A.  S.  E.  de 

dogne  et  de  la  maison  de  Wartemberg,  parvu  finit  cette 

anche  Guillelmine,  mais  encore  celui  de  la  brauche  Ro- 

Iphine,  c'est  ä  dire  de  toute  la  maison  Palatino ,  jusques 
x  comtes  de  Lewensteiu ,    qui   en   sont   les  derniers ,    sans 
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quoi  il  y  auroit  toujours  des  retours,  qui  empecheroient  Mek 

de  cet  echange  et  qui  le  rendroient  peut-etre  nul. 

On  ne  doute  pas,  qiie  S.  A.  E.  de  Baviere  n'ait  dqi 
fait  les  memes  reflexions,  et  Ton  est  entieremeut  perwiiie, 

que  n'envisageant  que  sa  propre  gloire ,  le  bien  de  la  rdi- 
gion  et  Tavantage  de  toute  sa  posterite  il  preferera  ä  cantt 

des  consequences  sa  patrie  et  ce  qu'il  tient  de  ses  ancetresi 

tont  ce,  qu'on  lui  pourroit  ofFrir  ailleurs,  quelque  avantageö 
qu'il  put  etre.  Cela  n'empeeliera  pas ,  que  par  sa  prüden» 
et  sa  Penetration  il  ne  trouve  des  moyens  bien  plus  efficactt, 

que  eet  echange ,  d'aggrandir  et  d'illustrer  encore  plus  « 

maison,  sans  rien  quitter  de  son  ancien  patrimoine,  puisqu'ä 

est  hors  de  doute,  que  si  le  mariage  en  question  s'accomplik,j 
on  ne  donnera  pas  Tarchiduchesse  au  prince  electoral  ̂ nfiii; 

sans  y  joindre  pour  dot  quelques  paYs  considerables  en  aat 

verainete,  qui  lui  donneront  les  moyens,  de  parvenir  avecle 

teraps  et  la  grace  de  Dien  au  faite  des  grandeurs. 
(Abschrift.) 

Nr.  7. 

Monsieur, 

Je  suis  bien  fache,  que  vostre  lettre  du  28.  de  cet  fflo» 

n'est  pas  arrivee  a  temps  devant  que  j'ay  envoye  ma  derni«* 

reponse  a  nionsr.  Telecteur  mon  tres  eher  frer,  car  je  l'aui* 
fait  tout  sur  un  autre  pied  sur  Tassurance,  que  vou«  * 

donnes,  monsieur,  que  cette  Convention  ne  pourra  C9fi0 

aucune  prejudice  ä  la  maison  de  Baviere.  Je  me  fie  entitf*' 
ment,  monsieur,  autant  a  vous  (puisque  je  suppose,  que  ̂  

saves  la  dessu  plus  que  moy),   que  je  me  deffie  entiereiPB" 

de  mon  frer  et  de  touttes  ses  promesses  et  paroUes,   anta"* » 

que  de  ses  ostentations  ne  m'impose  plus  guerre,  app** 
avoir  passe  par  temps  de  fait  contraire  ä  la  bonne  foy.  * 

vous  ennuyray,  monsieur,  de  vous  citter  touts  les  exeinph 
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desiSTis  nie  sont  arrivee,  aynsi  poiir  ne  pas  abuser  de 

patieiice,  je  ne  citteray,  (|ne  les  deux  demiers  de  Com- 
de  Tannee  1711  et  cellui  de  Valenciennes  1712,  ou 

oyrais  assez  clairemeut,  c^u'entre  le  dire  et  le  faire  cet 

mette  iine  grande  differanee,  ä  Compiegne  ne  ra'at  il 
Miire  (mesme  avec  le  plus  terrible  serment),  qne  jamais 

ctroyerait  nn  coadjuteur  dans  le  tenip  mesme,  que  luy 
»  me  liset  hors  du  traites  allors  a  faire  cette  article 

jache    prest   ä   signer    et   escrit   de  la  niain  propre  du 

Malknecht,  ces  que  je  peux  faire  v(^yre  a  toutte  heure, 

Toriginal  enferraee  dans  mon  bourreaux.  En  second 

vous  n'aurais  i)as  obliee,  monsieur,  songe  plus  ä  la 
ite,  ny  a  la  vennir.  Je  me  fait  icy  advocat  des  5  princes 

ntes,  qui  ne  save  peut-estre  pas  leurs  malheur.  Je  les 
3nne  ä  vostre  protection,  apprais  celle  de  Dieu  et  du 

t  quand  a  moy,  je  ne  paroistrai  plus  sur  la  scaine,  me 

it  justice  sur  mon  irapuissance,  mesme  je  regrette  in- 

nt  d'avoir  deja  dit  autant,  et  cela  infructueusement. 
ilheur  a  voullu,  que  ma  lettre  luy  estant  rendu  dans 

ups,  ou  il  estet  de  mauvais  houmeur.  Je  croye,  que 

niere  n'aurat  pas  un  meullieur  sorte,  mais  soyt,  come 

»,  les  4  raisous  alleguc  dans  mon  memoir  m'ont  oblig<*e 
iscience,  de  parier  de  la  sorte,  et  cella  estet  necessaire, 

rler  prematurement ,  pour  ne  parier  trop  tarde.  J'en 
nsultee  la  dessu  de  gens  tres  eclairee,  et  ik  m'ont 

5  presse,  de  ne  pas  tarder  de  parier,  j'en  ay  resfu  des 
de  Baviere  sur  cet  mesme  soujette,  par  ou  on  ne 

b  assais  depaindre  la  consternation ,  que  cet  article  at 
on  me  mande  de  St.  Cloud  la  mesme  chose  et  en 

;  temps,  que  monsr.  Telecteur  mon  tres  eher  frer  at 

e,  qu'il  escrivet  a  la  princesse  sa  fiUe,  qu'il  envoyerat 
^ment  son  architecte  en  Baviere,  pour  achever  ses  ba- 
itö  devant  son  arrivee,  et  par  la  prouver  au  peuple, 

(le  songe  ä  rien  moins,  que  d'abandonner  la  Baviere. 
i.  Philos.-philol.  hiat.  Cl.  3.]  26 
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Tont  cela  ne  nie  rassnrerat  cependant  j){is  sans  vos  assurances. 

monsieur,  car  nion  frere  at  fait  en  bien  des  lieux  jasc^ue 

luesme  ä  St.  Cloud  des  ce  qne  je  vons  ay  dit  Tannee  passe 
ä  vöns  mesme  ä  Paris ,  lorsque  vons  avies  en  Thoneste ,  de 

me  vennir  voyre  ponr  me  dire  adien  devant  nion  depart,  au 

sujette  de  la  negotiation  entame  et  en  snitte  desavonee  avec- 

que  la  maison  d' Antriebe,  dont  je  tienne  les  piesses  jnstifi- 
catives  entre  mes  mains  ponr  ponvoir  pronver,  et  Tnn  et 

Tantre  par  la  propre  main  de  raonsr.  mon  frer,  ce  qne  ce- 

pendant je  ne  voudrai  jamais  faire,  ne  voulant  en  nie  jnsti- 

fiant  Taccuser.  Et  si  je  n'nse  une  aniitie  sans  reserve  vers 

vons,  monsienr,  je  ne  dirais  pas  autant:  c'est  donc  dans  cet 
mesme  amitie,  qne  je  vons  parle  ä  coenr  onverte,  esperant, 

que  vons  n'abnserais  pas  de  raa  piain  confiance.  Vons  ne 

tronverais  donc  estrange,  qne  j'ay  escrit  des  lettres  nn  pen 

Ibrtes  ä  mon  dit  cber  frer,  leqnell  j'ayme  (malgre  tont  sa 
manvaise  foyx) ,  comme  on  doyt  aymer  nn  frer ,  et  je  sou- 

baiterai ,  qn'il  agirait  avecqne  moy  avecqne  antant  de  sin- 
cerite,  qne  j'avay  tonjonr  en  ponr  Iny.  Mais  e'estet  bien 
mal  me  recompanser  et  person  n'estet  plns  sa  dnpjn*  qne 
moy,  ce  ponr  qnoy  je  suis  pardonable,  lorsqne  je  ne  croye 
plus  rien,  bormis  ce  que  je  voye  par  les  effets,  et  je  peu 

bien  m'appliquer  le  dictum  d'nn  poete :  »Quo  semel  est 
laesns  fallaci  piscis  ab  amo,  omnibus  unca  cibis  aera  subesse 

putat.*)  L'article  18  de  Kastatt  parle  la  dessus  j)onr  moy, 

les  parolles  „cbangements  de  ses  estats  contre  d'antres^  etc. 
sont  rlairement,  il  coucbee,  je  me  suis  tennu  an  sens  litteral, 

aynsi  mes  justes  allannes  n'estet  pas  mal  fondee.  II  est  vray, 

qn'au  croire  de  la  lettre  de  monsr.  Telecteur  j'auray  deu  me 

tranqnilliser  sur  la  promesse,  qu'il  me  donne,  de  ne  faire 
rien  sans  mes  conseilles,  mais,  monsienr,  lorsque  i>eut  estre 

il  dennmdera   mon  conseille,    je    ne   pourrai   plns  donner  et 

♦)  Ovid,  Met. 
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^^^^moire  responsive  au  mienne  descouvre  trop  clairement, 
^iroyt  le  droit  du  plus  fort  le  plus  legitime,  ayusi  mes 

•^^lles  ä  donner  contre   ces  trois  chels  des  maLH>iis  seroit 
foible  resource.    Je  counai  mon  hoine  et  je  seay  ses 

II  hasarde  un  projet,  s'il  reussit,  h.  la  bonlieur,  mais 

^e,  qu'il  ne  peut  reussire,  il  le  desavoue,  les  brougleries, 
*  ̂ t  eu,  et  qu'il  at  mesme  encore  avecque  uiassieurs  vas 

'oliaux  de  France,  de  Villeroy  et  Villars,  en  sont  des 
^Ves  assais  convainquantes.  Ne  vous  vous  seandalises  pas, 

"^ssieur,  que  je  parle  aynsi  d'un  hornme  de  mon  sang,  j'en 
Äynsi  un  veritabl  coufusion,  mais  ce  n'est  nuUement  le 

t^ir,  que  de  dire  ses  foyblesses,  puisque  on  ne  le  fait  d'un 
•re  veue,  que  de  le  guerrir,  et  comnie  en  moy  je  ne 

uve  pas  les  remedes  proportionnes ,  je  m'attroisse  a  vous, 
mnieur,  comme  au  veritabl  medicain,  car  vous  seul  par  la 

^pe  experience,  que  vous  aves  dans  les  affaires,  et  par  la 

Hü  de  eonfiance ,  que  le  roy  at  en  vostre  meritte  par  vos 

lies  mannieres  insinuantes,  vous  le  saurais  preserver  du 

ecipice,  par  la  quelle  par  un  aveugle  ambition  il  se  plon- 

■"öit;  indubitablement,  si  on  n'y  prend  bien  garde,  le  titre 
'"*^y  et  du  souverain  le  cliatulle  taut  dans  les  aureilles, 

^  He  bastiments,  ou  certainement  il  ne  compte  pas  d'y 
öi-irer.     Je  craing    plus  ces   ostentations  exterieurs ,   que 

le    reste,  car  ordinairement,  quand  on  fait  ces  sortes  de 

**  ,  il  y  at  de  la  meche  lache  a  la  niinne,  et  ma  longe 

ence   m'en   at   donne   assais    de    preuve.     Au   reste  je 
^euiercie,  monsieur,  des  bontees,  que  vous  aves  eu  pour 

»11  soujette   de  mes   affaires   de  Rome,   cella   m'oblige 
*^*«»iit  plus  ä  plus  parfait  reconnoissance,  avecque  la  quelle 

^'^is    Sans  cella  vous  entierement  devoue,    estant  avecque 
Ämitie  et  un  estime  parfait,  monsieur  etc. 

Je   vous  demande  pardonne  de  ma  mauvaise  escriture  et 

nion   stille  alleniande,  mais,  monsieur,  je  suis  depuis  hier 

^  la  campagne,  et  mon  secretair  n'est  pas,  de  peur  donc, 

2(i* 
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de  manquer  la  poste,  je  suis  oblige,  d'escrir  moy 
Je  partiray  apprais  demain  pour  Lylle,  ou  cet 

souhait,  de  me  voyre  encore  devant  de  quitfcer 

et  mesme  il  me  demande,  que  j'y  establisse  nostre  co»— ^ 

de  St.  Michel  pour  leurs  laisser  un  souvenir  de  moj^  ̂   «^ 

compte,  d'y  rester  10  ou  12  jours.  J'esper  aussi,  mot:^^^ 

que  vous  ehercherais  d'appaiser  mon  frer  alors,  q^\M  ̂  
fasche  contre  moy,  et  que  vous  garderais  un  inviolable  ̂ ^^ 
sur  ce  que  je  vous  mande.  Eu  voulant  fermer  ma  lettr^»  * 

mes  gens  m'arrive  iey  de  Namur  et  me  dise,  que  pour  p^ 

suader  a  ces  peuples ,  que  monsr.  l'electeur  doyt  rester  ® 
cet  pays,  on  fait  sur  la  direction  de  marquis  de  Boysan 

frapper  un  grosse  somme  d'argent  au  coing  des  arme£<  ̂  
souverain  des  Pays  basse,  et  on  fait  faire  un  faissaille  av« 
les  mesmes  armes  pour  monsr.  Telecteur  mesme.  On  disp« 

deja  des  gouvemements ,  celluy  de  Luxenbourg  au  marehil 

d'Arco,  celluy  de  Mons  au  comte  Seefeld,  celluy  de  Namur 
au  marquis  de  Maffay  et  celluy  de  Bruxelles  au  prince  tk 

Bergees.  Vous  voyes  donc  par  la,  monsieur,  qu'on  s'efibrw 
egallement,  ä  faire  croyre  au  Pays  Basse  et  ä  la  Bayieie. 

qu'on  veut  estre  a  eux,  un  de  deux  cependant  serat  la  dupp^ 

vous  discernais  mieux,  monsieur,  que  moy,  qu'il  serat  de  deox. 
Raimes  le  30.  d'Avrille  1714. 

Au  marquis  de  Torcy. 

(Eijfenhändig  geschriebenes  Koncept.) 

Nr.  8. 

Lieber  Hieber,  das  Vertrauen,  so  ich  in  Euch  habe, 

macht  mich  Euch  diese  Zeilen  schreiben,  der  Hoffnung  lebenl, 
ihr  werdet  es  in  der  schuldigen  Verschwiegenheit  haltA 
und  weilen  ich  in  Euch  ein  wahre  liebe  und  treue  erkennCi 

so  ihr  vor  Euren  gnedigsten  Herrn  seiner  Liebden  den  Cha^ 

Prinzen  habet,  ak  glaube  ich,  ihr  werdet  müssen  mit  gutttf 
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leit  ihme  beybriiigen ,  das  ich  gar  zu  woU  mercke, 

in  Bayrn  vor  mir  jaloux  ist,  das  ich  mit  gemelt 

iebden  den  Herrn  Chur-Prinzen  so  gutt  freindt  bin 
aterlich  schreibe,  dan  so  vüll  brief  in  das  Münchner 

von  seiner  Liebden  den  Herrn  Chur-Prinzen  ahn 

men,  so  vttll  werden  eintweders  gar  verlohren  oder 

xjhener  mir  zuegeschickhet  uuder  dem  Vorwandt: 

in  der  Iberschrifft  gelallet  worden.  Ich  habe  ge- 
aer  Liebden  und  dem  Herzog  Ferdinant  geschriben 

len  gratulirt  zu  deren  Geburtstag,  vom  Herzog  Fer- 

abe  ich  under  dato  Wien  den  13.  August  ein  eigen- 
antwort<chreiben  bekomen,  aber  offener,  vom  Chur- 
gar  nichts ,  dises  macht  mich  allso  glauben ,  der 

inz  habe  mir  allerhandt  sachen  geschriben,  die  man 

b  will  wissen  lassen,  dan  das  ich  in  des  Chur-Prinzen 
It  leben  sollte,  fallet  mir  nicht  ein,  indeme  ich  ihne 

'echt  könne,  umb  das  solcher  mich  sollte  also  ohn- 
r  bestraffen.  Indessen  doch  lebe  ich  inquiet,  indeme 
hier  in  dero  ahnwesenheit,  als  auch  nochmahls  durch 

abreiben  seine  Liebden  inständigst  ersuchet  habe, 

•h  in  seiner  Kayserlichen  Mayestaet  Gnaden  zu  sezen, 
Kayser  doch  möge  öffentlich  weisen,  das  er  mich 
e,  dan  sonst  meine  Feinde  hier  in  disen  landen  mir 

gierung  allzu  schwehr  machen  thuen,  das  vast  dar- 

ben solle,  und  auft'  ein  so  wichtige  sach  so  habe  ich 
uchstaben  von  seiner  Liebden  dem  Chur-Prinzen  be- 

welches  mich  glauben  machet.  Er  habe  mich  ganz 
:,  da  doch  dises  vor  mich  das  fataliste  von  der  weit 

deme  allso  were.  Ersuche  allso  Euch,  ziehet  mich 

[nquietude,  in  der  ich  lebe,  ob  dan  der  Chur-Prinz 
s  meiner  gantz  vergessen  oder,  so  Gott  verhietten 
lieh  nicht  mehr  leiden  kann.  Ich  indessen  werde 

ar  schreiben,  ee  dessen  eclairirt  bin.  Ich  kan  zwahr 

•  einbilden,    woher  dos  Misstrauen  abnseitten  Chur 
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Bayrn  wider  mich  koniefc,  ich  luerckhe  den  Heden  schon  lai 

ligen ,  man  fürchtet ,  ich  werde  dem  Chur-Prinzen  solc 
sentiment  einspeiben,  das  solcher  nimermehr  wirdt  consentie 
in  einen  tausch  mit  Bayrn  gegen  2  Königreich  als  Nea] 
und  Sicilien,  allein  dissfahls  ist  mir  nicht  pang,  dau  v 
seiner  Liebden  eignen  Veniunffib  gewertig  bin,  das  sye  c 
sicheres  guttes  landt,  so  das  Einzige  pure  Chatolische  ist 
ganz  Teitschlandt,  gleich  Bayrlandt,  umb  solche  Königrei 
nicht  vertauschen  wollen,  welche  in  24  stunden  (wie  ma 

izo  siht  mit  Sicilien)  wekhschnappen  man  kan  und  henia 
mit  dem  Hindern  auff  dem  boden  siezet  zwischen  2  stäellt 

Die  Wichtigkeit  diser  sach  wtirdt  Euch  von  Euch  selbst  a 
Precaution  ahndictini,  das  es  nicht  auskome,  das  ich  Eu* 

dise  Mai^ri  geschriben.  Ich  mischte  mich  sicher  nicht  au« 

darein,  so  nicht  des  uhralten  Chur  Bayrischen  stammen  gk 
mit  interessirt  were,  welche  zu  schmahlem  zu  sehen  lieb 
den  Todt,  als  solches  aussstehen  wolte.  Welches  alles  Em 

in  grössten  geheimb  gesagt  seye,  und  iberlasse  ich  solch 

Eurer  dexteritet,  wie  ihr  woU  Eiu*  Tempo  nemen  möge 
seine  Liebden  den  Herrn  Chur-Prinzen  davon  allein  zu  red« 

welches  ihr  aber  gar  nicht  thuen  miesset,  so  ihr  nicht  v« 

der  verschwigenheit  seiner  Liebden  versichert  leben  könnei 

Wan  allso  der  Chur-Prinz  mir  sicher  schreiben  wüll,  km 
solcher  seine  brieff  meinem  residenten,  so  sich  Zimmemuuu 

nennet,  in  Wien  geben,  ohne  das  solches  über  München  gele, 
dan  iber  München  alle  brieff  geefihet  werden ,  womit  ü 
Euch  aller  gnaden  versichere 

Joseph  Clement,  Churftirst. 

Bonn,  2:3.  August  1718. 
An  den  Poststallmeistor 

Fninz  von  HieWr. 

(Eigenhändig  vom  Kurfürsten  gutschrieben.) 
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Philosophisch-philologische  Classe. 

Sitzung  vom  7.  Juli  1883. 

Herr  Maurer  legte  vor: 

„Der    Elisabeth     von    Schönau    Visionen 

nach  einer  isländischen  Quelle.* 
Die  Visionen  der  Elisabeth  von  Schönau  sind  bekannt 

nug;  dass  aber  von  denselben  schon  ziemlich  frühzeitig 

5  nach  Island  die  Kunde  drang,  dürfle  weniger  bekannt, 

id  darum  nicht  ohne  Interesse  sein,  hievon  Mittheilung  zu 

Ächen.  Das  hier  in  Frage  stehende  Schönau,  in  Nassau 

icht  weit  von  Oberweael  gelegen,  und  früher  der  Grafschaft 

atzenellenbogen  und  der  Diöcese  von  Trier  angehörig,  be- 
W8  im  12.  Jahrhundert  zwei  Klöster  des  Benedictin erordens, 

>ö  denen  das  zweite,  ein  Frauenkloster,  in  der  ersten  Hälfte 

ö^es  Jahrhunderts  von  Hildelin  gestiftet  worden  war, 

Jeher  dem  dortigen  Mannskloster  des  gleichen  Ordens  als 

*ti  vorstand.  Um  das  Jahr  1129 — 30  geboren,  war  Eli- 
heth  in  jungen  Jahren  in  dieses  Kloster  eingetreten; 
Jahre  nach  ihrem  Eintritte  in  dasselbe,  im  Jahre  1152 

^lich,  begannen  ihre  Visionen ,  welche  nach  der  Art  wie 

beschrieben  werden,  mit  ekstatischen  Zuständen  zusammen- 

hangen zq  haben  scheinen^    und  ßin^   Reibe   von   Jähren 
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sich  fortsetzten.  Am  Bekanntesten  ist  unter  diesen  Reveb- 

tionen  derjenige  Thejl  derselben,  welcher  sich  auf  die  Legende 

der  11,000  Jungfrauen  bezieht;  sowohl  Rettberg,  Kircheo- 
geschichte  Deutschlands,  I,  S.  116 — 18,  als  Oskar  Schade, 
Die  Sage  von  der  heil.  Ursula  und  den  11,000  Jungfranen, 

S.  42 — 49,  haben  sich  eingehend  mit  demselben  beschäftigt 
Hier  dagegen  soll  ein  ganz  anderer  Theil  jener  Visionen  in 

Betracht  gezogen  werden,  welcher  allein  in  eine  isländkhe 
Quelle  übergegangen  ist. 

In  den  Jahren  1203—37  nam  den  Bischofsstuhl  zu  Höbr 
im  Nordviertel  Islands  Gudmundr  Arason  ein,  der  Hb 

ein  eifriger  Vorkämpfer  der  streng  kirchlichen  Richtung  in 

der  Kirchengeschichte  der  Insel  eine  hervorragende  Rolle 
spielte.  Wir  besitzen  drei  Beschreibungen  seines  Lebens, 

von  denen  jedoch  nur  die  dritte  und  jüngste  uns  hier  ffl 

beschäftigen  hat.  Herausgegeben  wurde  diese  jüngste  Lebens 

geschichte  des  Bischofs  von  Dr.  Gudbrandur  Vigfusson ,  in 

zweiten  Bande  der  Biskupa  sögur  (1878),  S.  1 — 184,  nni 
zwar  wesentlich  auf  Grund  des  Cod.  Holm.  5.  foL,  einer  H», 

welche  nach  dem  Herausgeber  (Biskupa  s.  I,  S.  XXIX— XXX) 
ungefähr  um  das  Jahr  1360  geschrieben  ist;  über  einige 

weitere,  zur  Vergleichung  herangezogene  Hss.  giebt  dieaer 
dagegen  sogut  wie  keine  Auskunft  (vgl.  Biskupa  s.  II,  S.  3, 
Anm.,  mit  I,  S.  LVII),  was  wenigstens  bezüglich  der  Papierb 

AM.  398  in  4^,  wie  sich  noch  zeigen  wird,  zu  bedauern  Ü 

Ein  paar  Fragmente  aus  der  Sage,  welche  Dr.  Jon  JwrkelstfB 

auf  Grund  eines  in  Reykjavik  liegenden  Membranblatt» 

herausgegeben  hat  (Nokkur  blöd  ür  Hauksbok ,  og  brot  nr 

Gudmundar  sögu ,  1865,  (S.  43—47;  vgl.  S.  XXIII-IV) 

kommen  hier  qicht  in  Betracht.  Gudbrandur  Vigfusson  b» 

der  Quelle  auf  einem  eigenen  Blatte  den  Titel  vorgesetrf« 

„Saga  Gudmundar  Arasonar,  Hola-biskups ,  eptir  Amgrio 

aböta",  und  auch  in  seiner  Vorrede  zum  ersten  Bande  dff 

Biskupa  sögut,   S.  LVII  und  LXV,    bezeichnet  er  den  il* 
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^Igrim  als  den  Verfasser  der  Sage,  ohne  irgend  welclien 
veifel  an  dieser  Thatsache  zu  äussern,  aber  auch  ohne 

?end  welche  Begründung  derselben  vorzuführen.  Nicht 
iers  verfährt  auch  Jon  Sigurdsson,  im  Diplom,  island.,  I, 

366  und  509 ;  bleibt  also  zu  prüfen ,  ob  die  Angabe, 

»Iche  bisher  von  mir  selber  sowohl*),  als  von  Dr.  Oskar 

^nner  *)  als  richtig  angenommen  wurde ,  auch  '  wirklich 
htig  sei.  Den  Hss.  selbst  scheint  zunächst  der  angeführte 

l;el  nicht  anzugehören.  In  der  Ausgabe  selbst  lautet  die 

iberschrift  der  Sage  nur:  „Gudmundar  biskups  saga.  Her 

rjast  prologiLs  fyrir  sögu  Gudmundar  Holabiskups  a  Islandi** ; 
dere  Angaben  aber  nennen  ebenfalls  keinen  Verfassernamen, 

e  denn  z.  B.  Joh.  G.  Liliegren  in  seihen  „Skandinaviska 

•maldarens  Hjeltesagor**,  Bd.  I,  S.  XLII  die  Quelle  als 

Sskop  Gudmund  Arasons  hinn  Godas  Saga.  Membr.  Fol.  5:1* 
iseichuet,  —  Jon  Sigurdsson  in  der  Antiquarisk  Tids- 

rifk,  1846 — 48,  S.  101  als  „Gudmundar  saga  ens  goda**, 
d  in  den  Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed  og  Historie, 

52,  S.  7  als  „Gudmundar  saga  göda  Holabiskups*,  — 
J.  Arwidsson  in  seiner  „Förteckning  öfver  Kgl.  Bibliothekets 

Stockholm  isländska  Handskrifter**,  S.  9  als  „Gudmundar 

B^a  ens  goda,  Holabiskups*,  ohne  dass  irgend  einer  von 
len  den  Verfasser  der  Sage  nennen  würde,  was  doch  wohl 

eifellos  geschehen  wäre,  wenn  derselbe  in  den  Hss.  selbst 

iannt  worden  wäre.  Dagegen  sagt  allerdings  Hälfdan 

larsson  in  seiner  „HLstoria  literaria  Lslandiae*,  S.  127  von 
Sage,  sie  sei  geschrieben  „per  Arngrimum  qvendam 

üachum  (ut  ipsa  prae  se  feii  historia)*,  und  nennt  somit 
deren  Verfasser  einen  Mönch,  wenn  auch  nicht  Abt,  des 

mens  Amgrim;  mag  sein,  dass  gerade  damit  der  Weg 

viesen  ist  für  die  Erklärung  der  Annahme,  dass  der  Abt 

1)  Abhandlungen  der  philos.-philol.  ChiHse,  Bd.  XI,  S.  496, 
2)  Altnorditjchcs  Handbuch,  S.  10  und  16, 
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Anigrim  die  Sajide  verl'asst  habe.  Auf  zweierlei  Anhalte' 
punkte  hin  kann  nämlich  die  Angabe  lialfdans  gemacht  sein. 

Einmal  nämlich  erzählt  die  Sage  von  der  wunderbaren  Hri- 
lung  eine«  blinden  Weibes,  Namens  |>()rgerdr  Kraka,  welclw 

in  ihrer  Jugend  um  B.  Gudmund  gewesen  war ,  als  er  sich 

zu  Oddi  bei  Saemundr  Jonsson  zu  Üddi  aufgehalten  hatie 

(1220 — 21)*);  als  sie  53  Jahre  alt  geworden  war,  erblindete 

/  sie  und  blieb  30  Jahre  blind ,  bis  sie  durch  fieissigen  Ge- 

brauch des  Wassers  des  B.  Gudmund  am  ^Gudmimdardagr' 
(10.  März)  ihre  Sehkraft  wider  erlangte.  Da  bemerkt  non 

der  Verfasser,  das»  er  selber  in  seiner  Jugend  ihr  oft  d» 

Wasser  geholt  habe,  da  sie,  die  mit  83  Jahren  starb,  ihre 

15  letzten  Jahre  bei  seinem  Vater  gelebt  habe,  und  bei  dieser 

Gelegenheit  nennt  er  sich:  ̂ ek,  brodir  Amgrimr.*  *)  Dem 

Zusammenhange  nach  kann  die  Bezeichnung  „Bruder*  nur 
für  einen  Ordensbruder  gebraucht  stehen,  und  als  „Amgrimw 

Monachus**  ist  demnach  der  Verfasser  hier  wirklich  bezeichnet; 
ebendahin  weist  aber  auch  noch  ein  anderer  Umstand.  Am 

Schlüsse  der  Sage  steht  in  dem  ang.  Cod.  Holm.  5.  fol.  eine 

„Gudmundar  dräpa  Höla  biskups,  sem  brodir  Amgrinur  orii 

1345**,  und  berechnet  sich  die  Jahreszahl  in  der  That  sehr 
einfach  aus  Str.  47 ,  welche  108  Jahre  rechnet  von  des 

Bischofs  Tod  an'),  sofeme  unter  dem  ̂  hundrat  ära*  ein* 
geistlichen  Dichters  doch  wohl  nur  das  christliche,  nicht  dtf 

altnordische  Hundert  =  120,  verstanden  werden  kann.  Nim 

wird  in  der  Sage  selbst  widerholt  mit  den  Worten:  »sem 

actor  vattar***),  „segir  actor**^),  »her  yfir  segir  actor**),  & 

1)  V^l.  Gudmundar  bps  8.1,72/514;  111,55/114;  AnnaUr. 
a.  1220;  Sturlünga,  VII.  42/243. 

2)  Gudmundar  bps  s.  IIl,  81/169. 
8)  Ebenda,  S.  198. 
4)  Ebenda,  77/165. 
5)  Ebenda,  78/166. 

6)  Ebenda,  86/178. 
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^^  oder  andere  Strophe  dieses  Ehreuliedes  in  Bezug  ge- 
)niiiieii,  und  am  Schlüsse  der  Sage  wird  nach  einer  vor- 
uigigen  Vergleichung  der  Wirksamkeit  B.  Gudmunds  mit 

fr  Ceder  des  Libanons  geradezu  bemerkt^):  „Uppä  |)enna 
ilnüig,  rettliga  glöseradan  til  herra  Gudmundar  goda,  setr 

tor  svä  fallinn  verka** ,  worauf  dann  unter  den  Anführungs- 

)rten  ,de  cedro^,  „de  quatuor  naturis  cedri**,  „de  virtute 
iputrescibilis  cedri,  quae  comparatur  aetemitati  Sancti*,  „de 
ore  cedri  et  fama  cujuslibet  Sancti**,  „de  odore  predicandi 

rmesque  perimendi**,  „de  presencia  Sancti  et  fuga  de- 
3num'',  endlich  „de  laude  sancte  trinitatis*^,  eine  Reihe  von 
rophen  desselben  Liedes  angeführt  werden.  Es  kann  keinem 

?eifel  imterliegen,  dass  „actor**  zu  accentuiren  und  somit  als 
tor,  d.  h.  auctor  zu  lesen  ist^),  und  dass  somit  alle  jene  Gitate 
nselben  Bruder  Amgrim,  welcher  im  Jahre  1345  die 

idmundardrapa  dichtete,  zugleich  auch  als  den  Verfasser 
iserer  Gudmundarsaga  bezeichnen.  Freilich  sind  damit 
ch  nicht  alle  Bedenken  beseitigt.  Zunächst  fällt  auf,  dass 

'•  sämmtlichen  Stellen ,  welche ,  direct  oder  indirect ,  aut 
uder  Amgrim  als  auf  den  Verfasser  der  Sage  hinweisen, 

"en  Schluss  angehören ;  die  erste  von  ihnen  allen,  eine  auf 

1  „actor**  hinweisende,  steht  in  cap.  77,  und  gerade  dieses 
pitel  ist,  noch  vor  dem  betreffenden  Citate  abbrechend, 

J  Schlusscapitel  in  der  erwähnten  Papierlis.  AM.  398.  Die 

>rte  des  Herausgebers  der  Sage,  mit  welchen  er  diess  be- 

t,  sind  allerdings  nicht  völlig  klar'),  soferne  sie  unent- 
ieden  lassen,  ob  diese  Hs.  mit  dem  genannten  Gapitel  ab- 

2ht,  ohne  von  dem  Folgenden,  also  cap.  77 — 90,  noch 
vas  zu  bringen ,    oder   ob  nicht  vielleicht  nur  cap.  77  in 

1)  Ebenda,  90/18:3—4. 
2)  Doch  machen  mich  die  Herren  Collej^en  v.  Prantl  und 

»Ifflin  darauf  aufmerksam,  dass  Vincenz  von  Beauvais  actor  für 
tor  schreibt. 

3)  Biskupa  HÖgur,  11,  S.  165,  Anm.  2. 
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ihr  an  den  Schluss  der  Sage  versetzt  ist,  und  somit  cap.  78 

— 90  nur  vor  cap.  77  zu  stehen  gekommen  sind;  da  indessen 

zu  cap.  87  noch  eine  Variante  aus  AM.  398  angeführt*), 

und  zu«  cap.  90  vom  Herausgeber  bemerkt  wird,  dass  die« 
Capitel  in  derselben  Hs.  fehle*),  muss  doch  wohl  die  letztere 
Annahme  die  richtige  sein,  \md  lässt  sich  somit  aus  dem 

angegebenen  Sachverhalte  nicht  der  Schluss  ziehen,  dass  nur 

in  einer  von  mehreren  Redactionen  der  Quelle  Bruder  Arn- 
grirar  als  Verfasser  des  Textes  bezeichnet  werde.  Nack 
anderer  Seite  hin  wird  bedenklich,  dass  sich  in  der  Sage 

widerholt  Citate  finden  wie:  „her  um  kvad  }ierra  Amgrimr 

visu**'),  „her  um  segir  herra  Arngrimr  sva  fallit**),  ,bfi 

kvad  herra  Amgrimr'' '') ,  her  yfir  segir  herra  Amgrimr**), 
welche  ebenfalls  auf  jene  Gudmundar  drapa  des  Brüden 

Amgrim  gehen;  da  der  Titel  „herra*  unter  den  geistlicheii 
Personen  nur  den  Bischöfen  und  iEbten  ertheilt  wird,  i^ 

hiemach  klar,  dass  derselbe  Mann,  welcher  sonst  als  Bruder 

Arngrimr  bezeichnet  wird,  an  diesen  Stellen  als  Abt  behan- 
delt wird.  Das  wäre  nun  an  und  für  sich  nicht  besondö» 

auffällig,  da  ja  aus  dem  blosen  Mönche  hinterher  ein  Abt 

geworden  sein  konnte ;  aber  doch  ist  wunderlich,  dass  derselbe 

Mann,  der  sich  in  der  Sage  selbst  als  „brodir  Amgrimr* 
bezeichnet ,  und  den  auch  die  Ueberschritt  der  von  ihm  ge- 

dichteten drapa  nicht  anders  nennt,  an  einer  Reihe  t» 

Stellen  derselben  Sage  als  Abt  citirt  werden  soll.  D«« 

konnnt,  dass  an  nicht  wenigen  anderen  Stellen  derselbe 

„herra  Arngrimr**  als  Dichter  von  Strophen  angeführt  wiii 
welche   in   unserer  drapa   fehlen.^)     Mag  ja  sein,   dass  an 

1)  Khenda,  S.  179,  Anni.  1. 
2)  Ebenda,  S.  183,  Anm.  1. 

3)  Oudmundar  bps  s.  III,  79/168. 
4)  Ebenda,  81/170. 
5)  Ebenda,  85/177. 

6)  Ebenda,  87/180;  88/180;  89/182. 

7)  Ebenda,  21/43;  22/49-50;  80/169;  83/172-3, 
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igen  dieser  Stellen  ganz  andere  Gedichte  des  Abtes  als 

I  unsrige  gemeint  sind ;  einige  der  Citate  aber  weisen  ganz 
irerkennbar  auf  eine  Gu(tinundardrapa  hin,  und  wenn  an 

er  der  einschlägigen  Stellen*)  die  zweite  der  angeführten 

•ophen  bis  auf  eine  Reihe  von  Varianten  mit  Str.  14 
jerer  Uudmundardrapa  stimmt,  während  die  erste  in  dieser 

It,  während  an  einer  anderen  Stelle  der  „Jictor**,  also 

xtir  Arngrimr,  als  Dichter  zweier  Strophen  citirt  wird-), 
i  denen  doch  nur  die  zweite ,  widerum  etwas  verändert, 

Str.  2  unserer  dräpa  zu  finden  ist,  während  die  erste  in 

fehlt,  —  wenn  ferner  in  einer  auf  den  Namen  des  „actor** 
rten  Strophe  in  der  Sage  selbst  die  zweite  Hälfte  ganz 

iers  lautet  als  in  der  drapa'),  wird  man  vielmehr  geneigt 
i,  an  eine  spätere  Erweitermig  und  Umarbeitung  des  Ge- 

ltes durch  de^ssen  Verfasser  selbst  zu  denken.  Die  von 

igrim  ab*  Mönch  gedichtete  drapa  mochte  dieser  als  Abt 
B^earbeitet  haben,  und  mochte  der  Schreiber  der  Sage  aus 
verstand  bald  nach  der  ersten ,  bald  nach  der  zweiten 

Pension  das  Gedicht  angeführt  haben,  oder  auch,  während 
dasselbe  nach  der  zweiten  anführte,  die  erste  statt  der 

jiten  von  dem  Schreiber  der  Sage  angehängt  worden  sein, 

s  nicht  etwa,  was  ja  auch  möglich  wäre,  jene  Citate  aus 
Q  Gedichte  durch  den  Verfasser  selbst  erst  bei  einer  üeber- 

»eitung  der  Sage  in  diase  gekommen  sein  sollten.  —  Ueber 

Zeit  ihrer  Abfassung  giebt  die  Sage  selbst  einigen  Auf- 
»lu88.  Sie  nimmt  einmal  auf  ein  Zeugniss  Bezug,  welches 

irdidigr  madr  Laurentius,  elliffci  Hölabiskup*",  abgegeben 
be*),  und  sass  Laurentius  Kalfsson  in  den  Jahren  1328 — 30 
^  der.i  Stuhle  zu  Holar.  Ein  andermal  erzählt  sie  die 

nderbare  Heilung  eines  Weibes,    welches   im  Jahre  1343 

1)  Ebenda,  24/53—4. 
2)  Ebenda,  8Ü/178. 
3)  Vgl.  ebenda,  77/ir,5  mit  Str.  40,  S.  1%,  Anni.  2. 
4)  Ebenda,  «1/125. 
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nach  Holar  gekommen  war.*)    In  einer  der  Strophen  endÄ 

welche   auf  den   Namen    des    „herra   Amgrimr**    angeftW 
werden,  welche  sich  aber  in  unserer  Gudmundardrapa  nieW 

finden,    wird   B.  Ormr  (1342  —  56)  genannt,    und  zwar  iffl 
Zusammenhange  mit  irgend  einer  Vorkehrung,  welche  er  ä 

Gudmunds  Ehren  traf*);  wenn  wir  nun  in  den  isländischen 
Annalen   zum  Jahre  1344   den  Eintn^   finden:    ,tekin  upp 

bein  Gudmundar  biskups  at  Hölum,  ok  I>vegin  af  Omü  bis- 

kupi  fyrir  jarteinir",  u.  s.  w.,    so   ist   doch   wohl  klar,  diu 
gerade   dieser  Vorgang  es  ist,    welcher   von   den  Versen  io 

Bezug  genommen  werden  will.     Vor  dem  Jahre  1344,  al» 

ungefähr  derselben  Zeit,   in  welcher  Bruder  Amgrfmr  sone 
Gudmundar   drapa   dichtete,    kann    hiernach  auch  die  Sage 

nicht  verfasst  sein ;  andererseits  verbietet  aber  auch,  was  obetj 

über    das  Alter   ihrer  Haupthandschrifl  gesagt  wurde,  ilw 

Enistehungszeit    viel   später  anzusetzen.     Um  diese  Zeit  aitf 

gilt  es,  den  Mönch  und  Abt  Amgrim  ausfindig  zu  machen, 

welcher  Sage  und  Gedicht  verfasst  hat.    Bischof  Finnr  Johsboi 
hat    bereits   im   vierten   Bande    seiner   Historia   ecdesia^ 

Islandiag,    S.  34  das  Wesentlichste  über  einen  Abt  Amgrfii 

des  Benedictinerklosters  zu  |)ingeyrar  mitgetheilt,  und  Andeff 

Ilaben  seine  Angaben  theils  widerholt,  theils  auch  ergänzt'); 
ich  will  sie  hier,  an  der  Hand  der  Quellen  geprüft,  vorfÜhn»» 

soweit   sie  für  meinen  Zweck  Interesse  haben.     Die  isBwh* 
sehen  Annalen  berichten ,   nachdem  sie  zuvor  des  Todes  d» 

Abtes   Stephan   von   J)ingeyrar    gedacht  hatten ,    theils  «■ 
Jahre  1350,  theils  zum  Jahre  1351,  dass  Abt  Amgrimr  ft 

dasselbe  Kloster  geweiht  worden  sei;    da   einige  Texte  bei" 
fügen,  es  sei  diess  am  Laurentiustage  (10.  August)  gescheht^ 

1)  Ebenda,  83/173. 
2)  Ebenda,  80/l()9. 

3)  Z.  B.  Jon  Eh  pol  in,  Islands  arb»kr,  1,63/81  u.  82;  ßß^J 

G7/87  u.  73/9G;  Jon  Sigurdsson,  im  Diplom,  ialand.  l  S.3ö6-^ 
u.  509;  Munch,  IJnionsperioden,  I,  ö.  921  u.  925. 

}"•'  • 
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nd  sei  dieser  im  betreffenden  Jahre  auf  einen  Mittwoch  ge- 
allen,  so  ist  klar,  dass  das  Jahr  1851  das  richtige  ist.  Im 
^ahre  1354  lassen  ferner  die  Annalen  den  B.  Orm  Aslaksson 

on  Holar  seine  letzte  Ileise  nach  Norwegen  antreten ,  von 
reicher  er  nicht  mehr  nach  Island  zurückkehrte;  bei  dieser 

relegenheit  muss  derselbe  wohl  den  Abt  Arngrim  als  seinen 
fficialis  bestellt  haben,  da  die  Annalen  zum  Jahre  1357 

erichten,  dass  die  Priesterschaft  des  Bisthumes  Holar  ihm 

en  Gehorsam  aufkündigte,  weil  sich  die  schmählichsten  An- 
^huldigungen  gegen  ihn  erhoben  (^{)viat  hann  var  borinn 

inum  Ijotustum  miilum'*),  und  dass  er  sofort  sowohl  von 
finem  Officialate  als  von  seiner  Abtwürde  abgesetzt  wurde, 

abei  wird  beigefügt,  dass  Arngrimr  selbst  erklärte,  den 
ebertritt  in  den  Predigerorden  gelobt  zu  haben;  da  eine 

8.  ausdrücklich  bemerkt,  Arngrimr  habe  auf  einer  Zusammen- 
mfli  im  Skagafjördr  sein  OfiRcialat  niedergelegt,  imd  {)orsteinn 

allsson  dasselbe  übernommen,  mag  die  Berufung  auf  jenes 

ilübde,  wie  Finnr  Jön&son  und  Jon  Sigurdsson  angenonmien 

ben,  nur  ein  Mittel  gewesen  sein,  um  den  Verzicht  auf 

i  Würde  zu  coloriren,  und  damit  der  Absetzung  zuvorzu- 
mmen.  Zum  Jahre  1358  bemerken  femer  die  Annalen, 

88  Arngrimr  wirklich  in  das  Dominikanerkloster  in  Bergen 

itrat,  und  seinen  Professeid  abschwor^),  dass  aber  der  Dom- 
rr  Eyjölfr  Brandsson  von  Nidarös  und  der  Mönch  Eysteinn 

igrimsson,  welche  der  Erzbischof  gerade  damals  als  Visita- 
ren nach  Island  geschickt  hatte,  ihn  wider  in  die  Würde 

les  Abtes  von  |)ingeyrar  einsetzten ,  «ohne  dabei  auf  das 

ilübde  zu  achten,  das  er  abgelegt,  oder  auf  die  Vorwürfe, 

e  er  sich  zugezogen  hatte.*)    Von  da  ab  scheint  Arngrimr 

1)  In  c.  23,  S.  •'>!  der  Sage  wird  die  Stiftung  des  Prediger-  und 
fftiwerordens  verzeichnet. 

§ 

2)  Mit  Unrecht  bezieht  Lange,  Do  nornke  Klostre»  lÜHtorie  i 

^delalderen,  S.  33G  (ed.  2)  die  letzteren  Worte  auf  dun  Klo8ti»r  zu 
^n  statt  auf  die  Vinitatoren  in  Iwland. 
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seine  Abtei  behauptet  zu  haben  bis  an  "seinen  Tod,  welcto 

die  meisten  Annalentexte  ^in  festo  Iteliqvianim*  des  Jahn» 
1361  eintreten  lassen,  ein  vereinzelter,  aber  sonst  verläaig« 

Text  dagegen  erst  dem  Jahre  1302  zuweist^);  versteht maa 
unter  der  angegebeneu  Tagesbezeichnung  die  ̂ ReliqiMÄ 

Edvardi  regis**,  so  ist  damit  der  13.  Oetober  gemeint.  Man 
sieht,  diese  Angaben  stimmen  völlig  wohl  zu  der  Thatsacbe, 

dass  die  Gudmundardrapa ,  die  uns  vorliegt,  ebensowohl  wie 

die  uns  vorliegende  Gudmundarsaga  um  das  Jahr  1345,  be- 

ziehungsweise nicht  vor  dem  Jahre  1344  von  einem  ,  Bruder* 

Arngrim  verf'asst  wurden ;  der  damalige  Mönch  konnte  recht 
wohl  im  Jahre  1351  Abt  geworden  sein  und  als  Abt  seine 

ältere  drapa  umgestaltet  haben,  und  mochten  dann  von  ihm 

selbst  oder  einem  anderen  Ueberarbeiter  der  Sage  aus  dem 

umgestalteten  Gedichte  einzelne  Strophen  in  diese  einge- 
schaltet worden  sein.  Fragt  sich  nur,  ob  über  den  Mann 

vor  seiner  Beförderung  zum  Abte  nicht  noch  Weiteres  ti 
erfahren  sei.  An  den  Bruder  Arngrim  ,  welcher  nach  Ur 

künden,  welche  Lange  anführt^),  im  Jahre  1347  als  Bevoll- 
mächtigter des  Klasters  Helgisetr  in  einem  Rechtsstreite  auf- 

tritt, ist  wohl  nicht  zu  denken,  obwohl  die  Zeit  stimmen 

würde;  es  ist  nicht  wahrscheinlich,  dass  ein  Augustinerconveoi 
und  ein  solcher  war  Helgisetr,  einem  Benedictinermöncbc 

solche  Vollmacht  ertheilt  haben  sollte,  und  ebenaowenig 

wahrscheinlich ,  dass  der  Verfasser  unserer  Sage ,  welcher 

nach  seiner  eigenen  Angabe  ein  geborener  Isländer  gewesen 

zu  sein  scheint*),    und  welcher  im  Jahre  1345  seine  drapa, 

1)  J6a  Sigurdsson  nennt,  ang.  0.,  S.  366  das  Jahr  1362. 
aber  S.  509  das  Jahr  13G1. 

2)  Ang.  0.,  S.  224. 
3)  Gudmundar  bpa  m.  III,  81/169;  vgl.  oben,  S.  404,  Anin.2. 

Man  wird  dieser  Angabe  gegenüber  kaum  darauf  Werth  ]e^n  dörfen. 

da*«H  der  Verfasser  in  seinem  c.  2,  S.  5 — 6  bei  der  Beschreibung  htlandi 
in  c.  31  S.  05 — 00  bei  Besprechung  der  Verfassung  der  InRel,  ine. 3S. 
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Offenbar  auf  Grund  der  im  Jahre  zuvor  erfolgten  Erhebung 
^er  Gebeine  Gudmunds  dichtete,  bereits  im  Jahre  1347  eine 

solche  Vertrauensstellung  in  Norw.egen  eingenommen  haben 

sollte,  während  ein  brödir  Amgrirar,  der  mit  unserem  Sagen- 
schreiber wahrscheinlich  identisch  ist,  noch  im  Jahre  1346 

auf  Island  eine  ürkimde  B.  Orms  als  Zeuge  unterschrieb.*) 
Ebensowenig  wird  an  einen  anderen  Mönch  Arngrfm  zu 
denken  sein,  welcher  nach  den  Annalen  im  Jahre  1343  von 

B.  Jon  Sigurdarson  von  Skälholt  mit  zwei  anderen  Ordens- 
brüdern unter  der  Anschuldigung  gefangen  gesetzt  wurde, 

dass  sie  ihren  Abt  geprügelt  und  überdiess  durch  Unkeusch- 
heit  sich  schwer  vergangen  hätten;  alle  3  Brüder  gehörten 
nämlich  dem  Kloster  zu  |)ykkvib8ßr  i  Veri  au,  und  Mieses  war 

ein  Augustiner-,  nicht  Beuedictinerkloster ,  und  diess  scheint 
mir  genügend ,  die  Identität  jenes  Bruders  Asgrim  mit  dem 
ansengen  zurückzuweisen,  obwohl  die  gegen  Beide  erhobenen 
Beschuldigungen  recht  wohl  auf  eine  und  dieselbe  Person 
passen  könnten.  Wie  dieser,  so  muss  ich  auch  der  anderen 

Vennuthung  Gudbrand  Vigfüsson's  entgegentreten  *) ,  dass 
Abt  Amgrimr  von  {)ingeyrar  auch  noch  mit  jenem  Priester 

Amgrinlr  Brandsson  identisch  sein  möge,  von  welchem  ander- 

w^eitig  die  Rede  ist.  Von  diesem  erfahren  wir  nämlich,  dass 
er  im  Verlaufe  eines  Streites,  welchen  B.  Laurentius  Kälfsson 

von  Hölar  (1323—30)  und  B.  Jon  Haldörson  von  Skälholt 
(1322—29)  hinsichtlich  des  Klosters  zu  Mödruvellir  hatten, 
als  Bevollmächtigter  des  letzteren   nach  Norwegen  geschickt 

S.  76  bei  Erwähnung  der  Biathumsgrenze ,  in  c.  87  S.  179  bei  der 
Erwähnung  der  Fischerei  u.  dgl.  m.  fast  wie  ein  Fremder  spricht. 

Behandelt  er  doch  auch,  c.  16,  S.  30—31,  c.  22,  S,  45—46  u.  c.  38, 
S.  77,  das  Kloster  pingeymr  ähnlich,  dem  er  doch  nachweisbar  an- 

g-ehörte. 
1)  Fi  nur  Jönsson,   ang.  0.,   II,   S.  197;    JönEspolin,   1, 

62/80. 

2)  Sturlünga  saga,  I,  Prolegomena,  S.  CXXVII. 

[1883.  Phüo8.-philol.  bist.  Cl.  3.]  27 
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wurde ;  als  Pfarrer  von  Oddi  wird  er  dabei  bezeichnet,  md 

wird  von  ihm  gesagt,  dass  B.  Jon  ihn  für  den  hervorragend- 

sten Priester  in  seinem  ganzen  Bisthume  hielt  *).  Wir  er- 
fahren femer,  dass  während  Egill  Eyjülfsson,  der  8|»teT€ 

Bischof  von  Hölar,  als  damaliger  Bevollmächtigter  des  B.  Lan- 
reiitius  sich  eifrigst  bemühte  beim  Erzbischofe  sich  beliebt 

zu  machen,  und  ihn  durch  Benützung  seiner  tüchtigen  juri- 
stischen Kenntnisse  von  der  Gerechtigkeit  der  Sache  seines 

Vollmachtgebers  zu  überzeugen  suchte ,  sira  Arngrimr  sich 

um  den  Process  wenig  bekümmerte,  vielmehr  seine  Zeit  zu- 

meist bei  einem  „organsmeistari**  in  der  Stadt  zubrachte, 
um  von  ihm  den  Orgelbau  zu  erlernen*);  die  Folge  war 
natürlich  die,  dass  Egill  mit  seiner  Sache  durchdrang,  Asgrimr 

aber  das  Nachsehen  hatte.*)  Ich  kann  nicht  finden,  dass 

das  harmlose,  nur  der  Kunst  zugewandte  Wesen  dieses  letz- 
teren irgendwie  auf  seine  Identität  mit  dem  übel  berüchtigten 

Abte  schliessen  liesse ,  und  ebensowenig  glauben ,  dass  ein 

Kleriker,  der  schon  im  dritten  Jahrzehnte  des  14.  Jahrhunderts 

die  Pfarrei  zu  Oddi,  eine  der  besten  der  Insel,  inne  hatte 

und  damals  als  angesehenster  Priester  seiner  Diöcese  galt, 

um  zwei  Jahrzehnte  später  noch  „Bruder*  im  Kloster  |)ing- 
eyrar,  und  wider  ein  Jahrzehnt  später  der  schmählichsten 

Vergehen  verdächtig  und  überführt  gewesen  sein  sollte;  die 

blose  Gleichheit  der  Namen  genügt  mir  nicht,  um  derartige 
Bedenken  zu  überwinden,  imd  ich  bescheide  mich  sojnit  dabei, 

über  die  Jugendgeschichte  des  Abtes,  Dichters  und  Sagen- 
schreibers Nichts  zu  wissen. 

Was  weiss  nun  aber  Abt  Arngrimr  in  seiner  Gudmundar 

biskups  saga  über  unsere  Elisabeth  von  Schönau  zu  berichten? 

Er  erzählt  zunächst*),  wie  B.  Gudmundr,  nachdem  Erzbischof 

1)  Laurentius  bps  s.,  58/865. 

2)  Ebenda,  58/865—66;  vgl.  S.  908. 

3)  Ebenda,  61/868—69;  vgl.  S.  910—11. 

4)  Gudmundar  bps  8.,  m,  64/130—31;  in  11,420/590,  ist  fon 
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•ir  gestorben  und  Sigurctr  an  seine  Stelle  getreten  war,  im 
ivemehmeu  mit  diesem  beschlossen  habe,  zu  seiner  Kirche 

Hülar  heimzukehren,  nachdem  er  vier  Jahre  in  Norwegen 

ti  aufgehalten  hatte.  Dabei  begeht  er  freilich  einen  argen 

rstoss  gegen  die  Chronologie,  indem  Erzbischof  |)örir  am 

»rtage,  d.  h.  7.  April,  1230  starb,  und  sein  Nachfolger, 

^ttr,  zwar  noch  in  demselben  Jahre  gewählt  wurde,  aber 

t  im  folgenden  Jahre  von  Uom  mit  dem  Pallium  heim- 

11^),  wogegen  Gudmunds  Aufenthalt  in  Norwegen  den 

aren  1222 — 2(>  angehörte-);  indessen  hängt  dieser  V^erstoss 
b  einer  Unklarheit  des  Verfassers  bezüglich  der  Reihenfolge 

1  Chronologie  der  drontheimer  Erzbischr)fe  zusammen,  auf 

Iche  ich  schcm  früher  an  anderem  Ort^»  aufmerksam  ge- 

.cht  habe*),  and  für  unseren  Zweck  hat  derselbe  überdiess 
cht»  zu  bedeuten.  Es  reiste  aber  B.  Gndmundr  nach 

Berer  Sage  von  Drontheim  aus  zunäcLst  nach  Bergen,  um 
rt  den  Abgang  eines  Schiffes  nach  Island  zu  erwarten, 

lern  diese  Stadt  schon  damals  die  häufigsten  Verbindungen 

t  der  Insel  hatte;  den  Tag  vor  der  beabsichtigten  Abreise 

er  besuchte  er  die  Marienkirche  in  Bergen,  um  der  Maria 

h  und  seine  Zukunft  im  (iebete  zu  empfehlen.*)     ,In  der 

p  Erschein unjj  der  Maria  zwar  auch  schon  dio  Rede,  aber  ohne  alle 

zugnahme  auf  den  Brief. 

1)  Hdkonars.  ^ramla,  16.V418  u.  168/423;  Flbk,  111,137/101 
139/103.     Nach  den  Annalen    und  der  (.In dm un dar  bjiö  8.,  I, 

^^iH  u.  97/r).'«l  wäre  Sijjnrdr  »ojjfar  erst  im  Jahre  1232  nach  Nor- 
l?en  heimgekommen,  nachdem  er  im  Jahre  1230  j^ewählt,  und  im 

Jfe  1231  geweiht  worden  war. 

2)  Gudmundar  bps  s.,  I,  86/')34,  il4/:)4^  u.  O.V-HG;  JSturl- 
i?a,  50/257;  Annalar,  a.  1222-26. 

3)  Island  von  sciiit^r  orst»>n  Kntdeckung  bis  zum  l'ntergange  des 
^«^tiiat«,  S.  114,  Anm.  4  und  S.  115,  Anm.  1. 

4)  Ich  übersetze  im  Folfifenden  möfifliclist  gtmau ,  ohne  der  Ge- 
Uacklosigkeit  de«  Ausdruckes  zu  achten,  die  ohnehin  z.  Th.  dem 
Nasser  zur  Last  fUUt,  nicht  dem  üebersetzer. 

27* 
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nächsten  Nacht  aber  erschien  ihm  die  Blume  aller  Heiligen, 

die  gebenedeite  Jungfrau  Sancta  Maria,  mit  grosser  Freund- 
lichkeit und  honigsüsser  Rede,  welche  keinem  Menschen  ge- 

geben ist  zu  beschreiben ;  sie  gab  ihm  über  viele  Dinge 

Aufschlu.ss,  sowohl  zukünftige  als  längst  vergangene,  und  ab 

der  Herr  Bischof  Gudniundr  diese  Erscheinung  seinen  nächi^t«! 
Vertrauten  erzählte ,  fügte  er  bei ,  dass  die  Königinn  de» 

Himmels  und  der  Erde  beim  Abschiede  ihm  ihren  Segen  e^ 
theilte.  Wir  wollen  nicht  mit  Bestimmtheit  versichern,  wal 

sich  Nichts  darüber  geschrieben  findet,  ob  die  gebenedeite 

Mutter  Gottes  ihm  bei  dieser  ihrer  Erscheinung  das  ve^ 

kündete,  was  sie  kurz  zuvor  geoffenbart  hatte,  über  die  Auf- 
erstehung ihres  Leibes;  gewiss  aber  ist  das,  dass  Gudmuodr 

damals  einem  Kleriker,  seinem  theuersten  Freunde,  auftrug, 

wenn  diese  Neuigkeit  schriftlich  nach  Norwegen  gelangen 
würde,  soll  er  ihm  diese  Schrift  nach  Island  schicken,  « 

genau  er  sie  nur  aufzutreiben  wisse.  Es  unterliegt  keinem 

Zweifel,  dass  diess  bei  seiner  letzten  Ausfahrt  geschah,  nnd 
der  Brief  kam  wirklich  nach  Island,  wie  sich  später  nock 

zeigen  wird;  überlassen  wir  die  Frage  der  Entscheidung 
Gottes,  ob  Herr  Gudmundr  es  zuerst  aus  dem  Munde  unserer 

Frau  oder  eines  sterblichen  Menschen  gehört  hat."  So  der 
Verfasser;  später  aber  kommt  er  nochmals  auf  die  Sache 

zurück  ,  um  auf  den  Brief  selbst  einzugehen ,  welchen  der 
Bischof  sich  hatte  versprechen  lassen.  Nachdem  er  zoTor 

von  den  Zerwürfnissen  zwischen  Sighvatur  Sturluson  nnJ 

Kolbeinn  üngi,  und  von  einem  Vergleiche  gesprochen  h»ttß» 

welchen  die  Bauern  aus  dem  Eyjaigördr  zwischen  beide» 

vermittelten,  also  von  dem  Vergleiche,  welcher  im  Jahre  1234 

zu  Flatatunga  geschlossen  wurde  *) ,  fährt  er  weiter  mit  de» 

Worten*) :   „Es  wurde  gesagt,  dass  viele  angesöhene  MänD* 

1)  Vgl.  Sturhinga,  VII,  103/325—26;  Gudmundar  bps^^ 
I,  105/557—8;  Anndlar,  a.  1234. 

2)  Gudmundar  bps  s.,  III,  70/150. 
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[orwegen  in  diesen  Zeiten  an  Herrn  Gudmund  ihm  zur 
e  schrieben,  unter  welchen  anderen  Briefen  ihm  auch 

ache  zukam ,  über  welche  er  seinen  Genossen ,  den 

cer,  ihm  aus  Norwegen  zu  scli reiben  bat,  sowie  er 

56  Nachricht  erhalte  über  die  Offenbarung  der  Aufer- 
ig  unserer  Frau.  Damit  sendet  der  Kleriker  dem  Herrn 

)fe  einen  eigenen  Brief,  mit  folgenden  Worten.*  Jon 
Isson ,  welcher  den  Brief,  jedcxih  mit  Ausschluss  des 

ites  über  die  Vision,  in  sein  Diplomatarium  islandicum 

lommen  hat,  weist  denselben  wegen  des  Zusaramen- 
s,  in  welchem  Arngrimr  ihn  mittheilt,  dem  Jahre  1234 

Qterlässt  jedoch  nicht,  in  seinen  einleitenden  Worten 

^denken  hervorzuheben^) ,  welche  gegen  eine  so  späte 
mg  desselben  bestehen ;  für  uns  kann  jedenfalls  gleich- 

sein,  in  welches  der  Jahre  1220 — 34  das  Schreiben 
möge.  Dasselbe  lautet  aber  wie  folgt. 

Dem  würdigen  Herrn  Gudmund ,  von  Gottes  Gnaden 

►f  zu  Hölar  auf  Island,  sendet  der  so  genannte  Kleriker 
wahrhaften  Gruss  in  dem  Urheber  alles  Heiles  (oder: 

jresundheit)  *).  Der  Herr  Gott,  welcher  Jedem  das  Gute 
:,  das  ein  Jeder  seinem  Nä<ihsten  aus  Liebe  thut,  sei 

unaufhörliger  Lohn  für  alles  das  Gute,  das  Ihr  mir 
et  als  ich  Eurer  Väterlichkeit  nahe  war.  Ich  weiss, 

Herr,  dass  Euch  ein  langer  Aufschub  des  Erbtheiles 

immelreiche  schwer  fällt  in  der  harten  Verbannung, 
darum,  weil  Ihr  unter  einem  unsanften  Volke  wohnt, 

«  noch  ziemlich  störrisch  ist,  die  Wege  Gottes  mit 
m  Gehorsam  zu  wandeln.  Aber  was  auch  Euere  Unter- 

i  Euch  zuwider  handeln  mögen ,  so  bewahre  doch  der 
ische  Vater  Euch  Leib  und  Seele  vor  allem  Straucheln 

I  Diplom,  island.,  I,  S.  500—10. 

I  ,Svä  heitandi  klerkr"  steht  natürlich  für  den  im  Ori^nale 
iefes  g(;nannten  Namen  des  Schreibers.  Warum  Arngrimr 
beseitigt  hat,  ist  nicht  ersichtlich. 
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des  weltlichen  Weges!    Erinnert  Euch,  heiliger  Vater,  dantf^ 

wn^    wir    von    der  leiblichen  Auferstehung  der  gebenedeiteti 

Mutter  Gottes  gesprochen  haben ,    woran   ich    mich  erinnert 
in  diesem  meinem  Briefe ,    indem   ich    Euch   die  Schrift  al^ 

schreibe,    welche  bezeugt,    wie  es  mit  der  Vision  von  ilir^^ 

Auferstehung  zugieng."     Bis  hieher  reicht  die  Einleitang  de* 

Briefes^);    sofort  folgt  aber  die  mitgetheilte  Schrift  selbst.*) 
„Da   seit   der  Geburt  unseres  Herrn  Jesu  Christi   vergangen* 
waren   1152  Jahre,    in   den  Tagen   des   apostolischen  Herrn 

Papst  Eugeniisecundi')  war  eine  Nonne  Elisabeth  mit  NameD 
in  dem  Kloster,  welches  Skanogia  heisst,  und  unter  Treveris- 

borg    in  Sachsen   liegt.*)     lieber  diesem  Kloster   stand  eine 
iEbtissin,  welche  Hildilin  hiess*),    und  welche  wohl  hütete, 
was  sie  von  Uotteswegen  zu  regieren  überkommen  hatte.  Die 

vorgenannte  Schwester  Elisabeth  war  eilfjährig  in  das  Kloster 

getreten,    und    lebte   so   ein   köstliches  Leben,    wie  der  all- 
mächtige  Gott    und    seine    gebenedeite    Mutter   beide   hiefnr 

Zeugniss  zu  geben  sie  würdigten,  denn  zu  der  Zeit  da  diese 

Nonne  weitere  eilf  Jahre  im  Kloster  zugebracht  hatte,  sodaj« 

sie  22  Juhre  zählte,    begnadigte  Gott   sie  mit  einem  so  un- 
endlichen Tröste ,    dass    die    heilige  Mutter  Gottes  Maria  ibr 

oftmals   erschien ,    mit    ihr    verschiedene  Sätze   und  Bestim- 
mungen der  heiligen  Schriften  besprechend.     Zudem  erschico 

1)  Gudmundar  bps  s.,  TTI,  70/150—1. 
2)  Ebenda,  71/151—54. 

3)  Lies:  tertii  (1145 — 53),  wie  der  Herausgeber  richtig  ge- 
bessert hat. 

4)  Als  ̂ Saxland"  bezeichnen  die  altisländischen  Qnellen  g«M 

Deutschland;  ^.Treverisborg*  ist  ihnen  Trier;  «Skanogia*  ist  wrf" 

aus  einer  lat(»inischen  Form  «Sconaugia"*  entstanden. 
5)  Hildelin  hiess  vielmehr  der  erste  Abt  des  Maniuklottö» 

Schönau;  die  Verwechslung  erklärt  sich  aber  leicht,  da  viele  «tt»" 

disrhe  Frauennamen  auf  ̂ lin*  endigen  (vgl.  S  veinbjörn  Egil««^». 

h.  V.),  und  andererseits  die  Verbindung  von  Frauenklöstem  mit  Kw*" 
kh">stern  im  Norden  im   13.  Jahrhundert  noch  nicht  üblich  war. 
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ihr  auch  öfters  ein  Engel  Gottes,  welcher  sie  mit  besonderer 

Keuutniss  zu  belehren  pflegte;  es  war  immer  derselbe  Engel, 
ler  zu  ihr  kam,  und  sie  kannte  ihn  als  ihren  treuen  Freund 
nd  lieben  Genossen.  Und  während  sie  mit  solchen  Gaben 

•blüht,  bemüht  sie  sich  nur  um  so  mehr  Gott  in  allen 
;ücken  zu  gefallen,  ihre  Demuth  neben  guten  Werken  be- 
ahrend.  Und  es  geschah,  nachdem  sie  erkannt  hatte,  dass 

isere  Frau,  die  Mutter  Gottes  Maria,  sie  öfter  ihrer  Er- 

heinung  würdige,  dass  sie  es  heimlich  einem  ihrer  geist- 
jhen  Väter  da  im  Kloster  sagte,  und  der  gab  ihr  den  Rath, 

188  sie  die  Herrinn  um  Etwas  fragen  solle,  wenn  sie  ihr 
«  nächste  Mal  sich  oflFenbare.  Die  Schwester  erklärt,  um 

»s  fragen  zu  wollen,  was  ihr  der  alte  Mann  rathen  wolle, 

r  sagt,  das  bitte  ich,  meine  Tochter,  dass  du  sie  fragest, 
b    sie   vom  Tode   auferstanden  sei,    und   nun   in  Gott  lebe 
^wohl  mit  der  Seele  als  mit  dem  Leibe.     Das  nächste  Mal # 

i^n,  da  die  Blume  aller  Jungfrauen,  die  verehrungswürdige 

iaria,  der  Elisabeth  erschien,  sprechen  sie  sehr  freundschaft- 
ich  mit  einander.  Das  war  in  octava  assumptionis  sanctae 

Äariae,  während  der  Gottesdienst  in  der  Kirche  abgehalten 

^urde  (also  am  22.  August) ;  da  kam  ein  leichter  Schlummer 

•iber  sie,  die  Nonne,  in  welchem  ihr  die  heilige  Jungfrau 

"^ria  wie  gewöhnlich  erschien.  Elisabeth  fragte  da  keck- 

^ch,  so  sprechend:  meine  süsseste  Herrinn,  wenn  es  deiner 

Jüte  gefiele ,  möchten  wir  gerne  wLssen  ,  ob  du  im  Geiste 
^^erstanden  seiest  und  das  Reich  mit  deinem  Sohne  ge- 

kommen habest,  oder  ob  du  vom  Tode  auferstandest,  empor- 

»ßaommen  über  alle  Schaaren  der  Engel  sowohl  mit  der 
^le  als  mit  dem  Leibe;  ich  frage  aber  deine  Milde  aus 

®^  Grande  um  diese  Sache ,  weil  mir  gesagt  wurde ,  dass 

'^r  deine  Himmelfahrt')  in  den  Werken  der  heiligen  Väter 

^^ifelnd  geschrieben  werde.     Die  Herrinn  antwortet  so  auf 

1)  uppnunming. 
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ihre  Rede:  das,  um  was  du  fragst,  kannst  du  für 
nicht  erfahren  ;  aber  doch  ist  es  so  bestimmt ,  das«  diese 

Sache  dir  offenbart  und  klar  gemacht  werden  soll.  Wie  nun 

diese  Vision  verschwindet ,  giebt  die  Schwester  jenem  alten 

Manne  bekannt,  wie  es  mit  Frage  und  Antwort  der  Herrinn 

gegenüber  gegangen  sei;  dieser  gute  Bnider')  räth  nun  ab« 
dazu,  dass  die  Nonne  besondere  Gebete  zu  Ehren  der  Mutto 

Gottes  vornehme,  zum  Gedächtnisse  dieses  Versprechens,  und 

damit  täglich  fortfahre,  bis  die  Vision  eintrete.  So  geht 

nun  ein  ganzes  Jahr  hin,  dass  die  Nonne  um  diese  Sacke 

weder  die  Mutter  Gottes  zu  fragen  wagt,  noch  auch  ihren 

vertrauten  Engel,  obwohl  Beide  ihr  wie  gewöhnlich  erschienen, 
bis  Assumptio  sanct^  Mariae  herankommt  im  nächsten  Jahre; 

da  erkrankt  Elisabeth  derart ,  d&ss  sie  am  Feste  selbst  selir 

schwach  im  Bette  liegt,  zu  der  Zeit  aber,  da  an  diesem  ge- 
segneten Tage  das  Hochamt  gehalten  wurde,  kommt  eine 

Schwere  oder  eine  Ohnmacht  über  sie ,  und  darauf  sieht  sie 

ziemlich  entfernt  einen  Steinsarg.  In  dem  Sarge  sieht  sie 

einen  weiblichen  Leichnam  liegen ;  rings  herum  aber  standen 

die  Bewohner  des  Himmelreiches,  die  lichten  Engel  Gottes 
mit  scheinendem  Lichte  von  klarster  Helle.  Und  nach  kuner 

Zeit  stand  die  auf,  welche  zuvor  im  Grabe  gelegen  war,  nui 

grosser  Herrlichkeit;  da  neigen  sich  die  heiligen  Engel,  und 
kommen  herzu,  alle  zusammen  sie  hinauf  befördernd  hoch  in 

die  Luft  mit  reichlicher  Erhebung  süsser  Gesänge,  bis  tw 

dem  himmlischen  Hofe,  schöner  und  köstlicher  über  «B* 

Menschenkinder,  der  Leben  gebende  Sohn  Gottes  entgcgöi- 
kommt  mit  vielen  Tausenden  seiner  Heerschaaren ;  derselbip 

Herr  trägt  in  seiner  Hand  das  heilige  Kreuz  mit  einer 

köstlichen  Fahne.*)  Da  wird  eine  besondere  himmlisch 

und  hochwürdige  processio  angestellt,    weit   über  Alles  wa« 

1)  Sollte  in  der  Urschrift  der  leibliche  Bruder  der  Eliob^ 
Ekbert,  gemeint  sein? 

2)  D.  h.  doch  wohl  die  Kreuzesfahne. 



Maurer:  Der  Elisabeth  con  Sciwnau    Visionen.  419 

lenschliches  Herz  mit  seinen  Gedanken  zu  fassen  ver- 

die  gebenedeite  Herrinn,  welche  vor  Kurzem  erst  aus 

Grabe  aufgestanden  war,  tritt  in  diese  würdige  Herr- 
3it  ein ,  so  dass  der  HimmeLskönig  selbst  ihr  ent- 
leilend  sie  an  seiner  Hand  führt,  rings  herum  Alles  so 

'üd,  wie  es  ihr  die  grösste  Ehre  bringen  mochte,  und 
uf  entzieht  sich  die  hochwürdigrste  processio  den  Augen 

ülisabeth.  Da  vergeht  eine  kleine  Weile,  bis  die  ge- 
leite Maria  ihr  in  demselben  Lichte  erschien,  wie  sie 

r  pflegte,  so  dass  sie  es  mit  ihren  Geisteskräften  wohl 

ilten  konnte;  da  zeigt  die  Herrinn  ihr  ihr  Angesicht, 

dlich  und  lieblich,  spricht  aber  nicht  mit  ihr,  und  so 
jie  sich  entfernt,  kommt  zu  derselben  Stunde  zu  ihr  ihr 

auter  Engel  Gottes,  und  sofort  redet  sie  ihn  an,  so 
hend:  mein  Herr,  was  bedeutet  die  Vision,  die  sich  mir 

Kurzem  gezeigt  hat?  Der  Engel  antwortet:  in  dieser 

n,  welche  Gott  dir  gewährt  hat,  wurde  das  klärlich  ge- 
bart, wie  unsere  Herrinn,  die  Frau  Sancta  Maria,  zum 

nel  aufgenommen  wurde.  Beides  mit  Leib  und  mit  Seele, 
i  diesem  Gesichte  erhält  die  Schwester  Elisabeth  rasch 

ir  ihre  Gesundheit;  so  verstreicht  die  Zeit  bis  octavam 

Qptionis,  und  an  der  octava  selbst  erschien  ihr  derselbe 

i  mit  grosser  Freundlichkeit,  wesshalb  sie  ihn  unter 

tm  fragt:  mein  Herr,  ich  bifcte  dich,  dass  du  mir  sagest, 

ange  Zeit  in  Mitte  lag  zwischen  der  Himmelfahrt^)  meiner 
,  bis  ihre  leibliche  Auferstehung*)  erfüllt  wurde?  Der 
il  antwortet  ihr  sehr  ehrfurchtsvoll :  an  demselben  Tage, 

welchem  jetzt  ihre  assiiinptio  in  der  Kirche  gefeiert  wird, 
sie  ab  aus  diesem  Leben,  aber  an  dem  vierten  Tage 

la  ab,  das  ist  am  vierzehnten  Kalendas  Septembris'),  er- 

1)  uppnumning. 
2)  Ifkamlig  upiirisa. 
3)  So   hat  der   Herausgeber   einge8etzt,    während   die  Hs.   den 
Q  Tag  und  den  achten  Kai.  Sept.  bietet. 



420         Sitzung  der  phüos.-phüol.  Classe  vom  7.  Juli  1883, 
J 

stand  sie  auf  von  dem  Tode ;  die  heiligen  Väter  aber,  wel^ 
ihren  Hinimelfahrtstag  in  der  Christenheit  heilig  halten  hiss9^ 
hatten    keine    Gewissheit    über   ihre   leibliche    Auferstehutiö 

Darum  aber  nannten  sie  ihren  Todestag  assumptionem,  w^^ 

sie  unzweifelhaft  glaubten ,   dass  sie  mit  Leib  und  Seele  rH' 
gleich  aufgenommen  worden  sei.    Als  die  Schwester  Elisabe^ 

solche  Dinge  gesehen  und  gehört  hat,  ist  sie  zweifelhaft,  oli 
sie  die  OflFenbarung  bekannt  machen  soll,   denn  sie  flSrchtet, 
dass  sie   als  Erfinderinn  und  ürheberinn   unerhörter  Neuer- 

ungen gelten  würde ;  und  so  verstrichen  von  da  ab  ungeßkhr 
zwei  Jahre,  bis  an  demselben  Feste  die  Mutter  Gottes  selbst 

der  mehrerwähnten  Nonne  erscheint.   Elisabeth  fragt  da  die  J 

Herrinn  über  die  Sache,  welche  sie  sich  vorher  oft  überlegt 

hatte,  und  spricht  so :  meine  Frau,  sollen  wir  das  Wort  be- 
kannt geben  oder  nicht,  welches  mir  geoffenbart  wurde  über 

deine  Auferstehung?    Unsere  Frau,  Sancta  Maria,  antwortet, 
ihr :   es  soll   das   nicht  unter   den  Leuten  offenbart  und  be- 

sprochen werden,    denn  die  Welt  ist  weniger  gutgesinnt  ab 
sie  sein  sollte,  und  darum  werden  die,   welche  davon  hören, 

Gefahr  ihrer  Seelen  davon  haben,  wenn  sie  wahren  Dingea 

nicht  glauben,  und  göttliche  Grossthaten  zum  Gespötte  haben. 

Da  fragt  die  Schwester  wiederum:  nun  denn,  meine  Herrinn, 

willst  du,  dass  wir  alles  das  völlig  abschaben,  was  von  dieser 

Offenbarung  geschrieben   wurde?     Die    Mutter    Gottes  in*- 
wortet :  diese  Dinge  sind  nicht  dazu  geoffenbart  worden,  di» 

sie  zerstört  und  sodann  vergessen  werden,   sondern  viehneb 

dazu,  dass  mein  Lob  vervielfältigt  werde  unter  denen,  welch« 
mich  besonders  lieben,  darum  sollen  diese  Worte  nur  meinei 

Freunden  bekannt  werden   durch    deine  Verkündigung,  nw 

es  werden  diese  Dinge  denjenigen  lieb  werden ,    die  mir  ü^ 
Herz    eröffnen,    so    dass    sie    mir    hiefür    besonderes  I^ 

spenden,    und   von    mir   besonderen  Lohn  dafür  empfangen; 

es  .sind  ihrer  Viele,    welche  aus  Liebe  zu   mir   diese  Worte 

mit  grosser  Freude  und  Ehrerbietung  aufnehmen,  und  in  i^ 



Maurer:  Der  Elisabeth  von  Schönau    Visicmen.  421 

t^eachten  werden.  Nach  dieser  Vision  begann  das  Kloster 

<i\iöuau')  der  Mutter  Gottes  feierlich  Lob  zu  singen  am 
'-«hnten  Kai.  Septembris-),  indem  dasselbe  ihre  Aufersteh- 
szeit  würdig  begieng,  jedoch  am  Anfang,  wie  es  geboten 

',  mehr  in  einer  stillen  Kapelle  als  in  der  öffentlichen 
irkirche.**  Damit  scheint  die  Schrift  über  die  Vision  zu 

äe  zu  sein,  und  folgt  sofort  dieser  Schluss  des  Briefes, 

iejenigeu,  welche  dieses  festum  abhalten,  sagt  der  Kleriker, 

Icher  an  den  Herrn  Bischof  Gudmund  schreibt,  gebrauchen 

$en  Aufsatz  als  lectiones  bei  der  Matutin  *) ,  welcher  hier 

Tsetzt  steht*),  dagegen  das  ganze  übrige  officium  wie  bei 
früheren  Marienmesse  (d.  h.  15.  August).  Nun  bitte  ich 

•e  selige  Bischöflichkeit,  dass  Ihr  meiner  und  meiner  Brüder 
Eueren  heiligen  Gebeten  gedenket,  uns  Alle  unter  die 
mit  und  das  Verdienst  der  Herrinn  Maria  empfehlend, 

üt  Ihr  und  wir  auf  ewig  theihaftig  werden  mögen  des 

imlischen  Lebens  mit  der  mächtigen  Freude  der  Beschauung 

tes.    In  Christo  Valete!" 
Diess  der  Brief.  Der  Verfasser  der  Sage  fügt  demselben 

h  die  Bemerkung  bei,  dass  B.  Gudmundr  wegen  seiner 

anderen  Liebe  zur  Jungfrau  Maria  sich  über  denselben 

hlich  gefreut  habe,  sowie  eine  Erörterung  über  die  Chro- 
ogie  der  Erzählung.  Er  bemerkt  in  letzterer  Beziehung, 

3  ein  allgemein  anerkanntes  Buch,  das  „Speculum  histo- 

e*  (des  Vincenz  von  Beauvais)  die  Vision  deutlich  in  das 
r  1156  setze,  was  sich  auch  mit  den  Worten  des  Briefes 

z  wohl  vereinigen  lasse,  sofeme  die  von  ihm  angegebene 

rzahl  1152  nur  die  Zeit  bezeichne,  mit  welcher  die  Er- 

lang beginnt,  nicht  aber  die  Zeit,    in  welcher   die  mass- 

1)  miinklfß  Skanogiancnso. 
2)  Die  Hs.  liest:  am  fünfzehnten;  doch  ist  nach  Jon  Sigurdsson 

Lesart  nicht  zweifellos. 

3)  {  öttnsöng. 
4)  sem  h^r  er  norrsenat. 
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gebende  Vision  selbst  sich  ereignete ;  eine  Stelle  des  Specal^^^ 

wird  dabei  im  lateinischen  Originale  mitgetheilt,  andererse**^ 
darauf  hingewiesen ,  dass  auch  schon  der  heil.  Augnskiii^ 
die  Himmelfahrt  Mariae  mit  Leib  und  Seele  anzunehme^J 

scheine,  endlich  aber  die  Aufnahme  der  Erzählung  über  di* 

Vision  in  die  Lebensgeschichte  B.  Gudinunds  mit  der  beson- 
deren Verehrung  entschuldigt,  welche  dieser  stets  der  Mari* 

erwiesen  habe.  In  der  That  geben  schon  die  älteren  Lebens- 
beschreibungen des  Bischofs  von  dieser  Verehrung  vielfacl 

eigenthümliches  Zeugniss.  Ganz  abgesehen  davon,  dass  er  be 

jeder  Gelegenheit  ihren  Namen  im  Munde  führt,  in  ihrem 

Namen  Almosen  giebt,  auf  ihren  Lohn  diejenigen  verwebst 

die  ihm  einen  Gefallen  thun,  u.  dgl.,  bezeichnet  ihn  Marf« 
selbst,  einer  Kranken  im  Traume  erscheinend,  als  ihren  Freund, 

indem  sie  dieselbe  zugleich  an  ihn  Behufs  ihrer  Heilung  ver- 

weist^); einer  Ein.siedlerinn  erscheint  sie,  um  ihr  zu  eröffnen,  i 

dass  sie  wolle,  dass  Gudmundr  Bischof  werde*),  und  sorgt  ein 
andermal  dafür,  dass  an  ihrem  Feste  kein  Anderer  als  Gu(f- 

mundr  das  Magnificat  singe*) ;  —  Gudmundr  selber  bezeichnet 
aber  in  ganz  ähnlicher  Weise  einmal  eine  Kuh  als  ihm  and 

der  Maria  (okkr  Mariu)  geschenkt*),  und  schickt  ein  andermal 
durch  eine  Sterbende  der  Mutter  Gottes,  dem  Erzengel  MicW, 

Johannes  dem  Täufer,  Peter  und  Paul,  dem  heil.  Olaf,  und 

besonders  seinem  Freunde,  dem  Bischof  Ambrosius,  endlick 

allen  Heiligen  seinen  Gruss!^)  Da  begreift  sich  denn  aller- 

dings die  Einstellung  jenes  Berichtes  in  seine  Lebensbe- 
schreibung; für  uns  dient  aber  der  Brief  des  norwegischen 

Klerikers  als  ein  willkommenes  Zeugniss  für  die  weite  Ver- 

breitung, welche  die  Vision  der  Schönauer  Nonne  schon  früh' 

1)  Gudmundar  bps  8.,  I,  19/438. 
2)  Ebenda,  45/478. 
3)  Gudmundar  bps  s.,  11,  29/598. 
4)  Ebenda,  21/591. 
5)  Gudmundar  s.,  I,  38/470. 
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tig  fand,  und  von  diesem  Standpunkte  aus  möchte  ich  hier 

f  denselben  aufmerksam  gemacht  haben.  Ein  Eingehen  auf 

i  Originalaufzeichnungen  der  Visionen,  sowie  auf  die  ver- 

hi^denen  anderweitigen  Berichte  über  dieselben  liegt  da- 
ngen nicht  in  meiner  Absicht,  und  verweise  ich  dieserhalb 

»f  die  Aufsätze  von  Fink  in  der  Allgemeinen  Encyklopsedie 

r  Wissenschaften  und  Künste,  Sect.  I,  Bd.  33,  S.  347— 48, 

id  von  Kraus  in  der  Aligemeinen  deutschen  Biographie, 

i'  VI,  S.  40— 47,  wo  man,  wie  auch  bei  Pott  ha  st,  Weg- 
eiser,  S.  505  und  683,  auch  die  einschlägigen  Quellen  und 
Iteren  Literaturwerke  verzeichnet  findet,  vor  Allem  aber  auf 

V.  Preger,  Geschichte  der  deutschen  Mystik  im  Mittel- 

ster, Bd.  I,  S.  27—29,  und  S.  37—43;    vgl.    S.   13,  Anm. 
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Herr  W.  Meyer  hielt  einen   Vortrag: 

„Ueber  das  Gebetbuch  Karl  des  Kahlen 

in  der  königlichen  Schatzkammer  in 

München". 

Nach  einem  Verzeichniss  von  1333  befand  sieh  im  Gros8- 

münster  in  Zürich  ̂ Libelliis  orationum  beati  Caroli,  scriptuB 
cum  aureis  literis';  ein  Verzeichniss  von  1525  kennt  dort 

'Caroli  des  Keisers  Bettbuch  mit  Gold  gefasst'.  Bei  der  Be- 
schlagnahme des  Kirchenschatzes  ging  es  sehr  unordentlich 

zu  und  in  Zürich  fand  sich  später  kein  ähnliches  Buch.  Nun 

kam  vor  1580  ein  Buch  zum  Vorschein,  das  mit  goldenen 
Buchstaben  geschrieben  ist  und  schon  nach  seinen  Titeln 

*Enchiridion  precationum  Caroli  Calvi  regis*  und  Mjiber  ora- 
tionum, quem  Karolus  piissimus  rex  Hludouuici  Caesaris  filioi 

omonimus  coUigere  atque  sibi  manualem  scribere  iussit*,  sowie 

nach  2  Stellen  der  Litanei  'me  .  .  cum  coniuge  nostra  Yrmin- 

drudi  ac  liberis  nostris'  und  'Yrmindrudim  coniugem  nostram 
cum  liberis  nostris'  dem  verschollenen  dem  Inhalte  nach  sdir 
entsprach.  Horolanus  oder  Hürlimann,  ein  katholischer 
Geistlicher  von  Luzern,  der  dieses  Gebetbuch  sicher  vor  dem 

Jahre  1582  abschrieb,  bezeugt  ausdrücklich:  *Ej8  ist  ab« 
solch  Bettbüchlein  unter  dem  Raub  der  Hauptkirchen  in 

Zürch  zu  unser  Zeit  funden  imd  erst  neulich  dem  ehrwirdiga 

Herren  Johann  i  Theobald  Apt  zu  Rheynau  zukommen.  Di* 

Büchlein    war   lang  verborgen   und   unter   den   HeylthiuDb- 
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stücken  vorgemelter  Kirchen  gelegt'.  Der  päbstliche  Legat 
für  Oberdeutschland,  Felicianus  (Slinguarda),  schreibt 

ebenfalls  in  der  Ausgabe  von  1583,  dass  bei  der  Fortschaffung 
des  Kirchenschatzes  a.  1528  dieses  Stück  geraubt  worden 

sei.^)  Abt  Theobald  selbst  schreibt^)  1583  an  den  Herzog 
Wilhelm  nur,  dass  ihm  Mas  Büchlein  in  kheim  und  hohem 
Vertrauen  überantwurdt  worden\  Nach  diesen  Thatsachen 

kann  kein  Zweifel  bestehen,  dass  dieses  in  den  Besitz  des 

Abts  Theobald  in  Rheinau  gelangte  Gebetbuch  das  einst  im 

Grossmünster  in  Zürich  vorhandene  gewesen  ist. 
Theobald  schätzte  dasselbe  hoch.  So  schreibt  Horolan 

in  der  vom  Jahr  1575  datirten ,  aber  erst  1584  veröffent- 

lichten Vorrede  an  den  König  von  Frankreich:  *Als  ich  diss 
»Jahr  mit  andern  ehrlichen  Burgern  auss  der  Stadt  Lucern 
zu  ernennten  Herrn  .  .  kommen  und  mir  solch  Bettbuch 

herfür  bracht  worden ,  da  ist  ein  ungewohnte  grosse  Freud 

meinem  Gemüthe  zugefallen'.  Theobald  schreibt  1583  an 
den  bairischen  Herzog  V.uvor  ich  darumb  vil  angeret  worden, 

aber  jemandt  nie  wollen  geben'.  Besondem  Werth  scheint 
dem  Büchlein  der  Gedanke  gegeben  zu  haben ,  man  könne 

es  im  Kampfe  gegen  die  Protestanten  gebrauchen  und  damit 

beweisen,  dass  hart  bekämpfte  Gebräuche  der  kjitholischen 
Kirche  schon  sehr  alt  seien.  Dieser  Gedanke  scheint  auch 

dem  Legat   für    Oberdeutschland    Felicianus    gefallen    zu 

1)  Der  Cataloff  der  a.  l-*)28  geraubten  Schätze,  welchen  Feli- 
cianus am  Ende  seiner  Ausgabe  aus  verschiedenen  Quellen  zusammen- 

gestellt hat,  wird  von  Kahn  und  Früheren  als  vielfach  unrichtig  be- 
zeichnet. 

2)  Die  deutsche  Handschrift  no.  2251  in  München  enthält  die 

Copien  der  B r  i  e  f  e,  welche  in  Betreff  der  Handschrift  Karl  des  Kahlen 
zwischen  dem  Legaten  Felicianus,  dem  Abt  Theobald  und  dem  Herzog 
Wilhelm  von  Baiem  gewechselt  wurden.  Aus  ganz  ähnlichen  Quellen 
müssen  die  Nachrichten  stammen,  welche  Schinz  (im  Schweitzerschen 

Museum  1790  p.  722)  von  dem  ßheinauer  Mönch  Van  der  Meer 
erhielt. 
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haben.  Denn  unter  dem  10.  Oct.  1582  bestätigte  er  in 

Rheinau  ̂ accepisse  quendam  libellum  pianim  precationiim, 
quem  Carolus  rex  Ludovici  Caesaris  tilius  coUigere  atque 

sibi  manualem  aureis  litteris  scribi  iussit,  eum  tideliter  re- 

missuri,  ubi  pubbcae  utilitatis  studio  tf/pis  evulgari  curaveri- 

mus  ̂   quod  mnUire  efficere  conabimur*.  Da  Felicianiis  mit 
dem  bairischen  Fürsteuhause  wohl  bekannt  war,  beschloss  er, 

dasselbe  dem  Sohne  des  Herzogs,  dem  elfjährigen  Maximilian, 
zu  dediciren.  Am  (>.  März  1583  meldet  Felician  dem  Abte, 

der  Herzog  wünsche  das  Gebetbuch  *in  sua  bibliotheca  re- 

ponere*  und  den  gleichen  Wunsch  drückt  der  Herzog  selbst dem  Abte  aus  in  einem  Schreiben  vom  16.  März  1583.  Der 

Al)t  antwortet,  er  sei  zwar  gesonnen  gewesen,  'solliclis 
Büchlein  in  seinem  Gotshuss  Reinau  zu  einem  Schatz  ver- 

halden  zu  wellen',  allein  wegen  der  Verdienste  des  Herzogs 
um  die  katholische  Religion  wolle  er  dasselbe  ihm  überlassen. 

Am  20.  Juli  1583  dankt  der  Herzog  dem  Abte,  meldet  dass 

50  Exemplare  des  gedruckten  Gebetbüchleias  an  ihn  abge- 
gangen seien  und  dass  2  Klosterbrüder  aus  Rheinau  auf  des 

Herzogs  Kosten  in  Ingolstadt  2  Jahre  lang  sollten  erhalten 

werden.  Am  gleichen  Tage  meldet  Felician us  dasselbe  (doch 

ist  in  der  Copie  des  Briefes  nur  von  ̂ quindecim  exemplaria 

impressa'  die  Rede)  und  bittet  um  Rückgabe  seines  Entleih- scheines. 

Die  Ausgabe  des  Felicianus  von  1583*)  ist  von  dem 
Verleger  Sartorius  in  Ingolstadt  für  jene  Zeit  ganz  ordent- 

lich ausgestattet.  Jede  Seite  hat  eine  Randleiste;  auf  S.  2 

und  3  sind  Bl.  6**  und  7*  der  Handschrift  (eine  Seite  mit 
Uncialschrift  und  eine  Initiale),  auf  S.  120  und  121  sind 

Bl.  38*^   und    39*   der    Handschrift    (das    Bild    des    betenden 

1)  Liber  precationuiu  quas  Carolus  Calvus  Imperator  üludouici 
Pii  Caesaris  filiuH  sibi  adolescenti  pro  quotidiano  usu  ante  annos  725 
in  unum  coUigi  et  literis  scribi  aureis  mandauit  etc.  Felicianus  nennt 
sich  erst  vor  der  Vorrede. 
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iisers  und  Christus  am  Kreuze)  ziemlich  gut  nachgebildet, 

id  der  Vorrede  sind  mit  Nachahmung  des  letzten  Bilder- 
Ares  die  Bilder  des  betenden  Maximilian  und  eines  mit 

lem  Crucifix  geschmückten  Altares  beigegeben. 

Das  Büchlein  fand  Beifall.  Desshalb  liess  derselbe  Ver- 

?er  Sartori  US  1584^)  eine  deutsche  üebersetzung  erscheinen 
»ettbuch  Keysers  Caroli  Calvi  .  durch  M.  Larentz  Eiszepf ), 
welcher  die  Widmung  des  Felicianus  an  Maximilian  ersetzt 

durch  eine  von  Eiszepf  an  Maximilians  Schwester,  Maria 

ma,  gerichtete  Widmung.  Das  Format  ist  schmaler  als 

s  der  lateinischen  Ausgabe ;  desshalb  sind  auch  die  früheren 
Ider  durch  neue,  von  den  Originalen  sehr  stark  abweichende 

d  schlechtere  Nachbildungen  verdrängt.  Schon  1585  liess 

jrtorius  eine  zweite  Auflage  des  lateinischen  Textes  in  dem 
bmaleren  Format,  also  auch  mit  den  schlechten  Bildern 

scheinen;  dieser  Ausgabe  sind  einige  andere  Gebete  an- 
hängt. 

1585  erschien  zu  Prag  eine  nach  der  ersten  lateinischen 

isgabe  von  1583  gefertigte  böhmische  Uebersetzung,  welche 

gar  den  böhmischen  Bibliographen  unbekannt  ist. 

Knijika  Mo  j  dlitebnj  welmi  nabo^na  |  giji  slawne  pameti 

arel  Cal-  |  uus  Cysar  Ludwjka  Pia  nekdy  Cysafe  |  Syn  sobe 
ikudi  gesste  Mladencem  |  byl  k  kaidodennjmu  väjwäuij  pfed  | 

Üj  725.  sebrati  a  zlatymi  literami  se-  |  psati  rozkazal  A  ta 

Tii  z  Lati-  1  nij  w  Ciesstinu  gest  pfeloienä«*«  |  Spowolenijm 
^ce  dfi-  I  stogneho  w  Bohu  Otce,  a  oswijcene-  |  ho  Knjiete 
^na,  Pana  Martina  |  ArcyBiskupa  Prazskeho.  |  Wytisstena: 
Irapressy  Gifijka  \  Daöickeho.  |  Leta  Pane.  MDLXXXV. 

i.  217  und  7  Seiten  in  8^  Auf  der  Rückseite  des  Titels 
d  die  beiden  Bilder  Karl  des  Kahlen  und  des  Crucifixes 

eines   zusammengeschoben.     Mit   S.   1    beginnt    die   nach 

1)  Haller  Bibliothek  d.  schweizer  Geschichte  III  p.  359  nagt,  die 

>ersetzung  dcH  Eiszepf  nei  1585  erschienen.  Ich  kann  kein  Exem- 
f  mit  dieser  Jahreszahl  finden. 

188;^.  Philo8.-philol.  hiflt.  Cl.  :3].  28 
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Felicianus  gearbeitete  Vorrede,  iu  welche  die  Vorrede  der 
Handschrift  selbst  (S.  1  bei  Felicianus)  verarbeitet  ist.  S.  11 

ist  eine  schlechte  Nachbildung  der  Arabeske  (S.  3  bei  Feli- 
cianus). Im  übrigen  ist  der  böhmische  Text  eine  getreue 

Uebersetzung  der  Felicianischen  Ausgabe  von  1583;  (nur 
das  Gebet  Alcuins  ist  umgedichtet  und  zu  6  Strophen  yoü 

je  4  gereimten  Zeilen  erweitert).  Doch  ist  das  Verzeichnis 

des  Züricher  Kirchenschatzes  (Felician  S.,  171 — 175)  weg- 
gelassen und  an  seine  Stelle  der  Index  gesetzt,  der  bei 

Felician  in  der  Einleitung  steht.  Nach  gütiger  Mittheilung 
von  Seiten  der  Universitätsbibliothek  sowie  des  böhmischeo 

Museums  in  Prag  wurde  dort  trotz  eifrigen  Suchens  keine 
Spur  dieses  Buches  gefunden. 

Schwierigkeiten  bereitet  die  Uebersetzung  des  Horolanus. 
In  Concurrenz  mit  Sartorius  liess  der  Ingoktädter  Verleg« 

Wolfg.  Eder  1584  eine  Uebersetzung  des  Gebetbuches  neU 

einer  Lebensbeschreibung  Karl  des  Gra«*sen  erscheinen.  (Bett- 
buch  Caroli  Magni  .  .  durch  Joan.  Horolanum).  In  der 

unter  dem  2(5.  Juli  1584  an  den  Herzog  Wilhelm  gerich- 

teten Vorrede  gibt  der  Buchdrucker  Eder  an,  *neulicher  Zeit 
sei  ihm  solches  verdolmetscht  Exemplar,  wie  es  Horokn« 

verteutscht  und  abschreiben  lassen ,  auss  einer  fümämen  Bi- 

blioteck'  zukommen.  Dann  folgt  eine  lange  Vorrede  i» 
Horolanus  von  1577 ,  gerichtet  an  Herzog  Albrecht  tob 

Bayern.  Nachdem  Horolanus  von  dem  Werth  und  den  Schick- 

salen des  Buches  gesprochen,  fährt  er  fort  *  Hierauf  hab  ick 
das  Lateinisch  Bettbuch  .  .  auss  Anregung  vil  frommer  Per* 
sonen  interpretirt  und  das  recht  Exemplar,  so  mit  güldenen 
Buchstaben  geschriben  .  .  mir  zukommen  ist,  vor  allen  dem 
Herrn  Balthasar  Weihbischoff  zu  Constantz  ....  zu  aehtf 

und  lesen  geben,  die  alle  .  .  für  sehr  nützlich  geachtet,  J«* 

man  solchen  Schatz  .  .  Latein  und  Teutsch  ausgehen  odJ 
mittheylen  lassen  soll.  So  .  .  hab  ich  solches  BettbQcUeiB 

interpretiert  und  verdolmetscht*. 
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Hierauf  folgt  eine  zweite  Dedication  vom  letzten  August 

•5,  gerichtet  an  den  König  von  Frankreich  'Die  Epistel, 
in  dem  Lateinischen  Exemplar  an  den  König  in  Frank- 

th  gestellt  und  von  dem  Autor  selbst  verteutschet'.  Nach- 
1  hierin  Horolanus  erzählt,  wie  er  in  diesem  Jahr  die 

[idschrifb  in  Rheinau  gesehen  habe,    hebt   er   den  Werth 

Gebete  hervor;  dann  schliesst  er  'Du  gewaltigster  König 
lest  dieses  AUerchristenlichsten  Monarchen  (Karl  des 

«sen)  Gebett  empfahen,  welche  wir  mit  grosser  Freud 
gewünschten  unnd  glückseligen  Widerfart  auss  Polonia  .  . 
zu  senden  und  dediziren! 

Rs  kann  hiernach  kein  Zweifel  sein,  dass  Horolanus 

^ohl  eine  lateinische  Ausgabe  als  eine  deutsche  üeber- 
iung  des  Gebetbüchleins  fertig  gestellt  hatte.  Dass  Horo- 
os  zu  seiner  Uebersetzung  die  Handschrift  selbst  und  nicht 

'a  die  Ausgabe  des  Felicianus  benützt  hatte,  wird  dadurch 
riesen ,    dass   die  Fehler   und    willkürlichen    Aendeningen 

felicianischen  Textes  sich  in  der  Uebersetzung  des  Horo- 
US  nicht  finden.  Allein  es  ist  absolut  keine  sichere  Spur 

es  Druckes  vor  1584  zu  finden.')  Da  der  Ingolstädter 
rieger  1584  ausdrücklich  bemerkt,  die  Uebersetzung  des 

rolanus  sei  ihm  in  einer  Abschrift  aus  einer  *  für»  amen 

)liothek'  zugekommen,  so  scheint  erst  der  Beifall,  welchen 
erste  lateinische  Ausgabe  des  Felicianus  fand,  die  Auf- 

rksamkeit  einiger  schweizer  Theologen  wieder  auf  die  schon 

b  verschollene  Arbeit  des  Horolanus   gelenkt  zu  haben.*) 

1)  G.  E.  Haller,   Bibliothek  d.  Schweizer-Geschichte  III,  S.  359 

'Alcuini  Arbeit,   so   er  für  Karin  dem  Grossen  a.  778  gemacht 
e,  ist  a.  157Ü  von  Joh.  Hürlimann  von  Rapperschweil,  Leutpriester 

-«nzern,  herausgegeben  worden.'  Doch  es  ist  nichts  derartiges  zu an. 

2)  Da  die  Aungaben  des  Gebetbuches  sehr  selten  sind,    so   sei 
erkt,  dass  die  münchner  Staatsbibliothek  zur  Zeit  besitzt :  a)  von 
ersten   Ausgabe    des  Felicianus  5,    b)  von  der  zweiten  Ausgabe 

28* 
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Die  Handschrift  wurde  zwar  anfänglich,  wie  dem  Abt 

Theobald  versprochen  worden,  unter  den  Schätzen  der  herzog- 
lichen Bibliothek  aufbewahrt.  So  schreibt  im  Jahre  IMl 

der  Augsburger  Phil.  Hainhofer,  (vgl.  HaeuÜe  in  der 

Zeitsch.  d.  bist.  Vereins  für  Schwaben  und  Neuburg  8,  1881, 

S.  82),  dassen  Bericht  mit  Kürzungen  in  Zeiller's  Itinerariam 
Germaniae  (I  S.  282,  a.  1632)  übergegangen  ist,  wie  er  neben 
den  Psalmen  des  Orlando  di  Lasso  und  andern  Schätzen  in 

der  Bibliothek  gesehen  habe  ̂ Caroli  Calvi  imperatoris  aureB 

literis  manu  scriptus  libellus  precationum*.  Dann  wird  in 
dem  circa  1626  zusammengestellten  Inventarium  der  Kamrae^ 

gallerie  Maximilian  des  I.  erwähnt  ein  ̂ Piramentenes  Buch 
Caroli  Calvi  Enchiridion  Precationura.  Die  Dekhe  von  schwa^ 

zem  schmekhenden  spanischen  Leder,  mit  grossen  bayeriscben 

Perlen  und  Golt  gestikht,  auch  2  goldene  Gesperle'  (Schauss, 
S.  135). 

Während  aber  die  andern  genannten  literarischen  Schätee 

jetzt  noch  in  der  Hof-  und  Staatsbibliothek  sich  befinden, 
ist  das  Gebetbuch  nicht  darin  verblieben.  Der  Regensburgtf 

Abt  Proben  benützte  zur  Ausgabe  Alcuins  nur  den  1.  Druck 

des  Felicianus;  vgl.  Alcuini  opera  II  p.  4  u.  s.  w.  Dann 

haben  weder  Schinz,  der  1790  im  Schweizerischen  Museum 
S.  721—727,  noch  Lütolf,  der  im  Geschichtsfi-eund,  Bd.  22, 
1867,  S.  88—91  u.  112—116  über  dieses  Gebetbuch  schrieb, 
anzugeben  gewusst,  wo  das  Original  sich  belinde. 

Da  Cahier  (Melanges  I,  1847—1849,  p.  49)  eineStelk 

des  Gebetbuches  erwähnte  mit  dem  Zusätze  ̂ conserve  dans 
le  tresor  du  roi  de  Baviere\  so  wandte  sich  R.  Bahn  «n 
Herrn  Münzdirektor  Dr.  Emil  von  Schauss  und  erhielt  ü« 

Mittheilung,  dass  die  Handschrift  sich  wirklich  in  der  könig- 
lichen  Schatzkammer   befinde,    (vgl.  E.  v.  Schauss,  Catalo? 

2  Exemplare ;  von  der  Uebersetzun^  c)  des  Eiszepf,  d)  des  HorolÄn» 
und  e)  der  böhmischen  je  1  Exemplar. 
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k.  b.  Schatzkammer  zu  München,  S.  134.  Rahn  hat 

rst  im  Anzeiger  fCir  schweizersche  Alterthumsknnde  III, 

'8,  S.  807  nach  Mittheihmgen  von  Dr.  Franz  lieber, 
n  in  seinen  'Kunst-  imd  Wanderstudien^  1883  S.  18 — 40 
h  eigener  Untersuchung  der  Handschrift  über  die  Ge- 

lohte imd  die  künstlerische  Ausstattung  derselben,  sowie 

r  die  verschiedenen  Ausgaben  eingehend  gehandelt. 
Der  künstlerische  Werth  der  Handschrift  ist  kein  be- 

ders  hoher;  denn  die  beiden  Miniaturen  des  Kaisers  und 

Crucifixes,  sovirie  die  Arabeske  sind  ziemlich  derb  gemalt 

I  noch  unbedeutender  sind  die  Elandleisten,  Vielehe  jedes 

tt  einrahmen.  WerthvoUer  mag  der  Einband  gewesen 

i;  noch  Felicianus  bemerkt  darüber  'codex  habens  in 
eriori  cortice  seu  tegimiento  a  sinistris  dominicae  annuncia- 
lis  ac  visitationis  Mariae  et  a  dextris  nativitatis  Christi 

igines  in  candido  ebore  incisas  ac  circumquaque  aureis 

linis  contectus  et  margaritis  ac  preciosis  gemmis  varie 

anctus\  Dass  dieser  Einband  ursprünglich  war,  beweist 

Vergleichung  des  ähnlichen  Gebetbuches  Karl  des  Kahlen 

sprünglich  nach  Metz  geschenkt;  jetzt  in  Paris  Nr.  1152), 

sen  Einband  ebenfalls  mit  2  Elfenbeinreliefe  verziert  ist,^) 
I  des  Evangeliencodex  in  München  Nr.  1^000,  des  Codex 
eus  aus  St.  Emmeran.  Doch  ist  der  Einband  unseres 

3etbuches  längst  spurlos  verschwunden;  der  jetzige  Ein- 
id,  Seide  mit  Perlen,  wird  schon  a.  1626  erwähnt. 

Wichtiger  als  die  künstlerische  Ausführung  der  Schrift 
der  Inhalt  dieses  Buches.  Schon  Horolanus  hat  auf 

1  Titel  und  in  der  Einleitung  zu  seiner  üebersetzung  da- 

1;  Vgl.  Cahier,  M^lan^es  I  pl.  27  und  pl.  X  u.  XI.  Labarte, 
toire  deH  arts  industr.  pl.  -ix  n.  3^  (30  ii.  31  der  2.  Ausgabe).  Die 
iniaturen  sind  am  besten  abgebildet  bei  Louandre,  los  arts  sompt. 

.20.21.22;  Text  II  p.  4-").  Die  24  cm  hohe,  19  cm  breite  Hand- 
ift  ist  genau  beschrieben  bei  Leop.  Delisle,  Le  Cabinet  des  manu- 
Ä  de  la  Bibl.  Nat.  lU,  1881,  p.  320. 
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rauf  hingewiesen,  dass  dies  Gebetbuch  Karl  des  Kahlen 
engem  Zusammenhang  stehe  mit  den  liturgischen  Schrifb 
die  Alcuin  für  Karl  den  Grossen  verfasst  hat.  Frohen  h 
diese  Gebetbücher  Karl  des  Kahlen  nur  für  eine  ümarbeitu 

jener  von  Alcuin  zusammengestellten.  Das  Gedicht  des  ̂ 
cuin  (fol.  44a),  manche  Gebete,  welche  den  Namen  berühm 
Kirchenväter  tragen,  und  einige  anonyme  Stücke  scheii 
nur  in  unserer  Handschrift  überliefert  zu  sein. 

Da  mir  durch  die  Güte  des  Herrn  Münzdirektor  Dr.  E 

V.  Schauss  die  Benützung  der  Handschrift  ermöglicht  wru 
80  gebe  ich  hier  zum  Nutzen  derjenigen ,  welchen  fttr 
Geschichte  der  Litui^e  oder  zum  Studium  von  Alcuins  Wer 
eine  nähere  Kenntniss  des  in  unserer  Handschrift  Enthalte 

nöthig  ist,  eine  Vergleichung  der  Handschrift  mit  dem  Dro 
des  Felicianus  vom  Jahre  1583. 

Die  durchaus  mit  Gold  geschriebene  Handschrift  ist  ? 
ständig.  Sie  bestand  und  besteht  aus  6  QuatemioD 

Bll.  1—8,  9—10,  17—24,  25—32,  33—40,  41—48. 

Blätter  sind  13^/2  cm  hoch,  10  breit.  Die  Schrift  ist  zieml 
klein,  doch  fast  ohne  Abkürzungen.  Die  Titel  sind  fast  j 

in  Uncial  und  auf  Purpurgrund  geschrieben.  Orthographisc 

Kleinigkeiten,  wie  caelum,  saeculum,  paradysus,  adicio,  uitin: 
adnuntio,  otium,  Caritas,  promptus,  numquam,  inlusio,  infflQ 
dus,  welche  sich  theils  immer,  theils  oft  finden ,  notire  » 
nicht  weiter. 

Auf  Fol.  1'  steht  nur  der  Titel  mit  Uncialbuchstah 

geschrieben :  Enchiridion  precationum  Caroli  Galvi  reg^-  - 
f.  P  bis  3**  steht  der  von  erster  Hand  geschriebene  Inde 
den  Felicianus  so  stark  geändert  hat^),  dass  ein  Abdruck  d( 
Handschrift  das  einfachste  ist: 

1)  Horolanus  übersetzt  getreu  den  Text  der  Handschrift. 
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Incipiunt  capitula  huius  libelli.^)  —  I  Quomodo  uel  qualiter 
•■atus  Dauid  pt  caeteri  sancti  patres  per  dinumeratas  horaH  inntitu- 
unt  deo  laude»  agere.  -  II  Quid  orandum  sit  quando  priun  de  lecto 
»tro  surrexeritis.^)  —  111  Oratio  beati  Hieronimi  propt-er  absci- 
mda  aitia  .  et  uirtutes  animo  inserendaH.  —  1111  Oratio  beati  Gre- 

orii  pro  petitione  lacrimarum  .  dicenda  ante  confessionem.  —  V  Con- 
!88io  quam  beatuH  Alchuinus  compo8uit  domno  Karolo  imperatori. 

-  VI  Psalmi  Hept-em  poenitentiales  et  alii  discreti  .  et  annotati  pro 
ariis  animi  utilitatibuH.^)  —  VIT  Orationes  ante  laetiiniam.  deinde 

?qmtur laetania cum  capitulis  Kuis.^)  —  VTII  Oratio  beati  Augustini 
e  sancta  trinitate  et  pro  uana  et  multimoda  cogitatione.  —  Villi 

ratio  pro  uiuia*  atque  defunctis  .  uel  pro  bis  qui  in  uobi«  pecca- 
Jrunt  uel  in  quibus  peccauistis.  —  X  Oratio  contra  inimicorum  ui«i- 
lium  et  inuisibilium  insidias.  —  XI  Oratio  quando  offertis  ad  missam 

"0  propriis  peccatin   et   pro   animabuH  propinquorum   uel  amicoruni. 
Xn  Confitenda  sunt  peccata  breuiter  ante  altare  secrete  coram 

0,  antequam  uestram  offeratis  oblationem  uel  communicetis.  — 
^I  Quid  orandum  sit  ad  missam  pro  sacerdote,  quando  petit  pro  se 
^e.  —  XIIII   Oratio  ante  communionem   et  post  communionem.^) 
XV  Oratio  Augustini  pro  agnitione  dei  et  indulgentia  delicto- 
1  et  ereptione  diuersarum  tribulationum.  —  XVI  Oratio  (diui  eran,) 
<lori  contra  insidias  diaboli.^)  —  XVII  Orationes  in  parasceue 
a  cnicifixo  picto  .  et  imagine  uestra.  et  antyphonis  decantandis. 
XVIII  Orationes  sanctorum  patrum  .  per  omnes  diei  horas  et  noctis. 

X Villi  Ordo  completorii.  —  XX  Oratio  beati  Gregorii  .  pro 
albus  beneficiis  sibi  a  deo  conlatis  et  ut  ipse  se  accusat  neglectis.*) 

Fol.  4'  ist  leer.  Fol.  4*"  (pag.  1)  Incipit  praefatio  h.  1. 
•  Alcuin  ed.  Frohen  II  p.  52  besser  und  vollständiger. 
Hn  cottidie,  —  dicebat  deo,  om.  domino,  wie  Frob.  — 

^xihel  —  deprecabatur  deum  (Fr.)  pro  —  Israhel  —  Fol.  <>' 
leer,  da  6**  mit  Purpur  grundirt  ist.  —  Fol.  ()**  (pag.  2) 
^1  in  üncial;  —  HLUDOUÜICI.  —  Fol.  7'  Anfang  ge- 

ll Von  Felicianus  geändert. 
2)  Hier  hat  Felicianus  weitere  Titel  zugesetzt. 
3)  Von  hier  an  hat  Felicianus  stark  geändert  und  zugesetzt. 

4)  Von  den  Nummern  finden  sich  noch  am  Rande  der  Hand- 
rift: zu  S.  G  III,  S.  1»  IUI,  S.  11  V.  S.  94  VII,  S.  108  VIII,  S.  110 

Ul,  Ö.  111  X,  S.  112  XI,  S.  117  unten  XVI,  S.  122  XVH,  S,  128  XX. 
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malt,  bei  Felic.  p.  3  nachgebildet.  —  Fol.  7**  (p.  4)  —  me 

festina.  t.  (etc.  Fei,)  —  F.  8**  (p.  5)  ad  invocand.  scam.  - 

F.  9*  (p.  G)  Vgl.  Ale.  II  p.  39  unvollständig ;  in  der  Appen- 
dix quarta  zu  Alcuin  (pag.  1386  ed.  Migne)  vollständig.  - 

Hieronimi  propter  abscidenda  —  animo  om.  —  diligam. 

ahscide  —  p.  7  spiritalem  —  ad  concupiscendum  eam  - 
uerbum  dei  —  p.  8  oratione  dei  —  commitetur  —  usqae 

ad  —  F.  12'  (p.  9)  lachrimarum,  sonst  lacrim.  —  feteo  und 
fetentem;  sepulcro  —  p.  10  presta,  wie  fast  immer.  - 

Fol.  14'  (p.  11)  Vgl.  Ale.  II  p.  63  und  Append.  IV  (p.  UÖ4 
Migne).  —  Karolo  —  p.  12  praeparatitt  suadenti  —  malum 
fort  mit  Lücke;  dami  genua.  Fortia,  genua  Ale.;  (fortion 

fuere.  Genua  Felic.)  —  geniialihus  —  p.  13  puMutum;  so- 

p.  14  te  deum  —  p.  15  meam  ad  te  —  (inteUt^o,  so) - 
p.  16  immortalia  regnans  saecula;  regn,  hat  auch  Ale. 

Seite  16 — 94  nehmen  bei  Felicianus  Psalmen  ein,  in  der 
Handschrift  aber  nur  ein  Blatt  (f.  20).  Denn  hier  steheHt 

wie  schon  Horolanus  bemerkte,  unter  jeder  Rubrik,  S.  16. 

32.  46.  57.  67.  73  (pro  irihulantibus  die  Hschr.  richtig)  86, 

nicht  die  ganzen  Psalmen,  sondern  stets  nur  die  ersten  3-6 

Wörter.  Der  vollständige  Text  wurde  zum  leichteren  Ge- 

brauch des  Gebetbüchleins  von  dem  Herausgeber  und  üebtf- 

setzer  eingeschoben,  darf  also  natürlich  nicht  zu  irgend  wd- 
chen  Schlüssen  auf  den  Zustand  des  Psalmentextes  im  9.  Jall^ 

hundert  benützt  werden.  —  Bemerkenswerth  ist,  wie  die  hitf 

zusammengestellten  7  Gruppen  von  Psalmen  genau  den  J 

ersten  usus  psalmorum  entsprechen,  welche  Alcuin  zusammen' 
gestellt  hat  (Ale.  II  p.  21  de  psalmorum  usu,  praefaüo). 

Fol.  21'  (p.  94)  Oratio  ante  laetaniam  und  Laetani*» 

vgl.  Ale.  II  p.  111  und  Append.  IV  (p.  1390  Migne). - 
p.  95  praesenti  et  fut.  —  Cherubyn  Seraphyn  —  p.  96  vg»- 
noch  Ale.  II  p.  62  —  Zuerst  Kyrieel.  Christeel  KeriecL 
Christe  a.  Im  Folgenden  steht  nur  bei  Maria  und  bei  Omß* 

S.  apostoli  (p.  97)  der  Zusatz  or.,  sonst  fehlt  stets  ora  odef 
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rte  pro  nobis.  —  p.  96  Michahel  .  .  Gabrihel  .  .  Raphahel 
Baptxsta  fehlt.   —  Nach  Andrea   feblt  Sande  Johannes, 

Nach  Phylippe  fehlt  das  (zweite)  Sancte  Jacobe  —  Symon 
Taddee  —  p.  97  Dyonisi  —  ypolite  —  p.  99  Eusthachi 
Christofore    —    p.  101  Sulpici    —    p.  102  Scolastica  .  . 

ifeinia.    —    Von  p.   103   'omnes  sanctae  uirgines'   an    ent- 
richt  der  Druck   genau   der  Handschrift;    nur   steht   bloss 

8  erste  Mal   p.   104    in    der  Handschrift  'te  rogamus  audi 
«8*,  sonst  steht  nur  *te  rog/  —  p.  104  abscidere  —  p.  105 
li  dei  .  te  rogamus  .  te  rog.  Agne  —  p.  107   Nach  pro- 
ge  me  wird  zwar  in  neuer  Zeile,  aber  ohne  sonstigen  Unter- 

hied   weitergefahren    mit  *Pro   fidelibus  defunctis*.     Horo- 
nus  hat  den  Text  von  hier  an  bis  p.  113  ̂ fruantur  aeter- 
tate'  umgestellt  vor  die  Antiphonen  de  sancta  cruce  (p.  123) 
-  p.  108  Christe  Jesu  —  p.  108  et  pro  vana  e.  w.  cogi- 
'^tone  fehlt  —  p.  109  placeret  tibi  —  delectantur  —  p.  110 

*iin  quibus peccatis  ist  wieder  von  Fei.  aus  dem  Index  zu- 
Jsetzt.  —  p.  111  caelorum  reserasti  —  me  (nicht  mihi) 
ycere  —  p.  112  et  {pro  fehlt)  animabus  —  p.  113  cottidie 

-  Vom  Titel  fehlen  'secrete'  und  'vel  communicetis'  in  der 
andschrift.  Dieses  Gebet  findet  sich  bei  Ale.  II  p.  84  als 

öfang  imd  Schluss  eines  grossen  Gebetes  —  p.  115  holo- 
ÄUstum;  vorher  tui  über  der  Zeile  ergänzt  (in  Goldschrift). 

p.  116  'Sancti^  und  *delictorum  et  e.  d.  tribulationum' 
Jt.  Bei  Ale.  II  p.  77  ist  nur  ein  Stück  dieses  Gebetes 

halten.  —  p.  117  divi  fehlt.  —  p.  118  Das  Gebet  steht 
^lich  auch  bei  Ale.  II  p.  121.  —  ad  illam  contemplatio- 

Ja.  —  F.  38'  ist  leer;  F.  38**  (p.  120)  Bild  des  Kaisers 

^  den  beiden  Hexametern  'In  cruce  qui  mundi  soluisti 
^ina,  Christe,  Orando  mihimet  .  tu  uulnera  cuncta  resolve*, 
-f  natürlich  ohne  die  Unterschrift,  welche  Fei.  ihm  hat 

ben  lassen.  —  F.  39'  (p.  121)  Christus  am  Kreuz  —  p.  122 
dexteram  —  p.  123  ANAE  d.  h.  Antiphonae,  nicht  Annae 

•  F.  40**  die  Gebete  in  der  1.— 12.  Stunde  (p.  123—126) 
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finden  sich  ebenfalls  bei  Ale.  II  p.  50.  51  —  F.  43'  (p.  127) 

nicht  ̂ sitnul  autem',  sondern  ̂ sin  autem*  —  F.  44'  (p.  128) 
Or.  Alchuini  in  nocte  {diui  fehlt).  Diese  Verse  Alcuins  sind 

nur  in  unserer  Handschrift  überliefert;  vgl.  Ale.  II  p.  126. 

Duemnder,  Poetae  latini  aevi  Carolini  l  p.  350.  —  natürlich 

*in  puppi'  —  F.  44*  die  nach  conlatis  von  Felic.  zugesetzten 
Worte  *et  ut  i.  s.  acc.  neglectis'  fehlen  im  Codex.  —  p.  130 
Z.  1  *8alua  me  per  dominum'  Ende  des  Textes ;  der  von  Felic. 
ergänzte  Schluss  fehlt  in  der  Handschrift,  welche  in  der 

3.  Zeile  von  Fol.  45*»  abbricht;  Fol.  46.  47.  48  sind  unbe- 
schrieben. Als  die  Handschrift  mit  den  Elfenbeindeckeln 

nach  München  kam ,  waren  noch  mit  schwarzer  Tinte  ge- 
schriebene Evangelien  vom  und  hinten  eingefügt.  Diese 

Blätter  sind  mit  den  Elfenbeindeckeln  verschwunden.  Feli- 

cianus  hat  die  Evangelien  S.  130 — 170  zusanmiengedruckt, 

aber  nach  Horolanus,  der  übrigens  einige  derselben  ausge- 
lassen hat,  standen  die  bei  Felicianus  S.  130—146  gedruckten 

vor  und  die  übrigen  nach  dem  mit  Grold  geschriebenen  eigent- 
lichen Gebetbuch.  Ob  auch  sie  schon  im  9.  Jahrhundert 

geschrieben  waren,  und  ob  der  volle  Text  oder  nur  der  An- 

fang jedes  Evangeliums  da  stand,  lässt  sich  nach  den  An- 
gaben des  Felicianus  und  Horolanus  nicht  mehr  entscheiden. 



F.  Stieve:  üeher  das  Stralendorfische  Gutachten.  437 

Historische   Classe. 

Sitzung  vom  7.  Juli  1-883. 

Herr  Stieve  hielt  einen  Vortrag: 

^Das    Stralendorfische    Gutachten,    eine 

Fälschung.* 

Die  Echtheit  des  berüchtigten  Gutachtens  über  den 
ülicher  Erbstreit,  welches  dem  Reichsvicekanzler  Leopold 

^on  Stralendorf  zugeschrieben  wird,  ist  von  Joh.  Gust.  Droysen 

D  einer  eigenen,  eingehenden  Abhandlung^)  verteidigt  worden, 
ianke*)  und  jüngst  noch  Treitschke')  haben  sie  als  unanfecht- 
ar  betrachtet  und  sogar  Moriz  Ritter,  welcher  den  jülicher 

^ändein  so  gründliche  und  scharfsinnige  Untersuchungen 
idtnete,  hat  sie  anerkannt,  obgleich  er  nicht  übersah,  dass 

-r  Inhalt  des  Schriftstückes  mit  den  zuverlässigen  Nach- 
-hten ,    welche   wir  über  die  Ansichten  und  das  Verhalten 

1)   Das  Stralendorfische  Gutachten   von, Joh.   Gust.  Droysen, 

•Handlungen   der    k.    sächsischen   Gesellschaft   der   Wissenschaften 
^^»  361 — 448.    Im  Anhange  ist  das  Gutachten  abgedruckt,  welches 

Jiach   der  dort  angewandten  Einteilung  in  Paragraphen  anliihre. 

<i)  Neun  Bücher  Preussische  Geschichte,  erste  Auflage  (1847)  I,  30. 

3)  Deutsche  Geschichte  im  Neunzehnten  Jahrhundert  I,  '21, 
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des  kaiserlichen  Hofes  besitzen,  nicht  in  Einklang  zu  bringen 

sei.^)  Ueberhaupt  ist  die  Echtheit  von  keinem  neueren 
Geschichtsforscher  in  Zweifel  gezogen  worden. 

Gegen  die  Ausführungen  Droysens,  dass  das  Gutachten 
im  Jahre  1609  entstanden  sein  müsse,  lässt  sich  nun  auch 

allerdings  kein  Einwand  erheben.  Es  bleibt  jedoch  die 

Frage  übrig,  ob  denn  nicht  eben  damals  eine  der  Fälsch- 
ungen verübt  worden  sei ,  welche  in  jener  Zeit  so  häufig 

erfolgten. 

Auf  diese  Frage  ist  Droysen  nicht  eingegangen,  viehnehr 
behandelt  er  es  als  selbstverständlich ,  dass  das  Gutachten, 

wenn  eine  spätere  Abfassung  ausgeschlossen,  von  einem  An- 
hänger des  Kaisers  herrühren  müsse.  Hier  klaffl;  ako  in 

seiner  Beweisführung  eine  Lücke,  welche  zu  erneuter  Prüfung 
herausfordert. 

Droysen  sagt  (S.  385):  „Der  Discursus  ist  geschrieben, 

ehe  die  Wahl  [des  Erzherzogs]  Leopold  [zum  kaiserlichen 
Commissar  in  den  jülicher  Landen]  entschieden,  nachdem 

der  dortmunder  Vertrag  abgeschlossen  ist,  im  Laufe  des 

Monats  Juni  1609*". 

Die  Angabe  des  Zeitpunktes,  vor  welchem  das  Gutachten 

verfasst  sein  müsse ,  rechtfertigt  Droysen  durch  den  §  61 
desselben,  worin  dem  Kaiser  geraten  wird,  den  Erzherzog 

Maximilian  oder  einen  der  grazer  Erzherzoge  als  Commissar 
nach  Jülich  zu  senden.  Dem  Verfasser  war  mithin  die  am 

14.  Juli  1609  erfolgende  Abordnung  Leopolds  noch  un- 
bekannt. 

Den  zweiten  Teil  seiner  Behauptung  stützt  Droysen 

darauf,  dass  in  dem  Gutachten  von  dem  dortmunder  Ver- 
trage, welcher  am  9.  Juni  1609  zwischen  dem  Pfalzgrafen 

Wolfgang  Wilhelm  von  Neuburg  und  dem  Markgrafen  Era*^ 

1)  M.  Ritter  Sachsen  und  der  Jülicher  Erbfolgestreii,  Abli»«^ 
lungen  der  k.  bayer.  Akad.  d.  W.  lU  Cl.  XII,  20  Anmerkung. 
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Brandenburg  geschlossen  wurde*),  die  Rede  sei.  Lassen 
dies  gelten,  so  kommt  es  darauf  an,  festzustellen,  wann 

in  Prag  von  dem  dortmunder  Vertrage  Kenntnis  erhielt. 

Droysen  bemerkt  S.  383:  „Was  von  da  [vom  Tode 
w)g  Johann  Wilhelms  von  Jülich,  der  am  25.  März  1609 

Igte,]  au  [in  Prag]  geschah,  kann  ich  aus  den  mir  vor- 

•nden  Berichten  des  venetianischen  Gesandten  in  Prag, 

in  de  Cavalli ,    an   die  Signoria   recht  genau  verfolgen." 
der  nächsten  Seite  bemerkt  er  dann:  „Dass  Verhand- 

;en  zwischen  den  beiden  Hauptprätendenten  Brandenburg 

Neuburg  eingeleitet  seien ,  djiss  Brandenburg  sich  be- 

le  di  restar  d'accordo  col  Palatino  di  Neuburg,  wusste 
i  in  Prag  bereits  am  7.  Juni ;  vier  Wochen  später  sendet 

alli  Abschrift  des  dortmunder  Vertrages  ...  an  die  Si- 

ria." 
Die  im  ersten  Satze  angezogene  Stelle  aus  einem  Be- 
te Cavallis  vom  8.  [nicht  7.]  Juni  lautet  indes  vollständig: 

tanto  si  tengono  avisi ,  che  Telettor  di  Brandenburg  si 
e  con  doi  mille  fanti  et  mille  cavalli  incaminato  verso 

IIa  parte  [nach  den  jülicher  Landen]  et  che  di  giä  dovesse 
r  entrato  in  quel  stato,  dove  per  Tin teil  igen  tie  che  vi 

va  rispetto  alla  religione  et  procurando  di  restar  d'accordo 
il  Palatino  di  Neoburg  et  con  alcuni  delli  altri  sperasse 

ir  qualche  progresso. "  ̂)    Cavalli  spricht  also  auf  Gerüchte 
welche  bekanntlich  durchaus  unbegründet  waren,  ledig- 

von  einer  dem  Churfürsten  von  Brandenburg  zugeschrie- 

1)  Obf^leifh  dieser  bekannte  Vertrag  oft  und  stets  mit  dem 
feigen  Datum  gedruckt  ist  und  obgleich  Droysen  selbst  erwähnt, 
venetianische  Gesandte  habe  eine  Abschrift  des  am  31.  Mai  [a.  St.] 

ihteten  Vertrages  nach  Venedig  gesendet,    setzt  Droysen   doch 
Abschluss  S.  383  und  384  auf  den  20.  Juni,  an  welchem  Tage 

l^iirsten  bereits  in  Düsseldorf  waren.   Dort  trafen  sie  damals  nur 

Abrede  von  untergeordneter  Bedeutung;  s.  Mörner  Kurbranden- 
:«  Staatsverträge  S.  45. 

'^)  Staatsarchiv  Wien,  Dispacci  Veneti  42,  193  Or. 
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benen  Absicht,  sich  mit  Neuburg  zu  verständigen.  Yonden 

Verhandlungen,  welche  zwischen  dem  Markgrafen  Ernst  und 

Wolfgang  Wilhelm  erst  Ende  Mai  zu  Homburg  begannen^), 
hat  der  Gesandte  noch  keine  Ahnung.  Erst  am  15.  Juni 

berichtet  er,  dass  ein  Markgraf  von  Brandenburg  —  den 

Namen  desselben  kennt  er  noch  nicht  —  zu  Siegen  einge- 
troffen sei  und  dort  eine  Ftirstenversammlung  stattfinden  solle, 

„per  determinär,  come  havesse  ä  govemarsi. *  •)  Dass  Ernst, 
der  am  27.  Mai  in  Siegen  eintraf,  am  29.  nach  Homburg 

reiste*),  hat  Cavalli  auch  damals  noch  nicht  erfahren.  Am 

22.  meldet  er  dann :  „L'elettor  di  Brandenburg  trattiene 
tuttavia  le  genti  che  giä  scrisse  [am  8.]  ä  V.  Ser*  per 
entrar,  quando  stimera  bene  nel  ducato  di  Cleves,  et  in  tanto 

trattava  d'accordarsi  con  il  palatino  di  Naiburg  che  parimentc 
pretende  quella  successione,  accioche  uniti  insieme  piü  facil- 

mente  possino  conseguir  Tintento  loro.***)  Unter  dem  29.  Juni 

berichtet  er:  „Nel  negotio  die  Cleves  non  s'ha  altra  noriti 

se  non  che  in  diverse  riduttioni  s'andasse  praticando  tn 

Telettor  di  Brandenburg  et  il  Palatino  di  Naiburg.  •*)  W 
am  G.  Juli  kann  er  melden:  „Con  lettere  del  s'  di  Sciam- 
berg  [Hans  Reicbard  von  Schön  berg]  commissario  di  S.  C. 

M^  nel  ducato  di  Cleves,  s'ha  che  Telettor  di  Brandenburg 
et  Palatino  di  Naiburg  si  fossero  con  Tinterpositione  del 

langravio  di  Hassia  per  quella  successione  insieme  accordab' 
u.  s.  w.®)  Am  13.  Juli  tibersendet  er  endlich  eine  Abschrift 

des  dortmunder  Vertrages.') 

1)  S.  Briefe   und  Acten    zur   Geschichte    des   dreissigjährigw 
Krieges  II,  S.  282  Anm.  1,  Mörner  S.  43. 

2)  Staatsarchiv  Wien,  Disp.  Ven.  42,  203  Or. 
3)  S.  Briefe  u.  Acten  II  nr.  133. 
4)  Sta.  Wien.  D.  V.  42,  223  Or. 
5)  Das.  287  Or. 
G)  Das.  257  Or. 

7)  Das.  267  Or. 
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Man  sieht,  die  Berichte  Cavallis  gestatten  allerdings, 

genau  zu  verfolgen ,  was  in  Prag  geschah ,  oder  viel- 
,  was  der  Gesandte  von  Woche  zu  Woche  erfuhr.  Merk- 

iger Weise  hat  indes  Droysen  von  den  hier  mitgeteilten 
Stellen  nur  die  erste  und  die  letzte  beachtet,  obgleich  er 

den  Briefen  vom  29.  Juni  und  6.  Juli^)  Mitteilungen 
ht,  welche  sich  unmittelbar  an  die  oben  abgedruckten 

iliessen.  So  ist  es  ihm  denn  entgangen,  dass  nach  Ca- 
i  Berichten ,  die  Kunde  von  dem  dortmunder  Vertrage 

zwischen  dem  29.  Juni  und  6.  Juli,  nach  Prag  kam. 
Die  kaiserlichen  Acten  sind,  wie  en  scheint,  zu  Grunde 

ngen  und  wir  können  daher  Cavallis  Angaben  nicht  ans 

1  bestätigen.  Indes  liegt  kein  Grund  vor,  sie  in  Zweifel 

iahen.  Auch  der  in  der  Regel  sehr  gut  unterrichtete 
it  Wilhelm  Bodenius  weiss  in  einem  Briefe  vom  29.  Juni 

en  Markgrafen  von  Burgau  noch  nichts  von  einer  Ver- 

ligung  Brandenburgs  und  Neuburgs.*)  Mithin  könnte 
Gutachten  nicht,  wie  Droysen  will,  im  Laufe  des  Monats 

,  sondern  frühestens  Anfang  Juli  verfasst  worden  sein. 

Wenn  Droysen  sich  für  den  Juni  entschied,  so  leitete 

labei  wohl  die  Absicht,  eine  Schwierigkeit  zu  umgehen, 
welche  er  freilich  nicht  ausdrücklich  hinweist.  Ich  meine 

;  den  Umstand ,  dass  das  Gutachten  keinerlei  Anregung 

en  Mandaten,  welche  der  Kaiser  am  7.  Juli  erliess'), 
ilt.  Das  wäre  allerdings  schwer  zu  begreifen,  falls  man 
ie  Urheberschaft  Stralendorfs  oder  eines  anderen  kaiser- 

n  Rates  glauben  will,  denn  man  niusste  sich  in  Prag 

sofort  darüber  klar  sein ,  dass  gegen  den  dortmunder 

rag,  welcher  offen  Widerstand  gegen  des  Kaisers  rich- 
ihe  Entscheidung  verabredete,  Einsprache  zu  erheben  sei, 

er     j    I  • 

1)  Droysen  datiert  diese  beiden  Briefe  irriger  Weise  vom  ^—-z — : 

2)  Sta.  Wien.  Jülich,  Cleve,  Berg  tasc.  138  Copie. 
3)  S.  dieselben  bei  Martin  Meyer  Londorpius  suppletus  1, 485  fg. 
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und  da  die  Ausfertigung  jener  Mandate  nach  dem  gewöhn- 

lichen Geschäftsgänge^)  des  kaiserlichen  Höfen  mindestai 
drei  Tage  erforderte,  so  müsste  das  Gutachten  vor  dem 

4.  Juli  und  also  nicht  ohne  Ueberstörzung  gefertigt  worda 

sein.  Ich  will  jedoch  hierauf  nicht  weiter  Gewicht  legen 

und  habe  vielmehr  das  im  Auge,  dass  das  Gutachten  in  §  62 

sagt:  „Darauf  müssten  edictales  citationes  ergehen  und  beide 

Parteien  vor  beschieden  werden.** 
Diese  Citationen  waren  bereits  am  24.  Mai  ausgefertigt 

worden.^)    Droysen  bemerkt  nun  allerdings  S.  384,  dass  de, 
wie  Cavalli  melde ,    am  8.  Juni    noch    nicht  abgesendet  ge- 

wesen seien,  weil  der  Kaiser  nicht  zur  Unterzeichnung  habe 

bewogen  werden  können.     Er   hat   aber   wieder   die  nächafc- 
folgenden  Nachrichten   des   Gesandten   nicht   beachtet.    Am 

15.  Juni  meldet  nämlich  derselbe:    „£  stato  di  giä  espedito 

Tordine  per  le  cose  di  Cleves  ....  con  che  si  stima,  cM 

sarä  per  hora  preveduto    alle  novita  ch'erano  seguite  et  cW 
nella  diversita   grande  de  pretensori  et  interessi  che  vi  con- 

corrono,    habbi    ä   fermarsi  ogn'altro  movimento.*     Am  22. 
fährt  er  dann  nach  der  oben  aus  diesem  Berichte  angeführteo 

Stelle  fort:  ̂ tutto  che  di  giä  fosse  publicato  Tordine  di  S. M** 
Hiernach  gingen  also  die  Citationen  schon  vor  dem  15.  Joni 
ab  und  wurden  vor  dem  22.  veröffentlicht,  also  zu  einer  Zeit, 

wo  man  in  Prag  von  dem  dortmunder  Vertrage  nodi  mcU» 
wiLSste    und   nichts   wissen   konnte.     Ueberdiee   ist  die  eiste 

Angabe  Cavallis  irrig.     Schon  bei  Meteren')   ist  eine  geg* 

1)  Diesem  zufolge  mussten  die  Mandate  zuerst  im  ̂ eio^ 
Rate  beschlossen,  dann  im  Reichsfaofrate  entworfen  und  8chlie»W 

in  ersterem  genehmigt  werden.  Datiert  wurden  die  Schriftstücke  »** 

Tage  der  Ausfertigung,  welche  nach  der  Genehmigung  des  gebein»* 
Rates  erfolgte. 

2)  S.  Meyer  Londorp  I,  479  fg. 

3)  Meteranus  novus,   Ausg.  1640,  III,  216.    Das  Noten»*^ 
instrument,   welches  die  Verwahrung  enthält,   ist  nur  dorcb  ob^ 
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1  dortmunder  Vertrag  gerichtete  Verwahrung  des  kaiser- 
len  Gesandten  Hans  Reichard  von  Schönberg  gedruckt, 

mit  dieser  die  Citation  dem  Markgrafen  von  Brandenburg 

J  dem  Pfalzgrafen  von  Neu  bürg  zustellt.  Diese  Verwah- 
ig  datiert  vom  11.  Juni.  Hatte  aber  Schönberg  die  Cita- 

»,  welche  ihm  nach  Düsseldorf  nachgeschickt  worden  war*), 
11.  zu  Dortmund  in  Händen,  so  muss  dieselbe,  falls  sie 

z\\  durch  Curier  überbracht  worden  wäre,  spätestens  An- 
ig  Juni  abgesandt  worden  sein. 

Da  nun  natürlich  nicht  anzunehmen  ist,  dtiss  Stralen- 

•f  sich  der  von  ihm  selbst  am  24.  Mai  unterzeichneten 
ation  Anfang  Juli  nicht  mehr  erinnert  habe  oder  dass 

selbe  einem  kaiserlichen  Uate  unbekannt  geblieben  sei, 
würde  unbestreitbar  der  Umstand,  dass  das  Gutachten  den 

l}Lss  solcher  Citationen  em[)üehlt,  Droysens  ganze  Beweis- 
innig mit  einem  Schlage  über  den  Haufen  werfen  und  zu 

•  Folgerung ,  dass  dass  Gutachten  gefälscht  sei ,  zwingen, 
Is  wirklich,  wie  Droysen  annimmt,  in  jenem  vom  dort- 
inder  Vertrage  die  Rede  wäre. 
Dies  ist  jedoch  nicht  der  Fall.  An  den  von  Droysen 

383  bezeichneten  Stellen  heisst  es  §  13,  Neuburg  sei 

mtentirt*,  und  §  43  Neuburg  ̂ acquiesiuere''.  Unbefangene 
iffassung  kann  diese  Ausdrücke  nur  dahin  verstehen,  dass 

oburg  dem  Churfürsten  von  Brandenburg  gewichen  sei 

1  gegen  irgend  eine  Zusage  auf  die  Besitzergreifung  ver- 
litet  habe,  und  dass  dies  wirklich  ihr  Sinn  ist,  erhellt  aus 

in  §  43  folgenden  Bemerkung:  „Weil  letzlich  Branden- 
^  IK)sse8sionem  legitimis  mediis  apprehendirt,  wird  es  billig 

*ei  so  lang  manutenirt  und  geschützet,  biss  zu  recht  ein 

er  in  petitorio  sein  jus  ausgeführt  hat.**     Ueberdies  wird 

skfehler  von  Freitag  dem  22.  Juni  datiert.  Dieser  war  nicht  ein 
tag,  wohl  aber  der  12. 
1)  Man  wuaste  ja  in  Prag  nicht  vorauH ,  dass  er  Anfang  Juni 

i  Dortmund  gehen  werde. 

S83.  Philo8.-philol.  hist.  Cl.  3.J  29 
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in  §  15  gesagt:  ,Da  nun  ...  die  jülchischen  Lande  hiebei 

[bei  Brandenburgs  übrigem  Besitz]  verbleiben  sollten'; 
in  den  §§  23 — 25  femer  wird  immer  nur  davon  gesprochen, 
welchen  Machtzuwachs  Brandenburg  durch  die  Erwerbung 

der  gesamraten  jülicher  Lande  erhalten  werde,  und  in  deo 

§§  69 — 71  endlich  wird  die  Zukunft  in  einer  Weise  erörtert, 
als  sei  nur  noch  zwischen  Brandenburg  und  Sachsen  über 

das  Erbe  zu  entscheiden.  Von  dem  Mitbesitz  Neuburgs  da- 
gegen ist  weder  dort  noch  anderswo  die  Rede.  Lässt  fflck 

nun  denken,  dass  irgend  Jemand  in  der  angeführten  Weise 
von  dem  dortmunder  Vertrage  sprechen  konnte,  in  welchem 

die  beiden  Fürsten  imter  Vorbehalt  der  beiderseitigen  An- 
sprüche und  der  etwaigen  Rechte  Zweibrückens  und  Burgaw 

gemeinsamen  Besitz  und  gemeinsame  Regierung  verabredeien? 

Ganz  gewiss  nicht.  Der  Verfasser  des  Gutachtens  hatte  ohoe 
Zweifel  keine  Kenntnis  vom  dortmunder  Vertrage. 

Damit  wird  die  Annahme  möglich,  dass  das  Gutachtes 

vor  der  Ausfertigung  der  Citationen.  vom  24.  Mai  in  Prag 

geschrieben  worden  sei.  Wie  aber  will  man  dann  die  eben 

angeführten  Bemerkungen  über  Neuburg  deuten  ?  Es  bleibk, 

meine  ich,  nur  die  Vermutung  übrig,  dass  im  Mai  ein  Ge- 
rücht von  einem  Verzichte  Neuburgs  an  den  kaiserlichen 

Hof  gelangt  sei.  Diese  Annahme  ist  .allerdings  äusserst  un- 
wahrscheinlich ,  denn  es  findet  sich  von  einem  solchen  Ge- 

rüchte nirgends  eine  Spur,  vor  Ende  Mai  wurden  keindfl 

Verhandlungen  zwischen  Neuburg  und  Brandenburg  gepflog* 
und  noch  am  4.  Mai  meldete  Cavalli :  «II  Palatino  di  Neoboig 

che  pretende  la  successione  nel  ducato  di  Gleves,  ha  oon  o» 

scrittura  publicate  le  sue  raggioni,  aggiongendo,  che  se  b* 

le  era  pervenuto,  che  per  parte  del  marchese  di  Brandenbnig 

fosse  fatto  qualche  atto  di  possesso,  non  stimava,  ch^  ̂  

fosse  di  sua  volonta,  poiche  saria  contrario  alli  accordi  ch'i»* 
vevano  insieme.**)     Da  jedoch   die   angedeutete  Vermntoig 

1)  Sta.  Wien,  D.  V.  42,  113  Or. 
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aerhin,  um  die  Echtheit  des  Gutachtens  zu  retten,  auf- 
iellt  werden  könnte,  milssen  wir  uns  mit  diesem  näher 
issen. 

Prüfen  wir  zunilchst  Droysens  Gründe  für  die  Urheber- 
ifk  Stralendorfs. 

Als  ersten  bringt  er  S.  387  vor:   »Der  Discursus  ist  in 

g  geschrieben ,   es  heisst  §  63 :    der  Kaiser   müsse   beide 
teien    anhero    zu    bekommen    und    Friede    zu    machen 

iäs  anwenden.     Ebenso    §69:    allhier/     Konnte   und 
iste  aber  nicht  auch  ein  Fälscher  so  schreiben,    um   den 

chein  zu  erwecken,  dass  ein  kaiserlicher  Rat  spreche? 

Weiter  wendet  sich  dann  Droysen  S.  389  ein :   „  Wenn 

ilendorf  sich  veranlasst  sah,  in  der  jülichschen  Sache  jene 
kschrift  niederzuschreiben,    so  konnte   es    nur  sein,    um 

Geheimenrat  oder  dem  Kaiser  selbst  seine  Ansicht  vor- 

agen.    Aber  für  diesen  Kaiser  Rudolf  IL  wäre  am  wenig- 
eine so  weitläufige  und  complicirte  Darlegung  geeignet 

äsen    und  der  Geheime  Rat  war,   so  sollte  man  meinen, 

genau    mit   der  Frage   und  ihren  einzelnen  Beziehungen 

raut,  zu  sehr  in  dem  Interesse  der  augenblicklichen  Sach- 
und  ihrer  Schwierigkeiten,  als  dass  der  Vicekauzler  sicK 

so  weit  abführende  Erörterungen   hätte  einzulassen,    die 

»ft  von  allen  Seiten  erwogene  Sache  gleichsam  ab  ovo  zu 

iem  brauchen.- 
Diese  Bedenken  sucht  Droysen   „durch  eine  andere  Reihe 

Betrachtungen *"    zu    entkräften.      Seine    Betrachtungen 
en   jedoch    die    Annahme    zur   Voraussetzung,    dass    die 

«rüchen  Citationen    vom  24.  Mai    „so  lange  un vollzogen 

ben,  bis  die  Prätendirenden  Besitz  ergriflfen  und  sich  ver- 

idigt   hatten**,   was  Droysen    hier   S.  390,    seine   S.  384 
lachten  Aufstellungen   ohne  jede  Begründung  erweiternd, 

feststehende   Thatsache    behauptet.     Diese  Annahme    ist 

bereits   oben   als    irrig   nachgewiesen    worden    und   wir 

ichen  mithin  auf  Droysens  Betrachtungen ,    welche  auch 

29* 
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sonst  anfechtbar  erscheinen,    nicht   weiter  einzugehen.    Da- 
gegen nniss  ich  seine  Bedenken  verstärken. 

Stralendorf  war,  was  Droysen  nicht  wusste,  selbst  Mii* 

glied  des  geheimen  Rates.  ̂ )   Wie  hätte  er  also  dazu  kommen 
sollen,  dieser  Körperschaft  ein  Gutachten  einzureichen,  w4h- 

rend  er  seine  Ansichten  weit  bequemer  und  wirksamer  münd- 
lich entwickeln  konnte?    Dass  für  Rudolf  IL   „eine  so  weü* 

läufige   und    complicirte   Darlegung   am    wenigsten   geeignet 

gewesen"   wäre,    wird    man    noch  entschiedener  als  Droysen 
betonen  müssen,  wenn  man  in  Betracht  zieht,  dass  der  Kmät 

seit    Ende    April    unausgesetzt    durch    die    bekannten   bösen 

Händel    mit   den    böhmischen  Protestanten   in  Anspnich  g^ 

nommen  war  und  in  Folge  davon  an  heftigen  Anfällen  seiner 

Geisteskrankheit*)  litt,  welche  ihn  abgeneigt  machten,  sich 
mit  Geschäften  zu  befassen.    Jene  böhmischen  Wirren,  welche 

bis  zum  24.  Mai-,    wo  der  Kaiser  den  Landtag  berief,  fori 

und  fort  einen  Aufruhr  in  Aussicht  stellten ,    liessen  ander- 
seits   wohl   auch  den  Ministem  nicht  Müsse  und  Lust,  sich 

über  sonstige  Fragen  in  weitläufigen  Discursen    zu   ei^heo. 
Stralendorf  insbesondere    aber    hatte  sich  schon   1606  p^ 

die    üebernahme    des    Reichsvicekanzleramtes    wegen  seine« 
hohen  Alters  und  seiner  Kurzsichtigkeit  gesträubt  und  dieselbe 

davon  abhängig  gemacht,  dass  ihm  der  Reichshofratssecretir 
Andreas  Hannewald    und  der  Geheimsecretar  Johann  Barfi* 

tius  als  Beistände  zugeordnet  würden.')    Bald  hatte  sich  denn 
auch  die  Unzulänglichkeit  seiner  Kräfte,  welche  eine  sxisaef 
ordentliche  Verschleppung  der  Geschäftje  nach  sich  zog,  fT 

1)  S.  Briefe  und  Acten  V,  818  Anm.  2. 

2)  Vgl.  Gindely  Rudolf  II,  1,  330  fg.  Ueber  Rudolfe  Inik- 
heit  im  Allgemeinen  vgl.  Stieve  Die  Verhandlungen  über  die N«»' 
folge  Kaiser  Rudolfs  II.  in  den  Abhdl.  der  k.  bayer.  Akad.  d.  Wi* 
III  Cl.  XV  und  Briefe  und  Acten  IV  und  V,  Register  ».  t. 

3)  Briefe  und  Acten  V,  818  Anm.  2. 
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)  Der  alte  Herr  ersparte  sich  also  gewiss  eine  Arbeit, 

nicht  unumgänglich  notwendig  war.  Und  wollte  man 
11  diese  Umstände  übersehen,  wie  wäre  die  Art,  in 

r  das  Gutachten  die  jülicher  Frage  behandelt,  mit  der 

jrschafk  Stralendorfs  zu  vereinbaren?  Droysen  ver- 

lieht, dies  von  ihm  selbst  angeregte  Bedenken  zu  be- 
i,  und  in  der  That  ist  es,  glaube  ich,  nicht  zu  lösen, 

iinahe  zwanzig  Jahren ,  seit  Herzog  Johann  Wilhelm 

Januar  1590  wahnsinnig  geworden*),  beschäftigte  man 
Prag  mit  der  jülicher  Frage  eingehender  und  eifriger 

i  irgend  einer  anderen  Reichsangelegenheit  imd  suchte 

bindern,  dass  das  Erbe  in  protestantische  Hände  fiele. 
i  sollte  der  Geheimrat  und  Reichsvicekanzler  Stralen- 

e  Sache  wie  eine  völlig  neue  behandelt  und  sich  im 

Is  Zweck  gesetzt  haben ,  zu  zeigen :  ̂ wie  hoch  und 

nicht  dem  hochstgeehrten  hauss  Oesterreich  allein, 

1  auch  dem  ganzen  religionswerk  an  rechter  Verfass- 

»s  jtilchischen  regiments  gelegen?**  Das  ist  doch  nicht 
nbar  und  man  wird  also  Droysens  Bedenken  durch- 
?ndes  Gewicht  beime^ssen  müssen. 

och  hören  wir  seine  weiteren  Gründe ! 

flau  wird",  sagt  Droysen  S.  391,  „nicht  in  Abrede 
,  dass  der  in  dem  Discurs  entwickelte  Vorschlag ,  die 

n  zugleich  mit  Gebietsaustausch  und  Entschädigimgen 
3r  RechtAjbasLs  hinwegzulocken    und   zugleich    mit   der 

Bericht  Cavallis  vom  10.  September  1607:  ,In  questo  mentre 

ecancelliere  Strolendorf,  ancorche  non  habbi  longamente  ver- 

quella  carica   et  ))er   l'eta  grave  non  possi  reger  tanto  peso, 
suplendo  al  meglio  che  si  puö  nelli  afFari  che  corrono,  sino 

fatta  altra  dechiaratione ,  da  che  ne  segne  oltre  li  altri  im- 

iti  ritardamento  grandissimo  in  tutti  li  negotii  import-anti.'' 
en.  D.  V.  39,  10  Or. 

Vgl.  Stieve  Zur  Geschichte  der  Herzogin  Jakobe  von  Jülich 
5eit^chrift  des  Bergischen  Geschichtsvereins  XIII,  20. 
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Einleitung  reichsrechtlichen  Verfahrens   zu  bedrohen,  m 

gewandten   und   kühnen  Staatsmann   erkennen  lasst.*   Ma 
könnte  das,  meine  ich,  doch  wohl  in  Abrede  stellen,   ihr 

lassen  wir  es  auch  gelten,  so  bleibt  doch  die  Frage,  ob  den 
Stralendorf  ein   kühner  Staatsmann  war?     Obwohl  mir« 

unendlich   reicheres  Material    zu    Gebote  steht  als  Diojkb, 

vermag  ich  die  Frage  nicht  zu  beantworten,  denn  die  Zeog- 
nisse  über  seine  Persönlichkeit  und  Thätigkeit  reichen  Jn 

nicht  aus.     Und    vor   allem ,    gab   es   denn   nicht   auch  0 

anderen  Höfen   kühne  und  gewandte  Staatsmänner,  wdde 

beim  Kaiser  die  Absicht,  den  angedeuteten  Weg  einzuscUagai 

voraussetzen  konnten?     Stets  hatte  der  Kaiser  die  Eniscba-j 
düng   über   die   Bestellung    des   Regiments    in    den  jülidtf 

Landen   und   über   die  Erbfrage   für   sich   in  Ansprach  g^ 

nommen    und   stets   hatten  die  Protestanten  geargwöhnt,  ff 

wolle  die  Lande  seinem  Hause  oder  Spanien  zuwenden.  W«; 
lag  also  näher  als  jene  Vermutungen? 

Ebensowenig  stichhaltig  erscheint  mir  der  letzte  GruWi 

welchen  Droysen  für  die  Urheberschaft  Stralendorfs  gelta* 

macht.  ,Wenn  es',  bemerkt  er  S.  391,  »in  dem  Vi^ 
§  5(>  heisst:  durch  das  Haus  Brandenburg  sei  Preossei  ̂  

Reich  abgerissen  worden  und  der  ChurfÖrst  habe  jetit  ta 

Gewinn  davon,  ,wie  aber  ksl.  M*  damit  content  ist,  weiaff 

sehr  wohl^ ;  —  wenn  es  ebenda  weiter  heisst:  »daniin  1* 
er  und  seine  Vorfahren  in  ksl.  Ausschreiben  niemak  *■ 

Titel  von  Preussen  erlangen  können,  wird  ihn  auch  nie**' 
halten:  man  hat  Preussen  also  nicht  verschmerzt,  wieBniA»" 
bürg  vermeint ;  der  Churfurst  hat  seine  Churbelehnong  ̂  

nicht,  er  hat  sich  vorzusehen,  dass  er  nicht  nach  andere 

Gütern  strebe  und  die  seinigen  darüber  verliere* ;  —  ja  weB» 
es  §  58  heisst:  ,wir  haben  von  den  sächsischen  Abgesani** 
verstiinden ,  wie  der  ChurfÖrst  zu  diesen  Landen  auch  g*> 

einigen  Anspruch  nehmen  wollte*  —  so  dünkt  voich  sm 
das  Aeusseningen ,  wie  sie  nur  Jemand  machen  konnte, » 
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hoher  amtlicher  Stellung  stand  und  mit  Zuversicht  aus- 

■€chen  durfte,  wohin  die  kaiserliche  Willensmeinung  gehe/ 
e  Bemerkungen  über  Preussen  enthalten  jedoch  nichts, 
JB  nicht  jeder  im  Reich  wusste  oder  erfinden  konnte,  und 
i  über  Sachsen  beweisen  vielmehr  schlagend,  dass  der 
acurs  nicht  von  Stralendorf  herrühren  kann. 

Der  Discurs  redet  in  §  58  von  einem  Anspruch  Sachsens 

f  die  gesammten  jülicher  Lande,  während  man  in  Dresden 
mals  nur  auf  Jülich,  Berg  und  Ravensberg  Anspruch  zu 

sitzen  glaubte  und  erhob.  ̂ )  ALs  Grundlage  der  sächsischen 

»rderung  bezeichnet  femer  der  Discurs  „die  an  Wartung**, 
ilche  Kaiser  Friedrich  „ungefähr  vor  140  jaren  unddarüber** 
m  Herzog  Albrecht  von  Sachsen  verliehen  habe.  Das  frag- 

te Privileg  aber  war  nicht  vor  1469  sondern  erst  1483 
bellt  worden.  Sodann  meint  ier  Discurs:  „Entweder  ist 

5  ksl.  Begnadigung  so  zu  verstehen,  wenn  Gülch  zugleich 
mennlichen  und  weiblichen  Geschlecht  und  Stammen  ab- 

>hen  werde  ....  oder"  u.  s.  w.  Er  weiss  also  nichts  von 
an  1486  durch  König  Maximilian  I.  dem  Churförsten  Ernst 
id  dem  Herzog  Albrecht  von  Sachsen  verliehenen  Privileg, 

elches  beiden  sächsischen  Linien  den  „Anfall"  der  jülicher 
ande  nach  dem  Abgange  rechter  männlicher  Leibes-  und 
ehenserben  zusicherte.  Ebenso  wenig  kennt  er  die  Bestä- 
Sfung  der  beiden  Privilegien,  welche  1495  durch  Maximilian  L 
folgte.  Alle  diese  Urkunden  aber  waren  dem  kaiserlichen 

ofe  schon  1604  mitgeteilt  worden  und  Stralendorf,  welcher 

'  Juni  1603  in  kaiserhche  Dienste  getreten  war,  weil 
idolf  ihn  zum  Reichsvicekanzler  machen  wollte*) ,  musste 
*!  denselben  sofort  Kenntnis  erhalten  haben  oder  er  hätte 

ch  auf  sie  aufmerksam  werden  müssen,  wenn  er  die  sächsi- 

1)  Die  Belege  für  diese  und  die  folgenden  Angaben  über  Sachsens 

^Uung  in  der  Erbfolgefrage  bietet  die  oben  S.  438  Anm.  1  erwähnte 
^Hft  von  Ritter. 

2)  Briefe  und  Acten  V,  818  Anm.  2. 
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sehen  Ansprüche  einer  so  eingehenden  Erörterung  unterzog, 
wie  sie  unser  Gutachten  enthält.  -Vor  allem  endlich  mua^ 

Stralendorf  wissen  ,  dass  der  Churfürst  von  Sachsen  in  den 

Jahren  1G04  — 5  und  noch  1607,  als  Stralendorf  schon  Reicha- 
vicekanzler  war,  dem  Kaiser  die  Abtretung  seiner  Ansprüche 
angeboten  hatte,  und  er  musste  das  erwähnen,  wenn  er  in  §  öC 

Vorschläge  zur  Abfindung  Sachsens  machte.  Das  Gutachten 

dagegen  gedenkt  jenes  Anerbietens  mit  keinem  Worte  und 

während  Sachsen  1607  auf  ein  schlesisches  Fürstentum  [Jägem- 
dorf  ?]  hingewiesen  hatte,  wofür  es  sein  Anrecht  dem  Kaisef 

überlassen  wolle,  spricht  der  Discurs  von  der  Oberlausitz  oder 

den  sogenannten  Sechsstädten  derselben. 

Man  sieht  also,  die  Gründe,  welche  Droysen  für  Stralen- 
dorfs  Urheberschaft  aufstellt,    lassen    teils  dieselbe  höchstens 

als  m<)glich  erscheinen,  teil»  beruhen  sie  auf  irriger  Voraiif- 

setzung,  teils  sprechen  sie  wie  die  von  Droysen  selbst  anffe- 
regten  Bedenken  entschieden  gegen  seine  Annahme. 

Zum  Ueberfluss  sind  aber  auch  Aeusserungen  Stralen- 
doris  überliefert,  welche  mit  dem  Discurs  nicht  vereinbar 

sind.  Dieser  bezeichnet  in  §  41  fg.  das  Recht  Ohurbranden- 
bnrgs  auf  die  jülicher  Lande  in  den  stärksten  Ausdrücke» 

als  unanfechtbar  und  sucht  es  als  solches  darzulegen.  Di-' 

gegen  meldet  der  neuburger  Agent  zu  Prag,  Jeremias  Pisto-^ 
rius,  in  einem  schon  1735  gedruckten  Berichte  an  Pfal^nr 

Philipp  Ludwig  vom  11.  Juli  1609,  Stralendorf  habe  ih»- 

nach  Teberreichung  eines  Schreibens,  worin  Pfalzgraf  Wolf— 
gang  Wilhelm  und  Markgraf  Ernst  dem  Kaiser  den  Abschli»*^ 

des  dortmunder  Vertrages  anzeigten,  gesagt:  „Zudeme  babe^^ 
Brandenburg  allda  ganz  und  gar  kein  jus ;  nehme  ihn  wunder, 
was  E.  H.  Gn.  geliebter  herr  söhn  gedacht,    dass   er  sori 

nachgeben   Wann  der  verstorbene  herzog  zu  Gölict« 
etc.  id  est  dux  Joimnes  Wilhelmus,    ein  tochter  gehabt,  so 

hüttt»  solche  nicht  erben  können,  zu  geschweigen  der  schwestC 
tochter:    er   hab   oi\    mit    E.  fl.  Gn.   geliebtem   herra  aohn 
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?88wegen  conferiert;  I.  fl.  Gn.  haben  gar  unrecht  gethan, 

as8  dieselbe  Brandenburg  zugelassen.**  \)  Stralendorf  selbst 
irner  schrieb  am  5.  September  1609  dem  Churfürsten  von 
ainz:  ,Der  Churfürst  von  Sachsen,  so  ungleich  besser 

..  h.  da  vorher  von  keinem  anderen  Ansprecher  die  Rede  ist, 

IS  beste]  recht  zu  den  göligschen  landen  zu  haben  vermeint 

ird,  hat  sich  neben  andern  der  ksL  commission  und  erkannt- 
188  alhier  submittirt,  Brandenburg  und  Pfalz  aber  beharren 

)cli  in  ihrem  ftirnemmen**  und  haben  Gesandte  hieher  ge- 
hickt,  „ist  aber  noch  keiner  bei  mir  gewesen  noch  mir 

was  von  ihnen  zugestellt  worden.  Was  bei  und  durch 

idere  praktisieret  wird,  das  lass  ich  an  seinem  orte  beruehen 

id  einem  jeden  das  seine  verantworten,  bei  mir  wird  man 

wiaslich  wider  die  religion  und  Justiz  nichts  mit  meinem 

ssen  und  willen  erhalten.**'') 
Dass  Stralendorf  Wolfgang  Wilhelm  gegenüber,  als 

•selbe  i.  J.  1605  der  jülicher  Frage  halber  zu  Prag  weilte*), 
klich  das  Erbrecht  der  Töchter  und  insbesondere  das  einer 

iwestertochter,  also  den  Anspruch  Brandenburgs  entschieden 
dritten  hatte,  lässt  sich  nicht  in  Zweifel  ziehen,  denn  die 

KVahrheit  seiner  dem  Pistorius  gemachten  Angabe  hätte 
dessen  Bericht  hin  ja  sofort  festgestellt  werden  können. 

•Ute  man  nun  auch  —  was  doch  sehr  gezwungen  und 

"'"ührscheinlich  wäre  —  annehmen,  dass  er  mit  seinen  dem 
-^teu  am  9.  Juli  1609  geäusserten  Bemerkungen  ledig- 

bezweckt habe,    Neuburg    gegen   Brandenburg   zu  ver- 

1)  Christoph  Dithmar    Solida  Defensio  Huccinctae  deductionis 

^m  successionis  Ser.  domui  ac  Htirpi  Palatinae  Neobur^co  -  Solis- 
-usi  in  ducatus  Juliae   competentium ,  u.  8.  w.  1735,  Bei- 
i   6. 

2)  Churmainzer  Archiv  zu  Wien,  Juliacenaia  I,  214  Or. 

3)  S.  Stieve    Actenstöcke   und   Kegesten    zur  Geschichte    der 

^her  Lande,    in  der   Zeitschr.    des    Bergischen    (Icschichtsyereins 
l,  38. 
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hetzen,'  so   ist   doch  die  gleiche  Absicht  bei  jenen  früher^ 
Aeusserungen  nicht  vorauszusetzen,  da  Neuburg  1605  ohne* 
hin  Brandenburg  zu  verdrängen  trachtete  und  in  gespannieso 
Verhältnisse    zu   demselben   stand.     Ebenso   ist   kein   Grund 

abzusehen,    weshalb   der  Reichsvicekanzler  den   ChurftoieK 

von  Mainz  über  seine  wahre  Meinung  getäuscht  haben  sollte  : 

die  Bemerkungen  aber,  welche  er  in  dem  an  diesen  gerickL- 
teten  Schreiben  über  Brandenburg  und  Neuburg  macht,  zeigessE 
wieder  unzweifelhaft  an,    dass    er   die  Ansprüche  jener  ftli 
unberechtigt  hält.    Ist  es  nun  denkbar,  dass  er  im  Mai  1609 
Brandenburgs  Recht   für  unanfechtbar  erklärt  haben  sollte? 
Zu  beachten  ist  überdies,    dass,    wenn  Stralendorf  sagt:    ei 

wird  vermeint,  Sachsen  habe  das  beste  Recht,  die  Vermutung 
nahe  liegt,  er  habe  bezüglich  der  sächsischen  Ansprüche  eine 

eigene  und  selbstgebildete  üeberzeugung ,    wie   sie  der  Ver- 

fasser unseres  Gutachtens  kundgibt,    noch   nicht   besessen.') 
Die  ältesten  Handschriften,  welche,  bekannt  sind*),  geben 

einen  Verfasser  des  Gutachtens  nicht  an.  Wenn  später  Stralen- 
dorfs  Name  mit  demselben  verknüpft  wurde,  so  hat  das  sein«» 

Grund  vermutlich  nur  darin ,   dass  man ,  um  die  Bedeutong' 
des  Schriftstückes  zu  steigern,  für  dasselbe  einen  bestimmter»- 
Vater   unter   den  hervorragenden  kaiserlichen  Raten  suchten 

Da  war  es  ganz  natürlich,  dass  man  an  den  Reichsvicekanilcr^ 
dachte,  welcher  am  kaiserlichen  Hofe   in   der  Regel  die  4*- 
Reich  betreffenden  Geschäfte  leitete.     Zuerst  wurde  in  einer 

Handschrift,   welche  Droysen  vor  das  Jahr  1620  setzt,  tfrf^ 
Hans  Ludwig  von  Ulm,  den  Nachfolger  Stralendorfe  hinge- 

wiesen, wobei  wohl  nicht  daran  gedacht  wurde,  dass  dieser 

1)  Auf  die  Vermutung,  die  Droysen  S.  391  fg.  hinwirft,  dtfi 
in  einem  Schreiben  des  Chf.  von  Brandenburg  vom  6.  November  16W 
auf  unser  Gutachten  hingewiesen  werde,  glaube  ich  nicht  eingab 
zu  müssen,  da  Droysen  selbst  ,die  Andeutungen  nicht  bestimmt 

genug''  findet,  „um  unseren  Discursus  darin  wieder  zu  erkennen.' 
2)  S.  darüber  Droysen  S.  371  fg. 
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109  bereits  seit  Jahren  Reichshofrat  war^)  und  als  solcher 
Q  Discurs  verfasst  haben  könne,  sondern  einfach  übersehen 
irde,  dass  damals  das  Vicekanzleramt  durch  Stralendorf 
waltet  wurde.  Geschichtlich  besser  Unterrichtete  nannten 

m  später  Stralendorf.  Mit  den  Verhältnissen  am  kaiser- 
le»  Hofe  vertraute  Zeitgenossen  würden  dagegen  eher  auf 

Ireas  Hannewald  geraten  haben,  welcher  in  den  Reichs- 
:elegenheiten  weit  thätiger  und  einflussreicher  war  als 

ilendorf*)  und  wie  früher')  so  auch  wohl  noch  1609  die 
eher  Sache  bearbeitete.  Da  aber  auch  er  im  geheimen 

•e  sass  und  in  den  böhmischen  Wirren  lebhafte  Thätig- 
i  entwickelte,  erheben  sich  gegen  diese  Vermutung  sofort 

oben  gegen  Stralendorfs  Urheberschaft  geäusserten  Be- 
ken. 

Für  den  Versuch,  eine  bestimmte  Persönlichkeit  als 

"fasser  unseres  Gutachtens  nachzuweisen,  fehlt  jeder  An- 
bspunkt.  Prüfen  wir  also  dessen  Inhalt  lediglich  auf  die 

f5e  hin,  ob  es  von  irgend  einem  kaiserlichen  Rate  oder 

rhaupt  von  einem  kaiserlich  gesinnten  Katholiken,  der 

i    in  Prag  aufhielt,  herrühren  könne. 
Wenn  ich  gegen  die  Urheberschaft  Stralendorfs  oben 

:^nd  machte ,  dass  das  Gutachten  die  jülicher  Frage  wie 

i  ihrer  Bedeutung  nach  noch  gar  nicht  erörterte  be- 
Ldelt  und  dass  es  vollständige  Unkenntnis  der  Ansprüche 

-lisens  und  des  von  diesem  wiederholt  gemachten  Tausch- 
Mrbietens  verrate,  so  sprechen  diese  Gründe  selbstverständ- 
Ei  ebenso  gegen  die  Annahme,  dass  das  Gutachten  von 
lern  anderen  in  die  kaiserliche  Politik  eingeweihten  Manne 

1)  S.  Briefe  und  Acten  V,  Register  s.  v. 

2)  Vgl.  a.  a.  0.  IV  und  V  Register  s.  v.  und  Stieve  Ursprung 
i  dreissigjährigen  Kriege 9  I. 

8)  S.  Ritter  in  der  oben  S.  4:3«  Anm.  1    angeführten   Schrift 
16.     Vgl.  Droysen  S.  383. 
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herrühre.^)     Dazu  kommt ,    dass   von   den  vor  Johann  Wil- 

helms Tode  in  der  jülicher  Angelegenheit  getroffenen  Masa- 
nahmen  des  Kaisers,  von  den  damals  erfolgten,  wiederholten 

Abweisungen  der  Interessenten  und  ihrer  Freunde,    von  der 

nach  des  Herzogs  Ableben  geschehenen  Beauftragung  dreier 
Commissare  und  von  den  diesen  erteilten  Befehlen  mit  keinem 

Worte  die  Rede  ist,    dass   die  Ansprüche   des   Herzogs  von 

Nevers   und  diejenigen ,    welche  Erzherzog  Albrecht  auf  be- 
deutende,   von    Burgund    zu   Lehen    gehende  Teile   erheben 

konnte,  nicht  erwähnt  werden,  obgleich  der  Reichshofrat  im 

August  1608  bezüglich  der  Ansprüche  Nevers'  und  Albrecbk 
erklärt  hatte,  sie  seien   „nicht  die  schlechtesten"*),  und  da88 
in  keiner  Weise   in  Betracht  gezogen  wird,    wie   weit  man 

auf  die  Liga  rechnen  dürfe   und   welche  Hülfe  Spanien  toh 

Burgund  aus  dem  Kaiser  leisten  könne,    während   doch  der 

eben"  geschlossene  niederländische  Stillstand  jenem  freie  Hand 
zu   anderen    Unternehmungen    zu    geben    schien.     Auch  ist 

nicht  darauf  hingewiesen,    wie   nachteilig  der  Verlust  einer 

katholischen  Stimme   auf  den  Reichs-  und  Deputationstageo. 
dem  Kaiser  sein  müsse.     Von  all  dem  hätte  ein  kaiserlicher    ] 

Rat  unbedingt  reden  müssen  und  auch  ein  anderer  Katholik 

hätte  wenigstens  einige  dieser  Punkte  nicht  unberührt  hsBsm^ 
können. 

Gtehen  wir  sodann  zu  dem ,   was  in  dem  Gutachten  gfr' 

sagt   wird ,    über ,    so    finden    wir   in  den  §§  2—  8  zunä(W> 

einen  Bericht   über   die  Entwicklung   der   Reichsverhaltni«^ 

seit  der  Kirchenspaltung,  dessen  Gedankengang  folgender  ii^^ 

Luthers  Ketzerei    hat   unter  den  Reichsständen  so  viele  Afl— "^ 

1)  Dass  Sachsens  Tauschantrag  aach  dem  Reichshofrate  bekum 

war,   zeigt  das  Gutachten  desselben  vom  August  1608  bei  Ritte* 
a.  a.  0.  20  Anm.  1. 

2)  In  dem  oben  erwähnten  Gutachten  bei  Ritter.   VonKcrer* 

war  im  Mai  nach  Berichten  Cavallis  ein  Gesandter  in  Prag;  nm«^ 
weniger  konnte  also  ein  kaiserlicher  Rat  auf  ihn  vergessen. 
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läDger  j^efunden,  dass  man  ihnen  allerhand  Pnijudicierliches 

inräumen  musste  und  ea  wäre  gewiss  noch  ärger  geworden, 
renn  Gott  nicht  dem  Hause  Gestenreich  eine  Macht  verliehen 

Atta,  welche  auch  die  stärksten  Feinde  scheuen  mussten. 

^iele  von  den  ketzerischen  Fürsten  sind  sehr  ansehnlich  ge- 
ordeu,  keiner  aber  gelangte  zu  solcher  Macht,  dass  die 

itholischen  Mächte  Anla^«s  gehabt  hätten ,  sich  davor  zu 

itsetzen  oder  , etwas  besorglichs  zu  befahren.**  Das  haben 
e  Ketzer  wohl  erkannt  und  deshalb  stets  gewünscht,  dass 

ler  von  ihnen  in  den  Stand  gelange,  den  Katholiken  Ein- 
It  thun  und  dem  Hause  Oesterreich  den  Kopf  bieten  zu 
inen.  Je  mehr  sie  aber  nach  diesem  Ziele  trachteten, 

to  mehr  entfernten  sie  sich  davon.  Des  Churförsten  August 

I  Sachsen  Macht  war  freilich  gross,  aber  er  zog  es  vor, 
1  die  Gunst  Oesterreichs  und  der  Katholiken  zu  bewahren, 

l  so  hatten  diese  nicht  nötig,  „ihn  einzuhalten/  Sein 

m  Christian  hat  sich  mehr  ,in  seinem  Sinne  hoch  er- 

►en**,  als  dass  er  Grosses  hätte  unternehmen  können;  doch 
ton  allerdings  die  Katholiken  wolil  gegen  ihn  einschreiten 

«Hen,  wenn  er  nicht  rasch  gestorben  wäre.  In  der  Folge 
*  des  Administrators  von  Sachsen  Friedensliebe  und  die 

it;bare  Abnahme  der  sächsischen  Macht  erkennen,  dass 
b    die  Absicht  der  Ketzer  nicht  zu  verwirklichen  sei.    Da 

sich  „bei  dem  andern  Churhause  Brandenburg  eine 

lane  un vermutliche  verändeiiing  schleunig  begeben,  das 

^mehr  es  sich  fast  ansehen  lässt,  als  sollten  die  lutheri- 
=in  dadurch  fast  mehr  können  behaupten,  als  sie  vor  dem 

hoffen  mtSgen.** 
Entspricht  nun  diese  Darstellung  den  Anschauungen  der 

bholiken  jener  Zeit?  Keineswegs.  Weit  entfernt,  sich 

L  Protestanten  überlegen  zu  fühlen ,  waren  sie  von  be- 
eidig wachsender  Sorge  vor  deren ,  wie  sie  meinten ,  auf 

Beraubung  und  Vernichtung  ihrer  Kirche  und  die  Zer- 
mmerung  des  Reiche?  gerichteten  Praktiken  erfüllt.    Man 
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lese  nur  einmal  die  bei  den  Reichstagen  angebrachten  Be- 

schwerden oder  blicke  in  echte  Acten^)  hinein !  Wie  die 
Protestanten  die  Katholiken ,  ganz  so  fürchteten  diese  jene. 
Ein  Katholik,  der  die  Vergangenheit  schildern  wollte,  würde 

an  den  schmalkaldischen  Krieg  und  die  Fürstenverschwörung 
erinnert  und  dann  aufgezählt  haben ,  wie  die  Prote^nten 

trotz  dem  Religionsfrieden  das  Kirchengut  in  ihren  Gebietee 

eingezogen,  wie  sie  sechzehn  Bistümer  und  mehrere  Reidtf- 

abteien  an  sich  gebracht  und  sogar  nach  Köln  und  Stras»- 
burg  ihre  Hand  ausgestreckt,  wie  sie  in  den  Reichsstädten 

die  Katholiken  bedrückt  oder  ihre  Glaubensübimg  einzu- 
führen gesucht,  wie  sie  die  protestantischen  Unterthaneo 

katholischer  Obrigkeiten  im  Widerstände  gegen  diese  be- 
stärkt, wie  sie  das  Reich  so  oft  mit  Unruhe  erfüllt  undmü 

dem  Auslande  practiciert,  wie  sie  sich  gegen  den  Reichs- 
hofrat und  das  Kammergericht  aufgelehnt,  wie  sie  dem  Kaiser 

die  Reichstage  „schwer  gemacht*  und  wie  sie  die  Deputa- 
tionstage und  vor  Jahresfrist  auch  den  Reichstag  zerschlagai 

hätten,  u.  s.  w.  Das  hätte  auch  dem  vorgeblichen  Zwecke 

unseres  Gutachtens  weit  besser  entsprochen  als  der  dort  ge- 
gebene Bericht.  Dieser  ist  unläugbar  protestantisch  gedacht 

Es  erhebt  sich  gegen  ihn  aber  noch  ein  anderes  nicht 

minder  gewichtiges  Bedenken.  Wen  betrachteten  denn  die 
Katholiken  als  die  Anstifter  aller  Unruhen  im  Reiche,  wtf 

hassten  und  fürchteten  sie  vor  Allen?  Waren  es  nicht  die 

Calvinisten  und  insbesondere  Churpfalz?  War  nicht  ChiB^ 

pfalz  seit  den  Tagen  Friedrichs  III.  stets  der  Führer  der 

protestantischen  Bewegungspartei  gewesen  und  stand  es  nicht 

an  der  Spitze  der  jüngst  errichteten  Union,  welche  (Iöd 

Kaiser  und  den  Katholiken  so  grosse  Sorge  bereitete  ?  Weder 

von  den  Calvinisten  noch  von  Churpfalz  noch  von  der  CnioB 

i^  jedoch  in  dem  Discurs  die  Rede. 

1)  Vgl.  z.  B.  Briefe  und  Acten  IV  und  V,  RegiÄt«r  s.  t.  ̂' 
tholiken,  deutsche,  Besorgnisse  vor  den  Protestanten. 
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"oysen  selbst  scheint  nicht  verkannt  zu  haben ,  dass 
iJchweigen  schwere  Zweifel  an  der  Echtheit  des  Dis- 
erwecken  könne.  Er  bemerkt  S.  375:  ,In  dem,  was 

"fasser  sagt,  und  fast  mehr  noch  in  dem,  was  er  nicht 
erkennt   man    mit   Bestimmtheit    einen    gleichzeitigen 
vorzüglichen  Masse  unterrichteten  Staatsmann.  Nur 

;her  konnte  wissen,  dass  der  Churfurst  von  der  Pfalz 

j  Union  der  Evangelischen  für  die  Frage ,  um  die  es 
indelte,  so  bedeutend  scheinbar  ihre  Stellung  war, 

on  Gewicht  seien." 
ese  verblüfiFende  Behauptung  zu  begründen,  hat  Droysen 
3sen  und  ich  sinne  vergeblich  hin  und  her,  was  sich 
;u  ihrer  Rechtfertigung  anführen  lasse.  Churpfalz 
«Ibst  auf  Teile  der  jülicher  Lande,  welche  von  ihm 

en  gingen,  Anspruch  und  hatte  sich,  um  dessen  Ver- 
hung  zu  sichern  und  die  jülicher  Erbschaft  nicht  in 
tide  Spaniens  oder  Oesterreichs  fallen  zu  lassen,  im 

r  1605  mit  Churbrandenburg  und  bald  darauf  gleich 

mit  den  Holländern  zur  Durchsetzung  der  branden- 

hen  Ansprüche  verbündet.*)  Pfalz -Neuburg  hatte, 
1er  Union  beitrat,  ohne  Zweifel  die  HofiFuung  gehegt, 
eselbe  ihm  zur  Erwerbung   der  jülicher  Lande  Hülfe 
werde,    und    es    hatte   sich   gleich    nach   dem   Tode 

Wilhelms  an  Churpfalz  mit  der  Bitte  gewendet,  seine 
rgreifung  zu  unterstützen  und  nötigenfalls  zwischen 

id  Brandenburg  zu  vermitteln.*)  Churbrandenburg 
sich   sehr   beunruhigt,    als  Churpfalz  zu  Neuburg  zu 

und  ihm  kalt  zu  begegnen  schien.')  Holland  und 
eich  schickten  alsbald  an  Churpfalz  Gesandte,  um  sich 

• 

Mörner   Kurbrandenburgs    Staatsverträge    S.   32    und    38; 
u.  A.  1  n.  337  und  350. 

Vgl.  Stieve   Ursprung   des   dreissigjährigen  Krieges   I,  245 
und  Briefe  und  Acten  11^  n.  111,  114,  119  Anm.  3. 
A.  a.  0.  n.  135,  140  und  S.  289  Anm.  1. 
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mit  ihm  zu  verständigen  und  sich  seine  IJntersttitznng  ffir 

ihre  Absichten  zu  sichern.*)  Landgraf  Moriz  von  Heasen 
erklärte  bei  den  dortmunder  Verhandlungen  wiederholt,  im 

die  Union  „das  Fundament  der  jtilicher  Sache  sei.*)  Sollte 
man  nun  am  kaiserlichen  Hofe  nicht  ebenfalls  gemeint  haben, 

dass  Churpfalz  und  die  Union  für  die  jülicher  Sache  tob 

Gewicht  seien  und  in  derselben  wie  in  jeder  anderen  Reich»" 
angelegenheit  gegen  den  Kaiser  Partei  ergreifen  würd«i? 

Eben  im  Mai  fanijl  eine  Tagfahrt  der  Union  zu  Schwäbisck- 

Hall  statt.  Dieselbe  lehnte  allerdings  eine  bewaffnete  UntCT- 
Stützung  Neuburgs  ab;  dies  wusste  man  aber  doch  in  Prag 

noch  nicht.  Dass  dann  nach  dem  Erscheinen  des  Erzherzogs 

Leopold  in  Jülich  Churpfalz  und  die  Union  sich  entschieden, 

fiir  die  Possidierenden  die  Waffen  zu  ergreifen,  dass  sie  ihnen 

den  Beistand  der  auswärtigen  Mächte  vermittelten  und  da* 
sie  selbst  ein  Heer  ins  Feld  stellten,  welches  den  Erzherz<>j( 

vertreiben  half,  ist  allbekannt.  Wie  sollte  also  irgend  ein 

gleichzeitiger,  in  vorzüglichem  Masse  unterrichteter  Staats- 
mann haben  wissen  oder  auch  nur  meinen  können,  datf 

Churpfalz  und  die  Union  für  die  jülicher  Frage  nicht  von 
Gewicht  seien? 

Obendrein  handelt  es  sich  aber  auch  in  der  Einleitung 

unseres  Gutachtens  gar  nicht  um  die  jülicher  Frage,  sonden 

um  die  allgemeine  Entwickelung  der  Reichsverhältnisse  tor 
1609  und  da  hätte  ein  Katholik  statt  von  Chursaehsen  oobe' 

dingt  von  den  Calvinisten,  von  Churpfalz  und  von  der  Union 
reden  müssen. 

Zwingt  nun  hier  das  Schweigen  des  Discurses  sein* 

Echtheit  zu  läugnen ,  so  erwecken  in  den  §§  9 — 25  f&^ 

Mitteilungen  Verdacht.  Ich  erwähne  nur  nebenbei,  da» 

auch  ein  Gegner  des  Hauses  Brandenburg,  welcher  in  feind- 

1)  A.  a.  0.  n.  134,  137,  139. 
2)  A.  a.  0.  n.  137. 
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Absicht  eine  übertriebene  Vorstellung  von  seiner 
hätte  erwecken  wollen,  dies  schwerlich  in  einer  so 

len,  mitunter  ans  Lächerliche  streifenden  W^ise  gethan 
wrürde,  wie  es  hier  geschieht ;  dass  derselbe  schwerlich 
Q  „sonderbaren  grossen  Diensten  gegen  das  Reich  und 

ius  Oesterreich**,  welche  Churfürst  Joachim  II.  und 
raf  Hans  von  Küstrin  zu  erweisen  bemüht  gewesen 
gesprochen  haben  würde  und  dass  er  des  strassburger 
shandels  schwerlich  so  milde  gedacht  hätte  wie  der 

I  in  §  20.  Weit  bedenklicher  ist  die  ausserordent- 
naue  Kenntnis  der  brandenburgischen  Geschichte  und 
welche  der  Verfasser  entwickelt  und  zwar  unnötiger 

,  da  für  seinen  Zweck  allgemeine  Umrisse  vollständig 
hätten, 

ie  deutschen  Staatsmänner   des   sechzehnten  und  sieb- 

I  Jahrhunderts  zeigen  wie  ausser  einzelnen  Gelehrten 
re  Landsleute  ungemeine  Unwissenheit  in  Bezug  auf 
was  über  den  Bezirk  ihrer  unmittelbaren  Anschauung 

Tätigkeit  hinausliegt.  ̂ )  Die  Unzulänglichkeit  der  Ver- 
und  Lernmittel  macht  das  begreiflich,  wenngleich  die 
jener  Unwissenheit  uns  bisweilen  über  das  Mass  des 

hen  hinauszugehen  scheinen.  Unjuer  Verfasser  aber 
lun  im  §  9  alle  die  Landteile  aufzuzählen,  welche  seit 

^ginn  des  15.  Jahrhunderts  zur  Mark  gekommen  waren, 

weiss,  dass  im  15.  Jahrhundert,  die  Aemter  der  Neu- 
fast  sämmtlich  dem  deutschen  Orden  verpfändet  und 

andenburgischen  Lande    „fast  öde  und  wüste**    waren. 
II  berichtet  er,  dass  Churfürst  Joachim  II.  und  Mark- 
!anö  durch  ihre  dem  Reich  und  dem  Hause  Osterreich 

inen  Dienste  ̂ die  nutzbare  hier-  und  mahlsteuem**  be- 

S.  Stieve  Churfürst  Maximilian  I.  von  Bayern,  Akad.  Feat- 
29.  Juli  1882,  S.  20  fg.  und  vgl.  ausser  den  dort  Anm.  37 

rten  Beispielen  die  in  „Briefe  u.  Acten  V,  Register,  Deutsch- 
)litische  Unwissenheit*,  erwähnten. 

.  Philos.-philol.  hist.  Cl.  3.]  30 
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kommen  hätten.  In  §  13  [und  nochmals  in  §  23]  erwähni 

er,  dass  dem  ChurfÜrsten  Johann  Siegmund  „des  Hern 

Meisters  zu  Sonnenburg  lande '^  zugefallen  seien,  während 
dieser  erst  am  5.  Mai  1609  gestorben  war.^)  In  §  21  end- 

lich erzählt  er,  dass  Churfürst  Johann  Georg  «die  yestong 

Driesen  fast  ehe  erbauet,  proviantiret  und  aufe  stattlichste 

versehen,  als  man  darvon  zeitung  überkommen*,  Einzelo- 
heiten,  die,  wie  Droysen  S.  377  bemerkt,  richtig  sind, 

aber  sogar  dem  gleichzeitigen  brandenburgischen  Geschichts- 
schreiber Nicolaus  Leuthinger  unbekannt  waren;  ja  er  sagt, 

dass  „man  sich,  die  Elbe,  Oder,  Spree  und  Hayel  als  v(H^ 

treffliche ,  schiffreiche  was-ser  mit  sothanen  expensen  in  ein- 
ander zu  bringen,  unterstanden,  das  es  fast  mit  worten  nicht 

zu  erreichen,  ja  dessen  schwerlich  ein  exempel  zu  finden  ist, 

dardurch  beide  die  Ost-  und  Westsee  als  ̂ ine  Kette  an  ein- 
ander gehänget  worden  und  also  Preussen  und  Mark  wie 

auch  Gtilch  auf  allen  Fall  eines  dem  andern  die  band  reichen 

könnte.* 
Diase  letzte  Bemerkung  hat  Droysen  selbst  Bedenken 

erregt.  Er  berichtet  S.  377  fg.,  dass  weder  Leuthinger,  der 

bis  1612  lebte,  noch  die  gleichzeitigen  Landesbeschreibungen 

und  Karten  der  Mark  einen  Canal  zwischen  Spree  und  Oder 
kennen ;  dass  der  im  Discurs  gemeinte  „neue  oder  Kai*'^ 

graben"  von  König  Ferdinand  1548  angeregt  und  der  Baa 
desselben  von  diesem  durch  Vertrag  vom  1.  Juli  1558  übe^ 

nommen  wurde ;  dass  später  Kaiser  Maximilian  II.  auf  desen 

Vollendung    drang;    dass    1585    eine    churbrandenburgiscbe 

1)  Droysen  S.  382  nach  Winterfeld  Geschichte  des  Johar 
niterordena  p.  726.  Ich  vermag  nicht  festzustellen,  ob  das  Dato« 
nach  altem  oder  neuem  Kalender  angegeben  ist.  Wenn  Erstere«  dff 
Fall ,  80  hätten  wir  hier  einen  neuen  Grund  gegen  die  Echtheit  dei 
Discurses,  denn  von  dem  am  15.  Mai  n.  St.  erfolgten  Tode  dflift^ 
man  in  Frag  vor  dem  Entwurf  der  Citationen  vom  24.  Mai  sehvr 
lieh  Kenntnis  gehabt  haben. 
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ommissioii    den    „vor   etlichen   Jahren   gemachten"    Graben 
a?ollendet    fand;    dass    keine    „bestimmte'*    Nachricht   von 
inem  anmittelbaren  SchifFverkehr  aus  der  Spree  in  die  Oder 
orliegt;    dass   die    Acten   über   den  Canal   eine  Lücke  vom 
ahre  1585  bis  1648,    wo    der   grosse   Churfürst    den  Plan 
leder  auiiiahm ,  zeigen    und  dass  jener  in  einem  Schreiben 

n  den  Kaiser  ausdrücklich  sagt,   dass   eine  schiflfbare  Ver- 
indubg  nicht  hergestellt  worden  sei.     Droysen  stellt  darauf 
ie  Frage:   «Soll  man  schliessen,  dass,  da  der  Canal  ja  nicht 
Jrtig  geworden,  der  Discursus  unächt  sein  müsse,  oder  niuss 

lan  die  Thatsache,    die   das   Schreiben   des   grossen   Chur- 
Irsten  angibt,  für  unrichtig  halten,  weil  der  Discursus  das 

egenteil    angibt?"      Und    er   antwortet:     „In    dieser  pein- 
5hen  Alternative  boten  die  Memoiren  des  Cardinal  Richelieu 

oshülfe.*      Dort   heisst   es   nämlich,    der  Dänenkönig  habe 
2h  1626    hinter  Elbe  und  Oder  zurückgezogen ,    „oii  il  se 
»uvoit  facilement  fortifier   et   en  empecher    le  passage  tant 

mr  Tassiette  de  ces  lieux-lä  marecageux  qui  rendent  Tacces 
5s  rivieres  presque  impossible,  que  pour  la  conjonction  qui 

ete   faite  il-y-a  longtemps   de   ces   rivieres   par  un  tres 

irge  canal.'*    Daraus  folgert  nun  Droysen:   „Die  Angabe 
08  Cardinais   beweist  nicht  ohne  Weiteres,    dass   der  Canal 

'lüg  und  schiffbar  war,  aber  sie  beweist,  dass  ein  Skshrift- 
*ck,   das   sich   so  darüber  äussert   wie  der  Discursus,    um 

>lcher  Aeusserung  willen  nicht  unächt  sei." 
Ich  verstehe  diesen  Schluss  nicht,  denn,  wenn  der  Dis- 

^«^,  wie  Droysen  S.  380  sagt,   eine  schiffbare  Verbindung 

mitbestimmten  Worten  behauptet",  das  Schreiben  des  grossen 
'hurfursten  aber  ebenso  bestimmt  berichtet,  dass  der  Graben 
^cht  vollendet  worden  sei,  so  ist  doch  zwischen  diesen  beiden 

»^ögaben    eben  einmal  keine  Vereinigung  möglich.     Beweist 

*ner  die   Stelle   der  Memoiren    „nicht  ohne  Weiteres"   die 
■^hiffbarkeit    des   Grabens ,    so    kann   sie    doch ,    bis    dieses 

'^eitere"  beigebracht  wird ,   auch  die  „bestimmte  Behaup- 

30* 
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*****"■  ..it    iiej^jeiiüber    dem  churt'ürstl 
*'*  ■  _■  '.i    leii  Comniisvsi(»nsberirlit  vtui 
*^''  .  .::\:x':*ii.     Ich  nieiiie  iiber,  dius?  sie 
'_''  .    -• *eiat".     Sie  spricht,  von  einer  Vi 

.u«i  Elbe.     DiiS    ist    unjLCeniiu ,    d; 

ui  .lieht  ebenso  ungenau  in  ihrer  Ai 

:  uiiiunir  vorhanden  gewesen  V    Für  Riol 
-^     ii   XAT   nicht  um  den  Graben  an  un 

^    Uli  das  einem  Heere  sich  entgegeiistfl 

-.^..r-  Matflrlich  ein  den  Flüssen  nahe  geftii 

u,    cwa  sechzig  Jahren  durcli  Regen  und  Gi 

..*..:fr    luii    verschiannntc?r   Graben    el*ensopul 

,u.i     i>üeudeter.     Wozu   sollte   also    der   Can 

.    .^*■    :»igenen  Augenschein  hin  schrieb ,    sith 

,-,.    »ciiuiiigkeit  befleissigenV 
^rnien    daher   daran  festhalten  müssen,    diL<^ 

AjiL  Tertig   unil  schiffbar  war.      Das  Gegenteil 

.^.^*     ruu  auch  unser  Gutachten  nicht.     Dtts   «sichii 

.^ .. ..      if:*elben  kann,    wie  Droysen    selbst  bemerkt 

^.     ciH  S>nichgebrauche  jener  Zeit  auch  lediglich  beilt 

,>^v:it~    'der  .begonnen",  und  dass  es  wirklich  s<i  geii 
c  ,%ri>i  eine  von  Droysen  nicht  beachtete  Stelle  in  ; 

tis*i  ee?  nämlich:     „weiter  zu  geschweigen.  das  e 

.»     jfc.viiurt  der  schiffe   diesen  landen    allein    nicht    man 

^^v»*i*i    iit^  herrlichen  Flüsse   darzu  trefflich  dienen,  j 
I  r  i  ̂r  e  werk  hierzu  kommt,  um  soviel  niehi 

tivfUni    können."      Die    hervorgehobenen    Worte   koi 
^v-i    uir  auf  den  im  vorausgehenden  Paragraphen  erwäh 

i:?%i.v"    Umziehen.     Das    Gutachten    widersj)richt    also  n 

^^    l^n»\s**n  meint,  dem  Schreiben  des  grossen  (.']l^rfu^ 

^iidertt  t*?*  stimmt  mit  demselben  überein. 

l.iitf  nun  der  Graben  dem  Conuuissionsbericht  vi»ii  1- 

<iit.«KS>  -cit  mehr  als  fünfundzwanzig  Jahren  unvollendet  i 

■- 
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?r  nie  schiffbar  geworden,  so  erhebt  sich  die  Frage,  wie 
ein  Nichtniärker  von  ihm  gewusst  haben,  während 

einmal  Leuthinger ,  die  Landbeschreibungen  und  die 

n  ihn  kennen  V  Entsprechende  Fragen  drängen  sich 

lieh  der  anderen ,  oben  hervorgehobenen  Einzelheiten 

Um  sie  zu  lösen,  niüsste  man  annehmen,  dass  der  Ver- 

des  Gutachtens  jene  Einzelheiten  sämmtlich  durch  Zu- 
ennen  gelernt  oder  dass  er  eigens  eindringende  und 

zum  Teil  archivalische  Studien  über  Brandenburg  ge- 
hätte. Dass  jedoch  die  eine  Vermutung  so  wenig 

schein lichkeit  für  sich  hat  wie  die  andere,  liegt  auf 

and.  Und  würde  denn  ein  Anhänger  Oesterreichs  den 

litgliedem  dieses  Hauses  angeregten,  begonnenen  und 

benen  Kaisergraben  als  ein  Werk  der  Brandenburger, 

3  gar  nicht  dabei  mitgewirkt  hatten,  preisen?  Diesem 
ken  könnte  man  nur  abhelfen ,  wenn  man  annähme, 

)nst  so  ungemein  gut  unterrichtete  Verfasser  habe  die 

?hungsgeschichte  des  Grabens  nicht  gekannt, 

lochst  befremdlich  ist  in  dem  Brandenburg  betreffenden 

nitte  auch  die  Bemerkung  des  §  25:  „das  der  jetzige 
irst  seiner  religion  wegen  noch  wenig  erclerung  gethan 
Iso  beide  die  Lutherischen  und  Zwinglianer  sich  obligat 

;ht.**  Es  ist  schwer  zu  glauben,  dass  man  es  in  katho- 
1  Kreisen  beachtet  hatte,  dass  Johann  Siegmund  sich 
seine  Stellung  zum  Luthertum  und  Calvinismus  noch 

erklärt  hatte,  und  noch  weniger  wahrscheinlich  ist  es, 

in  Katholik  diese  Thatsache,  so,  wie  es  hier  geschieht, 

rtet  haben  würde,  denn  bei  der  Schroffheit  der  Glaubens- 
sätze lag  die  Folgerung  näher,  dass  der  Churfürst  sich 

seine  Haltung  beide  Parteien  oder  mindestens  die 
raner  verfeinden  werde. 

Veitere  Bedenken  gegen  die  Echtheit  unseres  Gutachtens 

sodann  die  in  den  §§27  bis  40  gegebene  Auseinander- 
g  über  die  Lage  des  Hauses  Oesterreich. 
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Ein    Rat  oder  Anhänger  des  Kaisers   würde  sich  lock 

gescheut  haben ,   in  §  27  zu  sagen:     »Und  ist  kein  zwetfel-» 
das  dieses  Haus  leichtlich  bei  diesem  zustand  fallen  und  hilf 

furo  die  zu  fürchten  und  denen  zu  dienen  könnte  gezwungen 

werden ,    so   ihm   bishero   zu  dienen  eine  ehre  geachtet  un^ 

solches  höchlichen  fürchten  müssen.**    Er  würde  auch  schwer- 
lich in   §  28  bemerkt  haben,  dass  die  Häuser  Leuchtenberi^ 

und  Baiem  „gleichsam  an  einem  seidenfaden  hangen  und 

der  ketzer  hende   leichtlich  kommen  mochten.**    Auf 
besassen  allerdings,   falls  das  dort  regierende  Haus  ausstarb^ 
protestantische  Fürsten  Erbansprüche,  bei  Leuchtenberg  aber 
war  dies  nicht  der  Fall  und  vor  allem  stand  das  Aussterben 

dieser   Häuser    doch    nicht  in  so  naher  Aussicht,    daas  ein 
KathoUk  hier  daran  hätte  denken  können,  denn,  wenn  aael 

Herzog  Maximilian  von  Baiem  keine  Kinder  besass,  so  ww 
er    doch   noch   jung   und   gesund    und    hatte   zwei   Bröder. 

welche   den  Stamm  fortpflanzen  konnten^),    und   der  legie* 
rende  Landgraf  von  Leuchtenberg  hatte  einen  Sohn  und  zwb 
EnkeP),    denen   bei   der  Jugend   der  Eltern   noch   mehren 
folgen  konnten.     Der  Verfasser   zeigt  also  hier  übertriebe« 
Besorgnis.  fei 

Hingegen  spricht  er  von  den  böhmischen  Unruhen  weä  ̂ j^^ 

gleichgültiger,  als  es  ein  Augenzeuge  derselben  thun  konnte. 

In  §  29    bemerkt  er  nämlich  nur,    durch    die   Ketzer- soa  fe 

Böhmen   und  Schlesien    „in  äusserste  Unordnung  kommcB*,  l>;^ 

1)  Droysen  S.  376  spricht  von  drei  Brüdern,  von  wftlchen«** 
im  geistlichen  Stande  gewesen.     Er  übersieht,  dass  Cardinal  PhOff 

schon  1598  starb.    Coadjutor  Ferdinand  hatte  die  Priesterweihe  »^  B-^ 
empfangen,  konnte  im  Notfall  also  auch  heiraten.  H^: 

2)  Droysen  sagt  freilich  S.  376:  »Es  lebte  in  der  Tbat  dMtfl*  |i.,r. 
nur  noch  Ein  Landgraf  von  Leachtenberg ,  Maximilian  AdaOt  "^ 
1609  Präsident  des  kaiserlichen  Geheimrates  war."  Er  venredi*" 

hier  jedoch  den  Landgrafen  Georg  Ludwig,  welcher  das  beieicto* 

Amt  innehatte,  mit  seinem  damals  zwe\jährigen  Enkel,  mit  wefcfc* 
die  Familie  1646  wirklich  ausstarb. 

Ubr 
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§  34,  wo  er  davon  spricht,  daas  in  Ungarn  und 
iich  leicht  ein  Aufstand  erregt  werden  könne,  erwähnt 
oen  nicht  einmal.    Dafür  hebt  er  aber  wieder  in  §  29 
»Der  grosser  teil  des  Niederiands  hat  sich  ihrer 

den  herrschaft  entzogen ,  der  ander  teil  hat  nicht 
isserstes  verderben  durch  sie  erlitten,  sondern  es  reisset 

ji  ihnen  je  lenger  je  mehr  die  seuche  [der  Ketzerei] 

Letztere,  unbegründete  Angabe  würde  ein  Katholik 
nicht  erfanden  haben. 

den  Feinden  des  Hauses  Gestenreich  femer,  wie  es 

^schiebt,  auch  Jakob  I.  von  England  und  den  dem 
lurch  Verwandtschaft  und  Glauben  verbundenen  König 
len  zu  zählen  und  von  Absichten  des  Letzteren  auf 

n  zu  sprechen,  hätte  einem  Katholiken  ebenfalls  wohl 
afallen  können.    Und  sollte  wohl  ein  solcher  in  §  34 
gerühmt  haben,  dass  Polen  dem  Hause  Brandenburg 
der  preussischen  Lehenschaft  so  sehr  gewogen  sei 
fi  die  dortigen  Protestanten  demselben  „gleichsam  als 

n  verkauft  und  verbündlich  gemacht*  seien,  wenn  er 
wusste,  dass  die  Polen  die  in  Preussen  im  Schwang 

}  Meuterei  schürten  und  so  das  Land  in  ihre  eigne 
u  bringen  hoffibenV 
enso  ist  nicht  anzunehmen ,  dass  ein  Katholik  sich 

lie  für  Brandenburg  so  ungünstig  verlaufene  strass- 
Bistumsfehde  sollte  veranlasst  gefühlt  haben,  in  §  40 
lupten:    ,Die  Schweizer   stehen   ihm   gleichsam    zum 

wie   der  strassburger  krieg  es  gegeben*,    zumal  die 
ntischen   Kantone    als   solche  jede   Hülfe    verweigert 
und    ihre    Insassen    nicht    dem    Markgrafen    Johann 

sondern  der  Stadt  Strassburg  gedient  hatten.^) 
dlich    ist    nicht    abzusehen ,    wie   ein    Anhänger   des 
darauf   verfallen    sein   sollte,    zu    bemerken:     „Die 

Briefe  und  Acten  IV,  60. 
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Anseestädte  yersehen  sich  sonderbarer  gewogenheit  zu  Branden' 

biirg,  können  auch  seiner  nicht  entraten*^,  denn  fQr  eintf 
solche  Behauptung  fehlte  doch  die  thatsächliche  Grundlage 
und  es  bestand  vielmehr  ein  gespanntes  Verhältnis  zwischen 
den  Hansestädten  und  den  ihnen  benachbarten  Fürsten. 

Noch    ungleich    gewichtiger    als    diese    Einwände   md 

sodann   diejenigen,    welche   die   in  §  41 — 43    gegebene  Er- 
örterung der  brandenburgischen  Erbansprüche  herausfordert. 

«Die  Befugnis  der  gülchischen  succession**,  beginnt  jene,  «ibA 
auf  der  Seiten  so  gross,    dass   kein   recht  sein  noch  erdacbt 
werden,   kein  schein  ersehen  noch  erfunden  werden,  ja 

kein  mittel  kan  Yorgeschlagen  werden,  dardurch  zu  wege 

bringen,  das  Brandenburg  dabei  nicht  sollte  gelassen  werdea.* 
Zunächst  ist  es  wohl  nicht  glaublich,  dass  ein  Gregner  Brui- 
denburgs,    falls   er   wirklich  dessen  Recht  für  unanfechtbar 

hielt,  diese  ihm  höchst  unwillkommene  Thatsache  in  so  über^ 
schwänglicheh  Worten  anerkannt  haben  würde.    Sodann  aber 

ist  zu  beachten,  dass  der  Verfasser  in  den  §§  51 — 56  doci 

selbst  Gründe  anführt,  welche  seiner  Meinung  nach  das  Aa- 
recht  Brandenburgs  hinfällig  machen.    Wie  ist  dieser  Widö^ 
Spruch  zu  erklären  V   Indem  das  Gutachten  zunächst  BrandeB- 
burgs  Recht  unbedingt  anerkennt   und  erst  gelegentlich  der 

Erörterung,  wie  man  es  beiseitesetzen  könne,  jene  Einwend- 
ungen vorbringt,    wird   überdies   die  Auffassung  nahegelegt, 

dass   der  Verfasser   dieselben    lediglich  als  Scheingründe  be- 
trachte.    Was  sollte  jedoch  einen  Gegner  Brandenburgs  be* 

stimmt  haben,  seinen  Waffen  selbst  ihre  Schärfe  zu  nehmefl^ 

Für  ihn  wäre  es  doch  weit  bequemer  und  zweckmässiger,  j^ 
geradezu    unerlässlich    gewesen ,    kurzweg   zu   sagen :    ,1^ 
untersuche  die  Berechtigung  der  brandenburgischon  Ansprficb^ 

nicht.     Wie  es  auch  um  dieselben  stehen  mag,  sie  sind  er- 

loschen." 
Und  liess  sich  denn  wirklich  so  gar  kein  Einwand  gep^ 

das  brandenburgische  Recht   an   und   für  sich  erheben?  b 
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dem  Reichshofratsgutachten  vom  August  1608  wurde  aus- 
geführt, dass  „über  die  weibliche  Erbfolge  in  Jülich  grosser 

Streit  sei*),  weil  man  nicht  wisse,  ob  die  kaiserliche  Ex- 
pectanz  die  Zustimmung  der  Landstände  und  der  Churfürsten 

und  Fürsten  habe*,  und  am  6.  Juli  1609  konnte  Cavalli 
berichten :  „Di  giä  si  scopriva ,  che  Tlmperator  intendesse, 
che  quel  feudo  fosse  devoluto,  non  havendo  mai  assentito 
alla  confirmatione  del  privilegio  deir  Imperatore  Carlo  con 

il  quäl  concedeya,  ch'il  feudo  potesse  passar  nelle  femine 
dalle  quali  nascono  li  sopradetti  principi ,  et  se  ben  fosse 
stato  rinovato  da  Ferdinando  et  Massimiliano  Imperatori, 
nondimeno  per  non  esser  riconosciuto  nella  dieta  delli  stati 

dell'  Imperio  si  pretendeva ,  chÄ  non  havesse  il  suo  intiero 
compimento/  Von  diesen  Gegengründen  schweigt  unser  Gut- 

achten. Ein  Katholik  und  vollends  ein  kaiserlicher  Rat  aber 

würde  dieselben  gewiss  triftig  gefunden  haben  oder  er  hätte 

sie  doch  mindestens,  um  seine  Behauptung  von  der  Unan- 
fechtbarkeit des  brandenburgischen  Rechtes  gegenüber  dem 

entgegengesetzten  Urteile  des  Kaisers  und  seiner  Räte  auf- 
recht zu  halten ,  eingehend  widerlegen  müssen ,  und  hierzu 

hätte  er  um  so  mehr  Änlass  gehabt,  als  er  selbst  in  §  59 

gegen  Sachsens  Ansprüche  geltend  macht,  dass  dessen  „an- 
wartung  absque  consensu  electorum  et  principura  Imperii 

ganz  nulliter  geschehen '^  sei,  und  als  Rudolf  IL  wiederholt 
und  noch  i.  J.  1602  Gesuche  der  Interessenten  um  Bestä- 

tigung des  von  Karl  V.  erteilten  Privilegs  abschlägig  be- 
schieden hatte.  ̂ ) 

Gewinnen  wir  nun  hier  den  Eindruck,  dass  wir  in  dem 

Verfasser  nicht  einen  Gegner,  sondern  einen  eifrigen  Sach- 
walter Brandenburgs  vor  uns  haben,  so  verstärkt  sich  derselbe 

1)  Hier  sollte  es  in  dem  Auszuge  bei  Ritter  Sachsen  u.  s.  w. 
20  Anm.  1 ,  den  ich  benütze ,  wohl  richtiger  heissen :  die  weibliche 
Erbfolge  werde  sehr  bestritten. 

2)  Meyer  Londorp  I,  474. 
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durch  seine  Erörterung  der  Gründe,  auf  welche  hii 
bürg  und  Zwei  brücken  ein  besseres  Erbrecht  als  Bi 
bürg  zu  besitzen  behaupteten J)  Nur  einen  derselben,  w 
geringeres  Gewicht  eignete,  teilt  der  Discurs  ausdr 
mit,  fertigt  ihn  aber  mit  einer  Heftigkeit,  welche  bei 
Gegner  Brandenburgs  unerklärlich  wäre,  sofort  als  „; 

disch  und  albern'*  ab.  Den  wichtigsten  dagegen,  das 
lieh  zufolge  dem  Privileg  Karls  V.  nur  die  Söhne  der  Seh 
Johann  Wilhelms  erbberechtigt  waren,  deutet  er  h 
an,  versichert,  dass  jenem  Privileg  ,commoda  interpn 
wol  ein  solcher  verstand  werden  kann ,  so  dem  herk 

und  andern  vertragen  gemäss  ist**,  und  meint,  Kais* 
dinand  I.  habe  alle  Schwierigkeiten  aufgehoben  un 

obscurum  Privilegium  interpretirt** ,  während  derselbe 
das  IMvileg  Karls  bestätigt  und  dabei  ausdrücklich  w 
das  Erbrecht  den  männlichen  Nachkommen  der  Töcht 
behalten  hatte. 

Dabei  begegnet  es  dem  Verfasser  in  seinem  Eifi 

er  in  §  42  behauptet,  „die  andern  Geschwister** 
Wilhelms  hätten  [zu  Gunsten  Eleonorens  von  Preus» 

die  jülicher  Lande  „renuncirt**.  Nun  war  jedoch  allb 
dass  die  Markgräfin  von  Burgau  den  ihr  angesonnen< 
zieht  mit  Genehmigung  Rudolfs  II.  verweigert  hatti 
hierauf  konnte  doch  ein  kaiserlicher  Rat  oder  ein  i 

Katholik  nicht  vergessen. 

Indes  das  Gutachten  enthält  gleich  im  folgenden 

graphen  einen  noch  stärkeren  Verstoss.  Da  behau 
nämlich  nicht  nur  von  Neuburg,  sondern  auch  vo 

anderen  Geschwistern**,  sie  hätten  „acquiescirt**.  Der 
graf  von  Burgau  aber  bot  wie  schon  seit  längerer 
insbesondere  damals  Alles  auf,   um  den  Kaiser  zu  be 

1)  Vgl.  die  Auseinandersetzungen  bei  Ritter   Geschiel 
Union  I,  56  fg. 
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r  ihm  helfe,  die  Ansprüche  seiner  Gemahlin  geltend  zu 

n.^)  Das  musste  ein  kaiserlicher  Rat  wissen  und  kein 
lik  konnte  es  für  möglich  halten ,  dass  der  Markgraf, 

Tiger  Katholik,  ein  Vetter  des  Kaisers  der  branden- 
chen  Besitzergreifung  „acquiescirf  habe.  Hier  können 

80  nicht  einmal  durch  die  Voraussetzung  falscher  Ge- 
den  schroffen  Widerspruch  zwischen  dem  Gutachten 

3D  Thatsachen  zu  begleichen  suchen  und  wollte  man 
twa  durch  die  Ausrede  helfen ,  der  Verfasser  habe 

HS  Ansprüche  ganz  unberücksichtigt  lassen  wollen,  — 
freilich   wohl  keine  Erklänmg  zu  finden  wäre  —  so 
derselben  nicht  nur  der  Ausdruck  „die  anderen  Ge- 

ber**, sondern  auch  der  Umstand  entgegentreten,  dass 
57  ausdrücklich  von  einer  Abfindung  Burgaus  die 
st. 

iese  eine  Stelle  allein  müsste  mithin  schon  einen  un- 

)aren  Verdacht  gegen  die  Echtheit  des  Gutachtens 
:en.  Rechnen  wir  all  die  anderen  Bedenken,  welche 

HS  aufdrängten,  hinzu  und  erinnern  wir  uns,  dass  wir 
Zusammenstellung    nur    mehr    auf   eine   im   höchsten 
unwahrscheinliche  und  in  keiner  Weise  zu  stützende 

itung  hin  unternahmen,  so  wird  wohl  kein  Zweifel 

en  können,  dass  in  dem  angeblichen  Gutachten  Stralen- 
3ine  Fälschung  vorliegt. 
ragen  wir  nun  nach  deren  Urheber,  so  wird  sich  unsere 
itung  auf  einen  Churbranden burger  lenken  müssen. 
)ia  solcher  konnte  jene  ungemein  genaue  Kenntnis 
jnburgischer  Dinge  besitzen  und  nur  ein  solcher  hatte 
teresse  daran,  Brandenburgs  Macht  so  ungeheuerlich 
rtreiben  und  für  dessen  Ansprüche  mit  Zurückdrängung 
ddersprechenden  Erwägungen  so  leidenschaftlich  Partei 

I  Die  Belege  hierfür  werde   ich  im  Band  VI  der  Briefe  und 
beibringen. 
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zu  nehmen.  Einem  der  Begleiter  de»  in  den  jülicher  Landen 

weilenden  Markgrafen  Ernst  konnte  es  indes  nicht  wohl  an- 

fallen, zu  behaupten,  dass  Neuburg  „contentirt*^  sei  osd 

„acquiescire".  Dies  war  dagegen,  wie  ich  zu  zeigen  hoffe, 
bei  einem  der  Räte,  welche  in  Berlin  die  Regierungsgeschafle 

versahen  oder  welche  den  sich  in  Königsberg  aufhaltenden 

Churfürsten  Johann  Siegmund  umgaben,  möglich.  Wir  werden 
mithin  auf  einen  von  diesen  schliessen  müssen. 

Einen  Grund ,  welcher  uns  das  verwehrte ,  vermag  ich 

nicht  zu  entdecken.  Wenn  die  Aufzählung  der  branden- 
burgischen Erwerbungen  in  §.  9  insofern  Unrichtiges  enthält, 

als  von  Gebietsteilen ,  welche  schon  im  fünfzehnten  Jahr- 
hundert an  das  Haus  kamen,  erzählt  wird,  sie  seien  erst  seit 

Joachim  I.  gewonnen  worden,  so  kann  ein  solcher  Verstoss 

in  damaliger  Zeit  nicht  befremden  und  ich  glaube  auch  auf 

einen  Churbrandenburger  die  Bemerkung  anwenden  zu  dürfen, 

mit  welcher  Droysen  S.  382  Stralendorf  wegen  jener  Vtf- 

stösse  entschuldigt,  indem  er  sagt:  „Ea  kam  bei  dieser  Auf- 
zählung nicht  so  auf  chronologische  Correctheit  als  daraof 

an,  eine  stattliche  Reihe  von  meist  böhmischen  Lehen  in  der 

Lausitz  aufzuzählen ,  welche  dieses  bedenklich  wachsende' 

Haus  Brandenburg  erst  in  neuerer  Zeit  an  sich  gebracht 

habe.  Der  Eindruck  war  die  Hauptsache.*  Dass  sonst  m 
dem  Gutachten  nichts  enthalten  ist,  was  nicht  jeder  Gegner 
des  Kaisers  behaupten  konnte,  und  dass  insbesondere  ao^ 

die  in  den  §§  61 — 71  für  das  weitere  Vorgehen  des  Kaisei» 

gegebenen  Ratschläge  von  einem  solchen  erfunden  werden 
konnten,  ist  schon  oben  hervorgehoben  worden. 

Die  einzige  Schwierigkeit,  welche  ich  sehe,  liegt  darin, 

dass  ich  nicht  actenmässig  nachzuweisen  vermag,  dass  mio 

zu  der  Zeit,  in  welcher  der  Discurs  geschrieb^i  sein  nwflß» 

in  Berlin  oder  Königsberg  bereits  von  der  i^  §  58  erwähnte^ 

chursächsischen  Gesandtschaft  und  deren  Zweck  Kenntnis 

besass.     Die  Thatsache  der  Abordnung   war   indes  ja 
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ndig  und  sollte  selbst  der  dresdner  Hof  seine  Absichten 

lieim  gehalten  haben,  —  wozu  doch  schwerlich  ein  Anlass 

»rbanden  war  —  so  konnte  der  in  Prag  herrschende  Mangel 
1  Verschwiegenheit  oder ,  da  man  allgemein  wusste ,  dass 

>achsen  Anspruch  auf  das  jülicher  Erbe  erhebe*),  eine  nahe- 
legende Schlussfolgerung  die  Möglichkeit  schaffen,  von  der 

Wndtschaft  in  der  unbestimmten  Weise ,  wie  es  an  der 

irwähnten  Stelle  geschieht,  zu  sprechen. 

Ich  glaube  daher  an  der  Annahme,  dass  der  Discurs 

n  Berlin  oder  Königsberg  entstanden  sei ,  festhalten  zu 
lörfen. 

Die  Grenze  der  Entstehungszeit  wird  dann  nach  der 

inen  Richtung  hin  durch  die  oben  erwiesene  Thatsache  be- 
nimmt, dass  der  Verfasser  weder  von  den  am  24.  Mai  er- 

lesenen kaiserlichen  Ladungen  noch  vom  dortmunder  Ver- 

"age  Kenntnis  besass.  Ueber  beide  machte  erst  ein  Schreiben 
es  Markgrafen  Ernst  vom  20.  Juni*)  Mitteilung.  Dasselbe 

'af  am  2.  Juli  in  Berlin*)  und  vermutlich  um  den  20.  in 

onigsberg**)  ein.  Bis  zu  dem  einen  oder  dem  andern  Tage 
örfen  wir  also  die  Abfassung  des  Gutachtens  hinausschieben, 
anderseits  können  wir  dieselbe  wohl  nicht  über  den  Zeit- 

'^nkt  vorrücken ,  wo  man  von  den  Versuchen  des  Land- 

trafen Moriz  von  Hessen  und  des  Grafen  Johann  von  Nassau, 

'tischen  dem  Markgrafen  Ernst  und  dem  Pfalzgrafen  Wolf- 
fang  Wilhelm  zu  vermitteln,  Kunde  erhielt,  was  durch  einen 

1)  S.  Briefe  und  Acten  I,  S.  145,  n.  122,  127,  130  u.  s.  w.  Auch 

aralli  schreibt  schon  am  20.  April:  „Si  scuopre  anco,  ch*il  duca  di 
issonia  in  virtü  d'alcuni  compattati  ch'haveva  con  quelli  di  Cleves, 
tendi  d'havervi  ragione.*    Staatsarchiv  Wien  Disp.  Ven.  42,  95  Or. 

2)  Briefe  und  Acten  1  n.  136. 

3)  A.  a.  0.  n.  138. 

4)  Ein  Befehl  des  Chf.  Johann  Siegmund  vom  14.  Juni  traf  am 
Juli  in  Berlin  ein;  a.  a.  0. 
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Brief  des  Markgrafen  vom  20.  Mai  geschah^),  denn  vorher 

hätte  schwerlich  die  Bemerkung,  dass  Neuburg  , content*  ari, 
gemacht  werden  können. 

Was  nun  diese  Bemerkung  anlangt,  so  hiesse  es  in  der 
Luft  bauen ,  wenn  man  dieselbe  auf  falsche  Nachrichten, 

welche  nach  Berlin  oder  Königsberg  gelangt  wären,  gründen 
wollte.  Man  muss  sie  einfach  f(ir  eine  bewusste  Elrfindnng 

nehmen.  Churfürst  Johann  Siegmund  wollte  nach  Johann 

Wilhelms  Tode  unbedingt  allein  von  den  jülicher  Landen 

Besitz  ergreifen ;  die  übrigen  Ansprecher  sollten  sich  mit 
einem  Reverse  und  einer  Caution,  welche  ihnen  ihre  etwaigen 

Rechte  vorbehielten,  begnügen.  Auf  die  Nachricht  von  den 

durch  Ernst  begonnenen  Verhandlungen  erklärte  der  Chm^ 
fürst  sofort ,  dass  er  sich  durch  dieselben  nicht  gebunden 

erachten  werde,  falls  nicht  Neuburg  bewogen  werde,  aus  den 
jülicher  Landen  zu  weicheu.  Die  Kunde  von  dem  dortaiunder 

Vertrag  rief  in  Berlin  und  ebenso  ohne  Zweifel  in  Königsberg 

die  grösste  Enttäuschung  hervor,  denn  man  hatte  dort  be- 
stimmt erwartet,  dass  Ernst  die  ihm  mitgegebenen  Weisungen 

zur  Ausfühnmg  bringen  werde,  und  der  letzte  Bericht, 
welchen  Ernst  vor  dem  20.  Juni  am  2.  desselben  Monates 

erstattete ,  hatte  nichts  enthalten ,  was  ein  Zuwiderbandeb 

gegen  jene  Befehle  von  seiner  Seite  befürchten  liess.*)  In 
dieser  Erwartung  nun  erfand,  wie  ich  meine,  der  Verfasser 

des  Discurses,  dass  Neuburg  „ content **  sei,  weil  er  dadarch 
den  Zweck,  den  er  verfolgte,  desto  besser  zu  erreichen  hoffte» 

und  da  keiner  der  anderen  Ansprecher  den  Versuch  machte, 

thatsächlich  von  dem  streitigen  Erbe  Besitz  zu  ergreifen,  so 

fügte  er  um  desselben  Zweckes  willen  hinzu ,  dass  jene  der 

brandenburgiöchen  Besitznahme   „acquiescirten*. 
Welche  war  nun  aber  die  Absicht,  zu  deren  Förderung 

der  Discurs  geschrieben  wurde? 

1)  A.  a.  0.  S.  245  Anm.  1. 

2)  A  a.  0.  n.  115, 118, 121, 124. 125, 128, 130, 133, 135, 138  Anm.  I. 
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Offenbar  war  derselbe  für  Chursachsen  bestimmt,  denn 
r  dadurch  lässt  es  sich  erklären,  dass  in  der  einleitenden 

hildenmg  der  Reichsentwickelung  Sachsen  als  die  Vor- 
icht  und  Hoffnung  der  Protestanten  mit  völliger  Umgehung 
r  Churpfalz  und  der  Union  hingestellt  wird;  dass  dann 

n  sachsischen  Ansprüchen  allein  neben  den  brandenburgi- 
hen  eingehende  Erörterung  gewidmet  wird  und  dass  schliess- 
jh  die  Lage  so  dargestellt  wird,  als  könne  nur  mehr 
nschen  Brandenburg  und  Sachsen  über  die  Erbschaft  Streit 
tstehen. 

Deshalb  glaube  ich  die  angeregte  Frage  in  folgender 
eise  beantworten  zu  können :  Die  Nachricht  von  der  säch- 

«hen  Gesandtschaft  nach  Prag  erweckte  den  Churbranden- 
irgem  die  Sorge,  dass  Chursachsen  seine  jtilicher  Ansprüche 
it  Hülfe  des  Kaisers  geltend  machen  wolle  und  dass  Rudolf 
38  benützen  werde,  um  entweder  die  angeblichen  Absichten 

r  Habsburger  zu  verwirklichen  oder  wenigstens  Branden- 
rg  zu  verdrängen.  Da  wollte  nun  der  Verfasser  unseres 
scurses  Sachsen  vom  Kaiser  abwendig  machen  und  mit 

istrauen  gegen  denselben  erfüllen.  Zu  dem  Ende  erinnerte 
»  die  Maske  eines  kaiserlichen  Rates  annehmend,  zunächst 

die  Gemeinsamkeit  der  protestantischen  Interessen  und 

räch  dabei  von  Sachsen  in  einer  für  dieses  beleidigenden 
id  aufreizenden  Art.  Dann  schilderte  er  in  übertriebenster 

eise  Brandenburgs  Macht  und  des  Kaisers  Schwäche,  um 

•chsen  abzumahnen,  den  Kampf  gegen  jenes  aufzunehmen 
id  sich  auf  diesen  zu  verlassen.  Daran  reihte  er  eine  vor- 

'haltlose  Anerkennung  der  brandenburgischen  Ansprüche 
id  weiterhin  eine  entschiedene  Verurteilung  der  sächsischen, 

n  Sachsen  die  Hoffnung  zu  nehmen,  dass  es  durch  kaiser- 
'hes   Urteil   die    Erbschaft  erlangen    könne.     Endlich    gab 
Ratschläge,  wie  sich  der  Kaiser  über  Brandenburgs  gutes 

öcht  hinwegsetzen  und  die  Lande  durch  Vergleich  an  sich 

"ingen    oder    doch    durch    Sequester   einstweilen    in    Besitz 
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nehmen  und  durch  Hinziehung  des  Processes  oder  durch  ein 
Urteil  an  sich  bringen  könne.  Dabei  sprach  er  die  Absicht 
aus,  Brandenburg  und  Sachsen  gegen  einander  zu  hetzen, 

um  die  Wirkung  seines  vorgeblichen  Gutachtens  zu  ver- 
stärken, und  um  jene  auch  für  den  Fall,  dass  der  Kaiser 

bereits  Sachsen  Zusicherungen  gemacht  habe,  zu  sichern, 

bemerkte  er  in  §  71 ,  man  müsse  Sachsen  zu  Zeiten  inä- 
geheim  etwas  Vorschub  leisten. 

Legt  man  sich  die  Dinge  in  dieser  Weise  zurecbt,  « 
werden  die  Ausführungen  des  Discurses  im  Ganzen  und  in 
ihren  Einzelheiten  erklärlich  und  verständlich.  Er  erscheint 

allerdings  immerhin  nicht  als  ein  Meisterwerk  diplomatischer 

Kunst,  denn,  wie  wir  sahen,  spricht  er  zu  wenig  vom  Stand- 
punkte eines  Katholiken  und  kaiserlich  Gesinnten  aus;  auch 

übertreibt  er  zu  masslos  und  der  unkundigen  Erörterung  der 

sächsischen  Ansprüche  gegenüber  konnte  zu  Dresden  die  Er- 
innerung an  die  früher  in  Prag  gepflogenen  Verhandlung^ 

Verdacht  erzeugen.  Aber  jene  Zeit  arbeitete  oft  mit  der- 
artig groben  Werkzeugen,  man  war  leichtgläubig  und  urteillos 

und  jede  Partei  war  zu  sehr  in  ihren  eigenen  Anschauungen 
befangen ,  um  sich  in  die  einer  anderen  voll  hineindenkai 
zu  können.  Die  Erwartung  des  Verfassers  durch  seine 

Fälschung  in  Dresden  zu  wirken,  kann  daher  weder  befremd- 
lich noch  unberechtigt  erscheinen. 

Allerdings  vermag  ich  nun  aus  den  bisher  bekannt  ge- 
wordenen   Acten   für   meine   Annahme   keine    Stütze    bein- 

bringen,   ja    nicht    einmal   eine   Spur    von   Verhandlungen, 
welche   im  Juni  oder  Juli  1G09   zwischen  Brandenburg  und 
Sachsen  angeknüpft  worden  wären,  nachzuweisen :  da  jedock, 
wie   ich    glaube,     dargethan    wurde,     dass    das    Qntachta 

unbedingt  eine  Fälschung  ist,    und   da  so  deutliehe  Finger- 
zeige vorhanden  sind,  dass  es  von  einem  Churbrandenboigiff 

für  Chursachsen  geschrieben  wurde,  so  dürfte  wohl  aodb  die 
weitere  Folgerung  berechtigt  erscheinen. 
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Oeffentliche  Sitzung 

r     Vorfeier    des    Geburts-    und    Namensfestes 

Seiner   Majestät   des    Königs    Ludwijy  II. 
am  25.  Juli  188:^. 

Wahlen. 

Die  in  der  allgemeinen  Sitz.nng  vom  23.  Juni  vorge- 

mmene  Wahl  neuer  Mitglieder  hatte  die  allerhr)chste  lio- 
kti^ang  erhalten,  und  zwar: 

A.  Als  ordentliche  Mitglieder: 

Der  philosophisch-philologischen  Classe: 

err  Dr.  Ernst  Kuhn,  Profeasor  an  der  hiesigen  Universität. 

Der  historischen  Classe: 

err    Dr.    Aloys   von    B  r  i  n  z .    Professor   au   der   hiesigen 
Universität. 

B.  Als  ausserordentliche  Mitglieder: 

Der  philosophisch-philologischen  Classe: 

[err  Dr.  Friedrich  Ohlenschlager,    Professor   am    hie- 

sigen k.  Maximilians-Gymnasium. 

ferr  Dr.  Adolph  Römer,    Professor  am   hiesigen  k.  Lud- 

wigs-Gymnasium. 
lerr  Dr.  Karl  M  eis  er,  Professor  am  hiesigen  k.  Wilhelms- 

Gymnasium. 

[188:?.  Philo8.-philol.hi8t.Cl.  :3.]  31 
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C.  Als  auswärtiges  Mitglied: 

Der  philosophisch-philologischen  C lasse: 

Herr  Dr.  Ludwig  Friedländer,  Geh.  Kath  und   Profess*ir 
an  der  Universität  Königsberg  i.  Pr. 

D.  Als  correspondirendes  Mitglied: 

Der  philosophisch- philologischen  Classe: 

Herr   Dr.    Martin    Schanz,    Professor   an    der    lJnivei>itiit 
Wtirzburg. 
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Historische  Classe. 

Ntkchträglich  zur  Sitzung  vom  13.  Januar  1883. 

Vortrag  des  Herrn  Ferd.  Gregorovius  über: 

„Die    Gründung    der    römischen    Colonie 

Aelia  Capito  lina**. 

Die  denkwürdigste  aller  Colonialgründungen  des  Kaisers 

iau  ist  die  Aelia  Capicolina  auf  den  Trümmern  Jerusa- 
gewesen.  Sie  hat  das  furchtbare  Werk  des  Titus  vol- 
b,  das  Ende  der  Geschichte  des  Judenvolkes  in  seinem 

lalen  Centrum  besiegelt,  und  dieses  selbst  für  immer 

hoben  —  eine  Thaisache  von  grosser  Wirkung,  weil 
sie  die  völlige  Trennung  des  Christentums  vom  mo- 

en  Judentum  und  seine  kosmopolitische  Fortentwicklung 
lieden  worden  ist.  Sie  hat  die  Stadt  Davids  erst  in 

antik  heidnische  Colonie  von  Römern,  Hellenen  und 
iziern  verwandelt,  woraus  sie  dann  seit  Constantiu  zu 

christlichen  Metropole  von  katholischer  Heiligkeit  ge- 
rn ist,  ohne  doch  als  eine  kleine ,  abgelegene  Provin- 

idt  den  Anspruch  erheben  zu  können,  der  Mittelpunkt 
hristlichen  Kirche  zu  sein.  Endlich  hat  diese  Colonie 

acbjüdische  topograj^hische  Gestalt  Jerusalems  festge- 
,  denn  trotz  aller  Veränderungen  durch  Römer  und 
itiner,    durch    die   Lateiner,    Araber   und  Türken  liegt 

31* 
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Jerusalem   noch    heute    wesentlich  in  denselben  Umfassungs- 

linien der  Aelia  Hadrians.^) 

Ihre  Gründung  hängt  auf  das  engste  mit  der  letzten 

Fr^heitserhebung  der  Juden  Palästinas  unter  Hadrian  zu- 
sammen ,  und  gerade  die  Ereignisse  dieses  Krieges ,  der  an 

Heftigkeit  und  Dauer  jenem  unter  Vespasian  und  Tte 

kaum  nachgestanden  hat,  sind  uns  nur  in  der  dörftigsien 
Weise  überliefert  worden.  Daher  haben  die  UntersuchuDgen 

über  den  Ursprung  der  Aelia  seit  Witzius  und  Deyling,  die 

im  18.  Jahrhundert  zuerst  die  betreflFenden  Daten  gesammelt 

haben,  bis  auf  die  jüngsten  Geschichtschreiber  des  Volkiis 

Israel  und  die  Topographen  Jerusalems  keine  sicheren  Er- 

gebnisse gebracht.^) 

Selbst  das  Fortleben  der  Aelia  Capitolina  unter  den 

Nachfolgern  Hadrians  ist  bis  auf  Eusebius  dunkel  geblieben. 

Das  spärliche  historische  Material  ist  in  unserer  Zeit  nicht 
durch  neue  Urkunden  erweitert  worden.  Wir  besitzen  zwar 

Münzen  der  Aelia  bis  auf  Hostilian,  aber  keine  Aasgrabung 

in  Jerusalem  hat  Inschriften  an  den  Tag  gefördert,  die  via 

der  Geschichte    der    hadrianischen  Colonie  Zeugniss  geben.') 

Was  ich  hier  behandeln  will,  kommt  auf  die  Beant- 
antwortung  dieser  zwei  Fragen  hinaus :  in  welchem  Zustande 

1)  Robinson  Bibl.  Researchea  in  Palestine  I,  468 :  From  the  ̂  

of  Adrian  onward ,  even  to  our  day ,  the  limits  of  the  Holj  ötj 

appear  to  have  ondergone  no  important  change.  —  Sepp,  Jenwate" 
und  daa  heil.  Land  2.  Aufl.  I,  104. 

2)  Herrn.  Witzii  Miscell.  Sacror.  II.  Lugduni  1736:  Exereitatk)  l 

Historia  Hierosolymae  c.  XI  —  XVI.  Christ.  £dm.  Deylingii  Aeltf* 
(.^apitolinae  Origines  et  Historia,  Lips.  1748. 

8)  Nur  eine,  von  Kraut  entdeckte  Inschrift,  verkehrt  ein^fw^ 

in  die  Südniauer  des  Haram  unter  der  Moschee  Aksa,  gebort  «i" 

Aelia  an :  T.  Aelio  Hadriano  Antonino  Aug.  Pio  P.  P.  Pontif.  A«* 
gur.  (V)  D.  I).  Vogüe  le  Temple  PI.  V..  und  daniuü«  in  Cori».  '»*'• 
Lat.  III.  n.  lUi.  —  Tobler  Topogr.  v.  Jeru.s.  I,  60. 
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Hadriau  Jerusalem  vorgef'iiiiden  ?  In  welcher  Zeit  und 
er  welchen  Umständen  hat  er  die  Aelia  gegründet? 
Kaum  ein  Lichtstral  der  Geschichte  fällt  auf  den  Trüm- 

•liaufen  Jerusalem  nach  dem  Abgange  de^s  Titus.  Nur 
die  Vorstellung,  dass  die  ganze  grosse  Stadt  der  Has- 
[läer  imd  Herodier  dem  Boden  gleich  gemacht  worden 
,  und  als  ein  wüstes  Trünnnerfeld  während  der  Zeit  des 

»pasian,  Titus,  Domitian,  Nerva  und  Trajan  vollkommen 

lassen    dagelegen    habe,    schon    als    beseitigt    anzuj^hen. 

Saulcy,  welcher  in  den  Recherches  sur  la  Numismatique 

laique  (S.  150)  seine  Verlegenheit  bekennt,  wenn  er  aus 
?ii  Autoren  sichere  Notizen  über  den  Zustand  Jerusalems 

i  TitiLs  bis  Hadrian  beibringen  soll,  und  andere  Forscher 

)eu  zunächst  aus  Josephus  bewiesen,  dass  die  Zerstörung 

iisalems  im  Jahre  70  keine  vollständige  gewesen  ist.^) 

Titus  hat  die  Tiu'nikolosse  Phjisaelis,  Hippicus  und  Mari- 
ne und  die  alte  Westmauer  stehen  gelassen ,  diese  als 

?er  für  eine  römische  Besatzung,  jene  als  Trophäe  zum 
igniss  vcm  der  Stärke  der  Stadt,  welche  römische  Kraft 

wungen  hatte. ^)  Aber  auch  ohne  dies  würden  die  mas- 
m  Türme  des  Herodes  gänzlicher  Zerstönmg  gespottet 

)en,  und  noch  heute  überzeugt  ein  Gang  um  die  Mauern 

Haräm  vom  Dasein  gewaltiger  Ueberreste  aus  salomo- 
iher  und  herodischer  Zeit.  Als  ich  im  März  1882  die 

fcberühmten  Gnibmäler  im  Tale  Josaphat,  namentlich  das 

h  Absahm  genannte,   betrachtete,    musste  ich  die  Römer 

Titus  preisen,  weil  sie  diese  altjüdisrfhen  Mausoleen  un- 
ehrt  der  Nachwelt  überhissen  haben,  obwol  sie  auf  dem 

iuplatz  ihrer  erbitterten  Belag(»rungskämpfe  lagen,  unter 
Oelberge  und  dem  Ort  Siloah.     Selbst   die  Portale    mit 

1)  De  Saulcy,  Les  Demiern  Jonr8  de  Jeni».  Paria  1866.  S.  425  fF. 
>,  I,  100  ff.  Die  riesigen  Qnadermauem  am  KlafSfeplatz  der  Juden 
^n  noch  aln  die  ursprünglichen. 
2)  Josephus  Bell.  VJl.  1,  1. 
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ihren  Säulen  und  Ornamenten  haben  sie  nicht  angetastet 

Noch  bi.s  auf  Hadrian  dauerte  sogar  das  Grabmal  SalonKK 
fort,  denn  Dio  erzählt,  dass  dies  von  den  Juden  am  heiligstei 

verehrte  Monument  kurz  vor  dem  Beginne  des  hadrianischei 

Krieges  von  selbst  zusanamengestürzt  sei ;  also  hatte  es  Tita 
verschont,  und  nicht  in  Bethlehem ,  sondern  auf  Zion  taua 

diese  Königsgrufb  gelegen  haben.') 
Schon  Munter  hat  bemerkt,   dass   kein  Eklict  des  Tit« 

oder ' y espasian  bekannt  ist,   welches  den  Juden  den  Besud 
der  zerstörten  aber  nicht  exaugurirteu  Stadt  verboten  habe.*) 
Und   selbst,    wenn    dies  geschehen  war,   wurde  das  Verbot 
seit  Nerva   wahrscheinlich   nicht  mehr   in    Anwendung  g^ 

bracht.')     Im  Laufe   der  Zeit   konnten    flüchtige  Einwohntf 
sich  in  den  Trümmern  wieder  eingerichtet  haben.  Auch  die 

jüdische   Christengemeinde    wird    nach    ihrer    Rückkehr  a» 

dem    transjordanischen    Lande,    die    Stätten    ihrer   Andacht 

wieder  aufgesucht  haben.    Nach  alten,  freilich  nicht  sicherea 

Traditionen  war  sogar  ihre  Kirche   auf  Zion    verschont  ge- 
blieben.*) 

Im  4.  Jahrhundert  hat  man  an  die  völlige  Vemichtong 

der  Stadt  so  wenig  geglaubt,  dass  Eusebius  sogar  die  Hh» 

Behauptung  gewagt  hat,  Titus  habe  nur  die  Hälfte  Jenw 

lems  zerstört,  die  andere  sei  erst  durch  Hadrian  ttrslori 

worden.^) 

1)  Dio  69,  14. 
2)  Der  Jüdische  Krieg  S.  42. 

3)  Ewald  Geschichte  des  Volkes  Israel  VII »  359. 

4)  Nebst  sieben  jüdischen  Synagogen  auf  Zion,  Epiphanio«* 
pond.  et  mens.  c.  14.  Nach  Basnage  Hist.  des  Juifs.  XI,  255fl>* 
sogar  Reste  der  Stämme  Juda  und  Benjamin  nach  der  Zerst^^ 

durch  Titus  in  Jerusalem  geblieben,  was  freilich  sehr  zweifelhaft  ̂  

5)  Euseb.  Dem.  Ev.  VI.  18:  t6  loinoy  rfc  TtoXiw^  ftigos  ?/»*'*' 

Hieron.  ad  Dardan.  Opp.  II,  610:  civitatis  usque  ad  Hadnanam  pf''' 
cipem  per  quinquaginta  annos  mansere  reliqoiae.  Scaiiger  AfliB*- 
in  Euseb.  p.  194.    Pagi  Grit,  in  Baron,  p.  121. 
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Nuu  sjiriclit  für  die  Bewohnbarkeit  eines  Restes  der 
tadt  nach  dem  Jahre  70  die  wichtigste  aller  Thatsachen, 
ämlich  der  Bericht  des  Josephus,  dass  von  Titus  selbst  der 
kzirk  der  Westmauer  zum  Lager  für  die  zehnte  Legion 

'retensis  bestimmt  worden  war.  Diese  Legion  hatte  seit 
iugustus  am  oberen  Euphrat  gestanden.  Trajan  war  ihr 

iegat,  als  sie  Titus  auf  Befehl  Neros  nebst  der  V.  Mace- 
lonica  seinem  Vater  nach  Ptolemais  zuführte.  Nach  dem 

ortgange  Vespasians  aus  Judäa  im  Frühling  70  war  sie 
ur  Belagerung  Jerusalems  herbeigekonönen,  wobei  sie  nach 
ieleu  heissen  Kämpfen  zumal  am  Oelberge,  die  Stadt  mit 

irer  schweren  Artillerie  am  Amygdalon  stürmen  half.*) 
Nach  dem  Falle  Jerusalems  Hess  Titus  statt  ihrer  die 

II.  Legion  Fulminata  nach  Melitene  abmarschiren,  die  X. 

>er  mit  einigen  Hilfstruppen  Infanterie  und  Schwadronen 

?iterei  an  der  Westmauer  Jerusalems  das  Lager  beziehen.*) 

r  Hess  sie  als  „Wache"  zurück;  entweder,  wie  Ewald 
aubt,  damit  die  versprengten  Juden  sich  auf  dem  hei- 

len Boden  nicht  wieder  sammelten ,  oder  überhaupt  zur 

-Wachung  dieses  Landdistricts.*) 
Weil  Judäa  ganz  veniichtet  dalag ,  konnte  diese  eine 

'gion  zur  Deckung  ausreichen.  Sie  bildete  imhierhin  eine 
uppenmasse  von  mehr  als  7000  Mann,  sobald  ihre  Lücken 
?änzt  waren.  Hätte  nun  Titus  die  ganze  zehnte  Legion 
Jerusalem  gelassen,  so  würde  diese  schon  im  Laufe  eines 

Hiicnnium  dort  eine  neue  Lagerstadt   geschaffen  haben   mit 
der  Ausrüstung,   welche  die  Bedürfnisse  einer  römischen 

1)  Joseph.  V,  11,  4. 

2)  JoHOph.  VII,  1.  1.  Tfixog  6'*önoy  ijy  /f  icnigas  trjy  noXiP  nf()i- 
o*'  —  ontus  ftfi  totg  vnoktupd-ffiofjifyois  <p()ovQoig  argaxoniioy,  n.  2 
^1  3  bezeichnet  er  als  diesen  zurückgelasHenen  Truppenkörper  die 

-  Legion  mit  einigem  Hilfavolk,  Reiterei  und  Infanterie.  Katca^  6e 

f^ax^y  fAfy  avx69i  xatakintZy  iyyut .  . . 
3)  Ewald  Geschichte  des  Volkes  Israel  VI  743. 
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(Garnison  und  ihres  grossen  Trosses  von  Weibern  und  Knechten 
forderten.  Aber  ohne  Zweifel  ist  die  Fretensis  in  mehreren 

Plätzen  Judäas  verteilt  gewesen.  Nur  eine  Abteilung  der- 
selben wird  bei  Jerusalem  geblieben  sein,  und  auch  sie  musste 

bald  hinreichen,  für  diese  trostloseste  aller  Garnisonen  eine 

ganze  Klasse  von  zugehörigen  Bewohnern ,  Händler  und 
Kaufleute  und  einen  Markt  herbeizuziehen  und  zumal  dem 

Westbezirk  allmälig  mehr  als  den  Schein  einer  Stadt  wieder 

zu  geben.  Wir  können  uns  daher  vorstellen ,  dass  wie  ru 
Lanibäsis  in  Numidien  oder  zu  Carnuntum  und  Aquincum 

in  Pannonien ,  zu  Troesmis  und  Viminiacum  in  Mösien  all- 
mälig auch  in  Jerusalem  eine  Lagerstadt  mit  ihren  Canabae 

entstanden  ist.*) 
Hier  kommt  freilich  alles  darauf  an  festzustellen,  dji*^ 

jene  Legion  oder  ein  Teil  von  ihr  von  Titus  bis  auf  Hadrian 

wirklich  in  oder  bei  Jerusalem  gelegen  hat.  Nim  war  es 
durchaus  ein  militärisches  Princip  der  römischen  R^erang, 

dieselben  Legionen  in  einer  und  derselben  Provinz  stehen  w 

lassen,  und  ihrer  manche  haben  ihre  Standorte  Jahrhunderte 

lang  behalten.  Was  Syrien  betrifit,  so  standen  dort  die- 
selben Legionen  HL  Gallica  und  IV.  Scythica  von  der  Zeit 

des  Augustus  nicht  nur  bis  zu  Hadrian ,  sondern  noch  am 

400  n.  Chr.  zur  Zeit  der  Notitia.  Die  UL  Augusta  stand 
ebenso  lange  zu  Lambäsis  in  Numidien,  und  in  Mainz  eben» 

die  XXn.  Primigenia.  Die  KL  Cyrenaica,  welche  Trajan 

in  die  Provinz  Arabia  gelegt  hatte,  stand  dort  noch  in  Bostia 

unter  Arcadius.  Die  gleiche  Thatsache  der  Fortdauer  der 

Legionen  in  ihren  Clarnisonen  lässt  sich  mehr  oder  minder 

durch  alle  Provinzen  des  Reichs  verfolgen.*) 

1)  lieber  die  Verhältni.sse  der  römischen  Lagerstädte  Momo«* 
Aufsatz  im  Hermes  1878. 

2)  Grotefend  Legionen  in  Paulys  R.  E.  S.  869  ff.  Pfitmer  ̂  
schichte  der  römischen  Kaiserlegionen  von  Augustus  bis  Hadri» 
1881;  Notitia  Dignitatum, 
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Auch  die  zehnte  Fretensis  ist  aller  Wahrscheinlichkeit 

.  in  Judäa  geblieben.     Zur  Zeit  Trajans    war  ihr  Legat 
zugleich  Statthalter  Judäas  Q.  Pouipeius  Falco,  ein 

ind   des  jüngeren    Pliuius,    welcher   im   Jahre    107    von 

tiir  den  jungen  Minicianiis  die  Stelle  des  Militärtribunen 
t.  Im  Jahre  109  scheint  Falco  sein  Commando  in  Judäa 

digt  zu  haben.*)  Erst  lange  nach  Hadrian  mag  die 
ensis   ans   rote  Meer  versetzt  worden  sein.     Denn  Euse- 
im  Onomastikon    und    noch    die   Notitia   führen   sie   in 

als  gamisonirend  auf.  Ist  dieser  Ort  das  bekannte  bi- 
he  Elath  am  gleichnamigen  Golf  des  roten  Meeres,  das 

la  beim  Plinius  und  Ptolemäus ,  oder  ist  er  gar  Aelia 

litolina)  selbst?  Clermont-Ganneau,  welcher  in  einer  Ab- 

llung  in  den  Comptes  rendues  der  Academie  des  In- 
»tions  (1872)  geschichtliche  Daten  von  der  Fretensis  in 

la  zu  sammeln  gesucht  hat,  hält  das  letztere  für  wahr- 
inlich.  Aber  da  seit  dem  Ende  des  4.  oder  dem  An- 
e  des  5.  Jahrhimderts  der  südliche  Teil  der  Arabia 

aea  mit  dem  Namen  Palaestina  salutaris  oder  tertia  be- 

met   wurde,    und    das    erythräische   Aila   darin   gelegen 

so  wage  ich  nicht  das  Aila  des  Eusebius  und  der  No- 

für  Aelia  zu  erklären.^)  Wenn  nun  Clermont  für  die 
dauer  der  Fretensis  in  Jerusalem  nur  Fragmente  von 

gefundenen  Ziegelinschriften  und  der  Dedidactionsinschrift 

l)  Henzen  n.  5451.  lieber  Falco  MomiiiHeu,  Hermes  III,  51,  und 

noniin.  zu  Keils  Ep.  Plin.;  BorgheHi  VIII,  365;  Waddinf^ton 
8  des  prov.  Asiat,  p.  203. 

J)  Ku8.  Onom.  v.  Jtki'tfji.  Die  Notitia  ed.  Bötking  c.  29,  führt 
der  Disposition  des  Dux  Palest,  auf  EquiteH  Mauri  lUyriciani 

e,  was  sicher  Aelia  Capit.  ist;  weiter  Praefectus  Legionis  deci- 

Fretensis  Ailae;  endlich  ('ohors  prima  salutaria  inter  Aeliam 
lerichunta.  Ueber  die  Trennung  der  Arabia  in  eine  nördliche 
c  mit  Bostra,  und  eine  südliche  mit  Petra  (Palaestina  salutaris 
tertia)  E.  Kuhn  Stadt.  Verw.  II.  361  tf.  373  ff.  Marquardt  Rom. 

>iverw.  1.2  433. 
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eines  Centiirio  Princep«  der  Legion  aus  ungewisser  Zeit  her 

beibringen  konnte,  und  wenn  De  Saulcy  umgeprägte  Munaai 

derselben  Legion  nur  zu  erkennen  geglaubt   hat,    so   unter- 

stützen doch  immer  diese  Indizien  mit  jenen  andern  die  An- 
sieht, dass  die  Fretensis  noch  zur  Zeit  Hadrians  ihre  Stand- 

orte in  Judäa  und  teilweise  in  Jerusalem  gehabt,    und  da** 
diese    zerstörte  Stadt   wesentlich    durch    sie   ein    wenn  »uci 

noch   so   geringes  Leben   wieder  gewonnen    hat.*)     Das  n>- 

mische  Soldatenlager  aber  hat  dann  den  Grund  zu  der  nacli-  | 
maligen  Colonie  Hadrians  gebildet. 

So  tödtlich  war  die  Katastrophe  Judäas  unter  Titiw  g^ 
Wesen,  dass  dieses  Land  noch  nach  einem  halben  Jahrhundert 

in  tiefster  Ohnmacht  lag.  Nur  sie  erkläi-t,  warum  Palästina 
an  dem  gewaltigen  Aufstande  der  Judenvölker  in  Cjreoe 

und  Alexandria,  in  Cyprus  und  den  parthischen  Euphrat- 
ländern  während  der  letzten  Jahre  Trajans  keinen  Antd 

genommen  hat ;  wenigstens  hat  kein  alter  Schriftsteller  too 

solchem  berichtet.  Gegen  die  empörten  Judäer  im  parthisckcD 

Mesopotamien  hatte  Trajan  den  Oberbefehl  dem  tapfersWJ 

und  kühnsten  seiner  Generale  übertragen,  dem  Lusius  (juietus 

und  dieser  behandelte  die  Juden  mit  solcher  UnmenscUid"' 
keit,  dass  in  talmudischen  Schriften  der  dortige  Judenkri^ 

nach  seinem  Namen  genannt  wird  (Polemos  Schel  Quito?).  I 

Nachdem  er  die  parthischen  Juden  gebändigt  und  «f" 
schlagen  hatte,  machte  ihn  Trajan  zum  Legaten  Palästin*^' 

welche  Provinz   bereits   Nero    im  Jahre  66    von  Syrien  g^ 

1)  Clerniont-Ganneau   a.   a.  O.  S.  158  ff.     Die    beiden  t\^^ 

schritten  geliörcn  den  Arbeiten  der  X.  Legion  an  »ei  es  unt<»r  Tita*» 
sei  eH  nach  Hadrian.     Die  D(»dicaiion  de»  Sabinus   centurio  prinrtf 

der  Legion  wurde  an  der  Stelle  gefunden,  wo  heute  das  heilig*  ̂'"* 
steht.     De  Sauky  Numism.  de  la  Terre  Sainte  V.  3,  4. 

2)  Grätz  (ieschichte  der  Juden  I,  131  und  Not«  14.  J.  D«^ 

bourg  Essai  sur  Thistoire  et  la  geogr.  de  la  Palestine  1.  P**^' 

Paris  1867.  S.  402  ff.  Die  Ereignisse  des  trajanischen  Judenknegw 
bei  Euseb.  H.  E.  IV.  2.     Dio  68,  32.    Orosius.  VIL  12. 
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int  hatte.  ̂ )  Der  erbitterte  Kaiser  schickte  ihn  ohne 
ge  dorthin  mit  dem  Befehl  die  strengsten  Massregeln 
chzufiihren ,  und  diese  Mission  beweist  schon  an  sich, 

3  auch  Judäa  sich  in  grosser  Gährung  befand,  und  der 

iser  auch  hier  einen  Krieg  fürchtete.*)  Wenn  es  dazu 
bt  kam,  so  musste  dieses  Land  noch  immer  zu  sehr  er- 

öpft  oder  ausreichend  militärisch  gedeckt  sein.*)  Quietus 
3st  kam   sicherlich   mit  Truppen    imd   mit   ihnen   hat   er 
schon  in  Palästina  vorhandenen  verstärkt.  Da  die  Le- 

en von  Provinzen  zugleich  die  Armeen  derselben  befeh- 
«n,  ist  es  wahrscheinlich,  dass  er  die  zehnte  Legion  Fre- 
sis  daselbst  commandirt  hat.  Aus  einer  Inschrift  freilich 

man  gefolgert,  dass  sich  auch  die  X.  Legion  am  par- 

Kjhen  Kriege  beteiligt  gehabt  hat.*)  Dies  erscheint  schon 
halb  glaublich,    weil  sich  Trajan  zu  diesem  Kriege  nicht 
aller  Legionen  Syriens  bedient,  vsondem  sogar  aus  Ü^^pten 

[  Pannonien  und  vom  Westen  her  Truppen  herbeigezogen 

Als  die  Judenvölker  in  Egypten  und  Mesopotamien  den 
therkrieg  benutzten ,  um  sich  gegen  Rom  zu  erheben, 
inte   Trajan   das    wichtige   Judäa   nicht    entblösst    luj^»en. 

1)  Marquardt  R.  Staatsverw.  I.*'*  419. 
2)  Lycia  (Lybia?)  denique  ac  Palacstina  rebcllen  aniniOH  (jffere- 
t,  Spart.  Hadr.  c.  5. 
3)  Grätz  Geschichte  der  Juden  IV.  132  und  Note  14  behaui»tet, 

i  Judäa  wirklich  aufgeätanden  war  und  QuietuM  dort  den  Krie^ 
ihrt  habe.  Dies  wiederlegt  Derenbourg  a.  a.  0.  mit  guten 
nden. 

4)  Gniter  367,  6.  Inschriit  zu  Ehren  des  A.  AtiniuK,  worin  er 

nchnet  wird  als  Trib,.  Mil.  Leg.  X  Fretensis  A  Divo  Traiano  .In 
1.  Parthica  Denis  Donat.  Henzen  (>501  und  Kellennunn  Vigih;»« 
47  Inschrift  auf  C.  PopiliuH,  Legat.  Legionin  X.  Fretensis,  a  cujus 
i  se  excosavit.  Derselbe  ini  «päter  Legat  der  III.  Cyrenaica  und 
hadrianischen  Judenkriege  ausgezeichnet. 
b)  Pfitzner  S.  184  ff. 
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weil  es  als  Schlüssel  zwischen   jenen   Ländern    lag,    und  die 

Absicht   der    empörtejii  Judäer  darauf  gerichtet    war,    Pala- 
stina  zu    befreien    und    den    alten ,    heiligen    Tempel   wieder 

aufzubauen.     Quietus   selbst  hat  vielleicht  die  zehnte  Legion 

oder  was  von  ihr  abconiniandirt  gewesen    war,    nach  JiA 

zurückgeführt.     In    jedem    Falle    aber    wird    sie    nach  dem 
Friedensschluss    mit   den    Parthern    von    dem    neuen   Kaijier 

Hadrian  sen)st  in  ihre  alten  Quartiere  verlegt    worden  .^iu. 

Hadrian  befand  sich  in  Antiochia  als  Legat  Syriens. 
und  dort  wurde  er  auf  die  Kunde  von  dem  zu  Selinus  in 

Cilicien  erfolgten  Tode  Trajans,  von  der  syrischen  Arm« 

zum  Kaiser  ausgerufen,  am  11.  August  117.  Er  blieb  udi 

Monate  lang  in  Antiochia  und  erst  ein  Jahr  später,  im  An- 

fange des  August  118  ist  er  in  Rcmi  eingetroffen.^) 

So  lange  er   in    der    Metropolis    Syriens   verweilte,  be- 
schäftigten   ihn   der  Friedensschluss  mit  den  Partheru,  und 

die  Beruhigung  und  Ordnung  der  VerhältnisvSe   des   Orient?, 

wo    die   grossen  Pläne  seines  Vorgängers   gescheitert  waren. 
Er   gab   die   trajanische  Politik  der  Ausdehnung   des  Iteicte 

durch  Eroberungen  auf,    und    veiiiauschte  sie   mit  dem  Pro* 

gramni  der  friedlichen  Bewahrung  des  Bestehenden  in  halt- 
baren Grenzen.     Er   verzichtete    auf  die    durch  Tnvjan  neu 

erworbenen  Provinzen  Armenien,  Assyrien  und  MesojH)tamieD , 

und    behielt   nur    Arabia   Peträa.     Die  Grenzen  des  Römer-' 

reichs  wurden  im  Osten  der  Euphrat  und  die  syrisch-arabisch«? 
Wüste.     Nun    war   der   Aufstand    der  Juden    in  Afrika  nnd 

Asien    bereits    durch    die  Generale  Trajans    niedergeschlageO 

>vorden ,    aber   es   lag  Hadrian   viel  daran  die  noch  fortdau- 
ernde Aufregung   der  östlichen  Juden  Völker   zu    besänftigen - 

Lusius  Quietus  war  damals  Legat  in  Judäa.  Er  hat*? 

hier  die  zur  Rebellion  geneigten  Juden  mit  grausamer  Hart*" 

niedergehalten,    und    vielleicht    auch   einzelne    Aufetand^Ter- 

I)  Acta  Arvalia  ed.  Henzen  (CLUl.  fi'.  —  Corp.  Jnscr.  L.  VI.ö36ft 
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i)lutig  bestraft.  Die  Juden  verabscheuten  ihn,  und 

selbst  hasste  ihn  als  seinen  mächtigsten  Gegner 
benbuler  um  den  Thron.  Er  nahm  ihm  noch  von 

aus  das  Comniando  in  l^alästina  und  exilirte  ihn 

m  Westen.*)  Nicht  lange  nachher  (118)  wurde  der 
ge  General  mit  anderen  Verschworenen  der  Oppo- 

irtei  vom  eilfertigen  Senat  um's  Leben  gebracht.  Es 
b  bekannt,  wen  Hadrian  zum  Nachfolger  des  Quietus 

i  gemacht  hat;  dies  kann^nicht  Tineius  Rufus  gewesen 

ter  welchem  später  die  Erhebung  dort  stattfand.-) 
r  Sturz  des  Quietus  war  die  Folge  der  Eifersucht 

Argwohns  Hadrians  gegen  diesen  Liebling  Trajans, 
konnte  von  den  Juden  immerhin  auch  als  Pfand 

lilwollens  des  neuen  Kaisers  für  sie  angesehen  werden. 

Glichen  Grundsätze,  welche  er  im  Widerspruch  zu 

V'orgänger  im  Orient  durchführte,  konnten  die  Messias- 
2;eu  Israels  beleben ,  so  weit  sie  auf  ihr  unablässig 

es  Ziel,  die  Wiederherstellung  des  Tempels  und  der 

Stadt  gerichtet  waren.  Noch  bedeckten  seit  Titus 

nmer  des  Tempels  und  seiner  Säulenhallen  die  Fläche 

1,  denn  Niemand  hatte  diese  aufgehäuften  Quader- 
ingerührt.  Noch  immer  durften  die  Juden  hoffen, 

;end  ein  gottverhängtes  Ereigniss,  oder  ein  freundlich 
ir  Kaiser  sie  dazu  aufrufen  werde,  den  Tempel  wieder 

uen.  Nur  ein  Kaiser  hat  das  wirklich  gethan ,  als 

pät  war,  nämlich  Julianus.  Grätz  hat  die  Sympathie, 

eher  die  Juden  auf  Hadrian  im  Anfange  seiner  lle- 
blickten,  aus  einer  Stelle  des  V.  Buchs  der  Sibvllinen 

äsen  gesucht,  worin  der  Dichter,  vielleicht  ein  ale- 
ischer Jude,  den  Nachfolger  Trajans  verherrlicht,  den 

pari.  Hadr.  c.  ö. 

►i(»    lleihe   der   Leofaton   Jiulilas   bei    MarqnaitU  \l.  Verw.  I.^ 
'ch  setzt  OY  irri;^  Fako  nach  Quietus. 
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trefflichen  Herrscher,  der  von  einem  Meere  den  Namen  habe 

und  die  Stadt  Gottes   und   ihr  Volk   wieder   zum  Glanz  er^ 

heben  werde.     Aber  es  ist  doch  nur  Hypothese,    was  Grito 
aus  kritiklosen   rabbinischen  Quellen  folgert,   nämlich,  im 

Quietus  nicht  etwa  Mesopotamien,   sondern  das  empörte  Jo- 
däa  wirklich  im  Kriege  bezwungen ,    und   dass   Hadrian  der 

Tyrannei    dieses    Statthalters    dort    Einhalt    geboten    habe, 
worauf  erst  die  Juden  die  Waffen  gestreckt  hätten,  doch  dot 

unter   der   Bedingung ,   den ,  Tempel   auf  seiner   alten  Stelle 

wieder   aufzubauen.^)     Keine   sicher   beglaubigte   historische 
Nachricht    spricht    für    die    Richtigkeit    dieses    rabbinischeo 

Berichts,  welcher  ein  so  grosses  Zugeständniss  dem  römischen 
Kaiser  von  den  Juden  in  Waffen  dictiren  lässt. 

Nur  ihre  niessianischen  Hoffnungen  lebten  unbesiegbar 
fort;  während  ihr  nationales  Dasein  mit  Jerusalem  ve^ 

nichtet  war ,  hatte  sich  ihre  religiöse  Leidenschaft  und  ihr 

ganzes  geistiges  Leben  in  das  Synhedrin  und  die  Schule  za 

Jamnia  geflüchtet.  Der  letzte  verzweifelte  Versuch  der  Juden 
Palästinas  das  Joch  Roms  abzuwerfen  und  den  uralten  Thron 

ihres  Jehovah  wieder  aufzurichten,  war  auch  wesentlich  das 

Werk  der  Rabbinen  und  Schriftgelehrten. 

Auf  die  unröniisch  erscheinende,  den  Völkern  des  Oriente 

günstige  Politik  Hadrians  hoffend ,  sind  wol  im  Herbst  H' 

auch  Gesandte  des  jüdischen  Patriarchen  und  Mitglieder  des 

Synhedrin  zum  Kaiser  nach  Antiochia  gegangen.  Nicht 
hiu<lert  uns  den  Bericht  der  Talmudisten  für  glaubwürdig  ö 

1)  Diese  ganz  unwahrscheinliche  Ansicht  teilt  auch  Sepp  a.  a.  0. 
I,  :]47.  S.  348  liwst  er  Hadrian  a.  119  über  Antiochia  nach  JwB« 

reisen,  und  den  Juden  das  Versprechen  des  Wiederaufbaue«  '^ 
Tempels  geben.  Aber  Hadrian  war  im  Aug.  118  in  Rom  einjfetroi* 

und  dort  hielt  er  im  Dec.  119  die  Leichenrede  seiner  Schwieg«' 
mutter  Matidia.  Mommsen  Abhandl.  der  Herl.  Akad.  1863.  S.  4*0.  f 
Arvalacten  zum  23.  Dec.  119.  (Henzen  CLVllI).  Nicht  vor  dem  Ajrf 

121  hat  Hadrian  Rom  verlas.sen,  um  dann  seine  grosse  occidenUlf 
Heise  anzutreten. 
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Iten ,  das8  sich  Hadrian  während  er  noch  das  Commando 

Syrien  führte,  mit  dem  damals  angesehensten  Juden  Pa- 
stinas, dem  Itabbi  Josua  ben  Chananja  unterredet  habe, 

id  dieser  Sehriftgelehrte  vertrat  die  Friedenspartei  unter 
inen  Landsleuten.  Es  ist  sogar  möglich,  dass  die  Klagen 
T  Juden  zur  Absetzung  des  grausamen  Quietus  beigetragen 
iben. 

Dass  aber  Hadrian  damals,  d.  h.  bald  nach  seiner  Er- 

fbung  zum  Kaiser,  sich  in  Person  von  Antiochia  nach 

ilästina  und  Jerusalem  begeben  hat,  ist  eine  Behauptung, 

a  sich  nur  auf  eine  sinnlose  Stelle  im  Epiphanius  stützt.*) 
1  Jahre  117  besass  Jerusalem  keine  solche  Wichtigkeit, 

a  Hadrian  gleich  nach  seinem  Regierungsantritt  zu  einer 

Jise  dorthin  zu  nötigen,  noch  besassen  für  ihn  solche  Be- 
utung überhaupt  die  Verhältnisse  .Judäas,  sobald  er  sich 

tschlossen  hatte,  die  Eroberungen  im  Orient  aufzugeben. 
ie  Zeit  seines  Aufenthalts  in  Antiochia  war  zu  kurz  für 

^  Reise,  zumal  sie  von  vielen  grösseren  Pflichten  und 

•Schäften  ausgefüllt  wurde.  ̂ ) 
Aber  die  Rabbinon  behaupten  einmal,   djuss  Hadrian  zu 

1)  Ephiphan.  Dp  pondorib.  et  inon.siiriM  e.  14  su^,  diw8  Iliulrian. 

lk  f^ewordeii,  von  Koni  nach  K^^iiten  reisend  erst  Antiochia  und 

H  JeruHaleni  hesiuOit  liab(»,  und  zwar  47  Jahre  nach  der  Zerstör- 

'  dieser  Stadt,  also  a.  117,  und  dass  (u*  damals  die  Aclia  Capito- 
•  gt*gTiindet  hahe. 

2)  Schon  Hakh  in  Paulys  Keal  Encjcl.  Art.  Adrianus  hat  eine 
f^e  Uadrians  von  Antiochia  nach  .T(?rusah»in  in  seinem  ersten  Jahre 

enommcn,  und  J.  Dürr,  die  lleisen  des  Kaisers  Hadrian  (Wien 

1)  S.  6  stützt  sich  für  diesen  ersten  Besuch  des  Kaisers  in  Jerusa- 

(wie  Papfi  Critica  in  Haron.  p.  121)  auf  Epiphanius,  den  er  eine 
lieh  trübe  Quelle  nennt.  Er  selbst  berechnet  den  Aufenthalt 

Brians  in  Antiochia  vom  Uej<ierunffsautritt  bis  zur  Abreise  nach 

ti  (Aber  Illyricum)  auf  etwa  'J'/'-i  Monate.     P^bensowenijif   ist    seine 
Epiphanius  gestützte  Vermutung  der  U(»ise  Uadrians  auch  nach 

xundria  irgend  erweisbar. 
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jener  Zeit  den  Juden  den  Wiederaufbau  des  Tempels   zuge- 
sagt habe.    Wenn  man  ihnen  und  dem  Epiphanius  Gkubeo 

schenken  will,    so  hat  der  Kaiser  von  Antiochia  aus,   wenn 

nicht  sogar  in  Jerusalem   selbst,    also   schon   im    Jahre  117 

den  Befehl  zum  Wiederaufbau  nicht  nur  des  Tempels,  sondern 

auch   der  Stadt   gegeben,    und    mit   ihm  Aquila  aus  Sinope 

den    l)erühmten    Proselyten    und   Ue)}ersetzer    der   Bibel  ins 

Griechische,    beauftragt.      Epiphanius,    ein    Palästinäer  au? 

Eleutheropolis,  Bischof  in  Cyrenaica  um  367,  hat  sogar  diesen 

Aquila    wunderlich  genug  zum  Schwiegervater  Hadrians  gf- 
macht.  ̂ ) 

Der  Plan,  Jerusalem  wieder  als  feste  Stadt  aufzubÄuen^ 

kann    immerhin    schon    frühe   vom    Kaiser  erwogen  wonfciÄ. 

sein.     Es  ist  sogar  möglich ,   dass   er  schon  von  Trajan 

fasst  worden  ist.^)     Wenigstens  muss  er  in  Verbindung 
den    letzten    furchtbaren    Rebellionen    der    Judenvölker  i 

Ostens   und   im    besonderen   Zusammenhange   mit   dem  Eo" 
Schlüsse  Hadrians  gedacht   werden,    die    parthischen 

aufzugeben.      Jerusalem    war   eine   der   stärksten   Festung^^ 

Syriens  gewesen:  'Titus  hatte  sie  aus  römischem  Staatspne:^^ 
ci})  zerstört,  und  erst  Hadrian  hat  diese  Zerstönmg  ak 
Fehler  erkannt. 

Sobald  er  die  Keichsgrenzen  hinter  den  Euphrat  zai 

zog  und  von  den  Eroberungen  Trajans  nur  die  Provinz  Ar»b»^ 
behielt ,    musste    er   darauf  bedacht  sein ,    vom    Euphrat 
nach  dem  roten  Meere  hin  starke  Plätze  zu  schaffen,  wf 

Stützen  der  römischen  Kriegsmacht   gegen  die  Parther, 
Beduinen  Arabiens    und   die   Juden völker   werden,  und 

gleich  als  Handelsemporien  dienen  konnten.    Die  neue  Bl 

der  Städte  Heliopolis  (Baalbek),  Damascus,  Palmyra,  B«*** 

1)  De  pond.  et  mens.  c.  14  (n€y&f(ii6tig).     Dies   wiederholt  d0 
Chron.  Paschale  ad  a:  11)2.  Tillemont  Revolte  des  Jnif»  495,  gb"*^ 

das«  Aquila  wirklich  mit  dem  Bau  der  Aelia  beauftraget  wonJ«* 

"2}  Kwald,  VII,  im. 
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Gerasa  und  anderer  in  der  Trachonitis  und  den  transjor- 
danischen  Gebieten  schreibt  sich  in  der  That  von  der  Zeit 

Hadrians  und  der  Antonine  her.  Es  ist  überflüssig  darzu- 
thun ,  wie  wichtig  hier  die  Lage  Jerusalems  war  auf  der 
Hochfläche,  welche  die  Pässe  zum  phönizischen  Meer,  zum 

Jordan thal,  zum  Asphaltsee  und  zu  den  Karavanenstrassen  Ara- 
biens beherrscht.  Hadrian  also  fasste  den  Plan  der  (iründ- 

ung  eines  neuen  Jerusalem ,  aber  er  hat  ihn  erst  spät  zur 

Ausführung  gebracht. 

Darf  man  ihm  einen  andern  Zweck  dabei  zuschreiben, 

als  den  praktisch  militärischen  und  politischen  einer  rö- 

mischen Colonie?  Darf  man  glauben,  d:iss  dieser  Wieder- 
hersteller so  vieler  Tempel  in  Hellas  und  dem  griechischen 

Asien  auch  den  Tempel  Salomos  mitsammt  der  heiligen  Stadt 

wieder  habe  aufrichten  wollen,  nur  aus  antiquarischer  Sym- 
pathie für  eine  uralte  Religion  und  die  Monumente  Israels? 

So  weit  ist  schwerlich  die  Lust  Hadrians  an  Curiositüten 

und  Altertümern  gegangen.  Spaiiian  hat  ausdrücklich  her- 

vorgehoben, dass  dieser  Kaiser  an  den  römischen  Götter- 
fliensten  festhielt  und  die  fremden  verachtete. 

Unter  diesen  sacra  Romana  aber  ist  der  ganze  Vor- 

stellungskreis des  römisch-griechischen  Cultus  zu  verstehen, 

und  nur  ihm  haben  seine  religiösen  Ideen  angehört.^)  Kr 
hat  griechische  und  römische  Tempel  restaurirt  und  neu 

gebaut,  und  die  Feier  der  Eleusinien  in  Rom  eingeführt,  aber 
nichis  Aehnliches  mit  den  semitischen  Götterdiensten  Asiens 

(peregrina)  versucht.  Den  einzigen  unversöhnlichen  Wider- 
spruch gegen  das  Römertum  und  die  antike  polytheistische 

Staatsreligion  erhob  im  Reich  das  Judenvolk,  als  dessen  Sekte 

noch  immer  die  Christen  begriffen  wurden.    Die  Römer  ver- 

1)  Spart,  vita  c.  22.  »acra  Komanu  diligcmtissime  curavit,  pere- 

grina contempsit.  Pausanias  I,  5,  5,  sagt  von  ihm  ttjs  ri  e'g  tu  &uoy 
riu^g  tni  nXiiatoy  eXSoyjog, 

liss:j.  Philos.-philol.  bist.  Ol.  3.]  32 
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achteten    die  Juden ,    und   ihr  Hass  gegen  ihren  Fanatismas 

musste  sich  gerade  als  Hadrian  den  Thron  bestieg,  verdoppelt 

haben,    denn    eben   erst  liatte  ihre  EmpiSning  ganze  Lander 

mit  Bhit  liedeckt  und,    wie  Cyprus  und  Cyreiie,  zu  Einodffl 

gemacht. 
Wenn  nun  Hadrian  den  Rabbinen  die  Wiederherstellung 

auch    nur    des   Tempels    in    ihrem   Sinne   erlaubt  hätte,  so 

wäre  das  gleichl>edeuten(l   gewesen   mit  der  Restauration  rfer 

von    den    Römern    aus   Staatsprincip    vernichteten   jüdischeD 

Nationalität.^)     Während    barbarische  Provinzen   des  Reich* 
im  Westen,  selbst  Britannien,  Dacien  und  Mösien  fast  scImä 

romanisirt   waren,    während    im  'Osten    der  Hellenismus  Üä^ 
nach    Parthien    und    Arabien    eingedrungen    war,   und  sicl^ 

seit  Herodes  dem  Grossen    auch    rings    um  Judäa  festgesetec^ 

hatte,  stellte  nur  noch  dieses  Land  sein  heroisches  National  - 
bewussisein  den  Griechen  und  Römern    entgegen,   und 
zu  überwinden,  Judäa  endlich  römisch  zu  machen,   war 

Princip    der    kaiserlichen    Regierung.      Ich    bezweifle, 

Hadrian    jemals   den   messianischen  Hoffnungen  und  Forder 

ungen  der  Juden  Zugeständnisse  gemacht    und   seine  staati**" 
männischen  Grundsätze   ihnen    aufgeopfert    hat.     Wenn  ilt:^ 

ausser    der   Furcht    vor    der    Gähnmg    im    Judenvolk  auc^ 

eigene  Milde  zur  Schonung  bewogen,  so  hatte  er  von  i»euH^" 

humanen  Gesinnung  bereits  Zeugniss  gegeben,  indem  er  di?-^ 
verhassten  Quietus  vom  Posten  des  Statthalters  entfernte. 

Aber  die  talmudischen  Schriftsteller  und  solche,  die  ihne^ 

Glauben  schenken,  behaupten,  das«  Hadrian  sein  den  Judt"^ 

gemachtes  Versprechen,  den  Tempel  und  dem  zu  Folge  auc^- 

die  Stadt  als  jüdische  Heiligtümer  wieder  aufzurichten  g^' 
brochen    habe,    um    auf   den    Trümmern    Jerusalems  ein^* 

1)  CedrenuH  ed.  Bonn  S.  437   bezeichnet  ausdrücklich  ab  GfO** 
des   ZomeH   Hadrians    und   auch    des   .Tudenkrieges    die   AWdit  «^ 

Juden  den  Tempel  wieder  aufzuhauen:  vaor  oinodofA^nai ßopl^i*^' 
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Jupitertempel  und  eine  heidnische  Colonie  zu   gründen.     Sie 

schreiben  diese  Sinnesänderung  den  Einflüsterungen   der  Sa- 
^aritaner  und  auch  der  Judenchristen  zu,   welche  ihm  vor- 

stellten,   dass   der   Wiederaufbau    des    Tempels   den   Verlust 
Judaas  nach  sich  ziehen  werde,  und  ihm  rieten,  den  Tempel 
entweder  an  einer  anderen  Stelle  oder  in  veränderten  Massen 

aufzubauen.^) 
Nun  ist  es  möglich,   dass   die  Juden   in   ihren  Erwart- 

ungen von  den  Absichten  Hadrians   getäuscht   worden    sind, 
Was  sie  dann  zu  ihrem  letzten  Todeskampf  um  ihr  nationales 
Dasein   trieb,    so   weit   dasselbe   noch    durch   die    Fortdauer 

Jerusalems  bedingt  wurde.    War  diese  Täuschung  ein  Betrug 
Hadrians,   oder   der  eigene  Selbstbetrug  der  Juden  in  ihren 
messianischen  Hoflftiungen?  Was  überhaupt  konnte  den  Kaiser 

zu   einem  Wortbruche  veranlassen  V  Nach  seinem  Regierungs- 
antritt ist  Palästina   fünfzehn  Jahre    lang    nihig   geblieben; 

ö»    hat  also  während  dieser  Zeit  keine  Widersetzlichkeit  der 

Juden  solcher  Art  stattgefunden,  dass  sie  den  Zorn  Hadrians 
gereizt  hätte. 

Es  kommt  hier  zunächst  auf  die  Entscheidung  der  Frage 

*^i  ob  die  Gründung  der  Aelia,  welche  als  die  wahre  Ver-: 
anlassung  des  letzten  Judenkrieges  angesehen  werden  muss, 
schon  in  den  ersten  Jahren  Hadrians  oder  viel  später  ge- 
^hehen  ist.  Meine  üeberzeugimg  ist  diese,  dass  der  Kaiser 
^^cht  am  Anfange  seiner  Regierung  den  Befehl  dazu  gegeben 
"*^-  Nur  Epiphanius  verlegt  die  Gründung  der  Colonie  in 
"^  Jahr  117,  und  das  Chronicon  Alexandrinuni  in  das  Jahr 
^■^9,    welches   nach   ihm  sogar  das  Ende   des   hadrianischen 

1)  Derenbourg  a.  a.  0.  S.  417.  Grätz  IV.  140,  nennt  auch  dio 

''^Üenchriflten  als  Ratgeber.  Die  Ansicht  dieses  hochverdienten  Ge- 
^^ichtschreibers  der  Juden  über  Hadrian  ist  eine  durchaus  feind- 
^^he;  die  preiswürdige,  ja  einzig  zu  nennende  Thätigkoit  des  sein 
''^ch  durchwandernden  Kaisers  ftihrt  er  nur  auf  kleinliche  Elitelkeit, 
**^^ere  Unruhe  und  müssige  Geschäftigkeit  zurück. 

'A9* 
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Judenkrieges  gewesen  ist.  Beide  Daten  aber  können  nicht 

richtig  sein. 

Es  steht  fest,  dass  der  grosse  Aufstand  Judäas  in  die 

letzte  E[K)che  Hadrians  fallt,  in  dius  Jahr  WVl  oder  spätestens 

183.^)  Demnach  hätte  die  neue  Colr)nie ,  wenn  sie  schon 
117  oder  119  gegründet  worden  war,  zur  Zeit  dieses  Auf- 

standes entweder  vollendet  sein  müssen,  oder  zum  mindesten 
hätten  dann  bereits  feste  Mauern  und  Thürme  die  neue  Sta<lt 

zum  Gegenstande,  wenn  nicht  zum  wahren  Mittelpunkt  des 

Krieges  für  Römer  und  Juden  gemacht.  Das  aber  ist  so 

wenig  der  Fall  gewesen,  dass  im  Barkochbakriege  .lerusaleni 

gar  nicht  erwähnt  wird,  sondern  djis  feste  Bether  der  Aus- 

gangs- und  Endpunkt  desselben  gewesen  ist.  Würden  abrr 
die  Juden  mit  ihrer  Erhebung  so  lange  gezögert  haben,  bis 

Jerusalem  als  uneinnehmbare  römische  Zwingburg  wieder 
erstanden  war?  Ich  glaube  das  nicht.  Sie  beeilten  sich 

vielmehr  die  Waöen  zu  ergreifen ,  ehe  das  geschehen  war : 

sie  erhoben  sich,  nachdem  die  Gründung  der  neuen  Colonie 

im  römischen  Sinne  thatsächlich  begonnen  war,  und  ihren 

Fortbau  haben  sie  durch  ihren  Verzweiflungskampf  unter- 
.broclien  und  aufgehalten. 

Renan  hat  ohne  Grund  das  Jahr  122  als  Gründungs- 
jahr der  Aelia  angenommen,  denn  damals  soll  der  Kaiser 

die  Befehle  zum  Wiederaufbau  Jerusalems  gegeben  haben. 

Er  setzt  also  den  Beginn  der  Uolonie  nur  um  drei  Jahre 

später  an,  als  das  Chronicon  Paschale.-) 

1)  Unter  dem  Consulat  des  Aiigurinus  und  Stworianiis  (a.  1^^2.) 

nach  Eust'biuH  und  Hieronymus. 

2)  Renan.  Tegline  chretienne,  Paris  1870,  S.  26.  Kr  l)erieht  nirh 

auf  die  Gründungaraunze  der  Aelia  (w<»l(he  Mailden  ins  Jahr  l.'^T 
setzt)  und  behaupU>t,  dass  sie  älter  als  129  sei,  weil  auf  ihr  der 

Titel  Pater  Patriae  fehlt.  Dieser  Mangel  aber  ist  ein  zufälliger  und 

entscheidet  nichts.  Nach  seiner  Ansicht  schritten  die  Arbeit^^n  so 

langsam  vor,  dass  als  Hadrian  zwei  Jahre  später  nach  dem  Oi-cident 

zurückkehrte,    die   neue   ('olonie    nichts   mehr   als   ein    Projoct    war. 
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Ich  finde  für  die  erste  Gründung  der  Aelia  keinen  ge- 
eigneteren Zeitpunkt  als  das  Jahr  130,  wo  Hadrian  auf 

seiner  zweiten  orientalischen  Reise  in  Palästina  gewesen  ist. 

Er  hatte  Baalbek,  Damascus  und  Palniyra  besucht,  jene  be- 
rühmten Städte,  welche  seither  einen  so  grossen  Aufschwung 

genopiinen  haben. ^)  Palmyra  selbst  legte  sich  den  Namen 
Hadrianopolis  bei,^)  und  wahrscheinlich  wurde  sie  eine  rö- 

mische Colonie. 

In  das  ganze  System  der  Colonisirung ,  der  Militär- 
strassen und  der  Anlage  von  Castellen,  welches  der  Kaiser 

bis  nach  Bostra  und  Petra  ausdehnte,  hat  er  damals  auch 

Jerusalem  hineingezogen ;  auch  die  ehemalige  Hauptstadt 

des  Judenvolks  sollte  wie  Damascus  und  Palmyra  als  be- 
festigte römische  Colonie  eine  neue  wichtige  Stellung  im 

Reiche  einnehmen. 

Von  Syrien  ging  Hadrian  im  Jahre  130  nach  Palästina; 

Aber  wodurch  kann  das  erwiesen  werden  V  Im  Jahre  122  befand  sich 

Hadrian  in  Germanien,  Britanien,  Gallien,  Spanien ;  in  die  Jahre  124 
und  125  fallt  seine  Reise  in  Asien  und  Griechenland.  Tobler  Topogr. 
von  Jerus.  I,  138  setzt  den  Bau  der  Aelia  ins  Jahr  126,  wie  Ritter 
Erdk.  XVI.  1.  S.  801,  was  ebenso  willkürlich  ist.  Kuhn,  die  städt. 

und  bürgl.  Verf.  des  R.  R.  II.  857  hält  sich  mit  einem  , vielleicht** 
an  das  Datum  des  Chron.  Paschale.  Vorsichtiger  hat  sich  Munter, 
der  jüd.  Krieg  S.  41,  darauf  eingeschränkt,  anzunehmen,  dass  Hadrian 

bereits  vor  dem  Ausbruch  des  Krieges  angefangen  habe,  seinen  Ent- 
schluss  Jerusalem  wieder  aufzubauen  und  zu  befestigen,  in  Ausführ- 

ung zu  bringen.  Ewald  VII,  362  glaubt  sogar,  dass  der  heidnische 
Neubau  Jerusalems  schon  vor  dem  Tode  Trajans  durch  Lusius  Quietus 
begonnen  worden  sei. 

1)  Eine  Inschrüt  C.  J.  G.  4482,  Le  Bas-Waddington  2585,  Vogüä 
Syrie  centrale,  Inscr.  Semit.  S.  19.  n.  16  lässt  die  Anwesenheit 
Hadrians  in  Palmyra  im  Jahre  180  erkennen.  In  der  Nähe  Palrayras 
trägt  ein  kleiner  Tempel  den  Namen  Hadrians,  Vogü^  S.  30. 

2)  Stephan.  Byz.  p.  498.  C.  Zumpt,  Comment.  Ep.  I.  418  glaubt, 
dass  Hadrian  Palmyra  zur  Colonie  gemacht  bat. 
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das  steht  durch  Dio  fest.*)     Seit   Titiis   bildete   dieses   Laud 
eine    eigene   Provinz    unter    einem    kaiserlichen    Statthalter, 
oder  prätorischen  Legaten,   der  in  Caesarea  Palästina  seinen 
Sitz  hatte.     Vielleicht   rührt    sogar   der  Name  Palästina  fiir 

Judäa  von  Hadrian  selber  her.^)     OflFenbar  hatte  der  Kaiser 
die  Absicht,  wie  alle  Provinzen,  die  er  besuchte,  auch  Judäa 
mit   Wolthaten   auszuzeichnen.     Er   traf  hier   nichts  Feind- 

liches  an,    sondern    nur  Unterwürfigkeit   und   Schmeichelei. 
Ziun  Denkmal   seiner  Anwesenheit    wurden    vom    römischen 

Senat  Medaillen   geschlagen;   sie   nennen   ihn    freilich   nicht 

den    „Wolthäter    oder    Wiederhersteller    Judäas** ,    aber  sie 
haben   da.s   übliche   Restitutionssymbol,   ein   flehendes  Weib 
(Judäa),  welches  der  Kaiser  aufrichtet,  während  drei  Kinder, 

wahrscheinlich  die  Districte  Palästinas,    mit  Friedenspalnien 

sich  gegen  ihn  bewegen.') 
Nirgend  findet  sich  die  Nachricht,  dass  Hadrian  auch 

Jerusalem  besucht  hat.  Aber  wie  sollte  gerade  er  die  Stadt 

nicht  gesehen  haben,  an  welcher  so  viele  und  grosse  Er- 
innerungen der  Römer  hafteten  ?  Ihr  Ruf  war  auch  bei  ihnen 

immer  so  gross,  dass  sie  Plinius  die  berühmteste  der  Stadt« 

nicht  nur  Judäas,  sondern  des  Orients  genannt  hatte.*)    Wenn 

1)  Dio  69,  11.     Spart,  e.  14. 

2)  Das  ist  die  Ansicht  Henzens,  Note  3  zu  Borghesi  Oeuvr.  Vi, 

160.   Ptolem.  V.  c.  15  hat  beide  Begriffe,  nttXauttiyn  jJ  lovSaia  Je^'«. 
3)  Adventui  Aug.  Judaeae  S.  C.  Dieselbe  Legende  und  Judact 

S.  C.  bei  Etkhel  VI.  495.  F.  Madden ,.  Coins  of  the  Jews  (Vol.  11. 
der  Internat.  Numismata  Orientalia  1881  S.  231 ,  wo  die  Daten  aw 

desselben  Jews  Coinage  y.  212.  n.  5  berichtigt  sind)  gibt  2  Advente- 
münzen  Hadrians :  der  Kaiser  vor  einem  Weibe  mit  Palme  und  BücIMt 

dazwischen  ein  brennender  Opferaltar,  zur  Seiten  der  Judäa  ein  Kind 

mit  einer  Palme.  —  Hadrian  vor  der  .Tudila  ebenso,  zwei  Kinder  mit 
Palmen  ihm  entgegen. 

4)  Hierosolyma  longe  clarissima  urbium  Orientis,  non  Jodaete 

modo.  Hist.  N.  V,  15.  1.  —  Josephus  VII,  1.  1:  Xa/in^^  ti  nöiu 
Kai  nagd  naaiy  dvd-Qtonoig  dueßotjSfian, 
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sie  damals  noch  eins  der  Standquartiere  der  zehnten  Legion 

war,  was  man  glauben  darf,  so  hatte  der  Kaiser  um  so 

mehr  Grund,  dort  die  Truppen  zu  mustern.  Es  gibt  eine 
freilich  nicht  sichere  Münze  mit  der  Inschrift  Exercitus 

Judaicus,  auf  welcher  er  die  Soldaten  anredend  dargestellt 
ist ;  aber  sie  kann  sich  auf  die  Garnison  in  Cäsarea  beziehen, 

oder  erst  nach  dem  Barbochba  -  Kriege  geschlagen  sein. 
(Eckel  VI.  496).  Der  stärkste  Grund  endlich ,  welcher 

Hadrian  zum  Besuche  Jerusalems  einladen  musste,  war  sein 

Plan  hier  eine  römische  Colonie  zu  gründen. 

Da  er  ü])erall  gegenwärtig  sein  wollte,  wo  es  im  Reiche 

<?twa8  Bedeutendes  einzurichten  und  zu  schaflFen  gab,  so  hat 
er  zweifellos  die  Stelle  untersucht,  auf  welcher  das  römische 

Neu-Jerusalem  entstehen  sollte.  Der  Stadtplan  ist  vielleicht 
erst  unter  seinen  Augen  entworfen  worden,  oder  er  hat 

ihn  doch  auf  der  Localität  selbst  geprüft.  Auf  seinen  Reisen 
fahrte  er  stets  eine  Schaar  von  Architekten  und  Bauhand- 

werkern mit  sich,  welche  zu  einer  Truppe  geordnet  waren; 

sie  haben  ihn  auch  in  Judäa  begleitet.  Römische  und  grie- 
chische Ingenieure  werden  die  Erbauung  der  Colonie  geleitet 

haben,  und  sie  selbst  war  wol  das  Werk  der  zehnten  Legion. 

Denn  Legionen  führten  im  römischen  Reich  die  grossen 
öffentlichen  Erdarbeiten  aus ,  selbst  die  Grundbauten  von 

Städten.  Arelate  hatte  die  VI.,  Beterrä  die  VIL,  Arausio 

die  IL  Legion  gebaut,  und  die  V.  Macedonica  unter  Trajan 

Sarmizegethusa  gegründet.  *) 
Schon  seit  Titus  muss  die  zehnte  Legion  die  drei  hero- 

dischen  Thtirme  zu  ihrem  Lagercastell  benuzt  haben.  Sie, 

und  nicht  die  abgetnigene  Burg  Antonia  an  der  Westseite 

des  Tempelplatzes,  bildeten  fortan  den  Kern  der  römischen 

Festung,  und  diese  hat  ohne  Zweifel  Hadrian  nach  dem 

Ende    de«   Krieges    als    die    Akropolis    der    Aelia    ausbauen 

1)  PliniuH  H.  N.  III.  V.  ü.  —  C.  J.  L.  111.  229, 
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lassen.     Noch  heute  dienen  jene  Tlittnne  als  türkische  Cita- 
delle   Jenisalenis    (el  Kalah):    die    Franken    nennen    sie    die 

Davidsburg.*)    Die  natürliche  Beschaffenheit  der  Felsenfläche, 
auf  welcher  Jerusalem  steht,  zwiscjien  den  tiefen  Thalrinnen 

Gihon,    Hinnoni    und    Kidron    (oder   Josaphat)    im   Westen, 

Süden  und  Osten  bestimmte  im  Allgemeinen  auch  die  hadri- 
anische   Umfassung,    nur   dass   diese   verengert   wurde;  der 

Hügel  Zion  blieb  ausserhalb  der  Mauern. 

Ich  nehme  an ,  dass  der  Bau  der  Aelia  mit  Eifer  ge- 
fordert wurde,  während  Hadrian  in  Judäa  anwesend  war 

und  nachdem  er  diese  Provinz  verlassen  hatte,  um  über 

Arabia  nach  Egypten  zu  reisen.  Münzen  bekunden  seine 

Sorge  für  das  Wol  arabischer  Städte,  deren  Metropolis  Petra 

sich  den  Namen  Adriana  beilegte.^)  Die  Memnonsinschriften 
ergeben  sodann  für  seine  Anwesenheit  im  egyptischen  Theben 

die  sicheren  Daten  des  20.  und  21.  November  130.*) 
Im  Laufe  des  Jahres  131  ,  oder  im  Beginne  132  hat 

Hadrian  Egypten  verlassen,  um  nach  dem  Westen  zurück- 
zukehren. Dass  er  seinen  Weg  wieder  über  Syrien  nahm, 

erfahren  wir  aus  einer  einzigen  Stelle  bei  Dio,  welcher 

st^,  dass  die  in  der  Stille  zur  Empörung  vorbereiteten 

Juden  sich  ruhig  verhielten,  solange  der  Kaiser  in  Egypten 

und  wiederum  in  Syrien  sich  befand.*)  Sie  erhoben  sich 
mit  furchtbarer  Wut,  sobald  er  dieses  Land  verlassen  hatte. 

Es  ist  nicht  wahrscheinlich,    dass  er  von  Egypten  wiederum 

1)  Den  Bau  der  Citadelle  und  ihrer  Aussen  werke  mit  den  üefei 

gemauerten  Gräben  versetzt  Robinson  I,  454  durchaus  in  die  Zeit 

Hadrians.  Die  Davidsburg  nennt  auch  Sepp  I,  102  das  Capitol  der 
hadrianischen  Stadt. 

2)  Restitutori  Arabiae  S.  C.  Eckhel  VI,  492.  'Jd^iay^  Div^  ywV 
'^(jaßifis  fitreonoXicEckheX  111.504.    Mionnet  V.  587.    C.  J.  Gr.4667. 

3)  Letronne  La  Statue  vocale  de  Memnon  S.  152  ff.  C.  J.  Gr. 

4725  etc.,  Kaibel  Epigr.  graeca  n.  988  ff. 

4)  Uagöytos  fAiv  «V  r«  r^  Aiyvniut  xai  av&i^  «V  r^  -»^f  '•• 
JdQiayov  fflvx<^£or,     69,  22. 
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[len  beschwerlichen  Landweg  nach  Syrien  über  Judäa  ge- 
nommen hat;  er  wird  sich  wol  von  Alexandria  nach  Berytos 

oder  Antiochia  zn  SchiiF  begeben  haben.  In  Athen  koinite 
er  dann  am  Ende  des  Jahres  132  oder  im  Beginne  133  die 

Kunde  vom  Aufstande  Palästinas  erhalten.^) 
Das  Judenvolk  erhob  sich  zu  fanatischem  Kampf  gerade 

gegen  den  milden  und  friedeliebenden  Kaiser  Hadrian,  und 
die  Ursache,  welche  es  dazu  trieb,  war  der  fortschreitende 

Bau  der  Aelia.  Dies  geht  als  feste  Thatsache  aus  den  dun- 
keln und  sparsamen  Berichten  über  den  Barkochbakrieg 

hervor.  Die  Angabe  Dios  ist  hier  die  einzig  entscheidende: 
,da  Hadrian  in  Jerusalem  an  Stelle  der  zerstörten  Stadt 

eine  eigene  erbaute,  welche  er  Aelia  Capitolina  nannte,  und 
da  er  auf  dem  Platze  wo  der  Tempel  Gottes  gestanden  hatte, 
einen  andern  Tempel  dem  Zeus  errichtete,  so  erhob  sich  ein 
langer  und  nicht  kleiner  Krieg.  Denn  die  Juden  ergrimmten 
darüber,  dass  sich  Menschen  fremden  Stammes  (die  Colonisten) 
in  ihrer  Stadt  ansiedelten,  und  dass  fremde  Heiligtümer  in 

ihr  gebaut  wurden**.  (69,  12).  Also  ist  nach  dem  Urteile 

Dio's  die  Verwandlung  Jerusalems  in  eine  heidnische  Colonie 
die  Ursache  des  Judenkrieges  gewesen,  während  der  spätere 
Eusebius  diesen  römischen  Umbau  erst  zur  Folge  des  Krieges 

ifemacht  hat.  Nun  hat  sich  Grätz  (IV.  Note  14,  S.  540) 
in  Bezug  auf  den  Widerspnich  dieser  beiden  Quellen  ersten 
Ranges  dahin  entschieden ,  dass  Hadrian  im  Jahre  130  den 
Plan  der  Colonisirung  gefasst  haben  kann,  dass  aber  der 
Krieg    dessen    Ausführung    verhinderte,    so    dass    erst    nach 

1)  Ich  behaupt<>  den  (ilritten)  Aufenthalt  Hadrian»  in  Athen, 
i,  132,  au8  diesem  Grunde,  weil  damals  in  seiner  Gegenwart  eine 

o^sse  olympische  Feier  stattgefunden  haben  muss;  denn  die  Auf- 
richtung der  Hadrian  von  den  griech.  Städten  geweihten  Khrensta- 

tuen  im  Olympieion  fällt  in' das  Jahr  132,  so  dass  ich  vennutc,  erst 
damals  sei  das  Olympieion  eingeweiht  worden.  Siehe  die  De<licationen 

jener  Bildsäulen  bei  Dittenberger  Inscr.  Attic.  III.  1.  ft'. 
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seinem  Ende  die  Aelia  Capitolina  aufgebaut  worden  Ist.   Ich 

.stimme  dieser  Meinung  bei,    so   weit  sie  die  Unterbrechung 
der  schon  begonnenen  Colonie  betrifft,   welche  ohne  Zweifel 

erst   nach    dem  Kriege   vollendet   werden    konnte,    aber  ich 
behaupte ,    dass   eben   der  schon  lebhaft  fortschreitende  Bau 

Neu-Jerusalems  die  Juden  zum  Kriege  getrieben  hat. 
Nur  die  äusserste  Verletzung  ihres  NationalgefUhls  konnte 

sie  unter  den  ungünstigsten  Verhältnissen,  im  tiefsten  Frieden 

des  Reichs,  ohne  jeden  Anhalt  an  einer  grossen  Rom  feind- 
lichen Macht,  wie  ihn  das  Judentum  in  der  letzten  Zeit 

Trajans  an  Paiihien  gefunden  hatte,  zum  Kampfe  um  den 

liest  ihres  Daseins  bewegen,  dessen  letztes  Symbol  Jerusalem 

war.  Diese  tödtliche  Verletzung  ihrer  heiligsten  Geföhle 

kann  weder  in  Gewaltthaten  des  damaligen  Statthalter^^  J»- 
däas,  Tineius  Rufus  gesucht  werden,  welchen  die  Talmudisten 

Tyrannus  Rufus  genannt  haben, ^)  noch  in  vermeintlichen 
Kdicten  Hadrians  zur  Unterdrückung  der  jüdischen  Religion 

durch  das  grausame  Verbot  der  Feste,  des  Lesens  der  heiligen 

Schritten  imd  sogar  der  Beschneidung.  Nur  der  einzige 

Spartian  hat  das  Verbot  der  Beschneidung  als  die  Ursache 

des  Krieges  bezeichnet,  aber  aus  welchem  Grunde  sollte  der 
milde  Hadrian  noch  vor  dem  Ausbruche  der  Rebellion  so 

harte  Gebote  erlassen  liaben,  welche  die  gänzliche  Vernicht- 
ung des  jüdischen  Volks  bezweckten?  Diese  Edicte  hat  er 

sicherlich  erst  nach  dem  Kriege  gegeben.*) 
Der  fortschreitende  Bau  der  Aelia,  bei  welchem  ohne 

Zweifel  auch  Schaaren  von  Juden  neben  den  römischen  Sol- 

1)  Den  Namen  Tineius  Rufus  hat  Borghesi  Oeuv.  IV.  167  fe?Jt- 
gestellt. 

2)  Spart,  c.  14,  movenmt  ea  tempestate  et  Judaei  bellum,  qood 
vetabantur  mutilare  genitalia.  Dodwell  Diss.  in  Iren.  II.  §  XXXI 
legt  auf  diese  Angabe  zu  viel  Gewicht,  und  so  auch  Munter  S.  36. 
Ewald  VII,  361  und  Madden  a.  a.  0.  S.  231 ,  auch  Renan  Tt^gli^ 
chretienne  S.  192.    Dio  gibt  allein  den  richtigen  ZusammenbiUDg. 
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daten  zum  Frondienste  gezwungen  wurden,  erklärt  vollkonnnen 
die  Erbittenuig  und  dann  den  Aufstand  des  jüdischen  Volks. 
Es  erkannte  jetzt  erst  die  wahre  Absicht  des  Kaisers.  Wenn 
Jerusalem  in  Trtunmern  liegen  blieb ,  so  bezeichnete  dieser 
heilige  Schutthaufen  noch  immer  die  geschichtliche  Malstatt 
Israels,  an  welche  sich  die  Messiashoffnungen  auch  ftir  die 
Zukunft  anknüpfen  konnten;  aber  wenn  sich  darüber  eine 
heidnische  Stadt  erhob,  so  schändete  und  bedeckte  diese  für 

ewige  Zeiten  das  nationale  Heiligtum,  an  dessen  Wiederher- 
stellung nie  mehr  zu  denken  war.  Fremde  Colonisten, 

Römer ,  Griechen ,  Syrer  mit  ihren  Götzenculten  begannen 
herbeizuziehen.  Die  Quadern  vom  alten  Tempel  und  seinen 

geweihten  Bezirken  wurden  hinweggeschleppt  um  zu  pro- 
fanen Bauten  verwendet  zu  werden,  und  vor  den  Augen  der 

entsetzten  Hebräer  wurde  auf  der  Tempelstätte  selbst  der 

Bau  eines  Jupitertempels  begonnen.  Dies  sagt  Dio,  und 
Münzen  der  Aelia  stellen  diesen  Heidentempel  wenn  auch 

niu"  in  symbolischer  Figur  als  einen  kleinen  Rundbau  dar 
mit  der  Statue  Jupiters  in  der  Mitte,  wo  er  entweder  allein, 

oder  zwischen  der  Minerva  und  Juno  dasitzt.^) 
Man  muss  die  Stelle  dieses  Heidentempels  dort  suchen, 

wo  sich  heute  über  dem  heiligen  Felden  die  Omarmoschee 
erhebt.  Noch  im  4.  Jahrhundert  sah  der  Pilger  von  Bordo 

(und  nach  ihm  noch  Hieronymus)  dort  auf  Moriah  die  Reiter- 
figur Hadrians,  und  in  ihrer  Nähe  den  durchlöcherten  Stein 

(el  Sachra),  welchen  die  trauernden  Juden  zu  salben  pflegten.*) 

1)  De  Saulcy  Nuni.  de  la  terre  S.  S.  85.  N.  8.  Madden  S.  250. 
Imp.  Caes.  Trai.  Hadrian.  Aug.  Bü«t«  mit  Lorbeer.  U).  Col.  Acl. 
Cap.  Jupiter  ̂ jitzend  nach  linkH  gewendet,  in  einem  distylen  Tempel, 
zu  Beinen  Seiten  Minerva  und  Juno  (oder  vielleicht  der  Genius  der 

Stadt).  Münze  des  Marc  Aurel  und  Venia  bei  Vogüt^  Le  temple  de 
Jer.  S.  62,  ein  Tetrastylon,  in  der  Mitte  Jupiter  sitzend  in  einer 
gewölbten  Nische,  ringsum  Col.  Ael.  Cap. 

2)  Itinerar.  Hierosol.  ed.  Wesseling  S.  591. 



502     Nachtr.  zur  Sitzun{f  der  histor.  Cltu^se  vom  13.  Januar  1SS3. 

Der  Tempel  Hadriaiis  kann  nur  von  kleinen  Dimensionen 

gewesen  sein,  denn  im  Katalog'  des  Cliron.  Alexandrinura 
von  den  durch  diesen  Kaiser  in  Jerusalem  aufgettihrteii 

Werken  ist  er  nicht  genannt.^) 
Es  liegt  nicht  im  Zweck  meiner  Abhandlung,  auf  die 

leider  dunkeln  Ereignisse  des  Judenkrieges  einzugehen,  dessen 

geistlicher  Führer  der  gefeierte  Rabbi  Akiba,  und  dessen 

weltliches  Haupt  der  von  ihm  als  Messias  anerkannte,  letzte 

jüdische  Nationalheld  Barkochba  gewesen  sind.  Nur  da« 
Schicksal  Jerusalems  während  dieses  mörderischen  Krieges, 

in  welchem  anfangs  die  römischen  Legionen  überall  ge- 
schlagen wurden ,  fordert  noch  eine  Bemerkung.  Der  Bau 

der  Aelia  veranlasste  die  Empörung  der  Juden,  und  diese 
unterbrach  ihn.  Da  aber  Jerusalem  in  dem  ganzen  Kri^ 

von  zwei  und  einem  halben  Jahre  niemals  als  dessen  Schau- 

platz sichtbar  wird,  so  beweist  dies,  dass  der  Bau  der  hadri- 
anischen  Befestigungen  dort  noch  nicht  so  weit  vorgeschritten 
sein  konnte,  um  Jerusalem  eine  militärische  Wichtigkeit  zu 

geben.*)  Es  gibt  keine  irgend  glaubwürdige  Quelle,  welche 
auch  nur  von  einer  vorübergehenden  Einnahme  und  Besetz- 

ung der  entstehenden  Colonie  durch  Barkochba  redet,  aher 

dies  Schweigen,  auch  der  Rabbiner,  ist  nur  aus  dem  Mangel 
an  Berichten  über  jenen  Krieg  zu  erklären,  welcher  keinen 

Josephus  gefunden  hat,  denn  die  Schilderungen  der  spateren 

talmudischen  Schriftsteller  von  ihm  sind  Legenden  voll  orien- 
talischer üebertreibung,  während  zwei  ihm  von  Zeitgenossen 

gewidmete  Geschichtsbücher,  das  des  römischen  Redners  An- 
tonius Julianus  und  der  von  Eusebius  benutzte  Ariston  von 

Pella  verloren  gegangen  sind.  Nur  moralische  Gründe  der 

Wahrscheinlichkeit  sprechen   dafür,   dass   der  anfangs  sieg- 

1)  Chron.  Alexand.  ad.  a.  119. 

2)  Gel.  Cavedoni  Bibl.  Numismatik  übersetzt  von  Werlbof  II. 

S.  61  berechnet  die  Dauer  des  Kriegs  auf  reichlich  4  Jahre  (132  bii 
August  136),  was  mir  um  1  Jahr  zu  viel  erscheint. 
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reiche  Barkochba  in  Jerusalem  eingezogen  ist  und  die  Römer 

und  Colonisten  daraus  verjagt  hat.  Diese  Meinung  wird 
durch  Münzen  nicht  erwiesen ,  sondern  nur  schwjich  unter- 

sfcntzt.  Denn  unter  den  von  Barkocliba  während  des  Krieges 

ausgegel>enen  oder  (in  Bether)  geprägten  Münzen  gibt  es 

solche,  welche  mit  dem  ersten  Jahr  der  ̂  Befreiimg  Jeru- 

salems'' bezeichnet  sind.^)  Aber  die  Beweiskraft  dieser 
Münzen  wird  durch  die  Thatsache  verringert,  dass  sie  über- 

prägt sind,  denn  überhaupt  scheint  Barkochba  sich  nur  der 
Seckel  des  Simon  Maccabäus  bedient  zu  haben,  während  er 

ältere  römische  Kaiser-Drachmen  mit  Legenden  Simons  über- 

prägen liess.^)  Gleich wol  hat  sich  die  Ansicht  geltend  gemacht, 
dass  durch  diesen  Führer  der  Rebellion  Jerusalem  wirklich 

eingenommen  worden  ist.  Cavedoni  hat  das  aus  jener  Münze 

mit  der  Legende  „Befreiung  Jerusalems"  gefolgert:  da  es 
keine  Barkochba -Münzen  mit  dem  Namen  Jerusalem  aus 

dem  zweiten  Jahre  des  Krieges  gibt,  so  sind  nach  seiner 

Meinung  die  Juden  während  des  ersten  Jahres  von  dort 

nach  Bether  vertrieben  worden.')  Die  Ansicht,  dass  Jeru- 
salem von  den  siegreichen  Rebellen  vorübergehend  besetzt 

worden  ist,  bleibt  streitig.*)    Wenn  sie  richtig  ist,  so  haben 

1)  Die  Barkochbamttnzen  (sie  tragen  in  der  Regel  den  Namen 
Schimon,  oder  Schimon  Nasi  (Fürst)  Isniel)  sind  gesammelt  von  De 

Saulcy  Rech,  sur  la  Num.  Jud.  Pari«  1854  S.  156  ff.  IManclies  XI 
bi8  XV;  von  Cel.  Cavedoni  Bibl.  Num.  übersetzt  von  A.  v.  Werlhof 

II.  Teil  Hannover  1856  S.  55  ff.;  von  Madden  erst  in  der  History 

of  .lewish  Coinage,  dann  in  den  Coins  of  the  Jews  im  Vol.  II.  der 
Int<^mat.  Numism.  Orient.  1881,  S.  2:^0  ff.  Siehe  dazu  auch  M.  A. 

Levy  (xesch.  der  jüd.  Münzen  Leipzig  1862,  S.  93  ff. 

2)  üeber  diese  Umprägung  Madden,  de  Saulcy,  Levy  und  Renan 

Teglise  chretienne  S.  547. 
;{)  Cavedoni  62.  123.  Kr  weist  nach,  das«  der  Jerusalemische 

Talmud  die  Moneta  ))en  Cosibhae  erwähnt.  Buxdorf  Lex.  Tahu. 

p.  1029. 
4)  Dafür  sind  Deyling  S.  273,  Munter  S.  04,  .lost  AUg.  OoM-h. 

d.  Isr.  Volks  II,  IIT),  (Irätz  IV,  152,   o)>wol  keine  jüd.  Quelle  davon 
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die    Juden    die   begonnenen   Colonialbauten ,   nanientlich  die 

heidnischen  Heiligtümer   dort    zerstört,   aber  dann  die  Stadt 

wieder  aufgegeben,   denn  ihre  Besitznahme  musste  zwar  fiir 

sie  von  der   höchsten  idealen  Bedeutung  sein ,    aber  die  Be- 
hauptung  war   militärisch    zwecklos.      Als    sodann   Hadrian 

immer   neue  Legionen    unter    seinen    besten  Generalen,  wie 
Julius  Severus,   nach  Judäa  schickte  und  die  Rebellen  mehr 

und    mehr  Boden    verloren,    konnten    die    Römer   Jerusalem 

wieder  besetzen.     Auch  sie  werden  das  gethan  haben,  nicht 

wegen  der  strategischen,    sondern  der  moralischen  Wichtig- 
keit der  Stadt,  welche  sie  ausserdem  zu  colonisiren  begonnen 

hatten. 

Nichts  bestätigt  die  Annahme,  dass  diese  Wiederbesetz- 
ung Jenisalems  durch  die  Kömer  in  Folge  einer  wirklichen 

Belagerung  und  Erstürmung  geschehen  ist,  obwol  griechische 

und  römische  Autoren  nicht  nur  von  einer  Eroberung,  sondern 

auch  von  einer  zweiten  Zerstörung  Jerusalems  unter  Hadrian 

geredet  haben. ^)  Der  erste,  der  dies  offenbare  Märehen 
erzählt,  ist  sogar  Appianus,  welcher  während  des  Judenkriegs 

unter  Hadrian  in  Rom  gelebt  hat.^)  Dann  folgen  griechische 

und  lateinische  Kirchenväter   und  die  späteren  Byzantiner.') 

redet;  Ewald  VII.  371;  Milman  Hist.  of  the  Jewa  II,  431,  Madden 

Coina  S.  134,  De  Saulcy  Recherches  S.  157,  Lebrecbt  Bether  die 

fraf^liche  Stadt  im  hadrian.-jüdischen  Kriege,  1877.  Dagegen  CÄ*»el 
hei  Ersch  imd  Gruber  IL  Serie,  27.  Teil  S.  14—16,  und  im  GaMpn 
Renan  Tegl.  ehr.,  obwol  er  eine  flächtige  Occupation  Jenis.  durfh 
die  Juden  für  möglich  hält. 

1)  Robinson  Bibl.  Res.  I  437  und  II  S.  6  glaubt  an  die  Eiober 

ung  Jerusalems  durch  Hadrian,  aber  nicht  an  eine  zweite  Zerstörung- 

Vogö^  le  Temple  S.  62  glaubt,  dass  Julius  Severus  reprit  In  vill? 
apres  un  siege  opinatre. 

2)  De  bell.  Syr.  c.  40:  'hQovaaXi^fA  ̂ y  —  6  Ovtanaauu^g  —  «•• 

rkaxa\^f,  xai  ̂ AS^iarog  av^is  in"*  d/nov  — 
3)  Euseb.  Dem.  Evang.  II.  c.  38.  De  Theophania  n.  9.  Chn». 

Suppl.  e  Syncello,  bei  Schöne  p.  220:  *«i  'JSiuayov  nXfia  xm  i*- 
X"^n  —  »"^f  nuXkuig  uXioatg.   In  seiner  Kirchi»ngeschichte  sagt.  Eosebiu» 
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Aber  weder  Dio,  noch  Eusebiiis  in  seiner  Kirchengeschichte 

haben  ein  Wort  von  der  Eroberung  und  Zerstörung  Jeni- 

^ilems  durch  die  Heere  Hadrians.  Die  Angaben  der  Kirch(»n- 
väter  und  Chronisten,  sellist  Appians,  sind  nur  rhetorische 

Wiederhohmgen  der  Schicksale  der  Stadt  unter  Titus.  Denn 

mit  Recht  hat  Kenan  die  Frage  aufgestellt,  was  Hadrian  in 
den  Trümmern  Jerusalems  zu  zerstören  vorfinden  konnte, 

»elbst  wenn  eine  Besitznahme  durch  Barkochl>a  stattgefunden 

hatte. ^)  Die  rabbiuische  Tradition,  welche  die  Ereignisse 
Wider  Kriege  unter  Titus  und  Hadrian  verwechselt  und  zu- 
sjimmenwirft,  behauptet  nur,  wie  Hieronymus,  dass  Tineius 

Kufus  den  Pflug  über  den  Tempelplatz  gezogen  habe;^)  und 
dii»se  Fabel  enisbind  entweder  aus  dem  Missverständniss  der 

hadrianischen  Colon ialmünze  der  Aeliä  Capitolina,  die  einen 

Ackerbauer  mit  Ochsen  darstellt,  oder  aus  der  Vollziehung 

des  Ritus  bei  Städt<igründungen,  welcher  vorschrieb  den  Um- 

kreis mit  einem  Pfluge  zu  umfahren.^) 

nichtH  von  der  Zerntöriing  Jerusalems.  Hieronymus  in  .Ter.  VI.  c.  .*U 
sub  Adriano — urbs  .Ter.  s  üb  versa  est;  in  Isaiam  III.  e.  7;  in  Kzecli. 

V'll.  24,  sub  Adriano  irivit^is  a«»ternc>  igne  consumpUi  est;  in  Joel  1, 
4 ;  in  Haba<>.  c.  2,  in  Epbes.  c.  5.  Chrysoatomus,  Grat,  «t  in  Judaeos 
Frkf.  1078  F,  p.  AM.  Chron.  Paschale  ad  a.  119.  Suidas  Exzerpt, 

in  vita  Adriani  8(i<).  Cedrenus  ed.  Bonn  S.  437.  Munter  S.  42  be- 

ruft sich  von  jttd.  Quellen  allein  auf  das  Samaritiinische  Buch  .losua, 

oder  einen  Auszug  bei  Fabric.  Coil.  Pseudoepigr.  V.  887. 
1)  Siehe  die  erschöpfende  Untersuchung  Uenans  im  Appendix  zu 

Teglist»  chretienne.  Die  Ansicht  Müuters  und  anderer,  wie  Schiirer 

Ntnitest.  Zeitg.  S.  350,  De  Saulcy  Rech.  S.  158,  Chanipagny  h(^  An- 
tonius II,  6f»,  ist  als  beseitigt  anzusehen.  Schon  Scaliger  Aniniad.  in 

Euseb.  p.  194  hat  die  Zerstörung  .lerusalems  als  Fabel  verlacht,  so 
auch  Pagi,  und  der  grosseste  Palästinaforscher  llobinson  (Res.  8.  (5). 
welcher  nur  die  Wiedererobenmg  zulässt. 

2)  Die  rabbinischen  Quellen  bei  Mftnter  S.  42.  Ewald  VII,  :Jr)9  tf.. 

und  (Jratz  IV.  Note  14.  Hieron.  in  Zach.  c.  VIII  18.  19:  Ti-niplum 
aratuni  in  ignominia. 

*.\)  .lost  (Jesrhichte  des  .ludentuuis  S.  78  hat  dies  irrig  als  Exau- 
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Der  vernichtende  Krieg  endigte  mit  der  Einnahme 
Bethers,  im  Laufe  des  Jahres  135.  Sodann  wurde  der  Bau 

der  Colonie  wieder  aufgenommen  und  vollendet.  Es  ist  alr^o 
die  erste  Gründung  derselben  imd  nach  ihrer  Unterbrechung 

durch  den  Krieg  die  zweite  definitive  zu  unterscheiden,  wa< 
Madden  (History  of  Jewisli  Coinage  S.  200)  richtig  erkannt 
hat.  Er  setzt  die  erste  ins  Jahr  131,  statt  besser  130,  die 

letzte  ins  Jahr  136.  Nach  Eusebius  fallt  die '(zweite)  Gründ- 
ung der  Aelia  in  das  20.,  nach  Hieronymus  in  das  21.  Jahr 

Hadrians.  Ein  festes  Datum  der  Einweihung  der  Colonie 
lässt  sich  nicht  herstellen;  die  Annahme,  dass  sie  an  den 

Vicennalien  Hadrians  geschehen  sei,  hat  nur  geringe  Wahr- 
scheinlichkeit für  sich.  Ebensowenig  kann  ermittelt  werden, 

wann  die  Colonie  den  bedeutungsvollen  Namen  Aelia  Capi- 

tolina  empfangen  hat,  ob  schon  zur  Zeit  ihrer  ersten  Gründ- 
ung, oder  bei  ihrer  Vollendung,  also  nachdem  Hadrian  alle 

Juden,  die  noch  in  Jerusalem  und  im  Stadtgebiet  wohnhaft 

waren,  für  immer  daraus  vertrieben  hatte.*) 

Es  kann  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  der  Zuname  Ca{»' 

tolina,  welcher  die  Colonie  von  andern  gleichfalls  Aeha  ge- 

nannten unterschied,  vom  Jupiter  auf  dem  Capitol  herge- 
nommen ist,  denn  diesem  hatten  die  Juden  schon  nach  der 

Zerst()rung  Jerusalems  durch  Titus  den  Tribut  entrichten 

müssen,  welchen  sie  früher  an  ihren  Tempel  gezahlt  hatten. 

Der  Jupiter  vom  Capitol  hatte  den  Jehovah  unterjocht;  «in 

Heiligtum  trat  fortan  an  die  Stelle  des  Tempels  des  Jnden- 

guratioii   des    Tempelplatzes   durch   Rufus   aufgefasst.     Das  Richtige 
bei  Orätz  IV.  Note  U  S.  451,  und  bei  Robinson  II.  8. 

1)  Eusebius  H.  E.  IV.  c.  6  sagt  ausdrücklich,  und  er  beruft  iich 
auf  Ariston  von  Pella:  weil  die  Stadt  nach  der  Austreibung  der 

.luden  und  dem  Untergange  ihrer  alten  Bewohner  ganz  leer  war. 

wurde  die  römische  Colonie  gebaut:  ̂ f  €(XXo<pvXov  t€  yit^tf  €wt^ 

xiaSeiarig,    tj   fAitinuta  avaraaa  ̂ PiüfÄUixrl  noXis  T^jy  dnmrvf/Uav  ifui- 
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gottes,  dessen  Religion  durch  die  griechisch-römische  für 
immer  ausgerottet  sein  sollte.  Dem  älischen  Geschlecht  und 

dem  Gotte  des  römischen  Capitols  hatte  Hadrian  Neu-Jeru- 
salem  geweiht. 

Dass  der  lateinische  Name  Aelia  Capitolina  gelautet 

hat,  beweisen  die  Colonialmiinzen,  welche  alle  dieselben  rö- 
mischen Legenden  haben  CO  .  AE  .  CAPIT.,  COL  .  AEL  . 

CAP.,  CO  .  AE.  CA,  und  später  mit  dem  Zusatz  Commodiana 
Pia  Felix.  Griechische  Legenden  hat  die  römische  Colonie 

auf  ihren  Münzen  nicht  gebraucht.^) 
Dass  der  Name  auch  griechisch  ̂ ikia  Kaniroklva  ge- 

lautet hat,  beweist  Dio  (69,  12).  Es  findet  sich  aber  auch 
beim  Ptolemäus  die  weibliche  Form  KaTtiToliag,  welche 

jener  anderer  syrisch-palestinäischer  Städtenamen  Demetrias, 
Neronias,  Paneas,  Tiberias,  ApoUonias  entspricht,  und  ausser- 

dem der  historische  Name  einer  Stadt  Capitolias  in  Coele- 

syrien  ist.*)  Ptolemäus  ist  der  erste,  welcher  diesen  Ort  in 
jener  Landschaft  zwischen  Hippas  und  Gadara  verzeichnet 

bat,  während  er  weder  von  Plinius  noch  von  Josephus  ge- 

kannt ist.') 
Es  gibt  wenige  Münzen  dieser  cölesyrischen  Stadt,  und 

sie  beginnen  erst  mit  Marc  Aurel,  so  dass  es  immer  zweifel- 
haft bleibt,  ob  sie  schon  zur  Zeit  Hadrians  bestanden  hat.^) 
Nun  ist  es  möglich,   dass  die  syrischen  Hellenen,   viel- 

1)  Eine  einzige  des  Septimiuti  Severus  mit  griechischer  Legende 
AIA  Ka  KOA  bei  Mionnet  hält  De  Saulcj  deshalb  für  verdächtig. 

2)  Ptol.  Geogr.  V.  c.  15.  Die  Ausgabe  von  1522  (Argentorati) 
hat  ifQ*  n^is  yvy  xaXfijai  KunixiuXiag.  Ebenso  die  photographische 
Reproduction  der  Athoshandschrift  von  Victor  Langlois,  Paris  1867. 

Dagegen  hat  die  Wilberg'sche  Ausgabe  (1838)  Aikla  KamruiXla, 
3)  Noris  Annus  et  Ep.  Syromacedonum  S.  276,  278,  279,  und 

nach  ihm  seien  die  Einwohner  der  Aelia  auch  Capitolienses  genannt 
worden. 

4)  De  Saulcy  S.  304  —  er  nennt  die  Stadt  KamtoXlag^  Kanttto- 
Xiaaa.  —  Mionnet  VIII.  192. 

[1883.  Phüo8.-philol.  bist.  Cl.  3.]  3;^ 
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leicht  wegen  des  Namens  dieses  Orts  in  Cölesyrien  auch  für 

die  Aelia  Hadrians  den  Namen  Capitolia  oder  Capitolias  ge- 
braucht haben,    und  man  darf  deshalb  nicht  gerade  an  eine 

Verwechslung   beider  Städte    denken.     Endlich  hat  Sepp  (1, 

102),  nur  auf  Ptolemäus  sich  stützend,    behaupt-et,    dass  der 

von  der  X.  Legion  besetzte,    von  Titus  verschonte  Stadtrest 

Jerusalems  Capitolias  geheissen  habe,  und  von  ihm,  als  dem 

Capitol  der  neuen  Colonie  Aelia,  diese  auch  zubenannt  worden 
sei.    Es  gab  freilich  Capitole  in  manchen  Colonien  und  Städten 
Italiens  wie  der  Provinzen,  so  in  Benevent,  Capua,  Ravenna, 

Florenz,    Verona  und  Mailand,    in  Narbonne  und  Toulouse, 

in  Qpln  und  Trier,  in  Constantine  und  Thamugas,  imd  mog- 
iioiför  Weise    ist   auch  ein  Ort  in  Jerusalem  als  Capitol  be- 

zeichnet worden.  ̂ )^  Indess  ist  es  nicht  glaublich,  dass  Hadrian 
die  soldatische  Benennung  einer  Festung,   wenn  sie  wirkhch 
im  Gebrauche  war,   zu  dem  solennen  Namen  seiner  Colonie 

benutzt  hat.    Münzen  Hadrians  mit  der  Legende  Ael.  Cap.  Con. 

verewigten  die  Gründung  der  Colonie.    Die  Zeit,  in  welcher 

sie   geprägt   worden    sind ,    lässt   sich    nur   dahin    ermitteln, 

dass  sie  ins  Jahr  136  oder  wahrscheinlicher  137   fallen.*) 

1)  Braun,  die  Kapitole,  Bonn  1849,  S.  20.  Friedländer  DarsUrlL 

aus  der  Sittengesch.  Roms,  IIl^,  169.  Gellius  16,  13:  erant  coloniae, 
quasi  effigies  parvae  populi  Romani,  eoque  jure  habebant  theatra, 
tbermas  et  Capitolia. 

2)  De  Saulcy  N.  d.  1.  T.  S.  S.  85  gibt  zwei  solcher  Münzen: 
n.  1,  Imp.  Caes.  Traiano  Hadriano,  Büste  mit  Lorbeerkranz.  R)Cü1. 
Ael.  Capit.,  im  Exergue  Cond.  Ein  Colone  Ochsen  treibend,  dahinter 
eine  Standarte.  N.  2  Imp.  Hadr.  Kopf  in  Lorbeer,  R)  Cond^  eine  Figur, 
wie  er  glaubt,  der  Genius  der  Colonie  mit  der  Mauerkrone,  in  der  K. 
den  Globuö,  in  der  L.  die  Lanze,  stehend  in  einem  Tetrastylon,  m 

Exergue  Co.  Ae.  Cap.  Dieselben  Münzen  bei  Madden  Coins  8.  24*.*. 
Er  hält  irrig  das  Colonialsymbol  für  das  aratum  templum.  Die  Figur 

n.  2,  die  auch  in  einer  Münze  des  M.  Aurel  und  L.  Verus  sich  wied»»r^ 
holt,  ist  nach  ihm  Jupiter  oder  die  Stadt.  Madden  setzt  n.  1  zweifel- 

los ins  Jahr  136,  n.  2  bald  nachher,  de  Saulcy  ins  Jahr  137.  Siehe 
noch  drei  andere  Colonialmünzen  Hadrians  bei  Madden  a.  a.  O. 
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der 
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Philosophisch-philologische  Classö. 
Sitzung  vom  3.  November  1883. 

Herr  Wilhelm  Meyer  hielt  einen  Vortrag: 
«Ueber  die  Beobachtung  des  Wortaccontes 

in  der  altlateinischen  Poesie/ 

Dersel])e    wird    in    den    , Abhandlungen*    veröffentlicht werden. 

Historische  Classe. 

Sitzun^r  vom  3.  November  1883. 

Herr  Friedrich  hielt  einen   Vortrag: 

„Ueber  die  vita  s.  Ruperti  der  Handschrift 
Nr.  790  der  Grazer  Universitätsbibliothek/ 

Waitz  hat  vor  Jahren  mir  zustinmiend  gesagt,  dass  die 

sogenannte   vita  primigenia   s.  Ruperti   nur    einen   ̂ geringen 

Werth**   habe  (Gott.  Nachrichten  18(>9,  S.  135).     Bei  dieser 
Behauptung  musste  es  so  lange  sein  Bewenden  haben,  als  es 
nicht    gelingen    wollte,    eine   ältere    Aufzeichnung    der    vita 

primigenia    aufzufinden ,    deren    Vorhandensein    Wattenbach 

vermuthen   zu  dürfen  glaubte  (Deutschi.   Gesch.-Qu.  3.  Aufl. 
I,   96.    217).     Diesen   Fund    meint   nun    in    der   That    Herr 

118.S^.  PLilo8.-philol.hi8t.Cl.  4.]  ^4 
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Dr.  Franz  Martin  Mayer  in  der  Pergaraenthandschrift 

Nr.  790  (alte  Signatur  41/10)  der  Grazer  Universitätebiblio- 

thek  gemacht  zu  haben. ^)  Er  „möchte  es  wahrscheinlich 
finden,  dass  das  Leben  Ruperts  noch  im  achten  Jahrhundert 

aufgezeichnet  worden ,  und  daas  diese  Aufzeichnung  die  in 

der  Grazer  Handschrift  enthaltene  Vita  sei.*  Doch  fugt  e^ 
bei,  er  „könnte  diese  Verrauthung,  um  es  offen  zu  gestehen, 

in  keiner  Weise  bekräftigen.  Vielleicht  gab  die  Erbauung 

und  Einweihung  der  St.  Rupertuskirche  durch  Virgil  die 

äussere  VeKanlassung  zur  Abfassung  der  Vita.* 
Dieser  Fund,  wenn  er  den  Text  einer  älteren  Vita,  viel- 

leicht gar  aus  dem  8.  Jahrhundert,  zu  Tag  gefordert  hätte, 

wäre  allerdings  von  sehr  grosser  Bedeutung;  denn  raüsste 

Rupert  auf  den  Uebergang  des  7.  in  das  8.  Jahrhundert  an- 
gesetzt werden ,  so  wäre  die  Zeit  der  Abfassung  der  Vita 

seinem  Tode  um  ein  ganzes  Jahrhundert  näher  gerückt,  und 

wir  dürften  annehmen,  dass  wir  in  derselben  wirklich  histor- 
ische Nachrichten  und  nicht  blos  legendenhafte  Aufputzung 

des  sonst  nicht  weiter  bekannten  Heiligen  vor  uns  haben. 
Namentlich  wären  aber  zwei  so  vexatorische  Punkte,  wie 

seine  Donaureise  bis  an  die  Gränzen  Unterpannoniens*)  und 
der  Ort  seines  Todes  (Salzburg  oder  Worms),  mit  Einem 

Schlage  erledigt,  da  beide  in  der  Grazer  Vita  gar  nicht  be- 
rührt werden. 

Der  Herausgeber  hält  es  nun  in  Bezug  auf  die  Donan- 
reise für  undenkbar,  dass  der  Schreiber  (der  Grazer  Vita, 

würde  diese  den  abgeleiteten  Text  enthalten)  eine  Stelle  ab- 
sichtlich beseitigt  haben  sollte,    welche  so  sehr  zum  Ruhme 

1)  Beiträge  zur  Ueschichte  des  Erzbisthums  Salzburg.  HI.  Die 
Vita  a.  Hrodberti  in  älterer  Gestalt.  Archiv  für  österr.  Geschieht* 

6:J.  Bd.   2.  Hälfte,  S.  507—608. 
2)  Ich  sage :  bis  an  die  Gränzen  Unterpannoniens,  weil  der  Text 

nicht  nothwendig  mehr  sagt:  per  alveum  Danubii  usque  ad  fiiw 
Pannoniae  inferioris. 
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les  h.  Rupert  beitrug,  und  anzunehmen,  dass  er  durch  seine 

"i^orschungen  von  der  Unrichtigkeit  der  Reise  von  Pannonien 
iberzeugt  worden  sei,  ist  natürlich  nicht  statthaft/  Er  meint, 

nan  könne  errathen,  warum  der  Ueberarbeiter  in  der  sogen. 
/ita  primigenia  den  Zusatz  von  der  Donaureise  bis  nacli 

Jnterpannonien  hineingesetzt  habe:  da  es  871  bei  der  Ab- 

fassung der  Conversio  Bagoariorum  et  Caranthanorum,  deren 
nrster  Theil  die  Vita  primigenia  ist,  sich  um  die  Begründung 
ler  Ansprüche  Salzburgs  auf  Unterpannonien  gegen  den 

Uavenapostel  Methodius  handelte,  so  ̂ niusste  es  von  Vor- 
heil sein,  wenn  man  schon  den  Apostel  der  Bajuwaren  mit 

■^annonien  in  Verbindung  bringen  konnte."*)  Somit  stellt 
ich,  wie  er  meint,  die  Noth wendigkeit  heraus,  die  Grazer 

7'ita  für  die  ältere  und  die  Vita  primigenia  für  eine  Ueber- 
irbeitung  derselben  zu  l>etrachten. 

Da  der  Herausgeber  selbst  den  Schlusssatz  der  Grazer 
Tita  für  „viel  legendenhafter  als  den  der  sogenannten  Vita 

primigenia"  erklärt  und  ihm  nur  deshalb  besonderes  Gewicht 
»eilegt,  weil  er  seinen  Text  überhaupt  für  den  älteren  er- 
:lart,  so  will  ich  hier  über  diesen  Punkt  hinweggehen,  so- 
^16  über  einige  Zusätze,  welche  über  das  grössere  Alter  der 
inen  oder  anderen  Vita  nichts  Entscheidendes  enthalten.  Ich 

>emerke  nur  noch  seine  Aeussening:  „Aber  mehrere  Phrasen 

on  sonst  geringerer  Hedeutung,  welche  in  der  Vita  primi- 
enia  anders  lauten  als  in  dem  Codex  des  zehnten  Jahr- 
underts,  erscheinen  mir  in  dem  letzteren  einfacher  und 

atürlicher  und  daher  höheren  Alters  zu  sein",  wa^  freilich 
icht  immer  ein  zutreffender  Schluss  ist. 

1)  Es  wäre  ineinon  EnichteiiH  weit  mehr  zu  verwundem,  wenn 

er  Verfasser  der  Vita  Ruperti  dienen  die  Donaureise  nicht  hätt^ 

lachen  lansen.  Die  (iIaubensbok»n,  welche  nach  Baiem  kommen, 
ollen  alle  eine  Holche  Reise  machen.  So  Amand  von  Mastricht  oder 

Inon  und  £mmeram,  an  desnen  Reineplan  sogar  sprachlich  die  des 

ui>ert  anklingt. 

34* 



dankbar  ich  auch  die  Veröffentlichung  seines  Teirtes  i 

kennen  muss,  da  erst  jetzt  der  Prozess  der  Legendenbil 

in  Bezug  auf  Rupert  vollkommener  durchschaut  werden  li 
Aber  zu  diesem  Einblicke  in  den  Prozess,  welchen 

Legende  durchzumachen  hatte,  kann  man  nur  dadurcli 

langen,  dass  man  eine  Vita  oder  Legende  nach  den  nänili 
Grundsätzen  untersucht,  die  man  auf  andere  historische  Qu 

anwendet.  Dass  in  einem  Texte  einige,  zumal  schwier 

Angaben  des  anderen  fehlen,  ̂ )  oder  dass  man  verran 
die  Sprache  des  einen  sei  einfacher  und  natürlicher,  al 

des  anderen,  reicht  daher  noch  keineswegs  zur  Bestimr 

des  höheren  oder  g'eringeren  Alters  des  einen  oder  anc 
Textes  aas. 

Herr  Dr.  Mayer  hat  »nun  selbst  die  Beobachtung 
macht,  dass  sich  in  seinem  Texte  eine  Stelle,  welche  ein 

ihm  eigenthümlicher  Zusatz  ist  und  die  Erwerbung  des 

calgutes  Piding  durch  Rupert  behandelt,  ,,ganz  mit  i 

Stelle  in  den  Breves  notitiae  stimmt.**  Er  hat  aber 
Recht  geltend  gemacht:  ̂ Daraus  einen  Schluss  auf  die 

stehungszeit  der  Vita. zu  ziehen,  ist  wohl  nicht  möglich. 

Verfasser  der  Vita  konnten  dieselben  Urkunden  voi"gel 
sein,    wie    den    Verfiissern    der   unter   Erzbischof  Am^ 

1)  Warum  der  eine  Legendiat  dies  oder  jenes   in  seinen 
aufnimmt,   der  andere  en  übergeht,  darüber  werden  wir  kaum  , 
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iideiien  Notitiae  und  des  Indiciilns.  Warum  er  in  diesem 

le  nur  zwei  Erwerbungen  aufnahm,  lilsst  sich  eben  nicht 

en.  Al)er  eben  so  gut  wäre  die  Benützung  der  einen 
irift  durch  den  Verfasser  der  anderen  denkbar.  Die  Ueber- 

^tinimimg  in  der  oben  angeführten  Stelle  Hesse  sich  durch 

eine  wie  die  andere  Annahme  erklären,  aber  Entschei- 

ides  lässt  sich  für  keine  derselben  anführen."  Diese  Aus- 
rimg  ist  jedoch  nur  so  lange  richtig,  als  blos  diese  einzige 

Ue  in  Betracht  gezogen  wird ;  ausserdem,  wie  ich  sogleich 
?en  werde,  wird  doch  die  Vernnithung  begründet  erscheinen, 

s  der  Verfasser  der  Grazer  Vita  nicht  eine  gemeinsame 
3lle  mit  dem  Verfasser  der  Notitiae  benützt  oder  diaser 

B  vor  sich  gehabt,  sondern  dass  umgekehrt  der  Verfasser 

Grazer  Vita  seine  Angabe  aus  den  Breves  Notitiae  ent- 
iirnen  habe. 

Es  ist  nämlich  auch  der  Satz,  welcher  unmittelbar  auf 

eben  besprochenen  folgt:  Et  sie  deinceps  Deo  auxi- 

ite  ex  datione  regum  sive  du  cum  seu  ex  tra- 
iione  fidelium  uirorum  loci  res  adcrescere 

perunt  —  nachweisbar  aus  verschiedenen  noch  vorhandenen 

allen  genommen.  Ex  datione  regum  sive  ducum  seu  ex 
ditione  fidelium  uirorum  steht  fast  wörtlich  in  der  Be- 

tigungsurkunde  Karls  des  Grossen  für  Salzburg:  que  a 

igo  tempore  tarn  d e  datione  regum  aut  reginarum, 
u  ducum  vel  reliquorum  deum  timencium 
minum  ibidem  ia4e  et  racionabiliter  tradite  vel 

egate  sunt;')  es  ist  also  nur  aut  reginarum  weggelassen, 
im  timencium  hominum  in  die  Phrase  fidelium  uirorum 

wandelt  und  ex  traditione  in  tradite  sunt  aufgelöst.  Doch 

3st  es  schon  in  der  Immunitätsverleihung  Ludwigs  des 
»mmen  statt  deum  timencium  hominum,  wie  in  der  Grazer 

a,  fidelium.*) 

1)  Kleymaim,  Juvav.  Anhg.  Nr.  l). 
2)  L.  c.  Nr.  19. 
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In  Bezug  auf  das  Alter  der  Grazer  Vita  würde  die« 

Beobachtung  freilich  noch  keinen  Ausschlag  geben,  wenn 

die  Urkunde  Karls  des  Grossen  noch  im  Originale  vorläge 

oder  überhaupt  acht  wäre;  denn  sie  fällt  nach  Kleyraairn 
791,  während  nach  Sickel  das  Jahr  nicht  mehr  bestimmbar 

ist,  und  die  Vita  könnte  somit  immer  noch  unter  Erzbischof 

Arn  geschrieben  sein.  Allein  ich  bestreite,  dass  die  Bestäti- 
gungsurkunde Karls,  so  wie  sie  jetzt  vorliegt,  acht  ist.  Kein 

unüberwindliches  Bedenken  ist  zwar,  dass  der  Ausstellang^ 

ort  fehlt;  aber  durchaus  anstössig  ist  der  sonst  nicht  ge- 

bräuchliche Ausdruck  ex  datione;*)  femer  kann  die  Bezeich- 

nung Arii's  als  Petenensis  urbis  episcopus  unmöglich  ursprüng- 
lich, sondern  nur  ein  späteres  Einschiebsel  sein;*)  endlich 

scheint  auch  wirklich  die  Bestätigungsurkunde  Ludwigs  des 

Deutschen  zu  beweisen,  dass  der  Ausdruck  de  dacione  regum 

1)  Ich  finde  wohl  z.  B.  Schöpflin.  Alsatia  I,  4^:  tarn  per 
praecepta  regum  ac  reginaruni  quam  reliquorum  deuro  timentiam 
hominum  collatum  ac  confirmatum  fuit,  ebenso  im  praec^ptum  selbst: 
dann  I,  65:  a  longo  tempore  per  confirmationem  regum;  De 
Rubeis  Mon.  ecd.  Aquil.  p.  882:  seu  reliquas  possessiones  quasctmqiie 
ex  dono  Regum,  sive  Ducum,  aeu  reliquorum  Deo  timentiam  bonorum 

hominum  inibi  conlata«?  esse  noscuntur  (vgl.  zu  dieser  Urk.  Sikel 
Acta  II,  270  f.  K.  134);  in  der  Immunitätsverleihung  Ludwigs  de* 
Frommen  (Kleym.  Nr.  19):  exliberalitate  regum  reginammqoe. 
ducum  ceterorumque  fidelium  s.  Dei  ecclesie  eidem  ecclesie  attributum 

est;  in  den  beiden  Urkunden  Ludwigs  des  Deutschen  (Kl.  N.  iW.  Sil: 
ex  liberalitate.     De  dacione  finde  ich  dagegen  nicht. 

2)  Gerade  daas  que  et  petena  nimcupatur  (Kl.  10.  12)  nur  noch 

in  den  Abschriften  der  beiden  Schreiben  Leo's  IIL  an  die  Bischöfe 
der  Provinz  Baiem,  dann  an  Arn  von  Salzburg  vorkommt,  legt  nahe, 
dass  die  Phrase  von  der  Petena  eccleaia  späteres  Einschiebsel  *«. 
Zur  Zeit,  wo  dieses  Einschiebsel  gemacht  wurde,  mag  auch  die  Bf 
stätigungsurkunde  Karls  des  Grossen  gefertigt  worden  sein.  Nach 

M  ei  Her,  Hist.-topogr.  Stud.  (Archiv  f.  Ost.  Gesch.  XI,  65 f.)  and 
beide  Abschriften  vom  Ende  des  IX.  oder  Anfang  des  X.  JahrhundeHi^: 

nach  Zahn,  Urkundenbuch  I,  2.  Nr.  1  vom  Anfang  des  XI.  Jahrh.  Zu 
Petena  vgl.  Simrock,  Mythologie,  4.  Aufl.  S.  515, 
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rtiit  reginaruin  wenigstens  in  der  Bestiiti  guugsurkunde 

Karls  des  Grossen  nnd  Ludwigs  des  Frommen  nicht  gestanden 

hat.*)  Ja,  ich  glaube  behaupten  zu  dörien,  dass  aus  der 

Vergleichung  der  Bestätigimgs-  und  Immunitätsurkunden 
Ludwigs  des  Deutschen  bestimmt  hervorgeht:  in  Salzburg 
hatte  man  837  überhaupt  keine  Bestätigungsurkunde  Karls 

des  Grossen  mehr.  Denn  während  Erzbisehof  Liupramm  dem 

Kaiser  Ludwig  dem  Deutschen  zwar  noch  die  Immunitäis- 
verleihung  Karls  des  Grossen  zugleich  mit  der  Ludwigs  des 

Frommen  vorlegen  kann,*)  vermag  er  hinsichtlich  der  Be- 
stätigung nur  eine  Urkunde  Ludwigs  des  Frommen  zu  pro- 

duciren.*) 

1)  Kl.  N.  30  sagt  Ludwig  der  Deutsche:  Quia  vir  venenibilis 

Liupramus  .  .  .  obtulit  excellentiae  nostrae  quandam  auctoritatem 
douini  genitoris  nostri  Hludovvici  ...  in  qua  continebatur  insertum. 
qualiter  per  eandem  auctoritatem  confirmasaet  eidem  venerabili  nedi 
omneH  res  unde  eo  tempore  iuste  veatita  esse  videbatur.  tarn  ex 

liberalitate  ducum.  vel  etiam  aliorum  bonorum  homi- 
nura  largitate.  nee  non  et  ea  que  dive  memorie  avuH 
noHter  Karolus  imperator  per  sua  i)raecepta  ibidem 
contulerat .  .  .  .  Später:  .  .  .  per  quam  praecipimus  atque  iubemus. 
ut  sicut  8uperiu8  comijrehensum  est  omnes  res  eidem  sedi  tarn  ex 
liberalitate  ducum  (^uamque  et  aliorum  hominum  vel  etiam  avi  nostri 
sive  domni  et  genitoris  nostri  confinnatione  iuste  et  legaliter  pertinere 

videntur  .  .  .  Die  regen  et  reginae  kommen  also  nicht  in  der  Be- 
atätigungsurkunde  Ludwigs  des  Deutschen  und  wohl  auch  nicht,  da 
sie  sich  auf  den  Tenor  derselben  beruft,  in  der  Ludwigs  des  Frommen 
vor,  sondern  nur  in  den  Immunitätsverleihungen  derselben  (Kl.  10.  31). 

2)  Kl.  N.  31 :  obtulit  nobis  auctoritates  immunitatum  avi  videlicet 

nostri  pie  recordacionis  Karoli  Imperator is  nee  non  domni  et  genitoris 
nostri  Loudewici  serenissimi  Auguati. 

3)  Kl.  N.  30,  siehe  diese  S.  not.  1.  Es  ist  daher  der  Ausdruck 

SickeTs  Acta  II,  269.  K.  129:  „dass  in  beiden  Urkunden  (Ludwigs 

des  Deutschen)  auf  Diplome  gleichen  Inhalts  von  Karl  und  Ludwig 

hingewiesen  wird"*,  doch  etwas  zu  beschränken;  ebenso  Beiträge  zur 
Diplomatik  III,  203.  n.  2:  „Aus  zwei  Diplomen  Ludwigs  des  Deutschen 

far  Salzburg  B.  737   Bestätigung   alter   Besitzungen  und  B.  738  Im- 
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Die  BestÄtigungsurkiinde  Karls  des  Grossen  muss  also 

später  nach  einem  vorliegenden  Muster  und  den  Immunitats- 
verleihungen  angefertigt  worden  sein,  und  da  die  Grazer 
Vita  aus  ihr  den  oben  hervorgehobenen  Ausdruck  genommen 
hat,  so  muss  noth wendig  auch  die  Vita  erst  später  geschrieben 
worden  sein. 

Doch  es  kommt  noch  eine  dritte  Phrase  hinzu,  welche 

nicht  ohne  Bedeutung  ist.  Die  eben  besprochenen  Worte 
schliesst  nämlich  die  Grazer  Vita  in  den  Satz  ein:  Et  sie 

d  e  i  n  c  e  p  s  Deo  auxiliante  ex  datione  regum  .  .  .  loci  res 
adcrescere  coeperunt.  Derselbe  könnte  nun  allerdings 
von  dem  Verfasser  selbst  herrühren ;  allein  da  er  sonst  nicht 

begegnet,  so  ist  es  doch  auffallend,  dass  er  sich  gerade  in 
der  Schrift  findet,  deren  erster  Theil  die  Vita  primigenia  ist 
nämlich  in  der  Conversio  Bagoariorum  et  Caranthanorum : 

et  sie  deinceps  religio  christiana  succrevit.')  Ich  will 
aber  daraus  noch  gar  nicht  den  Schluss  ziehen ,  dass  die 

Grazer  Vita  jünger  sei,  als  die  Conversio.  Man  könnte  ein- 
wenden, es  sei  auch  das  umgekehrte  Verhältniss  denkbar, 

dass  nämlich  die  Grazer  Vita  dem  Verfasser  der  Conversio 

schon  vorlag,  obwohl  ein  Compilator,  der  in  zwei,  in  der  Vita 

primigenia  nicht  vorhandenen  Sätzen  drei  Phrasen  gebraucht, 
welche  den  in  drei  verschiedenen  Schriftstücken,  zwei  ächten 

uYid  einem  unächten,  enthaltenen  gleich  lauten,  die  MeinoDg 
kaum  für  sich  erwecken  kann,  dass  ihm  die  Priorität  vor 
dem  Verfasser  der  Conversio  zukommen  müsse.  Doch  es 

genügt,    hier   nur   auf  diese  Phrase  hingewiesen  zu  haben: 

munität  erfahren  wir,  dass  sowohl  Karl  als  Ludwig  der  Fromme  dem 

Erzstift  je  zwei  Urkunden  gleichen  Inhaltes  ausstellten;  aber  tos 
Karl  ist  nur  die  Confirmation,  von  seinem  Sohne  nur  die  Immunitit 

B.  269  auf  uns  gekommen/  Auf  uns  gekommen  ist  also  gerade  um- 
gekehrt das,  was  Ludwig  der  Deutsche  nicht  mehr  vor  sich  hatte, 

und  verloren  ist  dasjenige,  was  derselbe  vor  sich  hatte! 

1)  Kl.  pg.  13. 
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es  wird  sich  iui  Laufe  der  Untersuchung  ohnehin  heraus- 

stellen ,  dass  der  Verfiisser  (oder  Ueberarl)eiter)  der  Grazer 
Vita  die  Couversio  zur  Vorlage  hatte. 

Das  ist  jedoch  mehr  zur  Einleitung  gesagt,  zu  welcher 

mich  der  Herausgeber  der  Grazer  Vita  selbst  veranlasst  hat. 

Ich  trete  aber  jetzt  den  Beweis  an,  dass  man  in  Salzburg 

vor  der  Vita  primigenia  überhaupt  keine  Vita  Ruperti  besass. 

Für  diejenigen ,  welche  die"  Vita  primigenia  als  die  äl- 
teste Vita  überhaupt  betrachten,  brauche  ich  natürlich  diesen 

Beweis  nicht  zu  füliren ,  wohl  aber  für  diejenigen ,  welche, 

wie  Herr  Dr.  Majer ,  annehmen  zu  dürfen  glauben ,  dass 
ächon  vor  dieser,  vielleicht  schon  im  8.  Jahrhundert,  eine 

andere  existirt  habe.  Wenn  aber  letzteres  der  Fall  wäre, 

so  müssten  wir  am  ehesten  im  liturgischen  Leben  der  Salz- 
burger Kirche  die  Existenz  einer  Vita  Iluperti  wahrnehmen 

können :  denn  auch  in  ihm  öffnet  sich  oft  eine  nicht  zu 

unterschätzende  Quelle  für  die  Geschichte.  Nun  sind  wir 

aber  gerade  für  Salzburg  mit  liturgischen  Quellen  versehen 
für  eine  Zeit,  in  welcher  uns  andere  Quellen  im  Stiche  lassen, 

indem  diejenigen  der  Münchener  Hof-  und  StaaisbibUothek 
in  das  LX.  und  X.  Jahrhundert  hinaufreichen  ,  während  das 

Kloster  St.  Peter  in  Salzburg,  wie  es  scheint,^)  solche  nur 
noch  aus  dem  XI.  und  XH.  Jahrhundert  besitzt. 

Es  ist  bekannt,  dass  schon  frühzeitig,  wie  noch  heut- 
zutage, die  Passionen  oder  Lebensgeschichten  der  Heiligen 

als  Lesungen  in  die  Liturgie  der  Kirche  verflochten  wurden. 
Wenn  wir  darum  z.  B.  aus  dem  IX.  Jahrhundert  noch  Salz- 

burger Sammlungen  solcher  Passionen  oder  Heiligenleben  für 
den  liturgischen  Zweck  hätten,  so  müssten  wir  daraus  sofort 

erkennen  können,  ob  zur  Zeit  der  Entstehung  einer  solchen 

1)  Officium  proprium  monasticum  8.  Huperti  K.  C.  et  Patroni 
in  eccle»ia  8.  Petri  Salisburgi  antiquissimiH  tcmporibus  cantiiri  solituni. 
Ex  uianuHcriptiH  lithurgicin  »aec.  XI.  et  XII.  Anhang  zum  Cataiogu» 
religiosorum  0.  S.  B.  in  antiqui.ss.  Monast.  ad  S.  Petrum  Saliaburgi.  1866. 
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Sammluug  der  h.  Rupert  bereits  eine  besondere  Vita  hatte 

oder  nicht;  denn  wenn  er  eine  hatte,  so  muss  sie  am  Tage 

seines  Festes  eingetragen  sein;  hatte  er  aber  keine,  so  14 
hier  entweder  eine  Lücke,  indem  statt  ihrer  die  Lectioneu 

dem  sogenannten  Commune  Confessorum  Pontificum,  wie 
noch  heute  im  römischen  Brevier,  entlehnt  wurden,  oder 
es  sind  einfach  die  Lectionen  des  Commune  unter  dem  Namen 

Rupert^  eingefügt. 
Zum  Glücke  besitzt  die  Hof-  und  Staatsbibliothek  dahier 

aus  St.  Emmeram  in  Regensburg  noch  eine  solche  Samm- 
lung aus  dem  IX.  Jahrhundert:  Cod.  lat.  Mon.  U418 

(Em.  E.  418).  Dieselbe  entstand  aber  nicht  in  St.  Emmeram 

selbst,  da  sie  ein  späteres  Geschenk  an  das  Kloster  ist  und 

der  Schenker  sogar  noch  fol.  2'  von  späterer  Hand  einge- 
tragen steht :  Istum  librum  dedit  sandarat  presbiter  (pr  über 

der  Zeile)  ad  s.  emmeramum.  Vielmehr  muss  dieselbe  ur- 
sprünglich dem  Kloster  St  Peter  in  Salzburg  angehört  haben, 

da  darin  nur  das  Fest  des  h.  Rupert  und  ausserdem  noch 
das  des  h.  Florian ,  Martin ,  Brictius  und  Amandas ,  aber 

weder  das  des  h.  Emmeram,  noch  des  Corbinian  erwähnt 

wird :  XXXII.  In  natale  s.  rodperhti  episcopi  VIII.  Kd. 

octob.     (fol    2  und  57^).^) 
Wenn  wir  uns  aber  die  Sammlung  näher  ansehen,  jh) 

finden  wir ,  dass  überall  die  Leidensgeschichte  der  Märtyrer 
oder  wie  bei  Amandus,  Martin  und  Brictius  von  Tours  ihre 

Lebensgeschichte  eingetragen  ist:  de  vita  et  virtutibus  s. 
Amandi  cuius  festa  est  VII.  Kai.  novemb. ,  oder :  de  vita  s. 

Martini  ep.  III.  Id.  novemb.  Das  Gleiche  müsste  also  auch 

bei  Rupert  erwartet  werden,  wenn  er  eine  Vita  schon  hatte. 

Allein  das  Gegentheil  zeigt  sich  uns :  auf  fol.  57  sqq.  finden 

wir  statt  einer  vita  eine  Homilie  auf  sein  Fest,  die  sich  aller- 

1)  Foltz,  Gesch.  der  Salzburger  Bibliotheken,  kennt  die« 
Handschrift  so  wenig  als  die  zweifellos  aus  Salzbarg  stammende 
Cod.  lat.  Mon.  15818  (Sal.  Capit.  18). 
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lings  so  gibt,  als  ob  sie  für  das  Fest  des  Rupert  besonders 

^uiacht  sei.  Allein  auch  dieser  Schein  ist  trügerisch.  Bei 

Läherem  Zusehen  zeigt  sich  sofort,  dass  sie  nur  die  Homilie 

»9  (quae  est  2.  de  s.  Eusebio  Vercell.)  des  h.  Maximus  ist, 
irelche  sich  noch  heute,  stückweise  auf  die  beiden  Communia 

])onfessorum  Pontificura  vertheilt,  im  römischen  Breviere  be- 
indet  und  an  Festen  von  Heiligen  dann  gebraucht  wird, 

venn  diese  keine  eigene  Vita  haben.  Und  wirklich  steht 
iie  nämliche  Homilie  in  einem  Homiliarium  aus  dem  IX.  Jahr- 

mndert  Cod.  lat.  Mon.  14368  (Em.  D.  53,  fol.  185  sqq.) 

mter  der  Rubrik :  In  natale  quorum  supra  unius  confessoris. 

)araus  er^bt  sich  aber  mit  zwingender  Noth wendigkeit, 

lass  sowohl  nach  der  Einrichtung  der  Sammlung  in  Cod. 

ftt.  Mon.  14418,  als  nach  den  liturgischen  Regeln  der  Kirche 
n  der  ersten  Hälfte  des  IX.  Jahrhunderts  eine  Vita  Ruperti 

Q  Salzburg  noch  nicht  vorhanden  sein  konnte. 

So  stand  die  Sache  auch  noch  später ;  denn  wir  können 
.US  einer  anderen  Münchener  Handschrift,  Cod.  lat.  Mon. 

1833  (Aug.  eccl.  133)  saec.  X.,  den  weiteren  Verlauf  noch 
iemlich  gut  erkennen,  indem  die  Handschrift  ganz  so  wie 

Jod  lat.  14418  ein  Passionale  enthält  und  nur  des  Rupert 

US  den  baierischen  Heiligen  erwähnt,  also  aus  Salzburg  ur- 

prünglich  stammen  oder  nach  einer  Salzburger  Vorlage  ge- 
ertigt  sein  muss.  Hier  ist  aber  nur  insofern  gegenüber  der 

rsteren  Handschrift  eine  Aenderung  eingetreten,  als  die 

lomilie  des  h.  Maximus  durch  eine  andere  (fol.  183)  er- 
etzt  ist,  welche  aber  nichts  anderes  ist  als  die  adhortatio 

d  imitandas  virtutes  s.  Vedasti  in  actis  descriptas  von  Al- 

uin. ^)  Nim  sollte  mau  allerdings  erwarten,  dass,  da  Alcuin 
ie  Lesung   von  Acta    voraussetzt,    die  Salzburger   ebenfalls 

1)  Alcuini  opera  ed.  Migne  II,  678  f.  —  Der  im  Anhang  S.  9 
1  dem  Catalogus  religiosorum  etc.  1866  abgedruckte  Sermo  de  laudi- 

as  ».  Ruperti :  Ex  antiquis  Breviariis  —  ist  ebenfalls  nichts  weiteres, 
\h  wieder  ein  kurzes  Excerpt  aus  Alcuins  adhortatio. 
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bereits  solche  besassen,  als  sie  die  Homilie  des  Maximiis  durch 
die  adhortatio  Alcuins  ersetzten.  Allein  dass  diess  nicht  der 

Fall  war,  ersieht  man  daraus,  dass  die  Stelle  Alcuins,  worin 

von  einer  Vita  des  Heiligen  die  Rede  ist :  Audivimus  itaque. 

cum  Deo  dilecti  sacerdotis  Vita  legeretur,  quantam  in  omni 

bonitate  habuit  devotionem,  quomodo  per  abstinentiae  rigorem 

suum  castigavit  corpus,  qualiter  per  charitatis  officia  Om- 
nibus prodes:?e  contendit.  Incedamus  cum  omni  alacritate 

mentis,  et  tota  virium  facultate  illius  vitae  vestigia,  ut  beati- 
tudinLs,  in  qua  regnat  cum  Christo,  consortes  effici  mereamur 

—  ausgelassen  ist  und  sofort  weiter  gefahren  wird:  Ideo 
ergo  nulla  carnalis  etc.  Auch  später,  wo  nochmals  Alcuin 

auf  die  persönlichen  Tugenden  des  Vedastus  hinweist,  springt 
die  Handschrift  darüber  hinweg.  Dass  diess  aber  planmassig 

geschieht,  geht  doch  wohl  auch  daraus  hervor,  dass  dort  wo 
Alcuin  davon  spricht,  Vedastus  sei  schon  zu  Lebzeiten  durch 

Wunder  berühmt  gewesen:  qui  tantis  in  mundis  claruit 

miraculis,  die  Handschrift  schreibt:  qui  tantis  in  mundis 

crescit  miraculis,  als  ob  damit  angedeutet  werden  sollte, 

aus  der  Lebenszeit  Ruperts  wisse  man  freilich  nichts  Ton 

Wundern,  die  er  verrichtet,  wohl  aber  stieg  sein  Ruf  ak 
Heiliger  durch  die  Wunder,  welche  er  nach  seinem  Tode 
wirkte. 

Wir  kommen  aber  auch  von  einer  anderen  Seite  zu  dem 

nämlichen  Resultate,  dass  nämlich  im  IX.  Jahrhundert  ?or 

der  sogenannten  Vita  primigenia  überhaupt  keine  Vita  Ruperti 
vorhanden  war. 

Fassen  wir  nämlich  den  Todestag  Ruperts  in's  Auge, 
so  ergibt  sich,  dass  die  liturgischen  Bücher  eine  ganz  andere 
Tradition  fixirt  haben,  als  die  Vita  primigenia  und  die  Graz» 

Vita,  wenn  in  Bezug  auf  die  letzteren  nicht  vielleicht  ein 

späteres  Missverständniss  anzunehmen  ist.  Nach  den  letx- 
teren  stirbt  Rupert  die  resurrectionis  Domini,  nach  jenen 

VIII.  Kai.  Oct. ,   also  am  24.  September;    und   letzteres  ist 
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bestimmt  und  übereinstimmend  bezeugt,  dass  dagegen  auch 

iht  der  leiseste  Zweifel  berechtigt  erscheinen  kann.  Schon 
j  Wahl  der  Homilie  des  h.  Maximus,  welche  für  die  mit 
iner  Vita  bedachten  Confessoren  und  Bischöfe  bestimmt 

,  für  Rupert  würde  dies  hinreichend  beweisen.  Es  ist  dies 

er  noch  überdies  ganz  positiv  ausgesagt.  Im  Cod.  lat. 

m.  143G8  (Em.  D.  93,  fol.  185)  führt  schon  diese  Hcmiilie 

H  h.  Maximus  die  lleberschrift :  In  natale  quorum  supra 

ius  confessoris;  Cod  lat.  Mon.  14418  (Em.  E.  418),  welcher 

die  Homilie  des  Maxinuis  ausdrücklich  den  Namen  Ruperts 

ifügt,  schreibt  zweimal,  in  der  Inhaltsangabe  und  als 

übersieht  der  Homilie:  XXXI 1.  In  natale  s.  rodperhti 
.  VHI.  Kai.  Oct. ,  und  ebenso  hat  auch  noch  Cod.  lat. 

m.  3833  (Aug.  Eccl.  133)  in  der  Inhaltsanzeige  und  in 
r  Ueberschrift  der  Homilie  des  Alcuin:  In  natale  s. 

3dperti  conf.,  später  ep.  et  conf.,  die  VIII.  Kai.  Oct.,  je- 

ch  im  Commune  Sanctorum  zwischen  „in  natale  virginum** 
d  „de  confessoribus**.  Hier  ist  aber  noch  ein  anderer 
ostand  hervorzuheben.  Während  nämlich  in  Cod.  lat. 

>n.  14418  nur  ein  Theil  der  Sammhmg  von  Martyrer- 
d  Heiligenleben  (von  Himmelfahrt  Christi  bis  Weihnachten) 

rliegt,  also  in  ihm  die  Zeit,  in  welche  dies  resurrectionis 

It,  abgeht,  so  hat  der  Cod.  lat.  Mon.  3833  das  ganze 
rchenjahr;  aber  auch  in  ihm  ist  am  27.  März  (VI.  Kai. 

ml.  oder  dies  resurr.)  der  h.  Rupert  nicht  vermerkt.  Eine 
e  Handscjirift   des    IX.  X.  Jahrhundeits   aus  St.  Maximin 

Trier  endlich  enthält  ein  Kalendar,  in  welchem  as  eben- 

Is  heisht:  8  Kai.  Oct.  Natale  s.  Hrothperti  ep.*)  Da- 
gen  tritt  ein  doppeltes  Fest  Ruperts  allerdings  schon  im 
.  Jahrhundert  auf,  indem  Cod.  lat.  Mon.  15818  (Sal. 

lit.  18)  f.  109  in  einem  Marfcyrologium  Beda's  hat:  VI. 
d.  april  ...    et   depositio   sancti    rodberti    (vor   r    ist   eine 

1)  Pertz.   Archiv  XI,  290:   Ooblenz  Bibl.  Uörroe   N.  lÜ.    mbr. 
[X.  X.  4  mai.,  früher  S.  Maximini. 
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Rasur)  ep.  et  conf.  und  f.  138^:  VIII.  Kai.  oct.  .  .  .  Eodera 
die  dedicatio  basilicae  s.  hrodberti  ep.  et  conf.  Und  dies«* 
rloppelte  Fest  scheint  seitdem  tixirt  geblieben  zu  sein,  Aa 

ein  Freisinger  Kalendar  aus  der  zweiten  Hälfte  des  X.  Jahr- 
hundert«  in  (Jod.  lat.  Mon.  G421  (Fris.  221)  hat:  VI.  Kai- 

April.  S.  Hruadperti  ep.  et  conf.  und  VIII.  Kai.  Oct.  Con- 

ceptio  8.  Joannis  Bapt.  et  S.  Rudberti  conf.  et  ep.  et  dedi-^ 
catio  ecclesiae. 

Da  nun  aber  (dies)  natalis,  auch  nativitas,  die  Feier  der 

Todestages  eines  Heiligen  bezeichnet,    wovon   man  sich  bei 

Du  Gange,  sowie  in  den  eben  angeführten  liturgischen  Samm- 
lungen  hinlänglich    überzeugen    kann,    so   darf  auch   daran 

nicht  gezweifelt  werden ,    dass   im  IX.  Jahrhundert   bis  m 

Abfassung   der  Vita  primigeuia   in  Salzburg   eine  Tradition 

darüber  nicht  vorhanden  war,  Rupert  sei  am  dies  resurrectionis 

Christi ,    als  Ostertag   oder   als  27.  März  gefasst,    gestorben. 

Das  ist  aber  ein  neuer  Beweis  dafür,  dass  im  8.  und  9.  Jahr- 
hundert   bis   zur   angegebenen  Zeit   eine    vita.  Ruperti  Dicht 

vorhfinden  sein  konnte,   ja  nicht  einmal  eine  Aufzeichnung, 

dass  er  am  27.  März  oder  Ostern  gestorben  sei.    Wenn  daher 

AI.  Huber  *)  meint:   ̂ Im  Alterthume  bestand  aber  der  Kano- 
nisationsakt  in  der  Erhebung  der  Ueberreste  des  Heiligen  aus 

dem  Grabe  und  deren  feierlicher  Ausstellung  auf  dem  Altare 

zur    öffentlichen    Verehrung.     Die    Eintragung    des   Namens 

und  der  hervorragenden  Lebenszüge  in  das  Martjrologium  etc. 

war   gleichsam    die    Protokollirung   des  vollzogenen  Kanoni- 

sationsactus**,  —    so    trifft  wenigstens    das   letzte    bei  Rupert 
nicht  zu,    oder  man  miisste  annehmen,  der  KanonisatioDsakt 

in  Bezug  auf  Rupert  sei  im  9.  Jahrhundert  noch  nicht  voll- 
endet gewesen,  was  nicht  blos  den  vorhandenen  Passionalien, 

sondern  auch  sonstigen  Zeugnissen  widerspräche  *) 

1)  Das  Grab  des  h.  Rupert,  im  Arch.  f.  öst.  Gesch.  40,  3*20. 
2)  Ich  mache  ausser  den  bekannten  und  gewöhnlich  angeföhrten 

nur  noch  aufmerksam  auf  Alcuins  Bezeichnung  Ruperts  als  Heiliges 
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Ich  mache  auf  ein  letztes  Moment  aufmerksam,  welches 

Abfassung  der  Grazer  Vita  im  VIII.  Jahrhundert  un- 
flich  erscheinen  lässt.  Sowohl  der  Indiculus  als  die  Breves 

itiae  wissen    bei  der  Begründung  des  Klosters  Nonnberg 

von  einem  monasterium  puellarum*)  oder  raonasterium 

•is  Virginibus  habitandum  und  Christi  ancillam  Deo  sacra- 
1 ...  cum  aliis  Deo  devotis  feminis  in  servitium  Dei  et 

dariae  .  .  .  *)  Die  Grazer  Vita  wie  die  primigenia  hin- 
eu  sagen :  coUigens  congregationem  sanctarum  monialium 

earum  conuersationein  rationabiliter ,  sicut  canonicus  de- 
jit  ordo  .  .  .  Nur  zu  deutlich  erkennt  man  in  diesen  Be- 

hnungen  der  Vitae  die  Sanctimonialen,  mehr  Canonissinnen 

Nonnen,    der   grossen    Reichssynode    von  Aachen  816,*) 

die  auch  congregatio  als  Canonikat  hindeutet,*)  und 
)illon  behauptet  gar,    dass   der  Ausdruck  ordo  canonicus 

der  ersten  Hälfte  des  9.  Jahrhunderts  nicht  vorkomme.^) 

laff^,  Alcuiniana  p.  3S0.  442.  528.  6>2;   dessen  Heiligenlitanei: 
hrodoberte,  ora  pro  nobis,  Opp.  ed.  Migne  II,  523. 
1)  Kleym.  p.  28.  Keinz,  Indiculus  Amonis  et  Urcves  Not. 

H.  Ganz  wie  noch  in  der  Vita  Amandi  Cod.  lat.  Mon.  14418, 

^ ,  8.  unten  S.  542.  n.  2. 
2)  Kl.  p.  33.    Keinz  p.  30. 

3)  Hefele,  Conc.-Gesth.  IV,  14.  111. 
4)  A.  a.  0.,  S.  11.  Dazu  dürfte  vielleicht  auch  der  Ausdruck 

chnet  werden  in  den  Vitae :  ac  demuui  cl a us  t ra  (auch  claustrum) 

ceteris  habitaculis  ad  ecclcsiasticorum  uirorum  pertinentibus  per 
ia  ordinabiliter  construxit.  Im  Ihdiculus  wie  in  den  Breve«  jiotitiae 

loch  nicht  von  claustrum  oder  claustra  die  Rede.  Da  gibt  aber 

i  Ober  die  claustra  die  Aachener  Synode  den  Hischöfen  Vor- 
Iflen;  eine  römische  Synode  bestimmt  ^26  sogar:  Neben  jeder 
höflichen)  Kirche  soll  ein  claustrum  (Canonikat)  fiir  die  Kleriker 
htet  werden  (A.  a.  0.,  S.  48).  Frühestens  um  diese  Zeit  konnte 

ilzburg  über  Indiculus  und  Breves  notitiae  hinausgegangen  werden. 
dasH  ein  solches  wirklich  statthatte,  zeigt  die  Ueberschrift  zu 
IV.  der  Brev.  Not. :  De  constructione  claustri  s.  Erindrudis  .  .  . 

33;  Keinz  30. 

5)  Mab il Ion,  Annal.  I,  222. 



Ich  konnte  <?>  bei  diesem  Resultate  bewenden  lassen; 

allein  man  wäre  noch  immer  in  der  Lage,  zn  behaupten, 

das8  wenig»ten.s  die  ̂ jr*izer  Vita  Tor  der  so^nannlen  primi- 
genia  entstanden  und  diese  eine  bl*>se  Ueberarbeitiing  der 
ersteren  :^i.  An  ?<ieh  lä^e  damn  alleniinür^  nichtt^:  denn 

wenn  einmal,  wie  ich  bewiesen  /n  hai^n  glaube,  fieststeht. 

dass  m>ch  lange  im  IX.  Jahrhundert  keine  Vita  Kuperti  Tor- 
banden  gewesen,  sn  ist  e>  gleichgültig,  ob  der  Grazer  Vita 

oder  der  primigenia  die  Priorität  srebuhre:  historischen  Werth 
wird  man  keiner  von  Iteiden  beilegen  können.  Denm^h 

glaube  ich  den  Nachweis  tuhren  zu  können .  dass  die  Vita 

primigenia  die  ältere  und  die  Grazer  nur  eine  leberarbeibing 

derselben  sei.  Wenn  ich  «hinn  n«H-h  gezeigt  haben  wenle, 

au-*  welchen  Elementen  die  Vita  überhaupt  zu<amniengetugt 

worden  h^i.  so  glaul)e  ich  ntKrh  weiter  je<le  historische  Be- 
deutung derselben  beseitigt  zu  haben. 

Die  Vitii  primigenia  gibt  sich  als  den  ersten  Theil  der 

i'onversio  Bagoariorum  et  Caranthanonim  aus  dem  Jahre  871. 
Wenn  dies  al)er  der  Fall  ist,  so  wird  man  einen  und  den- 

selben Verfasser  des  ganzen  Schrittstuckes  auch  noch  an  der 

Einheitlichkeit  des  Sprachgebrauches  erkennen 

können.  Wirklich  tritt  denn  auch  diese  Erscheinung  ein, 

wenn  man  die  Vita  primigenia  mit  den  übrigen  Theilen  des 

Schrifbitückes  daraufhin  prüft.  M  V  evangelicae  doctrinae  7. 

C  evangelica  d<Ktrina  14  —  V  per  semetipsum  venire  8, 

C  per  semetipsum  regere  14  —  V  et  .  .  .  ad  opus  ecclesiasti- 
cum  .  .  .  p*»rHcere  8.  C  totumque  ecclesia.sticum  officium  .  .  . 

perficeret  14  -  V  .sieque  taudem  revertens  ad  Lavoriacensem 
j)ervenit  ad  civitatem  und :  pervenit  ad  (piendani  locuni  8, 

C  perveniens  usijue  ad  celebreni  eonnn  locum  .  .  .  inde  re- 

Yertens  13  —   V  postea  vero  ad  notitiaui  venit  8.  G  |K*rvenit, 

1)  Ich    >>ezeichne    mit    V    die  Vita    primigenia    und    mit    G   die 
Ofaier  vIta,  mit  C  die  übrigen  Tlieile  des  Schriftstück!^ ;   die  Zahlen 

iehen  sich  auf  die  Seitenzahl  hei  Kleyniairn. 
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pervenit  igitur  ad  notitiam  17  —  V  ubi  antiquis  scilicet 
iporibiis  multa  fuerunt  mirabiliter  ccmstriicta  edificia  8, 
ipsique  ibi  civitates  et  mnnitiones  ad  defensionem  sibi 

ienint,  aliaque  edificia  multa  sicut  adhuc  apparet  13  — 
ecclesiasticum  officium  ordinäre  8,  C  ecclesiastico  officio 

ocurare  13,  ecclesiasticum  officium  colere  14  —  V  tunc 

f  domini  ista  cepit  renovare  loca  9,  C  tunc  cepit  ibi  habi- 

re  16  —  V  propriam  repetivit  patriam  9,  C  sedem  repe- 
nt  17  —  V  sicut  canonicus  deposcit  ordo  9,  C  prout 
nonicus  ordo  exposcit  14  —  V  ibique  constructis  conse- 
itisque  ecclesiis,  ordinatisque  inferioribiLS  et  superioribus 
idibua   proprium    sibi  ordinavit  episcopum ;    ipse  vero  .  .  . 
propriam  remeavit  sedem  9,  C  populosque  precepit  in  fide 
-hristianitate  predicando  confortare  . . .  conwecravit  ecclesia», 
inavit  presbiteros,  populumtjue  predicando  docuit,  et  inde 
iens  14,  et  ut  ecclesias  constnictas  dedicasset,  presbiteros 

inando  constituisset  14  —  V  proprium  sibi  ordinavit  epis- 
Om  9,  C  Habens  proprium  episcopum  10,  suum  episcopum  11 

episcopi  subjecti  episcopis  juuavensium  14  —  V  ibique 
kctntibus  .  . .  fratribus  9,  C  miiltis  astantibus  fidelibus  13  — 
^sque  in  hodiemum  diem,  C  usque  in  presens  tempus  18. 

Diese  Vergleichung  der  kurzen  Vita  primigenia  mit  den 

rigen  Theilen  der  Conversio  zeigt  eine  so  vielfache  sprach- 
be  Verwandtschaft  beider  Theile,  dass  man  dadurch  wohl 

ch  mehr  in  der  auch  sonst  ausgesprochenen  Annahme  be- 
irkt  wird,  das  ganze  Schriftstück  rühre  von  einem  und 
mselben  Verfasser  her.  Nun  findet  das  nämliche  Ver- 
Jfcniss  auch  zwischen  der  Grazer  Vita  und  der  Conversio 

itt,  und  tritt  es  nur  da  nicht  hervor,  wo  diese  Vita  über- 

upt  Sätze  ändert.  Dagegen  prägt  sie  eine  Phrase  voll- 
ndiger  aus  als  die  primigenia  (ad  notitiam  per  venit)  und 
omt  in  einem  ihrer  selbständigen  Sätze  eine  andere  auf, 
lohe  die  letztere  nicht  hat:  et  sie  deinceps  .  .  .  adcrescere 

»penint,  C  et  sie  deinceps  .  .  .  succrevit  13.  Aber  auch 

I.S83.  Philo8.-philol.  bist.  Cl.  4.]  35 
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das  ex  datione  regum  kehrt  vielleicht  C  dato  regum  15  wieder,*! 

und  ebenso  dürfte  Bagoariae  regionis,  wo  V  bawoariae  re- 
gionis  8  steht,  nicht  zu  übersehen  sein,  da  jenes  die  von 
der  Conversio  mehrmals  gebrauchte  Form  ist. 

Es  kann  sich  also  meines  Erachtens  nicht  nur  nicht 

darum  handeln,  ob  die  Grazer  Vita  vor  der  Conversio  oder, 

was  dasselbe  ist,  vor  der  primigenia  entstanden  ist,  sondern 

höchstens  noch  darum,  ob  wir  in  dieser  oder  in  jener  die 

ursprüngliche  Gestalt  der  Vita  Ruperti  besitzen.  Ich  meine 
aber  auch  nachweisen  zu  können,  dass  die  Grazer  Vita  eine 

Ueberarbeitung  der  primigenia  sei.  Das  kann  aljer  einer- 
seits aus  dem  sprachlichen  Verhältnisse  der  einen  Vita  zur 

anderen  nachgewiesen  werden,  andererseits  ans  der  Entwick- 

lung der  Legende,  wie  sie  in  der  Grazer  Vita  und  der  primi- 
genia vorliegt. 

Herr  Dr.  Mayer  meint  allerdings:  „Mehrere  Phrasen 

von  sonst  geringerer  Bedeutung,  welche  in  der  Vita  primi- 
genia anders  lauten  als  in  dem  Codex  des  zehnten  Jahr- 

hunderts, erscheinen  mir  in  dem  letzteren  einfacher  und  na- 
türlicher und  daher  höheren  Alters  zu  sein*.  Allein  hierin 

kann  ich  ihm  durchaus  nicht  beistimmen.  Denn  sollte  er 

meinen,  in  seinem  Texte  einen  solchen  aus  dem  VIII.  Jah^ 

hundert  zu  haben,  so  müsste  ich  ihm  ganz  entschieden  widw- 
sprechen.  Wie  man  z.  B.  aus  der  Vita  Corbiniani  der  Lon- 

doner Handschrift  ersieht,  welche  unsere  Classe  in  Abschrift 

besitzt,  die  aber  leider  noch  nicht  veröflFentlicht  ist,  so  fet 

die   Sprache    der  Schrifterzeugnisse    des  VIII.    Jahrhimdertt: 

1)  Auch  Brev.  Notit.  bei  Kl.  44,  Keinz  45,  kommt  de  datn 

Eginolfi  vor;  aber  gerade  sie  zeigen,  wie  unten  noch  hervorgehoK« 
werden  soll,  eine  sprachliche  Ueberarbeitung.  Doch  will  ich  nicht 
verschweigen,  dass  tideliiuu  datione  auch  in  der  (überarbeiteten)  Vita 
s.  Emmerami  bei  den  Bollandisten  und  Cod.  lat.  Univ.  Wireeboiif. 

N.  106  (saec.  X.)  fol.  l""  vorkommt,  und  cum  dacione  eommodi  i» 
dem  päpstlichen  Palliumsbreve,  Juv.  Anhg.  S.  54. 
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nicht  besser,  als  z.  ß.  die  der  Freisinger  Traditiones.  Der 

richtige  Canon  ist  also  nicht:  je  einfacher  und  natürlicher 

lie  Sprache,  sondern:  je  verwirrter  und  unnatürlicher,  desto 

ilter  ist  sie.  Wie  die  gegenwärtig  bekannten  Vitae  Cor- 

>iniani  und  Emmerami  sich  zur  wirklichen  Sprache  Arbeo's 
n  der  Londoner  Handschrift,  so  würde  sich  die  Sprache  der 

Jrazer  Vita  allenfalls  zu  einem  supponirten  Texte  der  Vita 

lu})erti  aus  dem  VIII.  Jahrhundert  verhalten  müssen.^)  Das 
Jtreben  der  späteren  Zeit  ging  eben  allgemein  dahin ,  das 
chlechte  Latein  des  VIIL  Jahrhunderts  zu  verbessern :  un- 

erständliche  Phrasen  werden  entweder  weggelassen  oder 

lurch  besser  lateinisch  klingende  ersetzt,  unklare  Sätze  cor- 
igirt,  unschöne  Woristellungen  durch  Umstellung  der  Worte 

•der  durch  Einschiebung  eines  oder  mehrerer  Wörter,  auch 

^nzer  Phrasen  verbessert,  und  kurze  Notizen  oder  Andeut- 
ingen weiter  ausgeführt.  So  ist  das  Verhältniss  z.  B.  der 

iberarbeiteten  Vita  Corbiniani  zu  der  L<mdoner  Handschrift, 

elbst  der  ßrev.  Notitiae  zimi  Indiculus  Arnonis,  indem  jene 

iberall  inter  vestitos  et  apsos  des  Indiculus  weglassen,  castrum 

uperiorem  in  castrum  superius  corrigiren  und  statt  farinariis 

ast  durchgängig  molendinis  setzen.-)  Und  ähnlich  verfuhr 
aan  z.  B.  auch  bei  den  Homilien ,  wie  man  an  den  oben 

rwähnten,  auf  Rupert  angewendeten  erkennen  kann ,  wenn 
lan  die  Dnicke  mit  den  Handschriften  und  diese  wieder 

nter  sich  vergleichen  will. 
Ganz  daaselbe  Verhältnias  stellt  sich  aber  zwischen  der 

^ita  primigenia  und  der  Grazer  Vita  heraus,  wenn  man,  ab- 

1)  Es  ist  ein  ähnliches  VerhältniHs,  wie  es  Sickel,  Aleuin- 
.odien  T,  83  ff.  geschildert  hat. 

2)  Diese  absichtliche  Aenderung  zeigt  sich  überall,  wo  eine  in 
Ireves  Notitiae  oder  Indiculus  nicht  enthaltene  Schenkung  aus  dem 
III.  Jahrhundert  noch  verzeichnet  gefunden  wird,  z.  B.  Kl.  291, 

'einz  04  die  Schenkung  tempore  Tassiloni  ducis  Ougo  actor  ipsius 
ueifi.  Da  tritt  sofort  culta  et  inculta  =  vestitos  et  apsos  wieder 
ervor. 

85* 



528  Sitzung  der  histor.  Glosse  vom  3.  November'  1883. 

gesehen  von  den  Zusätzen,  wie  zweimal  sicut  (prout)  decerJ^ 
tissimum  erat  und  die  Schenkung  von  Piding  betreffend,  iv 
Lesarten  beider  Texte   mit   einander   vergleicht:    es   ist 

Streben  unverkennbar,  einen  besseren  Text,  als  in  der  Vitsss: 
primigenia,  herzustellen. 

V  Tempore    Hildeberti   Regis   Francorum    anno  scilicr      "t 
regni    illius  II.  honorabilis  Confessor  Christi  Roudbert« 
in  Wormatia  civitate  episeopus  habebat nr,  qui  ex 

gali    progenie     Francormn     ortus     catholice     fidei    e 
evangelice   doctrine   totiusque    bonitatis  nobi 
lissimus  refloruit  doctor.    Erat  enim  vir  simplex,  pii 

et   prudens ,    in   serraone   verax,    G  Tempore  ...    sanctim    »« 

itaque    et   religiös us    confessor  Christi    Hrodbertiis  i *i 

Uuormacia  civitate  habebatur  ep  iscopus,  qui  ex  nobi  l  * 

regali  progenie  Francorum  ortus,  sed  tarnen  fidenobilio  ^ 

et  pietate   fuit.      Erat   enim    vir   totius    bonitati  :^- 

simplicitate  prudens  et  mansuetus,    verax    inse» 
mone  —   V  Ita   innunierabiles  ad    eins    sacratisdima»»^ 
convenerunt  doctrinam  et  ab  eo  eterne  salutis  document;  ^ 

susceperunt,  G  ita  ut  quam  plurimi  .  .  .   aetemae  salati-* 

praedicamenta  *)  susceperunt  —  V  sub  enixis  precibus- 
G  enixis   prec.  —  V  ut   hanc   provinciam    visitando  sacn 
illuminaret  doctrina,  G  ut  illam  prov.  cum  sacratissim» 

s u a  doctrina  visitare  dignaretur  —  V  cum  suis  pf^ 
gens  sanctum,  G  cum  suis  satellitibus  pergens  et  MB^ 

tum    —    V   cum    omni    honore   et    dignitate    snscepit  in 

radispona   civitate,    G  c.  o.  h.  et  d.    sicut  decen- 

1)  üerade  diese»  praedicamenta  stellt  sich  ak  eine  jön^reVcr 
besserung  dar,  indem  documenta  ohne  Zweifel  der  ältere  ilfudrork 
ist.  In  der  Prüfung  der  Bischöfe  nach  den  Statuta  Ecclesiae  antiqtt. 
Greg.  Tur.  ed.  Migne,  App.  1178  heisst  es:  et  ante  onmia  n  Ui 
documenta  verbis  simplicibus  asserat.  Willibaldi  vita  r.  Bonit  «d. 

Jaffi^  467 :  fidei  documenta ,  4*01 :  tidei  documenta  sua  praedicatioK 
perciperent. 
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i m u ui  erat  in  liadasbona  suscepit  civitate  — 

pit,  G  mox  coepit  —  V  ispsumque  non  multo  post, 
sumque  vero  —  V  istius  gentis  nobiles  atque  ig- 

iles,  ti  illius  gentis  nobiles*)  —  Vsacroque  bap- 
lateregeneravit,  et  in  sancta  corroboravit  religione, 

in  Sacra  corroboravit  religione  —  V  eligendi  sibi  et  suis, 
8.  et  8.  sequacibus  —  V  in  hac  provincia,  6  in  illa 
—  V  ecclesias  dei  construere,  G  eccl.  d.  restaurare  — 

cetera  ad  opus  ecclesiasticum  habitaculum  perficere,  G  et 

op.  eccl.  habitacula  perficere  congruentia*)  —  V  Tunc 
idictiis  vir  domini  accepta  licentia  per  alveum  daniibii  u  s- 
ad  fines  pannonie  inferioris  spargendo  semina 
uavigaudo  iter  arripuit.  Sicc|iie  tandem  revertens 

auoriacensem   pervenit  civitatem,   multosque   ibi   in- 

1)  Hier  hielt  sich  die  Grazer  Vita  an  die  Brevea  Not.:  et  ab 

1  episcopo  baptizatus  est  cum  proceribus  suis  Baioariis, 
md  die  vita  priniigenia  den  sonst  in  Legenden  gebräuchlichen 
nick  nobiles  et  ignobiles  aufnahm. 

2)  Hier  haben  wir  in  der  Vita  primigenia  offenbar  einen  ver- 
en  Text.     Aber  ich  glaube  nicht,  das»  Herr  Dr.  Mayer  aus  dem 
seines  Textes  den  richtigen  Schluss  zieht,  wenn  er  (S.  599) 

bt:  ,Üer  Satz  gibt  einen  klaren  Sinn,  aber  ein  Abschreiber 
hernach  aus  Versehen  das  letzte  Wort  weg  und  brachte  das 
Antivum  habitacula  mit  dem  vorhergehenden  Adjectivum  in 

einstimmung,  welche  zwei  Worte  ursprünglich  nicht  zusammen- 
ben/  Ich  gebe  nämlich  zu,  dass  in  dieser  Weise  aus  habitacula 
ingular  habitaculum  entstand,  halte  aber  gerade  congruentia 
nen  späteren  Zusatz.  Die  Stelle  ist  ohne  Zweifel  einer  Phrase 
1  Brev.  Not.  nachgebildet  Kl.  32,  Keinz  29:  Venitque  ibidem 
las  Huodpertus  episcoi)us  et  cepit  ibi . . .  parvam  ecclesiam 
raque  habitacula  acdificare.  Das  congruentia  am  Schlüsse 
icht  auch  dem  sonstigen  Gebrauche  der  Grazer  Vita,  das  Verbum 
an  den  Schluss  zu  setzen.  Aehnlich  verbessert  dieselbe  auch 

rimigenia:  claustrum  cum  ceteris  habitaculis  clericorum  in: 

ra  cum  cet.  hab.  ad  ecclesiasticorum  virorum  (sie)  pertinen- 
j,  wobei  offenbar  auch  ein  Wort  ausgefallen  oder  eine  iinvoll- 
ge  Correctur  vorgenommen  ist. 
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firmos  uariis  languoribiis  oppressos  orando  per  virtuteni 

domini  sanauit,  G  Tunc  suprad.  v.  D.  acc.  lic.  per  alv. 

Dan.  navigando  iter  arripuit  sicque  tandein  perveniens 

ad.  Laur.  civ.  praedicaudo  verbuni  doctrinae  vitae 

inultosque  infimios  var.  langu.  oppr.  or.  per  virt.  D.  san.  — 
V  Prefatus  itaque  diix,  GSaepe  nominatus  dux  — 

V  ad  notitiam  veiiit,  G  ad  not.  pervenit  —  V  iii- 
uauenseDi  voeatuni ,  ubi  antiquis  sei  licet  temporibus  multa 

fuerunt  mirabiliter  constrncta  ediKcia  et  tunc  pene  dilapsa 

silvisque  cooperta,  G  vocatum  quo  tempore  Romanorum 

pulchra  iuissent  habitacula  coiLstructa,  quae  tunc  temporis 

omnia  dilapsa  et  silvis  fuerunt  obtecta  —  V  ducem 

rogare,    ut   istius,    G  rogare  ducem,    ut  illius  — 
V  placeret  ad  utilitatem  istius  sancte  dei  ecclesie,  G  pla- 

ceret  utilitatem  s.  Dei  ecclesiae  —  V  Tunc  .  .  .  i  s  t  a  cepit 
renovare,  G.  Tunc  .  .  .  coepit  ren.  V  claustrum  cum 
ceterls  habitacidis  clericorum ,  G  claus  t  r  a  .  .  .  habit.  ad 

ecclesiasticorum  virorum  pertinentibus  —  V  Postea  vero  dele- 

gato  sacerdotali  officio,  6  P.  v.  dei.  sacerdotumque*) 
off.  —  V  Tunc  j)redictus  Doctor  Roudbertus  cupiens  aliquos 
adipisci  socios,  G  Sanctus  Dei  vir  R.  cupiens  augmentare  (folgt 
der  Zusatz,  die  Schenkung  von  Piding  betreffend.  Danach 

fährt  sie  fort:)    Tunc  s.  Dei  sacerdos  R.  cupiens*)  .  .  .  — 
V  iterumque  cum  duodecim  r  e  u  e  r  t  e  n  s  discipulis  ,  G  I  m  i- 
tatus  summi  opificis  exemplum,  iterum  ... 

veniens  disc.  —  V  per  omnia  disposuit,  G  p.  omn. 

disponens,  quo  et  in  loco  multa  beneficia  Sal- 
vator  mundi  ad  laude m  nominis  sui  praestare 

solet  fidelibus  suis  —   offenbar  eine  zur  Verherrlichung 

1)  Hier  ist  offenbar  etwun  ausgefallen.  Weiter  unten  wird  die 
Legendenphrase,  welche  zu  (rrunde  liegt,  nachgewiesen  werden. 

2)  Schon  die  beiden  hinter  einander  folgenden,  mit  cupiens  be- 
ginnenden Absätze  sind  verdächtig  und  machen  ein  späteres  Ein- 

schiebsel wahrscheinlich. 
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des  Nonnenklosters  erst  später  hinzugefügte  und  nach  ihrem 

Ursprünge  nachweisbare  Phrase,  welche  sich  weder  in  den 

Breves  Not.  noch  in  der  Vita  primigenia  findet,  während 

der  Indiculus  noch  ganz  einfach  sagt :  in  quo  loco  honorifice 

requiescit. 
Und  nun  kommt  noch  der  Schluss,  welcher  der  Grazer 

Vita  ganz  eigenthümlich  ist:  Interea  (fontigit  adproximante 

die  ultimo,  ut  sancta  illa  anima  manibus  sanctorum  archan- 

gelorum  ad  Dei  omnipotentis  presentiam  gestaretur.  Quibus- 
dam  electis  uiris  uisi  sunt  iuuenes  pueri  in  formoso  habitu 

decorati  c^ujisi  ad  missarum  solerania  preparati  et  chori  spal- 
lencium  fuerant  auditi  et  ita  tunc  illa  sancta  anima  came 

resoluta  est  in  die  resurrectionis  D.  N.  I.  C.  Postea  uero 

sacratissimum  corpus  illius  cum  letaniis  et  laudibiis  dignis  a 

sacro  coUegio  honorifice  traditum  fuit  sepulturae  prout  de- 
centissimum  erat.  Ubi  multis  coepit  pollere  miraculis  et 

signis  florere  coruscis  ita  ut  multi  aegri  uenientes  sanabantur, 

caeci  recipiebant  lumen,  muti  eloquentiam,  surdi  auditum, 

claudi  recipiebant  gi'essmn  D.  N.  I.  C.  cooperante  ad  laudem 
uominiö  et  ad  confessoria  sui  dignitatem ,  cui  sit  honor  et 

potestas,  laus  et  gratiarum  actio  per  infinita  secula  seculorum 
amen. 

Aber  eben  dieser  Schluss  führt  uns  zur  sachlichen  Prüf- 

ung hinüber.  Während  nämlich  hinsichtlich  der  Wunder 

die  Vita  primigenia  sich  mit  den  Worten  begnügt :  ad  cuius 

sepulchrum  exuberant  innumerabilia  beneficia  curationum 

cunctis  fideliter  petentibus  usqiie  in  hodiernum  diem ,  per 

eum  qui  iiiuit  et  regnat  deus  per  omnia  secula  seculorum 

amen  —  gibt  die  Grazer  Vita  bereits,  abgesehen  von  dem 
Engelchor,  welcher  gehört  wurde  etc.,  einzelne  am  Grabe 

Ruperts  geschehene  Wunder  an,  so  dass  auch  Herr  Dr.  Mayer 

gesteht:  der  Schlusssatz  der  letzteren  sei  ̂ viel  legendenhafter 

als  der  der  sogenannten  Vita  primigenia*.  Schon  dies  muss 
stutzig    machen ;    denn  je  mehr  Wunder  eine  Vita  oder  Le- 
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gende  ihrem  Heiligen  zuschreibt,  desto  jünger  ist  sie  in  der 

Regel.  Doch  abgesehen  davon  —  e«  sind,  wie  sich  spater 

zeigen  wird,  die  Schlusssätze  beider  Vitae  von  keinem  hisio- 
rischen  Werthe  — ,  so  kann  ich  auch  nachweisen,  woher 
dieser  Schlusssatz  genommen  ist,  und  dass  gerade  in  ihm 
eine  sehr  bedeutsame  Fortentwicklung  stattgefunden  hat. 

In  der  zuerst  in  Ermangelung  einer  Vita  noch  im  IX.  Jahr- 
hundert  auf   Rupert   angewandten  Homilie   des  h.  Maximas 

liest   man    nämlich   noch:    Quantis    hie   ille   caecis  a  uia 

errantium   ueritatis  uisum  sua  praedicatione   reddit  aeritatk 

et  illum  quo  Christus  agnoscitur,  reparauit  intuitom?  Qnantiz» 

auribus   surdiä   in   infidelitate  ad  percipiendam  uocem  cae- 
lestium  mandatorum  preciosum  infudit  auditum?   ut  uocanti 

deo  per   misericordiam   responderent  per  oboedientiam  sanc- 
tam  etc.     Daraus  sieht  man  also,    dass   zu  jener  Zeit  anter 

der   Heilung   von    Blinden   und  Tauben   durch  Rupert  noch 
die  religiöse  Wiedergeburt  verstanden  wurde;  in  der  Grazer 

Vita  hingegen  sind  daraus  bereits  wirkliche  Heilungen  körper- 
lich Blinder  und  Tauber  geworden.     Das   ist   aber,    da  die 

Vita  primigenia  davon  noch  nichts  weiss,   ein  neuer  Beweis 
dafür,  dass  die  Grazer  Vita  jünger  sein  muss,  als  jene.    Doch 

wird  dieser  Beweis  erst  vollständig  sein,  wenn  ich  noch  dar- 
gethan   haben    werde,    dass    wirklich    in    beiden    Vitae  das 
Lectionarium,  wie  es  noch  in  Cod.  lat.  Mon.  14418  vorhegt 
benützt  worden  ist. 

Die  Kenntniss,  welche  man  zur  ifeit  der  Bischöfe  Virgil 
und  Arno  in  Salzburg  von  Rupert  noch  hatte,  war  eine 
äusserst  geringe  und  hatte  offenbar  nicht  einmal  zu  einer 
Vita  desselben  hingereicht.  Dies  legt  schon  der  Umstand 
nahe ,  dass  Bischof  Virgil ,  wie  wir  jetzt  aus  der  Londoner 
Handschrift  der  Vita  s.  Corbiniani  wissen,  zwar  den  Bischof 

Arbeo  zur  Abfassung  der  eben  genannten  Vita  aufforderte 
und  sich  dieselbe  dediciren  Hess,  aber  weder  selbst  noch  in 

seinem   Auftrage   ein   anderer   eine   Vita  s.  Ruperti   schrieb. 
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Es  scheint  sich  auch  in  der  That  alles,  was  man  von  ihm 

wusste,  darauf  zu  reduciren,  dass  Rupert,  wie  Alcuin  sagt, 

»einst**  (olim)  der  Erbauer  der  Peterskirche  in  Salzbui^  ge- 
wesen ist,^)  seine  Gebeine  dort  ruhen*)  und  er  als  ein  Hei 

liger  verehrt  wurde.')  Selbst  die  Gründung  des  Bisthums 
in  Salzburg  hat  in  dem  Indiculus  noch  keine  weitere  Aus- 
bildupg  erfahren,  sondern  lautet  hier  wie  eine  einfache 
Schenkung  durch  den  Herzog  Theodo.  Dagegen  haben  wir 
in  den  Brev.  Not.  schon  eine  weitere  Ausbildung  derselben 
vor  uns:  Rupert  ist  bereits  Heidenapostel  und  bekehrt  und 
tauft  den  Herzog  Theodo  zugleich  mit  den  vornehmen  Baiern. 
Darauf  empfangt  er  aber  nicht  blos  die  Erlaubniss,  sich  im 
Lande  einen  Bischofssitz  zu  suchen,  sondern  auch  das  Volk 

zu  bekehren.*)  Damit  war  die  Möglichkeit  gegeben,  neue 
Züge  für  das  Bild  Ruperts  zu  gewinnen.  Er  zieht  nunmehr 

im  Laude  herum  und  beschaut  sich  viele  Orte,  bis  er  end- 
lich an  den  Wallersee   kommt   und    beschliesst,   hier   seinen 

1)  Carm.  CXX,  ed.  Migne  II,  757: 
Claviger  aetherius,  portas  qui  pandit  Olympi 
Petrus,  apoHtolico  praeclarus  in  agmine  princeps, 
Proteget  hanc  anlam  Christo  donante  per  aevuni. 
Quam  pater  egregius  Hrodbertus  fecerat  olim, 
üt  foret  altithrono  laus,  gloria  semper  in  illa, 
Septies  inque  die  laudes  ubi  dicere  Christo 
Conveniunt  pariter,  devoto  pectore,  fratres,  etc. 

2)  Indiculus  Arn.,  Kl.  19,  Keinz  15. 
8)  Siehe  oben  S.  522  n.  2.  Annal.  Juvav.  mai.  (Mon.  Germ. 

SS.  I,  87);  774  dedicata  ecclesia  s.  Rodberti.  —  Annal.  Juv.  min. 

(SS.  I,  88):  774  Translatus  est  s.  Hrodebertus.  —  Kockinger, 
Forraelbflcher  S.  130 :  donanius  deo  et  s.  Petro  atque  s.  Hrodperto  ad 
monasterium  illud  ubi  ille  sanctus  corpore  requiescit  et  ubi  ad  presens 

ille  episcopus  (Arno)  . .  .  preesse  uidetur,  al.*<o  wohl  vor  798. 
4)  Wie  leicht  die  Nachwelt  auch  solche  Ehrentitel  ihren  Heiligen 

bewilligte,  sieht  man  an  Bonifatius.  Nach  Dronke,  Trad.  Fuld. 
p.  134.  nr.  65  ist  er  erst  der  Bekehrer  der  Baiem:  Bonifacius,  cum 
ab  errore  gentilitatis  boioariam  convertisset.    . 
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Bischofssitz  aufzuschlagen.  Leider  weiss  davon  die  ältere 

Quelle  noch  gar  nichts,  indem  sie  allerdings  die  Schenkung 

am  Wallersee  nach  Salzburg,  aber  weiter  nichts  anführt; 
ja,  die  Legendenbildung  greift  in  die  Brev.  Not.  schon  so 

tief  ein,  dass  die  erwähnte  Schenkung,  welche  der  Indiculus 

dem  Herzog  Theodebert  zuschreibt,  in  den  Brev.  Not.,  offen- 

bar ihrer  von  der  des  Indiculus  verschiedenen  Auffassung  Ru- 
perts zulieb,  auf  Theodo  übertragen  wird.  Ausserdem  wissen 

Indiculus  und  Breves  Not.  noch  von  der  Errichtung  des 

Klosters  auf  dem  Nonnberg  durch  Rupert,  an  dessen  Spitze 

er  seine  Nichte  Erintrud  stellte,  und  von  der  Auffindimg 

des  Gral)es  Maximilians  und  der  Begründung  einer  Zelle  bei 

demselben,  welche  letztere  Angabe  übrigens  merkwürdiger- 

weise die  Vitae  weglassen.  *)    Da  jedoch  schon  Alcuin  Rupert 

1)  Nur  nebenbei  will  ich.  ohne  alle  Punkte  zu  berühren,  darauf 

aufmerksam  machen,  wie  auch  schon  bei  der  Erzählung'  von  der 

(iründung  der  Maximilians/eile  die  Legendendichtun«;  den  t*infaehen. 
noch  erkennbaren  Kern  der  Sache  entstellte.  Indiculus:  Ibant  duo 

iratres  in  locuni ,  qui  dicitur  Pongtiuui .  . .  et  uiderunt  illie  multa 

luminaria  plurimis  noctibus  et  alia  signa  multa ...  et  ij)8e  pergens 
cum  eis  uidit  ibi  similiter.  in  der  Erzählung  Ruperte  vor  Herzog 

Thcjodo  ist  von  ,miracula*  die  Rede.  Breves  Notitiae:  Venientesque 
in  locum,  qui  nunc  dicitur  Pongov,  mansenint  ibi  et  laboraverunt 

aliquot  dies,  videruntque  tribus  noctibus  ))ariter  quasi  duas  candelas 

ardentes,  et  naribus  suis  senserunt  magnum  odorem  mirae  suavitatis 
flagmntem  . . .  Qui  venerunt  illuc  pariter  et  idem  presbyter  eadem 

nocte  vidit  ibi  lucernas  ardentes  et  magnum  odorem  mirificae  suavi- 
tatis  ibi  sensit  flagrare :  et  tres  noctes  pariter  ita  ibi  invenit  .  .  . 

(Ruodbertus)  cimsecravit  ipsam  ecdesiam  in  honore  s.  Maximiliani 

et  ipsum  locum  nominavit  Pongov.  Kleymaim  p.  21)  glaubt  unter 

den  Lichtern  oder  gleichsam  zwei  Kerzen  ,.ganz  natürliche  Mett»ore, 
Irrwische  und  Dünste**  suchen  zu  sollen;  allein  wir  haben  hier  eine 
altehrwürdige  christliche  Sitte  vor  uns,  welche  uns  zugleich  eine 
historische  Na<;hricht  verbürgt.  Es  wird  zwar  im  Indiculus  und  in 

den  Breves  Notitiae  nicht  gesagt,  dass  von  <lem  Grabe  des  h.  Maxi- 
milian die  R^de  ist  (die  Ueberschrifl  in  den  Brev.  Not.  ist  jflng»»rK 

sondern   nur  dass  Rupert  die   im  Pongau  gebaute  Kirche   zu  Ehren 
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als  einen  Heiligen  feiert,  so  musste  ihm  nothwendig  damals 

auch  schon  ein  Tag  im  Kirchenkalender  angewiesen  sein, 

wie  es  scheint,  VIII.  kal.  Octobr.  (24.  Sept.). 

Aus  diesem  geringen  und  erst  allmälig  angewachsenen 

Materiale  musste  also  der  Verfasser  der  Vita  seine  Legende 

gestalten.  In  der  That  hat  er  auch  nicht  mehr  benützt,  als 

dieses,  und  zwar  so  wie  es  bereits  in  den  Breves  Not.  vor- 
lag. Er  hat  dasselbe  nur  noch  etwas  concreter  gefasst:  den 

Herzog  Theodo  lässt  er  Rupert  in  seiner  Hauptstadt  Regens- 
burg treflPen,  bekehren  und  taufen,  und  wenn  dieser  in  ganz 

Baiem  umherzieht,  um  einen  Bischofssitz  ausfindig  zu  machen, 

so  muss  er  nothwendig  mindestens  bis  nach  Lorch  kommen, 
dem  alten  Sitze  des  Christenthums.  Liess  man  ihn  aber  von 

da  nach  Salzburg  vordringen ,  so  lag  es  nahe ,  ihn  an  den 
Wallersee  kommen  zu  lassen  und  mit  demselben,  vielleicht  auf 

Grund  einer  Rupert'schen  Stiftung  und  der  Theodebert'schen 
Schenkung,  enger  zu  verknüpfen.  Und  da  Indiculus  wie 
Breves  Not.  ihn  unter  Theodebert  das  Kloster  auf  Nonnberg 

begründen  und  demselben  seine  Nichte  als  Vorsteherin  vor- 
setzen lassen ,  so  war  es  für  den  Verfasser  der  Vita  nicht 

schwer  sich  zu  denken,  da^ss  Rupert  in  sein  Vaterland,    von 

des  h.  Maximilian  weihtt^  Allein  wie  kam  er  auf  diesen  Heili^enV 
Einfach  dadurch,  daws  sich  dort  yein  Grab  befand  und  er  noch  immer 

verehrt  wurde.  Da«  sagen  uns  nämlich  die  nach  der  Legende  des 
Indiculus  und  der  Brev.  Not.  schon  wunderbar  gewordenen  Lichter. 

Ich  verweise  auf  die  Canones  Gregorii  (Wasserschleben,  Bussordnungen 

S.  178)  c.  165:  Reliquiae  sanctorum  ven(»randae  sunt.  Si  potest  fieri, 
ut  candilla  ardeat  per  singulas  noctes,  si  autem  paupertas  loci  non 
sinit,  non  nocet  eis.  Eligius  rechnet  es  zu  den  Pflichten  eines  guten 
Christen:  luminaria  sanctis  locis  juxta  quod  habetis  exhibete  (vit. 

8.  Elig.  aut.  Audoeno  bei  Ghesquiere,  Acta  SS.  I,  246).  Im  Pongau 

befanden  sich  also  noch  vor  dem  Auftreten  Ruperts  Christen,  welche 

entweder  aus  eigenen  Mitteln  oder  aus  einer  Stiftung  (ad  luminaria) 

die  Beleuchtung  zu  Ehren  des  h.  Maximilian  besorgten.  Rupert  Hess 
nur  eine  neue  Kirche  bauen  und  ortlnete  den  Dienst  am  Grabe  des 

Heiligen  neu. 
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wo  er  als  Heidenbekehrer  ausgegangen ,  zurückkehrte ,  um 
sie  mit  anderen  Gehülfen  abzuholen.  Statt  des  bestimmten 

Todestages  (VIII.  Kai.  Oct.)  zieht  er  es  aber  vor,  den  im 

resurrectionis  Domini  als  solchen  zu  bezeichnen.  Ich  glaube 

aber,  dass  dieses  nicht  ein  Widerspruch  mit  der  bestimmt 

fixirten  liturgischen  Tradition  ist,  sondern  der  Widerspruch 
erst  später  aus  Unkenntniss  dessen,  was  mit  dies  resurrectionis 

bezeichnet  werden  sollte,  hineingetragen  wurde.  Später  faast* 
man  nämlich  dies  resurrectionis  entweder  als  den  ersten 

Osterfeiertag  und  forschte,  wann  derselbe  auf  den  27.  Man 

gefallen  ist,  oder  man  nahm  ihn  als  d&s  am  27.  März  fest- 
stehende Fest  der  resurrectio  Domini.  Keines  von  beiden 

halte  ich  f(ir  begründet;  denn  dies  resurrectionis  dominicae 

ist   ursprünglich  jeder  Sonntag  (Dominica),*)   und  der  Ver- 

1)  An  einem  Sonntag  starb  Martin  von  Tours  (trifft  im  J.  4ÖÖ 
wirklich  auf  den  11.  Nov.)  und  Greg.  Tur.  de  mirac.  s.  Mart,  lib.  1, 
c.  3,  schreibt  darüber:  Gloriosuni  ergo,  et  toti  mundo  laudabilem 
ejus  transitum  in  die  Dominica  fuisse  manifestissimum  est.  idque  ia 
sequenti  certis  testimoniis  comprobabimus.  Qnod  non  parvi  meriti 
fuisse  censetur,  ut  illa  die  eum  Dominus  in  paradiso  susciperet,  qm 
idem  Dominus  et  Redemptor  victor  ab  inferis  surrexit:  et,  ut  qni 
Dominica  solemnia  semper  celebraverat  im|>ollute,  post  mundi  pressnnu 

Dominica  die  locaretur  in  requie.  —  Das  Gleiche  gilt  von  Bi*cL 
Prätextatus,  über  welchen  Greg  Tur.  bist.  Franc,  lib.  8.  c.  31,  schrdbl: 
Adveniente  autem  Dominicae  Resurrectionis  die,  cum  sacerdoe  ad 

implenda  ecclesiastica  ofiicia  ad  ecclesiam  maturius  properaaiet, . . . 

adfuit  homicida,  qui  episcopum  . . .  sub  ascella  percutit.  Das  Martyio- 
log.  Rom.  setzt  ihn  aber  auf  VI.  Kai.  Mart.  (24.  Febr.)  an.  Da«  vA 

wirklich  im  Jahre  586  ein  Sonntag.  —  Gar  kein  Zweifel  kann  aber 
darüber  mehr  obwalten,  wenn  Greg.  Tur.,  miracul.  lib.  2.  c.  11,  er 

zählt :  Alius  quoque  ausu  temerario  die  Dominica  jungens  boves  agmn 

sulcare  coepit,  apprehensaque  securi,  ut  aliquid  emendaret  in  vomere, 

protinus  contractis  digitis  manubrium  in  dextera  ejus  adhaesit  Cm* 
que  prae  dolore  nimio  cruciaretur,  post  duos  annos  veniens  ad  b. 

Martyris  (Juliani)  basilicam ,  vigilias  fideliter  celebravit :  staüm  ii 

ipsa  die  Dominica,  reserata  manus  lignum,  quod  invitos  tenebii 

amisit;   magnam  inferens  populo  disciplinam,    ut  quod  die  Domiilic» 
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fasser  der  Vita  wollte  zunächst  nur  sagen,  Rupert  sei  an 

einem  Sonntag,  was  als  eine  besondere  Auszeichnung  galt, 

gestorben,  wahrscheinlich  sogar,  der  24.  September,  welcher 

aus  den  liturgischen  Schriften  ohnehin  bekannt  war,  sei  im 

Todesjahre  Ruperts  auf  einen  Sonntag  gefallen.  Nur  so  ist 

der  gar  zu  schreiende  Widerspruch  zwischen  der  Angabe 

der  Vita  und  der  liturgischen  Tradition  auszugleichen,  während 
ohne  diese  Annahme  eine  Willktirlichkeit  des  Verfassers  der 

Vita  angenommen  werden  muss,  welche  ohne  Grund  ihm 

doch  nicht  imputirt  werden  darf.  Recht  leicht  lässt  sich 
aber  denken,  dass  man  um  882,  nach  der  Restauration  der 

84r>  abgebramiten  Kirche  St.  Rupert,  auf  den  Einfall  kam, 
dies  resurrectionis  dominicae  für  den  27.  März  zu  nehmen 

und  so  zwei  Feste  Ruperts  einzuführen .  wie  dies  im  Cod. 

lat.  Mon.  15818  (saec.  IX)  auch  wirklich  der  Fall  ist.  Ja, 

man  ist  um  so  mehr  versucht,  diese  Anordnung  mit  der 

Restauration  der  Rupertskirche  882  in  Verbindung  zu  bringen, 

da  nunmehr  das  Herbstfest  Ruperts,  das  nach  der  liturgischen 

Tradition  in  demselben  Jahrhundert  dem  Todestage  des  Hei- 

ligen galt,*)  im  Cod.  lat.  Mon.  15818  ausdrücklich  nur  noch 
das    Dedikationsfest ,    die    Kirchweihe    ist.     Vielleicht   finden 

fuerat  perpetratum ,  ipsa  quoque  die  Dominica  piirgiiretur.  At  ille 

magnificans  glonam  Martyri«,  recessit  incoluniis,  nee  ultra  die  re- 

HurrectioniR  dominicae  quidquam  aiisuH  est  operari.  —  Die  Bezeich- 
nung gebraucht  jedoch  schon  P.  Leo  d.  Gr.  in  seiner  ep.  1  ad  episc. 

prov.  Vienn.  c.  3:  Non  passira,  sed  die  legitimo,  ordinatio  celebretur. 
Nee  sibi  constare  statu»  sui  noverit  ürmitatem,  qui  non  die  sabbati, 

vespere,  quod  lucescit  in  prima  sabbati,  vel  ipso  dominico  die  fuerit 

ordinatuR.  SoJum  enim  majore«  nostri  resurrectionis  dominicae  diem 

hoc  honore  dignuni  judicarunt,  ut  SiicerdoteR  qui  sumuntur,  hoc  die 

potisHimum  tribuantur. 
1)  Die  Homilie  auf  Rupert  in  Cod.  hit.  Mon.  14418  be>finnt  mit: 

Saneti  ac  beatissimi  patrin  nostri  Rupert i . . .  cuius  hodie  testii  cele- 
braniurt.  Auch  dies  bedeutet  den  Todesta^^,  wie  wir  an  der  (Teber- 
flchrift  der  Vihi  Kmmeranimi  erkennen:  cuius  festa  colitur  X.  Kai.  Oct. 
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wir   aber   noch   in  Cod.  lat.  Mon.  6421,    welcher  VIll  k»>- 

Oct.  S.  Riidberti  conf.  et  ep.  et  dedicatio  eius  ecclesiae  uii*^ 
VI.  kal.  April.  S.  Hruodperti  ep.  et  conf.  hat,  den  Vorgaa# 

selbst  fixirt;  denn  S.  Rndberti  conf.  et  ep.  et  dedicatio  eiiifc 

ecclesiae  kann  nichts  anderes  bedeuten,  als  in  dem  nämliche'^ 
Kalendar:    VI.  Id.   Sept.    Et   s.    Corbiniani    atque  dedicatir 

eius  ecclesiae,  d.  h.  es  fallt  Heiligenfest  und  Kirch  weihe  aixf 

den  nämlichen  Tag.    Das  ursprüngliche  Fest  im  Herbst  blieA 
also  hier  noch  stehen,   erhielt  aber  den  Zusatz  der  dedicatio 

ecclesiae,  und  ebenso  wurde  am  27.  März  ein  Fest  des  Rupe/f 

eingeschoben.     Aber   auch  in  Salzburg    gab    man   nach  der 

Aufzeichnung  in  Cod.  lat.  Mon.  15818  im  Herbste  das  Fet 

des  hl.  Rupert  neben  der  dedicatio  ecclesiae  nicht  auf,  mwi 

da  durch  letztere  das  erstere  zu    sehr   beeinträchtigt  wurde, 

sah    man    sich    zu    einer   neuen  Aenderung   veranlasst,  das? 

nämlich  in  der  Stadt  Salzburg  St.  Rupert  einen  Tag  später 

(VII.  kal.  Oct.)  gefeiert  werden  sollte.    Diesen  Vorgang  hat 
der  Anhang  zu  den  Breves  Notitiae  verzeichnet.  M 

Die  sprachliche  Einkleidung  der  Vita  geschieht,  soweit 

sie  sich  nicht  an  die  Breves  Not.  anlehnt,  mit  den  gewöhn- 

1)  Kl.  47  8q. :  ciiius  (S.  P.  Rudberti)  translationis  dies  eo  ip» 

die,  id  est  octavo  Kal.  Octobris  per  totum  episcopatum  illud  Sali- 
bürg,  statutus  est  celebrari,  quae  dies  officiis  dedicationis  Ecelesi« 

in  quam  coi-pus  iacet,  in  tan  tum  est  occupata,  ut  huic  celebratioai 
eins  plene  nequeat  deservire;  et  dies  transitus  eius.  VI.  BjiI.  April, 

die  resurrectionis  dominicae  propter  officia  quadragesimae,  vel  ipsitt* 
Piuschae,  sie  raro,  ut  dignum  est,  contigit  celebrari.  Ideo  postwa 
dies,  id  est  Vll.  Kal.  Oct.,  illi  consuetudinaliter  inofficiatur  atqne 
vocatur,  scilicet  intra  urbem,  illa  tantum,  ex  qua  consuetudine  tnv 
lationem  eius  quidam  causae  ignari  in  diem  eundem  transscnpsennt. 
sicut  in  quibusdam  martyrologiis  habetur,  licet  etiam  congnium  u 

religioaum  est,  ut  quicquid  alia  obsei^vatio  illius  celebrationis  dieba« 
dormitionis  illius  ob  reverentiam  quadragesimalis  oftlcii  et  paschali« 
observantiam  gaudii  ademit,  qui  auetor  sedis  et  apostolus  extitit 

religionis  huius  salt^m  in  domo  requiei  suae  illa  ansumpta  die  trän»- 
lationis  suppleatur. 
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liehen  Phrasen  der  Legendenliteratur.  So  gehört  dahin  schon 

der  so  gewöhnliche  Anfang  Temj)ore,  wie  er  auch  in  Cod. 

lat.  Mon.  14418  öfter  zu  fiAden  ist.  Die  nähere  Angabe, 

dass  Rupert,  unter  König  Hildebert  Bischof  war,  mag  aus 
der  Zeit  des  Herzogs  Theodo,  welcher  offenbar  als  der  um 

700  regierende  gedacht  wurde,  abgeleitet  sein.  Ob  aber  der 

Angabe,  dass  Rupert  in  Worms  Bischof  war,  eine  ältere 

Nachricht  zu  Grunde  liegt,  kann  nicht  mehr  ausgemacht 

werden.  Dagegen  entspricht  es  ganz  und  gar  der  Anschau- 

ung der  damaligen  Zeit,  dass  der  Bischof  aus  einem  ange- 

seheneu Geschlechte  stammen  müsse.*)  Seinen  Heiligen  irgend 
einem  zuzuschreiben ,  darüber  ist  ein  Legendist  gerade  nie 

verlegen,  wenn  das  Gegentheil  nicht  feststeht.  Dass  aber 

zur  Zeit  Virgils  und  Arns  nichts  mehr  über  die  Abstammung 

Ruperts  bekannt  war,  scheint  fast  unzweifelhaft  aus  der  Karg- 
heit Alcuins  bei  der  Erwähnung  desselben  in  seinem  Carmen 

CXX  (pater  egregius  Hrodpertus)  hervorzugehen ,  da  er  im 

Gegensatze  dazu  Carm.  CXXX  Virgil  viel  weitläufiger  feiert.'^) 
Die  nun  folgende  Charakteristik  Ruperts  hat  gar  nichts  Be- 

sonderes an  sich,  sondern  zählt  nur  jene  Eigenschaften  auf, 

welche    von  jedem  Bischof  gefordert   zu    werden    pflegten,') 

1)  Uockingor,  Foniu^Umclior  S.  101 :  in  cino  parot  <»Hse  . . .  nobili- 
tas  generis  . . .  S.  10^^:  . .  .dum  vos  apiid  aiiiicos  nostros  . . .  nobilitiitis 
ordo  Huhlimat .  .  . 

2)  Alcuini  opora,  ed.  Migne  II,  759. 

•3)  Greg.  Tiir.  hist.  IV.  35  sq.;  V.  5.  Appendix  in  der  Migne- 
schen  Ausgabe  col.  117?^  (Examen  der  Bischöfe).  li^xkinger,  Formel- 
bücher  S.  103:  dum  vos . . .  et  actio  probata  commendat  et  nobilitatis 

ordo  Sublimat  ac  nionuu  probitas  uel  mansuetudo  et  i)rudentiae 
bonestii«  exornat . . .  Propterea  . . .  decernimu«  ac  iubenius,  ut . . .  iuxta 

eanonicam  institutionem  plebem  uobis  commiKsam  assiduapredicatione 

Henuonibua  adorture  et  erudire  faciatis,  et  non  minus  pietate  quam 

seueritate  constring(»re  studeatis,  et  pauperum  eura  uel  necessitates 
indigentium   cum    ingenti   cuni.   et   scdicitudine  procuretis . . 
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von  Alcuin  auch  theilweise  VirgiH),  sämmtliche  aber  Amandns^) 
beigelegt  werden.  Die  Grazer  Vita  ist  nur  dadurch  noch 

mehr  in  den  Legendenstil  verfallen,  dass  sie  bei  der  befseren 

Stilisirung  sagt:  qui  ex  nobili  regali  progenie  Francoram 

ortus,  sed  tarnen  fide  nobilior  et  pietate  fuit.*) 
In  ganz  ähnlicher  Weise  lassen  sich  eine  Reihe  anderer 

Phrasen  der  Vita,  soweit  sie  nicht  aus  den  Breves  Not.  oder 

der  Conversio  entlehnt,  als  gewöhnliche  Formel-  oder  Le- 
gendenphrasen nachweisen.  Z.  B.  V  sacroque  baptismate 

regeneravit,  V.  Amandi  (Cod.  Mon.  14418.  68^)  ut  enm 
sacro  baptismate  regeneraret  —  V  sancto  viro  concessii  li- 
centiam  locum  aptum  elegendi  sibi  et  suis,  Salzb.  Form. 

(Rockinger  S.  66)  ubicunque  infra  potestatem  sancti  illios 

sibi  elegere  uoluerit  licentiam  habeat  elegendi  —  V  acoepb 
licentia  per  alveum  danubii  usque  ad  fines  pannonie  inferioriü 

spargendo  semina  uit«  navigando  iter  arripuit,  V  EmmenuDmi 

(Cod.  lat.  Wirceb.  N.  106)  ut  illuc  (sc.  in  Pannoniam)  ueniens 

eorum  cordibus  fidei  semina  spargendo  Christum  inserere 

studuisset;  .  .  .  per  quasdam  gallianmi  partes  spargendo  se- 
mina fidei  iter  carpens;  Alcuin.  Carm.  CXXX  Multiplicare 

studens  tota  virtute  talentum,  Doctrinae  populis  et  spargere 

semina  vitae  —  V  Tunc  uir  domini  ista  coepit  renouare 
loca,  primo  deo  formosam  edifieans  ecclesiam  . .  .  ac  demnm 

1)  Opera,  ed.  Migne  IT,  759: 
Vir  pius  et  prudena  nuUi  pietate  secundus. 

2)  Cod.  lat.  Mon.  14418.  fol.  67^:  Acceptoque  pontiOoatns  honore 
coepit  evangelizi\re  gentibus  uerbiiin  dei  atque  seipsum  prebere  in 
Omnibus  exemplum  bonorum  operum:  erat  enim  piuR  et  manüuetm 
omnique  Ijonitate  repletus,  uultu  serenus,  elymosinis  largn»,  «eiwii 
sobrius,  corpore  castus  ...  in  omni  .semione  perspicuus. 

•{)  Z.  B.  29.  Juli :  Martha  nobilibus  et  copiosis  parentibuR  nata. 

seil  Christi  Domini  hospitio  clarior.  —  De  sanctorum  patw.  Maarieii 
et  soc.  ej.,  Coil.  lat.  Mon.  144 IJ^  f.  56:  uirtute  nobiles,  sed  multo  fidf 

nobilion^s.  —  Otticium  proprium  etc.  S.  4:  Felix  tantae  proliA  Pn»«« 
genitrix:  scd  felicior  donato  tali  Patrone  Norica. 
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claustrum  cum  ceteris  habitaculis  clericorum  per  ornnia  ordi- 

nabiliter  construxit.  Postea  vero  delegat»  sacerdotali  (G  sacer- 

dotumqtie)  officio  omnem  ibidem  cottidie  cursum  congruo  or- 
dine  fecit  celebrari,  Memoria  s.  Michaelis  III.  Kai.  Oet.  (Cod. 

lat.  Mon.  14418,  f.  64^)  episcopus  autem  delegato  ministrorum 
cantorum  sacerdotiiraqiie  officio,  et  mansione  constructa,  omnem 

ibidem  cottidie  psalmorum  missarumque  cursum  congruo  pre- 

cepit  ordine  caelebrari.  — 
Die  Phrase:  Ipse  quoque  assidue  totum  s])acium  istius 

circumiens  patrie  confimians  animas  Christianorum  admonens- 
que  in  fide  fortiter  permanere,  quod  verbis  docuit,  operibus 

adimplevit  mirifieis  —  ist  ein  gauz  merkwürdiges  Beispiel, 
wie  bestimmte  Wendungen  von  einer  Legende  auf  die  andere 

übergingen.  Zunächst  sagt  sie  nichts  anderes  aus.  als  dass 

Rupert  der  jedem  Bischöfe  obliegenden  Pflicht  nachgekommen 

sei,')  und  dafür  hatte  sich  ein  feststehender  Ausdruck  circum- 
ire  gebildet,  welcher  schon  bei  (iregor  von  Tours  vorkommt: 

Anno  octavo  episcopatus  sui,  dum  dioeceses  ac  villas  Ecclesiae 

circumiret ;  *)  Tunc  quoque  uir  sanctus  per  diuersa  circuiens 

loca  predicabat  euangelium.')  Ganz  Legendenphrase  ist  aber: 
quod  verbis  docuit,  operibus  adimplevit  mirifieis,  welche  sich 

auch  in  der  Vita  Martini  des  Cod.  lat.  Mon.  14418,  f.  7G^ 
findet :  et  quod  uerbis  docuit,  operibus  mirifieis  etiam  demon- 
strauit  exemplis.   Ein  geradezu  stehender  Aiusdruck  aber  ist: 

1)  Z.  B.  et  iuxta  ranonicam  institutionem  plebeni  iiobis  com- 
niisHam  assidua  predicatione  Hermonibus  adortare  et  erudire  faciaÜH, 

et  non  minui^  pietate  quam  seueritate  constringfre  studeatis  . . .  (Salz- 
burg. Formelbuch,  bei  Rockinger  S.  103). 

2)  Greg.  Turon.  hi.st.  Franc,  lib.  V.  5. 

:3)  Vita  Amandi,  Cod.  lat.  Mon.  1441«  f.  68^  -  In  der  Vita 
Eiumerami  ist  der  Ausdruck  dineurrere  mehrmals  gebraucht,  z.  B. : 

Haec  eo  igitur  meditante  i>er  triennium  satiigebat  infra  predicti  prin- 
cipis  terminoH,  per  urbes  quoque  et  fidelium  domos  diacurrere  ac  in- 

stante cura  aliis  in  pectore  fidei  semina  i)lantare . . . 

[1883.  Philo8.-philol.  bist.  Ol.  4.|  36 
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remeauit  ad  propriam  sedem,^)  ebenso  wie  der  Schlusssatz 
der  Vita  primigenia:  ad  cuius  sepulchrum  exuberant  innu- 
luerabilia  beneficia  curationum  cunctis  iideliter  petentibus 

usque  in  hodierniun  diem  sich  fast  wörtlich  am  Schlüsse 
der  Passio  s.  Caecilie  (Cod.  lat.  Mon.  14418,  f.  81)  fiudet: 

domum  autem  eins  ecclesiam  consecrauit,  in  qua  beneficia 

exuberant  ad  memoriam  s.  Caecilie  usque  in  hodiemum  diera, 

so  dass  also  auch  aus  dem  usque  in  hodiemum  diem  nichts 

\   geschlossen  werden  kann.*) 
Es  fragt  sich  nun  allerdings,  in  wie  weit  solche  aas 

anderen  Legenden  entlehnte  Phrasen  auch  auf  die  materielle 

Ausgestaltung  der  Legende  einen  Einfluss  äussern,  nament- 
lich ob  dadurch  dem  Verfasser  einer  Legende  auch  neue 

Gedanken  zugeführt  werden.  Ich  möchte  letzteres  nicht 
leugnen,  schon  im  Hinblick  auf  das  bisher  Ausgeführte; 

denn  der  ganze  Charakter  des  Rupert  tritt  uns  nur  ab 

eine,  auf  Grund  solcher  Phrasen  entworfene  Schilderung  ent- 

gegen, und  sogar  wenn  auch  andei's woher  bekannte  That- 
sachen  erzählt  werden ,  so  verbinden  sie  sich  mit  dem  Ge- 

dankengange anderer  Legenden.')    Noch  deutlicher  zeigt  sich 

1)  Lib.  diurn.  form.  106  (ep.  consolat.  des  Papstes):  Illiua  enim 

praesidio  te  confidimus  ad  propriam  redire  sedem.  —  Willibaldi  tu» 

8.  Bonif.  c.  7  (JaÜ'^f  Mog.  457) :  Cumque  omnia  confirmata  christiani* 
tatis  ordine,  rite  agerentur  et  canonum  sunt  iura  in  Baioariis  reca> 
perata,  iam  ad  proprias  remeando  rediit  aecclesias;  ib.  491.  469.  — 
Paul.  Diac.  V.  7.  12.  —  Annal.  Mettens.  ad  a.  719-  735.  —  S.  Amand 

kehrt  bei  Mabill.  Acta  II,  715  von  den  Slaven  „ad  proprias  oves^ 
zurück,  und  Ck>d.  lat.  Mon.  14418,  f.  67^:  accepta  benedictione  feliciter 
remeauit  in  galliam  etc. 

2)  Im  nämlichen  Codex  f.  •'^S^  heisst  es  vom  h.  Clemens  tob 
Rom:  quod  ad  laudem  nominis  sui  iubeat  Dominus  fien  usque  in 
hodiemum  diem. 

3)  Z.  B.  heisst  es  von  Amandus  (Cod.  lat.  Mon.  14418,  f.  68^):  TW 
quoque  uir  sanctus  per  diuersa  circuiens  loca  predicabat  eoangeliimi' 
Multa  etiam  monasteria  uirorum  ac  puellarum  in  diuersis  constmxeitt 
locis.    In  der  vita  primigenia  ist  der  Gedankengang  nur  omgekelvt 
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dieses  an  der  Grazer  Vita.  Sie  lässt,  wie  schon  oben  gesagt 

wurde,  den  Sehluss  der  Vita  primigenia  hinweg,  macht  dafür 

aber  zwei  Schlüsse,  indem  sie  ganz  aus  der  Vita  Amandi 

(Cod.  lat.  Mon.  14418,  f.  (59')  den  Sehluss:  in  quo  loco  multa 
per  orationes  eius  credentibus  a  domino  prestentur  beneficia 
et  iaudabitur  ibi  ab  onmibus  nomen  domini  nostri  Jesu 

Christi  0  herübernimmt ,  der  Erzählung  von  der  Gründung 

des  Klosters  auf  dem  Nonnberg  hinzufügt  und  so  natürlich 
auch  mit  einem  neuen  Gedanken  die  vita  bereichert.  Der 

zweite  Sehluss  wurde  aber  schon  behandelt,  und  es  zeigte 

sich ,  dass  der  Verfasser  einfach  die  Vorgänge  der  religiös- 
sittlichen Wiedergeburt  in  der  Honiilie  des  h.  Maximus  zu 

Wundern  an  körperlich  Kranken  fortentwickelte. 

Dass  aber  auf  diese  Weise  Legenden  entstehen  und  die 

Salzburger  Rupertus-Legende  entstanden  ist,  kann  man  über- 
dies recht  deutlich  sehen  an  dem  schon  angeführten  Officium 

proprium  S.  Ruperti  antiquissimis  temporibus  cantari  solitum. 

Hier  haben  wir  im  Hymnus,  wie  in  den  Antiphonen  und 
Responsorien  nicht  nur  ein  Ineinandercomponiren  der  Vita 

primigenia  und  Grazer  Vita,  sondern  auch  ein  Zurückgreifea 

auf  die  Homilie  des  Maximiis  (caecis  u  i  s  u  m)  und  ganz  neue 

Ergänzungen,  theilweise  wie  sie  Mag.  Rudolf  1165  in  seiner 

Computatio  de  tempore  s.  Rudbeiii*)  aus  der  Vita  Ruperti 
(oder  vielleicht  nur  aus  dem  Officium  proprium  selbst  *)  an- 

1)  Ebenso  heinHt  es  in  dorPuHHion  der  thebäischen  Legion  (Cod. 

lat.  Mon.  14418  f.  'yT":  Hicqne  in  oonini  honore  magnarn  constnixit 
ecclesiam  ibique  eos  «epelivit  et  officium  eccleHiasticum  in  laudeni 
dei  ibidem  fidelitcr  adimpleri  fecit,  ubi  cottidie  per  oratione«  eonim 
molta  sanltatura  et  virtutum  prcutantur  beneficia . . . 

2)  Mon.  Germ.  SS.  XI,  16. 

8)  Die  orto  resurrectionis  Ohristi  missanim  sollemnia  laetus 

persolvitf  et  munitus  dominici  corporis  sacramento  inter  verba  fratres 
confirmantia  exivit  hominem  ist  wörtlich,  bis  auf  exuit  statt  exivit, 

eine  Antiphon  zu  den  Laudes  (Off',  propr.  8.  •'>},  und  ebenso  findet 
üch:  Sic  suum  contigit  phase  sacro  paschae  tempore  wörtlich  im 

Flymnus  ad  Vesperas  fS.  1). 
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führt.  Man  sieht  aber  daraus  und  aus  der  Computatio  Ton 

1129  wie  aus  der  des  Mag.  Rudolf,  dass  in  Salzburg  nament- 
lich der  dies  resurrectionis  Domini  störend  wirkte.  Nachdem 

er  zuerst  als  festum  resurrectionis  (27.  März)  aufgefasst  war, 

erklären  ihn  auf  den  etwas  vagen  Ausdruck  des  Hymnus  und 

einer  Antiphon  hin  der  Computator  von  1129  und  Rudolf 

bereits  für  den  dominicus  dias  paschae  (Ostersonntag)  — 
Combinationen ,  welche  an  sich  gar  keinen  Werth  haben, 
aber  auf  der  anderen  Seite  doch  einen  Blick  thun  lassen  in 

die  Art  und  Weise,  wie  allmählig  in  Salzburg  so  verschieden- 
artige Angaben  über  den  Tod  Ruperts  und  Feste  desselben 

entstehen  konnten. 

Einen  besonderen  historischen  Werth  kann  man  abo 

weder  der  Vita  priniigenia  noch  der  Grazer  Vita  beilegen. 

Was  an  historischen  Zügen  in  denselben  enthalten  ist,  beniht 
auf  den  Breves  Notitiae,  und  wieviel  auch  diesen,  soweit  es 

sich  um  die  Person  Ruperts  handelt,  Glaubwürdigkeit  zukommt 

scheint  wenigstens  mir  nicht  zweifelhaft.  Die  verschiedenen 

Widersprüche  mit  dem  Indiculus  sowie  die  legendenhafte 

Ausschmückung  der  Auffindung  des  Grabes  des  h.  Maximilian 
werden  stets  bedenklich  bleiben. 

Soll  ich  aber  noch  ein  Wort  über  die  Grazer  Vita  hin- 

zufügen, so  kann  ich  in  derselben  nichts  anderes  als  einen 

Versuch  erkennen,  die  Vita  primigenia  für  das  kirchliche 

Officium  umzuarbeiten.  Das  legt  schon  das  Verhältniss  nahe, 

in  welchem  das  Officium  proprium  zu  der  Grazer  Vita  steht. 

In  den  Oflficien  der  Heiligen  lehnen  sich  nämlich  Hymnus 

Antiphonen  und  Responsorien  an  die  Vitae  derselben  an. 

Ganz  so  verhält  sich  aber  das  Officium  proprium  s.  Rirad- 
berti  zu  der  Grazer  Vita,  nur  ist  diese  älter,  als  jenes,  welches 

im  Salzburger  Druck  von  1866  vorliegt,  da  die  Phrasen  des 

Hymnus:  Sic  suum  contigit  Phase  Sacro  paschae  tempore, 

sowie  die  andere  einer  Antiphon:  Die  orto  resurrecticNUi» 

Christi  missarum  solemnia  laetus  persolvit,  et  munitas  dominci 
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corporis  sacramento  inter  verba  fratres  confirmantia  exuit 

hominem,  bereits  über  die  Grazer  Vita  wieder  hinausgehen. 
Auf  den  liturgischen  Zweck  derselben  weist  auch  hin  das 

in  den  Eingang  der  Vita  eingeschobene  itaque,  wodurch  die 
Beziehung  auf  das  im  Officium  Vorhergegangene  hergestellt 
werden  soll,  und  das  sich  desshalb  neben  igitur  in  zahlreichen 

Passionen  und  Vitae  der  Heiligen  findet.^)  Und  endlich 
deuten  darauf  auch  die  am  Rande  stehenden  römischen  ZifiPern 

hin,  welche  die  Lectionen,  in  welche  die  Passionen  oder  Vitae 

getheilt  wurden,  bezeichnen.  80  findet  man  noch  am  Rande 
der  auf  Rupert  angewendeten  Homilie  des  h.  Maximus  auf 

f.  59"  des  Cod.  lat.  Mon.  14418  die  Ziffern  VII  und  VIU 
und  sämmtliche  Ziffern  von  I  bis  VIII  bei  der  Memoria  s. 

Michaelis,  f.  6P— 65.*)  Ob  oder  wie  lange  sie  im  wirk- 
lichen liturgischen  Gebrauche  war,  lässt  sich  freilich  nicht 

mehr  feststellen ;  dass  sie  aber  zur  Feststellung  des  Officiums 
8.  Ruperti  benützt  wurde,  steht  durch  das  Officium  proprium 
desselben  fest. 

Für  die  Zeit  des  Rupertus  lässt  sich  also  aus  seiner 

Vita,  in  der  Gestalt  sowohl  der  primigenia  als  der  Grazer 

Handschrift,  nichts  gewinnen.  Nur  so  viel  kann  man  allen- 
falls sagen,  dass  man  zur  Zeit  der  Abfassung  derselben  sich 

unter  Herzog  Theodo  den  um  700  lebenden  dachte  und  also 
auch  den  König  Childebert  als  den  dritten  seines  Namens 
betrachtet«.  Ja,  ich  möchte  behaupten ,  dass  dies  schon  die 

Anschauung  Alcuins  war,  da  er  in  seiner  Heiligen-Litanei 
folgende  Reihenfolge  hat:  S.  Remigi,  S.  Amande,  S.  Chrodo- 
berte,  und  Amandus  ohne  Zweifel   der   nach   der  Mitte   des 

1)  Im  Cod.  ]at.  Mon.  14418  beginnen  6  Passionen  oder  Vitae 
mit  itaque  oder  igitur,  darunter  sämmtliche  späteren,  wie  des  Amandus, 
Martinus  und  Brictius. 

2)  Auch  im  Olfic.  propr.  S.  7  ist  die  Vita  primigenia  in  8  Ab- 
schnitte getheilt,  sowi^  S.  9  der  Sermo  de  laudibus  s.  Eudperti. 
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VII.  Jahrhunderts   zu    Elnon    gestorbene  Bischof   von  Mast- 
rieht  ist,^)  der  in  Alcuins  Briefen  an  Am  immer  wiederkehrt. 
Immerhin  kann  ich  mich  nicht  davon  überzeugen,  dass  diese 

Anschauung    auch    die   ursprünglich    in   Baiem   herrschende 
war.     Schon  Waitz  (Gott.  Nachr.  18G9,  S.  13())  hat  darauf 

hingewiesen :    „  Wenigstens    ein   Jahrhundert    älter    (als  die 
Ruperts)  ist  die  Vita  des  Emmeram :  sie  lässt  keinen  Zweifel, 

dass  der   Herzog   Theodo,    den   auch   sie   nennt  —  mag  es 
nun  derselbe  sein  der  dort  gemeint  ist,   wie   Büdinger  will, 
oder  nach  der  gewöh  liehen  Annahme  ein  anderer,  der  schon 
ein  halbes  Jahrhundert  älter  —  Christ  war ;  die  Baiem  sind 
bekehrt,  wenn  auch  neophyti ;  die  Barchen  und  Klöster  werden 

im  Lande  erwähnt.  **     Ich    füge   aber   noch   folgende    Beob- 
achtung hinzu. 

Der  Bischof  Arbeo  von  Freising  schrieb  die  beiden 
Vitae  des  h.  Emmeram  und  des  h.  Corbinian,  und  letztere 

sogar  nach  der  Londoner  Handschrift  auf  Antreiben  des 
Bischofs  Virgil  von  Salzburg,  dem  sie  denn  auch  gewidmet 
ist.  Arbeo  stand  also  in  der  freundlichsten  Beziehung  in 
Salzburg  und  die  Prädikate ,  welche  er  Virgil  gibt ,  zeigen 
die  hohe  Achtung,  in  welcher  dieser  bei  seinen  Oollegen 
stand.  Wenn  nun  Arbeo  nicht  blos  zur  Erhöhung  seiner 

Diöcese  eine  Vita  Corbiniani,  sondern  auch  zu  Ehren  Regens- 
burgs  die  des  Emmeram  schrieb,  so  lässt  sich  wohl  ver- 
muthen,  dass  er  gewiss  auch  jede  Gelegenheit  ergriflFeu  hätte, 
Salzburg,  bezw.  Rupert,  zu  feiern,  wenn  sich  ihm  eine  solche 
geboten  hätte.  Und  doch  lag  dieselbe  so  nahe,  wenn  der 

Herzog  Theodo,  mit  dem  Emmeram  zusammentraf,  der  näm- 

1)  Meine  Kirchengesch.  Deutschi.  II,  326  f.  —  Die  Aofeinünder 
folge:  S.  Amanda,  S.  Hruodberte  scheint  stehend  geblieben  zu  sein, 
cf.  Cod.  lat.  Mon.  6421  (Fris.  221)  f.  17  die  Allerheiligenlitanei,  aber 
man  verwechselte  ihn  offenbar  mit  dem  Mainzer  Amandua.  da  die 
Litanei  später  noch   einen  Amandus  nennt:    S.  Arnulfe,  S.  Amanda. 
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ihe  gewesen  wäre,  welchen  kurz  vorher  Rupert  getauft 
id  an  welchem  er  einen  so  grossen  Gönner  gefunden  hatte, 

iatt  dessen  hier,  wie  überall  bei  Arbeo  das  tiefste  Still- 

hweigen  über  Rupert.  Das  macht  es  durchaus  unwahr- 
heinlich  ,  dass  Arbeo  und  wohl  auch  Virgil  den  Herzog 
beodo  in  der  Vita  Emmerami  mit  dem  zur  Zeit  Ruperts 
r  identLsch  hielten. 
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Philosophisch-philologische  Classe. 

Sitzung  vom  1.  Dezember  1883. 

Herr  Maurer  hielt  einen  Vortrag: 

^Das   Yerdachtszeugniss    des    altnorwe- 

gisehen   Rechtes.* 

Die  norwegischen  Provincialrechte  kennen  eine  sehr  eigen- 

thtiraliche  Beschränkung  des  Klagerechtes  in  ge- 
wissen Strafsachen,  welche  in  ihnen  zwar  sehr  ver- 
schieden gestaltet  auftritt,  aber  trotz  aller  Verschiedenheit 

der  Ausprägung  den  gemeinsamen  Grundgedanken  immerhin 
klar  erkennen  lässt. 

Im  älteren  Christenrechte  von  Vikin  kutet 

die  einschlägige  Bestimmung  folgendermassen :  ̂)  ,  Werden 
nun  Vergehen  im  Bezirke  begangen,  wegen  deren  des  Bi- 

schofs Vogt  eine  Busse  anzusprechen  hat,  da  soll  er  ein  Ding 

berufen  im  Bezirke;  er  soll  den  Ladungsstab  schneiden  tot 

diesem  Dinge,  ihn  innerhalb  des  Bezirkes  umfahren  lassai, 

Jedermann  ist  schuldig  das  Bezirksding  (herad8|>ing)  zu  be- 
suchen. Ist  nun  das  Ding  gehegt,  so  soll  des  Bischöfe  Vogt 

aufstehen  und  so  sprechen:  ich  habe  gehört,  dass  ein  Mann 

1)  B{)L.  I,  17;   II,  26;  III,  23.     Die  drei  Texte  weichen  nur  ni* 
erheblich  yon  einander  ab,  und  folge  ich  stets  der  klareren  Fusnag. 
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.  Bezirke  sich  yergangen  hat  in  einer  Sache,  wegen  deren 
r  Bischof  eine  Bosse  anzusprechen  hat,  und  dabei  soll  er 

Q  Mann  mit  Namen  nennen,  und  die  Beschuldigung  an- 
ben,  so  wie  sie  beschaffen  ist;  nun  will  ich  wissen,  ob  ihr 

n  der  Sache  schon  vorher  gehört  habt.  Wenn  nun  ein 
ertel  der  Bezirkseingesessenen,  welche  da  am  Dinge  sind, 
klärt,  vorher  schon  von  der  Sache  gehört  zu  haben,  so 
isst  diese  von  Rechtswegen  bezirksruchtbar  (heradsfleyit  at 

jhum);  da  mag  des  Bischofs  Vogt  wegen  der  Sache  Klage 
»llen  auf  solche  Busse,  wie  sie  gesetzlich  bestimmt  ist;  man 

gegnet  mit  einem  Dreiereide  (l^rittareidr)  für  eine  Drei- 
irksache oder  geringere  Sachen,  wenn  aber  die  Sache  grösser 

,  begegnet  man  mit  einem  Sechsereide  (hälfröttiseidr),  mit 
r  Eisenprobe  aber  für  alle  busslosen  Sachen.  Erklären  aber 

^niger  als  ein  Viertel  der  Bezirkseingesessenen  von  der  Sache 
hört  zu  haben,  so  fallt  diese  Sache  nieder,  und  heisst  seine 

'findung  (hans  upphaf);  diese  Sache  kann  er  von  Rechts- 
igen nicht  einklagen.  Einklagen  kann  er  aber  auch  alle 

jchen,  von  welchen  Zeugen  wissen.  Dieselbe  Klage  besteht 

allen  Rechtssachen  des  Bischofs ;  dabei  wird  keine  gesetz- 

he  Zahlung  gemacht,  alle  Leute  sind  schuldig,  das  Christen- 
um  zu  beschützen.**  —  Der  Sinn  der  Vorschrift  ist  in  der 
äuptsache  klar.  Bei  Vergehen,  wegen  deren  ein  Straf bezug 
s  Bischöfe  in  Aussicht  stand,  sollte  dessen  Vogt  nur  dann 

fugt,  sein  ohne  Weiters  Klage  zu  stellen,  wenn  er  im  Stande 
IT  den  Grund  seiner  Klage  sofort  durch  Zeugen  zu  beweisen; 
ir  ihm  diess  nicht  möglich,  so  durfte  er  nur  unter  der 
3raus8etzung  klagen,  dass  der  Vorfall,  auf  welchen  er  seine 

läge  begründen  wollte,  im  Bezirke  bereits  ruchtbar  gewor- 
in  war,  und  für  den  Beweis  der  Ruchtbarkeit  war  überdiess 

n  bestimmtes  Verfahren  vorgeschrieben,  dessen  erfolgreiche 
inhaltung  die  wesentliche  Vorbedingung  für  die  Zulassung 
ir  Klage  bildete.  Durch  eine  am  Ding  gestellte  Anfrage 
usate  erhoben  werden,  wie  weit  das  Gerücht  von  der  That 
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im  Dingbezirke  verbreitet  gewesen  war  oder  nicht;  es  galt 
nur  dann  als  hinreichend  verbreitet,  wenn  mindestens  ein 

Viertel  der  Dingleute  davon  gehört  zu  haben  erklärte,  wobei 
man  sich  daran  wird  erinnern  dürfen,  dass  sowohl  die  GJL. 

als  die  FrpL.  den  Zug  an  das  höhere  Ding  nur  dann  ge- 
statten, wenn  am  unteren  mindestens  ein  Viertel  der  Ding- 

leute abstimmig  gewesen  war.*)  Die  so  erfolgte  Constatinmg 
eines  genügenden  Verdachtes  aber  ermöglichte  dem  bischöf- 

lichen Vogte  die  Elagestellung ,  und  legte  eben  damit  dem 

Beklagten  die  Verpflichtung  zur  Führung  eines  Reinigung»- 
beweises  auf,  welcher  je  nach  der  Schwere  der  Anschuldigang 

durch  Eideshülfe  oder  Gottesurtheil  zu  erbringen  war.  — 
Zweifelhaft  kann  dem  gegenüber  nur  der  Schluss  der  Sielk 
sein,  sofeme  man  über  die  Art  verschiedener  Meinung  sein 
kann,  in  welcher  dessen  drei  Sätze  unter  sich  zu  verbindoi 

seien.  Der  erste  Satz  lautet  in  der  Fassung,  welche  der  obigen 

Uebersetzung  zu  Grunde  liegt:  „nü  er  ein  sokn  ä  allum  biak- 

ups  mälom*^,  und  so  geben  ihn  die  sänuntlichen  Hss.  mü 
einer  einzigen  Ausnahme,  sowie  auch  das  neuere  Christen- 

recht von  Vfkin,*)  wogegen  eine  Hs.  dafür  liest:  ,nü  er 

ein  sökn  biskups  ä  allum  mälum;'*  glaubt  man  nun  den 
zweiten  Satz:  „ekki  er  logfe  ä  |)vi**  mit  jenem  ersten  verbinden 
zu  sollen,  so  wird  man  kaum  umhin  können,  unter  dem  lögfi 

das  an  die  weltliche  Gewalt  zu  entrichtende  FriedensgeM  xn 
verstehen,  und  dieses  als  in  bischöflichen  Elagsachen  nieht 

anwendbar  bezeichnet  zu  erachten,  gleichviel  übrigens,  ob 

man  der  gewöhnlichen  Lesart  folgend  die  Stelle  dahin  aas- 
lege, dass  sie  für  alle  Klagen  des  Bischofs  sowohl  das  soTor 

geschilderte  Verfahren  als  die  Nichtzahlung  des  FriedeiB- 
geldes  anordne,  oder  ob  man,  die  Lesart  jener  vereinzelten  H& 
vorziehend,  dieselbe   besagen   lassen  will,  daas   die  Klage  in 

1)  G1)L.  85  und  266;  Frt)L.  X,  80. 

2)  Neuerer  B})KiR,  27, 
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311  hier  besprocheneu  Sachen  ausschliesslich  dem  Bischöfe 
istehe,  weil  nämlich  in  derartigen  Fällen  dem  Könige  kein 
riedensgeld  gebühre.  Andererseits  könnte  man  aber  auch 
m  zweiten  Satz  mit  dem  dritten  verbinden,  und  somit  in 

jr  Stelle  ausgesprochen  finden  wollen,  dass  zwar  alle  Leute 
^rpflichtet  seien  das  Christenthum  zu  schützen,  indem  sie 

imlich  auf  die  vom  Vogt  gestellte  Anfrage  hin  über  ihr 
rissen  oder  Nichtwissen  bezüglich  des  umlaufenden  Gerüchtes 
ßh  äussern,  dass  jedoch  diese  ihre  Verpflichtung  nur  eine 
ligiöse  und  moralische  sei,  indem  deren  Nichterfüllung  mit 

jiner  gesetzlichen  Busse  belegt  sei.  Unter  dem  lögfe  wäre 
Ichenfalls  nicht  nur  das  an  die  weltliche  Gewalt  zu  ent- 

chtende  Friedensgeld,  sondern  in  weiterem  Umfange  jedes 
i  wen  immer  zu  bezahlende  Strafgeld  zu  verstehen,  und  der 
ste  Satz  müsste,  der  Lesung  der  meisten  Hss.  entsprechend^ 
iiglich  dahin  verstanden  werden,  dass  er  die  Gleichheit  des 

erfahrens  in  allen  bischöflichen  Klagsachen  ausspräche.  Ich 
ähle  die  erste  Deutung.  Für  sie  spricht,  dass  nach  einer 

ideren  Stelle  des  Rechtsbuches*)  der   Bischof  in   der  That 
derartigen  Fällen  alle  Bussen  allein  beziehen  soll,  wogegen 

jr  König  nur  dann,  wenn  es  in  einer  busslosen  Sache  zur 
khtimg  des  Schuldigen,  und  damit  zur  Einziehung  seines 
ermögens  kommt,  dieses  an  sich  zu  nehmen  hat  bis  auf 
nen  Betrag  von  3  Mark,  welcher  dem  Bischöfe  zufallt;  durch 

ese,  schon  von  Fr.  Brandt*)  in  Bezug  genommene  Vor- 
hrift  ist  nämlich  festgestellt,  dass  bei  den  biskupsmal  wirkr 
ih  von  lögfe  im  Sinne  einer  an  den  König  zu  entrichtenden 
ihlung  keine  Rede  war.  Für  dieselbe  Deutung  spricht  aber 
ich  der  Zusammenhang  der  Stelle,  sofeme  die  Worte  „ekki 

lögfe  ä  J^vi**  sich  ungleich  besser  auf  das  Vorhergehende 
id  die  ausdrücklich  genannten  biskupsmal,  als  auf  das  Fol- 

1)  B^L.  I,  16;  n,  25;  III,  22. 

2)  Nordmaendenes  gamle  Ötralfret,  S.  27. 
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gende  beziehen  lassen,  in  welchem  das  Vergehen  gar  nicht 
bezeichnet  ist,  wegen  dessen  ein  lögfe  überhaupt  in  Frage 
kommen  könnte.  Endlich  ist  auch  von  Vornherein  unwahr- 

scheinlich, dass  den  Leuten  eine  Verpflichtung  auferlegt  und 
zugleich  ausgesprochen  werden  wollte,  dass  deren  Nichte^ 
füllung  straflos  sei,  was  denn  doch  ziemlich  einer  Aufforde^ 

ung  zur  Nichterflillung  gleichkäme.  Uebrigens  ist  die  Aus- 
legung dieses  Schlusses  unserer  Stelle  für  den  Gang  unserer 

Untersuchung  von  geringem  Belange. 
Äehnliche  Vorschriften  enthält  auch  das  ältere  Chri- 

stenrecht der  Hochlande.  Eine  einschlägige  Stelle de^ 

selben   lautet:*)    „Des   Bischofs   Vogt,   der   soll   Niemanden 
schädliche   Hexerei   (fordaBduskap)   vorwerfen,    weder  einem 

Manne  noch  einem  Weibe,   es  sei   denn   die   Sache   bezirks- 

ruchtbar  (heraä$fleytt)\  es  sagen  drei  Bauern,  oder  mehr  ab 
drei  das  und  geben  Zeugniss  darüber,  dass  es  in  der  Gegend 

ruchtbar  (bygdfleytt)  ist.    Erhebt  er  aber  den  Vorwurf,  nnd 
die  Sache  war  nicht   bezirksruchtbar,   so  soll   er   dafür  mit 

3  Mark  büssen.    Den  Vorwurf  darf  derjenige  erheben,  welcher 
an  sich  oder  an  seiner  Frau  ergreift  (tekr),    auch  wenn  die 

Sache  nicht  bezirksruchtbar  ist,  oder  wenn  er  an  seinen  Bän- 

dern ergreift,  oder  an  seinem  Vieh,  gleichviel  ob  er  ihn  er- 

hebt gegen  einen  Mann  oder  gegen  ein  Weib.*    Eine  zweite 
Stelle,  welche  die  Verfolgung  der   Sonntagsarbeit   bespricht, 

sagt  femer:*)   ,Des  Bischofs  Vogt  soll  Zeugen  zuziehen  da- 
rüber dass  sie  verbotenerweise  arbeiten,  aber  nicht  zu  Eides 

drängen."     Mau  wird  wohl  annehmen  dürfen,    dass  auch  in 
den  Hochlanden  die  gleichen  Grundsätze  für  alle  Klagsachen 

des  Bischofs  galten,  obwohl  die  angeführten  Stellen  nur  von 

bestimmten  einzelnen  Vergehen  sprechen,  und  man  wird  d« 
Inhalt   beider   Stellen  combiniren   dürfen,   obwohl  jede  vt» 

1)  E1)L.  I,  41;  II,  33. 

2)  E{)L.  I,  12;  II,  9. 
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len  mir  einen  Theil  der  einschlägigen  Bestimmungen  ent- 
t;  unter  dieser  Voraussetzung  ergeben  sich  aber  folgende 
kize.  Wie  in  Vikin,  so  durfte  auch  in  den  Hochlanden  des 

5chofs  Vogt  wegen  der  von  ihm  zu  verfolgenden  Straf- 
ihen  nur  dann  ohne  Weiters  Klage  stellen,  wenn  er.  im 
inde  war  seinen  Klagegrund  durch  Zeugen  zu  beweisen, 
-Iche  er  gleich  auf  frischer  That  aufgerufen  hatte;  ver- 

ebte er  diess  nicht,  so  niusste  er  auch  hier  zunächst  con- 

fttiren,  dass  das  Gerücht  von  dem  begangenen  Vergehen  im 
ezirke  wirklich  umlief,  und  durfte  nur  dann  seine  Klage 
fheben,  wenn  ihm  diese  Gonstatirung  gelang.  Wie  in  Vikin, 
ö  bat  femer  auch  hier  die  auf  Grund  eines  gehörig  consta- 
irten  Gerüchtes  erhobene  Klage  nur  die  Folge,  dass  der  Be- 
lagte  zur  Führung  eines  Reinigungsbeweises  greifen  muss, 
enn  er  nicht  sofort  verurtheilt  werden  will;  aber  nicht  nur 

ruten  die  Vorschriften  über  diö  Führung  dieses  Reinigungs- 

sweises hier  ganz  anders  als  dort,*)  sondern  es  ergeben  sich 
lieh  in  anderen,  uns  hier  näher  berührenden  Fragen  mehr- 
iche  Abweichungen.  Darauf  zwar  dürfte  wenig  Werth  zu 
gen  sein,  dass  die  E|)L.  dem  Vogte  für  den  Fall,  dass  er 
ne  im  Bezirke  nicht  ruchtbare  Strafsache  einklagt,  eine 
usse  von  3  Mark  androhen,  während  die  BpL.  einer  solchen 

Ir  den  gleichen  Fall  nicht  erwähnen.  Auch  die  BpL.  ver- 
ieten  dem  Vogte  für  diesen  Fall  die  Klagestellung,  und  in- 

em  sie  den  von  ihm  erhobenen  Vorwurf  als  ,,hans  upphaf* 
ezeichnen,  lassen  sie  erkennen ,  dass  sie  eine  verbotwidrige 
irhebung  der  Klage  durch  ihn  als  strafbar  behandelt  wissen 
ollen,  wenn  sie  auch  die  Höhe  und  Art  der  Strafe  nicht 

ageben.  Bedeutsamer  ist,  dass  zwar  der  Begriff  der  Bezirks- 
ichtbarkeit hier  wie  dort  gleichmässig  wiederkehrt  und  so- 

ar  dieselbe  Bezeichnung  für  denselben  gebraucht  wird,  dass 
ber    die   Voraussetzungen    beidemale    verschieden    bestimmt 

1)  El>L.  I,  42;  fehlt  in  IL 
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sind,   unter   welchen    diese  Ruchtbarkeit   als   gegeben  ange- 
nommen werden  soll.    Nicht  ein  Viertel  der  Dingleute  muss 

nach    den    E|)L.    von   dem    Vorwurfe    gehört    haben,   damit 

dieser  als  bezirkskundig  gelte,  sondern  es  genügt,  wenn  nur 
mindestens  3  Bauern  von  demselben  zu  wissen  erklären,  und 

demgemäss   ist   denn  auch    hier   von    einer   vorgangigen  Be- 
rufung des  Dings   und  von  einer   auf  diesem   an    die  Ding- 

leute  zu  richtenden  Anfrage  nicht  die   Rede,  womit  der  Be- 
weis der  Ruchtbarkeit  sehr  erhebhch  erleichtert  ist.     Einige 

Schwierigkeit  macht  endlich  auch  hier  wieder  der  letzte  Sati 

der   Stelle.     Das    „taka  a  ser**   u.  s.  w.  in   demselben  wdst 
augenscheinlich  auf  eine  handgreifliche  Feststellung  des  That- 
bestandes  der  Behexung  hin,  wobei  nur  ungewiss  bleibt,  ob 
damit  nur  der  objective,  oder  ob  zugleich  auch  der  subjective 
Thatbestand  ins  Auge  gefasst  werden  wolle,    d.  h.  ob  unter 
dem,    was   der   Mann  an  sich,  seiner  Frau  u.  s.  w.  ergreift, 
nur  das  Zaubermittel  zu  verstehen  sei,  oder  auch  die  Person, 

welche  dasselbe   angewandt   hat   oder   doch   anzuwenden  im 

Begriffe  stand.     Das   Erstere  wird   wohl   als   gemeint  anzu- 
nehmen,  und   somit   der   Sinn   der  Stelle   dahin   aufzufassen 

sein,  dass  dieselbe   die  Klagestellung  auch   ohne  vorgängige 
Constatirung  der  Ruchtbarkeit  des  Vergehens  dann  gestattet, 
wenn  die  Thatsache  der  Behexung  handgreiflich  erwiesen  ist, 

wenn  also,  wie  das  Recht  von  Vikin  sich  ausdrCickt,*)  , Hexen- 
werk gefunden  wird  in  den  Betten  oder  Kissen  von  Leuten, 

Haar,   oder   Krötenfüsse,  oder    Menschennägel,    oder   andere 

Dinge,  welche  zur  Zauberei  zu  gehören  scheinen  ;**  sehr  be- 
greiflich, weil  in  diesem  Falle  der  Verdacht  schwindet,  das» 

die  Klage  lediglich  aus  Leichtfertigkeit  oder  Bosheit  erhoben 
sein  möge.     Beachtenswerth  ist  ferner,   dass  der  Schluss  der 

Stelle  nicht  mehr,  wie  deren  Anfang,  nur  des  Bischöfe  Vogt 

als   Kläger   ins   Auge   fasst,   sondern    alle   und   jede   Leute, 

1)  B1)L.  I,   16;  II,  25;  III,  22. 
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welches  Standes  und  Berufes  sie  auch  seien.  Daraus  folgt 
aber,  dass  einerseits  auch  der  Vogt  dann  ohne  Verdachts- 
zeugniss  klagen  darf,  wenn  der  objective  Thatbestand  zweifel- 

los fest  zu  stehen  scheint,  und  dass  wohl  andererseits  auch 

der  Privatmann,  wo  diess  nicht  der  Fall  ist,  eines  Verdachts- 
zeugnisses bedarf  um  klagen  zu  dürfen.  Wenn  demnach  der 

Eingang  der  Stelle  ausschliesslich  von  des  Bischofs  Vogte 
spricht,  so  ist  diess  nur  daraus  zu  erklären,  dass  dieser  der 
Natur  der  Sache  nach  am  Oeftesten  in  den  Fall  kam  der- 

artige Klagen  stellen  zu  müssen,  da  er  ja  nicht  nur  wegen 

eigener,  sondern  auch  wegen  fremder  Behexung  zur  Elage- 
stelhmg  berufen  war. 

In  dem  Haupttexte  der  älteren  Gulapiugslög  finde 
ich  den  Ausdruck  heradsfleytt  nur  an  einer  einzigen  Stelle 

gebraucht,  welche  der  Redaction  des  K.  Magnus  Erlingsson 

angehört,')  und  hinterher  auch  in  das  sogenannte  Christen- 

recht K.  Sverrir's  übergegangen  ist.*)  Nach  ihr  sollen  Leute, 
welche  de*  Pnederastie  beschuldigt  werden,  sich  durch  die 

Eisenprobe  reinigen,  wenn  das  Vergehen  bezirksruchtbar  ist; 

über  die  Voraussetzungen  aber,  unter  welchen  diese  Rucht- 
barkeit  angenommen  wird,  spricht  sich  die  Stelle  ebensowenig 
aus  als  darüber,  ob  etwa  auch  ohne  yorgängige  Constatirung 

der  Ruchtbarkeit  geklagt  und  der  Gegner  zu  einem  Reinigungs- 
be weise  gedrängt  werden  konnte.  Anderwärts  findet  sich 
sodann  noch  eine  weitere  hieher  bezügliche  Stelle,  deren 

Wortfassung  freilich  in  etwas  verschiedener  Gestalt  über- 
liefert ist.  Ein  Bruchstück  einer  dem  Schlüsse  des  12.  Jahr- 

hunderts angehörigen  Hs.,  welche  ich  anderwärts  als  E.  be- 

zeichnet und  eiulässlich  besprochen  habe,')  lässt  auf  eine  Vor- 
schrift  über   das  Verfahren   gegen    der  Hexerei  verdächtige 

1)  G1)L.  82. 
2)  SverrisKrR.  75. 

3)  Tgl.   zumal   meine    Abhandlung :    «Die    Entstehungszeit   der 

älteren  Gula^ingslög/   S.  19—20,  und  44—46. 
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Weiber,  welche  unser  Haupttext  ganz  gleichmässig  bringt/) 

folgende  in  diesem  fehlende  Sätze  folgen:*)  ̂ Wenn  aber  einem 
Weibe  vorgeworfen  wird,  dass  es  ein  Unhold  (troll)  und  dne 
Menschenfresserin  sei,  da  soll  man  diese«  über  sie  sprechen 
aus  3  Häusern,  und  äei  dieses  zuvor  bezirksruchtbar  (heradh 

fleytt)^  und  wird  sie  dessen  überwiesen,  so  soll  man  sie  an 
die  See  hinausführen,  und  ihr  den  Bücken  durchhauen.  Wenn 

sie  aber  die  Sache  leugnet,  da  soll  sie  sich  durch  ein  Gottes- 
urtheil  reinigen;  man  weihe  Wasser  und  Kessel,  und  da 

greife  sie  hinein,  da  ist  es  gut,  wenn  sie  rein  wird.  Wenn 
sie  aber  darum  rein  wird,  so  soll  er  seinen  Fuss  dahin  setzen, 

wohin  er  es  dem  ihrigen  zugedacht  hatte;  wenn  man  aber 
nur  aus  einem  Hause  spricht,  dass  sie  ein  Unhold  sei  und 
eine  Menschenfresserin,  so  ist  diess  Yerläumdung  und  üble 
Rede  (rog  ok  fjölmceleY  Dieselbe  Vorschrift  findet  sich  auch 

in  das  sog.  Christenrecht  K.  Sverrirs  eingestellt,')  jedoch  mit 
der  Abänderung,  dass  die  beiden  letzten  Sätze  hier  ihren 
Platz  vertauscht  haben,  wodurch  die  Bestimmung  den  Sinn 
erhält,  dass  der  Ankläger  nur  für  den  Fall  seinerseits  dem 

Tode  verfallen  soll,  da  er  ohne  vorliegende  Bezirksruchtbar- 

keit  geklagt  hat,  und  seine  Klage  durch  das  von  der  Be- 
klagten erfolgreich  bestandene  Gottesurtheil  als  unbegründet 

erwiesen  wird.  Dieselbe  Abweichung  kehrt  nun  aber  auch 

noch  in  einem  alten  Excerpte  aus  der  Hs.  C.  wieder,*)  welche 
bekanntlich  die  reine  Olaf  sehe  Redaction  des  Rechtsbaches 

giebt,*)  sowie  in  einer  Zusammenstellung  der  für  König  und 

1)  GpL.  28. 
2)  Norges  gamle  Love,  IT.  S.  495. 

3)  SverrisKrR.  98. 

4)  Norges  gamle  Love,  IV,  S.  6,  §  28.  Ich  verdanke  die 
Möglichkeit,  die  bisher  gedruckten  21  Bogen  dieses  neuen  Bande» 
benützen  zu  können,  der  oft  bewährten  Güte  des  Herrn  Profenoci 
Dr.  Gustav  Storni  in  Christiania. 

5)  vgl.  meine  angeführte  Abhandlung,  S.  18 — 19  und  46. 
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Bischof  geiiiemschaftlicheu  Klagsachen,  welche  in  mehrfachen 

Hsa.  zu  finden  ist/)  wenn  auch  hier  mit  einigen  für  unseren 

Zweck  gleichgültigen  Veränderungen.  Schon  aus  diesem 
Grunde  wird  man  die  Lesart  des  Christenrechtes  K.  Sverrirs 

vorzuziehen  und  anzunehmen  haben,  dass  in  Cod.  £.  aus 

Zufall  oder  Missverstand  die  beiden  Sätze  umgestellt  worden 
seien;  eben  dafiir  sprechen  aber  auch  innere  Gründe.  Als 

»rog  ok  fjölmaeli**  bezeichnet  die  Stelle  die  Erhebung  der 
auf  keine  gehörig  erwiesene  Ruchtbarkeit  gestützten  Klage; 

för  ,,rög**  aber,  welches  zum  Nachtheil  eines  Anderen  an 
den  König  oder  einen  anderen  vornehmen  Herrn  gebracht 

wird,  bestimmt  unser  Rechtsbuch  die  Strafe  der  Talion,  so- 
feme  dem  Angeschuldigten  die  Reinigimg  durch  den  Eid 

gelingt,^)  während  es  anderwärts  dieselbe  Strafe  der  Talion 
für  den  Fall  wiederholter  vergel^licher  Anklage  wegen  Mords 

vorschreibt,')  ganz  wie  das  Gleiche  auch  in  den  Fr|)L.  wie- 

derkehrt.*) Es  ist  hiernach  ganz  folgerichtig,  wenn  unsere 
Stelle  die  als  unbegründet  erwiesene  Klage  wegen  eines  nicht 

ruchtbaren  Vergehens  mit  der  Talion  bedroht;  unbegreiflich 

wäre  dagegen,  wenn  derjenige  als  Verläumder  bestraft  werden 

wollte,  welcher  zwar,  wie  das  Gelingen  des  Reinigungsbe- 
weises zeigt,  fälschlich,  aber  doch  gestützt  auf  ein  genügend 

verbreitetes  Gerücht,  und  s(miit  weder  boshafter  noch  leicht- 

sinniger Weise  geklagt  hat.  —  Im  Uebrigen  ist  klar,  dass 
die  Voraussetzungen  der  Bezirkskundigkeit  hier  ganz  ebenso 

geregelt  sind  wie  in  den  Hochlanden,  und  wenn  zwar  inso- 

1)  Norges  gamle  Love,  IV,  S.  18,  §  i:^. 
2)  Gt)L.  137. 
•i)  ebenda«  157. 
4)  Fr{)L.  IV,  7  und  14,  u.  dgl.  in.  Die  im  Inhaltsverzeichnisse 

de«  Haupttextes  unter  V,  27,  resp.  30  verzeichnete  Stelle  ,um  rög"* 
fällt  zwar  in  eine  Lücke  der  Hs.,  ist  aber  in  Kr.  II,  §  28,  Norges 
gamle  Love.  11,8.506  erhalten,  und  auch  in  die  Jarns.  Mannh. 
28,  dann  Landsl.  Mannh.  24,  BjarkR.  /^4,  und  Jonsb.  26  über- 
gegangen. 
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ferne  einiger  Unterschied  vorliegt,   als   die    durch  kein  Ver- 
dachtszeugniss    unterstützte    Klage    dort    schlechthin    unte^ 

sagt   und  mit   einer   Geldbusse   belegt   ist,    während  sie  ha 

zugelassen  wird,  aber  zur  Strafe  der  Talion  führt,   wenn  (fr 

Beklagte  sich  zu   reinigen  weiss,    so   ist   doch    dieser  unter- 
schied, so  weit  er  überhaupt  bestand,  nicht  von  principielkr 

Bedeutung.      AuffälUger   könnte   erscheinen,    dass   auch  der 

durch  kein  Verdachtszeugniss  unterstützten  Klage  gegenüber 
der  Reinigungsbeweis  nur  durch  den  Kesselfang  soll  gefuhrt 
werden  können,  also  durch  das  schwerste  aller  Beweismittel: 

aber  möglicherweise  war  die  Meinung  die,  dass  die  Beklagte 

auf   eine   solche   Klage   überhaupt   gar   nicht    zu    antworteo 

brauchte,  wenn  sie  nicht  wollte,   und  somit  zum  Kesselfang 

nur  dann  zu  greifen  hatte,  wenn  sie,  mit  der  Abweisung  der 

Klage  nicht  zufrieden,    den  Kläger  auch  noch   in  die  Strafe 
der  Talion  verfällt  sehen  wollte,  was  dann  dieses  sowohl  ab 

das  vorige  Bedenken  in  ein   neues  Licht  rückt.     Endlich  d 
noch  zu  beachten,  dass  die  zweite  der  hier  behandelten  Stell« 

eben    nur   der  Ölaf'schen  Redaction   der   6|)L.  angehört,  in 
der  Magnüs'schen  dagegen   gestrichen  ist;    doch  wird  daraw 
nicht  allzuviel  geschlossen  werden  dürfen,  da  die  erste  Stelle 

umgekehrt   einer  von  K.  Magnus   Erlingsson  erlassenen  NV 
velle  angehört. 

Eine  nicht  unwesentlich  andere  Gestalt  zeigt  nun  aber 

das  ältere  Recht  von  Drontheim,  und  zwar  d&s  Land- 
recht  sowohl  als  das  Stadtrecht.  Auch  hier  tritt  das  W 

dachtszeugniss  zunächst  mehrfach  auf  kirchenreohtlichem  Ge- 

biete auf.  Nach  einer  Stelle*)  soll  der  Priester  oder  bischöf- 
liche Vogt,  welcher  Jemanden  wegen  Arbeitend  an  einem 

gebotenen  Feiertage  beschuldigt,  den  Angeschuldigten  nur 

unter  der  Voraussetzung  zum  Eide  treiben  können,  daüs  ff 

behauptet,  ihn  selber  bei  der  Arbeit  getroffen  zu  haben,  ami 

1)  Frl)L.  II,  29;  BjarkR.  III,  61;  ebenso  Sverris  KrR,  4T. 
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1  letzterenfalls  der  Reinigungseid  vom  Beklagten  mit 

er  alleinigen  Hand  abgeschworen.  Vermag  der  Kläger 

9  nicht  zu  behaupten,  so  kann  er  dagegen  die  eidliche 

ligung  des  Beklagten  nur  dann  fordern,  wenn  er  ein 
ulishvidjar  vitni  (heimiliskvidar  vitni;  heimiskvidar  vitni) 

gegenüber  erbringt,  was  in  der  Art  zu  geschehen  hat, 

;  ein  Angehöriger  des  betr.  Volklandes  bezeugt,  und  je 

Wem  eine  Busse  von  3  oder  von  6  Unzen  in  Frage  steht, 

i  oder  vier  Genossen  bestätigen  (sanna),  dass  der  Erstere 

Gerücht  gehört  und  dass  dieses  sich  mindestens  über  drei 
e  verbreitet  habe,  ohne  dass  er  doch  wisse,  was  an  der 
he  wahr  sei  oder  nicht;  auch  in  diesem  Falle  kann  sich 

r  der  Beklagte  durch  seinen  alleinigen  Eid  frei  schwören. 

;h  einer  zweiten  Stelle')  soll  des  Bischofs  Vogt  Niemanden 
:en  Meineids  vor  Gericht  stellen,  wenn  nicht  entweder  die 

he  offenbar,  d.  h.  durch  Zeugen  erweisbar  ist,  oder  aber 

heimiliskvidjarvitni  von  ihm  erbracht  werden  kann;  der 

[ligungseid  des  Beklagten  wird  dem  gegenüber  wieder  mit 

en  alleiniger  Hand  abge*<chworen.  Wiederum  soll  des 

jhofs  Vogt  die  Klage  wegen  Blutschande  mit  heimilis- 
tjar  vitni  stellen,  und  dadurch  den  Beklagten,  wenn  er 

rnet ,  zum  Reinigungseide  treiben ,  welcher  in  diesem 
le  sell)dritt  zu  schwören  ist,  da  die  Acht  auf  dem  Spiele 

t.*)  Wegen  Ehebruchs  kann  entweder  mit  Augenzeugen 
lagt  werden,  welche  sofort  auf  frischer  That  berufen 

den,  oder  aber  mit  heimiliskvidjarvitni;')  auch  in  diesem 
le  ist  der  Reiuigungseid,  welchen  der  Beklagte  der  Klage 

fegensetzen  kann,  ein  lyrittareidr ,  obwohl  im  Falle  der 

urtheilung  nur  eine  Busse  von  3  Mark  an  den  Bischof 

erlegen  ist,    aber  es  erklärt  sich  diess  aus    den  schweren 

1)  Frt)L.  II,  4f;. 

2)  Frl>L.  III,  3. 

:3;  Frl)L.  lU,  5;  BjarkR.  111,  67;  Överris  KrR.  60. 

37* 
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Folgen,    welche   die  That  anderweitig  nach  sich   zieht.    Mit 

heimiliskvidjiyvitni  soll  ferner  des  Bischofs  Vogt  gegen  den- 
jenigen  klagen,    den  er   der    mit  Vieh  begangenen  Unzucht 

beschuldigt;*)  der  Beklagte  aber  mu&s  sich  durch  die  Eisen- 
probe reinigen,    wenn    er   der  Acht  entgehen  will.     Endlich 

steht  die  Acht  darauf,  wenn  Jemand  mit  Götzendienst,  Wahr- 
sagerei oder  Zauberei  umgeht,    und  hat  sich  der  Leugnende 

je  nach  seinem  Geschlecht  durch  Eisenprobe  oder  Kesselfang 

zu  reinigen;*)  wer  aber  einen  derartigen  Vorwurf  gegen  Je- 
manden   erhebt,    der   gilt   als    übelredend    (fjolnudes  madr), 

wenn  darüber  sofort  Zeugen  aufgerufen  werden,  es  sei  denn, 

dass  er  ein    heimiliskvidjarvitni  für  sich  erbringen  kann.  — 
Im  drontheimer  Rechte  tritt  aber  das  Verfahren  mit  heimil- 
iskvidarvitni   auch    ausserhalb   des   kirchlichen    Gebietes  auf. 

An  einer  der  Stellen  freilich,  welche  das  heimiliskvidarn'tni 
im  Bereiche  des  weltlichen  Rechts  verwendet  zeigen,  beruht 

dessen  Nennung  auf  einem  blosen  Schreibverstosse ;  der  Zn- 
sammenhang der  Stelle  zeigt,   dass  vielmehr  heimsoknarritni 

zu  lesen  ist,')  und  die  Vergleichung  der  entsprechenden  Stelle 

der  Jämsida,"*)  sowie  einzelner  Texte  der  Land.slög'»)  bestätigt 
diese    Lesung.      Aber    andere    Stellen    lassen    sich    nicht  in 

gleicher  Weise  baseitigen,    und  bezeugen  unwiderleglich  den 

Gebrauch  des  Verdachtszeugnisse«  auf  dem  Gebiete  des  welt- 

lichen   Rechts.     Mit   einem    „heimkvidarvitni"   soll    zunächst 
durch  den  Vogt  wegen  der  Ermordung  eines  Mannes  gekUgt 

werden,  dessen  Leichnam  man  im  Walde  findet,  ohne  irgend 
etwas  Weiteres    von   der   That   zu  Mrissen ,    durch  welche  er 

das    Leben    verloren    hat;**)    auaserdem    kann    aber    in  einer 

1)  Frt)L.  UI,  18. 
2)  FrJ)L.  ni,  15;  BjarkH.  lll,  69. 

:\)  P>J)L.  IV,  7;  vgl.  IV.  r>. 
4)  .Tarn 8.  Mannh.  14. 

5)  Gulethingslaug,  S.  155  (ed.  1817). 
6)  Frt>L.  IV,  24. 
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Reihe  von  Fällen  derjenige,  welcher  einen  Anderen  fälschlich  ge- 
wisser Verbrechen  bezichtigt  hat,  sich  dadurch  gegen  die  Be- 

schuldigung der  Verläumdung  schützen,  dass  er  einen  «heimis- 

kvid*  erbringt,  d.  h.  ein  heirailiskvidarvitui  vorführt.  Die  ein- 
schlägige Stelle  unseres  Haupttextes  der  F|)L.  ist  allerdings  de- 

fect;  ̂ )8ie  lässtsich  indes,sentheils  aus  einemMembranfragmente*), 
theils  aus  dem  Stadtrechte,')  der  Järnsida*)  und  den  späteren 
Gesetzbüchern*)  um  so  sicherer  ergänzen,  als  das  erhaltene  In- 
haltsverzeichniss  des  betreflFenden  Buches  der  Fr|)L.  hiefür  eine 

Stütze  bietet.  Die  Stelle  lautet  aber  folgendermassen :  »Nie- 

mand, weder  der  Vogt  noch  ein  anderer  Mann,**)  soll  einem 
Anderen  nachsagen,  dass  er  sich  zur  Pa^derastie  hergegeben 
habe,  es  sei  denn,  dass  ihm  10  Männer  zum  Ding  folgen 
und  seine  Rede  bewahrheiten  (saune),  so  wie  es  gesetzlich 
vorgeschrieben  ist;  zwei  Männer  sollen  schwören,  und  acht 
seine  Rede  bewahrheiten,  die  beiden  sollen  das  Buch  in  der 

Hand  halten  und  so  schwören:  dafür  lege  ich  die  Hand  auf 

das  heilige  Buch,  dass  wir  dieses  gehört  haben,  aber  wir 
wissen  nicht,  was  wahr  ist.  Fehlen  ihm  diese  Zeugen,  so 

verfällt  er  der  Acht;')  wenn  er  aber  auch  alle  diese  Zeugen 
hat,  soll  der  Andere  dennoch  mit  einem  Dreiereide  sich  rei- 

nigen können.  Beschuldigt  Jemand  einen  Andern,  dass  er 
den  König  um  Land  und  Leute  zu  bringen  beabsichtige,  das 

1)  FrJ)L.  V,  22. 
2)  Fr.  II,  §  21.  22  und  27;  Norges  gamlc  Love,  II,  S.  505 

und  506. 

8)  BjarkR.  III,  152;  vgl.  Norgen  gamle  Love,  IV,  S.  J*5. 
4)  Jarns.  Mannh.  24  und  25,  fin. 

5)  Landslög,  Mannh.  23  und  25;  neueres  Stadtrecht 
23  und  25;  Jönsbök,  25  und  27. 

6)  Die  Jarns.  liest:  »hvatke  raeeiri  inadr  ne  minni;*  in  den 
Lands  1.  u.  s.  w.  steht:  „hvarke  syslumadr  n^  annarr  madr. 

7)  So  nach  der  Jarns.;  nach  den  Landsl.  und  den  ihnen  fol- 
genden Quellen  tritt  dagegen  hier  wie  in  den  folgenden  Fällen  nur 

eine  Geldbusse  an  den  König  und  den  Gegner  ein. 
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soll  weder  der  Vogt  sprechen  noch  ein  anderer  Mann/)  wenn 
er  sich  nicht  die  Acht  zuziehen  will,  es  folge  ihm  denn  ein 
heimiliskvidarvitni.  Und  wenn  Jemand  der  Frau  eines  An- 

dern vorwirft,  dass  sie  bei  einem  Anderen  als  ihrem  Manne 

gelegen  habe,  oder  der  Tochter  oder  Schwester  eines  Anderen 
nachsagt,  dass  sie  bei  einem  Manne  liege,  das  soll  man  nicht 
sagen,  wenn  man  sich  nicht  die  Acht  zuziehen  will,  es  folge 
denn  ein  heimiliskvidarvitni.  Wenn  aber  Jemand  ein  un- 
sprechbares  Wort  (ükvaedesord),  auf  welchem  die  Acht  steht, 
gegen  einen  Mann  oder  ein  Weib  spricht,  und  es  werden 
darüber  Zeugen  aufgerufen,  da  soll  er  volle  Busse  (fullrette) 

an  den  zahlen,  gegen  den  er  gesprochen  hat,  auch  wenn  er 
sich  mit  einem  heimiliskvidarvitni  von  der  Acht  frei  macht 

({)ö  at  hann  helge  sek  med  h.  kv.  v.),  es  sei  denn,  dass  er  der 
rechtmässige  Kläger  wäre  wegen  dieser  Sache;  dann  steht 
keine  Busse  darauf.  So  soll  es  gehalten  werden  bezüglich 
jeder  üblen  Rede  (fjolmceli)  und  Vollrechtswort  (fullrettisordy. 

Das  Stadtrecht  schiebt  noch  den  Satz  ein:*)  ,Wenn  Einer 
einem  Anderen  Diebstahl  (hvinnska)  vorwirft,  imd  den  G^en- 
stand  nennt,  und  nicht  selbst  das  Klagerecht  hat  in  dieser 
Sache,  so  ist  diess  eine  üble  Rede  (fjölmteli)^  es  sei  denn, 

dass  er  ein  heimiskvidarvitni  dazu  habe;**  obwohl  derselbe 
in  den  übrigen  Quellen  fehlt,  wird  man  denselben  dennoch 
auch  dem  Landrecbte  Drontheims  vindiciren  dürfen,  da  das 

Inhaltsverzeichniss  des  fünften  Buches  der  FrJ>L.  an  der  be- 

treffenden Stelle  einen  Artikel  ,üm  hvinnzcu'  anfahrt') 
Weiterhin  wird  sodann  aber  noch  gesagt:  »Was  für  Worte 

nun  Einer  gegen   den  Andern  spricht,   welche  auf  eine  Be- 

1)  Den  Vogt  nennt  der  BjarkR.,  welcher  hier  zu  Gebote  öt«hl, 
während  die  FrJ)L.  defect  sind;  die  Jarns.  sagt  wieder:  , weder  ein 

grösserer  Mann  noch  ein  geringerer*^ ,  und  die  L  a  n  d  s  1.  u.  s.  w.  le^eo'- 
, weder  der  Amtmann  noch  ein  anderer  Mann*. 

2)  BjarkR.  III,  152;  vgl.  Norges  gamle  Love,  IV,  S.  95. 
3)  Norges  gamle  Love,  I,  S.  176. 
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;himpfung  hinauslaufen,  oder  wirft  er  ihm  Dieberei  (hvinnsko) 

1er  Hexerei  vor,  ohne  desshalb  ein  Klagerecbt  zu  besitzen, 

*  ist  er  ein  übelredender  Mann  (fjolnuelesmQdr)^  wenn  Jener 

eugen  darüber  aufruft,  wenn  er  nicht  gegen  ihn  ein  heimil- 
kvidarvitni  erbringen  kann,  da  soll  er  einen  Zwölfereid 

:hwören;  fehlt  ihm  aber  das  heimiliskvidar  vitni  am  Ding, 

)  verfallt  er  der  Acht."*)  Das  Stadtrecht  enthält  übrigens 
jsser  der  bereits  besprochenen,  augenscheinlich  den  Fr|)L. 
itlehnten  Stelle  auch  noch  eine  Reihe  weiterer  Vorschriften 

>n  durchaiLs  selbstständiger  Wortfassung.  Nachdem  dasselbe 

mächst  von  dem  Vorwurfe  der  Paederastie  gesprochen  und 

;merkt  hat,  dass  derselbe  als  ̂ fjölmcBli''  gelte  und  mit  der 
cht  bedroht  sei*),  geht  es  mit  folgenden  Worten  zu  dem 
orwurfe  des  Diebstahls  über:')  „Wenn  Jemand  einem  An- 

dren Diebstahl  vorwirft  (bregdr  um  hvinnsku),  dass  er  ge- 
ohlen  habe,  und  er  nennt  sowohl  den  Gegenstand  als  den 

!ann  mit  Namen,  welchem  der  Gegenstand  gehörte,  und 

»rieht  so:  du  hast  diesen  Gegenstand  diesem  Manne  gestohlen, 
i  verfällt  er  der  Acht,  wenn  kein  heimskvidr  (heiuLskvittur) 

im  folgt;  aber  das  ist  ein  heimskvidr,  wenn  ihm  10  Männer 

ir  Versammlung  folgen,  und  2  Männer  auf  das  Buch  be- 
hwören  und  8  bestätigen,  dass  sie  diesen  heimskvid  alle 

>rher  gehört  haben.*  Sodann  wird  fortgefahren:*)  „Wenn 
3mand  der  Frau  eines  Anderen  vorwirft,  dass  ein  Anderer 

si  ihr  gelegen  habe  als  ihr  Mann,  und  heisst  sie  eine  Ehe- 
recherin,  so  verfallt  er  der  Acht  und  jeder  Pfenning  seines 

1)  So  die  Ja  ms.;  die  Landsl.  a.  8.  w.  laHHen  dagegen  nur 

ne  GeldhoHse  eintreten,  und  denigeniÜHK  auch  nur  einen  Dreier-  oder 
jchsereid  schwören. 

2)  BjarkR.  U,  33;  III,  91. 
3)  BjarkB.  II,  84;  III,  92.  Ich  ziehe  bezüglich  des  letzteren 

extes  die  in  einzelnen  Punkten  berichtigte  Lesung  in  Norges 
amle  Love,  IV,  S.  78  zu  Rathe. 

4)  BjarkH.  ü.  35;  III,  93—95,  vgl.  Norges  gamle  Love, 
r,  S.  78 — 79;  den  Anfang  der  Stelle  siehe  auch  III,  128. 
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Gui«^  vffcr  ~tiir  jötin  ̂ m.  htäwstritj  fci]^:  £e  Aber,  gcgn 

*>  «ei  ifx:!:.  du»  äfr  io-  SMcäH*  vilierfnlin  iRrie.  Woui  Je- 
maiM  «ÖKSL  A^iicnac  H«x«rs  r<c«irfi.  ?««  rerfilh  er  <kr 

A^ln.  iiEid  J4«d«r  Pf«£inw  rtan^^  0«b^  vbbb  üib  nicbt  eio 

f^va^kTÜT  f<»i2i.  ̂ ^«flttaid  ««Q  m  lif  AMiiren  sugeii. 

^  ««ea  im  ESket^riKii  «TBemcri  -r*df5'  <bb  FcoMkiirf  (Tsq^KM 
sA^rA^T  d^'XD  aiUtsc.  dcT  üiic  GiA  «hnUcileu  will,  in  Aaua 
iUimz  «ä^fa  J«z>€T  be^Dd««.  Wenn  »her  ein  anderer  Mino 

d^  •cprk'fat.  «ür.*  T^n-falh  <t  ä«r  Acht  und  jeder  Pfenning  seines 

'vqVä.  e^  St:*!  dt^D  daä^  ̂ in  iMHiilüitvidr'i  dazu  folge.  Me- 

tiiaikI  -<*U  ra  ̂ üeic  Andere  sheen:  da  hast  mich  besloUen.') 
aa-!»^T  wffim  er  bestohkn  wurde  und  diea^  za  eintf  erwieseDen 

Th^itea^rhe  ma^c-ht:  derjenisr.  gegen  «eichen  so  gespTX)chen 

wurde,  roll  diese  .Sache  einklagen,  oder  er  hat  das  Recht  des 

Konig}»  and  der  Scadtkote  Tmterdrockt.  ier  Andere  aber  be- 
zahle die  Vonnirfsboa^  ihaldi  npfn  alagsbotom)«  wenn  er 

den  Vorwurf  nicbt  zu  beweisen  Tennag:  wenn  Jener  aber 

iiberf&brt  wird,  hat  er  Nichts  za  bekommen.*  Zar  Erklimng 

di*«er  letzteren  Vorschrift  wird  sodann  noch  gesagt:^)  ,Wo 
immer  Jemand  eine  abie  Rede  (fJSImueii)  gegen  einen  Anderen 

aiLSKtos^i,  da  stM  die^r  sogleich  Zeugen  darQber  aufrufen, 

und  noch  an  demselben  Tage  das  Hom  Terlangen.^)  und  den 
Tag  darauf  .soll  man  Versammlang  halten,  und  da  9oU  tf 

»ich  .seiner  Zeugen  bedienen,  die  er  über  die  Sache  angerufen 

hatte,  um  welche  Zeit  auch  das  Wort  gesprochen  wurde. 

Wenn  er  aber  nicht  so  klagt,  so  hat  er  sein  Klagerecht  ver- 
loren, und  kann  dieses  nie  mehr  in  Stand  bringen,  und  wenn 

1)  So  II:  in  m  Hteht:  -verra'.  d.  h.  etwas  Schlechteres. 
2)  In  m.*  heimskridar  vitni. 
3)  Vgl.  die  oben  bereiU  angeführte  SteUe  BjarkK.  III,  151 
4)  BjarkK.  11,  :^6. 
h)  d.  h.  die  durch  das  Blasen  des  Stadthomes  erfolgende  BerufoBg 

der  Stadtgemeinde. 
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er  dafür  bfissen  will,  bilsse  er  Jenem  mit  3  Mark,  und  mit 

anderen  3  Mark  dem  Könige  und  den  Stadtleuten/  Endlich 

gehört  hieher  noch  eine  Stelle,  welche  nur  in  dem  anderen 
der  beiden  bisher  benutzten  Texte  des  Stadtrechtes  enthalten 

ist;  sie  steht  im  Zusammenhange  mit  den  Bestimmungen  über 

Kauf  und  Verkauf,  und  lautet  wie  folgt:*)  ,Wenu  aber  Je- 
mand einem  Anderen  Schuld  giebt,  dass  er  eine  Sache  ge- 

kauft habe,  die  ihm  raubweise  (med  mne)  abgenommen  wor- 
den sei,  da  reinige  sich  dieser  mit  einem  Sechsereide,  und 

zwar  mit  benannten  Eidhelfern  (nefndarvitni),  wenn  Jener 

ein  heimskvidarvitni  dazu  hat;  wenn  aber  ein  heimskvidar- 

vitni  nicht  da  ist,  da  sei  es  ein  Sechsereid  mit  beliebig  ge- 

wählten Eidhelfern  (fangavitni).** 
Ich  will  nun  den  Versuch  machen,  die  gemeinsamen 

Grundsätze  festzustellen,  welche  den  bisher  besprochenen 

Bestimmungen  zu  Grunde  liegen;  da  dabei  der  Natur  der 
Sache  nach  zunächst  an  das  llecht  von  Drontheim  als  an 

das  ausgiebigste  anzuknüpfen  ist,  können  die  näheren  Er- 

läuterungen, welche  dieses  Recht  erfordert,  bei  dieser  Gelegen- 
heit gleich  mit  erledigt  werden. 

Keine  Schwierigkeiten  bereitet  die  sprachliche  Deutung 

der  einschlägigen  technischen  Bezeichnungen.  Der 

Ausdruck  heimiliskvidarviini^  auch  heimiliskvidjarvitni,  heim- 
iskvidarvitni ,  heimskvidarvitni  geschrieben,  bezeichnet  ein 

Zeugniss,  welches  über  das  Vorhandensein  eines  heimiliskvidri 
heimiskvidr,  heimskvidr  oder  heimskvittr  erbracht  wird,  und 

unter  diesem  letzteren  ist  ein  Gerede  (kvidr)  oder  Geschwätz 

(kvittr)  zu  verstehen,  welches  in  der  Heimath  (heimr,  heimili) 

umgeht,  also  ein  in  der  Heimath  umlaufendes  Gerücht,  üeber 

diese  Bedeutung  des  Ausdruckes  kann  kein  Zweifel  bestehen. 

Schon  in  einem  Liede  der  älteren  Edda  finden  sich  die  Worte:'') 

1)  BjarkR.  III,  110;  vgl.  Norges  garnle  Love,  IV,  S.  82. 
2)  Sigrdrifuin.   25.    In   der  Völsünga  s.  21/132  (ed.  Bugge) 

fehlen  die  Worte. 
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„linjttr  er  heimiskvidr, 

,neiiia  ser  g6(tan  gete**, 
und  wenn  ein  isländisches  Rechtsbuch  nach  Aufzähhmg  der 

verschiedenen  Wege,  auf  welchen  die  Vaterschaft  bei  einem 

unehelichen  Kinde  erwiesen  werden  kann,  beifügt:*)  ,eigi 

skal  heimiskvid  annan  at  henda,  eda  illtyngdir**,  so  will  dabei 
auch  nichts  Anderes  gesagt  sein,  als  wenn  dasselbe  bei  einer 

ähnlichen  Gelegenheit  anderwärts  sagt :  ̂)  „eigi  skolo  [>ar 

kvittir  räda" ,  oder  wenn  eine  geschichtliche  Quelle  von  einem 

nganga  eptir  kvittum  övisra  manna'*  spricht.^)  Ich  habe  aaf 
diesen  Sprachgebrauch  der  isländischen  Quellen  bereitpi  bei 

anderer  Gelegenheit  aufmerksam  gemacht,*)  und  Vilh.  Finsen 
hat  denselben  neuerdings  ebenfalls  ganz  in  derselben  Weise 

festgestellt;*)  hier  möchte  ich  nur  noch  hervorheben,  dass 
die  in  den  anderen  norwegischen  Dingbezirken  ausserhalb 

Drontheims  übliche  Bezeichnung  heradsfleytt^  ̂ ygdfteytt,  bpgd- 

arfleytt  genau  dieselbe  Bedeutung  ergiebt.  Auch  von  ̂ herads- 

fleygjar  sakir"  spricht  das  vorhin  angeführte  isländische  Rechts- 
buch einmal,*)  und  giebt  von  ihnen  folgende  Definition:  ,eii 

Ja  ero  sakir  heradsfleygjar,  er  meire  hlutr  hefir  spurt  Jiing- 
heyjanda  i  |>eim  hrepp,  er  sakir  koma  upp,  ok  hyggi 

menn  at  satt  se**.  Hier  wie  dort  ist  freilich  die  Ueberein- 

stinmiung  nur  eine  sprachliche,  denn  der  Begriff  der  herads- 
fleygjar sakir  kommt  im  isländischen  Rechte  nur  insofern  in 

Betracht,  als  pnesumirt  wird,  dass  ein  bezirksnichtbar  ge- 
wordener Vorgang  auch  zur.  Kenntniss  defirjenigeu  gelangt 

sein  werde,  den  er  angeht,  und  vom  heimiskvidr  ist  nur  in- 

1)  StadarhöUbök,  163/192. 

2)  ebenda,  153/182. 

3)  Ljösvetninga  h.,  23/206. 

4)  vgl.  meine  Abhandlung:    ^Die  unä<>hte  Geburt  nach  altnor 
dischem  Rechte,  S.  23-24. 

5)  G  r  ä  g  ä  8  m,  S.  622—623. 
6)  Ötadar  hölabök,  333/359—300. 
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soweit  die  Rede,  als  gesagt  wird,  derselbe  sei  unbeachtet  zu 

lassen,  wo  es  sich  um  eine  Beweisführung  handelt;  zur  Fest- 
Stellung  der  Wortbedeutung  aber  darf  der  Sprachgebrauch 
der  isländischen  Quellen  immerhin  herangezogen  werden. 

Auch  die  Etymologie  des  Wortes  führt  tiberdiess  zu  keinem  an- 
deren Ergebnisse.  Herad,  und  ebenso  bygd,  bezeichnet  einen 

Landbezirk;  fleygr  bezeichnet  das  was  fliegen  kann  oder 
fliegt,  und  fleytt  ist  doch  wohl  gleich  fleygt  in  demselben  Sinne 
zu  nehmen,  so  dass  also  heradsfleygt  oder  bygdarfleygt  das 
ist,  was  im  Bezirke  herumfliegt,  im  gegebenen  Falle  also 

ein  in  einem  Bezirke  herumfliegendes  Gerücht  (fleygikvittr).^) 
Mit  der  Etymologie  des  Wortes  und  dem  Sprachgebrauche, 

welcher  in  Bezug  auf  dasselbe  befolgt  wird,  stimmt  nun  aber 
auch  die  rechtliche  Gestaltung  des  heimiliskvidarvitni 

völlig  überein.  Nicht  dem  mindesten  Zweifel  kann  unter- 
liegen, dass  dasselbe  ein  wirkliches  Zeugniss  ist,  und  dass  es 

speciell  unter  den  BegriflF  des  Erfahrungszeugnisses  oder  Nach- 
harzeugnisses  fällt.  Es  ist  lediglich  die  Aussage  einer  be- 

stimmten Anzahl  von  Bezirksangehörigen  über  die  Existenz 

eines  in  ihrem  Bezirke  verbreiteten  Gerüchtes,  wie  diess  zu- 
mal die  in  drontheimer  Rechtsquellen  mehrfach  überlieferte 

Formel  des  zu  schwörenden  Eides  deutlich  zeigt;  ganz  von 
derselben  Art  ist  aber  auch  das  Verdachtszeugniss,  welches 
die  Rechtsbücher  des  Gula|)inges ,  der  Hochlande  und  von 

Vfldn  kennen,  ¥rie  denn  die  E|>L.  dasselbe  auch  ganz  eben- 

si>gut  wie  die  Fr|>L.  oder  der  BjarkR.  als  „vitni**  bezeichnen. 
Vollkommen  gleichgültig  erscheint  dabei,  dass  die  Voraus- 

setzungen der  Bezirksruchtbarkeit,  und  damit  auch  des  über 

sie  zu  führenden  Beweises,  in  den  verschiedenen  Provincial- 
rechten  einigermassen  verschiedene  sind,  und  zumal  hat  auch 
der  Umstand  nichts  Auffalliges,  dass  das  drontheimer  Recht 

die  Bestätigung  der  Zeugenaussage  durch  eine  bestimmte  An- 

1)  FagrHkinna,  277/185. 
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zahl  von  Eidhelfern  fordert;  kehrt  doch  dieselbe  Forderung 

in  den  GJ)L.  bei  einem  anderen  Anwendungsfalle  des  Er- 

fahrungszeugnisses wider,  bei  dem  ödalsvitni  nämlich/)  wel- 
ches wir  doch  sicherlich  zu  den  ältesten  Beweismitteln  des 

norwegischen  Processes  zu  zählen  haben.  Nicht  in  der  Be- 
schaffenheit des  Verdachtszeugnisses,  sondern  lediglich  in  der 

Art  seiner  Verwendung  liegt  somit  dessen  Eigenthüm- 
lichkeit  b^ründet,  und  auf  diese  seine  eigenthümliche  Ver- 
wendiaigsweise  Wird  sich  demnach  unsere  Aufmerksamkeit 

ganz  vorzugsweise  zu  richten  haben.  Da  zeigt  sich  nun, 

dass  man  einerseits  in  gewissem  Umfange  nicht  schon  der 

blossen  Klage,  wie  diess  sonst  die  Regel  war,  sondern  unr 

der  durch  ein  Verdachtszeugniss  imtersttitzten  Klage  die  Kraft 

beilegte,  den  Gegner  zur  Führung  eines  Reinigiiugsbeweises, 

oder  doch  eines  in  gewisser  Weise  erschwerten  Reinigungs- 
beweises zu  treiben,  wenn  er  nicht  verurtheilt  werden  wollte, 

und  dass  man  andererseits  den  durch  ein  solches  2^ugnia> 

nicht  gestützten  Vorwurf  überhaupt,  oder  doch  unter  gewissen 

weiteren  Voraussetzungen,  als  einen  verleumderischen  und 

beleidigenden  behandelte  und  bestrafte.  Nach  beiden  Seiten 

hin  zeigen  freilich  die  verschiedenen  Rechte  im  Elinzelneu 

eine  grosse  Mannigfaltigkeit  der  Gestaltungen,  und  lediglich 

diese  ist  es,  die  uns  Schwierigkeiten  bereitet.  Die  BJL. 

lassen  die  Klage,  falls  sie  nicht  ihrem  vollen  Umfange  nacb 

auf  einen  Zeugenbeweis  sich  zu  stützen  vermag,  nur  unter 

der  Bedingung  zu,  dass  ein  Verdachtszeugniss  erbracht  wird, 

während  die  Beschaffenheit  des  Reinigungsbeweises,  welchen 

letzterenfalls  der  Beklagte  zu  führen  hat,  lediglich  von  der 

grösseren  oder  geringeren  Schwere  der  erhobenen  Beschul- 
digung abhängt.  Ganz  ähnlich  verhalten  sich  auch  die  E^La 

sie  lassen  zwar  die  Klage  ohne  Verdachtszeugniss  schon  dann 

zu,  wenn  wenigstens  der  objective  Thatbestand  durch  Augen- 

l)  G  {)  L.   266  und  267. 
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schein  oder  Zeii^iiiss  erweisbar  ist,  gestatten  solche  aber  im 
Uebrigen  ebenfalls  nur  auf  bewiesene  Bezirksruchtbarkeit 

hin,  während  die  Reinigung  des  Beklagten  auch  in  den  Hoch- 
landen theils  durch  die  Schwere  der  Beschuldigung,  theils 

durch  die  Wahl  des  Beklagten  bestimmt  worden  zu  sein 

scheint.  Die  EpL.,  und  doch  wohl  auch  die  BpL.,  lassen 

andererseits  den  Kläger,  welcher  durch  kein  Verdachtszeug- 
niss  unterstützt  klagt,  wo  er  eines  solchen  bedürfte,  sofort 

in  eine  Geldbusse  verfallen,  ohne  dass  vom  Angeschuldigten 

die  Führung  irgend  eines  Reinigungsbeweises  gefordert  würde. 

Etwas  anders  steht  die  Sache  nach  den  GJ)L. ;  diese  lassen 

die  Klagestellung  auch  ohne  Verdachtszeugniss  schlechthin 

zu,  aber  sie  setzen  dabei  den  Kläger,  der  ohne  solche  Unter- 

stützung klagt,  für  den  Fall,  dass  dem  Beklagten  sein  Reini- 
gungsbeweis gelingt,  der  Strafe  der  Talion  aus.  Mag  sein, 

dass  überdiess  gegenüber  einer  ohne  Verdachtszeugniss  er- 

hobenen Klage  der  Bekl^te  zur  Führung  eines  Reinigungs- 
beweises gar  nicht  verpflichtet  war,  vielmehr  zu  diesem  nur 

dann  zu  greifen  brauchte,  wenn  er  den  Kläger  in  die  Strafe 

der  Talion  verfällt  wissen  wollte;  mag  auch  sein,  dass  der- 
selbe nur  einem  erbrachten  Verdachtszeugnisse  gegenüber 

durch  ein  Gottesurtheil  sich  zu  reinigen  hatte,  während  der 

Reinigungseid  genügte,  wo  dieses  fehlte,  und  könnte  hierauf 
die  Wortfassung  von  GJ)L.  32  hindeuten :  die  Knappheit  der 
zu  Gebot  stehenden  Quellenangaben  lässt  in  dieser  Richtung 

zu  keinem  sicheren  Ergebnisse  gelangen.  Weit  verwickelter 
sind  aber  die  Vorschriften  des  drontheimer  Rechts.  Auch 

dieses  fordert  natürlich  kein  «Verdachtszeugniss ,  wenn  ein 

Zeugenbeweis  gefülirt  werden  kann,')  und  verzichtet,  viel- 
leicht freilich  nur  in  Anerkennung  der  Amtswürde  des  bi- 

schöflichen Vogtes,  auch  dann  auf  dessen  Erbringung,  wenn 

1)  FrJiL.  III,  r,;  BjarkU.  Ill,  67  und  SverrisKrR.  fiO;  dann 
FrJ)L.  11,  46:  siehe  oben,  S.  559. 
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dieser  die  That  selbst  gesehen  zu  haben  }>ehauptet.*)  Abge 
sehen  hie  von  aber  wird  zunächst  im  Christenrechte  dem  Vogte 

des  Bischofs  durchgängig  verboten,  den  Angeschuldigten  zum 

Eide*),  oder  auch  zum  Gottesurtheile  zu  treiben*),  wenn  die 
Anschuldigung  schwer  genug  ist  um  die  Reinigung  durch 

den  Eid  auszuschliessen ;  jedoch  wird  dabei  nicht  ausdrück- 

lich gesagt,  welche  Wirkung  einer  verbotwidrigen  Klage  dft*- 
selben  ohne  Verdachtszeugniss  zukomme,  ob  sich  also  der 
Angeschuldigte  ihr  gegenüber  etwa  dennoch  irgendwie  m 
reinigen  habe,  dann  ob  und  welche  Strafe  den  Vogt  wegen 

ihrer  unbefugten  Anstellung  etwa  treflFe.  Nur  eine  einzige 
Stelle  im  Christenrechte  spricht  sich  in  letzterer  Beziehung 

dahin  aus,  dass  derjenige,  welcher  eine  Anschuldigung  erhebe, 

ohne  ein  Verdachtszeugniss  zu  erbringen,  dafür  als  fjölnueli«- 
madr  behandelt  werden  solle;*)  aber  diese  Stelle  spricht  von 
einem  der  schwersten  Vorwürfe,  dem  der  Zauberei,  Wahr- 

sagerei und  des  Götzendienstes  nämlich,  einem  Vorwurfe  aho. 

welcher  zu  den  schwersten  Injurien  zählt*),  und  sie  setxt 
nicht  die  Klagestellung  durch  des  Bischofs  Vogt  voraa««,  was 
ebenfalls  wohl  zu  beachten  ist.  Wendet  man  aber  von  hier 

aus  den  Blick  auf  das  weltliche  Recht  Drontheims,  so  er- 
öffnet sieh  sofort  eine  völlig  neue  Aussicht,  welche,  wenn 

nicht  alle,  so  doch  eine  lange  Reihe  von  Vorschriften  des- 
selben unter  einen  einheitlichen  Gesichtspunkte  zu  bringen 

gestattet. 

1)  Frl)L.  11.29;  HjarkK.  III,  Gl;  S  v  e  rri  »  K  r  R.  47:  ?|fl. 
oben  S.  558. 

2)  Fr|}L.  II,  2^:  Hauimt  den  eben  an^^ettihrten  Parallelatellen: 

Frt)L.  II,  46;  III,  3  und  5;  BjarkR.  III,  67;  S  v  e  r  r  i  s  KrR.  ßO: 

vgl.  oben  8.  559. 

8)  Fr|}L.  III,  18;  vgl.  oben  S.  560. 

4)  FrpL.  III,  15;  BjarkR.  III,  69;  vgl.  oben  S.  560. 

5)  vgl.  J  a  r  n  8.  M  a  n  u  h.  25,  sammt  den  Parallelstellen;  fenw 

BjarkU.  H,  35  und  III,  94;  oben,  S.  563—564. 
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Auszugehen  ist  dabei  von  dem  Begriffe  des  tjölmceli. 

Gebildet  aus  dem,  nur  in  Zusammensetzungen  vorkommenden, 

Abverbe  »fjöl",  d.  h.  viel,  und  dem  Substantive  „maeli**, 
d.  h.  Gerede,  bedeutet  dieser  Aasdruck  Vielrederei,  imd  kann 

in  sehr  verschiedenem  Sinne  gebraucht  werden.  In  einem 

geistlichen  Romane  wird  er  einmal  für  „Geschwätz"  ange- 

wandt^), und  in  den  Geschichtsquellen  wird  gelegentlich  das 

„bera  i  fjölmseli  fyrir  alpydu**  dem  „raeda  af  hljödi  fyrir 

nokkurum  mönnum*"  entgegengesetzt^),  oder  gesagt:  „kunnu 
margir  hanum  at  segja  irä  ̂ essum  tidindum,  ok  var  pat  fsert 

mjök  1  fjölmaeli  {)ar  i  hirdinni",*)  oder:  „{)o  at  petta  vaeri 
eigi  hatt  talat,  [)ä  for  |)0  hserra  ok  haerra,  ok  kom  i  fjölmaeli 

um  sfdir",*)  so  dass  sich  also  die  Bedeutung  „allgemeines  Ge- 

schwätz* im  Gegensatze  zum  vertrauten  Einzelngespräche  er- 
giebt.  In  diesem,  sozusagen  lediglich  quantitativen  Sinne 

wird  der  Ausdruck  jedoch  in  den  Kechtsquellen  nicht  ge- 

braucht, vielmehr  nehmen  ihn  diese  stets  in  einem  quali- 

tativen Sinne,  so  dass  er  also  das  Sprechen  von  Worten  be- 
zeichnet, welche  man,  gleichviel  ob  vor  Vielen  oder  vor 

Vi^enigen,  überhaupt  nicht  sprechen  soll.  In  den  G|)L.  haben 

wir  die  Zusammensetzung  „rög  ok  ̂ ölmaeli"  gefunden,'*)  und 
an  einer  anderen  Stelle  sprechen  dieselben  von  „yki  eda  fjöl- 

maeli*',*) wobei  unter  yki  verstanden  wird:  „wenn  Einer  dem 
Andern  Etwas  nachsagt,  was  nicht  sein  noch  geschehen  kann, 

und  nicht  gewesen  ist,  wenn  er  von  ihm  sagt,  dass  er  jede 
neunte  Nacht  ein  Weib  sei,  und  dass  er  ein  Kind  geboren  habe, 

und  ihn  gylvin  nennt.**  Das  droutheimer  Stadtrecht  aber 
wendet  den  Aasdruck  auch  auf  schwere  Scheltworte  an,   die 

1)  B  a  r  I  a  a  ni  H    o  k    .1  o  k  a  p  h  a  t  8    h.,  96/95. 

2)  Heimskr.  Olafs  s.  helga,  83/240. 

3)  ebenda,   171/480—481. 
4j  Flbk.  lU,  13/14  (U^konar  a.  gamla). 
5)  oben.  S.  556. 

6j  G{)L.  138. 
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weder  unter  den  Begriff  der  Verläumdung  noch  der  Nach- 

rede von  Unmiiglichem  fallen^),  und  es  kann  somit  wohl  nur 
die  Schwere,  nicht  die  sonstige  Beschafffenheit  des  erhobenen 

Vorwurfes  für  den  Begriff  des  Qölmseli  massgebend  gewesen 

sein.  Nun  haben  wir  nicht  nur  in  den  6|>L.  den  Satz  ge- 
funden, dass  die  Erhebung  des  Vorwurfes  der  Unholdschaft 

und  Menschenfresserei ,  wenn  durch  kein  Verdachtszeagnias 

unterstützt,  als  ,,rög  ok  fjölmieli"  behandelt  werden  soll,  son- 
dern auch  im  drönter  Rechte  sahen  wir  ausgesprochen,')  da* 

derjenige  als  „Qölmaelismadr*'  zu  gelten  habe,  der  ohne  solche 
Stütze  einen  Andern  des  Götzendienstes,  der  Wahrsagerei 

oder  der  Hexerei  beschuldigt.  An  jener  Stelle  femer,  welche 

zwar  in  unseren  F'rJL.  defect  ist,  aber  aus  anderweitigen 
Quellen  ergänzt  werden  kann ,  kehrt  dieselbe  Bestimmung 

nicht  nur  bezüglich  des  Vorwurfes  der  Hexerei  und  des  Dieb- 
stahles, sondern  auch  allgemein  })ezüglich  aller  Vorwürfe 

wieder,  welche  an  die  Ehre  gehen. •)  Das  Stadtrecht  aber 
spricht  sich  nicht  nur  an  der  correspondirenden  Stelle  in 

Bezug  auf  den  Vorwurf  des  Diebstahls  ähnlich  aus*),  sondern 
auch  anderwärts  in  Bezug  auf  eine  ganze  Reihe  schwerer 

Vorwürfe;^)  kein  Zweifel  also,  dass  die  Erhebung  schwererer 
Beschuldigungen,  welche  sich  auf  kein  Verdachtszeugniss  w 

stützen  vermochte,  einfach  als  schwere  Verbalinjurie  behandelt 
werden  wollte.  Das  weltliche  Recht  von  Drontheim  bezeichnet 

als  solche  schwerere  Beschuldigungen  den  Vorwurf  des  Mor- 
des, d.  h.  der  heimlichen  Tödtung,  femer  den  Vorwurf  des 

Landesverrathes,  des  Ehebruches  und  der  sonstigen  strafbaren 
Unzucht,  der  Paederastie,  des  Diebstahles  und  der  Zauberei, 

endlich  auch  den  Vorwurf,  ein  Findelkind  oder  im  Ehebruch 

1)  BjarkR.  II,  :l^-:^6;  III,  91—95. 
2)  Fr|}L.  111,  i:.;  BjarkR.  III,  69. 
3)  J  a  r  n  s.  M  a  n  n  li.  24  und  25,  und  die  ihr  folgenden  Quellen. 
4)  BjarkK.  III,  152. 
5)  BjarkR.  II,  33  und  36;  Uh  91. 
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erzeugtes  Kind  zu  sein,  wobei  indessen  angedeutet  wird,  dass 

diese  Aufzählung  keineswegs  eine  erschö])fende  sein  wolle; 

eine  schärfere  Begrenzung  der  hieher  gehörigen  Beschuldig- 
ungen wird  sich  unten  noch  ergeben.  Wiederholt  wird  aus- 

gesprochen ,  dass  die  Erhebung  einer  Beleidigungsklage  das 
sofortige  Aufrufen  von  Zeugen  (skfrskota  undir  vatta)  über 

das  Aussprechen  des  Scheltwortes  erfordere.*)  Das  Stadtrecht 
setzt  femer  für  die  Anstellung  der  Injurienklage  eine  kurze 

Verjährungsfrist  fest,*)  und  sucht  den  Beschimpften  anderer- 
seits dadurch  zur  Klagestellung  zu  zwingen,  dass  es  ihn  für 

den  Fall  ihrer  Unterlassung  als  Einen  behandelt  wissen  will, 

welcher  des  Königs  und  der  Stadt  Recht  unterdrückt  hat,') 
ein  Vergehen,  welches  nach  den  GpL.  mit  15  Mark  gebfisst 

wird,*)  während  eine  Verordnung  des  K.  Häkon  gamli*)  zwar 
der  an  den  König  zu  entrichtenden  Zahlung  gedenkt,  aber 

dc»ren  Betrag  ebensowenig  angiebt  als  eine  Parallelstelle  des 

Stadtrechb*.^)  Alle  diese  Bestimnmngen  erklären  sich  sehr 
wohl,  wenn  wir  von  der  gewöhnlichen  Injurie  und  deren 

klagweiser  Verfolgung  ausgehen ;  sie  wollen  aber  kaum  zu- 
treffen auf  den  uns  hier  zunächst  beschäftigenden  Fall,  da 

die  Injurie  durch  die  Anstellung  einer  Klage  begangen  wird, 

welche  die  Ehre  des  Beklagten  berührt. 

Die  Weiterfühnmg  der  Untersuchung  fordert  nun  aber 

zunächst  die  Beseitigung  eines  Bedenkens,  welches  sich  in 

Bezug  auf  die  Bestrafung  des  fjölmaeli  erhebt.  Es  wird  kaum 

Ijezweifelt  werden  köimen,  dass  neben  ,r6g**  und  „yki"  nur 

die    als   ̂ fuUreftisord*^    bezeichneten    schwereren    Scheltworte 

1)  Fr|)Ii.  X.  .15;   JiirnH.   Mannli.   24,   und  di»»   ihr  folgenden 
Quellen:  B.jarkH.  II,  36:  III,  152;  vkI.  auch  G  |)  L.  196. 

2)  BjarkR.  II,  :<6. 
:i)  ebenda,  II,  35;  III,  95. 

4)  (4  p  L.  214  und  256. 
fO  FrpL.,  Kinleitunjsr,  21. 

*    ß)  BjarkR.  II,  25. 

[1S8:3.  Philos.-philol.  hist.  Ol.  4.]  38 
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unter  den  Begriff  desselben  fallen ,  wie  denn  ̂ Qoiniaeli  ok 

fullrettisord**  gelegentlich  geradezu  zusammengestellt  werden*); 
geringere  Scheltworte  also,  für  welche  die  Fr{>L.  nur  ,half- 

retti"  zahlen  lassen/-)  und  für  welche  auch  das  Stadtreclii 

verschieden  abgestufte  geringere  Bussen  ansetzt'),  fallen  nicht 
in  jenes  Bereich.  Aber  die  Bezeichnung  fullretti^ord  wei«t 

nur  auf  die  Entrichtung  des  vollen  „R-echle«*,  d.  h.  der 
vollen  persönlichen  Busse  an  den  Verletzten ,  und  wirklich 

sprechen  sowohl  die  (tJ)L.*)  als  auch  die  Fr|>L.  und  das 

Stadtrecht^)  an  einzelnen  Stellen  nur  von  der  Verpflichtong 
zur  Bezahhmg  dies«'r  Geldbusse,  während  die  G{>L.  ander- 

wärts beim  „tungunid'*  überhaupt  und  beim  yki  und  fjölmsli 
insbesondere  die  Strafe  der  Acht  eintreten  lassen,^)  und  auch 
die  Fr|)L.  sammt  dem  Stadtrechte  wiederholt  diese  ab  die 

regelmässige  Folge  des  fjölmaeli  hinstellen.  Da  hat  nun  Kr. 
Brandt  einen  Widerspruch  zwischen  älterem  und  jüngerem 

Recht  annehmen  zu  sollen  geglaubt,')  indem  ursprünglich 
alle  gröberen  Scheltworte  zur  ütlegd  geführt  hätten,  dagegen 

sj)äter  auch  bei  ihnen  die  Sühnung  durch  Erläge  des  ,  Rechtes' 
aufgekommen  sei ;  indessen  scheint  mir  diese  Annahme  doch 

nur  in  sehr  beschränktem  Umfange  richtig.  Nach  isländiacbeni 
Recht  stand  auf  dem  fullrettisord  neben  dem  vollen  Rechte 

auch  noch  der  .^tjörbaugsgardr",  d.  h.  die  Landesverweisung;*) 
die  Klage  gieng  von  Anfang  an,  ganz  wie  in  anderen  Fallen, 
auf  Beides,  und  wurde  eben  nur  nach  erfolgter  Verurtheilong 

am  Executionsgerichte  (feränsdomr)  bei  der  Auseinander- 
setzung d(»s  Vernuigens  des   Schuldigen  hier  wie   sonst  den» 

1)  .fi'irns.  M  II null.  24  und  die  ihr  folgenden  Quellen. 
2J  Frl)L.  X,  :{r>:  B.jarkR.  lll,  lHi>. 
3)  BjarkR.  11,  30— .Sl;  III.  «7— 8S. 
4)  Gi)L.  nm. 

'>)  Frf)L.  X.  3.S;  HjarkK.  IIl.  162. 
t>)  a|)L.  l:W. 

7)  Nordma»ndeiieM  gainlo  Straft'eret,  S.  91  -  9*2. 
8)  Kgsbk,  237/181;  St.  375/.390. 
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obsiegenden  Kläger  sein  „Recht**  vorab  aus  diesem  entrichtet.^) 
Nach  norwegischem  Rechte  stand  die  Sache  meines  Erachtens 

nicht  anders.  Die  Fr|>L.  lassen  den  Verletzten  im  Falle  einer 

Realinjurie  aus  dem  der  Einziehung  unterliegenden  Gute  des 

Qeachteten  sein  „Recht"  beziehen,*)  und  das  Gleiche  spricht 
dieses  Rechtsbuch  auch  an  einer  zweiten,  von  Spottgedichten 
und  anderen  Verbalinjurien  handelnden  Stelle  aus,  welche, 

in  dessen  Inhaltsverzeichniss  aufgeführt,')  zwar  in  dessen 
Haupttext  zufolge  einer  Liicke  in  der  Hs.  ganz,  und  in  einem 

weiteren  Membranfragmente*)  grösstentheils  fehlt,  aber  aus 

der  Järnsida  mit  Sicherheit  ergänzt  werden  kann,*)  wie 
denn  auch  das  Stadtrecht  an  einer  von  den  Verbalinjurien 

handelnden  Stelle  sich  ganz  gleichmässig  äussert.^)  Es  liegt 
kein  Gnmd  vor,  für  die  GJ)L.  ein  anderes  Verhalten  voraus- 

zusetzen, und  in  der  That  werden  unter  den  „skuldarmenn", 
welche  nach  denselben  aas  dem  Vermögen  eines  friedlosen 

Mannes  ihr  Guthaben  vorab  erhalten  sollen,')  doch  wohl  die- 
jenigen als  mitinbegriflFen  zu  denken  sein,  welche  von  diesem 

ihr  „Recht**  zu  fordern  hatten,  wie  diess  denn  auch  K.  von 
Amira  bei  Besprechung  dieser  Stellen  richtig  angenommen 

hat.^)  Damit  verschwindet  aber  die  von  Fr.  Brandt  ange- 
nommene Antinomie  ganz  von  selbst,  indem  die  verschiedenen 

in  Betracht  kommenden  Stellen  statt  einander  zu  wider- 

sprechen sich  vielmehr  gegenseitig  ergänzen:  nur  von  hier 

aus  lässt  sich  aber  auch  befriedigend  erklären,  dass  die  6{)L. 

an  der  vom  fullretti  handelnden  Stelle**)  unter  gewissen  for- 

1)  Kgsbk,  49/85;  62/114. 
2)  Fr|)L.  IV,  22. 

*i)  FrJ)L.  V,  InhaltsverzeichniHR,  25,  bez.  28. 

4)  Norges  gamle  Love,  II,  S.  505 — 506. 
5)  Ja  ms.  Mannh.  25. 

6)  BjarkR.  II,  33;  III,  91. 
7)  a\tL.  162.. 
8)  Üa8  altnorwegische  VollMtreckiingaverfahren,  S.  129. 

9)  QpL.  196. 

38* 
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mellen  Voraussetzungen  wegen  einer  schweren  Schelte  jje- 

statten  ,at  viga  um  at  ütlogum  J)eini  manne*.  Die  Zulässig- 
keit  der  blutigen  Rache  setzt  nämlich  ein  auf  die  Strafe  der 

Acht  gehendes  Klagerecht  voraus,  wie  diess  auch  die  Stelle 

selbst  andeutet.  Doch  ist  allerdings  richtig,  dass  wenigstem 

in  einem  Falle  der  Anspruch  auf  das  „Recht*  von  dem  An- 
sprüche auf  die  Verhängung  der  Acht  sich  scheidet.  Nach 

dem  drönter  Rechte  wird  nämlich  derjenige,  welcher  sich 

auf  ein  heimiliskvidarvitni  zu  stützen  vermag,  von  der  Strafe 

der  Acht  frei,  während  er  doch  da«?  volle  Recht  dem  B<*- 

leidigten  zu  entrichten  hat.')  Vielleicht  galt  etwas  ̂ Ehn- 
liches  überdiess  auch  noch  in  einem  zweiten  Falle.  Die  vor- 

hin besprochene  Stelle  der  G{>L.  bemerkt  nämlich,'')  dass  Jer 
Beleidiger  seine  Worte  auch  zurücknehmen  könne,  indem  er 

erkläre,  dass  er  von  dem,  den  er  beschimpft  hat,  nichts 
Uebles  wisse;  ob  dadurch  nur  die  Zulässigkeit  der  hIntijU[eo 

Rache  und  der  Klage  auf  Acht,  oder  auch  der  Anspruch  auf 

das  Recht  beseitigt  werde,  wird  uns  nicht  gesagt,  indes^^ 
ist  doch  wohl  diis  Erstere  wahrscheinlicher ,  da  auch  A» 

Stadtrecht  v(m  dem  Falle  spricht,')  da  der  Beleidiger  für 
sein  fj()lma»li  büssen  will,  und  ihn  anweist,  solchenfalls  a«*«»r 
an  den  Beleidigten  selbst  auch  noch  an  den  Konig  und  an 
die  Stadt  zu  zahlen.     Da  mag  nun  sein,    dans    in  derarti|?en 

1)  Fr.  II,  §  22  in  Nordes  gamle  Lovo,  Tl.  S.  r.0.%;  JÄrn«. 

Mannh.  24,  und  die  ihr  folffenden  Quollen;  BjarkK.   HI,  V>2.  Ich 

glaubo  nicht,  mit   Ebbe  Ilertzberjf.   Grundtnekkeno  i  den  M^ 
norske  Proces,  S.  214.  tür  die  Klage  wegen  Zauberei,   FHebgiabl  laA 

l'nzucht  eine  Aunnahnie  annehmen  zu  sollen;  wenn  die  einschtSgi^ 
Stellen  der  trotz  des  erbrachten  Verdacht«zeugnis«ea  fortbeutehfwJ» 

V^erpflichtung  zur  BusHzahlung  nicht  gedenken,    so  ticheint  mir  S»t 
ein  sehr  erklärliches  Uebersehen,  nicht  ein  absichtliche«  Anfgebeo  »ta 
allgemeinen  Princips  für  diese  einzelnen  Fälle. 

2)  Oj)L.  190.     Die  Uebersetzung  von  Paus,  auf  welche  Wild*. 

Strafrecht  der  Germanen,  S.  793,  Anm.  1  sich  beruft,  ist  ganz  hl?ch. 
3)  BjarkR.  II,  36. 
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Bestimmungen  wirklich  eine  spätere  Mildenmg  eines  älteren, 
strengeren  Rechtes  zu  erkennen  wäre,  welches  allenfalls  dem 
Zurücknehmen  der  einmal  erfolgten  Beschimpfung  gar  keine, 
dem  Beibringen  eines  Verdachtszeugnisses  aber  umgekehrt 
die  volle  Wirkung  der  Befreiung  von  jeder  Rechtsfolge  der 

Beleidigung  beigelegt  haben  mochte.  Auf  eine  spätere  Ver- 
änderung des  Rechtes  möchte  ich  jedenfalls  jene  ganz  ver- 

einzelt dastehende  Stelle  des  Stadtrechtes  zurückfuhren,^) 
welche  nur  den  Reinigungseid  des  Beklagten  schwerer  oder 

leichter  gestaltet,  je  nachdem  der  Kläger  ein  Verdachtszeug- 
niös  zu  erbringen  vermag  oder  nicht,  ohne  die  Verpflichtung 

•  des  Beklagten,  sich  auf  die  Klage  einzulassen  und  ihr  gegen- 
über einen  Reinigungsbeweis  zu  führen,  wenn  er  sich  nicht 

verurtheilt  sehen  will,  von  der  vorgängigen  Erbringung  eines 

Verdachtszeugnisses  durch  den  Kläger  abhängig  zu  stellen.  — 
Für  alle  Fälle  will  ich  übrigens  noch  bemerken,  dass  die 

eigeuthümliche  Behandlung  des  ,r6g"  in  unseren  Quellen 
mit  dem  Obigen  nicht  im  Widerspruche  steht.  Allerdings 

wird  beim  rog,  obwohl  es  zum  Qölmseli  gerechnet  wird,  mehr- 
fach die  Strafe  der  Talion  angedroht  statt  Acht  und  fuUretti; 

aber  in  weitaus  den  meisten  Fällen  handelt  es  sich  dabei  eben 

nur  um  eine  abweichende  Ausdrucksweise,  indem  die  Talion 

eben  mit  der  Acht  zusammenfiel,  und  in  den  wenigen  Aus- 
nahmsfallen ist  entweder,  wie  in  der  betreffenden  Bestimmung 

der  älteren  Redaction  der  6{)L.,  eine  alterthümliche  und  früh 

abgekommene  Art  der  Vollstreckung  der  Todesstrafe  in  Frage, 
welche  eben  dämm  im  späteren  Rechte  unberücksichtigt 

bleiben  musste,  oder  aber  das  „rog  vid  höfdfngja",  bei  wel- 
chem allerdings  die  Talion  recht  wohl  unter  die  ütlegd  herab- 
gehen konnte,  welches  aber  auch  weder  eine  Verleumdung 

im  technischen  Sinne,  noch  streng  genonmien  unter  den  Be- 
griff des  j^ölmaeli  zu  bringen  war. 

1)  BjarkR.  IH.  110. 
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Wie  verhält  sich  nun  aber  die  Bestrafung  des  Qölnueli 

zu  der  Erbringung  oder  Nichterbringung  eines  Verdachts- 
zeugnisses?  Es  wird  uns  gesagt/)  dass  bei  grober  Schelte, 

auf  welcher  die  Acht  steht,  das  Beibringen  eines  heunilK- 

kvidarvitni  zwar  an  -sich  den  Beleidiger  nur  von  der  Strafe 
der  Acht,  aber  nicht  von  der  Verpflichtung  frei  macht,  das 

„Recht**  zu  bezahlen,  dass  aber  auch  diese  letztere  Verpflicht- 
ung dann  wegföllt,  wenn  er  „eigi  at  lagum  sok  a  {>vi  male^ 

Derselbe  Satz  wird  an  einer  zweiten  Stelle  ganz  im  Allge- 

meinen wiederhohlt,^)  und  im  Stadtrechte,  wenn  auch  minder 
vollständig,  nochmals  bezüglich  des  Vorwurfes  des  Diebstahle!) 

ausgesprochen;')  im  Stadtrechte  wird  femer  von  der  Strafe 
welche  darauf  steht,  wenn  man  Jemanden  ein  Findelkind 

oder  im  Ehebruch  erzeugtes  Kind  schilt,  derjenige  ausge- 

nommen, „er  pat  fe  vill  brigda,  er  hann  er  handbafi  at/^) 
In  allen  diesen  Fällen  wird  also  ein  Unterschied  gemacht 
zwischen  demjenigen,  der  im  Besitze  eines  Klagerechtes  iel 
welches  sich  auf  den  von  ihm  ausgesprochenen  Vorwnrf 

gründet,  und  dem  Anderen,  welchem  ein  solches  Klagerecht 
fehlt.  Der  nicht  Klageberechtigte  verfallt,  wenn  er  kan 

Verdachtszeugniss  erbringen  kann,  der  Verurtheilung  zur  Acht 
und  zur  Zahlung  des  Rechts,  imd  muss,  selbst  wenn  er  ein 
solches  erbringt,  wenigstens  noch  das  Recht  zahlen,  wenn  er 

auch  solchenfalls  von  der  Acht  frei  bleibt;  nach  einer  ganx 

vereinzelten  Stelle^)  hat  es  überdiess  den  Anschein,  als  ob 
er  selbst  von  dieser  letzteren  Zahlung  frei  würde  ffir  den 
Fall,  dass  die  Begründetheit  des  von  ihm  erhobenen  Vo^ 
Wurfes  sich  herausstellen  würde.    Ist  diese  letztere  Auslegung 

1)  Fr.  II,  §  2.   in  Norges  gamle  Love,  ü,  S.  505;  Jims. 
Mannh.  24  und  die  ihr  folgenden  Quellen;  BjarkR.  III,  152. 

2)  Järns,  Mannb.  25,  und  die  ihr  folgenden  Quellen. 

:3)  BjarkR.  III,  152. 
4)  BjarkR.  II,  36;  III,  94. 

5)  BjarkR.  H,  35;  III,  93. 
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richtig,  8ü  wäre  anzunehmen,  dass  bei  vorliegendem  Verdachts- 
zeugnisse auch  dem  nicht  Klageberechtigten  gegenüber  die 

exceptio  veritatis  zum  Beweise  ausgesetzt  worden  sei,  was 
natürlich  bei  nicht  vorliegendem  Verdachtszeugnisse  gar  nicht 
in  Frage  kommen  konnte;  die  Stelle  ist  indessen  nicht  völlig 
conclndent,  da  sie,  vom  Vorwurfe  des  Ehebruches  handelnd, 
allenfalls  auch  nur  dahin  verstanden  werden  könnte,  dass  die 

vom  Beleidiger  zu  zahlende  Geldbusse  bei  erwiesener  Schuld 
des  beschimpften  Weibes  zwar  nicht  diesem  selbst,  aber  doch 
ihrem  Ehemanne  zu  entrichten  sei.  Der  Klagsberechtigte 
dag^en  kann ,  wenn  er  ein  Verdachtszeugniss  vorbringt, 
schlechterdings  nicht  wegen  der  von  ihm  ausgesprochenen 
Beschuldigung  in  Anspruch  genommen  werden,  und  kann 
somit  nicht  einmal  dann  zur  Zahlung  des  Rechtes  verurtheilt 

werden,  wenn  sich  die  Unschuld  des  Beschuldigten  klar  her- 
ausstellt ;  ausserdem  scheint  ihm  aber  auch  die  Klagestellung 

ohne  Verdachtszeugniss  gestattet  gewesen  zu  sein,  nur  mit 
dem  Vorbehalte,  dass  er  bussfällig  wurde,  wenn  seine  Klage 
nicht  zur  Verurtheilung  des  Gegners  führte.  Wenigstens  in 
Bezug  auf  die  Diebstahlsklage  spricht  das  Stadtrecht  diess 

ausdrücklich  aus,^)  und  wenn  dasselbe  auch,  die  Erhebung 
des  Vorwurfes,  dass  ein  Anderer  im  Ehebruche  erzeugt  oder 

ein  Findelkind  sei,  demjenigen,  der  auf  diesen  Vorwurf*  eine 
Civilklage  begründen  will,  gestattet  ohne  von  ihm  die  Er- 

bringung eines  Verdachtszeugnisses  zu  fordern,*)  oder  wenn 
eine  dritte  Stelle  desselben  von  der  Vorführung  oder  Nicht- 
vorftihrung  eines  Verdachtszeugnisses  nur  die  Beschaffenheit 
des  Reinigungseides  abhängig  macht,  welchen  der  Beklagte 

zu  schwören  hat,')  so  bestätigt  auch  diess,  dass  die  Klage- 

stelluug  ohne  Verdachtszeugniss  durchaus  zulässig  war.    Niu* 

1)  BjarkR.  U,  35;  HI,  95. 

2)  ebenda,  II,  35;  III,  94. 

3)  ebenda,  UI,  110. 
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ftir  die  Mordklage  galt,  aus  leicht  begreiflichen  Gründen,  die 
Besonderheit,  dass  der  zu  ihr  berufene  Privatkl^er  gegen 
einen  ersten  und  zweiten  Mann  straflos  klagen  durfte,  und 
erst  dann  selber  der  Strafe  der  Talion  verfiel,  wenn  auch 

der  dritte  Beklagte  seine  Unschuld  darzuthun  venuoehte.*)  - 
Der  Grund  der  ganzen  Unterscheidung  ist  ein  sehr  einleuch- 

tender. Wer  schimpfliche  Vorwürfe  gegen  einen  Anderen 
ausspricht,  ohne  auf  die  behaupteten  Thatsachen  eine  Klage 

stützen  zu  können  und  zu  wollen,  handelt  in  ungerechi- 
fertigtem  Uebermuthe^  während  derjenige,  welcher  im  Falle 
ist,  aus  den  von  ihm  erwähnten  Thatsachen  eigene  Ansprüche 
abzuleiten,  zu  der  Erwähnung  derselben  genöthigt  ist,  und 
daher  in  weit  geringerem  Masse,  wenn  überhaupt,  frevelt 
Auch  dem  bischöflichen  oder  königlichen  Vogte,  der  kwft 
seiner  Amtspflicht  klagt,  muss  der  letztere  Gesichtspunkt  zu 

Gute  kommen,  und  es  begreift  sich  -darum,  dass  das  Recht 
von  Drontheim  an  die  Spitze  der  einschlägigen  Bestimmungen 
den  Ausspruch  stellt,  dass  sie  für  den  Vogt  sowohl  wie  für 

alle  anderen  Leute  gelten  sollen;*)  obwohl  dem  Wortlaute 
nach  nur  auf  das  Verbot  der  Beschimpfung  sich  beziehend, 

wird  diese  principielle  Gleichstellung  des  Vogtes  mit  andei«i 
Personen  sich  doch  wohl  ganz  gleichmässig  auch  auf  alle 
mit  der  Lehre  von  den  Verbalinjurien  zusammenhängenden 
Sätze  zu  beziehen  haben.  Aber  allerdings  ist  damit  nodi 
keineswegs  gesagt,  dass  nicht  in  einzelnen  Beziehungen  für 
den  Vogt  und  die  von  ihm  zu  stellenden  Klagen  besondefe 

Kegeln  gegolten  haben  mögen,  und  in  der  That  geben  uns 
die  FrpL.  in  ihren  weltlichen  Bestandtheilen  hieftir  einen 

schlagenden  Beleg.  Bei  der  Mordklage  lassen  sie  nämlicb 
zwar  auch  für  den  Fall,  dass  der  Vogt  des  Königs  dieselbe 
anzustellen   hat,   die  oben  erwähnte  R^el  gelten,   dass  eine 

1)  GI)L.  157;  Fr{)L.  IV,  14  und  24. 

2)  FrI)L.  V,  22;  BjarkR.  HI,  152. 
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ste  und  zweite  Kls^e  straflos  ist,  und  erst  dann  Strafe  ein- 

itreten  hat,  wenn  auch  der  dritte  Beklagte  sich  als  un- 

huldig  erweist;*)  aber  schon  die  erste  und  zweite  Klage 

it  der  Vogt  „med  heimkvidar  vitni"  zu  stellen,  während 
ii  der  von  einem  Privatmanne  anzustellenden  Mordklage 

ne  solche  Auflage  nicht  gemacht  ist.  Es  erklärt  sich  diese 

nterscheidung  leicht  aus  der  grossen  Scheu,  welche  die 

)rwegischen  Bauern  überhaupt  und  die  drqpter  Bauern  ins- 

isondere  vor  jedem  Eingreifen  der  k(">niglichen  Beamten  in 
re  R«chtesphäre  trugen;  möglicherweise  lassen  sich  aber 

>n  hier  aus  auch  wenigstens  theilweise  die  Eigenthümlich- 

Mten  erklären,  welche  die  Handhabung  des  Verdachtszeug- 
sses  auf  dem  Gebiete  des  Christenrechtes  zeigt.  Nicht  nur 

ji  der  Klage  wegen  Grötzendienst,  Zauberei  und  Wahrsagerei, 
egen  Blutschande,  Ehebruch  oder  Bestialit^et,  dann  wegen 
eineides  lässt  das  dröuter  Recht  sein  heimiliskvirtar  vitni 

»rwenden ,  sondern  auch  bei  der  Klage  wegen  verbotener 
mntagsarbeit ;  auf  denselben  Fall  scheint  ferner  auch  das 
echt  der  Hochlande  sein  Verdachtszeugniss  anwenden  zu 

ollen,  und  das  Hecht  von  Vfkin  bringt  dieses  vollends  bei 

len  und  jeden  Strafklagen  zur  Verwendung,  bei  welchen 

n  Geldbezug  des  Bischofs  in  Frt^e  steht,  lieber  das  Be- 
ich  der  Fälle,  welche  an  die  Ehre  gehen,  wird  damit  weit 

nausgegriflen,  und  unter  den  Begriff  des  fjölmaeli  wird  Nie- 
and  den  Vorwurf  der  Sonntagsarbeit  und  dergl.  bringen 

ollen;  diese  Ueberschreitung  der  Grenze,  welche  das  weit- 

;he  Recht  Drontheims  der  Verwendung  seines  Verdachts- 
ugnisses  zieht,  trifft  aber  lediglich  Fälle,  in  welchen  des 

ischofs  Vogt  oder  auch  der  Priester  zur  Klagestellung  he- 
lfen ist.  In  allen  den  kirchenrechtlichen  Fällen,  in  welchen 

ich  drönter  Recht  der  Vogt  oder  Priester  eine  Strafklage 
i  stellen  berufen  ist,  wird  derselbe  ferner  angewiesen,   die- 

l)  F  r  l)  L.  IV,  24, 
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selbe  nur  unter  Vorführun^^  eines  Verdachtszeugnisses?  zu 

stellen;  er  hat  also  nicht  das  Recht,  wie  dieses  dem  Privat- 
manne zusteht,  allenfalls  auf  eigene  Wag  und  Oefahr  hin 

auch  ohne  Verdachtszeugnis-s  vorzugehen,  vielmehr  wird  an- 
zunelmien  sein  dass  ihn  in  Drontheim,  ganz  wie  diess  für 

die  BpL.  und  E^L.  theils  bewiesen,  theils  wenigstens  drin- 
gend wahrscheinlich  gemacht  wurde,  wegen  Vorgehens  ohne 

Verdachtszeugnisg  eine  Strafe  traf,  während  zugleich  der  Be- 

klagte einer  solchen  Klage  gegenüber  zu  keinem  Keinigungi»- 
beweise  zu  greifen  verpflichtet  war.  Die  Behandlung  der 

Mordklage  in  den  Fr|)L.,  soweit  solche  von  dem  Vogte  des» 
Königs  zu  stellen  war,  lässt  darauf  schliessen,  dass  doch  wohl 

alle  von  öffentlichen  Bediensteten  kraft  ihrer  Amtspflicht  zu 

stellenden  Strafklagen  eines  Verdachtszeugnisses  bedurften,  so- 
weit nicht  etwa  die  rein  disciplinäre  Natur  des  Vergehens  ein 

Anderes  mit  sich  bringen  mochte.*)  Endlich  musste  die  Aus- 
dehnung der  Klage  des  Vogtes  mit  Verdachtszeugniss  auf  Fälle 

minder  schweren  Charakters  mit  Nothwendigkeit  dazu  führen, 

dass  die  Folgen  der  Anstellung  der  Klage  ohne  Verdachtszeug- 
uiss  wenigstens  für  diese  Fälle  eigens  geordnet  wurden;  die 

Bestimmung  der  EfL.,  nach  welcher  der  Vogt  selbst  bei  den 

schwersten  Straf  klagen  für  deren  Anstellung  ohne  solche 

Stütze  nur  um  Geld  gebüsst  werden  sollte,  zeigt  in  welcher 

Richtung  das  Recht  sich  dessfalls  bewegte.  Die  Scheu  des 

Volkes  vor  vexatorischen  Klagen  der  Beamten  des  Königin 
und  der  Kirche  auf  der  einen  Seite,  und  das  Bestreben  der 

Kirche,  dieser  Scheu  nach  Möglichkeit  Rechnimg  zu  tragen, 

auf  der  andern  Seite  genügen  zur  Erklärung  aller  dieser  Be- 
sonderheiten. 

Auf  die  Verwendimg  des  Verdachtszeugnisses  im  späteren 

R/Cchte  liegt  kein  Grund  vor  hier  näher  einzugehen,  da  die- 
selbe keinerlei  Neues  bietet.    Von  den  späteren  kirchenrecht- 

1)  Wie  z.  B.  bei  der  Verletzung  des  ,tak*,  Fr|)L.  HI,  20. 
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liehen  Quellen  bringt  das  sogenannte  C  h  r  i  h  t  e  n  r  e  c  h  t  K. 
Sverrirs  lediglieh  eine  Reihe  von  Vorschriften  der  älteren 

Gf>L.  und  Fr|)L.,  wie  es  denn  überhaupt  nur  eine  rohe  Coni- 
pilatioD  aus  den  Christenreehten  dieser  beiden  Provineial- 
rechte  ist ;  seine  einschlägigen  Stellen  sind  dämm  oben  bereits 
zugleich  mit  den  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Stellen  der  Gf)L. 
und  FrfL.  verzeichnet  worden.  Ebenso  wurde  bereits  bemerkt, 

dass  das  jüngere  Ghristenrecht  von  Vikin  lediglich 
die  bezügliche  Stelle  des  älteren  Christenrechtes  derselben 

Landschaft  ausgeschrieben  hat  ;^)  von  dem  jüngeren 
Christenreehte  des  Gula{)inges  aber  ist  lediglich  zu 
bemerken,  dass  dasselbe  keine  hieher  gehörige  Stelle  enthält, 

indem  die  einzigen  beiden  auf  das  Verdachtszeugniss  bezüg- 
lichen Stellen  der  älteren  G|>L.  in  dasselbe  nicht  überge- 
gangen sind.  Im  Christenrechte  Erzbischof  Jons 

kehren  die  sämmtlichen  auf  das  Verdachtszeugniss  bezüg- 

lichen Stellen  im  Christenrechte  der  FrJ)L.  wieder;*)  ausser- 
dem aber  ist  auch  jene  im  älteren  Texte  der  G|)L.  enthaltene 

Stelle  in  derselben  Fassung  in  dasselbe  übergegangen,  in 

welcher  sie  auch  der  KrR.  Sverris  zeigt,*)  und  gebraucht 
überdiess  die  Quelle  an  einer  ihr  eigenthümlichen  Stelle*) 
den  Ausdruck  bygdarfleytt,  ohne  sieh  auf  eine  nähere  Er- 

klärung seiner  Bedeutung  einzulassen.  Das  Ghristenrecht 

B.  Arni's  aber  entlehnt  nur  zwei  der  einschlägigen  Stellen 
dem  erzbischöflichen  Gesetzbuche,  welche  beide  aus  den  Frj)Ij. 

geflossen  sind.*)     Unter  den  weltlichen   Gesetzbüchern   aber 

1)  neuerer  Bt)KrU.  27,  vgl.  mit  B|>L.  I,  17. 

2)  vgl.  Jons  KrR.  29,  44,  49,  53,  56  und  58,  mit  Kr|>L.  II,  29, 
dann  III,  5  und  S,  II,  46,  III,  15  und  18. 

3)  vgl.  Jons  KrR.  65  mit  KrR.  Sverris  98. 

4)  JönsKrR.  47. 

5)  vgl.  Arna  bps  KrR.  18/136  und  23/150—152,  mit  Jon«  KrR. 
44  und  53,  dann  Fr|)L.  Ill,  5  und  11,  46. 
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hat  die  Jarnsi(ta\)  sowohl  als  das  gemeine  Ijandrecht*) 
und  Stadtreeht  Norwegens*)  dann  die  Jönsbok*)  jene 
Stellen  aus  dem  fünften  Buche  der  FrpL.  heriibergenomnien, 

welche  in  diesem  uns  nur  defect  vorliegen ;  anderweitig  aber 

ist  in  allen  diesen  Quellen  vom  Verdachtszeugnisse  keine  Rede. 

Bei  der  rohen  Art,  wie  die  späteren  Gesetzbücher  aus  den 

älteren  Quellen  ex)mpilirt  wurden,  lässt  sich  bezweifehi,  oh 

auch  nur  die  Vorschriften,  welche  sie  aus  diesen  abge^ich rieben 

haben,  noch  wirklich  ihrem  vollen  Umfange  nach  praktisch  gel- 

tendes Recht  waren;  die  gleichzeitige  Herübernahme  desYer- 

dachtszeugnisses  der  FrfL.  und  der  U|)L.  in  das  Christeu- 
recht Erzb.  Jons,  während  dasselbe  doch  hier  und  dort  ganz 

verschieden  gestaltet  war,  lässt  insoweit  wenigstens  an  dess*»n 
wirklicher  Geltung  billig  zweifeln. 

Wenn  aber  die  Betrachtung  der  späteren  Rechtsquellen 
für  die  Geschichte  des  Verdachtszeugnisses  nur  wenig  Ertrag 

liefert,  so  erscheint  es  um  so  wichtiger,  auf  die  Frage  nach 

dessen  Herkunft  noch  einzugehen,  zumal  da  sich  in  Bezug 

auf  diese  neuerdings  eine  ganz  eigenthümliche  Äuifassuug 

geltend  gemacht  hat.  Zunächst  hat  nämlich  Ebbe  Hertz- 

berg bei  Besprechung  des  heimiliskviitarvitni^)  die  Vermuth- 
ung  ausgasprochen ,  dass  das  Verdachtszeugniss ,  ausgehend 
von  dem  luquisitionsverfahren  der  fränkischen  und  deutlichen 

Sendgerichte,  zuerst  in  der  Gestalt,  in  welcher  es  die  GpL. 

zeigen,  durch  des  hl.  Olafs  Gesetzgebung  in  das  norwegische 

Kirchenrecht  eingeführt  worden  sei;  von  hier  aus  halie  sich 

dann  erst,  und  zwar  nur  im  Gebiete  der  Landschaft  Dnmt- 
heim,  das  Verdachtszeugniss  von  des  Bischofs  Vogt  auf  den 

Vogt  des  Königs,  und  von  diesem  aus   dann  wieder  auf  die 

1)  Jarns.  Mannh.  24  und  25. 
2)  Landslö^,  Mannh.  23  und  25. 
3)  neueres  Stadtrecht,  Mannh.  23  und  25. 
4)  Jönsbk,  Mannh.  25  und  27. 

5)  Grundtreekkene,  S.  210—217. 
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PriTatleute  und  deren  Klagen  wegen  gewisser  Vergehen  aus- 
gedehnt. Philipp  Zorn  hat  sich  sodann,  wenn  auch  in 

kürzerer  Ausführung,  dieser  Annahme  Hertzbergs  ange- 

schlossen;^) einer  eingehenden  Erörterung  wird  diese  Annahme 
demnach  hier  immerhin  unterzogen  werden  müssen,  und  zwar 

um  so  mehr,  als  wiederholte  eigene  Prüfung  der  Frage 

mich  zu  einer  durchaus  abweichenden  Ueberzeugung  geführt 

hat.  —  Ich  möchte  vorab  darauf  aufmerksam  machen ,  *  dass 
die  Gestaltung  des  Verdachtszeugnisses  in  den  norwegischen 

Provincialrechten  eine  ganz  andere  ist  als  die  der  Thätigkeit 

der  fränkisch-deut<^chen  Sendzeugen.  Diese  letzteren  werden 
darauf  vereidigt,  alle  und  jede  Vergehen  anzuzeigen,  welche 

ihnen  bekannt  geworden  sind,  soweit  solche  überhaupt  den 

Charakter  einer  synodalis  causa  tragen;  das  von  Regino  mit- 

getheilte  ̂ jusjurandum  synodale**  gestattet  hierüber  keinen 
Zweifel,*)  und  deutlicher  noch  spricht  womöglicli  die  an 
dasselbe  sich  anschliessende  Anweisung  zur  Befragung  der 

Sendzeugen  über  das  Vorkonnnen  jedes  einzelnen  vor  das 

Forimi  des  Bischots  gehörigen  Verbrechens.')  Es  ist  also  eine 
Rüge,  welche  von  ihnen  verlangt  wird ,  oder  eine  Anzeige 

von  Vergehen,  von  welchen  zumeist  dem  Bischöfe  und  seinen 

Beamten  noch  gar  Nichts  zu  Ohren  gekommen  ist.  Von  den 

norwegischen  Verdachiszeugen  dagegen  wird  nicht  verlangt, 
dass  sie  dem  Bischöfe  und  seinen  Beamten  zur  Kenntniss  von 

Vergehen  verhelfen,  von  welchen  diese  noch  Nichts^  wissen, 
sondern  nur  gefordert,  dass  sie  darüber  Anfschluss  geben,  ob 

sie  von  einem  bestinmit  l>ezeichnet-en  Vergehen  einer  bestimmt- 
bezeichneten Person  gehr)rt  haben,  welches  dem  bischöflichen 

1)  Staat  und  Kirche  in  Norwej^ren  bis*  zum  SchluM«o  d«»H  LS.  Jahr- 
hunderts, S.  4a— 50. 

"2)  De  HynodaliVjuH  cauHin,  II,  cap.  •:$,  (ed.  VVaaHerschleben,  Ö.  207 
biH  208). 

3)  vgl.  im  üebrigen  DoveVs  Darntellung  in  der  Zeitschrift  fQr 
Kirchenrecht,  Bd.  IV  und  V. 
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Vogte  bereits  zu  Ohren  gekommen  ist  ehe  er  seine  Frage 

an  sie  richtet;  nicht  eine  Rüge  ist  es  also,  um  welche  es 

sich  bei  ihnen  handelt,  sondern  nur  ein  Zeagniss  über  ein 
in  ihrem  Bezirke  umlaufendes  Gerücht,  von  dessen  Existenz 

und  Inhalt  der  bischöfliche  Vogt  bereife=»  weiss,  und  dessen 

Verbreitung  er  nur  noch  festzustellen  veranlasst  ist.  Der  An- 
stoss  zur  Verfolgung  einer  bestimmten  That  eines  bestimmten 
Thäters  geht  also  hier  vom  bischöflichen  Beamten,  dort  von 

den  Sendzeugen  aus;  ein  Unterschied,  dem  ich  glaube  prin- 
cipielle  Bedeutung  beimessen  zu  müssen.  Ebenso  glaube  ich 

darauf  Werth  legen  zu  sollen,  dass,  worauf  Zorn  bereits  hin- 

gewiesen hat,  die  fränkisch -deuischen  Sendgerichte  von  An- 

fang an  in  engster  Verbindung  mit  den  bischöflichen  Visi- 
tationsreisen standen,  und  dass  die  Jurisdiction  in  denselben 

je  nach  Verschiedenheit  der  Zeiten  vom  Bischof  oder  seinem 

Archidiakon  geübt  wurde,  wogegen  das  Verfahren  mit  Ver- 
dachtszeugen in  Norwegen  nicht  im  Entferntesten  mit  den 

Visitationsreisen  zusammenhing,  welche  der  Bischof  auch  hier 

regelmässig  vorzunehmen  liatte,  vielmehr  vor  den  gewöhn- 
lichen staatlichen  Gerichten  sich  abspielte,  während  von  irgend 

welcher  Jurisdiction  des  Bischofs  in  foro  externo  in  keiner 

Weise  die  Rede  war.  Nach  beiden  Seiten  hin  scheint  mir 

das  norwegische  Verdachtszeugniss  allzuweit  von  der  Ver- 

wendung der  fränkisch-deutschen  Sendzeugen  abzustehen,  ab« 
dass  ich  in  dieser  den  Ausgangspunkt  ffir  jenes  erkennen 

möchte.  Ausserdem  glaube  ich  auch  darauf  hinweisen  lu 

sollen,  dass  K.  (Jlafs  kirchliche  Gesetzgebung  von  den  Quellen 

dem  Beginne  seiner  Regierungszeit  zugewiesen  wird,  während 

dessen  der  König  in  kirchlicher  Beziehung  wesentlich  imter 

angelsächsischem  Einflüsse  stand,  und  dass  ausdrücklich  der 

englische  Bischof  Grimkell  als  sein  hauptsächlicher  Berather 

bei  der  Erltissung  seiner  Gesetze  bezeichnet  wird ;  glaubt  man 

demnach,  was  auch  ich  für  richtig  halte,  das  Verdacht'qEeug- 
niss  bereit**  auf  seine  Gesetzgebung   zurückführen    zu  soUea, 
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SO  müöste  dessen  Ursprung,  wenn  derselbe  überhaupt  ein 

fremdländischer  war,  weit  eher  im  angeh^ächsischen  als  im 
deutschen  Rechte  zu  suchen  sein.  Endlich  will  mir  aber 

auch  scheinen,  dass  das  norwegische  Verdachtszeugniss  seiner 

ganxim  Anlage  und  Verwendung  nach  ganz  wohl  ein  boden- 
ständiges Institut  sein  k(mnte,  und  dass  man  somit  gar  keine 

Veranlassung  hat  dasselbe  auf  fremden  Einfluss  zurückzu- 

fTihren.  Ich  kann  demselben  in  keiner  Weise  einen  inquisi- 
t^irischen  Charakter  beilegen,  wie  diess  Hertzberg  thut,  oder 

finden,  dass  das8ell>e  einen  Geist  athme,  welcher  im  Uebrigen 

der  altnorwegischen  Rechtsordnung  fremd  sei.  Scheiden  wir 

die  beiden  Hauptfornien,  in  welchen  das  Verdachtszeugniss 

uns  entgegentritt,  so  zeigt  sich,  dass  dasselbe  in  der  Uestalt, 

in  welcher  die  EJ)L.,  GpL.  und  Fr|)L.  sanunt  dem  Stadtrechte 

e«  kennen,  ganz  und  gar  nichts  Inquisit4)risches  an  sich  trägt. 
V)er  Kläger  mass,  sei  es  nun  um  klagen  zu  können  oder  um 

sich  gegen  gewisse  mit  der  Klagestellung  ver])undene  Ge- 
faliren  zu  sichern,  beweisen,  dass  das  Vergehen,  wegen  dessen 

er  klagen  will,  bezirksnichtbar,  d.  h.  auf  mindesteas  J]  Höfen 

des  Bezirkes  })esj)rochen  worden  sei;  diesen  Beweis  hat  er 

njM'h  drönter  Recht  durch  die  Aussage  einer  oder  mehrerer 
Personen  zu  erbringen,  welche  durch  eine  bestimmt.e  Zahl 
von  Eidhelfern  zu  bekräftigen  ist.  Das  Recht  des  GulaJ)inges 

und  der  Hochlande  sagt  uas  nicht  wie  der  Beweis  zu  er- 
bringen sei ;  aber  Nichts  steht  der  Annahme  im  Wege,  dass 

derselbe  in  eben  der  Weise  geführt  wurde  wie  in  Drontheim, 

und  jedenfalls  weist  nicht  die  mindeste  Spur  darauf  hin,  dass 

hier  cnler  dort  der  Kläger,  mochte  dieser  nun  ein  Beamter 

(Kler  ein  Privatmann  sein,  bei  der  Beschaffung  seines  Verdachts- 
zeugnisses anders  verfahren  sei  oder  grösserer  Rechte  sich 

erfreut  habe  als  bei  der  Beschaffung  der  Beweismittel  zu 

irgend  einer  anderen  Beweisfilhrung.  Nach  den  B|)L.  stand 

die  Sache  freilich  insoferne  anders,  als  hier  über  die  Bezirks- 
ruchtbarkeit  des  fraglichen   Vergehens   nicht   ein    besonderer 
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Beweis  durch  im  Voraus  bereit  gehaltene  Beweismittel  zu 

führen  war,  sondern  gleich  am  Dinge  selbst  die  Notorietät 

des  Gerüchtes  durch  eine  Anfrage  an  die  Dingleute  constatirt 

wurde,  welche  letzteren  durch  ihre  Christenpflicht  gehalten 

waren  die  Anfrage  wahrheitsgetreu  zu  beantworten.  Hier 

mag  man  denmach  allerdings  in  gewissem  Sinne  von  einem 

inquisitorischen  Verfahren  sprechen;  aber  doch  auch  nur  in- 
soferne,  als  hier  die  Anfrage  um  ihre  Wissenschaft,  welche 

sonst  einzeln  an  Einzelne  gerichtet  zu  werden  pflegt,  mit 

einem  Male  an  die  Gesammtheit  der  Dingleute  ergeht,  und 

als  diesen  die  Verpflichtung  auferlegt  wird,  die  an  sie  ge- 
richtete Frage  ehrlich  zu  beantworten.  Ich  bezweifle  sehr, 

ob.  man  in  dieser  abweichenden  Form  des  Verdachtszeugni'we^ 
mehr  zu  suchen  hat,  als  djis  sehr  erklärliche  Bestrel>en,  dessen 

Erbringung  möglichst  zu  erleichtern ;  jedenfalls  aljer  wird 

man  nicht  auf  sie  das  entscheidende  Gewicht  legen  dürfen, 
wenn  man  wie  diess  Hertzberg,  meines  Erachtens  mit  Recht, 

thut,  in  der  anderen  von  den  GJ)L.,  K]>L.  und  Fr|)L.  gi*- 
meinsam  festgehaltenen  F\)rm  des  Verdachtszeugnisses  dessen 
ältere  Gestalt  erkennen  zu  sollen  glaubt.  In  dieser  seiner 

ältesten  Gestalt  scheint  mir  dieses  überhaupt  kein  der  Volks- 
freiheit ])e<lenkliches,  vielmehr  ein  diesell)e  forderndes  o<ier  doch 

völlig  unberührt  lassendes  Institut  gewesen  zu  sein  ;  letzteres 

in  der  Anwendung  auf  den  Privatkläger,  welchem  der  Ge- 
brauch des  Verdachtszeugnisses  ja  imr  Schutz  g^gen  eine 

Injurienklage  gewährte,  falls  er  sich  zu  demselben  überhaupt 

entschloss,  wozu  er  nicht  gezwungen  war,  —  ersteres  in  der 

Anwendung  auf  den  klagenden  Beamten,  dessen  Klagebefog- 
niss  durch  die  ihm  auferlegte  Nöthigung  zur  Vorführung  des 
Verdachtszeugnisses  in  sehr  wirksamer  Weise  beschränkt  war. 

Nur  die  Umgestaltung  des  Institutes,  wie  solche  in  den  BJiL. 

hervortritt,  kann  als  eine  Erleichterung  des  klagenden  Vogt« 

betrachtet  werden;  aber  auch  sie  bleibt  der  Freiheit  des 

Volkes    ungetahrlich ,    da    es  ja   die    am    Ding    versamiufite 
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Bauernschaft  ist,  welcher  anheimgestellt  ist,  durch  Gewährung 

oder  Versagung  des  Verdachtszeugnisses  dem  Beamten  die 

Klagestellung  möglich  oder  unmöglich  zu  machen.  Wenn 

Hertzberg  ferner  gegen  die  nationale  Herkunft  des  Verdachts- 
zeugnisses auch  noch  den  Grund  geltend  macht,  d&ss  die 

Meinung  der  Bezirksgenossen ,  welche  die  Grundlage  des 
Institutes  der  Eideshülfe  gebildet  habe,  doch  unmöglich  von 

Anfang  an  auch  noch  in  einem  anderen  Stadium  des  Pro- 
cesses  in  der  Gestalt  des  Verdachtszeugnisses  zur  Geltung 
habe  gelangen  können,  kann  ich  auch  diesen  Einwand  nicht 

für  begründet  halten,  da  ja  die  Meinung  der  Bezirksgenossen 

in  beiden  Richtungen  in  ganz  verschiedener  Weise  zur  Ver- 
wendung kam,  zuerst  nämlich  als  Verdachtsmoment,  wobei 

die  Verdachtszeugen  ausdrücklich  erklären,  von  der  Begründ- 
ung oder  Nichtbegründung  des  Verdachtes  Nichts  zu  wissen, 

hinterher  aber  als  kategorische  Bestätigung  der  Reinheit 

eines  Partheieneides.  Beide  Verwendungen  der  Bezirksge- 
nossen schliessen  sich  hiernach  nicht  aus,  und  können  somit 

ganz  ebensogut  neben  einander  hergehen  als  etwa  im  angel- 
sächsischen Rechte  einem  durch  Eidhelfer  imterstützten  fore-äd 

eine  durch  andere  Eidhelfer  verstärkte  lad  entgegengesetzt 

werden  konnte,  oder  nach  heutigem  englischem  Rechte  dem 

Ausspruche  einer  grand  jury  der  einer  petty  jury  folgen  kann. 
Endlich  aber  will  mir  auch  keineswegs  sicher  erscheinen, 

dass  das  Verdachtszeugniss  zuerst  auf  das  kirchenrechtliche 

Gebiet  beschränkt,  und  von  hier  aus  erst  nachträglich  auf 
das  Bereich  des  weltlichen  Rechts  übertragen  worden  sei. 

E&  ist  ja  allerdings  richtig,  dass  einzig  und  allein  das  drönter 
Recht  sein  heimiliskvidarvitni  ausserhalb  des  Christenrechtes 

verwendet  zeigt;  aber  von  dem  Rechte  Vfkins  und  der  Hoch- 
lande besitzen  wir  eben  nur  den  kirchenrechtlichen  Abschnitt, 

so  dass  wir  bezüglich  ihrer  in  keiner  Weise  bestimmen  können, 

ob  sie  im  weltlichen  Rechte  das  Verdachtszeugniss  verwandten 

oder  nicht,  und  die  GJ)L.,  deren  weltliche  Abschnitte  uns 

[1883.  Phüo8.-philol.  hiat.  Cl.  4.]  39 
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erhalten  sind,  zeigen  das  Institut  auch  im  Kirchenrechte  nur 

an  einer  einzigen  Stelle  der  älteren  und  an  einer  einzigen 

der  jüngeren  Redaction  erwähnt,  so  dass  recht  wohl  die  Mög- 
lichkeit besteht,  dass  gerade  in  diesem  ProTincialrechte  das 

früher  vorhandene  Institut  in  einem  frühen  Rückgänge  be- 
griflFen  gewesen  sei.  Zwei  Thatsachen  scheinen  mir  für  eine 
solche  Annahme  zu  sprechen.  Einmal  die  gleiche  Gestaltung 

das  Verdachtszeugnisses  in  den  GfL.,  E|)L.  und  FrpL.,  welche 

auf  ein  hohes  Alter  und  eine  gemeinsame  Grundlage  des 
Institutes  schliessen  lässt,  welche  doch  wohl  nur  in  der 

Gesetzgebung  des  heil.  Olafs  gesucht  werden  kann;  sodann 

aber  das  Vorkommen  von  Spuren  des  Verdachtszeugnisses  im 

älteren  isländischen  Rechte,  dessen  engere  Verbindung  gerade 

mit  dem  Rechte  des  Gulapinges  zweifellos  feststeht.  Darauf 

zwar  will  ich  weniger  Werth  legen,  dass,  wie  bereits  nach- 

zuweisen Gelegenheit  war,*)  sowohl  von  herattsfleygjar  sakir 
als  von  einem  heimiskvidr  auch  in  isländischen  Rechtsquellen 

gesprochen  wird;  das  blosse  Vorkommen  des  Wortes  lässt  ja 
nicht  mit  Nothwendigkeit  darauf  schliessen,  dass  auch  die  in 

Norwegen  übliche  juristische  Verwerthung*  des  damit  verbun- 
denen Begriffes  dem  isländischen  Rechte  jemals  geläufig  gewe- 

sen sei.  Um  so  erheblicher  scheint  mir  aber,  dass  auch  das 

ältere  isländische  Recht  bei  Besprechung  der  Diebstahlsklage 

dem  Kläger  anräth,*)  in  der  Ladungsformel  den  Gegner  nur 
für  den  Fall  als  schuldig  zu  bezeichnen,  dass  er  durch  den 
Spruch  der  Jury  der  That  tiberführt  werden  würde;  verfahrt 

er  so,  und  erhebt  er  überdiess  seine  Klage  in  gutem  Glauben 
und  nicht  aus  Gehässigkeit,  so  kann  auch  in  dem  Falle  nicht 

„um  illmaelit**  geklagt  werden,  dass  die  Jury  den  Beklagten 
für  unschuldig  erklärt,  wogegen  in  dem  anderen  Falle,  da 
die  Klage  ohne  solchen  Vorbehalt  (ifalaust)  angestellt  worden 

1)  vrI.  oben  S.  565—567. 

2)  Kgsbk,  227/162-163. 
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war,  bei  erfolgender  Freisprechung  des  Beklagten  diesem 

sofort  die  Injurienklage  zusteht,  sofeme  er  nur  nicht  schon 

früher  einmal  wegen  Diebstahls  verurtheilt  worden  war.  Die 

Bestinmiung  gehört  dem  Rannsökna  |)ättr  an,  einem  der  älte- 

sten Abschnitte  der  Gragäs,  welcher  in  deren  jüngerer  Redac- 
tion  fehlt,  und  sie  zeigt  uns  zwar  nicht  das  Verdachtszeugniss 

selbst,  aber  doch  den  in  andere  Form  eingekleideten  Grund- 

gedanken, auf  welchem  dessen  Verwendung  beruht,  den  Ge- 
danken nämlich,  dass  in  der  Anstellung  einer  Klage,  welche 

an  die  Ehre  geht,  eine  Verbalinjurie  schwerster  Art  liege, 
welche  nur  durch  einen  aui<drticklichen  Vorbehalt  oder  auch 

durch  die  Berufung  auf  ein  umlaufendes  Gerücht  beseitigt 

oder  ermässigt  werden  kann.  Dass  auf  Island  ein  Verdachts- 

zeugniss aus  diesem  Grundgedanken  entweder  sich  nicht  ent- 
wickelte, oder,  wenn  entwickelt,  doch  nicht  bleibend  erhielt, 

mag  damit  zusanmienhängen ,  dass  man  hier  beim  Beginne 

jeder  Processverhandlung  vom  Kläger  einen  Calumnieneid 

schwören  liess,*)  welcher  eine  genügende  Garantie  für  ehr- 
liche Processführiuig  und  gegen  injuriöse  Absichten  bei  der- 

selben zu  bieten  scheinen  mochte. 

Alles  in  Allem  genommen  möchte  ich  hiernach  annehmen, 

dass  das  Verdachtszeugniss  des  norwegischen  Rechtes  auf 

heimischer  Basis  erwachsen  sei,  und  dass  es  seinen  Ausgangs- 
punkt in  der  Gesetzgebung  über  Verbalinjurien  genommen 

habe.  Anfänglich  reichte  dasselbe  hiemach  nicht  weiter  als 

der  Begriff  des  „fjölmaeli*',  und  war  dasselbe  nur  dazu  be- 
stimmt bei  Klagen,  deren  Anstellung  unter  diesen  Begriff  tiel, 

dem  Kläger  gegen  die  für  den  Fall  der  Freisprechung  des 
Beklagten  ihm  drohende  Injurienklage  des  letzteren  denselben 

Schutz  zu  verleihen,  welcher  auch  dem  Nichtklagberechtigten, 

der  die  betretende  Verleumdung  oder  Schelte  ausgesprochen 

hatte,  auf  demselben  Wege  zu  Theil  wurde ;  später  erst  scheint 

1)  ebenda,  31/54—55;  vgl.  46/79  und  öfter. 

39- 
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einerseits  die  Ausdehnung  des  Gebrauches  des  Verdachts- 
zeugnisses auf  kirchenrechtliche  Klagen  erfolgt  zu  sein,  die 

doch  Nichts  mehr  mit  dem  Qölmieli  zu  thun  hatten,  und 

andererseits  das  Verbot  der  Klagestellung  ohne  Verdachts- 
zeugniss  in  der  Richtung  auf  die  königlichen  und  bischof- 

lichen Beamten.  Die  erstere  Veränderung  mochte  dadurch 
veranlasst  sein,  dass  der  Vorwurf  mancher  kirchenrechtlicher 

Reate  (z.  B.  Zauberei,  Meineid,  Ehebruch,  Paederastie)  wirk- 

lich unter  den  Begriff  des  fjölmaeli  fiel;  für  die  zweite  da- 
gegen kann  nur  das  Verlangen  der  Bauern  nach  Schutz 

gegen  vexatorische  Klagestellung  Seitens  der  Vögte  maß- 
gebend gewesen  sein.  Mag  sein,  dass  auf  diese  Umgestaltung 

des  Institutes  in  seiner  kirchenrechtlichen  Anwendung,  und 
dass  zumal  auf  die  Umbildung  des  Verdachtszeugnisses  im 
Rechte  von  Vikin,  welche  Provinz  stets  in  besonders  regem 
Verkehre  mit  Deutschland  stand,  das  Vorbild  der  deutschen 

Sendgerichte  und  ihres  Rtigeverfahrens  einigen  Einfliiss  ge- 
wonnen hat;  den  Ursprung  des  gesammteu  Institutes  aber 

vermag  ich  auf  dieses  jedenfalls  nicht  zurückzufuhren. 
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Historiscl^e  Classe. 

Sitzung  vom  1.  Dezember  1883. 

Herr  v.  Löher  hielt  einen  Vortrag: 

„Ueber    Alter,    Herkunft    und    Verwandt- 

schaft der  Germanen". 

Ganz  im  Vordergrunde  der  europäischen  Geschichte  er- 
hebt sich  die  Frage:  woher  stammen  die  Völker,  die  man 

Indogermanen  oder  Arier  nennt?  Sind  sie  auf  europäischem 
Boden  entstanden,  oder  wohnten  sie  früher  in  einem  andern 

Welttheil?  Eiinmal  in  Fluss  gerathen  wird  diese  Frage  stets 

aufs  Neue  erörtert,  schon  deshalb,  weil,  um  sie  vollständig 

zu  erschöpfen,  es  vielerlei  Gesichtspunkte  giebt,  wie  sie  zu- 
nächst die  Natur  der  Länder  und  Völker  und  ihrer  Thier- 

und  Pflanzenwelt,  sodann  die  Sprachenvergleichung,  endlich 

geschichtliche  Nachrichten  und  Sagen  darbieten.  Da  braucht 
wohl  Niemand  zurück  zu  stehen,  der  auch  nur  ein  paar 
leichte  Kömchen  in  die  Wagschale  des  Für  oder  Wider 
hofft  einwerfen  zu  können. 

Für  die  richtige  Erkenntniss  aber  der  Kulturgrundlagen 
in  Deutschland  kann  die  germanische  Herkunftsfrage  von 
wesentlicher  Bedeutung  werden.  Von  dorther  fallt  vielleicht 
etwas  Dämmerlicht  wie  auf  Religion,  Recht  und  Sitte,  so  ins- 

besondere auf  die  auffälUgen  Gegensätze  im  Volkscharakter 
der  Deutschen,  auf  ihre  nachbarreiche  Lage,  auf  ihr  poUtisches 

und  geistiges  Verhalten  zu  den  andern  Völkern. 
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Suchen  wir  uns  also  zunächst  zu  vergewissem,  wie  weit 
etwa  Spuren  und  Andeutungen  zurückgehen,  die  uns  zeigen 

oder  doch  uns  ahnen  lassen,  wie  lange  vor  jetziger  Zeitrech- 
nung die  Anwesenheit  der  Germanen  auf  deutschem  Gebiete 

mag  gedauert  haben.  Dieser  erste  Theil  der  Untersuchung 
bereitet  den  Boden  vor  für  den  zweiten  Theil,  der  sich  mit 

Prüfung  der  Beweise  für  und  gegen  eine  Herwanderung  aus  der 
Feme  beschäftigt.  Da  diese  Erörtemng  von  der  zweifellosen 
Thatsache  ausgeht,  dass  sämmtliche  Indogerraanen  einst  ein 

gemeinsames  Volk  bildeten ,  so  bleibt  drittens  noch  zu  ver- 
suchen, uns  eine  klare  Vorstellung  darüber  zu  machen,  wie 

es  zuging,  dass  aus  dem  gleichartigen  Urstamm  sich  ver- 
schiedene Völker  abzweigten.  Es  ergiebt  sich  dabei,  mit 

welchen  unter  diesen  die  Germanen  am  längsten  Gemeinsam- 
keit pflegten. 

■ 

I. 

Waren  nun  unsere  Vorfahren  im  Beginn  der  christ- 
lichen Zeit  noch  schweifende  Hirten  und  ruhlose  Jäger,  oder 

verliehen  Ackerbau  und  dauernder  Wohnsitz  ihrem  Dasein 

bereits  festen  Stand  und  Fortschritt?  In  neuerer  Zeit  ist  — 

wie  es  scheint,  in  Folge  des  Widerspruchs  zwischen  Cäsar's 
und  Tacitus'  Berichten,  —  die  Ansicht  aufgetreten,  mid 
zwar  beredt  von  Arnold  in  seinem  schönen  Buche  über  die 

deutsche  Urzeit  vertheidigt:  zu  Cäsar's  Zeiten  seien  die 
Germanen  noch  auf  der  Wanderung  gewasen,  eine  Art  feW- 
bauender  Nomaden,  die  vorübergehend  von  Ort  zu  Ort  Aecte 

bestellt  hätten.  Das  habe  so  lange  gedauert,  bis  sie  abge- 
prallt am  Widerstand,  welchen  das  Römerreich  jedem  weiteren 

Vordringen  entgegenstellte.  Da  sei  die  unstäte  Lebensweise 

in's  Stocken  gerathen,  und  der  Germane  habe  aus  Noth  sich 
eben  dürftig  auf  festem  Wohnplatz  angesiedelt.  Daim  aber 

sei  alsbald  in  Folge  eines  Naturgesetzes  eine  so  rasche  Volb- 
vermehrung  eingetreten,  dass  sie  zur  Auswanderung  getrieben 
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habe,   und   so  wäre  die  Völkerwanderung  allmählig  in  Zug 

gekommen. 

Wo  sind  aber,  —  so  fragen  wir  zunächst,  —  Nach- 
richten, dass  die  Germanen  überhaupt  jemals  ein  Wander- 

volk gewesen?  Dass  sie  Pytheas  an  der  Ostsee  und  etwa 
dreihundert  Jahre  später  Cäsar  auch  am  Rheine  antraf,  ist 
doch  kein  Beweis,  dass  sie  nicht  schon  längst  hier  und  dort 

ansässig,  sondern  in  der  Zwischenzeit  immer  umhergezogen 
seien.  Sie  müssten  ja,  wenn  Letzteres  richtig  wäre,  entweder 
im  Kreise  umhergewandert  sein,  so  dass  Stamm  für  Stamm 

immer  wieder  in  die  verlassenen  Sitze  des  Vorgängers  ein- 
gerückt wäre.  Oder  sie  müssten,  kommend  vom  Nordosten, 

beständig  keltische  Völkerschaften  vor  sich  hergetrieben 

haben.  Solch'  eine  unaufhörlich  drängende  Bewegung  wäre 
sicher  in  Gallien  und  Italien  schwer  empfunden  und  von 

Schriftstellern  oft  erwähnt  worden.  Oder  endlich,  Deutsch- 
land müsste  so  gut  wie  menschenleer  gewesen  sein,  und  nur 

von  der  Ostsee  her  aus  dort  vorhandener,  unerschöpflicher 

und  geheimnissvoller  Germanen  fülle  hätte  sich  Völkerschaft 

auf  Völkerschaft  nach  dem  Südwesten  vorgeschoben,  unter- 
wegs einige  Jahrzehnte  gerastet,  und  dann  vor  den  Nach- 

drängenden wieder  sich  weiter  verbreitet.  Das  Eine  ist  so 
unglaublich  wie  das  Andere. 

Deutschland  war  schon  damals,  als  Cäsar  sich  ein  wenig 
an  der  Grenze  umsah,  ein  wohlbevölkertes  Land;  denn  es 

wurde  trotz  der  Jahrhunderte  langen  mörderischen  Kämpfe 
mit  den  Römern ,  trotz  der  unaufhörlichen  Auswanderung 
zur  selben  Zeit  nicht  an  Menschen  erschöpft.  Wie  aber  hätten 
die  zahllosen  Tausende  Raum  gefunden ,  sich  zu  nähren, 
wenn  hauptsächlich  Jagdbeute  ihre  Küche  füllen  musste! 
Die  drei  Millionen  nordamerikanischer  Wilden  brauchten 

ein  ungeheures  Landgebiet.  Seitdem  aber  die  Weissen  sich 

dort  angesiedelt  haben,  ist  noch  auf  keinem  Punkte,  trotz- 
dem die  jungen  Leute  sich  in  Amerika  so  rasch  zur  Ehe  ent- 
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schliessen,  wie  bei  uns  zum  Spaziergang,  trotzdem  die  Block- 
hütten von  Kindern  wimmeln,  auch  nicht  entfernt  etwas  wie 

üebervölkerung  eingetreten. 
Doch  wie?  Ist  es  denn  wirklich  wahr,  dass  Völker, 

die  sich  einmal  lange  Jahrhunderte  hindurch  in  Jagd  und 

Viehzucht  eingewöhnten,  allmählig  zu  Ackerbau  und  festen 
Sitzen  übergehen?  Das  zu  glauben  ist  zwar  so  hergebracht 
allein,  was  wir  an  Indianern  und  Kirgisen  taglich  wahrnehmen, 

bestätigt  jene  Annahme  durchaus  nicht.  Ihre  Stamme  «er- 
setzen sich,  wo  ihnen  die  Kultur  auf  den  licib  rückt,  die 

Trümmer  ziehen  hierhin  und  dorthin,  jedoch  sie  verkümmern 
eher  und  sterben  aus,  als  dass  sie  sesshafte  verstandige 
Feldbauem  würden.  Man  kann  die  Holztaube  an  die  Wohn- 

ung des  Menschen  und  das  wilde  Boss  an  den  Sattel  ge- 
wöhnen, nimmer  aber  Geier  an  den  Hühnerstall  oder  Gemsen 

und  Antilopen  an  die  Schafweide. 

Das  angebliche  Naturgesetz,  welchem  gemäss  ein  no- 
madisches Volk,  wenn  es  sesshafb  werde,  regelmässig  nach 

ein  paar  Generationen  an  üebervölkerung  leide,  hat  sich 
daher  noch  nirgends  in  der  Geschichte  bewährt.  Wohl  aber 
lässt  sich  bei  den  Grossrussen  ersehen,  wie  ausserordentUch 

wenig  Feld  und  Fleiss  nöthig,  um  volkreiche  Dörfer  zu  er- 
nähren. Es  wird  auch  das  Germanenland  von  allen,  die  im 

Alterthum  oder  zur  Karolingerzeit  darüber  schrieben,  ab 
von  weiter  dichter  Waldung  bedeckt  geschildert,  das  Roden 

und  Urbarmachen  dauerte  fort  bis  tief  in's  Mittelalter,  und 
noch  in  unserer  Zeit  haben  sich,  natürlich  jetzt  durchforstet 
und  gelichtet,  Reste  des  alten  Urwalds  erhalten.  Sieberheb 
hat  es  den  Germanen  niemals  so  sehr  an  wildem  Land  und 

Wald  gefehlt,  um  nicht  für  ihren  jungen  Nachwuchs,  auch 

wenn  er  noch  so  zahlreich,  neue  Aecker  und  Höfe  gewinnen 
zu  können. 

Man  darf  also  wohl  die  Meinung,  die  Germanen  ^»eien 
erst  einige  Jahrhunderte  vor  Christus  vom  Wanderleben  znr 
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Sesshaftigkeit  übergegangen,  fallen  lassen,  weil  ihr  kein  ge- 
schichtlicher Beweis  zur  Seite  steht  und  sie  mit  andern  Er- 

fahrungen sich  nicht  vereinigen  lässt.  Es  widerspricht  ihr 

auch  die  Gewohnheit  regelmässiger  Gerichts-,  Berathungs- 
und  Festversammlungen,  —  es  widersprechen  ferner  die  seit 
undenklicher  Zeit  hergebrachten  niemals  wechselnden  Stätten, 

an  denen  man  sich  versammelte,  —  es  widersprechen  .endlich 
die  Berichte  darüber,  dass  es  den  Germanen,  wo  sie  an  den 

Granzen  anklopften,  vor  Allem  zu  thun  war  um  fruchtbare 
Ländereien.  Auch  hören  wir  schon  in  den  ältesten  Berichten 

von  Ortschaften  der  Germanen.  Tacitus  weiss  sogar,  dass  man 
noch  ein  paar  hundert  Jahre  später,  als  die  Cimbern  aus 
ihrer  Heimath  fortgezogen,  die  Stellen  erkannt  habe,  wo 

ihre  Ortschaften  gestanden.  Wandervölker  aber  pflegen  über- 
haupt keine  dauernden  Wohnungen  zu  bauen. 

Dagegen  deutet  eine  Reihe  von  Thatsachen  darauf  hin, 
dass  die  Anwesenheit  der  Germanen  auf  deutschem  Boden 

in  weite  dunkle  Zeiträume  zurückreichte,  viel  weiter,  als 

man  gewöhnlich  glaubt. 

Ueberdenkend,  wie  langsam  die  Germanen  vom  Heiden- 
thum  zum  Christenthum  übergingen,  sagt  Lindenschmit,  der 

kundigste  Pfadfinder  auf  diesem  Gebiete:  »Wie  die  Ver- 
änderung jener  alten  Zustände  mit  der  Bewältigung  des 

Heidenthums  sich  nur  in  einer  so  langsam  durchdringenden 
Umbildung  vollziehen  konnte ,  dass  die  Wurzeln  des  alten 

Götterglaubens  heute  noch  erkennbare  Ausschläge  zeigen,  so 
verbürgt  diese  Lebensdauer  unsers  ganzen  Volkswesens  auch 
ein  eben  so  langes  Keimen  und  Sprossen ,  einen  Anwuchs 
aus  einer  unermessbaren  Vorzeit  her.  Sie  deutet  auf  den 

Hintergnmd  einer  Vorgeschichte  von  grossartigster  zeitlicher 
Ausdehnung,  und  eine  lang  dauernde  Erhebung  von  der 

niedersten  Stufe  primitiver  Zustände*. 
In  der  That,  jeder  Einblick  in  Natur  und  Geschichte 

unsers  Volkes  lehrt,  wie  air  seine  Sitten  und  Einrichtungen 
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kernig  und  eicbenfest,  deshalb  auch  sehr  langsam  gewachsen. 

Diese  unverkennbare  Eigenart  nöthigt  unabweislich  zur  An- 
nahme, dass  eine  weite  Kluft  zwischen  den  Anfängen  der 

Germanen  und  jener  Kultur  liegt,  die  Tacitus  seinen  Zeit- 
genossen schilderte.  Wer  selbst  unter  unstäten  Jäger-  und 

Hirtenvölkern  verkehrt  hat,  weiss  die  Grösse  des  Abstandes 
zu  ermessen. 

Erwägen  wir  einen  anderen  Gharakterzug.  Wander* 
Völker  wie  Araber  Turanier  und  Mongolen  zeichnen  im  Ver- 

kehr mit  anderen  Völkern  sich  aus  durch  Schlauheit  wie 

durch  Selbstsucht.  Beständig  wissen  sie  ihre  Kräfte  zu- 
sammen zu  halten  und  die  Unterworfenen  so  zu  behandeb, 

dass  sie  ihnen  dienen  und  nützen  müssen.  Die  Magyaren 

und  Türken  leisten  darin  etwas  noch  heutzutage.  Den  Ger- 
manen dagegen  fehlte  es  nur  zu  häufig  an  politischem  Ver- 

stände. Unbesieglich  blieb  ihr  Hang,  die  eigene  Stärke  zu 
zersplittern  und  durch  Kämpfe  unter  einander  zu  lähmen, 
fremden  Einflüssen  aber  bei  sich  Raum  zu  geben.  Dag^en 

wurzelte  tief  in  der  Seele  Heimathsgefühl,  Eigensinn,  An»- 
dauer  und  Festhalten  an  der  Väter  Sitte,  und  jener  hohe 
Grad  von  Selbstbewusstsein,  mit  welchem  die  Germanen  den 

Römern  gegenübertraten,  jener  stolze  Wille,  dem  ungeheuren 
Reich,  dessen  Macht  die  Welt  erfüllte,  zu  trotzen  nicht  nur, 

nein,  es  anzugreifen  und  zu  stürzen  trotz  ihrer  poUtiscb^i 
Schwäche.  Solche  Gharakterzüge  entstehen  und  entwickeln 
sich  erst  in  langen  Zeiträumen  ruhigen  Beharrens  auf  der 
Vorfahren  Grund  und  Boden. 

Deutlicher  blickt  die  uralte  Gewöhnung  an  feste  Wohn- 
sitze hervor  aus  der  Gliederung  des  Stanmies-  Stande-  und 

Rechts  Wesens  der  Germanen. 

Es  werden  zur  Zeit  des  Tacitus  an  fünfzig  germanische 

Völkerschaften  genannt.  Umrisse  von  grossen  Stämmen 
l&ssen  sich  zwar  erkennen,  innerhalb  derselben  aber  gab  & 

eine   Menge   von    kleineren   Gruppen,    und  .auch   in  diesen 
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wieder  Abtheilungen ,  die  verschieden  und  öfter  feindselig 
gegen  einander  standen.  Nationen  aber,  die  in  Wanderung 
begriffen ,  strömen ,  statt  sich  zu  zersetzen ,  zusammen  zu 
grossen  Gruppen,  wie  es  bei  den  (Tcrmanen  während  der 

Völkerwanderung  geschah.  Das  sich  Abzweigen  und  Ab- 
lösen einer  Menge  von  Völkchen  geht  nur  vor  sich,  wenn 

die  Masse  sehr  lange  Zeit  hindurch  ruhig  auf  ihren  Wohn- 
stätten sich  ausbreitet  und  jeder  Zweig  nach  und  nach,  —  je 

nach  Landesnatur,  Geschichte,  und  Mischung  mit  anderen 

Leuten,  —  seine  Sonderart  entwickelt. 
Gediegen  aber  und  in  vielfacher  Form  und  Gestalt  steht 

das  germanische  Erz  zu  Tage  in  den  Rechtsbüchem ,  die 
auf  Island  sowie  in  Schweden  und  Norwegen  noch  aus  der 
Zeit  vor  Annahme  des  Christenthums  herrühren ,  ftlr  die 

Germanen  in  Deutschland  und  England  aber  vom  5.  bis  9. 
Jahrhundert  aufgeschrieben  wurden.  Wir  haben  solche 
Volksrechte  noch  aus  allen  Stämmen,  nur  von  den  Vandalen 

nicht,  die  aber  ohne  Zweifel  westgothisches  Recht  hatten. 
Nun  lassen  diese  Aufzeichnungen  im  Süden  wie  im  Norden, 
im  Osten  wie  im  Westen  gleichartige  Zustände  der  Vorzeit 
erkennen,  und  was  aus  dem  Alterthume  herstammt,  ist  eben 

so  leicht  zu  unterscheiden,  wie  alte  knorrige  Stämme  im 

Walde  unter  dem  jüngeren  Anwuchs,  l  leberall  aber  finden 
wir  in  der  Rechtssitte  hergebracht  eine  schroffe  Scheidung 

von  Ständen,  wie  sie  nur  im  Laufe  vieler  Jahrhunderte  ent- 
stehen kann,  wenn  gewisse  Volkstheile  durch  Gewöhnung 

immer  tiefer  sinken  und  ihre  natürlichen  Waffen  ruhen 

lassen  gegen  die  Ansprüche  der  Vornehmen.  Das  bürger- 
liche Recht  wird  durchherrscht  von  dem  Begriff  des  unbe- 

weglichen Gutes:  an  seinen  Besitz  knüpfen  sich  politische 
Ehre  und  Familienverband.  Konnte  diese  machtvolle  Stel- 

lung des  Grundeigen th ums  sich  nicht  hervorbilden,  es  sei 
denn  in  langen  Zeiten  der  Sesshaftigkeit,  so  weiset  auf  diese 
noch   mehr   da«  Strafrecht  hin.     Die  Verbrechensarten  sind 
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darin  auf  das  Reichlichste  und  Mannigfaltigste  bestimmt  uDd 

die  Strafen  bis  in*s  Kleinste  und  Kleinlichste  zugemessen. 
Das  konnte  nicht  auf  beständiger  Wanderung  erfolgen,  auch 
nicht  durch  ein  paar  gebietende  Volksversammlungen,  sondern 
entweder  nur  nach  und  nach ,  indem  jedes  Jahrhimdert  zu 
der  bisherigen  üeberlieferung  etwas  hinzubrachte,  oder  durch 
gebildete  Juristen  von  einer  Höhe  der  Wissenschaft  und  Macht 
über  das  ganze  Volk,  die  immerhin  räthselhaft  bliebe. 

Stärker  noch  mahnt  uns  die  Sprache.  Wie  hätte  die 
Vielheit  der  Mundarten  in  scharfer  Bestimmtheit  keimen, 

wachsen,  sich  ausbreiten  können,  ohne  dass  lange  Zeiträume 
dazu  wären  erforderlich  gewesen?  Und  von  ungezählten 
Geschlechtem  gehörte  unbewusste  geistige  Arbeit  dazu,  Ihs 
die  Sprache  diese  reiche  grammatische  Ausgliederung,  dieses 

feine  Verständnis»  för  jede  Gefühlsschattirung ,  diesen  sinn- 
lichen und  seelischen  Wohllaut  erhielt,  wie  sie  uns  in  UlfilaV 

Sprache  entgegentreten ! 
Auch  die  Kunstfertigkeit  darf  sich  als  Zeugin  einstellen. 

Die  hübsche  Form  und  Glätte  der  Steingeräthe,  der  Hämmer, 

Beile,  Speere,  auch  vieler  Thongefösse,  die  öfter  nicht  blosf 
gefallig ,  sondern  auch  anmuthig  sich  ausnehmen ,  konnte 
nicht  entstehen  ohne  lang  dauernde  Sesshafkigkeit,  in  welcher 

der  angeborene  Sinn  für  das  Wohlgefällige  von  einer  Ge- 
neration zur  anderen  sich  weiter  entwickelte.  Höchst  selten 

sieht  man  dergleichen  Anmuthiges  bei  Indianern  und  anderen 

schweifenden  Völkern:  Regel  ist  bei  ihnen  das  grob  Prak- 
tische, aber  eher  in  verzerrtem  als  ansprechendem  Aeossem. 

Die  schöne  Form  entfaltet  sich  leise,  ganz  leise,  halb  unbe- 
wusst.  Aus  den  ersten,  gleichsam  noch  verschämten  Anfangen 
lächelt  ein  Anreiz,  es  weiter  zu  versuchen,  es  noch  gefalliger 
zu  machen,  bis  nach  vielen  Jahrhunderten  des  Wohnen? 
und  Verkehrens  auf  derselben  Stätte,  des  Lobens  und  Tadeln^ 

der  !Nachbam  die  allgemeine  Schätzung  da  ist,  gleichwie 
ein  mehr  oder  minder  klares  Verständniss  der  schönen  Form 
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selbst.  Schon  die  ausserordentliche  Menge  von  Werk-  und 
WaflFengeräth  in  Stein ,  die  öfter  in  einer  und  derselben 

Gegend  sich  findet,  —  wie  sie  z.  B.  Rosenberg  bloss  auf 
Rügen  sammelte,  —  ist  gar  nicht  möglich  zu  denken  ohne 
die  Vorstellung,  dass  das  Volk,  welches  dies  verfertigte,  un- 

gemessene Zeiten  an  dem  Orte  wohnte. 
Diese  Geräthe  wurden  in  Gräbern  und  Höhlen  gefunden, 

deren  Inhalt  aus  einem  weiten  Dunkel  der  Vorzeit  uns  eigen- 
thümlich  anblickt.  Zahllos  sind  sie  geöfibet  und  durchsucht, 
und  wir  finden  uns  im  Besitze  von  Schädeln  und  Gerippen, 
deren  Inhaber  einst  in  Mitteleuropa  das  Mammuth  und  das 
Rennthier  jagten.  All  diese  Schädel  und  Skelette  sind  von 
Gelehrten  in  verschiedenen  Ländern  sorgsam  gemessen  und 
verglichen,  und  das  Ergebniss  ist,  dass  wir  keineswegs  mit 

Bestimmtheit  sagen  können ,  es  seien  auf  niedere  Rassen 
höhere  gefolgt.  Vielmehr  zeigen  sich  schon  für  die  älteste 
Zeit  die  Merkmale,  „die  auf  einen  nach  allen  Seiten  gut 
entwickelten  Menschenschlag  deuten ,  der  nicht  aus  zwei 

verschiedenen  Rassen  bestand",  und  die  ältesten  europäischen 
Schädel  ähneln  denen  aus  den  Reihengräbem  der  Allemannen 

und  Franken.  Diese  Gräberfolge  aber  durchzieht  ausserordent- 
lich lange  Zeiträume.  Denn  man  kann  mit  einiger  Wahr- 

scheinlichkeit erkunden,  um  wie  viele  Jahrhunderte  das  eine 

Grab  früher  oder  später  entstand,  als  das  andere;  —  man 
kann  ungefähr  die  Periode  ermessen,  in  welcher  mit  Stein 
und  Metall,  Glas  und  Bernstein,  Holz  und  Gewandstücken 

eine  Veränderung  in  der  Erde  vor  sich  geht;  —  es  giebt 

auch  untrügliche  Zeichen ,  wie  lange  diese  und  jene  Volks- 

schicht gewisse  Arten  der  Bestattimg  und  Bewaffnung  fest- 

hält, und  wie  lange  noch,  was  einer  viel  früheren  Zeit  an- 

gehört, zerstreuet  hier  und  da  in  einer  späteren  wieder  er- 
scheint. Hält  man  damit  die  Erfahrungen  zusammen ,  wie 

lange  es  braucht,  ehe  ein  Volk  von  einer  Kulturstufe  zur  andern 

übergeht,  ja  welchen  grossen  Zeitraum  es  selbst  auf  üeber- 
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gangsstufen  zu  verweilen  pflegt,  so  lässt  sich  —  auf  die 
Gesammtheit  solcher  Merkmale  und  Berechnungen  gestütsct  — 
der  Schluss  nicht  abweisen,  dass  die  Germanen  schon  «n 

paar  Jahrtausende  in  Deutschland  wolmten ,  ehe  sie  mit 
ßömeru  in  Berührung  traten. 

Es  sei  noch  an  zwei  kleine  glänzende  Handelsartikel 
erinnert ,  an  Flussperlen  und  Bernstein ,  die  schon  in  » 
früher  Zeit,  und  zwar  mit  ihren  germanischen  Namen,  in 
alle  Länder  gingen ,  dass  wir  genöthigt  sind ,  selbst  den 

Handelsverkehr  der  Germanen,  ehe  sie  mit  den  Römern  zu- 

sammentrafen ,  schon  aus  sehr  entlegenen  Epochen  herzu- 
leiten. 

Die  Perle  heisst  im  Althochdeutschen  marigrioz  und  im 
Angelsächsischen  meregreot,  das  ist  Meergrut  oder  Meerkies, 
denn  Grut  bedeutet  eine  Ansanmilung  Kömer  und  maii 
meri  meer  moor  stehendes  Gewässer.  Ganz  denselben  Namen 

für  die  Perle  —  fÄaQyaQixig,  spätere  Form  fiOQyaQig  mit  dem 
bezeichnenden  Ton  auf  der  letzten  Silbe,  lateinisch  marga- 
rita  —  hatten  aber  schon  Griechen  und  Römer,  und  ewt, 
als  von  dorther  das  Wort  zurückkehrte,  erhielten  unsere 

Mädchenperlen  den  Gretchennamen.  Plinius  wusste,  dass  der 
Name  margarita  von  den  Barbaren  erfunden  worden.  Wie 

aber  kam  das  germanische  Wort  nach  Griechenland  imd  Ita- 
lien ?  Entweder  müsste  es  in  Urzeiten  allen  indogermanischem 

Stämmen  gemeinsam  gewesen  sein,  oder  es  kani  mit  deo 
Perlen  selbst  von  den  Germanen  her.  Da  das  Erste  in  dtf 

Sprachvergleichung  keinen  Boden  findet,  muss  man  der  Tbal- 
sache  Raum  geben,  dass  die  Perlen  und  das  germanische  Wort 
dafür  im  Wege  des  Handels  aus  Deutschland  gekommai, 
wo  es  ja,  wie  noch  heutzutage  in  Oberfranken  Sachsen  und 
Böhmen,  perlenführende  Bäche  gab,  in  deren  Muscheln  sich 

leicht  die  feinglänzenden  Körner  bemerkbar  machten.  Be- 
achtung verdient  auch,  dass  die  Germanen,  wie  der  Inhalt 

ihrer  Gräber  zeigt,   sehr   es   liebten,    dergleichen  Meergrut, 
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nämlich  kleine  farbige  Kies-  Thon-  und  Bernsteinstückchen, 
zu  Hals-  und  Armschmuck  an  einem  Faden  aufzureihen: 

Perlen,  die  wohl  auch  darunter  waren,  sind  längst  in  der 

Erde  vermodert.  Nun  aber  gehörte  doch  eine  sehr  geraume 
Zeit  dazu,  bis  auf  Handelswegen  sich  ein  Wort  über  das 

grosse  Gebiet  der  griechischen  und  lateinischen  Sprache  ver-  ♦ 

breiten  und,  wie  in  f.taQyTjXig,  /aaQyeXXiov  und  /naQyaQig  ge- 
schehen, abschleifen  und  ändern  konnte,  mochten,  wie  wahr- 

scheinlich, die  Römer  das  Perlen  wort  von  den  Griechen  oder 

Diese  es  von  Jenen  annehmen.  Vielleicht  ist  das  germanische 

Wort  schon  nach  Indien  gekommen,  ehe  Perlen  aus  Meeres- 
tiefen gefischt  wurden,  obgleich  der  anderthalb  Jahrhunderte 

nach  Plinius  lebende  Athenäus  in  seinem  „Gastmahl  der  Ge- 

lehrten*' die  indische  Herkunft  hervorhebt.  Denn  es  findet  sich 
im  Sanskrit  unter  mehreren  Wörtern,  welche  Perlen  bedeu- 

ten, —  das  gewöhnliche  Wort  dafür  ist  mukta,  hindostanisch 

moti,  —  auch  margan.  Dieses  aber  würde  sich  nur  ableiten 
lassen  von  mandg  oder  mardg,  was  aber  nur  reinigen,  ab- 

reiben, glätten  bedeutet,  mit  einem  Suffix  an:  eben  deshalb 

könnte  das  Wort  doch  ursprünglich  nicht  im  Sanskrit  ge- 
bildet, sondern  aus  einer  anderen  Sprache  entlehnt  sein. 

Deutlicher  noch,  als  das  Perlenwort,  redet  der  Name  des 

Bernsteins.  Dieses  Baumharz  aus  einer  früheren  Erdperiode, 
«reiches  aus  der  Tiefe  der  Ostsee  die  Woge  an  den  Strand 
wrirfl,  hiess  bei  den  Germanen  nicht  bloss  Glas,  das  ist 

jl^länzendes,  woraus  die  Römer  glesum  oder  glessum  machten, 
M^udom  auch ,  weil  es  gleichwie  von  innerlichem  Feuer 
3rannte  und,  wenn  man  es  ansteckte,  wie  ein  Licht,  wurde 

»s  auch  Bernstein  genannt  das  heisst  Brennstein,  oder  Saccari 
las  heisst  Feuer.  Nun  finden  wir  Bernstein,  wie  Buttmann 

m  Mythologus  nachgewiesen,  nicht  bloss  bei  den  Griechen 
äomers,  sondern  auch  bei  den  alten  Hebräern,  Skythen  und 

Aegyptem,  und  diese  letzteren  Drei  hatten,  wie  Exodus  und 
Plinius    bezeugen,    ihren  Ausdruck  dafür  vom  germanischen 
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Worte  abgeleitet.  Die  Skythen  nannten  Bernstein  Sacrium, 

die  Aegypter  Sacal.  die  Hebräer  Schechelet.  Wenn  nun 

aas  Deatschland  Sache  and  Name  schon  in  jenen  frühen 

Zeiten  bis  znm  Nil  gelangten,  so  müssen  Diejenigen,  Ton 
welchen  dieser  Name  herstammt,  schon  in  sehr  früher  Zeit 

an  jenen  Statten,  wo  sich  Bernstein  fand,  gewohnt  und  ihn 

damals  schon  aL<  fiel  gesachteu  Artikel  in  den  Welthandel 
gebracht  haben. 

II. 

Giebt  es  nan  keinen  Beweis  dafür,  dass  in  geschichtlicher 

Zeit  die  Masse  der  Germanen  noch  auf  der  Wanderang  ge- 
wesen ,  widerspricht  solcher  Annahme  vielmehr  entschieden 

eine  ganze  Reihe  von  Nachrichten  und  Beobachtimgen,  — 
warum  sollen  denn  überhaupt  die  europäischen  Völker  aus 
Asien  hergewandert  sein? 

Ehe  eine  solche  Thatsache,  die  für  alle  historische  Be- 

trachtung von  durchgreifender  Bedeutung  ist,  f^  Welt-  und 
Kulturgeschichte  aufgestellt  werden  kann,  muss  doch  gar 
Vieles  mächtig  und  unausweichlich  darauf  hinweisen. 

Diese  Beweise  —  wo  sind  sie?  —  Tiefes  Schweigen 

herrscht  in  der  Geschichte.  Nicht  das  geringste  Wort  er- 
zählt uns  von  einer  Wandenmg  von  Osten  nach  Westen: 

wohl  aber  sind  in  umgekehrter  Richtung  Völkerzüge  und 

Niederlassungen  bezeugt  worden.  So  die  Geschichte:  wie 

verhält  sich  nun  die  Sage?  Gerade  sie  zu. befragen,  ist  für 

eine  Untersuchung,  wie  sie  hier  uns  beschäftigt,  nicht  ohne 

Werth.  Denn  spricht  sich  im  Rechtswesen  der  praktische 
Geist  und  Wille  des  Volkes  aus,  so  öfihet  sich  uns  seine 

Seele,  tönt  etwas  von  seiner  ältesten  Geschichte  in  den  Dicht- 
ungen, die  herrühren  aus  einer  Zeit  man  weiss  nicht  wie 

lange  schon ,  von  sangesfrohen  Menschen  man  weiss  nicht 
welche  oder  wieviele  es  waren,  die  daran  mitgeschaffen. 

Insbesondere  Deutschland   besitzt   Helden-    und  Götte^ 
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sagen,  deren  Kern  und  Charakter  aus  der  ältesten  Zeit  un- 
verfälscht überliefert  ist,  wenngleich  Form  und  Beiwerk 

später  vielfach  umgebildet  worden.  Noch  in  der  ganzen 
ersten  Hälfte  des  Mittelalters  war  unsers  Volkes  Denken 

und  Dichten  von  jenen  poetischen  StoiFen  und  Trieben  er- 
füllt, gleichwie  von  einer  Strömung  in  der  Tiefe,  aus  welcher 

sich  die  Geister,  bewusst  und  unbewusst,  nähren  und  er- 
frischen. Wären  nun  die  Germanen  wirklich  auf  weiter 

Wanderung  von  Osten  hergekommen,  würde  sich  dann  von 
den  sonnenlichten  Gefilden  des  Orients,  von  den  vschrecklichen 

Qualen  und  Gefahren  des  Zugs  durch  ungeheuere  Wüsten 

nicht  wenigstens  etwas  in  der  Sage  erhalten  haben?  Allein 

tiefes  Schweigen  herrscht  auch  hier.  Nicht  das  Geringste 
findet  sich  und  wäre  es  auch  nur  wie  ein  absterbender  Wind- 

hauch. Demi  die  Ynglingasage  von  Odiu's  Wanderung  aus 
Asgard .  nach  Saxlaud ,  die  auf  Asien  deutet ,  trägt  gerade 

so  wie  die  Fabel  vom  Stier  der  Europa,  die  Aeneide  der 

Römer,  die  Trojasage  der  Franken  die  Kennzeichen  gelehrter 

Absicht  an  der  Stirne.  Dagegen  haben  wir  —  ausser  einer 
noch  zu  erwähnenden  Thiersage,  die  deutlich  auf  norddeutsche 

Niederungen  hinweist  —  bei  den  Germanen  wie  bei  den 
Griechen  die  bestimmteste  und  unbezweifelte  Sage,  ihr  Volk 

sei  uralt  eingeboren.  „Sie  feiern'*,  berichtet  Tacitus,  „den 
ThuLsko,  den  der  Erde  entsprossenen  Gott,  und  seinen  Sohn 

Mannus  als  des  Volkes  Ursprung  und  Gründer**.  Auf  den- 
selben Glauben  deutet  die  skandinavische  Sage  vom  ersten 

Menschen,  der  Askr  d.  h.  Esche  geheissen. 
Wie  ist  nun  die  Lehre  von  der  Einwanderung  aus  Asien 

entstanden?  Was  hat  ihr  zu  so  festem  und  allgemeinem 
Glauben  verholfen?  Die  Bibel  war  es  und  die  Kleinheit 

Europas. 
Biblische  Vorstellungen  hatten  tief  schattend  sich  in 

Wissen  und  Phantasie  der  gebildeten  Völker  eingesenkt.  In 

Asien  lag  das  Paradies,  lag  der  babyhmische  Thurmbau, 

[1883.  Phüo8.-phUol.  bist.  Cl.  4.]  40 
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dort  hatte  es  also  Ursitze  und  Ursprache  der  Völker  ge- 
geben ,  von  dorther  kommend  hatten  sie  in  alle  Welt  sich 

zerstreut.  Glaubte  man  doch  auch,  die  hebräische  Sprache, 

weil  die  des  alteu  Testaments,  sei  die  älteste  Sprache  auf 
Erden.  Wie  klein  aber,  verschwindend  klein  nahm  sich  die 

europäische  Halbinsel  aus  gegenüber  dem  ungeheuren  Asien, 

nur  wie  ein  Zipfel  an  einem  Riesenleibe !  Als  Unsinn  erschien 

es,  als  etwas  ganz  Unmögliches,  dass  von  diesem  kleinen 

Europa  Asien  seine  besten  Völker  empfangen  habe.  Man 

wagte  noch  nicht  zu  überschauen,  wie  der  räumlich  kleinste 
Welttheil  mit  seiner  Kultur  und  Politik  fast  alle  Länder  der 
Erde  beherrscht. 

Als  nun  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  lebhafter  er* 
örtert  wurde,  wieviel  Germanisches  im  Persischen  enthalten 

sei,  veröffentlichte  Adelung  im  Jahre  1806  seine  Ansicht: 

Die  Heimat  der  Germanen,  da  sie  ja  aus  dem  grossen  Asien 
herstammen  müssten,  könne  man  auch  in  das  an  Persien 

und  Indien  angränzende  Mittelasien  versetzen,  und  es  dürfe 

wohl  daher  die  Verwandtschaft  der  Sprachen  rühren.  Zwei 

Jahre  später  erschien  des  geistvollen  Friedrich  Schlegel  Buch 

über  die  „Sprache  und  Weisheit  der  Inder".  Darin  erklärte 
er  tiefsinnig  das  Sanskrit  als  die  Ursprache,  in  welcher  sich 

alle  Wörter  und  Satzbildungen  der  europäischen  Sprachen 

versammelt  fänden,  und  gleichwie  die  Sprachen,  so  wiesen 

auch  die  Grundanschauungen  auf  die  indische  Urheimat 

zurück.  Die  europäischen  Völker  seien  ursprünglich  nichts 
als  indische  Kolonien,  meist  von  Priestern  wie  Moses  herüber 

geführt.  Diese  Ideen  fanden  sofort  allgemeinen  Anklang. 
Die  Deutschen,  deren  Vaterland  damals  von  französischer 

Frechheit  zerfleischt  wurde,  flüchteten  aus  der  Gegenwart 
Schmach  und  Leiden  in  das  ferne  Indien,  auch  in  die  freie 

selige  Kindesheimat  und  ihre  wunderbaren  Völkergeheimniäse. 

So  erhielt  diese  Lehre  einen  fast  geheiligten  Glauben, 
obwohl  ihr  nichts  zu  Grunde  lag,  als  ein  hebräischer  Mytho?, 



V.  Loher:  Ältere  Herkunft  und   VerwamUschaft  der  Germanen.     <307 

dem   in  der  Wissenschaft  kein  sicherer  Werth  beizumessen, 

und  die  Sprachverwandtschaft. 
Nun  ist  aber  gerade  der  sprachliche  Beweis  nicht  bloss 

hinföllig  geworden,  sondern  hat  sich  in  sein  Gegentheil  ver- 
dreht. 

Als  nämlich  Bopp  und  andere  Meister  vor  nicht  viel 

mehr  als  fünfzig  Jahren  tiefgründend  vergleichende  Sprach- 
forschung begannen,  erkannten  sie  alsbald,  dass  das  Sanskrit 

keine  Ursprache  sei,  sondern  nur  eine  gleichbürtige  Schwester- 
sprache der  europäischen  und  der  altpersischen.  Es  besitzt 

keineswegs  ihren  gesammten  Schatz  an  Wörtern  und  Bild- 
ungen. Wenn  das  Sanskrit  aber  reicher  daran  ist,  und 

wenn  es  mit  dem  Vorherrschen  des  A-Lautes  älter  und  kind- 
licher erscheint,  als  die  europäischen  Sprachen ,  in  welchen 

jener  Urlaut  bereits  in  verschiedene  Vokale  zergangen  ist, 
so  kann  dies  auch  davon  herrühren,  dass  Zend-  und  Inder- 

volk von  den  übrigen  schon  in  einer  Zeit  sich  trennten  und 

fortzogen ,  wo  sie  alle  noch  an  der  gemeinsamen  Ursprache 

und  ihren  kindlichen  und  flüssigen  Lauten  und  Formen  fest- 
hielten. In  andern  Punkten  hielten  wiederum  die  europäischen 

Sprachen  fester  als  die  asiatischen  an  Bildungen,  die  den 

ursprünglichen  näher  stehen. 
Je  gründlicher  und  umfassender  die  Vergleichung  der 

Sprachen  wurde,  desto  mehr  tauchten  Zweifel  auf  an  der 
Her  Wanderung  aus  Asien.  Höchst  auffällig  war  es,  dass  den 

indogermanischen  Sprachen  gemeinsame  Ausdrücke  fehlten 
für  Tiger,  Kameel,  und  Elephant.  Es  ist  kaum  denkbar, 
dass  diese  hervorragenden  Thiergestalten  Asiens  bis  auf  die 
letzte  Spur  aus  der  Ursprache  verschwunden  wären,  wenn  sie 

darin  einmal  —  und  das  wäre  ja  doch  in  einer  asiatischen 

Urheimat  der  Fall  gewesen  —  ihre  Stelle  eingenommen 
hätten,  wie  es  mit  den  gemeinsamen  Aasdrücken  für  Bär 
und  Wolf  der  Fall  gewesen.  Aehnlich,  so  scheint  es ,  ver- 

hält es  sich  mit  der  Palme  und  anderen   charakteristischen 

40* 



608  Sitzung  der  histor,  Classe  vom  1.  December  1683. 

Pflanzenformen,  die  wohl  im  Zend  und  Sanskrit,  nicht  aber 

in  den  europäischen  Sprachen  vorkommen.  Umgekehrt  fehlen 

Wörter,  wie  Lein,  Auster,  Pflug,  Egge,  deren  Stamm  den 

europäischen  Sprachen  gemeinsam,  im  Zend  und  Sanskrit, 
können  also  nicht  erst  aus  diesen  herstammen. 

Seit  man  das  eingesehen ,  verlor  der  Glaube  an  die 

asiatische  Herkunft  die  Geltung,  welche  ihm  merkwürdig 

rasch  und  allgemein  zu  Theil  geworden.  Während  Rhode, 

Pott,  Lassen,  Weber  ,den  Spielplatz  der  ersten  leiblichen 

und  geistigen  Kräfte  der  Menschheit'  auf  den  Gebirgen 
suchten  an  den  Oxus-  und  Jaxartes-Quelleu ,  und  Grimm, 
Max  Müller,  Schleicher,  DiefiPenbach  noch  am  asiatischen 

Hochlande  festhielten,  waren  es  gerade  wieder  Sprachforscher, 

welche  den  ürsitz  der  Indogermanen  nach  Europa  verlegten. 

Der  Engländer  Latham  trat,  etwa  fünfzig  Jahre  nach  SchlegeFs 
Buche,  als  der  Erste  auf,  welcher  sich  gegen  dessen  Satz 

von  der  Herkunft  aus  Asien  erklärte.  „Wenn  wir*,  so  fol- 
gerte er,  „zwei  Stämme  derselben  Sprachfamilie  besitzen,  die 

getrennt  von  einander  sind,  und  von  denen  der  eine  grosseres 
Gebiet  hat  und  mehr  Spielarten  zeigt,  während  der  andere 

kleineren  Umfang  und  grössere  Gleichartigkeit  besitzt,  so 
ist  anzunehmen,  dass  der  letztere  vom  ersteren  stammt,  und 

nicht  das  Umgekehrte".  Weil  Latham  zwischen  Sanskrit  und 
dem  Lettischen  und  Slavischen  eine  nahe  Verwandtschaft 

entdeckte,  glaubte  er  den  fraglichen  Ursitz  im  kleinrussiscben 

Podolien  und  Volh3mien  zwischen  dem  oberen  Lauf  des  Dnje>1r 

und  Dnjepr  zu  finden.  Benfey  bezeichnete  als  solchen  Süd- 
russland von  der  Mündung  der  Donau  bis  zum  Kaspi-See, 

Spiegel  das  südliche  Europa  zwischen  dem  45.  und  GO.  Breite- 

grad, Friedrich  Müller  d^^n  Südosten  Europa's,  in  welchem 
die  Völker  vom  armenischen  Hochgebirge  in  urvordenklicher 

Zeit  eingewandert  seien.  Pictet  setzte  ausführlich  auseinander, 

weshalb  das  alte  Baktrien  die  Urheimath  müsse  gewesen  sein. 

Pietrement  suchte  die  ersten  Sitze  der  Indogermanen  in  Si- 
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birien,  Pösche  beschränkte  sie  auf  die  Rokituowsümpfe  in 
Weissrussliind ,  und  Reinisch  dachte  an  das  afrikanische 

Seenland  unter  dem  Aequator.  Während  unter  den  Geo- 
graphen Ritter  und  Kiepert  und  unter  den  Kulturhistorikem 

V.  Hahn,  und  zwar  Letzterer  mit  einer  Art  von  Erbitterung, 
die  frühere  Meinung  vertraten,  die  Indogermanen  seien  von 
Zentralasien  her  nach  verschiedenen  Richtungen  ausgewandert, 
behauptete  Peschel:  die  grösste  Wahrscheinlichkeit  spreche 

für  beide  Abhänge  des  europäischen  Kaukasus. 

Tn  der  jüngsten  Zeit  ist  für  sämmtliche  Indogermanen 

der  mitteleuropäische  Stammbaum  bewurzelt  worden.  Vor 

dreizehn  Jahren  traten  zuerst  Cuno  und  Geiger  dafür  auf. 
Guno  erklärte:  weil  die  indogermanischen  Sprachfamilien 

selbständige  Arten  derselben  Gattung  seien,  so  müssten  sie 

entstanden  sein  in  einem  „grossen,  durchweg  bewohnbaren, 

geographisch  und  klimatisch  möglichst  gleichartigen  Räume, 

innerhalb  dessen  keine  V^ölkerscheiden  vorhanden,  auf  welchem 
also  ein  in  sich  gleichartiges  Volk  entstehen  und  wachsen 

konnte**,  und  dieser  Raum  sei  auf  der  Erdkugel  nur  im  Osten 
Europas  im  Zusammenhang  mit  dem  nördlichen  Deutschland  und 

nordwestlichen  Frankreich  zu  finden.  Geiger,  der  feinsinnige 

Sprachgelehrte,  legte  für  Jedermann  die  Gründe  nahe,  wes- 

halb ,die  Urheimath  der  Indogermanen  in  Deutschland,  viel- 
leicht insbesondere  im  mittleren  und  westlichen  zu  suchen**. 

Kollmann  konnte  nach  ausgedehnten  Untersuchungen  der 

verschiedenartigsten  Schädel  zu  keinem  anderen  Ergebniss 
gelangen ,  als  dass  die  Germanen  autochthon  seien ,  und 

Lindenschmit  legte  an  der  Spitze  seines  Handbuchs  für 

deutsche  Alterthumskunde  ernstliche  Verwahrung  dagegen 
ein,  dass  „durch  blosse  Voraussetzungen  und  Annahmen,  die 

im  argen  Widerspruch  mit  dem  Befunde  der  Denkmale  und 

greifbaren  Thatsachen  ständen,  unsere  älteste  Kulturgeschichte 

vorschnelle  Anordnung  und  Gliederung  erhalte**.  Endlich  hat 
0.  Schrader  in  seinem  jüngst  erschienenen  Buche  „Sprach- 
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vergleichung  und  Urgeschichte**  mit  kritischem  Auge  alles 
das  gesammelt  und  gewürdigt,  was  über  diesen  Punkt  ge- 

äussert worden,  und  ist  —  entgegen  seiner  früher  ausge- 
sprochenen Meinung  —  zu  dem  Endurteil  gekommen:  ,Die 

europäische  Hypothese  d.  h.  die  Ansicht,  dass  der  Ursprung 

der  indogermanischen  Völker  eher  west-  als  ostwärts  zu 
suchen,  scheint  weitaus  die  den  Thatsachen  entsprechendere 

zu  sein**.  Penka  endlich  hat  in  seinen  ebenfalls  im  vorigeD 
Jahr  erschienenen  „Linguistisch -ethnologischen  Untersuch- 

ungen** wieder  Skandinavien  als  das  Land  des  Ursprungs 
und  Ausganges  angenommen. 

Es  gründen  sich  die  Vertheidiger  des  mittel-europäischen, 
insbesondere  deutschen  Anspruchs  darauf;  dass  vorzugsweise 

Deutschland  die  Bäume  eigen  sind,  welche  in  sämmtlichen  indo- 
germanischen Sprachen  vorkommen:  Birke,  Buche,  Eiche, 

Föhre,  Fichte,  Weide,  Esche,  Hasel ;  —  dass  Bildung  und  Wand- 
lung ihrer  Namen,  dass  insbesondere  die  Stelle,  von  welcher 

die  Buche  bei  ihrer  Weiterwanderung  ersichtlich  ausging,  auf 
Deutschland  zurückweisen ;  —  dass  der  erste  Anbau  von  Gerste 

und  Roggen,  die  ursprünglich  das  Hauptgetreide  der  Indoger- 
manen,  nur  in  einem  nordeuropäischen  Lande  zu  suchen :  — 

dass  die  Armuth  der  indogermanischen  Sprachen  an  gemein- 
samen Insektennamen  ein  zwar  gemässigtes,  aber  doch  frostige« 

Klima  als  die  Urheimat  erscheinen  lässt ;  —  dass  endlich  be- 
sonders die  Namen  für  solche  Thiere  gemeinsam  waren,  welche 

in  Deutschland  am  gewöhnlichsten  sind,  wie  Rind,  Schaf, 

Schwein,  Pferd,  Hund,  —  ferner  Bär,  Wolf,  Maus,  Dachm, 

Fuchs,  Biber,  Fischotter,  —  ferner  Wurm,  Schlange,  Aal,  — 
ferner  Geier,  Rabe,  Staar,  Wildgans. 

Noch  Vielerlei,  was  Sprachforscher  bemerkt  haben,  liesse 

sich  anführen ,  auch  dies ,  dass  die  Finnen ,  deren  Sprache 
den  Einfluss  der  Indogermanen  empfunden  hat,  nur  in  Europa 
können  ihre  Nachbarn  gewesen  sein.  Die  Sprachforschung, 
wenn  sie  sich  einmal  darauf  richtet,  wird  wohl  noch  Manches, 
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was  für  die  europäische  Hypothese  zeu^t,  aus  der  Tiefe  auf- 
schürfen, und  andere  ürworte,  die  noch  mangeln,  entdecken, 

gleichwie  Pictet  ein  gemeinsames  Urwort  für  Meer,  Pauli 

für  den  Löwen,  der  übrigens  auch  den  Sachsen  schon  in 

sagenhaften  Zeiten  bekannt  war,  Benfey  ein  indisches  für 

Salz  gefunden  hat.  Die  Hauptsache  ist,  dass  die  Sprach- 
vergleichung, so  weit  sie  auch  ausgedehnt  worden,  wenig 

oder  nichts  ergeben  hat,  was  ernstlich  mit  der  Annahme, 

dass  die  ürheimath  in  Deutschland  gewesen,  im  Widerspruch 

stünde.  Im  natürlichen  Einklang  aber  damit  findet  sich 

eine  Reihe  von  gewichtigen  Thatsachen,  wie  sie  uns  die 

Geographie,  die  Ethnographie,  die  Weltgeschichte,  die  Kul- 
turgeschichte, die  Sagenwelt  darbieten.  Soll  dagegen  der 

Lehrsatz  von  der  ürheimath  in  Asien  aufrecht  gehalten 

werden,  so  ist  man  genöthigt,  zu  Künstlichkeiten  die  Zuflucht 
zu  nehmen.  Betrachten  wir  jene  Thatsachen  etwas  näher. 

Der  geographische  Beweis  fasst  sowohl  die  Nachbaren 

als  die  Beschaffenheit  des  Landes  selbst  in's  Auge.  In  allen 
Sprachen  der  Indogermanen  kommen  die  gleichen  Wurzel- 

wörter vor  für  Waldung,  diese  ist  besonders  reichlich  ver- 

treten, femer  für  Berg,  Thal,  Strom,  Bach  und  einige  Me- 
talle :  diese  Ausdrücke  fanden  sich  also  schon  in  der  gemein- 

samen Ursprache,  also  war  die  ürheimath  ein  Land,  in 

welchem  es  viel  Waldung,  Gebirge  und  Metalle  gab.  Ein 

Meer  war  vorhanden,  jedoch  nicht  von  tief  greifendem 
Einflüsse,  wie  z.  B.  in  den  Mittelmeerländem :  denn  die 

Ursprache  hatte  keine  Ausdrücke  für  Ebbe  und  Pluth, 

und  nur  dürftige  für  das  für  Schiffahrt  Gehörige.  Das 

scheint  nirgendswo  besser  zu  passen,  als  auf  die  von  Ebbe 

und  Fluth  schwach  bewegte  Ostsee  und  die  hinter  einem 

breiten  Ringe  von  Marschen  und  Watten  stürmende  Nord- 
see. Die  ürheimath  hatte,  gleichwie  das  deutsche  Gebiet^ 

Ebenen  für  das  Pferd,  Wälder  für  Hirsch  und  Ochse,  Ge- 
birg für  Schaf  und  Ziege.     Das  Land  lag  auch  nicht  unter 
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der  Sonnengluth,  und  hatte  keine  herbstliehe  PruehtfÖlle: 

denn  der  Worivorrath,  welcher  den  Indogermanen  für  Schnee 

und  Eis,  für  Winter  und  Frühling,  nicht  aber  für  Sommer 

und  Herbst ,  gemeinsam ,  deutet  auf  ein  kaltes  Klima  als 
erste  Heimath.  Es  berichtet  aber  schon  Tacitas:  ,Für  Winter. 

Frühling  und  Sommer  hätten  die  Germanen  Begriff  und 

Worte,  vom  Herbst  seien  ihnen  Name  sowohl  als  Güter  un- 

bekannt** . 
Dagegen  erscheinen  hohe  kalte  Bergflächen,  umstarrt 

von  ewigen  Schneegipfeln,  wenig  dazu  geeignet,  dass  Völker- 
massen  dort  wachsen  and  gedeihen  konnten.  Ebensowenig 

wäre  Letzteres  möglich  gewesen  im  kleinen  und  armen  Skandi- 

navien. Das  russische  Steppen  land  aber  trägt  noch  entschie- 
dener menschenfeindlichen  Charakter,  nur  in  den  Flussthälem 

kann  sich  dort  Wald  und  Leben  ansiedeln.  Den  Winter  hin- 

durch herrschen  eisige  Winde  und  Schneestürme,  der  blumige 

Frühling  dauert  vier  kurze  Wochen,  den  ganzen  übrigen 
Theil  des  Jahres  liegen  die  unabsehlichen  Flächen  verdorrt, 

grau  und  todt  unter  der  Sonnengluth.  Wer  dieses  Steppen- 
land  kennt ,  wird  sich  wohl  hüten ,  dorthin  die  Wiege  der 

Indogermanen  zu  verlegen.  Wohl  aber  eignete  sich  Baktrien 

dazu :  alle  Gründe  jedoch ,  welche  dafür  angeföhrt  werden, 

passen  ebenso  gut  und  noch  besser  auf  das  mittlere  Europa. 
Blicken  wir  nun  auf  die  Nachbaren  des  deutschen  Landes, 

so  hätten  sie ,  wenn  sie  von  ihm  ausgingen,  der  Länderge- 
staltung gemäss  gerade  so  geordnet  werden  müssen,  wie  sie 

jetzt  auf  der  Landkarte  rings  um  Deutschland  erscheinen, 

die  Kelten  westlich,  die  Italiker  südlich,  die  Illyrier  und 

Griechen  südöstlich,  die  Slaven  östlich,  die  Letten  nordost- 
lieh,  die  Skandinaven  nördlich.  Wären  die  Völker  dagegen 

von  Asien  hergekommen,  so  hätten  sie  sich  erst  berathen 

und  ihr  Wort  geben  müssen,  in  welcher  Folgereihe,  in  welchen 

Abständen  und  Richtungen  sie,  die  Einen  zu  Lande,  die  An- 
dern zu  Schiffe,    ziehen    wollten,    um    nicht   unter  einander 
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zu  gerathen  und  sich  bequem  in  den   verschieden  gelegenen 
europäischen  Ländern  zu  vertheilen. 

Mächtiger  aber  als  diese  Hinweise,  die  von  Gestalt  und 
Beschaffenheit  der  Länder    und    ihren  Pflanzen  und  Thieren 

hergenommen    werden,    dürften    Lehre    und    Deutung    sein, 

welche  uns  die  Ethnographie  an  die  Hand  giebt.    Die  Eigen- 
schaften,   durch  welche  die  neun  Stämme  der  Indogermanen 

sich  von  den  übrigen  Völkern  unterscheiden,  sind  der  hochge- 
wachsene   kraftvolle,    und    doch    schlanke  und  geschmeidige 

Körper,   in  welchem  etwas  Helles  und  Lichtes  wiederscheint 

in  der  weissröth liehen  Hautfarbe,  im  blauen  Auge  und  blonden 
Haar;    sind  ferner  das  ritterliche  Wesen  in  Wagemuth  und 
empfindlichem  Sinn  für  Ehre  und  Persönlichkeit ;  sind  femer 

Frauenachtung,   tiefes  Naturgefühl,    Herzensfröhlichkeit  ver- 
bunden mit  ordnendem  Verstand;    ist  endlich  eine  unwider- 

stehliche Neigung,  sich  eigensinnig  in  Stände,  Landschaften, 
Gemeinden,  Familien  und  Meinungen  zu  zersetzen.    Wo  alle 

diese  Eigenschaften  am  schönsten,  am  kraftvollsten,  am  dauer- 
haftesten auftreten,  wo  ein  gemässigtes,    etwas  feuchtes  und 

nicht  lichtgrelles  Klima,    ein   waldreiches,    wohlbewässertes, 

in  Gebirg  und  Fnichtebene  abwechselndes  Land   ihrem    Ge- 
deihen offenbar  am  zuträglichsten  war,    da   allein    muss  die 

Urheimath  gewesen  sein,  und  jede  Entfernung  von  ihr  muss 

ein  Abarten  bekunden,    das  um  so  stärker  wird,   je  grösser 

der  Abstand  im  Räume   und   im    Klima   ist   von   jener    Ur- 
heimat.    Das  Alles   trifft   aber   bei    dem   Herzlande   unseres 

Welttheiles  zu,  und  es  gibt  keine  Stelle  der  Erde,  von  welcher 

es  in  gleichem  Grade  gelten  könnte. 
Thatsachen  der  Geographie  und  Geschichte  treten  nun 

dieser  Ansicht  unterstützend  zur  Seite,  Denn  nehmen  wir 

die  europäische  Mitte  zum  Ausgangspunkte  der  indoger- 
manischen Völker,  so  erklärt  sich  nicht  bloss  ihre  Lagerung, 

8ondem  auch  ihre  Verschiedenheit  einfach  und  natürlich. 

Es    ist   nämlich  Europa  unter  den  Welttheilen  der  ge- 
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sundeste,  bestgegliedertste  und  vielgestaltigste,  in  welchen 
das  belebende  Meer  von  alten  Seiten  hineinragt.  S«  klein 

Europa,  so  verschiedenartig  ist  es  zusammengesetzt  aus  Ländern, 

deren  jedes  seinen  eigenen  bestimmten  abgeschlossenen  Cha- 
rakter hat.  Hier,  nicht  in  den  grossen  einförmigen  Land- 

gebieten Asiens ,  konnten  sich  die  Völker  mannigfaltig  ge- 
stalten, jedes  eigenthümlich  gemäss  seiner  Landesnatur.  Dies 

ist  das  Eine:  das  Andere  liegt  darin,  dass  Europa  sich  auch  so 
zwischen  die  andern  Welttheile  hineinstreckt,  wie  es  sie  alle 

möglichst  nahe  hat  je  nach  ihrer  natürlichen  Bedeutung.  Europa 
musste  der  Kulturgarten  und  der  Regulator  für  die  ganze  Welt 

werden,  das  Nähr-  und  Zeughaus  solcher  Völker,  die  nach 
und  nach  alle  übrigen  Länder  befahren,  besetzen,  beherrschen 
sollten. 

Gerade  eine  solche  zentrale  Stellung  nimmt  Deutsch- 
land und  seine  unmittelbare  Nachbarschaft  in  Europa  ein, 

es  ist  vorzugsweise  solch'  eine  Modellkammer  von  Bodenge- 
staltungen, dabei  vermöge  seines  gemässigten  Klimas  und 

des  überallhin  verbreiteten  fruchtbaren  Bodens  und  Wald- 

reichthimis  in  all'  seinen  Theilen  wohnlich  und  gesund,  des- 
halb auch  von  jeher  dicht  bevölkert.  Dabei  ist  es  beinahe 

auf  allen  Seiten  offen,  deshalb  leicht  zugänglich,  aber  auch 

ausgänglich.  Ein  solches  Land  war  daher  wie  dazu  ge- 
macht, dass  hier  eine  vorzügliche  Menschenrasse  erwuchs 

und  sich  von  hier  aus  nach  verschiedenen  Seiten    vertheilte. 

In  der  Weise  aber,  wie  sich  die  Völker  rings  um  die 
europäische  Mitte  gruppiren,  wird  ein  allmäliges,  erst  leises, 
dann  stärkeres  Abarten  von  ihrer  ursprünglichen  ächten 

Stammesnatur  bemerklich.  Je  entlegener  sie  von  Deutsch- 
land und  den  germanischen  Skandinaven  wohnen,  desto  mehr 

verdunkelt  sich  Haut  und  Haar  und  Auge,  desto  gedrungener 

wird  der  Körper,  desto  starrer  und  düsterer  Sinn  und  Denken. 
Um  so  mehr  ermattet  auch  das,  was  gerade  Indogermanen  so 

sehr  kennzeichnet,  das  Ehr-  und  Bechtsgefühl,  und  der  helle 
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Krystallkem  ihrer  reHgi()sen  Anschauung  trfibt  sich  mehr 
und  mehr  bis  zu  Furcht  und  Grauen  vor  einer  fürchter- 

lichen Macht,  die  nur  auf  Unheil  und  Böses  sinnt.  Geradezu 

verderblich  wirkt,  wie  wir  an  den  Indern  sehen,  tropisches 
Klima  auf  die  leibliche  und  geistige  Natur  der  Arier.  Noch 

jetzt  widerstehen  ihm  die  Europäer  in  Indien  trotz  all'  ihrer 
Kiüturmittel  höchstens  bis  in  die  dritte  Generation. 

Halten  wir  nun  Umschau  in  der  Weltgeschichte,  um 

uns  die  Richtung  zu  vergegenwärtigen ,  welche  gewöhnlich 
die  grossen  Völkerzüge  einhielten.  Allgemeinen  Glauben 
fand  noch  vor  drei&sig  Jahren  die  Ansicht:  alle  Völker 
Europas  seien  in  ferner  Zeit  vom  Osten  hergekommen ,  von 
Osten  nach  dem  Westen  habe  sich  ein  unhemmbarer  Trieb 

in  Bewegung  gesetzt.  Woher  dieser  geheimnissvolle  Antrieb? 

Sollte  es  den  Menschen  nicht  natürlicher  sein ,  erwartungs- 
voll dem  Aufgang  der  Sonne  entgegen  zuziehen,  als  dem  Nieder- 

gange zu?  Wo  das  mächtige  Tagesgestim  glanzvoll  aufgeht, 
dahin  zu  dringen ,  reizt  die  Neugier  und  der  Wandertrieb : 
man  will  sehen ,  wo  die  Sonne  herkommt ,  nicht ,  wo  sie 

bleibt.  Deshalb  ging  die  Wanderung  der  Völker  der  Regel 
nach  vom  Westen  nach  dem  Osten  hin:  so  der  Angriff  der 

hellfarbigen  Völker  „vom  Meere"  auf  Aegypten,  von  welchem 
die  Inschrift  zu  Karnak  redet ;  —  die  Wanderung  der  Thraker 
und  Phrygier  nach  den  kleinasiatischen  Küsten;  —  das  Er- 

scheinen der  Ba&tamen  bei  den  Mazedoniern,  als  diese  gegen 

die  Römer  kämpften ;  —  der  Zug  von  Kelten  oder  vielmehr 
Germanen  nach  dem  Bosporus  und  Kleinasien;  —  die  Wan- 

derungen der  Gothen  von  der  Ostsee  nach  den  Ufern  des 

schwarzen  Meeres;  —  die  weite  Verbreitung  der  Tad- 
schiks  von  Iran  nach  Zentralasien  hinein  und  der  Inder 

vom  Fendschab  nach  dem  Meerbusen  von  Kalkutta;  —  die 

Eroberungszüge  der  Griechen  und  Römer,  welche  das.  Morgen- 
land in  ihre  Gewalt  brachten;  —  das  leise  Vordringen  fran- 

zösischer Kultur   gegen   Deutschland   und   das   viel  stärkere 
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der  deutschen  g^en  den  slavischen  Osten;  —  endlich  die 

zweihundert  Jahre  lang  dauernden  Kreuzzüge ;  —  und  das  seit 
dreihundert  Jahren  stets  verstärkte  Vordringen  der  Russen 

und  See  Völker  gegen  Osten.  Alles,  was  wir  dagegen  toh 

grossen  Wanderungen  wissen,  die  in  der  Richtung  von  Osten 

nach  Westen  erfolgen,  beschränkt  sich,  —  da  die  vereinzelt 
aus  Noth  nach  Amerika  Getriebenen  keine  Völkerzüge  bilden, 

und  ebenso  viele  Auswanderer  nach  Süden  und  Osten  gehen,— 
auf  die  Versuche  der  Perser  gegen  Griechenland  und  auf 

den  Hunnenstoss;  denn  die  Züge  der  Germanen,  Araber, 

Mogolen  waren  ein  Au^sschwärmen  nach  jeder  offenen  Seite 

hin.  Sollte  nun  —  jenem  natürlichen  und  historischen  Ge- 
setz entgegen  —  gerade  die  erste  grosse  Völkerwanderung 

von  Osten  nach  Westen  erfolgt  sein? 

Was  sagt  un.s  nun  die  Kulturgeschichte  ?  Langsam  kam 

die  Kultur  aus  dem  Morgenlande  zu  den  europäischen  Völkern. 

Ex  Oriente  lux  —  dieser  Spruch  trägt  die  Wahrheit  in  sich. 
Wir  können  z,  B.  in  der  Geschichte  der  Kunst  genau  den 

Weg  verfolgen,  welchen  sie  von  den  Aegyptem  bis  zu  den 
Griechen  nahm.  Mussten  aber  die  Europäer  nicht  schon  in 

uralter  Zeit  von  semitischer  Kultur  getränkt  und  gespeist 

sein,  wenn  es  mit  ihrer  Herwanderung  aus  Asien  seine  Richtig- 
keit hätte?  Ueberhaupt,  stellt  man  sich  auf  die  asiatische 

Seite  und  blickt  von  hier  nach  dem  kleinsten  Welttheil  hin, 

so  erscheint  in  der  angeblichen  Massen  Wanderung  von  Asi«i 

nach  Europa  Manches  gar  zu  wunderlich. 
Sollten  denn  wirklich  sieben  Stämme  in  weite  Feme 

gezogen  und  nur  zwei  in  der  Heimath  sitzen  geblieben  sein? 

Und  gerade  die  Zwei ,  die  am  meisten  entartet  sind  ?  Das 

Hesse  sich  nur  denken,  wenn  die  Indogermanen,  als  sie  noch 

vereinigt ,  etwa  ein  furchtbarer  Ansturm  von  Mogolen  ge- 
troffen Witte,  der  sie  zerspaltete  und  in  entgegengesetzte 

Richtungen  trieb.  Sonst  wäre  es  doch  natürlicher  gewesen, 

wenn  die  zwei  Stämme,   durch  irgend  eine  uns    unbekannte 
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Ursache  genöthigt,  von  den  Sieben  abgestossen  wären,  und 

gerade  deshalb,  weil  sie  auf  langer  Wanderung  durch  aller- 
lei Völker  sich  durchschlagen  mussten,  so  viel  von  deren 

Kultur  und  Sitten,  aber  auch  von  deren  religiösen  Anschau- 
ungen in  sich  aufgenommen  hätten. 

Die  geistige  Natur  der  Indogermanen  ist  nämlich  wie 

ein  Schwamm,  der  alles  aufsaugt,  was  von  mystischen  und 
erhabenen  Ideen  ihn  berührt.  Das  Zendvolk  konnte  sich 

den  düsteren  Anschauungen  der  Turanier  vom  bösen  und 

guten  Weltgeist  nicht  verschliessen.  Bei  den  Indem,  als  sie 

die  Gangesländer  in  Besitz  nahmen,  trat  Despotie  und  Opfer- 

dienst überwältigend  auf.  Bei  Beiden  reckte  sich  der  reli- 

giöse und  philosophische  Geist  aus  zu  phantastischen  Ge- 
bilden. Bei  ihren  europäischen  Brüdern  merken  wir  gar 

wenig  von  alle  dem. 
Welclie  Strassen  aber  hätten  von  Hochasien  her  die 

Westwanderer  ziehen  müssen?  Wie  konnten  sie  durch  das 

vorliegende  Gebiet  der  Semiten  hindurch  kommen,  ohne  dass 

von  deren  fortgeschrittener  Kultur,  vom  Ziegelbau,  Erzguss, 
und  anderer  Kunstfertigkeit  ]m  ihnen  etwas  hängen  blieb? 
Denn  die  Annahme,  die  Semiten  wären  damals  noch  eben 

so  weit  in  Gesittung  zurück  gewesen,  wie  die  Indogermanen, 
will  doch  nicht  passen  zu  den  ältesten  üeberlieferungen  mid 

Nachrichten,  die  uns  Hamiten  und  Semiten  als  ein  paar 

Weglängen  voraus  hinstellen.  Noch  weniger  würde  es  mit 

aller  historischen  Beobachtung  stimmen,  wenn  die  Europäer, 
was  sie  etwa  von  semitischer  Kultur  angenommen,  im  Laufe 
der  Zeit  wieder  hätten  fallen  lassen,  um  zurückzusinken  in 

die  Rohheit.  Ein  anderer  Hinweis  liegt  in  der  Sprache. 

Diese  ist  das  eigenartigste  Erzeugniss  eines  Volkes,  und 

gleichwohl  hat  es  kein  weicheres,  nachgiebigeres,  flüchtigeres 
Besitzthum.  Ueberaus  leicht  nimmt  die  Sprache  fremden 

Eindruck ,  fremdes  Einmengsei  auf.  Denn  die  Dinge  und 

Begriife    sind   den   Menschen  die  Hauptsache,    das  Wort  ist 
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nur  der  Begleiter ,  welcher  den  Namen  verkündet :  werden 

die  Sachen  gemeinsam,  nimmt  man  auch  gern  und  dankbar 
die  Namen  an.  Nun  sind  aber  die  europäischen  Sprachen 

so  gut  wie  rein  von  semitischer  wie  turanischer  Beimischung, 

und  bekunden  dadurch,  dass  sie  ruhig  und  ungestört  auf 

ihrem  eigenen  Boden  sich  entwickelten  und  ausbreiteten. 

Die  ganze  Ausbeute,  welche  Hommel ,  wohl  der  kundigste 
Forscher  auf  diesem  Gebiete,  zu  sammeln  vermochte,  besteht 

in  den  fünf  oder  sechs  Ausdrücken  für  Stier,  Hom,  Wein, 

Gold,  Silber,  Löwe,  die  in  der  ältesten  semitischen  wie  indo- 

germanischen Sprache  vorkommen.  Können  aber  diese  paar 
Wörter  nicht  Lehnwörter  sein,  die  im  Handelswege  von  einem 

Lande  in 's  andere  gingen? 
Sind  also  wirklich  die  europäischen  Indogermanen  vom 

fernen  Osten  hergekommen,  so  sind  sie  einen  Weg  gezogen, 

der  sie  mit  den  Semiten  nicht  in  Berührung  brachte.  Wo 

aber  liegt  dann  die  Bahn,  auf  welcher  sie  sammtlich  an 
ihnen  vorbei  kamen? 

Da  erhebt  sich  sofort  die  Schwierigkeit,  wo 'nun  eigent- 
lich der  Ursitz  zu  denken,  von  welchem  sie  ausgingen.  Irgend- 
wo, so  lautet  die  Antwort,  an  den  westlichen  Abhängen  ron 

Hochasien.  Zu  weit  nördlich,  etwa  bis  in  die  Dschungarel 

von  wo  die  Völker  in  geradem  Strich  wären  nach  Europa 

gezogen,  darf  man  die  Urheimath  nicht  verlegen,  sonst  hätten 

die  Inder  und  .Iranier  schwerlich  in  ihre  jetzige  kommen 
können.  Man  hat  also  die  Hochebene  Pamir  unter  dem 

Bolordagh  ausgesucht  als  trefflich  gelegen ,  weil  von  dort 
die  Abziehenden  in  das  Thalgebiet  des  Oxus  und  Jaxartes 
hinunter  konnten.  Dieses  aber  führte  sie  in  die  Wüstenei, 

die  sich  vor  dem  Aralsee  und  an  seinen  beiden  Seiten  aas- 
breitet, und  noch  schwerer,  als  die  sieben  Stamme  sich  dort 

durchgefunden  hätten ,  wären  die  zwei  Anderen  von  der 

Pamir-Hochebene  über  das  unwegsame  Schne^ebirg  in's 
Land  des  Hilmend  und  Indus  gekommen. 
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Verlegt  man  deshalb  den  Ursitz  etwas  südlicher  an 

!  freundlichen  Abhänge  des  Hindukusch,  so  führt  zwar 
n  dort  das  Kabulthal  ganz  schön  nach  Indien  hinein: 

West  Wanderer  dagegen  hätten  nur  die  Wahl  gehabt, 
: weder  den  Murghab  oder  Herirud  oder  den  Hilmend 
lab  zu  ziehen.     Alle   drei  Flüsse   aber   hätten   sie   wieder 

vor  eine  Wüste  geführt,  wo  sie  genöthigt  wurden,  ent- 
der  um  das  Südende  des  kaspischen  Meeres  herum  zu 

hen     oder    nach    dem    persischen    Meerbusen    abzubiegen. 

beidemal  der  Weg  sie  unter  Völker  semitischer  Bildung 

eitet  hätte,  so  blieb  den  Anhängern  der  asiatischen  Her- 
nft  nichts  übrig,  als  sie  noch  weiter  nördlich  den  Oxus 

lunter  zu  schicken,  an  dessen  Mündung  angelangt  sie 

in  sich  mühsam,  wenn  überhaupt,  durch  die  todten  Steppen 

Lachen    Aral-    und   Kaspisee    durchzuschlagen   hatten,    um 

den  Semitenländern  glücklich  vorbei  und  in's  südliche 
ssland  zu  gelangen. 

Wir  schliessen  diese  Erörterung  mit  einer  Hindeutung, 
och  nur  als  leiser  Vermuthung.  Nichts  sitzt  bei  den 

rmaiien  so  fest,  als  uralte  Sagen:  es  spiegelt  sich  darin 
er  leibhaft  öfter  schattenhaft  ihr  Land,  ihre  erste  Ge- 

liebte, ihre  Sitte,  Denk-  und  Gefühlsweise.  Nun  findet 
b  in  den  älteren  Sagen  höchst  nachdrucksam  geschildert 

•  Kampf  mit  schrecklichen  krokodilartigen  Geschöpfen, 
1  Drachen,  die  in  Höhlen  und  Sumpfwaldungen  hausen, 
idukind  erwähnt,  dass  seine  Landsleute,  die  am  Alten  hart- 

5kig  festhaltenden  Sachsen,  das  Drachenbild  schon  im  Felde 

irten,  als  sie  noch  mit  den  Thüringern  im  Kampfe  lagen, 
.thagat,  so  heisst  es,  „ergriff  das  Feldzeichen,  das  bei  den 
3lisen  für  heilig  gehalten  wird  und  mit  dem  Bilde  des 
wen  und  Drachen  und  eines  darüber  fliegenden  Adlers 
'iert  ist,  um  den  Werth  der  Tapferkeit  und  Klugheit  und 
ilicher  Tugenden  zu  zeigen\  Gleichwie  der  Adler,  waren 
3  auch  Löwe    und   Drache   in   Norddeutachland   schon   in 
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ältesten    Zeiten    wohlbekannt.     Aber   in    noch   viel  früherer, 

als  Widukindö  Zeit,  erseheint  der  Drache  in  den  Feldzeichen 
der  Sueven  Quaden  Markomannen  und  Dazier:  das  Bildwerk 

der  Antonins-  und  Trajanssäule  besagt  es.  Ebenso  finden  wir  das 
Drachenbild  an   den  Vordersteven  aufgegrabener   Wikinger- 

schiffe.    Was   aber    kann  zu  diesen  Sagen  und  Heerzeichen 
Anlass  gegeben  haben  V   Doch    nur  dunkle  Ueberlieferungen 

von  ungeheuren  urweltlichen  Thieren,  die  mit  Schlangenleib 

Schuppenpanzer  Dunstrachen  Klauen  und  Schweif  den  unter- 
gegangeneu Sauriern  angehörten,  deren  Fusstapfen  wir  noch 

im  Gesteine  abgedruckt  finden.    Das  Beowulfelied,  das  zwar 
in  angelsächsischer  Sprache  niedergeschrieben,  aber  von  den 
Angeln    unzweifelhaft    schon    aus    Deutschland    mitgebracht 
worden,  spiegelt  uns  uralte  deutsche  Sitten  und  Vorstellungen 

ab.   Es  ist  ganz  voll  von  Drachengeschichten.    Man  lese  fol- 
gende Stelle,  die  nach  der  schlichttreuen  Uebersetzung  von  Mo- 

riz  Heyne  mitzutheilen  gestattet  sei.    Der  Held  reitet  Ober  das 

dunkle  Moor,  bahnt  sich  einen  Weg  durch  das  felsige  Kfisten- 
gestade,  imd  schreitet  von  Wenigen  begleitet  zum  Meere, 

die  Gegend  zu  erforschen,  bis  er  plötzlich 
dahin  gelangte,  wo  des  Bergwalds  Bäume 
hinüber  hingen  über  graue  Felsen, 
ein  schauervoll  Gehölz:  tief  unten  stand 
die  See  vom  Blute  trüb .  . .  Das  Hörn  ertönte 

in  Kampfes  weisen.     Nieder  sass  die  Schaar, 
sie  sahen  längs  des  Wassers  viel  Gewürm, 

Seedrachen,  ungeheure,  schwimmend  streifen,  — 
in  dem  Geklüft  der  Felsen  Nichse  liegen, 

die  oft  zur  Frühzeit  bringeti  bösen  Weg 

den  Scliiflenden,  —  Gethier  und  Ungeheuer: 
die  stürzten  giftig  und  erzürnt  hinw^, 
sobald  den  Klang  des  Hornes  sie  vernommen. 
Der  Gothen  Herzog  endete  das  Dasein, 
die  Wogenfreuden  eines  mit  dem  Bogen, 
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er  schnellte  ihm  den  harten  Pfeil  in's  Herz, 
das  Schwimmen  musst  er  lassen  mit  dem  Leben. 

Mit  scharfen  Eberspiessen  in  den  Wogen 
gefasst  ward  er  im  Todeskampfe  hin 

an 's  Land  geschleift,  der  wunderbare  Schwimmer, 
die  Männer  sahn  den  grausenhaften  Fremdling. 

Wäre  diese  so  anschauliche  Schilderung  möglich  ge- 
wesen ohne  eine  ebenso  bestimmte  und  anschauliche  Ueber- 

lieferung?  Wie  tief  die  Drachensage  in  unserem  Volke 
Wurzel  schlug,  zeigt  sich  nicht  bloss  in  den  Wasserspeiern 

am  Dach  unserer  mittelalterlichen  Dome,  sondern  noch  heut- 
zutage an  Bauernhäusern  in  weithin  sichtbaren  Ausläufern 

von  Tragbalken..  In  den  ältesten  Feldzeichen  und  Sagen 
hat  der  Drache  aber  keine  Flügel:  diese  setzte  ihm  erst  die 
Kirche  an,  als  sie  das  Unthier  zum  Bilde  des  bösen,  rasch 

allhin  stürmenden  bösen  Prinzips  erkor.  Wo  aber  lagen 
jene  sumpfigen  verwachsenen  Urwälder,  jene  einsamen,  am 
Uferrand  von  ßiesenbäumen  überhangenen  Meerbuchten  ? 

Lagen  sie  in  den  Niederungen,  die  zuletzt  vom  Meere  ver- 
lassen worden,  aus  denen  ein  grosser  Tbeil  von  Norddeutsch- 

land und  den  angränzenden  slavischen  Gegenden  bestand, 
oder  fanden  die  Kämpfe  mit  den  Drachen  auf  asiatischen 
Gebirgen  und  Hochebenen  statt?  Nur  die  erstere  Annahme 
stimmt  zur  Bildungsgeschichte  der  Erdrinde. 

m. 
Erwägt  man  die  Reihe  der  Vermuthungen,  welche  gegen 

die  asiatische  und  für  die  mitteleuropäische  Herkunft  sprechen, 
und  hält  mit  diesen  Vermuthungen  zusammen,  was  nahezu 
als  Beweis  gelten  darf:  so  ist  zwar  über  das,  was  im  Dunkel 
vorgeschichtlicher  Zeiten  geschehen,  noch  keine  untrügliche 

Gewissheit  vorhanden ,  wohl  aber  ergibt  sich  für  die  An- 
nahme, daas  unsers  Welttheils  Herzmitte  selbst  Ursitz  und 

Ausgangspunkt  der  indogermanischen  Völker  gewesen ,  eine 

[18aS.  Philos.-philol.  hist.  Cl.  4.]  41 
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viel  grössere  Wahrscheinlichkeit,  als  fOr  die  Meinung,  sie 

seien  vom  Südosten  Asiens  hergekommen.  Die  Qberzeogende 

Kraft  der  europäischen  Hypothese  beruht  offenbar  auch 

darin,  dass  keine  durchgreifende  Thatsache  bekannt  ist, 

welche  sich  nicht  mit  ihr  yereinigen  liesse,  währood  ao 

manche  Bedenken  die  entgegengesetzte  Annahme  entkräften. 
Das  gilt  insbesondere  auch  in  Bezug  auf  Verwandtschail 

und  nachbarliches  Verhältniss  der  indogermanischen  Völker. 

Jene  viel  grössere  Wahrscheinlichkeit  könnte  also  nur  vor 
neuen  imumstösslichen  Beweisen  verschwinden ,  wie  sie  erst 
noch  zu  erforschen. 

Gewiss  ist  die  Sprache  nicht  das  einzige  Kennzeichen 

der  Abstammung  eines  Volkes,  sondern  ebenso  wesentlich 

spricht  dabei  mit  sein  körperlicher  und  geistiger  Charakter 
und  was  daraus  in  Recht  und  Religion ,  in  Staat  imd  Sitte 

sich  entwickelte.  Wohl  aber  bleibt  die  Sprache  uraltes  Erb- 
gut, das  von  des  Geschlechtes  Ursprung  und  Geschichte 

Zeugniss  gibt.  Je  mehr  Gleichartiges  zwei  Völker  in  ihrer 
Sprache  haben ,  desto  inniger  waren  sie  in  der  Urzeit  aiit 
einander  verwachsen,  oder  desto  mehr  hat  das  eine  vom 

andern  empfangen.  Jene  innerliche  Verwandtschaft  findet 

ihren  Ausdruck  in  Wurzelwörtem,  im  Organismus,  in  Geist 

und  Klang  der  Sprache.  Spätere  Einwirkung  bekundet  sich 

vornehmlich  durch  die  Menge  und  Bedeutung  der  Lehnwörter. 

So  besteht  zwischen  Griechen  und  Italern-  eine  nähere 

Sprachverwandtschaft,  als  zwischen  Beiden  und  den  Kelten  Ger- 
manen Slaven  und  Letten.  Stärker  giebt  sie  sich  kund  zwischen 

Italern  lUyriern  Griechen  Iraniern  und  Indem,  und  noch  mehr 

ausgeprägt  zwischen  den  beiden  Letzteren  und  zwar  so  sehr, 

dass  die  alte  Zend-  mit  der  ältesten  Vedasprache  beinahe 
eins  ist.  Wir  schliessen  daraus,  dass  diese  fünf  Stamme  yoo 

den  andern  getrennt  eine  Zeit  lang  zusammensassen  oder 

wanderten,  dann  die  Italer  zuerst  sich  abzweigten,  darauf  die 
vier  andern  länger  mit  einander  verkehrten,  und  achlieeslich 
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nur  die  beiden  Letzten  die  Weiterwanderung  gemeinsam 
fortsetzten,  bis  auch  sie  im  fernen  Osten  sich  trennten  und 

die  am  meisten  Torgedrungenen  Inder  im  Gangesland  sich 
in  Farbe  und  Eörpergestalt ,  in  Phantasie  und  politischer 

Denkungsart  am  weitesten  von  der  ursprünglichen  Stammes- 
natiir  entfernten. 

Die  Germanen  aber  lebten,   nach  der  Sprachverwandt- 
schaft   zu   schliessen ,   noch    lange  Zeit  verwachsen    auf  der 

einen  Seite    mit    Kelten ,    auf   der   andern    mit   Slaven    und 
Letten,    und  zwar  musste  ihre  Gemeinschaft  mit  den  beiden 

Letzteren    noch   fortdauern,    als   die  Kelten  sich  bereits  von 

ihnen  abgesondert  hatten.   Denn  mit  der  Sprache  der  Slaven 
und  Letten    hat  die   der  Germanen   nähere  Verwandtschaft, 

als  mit  der  keltischen.     Insbesondere  zeigt  sich   das   in    der 

viel    grösseren    Menge   gemeinsamer    Ausdrücke   für   Gegen- 
stände   des  Ackerbaues,    der   Viehzucht,    des   Mineralreichs. 

Findet    sich   doch   auch  die  germanische  Form  und  Technik 
der   Steingeräthe  wieder  in  allen  Landen  der  Slaven  Finnen 
und   Lappen. 

Es    treten    aber  in  Deutschland   noch    andere   Hinweise 

hinzu.      Soweit  jetzt  alte   Gräber   aus   den   Zeiten   vor   und 
nach  der  Völkerwanderung   auf  deutschem  Gebiete   geöffnet 
sind ,    fand    sich    noch    längst   nicht   die  Hälfte  Langschädel 
darin,    die  viel  grössere  Hälfte  ist  kurzschädelig ,    und  zwar 

zeitigen  sich  die  Langschädel  immer  weniger,    je  weiter  man 
nach     dem    Süden    vorschreitet.      Ganz    dasselbe    Ergebniss 
liefern     die    Zählungen    und   Messungen ,    welche   Kolhnann, 
Joh.  Ranke,  Virchow  und  Andere  an  deutschen  Schulkindern 

angestellt    haben.     Nirgends   in  Deutschland    giebt   es   noch 
eine   Mehrheit  von  blonden  Langköpfen,    wie    in   Schweden. 
Auf    der    Linie    zwischen    Helsingborg    und    Genf    nehmen 

Schwarzhaär  und  Breitschädel  nach  dem  Süden  hin  beständig 
zu.       Auf   unserer  Ostseite   aber   steht   das  Verhältniss   noch 

^veniger  zu  Gunsten  blonder  Langschädel.      Zieht  man    eine 

41  ♦
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Linie  von  Hamburg  nach  Triest,  so  lässt  sich  ösÜich  der- 
selben kaum  mehr  von  Zu-  oder  Abnahme  der  Schwara- 

haarigen  und  Breitschädeligen  reden :  der  germanische  Typus 
befindet  sich  aller  Orten  in  der  Minderheit.  Die  slavischen 
Forscher  nehmen  mehr  und  mehr  deutsches  Land  als  ihr 

ehemaliges  Volksgebiet  in  Anspruch  und  weisen  darauf  hin, 
bis  wie  weit  die  slavischen  Ortsnamen  in  Deutschland  hinein 

sich  finden,  und  wieviel  Blondköpfe  mit  wenn  nicht  schön 
blauen,  doch  wenigstens  grauen  Augen  bei  den  Slaven. 

Diese  Thatsachen  sind  zweifellos,  und  es  sei  noch  eine 

andere  beigefügt.  Gleichwie  in  alten  Familien  durch  einen 
unerklärlichen  Vorgang  plötzlich  in  einem  jungen  Spross 
Gestalt  und  Natur  irgend  eines  Urahnen  auftritt,  so  blickt 
uns  hier  und  da  mitten  in  Deutschland  ein  unverkennbar 

halbmogolisches  Gesicht  an,  und  könnten  wir  in  diesem  oder 

jenem  Thalwinkel,  so  lange  die  Leute  nicht  sprechen,  bei- 
nahe wähnen,  unter  den  Rundgesichtem  Irlands  oder  der 

Bretagne  zu  sein. 

Wie  ist  das  Alles  zu  erklären  ?  Woher  kommen  insbe- 
sondere die  Ortsnamen  keltischer  und  slavischer  Herkunft 

nach  Deutschland?  Der  Schluss  liegt  nahe:  es  wohnten 
dort  früher  Kelten  oder  Slaven,  und  die  deutsehen  Eroberer 

mussten  die  einheimischen  Namen  der  Flüsse  Berge  und 
Seen  wie  der  Oiischaften  annehmen ,  wenn  sie  darüber  mit 
dem  Volke,  unter  welchem  sie  sich  niederliessen ,  sich  ve^ 
ständigen  wollten. 

Vielleicht  gibt  es  noch  eine  andere  Erklärung.  Strabo, 
der  unter  Augustus  lebte,  schien  es,  dass  Kelten  und  Ge^ 

manen  in  Gestalt  Sitte  und  Lebensweise  fast  gänzlich  überein- 
stimmten. Hätten  römische  oder  griechische  Schriftsteller 

damals  sich  darauf  eingelassen,  Slaven  und  Germanen  scharfe 
zu  beobachten,  so  würden  sie  auch  zvrischen  diesen  beiden 

in  den  Hauptsachen   so   viel  Gemeinsames   gefunden   haben, 
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dass  sie  sich  gefragt  hätten ,    wo    hört   hier   das   eine    Volk 

auf,  und  wo  fangt  das  andere  an? 

Wie  entstand  überhaupt  mitten  in  der  Gleichartigkeit 

des  indogermanischen  Urvolks  eine  Abartung?  Wie  konnten 
sich  so  viele  verschiedene  Völker  daraus  hervorbilden  und 

ab-  und  ausscheiden  ?  —  Diese  Frage  zu  beantworten  sind 
wir  zur  Zeit  noch  auf  Vermuthungen  angewiesen. 

Alles  was  lebt  und  sich  bewegt,  hat  ein  Streben,  sich 

auszugliedern  und  in  dem  Einheitlichen  ein  Mannigfaltiges 
zu  werden.  Sobald  ein  Glied  sich  hervorbildet,  wächst  auch 

mit  ihm  der  Trieb,  sich  im  Kleinen  eigenartig  zu  gestalten, 

während  es  zugleich  vom  organischen  Gesetz  des  Ganzen 
sich  nicht  loslösen  kann. 

So    hat   in    einer  Familie  jedes  Kind   seine   besonderen 

Eigenheiten  im  Gesicht  und  Körper,    in  Gang  und  Geberde 

und  Charakter,  in  Fähigkeiten  und  Richtung  thätig  zu  werden. 
Auch  in  der  Sprache  ofiFenbart  sich  von  früh  an  nicht  bloss 

bei  jedem  Kinde  etwas  Eigenes  in  Klang  und  Tonfall,  sondern 

auch    in   Laut-   und   Wortbildung,    was   nur   die  Erziehung 

allmählig  mit  der  allgemeinen  Gewöhnung  in  Uebereinstim- 
mung    bringt.     So   gab   es   auch    von  Anfang   an  in  jedem 
Volke   Ansätze   zu   verschiedenen   Mund-   wie   verschiedenen 

Menschenarten.    Gleichwie  in  einer  Familie  schöne  und  talent- 

volle Kinder  aufwachsen  neben  minder  begabten,   gleichwie 

von  Brüdern  und  Schwestern  die  Einen  muthig   und   kraft- 
voll ,    die  Andern    furchtsam   und   geduldig  sind ,   so  gab  es 

vorzüglichere  Geschlechter  und  Gemeinden  mitten  unter  an- 
deren.   Die  Vorzüglicheren  gewannen  grössere  Geltung,  und 

die    minder   gut  Ausgestatteten  nahmen  von  Jenen  Art  und 
Sitte    an.      Wellenförmig   verbreiteten   sich   deren   Einflüsse 

rings    um   sie   her,    bald   in  schwächerer  bald    in   stärkerer 

Woge. 

Wie  nun  die  weitere  Unter-  und  Abscheidung  in  allem 
Einzelnen  vor  sich  ging,   entzieht  sich,   wie  gesagt,    unserer 
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Einsicht:  wahrscheinlich  wirkten  zwei  Ursachen  weeentUch 

mit,  die  Mischung  mit  einer  anderen  Rasse  und  die  Ver- 
schiedenheit der  Landesnatur. 

Es  ist  kaum  zu  bezweifehi,  dass  ganz  Europa  früher 
von  Völkern  niederer  Art,  die  der  finnischen,  turanischen, 

mongolischen  verwandt,  bewohnt  gewesen.  Bewahrt  doch  die 

Sprache  der  Finnen  und  Lappen  noch  heutzutage  die  indo- 
germanischen Eindrücke.  Vor  dieser  Rasse  aber  war  unser 

Erdtheil  wohl  von  einer  anderen  noch  minder  vollkommeDen, 

wie  vor  dieser  von  einer  noch  niedrigeren  bewohnt.  Und  so 
eröflfnet  sich  eine  Tiefeicht  in  immer  rohere  und  ärmlichere 

Kreise,  aus  denen  sich  beständig  vorzüglichere  Geschlechter 
an  den  Schultern  der  andern  und  über  dieselben  emporhoben. 
Diese  Stärkeren  vermehrten  und  verbreiteten  sich  rascher, 

indem  sie  schwächere  Nachbarn  unterjochten  und  deren  beste 
Männer  todtschlugen,  die  Anderen  zu  ihren  Knechten  machten 
und  die  schönsten  Weiber  zu  sich  nahmen ,  und  auf  solche 
Weise  dem  Lande  in  immer  weiteren  Kreisen  von  ihrem 

Wesen  inittheilten.  Sie  selbst  aber  nahmen,  was  nicht  ans- 
bleiben  konnte,  mehr  oder  weniger  von  der  Unterjochten 
Wesen  Kultur  und  Sprache  an,  und  die  Dichtigkeit  dieser 

Mischung,  in  welcher  gewöhnlich  selbst  wieder  eine  Ab- 
minderung  der  Eigenschaften  der  Sieger  lag,  bestimmte  auch 
fortan  deren  grössere  oder  geringere  Tüchtigkeit. 

Zur  stärkeren  oder  minderen  Kraft  aber  der  Arme  wie 
des  Charakters  kam  die  höhere  oder  schwächere  Gunst  der 

Landschaft  hinzu.  Es  war  ein  grosser  Unterschied,  ob  ein 
reiner  oder  nebliger  Himmel  über  den  Häuptern  stand,  ob 
erfrischende  Wald-  und  Seeluft  Brust  und  Seele  stärUau 
oder  erdige  Sumpf luft  sie  bedrückte,  ob  der  Boden  locht 
nährte  und  der  Schlaffheit  Raum  liess  oder  ob  er  Arbeit 

Flei^ss  und  Nachdenken  verlangte.  Wie  sehr  die  Landschaft 

auf  Völkerbildung  einwirkt,  davon  gibt  das  gan^^  atlantische 

Küstenland  Europa's  ein  merkwürdiges  Beispiel.    Wo  immer 
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sich  Halbinseln  in 's  Meer  strecken,  da  erwuchs  aus  Urein- 
wohnern und  Zuwanderem  eine  Volksart,  die  sich  eigen- 

thümlich  von  den  Bewohnern  ihres  grossen  Hinterlandes 
unterscheidet:  so  im  spanischen  Galizien,  in  der  Bretagne, 
der  Normandie,  den  drei  friesischen  Halbinseln,  in  Jütland, 
Kurland,  Ekthland,  Finnland. 

So  mögen  nun  in  dem  Gebiete,  welches  von  der  Loire 
im  Westen,  der  Weichsel  im  Osten,  der  Nordsee  Eider  und 

Ostsee  im  Norden,  endlich  der  Alpenlinie  begränzt  wird,  die 

Indogermanen  sich  in  Urzeiten  im  Ganzen  gleichartig,  im  Ein- 
zelnen mit  allerlei  Verschiedenheiten  verbreitet  haben.  Aller 

Orten  ertönten  die  Urlaute  zu  ihren  jetzigen  Sprachen  und 

vielleicht  noch  zu  andern,  die  untergegangen.  Im  Zusanmien- 

wirken  der  vorgedachten  drei  Ursachen,  —  der  Naturanlage, 
der  Volksmischung,  der  Landesnatur,  —  bildete  sich  anfangs 
kaum  merklich,  nach  und  nach  deutlicher  im  Südosten  etwas 

wie  griechisch-indische  Volksart,  etwas  wie  slavisch-lettische 
im  Nordosten,  etwas  wie  keltische  im  Westen,  in  der  Mitte 

etwas  wie  germanische.  So  waren  in  den  polnisch-lithauisch- 
russischen  Ebenen  die  einförmige  und  ungedeihliche  Landes- 

natur, vornehmlich  aber  die  turanische  Beimischung,  welche 
dort  die  Indogermanen  viel  stärker,  als  auf  deutschem  Boden, 
erfahren ,  die  beiden  Ursachen ,  weshalb  in  den  Slaven  ein 

andersartiges  Volk  entstand,  oder,  wie  der  fachmännische 
Ausdruck  lautet,  die  Slaven  sich  differenzirten. 

Von  der  germanischen  Mitte,  wo  kräftigere  Leute  wohnten, 
erfolgte,  wie  es  scheint,  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Drang  imd  Druck, 
der  sich  über  das  ganze  Gebiet  fortpflanzte  und  zur  Folge 
hatte,  dass  die  Völkerschaften  in  den  umliegenden  Ländern 
in  ihrer  Sonderart  sich  verdichteten,  und  endlich,  von  eigener 

Wissbegier  und  Abenteuerlust,  vielleicht  auch  durch  Nahr- 
migsmangel  getrieben,  fortzogen. 

Zuerst  war  es  die  griechisch-indische  Gruppe,  die  sich 
in   die  mittleren   und   unteren   Donaulande   vorschob.     Wo 
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Theiss  Drau  Sau  und  die  Balkanfiüsse  einmünden,  hat  viel- 
leicht eine  Dreitheilung  Statt  gefunden. 

Die  Einen  zogen  da8  offene  Thal  zwischen  den  letztge- 
nannten Flüssen  hinauf  und  gelangten  nach  Italien,  wo  sie 

über  die  lonibardische  Ebene  sich  ergossen ,  wurden  aber, 

wie  es  scheint,  später  von  nachdrängenden  Schaaren  weiter 
und  weiter  die  Halbinsel  hinabgeschoben  und  verschmolzen 
dort  mit  den  Ureinwohnern  zu  neuen  Völkerschaften. 

Die  zweite  Gruppe  drang  an  den  Strömen  der  Borna, 

Drina  oder  Morawa  hinauf  in  die  Verzweigungen  des  Bal- 
kans und  blieb  im  rauhen  Berglande  unter  allen  Indogermanen 

am  meisten  unentwickelt  sitzen ,  am  wenigsten  berührt  von 

der  Kultur  anderer  Völker.  Zu  dieser  illyrischen  Gruppe  ge- 
hörten im  Alterthum  auch  die  Epiroten  Mazedonier  und 

Thraken,  wie  heutzutage  Albanesen  und  Montenegriner. 
Die  aber  von  ihnen  über  die  Bergpässe  hinunter  ans 

Meer  gelangten,  hatten  den  Vortheil  des  herrlichen  vielge- 
staltigen Landes,  in  welches  von  allen  Seiten  das  Meer  hinein 

buchtet  und  spiegelt,  und  den  noch  grösseren  Vortheil,  dass 
sie  den  semitischen  Kulturvölkern  am  nächsten  wohnten,  am 

frühesten  von  ihnen  Bildungszuflüsse  aufnahmen.  Bei  ihnen 
konnte  die  edle  griechische  Kulturblüthe  gedeihen,  während 
die  Italer,  im  schönen  Lande  des  Apennins,  zwar  ähnlich 

wie  die  Griechen  sich  entwickelten,  jedoch  langsamer  und 
dürftiger. 

Die  dritte  Masse  verbreitete  sich  an  der  unteren  Denan 

und  rings  um  das  schwarze  Meer  und  führte  die  Namen 
Gothen  oder  Geten  oder  Skythen,  auch  Massa-Geten,  Alanen. 
Sarmaten. 

Immer  weiter  schoben  sich  die  Spitzen  der  Wanderung 
nach  Osten:  Alles  zog  mit,  was  sich  unbefriedigt  f&hlte  in 
dem  Steppenlande  im  Norden  des  schwarzen  Meeres,  wo  nur 
der  kurze  Frühling  lieblich,  jede  andere  Jahreszeit  menschen- 

feindlich ist.     Der  Gebirgsstock   des  europäischen   Kaokiisw 
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wurde  umwandert,  jedoch  nicht  ohne  dass  Eroberer  die  frucht- 

baren Thalgelände  emporstiegen.  Längs  der  langen  Berg- 
kette in  Vorderasien  ging  dann  der  Völkerzug  weiter,  häufig 

blieben  im  Gebirge  Theile  hängen ,  man  erkennt  die  indo- 
germanischen Spuren  in  Sprache  und  Charakter  Körperbau 

und  Lebensart  der  Osseten  Armenier  Kurden  Perser  Tad- 
schiks  Afghanen  und  Belutschen.  Der  äusserste  Kemstamm 
gelangte  durch  das  Kabulthal  in  das  Fünfstromland  des 
Indus,  wo  er,  wahrscheinlich  durch  eine  sehr  schwache 

Uebervölkerung  nicht  gehindert,  sich  in  seinem  indoger- 
manischen Charakter  ausleben  konnte,  bis  er  in  den  Ganges- 

ländern  und  noch   südlicher   eine    herbe  Umbildung  erfuhr. 
Von  den  Indogermanen  aber,  die  in  ihren  alten  Sitzen 

beharrten,  ging  wahrscheinlich  die  älteste  Auswanderung 
über  die  dänischen  Inseln  nach  dem  südlichen  Schweden 

und  verbreitete  sich  allmählig  über  die  skandinavische  Halb- 
insel, während  die  Urbevölkerung,  die  in  dem  grossentheils 

armen  Laude  nur  dünn  verbreitet  sein  konnte,  sich  nach 

Jütland  und  in  die  entlegenen  Thäler  des  Nordlandes  zurück- 
zog. In  Skandinavien  waren  die  Eroberer  fem  von  den 

Welthändeln,  fern  von  Zuströmungen ,  es  sei  denn  von 
Deutschland  her:  deshalb  konnten  sie  dort  ihre  germanische 
Eigenart,  die  ohnehin  von  vornherein  am  wenigsten  mit 
anderen  Rassen  gemischt  war,   auch  am  reinsten  festhalten. 

Die  Kelten  dagegen,  gedrängt  und  umzingelt  von  den 
mehr  und  mehr  ihre  Kraft  fühlenden  Germanen ,  verloren 

sich  nach  und  nach  in  Süddeutschland ,  zogen  sich  in  die 
Alpenthäler  zurück,  gelangten  auch  in  einzelnen  Schaaren 

über  die  Gebirgsjoche  nach  Italien,  fanden  aber  ihr  eigent- 
liches Verbreitungsgebiet  in  Gallien  Spanien  und  Brittannien. 

Die  Ureinwohner  gingen  überall  in  Kelten  auf:  als  Beispiele 

jedoch ,  wie  einzelne  zusammengedrängte  Reste  der  Urein- 
einwohner  wohl  ihrer  Besieger  Kultur,  nur  nicht  deren 

Sprache   annahmen ,   sind   die   Ligurer  des  Altertbums   und 
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noch  in  der  Gegenwart  die  Iberer  in  Spanien  und  die  Walliser 

in  England  zu  bezeichnen,  während  die  Wallonen  wohl  ihn* 
Sprache,  aber  nicht  ihre  Eigenart  aufgegeben  haben. 

In  Deutschland  wurde  auch  im  Süden  der  Westhälfte 

die  keltische  Art  von  der  germanischen  so  zu  sagen  toU- 
ständig  aufgesogen.  Die  Durchforschung  jedoch  und  die 
statistische  Zusanmienstellung  und  Vergleichung  des  Befundes, 
welchen  alte  Gräber  und  Beobachtung  der  Lebenden  liefern, 
ist  noch  nicht  abgeschlossen.  Dürfen  wir  nach  den  jetzigen 

Ergebnissen,  —  zu  denen  natürlich  die  spätere  Volkerwan- 
derung nicht  wenig  beigetragen,  —  Schlüsse  machen,  so  lassen 

sich  ungefähr  folgende  ethnographische  Gebiete  für  Deutsch- 
land feststellen. 

Im  Flussgebiet  des  Rheins  und  der  Weser,  jedoch  nur 

bis  zur  Scheide  und  Demer,  der  Lahn  und  dem  mittel- 
deutschen Waldgebirgszug  wohnten  von  jeher  bis  heutzutage 

die  meisten  Menschen  von  rein  germanischer  Bildung,  näm- 
lich Leute  mit  Langschädeln,  blondem  Haar,  blauen  Augen 

und  weissröth  lieber  Hautfarbe.  Südlich  der  bezeichneten 

Gränzlinie,  also  im  Main-  und  Donau-Gebiet  mischte  sich 
die  germanische  Eigenart  mit  einer  andern,  welche  am  meisten 
der  keltischen  verwandt.  Westlich  von  diesen  beiden  Theilen 

der  deutschen  Westhälfte  enthält  das  französische  Land  bis 

zur  Loire-  und  Alpenlinie  vorwiegend  germanische  Bestand- 
theile.  In  den  südlicheren  Gegenden  sind  die  Reste  ger- 

manischer Eigenart  mehr  und  mehr  überwuchert,  jedoch 
nirgends  so  vollständig  wie  in  der  Gascogne,  während  sich 
an  der  oberen  Saone,  am  Is^re  und  Po  das  Germanische 

kräftiger  bemerklich  macht.  Im  Elbe-  Oder-  und  Weichsel- 
gebiet, also  in  der  ganzen  Osthälfte  Deutschlands  blickt,  wie 

gesagt,  von  slavischer  Eigenart  fast  aller  Orten  etwas  durch. 

Selbstverständlich  ist  nun  die  Mischimg  in  einigen  Ge- 
genden stärker,  in  anderen  schwächer  gewesen,  je  nachdean 

fremde  Einwanderung  oder  der  Stock   keltischer  oder  gw- 
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manischer  oder  slavischer  Art  starker  oder  schwächer  war. 

Auch  in  ganz  Deutschland  ist  jetzt,  —  selbst  in  Westfalen 
Friesland  und  Holstein,  —  kein  einziger  Landstrich  mehr, 
dessen  Bewohner  bloss  den  rein  germanischen  Charakter  im 
körperlichen  wie  im  geistigen  Wesen  aufweisen  konnten. 

Unter  seinen  Merkmalen  darf  man  mehr,  als  gewöhnlich 

geschieht,  auf  den  seelenvollen  und  rasch  wechselnden  Aus- 

druck im  Antlitz  Gewicht  legen.  Nicht  bloss  inneres  Ver- 
nehmen und  Empfinden  geht  bei  Leuten  germanischer  Art 

viel  leichter  und  häufiger  vor  sich ,  sondern  es  zeigt  sich 
auch  blitzschnell  in  den  Augen  und  Gesichtszügen.  Wo 
immer  man  die  deutsche  Ostgranze  überschreitet,  erscheint 
die  Bevölkerung  ein  wenig  schwärzlicher,  nicht  bloss,  weil 
sie  im  Aeusseren  etwas  unsauberer  oder  lumpiger  ist,  sondern 
auch  die  Gesichter  sind  minder  hell  belebt.  Auf  westlicher 
Reise  macht  sich  die  Zunahme  des  Dunkeln  und  Starren 

erst  bemerklich,  wenn  man  in  die  Nähe  der  Pyrenäen 

kommt,  —  im  Süden  erst  im  neapolitanischen  Gebirge,  — 
in  England  und  Dänemark  nirgends,  —  in  Skandinavien 
bei  den  Lappen.  Auf  seinen  Reisen  hat  der  Verfasser  bei 

Arabern  Berbern  und  Spaniern ,  Magyaren  Bulgaren  und 

Finnen,  Hindus  und  Chinesen  stets  dieselbe  Bemerkung  ge- 
macht. Je  eintöniger  das  geistige  Leben,  um  so  starrer  die 

Gesichtszüge,  bis  sie  zuletzt  die  eherne  Unbeweglichkeit  des 
Negers  und  des  Wilden  annehmen.  Merkwürdig  genug  ist 
die  gleiche  Thatsache  in  ihrer  Abstufung  auch  bei  Indianern, 
Mulatten,  Mestizen,  Zambos,  spanischen,  dann  französischen 
Kreolen,    dann  bei  Amerikanern  überhaupt   wahrzunehmen. 

Breit  und  gross  ziehen  sich  die  Folgen  dieser  uralten 
Vorgänge  und  Verhältnisse  durch  Deutschlands  Geschichte 
und  Gegenwart. 

Wir  können  die  Reiselust,  welche  den  Deutschen  einmal 
im  Blute  steckt,  nicht  von  Eindrücken  herleiten,  welche  eine 

tausendjährige  Wanderschaft   in   unseren  Vorältem   zurück- 
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gelassen  hätte.  Gleichwohl  ist  Wanderlust  und  Wage- 
muth  ebenso  sehr  ein  Theil  der  vielgestaltigen  Natur  des 

Deutsehen  geworden,  als  das  vorsichtige,  breite,  ruhig  sess- 
hafte  Wesen.  Denn  von  den  Germanen  gingen  schon  seit 
frühester  Zeit  viele  Völkerzüge  aus,  und  so  sehr  der 

deutsche  Rest,  zwischen  air  den  Andern  eingekeilt,  sich  ge- 
wöhnen musste,  beharrlich  seine  uralten  Wohnsitze  zu  verthei- 

digen,  ist  es  ihm  doch  zur  anderen  Natur  geworden,  nach 

allen  Richtungen  von  Zeit  zu  Zeit  sich  zu  dehnen  und  fühl- 
bar zu  machen,  sei  es  in  allerlei  Anregungen  sei  es  in  Aus- 

wandererschaaren.  Das  bekundet  nicht  nur  die  Völker- 

wanderung allein,  sondern  auch  im  ganzen  Mittelalter 
dauerte  die  Ausströmung  nach  dem  sla vischen  Osten  fort, 
und  in  der  Gegenwart  stellt  Deutschland  verhältnissmassig 
noch  immer  die  meisten  Ansiedler  für  die  Fremde ,  sei  es 

für  England,  Skandinavien  und  die  romanischen  Länder,  m. 
es  für  Russland,  Ungarn,  die  Donaulande  und  den  Orient, 
sei  es  über  See  nach  Amerika,  Eapland  und  Australien. 

Weil  aber  der  Deutsche  mit  so  vielen  Völkern  ver- 
wachsen gewesen,  fühlt  er  sich  jedem  unter  ihnen  innerlich 

verwandt.  Von  eines  Jeden  innerstem  Wesen  schlägt  eine 
Ader  in  seiner  Brust.  Daher  seine  weiche  Empfänglichkeit 
für  ihre  Ideen  wie  für  ihre  Leiden  und  Freuden.  Gibt  er  sich 

leicht  nach  allen  Seiten  aus,  nimmt  er  selbst  auch  von  allen 

Seiten  ein.  Jedoch  walten  diese  inneren  Beziehungen  nur 
zwischen  ihm  und  seinen  indogermanischen  Brüdern.  Seine 

Seele  verklärt  sich  im  griechischen  Schönheitsideal,  er  be- 
greift die  mathematische  Staats-  und  Rechtsordnung  der 

Römer,  es  lächelt  ihn  an  der  Franzosen  feine  Geselligkeit, 

ja  er  kann  schwärmen  mit  des  Inders  riesigCA  Phantasiege- 
bilden, mitfühlen  mit  des  Slaven  derber  Brüderlichkeit  und 

mit  des  Iren  warmherzigem  Dusel :  aber  er  fühlt  sich  fremd- 
artig angeweht  vom  allzersetzenden  Handelsgeist  des  Semiten 

und  stösst  zurück  die  Despotenfaust  des  Magyaren  und  Türken. 
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In  dieser  Allerweltsnatur  aber  liegt  auch  die  Ursache 

der  inneren  Schwäche  des  Deutschen.  Unter  den  bedeuten- 

deren Völkern  besitzt  gerade  er  das  weichste  Nationalgefühl, 

und  allem,  was  er  schafft,  sei  es  im  Staats-  und  R«chtswesen 
oder  in  Kunst  und  Poesie,  fehlt  gar  leicht  der  rechte  Kern 

und  die  feste  Form  und  Haltung.  Deshalb  bedarf  von  den 

Nachkommen  europäischer  Indogermanen  Keiner  mehr  der 

äusseren  Zucht  und  Schulung,  als  der  Deutsche  bei  all'  seiner 
Willenskraft  und  unerschöpflichen  Ideenfülle. 

Herr  v.  Hefner-Alteneck  machte  Mittheilungen 
über  das  Grabdenkmal  des  Augsburger  Patriziers  Claus 
Hofmair. 
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Yerzelchnlss  der  elngelanfenen  Bfiehergeschenke. 

I. 

(vom  Mai  bis  Juli.) 

Von  der  K,  Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin: 

Corpas  iDScriptioDom  latinarum.    Vol.  VI.   Pars  2.     1882.   Fol. 
Commentaria  in  Aristotelem  graeca.     Vol.  XXIII.     Pars  1.  2. 

BeroliDi  1883.     8». 

Sitzungsberichte.     1883.     8«. 
AbbandlaDgen.     Aus  dem  Jahre  1882.     1883.     4^. 

Vom  Fürstlich  Fürstenhergischen  Archiv  in  Donaueschingen*, 

Geschichte  des  Fürstlichen  Haases  Fürstenberg  und  seiner  Ahnen 

von  Dr.  Sigmund  Riezler.     Tübingen   1883.     8^. 

Von  der  K,  GesellscJiaft  der   Wissenschaften  in  GöUingen: 

Abhandlungen.     Band  XXIX.     1882.     4^. 

Von  der  Deutschen  morgefUändischen  Gesellschaft  in  Hatte: 

Zeitschrift.     Band  37.     Leipzig  1883.     8«. 
Wissenschaftlicher  Jahresbericht  für  1880.     Leipzig  1883.    8^ 
Abhandlungen    für    die  Kunde    des  Morgenlandes.     Band  VIII. 

Nr.  2.     Leipzig  1883.     8«. 

Vom  Alterthumsforschenden   Verein  in  Hohenleuben: 

52.  und  53.  Jahresbericht.     1883.     S^. 
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Vom  historischen   Verein  in  Ingolstadt: 

Sammel-Blatt.     Heft  8.      1883.     8«. 

Vom  Grossh,  hadischen  Conservatorium  der  ÄUerthümer  in 
Karlsruhe  : 

Die    Grossherzoglich    Badische  Alterthümersammlung    in    Karls- 
ruhe.    Neue  Folge.     Heft  I.     1883.     Pol. 

Vom  Schleswig-Holsteinischen  Museum  vaterl,  ÄUerthümer  in  Kiel: 

Der  Fremdenführer  des  Museums  in  Kiel.      1883.     8^. 

Von  der  Fürsten-  und  Landesschule  St,  Afra  in  Meissen: 

Programm  für  1882/83.    Geographische  Namen  Altgriechenlands 

von  Angermann.      1883.     8^. 

Vom  historiscJien   Verein  der  Pfalz  in  Speier: 

Mittheilungen.     XI.      1883.     8«. 

Vom  K  Staatsarchiv  in  Stuttgart: 

Wirtembergisches  ürkundenbuch.     Band  IV.     1883      4®. 

Vom  K.  statistisch-topographischen  Bureau  in  Stuttgart: 

Beschreibung  des  Oberamts  Künzelsau.     1883.     8^. 
Das  Königreich  Württemberg.     Lief.  5.      1883.     8**. 
Württembergische  Jahrbücher    für    Statistik    und  Landeskunde. 

Band  I,   1.  2.  II  und  Suppl.      1882  gr.  8«. 

Von  der  Redaktion  des  Korrespondeneblattes  in  Tübingen: 

Korrespondenzblatt    für    die  Gelehrten-  und  Realschulen  Würt- 

tembergs.    30.  Jahrgang  1883.     8*^. 

Von  der  Üniversitats-Bihliothek  in  Tübingen: 

Systematisch  -  alphabetischer     Hauptcatalog.       A.     Philosophie. 
1.   Ergänzungsheft.      1882.     4<>. 
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Von  der  AcddSmie  BoycHe  des  Sciences  in  Brüssel: 

Tables  g^nerales  du  Recueil  des  Bulletins.  2*  Serie.  Tom.  21 — 50. 
1883.     8«. 

Bulletin.     3*  Serie.     Tom.  V.     1883.     8«. 

Von  der  Universite  caiholique  in  Löwen: 

Jacobus  Forget ,    de  vita  et  scriptis  Apbruatis  sapientis  Persae 

dissertatio  bistorico-tbeologica.      1882.     8**. 
Annuaire  de  rüniversit<§   1882—1883.     8". 

Von  der  Section  historique  de  V  Institut  Boy  dl  Grand -Dacdl  in 
LiAxemhurg : 

Publications.     Annöe  1883.     Vol.  XXXVI.     1883.     S«. 

Von  der  Akademie  der  Wissenschaften  in  Amsterdam: 

Verbandelingen.     Letterkunde.     Deel   15. 
Verslagen  en  Mededeelingen.     Letterkunde.     Deel   11. 
Jaarboek  voor  1881.     8^ 

Tria  carmina  latina.      1882.     8*. 

Von  der  Historisch  Genootschap  in   Utrecht: 

Werken.     Nieuwe  Ser.  Nr.  27^   34.  35.      1883.     8«. 

Bijdragen  en  Mededeelingen.     Deel  VL      1883.     8«. 

Von  der  K.  Akadefnie  der   Wissenschaften  in  Kopenhagen: 

Oversigt   1883.      1883.     8". 

Von  der  Gesellscliaft  für  Nordische  AUerfhuniskunde  in 
Kopenhagen : 

Aarböger  1883.     1888.     8^. 

Von  der  gelehrten  Estnischen  Gesellschaft  in  JDorpat: 

Sitzungsberichte   1882.      1883.     8". 

Von  der  Kaiserlichen  Universum  in  Kiew: 

Üniwersitetskia  Iswestija.     Band  XXIII.      1883.     8«. 

LI 883.  PhiloH.-philol.  hiat.  Cl.  4.|  42 
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Von  der  Äcademie  Imperiale  des  Sciences  in  8t.  Petersburg: 

Memoires.     Tom.  XXXI.     1883.     4«. 

Van  der  Saciite  des  Antiquair  es  de  Picardi^i  in  Amiens: 

Bulletins.     Tom.   14.      1880  —  1882.     Paris  1882.     8^ 

Memoires.     3.  Sörie.     Tom.  7.     Paris   1882.     8». 

Van  der  Saciete  des  sciences  historiques  et  naturelles  de 
Corse  in  Bastia: 

Bulletin  1883.     1883.     8^. 
« 

Von  der  Societe  d^emulatian  du  Daubs  in  Besan^on: 

Memoires.     5.  Serie.     Tom.  6.      1881.      1882.      8«. 

Von  der  Äcademie  des  sciences  in  I>ijon: 

M<imoires.    3.  S^rie.    Tom.  7.  Amiöes  1881  —  1882.     1882.   € 

Vom  Istituio  Lamhardo  di  Scienze  in  Mailnnd: 

Rendiconti.     Ser.  II.     Vol.   14.     1881.     8«. 

Von  der  i?.  Accademia  delle  Scienze  in  Turin: 

Atti.     Vol.  XVIII.      1882.     8«. 

Memorie.       Serie  IL     Tom.   34.      1883.     4». 

Van  der  Bayal  Asiatic  Society  in  London  : 

Journal.     New  Series.     Vol.  XV.     1883.     8». 

Von  der  Bataviaasch  Genootschap  van  Künsten  en  WeteftscJiapp 
in  Batavia: 

Catalogus  der  numismatische  Afdeeling  van  het  Museum.  2.  dri 

1877.     8". 
Cbieneesch-Hollandsch  Woordenboek  van  het  Emoi  Dialekt  do 

J.  J.  C.  Francken  en  C.  F.   M.  de  Grijs.      1882.     8«. 
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Von  der  Asiat ic  Society  of  BengcU  in  Calcutta: 

Bibliotheca  lüdica.   New  Series.  Nr.  483.  486.   1882—1883.  80. 
Nr.  487  —  490.     1883.     8^ 

Journal.    Vol.  51  part.  II  Nr.  4.    1883.  8^  Vol.  52.   1883.  8». 
Proceedings  1883.      1882-1883.     8«. 
The    Sanskrit    Buddhist   Literature    of  Nepal    by   RäjeDdralala 

Mitra.     1882.     8«. 

Von  der  New- York  State  Library  in  Albany: 

62.,  63.  und  64.  annual  Report    for    tbe  years*  1879  — 1881. 
1880-1882.     8«. 

Von  John  Hopkin^s   üniversity  in  Baltimore: 

Supplement  to  the  American  Journal  of  Philology  Nr.   12. 

New  Testament  Autograpbs  by  J.  Rendel  Harris.   1883.  8°. 
The  American  Journal   of  Philology.     Vol.  IV.      1883.     8^». 

Vom  Peäbody  InstüiUe  in  Baltimore: 

16'^  Report.     June  1.      1883.     8». 

Von  der  American  Oriental  Society  in  Netv-IIaven: 

Proceedings  at  Boston.     May  1883. 

Von  der  Ilistorical  Society  of  Pennsylvania  in  Philadelphia: 

The  Pennsylvania  Magazine.     Vol.  VI.      1882.     8^. 
The  Remains  of  William  Penn  by  George  L.  Harrison.   1882.   8^. 
Passages  from  the  Life  and  Writings  of  William  Penn.     1882.  8®. 

Von  Herrn  Domenico  Carutti  in  Born: 

Della  morte  di  Marco  Velseri.      1883.     4«. 

Von  Herrn  Leopold  Delisle  in  Paris: 

Notice  sur  les  manscrits  disparus  de  la  Biblioth^que  de  Tours 
1883.     40. 

42* 
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Von  Herrn  Louis  Ferdinand  Freiherrn  von  Eberstein  in  Dresden  : 

Urkundliche  Nachträge  zd  den  Geschichtlichen  Nachrichten  von 

dem  Geschlechte  Eberstein.     4.  Folge.     1883.     8". 
Beigaben  zu  den  Geschichtlichen  Nachrichten.  2.  Aufl.   1883.  8^. 

Von  Herrn  Giovanni  Gozzadini  in  Bologna: 

Di  due  Statuette    etrusche    e  di  una  iscrizione  etrusca.     Roma 

1883.     4«. 

Von  Herrn  L.  Ä.  Huguei-Latour  in  Motitreal  : 

Annuaire  de  Ville-Marie.     I.  Partie.      1863—1877.     8®. 
Winter  Camival  1883.  Official  Programme.  Montreal  1883.    8^ 

Von  Herrn  Otto  Lenel  in  Kiel: 

Das  Edictum  perpetuum.     Leipzig  1883.     8^. 

Von  Herrn  Hans  Moninger  in  München: 

Friedrich  von  Gärtner's  Original -Plane  und  Studien.    1882.  8^ 

Von  Herrn  Friedrich  Ohlenschlager  in  Münchcfi: 

Eine  wiedergefundene  R5merst&tte.     1883.     8**. 

Von  Herrn  Cesare  Paoli  in  Florenz: 

Programma  di  paleografia  latina  e  di  diplomatica.      1883.    8^. 

Von  Herrn  F,  Petrement  in  Dahhree,  Luxemburg: 

Le  question  sociale  ou  principes  de  sociologie.    Paris  1883.  8^ 

Von  Herrn  Alfred  von  Beumont  in  Burtschcid: 

LoreDzo  de  Medici.     II.   Auflage.  2  Bände.     Leipzig  1883.  8^ 

Von  Herrn  Hermann  Eiegel  in  Braunschweig: 

Ein  Hauptstück  unserer  Muttersprache.     Leipzig  1883.     S'^. 

Von  Herrn  6r.  Schlegel  in  Leiden: 

Nederlandsch  -  Chineesch   Woordenboek.     Vol.  III.     Lief.    1.  2. 

1882.     8«. 
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Von  Herrn  C.  Schmidt  in  Strasshurg : 

Notice  sur  un  manuscrit  du  X*  si^cle.      1883.     8®. 

Von  Herrn  Dorotheos  Scholar  tos  in  Athen: 

Taueiot'  tfjg  naxQoXoyiag      1883.     4^. 
KXeli^  naxQoXoyiag.     1879.     4^. 

Von  Herrn  Joh,  Jos.  Schwickerf  in  Diekirch: 

Kritisch-exegetische  ErörterungeD  zu  Pindar.     Trier   1882.    4^*. 

Von  Herrn  Friedrich  von   Weech  in  Karlsruhe: 

Codex  diplomaticus  Salemitanus.     Vol.  I.     1883.     8^*. 

Von  Herrn  Joannes  Zographos  in  Athen: 

^rjjLiOOiovofnyti^  1882.     8^. 

n. 
(vom  August  bis  November.) 

Vom  hiMoriscIien   Verein  in  Bamberg: 

45.  Jahresbericht  über  das  Jahr  1882.     1883.     8<>. 

Von  der  K.  preuss^isch^n  Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin : 

Corpus    iDScriptioDum    latinarum.     Vol.    X.     Pars.    1.    2    und 
Vol.  IX.     1883.     Fol. 

Corpus  inscriptioDum  atticarum.     Vol.  II.  2. 

Politische  Correspondenz  Friedrich*8  des  Grossen.  Bd.  X.   1883.  8®. 

Vam  Verein  von  AUerthumsfreunden   im  Rheinlande   zu   Bonn: 

Jahrbücher.     Heft  73—75.      1882—83.     8\ 

Vom  historischen   Verein  für  das  Grossherzogthum  Hessen 
in  Darmstadt: 

Verzeichniss  der  Bibliothek  der  Vereins,  von  Gustav  Nick.  1883.  8". 
Die  Burgkapelle  zu  Iben  in  Rheinhessen,  aufg.  von  Studierenden 

der  Architektur  unter  Leitung  von  E.  Marx.     1883.     Fol. 
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Von  Herrn  Louis  Ferdinand  Freff^        ,d^eschichte  in  Gmwr. 

Urkundliche  Nachtr&ge  ni  der         j.     8". 
dem  Oeschlechte  EberF^ 

Beigaben  za  den  Oeschidi^*       GeseUschafl  der  Wissensrhaffm in  Görlitz: 

Von  Herrn  ̂ ^^^^.^      g^    ̂g      ̂ gg3      go Di  dae  stataette 

1888      4^* ^'Aen  morgenländischen  Gesellschaft  in  HaJk: 

^^  \^!eD-     ßcl-  XVI.     Leipzig  1888.     S\ 

Anniurir  ,,  ̂' 
WinV     ̂   g^orlschen   Verein  für  Niederhayern  in  Landshut: 

/^
 

./UDgen.     Bd.  XXII.      1882—83.     8". 

jiistor Ischen    Verein    f.  d.  Reg, -Bez.  Marien tcvrder   in    M.: 

.^hrift.     Heft  6-8.     1883.     8". 

f(MM  Ilcnnebe.rgischen  altertumsforschenden  Verein  in  Meininffeti : 

Seae  Beiträge    zur  Geschichte    Deutschen  Altertums.     Lief.   l. 
1883.     8^ 

Vom  historischen    Verein  in  München: 

Oberbayerisches  Archiv.     Bd.  41.      1882.     8". 
44.  und  45.  Jahresbericht  1883.     8". 

Vom  historischen   Verein  in  Neuhurg  a\D.: 

Kollektaneen-Blatt.     46.  Jahrgang  1882.     8^». 

Vom    Verein  für  Geschielvte  und  Ältetihumskunde    Westfalens  iu 
Paderborn : 

Zeilschrift    für    vaterländische  Geschichte.     Band  41.     Münstt-r 
1883.     8^ 

Vom  historischen    Verein  in  liege nsburg : 

Vurhiindlurigen.      37.  Band.      Stadtanihof  1883.   8^ 
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''Uschnft  für  Pommersche  Geschichte  in  Stettin : 

Jahrgang  33.      1883.      8'>. 

I  rossherzoglichen  Bibliothek  in    Weitnar: 

.  den  Jahren    1881    und   1882.      1883.      8^. 

der  Südslavischen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Agram: 
Rad.     Bd.  65.  66.      1883.     4^ 

Vom  historischen    Verein  für  Steiermark  in  Graz: 

Mittheilungen.      31.   Heft.      1883.      8^ 
Beiträge  zur  Kunde  steiermärkischer  Geschichtsquellen.  19.  Jahr- 

gang.     1883.     80. 
Festrede  aus  Anlass  der  600jährigen  Habsburg-Feier  der  Steier- 

mark von  F.  Krones    Ritter  von   Marchland. 

Von  der  K.  K.  Akademie  der   Wissenschaften  in  Krakau: 

Acta  historica  tomus  VI.      1883.     8«. 

Vom  Museum  Francisco- Carolinum  in  Linz: 

41.  Bericht.      1883.     S\ 

ürkundenbuch  des  Landes  ob  der  Enns.  Bd.  Vlll.  Wien  1883.  8". 

Vom  K,  böhmischen  Museum  in  Prag: 

Öasopis  Roßnik  57.     1883.     8». 

Vom   Verein  für  Geschichte  der  Deiäschen  in  Böhmen  in  Prag: 

Mittheilungen.     XXL  Jahrgang  1882-83.     8«. 
20.  Jahresbericht   1881—82.     8«. 

Mitglieder- Verzeichniss  1882. 

Von  der  K.  K  Akademie  der  Wissenschaften  in   Wien: 

Denkschriften.  Philosophisch-historische  Klasse.  Bd.  33.  1883.  4^. 
Sitzungsberichte.  Philosophisch-historische  Klasse.     Bd  102.  103. 

1883.  80. 
Almanach  1883.  1883.  8^ 
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Vom  historischen   Verein  in  Bern: 

Archiv.     Bd.  XI.     1883.     8". 

Vom  Instittä  national  Genevois  in  Genf: 

Bulletin.     Tom.  XXV.      1883.     S\ 

Von  der  Academie  Boyale  d^s  Sciences  in  Brüssel: 

M^moires  des  raembres.     Tom.   44.     1882.     4®. 

Mämoires  couronn<^s  et  des  savants  ̂ trangers.  Tom.  44.   1882.  4^. 
Mämoires  courounes  et  antres  m^moires   in  8^.     Tom.    31.  33 

—35.     1881—83.     80. 

Biographie    nationale.     Tom.  VII    Partie  II.      1881—83.     8». 
CoUection  de  Chroniques  beiges  inedites  8  vols.    1881 — 83.    4^ 

Vom  Koninklijk  Instituui  voor  de  Taal-land-en  volkenkufide  can 
Nederlandsch'IndiB  im  Haag: 

Bijdragen   1883.     2.   Hefte.      1883.     8». 

Geschieden is  van  Tanette  uitg.  door  G.  K.  Niemann.     1883.    8**. 

Eenige  Proeven  van  Boegineesche  en  Makassaarsche  Pol^zie  door 
B.  F.  Mathes.     1883.     8^. 

Von  der  Universität  Leiden: 

Catalogue  des  livres  chinois  de  Tüniversit^  de  Leide.    1883.  4®. 

Von  der  SociHe  Boyale  des  Sciences  in  Luttich: 

Memoires.     II.  Särie.     Tom.   10.      1883.     8». 

Von  der  SociHe  Boyale  des  Äntiquaires  du  Nord  in  Kopenhagen: 

Memoires.     Nouv.  Serie  1882—1883. 

„      1884.     1883.     8«. 

Von  der  Akademie  der   Wissenschctßen  m  Gothenburg: 

Handlingar.     Heft  XVII.     Göteborg.     1883.     8". 



Ein  send  tntgen  ron  Druckschriffen.  64-> 

Von  der  K.    Vitterhets,  Historie  och  Äntiquiieta  Akademie 
in  Stockholm : 

Antiquarisk-Tidskrift.     Del.  7.      1883.     8«. 

Von  der  FinlOndinchen  Gesellschaft  der   WissenscJioften    in 
Ifelsipigfors : 

Acta   societatis    scieDtiaruni    feDDicae.     Tom.  XII.      1883.     4'*. 

öfversigt  af  FörhaDdlingar    XXIV.    1881—1882.      1882.     S^. 
Le  Graod-Duch^  de  Finlande.    Notice  statistique  par  K.  E.  F. 

IgDatius.     1878.     8^. 

Vom  Musee  Gaimet  in  Lyon: 

ADDales.     Tom.  5.     Paris  1883.     4». 

Revue  de  Thistoire  des  religions.     4*  annee.     Tom.   VII.    Paris 
1883.     8". 

Catalogue   du  Musee  Guimet.     I.  Partie ,    par.    L.   de  Millou^. 

Lyon  1883.     8«. 

Von  der  Bihliothcque  nationale  in  Paris: 

Catalogue  des  Manuscrits  arabes.     Fase.  I.     1883.     4^. 

Von  der  Äcademie  des  sciences  in  Ronen: 

Präcis  analytique  des  travaux   1881  —  1882.      1883.     8o. 

Von  der  Regia  Äccademia  di  scienze  in  Modena: 

Memorie.     Serie  II.     Vol.  I.     1883.     4«. 

Von  der  Reale  Äccademia  dei  Lincei  in  Rom: 

Atti.     Serie  II.     Vol.  8. 

Serie  lU.     Vol.  11  —  13.     1882-83.     4«. 

Vom  Instituto  di  Corrisi)ondenza  archeologica  in  Rom: 

Anuali.     Vol.  54.     1882.     8«. 
Bullettino  1882.     8«. 
MoDumenti   1882.     Fol. 
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Vom  Ministerium  des  öffentlichen  Unterrichts  in  Italien  zu  Rom: 

I  diplomi  greci  ed  arabi  di  Sicilia  pubblicati  da  Salvatore  Cusa. 
Vol.  I.  Parte  1.  2.     Palermo  1868-1872.      Fol. 

Vom  R.  Istütäo   Veneto  di  Scienze  in    Venedig: 

Memorie.     Vol.  XXI.     Parte  3. 
Atti.     Serie  V.     Tom.  VIII. 

Serie  VI.     Tom.  I.     1880—83.     8«. 

Von  der  Accademia  Olimpica  in   Vicenza: 

Atti  1881.     Vol.   16.      1880.     8». 

Von  der  Beat  Academia  de  la  historia  in  Madrid: 

Boletin.     Tom.  III.      1883.     8^ 

Von  der  Academia  Romana  in  Bukarest: 

Annalele.     Tom.  I— X.  X,  2.  XI,  1.  2. 
Serie  II.  Tom.  I.  II,   1.  2.  HI,  1.  2.  IV,   1.    1878 

-1882.     4«. 
Dictionariulu  Limbei  Romane.    Tom.  I.  II.     1873 — 1876.    4®. 
Documente    privitöre   la    Istoria  Romänilor    culese    de  Eud.  de 

Hurmuzaki.    Tom.  III.  IV,  1.  VI.  VII.   1876  —  1882.  4«. 
Istoria  Imperiülui   Ottomanu  de  Demetria  Cantemiru ,    tradasa 

de  Jos.  Hodosiu.     Tom.  I.  II.     1876  —  1878.     8^.  • 
Operele  Principelai  Dem.  CaDtemiru.    Tom.  I.  EL.  V.     1872— 

1878.  8^ 

Psaltirea    publicatä    rom&nesce    la    1577,    reprodusä.     Tom.  I. 
1881.     40. 

Gramateöa  limbei  Romane.    Parte  II.  sintetica.  De  Tim.  Ciparia 

1876.     80. 
Catechismulu  Calvinescu.     Sibiiii  1879.     8^. 

Olossariu  care  coprinde  vorbele  d'in  limba  romana.     Fase.  1—7. 
1871-1876.     80. 

Fragmente  diu  Istoria  Romänilor  de  Eud.  de  Hurmozaki.   Tom.  L 

1879.  8'». 

Fragmente    zur  Geschichte   der  Rumänen    von    Eud.  von  Hur- 
muzaki.    Vol.   1.  2.     1878—1881.     8». 
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Operile  de  C.  J.  Cesare.     1877.     8». 
Cicerone,  Filippicele   1877.     8^. 
Dione  Cassin,  Istoria  Romana  1878.     8^. 
Operile  de  C.  C.  Tacitu.     Sibiiu.     1871.     8». 
11  kleine  Abbandlongen   1883.     4». 

Vom  Indian  Museum  in  Calcuäa: 

Catalogue  and  Hand-book    of  tbe  arcbaeological  Collections    of 
tbe  Indian  Museum.     Part  I.      1883.     S^. 

Vofi  der  Asiatic  Society  of  Bengal  in  Calcutta: 

Bibliotheca  Indica.     Old  Series  Nr.  246. 

New  Series  Nr.  491—493.     1883.     8». 
Journal.     New  Series  Vol.  I. 

Vom  Archeölogicäl  Institute  of  America  in  Cambridge  Mass,: 

4'^  annual  Report,   1882—1883.      1883.     8^. 

Von  der  Historicdl  Society  of  Pennsylvania  in  Phi1<idelphia  : 

The  Pennsylvania  Magazine  of  History  and  Biography.  Vol.  VII. 
1882—1883.     8«. 

Vofi  der  SmUhsonian  Institution  in   Washington: 

Miscellaneous  Collections.     Vol.  22—27.      1882—83.     8^. 
Annual  Report   of  tbe   Board  of  Regents    for   de   year    1881. 

1883.     8». 

Von  Herrn  Julio  Firmino  Judice  Biker  in  Lissabon: 

Collec^äo  de  tratados  e  concertos  de  pazes.  Tomo  III.   1883.  8®. 

Von  Herrn  Leopold  Düisle  in  Paris: 

Cboix  de  documents  g^ographiques  conserves  a  la  Biblioth^ue 
nationale.      1883.     Fol. 

Les  Manuscrits  du  Comte  d*Ashburnham.    Rapport.    1883.    4^. 
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Von  Herrn  Hofrath  Br,  J.  Haller  in  München: 

Altspanische  Sprichwörter.     Theil  II.     Regensburg   1883.      H". 

Von  Herrn  Attgustus  C  Merriam  in  Kew-York : 

The   greek    and   latin  Inscriptions    on    the  Obelisk-Crab    in  the 
Metropolitan  Museum.     New- York  1883.     8". 

Von  Herrn  Hans  Müller  in  Frankfurt  ajM,: 

Die  Musik  Wilhelms  von  Hirschau.      1883.     4^». 

Von  Herrn  L.  Bütimeyer  in  Basel: 

Rathsherr  Peter  Merian.     1883.     4«. 

Von  Frau  Camilla  Buzicka  Ostoic  in  Wien: 

Türkisch-deutsches  Wörterbuch  mit  Transcription  des  Türkischen. 
1879.     80. 

Transcription  des  türkisch  bearbeiteten  Lustspiels  Ajjari-Hamza. 
von  Camilla  Ruüöka-Ostoiö.     1883.     8'>. 

Transcription    des  Evangelium    sec.  Mathaeum,    von    derselben. 
1883.     80. 

Von  Herrn  Henry  Schliemann  in  Athen : 

Troja  Results  of  the  latest  Researches.     London  1884.      8". 

Von  Herrn  G,  M,  Thomas  in  München: 

August  von  Jochmus'  gesanmielte  Schriften.    2  Bände.     Berlin 
1883.     80. 

Von  Herrn  Guthrand  Vigfusson  in  Oxford: 

Corpus   poeticum    boreale.     The    Poetry    of   the   Old  Northern 

Tongue.     2  Voll.     1883.     8«. 
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Namen -Register. 

V.  Bezold  Fr.  86. 

V.  Brinz  (Wahl)  47/). 
V.  Brunn  299. 

V.  Christ  2. 

V.  Döllinger  87. 
V.  Druffel  86. 

Friedländer  (Wahl)  476. 
Friedrich  509. 

V.  Giesebrecht  92. 

Gregorovius  1.  477. 

V.  H einer- Alteneok  2.  633. 

Ileigel  332. 
Hellmuth  221. 

V.  Keller  (Nekrolog)  92. 
V.  Kluckhohn  2. 

Krumbacher  193. 

Kuhn  (Wahl)  475. 

V.  Löher  593. 

V.  Maurer  3.  401.  548. 

Meiner  (Wahl)  475. 
Mever  W.  1.  424.  509. 

Niethammer  Krhr.  v.  (Nekrolog)  89. 

i 



ß50  Namen-Begister. 

Ohlenschlager  204  (Wahl)  475. 

PauU  (Nekrolog)  97. 

V.  Prantl  92.  113. 

Bicotti  (Nekrolog)  103. 

Bockinger  256. 

Römer  (Wahl)  475. 

Schanz  (Wahl)  476. 

Spengel  257. 
Stieve  437. 

ünger  140. 
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Sacli-Register. 

Aelia  Capitolina  1.  477. 
Altlateinische  Poesie  509. 

Altnordisches  Recht  3. 

Altnorwegisch  es  Recht  548. 

Bayeras  projectirte  Abtretung  an  Oesterreich  332. 
Bedaium  204. 

Causalitätsfrage  113. 

Chieming  204. 
Commodianus  1. 

Concilium  Tridentinum  8ü. 

Dositheus  193. 

Elisabeth  von  Schönau  401. 

Gebetbuch  Karls  des  Kahlen  424. 

Geburt  unilchte  im  altnordischen  Recht  3. 

Germanen  Herkunft  der  r)93. 

Grabdenkmale  der  Abtei  Ursperg  2. 

Grabdenkmal  eines  Augsburger  Patriciers  633. 

Grazer  Handschrift  der  vita  s.  Ruperti  509. 

Hofmair  Claus  633. 

Hoheneichner's  Illuminaten-Papiere  2. 
Homer  oder  Homeriden  2. 

lUuminaten  2. 

Inschriften  aus  Chieming  204. 

Interpretamenta  Lcidensia  193. 
Isländische  Tradition  über  Elisabeth  v.  Schönau  401. 

i 



652  Sack 'Register. 

Josef  Clemens  KurfQrHt  von  Köln  332. 

Karls  des  Kahlen  Gebetbach  424. 
Komödie  lateinische  257. 

Liga  heilige  86. 

Malerei  griechische  299. 
Mflnchener  Schatzkammer  424. 

Ovid's  Metamorphosen  221. 

Plastik  griechische  299. 
Poesie  altlateinische  509 

Pythagoreer  140. 

Itecht  altnordisches  3. 

Recht  altnorwegisches  548. 
Römische  Colonie  Aelia  Capitolina  477. 
Rudolph  II.  Kaiser  86. 
Rupertus  s.  509. 
Rythmisehe  Dichtung  1. 

Scenen-Titel  und  -Abtheilung  in  der  römischen  Komödie  257. 
Schatzkammer  zu  München  424. 

Schwabenspiegel  256. 
»Stmlendorfisches  Gutachten  4^37. 

Tektonischer  Stil  299. 
Tridentinuni  86. 

ürsperg  Abtei  2. 

VordachtHzeugniHH  im  altnordischen  Recht  548. 

V'isionen  der  Elisabeth  von  Schönau  401. 

Vita  s.  Ruporti  •'")09. 
Wortacccnt  in  der  altlateinischen  Poesie  509. 

ZognvphoM- Preis  87. 
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